
VOR 
DEN TOR EN
VON 
V INDONISSA
 H A N N E S  F LÜ C K   M I T  B E I T R ÄG E N  VO N  ÖRNI AKERET, MAT THIAS BOLLIGER, SABINE DESCHLER-ERB,  

SIMON JE ANLOZ, SIMON KR AMIS, SAR AH LO RUSSO, ERIK MARTIN, ROMAN SCHMIDIG

WOHNEN U N D A R BEITEN IN EINEM H A N DW ER K ERQUA RTI ER 
IN DEN CA NA BA E DES LEGIONSL AGER S
(W IN DISCH ZI V ILSI EDLU NG W EST 2006 – 2008). 
Erstmals erlaubt die Teilauswertung einer grossflächigen Ausgrabung einen vertieften Einblick  
in Entwicklung und Struktur der canabae legionis von Vindonissa.
– Im Westen des Lagers wurde um 30/40 n. Chr. ein römisches Gräberfeld aufgehoben, das 
 Gelände wird neu parzelliert und zügig überbaut.
– Ein Grossbrand um 70 n. Chr zerstört das gesamte Quartier.
– Die Gebäude werden kurz nach 106 n. Chr. verlassen – annähernd gleichzeitig mit der Ankunft 
der XI. Legion in ihrem neuen Lager in Durostorum.
– Die Bewohner sind Handwerker – etwa Schmiede und Gerber. Sie dürften vorwiegend für das 
Lager produziert haben.
– Die von Legionsstandorten sonst bekannte Siedlungsdualität mit canabae legionis und  
vicus scheint für Vindonissa nicht zu existieren – die Zivilsiedlung ist insgesamt als canabae 
 anzu sprechen.
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Nach 120 Jahren Forschung in Vindonissa liegt zum 
ersten Mal eine umfassende interdisziplinäre Aus-
wertung einer der vor den Toren des Legionslagers 
liegenden Zivilsiedlungen vor.

Die dynamische Bauentwicklung der letzten Jahre 
in Windisch bzw. die dadurch ausgelösten Notgra-
bungen haben dazu geführt, dass auch die extra 
muros liegenden Areale des römischen Legionsla-
gers verstärkt in den Fokus der archäologischen For-
schung kamen. Diverse Notgrabungen haben neue 
und wichtige Erkenntnisse zur Siedlungstopografie 
im unmittelbaren Umfeld des Legionslagers von Vin-
donissa geliefert. Unser Bild des Legionslagers, na-
mentlich der ausserhalb der Lagerbefestigung liegen-
den Areale hat sich dabei stark gewandelt. Am deut-
lichsten veranschaulicht dies der Vergleich der in den 
Jahren 2005 bzw. 2015 entstandenen Lebensbilder. 
Ging man 2005 noch davon aus, dass die südlich und 
westlich der Lagermauer liegenden Areale relativ 
dicht überbaut waren, so wissen wir heute, dass diese 
Zonen während der Nutzungszeit des Legionslagers 
weitgehend unbebaut waren. Ausnahmen bilden die 
entlang der Ausfallstrassen liegenden Areale, wo sich 
kleine Quartiere mit Streifenhäusern und Hinterhö-
fen befanden.

Die durch den Bau des Campus der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz ausgelöste Grossgrabung 
Windisch «Vision Mitte» ermöglichte es Caty Schu-
cany und ihrem bis zu 60 Mitarbeitende umfassen-
den Team in den Jahren 2006–2009 das beidseits 
der römischen Strasse nach Augusta Raurica liegende 
Quartier eingehend zu untersuchen. Diese Grabung, 
die am Ende eine Fläche von über 15 000 m2 er-
fasste, gehört flächenmässig zu den grössten archäo-
logischen Untersuchungen, die im Kanton Aargau je 
durchgeführt wurden. 

Die grosse Ausdehnung der untersuchten Fläche 
und die Zahl der dokumentierten Befunde zwangen  
Hannes Flück, der in den Jahren 2006–2009 in lei- 
tender Position an der Grabung «Vision Mitte» teil- 
nahm, zu einer bewussten Prioritätensetzung bei der  
Auswertung. Die im Rahmen seiner Dissertation 
erarbeitete Teilauswertung basiert im Wesentlichen  
auf der antiken Siedlungstopografie und hat vorwie-
gend die Baustrukturen in den (römischen) Parzellen  
nördlich der nach Augusta Raurica führenden Strasse  

zum Inhalt. Aus dieser räumlichen Beschränkung resul- 
tierte auch ein chronologischer Schwerpunkt, i. e. eine  
Beschränkung der Untersuchung auf die Siedlungs- 
entwicklung während der Belegungszeit des Legions- 
lagers von Vindonissa (ca. 14/15–101 n. Chr.). Trotz-
dem liegen aber mit dieser Teilauswertung genügend 
Informationen vor, um – ausgehend von den Bau-
strukturen und ausgewählten Fundgruppen – auch 
umfassende und übergreifende Erkenntnisse zur 
baulichen Entwicklung und zum Rechtsstatus der 
Zivilsiedlung des Legionslagers von Vindonissa sowie 
den darin lebenden Bevölkerungsteilen zu gewinnen. 
Hannes Flück und seine Mitautorinnen und Mitau-
toren leisten mit der vorliegenden Monografie nicht 
nur einen inhaltlich wichtigen sondern auch in me-
thodischer Hinsicht äusserst wertvollen Beitrag zur 
Erforschung und zur funktionalen Interpretation der 
Zivilsiedlung(en) von Vindonissa. Sie liefern zudem 
eine wertvolle Grundlage für künftige Forschungs-
arbeiten, so beispielsweise für die Auswertung be-
stimmter Fundgruppen oder Fundensembles sowie 
für weitergehende Untersuchungen, beispielsweise 
im Bereich der Archäobotanik, der Archäozoologie 
oder der Geoarchäologie. Ihnen sei an dieser Stelle 
herzlich für ihr Engagement gedankt!

Last, but not least bildet die vorliegende Publika-
tion auch ein konkretes Beispiel für die fruchtbare 
und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Kan-
tonsarchäologie Aargau und der vom Kanton Aargau 
finanzierten Vindonissa-Professur an der Universität 
Basel. Die wissenschaftliche Auswertung der von der 
Kantonsarchäologie Aargau durchgeführten Notgra-
bungen kann unter Nutzung der universitären Res-
sourcen nicht nur beschleunigt, sondern auch quan-
titativ und qualitativ breiter abgestützt werden. Der 
Kanton Aargau profitiert damit von einem kultur-
historischen Erkenntnisgewinn, der ohne diese Ko-
operation kaum möglich wäre. Der Mehrwert für die 
Universität Basel ergibt sich aus der ausgesprochenen 
Praxisnähe von Lehre und Forschung im Bereich der 
provinzialrömischen Archäo(bio)logie, die durch 
die Zusammenarbeit mit der Kantonsarchäologie 
Aargau ermöglicht wird.

Wir danken der Regierung des Kantons Aargau 
für die Bereitstellung der Mittel für die Ausgrabun-
gen, die Unterstützung der wissenschaftlichen Bear-

V O R W O R T
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beitung und die Drucklegung des Bandes XXIII der 
Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa. 
Zu danken haben wir auch der Max Geldner-Stiftung 
sowie dem Swisslosfonds, dem Schweizerischen Na-
tionalfonds, der Gesellschaft Pro Vindonissa und der 
Zschokke-Stiftung. Ohne deren finanzielle Unter-
stützung wäre die Publikation der vorliegenden Mo-
nografie nicht möglich gewesen! Für die kompetente 

und professionelle Betreuung und Realisierung der 
Drucklegung sei Jörg Blum und dem Librum-Verlag 
– namentlich Dominique Oppler und Julia Walch – 
herzlich gedankt.

Brugg/Basel, im August 2017
Georg Matter (Kantonsarchäologe) und 
Peter-A. Schwarz (Inhaber der Vindonissa-Professur)
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DA N K

«Tim Murray’s book shows how […] much archaeology is really a branch of rhetoric. It uses scientific methods for 
the collection and analysis of data but the final product is created by fashioning a plausible story from the evidence.»

Christopher Catling, in einer Rezension zu Tim Murray, From Antiquarian to Archaeologist.  
The History and Philosophy of Archaeology. South Yorkshire 2014.

Eine Arbeit wie die hier vorliegende, kann nur mit 
und dank der Hilfe zahlreicher Personen entstehen.

Die Grundlage jeder archäologischen Auswertung 
und somit auch meiner Dissertation bildet die sorg-
fältige Ausgrabung der Befunde. Die Ausgrabungen 
Windisch «Vision Mitte» 2006–2009 erfüllen diese 
Voraussetzung in vollem Masse. Dies ist der um-
sichtigen Leitung dieses Grossprojektes durch Caty 
Schucany, Kurt Diggelmann und Rolf Widmer als 
Gesamtleitung sowie Regula Gubler Cornelissen, 
Cédric Grezet, Caroline Heitz und Jörn Heimann 
als Equipenleiterinnen und Equipenleitern der aus-
gewerteten Grabungen zu verdanken. Ohne den 
grossen Einsatz aller beteiligter Ausgräberinnen und 
Mitarbeiter im Fundbüro wäre der erfolgreiche Ab-
schluss der Grabungen aber natürlich nicht möglich 
gewesen. Daran beteiligt waren: Martin Allemann, 
Isabel Arreaza, Annina Banderet, Mario Barone, In-
grid Berney, Ursina Berther, Rita Binkert, Caroline 
Bleckmann, Renate Blum, Matthias Bolliger, Susanne 
Bolliger, Frederick Boss, Marcel Brengard, Thomas 
Brönimann, Thomas Bruggmann, Brigit Brühwiler, 
Stefanie Brunner, Jonas Bucher, Philipp Butters, Mar-
tin Consler, Marcel Cornelissen, Céline David, Axel 
de Pontbriand, Hüseyin Dine, Martin Dünnenber-
ger, Marco Erni, Andrej Fedorchenko, Sarah Fenner, 
Vicente Feria Cataneo, Marcello Filomena, Tony Fi-
scher, Rémy Fleury, Matthias Flück, Markus Fricker, 
Frédéric Gerspach, Rebecca Giger, Céline Girardet, 
Simon Graber, Sonja Greutert, Vanessa Haussener, 
Lorenz Hegi, Jared Hevi, Corinne Hodel, Rachel 
Hopkins, Adrian Hunziker, Sahra Ita, David Keusch, 
Jonas Kissling, Marlies Klee, Mike Kohler, Kath-
rin König, Ajiz Krantic, Anna Laschinger, Matthias 
Lenggenhager, Rebecca Loeb, Marianne Ly-Wehrli, 
Giovanni Maccioni, Jacques Mauron, Simone Mayer, 
Daniel Möckli, Samuel Mühleisen, Werner Munoz, 
Hans Nyffenegger, Peter Ochsner, Fabian Pfeil, Petra 
Plüss, Carmelo Porto, Michael Prohaska, Alexander 
Rolli, Gian-Carlo Rossi, Ilona Rutschmann, Maya 
Schärer, Josef Schelbert, André Schindler, Lorenz 
Schober, Marcus Schöne, Walter Schönholzer, Kath-
rin Schwarzenbeck, Delia Sieber, Regine Stapfer, Ur-
sula Steinhauser, Ken Thömel, Fabio Tortoli, Lorna 
Trayler, Debora Tretola Martinez, Mustafa Ali Uslu 
Mustafa, Ursula Wapp, Christian Wesp, Adina Wicki, 

Albert Widmann, Ines Winet, Miriam Winteregg, 
Rolf Wüest, Matthias Zinggeler und Simone Zurbrig-
gen. Ihnen allen gebührt ein besonderer Dank.

Dafür, dass mir die frühere Kantonsarchäologin 
Elisabeth Bleuer nach Abschluss der Grabungen die 
Bearbeitung eines Teils der Ausgrabungen Windisch 
«Vision Mitte» 2006–2009 ermöglichte und die 
Unterstützung der Kantonsarchäologie Aargau zu-
sicherte, bin ich ihr sehr dankbar. Die Auswertung 
der Befunde erfolgte im Rahmen einer Dissertation 
an der Universität Basel. Ich bin meinem Doktorva-
ter Peter-Andrew Schwarz zu Dank verpflichtet, dass 
er mir nicht nur im Rahmen meiner Anstellung als 
Assistent der Vindonissa-Professur die nötige zeitli-
che Freiheit gewährte, sondern mich auch stets nach 
Kräften unterstützte und immer Zeit für Fragen und 
fachliche Diskussionen hatte. Sebastian Sommer 
danke ich für die anlässlich eines Gesprächs am LI-
MES-Kongress in Ruse (BGR) spontan zugesicherte 
Übernahme des Co-Referates und für seine fachli-
chen Anregungen.

Während der Befund- und Fundbearbeitung 
konnte ich immer auf die Mitarbeitenden der Kan-
tonsarchäologie Aargau zählen. Ihnen allen sei herz-
lich gedankt, namentlich erwähnen möchte ich Mat-
thias Bolliger, Ricardo Belletatti, Regine Fellmann, 
Judith Fuchs, Thomas Kahlau, Urs Lang, Christine 
Meyer-Freuler und Manuela Weber.

Für Diskussionen, Literaturtipps und -scans, kriti-
sches Lesen von Manuskriptteilen, moralische und 
materielle Unterstützung und vielem mehr danke ich 
Rahel Ackermann, Regula Ackermann, Örni Akeret, 
Martin Allemann, Sandra Ammann, Brigitte And-
res, Jakob Baerlocher, Jörg Blum, Camilla Colombi, 
Eckhard Deschler-Erb, Sabine Deschler-Erb, Verena 
Engeler-Ohnemus, Andi Fischer, Anna Flückiger, 
Yvonne Gerber, Stefanie Hoss, Thomas Hufschmid, 
Julia Kopf, Orsolya Láng, Andrew Lawrence, Sarah 
Lo Russo, Jürgen Trumm, Simone Mayer, Michael 
Nick, Karl Oberhofer, Markus Peter, Gabriele Ras-
bach, Caty Schucany, Ines Winet und Stefan Wor-
minghaus sowie dem Projekt Francavilla Marittima 
des Fachbereiches der Klassischen Archäologie der 
Universität Basel. Für Einblick in noch unveröffent-
lichte Manuskripte danke ich Matthieu Demierre, 
Daniel Käch, Tatiana Ivleva und Ines Winet.
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Michael Mühlebach und Daniel Schuhmann (†) 
sei für verschiedene Hilfestellungen bei meiner Da-
tenbank und Letzterem sowie Franziska Mohr und 
Erik Martin für die Unterstützung bei GIS-Kartie-
rungen gedankt.

Dass aus der Dissertation eine interdisziplinäre 
Arbeit mit einer ebensolchen Synthese wurde, ver-
danke ich meinen Mitautorinnen und Mitautoren. 
Einerseits sind dies Sarah Lo Russo, Simon Jeanloz, 
Erik Martin und Roman Schmidig die im Rahmen 
von studentischen Arbeiten einen Einsatz gezeigt 
haben, der weit über das übliche Mass hinausgeht. 
Weitere wertvolle Beiträge leisteten Sabine Deschler-
Erb und Örnie Akeret, welche als Mitarbeitende der 
Vindonissa-Professur die archäobiologischen Teile 
der Arbeit erstellten und betreuten. Schliesslich ver-
danke ich meinem Studienkollegen Simon Kramis 
den anthropologischen Beitrag und Matthias Bolli-
ger Vorarbeiten für die TS-Stempelliste.

Dass aus dem Manuskript schliesslich eine Mono-
grafie wurde, ist Georg Matter, dem heutigen Kan-
tonsarchäologen zu verdanken. Er unterstützte das 
Projekt nicht nur während der Abschlussphase und 
Drucklegungsphase mit Rat und Tat, sondern auch 

bei allen mit der Finanzierung der Schlussredak-
tion und Drucklegung zusammenhängenden Fra-
gen. Dem Vorstand der Gesellschaft Pro Vindonissa 
danke ich für die Aufnahme der Arbeit in ihre Publi-
kationsreihe.

Abbildungen, Fotos, Fundzeichnungen, Grafiken 
und Pläne erstellten Riccardo Belletatti, Jörg Blum, 
Kurt Diggelmann, Matthias Flück, Armin Haltinner, 
Simon Jeanloz, Erik Martin, Franziska Mohr, Béla 
A. Polyvás, Johann Savary, Erika Schaffner, Joseph 
Schelbert, Caty Schucany, Miriam Winteregg, Raffa-
ella Chiara und Ursula Wapp in sorgfältiger Arbeit. 
Dafür sei ihnen ebenfalls gedankt. Dass alle diese 
Abbildungen richtig in die Arbeit integriert werden 
konnten, ermöglichte Jörg Blum mit einer umsichti-
gen Bildredaktion. Er stand mir ausserdem während 
der Drucklegung bei allen weiteren Problemen tat-
kräftig zur Seite, wofür ich ihm sehr dankbar bin.

Die verständnisvollste Begleitung und Unterstüt-
zung während der gesamten Zeit durfte ich aber von 
meiner Lebenspartnerin Beatrice Altorfer erfahren.

Aarau, August 2017
Hannes Flück
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AU X  P O R T E S  D E  V I N D O N I S S A  —  
H A B I T E R  E T  T R AVA I L L E R  DA N S  U N  Q U A R T I E R 
A R T I S A N A L ,  DA N S  L E S  C A N A B A E  D U  C A M P 
L É G I O N N A I R E  ( W I N D I S C H  Z I V I L S I E D LU N G 
W E S T  2006 – 2008)

Traduction: Catherine Leuzinger-Piccand

F O U I L L E S  2006 –2009
Depuis toujours, les spécialistes de l’archéologie provinciale 

romaine considèrent Vindonissa / Windisch (AG) ▶ 1 comme 
castra hiberna. Pourtant, les occupations civiles qui s’y rat-
tachent n’ont été qu’effleurées par les chercheurs. Les fouilles 
entreprises à Windisch «Vision Mitte» de 2006 à 2009 con-
cernaient une surface d’environ 15 000 m2, située à l’ouest du 
camp légionnaire, offrant pour la première fois un large aperçu 
de l’habitat civil oriental. La zone fouillée était traversée par 
deux voies romaines. L’une conduisait en direction du pont 
enjambant l’Aar, près de l’actuelle ville de Brugg, pour se pour-
suivre en direction d’Augusta Raurica; l’autre se dirigeait vers 
l’ouest du Plateau suisse et Aventicum. Les deux voies partaient 
de la via principalis. De part et d’autre de la route menant à 
Augusta Raurica, on a pu établir la présence de tout un quartier 
d’habitation romain.

En 2009, au moment de l’aboutissement des fouilles, 
l’Université de Bâle a mis sur pied la «Vindonissa-Professur». 
Dans le cadre de cette chaire d’enseignement, on a pu assurer 
une étude interdisciplinaire des fouilles. L’emprise des zones 
fouillées et les innombrables structures dégagées impliquaient 
cependant de poser des choix.

V O R  D E N  T O R E N  V O N  V I N D O N I S S A  —  
W O H N E N  U N D  A R B E I T E N  I N  E I N E M  H A N D 
W E R K E R Q U A R T I E R  I N  D E N  C A N A B A E  D E S 
L E G I O N S L AG E R S  ( W I N D I S C H  Z I V I L S I E D LU N G 
W E S T  2006 – 2008)

Hannes Flück

A U S G R A B U N G  2006 –  2009
Vindonissa / Windisch (AG) ▶ 1 ist in der provinzialrömi-

schen Forschung seit jeher als castra hiberna bekannt. Die zu-
gehörigen Zivilsiedlungen waren bisher kaum ein Thema der 
Forschung. Die Grabungen Windisch «Vision Mitte» 2006–
2009, welche eine Fläche von rund 15 000 m2 im Westen des 
Legionslagers umfassten, gewährten erstmals einen grossflä-
chigen Einblick in die sog. Zivilsiedlung West. Das ergrabene 
Gelände wurde durch zwei römische Strassen gegliedert. Da-
von führte eine in Richtung des Aareüberganges beim heu-
tigen Brugg und weiter nach Augusta Raurica, die andere in 
Richtung westliches Mittelland und nach Aventicum. Ursprung 
beider Strassen war die via principalis. Beidseits der Strasse 
nach Augusta Raurica konnte ein ganzes römisches Quartier 
erfasst werden.

2009 – gleichzeitig mit dem Abschluss der Grabungen – 
wurde an der Universität Basel die Vindonissa-Professur ein-
gerichtet. Innerhalb dieses Lehrstuhles bot sich die Möglich-
keit einer interdisziplinären Auswertung der Ausgrabungen. 
Die Grösse der untersuchten Fläche und die schiere Zahl der 
dabei aufgedeckten Befunde machten aber eine Fokussierung 
notwendig.

siehe | voir | vedi | see 5
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O U T S I D E  T H E  G AT E S  O F  V I N D O N I S S A  —  
L I V I N G  A N D  W O R K I N G  I N  A  Q U A R T E R  F O R 
H A N D I C R A F T S  I N  T H E  C A N A B A E  O F  T H E  L E G I O 
N A R Y  C A M P  ( W I N D I S C H  Z I V I L S I E D LU N G  W E S T 
2006 – 2008)

Translation: Andrew Lawrence

E X C AVAT I O N S  2006 –2009
In provincial Roman research Vindonissa / Windisch (AG) ▶ 1  

has always been known as a castra hiberna.
Up to now, the civil settlements have hardly been a research 

topic. Covering an area of 15 000 m2 and situated to the west 
of the legionary camp, the excavations Windisch «Vision 
Mitte» 2006–2009 have now offered an insight into the wes-
tern civil settlement. 

The excavated terrain was subdivided by two roman roads. 
One of which led towards the Aare crossing in modern-day 
Brugg and then further on to Augusta Raurica, the other led 
to the western Swiss Plateau and on to Aventicum. The starting 
point of both roads was the via principalis. 

On both sides of the road to Augusta Raurica, a whole Ro-
man quarter was able to be documented. 

In 2009, at the same time when the excavations were fini-
shed, the Vindonissa-Professur was established at the Univer-
sity of Basel. 

Within the scope of this chair, the possibility arose for an 
interdisciplinary excavation report. However, the size of the 
area investigated and the sheer amount of excavated structures 
called for a focussing of the project.

A L L E  P O R T E  D I  V I N D O N I S S A  —  
A B I TA R E  E  L AV O R A R E  I N  U N  Q U A R T I E R E 
A R T I G I A N A L E  N E L L E  C A N A B A E  D E L  C A M P O 
 L E G I O N A R I O  ( W I N D I S C H  Z I V I L S I E D LU N G 
W E S T  2006 – 2008)

Traduzione: Luisa Bertolaccini

G L I  S C AV I  2006 –2008
Vindonissa / Windisch (AG) ▶ 1 è da sempre nota, nell’ambito 

della ricerca delle province romane, come castra hiberna. Fino 
ad ora solo raramente gli insediamenti civili associati sono stati 
tematizzati nella ricerca. Gli scavi Windisch «Vision Mitte» 
2006–2009, i quali interessarono un’area di ca. 15 000 m2 
nella parte occidentale dell’accampamento, hanno permesso 
per la prima volta di volgere uno sguardo su vasta scala 
all’insediamento civile occidentale. L’area analizzata era sud-
divisa da due vie romane. L’una portava al passaggio dell’Aar 
nei pressi dell’odierna Brugg e proseguiva per Augusta Raurica, 
l’altra invece portava in direzione del Mittelland occidentale 
fino ad Aventicum. La via principalis dava origine a tutte e due 
le strade. Da ambo i lati della via per Augusta Raurica è stato 
possibile rilevare un intero quartiere di epoca romana.

Nel 2009 – contemporaneamente al termine degli scavi 
– all’università di Basilea fu istaurata una cattedra per Vindo-
nissa. In seno ad essa fu resa possibile l’analisi interdiscipli-
nare degli scavi. L’ampiezza dell’area considerata e l’immenso 
numero dei contesti scoperti hanno però reso necessario una 
focalizzazione.

siehe | voir | vedi | see 12
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L’ É L A B O R AT I O N
La présente étude s’articule autour de la subdivision an-

tique du terrain et s’intéresse aux structures architecturales 
romaines dégagées au nord de la voie menant à Augusta Rau-
rica ▶ Beilage 24. Une restriction chronologique découlait de 
cette délimitation géographique, correspondant à la période 
d’occupation du camp légionnaire. Les parcelles situées au sud 
de la voie mentionnée, dont l’utilisation a certainement per-
duré jusqu’à la fin du 2e s. apr. J.-C., feront l’objet d’une étude 
ultérieure.

Afin d’établir l’insertion chronologique (chap. VI) des struc-
tures présentées au chap. IV, on a procédé à l’étude de la tota-
lité des monnaies, de la céramique d’une parcelle, ainsi que de 
complexes de mobilier choisis (chap. V.3). Pour deux parcelles, 
on a effectué des études archéozoologiques (chap. V.4), alors 
que les analyses archéobotaniques (chap. V.5) se sont limitées 
à des structures choisies. Sur la base de l’étude des structures 
et du mobilier, on propose par ailleurs des réflexions sur les 
habitants de l’agglomération civile, pour formuler des hypo-
thèses touchant au statut juridique de l’habitat ou de certaines 
parties de celui-ci. Ces réflexions reposent essentiellement sur 
l’étude des fibules (chap. V.2). Enfin, on a eu recours à des ana-
lyses micromorphologiques (chap. VII.5.2.6) et anthropolo-
giques détaillées (chap. V.6) pour répondre à certaines ques-
tions.

Les résultats ont été rassemblés en une synthèse transdisci-
plinaire (chap. VIII), dans le cadre de laquelle les conclusions 
ont été mis en relation d’une part avec le camp légionnaire de 
Vindonissa, et d’autre part avec l’état actuel des recherches sur 
les canabae legionis et sur la région située autour de Vindonissa.

L E  Q U A R T I E R  A U  N O R D  D E  L A  V O I E
Une voie de gravier d’une largeur d’environ 4,65 à 8 m jouait 

le rôle d’axe de cristallisation de l’agglomération civile, dont la 
construction remonte sans doute déjà à l’époque de La Tène 

D I E  A U S W E R T U N G
Die vorliegende Auswertung orientierte sich an der antiken 

Gliederung des untersuchten Areals und behandelt die römi-
schen Baubefunde nördlich der Strasse nach Augusta Raurica 
▶ Beilage 24. Aus dieser räumlichen Beschränkung ergab sich 
eine chronologische Eingrenzung auf die Nutzungszeit des 
Legionslagers. Die Parzellen südlich der genannten Strasse – 
deren Nutzung sicher bis zum Ende des 2. Jh. n. Chr. fortdau-
erte – sollen zu einem späteren Zeitpunkt bearbeitet werden.

Zur chronologischen Einordnung (Kap. VI) der in Kap. IV 
vorgestellten Befunden wurden alle Münzen, die Keramik 
einer Parzelle sowie ausgewählte Fundkomplexe (Kap. V.3) 
ausgewertet. Für zwei Parzellen konnten archäozoologische 
Untersuchungen durchgeführt werden (Kap. V.4), während 
sich die archäobotanischen Auswertungen (Kap. V.5) auf aus-
gewählte Befunde beschränkten. Ausgehend von den Befund- 
und Fundauswertungen wurden zudem Überlegungen zu den 
Bewohnern der Zivilsiedlung angestellt, um daraus Hypothe-
sen zum Rechtsstatus der Siedlung(-steile) abzuleiten. Diese 
stützten sich insbesondere auf die Auswertung der Fibeln 
(Kap. V.2). Schliesslich wurden einzelne Fragen im Rahmen 
von mikromorphologischen (Kap. VII.5.2.6) und anthropolo-
gischen Detailstudien (Kap. V.6) untersucht. 

Die einzelnen Resultate flossen in eine transdisziplinäre 
Synthese (Kap. VIII) ein, in der die Erkenntnisse einerseits  
in Bezug zum Legionslager Vindonissa gesetzt und anderer-
seits in den aktuellen Forschungsstand zu den canabae legio-
nis  sowie der Siedlungskammer um Vindonissa eingeordnet 
 wurden.

D A S  Q U A R T I E R  N Ö R D L I C H  D E R  S T R A S S E
Kristallisationsachse der Zivilsiedlung West war eine rund 

4,65–8 m breite Kiesstrasse, welche wohl bereits in der Spät-
latènezeit angelegt wurde. Sie wurde mehrfach erneuert – es 
konnten sieben römische und sieben neuzeitliche Strassen-
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T H E  R E P O R T
The excavation report at hand is based on the ancient divi-

sion of the terrain and deals with the Roman period structures 
north of the road to Augusta Raurica ▶ Beilage 24. This spatial 
restriction resulted in a chronological adjustment focussing on 
the time of the legionary camp. The lots to the south of the 
road – which were in use at least until the end of the 2nd cent. 
AD – will be studied at a later date.

For establishing the chronological context (Chap. VI) of the 
structures described in Chap. IV, all of the coins, the pottery 
from one lot, and a selection of find assemblages (Chap. V.3) 
were studied.

In the case of two lots, archaeozoological analyses could 
be carried out (Chap. V.4), while the archaeobotanical 
(Chap. V.5) report is limited to a selection of structures.

The analysis of the structures and find assemblages served 
as a point of departure for considerations on the inhabitants 
of the civil settlements and thus for the forming of hypotheses 
concerning the juridical status of the settlements.

These are especially based on the analyses of the broo-
ches (Chap. V.2). Finally, in-depth micromorphological 
(Chap. VII.5.2.6) and anthropological (Kap. V.6) studies dealt 
with specific questions.

The individual results were compiled in a transdisciplinary 
synthesis (Chap. VIII), in which the conclusions were not 
only contextualized in relation to the legionary camp but also 
to the current state of research on canabae legionis and the sett-
lement area around Vindonissa.

T H E  Q U A R T E R  T O  T H E  N O R T H  O F  T H E  R O A D
The focal axis of the western civil settlement was a 4,5–8 m 

wide gravel road, probably established in Late Latène Period. 
The road was rebuilt numerous times – seven roman period 
and seven modern road beds could be discerned. Up until 
2008, when it was moved, the road kept its original course. 

L’A N A L I S I
La presente analisi si orienta alla suddivisione antica 

dell’area e considera i resti di edifici romani a nord della strada 
che portava ad Augusta Raurica ▶ Beilage 24. Da questa restri-
zione spaziale risulta una limitazione cronologica all’epoca 
di occupazione del campo legionario. Le parcelle a sud della 
strada in questione – l’utilizzo della quale certamente si esten-
deva fino alla fine del II sec. d. C. – saranno analizzate in un 
secondo tempo.

Per l’inquadramento cronologico (cap. VI) dei ritrovamenti 
(cap. IV) sono state analizzate tutte le monete, la ceramica di 
una parcella oltre a complessi scelti (cap. V.3). Per due parcelle 
è stato possibile effettuare analisi archeozoologiche (cap. V.4), 
mentre quelle archeobotaniche sono state limitate a ritrova-
menti scelti (cap. V.5). Partendo dalle analisi di ritrovamenti 
e reperti sono inoltre state effettuate riflessioni a riguardo 
degli abitanti dell’insediamento civile in modo da poter for-
mulare ipotesi rispetto allo status legale dell’insediamento 
ovvero di parti di esso. Quest’ultime si basano in modo par-
ticolare sull’analisi delle fibule (cap. V.2). Infine alcune ques-
tioni sono state valutate attraverso studi micromorfologici 
(cap. VII.5.2.6) e antropologici (cap. V.6). 

I singoli risultati sono stati riassunti in una sintesi transdis-
ciplinare (cap. VIII) all’interno della quale furono messi in 
relazione da un lato con le nozioni sul campo legionario di 
Vindonissa e dall’altro con lo stato attuale della ricerca in me-
rito alle canabae legionis e alla struttura insediativa attorno a 
Vindonissa.

I L  Q U A R T I E R E  A  N O R D  D E L L A  S T R A D A 
Da asse determinante dell’insediamento civile occidentale 

fungeva una via di pietrisco larga all’incirca m 4,65–8, proba-
bilmente già allestita in epoca tardo La Tène. Essa fu ripris-
tinata più volte – è stato possibile distinguere sette strati di 
terrapieno romani e sette di epoca moderna – e fino alla sua 
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finale. Elle a fait l’objet de plusieurs réfections, avec sept coffra-
ges romains et sept autres d’époque moderne; elle a conservé 
le même tracé jusqu’à son abandon en 2008.

Durant les deux premières décennies de l’existence du 
camp légionnaire, la zone était encore utilisée comme nécro-
pole («Horizont I»); toutefois, les sépultures ne se trouvai-
ent qu’au sud de la voie. Au 4e s. apr. J.-C., les tombes furent 
désaffectées et le terrain soumis à une nouvelle parcellisation 
(«Horizont II»), et libéré pour la construction de maisons 
longues («Streifenhaus»). Au nord de la voie, on discerne 
huit parcelles dont l’occupation continue s’insère dans la péri-
ode allant de 30 / 40 à peu après 106 / 7 apr. J.-C. («Horizont 
III»). La construction a fait l’objet d’une subdivision, avec 
les phases III.1 à III.5 ▶ Beilage 16. Durant la phase III.1 ▶ Bei-
lage 17, l’une des parcelles n’était pas bâtie, alors que durant 
la phase III.5 ▶ Beilage 21, une autres parcelle fut utilisée pour 
un rue latérale. Durant les phases III.2 à III.4 ▶ Beilagen 18–20, 
la rangée de bâtiments était continue; elle ne s’interrompait 
qu’entre les parcelles 18 et 20, avec une étroite ruelle destinée 
à l’écoulement des eaux de pluie. De petits incendies marquent 
certaines transitions entre les diverses phases.

I N C E N D I E  R AVA G E U R  V E R S  70 A P R . J.- C .  E T  FI N  D E 
L’O C C U PAT I O N

À la transition entre les phases III.4 et III.5, on décèle une 
nette césure. On retrouve les traces d’un important incendie 
sur la totalité des parcelles étudiées, catastrophe qui a sans 
doute également touché les bâtiments situés au sud de la rue. 
Sur la base de la datation numismatique et céramique ▶ 370 et 
371, on situera cet événement à la fin de l’époque néronienne  /  
au début de l’époque flavienne. Comme le révèle la présence 
de céramique de la XIe légion, retrouvée dans une fosse com-
blée avant l’incendie, et l’imitation d’une monnaie frappée 
sous Vespasien en 71 apr. J.-C., découverte dans les déblais de 
démolition aplanis, l’incendie a dû se produire au début des 

kofferungen unterschieden werden – und behielt bis zu ihrer 
Aufhebung im Jahre 2008 denselben Verlauf.

In den ersten beiden Jahrzehnten des Bestehens des Legi-
onslagers wurde das Gelände noch als Bestattungsplatz ge-
nutzt (Horizont I) – Gräber waren allerdings nur südlich der 
Strasse angelegt worden. Im 4. Jahrzehnt n. Chr. wurde die Ne-
kropole aufgehoben und das Gelände neu parzelliert (Hori-
zont II) und zur Überbauung mit Streifenhäusern freigegeben. 
Nördlich der Strasse konnten acht Parzellen erfasst werden, 
welche in der Zeit von 30 / 40 bis kurz nach 106 / 7 n. Chr. 
(Horizont III) kontinuierlich genutzt wurden. Die Überbau-
ung konnte in die Phasen III.1–III.5 gegliedert werden ▶ Bei-
lage 16. In Phase III.1 ▶ Beilage 17 war eine Parzelle unüberbaut, 
während in Phase III.5 ▶ Beilage 21 eine Parzelle für eine Seiten-
strasse genutzt wurde. In den Phasen III.2–III.4 ▶ Beilagen 18–20 
war die Häuserzeile geschlossen; sie wurde einzig zwischen 
den Parzellen 18 und 20 durch eine schmale Traufgasse unter-
brochen. Einzelne Phasenübergänge sind durch kleine Brände 
gekennzeichnet.

E I N  G R O S S B R A N D  U M  70 N.  C H R . U N D  D A S  E N D E  D E R 
S I E D L U N G

Eine deutliche Zäsur ist für den Übergang von Phase III.4 
zu III.5 festzustellen. Ein Grossbrand ist auf sämtlichen ausge-
werteten Parzellen festzustellen und dürfte auch die Überbau-
ung südlich der Strasse betroffen haben. Aufgrund der Datie-
rung der numismatischen und keramischen Funde ▶ 370 und 
371 ist er in spätneronisch-frühflavische Zeit zu setzen. Wie 
der Nachweis von sogenannter Keramik der XI. Legion aus 
 einer vor dem Brand verfüllten Grube und die Imitation einer 
unter Vespasian 71 n. Chr. geprägten Münze im ausplanierten 
Abbruchschutt nahelegen, dürfte sich der Brand zu Beginn 
der 70er-Jahre des 1. Jh. n. Chr. ereignet haben. Der Wieder-
aufbau nach dem Grossbrand basierte auf der seit Phase III.1 
fest gelegten Parzellierung und stellte die letzte Erneuerung 
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In the first two decades of the legionary camp, the area was 
used as a burial ground (Horizon I). However, graves were 
only situated to the south of the road. In the 4th decade AD, 
the graves were abolished, the area was reparcelled (Horizon 
II) and was then permitted to be overbuilt with strip houses. 
To the north of the road, eight lots were documented and 
were continuously in use from the time from 30 / 40 AD up 
until just after 106 / 7 AD (Horizon III). The building com-
plex could be divided in to the phases III.1–III.5 ▶ Beilage 16. In 
phase III.1 ▶ Beilage 17 one lot was not overbuilt, while in phase 
III.5 ▶ Beilage 21 one lot was used for a side street. In the pha-
ses III.2–III.4 ▶ Beilagen 18–20 the row of houses was closed; the 
only interval was a narrow gutter. Some of the phase transi-
tions are characterized by small fires.

A  M A J O R  FI R E  A R O U N D  70 A D  A N D  T H E  E N D  O F  T H E 
S E T T L E M E N T

Between the phases III.4 and III.5, a clear break can be ob-
served. A major fire can be discerned on all of the analysed 
lots and probably will have affected the buildings to the south 
of the road. Based on the chronology yielded by the analysis 
of the coins and pottery assemblages ▶ 370 and 371, it can be 
dated to the late Neronian / early Flavian period. However, ac-
cording to the so-called pottery of the XI Legion coming from 
a pit filled before the fire took place and a coin minted under 
Vespasian in 71 AD from the levelled out fire debris, the fire 
must have took place in the early 70ies of the 1st cent. AD. 
The reconstruction work which took place after the inferno, is 
based on the parcelling which was laid out in phase III.1 and 
is thus the last renovation of the buildings. To a large extent, 
for the lots north of the road, the find assemblages date the 
end of the settlement activity to the beginning of the 2nd cent. 
AD – just after the end of the legionary camp. Flavian finds are 
only sparsely represented; younger pottery is almost comple-
tely lacking ▶ 375 and 377. Likewise, coins of the 2nd cent. AD 

sospensione nel 2008 si snodava sempre lungo il medesimo 
tracciato.

Nei primi due decenni dell’esistenza del campo legionario 
l’area veniva ancora utilizzata come luogo di sepoltura (oriz-
zonte I) – le tombe erano però state allestite solo a sud della 
strada. Nel IV decennio d. C. le tombe furono rimosse e l’area 
suddivisa in nuove parcelle (orizzonte II) e lasciate libere per 
l’edificazione di case a strisce. A nord della strada è stato pos-
sibile identificare otto parcelle con una continuità insediativa 
che si estendeva dal 30  /  40 a fino poco dopo il 106 / 7 d. C. 
(orizzonte III). È stato inoltre possibile suddividere l’attività 
edilizia nelle fasi III.1–III.5 ▶ Beilage 16. Nella fase III.1 ▶ Bei-
lage 17 la parcella era priva di strutture edili, mentre nella fase 
III.5 ▶ Beilage 21 una parcella conteneva una via laterale. Du-
rante le fasi III.2–III.4 ▶ Beilagen 18–20 la fila di case rimaneva 
compatta; solo tra le parcelle 18 und 20 era interrotta da uno 
stretto vicolo di scolo. I passaggi tra le singole fasi sono demar-
cati da piccoli incendi.

U N  I N C E N D I O  D I  VA S T E  P R O P O R Z I O N I  I N T O R N O  
A L  70 D.  C .  E  L A  FI N E  D E L L’ I N S E D I A M E N T O

Una cesura molto netta si riscontra al passaggio dalla fase III.4 
alla fase III.5. Su tutte le parcelle analizzate si possono consta-
tare le ripercussioni di un grande incendio che probabilmente 
interessò anche gli edifici a sud della strada. In base alle data-
zioni numismatiche e ceramiche ▶ 370 e 371 esso va attribuito 
all’epoca tardoneroniana ovvero alla prima età flavia. Come 
suggeriscono la presenza della cosiddetta ceramica dell’XI le-
gione proveniente da una fossa riempita prima dell’incendio 
e l’imitazione di una moneta coniata sotto Vespasiano nel 
71 d. C.  e rinvenuta tra i detriti spianati, l’incendio con molta 
probabilità avvenne agli inizi degli anni 70 del I sec. d. C. Il 
ripristino dopo il rogo si basò sulla parcellizzazione stabilita 
nella fase III.1 e comprende l’ultima ristrutturazione degli edi-
fici. La fine quasi totale dell’attività insediativa sulle parcelle a 
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années 70 du 1er s. apr. J.-C. Après cet incendie ravageur, la 
reconstruction s’est basée sur la parcellisation définie depuis la 
phase III.1; elle correspond à la dernière rénovation des édifi-
ces. Le mobilier étudié indique que l’occupation des parcelles 
au nord de la voie cesse au début du 2e s. apr. J.-C., soit peu 
après la fin du camp légionnaire: dans le spectre céramique, 
le mobilier flavien n’est que rarement représenté, et on ne dé-
nombre quasi aucun élément céramique plus récent ▶ 375 et 377. 
De même, les monnaies du 2e s. apr. J.-C. ne sont que rarement 
représentées, et auraient aussi pu parvenir dans le sol lors de 
l’utilisation de la voie. Par ailleurs, on ne dénombre aucune fi-
bule datant sans équivoque d’une époque postérieure au début 
du 2e s. apr. J.-C. ▶ 234.

D E  N O M B R E U S E S  M A I S O N S  L O N G U E S  E T  U N  H O S P I T I U M?
La majorité des 36 bâtiments attestés au cours des diverses 

phases correspondent à des maisons longues. Au cours de la 
phase III.1, elles ont été construites sur ossature de pieux, et 
seulement lors des phases ultérieures selon une architecture 
mixte, puis enfin presque exclusivement sur poteaux, avec 
poutres et solives. Au cours de la phase III.5, trois bâtiments se 
dressaient sur des murs de soubassement. L’élévation en était 
réalisée en bois, en bois et torchis, ou en torchis uniquement, 
éléments dont témoignent essentiellement de l’argile calcinée 
ainsi que des rechapages constitués de restes de torchis. On 
peut exclure l’existence d’édifices construits entièrement en 
dur.

Le bâtiment 22.1 fait figure d’exception, tant sur le plan des 
techniques architecturales que sur celui de la typologie. Cet 
édifice, comportant deux ailes, se composait de pièces de bel-
les dimensions, installées dans l’aile donnant sur la rue, alors 
que la partie située à l’arrière était subdivisée en petites pièces 
d’une emprise inférieure à 10 m2. Son mode de construction, 
avec de petits fossés destinés à recevoir les pieux, technique 
utilisée surtout en contexte militaire, indique un lien étroit 

der Gebäude dar. Das weitgehende Ende der Siedlungsakti-
vitäten auf den Parzellen nördlich der Strasse zu Beginn des 
2. Jh. n. Chr. – kurz nach dem Ende des Legionslagers – bele-
gen die ausgewerteten Funde: Im Keramikspektrum ist flavi-
sches Fundmaterial nur spärlich vertreten, jüngere Keramik 
fehlt fast vollständig ▶ 375 und 377. Ebenso sind Münzen des 
2. Jh. n. Chr. nur in Einzelfällen im Gesamtbestand der Mün-
zen vorhanden. Diese könnten aber auch im Zusammenhang 
mit der Weiternutzung der Strasse ins Ensemble gelangt sein. 
Schliesslich ist auch keine der Fibeln zwingend nach Beginn 
des 2. Jh. n. Chr. zu datieren ▶ 234.

V I E L E  S T R E I FE N H Ä U S E R  U N D  E I N  H O S P I T I U M?
Der grösste Teil der 36 in den verschiedenen Phasen nach-

gewiesenen Gebäude ist als Streifenhäuser anzusprechen. In 
Phase III.1 wurden sie in Pfostenbautechnik, in den folgenden 
Phasen erst in Mischbau-, später fast ausschliesslich in Stän-
derbautechnik mit Balkengräbchen und Balkenlagern errich-
tet. In Phase III.5 standen drei Gebäude auf Sockelmauern. 
Das Aufgehende war in Holz-, Holz-Lehm- oder reiner Lehm-
bautechnik ausgeführt, wovon vor allem sekundär verbrannter 
Lehm sowie (Fachwerk-)Lehmplanien zeugen. Vollständig in 
Stein errichtete Gebäude sind nicht belegt.

Eine bautechnische und bautypologische Ausnahme stellte 
Gebäude 22.1 dar. Dieser zweiflüglige Bau wies im strassensei-
tigen Flügel grosszügige Räume auf, während der rückwärtige 
Teil in kleine Räume mit Grundflächen von weniger als 10 m2 
gegliedert war. Seine Errichtung in Pfostengräbchen – einer 
Technik, die vor allem im militärischen Kontext angewendet 
wurde – legt einen engen Bezug zum Militär nahe, sodass es 
sich um ein Gebäude des cursus publicus handeln könnte. Ge-
bäude mit vergleichbaren Grundrissen ▶ 387 werden als hospi-
tia angesprochen.

Obwohl in Phase III.1 erst bei einem Gebäude eine porticus 
eindeutig nachzuweisen ist, wurde der Portikusbereich bereits 
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only occur sporadically within the area’s total coin corpus and 
can probably be interpreted by the continued use of the street. 
Finally, none of the fibula can be dated with certainty to after 
the beginning of the 2nd cent AD ▶ 234.

S E V E R A L  S T R I P  H O U S E S  A N D  A  H O S P I T I U M?
The large majority of the 36 buildings from the various pha-

ses can be addressed as strip houses. In phase III.1 they were 
constructed in post construction technique, in the following 
phases in a mixed construction technique and the finally al-
most exclusively in timber framed technique with sleeper be-
ams and sleeper blocks. Three buildings constructed on socle 
walls belong to phase III.5. The rising walls were constructed 
in wood, in wattle and daub or in pure loam technique; this is 
proven by the burned loam fragments and levelled out (wattle 
and) daub layers. Buildings erected completely with stone 
walls should be ruled out.

Building 22.1 is exceptional regarding not only its building 
technique but also its layout. This two-winged building is 
made up of large rooms in the street-side wing, while the rear 
wing is divided into small chambers of under 10m2. Its foun-
dation is made up of post ditches – a technique, which was 
mainly used in military contexts – and suggests a connection 
to the military. It could have thus been a building of the cur-
sus publicus. Buildings of a similar design and layout ▶ 387 have 
been interpreted as hospitia.

Although a porticus can only be proven in one building in 
phase III.1, the porticus area was kept open at the beginning of 
the construction of the building complex and would probably 
have been part of the original planning process ▶ Beilage 24. The 
roofscap. should be reconstructed as lively and uneven; mono-
pitched roofs covering the porticus areas or the rear rooms of 
the lots would have been attached to the side- and front gab-
led strip houses. The roofs will have been covered by organic 
materials, probably wooden shingles. Tiles aren’t observed in 

nord della strada agli inizi del II sec. d. C. – poco dopo la fine 
dell’accampamento legionario – è confermata dai reperti ana-
lizzati: la gamma della ceramica mostra solo poco materiale di 
epoca flavia, la ceramica ancora più recente manca quasi com-
pletamente ▶ 375 e 377. Anche per quanto riguarda la totalità 
delle monete solo in alcuni casi si hanno esemplari risalenti al 
II sec. d. C. che però potrebbero essere giunti nel complesso 
anche attraverso l’utilizzo perpetuato della strada. Infine nem-
meno tra le fibule ci sono esemplari databili oltre l’inizio del II 
sec. d. C. ▶ 234.

M O LT E  C A S E  A  S T R I S C E  E D  U N  H O S P I T I U M?
La maggior parte dei 36 edifici risalenti alle diverse fasi sono 

case a strisce. Nella fase III.1 esse furono erette in tecnica a 
pali, durante le fasi seguenti prima in tecnica mista, più tardi 
invece quasi esclusivamente in tecnica di struttura a montanti 
con tanto di alloggamenti per le travi ed i rispettivi incastri. 
Nella fase III.5 tre edifici furono eretti su basamenti in pietra. 
Le pareti erano costruite in legno, legno e argilla oppure inter-
amente con argilla, il che è confermato innanzitutto da fram-
menti cotti e da spiazzi di argilla provenienti da costruzioni a 
traliccio. Si possono escludere edifici costruiti interamente in 
pietra.

Un’eccezione sia sotto l’aspetto tecnico quanto sotto quello 
tipologico è da considerarsi l’edificio 22.1. Questo edificio a 
due alate era caratterizzato da vani spaziosi nell’ala volta verso 
la strada, mentre la parte retrostante era suddivisa in piccoli 
ambienti con una superficie inferiore a 10 m2. La sua costru-
zione con fossati per pali – una tecnica impiegata particolar-
mente in contesto militare – suggerisce uno stretto legame con 
l’esercito, si potrebbe dunque trattare di un edificio legato al 
cursus publicus. Edifici con planimetrie paragonabili ▶ 387 ven-
gono designati come hospitia.

Nonostante sia stato possibile comprovare, durante la 
fase III.1, una porticus solo in un unico edificio, lo spazio ri-
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avec l’armée, impliquant qu’il pourrait s’agir d’un édifice du 
cursus publicus. Des bâtiments de plan comparable ▶ 387 sont 
interprétés comme des hospitia.

Bien que dans la phase III.1 on ne décèle de porticus que 
pour un seul édifice, la zone du portique est demeurée vierge 
de constructions dès le début de l’installation, indiquant qu’il 
était sans doute prévu déjà lors de la parcellisation ▶ Beilage 24. 
Les toits de l’agglomération devaient présenter une image di-
versifiée, avec des maisons disposées avec le long côté donnant 
sur la rue, et d’autres implantées perpendiculairement, aux-
quelles des toits à un seul pan avaient été ajoutés, par exemple 
pour les porticus ou pour des pièces donnant sur l’arrière. Les 
toitures étaient sans doute essentiellement recouvertes de ma-
tériaux organiques comme des bardeaux. On ne retrouve des 
tuiles en abondance que dans les niveaux de démolition de la 
phase III.4., impliquant que ce n’est qu’à partir de là que des 
surfaces de toiture conséquentes en étaient recouvertes.

Les édifices présentaient une large palette de subdivisi-
ons internes ▶ 383. Le dénominateur commun demeurait 
l’exploitation artisanale de la zone située à l’avant, de même 
que de la partie arrière, elle aussi parfois utilisée pour autant 
qu’elle soit conservée. La zone médiane des édifices corre-
spondait à une partie mixte, consacrée tant à l’habitat qu’au 
travail ▶ 382. Pour certains édifices, on suppose par ailleurs la 
présence de mezzanines à l’avant.

L’A R T I S A N AT  –  D E S  F O R G E R O N S  E T  D E S  TA N N E U R S 
P O U R  L A  L É G I O N

Grâce aux études archéozoologiques, on a pu établir 
l’existence du travail de la corne et la présence de tanneries, 
avec des fosses cuvelées où l’on travaillait des peaux de chèvre, 
de mouton et de bœuf: à ce jour, sur le territoire de la Suisse 
actuelle, on n’a que très rarement pu attester la production  
de cuir de bœuf durant l’époque romaine. Épais et résistant,  
ce dernier était utilisé dans la confection de semelles de  

zu Beginn der Überbauung freigehalten und wohl im Rahmen 
der Parzellierung eingeplant ▶ Beilage 24. Die Dachlandschaft 
ist bewegt zu rekonstruieren, mit traufständigen, aber auch  
giebelständigen Streifenhäusern, an die eigenständige Pult-
dächer – etwa für die porticus oder für rückwärtige Räumlich-
keiten – angefügt wurden. Als Dachdeckung sind vorwiegend 
organische Materialien, wohl Holzschindeln, anzunehmen. 
Ziegel sind erst in den Abbruchschuttschichten der Phase 
III.4 in grösserer Menge vertreten, sodass frühestens ab dieser 
Phase mit Ziegeldächern zu rechnen ist.

Das Innere der Gebäude war äusserst vielseitig gegliedert 
▶ 383. Als gemeinsamer Nenner war dabei eine gewerbliche 
Nutzung im Front- und – soweit erhalten – teilweise auch im 
rückwärtigen Bereich zu erkennen. Der Mittelbereich der Ge-
bäude wurde gemischt als Wohn- und Arbeitsbereich genutzt 
▶ 382. Einzelne Gebäude besassen im Frontbereich zudem ein 
Mezzaningeschoss.

D A S  H A N D W E R K  –  S C H M I E D E N  U N D  G E R B E N  FÜ R  D I E 
L E G I O N

Dank der archäozoologischen Untersuchungen konnten in 
der Zivilsiedlung West Hornverarbeitung und Gerberei nach-
gewiesen werden. Letztere verarbeitete in Fassgruben sowohl 
Schaf- und Ziegen- als auch Rinderhäute. Die Rindslederpro-
duktion konnte für die römische Zeit im Gebiet der heutigen 
Schweiz erst selten nachgewiesen werden. Das dicke und zähe 
Rindsleder wurde u. a. zur Herstellung von Schuhsohlen ver-
wendet, für die das benachbarte Legionslager einen wichtigen 
Abnehmer darstellte.

Mit Abstand am häufigsten sind metallverarbeitende 
Werk stätten nachgewiesen. Es handelte sich vorwiegend um 
Schmieden, in Einzelfällen wurde wohl auch Bronze gegossen 
▶ 177. Dank mikromorphologischer Untersuchungen konnte 
die Interpretation eines Grubenbefundes, der bisher an ande-
ren Fundorten als Tauchbecken angesprochen wurde, wider-
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large amounts until the debris layers of phase III.4, so that the 
roofs won’t have been significantly covered by tiles until this 
phase at the earliest.

The buildings show a large variation of inner structures ▶ 383. 
Their common denominator was a commercial usage for the 
rooms to the front and – as far as preserved – for the rear of the 
building. The middle part of the buildings was used as living 
and working quarters ▶ 382. In some cases a mezzanine level 
can be assumed in the front part of the building.

C R A F T S  –  F O R G I N G  A N D  TA N N I N G  F O R  T H E  L E G I O N
Thanks to the archaeozoological analyses, horn-working and 

tannery can be proven, with the latter processing sheep, goat 
and cowhides in barrel-lined holes. To date, within the territory 
of modern-day Switzerland, the production of cowhides has 
only rarely been proven. The thick and tough cowhides would 
have been used for the production of shoe soles amongst other 
things. Metalworking was by far the most prominent craft; this 
is proven by the many forges. In isolated cases, bronze was also 
smelted ▶ 177. Thanks to micromorphological analyses, the in-
terpretation of a pit feature was able to be rectified.

Despite being addressed as a quenching tub in other sites, 
the feature can now be interpreted as a (dry) working pit, pos-
sibly for operating the bellows. In one of the front rooms of 
building 12.3a / b a taberna cauponia may have been installed, 
as the large amount of coins, a fire place, the remains of a 
baking oven and a hand mill suggest.

Storage pits and latrines were installed in the back yards; 
both were reused as rubbish pits and were backfilled with all 
kinds of waste. Gravel and rubble levelling dumps prove that 
the back yards were also used as working spaces. Finally, ani-
mals were also kept – sheep / goats as well as pigs and probably 
also chickens. These lived with the humans under the same 
roof, as animal dung in the backfills of pits and a general con-
tamination of faeces in the buildings shows. The use of the 

servato ad un porticato è stato lasciato libero sin dall’inizio 
dell’insediamento e probabilmente fu previsto già durante la 
parcellizzazione ▶ Beilage 24. L’orientamento della copertura 
delle abitazioni non era unitaria: è possibile ricostruire case a 
strisce orientate secondo la gronda, ma anche in senso frontale, 
alle quali si accostavano tetti spioventi separati – ad esempio 
per una porticus oppure per gli ambienti retrostanti. La coper-
tura dei tetti si suppone sia stata prevalentemente in materiale 
organico, probabilmente scandole di legno. Solo negli strati di 
detriti della fase III.4 sono state riscontrate quantità significa-
tive di tegole. È dunque solo a partire da tale fase che si può 
ipotizzare la presenza di tetti coperti con tegole.

Gli edifici evidenziano una vasta gamma di ripartizioni in-
terne ▶ 383. Comune a tutti era un utilizzo artigianale nella 
parte antestante e – per quanto preservatasi – in parte anche 
nella parte retrostante. La parte centrale degli edifici veniva 
usata sia a scopo artigianale che residenziale ▶ 382. Per alcuni 
edifici inoltre si può ipotizzare un mezzanino sul lato della fac-
ciata.

L’A R T I G I A N AT O  –  F O R G I A R E  E  C O N C I A R E  P E R  L A 
L E G I O N E

Grazie alle analisi archeozoologiche è stato possibile indi-
viduare, come attività artigianali, la lavorazione del corno e la 
conciatura di pelli. Quest’ultima lavorava in fosse a botte sia 
pelli di pecora e di capra che pelli di bovini. Fino ad oggi solo 
raramente è stata possibile constatare la produzione di cuoio 
bovino durante l’epoca romana sul territorio dell’odierna Sviz-
zera. Il cuoio bovino spesso e duro veniva impiegato tra l’altro 
per la produzione di suole di scarpe, per le quali il vicino ac-
campamento legionario rappresentava un importante cliente. 
Molto più frequenti però erano le botteghe che lavoravano il 
metallo. Si trattava in primo luogo di fucine, in alcuni casi pro-
babilmente veniva fuso anche il bronzo ▶ 177. Grazie ad analisi 
micromorfologiche l’interpretazione di una fossa, in altri luo-
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chaussures, dont le camp légionnaire voisin était grand con-
sommateur.

Les ateliers où l’on travaillait les métaux étaient de loin les 
plus nombreux. Il s’agissait essentiellement de forges, où l’on 
décèle parfois également le travail du bronze ▶ 177. Grâce à des 
analyses micromorphologiques, on est parvenu à interpréter 
un type de structures en fosse considéré ailleurs comme des 
bassins, hypothèse qu’on a pu réfuter (cf. chap. VII.5.2.6). Il 
s’agirait de fosses (sèches) de travail, dans lesquelles s’asseyaient 
peut-être les personnes chargées d’actionner les soufflets. 
Dans l’une des pièces installées à l’avant du bâtiment 12.3a / b 
se dressait éventuellement une taberna cauponia, comme per-
mettent de le supposer une grande quantité de monnaies, un 
foyer, les vestiges d’un four à pain et une meule à main.

Dans les arrière-cours, on installait des fosses de stockage 
et des latrines qui, dans un second temps, servaient à évacuer 
des déchets de toute sorte. Toutefois, des niveaux d’égalisation 
constitués de gravier et de galets attestent que les arrière-cours 
étaient également utilisées pour le travail. On y plaçait aussi 
des animaux comme des chèvres ou des moutons, de même 
que des porcs et sans doute aussi des poules. Ils vivaient par-
fois sous le même toit que les habitants, comme l’attestent le 
fumier animal découvert dans les fosses et la pollution géné-
rale par des matières fécales, observée dans la zone des bâti-
ments. On ne saurait attester une exploitation de l’arrière-cour 
comme jardin, mais on peut la postuler dans le cadre d’une cer-
taine autonomie alimentaire. Comme le montrent les analyses 
archéobiologiques de la parcelle 12, l’alimentation ne différait 
guère des habitudes en cours dans les provinces du nord-ouest 
à l’époque romaine. On retiendra que la composition des ali-
ments parle plutôt en faveur d’un statut social moyen, comme 
on pouvait s’y attendre pour les gens habitant des bâtiments 
de ce type. On mentionnera encore la découverte de cresson 
alénois, plante qui n’est encore que très rarement attestée dans 
les provinces du nord-ouest.

legt werden (Vgl. Kap. VII.5.2.6). Es handelt sich demnach um 
eine (trockene) Arbeitsgrube, vielleicht um die Sitzgrube des 
Blasebalgbetätigers. In einem der Fronträume von Gebäude 
12.3a / b könnte eine taberna cauponia eingerichtet worden 
sein, wie eine grössere Anzahl Münzen, eine Feuerstelle, die 
Überreste eines Backofens sowie einer Handmühle vermuten 
lassen.

In den Hinterhöfen wurden Vorrats- und Latrinengruben 
angelegt, die nach ihrer Aufgabe der Entsorgung von Abfall 
aller Art dienten. Kies- und Geröllplanien belegten, dass die 
Hinterhöfe auch als Arbeitsbereich genutzt wurden. Des wei-
teren wurden hier auch Tiere – Schafe / Ziegen sowie Schweine 
und wohl auch Hühner – gehalten. Diese lebten teilweise mit 
den Menschen unter demselben Dach, wie Tiermist in Gru-
ben und eine allgemeine Verschmutzung durch Fäkalien im 
Gebäudebereich nahelegen. Eine Nutzung des Hinterhofes als 
Obst- oder Gemüsegarten war nicht nachzuweisen, darf aber 
im Rahmen einer gewissen Selbstversorgung angenommen 
werden. Wie die archäobiologischen Untersuchungen von 
Parzelle 12 zeigten, unterschied sich die Ernährung kaum von 
den in den Nordwestprovinzen üblichen Essgewohnheiten in 
römischer Zeit. Festzuhalten gilt, dass sie in ihrer Zusammen-
setzung eher für einen mittleren sozialen Status spricht, wie 
dies für die Bewohner von Streifenhäusern im Allgemeinen 
zu erwarten ist. Besonders hervorzuheben ist der Fund von 
Gartenkresse, da diese in den Nordwestprovinzen bisher nur 
selten nachgewiesen werden konnte.

D I E  C H R O N O L O G I S C H E N  B E Z Ü G E  Z U M  L E G I O N S L A G E R
Der Beginn der Siedlungsaktivitäten in der Zivilsiedlung 

West ist mit der Umgestaltung des Legionslagers im 3. und 
4. Jahrzehnt n. Chr. in Verbindung zu bringen, dem Über-
gang von den sogenannten «schrägen» (Holzbauphase 1) zu 
den «geraden» Holzbauten (Holzbauphase 2). Dieser führte 
 offenbar nicht nur im Lagerbereich, sondern auch in der un-
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back yards as a garden area could not be proven, although this 
could be assumed regarding the self-supply of the inhabitants. 
As the archaeobiological analyses from lot 12 show, the diet 
hardly differed from the common eating habits known in the 
north-western provinces. It can be noted that its composition 
suggests a middle-class social status, as is to be expected from 
the inhabitants of strip houses. The finding of garden cress is 
worth a mention, as it has to date only rarely been proven in 
the north-western provinces.

T H E  C H R O N O L O G I C A L  R E L AT I O N S  T O  T H E  L E G I O N A R Y 
C A M P

The beginning of the settlement activity in the western  civil 
settlement can be related to restructuring of the legionary 
camp in the 3rd and 4th decades AD, the transition from the 
early timber phase («schräge Holzbauphase») to the late tim-
ber phase («gerade Holzbauphase»). Apparently, the restruc-
turing not only affected the camp but led to a re-measurement 
of the whole settlement and thus to a reutilization of certain 
areas. This can also be observed in the reorientation of roads 
and changes in use of areas in the southern civil settlement.

Even if caution is to be advised when synchronizing the 
other phase transitions of the western civil settlement with 
the chronology of the legionary camp – especially regarding 
to the changing of the legions, the end of the area’s settlement 
activity seems to be related to the withdrawal of the XI legion 
in 101 AD. 

The abandoning of the lots in the western civil settlement 
did not happen simultaneously – the youngest coin from an 
occupation layer is a contemporary imitation of an emission of 
Trajan dating to 106 / 107 AD – but it did take place in imme-
diate chronological proximity. Furthermore, this would cor-
respond with the postulated arrival of the XI. Legion in their 
new casta hiberna in Durostorum. As the pottery ensem bles 
published by S. Wyss of the excavation Windisch-Cardinal 

ghi di ritrovamento finora denominata vasca d’immersione, è 
stata confutata (cfr. cap. VII.5.2.6). Si tratta invece di una fossa 
da lavoro (asciutta), forse la fossa dove si sedeva l’addetto che 
azionava il soffietto. Uno degli ambienti antistanti dell’edificio 
12.3a / b era adibito forse a taberna cauponia, come sugge-
riscono una quantità elevata di monete ritrovate, un focolaio, 
i resti di un forno oltre ad un mulino a mano.

Nei cortili retrostanti furono allestite fosse per provviste e 
latrine, che in un secondo tempo servirono alla deposizione 
di rifiuti di ogni genere. Spiazzi di ciottoli e detriti confermano 
che i cortili furono utilizzati anche come zone lavorative. In-
oltre si hanno tracce della presenza di animali – pecore / capre 
oltre a maiali e probabilmente anche galline. Questi animali 
vivevano in parte con gli abitanti sotto lo stesso tetto, come 
suggeriscono il concime ritrovato in varie fosse e un insudicia-
mento generale con feci nell’area degli edifici. Non è stato pos-
sibile constatare un utilizzo del cortile come orto, ma in vista 
di una certa autosufficienza esso è molto probabile. Come 
hanno dimostrato le analisi archeobiologiche della parcella 
12, l’alimentazione era molto simile alle abitudini alimentari 
vigenti nelle province nordoccidentali durante l’epoca romana. 
Va considerato che, in base alla sua composizione essa rispec-
chia piuttosto uno status sociale medio, come è prevedibile per 
gli abitanti di case a strisce. Degno di nota è il ritrovamento di 
crescione dei giardini, constatato finora solo raramente nelle 
provincie nordoccidentali.

L E  R E L A Z I O N I  C R O N O L O G I C H E  C O N  I L  C A M P O 
L E G I O N A R I O

L’inizio delle attività insediative nell’abitato civile ovest va 
messo in relazione con la trasformazione del campo legionario 
durante il terzo e quarto decennio d. C., ovvero al passaggio 
dalle cosiddette abitazioni in legno «oblique» (fase a costru-
zioni in legno 1) a quelle «rettilinee»  (fase a costruzioni in 
legno 2). Questo periodo di passaggio non portò solo nell’area 
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mittelbaren Umgebung zu einer Neuvermessung und damit 
zu einer Umnutzung von Arealen. Dies legen auch Orientie-
rungswechsel von Strassen und Nutzungsänderungen von 
Arealen in der Zivilsiedlung Süd nahe.

Während die weiteren Phasenübergänge der ausgewerteten 
Parzellen nur mit Vorbehalt mit der Chronologie des Legions-
lagers – insbesondere der Legionswechsel – zu verbinden sind, 
scheint das Ende der Siedlungsaktivitäten zeitlich eng mit 
dem endgültigen Abzug der XI. Legion um 101 n. Chr. ver-
knüpft zu sein.

Die Aufgabe der Parzellen in der Zivilsiedlung West erfolgte 
zwar nicht absolut zeitgleich – die jüngste Münze in  einer 
Nutzungsschicht ist eine zeitgenössische Fälschung nach 
einem Vorbild einer Münze des Trajan mit dem Prägejahr 
106 / 107 n. Chr. –, aber doch in unmittelbarer zeitlicher Nähe. 
Dies wäre zudem gleichzeitig wie die angenommene Ankunft 
der XI. Legion in ihrem neuen castra hiberna in Durostorum. 
Wie die bereits früher publizierte Keramikauswertung der 
Grabung Windisch-Cardinal 1989 (V.89.3) durch S. Wyss er-
gab, ist allerdings zumindest für Parzelle 26 eine Nutzung bis 
in die zweite Hälfte des 2. Jh. n. Chr. wahrscheinlich. Gründe 
für diese weitgehende Auflassung des Areals sind im Wegzug 
des Legionsgefolges, dem Wegfall von Konsumenten etwa für 
das Rindsleder oder für Produkte der Schmiede und einer da-
mit verbundenen wirtschaftlich schwierigen Zeit zu suchen. In 
der Folge ist im Verlauf des 2. Jh. n. Chr. eine Siedlungskon-
zentration der Zivilsiedlung zu beobachten, woraus sich wohl 
eine Reduktion der Zivilbevölkerung um deutlich mehr als die 
Hälfte ableiten lässt.

D I E  B E W O H N E R  U N D  I H R E  H E R K U N F T
Bei den Bewohnern der Gebäude handelt es sich, soweit 

dies im archäologischen Befund erkennbar ist, um Handwer-
ker, die wohl zumindest zum Teil für das Legionslager pro-
duzierten. Ausserdem dürften Personen mit verwandtschaft-

L E S  L I E N S  C H R O N O L O G I Q U E S  
AV E C  L E  C A M P  L É G I O N N A I R E

Le début des activités d’occupation dans l’agglomération ci-
vile occidentale coïncide avec la transformation du camp légi-
onnaire au 3e et au 4e s., soit avec le passage des bâtiments «ob-
liques» (phase de construction en bois I) aux édifices «ortho-
gonaux» (phase de construction en bois 2). Il semble que ces 
modifications n’aient pas seulement débouché sur un nouvel 
arpentage au sein-même du camp, mais aussi à un remanie-
ment de toute la zone, et donc à une réaffectation de certai-
nes parties. C’est également ce qu’attestent des changements 
d’orientation de rues et des modifications de l’affectation de 
quelques zones dans l’habitat civil sud.

Sur les parcelles étudiées, la transition vers les phases suivan-
tes ne peut être que sous réserve mise en relation avec la chro-
nologie du camp légionnaire, et plus particulièrement avec 
le changement de légion; par contre, il semble que la fin de 
l’occupation soit étroitement liée au départ définitif de la XIe 
légion vers 101 apr. J.-C.

L’abandon des parcelles dans l’habitat civil occidental n’est 
certes pas exactement simultané, puisque la monnaie la plus ré-
cente découverte dans un niveau de circulation est une contre-
façon contemporaine, calquée sur une monnaie de Trajan frap-
pée en 106 / 107 apr. J.-C., mais cependant chronologiquement 
très proche. Par ailleurs, ce moment correspondrait àl’arrivée 
présumée de la XIe légion dans les nouveaux castra hiberna de 
Durostorum. Comme l’a déjà montré l’étude de la céramique 
issue de la fouille «Windisch-Cardinal 1989» (V.89.3), pub-
liée antérieurement par S. Wyss, l’exploitation du moins de la 
parcelle 26 jusqu’à la deuxième moitié du 2e s. apr. J.-C. paraît 
vraisemblable. Pour expliquer les raisons de l’abandon de la 
zone, on évoquera le départ des gens demeurant dans le sillage 
de la légion, la disparition des acheteurs, par exemple pour le 
cuir de bœuf ou pour la production des forgerons, débouchant 
sur des conditions économiques difficiles. Par conséquent, au 
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1989 (V89.3) show, at least in the case of lot 26, an occupation 
running to the 2nd half of the 2nd cent. AD is possible. The 
main reasons for the almost total abandonment of the area can 
be found in the departure of the camp followers, the absence 
of consumers i.e. for cowhides and metalworking objects and 
the related economic downturn. Subsequently, in the course 
of the 2nd cent AD, a concentration of the civil settlement can 
be observed and a reduction of the population to under 50% 
can be postulated.

T H E  I N H A B I TA N T S  A N D  T H E I R  O R I G I N S
As far as can be observed in the archaeological record, the 

inhabitants of the buildings would have been craftsmen, pro-
ducing at least partly for the legionary camp.

Furthermore, people with family or economic relations to 
the camp, like family members, partners and children of the 
soldiers, but also mercatores, negotiators, lixae, prostitutes, 
soothsayers, dancers and other sutlers will have lived in the 
civil settlement. 

The close ties of the inhabitants to the legionary camp can 
possibly be shown in the large proportion of Aucissa fibu-
lae ▶ 236 within the excavation’s brooch spectrum. The origi-
nal main area of distribution of this brooch type can be tra-
ced to the Mediterranean – the primary recruitment area of 
the legions for the 1st cent. AD. Moreover, certain brooches,  
i.e. “Augenfibel” and brooches with angled bows, are slightly 
overrepresented when the spectrum is compared to the 
 surrounding settlements. The distribution area for both 
brooch types can be found in the Lower Rhine region, an area 
where the XXI Legion was previously garrisoned. The remai-
ning brooch spectrum hardly differs from that of southern 
Germania Superior ▶ 252. On one hand this points to a local 
population in the canabae but also reflects the restricted influ-
ence of “foreign” brooches on the local material culture. 

del campo legionario, ma sull’intera area ad una nuova struttu-
razione e di conseguenza ad un uso diverso dell’area. Questo 
fatto è confermato dal nuovo orientamento delle strade e da 
un cambiamento nell’uso degli spazi liberi nell’insediamento 
civile meridionale.

Mentre le ulteriori fasi di transito delle parcelle analizzate 
possono essere correlate solo con riserva alla cronologia 
dell’accampamento legionario – specialmente al cambio delle 
legioni – pare che la fine dell’attività insediativa sia legata cro-
nologicamente al ritiro definitivo dell’XI legione attorno al 
101 d. C. 

L’abbandono delle parcelle dell’insediamento civile ovest 
non avvenne necessariamente contemporaneamente – la mo-
neta più recente in uno strato insediativo infatti è un falso 
d’epoca che imita una moneta di Traiano coniata nell’anno 
106 / 107 d. C. –, però avvenne non molto dopo. La data sug-
gerita dalla moneta corrisponderebbe inoltre al presunto ar-
rivo dell’XI legione nel suo nuovo castra hiberna a Durostorum. 
Come già risultava dall’analisi della ceramica proveniente dallo 
scavo Windisch-Cardinal 1989 (V.89.3) pubblicata da S. Wyss, 
almeno per la parcella 26 è plausibile un utilizzo fin nella se-
conda metà del II sec. d. C. Le ragioni per questo abbandono 
quasi totale dell’area si possono ricollegare alla partenza del 
seguito della legione, alla mancanza di clienti ad esempio per il 
cuoio bovino oppure per i prodotti dei fabbri e di conseguenza 
ad un periodo economicamente difficile. In seguito, nel corso 
del II sec. d. C., è possibile constatare una concentrazione spa-
ziale dell’abitato civile, dalla quale si lascia dedurre una riduzi-
one della popolazione civile di oltre la metà.

G L I  A B I TA N T I  E  L E  L O R O  O R I G I N I
Gli abitanti degli edifici erano –  almeno per quanto risulta 

dai ritrovamenti archeologici – artigiani che producevano al-
meno in parte per il campo legionario. Nell’insediamento civile 
risiedevano con molta probabilità persone legate alla legione 
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lichen oder wirtschaftlichen Verbindungen zur Legion, wie 
Familienmitglieder, Lebenspartnerinnen und Kinder der Sol-
daten, aber auch mercatores, negotiatores, lixae, Prostituierte, 
Wahrsager, Tänzerinnen und weitere Marketender in der Zivil-
siedlung gelebt haben. Diese enge Beziehung der Bewohner 
zum Legionslager könnte sich allenfalls im grossen Anteil der 
Aucissafibeln im Fibelspektrum spiegeln ▶ 236. Der ursprüng-
liche Verbreitungsschwerpunkt dieses Fibeltyps liegt im Mit-
telmeerraum – dem hauptsächlichen Rekrutierungsgebiet der 
Legionen im 1. Jh. n. Chr. Zudem sind Knick- und Augenfibeln 
im Vergleich mit Fibelspektren der umliegenden Siedlungen 
leicht übervertreten, beide Fibeltypen weisen Verbreitungs-
schwerpunkte am Niederrhein auf, dem vormaligen Statio-
nierungsgebiet der XXI. Legion. Das restliche Fibelspektrum 
weicht nicht von demjenigen der südlichen Germania Superior 
ab ▶ 252. Dies verweist auf die lokale Bevölkerung in den cana-
bae, spiegelt aber wohl auch den begrenzten Einfluss von mit-
gebrachten Fibeln auf die lokale materielle Kultur wider.

K E I N E  B I P O L A R E  S I E D L U N G S E N T W I C K L U N G  B E I 
V I N D O N I S S A

Für die Mehrzahl der kaiserzeitlichen Legionsstandorte in 
Provinzen ohne ältere städtische Tradition ist eine Entwick-
lung von zwei Siedlungskernen – die unmittelbar um das 
Legionslager liegenden canabae legionis und der ausserhalb 
der Leugenzone liegende «vicus» – zu beobachten. Eine 
vergleichbare Entwicklung ist für Vindonissa auszuschliessen. 
Entsprechend ist die Gesamtheit der westlich, südlich und öst-
lich des Lagers liegenden Zivilsiedlung als canabae legionis an-
zusprechen. Die inschriftlich genannten vicani vindonissenses 
dürften als Bewohner eines Quartieres dieser canabae zu wer-
ten sein, wie dies etwa auch die epigraphischen Quellen für 
Mogontiacum / Mainz (D) nahelegen.

Die Gründe für das Fehlen eines zweiten Siedlungskerns 
sind nicht abschliessend zu klären. Einer davon dürfte aber 

cours du 2e s., on observe une concentration de l’habitat civil, 
dont on peut déduire une réduction de la population de plus 
de la moitié.

L E S  H A B I TA N T S  E T  L E U R S  O R I G I N E S
Pour autant que les structures archéologiques permettent 

de l’établir, les habitants des bâtiments étaient des artisans 
dont la production était du moins en partie destinée au camp 
légionnaire. Par ailleurs, de nombreuses personnes ayant un 
lien économique ou de parenté avec la légion devaient vivre 
dans l’agglomération civile: membres de la famille, compagnes 
et progéniture des soldats, mais aussi mercatores, negotiatores, 
lixae, filles de joie, diseurs de bonne aventure, danseuses et 
autres vivandiers. Ce lien étroit entre les habitants et le camp 
légionnaire se reflète peut-être dans l’important pourcentage 
de types d’Aucissa dans le spectre des fibules ▶ 236. À l’origine, 
ce type de fibule se concentre autour du bassin méditerra-
néen, région principale du recrutement des membres de la 
légion au 1er s. apr. J.-C. Par ailleurs, les fibules à arc coudé 
bipartite («Knickfibel») et les fibules de type «Augenfibel» 
sont légèrement surreprésentées par rapport au spectre des 
fibules des agglomérations environnantes; ces deux types de 
fibules ont une aire de répartition particulièrement dense en 
Basse-Rhénanie, région où était précédemment stationnée  
la XXIe légion. Pour le reste du spectre des fibules, on ne dis-
cerne pas de différence avec celui de la partie méridionale de 
Germania Superior ▶ 252. Voilà qui révèle la présence d’une po-
pulation locale dans les canabae, tout en reflétant sans doute 
aussi l’influence limitée des fibules d’origine exogène sur la 
culture matérielle locale.

À  V I N D O N I S S A , L E  D É V E L O P P E M E N T  D E  L’ H A B I TAT  N ’ E S T 
PA S  B I P O L A I R E

Sous l’Empire, dans les provinces sans tradition urbaine 
antérieure, la majorité des lieux où étaient stationnées des lé-
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N O  B I - P O L A R  S E T T L E M E N T  D E V E L O P M E N T  I N 
V I N D O N I S S A 

For the majority of legionary camps of the imperial period 
in the provinces with no previous urban structures, a deve-
lopment of two separate settlement nuclei can be observed. 
These consist of a canabae legionis situated in close proximity 
to the camp and a «vicus» situated a league’s distance from 
the camp. A comparable development should be excluded 
for Vindonissa. Thus, all civil settlements lying in close pro-
ximity to the west, south and east of the legionary camp 
should be addressed as canabae legionis. The epigraphically 
attested vicani vindonissensis could probably be interpreted 
as inhabitants of a neighbourhood of the canabae, as the 
epigraphic sources for Mogontiacum / Mainz suggest. The re-
asons for the missing second settlement nucleus cannot be 
fully resolved.

One of these reasons may be related to the relatively high 
settlement density around Vindonissa. The distance between 
roman civil settlements was usually 30 km, i. e. a day’s walk. 
The four vici around Vindonissa: Aquae Helveticae (Baden), 
Lenzburg, Frick und the civilian settlement belonging to the 
fort at Tenedo (Zurzach). All lie between 9–15 km distance 

– in some cases a march of under 2 hrs. Thus, a further civi-
lian settlement situated in the usual extra leugam distance 
of just over 2 kms would have been surplus to requirements. 
Furthermore, the necessary economic and / or personal re-
sources would have been lacking.

da vincoli di parentela oppure economici, come ad  esempio 
famigliari, compagne e figli dei soldati, ma anche mercatores, 
negotiatores, lixae, prostitute, indovini, danzatrici ed altri vi-
vandieri. Queste strette relazioni degli abitanti con il campo 
legionario si rispecchiano forse nel numero considerevole di 
fibule di tipo Aucissa presenti nella gamma di fibule rinvenuta 
▶ 236. L’originaria area principale di ripartizione di questo tipo 
di fibula si trova nell’arco del Mediterraneo – nella principale 
area di reclutamento delle legioni nel I sec. d. C. dunque. In 
comparazione alla gamma di fibule negli insediamenti circos-
tanti le fibule di tipo Knick- e Augenfibeln sono leggermente 
sovrarappresentate. Ambedue i tipi hanno aree di ripartizione 
principali nella regione del basso Reno, cioè nel previo luogo 
di stanziamento della XXI legione. La rimanente gamma di 
fibule non si distingue da quella della Germania Superior me-
ridionale ▶ 252. Questo dato di fatto indica la presenza della 
popolazione locale nelle canabae, esso però rispecchia anche 
l’influenza limitata delle fibule importate sulla cultura mate-
riale locale.

N E S S U N O  S V I L U P P O  I N S E D I AT I V O  B I P O L A R E  
A  V I N D O N I S S A

Per la maggior parte dei luoghi di stanziamento delle legioni 
in epoca imperiale nelle province senza una tradizione urbana 
preesistente si può osservare lo sviluppo di due nuclei inse-
diativi – le canabae legionis che circondavano l’accampamento 
e il «vicus» situato oltre la zona delle leghe. Uno sviluppo 
simile è da escludersi per Vindonissa. Conseguentemente 
l’integralità dell’abitato civile situato ad ovest, sud ed est 
dell’accampamento va denominata come canabae legionis. I vi-
cani vindonissenses noti dalle fonti scritte possono esser qualifi-
cati come abitanti di un quartiere di queste canabae, come del 
resto suggeriscono le fonti epigrafiche da Mogontiacum / Ma-
gonza (D).
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in der relativ hohen Siedlungsdichte um Vindonissa liegen. 
Der Abstand zwischen römischen Zivisiedlungen beträg oft 
etwa 30 km, also eine Tagesreise. Die vier vici um Vindonissa – 
Aquae Helvetica (Baden), Lenzburg, Frick und der Kastellvicus 
Tenedo (Zurzach) – liegen hingegen jeweils nur 9–15 km ent-
fernt, also teilweise weniger als zwei Wegstunden. Es könnte 
folglich für eine weitere Zivilsiedlung in der üblichen extra- 
leugam-Distanz von etwas mehr als 2 km kein Bedarf bestan-
den haben. Zudem könnten auch die dafür notwendigen öko-
nomischen und / oder personellen Ressourcen gefehlt haben.

gions se caractérisent par un développement autour de deux 
noyaux d’occupation, soit les canabae legionis, à proximité im-
médiate du camp légionnaire, et le «vicus», situé extra leugam. 
À Vindonissa, on peut exclure une telle évolution, considérant 
donc l’ensemble de l’occupation civile située à l’ouest, au sud 
et à l’est du camp, comme des canabae legionis. Les vicani vin-
donissenses évoqués par une inscription étaient sans doute les 
habitants d’un quartier de ces canabae, phénomène également 
observé à Mogontiacum / Mayence (D) grâce aux sources épi-
graphiques retrouvées.

On ne peut déterminer la raison exacte de l’absence de deux 
noyaux d’occupation. L’un d’eux pourrait résider dans la den-
sité d’occupation relativement importante aux alentours de 
Vindonissa. Souvent, une trentaine de kilomètres séparent les 
habitats civils romains, soit une distance équivalant à une jour-
née de voyage. Les quatre vici situés autour de Vindonissa, soit 
Aquae Helvetica (Baden), Lenzburg, Frick et le vicus du cast-
rum de Tenedo (Zurzach), ne sont distants que de 9 à 15 km, 
donc à moins de deux heures de route. Peut-être qu’il ne fut 
pas nécessaire de construire un autre habitat civil à une dis-
tance correspondant aux habituels 2 km extra leugam. Par ail-
leurs, les ressources économiques ou en personnel nécessaires 
à une telle entreprise faisaient éventuellement défaut.
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Le ragioni per la mancanza di un secondo nucleo abita-
tivo non si possono valutare in modo conclusivo. Un motivo 
potrebbe consistere nella densità abitativa relativamente alta 
attorno a Vindonissa. La distanza tra gli abitati civili romani 
spesso ammonta a km 30, una giornata di viaggio dunque. I 
quattro vici in prossimità di Vindonissa – Aquae Helveticae 
(Baden), Lenzburg, Frick e l’ abitato civile collegato al accam-
pamento militare fortificato di Tenedo (Zurzach) – si trovano 
invece ad una distanza di appena km 9–15, dunque in parte a 
meno di due ore di viaggio. Di conseguenza eventualmente 
non c’era bisogno di un ulteriore insediamento civile dalla di-
stanza usuale extra leugam di poco più di km 2. Inoltre è pro-
babile che mancassero anche le risorse economiche e / o per-
sonali necessarie.
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Strasse, frühkaiserzeitliche Gräber sowie ein gallorö-
mischer Tempelbezirk. Ziel dieser Arbeit ist deshalb, 
ausgehend von diesen Befunden das Forschungsdesi-
derat der Zivilsiedlungen von Vindonissa anzugehen. 
Da gleichzeitig mit dem Ende der Ausgrabungen an 
der Universität Basel die Vindonissa-Professur ein-
gerichtet wurde, ergab sich die Möglichkeit, diese 
Auswertung im Rahmen dieser Forschungsgruppe 
durchzuführen.

Eine vollständige und umfassende  Auswertung 
der Ausgrabungen Windisch «Vision Mitte» 2006 –  
2009 überstieg allerdings die Möglichkeiten des Ver-
fassers. In der Folge wurde entschieden, in einem 
ersten Schritt den Siedlungsbereich nördlich der 
Strasse nach Augusta Raurica auszuwerten sowie ex-
emplarisch für eine der Parzellen archäobiologische 
Untersuchungen vorzunehmen. Für die absolutchro-
nologische Einordnung der Befunde wird einerseits 
auf die Numismatik, andererseits auf eine Durchsicht 
des keramischen Materials einer Parzelle zurückge-
griffen.

Grundlegend ist die vollständige Interpretation 
der Baubefunde, um dadurch die Entwicklung der 
einzelnen Parzellen und damit des Quartiers auf-
zeigen zu können. Zusammen mit der noch ausste-
henden Auswertung des Fundmaterials bildet dies 
die Grundlage, um ein Bild des römischen Lebens 
in der Zivilsiedlung von Vindonissa zu erhalten. Da-
neben ist auch der Frage zum Siedlungsbeginn, der 
Nutzungsdauer und damit dem Ende der Siedlung im 

Vindonissa, heute Windisch (AG), ist das einzige auf 
dem Gebiet der heutigen Schweiz gelegene römische 
Legionslager. Die über 100-jährige Geschichte sei-
ner Erforschung erlaubt uns heute, auch dank zwei 
in den letzten Jahren erschienenen umfassenden Pu-
blikationen1, einen grossen Teil seiner Geschichte 
nachzuzeichnen. Anders sieht es hingegen für die Zi-
vilsiedlung rund um das Lager aus. Zwar ist die Exis-
tenz solcher Siedlungen seit Theodor Mommsen2 be-
kannt, und auch einzelne archäologische Strukturen 
wurden bereits früh als Überreste der Zivilsiedlung 
erkannt, Forschungsgrabungen oder auch grössere 
Rettungsgrabungen sowie umfassende Auswertun-
gen zu diesen fehlten allerdings bisher. Festgestellt 
wurde aber, dass die Zivilsiedlung topografisch 
in drei Bereiche, westlich, südlich und östlich des  
Lagers, zerfällt. Dies führte im Laufe der Forschungs-
geschichte zur Herausbildung der Bezeichnungen Zi-
vilsiedlung West, Süd und Ost, welche im Rahmen 
dieser Arbeit ebenfalls verwendet werden3.

In den Jahren 2006 – 2009 konnten mit den Aus-
grabungen Windisch «Vision Mitte» erstmals gross-
flächige Ausgrabungen im Bereich dieser Zivilsied-
lung vorgenommen werden ▶ 14. Dabei konnte ein 
Streifenhausquartier erfasst werden, welches sich 
beidseits einer Strasse nach Augusta Raurica entwi-
ckelte. Dazu kamen ein Töpfereiviertel, eine weitere 

II 
 EINLEITUNG

1 Hagendorn u. a. 2003; Flück/Trumm 2013.  2 Mommsen 1873.  
3 Der teilweise ebenfalls verwendete Begriff der Zivilsiedlung Nord 
(vgl. z. B. Trumm 2011b, 4) umfasst an bekannten Strukturen nur den 
Schutthügel, sodass ihm hier keine weitere Beachtung geschenkt wer-
den muss.  4 Zu dieser Bezeichnung vgl. Kap. III.1.2.4.  
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entsprechenden Gebiet nachzugehen. Schliesslich 
sind diese Resultate in Beziehung zur gut bekannten 
chronologischen Entwicklung des Legionslagers zu 
setzen: Weist die Baugeschichte der Zivilsiedlung 
Parallelen zu derjenigen des Lagers auf? Inwiefern 
sind Brüche in der Bauentwicklung fassbar, welche 
mit Umbrüchen im Legionslager gleichzusetzen sind, 
oder entwickelt sich die Zivilsiedlung unabhängig 
von diesem? Oder anders formuliert: Haben Um-
stellungen und Erweiterungen im Legionslager auch 
Auswirkungen auf die umliegende Zivilsiedlung?

Als übergreifende Fragestellung wird dem recht-
lichen Status der Zivilsiedlung von Vindonissa und 
ihrer allfälligen inneren Gliederung nachgegangen. 
Können zwei Siedlungsteile unterschieden werden – 
einmal canabae legionis und einmal vicus – wie dies 
für andere Legionslager der Fall ist? Zum Vergleich 
werden die Zivilsiedlungen bei anderen Legionsla-
gern herangezogen. Letzteres kann allerdings nur 
in beschränktem Masse erfolgen. Während nämlich 
die Kastellvici – wohl die kleineren Schwestern der 
canabae legionis – von C. S. Sommer in seiner Dis-
sertation 19885 grundlegend aufgearbeitet wurden 
und diese seither dank zahlreicher weiterer Einzel-
studien gut erforscht sind, liegen für die canabae 

legionis nur in Einzelfällen Studien vor, geschweige 
denn umfassende Vergleiche. Entsprechend muss für 
die Behandlung von Fragen zur Baustruktur oder zur 
Bevölkerung auf den reichen Fundus der Kenntnisse 
aus den Kastellvici zurückgegriffen werden. Dass ein 
solches Vorgehen nicht unproblematisch ist – sind 
doch die grösseren canabae legionis wohl eher als 
Vorbild der Kastellvici anzusehen als umgekehrt –, 
wird von verschiedenen Autoren festgehalten6. Man-
gels detailliert vorgelegter Grabungsbefunde aus den 
canabae legionis war dies derzeit aber nicht möglich7. 
Entsprechend wurde der Versuch einer Annäherung 
an die Bewohner der Siedlung gestartet. Ausgehend 
von der Überlegung, dass die Bevölkerung der cana
bae legionis stärker durch Wanderungsbewegungen 
beeinflusst war als eine zugehörige Zivilsiedlung 
(vicus). Dies wurde hauptsächlich mittels einer ver-
tieften Studie der Fibeln zu klären versucht. 

Der Abschluss des Manuskripts erfolgte Anfang 
2015. Nach Januar 2015 erschienene Literatur konnte 
nur noch in Ausnahmefällen eingearbeitet werden.

1 Windisch (AG). Luftbild von 2011 aus Westen. Blick auf das Windischer Plateau mit dem Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat im Hintergrund. 
Gelb markiert ist der Umriss des letzten Ausbauzustandes des Lagers der XI. Legion. Im Vordergrund ist die Fläche der Ausgrabungen Windisch «Vision 
 Mitte» 2006 – 2009 rot markiert.

Zürich
Windisch-
Vindonissa

Bern
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Wie in der Einleitung dargelegt, betrachtet die Arbeit 
die Zivilsiedlungen um das Legionslager Vindonissa 
mit Fokus auf die Zivilsiedlung West. Damit diese 
vertieft behandelt werden kann, muss zuerst geklärt 
werden, wie die Zivilsiedlungen bei römischen Le-
gionslagern in der Forschung bewertet wurden und 
werden, welche Funktionen sie innehatten und wer 
darin lebte. Daher soll in einem ersten Teil die For-
schungsgeschichte zu den Zivilsiedlungen bei Legi-
onslagern, insbesondere in Bezug auf deren Zwei-
gliedrigkeit, umrissen werden. Danach folgt eine de-
taillierte Darstellung der Forschungsgeschichte der 
Zivilsiedlungen von Vindonissa. Darauf folgen Über-
legungen zur Funktion und zu den Bewohnern die-
ser Zivilsiedlungen. Zum Schluss werden relevante 
ältere Grabungen im Bereich der Zivilsiedlung West 
sowie die in dieser Arbeit ausgewerteten Grabungen 
kurz behandelt.

1  D I E  Z I V I L S I E D LU N G ( E N )  B E I  
L E G I O N S L AG E R N  –  C A N A B A E  U N D  V I C U S

1 .1  A L L G E M E I N E  F O R S C H U N G S G E S C H I C H T E 
U N D  F O R S C H U N G S S TA N D

Dass ausserhalb römischer Legionslager Zivilsied-
lungen angelegt wurden, hielt bereits Theodor 
Mommsen (1817 – 1903) in seinem Artikel «Die 
römischen Lagerstädte» fest8. Er stützte sich bei 
seinen Überlegungen vor allem auf seine Spezialge-
biete, das römische Recht und die Epigraphik. Aus 
Letzterer gewinnt er den Begriff der canabae legionis 
für die Siedlungen um die Legionslager9. Er hielt fest, 
dass diese Siedlungen auf die bereits aus der Zeit 
der Republik bekannten Marketender und Händler 
zurückgehen, welche mit den kriegführenden Legio-
nen mitzogen10. Mit der Entwicklung des stehenden 
Heeres unter Kaiser Augustus und den damit ver-
bundenen Standquartieren verfestigten sich auch die 
Siedlungsstrukturen der Marketender. Dies machte 
Th. Mommsen weniger an konkreten Befunden als 
vielmehr an den inschriftlich fassbaren Organisa-
tionsstrukturen der canabae fest. Einerseits an der 
Tatsache, dass die römischen Bürger in diesen Sied-
lungen nur «verweilten» und sich deshalb als «cives 
romani consistentes ad canabas legionis» bezeichne-
ten11, andererseits an der Nennung von curatores so-
wie magistri und eines aedilis12. Eine Unterscheidung 

III 
 GRUNDLAGEN

5 Sommer 1997.  6 Sommer 1997a, 41; Doneus u. a. 2013, 146.  7 Eine 
Ausnahme bilden die canabae von Carnuntum, deren Struktur zumin-
dest in ihrer maximalen Ausdehnung gut bekannt ist. Vgl. Doneus u. a. 
2013; Gugl u. a. 2015.  8 Mommsen 1873. | Zum Begriff canabae vgl. 
kurz, aber konzis Lieb 1998, 64 f.  9 Mommsen 1873, 305 bes. Anm. 1.  
10 Zum Begriff Marketender sowie seiner Verwendung in dieser Ar-
beit vgl. Kap. III.2.1.  11 Mommsen 1873, 309 f.  12 Mommsen 1873, 
317 – 322.  
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von räumlich getrennten Siedlungskernen war ihm 
beim damaligen Kenntnisstand noch nicht möglich, 
sodass seinen abschliessenden Ausführungen, die ca
nabae seien im Verlaufe des 2. Jh. n. Chr. in den Stand 
eines municipium bzw. einer colonia erhoben worden, 
keine weitere Beachtung geschenkt werden muss13. 

Eine räumliche Trennung zwischen mehreren 
Siedlungskernen wurde aber dann bereits zu Be-
ginn des 20. Jh. erkannt, wie dies etwa Oskar Bohn 
(1853 – 1927) für die Legionsstandorte in den beiden 
Germanien und an der Donau ausführte14.

Ausführlich äusserte sich danach der ungarische 
Forscher András Mócsy (1929 – 1987) dazu in seiner 
Untersuchung der canabae legionis, wobei er in sei-
nen Überlegungen erstmals ausführlich deren Sied-
lungs- und Organisationsstruktur verknüpfte. Dabei 
bezog er sich insbesondere auf die Ausführungen 
zum territorium legionis von A. Schulten15, auf dem 
die canabae seiner Ansicht nach lagen. Darin ma-
nifestiert sich seiner Ansicht nach auch der Unter-
schied zwischen den canabae und den Zivilstädten, 
dass nämlich Letztere im Gegensatz zu den canabae 
ein eigenes Territorium besassen. Die Organisations-
struktur der beiden Siedlungstypen hielt er hingegen 
für durchaus vergleichbar16. Die räumliche Trennung 
der beiden Siedlungskerne folge einerseits aus die-
sem Unterschied, andererseits aber auch daraus, dass 
die Zivilsiedlungen zu einem späteren Zeitpunkt erst 
in einem gezielten Akt der Staatsmacht gegründet 
worden seien, um die canabae nicht zu sehr anwach-
sen zu lassen17.

Eine andere Ansicht vertrat hingegen Harald von 
Petrikovits (1911 – 2010) in seiner Überblicksdarstel-
lung zum römischen Rheinland. Er meinte, dass ein 
klarer Unterschied in der Organisationsstruktur der 
canabae und der deutlich davon abgesetzten Zivil-
siedlung bestand. So hätten die canabae ausschliess-
lich der Versorgung der Truppe gedient, zudem seien 
die Bauformen der Gebäude strikt vorgeschrieben 
gewesen, und insgesamt sei der «Lebensstil in den 
canabae legionis strenger und gröber anzunehmen als 
in einer Zivilsiedlung»18. Wer hingegen frei Handel 
betreiben, seine Handwerksprodukte verkaufen oder 
nach Belieben bauen wollte, musste sich in der Zivil-
siedlung niederlassen.

Friedrich Vittinghoff (1910 – 1999) fasste schliess-
lich diese Positionen in seinen Untersuchungen zu 
den römischen Städten im Allgemeinen und der 
rechtlichen Stellung der canabae legionis im Beson-
deren zusammen, bereichert um eigene Ansichten 
und Überlegungen19. Er nahm bezüglich der Orga-
nisationsstruktur der canabae die Position von Th. 
Mommsen und A. Mócsy ein: Die inschriftlich beleg-
ten Verwaltungsposten der magistri und eines aedilis, 
der Nachweis eines ordo decurionum und weiterer 
Verwaltungsstrukturen belegen für ihn eine Quasi-

Gemeinde, welche zwar vom Legionskommandan-
ten abhängig war, aber nicht unter dessen direkter 
Verwaltung stand20. Zudem brachte F. Vittinghoff als 
einer der Ersten den Begriff des «vicus»21 für die in 
einer Entfernung von rund 1,5 bis 2,5 km vom La-
ger angelegte Zivilsiedlung ein22. Eindeutige neue 
Gründe für die räumliche Trennung konnte er hin-
gegen nicht finden, sodass er sich dem Vorschlag von 
Mócsy anschloss, dass die «vici» zur Eindämmung 
eines zu grossen Wachstums der canabae angelegt 
worden seien23.

H. von Petrikovits übernahm in der Folge diese 
Ansichten weitgehend. Er präzisierte zudem, dass die 
Zivilsiedlungen sehr viel mehr von wirtschaftlichen 
Faktoren abhängig waren als die canabae. Für diese 
konstatierte er, dass sie «in den meisten Fällen zu 
Städten im siedlungsgeografischen Sinn heranwuch-
sen»24.

Bis zu diesem Zeitpunkt stützten sich die meisten 
Überlegungen auf einige wenige Inschriften – seit 
der Zusammenstellung von Th. Mommsen25 waren 
nur einzelne Neufunde dazugekommen – sowie die 
Interpretationen der nun verfügbaren Pläne der Le-
gionsstandorte. Neue Impulse in die Diskussion um 
die Präsenz von canabae und vicus bei den Legionsla-
gern konnten demnach nur epigraphische Neufunde 
bringen. Solche legte Ioan Piso (*1944) mit den In-
schriften des Heiligtums vom Pfaffenberg bei Car
nuntum (Bad-Deutsch Altenburg/Petronell, A) vor 26.

Unter diesen bereits seit den 1970er-Jahren bekann-
ten Inschriften fanden sich einige, welche von den ci
ves romani consistentes carnunti, vertreten durch vier 
magistri montes, gestiftet worden waren. Drei davon 
präzisieren die Korporation der cives romani mit dem 
Zusatz intra leugam27. Allerdings fehlt der an anderen 
Orten (Troesmis [Turcoaia, RO], Aquincum [Buda-
pest, H] und eventuell Apulum [Alba Iulia, RO]28)  

13 Mommsen 1873, 322 – 325.  14 Bohn 1926, 26 f., 30, 33.  15 Schul-
ten 1894.  16 Mócsy 1953, 184 – 186.  17 Mócsy 1953, 188 f.  18 von 
Petrikovits 1960, 63.  19 Publiziert in vier Aufsätzen: Vittinghoff 
1968; Vittinghoff [1970]1994; Vittinghoff [1971] 1994; Vittinghoff 
[1974] 1994. 20 Vittinghoff [1974] 1994, 149. | Diese Ansicht hat sich 
heute in der Forschung durchgesetzt. Vgl. Lieb 1998, 65; Doneus u. a. 
2013, 173 f.  21 Vgl. ▶ 11 | Zum Begriff vicus vgl. auch Kap. VIII.4.1 und 
bes. Anm. 2273.  22 Allerdings ohne den Begriff weiter zu kommen-
tieren, ausser dass er inschriftlich nicht eindeutig belegt sei und vor 
allem der Kürze halber verwendet werde. Vgl. Vittinghoff [1970] 1994, 
115 Anm. 51. | Vgl. dazu auch Bérard 1992. | Bohn 1926 verwendet 
den Begriff bereits, aber weniger systematisch.  23 In Anbetracht der 
von Doneus u. a. 2013, 147 f., für Carnuntum geschätzten Fläche von ca. 
120 ha und den vorgebrachten Vergleichen für römische Städte, wel-
che zwischen 40 und 100 ha betragen (Doneus u. a. 2013, Anm. 480), 
scheint diese Interpretation eher fraglich.  24 von Petrikovits 1981, 
172 f.  25 Inschriften zusammengestellt bei Mommsen 1873, 306 – 309, 
317 f.  26 Piso 1991; Piso 2003.  27 Piso 2003, Kat. 6 – 8. Alle Weiteren 
sind stark ergänzt, sodass sie nicht als gesicherte Belege gelten dürfen. 
Vgl. Doneus u. a. 2013, 174 Anm. 591.  28 IscM V 135; IscM V 141; 
CIL III 6166; CIL III 3505.  29 Doneus u. a. 2013, 174.  30 Ammian. 
16, 12, 8. | Isid. Orig. 15, 16. | Jordanes Get. 36, 192.  31 Piso 1991, 140 f.; 
Piso 2003, 12.  32 Piso 1991, 142 – 150 Abb. 6 – 17.  33 Piso 1991, 152.   
34 Gugl 1995, 174.  
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belegte Zusatz ad canabas legionis oder ad legionis 
– wie Christian Gugl anmerkte29. Trotzdem inter-
pretierte I. Piso, wohl zu Recht, die hier genannten 
cives romani als Bewohner der canabae von Carnun
tum. Für den Zusatz intra leugam hingegen stellte 
er die These auf, dass damit ein Gebiet um das Le-
gionslager innerhalb einer leuga – 1,5 römische Mei-
len bzw. 2,222 km30 – bezeichnet worden sei, das 
er als «strategischen Sonderbereich» verstehen 
möchte, innerhalb dessen eine Nutzung des Gelän-
des oder die Niederlassung von Zivilpersonen nur 
unter Aufsicht der Lagerbehörde erfolgen konnte ▶ 2.  
Da die Distanz zwischen der westlichen Stadtmauer 
der Zivilstadt von Carnuntum und der groma des Le-
gionslagers annähernd einer leuga entspricht, sah er 
darin den Grund für die abgesetzte Lage der Zivil-
siedlung31. Weitere Untersuchungen an verfügbaren 
Siedlungsplänen von Legionsstandorten an der un-
teren Donau – Aquincum, Brigetio (Szöny, H) und 
Vindobona (Wien, A) –, aber auch in den Rheinpro-
vinzen – Bonna (Bonn, D), Novaesium (Neuss, D) 
und Vetera I (Xanten, D) – sowie Britannien – Deva 
(Chester, GB) und Isca (Caerleon, GB) – liefern ver-
gleichbare Resultate. Dem stehen einzelne Orte ge-
genüber, an denen kleinere Distanzen auftraten, wie 
in Apulum oder Durostorum (Silistra, BGR). Diese 
erklärte er mit gewinkelten Strassen, entlang deren 
die Distanz zu messen sei, oder führte sie auf die 

schlechten verfügbaren Plangrundlagen zurück. Zu-
dem erwähnte er auch Negativbefunde: Mogontia
cum (Mainz, D), Viminacium (Kostolac, SRB) und 
Castra Regina (Regensburg, D). Bei diesen ist keine 
zweite eindeutig abgesetzte Zivilsiedlung bekannt32. 
Dennoch sah er sich in seiner Interpretation bestätigt, 
dass wohl für alle Legionslager eine entsprechende 
Bannmeile zu rekonstruieren sei, auch wenn sie in-
schriftlich nur für Carnuntum belegt ist33.

Ausführlich mit dem Phänomen der zwei Siedlun-
gen bei Legionslagern sowie der These von I. Piso hat 
sich zuletzt Ch. Gugl (*1968) in seiner umfassenden 
Studie zu den canabae von Carnuntum auseinander-
gesetzt. Er stellte dabei einerseits fest, dass für diese 
Zweiteilung des Siedlungsraumes verschiedene Be-
griffe in der Literatur verwendet werden – Separie-
rung, Siedlungsdualität, Doppelsiedlung, settlement 
duality usw. Diesen Begriffen fügte er noch einen 
weiteren hinzu, den er dem Fachbereich der Sied-
lungsgeografie entlehnt: das bipolare Stadtmodell. 
Solche bipolaren Städte entstehen, wenn soziale oder 
ökonomische Faktoren zu einer Aufteilung des Stadt-
raumes in mehrere Sektoren oder zu einem Neben-
einander von Städten führen34.

In einem nächsten Schritt prüfte er – rund 20 Jahre 
nach der Arbeit von I. Piso –, ob dessen These dem 
aktuellen Forschungsstand standhält. Dazu mass er 
die Distanz zwischen groma oder dem der Zivilsied-

Legionslager
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A: 1 leuga = 1½ milia passuum  = 2,22 km

B: ca. 2,31 km (Ursprung: groma)
C: ca. 2,13 km (Ursprung: porta princ. sin.)

2 Die Leugenzone am Beispiel von Carnuntum.
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lung zugewandten Lagertor konsequent entlang der 
Strassenachsen, wie dies mit Blick auf die römische 
Vermessung zwingend vorzunehmen ist ▶ 2, B35. Da-
bei komplettierte sich für die Nordwestprovinzen 
weitgehend das bereits von I. Piso skizzierte Bild. 
Bisher mangels konkreter Befunde nicht in Betracht 
gezogen wurde die Situation in Legio (Léon, E). Wie 
aber neueste Grabungen nahelegen, deutet sich auch 
dort eine Siedlungsdualität an36.

Einzig die beiden sehr frühen Lager in Mogontia
cum und Vindonissa zeigten keine nennenswerten 
Zivilsiedlungen extra leugam37. Für Vindonissa wird 
dies im Rahmen der hier unternommenen Untersu-
chungen weiter zu verfolgen sein38. Für Mogontiacum 
legte P. Jung hingegen bereits 2009 eine umfassende 
Auswertung der Funde und Befunde der Nordwest-
siedlung (sogenannter Dimesser Ort) von Mainz vor. 
Er schlug für diesen Siedlungsteil eine Ansprache als 
vicus extra leugam vor, allerdings unter der Einschrän-
kung, dass insgesamt naturräumliche Gründe wohl 
stärker für die Standortwahl der einzelnen Siedlungs-
teile verantwortlich zu machen seien als die Leugen-
grenze39.

Während die Legionslager im Nahen Osten gene-
rell von der Frage der bipolaren Siedlungen ausge-
schlossen werden40, wurden die drei Orte Lambaesis 
(Tazoult-Lambèse, ALG), Apulum und Durostorum 
als Argumente gegen eine Allgemeingültigkeit der 
Regel angeführt41. Für die beiden letztgenannten 
Orte sind die verfügbaren Kartengrundlagen unge-
nügend, für Lambaesis schlägt Ch. Gugl schliesslich 
eine Neuinterpretation der Siedlungstopografie vor, 
indem er das rund 2,6 km entfernte Verecunda (Mark-
ouna, ALG) als möglichen «vicus» ins Spiel bringt42.

Schliesslich brachte Ch. Gugl einen in hadriani-
scher Zeit gesetzten cippus vom Territorium der colo
nia Canopitana in Tunesien in die Diskussion um den 
Begriff des intra leugam ein, dessen Inschrift wie folgt 
lautet:

[E]x indulgentia / Imp(eratoris) Caes(aris) Hadri
ani / Aug(usti) p(atris) p(atriae) term(inus) leugae / 
col(oniae) Canopitanae / III mil(ia) pas(suum)43

Die Verwendung des Begriffs leugae ist für die Pro-
vinz Africa proconsularis sehr exotisch. Bis anhin war 
die leuga als Längenmass auf Inschriften – abgese-
hen von denjenigen aus Carnuntum – nur auf Leu-
gensteinen in den Provinzen der Tres Galliae sowie 
den Rheinprovinzen belegt. Zudem stellen Leugen-
steine für das 2. Jh. n. Chr. eine Ausnahme dar – erst 
ab der Zeit des Septimius Severus treten sie zumeist 
als Strassensteine in der genannten Region auf 44. 
Der hier diskutierte cippus könnte nach Ch. Gugl als 
Markstein das Territorium der genannten Kolonie 
begrenzt haben, welches von Hadrian von einer leuga 

auf drei römische Meilen erweitert wurde. Analog 
dazu möchte Ch. Gugl den Begriff intra leugam im 
Sinne einer Bannmeile um das Legionslager verste-
hen, und zwar nicht im Sinne einer exakten Massan-
gabe von einer leuga, sondern als terminus technicus, 
der ein bestimmtes Areal beschreibt45.

Ch. Gugl zweifelt schliesslich auch die Allgemein-
gültigkeit der quasi-munizipialen Selbstverwal-
tung der canabae an, insbesondere mit Blick auf die 
chronologische Entwicklung der unterschiedlichen 
Siedlungskerne. Die mit dieser Frage verbundenen 
Überlegungen betreffen aufgrund der verfügbaren 
epigraphischen Quellen allerdings vorwiegend die 
Zeit nach Trajan. Dies ist für das nur bis 101 n. Chr. 
bestehende Lager von Vindonissa entsprechend von 
untergeordnetem Interesse, sodass hier nicht weiter 
darauf eingegangen wird46.

Zusammenfassend ist demnach festzuhalten, dass 
bei einer grossen Zahl der Legionsstandorte in den 
Provinzen ohne ältere städtische Tradition zwei deut-
lich voneinander getrennte Siedlungskerne neben 
den Lagern zu beobachten sind. Während die Orga-
nisationsstruktur aufgrund epigraphischer Zeugnisse 
zumindest für die Zeit nach Hadrian klar ist, fehlen 
entsprechende Quellen für das in Bezug auf Vindo

35 Dies betont bereits Piso 1991, 141.  36 Morillo Cerdán u. a. 2014.  
37 Gugl 1995, 176 – 178 Abb. 103 – 115.  38 Vgl. Kap. III.1.2 und 
VIII.4.  39 Jung 2009, 43 f.; von Doneus u. a. 2013 nicht rezipiert. | 
Vgl. Kap. VIII.4.1.  40 So vermutet Vittinghoff [1971] 1994, 141, dass 
die Lager von Jerusalem und Alexandria – wegen ihrer Anlage direkt 
neben bestehenden Grossstädten – keine canabae besassen. Allerdings 
ist der Forschungsstand zu diesen Anlagen insgesamt sehr lückenhaft, 
wie auch der Fall des Legionslagers Raphanea (Rafnîyé, SYR) zeigt, 
welches erst seit 2005 sicher lokalisiert ist. Vgl. zuletzt Gschwind 2014.  
41 Sommer 2004, 313.  42 Doneus u. a. 2013, 179 f.; Abb. 116.  43 AE 
1979, 658.  44 Doneus u. a. 2013, 183. Zu den Leugensteinen dort bes. 
Anm. 628 und 629.  45 Doneus u. a. 2013, 182 – 185. Dies in explizitem 
Gegensatz zu Piso 2003, 12.  46 Doneus u. a. 2013, 186 – 192.  47 Vgl. 
dazu die Überlegungen in Kap. V.2.2.  48 Ähnlich auch Doneus u. a. 
2013, 175.  49 Einen Überblick zur Forschung und Forschungsge-
schichte über Vindonissa liefern Laur-Belart 1935; Hartmann 1986; 
Maier 1998a. | In jüngerer Zeit zum Legionslager siehe Hagendorn 
u. a. 2003; Benguerel u. a. 2010; Trumm 2010b und Trumm/Flück 
2013. | Ausführlich zu den Grabungen der letzten 15 Jahre in der Zivil-
siedlung siehe Trumm 2011b.  50 Brugger Chronik, sogenanntes Ro-
tes Buch Nr. V fol. 12 ff. (zit. nach Heierli 1905, 7). Datierung gemäss 
Stadtarchiv Brugg 2011.  51 Tacitus, historiae IV, 61.  52 Tschudi 1758, 
141.  53 Allerdings irrt er sich noch in der Chronologie, indem er die 
Anlage von Vindonissa im Zusammenhang mit dem Alpenfeldzug sieht 
(Haller von Königsfelden 1811, 37 f.).  54 J. Trumm sieht die «Schin-
dellegi» als mögliche Anlegestelle für die Flussschifffahrt auf der 
Aare (Trumm 2011b, 6).  55 Haller von Königsfelden 1812, 373 – 405.  
56 Mommsen 1854, 376.  57 Heierli 1905, 5. Ausführlich bespro-
chen bei Frei-Stolba 1976.  58 Keller 1864, 137.  59 Keller 1864, 
146. | Allg. zu dieser Inschrift vgl. Frei-Stolba 1976; Hartmann 2009, 
50 f.  60 Mommsen 1873, 305. Der Artikel befasst sich mehrheitlich 
mit rechtlichen Fragestellungen und der Umwandlung der canabae 
in municipia im 2. Jh. n. Chr. Dazu kann Vindonissa – aufgrund seiner 
Zeitstellung und wegen des Fehlens entsprechender epigraphischer 
Quellen – keinen substanziellen Beitrag leisten.  61 Tacitus, historiae 
I, 67 und IV, 22.  62 Wie J. Trumm unlängst festgestellt hat, fehlt bis 
heute eine umfassende Darstellung dieser Kontroverse zwischen Hau-
ser auf der einen und dem Vorstand der «Antiquarischen Gesellschaft 
von Brugg und Umgebung» um S. Heuberger auf der anderen Seite 
(Trumm 2009b, bes. Anm. 4 und 7).  63 Von Heierli 1905, 73 aber be-
reits vorsichtig als «Vicus (Castral?)-Mauer» bezeichnet. Im weiteren 
Verlauf (74, 76, 77, usw.) benutzt er aber den Begriff «Vicusmauer».  
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nissa besonders interessierende 1. Jh. n. Chr. Der 
aktuelle Stand der Forschung geht zudem davon aus, 
dass diese bipolare Siedlungsentwicklung mit einer 
Bannmeile (intra leugam) rund um das Legionslager 
in Verbindung zu bringen ist. Die künftige Forschung 
wird untersuchen müssen, ob sich zwischen den 
beiden Siedlungspolen in ihrer Genese, den vertrete-
nen Bauformen oder auch in der Zusammensetzung 
bestimmter Fundgattungen47 Unterschiede heraus-
arbeiten lassen48. Dafür fehlen an praktisch allen 
Legions standorten allerdings (noch) die Grundlagen.

1 . 2  D I E  F O R S C H U N G S G E S C H I C H T E  
D E R  Z I V I L S I E D L U N G (E N)  V O N  V I N D O N I S S A 

Nach dieser grundsätzlichen Betrachtung zur Frage 
der canabae und weiterer Zivilsiedlungen («vicus») 
bei Legionslagern im Römischen Reich soll nun 
eine Darstellung der Forschungsgeschichte der 
Zivilsiedlung(en) bei Vindonissa folgen49. Dabei ist 
auch zu fragen, ab wann und wie die Zivilsiedlungen 
wahrgenommen wurden, ob sie als solche interpre-
tiert und wo sie lokalisiert wurden, und insbesondere, 
welche Befunde ihnen zugewiesen wurden bzw. zu-
zuweisen sind. 

1 . 2 .1  D I E  F R Ü H Z E I T  D E R  F O R S C H U N G  B I S  
Z U R  E R S T E N  U M FA S S E N D E N  D A R S T E L L U N G  
D E S  L E G I O N S L A G E R S

Gerade bei den älteren Nachrichten aus der Zeit 
vom 15. bis ins 19. Jh. ist Genaueres kaum zu erfahren, 
da die Chronisten nur festhielten, dass in Windisch 
eine alte «statt» gestanden habe. So steht etwa im 
sogenannten Roten Buch der Brugger Chronik, ver-
fasst um 1530/40, dass die «fast edle wohl erbuwene 
statt mit starken vestinen u. gebuwen gewesen, […] 
wirt by den latinischen von etlichen genempt Vinde-
nissa»50. Ansonsten begnügten sich die Chronisten 
weitgehend mit der Aufzählung von Funden und der 
Wiedergabe von Inschriften. Aufgrund der Erwäh-
nung des Ortes Vindonissa als [castra] hiberna in den 
Historien des Tacitus51 war aber bereits früh klar, dass 
Windisch als Standort einer Legion anzusprechen 
sei. So bezeichnet Aegidius Tschudi (1505 – 1572) 
Windisch als das Lager der XXI. Legion, allerdings 
datierte er deren Stationierungsbeginn nach dem 
Vierkaiserjahr52.

Auch F. L. von Haller von Königsfelden (1755 –  
1838) zeigte grosses Interesse an der römischen Ver-
gangenheit von Windisch. Er stützte sich dabei ne-
ben den literarischen Quellen auch auf seine eigenen 
Beobachtungen von archäologischen Funden und 
Befunden in und um Windisch, welche er als Kind 
und später, als Erwachsener, in seiner Stellung als 
Bernischer Hofschreiber im Kloster Königsfelden in 

Windisch machte. Er sah in Vindonissa ein schon seit 
der Regierungszeit des Tiberius bestehendes Mili-
tärlager53. Beachtung verdient die am Anfang seines 
«Helvetien unter den Römern. Zweyter Theil» bei-
gegebene Karte ▶ 3 Diese listet neben der eindeutig 
zu umfangreich dargestellten Wehrmauer von Vindo
nissa auch Vorstädte auf: eine davon in der «Schin-
dellegi»54 – an der Aare in Richtung Schinznach-
Bad –, die andere an der Stelle des heutigen Brugg. 
Im Text geht er aber nicht darauf ein, sondern be-
gnügt sich, wie in seiner Zeit üblich, mit einer Re-
kapitulation der aus den antiken Quellen bekannten 
Geschichte(n) über Vindonissa sowie einer Aufzäh-
lung der gemachten Funde55. Er und auch seine Vor-
gänger und Nachfolger bis und mit Th. Mommsen 
unterschieden also kaum zwischen einer Zivilsied-
lung und dem Militärlager.

Th. Mommsen bezeichnete in seiner für die da-
malige Zeit umfassenden Darstellung der Schweiz 
in römischer Zeit Vindonissa zwar als Legionslager, 
zählte es aber auch zu den vici56. Dies wohl aufgrund 
der seit 1489 bekannten, aber erst 1779 wiederent-
deckten «arcum»-Inschrift57 mit der Nennung von 
vicani. Ferdinand Keller (1800 – 1881) nahm wenige 
Jahre nach Mommsens Artikel in seiner «Statistik 
der römischen Ansiedlungen in der Ostschweiz» 
diese Aussage auf und stellte als Erster klar die Tren-
nung in ein Legionslager und eine zivile Siedlung, 
welche nach Abzug der Legion weiterbestand, dar58. 
Er zeigte ausserdem auf, basierend auf der Datie-
rung der «arcum»-Inschrift (79 n. Chr.), dass «[…] 
diese Gemeinde, deren Dasein und Gedeihen auf der 
Nähe des Standlagers einer Legion und auf dem Ver-
kehr mit derselben […] beruhte, sich in der zweiten 
Hälfte des ersten Jahrhunderts eines bedeutenden 
Wohlstandes erfreute, da sie die Kräfte besass, aus 
ihren Mitteln ein öffentliches Denkmal wie das ge-
nannte zu errichten»59.

Im bereits erwähnten Artikel zu den «Römischen 
Lagerstädten» wird Vindonissa von Th. Mommsen 
nur in Bezug auf Aquae Helveticae (Baden AG) ge-
nannt. So möchte er eine Ansprache dieser Siedlung 
als canabae legionis aufgrund der Entfernung und der 
Bedeutung derselben als Badeort ausschliessen60. Zu 
dieser Präzisierung dürfte sich Th. Mommsen wohl 
veranlasst gesehen haben, da sowohl die canabae von 
Vetera castra als auch ein nach damaliger (und heuti-
ger) Meinung mit Aquae Helveticae zu identifizieren-
der Badeort von Tacitus mit der Beschreibung «in 
modo municipii exstructa» beschrieben wird61.

Gegen Ende des 19. Jh. setzte eine systematischere 
Erforschung des Fundplatzes Vindonissa ein, an de-
ren Anfang der sogenannte Kampf um Vindonissa 
stand62. Diese Erforschung konzentrierte sich zu 
Beginn auf die Suche nach der Lagerumwehrung, 
welche anfänglich noch als Vicusmauer63 bezeich-
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net wurde, sowie auf die Bergung von Funden64. Ein 
erstes Ergebnis dieser Arbeiten ist das Werk «Vin-
donissa. I. Quellen und Literatur» von Jakob Hei-
erli (1853 – 1912) aus dem Jahre 1905, in dem er sehr 
umfassend alle bisherigen schriftlichen Nachrichten 
und Funde Vindonissa betreffend zusammenträgt65. 
Die Konzentration der Forschung auf das Legionsla-
ger zeigt sich auch deutlich im Vortrag aus dem Jahre 
1909, den Theodor Eckinger (1864 – 1936) anlässlich 
der 38. Versammlung des Vereins der Schweizeri-
schen Gymnasiallehrer hält. Nach einer Vorstellung 
des Amphitheaters heisst es: «Wenn wir von der 
Garnisonsstadt Vindonissa sprechen, so frägt [sic!] 
man wohl in erster Linie: Wo ist denn das Legionsla-

ger und was ist davon bis jetzt festgestellt worden?»66 
Diese Frage beantwortete er soweit als möglich und 
kam nur am Schluss kurz auf einige Befunde zu spre-
chen, welche im Kontext der Zivilsiedlungen gese-
hen werden können: Hausgrundrisse in Vogelsang67 
sowie ein rechteckiges Gebäude zwischen Wülpels-
berg und Hausen68. Noch kürzer fasste sich Samuel 
Heuberger (1854 – 1929) im selben Jahr in Bezug 
auf die Zivilsiedlung. Zwar betonte er ebenfalls die 
Existenz einer solchen neben dem Militärlager. Be-
zugnehmend auf die beiden Inschriften mit der Nen-
nung von vicani vindonissenses69, schrieb er aber klar: 
«[…] an welcher Stelle der Vicus lag, wissen wir 
nicht»70.

3 Ausschnitt der von J. J. Scheuermann erstellten Karte von Brugg/Windisch und  Um gebung aus der Publikation Hallers von Königsfelden. Neben dem 
sehr grossräumigen/ falschen Verlauf der Wehrmauer (a) ist insbesondere auf die in der «Schindellegi» (g) und im Bereich der heutigen Stadt Brugg (o) 
 verzeichneten Vorstädte hinzuweisen. Ebenfalls gut zu erkennen sind die Gebäude der inneren, mittleren und äusseren Bachthalen, welche sich nördlich  
der Strasse zwischen Königsfelden und Brugg aufreihen. Karte ohne Massstab.
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64 Siehe dazu sowie allgemein zu den frühen Forschungen in Vin-
donissa: Meyer-Freuler 2010, 24.  65 Heierli 1905, 66.  66 Eckinger 
1909, 61.  67 Vgl. Kap. VIII.4.  68 Bei diesem handelt es sich aus heuti-
ger Sicht um die Überreste eines Gutshofes oder einer Strassenstation: 
Maier 2001 mit Verweis auf ältere Literatur. | Zuletzt Trumm 2011b, 
15.  69 Einerseits die bereits erwähnte «arcum»-Inschrift, anderer-
seits die «Asclepiades»-Inschrift (CIL XIII 5194, HM 266).  70 Heu-
berger 1909, 270.  71 Windisch-Unterwindisch (Schatzmann) 1898 
(V.898.1), Windisch-Unterwindisch (Bühl) 1898 (V.898.2), Win-
disch-Unterwindisch (Gall) 1908 (V.08.1), Windisch-Unterwindisch 
(Schatzmann) 1912 (V.12.1), Windisch-Unterwindisch (Scharpf ) 
1912 (V.12.1), Windisch-Unterwindisch (Schatzmann, Giesser) 1913 
(V.13.1).  72 Windisch-Steinacker 1909 – 1910 (V.09.1), Windisch-
Steinacker 1911 (V.11.2).  73 Windisch-Zürcherstrasse 1899 (V899.1), 
Windisch-Rebengässli (Lehrer Weiss) 1906 (V.06.1), Windisch-Re-
bengässli (Huber/Meier) 1912 (V.12.4).  74 Grabungsberichte zu 
den Grabungen in den ASA N. F. 1898 – 1938, ZAK 1939, Heft 1 – 3 
sowie in den Jber. GPV ab 1935, zusammengestellt bei Unz 1975. Aus-
genommen ist dabei der Schutthügel, der zwar im engeren Sinne au-
sserhalb des Lagers liegt, aber wohl ausschliesslich aus Abfall aus dem 
Lager besteht und deshalb zu diesem zu zählen ist.  75 Laur-Belart 
1935, 68.  76 Heuberger 1912, 101 – 120.  77 Es handelt sich dabei um 
das in den Jahren 1908 und 1912 ergrabene sogenannte Nymphäum. 
Vgl. Fels 1909, 31 – 33; Heuberger 1913, 303 – 318.  78 Oelmann 1923.  
79 Runde oder rechteckige, trocken ausgemauerte Gruben: z. B. bei 
Fels 1910; Fröhlich 1903/04.  80 Laur-Belart 1935, 68 – 98, bes. 79 – 83.  
81 Laur-Belart 1935, 100.  82 Laur-Belart 1935, 68, 83.  83 Fellmann 
1958, 3 – 18, bes. 17. Der von ihm genannte Einblick in Bachthalen 
dürfte der Bau der Citygarage ▶ 9 gewesen sein.  84 Fellmann 1958, 17. 
Die Publikation weist keinen wissenschaftlichen Apparat auf, er dürfte 
aber auf Oelmann 1923 Bezug nehmen.  85 Fellmann 1958, 17.  

Auf der Suche nach der Ausdehnung des Legions-
lagers wurden auch immer wieder Grabungen aus-
serhalb des heute bekannten Umrisses des Lagers 
durchgeführt:
 – In Unterwindisch 1898, 1908, 1912, 191371
 – Im Steinacker 1909, 191172
 – Südlich des Lagers 1899, 1906 und 191273.

Nachdem im Verlauf der 1910er-Jahre nach und nach 
die Ausdehnung des Lagers bzw. der Verlauf der La-
gerumwehrung klar wurde – ein Erkenntnisprozess, 
der 1922 abgeschlossen war –, konzentrierten sich 
die Grabungen bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jh. 
auf dessen Gelände. Ausserhalb des Lagers wurde 
kaum noch gegraben74.

Die erste zusammenfassende Monografie über Vin
donissa ist die Habilitationsschrift von Rudolf Laur-
Belart (1898 – 1972) aus dem Jahre 1935. Dabei steht 
das Legionslager im Zentrum der Abhandlung. Über 
die Forschungssituation der Siedlung ausserhalb des 
Lagers äusserte er sich wenig ermutigend: diese sei 
«[…] noch so wenig planmässig erfasst, dass von 
einem systematischen Zusammenhang bei der Dar-
stellung dieses Abschnittes abgesehen werden muss 
[…]»75. Entsprechend behandelte er dann – neben 
den Grossbauten Amphitheater und dem sogenann-
ten Forum – weitere Befunde aus dem zivilen Be-
reich von Vindonissa wie die Steinkeller im Steina-
cker76, Strassen und Gräber oder die Heiligtümer in 
Unterwindisch77. Er hielt fest, dass insbesondere die 
Steinkeller im Steinacker sowie die holzverschalten 
Gruben kaum als Wohngruben, sondern vielmehr 
als Keller anzusprechen sind. Sie gehörten zu Holz-

gebäuden, vergleichbar mit den 1923 von Franz Oel-
mann78 publizierten Grundrissen. Die Schächte79 in-
terpretierte er als Sickerschächte80. 

Auch in seiner Zusammenfassung verzichtete er 
angesichts der disparaten Kenntnisse darauf, Aus-
dehnung, Lage oder Gestalt der Siedlung über eine 
reine Aufzählung der Befunde hinaus darzustellen81. 
Dies lässt sich auch am Gesamtplan erkennen, der 
ausserhalb des Lagers einzelne Grundrisse (und 
-fragmente) zeigt, die nur zum Teil angeschrieben 
sind. Die Begriffe vicus oder canabae tauchen darauf 
nicht auf. Laur-Belart benutzte konsequent nur den 
Begriff vicus82.

1 . 2 . 2  V O N  D E N  G R O S S E N  F O R S C H U N G S G R A B U N G E N 
B I S  Z U R  M I T T E  D E R  19 9 0 E R -J A H R E

In die Zeit ab der Mitte der 1930er-Jahre fielen 
gros se Grabungen durch Arbeitslager des Freiwilli-
gen archäologischen Arbeitsdienstes, die zur Linde-
rung der Auswirkungen der «Grossen Depression» 
als Beschäftigungsprogramm für Arbeitslose durch-
geführt wurden. Während des 2. Weltkriegs und der 
Nachkriegsjahre reduzierten sich die Grabungstätig-
keiten deutlich. Erst 1953 wurden wieder grosse For-
schungsgrabungen aufgenommen. Alle diese Gra-
bungen konzentrierten sich aber weiterhin auf das 
Gebiet des Lagers.

Zum 60-Jahr-Jubiläum der Vindonissa-Forschung 
im Jahre 1958 präsentierte Rudolf Fellmann 
(1925 – 2013) einen aktualisierten Stand der Erfor-
schung von Vindonissa. Dem damaligen Forschungs-
schwerpunkt entsprechend, beschränkte er sich vor-
wiegend auf das Lagerareal. Einen kurzen Abschnitt 
widmete er aber auch den canabae, die er in Analogie 
zu bereits publizierten Erkenntnissen in Deutsch-
land rund um das Lager vermutete. Konkret sah er 
sie entlang der Ausfallstrasse aus dem Westtor. Sei-
ner Meinung nach sind sie aber durch Aufschüttun-
gen im Parkareal der Klinik Königsfelden sowie in 
Bachthalen für immer verloren83. Das einzige verblie-
bene Zeugnis seien die drei Steinkeller im Steinacker 
von 1911, die er – gleich wie bereits R. Laur-Belart 
– als Überreste von grösseren Holzgebäuden inter-
pretierte, wie «die deutschen Ausgrabungen gezeigt 
haben»84. Den vicus schliesslich, dessen Existenz 
er – ohne darauf weiter einzugehen – ganz selbstver-
ständlich annahm, lokalisierte er in Unterwindisch 
und am Fahrrain, östlich bzw. südlich des Lagers. 
Als Beleg dafür führte er die beiden Tempelanlagen 
am Reussabhang an85. Diese Zusammenstellung von 
Fellmann schliesst die Phase der Forschungsgrabun-
gen in Vindonissa ab.

In den Jahren ab 1960 wurde die Wahl der Gra-
bungsflächen nicht mehr durch das Interesse der 
Forschenden bestimmt, sondern durch Bauvorha-
ben. Dies führte in den folgenden Jahren auch zu 
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86 Lüdin 1961/62; Lüdin u. a. 1964; Wiedemer 1968, 73.  87 Wie-
demer 1968.  88 Wiedemer 1968, 73 und noch deutlicher in Wiede-
mer 1967, 4.  89 Hartmann u. a. 1978.  90 Maier 1993, 61 f.  91 Maier 
1998a, 9; zur Auswertung dieser Grabung vgl. unten «Die Zivilsied-
lung wird zum Forschungsthema».  92 Ettlinger 1972, 14.  93 Ett-
linger 1972, 19 f.  94 Frei-Stolba 1976, 13 – 17. | Vgl. dazu auch 
Kap. III.2.2.  95 Ettlinger 1978, 21 – 23.  96 Ettlinger 1978, 22.  97 Ett-
linger 1978, 22 f.  98 Hartmann/Unz 1975; Hartmann 1979/80; 
Hartmann/Maier 1982.  99 Hartmann 1986. Das Werk ist in Teilen 
überholt, bleibt aber als Gesamtschau des Fundplatzes Vindonissa bis 
heute unersetzlich.  100 Heuberger 1912; Wiedemer 1962; Wiedemer 
in Ettlinger 1969/70, 5; Hartmann 1979/80, 16 Abb. 10.  101 Zuletzt 
Schwarz/Bellettati 2009 mit älterer Literatur.  102 Ettlinger 1978, 32.   
103 Hartmann 1986, 101 – 109.  104 Weiss/Holliger 1979/1980, 23, 
52 – 54.  105 Hartmann 1986, 110.  106 Hartmann 1986, 110 – 116. 
Die Frage, ab wann das Lagergelände genau von der Zivilbevölkerung 
übernommen wird, wurde zuletzt bei Trumm/Flück 2013, 246 – 249 
mit Verweis auf die ältere Literatur diskutiert.  

Grabungen im Perimeter der Zivilsiedlung, so in Un-
terwindisch, im Bereich der Zivilsiedlung Süd und 
unter der Pfarrkirche von Windisch86. Hans Rudolf 
Wiedemer (1933 – 1970) fasste die Erkenntnisse bis 
1968 in einem Artikel für das Jahrbuch der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 
zusammen87. Auch in diesem taucht die Zivilsied-
lung («vicus») nur in einem kurzen Abschnitt auf. 
Wiedemer hält fest, dass der neu entdeckte gallorö-
mische Tempel am Wallweg mit Sicherheit zur Zivil-
siedlung gehört und dass diese nach dem Abzug der 
Legion weiterbestand. Ausserdem war er der Ansicht, 
dass sich diese Zivilsiedlung, in Übereinstimmung 
mit Fellmanns Aussage, eher südlich und östlich des 
Legionslagers befinde88. Obwohl er im Text den Be-
griff canabae nicht verwendete, erscheint dieser auf 
dem beigefügten Situationsplan ▶ 4 auf der Westseite 
des Lagers mit einem ? versehen, womit sich die Ver-
mutungen Fellmanns erstmals in einem Übersichts-
plan niederschlugen.

Nach dem frühen Tod Wiedemers 1970 trat Mar-
tin Hartmann an seine Stelle als Kantonsarchäologe 
des Kantons Aargau sowie als Konservator am Vin
donissa-Museum. In seine Zeit fielen im Bereich der 
Zivilsiedlung die grossen Ausgrabungen Windisch-
Unterwindisch (Metron) 1978 (V.78.1)89 und Win-
disch-Tschanz 1988, 1992 und 1993 (V.88.1; V.92.3; 
V.93.1)90 in Unterwindisch sowie Windisch-Cardinal 
(V.89.3)91 unmittelbar neben dem Bahnhof Brugg. 
Während zur Grabung Windisch-Unterwindisch 
(Metron) 1978 (V.78.1) noch ein ausführlicher Vor-
bericht vorgelegt wurde, erfolgte dies für die beiden 
anderen nicht. Zu Beginn der Amtszeit von M. Hart-
mann feierte die Gesellschaft Pro Vindonissa 1972 
ihr 75-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass wurde 
ein wissenschaftliches Kolloquium organisiert, in 
dessen Rahmen neben V. Clairemont-von Gonzen-
bach, E. Ettlinger, R. Fellmann, P. Frei, M. Hartmann, 
H. Lieb, O. Lüdin, E. Meyer, R. Mossbrugger-Leu 
und C. Unz – den Exponenten und  Exponentinnen 
der Vindonissa-Forschung – auch E. Birley, G. C. 
Boon, J. E. Bogaers, H. von Petrikovits, D. Baatz, 
T. Pékary, G. Fingerlin, D. Planck, G. Ulbert und 
A. Mócsy – einige der international profiliertesten 
Köpfe der provinzialrömischen Forschung dieser 
Zeit – verschiedene Fragen erörterten. Der vorgängig 
ausgearbeitete Fragenkatalog betraf vorwiegend das 
Lagerareal und dessen Befestigung. Unter «Andere 
Fragen» wird aber auch die «übliche[n] Frage nach 
der Lage von canabae und vicus» aufgeführt92. Diese 
Formulierung zeigt, dass sich die damalige Forschung 
wiederholt damit auseinandergesetzt hatte, mangels 
neuer Erkenntnisse schlug sich diese Beschäftigung 
aber kaum in den Publikationen nieder. Die Dis-
kussion zur Zivilsiedlung ist zwar «lebhaft», wie 
Elisabeth Ettlinger (1915 – 2012) in ihrer im Jahres-

bericht der Gesellschaft Pro Vindonissa publizierten 
Zusammenfassung schrieb, brachte aber wenig neue 
Erkenntnisse. Man tendierte zu einer Ansprache aller 
Bereiche der Zivilsiedlung als canabae93.

Aus epigraphischer Sicht setzte sich Regula Frei-
Stolba 1976 mit der schon mehrfach erwähnten 
«arcum»-Inschrift auseinander. Dabei ging sie aber 
ausschliesslich auf die Deutung der Inschrift sowie 
auf die daraus resultierenden Erkenntnisse  betreffend 
die Herkunft der Einwohner von Vindonissa ein94.

Neue archäologische Befunde – und damit verbun-
den auch eine andere Sichtweise auf die Zivilsiedlung 

– brachte der Vorbericht zur Grabung Windisch-
Unterwindisch (Metron) 1978 (V.78.1)95. Nach E. 
Ettlinger liessen sich die entdeckten Grundrisse, zu-
sammen mit den weiteren bekannten Befunden in 
Unterwindisch, zu villenartigen, relativ reich ausge-
statteten Gebäuden ergänzen. Damit unterschieden 
sie sich stark von der Baustruktur der anderen vici in 
der Schweiz, aber auch von den bekannten canabae 
der Militärlager am Limes in Deutschland. Sie sah 
demgegenüber die Steinkeller im Steinacker als ein 
typisches Element von solchen «einfachen Bauten 
in Militärsiedlungen»96. E. Ettlinger sah deshalb die 
Stifter der «arcum»-Inschrift als Bewohner der Ge-
bäude in Unterwindisch. Sie schränkte aber ein, dass 
es sich trotz allem um einen Teil der canabae han-
delte, für den sich, aufgrund der gut ausgestatteten 
Häuser, die Bezeichnung vicus einbürgert habe97.

M. Hartmann verfasste als Kantonsarchäologe 
mehrere Überblicksartikel zu den Forschungen in 
Vindonissa98, bevor er die Monografie «Vindonissa, 
Oppidum – Legionslager – Castrum» publizierte99. 
Er versuchte als Erster, ein umfassendes Bild der 
Zivilsiedlung(en) nicht nur in topografischer, son-
dern auch in chronologischer Hinsicht aus den 
fragmentarischen Befunden aus serhalb des Lagers 
zu zeichnen. Dazu trug er alle zu diesem Zeitpunkt 
bekannten Befunde zusammen, von den Steinkellern 
im Steinacker, den Schächten im Westen des Legi-
onslagers über das Forum und die Gebäudegrund-
risse an der Mülligerstrasse100 bis zu den Befunden 
im Osten des Lagers mit der sogenannten mansio und 
dem Bad101 auf dem Windischer Sporn sowie den 
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 villenartigen Bauten in Unterwindisch. In Bezug auf 
die Frage nach vicus oder canabae referierte er hin-
gegen die Ansicht der Teilnehmer des Kolloquiums, 
dass alles als canabae anzusprechen sei, sowie den 
oben skizzierten Kompromiss von E. Ettlinger102.

In chronologischer Hinsicht stellte M. Hartmann 
auch Überlegungen zu einer zum augusteischen 
Militärposten gehörenden Zivilsiedlung sowie dem 
Weiterbestehen der Siedlung im 2. und 3. Jh. n. Chr. 
an. Zu Ersterem fehlten aber damals noch entspre-
chende Befunde, sodass seine Aussage vage blieb103. 
Zur weiteren Entwicklung der Siedlung konnte M. 
Hartmann hingegen konkrete Befunde anführen. 

Er wies die überall in Vindonissa auftretenden, tro-
cken gemauerten Schächte, deren Zeitstellung im 
2. Jh. n. Chr. unbestritten ist, dieser Siedlung ebenso 
zu wie die Steinkeller im Areal Dätwiler und an der 
Kestenbergstrasse104. Im Weiteren erwähnte er Um-
nutzungen legionslagerzeitlicher Gebäude im Lager- 
areal ab Mitte des 2. Jh. n. Chr., Neubauten im Bereich 
der Tribunenhäuser und den deutlich kleineren Neu-
bau der Thermenanlage105. Er zeichnete damit ein 
Bild einer weiterhin florierenden Zivilsiedlung, die 
nach Ende des Legionslagers dessen Gelände nach 
und nach einnahm und sich im 2. und 3. Jh. n. Chr. 
entlang der ehemaligen via principalis erstreckte106. 

4 Übersichtsplan des Legionslagers von Vindonissa und seiner Umgebung, publiziert von H. R. Wiedemer aus dem Jahr 1968. Erstmals taucht der Begriff 
der canabae auf einer Karte zum Legionslager auf. M. 1:25 000.
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M. Hartmann widersprach klar der Ansicht, dass auf-
grund des markanten Rückgangs des Münzumlaufes 
im 2. Jh. n. Chr. eine Verarmung anzunehmen sei. 
Das Ende dieser Siedlung und den Übergang zum 
castrum Vindonissense sieht er in den Wirren des Gal-
lischen Sonderreiches. Als Beleg führte er die schon 
lange bekannte und entsprechend interpretierte In-
schrift an, welche eine Wiederherstellung einer Be-
festigungsmauer mithilfe des Militärs (sogenannte 
«manu militari»-Inschrift) erwähnte107. M. Hart-
mann postulierte, dass damit der Wiederaufbau der 
Mauern des Legionslagers gemeint sei. Seine Belege 
waren Umbauten am Bühlturm sowie ein hohes Auf-
kommen spätantiker Münzen im Bereich des Südto-
res108.

Trotz der oben erwähnten wiederholten Aufrufe, 
dass es auch in der Zivilsiedlung relevante Frage-
stellungen zu bearbeiten gebe, konzentrierten sich 
die Auswertungsarbeiten auch in den folgenden 
Jahren auf das Gelände des Legionslagers109. Diese 
von Christine Meyer-Freuler ausgeführten Auswer-
tungen behandeln die gesamte Stratigrafie, sodass 
sie sich auch zur Frage der Interpretation von vor- 
und nachlagerzeitlichen Befunden äussert. Erstere 
bringt sie mit dem von M. Hartmann postulierten 
Militärposten110 in Verbindung. Sie erwog auch die 
Möglichkeit, diese Strukturen als dessen canabae 
anzusprechen, oder sieht sie im Zusammenhang mit 
einem kurzzeitigen Kastell vor bzw. mit der Ankunft 
der XIII. Legion selbst111. Die nachlagerzeitlichen 
Strukturen fügte sie in das von M. Hartmann gezeich-
nete Bild der Zivilsiedlungen des 2. und 3. Jh. n. Chr. 
ein112.

Als Überleitung zum folgenden Abschnitt kann das 
Kolloquium zum 100. Geburtstag der Gesellschaft 
Pro Vindonissa im Jahre 1997 unter dem Titel «Ein 
Legionslager und sein Umland im 1. Jahrhundert: 
Funktionen und Wechselwirkungen» gewertet wer-
den. Das Thema war, wie es die Statuten der Gesell-
schaft vorschreiben, Vindonissa. Wie Stefanie Mar-
tin-Kilcher aber in ihrer Einleitung zur Publikation 
der Akten schreibt, wollte man «den Rahmen der 
klassischen militär- und truppenzentrierten Betrach-
tungsweise erweitern»113. Dies bedeutete auch, ei-
nen Blick auf Fragen zu Wechselwirkungen zwischen 
dem Legionslager und dem Militär auf der einen so-
wie Zivilsiedlung, Umland und Zivilgesellschaft auf 
der anderen Seite zu werfen. Konkret schlug sich dies 
in Bezug auf die Zivilsiedlung zum einen in einem 
kurzen, konzisen Beitrag von Hans Lieb zur Frage der 
canabae und des vicus von Vindonissa nieder. In die-
sem besprach er zuerst die diesbezüglich relevanten 
Inschriften (mit Nennungen der vicani vindonissenses 
bzw. cives romani), führte grundlegende Überlegun-
gen zum Begriff der canabae an und wandte schliess-
lich die von I. Piso114 am Beispiel von Carnuntum 

entwickelte intraleugamThese auf Vindonissa an. 
Dies führte H. Lieb zur Erkenntnis, dass Befunde 
ausserhalb eines solchen Kreises, die zum vicus von 
Vindonissa gehören könnten, fehlen115. Zum anderen 
untersuchten Christa Ebnöther und Caty Schucany 
das zivile Umland des Legionslagers und die Frage, 
inwiefern die Präsenz des Militärs einen Einfluss auf 
die Siedlungsentwicklung in diesem Umland aus-
übte116. Dabei widersprach C. Schucany der Mei-
nung M. Hartmanns und der älteren Forschung, dass 
die Zivilsiedlung Ost als vicus anzusprechen sei117, 
und argumentiert, dass es sich hierbei eben gerade 

107 Hartmann 1986, 117.  108 Heute ist diese Ansicht überholt. 
Zuletzt behandelte Jürgen Trumm diese Fragen, inklusive der Dis-
kussion der «manu militari»-Inschrift sowie Verweis auf die ältere 
Literatur (Trumm/Flück 2013, 249 f.).  109 Meyer-Freuler 1989; 
Meyer-Freuler 1998.  110 Hartmann 1986, 30 – 35.  111 Meyer-Fr-
euler 1989, 17, 22; Meyer-Freuler 1998, 107 – 109.  112 Meyer-Freu-
ler 1989, 74 – 83, 97 – 99, 102; Meyer-Freuler 1998, 96 – 106, 115 – 117, 
154.  113 Frei-Stolba/Herzig 1995, 3.  114 Piso 1991.  115 Lieb 
1998.  116 Schucany/Ebnöther 1998.  117 Vgl. Anm. 97.  118 Schu-
cany/Ebnöther 1998, 92.  119 Hintermann 2000, 16 – 23.  120 Som-
mer 1988, 557 – 558; Sommer 1997a, 41.  121 Hintermann 2000, 22.  
122 Hintermann 2000, 194, 197.  123 Trumm 2010a, 85 f.; Tortoli 
2010. | Vgl. des Weiteren auch Kap. VIII.4.  124 Hagendorn u. a. 2003.  
125 Hagendorn diskutierte ausführlich das Gründungsdatum des Le-
gionslagers und plädierte für einen Beginn um 14 n. Chr. (Hagendorn 
u. a. 2003, 103 – 113, 463 – 464). | Zur nachfolgenden Verlagerung der 
Zivilsiedlung äusserte sie sich nicht.  126 Von 2001 bis 2007 war er 
in der KAAG als Bereichsleiter für Vindonissa zuständig.  127 Meyer-
Freuler/Pauli-Gabi 2004.  128 Unter diesem Begriff erfolgte ab 
dem Jahre 2001 die Planung des Entwicklungsgebietes zwischen 
dem Bahnhof Brugg und den Fachhochschulbauten auf dem Windi-
scher Plateau. Vgl. Kap. III.3.2.  129 Diese steht unter der Leitung 
von Jürgen Trumm, Nachfolger von Th. Pauli-Gabi, und wird durch 
Daniel Berger ausgeführt. Dazu werden die Archive der KAAG und 
der GPV vollständig aufgearbeitet und weitere Archivbestände ein-
bezogen. Vgl. Trumm 2008a, 37; Trumm 2009a, 123; Trumm 2010a, 
81; Trumm 2011a, 83 – 84; Trumm 2012, 81; Trumm 2013a, 93 – 96.  
130 Wyss 2005b; Wyss 2006.  131 In früheren Jahren fanden Aus-
wertungen von Gräberfeldern statt: Hartmann 1981; Hintermann 
2000; Flück 2004.  132 Wyss 2005b, 65 – 70. | Vgl. Kap. IV.6.3 und 
VII.1.  133 Pauli-Gabi 2002. | Eher vorsichtig äussert sich J. Trumm 
zu dieser Interpretation, da Infrastrukturbauten (horrea), welche für 
einen Hafen zu erwarten wären, fehlen. Er möchte diesen eher an der 
Aare westlich der Brugger Engnis positionieren. Vgl. Trumm 2011b, 5.  
134 Es handelt sich um die Grabungen Windisch-Steinacker 2006 
(V.006.1), Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2), Windisch-
Steinacker 2007 – 2008 (V.007.2), Windisch-Bachthalen 2007 – 2009 
(V.007.3), Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2), 
Windisch-Bachthalen 2008 – 2009(V.008.3), Windisch-Alte Zürcher-
strasse Süd 2008 – 2009 (V.008.4), Windisch-Werkleitungen «Vi-
sion Mitte» 2009 (V.009.5), Windisch-Steinacker 2009 (V.009.16), 
Windisch-Alte Zürcherstrasse 2009 (V.009.20) und Brugg-Kabel-
werke 2007 – 2008 (Bru.007.3). Kurze Grabungsmeldungen in den 
Jber. GPV 2006 – 2009 sowie den JbAS 2007 – 2010. Zusammenfas-
sende Vorberichte: Schucany/Wey 2009 und Schucany 2011. | Planän-
derungen durch die Bauherrschaft führten ausserdem zu verschiede-
nen Nachgrabungen in den Jahren 2010 – 12: Windisch-Königsfelden 
(Personenunterführung) 2010 – 2011 (V.010.14) (Trumm 2010a, 88), 
Windisch-Alte Zürcherstrasse 2011 (V.011.3) (Trumm 2011a, 93 f.) 
und Windisch-Alte Zürcherstrasse (Versickerungsanlage) 2012 
(V.012.10) (Trumm 2012, 86 f.). | Vgl. Kap. III.3.2.  135 Windisch-
Garage Obrist 2009 – 2010 (V.009.14); Windisch-Forum 2009 – 2010 
(V.009.18); Windisch-Forum (Baubegleitung) (V.012.2). Vgl. die kur-
zen Grabungsberichte in Trumm 2009a, 134 f.; Trumm 2010a, 88 – 91; 
Trumm 2011a, 89 f.; Trumm 2012, 86; Trumm 2013a, 100 f.  136 Flück 
2012.  137 Flück 2013b.  138 Trumm 2013b, 58 – 60.  139 Flück 2012, 
70 – 74.  140 Flück 2012, 80 f.; Flück 2013b, 76 f. Zur Visualisierung 
der Ausdehnungsreduktion vgl. Abb. 12 bei Flück 2012 und Abb. 17 
bei Trumm 2013a.  
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um die canabae handle, da dieser Siedlungsteil zu 
Beginn des 2. Jh. n. Chr. aufgelassen wurde und die 
Bewohner also mit der Legion mitzogen. Ausserdem 
würden sich gerade dort viele fremde Kultureinflüsse 
nachweisen lassen118. Dieses Kolloquium belegt ein 
erwachendes Interesse an den zivilen Aspekten in 
und um das Legionslager Vindonissa.

1 . 2 . 3  D I E  Z I V I L S I E D L U N G  W I R D  Z U M 
F O R S C H U N G S T H E M A  –  A B  D E R  M I T T E  D E R  19 9 0 E R -
J A H R E  B I S  H E U T E

Als erste einer neuen Generation von Forscher 
und Forscherinnen in Vindonissa setzte sich Do-
rothea Hintermann am Anfang ihrer Publikation 
des Gräberfeldes Windisch-Dägerli intensiv mit 
der Zivilsiedlung auseinander119. Sie trug den For-
schungsstand, gegliedert nach den drei Bereichen 
Zivilsiedlung West, Süd und Ost, zusammen. Dabei 
hat sie auch eine chronologische Gliederung der Zi-
vilsiedlung vorgeschlagen, enthielt sich aber einer 
eindeutigen Aussage bezüglich der Frage nach vicus 
oder canabae. Unter dem Vorbehalt des ungenügen-
den Auswertungs- und Grabungsstandes machte sie 
auch auf einen chronologischen Widerspruch in Vin
donissa aufmerksam. Während nach C. S. Sommer120 
der Beginn von Kastellvici mit der Errichtung der 
Militäranlagen zusammenfällt, wird in Vindonissa bei 
allen Siedlungsteilen ein Beginn erst in der Zeit der 
XXI. Legion angenommen121. Bemerkenswert ist die 
aufgrund der horizontalstratigrafischen Verteilung 
der Gräber geäusserte Vermutung D. Hintermanns, 
dass das Gräberfeld Windisch-Dägerli zu einer noch 
unentdeckten Zivilsiedlung südlich des Gräberfeldes 
gehöre122. Diese These ist mit der jüngst erfolgten 
Entdeckung eines römischen Kellers an der Mülliger-
strasse grundsätzlich neu zu diskutieren123.

Die Auswertung der Grossgrabung Windisch-
Breite 1996 – 98 (V.96.8, V.97.1, V.98.1) durch Andrea 
Hagendorn124 brachte aufgrund der Lage innerhalb 
der Umwallung des Legionslagers und der Beschrän-
kung auf die frühen Schichten in Bezug auf die zivile 
Besiedlung umfangreiche Erkenntnisse zur vorlager-
zeitlichen Siedlung. Diese wies gemäss den Funden 
und Befunden ein starkes militärisches Element auf, 
sodass westlich des Keltengrabens ein (Kastell-)vicus 
oder eine militärisch gelenkte zivile Ansiedlung an-
zunehmen ist. Diese endete mit der Anlage des Legi-
onslagers um 14 n. Chr. am selben Ort125.

Zu Beginn des neuen Jahrtausends lancierten Tho-
mas Pauli-Gabi126 und Ch. Meyer-Freuler eine Initi-
ative für eine Forschungsstrategie zu Vindonissa127. 
Als Grundlage sollte die Erfassung aller in Vindonissa 
je durchgeführten Ausgrabungen in einer Datenbank, 
der sogenannten «Topo-Datei», erfolgen. Neben 
der Lokalisierung der Grabungen stand dabei auch 
die Frage nach deren wissenschaftlichem Poten-

zial. Die Datenerfassung konzentrierte sich anfangs 
auf die Areale der Zivilsiedlungen. Dies erfolgte im 
Hinblick auf die sich bereits abzeichnende Überbau-
ung im Bereich des Markthallenareals, der späteren 
«Vision Mitte»128. Nach Abschluss der Aufnahme 
der Zivilsiedlungsareale wurde das Projekt in eine 
umfassende Aufbereitung des Grabungsarchives 
überführt129.

Die Lizenziatsarbeit von Stefan Wyss130 aus dem 
Jahre 2004 – sie behandelt die Grabung Windisch-
Cardinal (V.89.3) – stellte die erste umfassende 
Auswertung von Siedlungsbefunden im Gebiet der 
Zivilsiedlung dar131. Da die Grabung wegen des 
grossen Zeitdrucks kaum unter stratigrafischen Ge-
sichtspunkten durchgeführt werden konnte, musste 
sich S. Wyss weitgehend auf eine Auswertung des 
keramischen Materials beschränken. Er postuliert 
aber dennoch ein Überbauungsraster mit Streifen-
häusern, dessen Parzellierung durch die Grabungen 
Windisch «Vision Mitte» 2006 – 2009 über weite 
Strecken bestätigt werden konnte132.

Ebenfalls im Verlauf der 2000er-Jahre kristalli-
sierte sich in Unterwindisch an der Reuss durch meh-
rere Grabungen eine Uferverbauung heraus. Diese 
könnte auch als Flussanlegestelle gedient haben, die 
eine wichtige infrastrukturelle Funktion sowohl für 
das Legionslager als auch für die Zivilsiedlung über-
nahm133.

1 . 2 .4  D I E  J Ü N G S T E N  G R A B U N G E N  U N D  D E R  
A K T U E L L E  S TA N D  D E R  D I S K U S S I O N  D E R  V I C U S -
C A N A B A E - P R O B L E M AT I K  I N  V I N D O N I S S A

Seit 2006 erfolgten nahtlos Grossgrabungen im 
Bereich der verschiedenen Zivilsiedlungen. Diese 
umfassten einerseits die Grossgrabungen Windisch 
«Vision Mitte» 2006 – 2009 sowie weitere durch 
dasselbe Bauprojekt ausgelöste Grabungen134 am 
Westrand der Zivilsiedlung West ▶ 5. Andererseits 
betrafen sie den Bereich der Zivilsiedlung Süd mit 
Grossgrabungen auf dem Areal des sogenannten 
Forum135, der Grabung Windisch-Dorfzentrum 
2011/12 (V.011.1.)136 und der Grabung Windisch-
Areal «Linde» 2013 (V.013.2.)137. Diese führten zu 
einer Umdeutung des sogenannten Forums zu einem 
campus – einem baulich monumental ausgestalte-
ten Exerzierplatz138 –, dem gesicherten Nachweis 
einer Aquaeduktbrücke139 sowie einer drastischen 
Reduktion der als besiedelt rekonstruierten Fläche 
in der Zivilsiedlung Süd, da die bisher vermuteten 
Befunde in den Grabungen Windisch-Dorfzentrum 
2011/12 (V.011.1.) und Windisch-Areal «Linde» 
2013 (V.013.2.) fehlten140.

Im Jahre 2012 fasste Jürgen Trumm schliesslich 
den aktuellen Forschungsstand zu den Zivilsiedlun-
gen unter dem Titel «Der zivile Komplex» zusam-
men. Darin referierte er – geordnet nach den einzel-
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nen Siedlungsteilen der Zivilsiedlung – die Resul-
tate der Grabungen der letzten 15 Jahre, die daraus 
erschliessbaren Erkenntnisse sowie die zukünftigen 
Forschungsfragen141. Er zeichnet ein Bild der Zivil-
siedlung v 6, welche sich westlich, südlich und östlich 
des Legionslagers erstreckte, während nördlich des 
Lagers (nur) der Schutthügel lag. Die grösste Aus-
dehnung erreichte die Zivilsiedlung seiner Ansicht 
nach in der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. Er sieht deutli-
che Unterschiede zwischen den einzelnen Siedlungs-
teilen. Im Osten – auf dem Sporn und der Niederter-
rasse im heutigen Unterwindisch – lagen Steinbauten 
mit (halb-)öffentlichem und privatem Charakter: ein 
Bad, eine mansio(?) und zivile Wohnbauten mit ge-
hobenem Wohnstandard. Auf dem exponierten Platz 
an der Spitze des Sporns könnte ein Tempel gestan-
den haben. Südlich des Lagers sieht er eine auf die 
Ausfallstrasse Richtung Süden beschränkte zivile 
(Wohn-)Bebauung sowie einen isolierten Tempelbe-
zirk. Im Südwesten, an der Strasse in Richtung Lenz-
burg, konzentrierten sich die Grossbauten Aquae-
duktbrücke, campus und Amphitheater142. Daneben 
sind Reste einer handwerklichen Nutzung (Töpfer-

141 Trumm 2011b. | Den «militärische[n] Komplex», also den Be-
reich des Legionslagers, legte J. Trumm im Jahr zuvor zusammenfas-
send dar, vgl. Trumm 2010b. 142 Wie ein 2013 entdecktes Wasserbe-
cken zeigt, ist zudem vielleicht auch mit einem circus zu rechnen: vgl. 
Trumm 2013a, 99 f., Abb. 10.  143 Trumm 2011b, 16 – 19. | Zur Bevöl-
kerungszahl vgl. Kap. VIII.3.2.  144 Trumm 2011b, 20 f., bes. Abb. 6.  
145 CIL XIII 5203.  146 Frei-Stolba 2013, 44 f.  

5 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Überblick über die Ausgrabungen Windisch «Vision Mitte» 2006 – 2009 am 7. Mai 2008. Die Gebäude des Koh-
lenhofes/Restaurant Bussola sind abgebrochen und die Flächen bereit für den Beginn der archäologischen  Grabungsarbeiten. Im Hintergrund die Gebäude 
der Firma Voegtlin-Meyer (vgl. ▶ 10). Blick nach Norden.

öfen) nachgewiesen. Nördlich daran anschliessend 
– den Strassen nach Augusta Raurica (Augst/Kai-
seraugst BL/AG) bzw. Aventicum (Avenches VD) 
entlang – folgte eine Bebauungsstruktur im klassi-
schen Streifenhaus-Schema. Insgesamt veranschlagt  
J. Trumm das Siedlungsgebiet auf 45 ha. Dessen 
Grenzen könnten gegen Süden zudem durch Gräben 
markiert gewesen sein. Schliesslich schlägt er, ba-
sierend auf der geschätzten besiedelten Fläche, eine 
Einwohnerzahl von rund 7000 Personen vor143.

Bezüglich des rechtlichen Status bezieht er sich 
auf die These von I. Piso und wertet den gesamten 
Siedlungsbereich als canabae legionis. Dafür spreche 
auch, dass die bekannten Grenzen der Gräberfelder 
von Brugg-Aarauerstrasse und Gebenstorf-Vogelsang 
exakt an der postulierten Leugen-Grenze liegen. Ein-
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schränkend erwähnt er allerdings die Problematik der 
Epigraphik, durch welche zwar vicani vindonissenses 
bzw. cives romani, nicht aber die Bezeichnung cana
bae, canabenses o. ä. belegt sind. Aufgrund des relativ 
guten Forschungsstandes bezweifelt er schliesslich, 
dass ausserhalb der Leugengrenze – wie es das bipo-
lare Siedlungsmodell verlangen würde – ein «vicus» 
liegen könnte, da entsprechende Befunde bis heute 
fehlen144.

Diese Aussage übernimmt auch R. Frei-Stolba in 
ihrem jüngsten Beitrag zur Schlacht von Vindonissa 
302 n. Chr. und der sogenannten «manu militari»-
Inschrift145 aus Brugg-Altenburg. Gemäss ihrer In-
terpretation ist diese am ehesten als Beleg für eine 

Befestigung des «vicus» von Vindonissa zu werten. 
Allerdings schliesst sie: «So erstaunlich dies klingen 
mag, der offenbar in der zweiten Hälfte des 3. Jh. be-
festigte vicus ist bis jetzt nicht lokalisiert»146.

Der derzeitige Forschungsstand legt demzufolge 
nahe, dass alle heute bekannten und als Zivilsied-
lungen gedeuteten Siedlungsbereiche rund um das 
Legionslager als canabae anzusprechen sind. Dass 
 ausserhalb der Bannmeile (extra leugam) eine  weitere 
Zivilsiedlung existierte, wird zwar nicht bestritten, 
aber aufgrund des guten Forschungsstandes im Kan-
ton Aargau als unwahrscheinlich angesehen. Die ein-
zigen Hinweise für eine solche sind vage Meldungen 

– die zudem aus dem 18. und 19. Jh. stammen – zu 
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147 Diese Ansicht wurde von H. Lieb, Schaffhausen anlässlich eines 
Kolloquiums in Brugg vertreten. Zu Fundmeldungen von der «Schin-
dellegi» vgl. Heierli 1905, 23, 32, 40.  148 Diese Variante wird von 
J. Trumm, allerdings mit einiger Skepsis, favorisiert; mündliche Mit-
teilung. Zu Fundmeldungen von Vogelsang vgl. Heierli 1905, 29, 31, 
35, 36, 43, 46. Dabei handelt es sich eindeutig um Steinbaubefunde. 
In den neusten Rekonstruktionszeichnungen sind an der entspre-
chenden Stelle einige Häuser plaziert, vgl. Trumm 2015, Abb. 6 und 
Beilage 1.  149 Vgl. Redlich 1954, 227 – 233 mit einer weitgehenden 
Beschränkung des Begriffes auf den Kleinhandel. Allerdings auch 
Verweis auf die Verbindung des Begriffs «Marketenderin» mit Pro-
stitution, v. a. in Bezug auf die literarische Figur der Mutter Courage, 
ebd. 240 f.  150 So bereits Mommsen 1873, 303. Die Nennungen der 
lixae in den Schriftquellen sind zusammengetragen bei Sommer 1988, 
587 Anm. 609.  151 Vgl. Andreau 2001; Sommer 1988, 589 – 595.  
152 Mommsen 1873, 303. | So etwa bei Sommer 1988, 490; Haalebos 
1997, 34; Stoll 2008, 31; Grassl 2009, 103.  153 von Petrikovits 1980, 
1032.  154 Vgl. die angeführten epigraphischen und archäologischen 
Quellen bei von Petrikovits 1980.  155 Feig Vishnia 2002, 267 Anm. 
12.  156 Livius, ab Urbe condita XXXIX, 1, 7.  157 bellum iugurthinum 
XLIV, 5.  158 Feig Vishnia 2002, 269 f.  159 Stoll 2008, 31, unter Ver-
weis auf von Petrikovits 1980 und Sommer 1988, 589 – 595; entspre-
chend nach Ansicht des Verfassers ohne stichhaltige neue Argumente.  
160 strategemata II, 4, 8.  161 bellum iugurthinum IVX, 5.  162 an
nales II, 62; historiae I, 44; III, 20 und 33; IV, 20.  163 Tacitus, histo
riae IV, 20 und 22.  164 Grassl 2009, 104 – 106. | Bemerkenswert ist 
der Wunsch des Verstorbenen, in seiner Heimat bestattet zu werden. 
Dieses Phänomen, dass (Arbeits-)Migranten der ersten Generation 
davon träumen, ihren Lebensabend in der alten Heimat zu verbrin-
gen und dort ihre letzte Ruhestätte zu finden, ist auch heute noch zu 
beobachten. Vgl. Bayakara-Krumme/Hoff 2006, 501 mit Verweisen 
zu weiterer Literatur.  165 CIL XIII, 8732.  166 Durchsucht wur-
den die Datenbanken EDH und EDCS. Letzter Zugriff am 3. Januar 
2015.  167 Noviomagus Batavorum (Nijmegen, NL): CIL XIII 8732; 
AE 2007, 01028 (Elst, 10 km nördlich von Nijmegen). | Carnuntum: 
CIL III 11259; AE 2009, 01049. | Oescus: AE 1996, 01336. | Ohne 
sicheren Fundort: Syrien: AE 1990, 01012; Rom?: AE 1936, 00025.  
168 Zum Beispiel Deva (Chester, GB): Mason 1987, 155, 162; Isca: 
Evans 2000, 154 – 158; Bonna: Gechter 2001, 166 f.; Noviomagus Bata
vorum: Willems/Enckevort 2009, 167; Carnuntum: Doneus u. a. 2013, 
236 – 238.  169 Zum Beispiel Deva: Mason 1987, 163; Bonna: Gechter 
2001, 157, 167 f.; Noviomagus Batavorum: Willems/Enckevort 2009, 
164, 167; Carnuntum: Doneus u. a. 2013, 238; Aquincum: Vámos 2014.  
170 Zum Beispiel Bonna: Gechter 2001, 160.  171 Zum Beispiel 
Carnuntum: Doneus u. a. 2013, 236 – 238; Bonna: Gechter 2001, 161. | 
Allerdings wäre jeweils zu überprüfen, ob es sich dabei um zeitgenös-
sische (römische) oder eher um nachrömische Kalkbrennöfen handelt.  
172 Zum Beispiel Bonna: Gechter 2001, 160.  173 Zum Beispiel No-
viomagus Batavorum: Willems/Enckevort 2009, 168. Der Nachweis 
erfolgt allerdings nur anhand möglicher Altglassammlungen. Glasöfen 
sind nicht bekannt.  174 Vgl. die Überlegungen von Sommer 1988, 
594 – 598 für die Kastellvici.  175 Diese Diskussion wird in der Ke-
ramikforschung unter dem Stichwort «Legionsware» geführt: vgl. 
beispielsweise die «Keramik der XI. Legion» (Meyer-Freuler 2013, 
367 – 378) oder für Aquincum (Vámos 2014, 159 f.).  

römischen (Bau-)Befunden in der «Schindellegi»147 
oder in Gebenstorf-Turgi/Vogelsang148 ▶ 6.

In Anlehnung an diesen Forschungsstand wird 
im Sinne einer Arbeitshypothese im Folgenden für 
die Gesamtheit der Zivilsiedlung(en) unmittelbar 
um das Legionslager Vindonissa der Begriff canabae 
verwendet. Für die einzelnen Siedlungsteile werden 
hingegen die etablierten Begriffe Zivilsiedlung West, 
Süd und Ost benutzt. 

2  Ü B E R L E G U N G E N  Z U  D E N  
B E W O H N E R N  D E R  C A N A B A E  L E G I O N I S 

2 .1  D I E  B E W O H N E R  D E R  C A N A B A E  L E G I O N I S 
A L L G E M E I N

Als Bewohner der unmittelbar vor den Toren der 
römischen Militärlager angelegten Zivilsiedlungen 
(canabae legionis) werden im Allgemeinen überwie-
gend Mitglieder des Trosses, Marketender sowie 
Verwandte der Legionsangehörigen und in geringe-
rem Masse lokale Bevölkerung aus der näheren Um-
gebung angenommen. Im Englischen wird für die 
ersten beiden Gruppen zusammenfassend der Be-
griff «camp-follower» verwendet. Der teilweise im 
Deutschen dafür verwendete Begriff «Marketender» 
umfasst hingegen nicht die gesamte Bandbreite der 
beteiligten Personen149. Deshalb werden im Rah-
men dieser Arbeit folgende Begriffe verwendet: der 
«Tross» für den Tross im engeren Sinne – also vor al-
lem die Trossknechte (calones) und Marketender. Die 
restlichen Personen – also Familienangehörige und 
weitere Dienstleistende wie Wahrsager, Tänzerinnen, 
Musikanten und Musikantinnen usw. – werden un-
ter dem Begriff «Legionsgefolge» zusammengefasst. 
Aus den antiken Schriftquellen und den Inschriften 
sind dafür vor allem die Begriffe lixae, mercatores und 
negotiatores bekannt150.

Während die beiden letzten Begriffe in ihrer Deu-
tung als (Gross-)Händler unterschiedlichster Gü-
ter weitgehend klar sind151, verdient der Begriff der 
lixae etwas mehr Aufmerksamkeit. Wohl ausgehend 
von Th. Mommsen, wird dieser Begriff bis heute in 
der deutschen Sprache meist mit dem zusammen-
fassenden Begriff Marketender übersetzt152. Nach 
H. von Petrikovits sind zu den lixae insbesondere 
«Wahrsager, Opferpriester, Schauspieler(innen), 
Tänzer(innen), Musiker(innen) und Dirnen» zu zäh-
len153. Dass diese Berufsgruppen im Legionsgefolge 
vertreten waren und daher mit grosser Sicherheit 
in den canabae legionis wohnten, ist unbestritten154, 
nicht aber ihre Verknüpfung mit der Bezeichnung 
lixae155.

So zeigte eine kritische Durchsicht der verfügba-
ren antiken Schriftquellen von Rachel Feig Vishnia, 
dass es sich bei den lixae um eine Personengruppe 
mit einer klar definierten Funktion handeln muss. 
Ihre Analyse belegte, dass die lixae als integraler, aber 
normalerweise nicht kämpfender Teil des römischen 
Militärs angesehen werden können. Ihre Funktion 
ist mit Kriegsbeute in Verbindung zu bringen, wie 
zwei Textstellen nahelegen: Bei einem Kriegszug, der 
kaum Kriegsbeute versprach, zogen offenbar keine 
lixae mit156, während Sallust157 beschreibt, dass die 
lixae zusammen mit den Soldaten auf Beutezug gin-
gen. R. Feig Vishnia vermutete deshalb, dass die lixae 
eine paramilitärische Gruppierung waren, welche für 
das Management der im Zuge der römischen Kriege 
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gefangenen Sklaven zuständig war. Während sie 
die Ansprache als Sklavenhändler zu Recht als Hy-
pothese bezeichnete, ist ihre Ausführung, dass die 
Aufgabe der lixae im Kontext der Verwertung von 
Kriegsbeute lag, schlüssig158.

O. Stoll hingegen lehnt diese Interpretation ab und 
übersetzt den Begriff der lixae ganz allgemein mit 
«Zivilisten»159. Wie aber R. Feig Vishnia deutlich 
macht, scheint eine solch weitgefasste Übersetzung 
wenig wahrscheinlich, insbesondere wenn man die 
Verwendung des Begriffes durch die antiken Autoren 
in Aufzählungen betrachtet: Bei Frontinus160 stehen 
sie neben den calones und den sequellae, bei Sallust161 
neben den militibus und den mercatores, während sie 
von Tacitus162 mehrfach mit den calones, den negoti
atores und den pagani genannt werden. Dass sie aus-
serdem einen gewissen Kampfwert aufwiesen, zeigt 
ihre von Tacitus mehrfach erwähnte Beteiligung 
an Kämpfen. Einmal werden sie dabei allerdings 
in einem Zuge mit Bauern genannt163. Eine Inter-
pretation als Gruppe von Personen mit einem klar 
definierten Tätigkeitsfeld – z. B. als Sklavenhändler 

– scheint deshalb wahrscheinlicher als eine weit ge-
fasste Übersetzung wie «Zivilisten» oder «Marke-
tender».

Dass die lixae allerdings tatsächlich alle von nied-
riger Geburt waren, wie R. Feig Vishnia basierend 
vor allem auf dem Grabstein eines Freigelassenen aus 
Oescus (Gigen, BGR) annehmen möchte, ist anhand 
von zwei epigraphischen Quellen zu widerlegen: 
Einer seits der neue Grabstein des lixa L. Cominius 
aus Carnuntum ▶ 7, welcher neben einem für das 1. Jh. 
üblichen Formular mit Namen, Filiation, Tribus- und 
Altersangabe auch ein Grabepigramm trägt, welches 
Kenntnisse der antiken Dichtung erkennen lässt. Da 
es zudem auf die Lebenssituation des Verstorbenen 
zugeschnitten ist, muss es vor Ort in seinem fami-
liären Umfeld entstanden sein. Dieses verfügte dem-
nach über Kenntnisse in der klassischen lateinischen 
Poesie, was als Zeichen einer gewissen Bildung an-
zusehen ist. Seine Herkunft aus Italien hingegen 
ist ein weiterer Beleg, dass die lixae im Gefolge der 
Legionen mitzogen und sich in den canabae nieder-
liessen164. Andererseits der weiter unten erwähn - 
te Grabstein des Aurelius Flavinus, welcher als Sohn 
eines Legionärs mit Sicherheit römischer Bürger 
ist165.

Im Gesamtbestand der römischen Inschriften sind 
die lixae mindestens siebenmal (lixa bzw. lixo) belegt, 
davon können fünf einem eindeutigen Fundort zuge-
wiesen werden166. Diese stammen alle aus Legionsla-
gern oder deren unmittelbarer Umgebung, womit die 
Verbindung zum Militär der so Bezeichneten zusätz-
lich unterstrichen wird167.

Aufgrund von Nachweisen zum Handwerk sind 
neben den Händlern unterschiedlicher Güter auch 

Handwerker zu den Bewohnern der canabae zu zäh-
len. Gut belegt sind aufgrund der einfachen Nach-
weisbarkeit vor allem metallverarbeitende Betriebe168 
und Töpfereien169; daneben sind aber auch die Verar-
beitung von Bein170, die Herstellung von Kalk171 so-
wie die Existenz von Garküchen172 nachzuweisen. In 
Noviomagus Batavorum (Nijmegen, NL) wird auch 
die Verarbeitung von Glas angenommen173. Grund-
sätzlich ist wohl mit der gesamten Palette des Hand-
werks zu rechnen, die zumindest für einen Teil der 
Versorgung der Legion sowie der Bevölkerung der 
canabae selbst sowie allenfalls auch des Umlandes 
notwendig war174. Aufgrund der relativ guten regi-
onalen Unterscheidbarkeit von Keramikfacies wird 
insbesondere für die Töpfer die Frage nach der Zu-
gehörigkeit solcher Fachleute zum Legionsgefolge 
verschiedentlich diskutiert175.

Neben diesen Angehörigen des Legionsgefolges, 
welche vorwiegend aus ökonomischen Gründen in 
den canabae lebten, sind als zweite wichtige Perso-
nengruppe der canabae die Familienangehörigen der 
Legionäre und der Auxiliare zu nennen. Zwar war 
den Soldaten eine offizielle Ehe von Augustus bis 

L(ucius) Cominius / 
T(iti) f(ilius) Romil(ia) / 
Firmus lixa / 
annor(um) XXV / 
h(ic) s(itus) e(st) / 
T(itus) et C(aius) Comini / 
fratri posuerunt / 
Cominius hic iaceo / 
sed morte preemptu[s / 
[optab]am in patriam [de]/
[hinc] cum fratribus / 
[--- ve]rti quos liqui et / 
morti debita fata dedi / 
o utinam Italiae poti /
us mea fata dedissent / 
quam premeret cine(res 
barbara terra meos)

Lucius Cominius Firmus, Sohn des Titus, eingeschrieben in der Tribus Romilia, 
Marketender (?), verstorben im Alter von 25 Jahren liegt hier. 
Titus und Caius Cominius haben dem Bruder den Grabstein gesetzt. 
Hier liege ich, Cominius, vom Tode hinweggera�t. Ich wünschte mit den Brüdern später 
in die Heimat zu ziehen. Ich liess sie zurück und erfüllte mein dem Tod geschuldetes 
Schicksal. O hätte mein Schicksal mich eher Italien überlassen, als dass meine Asche 
barbarische Erde bedeckt.

7 Carnuntum. Grabstele des lixa L. Cominius Firmus. Lesung und Ergänzung nach Grassl 
2009, 103–106. 



52 vor den toren von vindonissa  III  GRUNDL AGEN  2   Ü B E R L E G U N G E N  Z U  D E N  B E W O H N E R N

unter Septimius Severus verboten176. In der Realität 
waren Familiengründungen bei Soldaten aber häufig, 
wie die seit Claudius unveränderte Formulierung in 
den Militärdiplomen zeigt: «…(uxoribus), quas tunc 
habuissent cum est civitas iis data…». Durch diese 
wurden die zum Zeitpunkt der Erlangung des Bür-
gerrechts bestehenden Beziehungen des Soldaten 
offizialisiert177.

Dass dem Legionär neben seiner Kernfamilie auch 
Teile seiner familia an den Stationierungsort folgen 
konnten, zeigt das Beispiel einer Inschrift aus Argen
torate (Strassburg, F)178. Dieser Grabstein wurde 
von einem libertus des aus Mediolanum (hier wohl 
Mailand, I) stammenden Legionärs Tiberius Babu
leius Garrulus gesetzt ▶ 8. Gemäss der Inschrift wurde 
der Soldat von dem eben erwähnten libertus (damals 
vielleicht noch ein Sklave) sowie von Vater, Mutter 
und einer Schwester begleitet179.

Es ist also damit zu rechnen, dass ein ansehnlicher 
Teil der Bewohner der canabae enge verwandtschaft-
liche Beziehungen zu Militärangehörigen im Lager 
hatte. Daneben ist es selbstverständlich, dass die 
oben aufgezählten unterschiedlichen Gruppen sich 
auch überschnitten. Dies kann am Grabstein eines 
lixa aus Noviomagus Batavorum gezeigt werden: Der 
18-jährige Aurelius Flavinus wurde zusammen mit sei-
nem Vater und seinem Onkel bestattet, welche beide 
als Legionäre in der Legio X Gemina dienten.

176 Stoll 2006, 271 mit weiterführender Literatur in Anm. 453.  
177 Stoll 2008, 43.  178 CIL XIII 5976.  179 Stoll 2006, 240.  
180 Zum Nachweis von Veteranen in den canabae vgl. z. B. Stoll 
2006, 228.  181 Zur Rekrutierungspraxis der in den Provinzen Ger-
mania superior, Germania inferior und Raetia stationierten Legionen 
im 1. Jh. n. Chr. vgl. Mann/Roxan 1983, 25 – 29 und zuletzt Stoll 2006, 
223 – 261 mit Verweis auf die ältere Literatur.  182 Ansätze dazu bei 
Doneus u. a. 2013, 127 – 130 anhand der Grabsteine von Carnuntum.  
183 Speidel 1996. | Zu den Erhaltungsbedingungen im Schutthügel 
siehe Fellmann 2009, 12.  184 Vgl. Speidel 1996. Römische Bürger: 
z. B. 218 f. Nr. 59; 220 f. Nr. 60; Vindoinsa: 182 – 185 Nr. 42 und 43.  
185 Vgl. Speidel 1996, 186 f. Nr. 44; Trumm 2011b, 5.  186 Speidel 
1996, 183, 187.  187 Speidel 1996, 49 – 56; Kakoschke 2002, 193 f., 
316 f., 432 f., 441 f., 478, 495.  188 Vgl. die Listen der Steininschrif-
ten mit Herkunftsangaben bei Speidel 1996, Bild 18 und Bild 22 sowie 
die Zusammenstellungen der Herkunftsnachweise der Militärange-
hörigen der in Vindonissa stationierten Legionen bei Stoll 2006, 241; 
248 f.; 252 – 254 sowie Tab. 2 mit älterer Literatur. | Neu ist seither in 
Vindonissa einzig der Grabstein der Maxsimila aus Bologna (I) hinzu-
gekommen. Vgl. Trumm u. a. 2013. | Nicht aufgeführt ist ausserdem 
der Grabstein des aus Virunum (Noricum) stammenden und in Mainz 
bestatteten Centurio der XI. Legion (CIL XIII 7287). Er dürfte zu-
mindest zeitweise in Vindonissa stationiert gewesen sein, da der Stein 
nach 89 n. Chr. datiert. Vgl. Kakoschke 2002, Kat. Nr. 10.8.  189 Spei-
del 1996, Bild 22. | So auch Kakoschke 2002, Kat. Nr. 2.95; 2.96; 7.14; 
11.9. | Deutlich vorsichtiger in Bezug auf die Herkunft der Stifter der 
sogenannten «arcum»-Inschrift äussert sich hingegen R. Frei-Stolba 
(Frei-Stolba 1976, 10 – 13).  190 Einschränkend ist insbesondere die 
Frage des «epigrafic habit» zu beachten, der sicher zu einer Überver-
tretung von zugewanderten Personen unter den Stiftern von Inschrif-
ten führte; vgl. dazu Hartmann 2009, 60 – 63. | Weitere Informationen 
hierzu könnten anthropologische Untersuchungen am Leichenbrand 
der hier Bestatteten liefern.  191 Unsicher ist, ob solche Unterschiede 
auch zwischen den canabae und dem vicus bei den Legionslagern mit 
bipolarer Siedlungsentwicklung zu beobachten wären.  192 Natürlich 
gelten diese Überlegungen auch für die Ankunft der XIII. Legion. Da 
derzeit allerdings die Lage ihrer canabae nicht bekannt ist und das aus-
gewertete Areal erst in der Endzeit dieser Legion besiedelt wird, wer-
den sie nicht in die Überlegungen einbezogen.  193 Zur Rekrutierung 
im 1. Jh. n. Chr. allgemein vgl. Mann/Roxan 1983, insb. 49 – 54, mit 
älterer Literatur. | Zur Rekrutierung der Centuriones der Rheinlegio-
nen: Richier 2004. | Zur Rekrutierung der in Vindonissa stationierten 
Truppen siehe Speidel 1996, 46 – 52; speziell der XXI. Legion auch 
Bérard 2000, 50 – 52. | Zuletzt auch ausführlich Stoll 2006, 241; 248 f.; 
252 – 254 sowie Tab. 2. | Eine Liste aller bekannten Soldaten-/Vete-
ranengrabsteine von Vindonissa und Umgebung und der darauf an-
gegebenen Herkunftsorte bei Hintermann 1998, 62.  194 DNP 5, Sp. 
1022 f.  195 Die Auswertung der Keramik würde einer eigenständigen 
Forschungsarbeit im Umfang einer Dissertation entsprechen. | Über-
legungen zu Keramik, die vom Niederrhein durch Angehörige der XXI. 
Legion nach Vindonissa gelangte, sowie einem «mitgebrachten» TS-
Gefäss mit Stempel in planta pedis, das als Direktimport von einem 
in Oberitalien rekrutierten Soldaten gedeutet wird, stellt etwa auch C. 
Meyer-Freuler an (Meyer-Freuler 2013, 340, 344 – 346).   

8 Strassburg. Grabinschrift des Legionärs Tiberius Babuleius Garrulus aus Mediolanum. 
CIL XIII 5976. Lesung und Ergänzung nach lupa 23994.

Ti[b]erius / 
Babuleius / 
Garrulus / 
Tib(e)ri O(u)fent(ina) / 
Mediol{e}anio / 
mil(es) [l]eg(ionis) II | (centuria) / 
Scaevae Petr(oni?) / 
an(n)o(rum) XXXXV / 
s[t]ip(endiorum) XXII / 
h(ic) s(itus) e(st) //

Pater Tib[er] /
ius Babul[eius] / 
Brocus / 
materi Pupa(e) / 
et sorori Pri[s]/
ca(e) Tiberius / 
Babuleius Albanus / 
lib(ertus) (h)eres ex test(amento) / 
faci(endum) <c=Q>ura(vit!)

Aufgrund dieser Verbindungen zwischen Legion 
und canabae-Bewohnern muss demzufolge bei ei-
nem Wechsel der Legionslagerbesatzung auch mit 
erheblichen Fluktuationen unter den Bewohnern der 
canabae gerechnet werden. Allerdings ist nicht anzu-
nehmen, dass die gesamte Bevölkerung der canabae 
mit einer Legion bei deren Abzug mitging. So wer-
den etwa Veteranen, die sich in den canabae nieder-
gelassen hatten, nicht zwingend mitgezogen sein180.

Insgesamt ist für die canabae aufgrund der oben 
ausgeführten Zusammensetzung der Bevölkerung 
mit einem höheren Frauenanteil sowie einem höhe-
ren Anteil an aus der Fremde zugezogenen Personen 
zu rechnen als in anderen Zivilsiedlungen, insbe-
sondere dem «vicus». Die Übervertretung provinz-
fremder Personen ist allerdings auf das 1. Jh. n. Chr. 
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beschränkt, als ein Grossteil der Legionsangehörigen 
noch aus dem römischen Kernland und den frühen 
Provinzen des Reiches stammte, den Provinzen 
Hispania Citerior und Ulterior, Gallia Cisalpina und 
Transalpina usw.181. Entsprechend dürfte sich die Zu-
sammensetzung der Bewohner der canabae deutlich 
von derjenigen des «vicus» unterscheiden. Entspre-
chende Untersuchungen an Legionslagerstandorten 
mit bipolarer Siedlungsentwicklung, die diese Aus-
sage auf ein sicheres Fundament stellen würden, feh-
len allerdings bis heute182.

2 . 2  D I E  B E W O H N E R  D E R  C A N A B A E  I N 
V I N D O N I S S A  U N D  I H R E  H E R K U N F T

Die Zusammensetzung der Einwohner in den cana
bae von Vindonissa dürfte dem oben skizzierten Bild 
entsprechen. Als mögliche Quelle, um dies zu über-
prüfen, stehen – neben den Steininschriften – auch 
eine grosse Zahl hölzerner Schrifttäfelchen aus dem 
Schutthügel zur Verfügung. Diese haben sich dank 
der hervorragenden Erhaltungsbedingungen in die-
ser am Nordhang des Windischer Plateaus gelege-
nen «Fundgrube» konserviert183. Auf diesen sind 
neben Militärangehörigen sowie römischen Bürgern 
auch Zivilpersonen wie Belica oder Vindoinsa (sic!) 
genannt184. Allerdings ist in keinem Fall mit Sicher-
heit nachzuweisen, wo die betreffenden Personen 
wohnten. So ist für Belica als Adresse zwar «contra 
balneum» angegeben. Ob es sich dabei – wie bisher 
meist angenommen – um die grossen Lagerthermen 
im Legionslager handelte oder, wie J. Trumm jüngst 
anmerkte, vielleicht eher um das Bad auf dem Win-
discher Sporn, ist nicht zu entscheiden185. Beide 
Frauennamen – Belica und Vindoinsa – sind (lokale) 
keltische Namen186. Einige wenige Schreibtäfelchen 
enthalten konkrete Hinweise auf die Herkunft der 
Schreibenden oder der Empfänger, wobei es sich 
meist um Soldaten aus dem Legionslager handelt. 
Als Herkunft kommt Italien oder Südgallien, in zwei 
Fällen auch Raetien infrage. In dieselbe Richtung 
weisen die Überlegungen zur Herkunft der Perso-
nennamen, auch wenn unter diesen einige eindeutig 
keltische vertreten sind187.

Bei den Steininschriften ist der Befund weitgehend 
vergleichbar. Auch durch diese können vor allem 
Militärangehörige und nur in geringerem Umfang 
Zivilpersonen erfasst werden. Alle Personen mit ei-
nem eindeutigen Herkunftsnachweis stammen aus 
den bereits genannten Gebieten Oberitalien, Südgal-
lien sowie Spanien188. Nach M. A. Speidel ist zudem 
auch für alle als römische Bürger zu identifizieren-
den Personen eine Migration nach Vindonissa anzu-
nehmen189. Dass die aufgeführten epigraphischen 
Quellen aber als Beleg für die Herkunft der grossen 

und «stummen» Mehrheit zu werten sind, ist eher 
fraglich190. Nichtsdestotrotz darf zusammen mit den 
in Kap. III.2.1 angestellten Überlegungen angenom-
men werden, dass sich in den canabae von Vindonissa 
wohl mehr provinzfremde Menschen niederliessen, 
als dies für die umliegenden Zivilsiedlungen der Fall 
war191.

Ein namhafter Teil der in den canabae von Vindo
nissa wohnhaften Personen dürfte also Teil des Legi-
onsgefolges gewesen sein. Es ist aber nicht davon aus-
zugehen, dass die Gesamtheit der Einwohnerschaft 
der canabae im Falle eines Wegzuges der Legion mit 
dieser mitzog. Dennoch ist damit zu rechnen, dass 
im Zuge der beiden Legionswechsel in Vindonissa 
um 45 n. Chr. und um 71/72 n. Chr. ein grosser Teil 
der Gesamtbevölkerung – sowohl Legionäre als auch 
Bewohner der canabae – «ausgewechselt» wurde.

Entsprechend ist mit einer Migration von grösse-
ren Personengruppen aus den vormaligen Statio-
nierungsgebieten der neu stationierten Legionen zu 
rechnen. Für die XXI. Legion ist dies Novaesium in 
der Provinz Germania Inferior, für die XI. Legion Bur
num (Ivoševci, HR) in der Provinz Dalmatia192. Zu-
sätzlich ist ein Zuzug ortsfremder Personen aus wei-
teren Provinzen (u. a. Mittel- und Oberitalien, Gallia 
Cisalpina, Gallia Transalpina / Gallia Narbonensis, 
Noricum und Hispania) durch den Familiennachzug 
von Rekruten zu erwarten193. Die Neuankömmlinge – 
Männer, Frauen, Kinder, römische Bürger, Peregrine, 
Freigelassene und Sklaven – brachten den mobilen 
Teil ihres Besitzes mit. Zu diesem Hausrat (lat. inst
rumentum194) gehören neben Haushaltwaren wie Ke-
ramik, Möbel und Stoffen auch Kleidung, Werkzeuge 
und Schmuck. Zu Letzterem sind als wohl grösste 
(archäologisch nachweisbare) Fundgruppe auch die 
Fibeln zu zählen.

Im Umkehrschluss könnte demnach der Nachweis 
einer erhöhten Präsenz solcher «fremder» Objekte 
im Fundmaterial einer Siedlung / eines Siedlungs-
teils als Indiz gewertet werden, dass diese/r als cana
bae zu identifizieren ist. Besonders vielversprechend 
wäre dabei aufgrund der starken regionalen Ausprä-
gung die Keramik. Auf eine entsprechende Auswer-
tung musste aufgrund der grossen Fundmenge aller-
dings verzichtet werden195. Die mit annähernd 190 
Stück überschaubare Fundgattung der Fibeln birgt 
hingegen – bei vertretbarem Aufwand – ähnlich gute 
Aussagemöglichkeiten. Dieser Frage wird in Kap. V.2 
nachgegangen.

Wie problematisch allerdings der Nachweis einer 
fremden Herkunft in der materiellen Kultur – im 
folgenden Beispiel aufgezeigt an der Ikonografie von 
Grabsteinen – ohne inschriftliche Belege sein kann, 
soll abschliessend an einer Inschriftengruppe aus 
Carnuntum aufgezeigt werden. Dabei handelt es sich 
um Grabsteine von Legionären, welche während des 
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jüdischen Kriegs im Vorderen Orient in die XV. Le-
gion rekrutiert wurden und nach ihrem Tod in Car 
nuntum bestattet wurden. Aufgrund der Herkunfts-
angaben wie Antiochia (TR), Berytus (Beirut, LB), 
Philadelphia (Amman, JO) Hierapolis (nahe Pamuk-
kale, TR) oder Cyrrhus (Nebi Huri, SY) sind sie ein-
deutig als Fremde zu identifizieren. Die Ikonografie 
ihrer Grabsteine unterscheidet sich hingegen nicht 
von derjenigen der Legionäre mit einer anderen, lo-
kalen Herkunft196.

Entsprechend dürfen die Auswertungsresultate 
nicht überbewertet werden und können vor allem als 
Indizien, aber kaum als eindeutige Belege in die ab-
schliessenden Überlegungen einfliessen.

3  DA S  E N T W I C K LU N G S G E B I E T  
« V I S I O N  M I T T E »

3 .1  Ä LT E R E  G R A B U N G E N

Vor den Grossgrabungen im Bereich der «Vision  
Mitte» ▶ 9 war in diesen Arealen aus archäologischer 
Sicht nur wenig bekannt. Aus der Zeit zu Beginn des 
20. Jh. sind Fundmeldungen aus dem Steinacker, bei 
der Errichtung des Lagerhauses der Landwirtschaft-
lichen Genossenschaft197 ▶ 10198, so wie ein Stein-
schacht unmittelbar südlich davon zu erwähnen199. 
Als grundlegend ist die in der Forschungsgeschichte 
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bereits erwähnte Grabung von S. Heuberger vor-
gängig zum Bau des Bierdepots durch die Brauerei 
Feldschlösschen im Jahr 1911 (V.11.2)200 zu erach-
ten. Sie lieferte Erkenntnisse zur Strasse in Richtung 
Aventicum sowie drei Steinkeller. Diese bestätigen 
die Existenz einer römischen Besiedlung im Bereich 
Bachthalen/Steinacker, sind aber insbesondere auf-
grund ihrer Datierung – mit einer Bauzeit wohl in 
flavischer Zeit und einer Auflassung erst Ende 2./An-
fang 3. Jh. n. Chr.201 – im Kontext einer allfälligen zu-
künftigen Auswertung der Bereiche südlich der Stras- 
 se nach Augusta Raurica zu behandeln. Aus dieser 
Grabung stammt auch das oben erwähnte Inschrif-
tenfragment mit der Nennung der cives romani202.

Für die folgende Auswertung bedeutsamer sind 
die Fundmeldungen im Umkreis des Restaurants 
Cardinal ▶ 9: So wurden bei der Anlage der Verbin-
dungsstrasse zwischen der Unterführung und der 
Rückseite des Bahnhofes einerseits im Jahr 1926 ei-
nige Gruben, eine in situ stehende Amphore (eine 
Amphorengrube?) sowie ein Steinschacht vermel-

10 Flugaufnahme von 1959 des Areals, das von den Grabungen im Entwicklungsgebiet «Vision Mitte» betroffen war. Die wichtigsten im Text erwähnten 
Liegenschaften sind in der Legende genannt. Blick nach Norden.
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det203. Drei Jahre später, bei der Anlage des zugehö-
rigen Trottoirs, wurden weitere Funde sowie eine als 
römische Strasse interpretierte Kiesrollierung doku-
mentiert. Aufgrund der (ungesicherten) Lokalisie-
rung dürfte es sich aus heutiger Sicht eher um einen 
Kiesboden im Gebäudeinneren handeln. Beim als 
Strassengraben bezeichneten Objekt könnte es sich 
auch um eine schräg angeschnittene Grube gehan-
delt haben204. Da eindeutige Anschlüsse zu den in 
dieser Arbeit ausgewerteten Befunden fehlen, muss 
dies aber offenbleiben.

Klarer sind die Befunde einer Grabung aus dem 
Jahre 1931, westlich des Restaurants Cardinal 
(V.31.1). In drei Schnitten konnten vier Gruben doku  - 
mentiert werden, die viel Fundmaterial lieferten. 
Aufgrund ihrer Beschreibung und der Lage sind zu-
mindest drei der Gruben als Hinterhofgruben einer 
Streifenhausüberbauung anzusprechen. Die vierte 
(Grube VI) ist hingegen aufgrund ihrer rechtecki-
gen Form und der grossen Abmessung von rund 
3,1 × 3,3 m sowie einer Holzverschalung aus «Bret-
terverkleidung & Pfostenlöchern», durch welche 
zudem seitliche Bänke geformt wurden, als grösserer 
Keller anzusprechen205. Dazu kommen Hinweise auf 
einen Kiesboden bzw. eine Rollierung (dort als Stra-
sse angesprochen) sowie einen Mörtelbodenrest, die 
allerdings eher im Hinterhofbereich lagen206.

Erst 1989 wurde in unmittelbarer Nachbarschaft 
unter der Bezeichnung Windisch-Cardinal (V.89.3) 
anlässlich des Baus einer Telefonzentrale für die Post 
Brugg erneut gegraben207. Aufgrund der bereits dis-

196 Beutler/Weber-Hiden 2014, 114.  197 Dokumentation Win-
disch-Steinacker 1897 (V.897.1) im Archiv der KAAG; erwähnt bei 
Heierli 1905, 66.  198 Diese sowie die als Vorlage für Abbildung 227 
verwendete Flugaufnahme verdankt der Verfasser P. Plüss, Brugg.  
199 Fels 1909 sowie Dokumentation Windisch-Steinacker 1909 
(V.09.1) im Archiv der KAAG.  200 Heuberger 1912 sowie unpub-
lizierte Grabungsdokumentation im Archiv der KAAG.  201 Schu-
cany 2011, 61 f.  202 CIL XIII 11518. | Heuberger 1912, 115 – 117.  
203 Frölich 1926/1927, 8. Ein exakte Lokalisierung ist nicht mög-
lich. | Vgl. auch Kap. VI.6.1.  204 Eckinger 1928/29, 3. 205 C. Fels 
in der unpublizierten Grabungsdokumentation Brugg-Cardinal 1931 
(Bru.31.1) im Archiv der KAAG.  206 Erwähnt bei Laur-Belart 1935, 
82. | Zur Lage ▶ 9.  207 Wyss 2005b; Wyss 2006. | Auf dieser Grabung 
machte auch der Verfasser als Bezirksschüler seine ersten Erfahrungen 
in der Archäologie.  
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kutierten – durch den immensen Zeitdruck beding-
ten – problematischen Grabungsgeschichte208 war 
eine Interpretation der Befunde, welche über deren 
Ansprache als Hinterhofgruben einer Überbauung 
im Streifenhausraster hinausgeht, nicht möglich. Der 
vordere Bereich dieser Parzellen konnte nach dem 
Abbruch des Restaurants Cardinal im Jahre 2003 
(Windisch-Cardinal 2003 [V.003.5]) ebenfalls un-
tersucht werden209. Dabei kamen weitere Grubenbe-
funde, ein möglicher Strassengraben sowie Strassen-
schichten zum Vorschein, die ebenfalls gut in die in 
dieser Arbeit vorgeschlagene Parzellierung passen210.

3 . 2  D I E  G R A B U N G E N  I M 
E N T W I C K L U N G S G E B I E T  « V I S I O N  M I T T E » 
Z W I S C H E N  2002 U N D  2009

3 . 2 .1  S O N D I E R U N G E N  W I N D I S C H -
M A R K T H A L L E N A R E A L  20 02 ( V.0 02.16)  U N D 
W I N D I S C H - B A C H T H A L E N  20 05 ( V.0 05. 2)

1997 verlor die 1929 errichtete und zuletzt vor al-
lem für Viehschauen, Konzerte und lokale Gewerbe-
messen genutzte Markthalle infolge eines Neubaus – 
der Vianco-Arena in Brunegg – ihre Funktion, sodass 
eine Umnutzung des Geländes samt den umliegen-
den Parkplätzen ins Auge gefasst wurde211. Gleich-
zeitig suchte die Fachhochschule Nordwestschweiz 
einen Standort für einen neuen Campus. Der Grosse 
Rat des Kantons Aargau entschied schliesslich 2001, 
die bereits existierenden Gebäude der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz in Windisch mit einem wei-
teren Grossbau zu einem grossen Campus zu erwei-
tern. In der Folge wurde das Gelände zwischen dem 
Bahnhof Brugg und den sogenannten Haller-Bauten 
der Fachhochschule auf dem Windischer Plateau als 
Entwicklungsgebiet «Vision Mitte» lanciert. Zur 
rechtzeitigen Abklärung der Bedürfnisse der Archäo-
logie infolge dieser grossräumigen Planung wurden 
einerseits Sondierungen im Markthallenareal (Win-
disch-Markthallenareal 2002 [V.002.16])212, ande-
rerseits im Bereich des Parkplatzes Bachthalen und 
einem weiter nördlich davon liegenden Grundstück 
angelegt (Windisch-Bachthalen 2005 [V.005.2])213.

Für das Areal nördlich der Strasse sind dabei nur 
Letztere relevant. Diese lieferten einerseits mögliche 
römische Mauerbefunde214, andererseits Befunde, 
welche als Hinterhofgruben der Streifenhausbebau-
ung entlang der Strasse interpretiert wurden. Die 
Grubenbefunde müssen im Kontext einer zukünf-
tigen vollständigen Auswertung der Grabung Win-
disch-Bachthalen 2007 – 2009 (V.007.3) erneut be-
wertet und insbesondere in Bezug auf ihre Datierung 
überprüft werden.

Basierend auf den aus den Sondierungen gewon-
nenen Erkenntnissen, wurden in der Folge zuhanden 

des Grossen Rats des Kantons Aargau die Anträge 
für die Finanzierung der Grossgrabungen Windisch 
«Vision Mitte» 2006 – 2009 gestellt und von diesem 
bewilligt. 

3 . 2 . 2  G R A B U N G E N  W I N D I S C H  « V I S I O N  M I T T E » 
20 0 6 –  20 0 9

Vorgängig zu den geplanten Überbauungen muss-
ten in der Folge im Bereich der zukünftigen Fach-
hochschulbauten rund 15 000 ms archäologisch un-
tersucht werden215. Die Untersuchungen umfassten 
35 Grabungsmonate und wurden teilweise von drei 
Teams gleichzeitig durchgeführt216. Entsprechend 
erfolgte die Dokumentation unter mehreren separa-
ten Grabungsbezeichnungen. Zur Gesamtheit aller 
Grabungen im Bereich der «Vision Mitte» wurde 
von C. Schucany ein wissenschaftlicher Vorbericht 
erstellt und in gekürzter Form publiziert217. Für 
die folgende Auswertung wurden die Grabungen 
Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2), Win-
disch-Bachthalen 2007 – 2009 (V.007.3, teilweise), 
Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 
(V.008.2, teilweise) und Windisch-Bachthalen 2008 
(V.008.3) ausgewählt, welche den Bereich nördlich 
der Strasse nach Augusta Raurica umfassen. Eine de-
tailliertere Beschreibung dieser einzelnen Grabun-
gen erfolgt in Kap. IV.1.2. Im Rahmen dieser Arbeit 
wird für das ausgewertete Gebiet als Bezeichnung 
Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 (zur Aus-
dehnung dieses Bereiches ▶ 9) verwendet.

208 Vgl. S. 47.  209 Pauli-Gabi 2003, 52 f.  210 Vgl. Kap. IV.6.3.  
211 Meier 2013.  212 Vgl. unpublizierte Dokumentation im Archiv 
der KAAG.  213 Vgl. unpublizierte Dokumentation im Archiv der 
KAAG.  214 Vgl. Kap. IV.7.2.  215 Schucany 2011, 47.  216 Die Ge-
samtleitung oblag Caty Schucany, unterstützt von den Grabungstech-
nikern Rolf Widmer (2006) bzw. Kurt Diggelmann (2007 – 2009). 
Die Teamleitungen der einzelnen Grabungen oblagen: dem Verfasser 
(V.006.1, V.007.2, V.008.2, V.009.16, V.009.20), Regula Gubler Cor-
nelissen (V.006.2), Cédric Grezet (V.007.3, V.008.3) und Marcel Cor-
nelissen (V.008.4). 217 Schucany 2012b; Schucany 2011.  218 Vgl. 
Trumm/Flück 2013, 44.  219 Der Befundkatalog mit ausführlicher 
Beschreibung der einzelnen Befunde kann in Form einer Datenbank 
bei der KAAG eingesehen und für weiterführende Forschungen ge-
nutzt werden. | Positionen, die nicht verknüpft wurden, waren ins-
besondere Scheinbefunde und Tiergänge.  220 Benguerel u. a. 2010, 
17. | Erweitert durch Trumm/Flück 2013, 54 – 56.  221 Vgl. die in der 
KAAG einsehbare Befunddatenbank.  222 Flück 2007, 19; Flück u. a. 
2013, 545. 
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kürzungen bezeichnet, welche sich im Wesentlichen 
an der 2010 vorgeschlagenen Terminologie orientier-
ten220 ▶ 11. Um eindeutige Verknüpfungen der Funde 
mit den unterschiedlichen Verfüllungen der Gruben 
in der Datenbank zu ermöglichen, wurden auch den 
Grubenverfüllungen Schichtnummern vergeben.

In einem zweiten Schritt wurden die Fundkom-
plexe soweit möglich mit einzelnen Befunden 
verknüpft221. Obwohl ein Grossteil der Ausgra-
bungsarbeiten von Hand erfolgte, sind nicht alle 
Fundkomplexe ein deutig einem Befund zuweisbar; 
entsprechend wurde in Anlehnung an Vorarbeiten 
von Matthias Flück222 ein Klassifikationssystem auf 
die Fundkomplexe angewandt: Diejenigen, welche 
eindeutig mit einem konkreten Befund verknüpft 
werden konnten,  wurden als Qualität 1 bezeichnet. 
Fundkomplexe, die aufgrund stratigrafischer Unsi-
cherheiten nur mit gewissen Vorbehalten einem Be-
fund zugewiesen wurden, wurden als Qualität 2 be-
zeichnet. Diese Qualität beinhaltet auch solche, die 
einer Grube zugewiesen werden können, aufgrund 
des Abbauvorganges aber mehrere Verfüllungen/
Hinterfüllungen einer Grube umfassen. Fundkom-
plexe, die nur unter grössten Vorbehalten einem 
Befund zugewiesen werden können, etwa aufgrund 
von nicht mehr  nachvollziehbaren Unstimmigkeiten, 
wurden schliesslich als Qualität 3 bezeichnet. Mit ei-
nem x wurden alle Fundkomplexe bezeichnet, wel-
che nicht mit Befunden in Verbindung zu bringen 

1  E I N L E I T U N G

Das folgende Kapitel stellt die detaillierte Vorlage 
der im Rahmen dieser Arbeit ausgewerteten Befunde 
dar. Dazu werden in einem ersten Teil die Vorge-
hensweise, die Auswahl der bearbeiteten Grabungen 
sowie die übergreifende relativchronologische Glie-
derung erläutert. Danach folgt die Präsentation der 
 Geländenutzung vor der in dieser Arbeit hauptsäch-
lich untersuchten Siedlungsnutzung im 1. Jh. n. Chr. 
sowie die Stratigrafie der Strasse nach Augusta Rau-
rica. Nach der Behandlung der Spuren der Umnut-
zung folgt, geordnet nach Parzellen, der Baubefund 
der Siedlungsnutzung. Abschliessend werden die 
Spuren der Nutzung in der Zeit nach der Auflassung 
der Siedlung sowie überblicksmässig auch die nach-
römische Nutzung des Geländes dargestellt. Letztere 
erfolgen nicht ausführlich, da sie nicht Teil der in der 
Einleitung dargelegten Fragestellung sind.

1 .1  V O R G E H E N S W E I S E

Die Befunde wurden auf den Grabungen mit dem in 
Vindonissa seit den 1990er-Jahren etablierten Positi-
onsnummernsystem dokumentiert218. Im Rahmen 
der Auswertung wurden die auf der Grabung verge-
benen Positionsnummern zu konkreten Befunden 
zusammengefasst219. Die Befunde wurden mit Ab-

IV 
 AUSWERTUNG WINDISCH ZIVILSIEDLUNG 
 WEST 2006 –2008
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Auswertungsprojekt «Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008»

verbindliche Schreibweise Abkürzung Bemerkung

Bezeichnung der unterschiedenen Siedlungsareale

Legionslager (alternativ: castra) Legionslager Vindonissa, nach aktuellem Kenntnisstand von 14/15 bis 101 n. Chr. belegt.

canabae Zivilsiedlung unmittelbar um das Legionslager, vorwiegend Wohnort des Legionsgefolges.

Zivilsiedlung Ost Topographisch abgegrenzter Teil der canabae  westlich des Legionslagers Vindonissa  auf dem Windischer Sporn 
und der Niederterrasse in Unterwindisch.

Zivilsiedlung Süd Topographisch abgegrenzter Teil der canabae  südlich des Legionslagers Vindonissa  entlang der Fortsetzung der 
via praetoria.

Zivilsiedlung West Topographisch abgegrenzter Teil der canabae  westlich des Legionslagers Vindonissa  und nördlich des campus.

«vicus» Zivilsiedlung in einer gewissen Entfernung von Legionslagern angelegt, aber mit klarem siedlungs
geografischem Bezug dazu. Nur wenn nötig zur sicheren Unterscheidung von vici  im nachfolgenden Sinne so 
bezeichnet.

vicus Kleinstädtische Zivilsiedlung ohne militärischen Ursprung oder Kastellvici nach Auflassung des Kastells.

Perioden, Phasen, Datierung

Horizont Für den ganzen Bereich der Grabungen Windisch «Vision Mitte» 2006 –2009 sinnvoll abgrenzbarer Zeitraum. 
Abgrenzung der Horizonte untereinander, vor allem durch grundsätzliche Änderung der Nutzung des Gebietes.

Phase Innerhalb des ausgewerteten Bereiches der Grabungen Windisch «Vision Mitte» 2006 –2009 örtlich über
greifende Baumassnahmen, von denen anzunehmen ist, dass sie zur selben Zeit und mit derselben Zielsetzung 
stattfanden.

Bauzustand Geringfügige Veränderungen, die sich stratigrafisch unterscheiden lassen, aber keine Ansprache als neue Phase 
rechtfertigen. 

Steinbauperiode 
ältere Steinbauphase / jüngere Steinbauphase

SP 
SP1/SP2

Diese Begriffe sind durch das Legionslager besetzt, weshalb sie auch in dieser Funktion verwendet werden, i. e. 
als Bezeichnung für die zeitlichen  Einheiten innerhalb des Legionslagers. In den hier behandelten Abschnitten 
der Zivilsiedlung wird auf diese Begriffe als Bezeichnung von Phasen verzichtet, da keine eindeutige 
Parallelisierung mit diesen möglich ist. Vgl. Trumm/Flück 2013, Abb. 30.Holzbauperiode 

ältere (sog.«schräge») Holzbauphase / 
jüngere (sog. «gerade») Holzbauphase

HP
ältere HP/
jüngere HP

Nachlagerzeit SP3 Zusammenfassender Begriff für den Zeitraum nach Abzug der XI. Legion aus Vindonissa,  
also etwa 2.–4. Jh. n. Chr. 

Definition der Schichtbezeichnungen

Bauhorizont Mit Kalk und Tuffsplittern und Mörtel angereicherter feiner Horizont, meist nur nahe von gemauerten 
Sockelfundamenten nachweisbar. Entstand bei der Herrichtung der Steine vor Ort. Dazu gehören auch 
Mörtelmischplätze.

Nutzungsschicht / Laufniveau / Gehhorizont Kontinuierlich aufsedimentiertes Gehniveau während einer Bauperiode /phase. Verdichteter Horizont innerhalb 
der Gebäude. Es kann sich um Kiesböden, Lehmböden oder um die verdichtete OK einer Planie handeln. 

Strassenschicht Konstrukt aus einer oder mehreren Schichten Kies, partiell mit Geröllunterbauten.

Planie Schicht, in der Regel Bauschutt, die von Menschen bewusst in eine Fläche eingebracht wird.

Versturz Nach Aufgabe der Gebäude entstandene Schuttschichten.

Begriffe und verwendete Abkürzungen für die Baustrukturen

Kanal K Entlang der Strassen verlaufende Gräben (K1–K3).

Feuerstelle Fs Herdstellen oder Öfen (Fs8.1–Fs22.9). Diese können eine Umfassung mit Steinen oder Ziegeln aufweisen. Meist 
weisen sie eine Substruktion aus Steinen und eine Lehmplatte als Nutzfläche auf.

Grube G Grössere eingetiefte Struktur (G4.1–G24.1), mit oder ohne Einbauten. Umfasst auch Mauerraubgruben.

Graben/ Gräbchen, Balkenlager Gn Eintiefung mit länglichem, schmalem Grundriss (ohne Fundament und Mauerraubgräben) (Gn8.1–Gn22.25). 
Sie können mit Geröllen und Ziegeln  als Auflager für den Schwellbalken verfüllt sein (vgl. entsprechende 
Beschreibung im Befund).

Mauer M Fundament und/oder Aufgehendes einer trocken gesetzten und/oder vermörtelten Steinkonstruktion  
(M1–M25).

Mörtelboden Mb Flächig und eindeutig gefasster Mörtelboden (Mb10.1, Mb10.2 und Mb22.1). Nur erhaltene Substruktionen 
werden zu den Schichten geschlagen.

Schicht Sch Archäologische Schichten mit fassbarem Volumen (Sch1–Sch713), also keine Niveaus oder Horizonte (Planien, 
Benutzungsschichten, Brandschichten, Verfüllschichten etc.)

Strasse S Strassen (Strasse nach Augusta Raurica) (S1–S9ff.).

Fundament Fu Lokal begrenzte Konzentration von Geröllen, o. ä. als Unterlage einer Konstruktion, die aber keine Mauer ist  
(Fu8.1–Fu20.2).
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223 Vgl. Kap. V.2.  224 Vgl. Kap. V.2.1.2.  225 Zum Vorgehen vgl. 
Kap. V.1.1.  

waren. Dazu zählen etwa Fundkomplexe, die wäh-
rend des Voraushubes oder beim Reinigen von grös-
seren Profilen anfielen.

Fundkomplexe, die neuzeitlichen Befunden zu-
gewiesen wurden, wurden nicht weiter behandelt. 
Eine Ausnahme bilden dabei die Münzen und Fibeln. 
Letztere wurden im Zuge der Auswertung vollständig 
erfasst und analysiert223. Dabei wurden auch Fibeln 
aus neuzeitlichen Befunden mit einbezogen. Obwohl 
nicht auszuschliessen ist, dass damit auch Fibeln ins 
Ensemble gelangten, die nach dem Ende der Nut-
zung des Geländes als Siedlungsareal verloren gingen, 
ist dieser Eintrag zu gering, als dass er ins Gewicht 
fallen würde224. Analoges gilt für die Münzen225.

Bereits zu Beginn der Auswertung war klar, dass 
eine vollständige grafische Darstellung der Strati-
grafie nicht möglich sein würde, umfasst die Doku-
mentation der ausgewerteten Grabungen doch 1203 
Zeichnungen, wovon 396 Profile sind. Entsprechend 
wurde für jede Parzelle ein in Nord-Süd-Richtung 
verlaufendes Referenzprofil zusammengestellt ▶ Bei-
lagen 5 – 8 und 11 – 14. Um die stratigrafischen Bezüge 
zwischen den Parzellen abzubilden, wurden zwei in 
West-Ost-Richtung über die gesamte Breite der Gra-
bungen verlaufende Profile zusammengestellt: eines 
im Bereich der porticus, das zweite im Frontbereich 

der Parzellen ▶ Beilagen 3, 4, 9 und 10. Diese weisen im 
Bereich der Parzelle 14 wegen der Störung NZ4 je-
weils eine Lücke von rund 12 m auf, sodass sie in 
zwei Teilprofile zerfallen. Die Gesamtlänge dieser 
Profile beträgt rund 450 Laufmeter.

Für die Abbildung der Strukturen in der Fläche 
wurde mit dem von M. Winteregg und J. Schelbert 
erstellten Gesamtplan weitergearbeitet. In diesen war 
der grösste Teil der Strukturen übertragen worden. 
Der Plan wurde ergänzt und nach Phasen geordnet. 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde hingegen 
auf eine Aufnahme der Ausdehnung der Schichten 
verzichtet. Aus diesem Dokument wurden neben 
den Phasenplänen der einzelnen Parzellen auch die 
Gesamtphasenpläne erstellt. Dazu kommen fallweise 
und wo nötig Abbildungen von Profilen, Plana oder 
Fotografien zur Illustration konkreter (Detail-)Be-
funde. Wenn bei diesen Abbildungen keine Blickrich-
tung angegeben ist, handelt es sich um Orthofotos, 
welche aus einem Krankorb aufgenommen wurden. 
Zum besseren Verständnis der einzelnen Parzellen 
wurde zudem jeweils eine synoptische Darstellung 
aller Schichten pro Phase und ihrer Lage in Bezug 
auf die verschiedenen Räume und Bereiche erstellt.

Wie bereits in der Einleitung beschrieben, be-
schränkt sich die Auswertung auf die Areale nördlich 

11 Windisch Zivilsiedlung West 2006  –  2008. Verwendete Terminologie und Befundabkürzungen.

Auswertungsprojekt «Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008»

verbindliche Schreibweise Abkürzung Bemerkung

Wand W Eine im Befund nicht als (Negativ)Befund (Gräbchen, Steinreihe etc.) er fassbare Wand (W8.1–W18.1), die 
aufgrund von Befunden wie Schichtgrenzen o. ä. aber vorhanden sein muss. 

Pfosten/Pföstchen/Stakete/Pföstchenreihe Pf Eintiefung geringer Ausdehnung, die der Aufnahme eines Pfostens gedient hat (Pf8.1–Pf22.47). Umfasst die 
andernorts unterschiedenen Kategorien Pfostenlöcher/Pfostengruben. In einigen Fällen können Pfostenlöcher, 
die in einer Linie liegen oder stratigraphisch eindeutig zusammengehören, mit nur einer Befundbezeichnung 
bezeichnet werden.

Neuzeitlicher Eingriff/Störung/Schicht etc. NZ Neuzeitlich datierende Strukturen.

Idealschichtabfolge in Strukturen (hauptsächlich Gruben)

Nutzungsschicht Material der Primärnutzung einer Struktur (unterster Bereich).

Hinterfüllung Material hinter den ehemaligen Einbauten einer Struktur.

Verfüllung Material nach Aufgabe der Primärnutzung einer Struktur eingefüllt, vielleicht auch sekundäre Nutzung 
(Abfallauffüllung). Kann in mehrere Vorgänge unterteilt werden.

eingesunkene Deckschichten Ehemals über der Auffüllung einer verfüllten Struktur verlaufende Schichten.

Für das Fundmaterial verwendete Abkürzungen

Alabaster Al

Baukeramik Bk

Blei Pb

Buntmetall Bm

Fibeln Fi

Keramik, Terracotta Ke

Münzen Mü

Stempel auf Keramikgefässen Ste
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der Strasse nach Augusta Raurica. Der Bereich zwi-
schen Strasse und Überbauung wurde soweit mög-
lich mit einbezogen. Problematisch war der Verlauf 
der Grabungsgrenze zwischen den Grabungsetappen 
Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2) und 
Windisch-Bachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Durch 
den Einsturz von Grabungswänden gingen Schicht-
anschlüsse und einige Befunde der porticus verloren. 
Bei der Strasse stützt sich die Auswertung weitge-
hend auf die Vorarbeiten von C. Schucany226.

1 . 2  L A G E  D E S  A U S W E R T U N G S A R E A L S  U N D 
B E A R B E I T E T E  G R A B U N G E N

Das Legionslager Vindonissa liegt am Zusammen-
fluss der drei wichtigsten Flüsse des schweizeri-
schen Mittellandes, Aare, Reuss und Limmat, dem 

sogenannten Wasserschloss, zudem in der Nähe des 
Aare durchbruchs durch den Jura. Das hier betrach-
tete Areal ▶ 1 und ▶ 12 befindet sich an der westlichen 
Peripherie der canabae, welche sich auf der Ost-, Süd- 
und Westseite des Lagers erstrecken. Die Ausgra-
bungen Windisch «Vision Mitte» 2006 – 2009 um-
fassten rund 15 000 m2. Davon werden im Rahmen 
dieser Auswertung 3400 m2 – das Areal nördlich der 
Strasse nach Augusta Raurica – näher behandelt.

Entsprechend der gängigen Praxis in Vindonissa 
wurden zu Beginn der Ausgrabungen Windisch 
 «Vision Mitte» 2006 – 2009 für die Grabungen lokale 
Koordinatensysteme festgelegt. Den Ausgangspunkt 
für die Ausgrabungen nördlich der Strasse bildete 
dabei die Grabung Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2). Als Grundachse diente in etwa die mo-
derne Strasse (Alte Zürcherstrasse). Für die x-Achse 
wurden dabei Werte um 200 gewählt, während für 
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12 Legionslager und Zivilsiedlung von Vindonissa. Vereinfachter Übersichtsplan der bekannten Steinbauten zur Zeit der XI. Legion (etwa 71 – 101 n. Chr.). 
Farblich hinterlegt die Grabungsflächen der Grabungen Windisch «Vision Mitte» 2006 – 2009, davon in rot die ausgewertete Grabungsfläche. Das unterlegte 
Geländemodell entspricht weitgehend dem modernen Geländeverlauf. Stand Gesamtplan 2014.
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226 Schucany 2011, 50 – 53; Schucany 2012b, 24 – 41.  227 Die An
stellung der wissenschaftlichen Leiterin erfolgte erst zu Beginn der ei
gentlichen Grabung. Die Grabungsvorbereitungen und der Voraushub 
erfolgten unter der Leitung von R. Widmer.  228 Zur Topografie vgl. 
Kap. IV.2.  229 Zur Topografie vgl. Kap. IV.2.  

die y-Achse Werte um 800 gewählt wurden. Die 
Form der Grabungsfläche ermöglichte keine exakte 
Ausrichtung des Grabungsnetzes nach Norden, so-
dass der sog. Grabungsnorden um 23,5° nach Westen 
vom geografischen Norden abweicht. Die in Kapitel 
IV und V.3 verwendeten Angaben von Himmelsrich-
tungen entsprechen diesem Grabungssystem, in wel-
chem die Strasse annähernd Ost-West verläuft, wäh-
rend die Gebäude Nord-Süd orientiert sind.

Im Folgenden werden die im Einzelnen betroffe-
nen Grabungen kurz vorgestellt. Dabei werden ins-
besondere auch die Erhaltungsbedingungen thema-
tisiert. Zur Orientierung vergleiche ▶ 9.

1 . 2 .1  W I N D I S C H - B A C H T H A L E N  20 0 6 –  20 07 ( V.0 0 6. 2)
Die Grabung fand vom 6. 6. bis 18. 12. 2006 sowie 

vom 13. 3. bis 5. 4. 2007 statt. Sie stand im Jahre 2006 
unter der Leitung von Regula Gubler Cornelissen227, 
die Nachuntersuchungen unter dem Kranstandort 
in den Feldern 15 und 16 von 2007 wurden von 
C. Schucany geleitet. Das Grabungsteam umfasste 
durchschnittlich 14 Personen.

Vorgängig zum Grabungsbeginn erfolgte ein ma-
schineller Voraushub bis auf die OK der Mauerkro-
nen der neuzeitlichen Mauern, basierend auf den im 
Sondierschnitt SS1 der Sondierung Windisch-Bach-
thalen 2005 (V.005.2) gewonnenen Niveaus. Der 
Voraushub erfolgte leider teilweise unbeaufsichtigt, 
sodass zumindest in der Südwestecke ungestörte 
archäologische Schichten entfernt wurden. Auf das 
Aufsammeln von Funden wurde während des Vor-
aushubs bewusst verzichtet, da klar war, dass es sich 
um neuzeitliche Planien aus dem Kontext des Ab-
bruchs der Liegenschaft Zubler-Walter 1972 handelt.

Die Hanglage der Grabung, näher zur Senke hin228, 
begünstigt die Erhaltung. Dies ist besonders gut bei 
den Hinterhofgruben festzustellen, welche zu einem 
grossen Teil dank der eingesunkenen Deckschichten 
einzelnen Phasen zugewiesen werden können. Trotz-
dem ist insgesamt von Süd nach Nord eine Abnahme 
der Schichterhaltung zu konstatieren.

Der Schichtabtrag erfolgte fast nur von Hand. Der 
Bagger kam nur beim Voraushub sowie zur Vergrös-
serung von Schnitten durch Hinterhofgruben zum 
Einsatz. Die Grabung wurde vollständig ausgewertet, 
alle Fundkomplexe konnten Befunden zugewiesen 
werden oder wurden als Streufunde klassiert.

1 . 2 . 2  W I N D I S C H - B A C H T H A L E N  20 07 –  20 0 9 ( V.0 07. 3)
Die Grabung fand vom 15. 3. bis 19. 12. 2007 so-

wie vom 3. 3. bis 4. 6. 2007 statt. Sie stand unter der 
Leitung von Cédric Grezet. In den folgenden Jahren 
bis 2009 wurden einzelne direkt anstossende Felder 
ebenfalls unter dem gleichen Grabungskürzel doku-

mentiert. Das Grabungsteam umfasste durchschnitt-
lich 15 Personen.

Die Grabung setzt sich aus drei Arealen zusammen. 
Davon umfasst das westliche Areal Bereiche südlich 
der Strasse, das zentrale umfasst vor allem die Stras-
sen S1 – S9 ff. mit ihrem Randbereich auf beiden Sei-
ten, und das östliche Areal («Kreisel») liegt im Hin-
terhofbereich der Parzellen 2, 4 und 6. Bei den ausge-
werteten Feldern erfolgten die Abträge nur zum Teil 
von Hand, insbesondere die Strasse wurde in den 
Feldern 2 und 4 maschinell abgetragen. Im Übergang 
zwischen Strasse und porticus erfolgten aber alle Ab-
träge von Hand. In diesen Feldern war die Erhaltung 
sehr gut, da die Schichten in unmittelbarer Nachbar-
schaft des Strassendamms vor Erosion und anderen 
Einflüssen wie etwa dem Pflug geschützt waren. Zu-
dem gab es hier keine modernen Eingriffe.

In die Auswertung einbezogen wurden die Fel-
der 1 – 5, welche zwischen der Strasse und den Fel-
dern der Grabung Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2) lagen. Aufgenommen wurden die direkt 
mit den römischen Baubefunden zu verbindenden 
Strukturen, bei denen in der Folge auch die Verknüp-
fung mit den Fundkomplexen vorgenommen wurde. 
Das Areal «Kreisel» liegt zwar nördlich der Strasse, 
war aber durch neuzeitliche Strukturen (Gebäude 
der «Äusseren Bachthalen», vgl. Kap. IV.10) so stark 
gestört, dass ohne eine parallele Fundbearbeitung 
eine Auswertung nicht möglich war. Entsprechend 
wurde darauf verzichtet.

1 . 2 . 3  W I N D I S C H - A LT E  Z Ü R C H E R S T R A S S E  N O R D 
20 0 8 –  20 0 9 ( V.0 0 8. 2)

Die Grabung fand vom 3. 3. 2008 bis 10. 7. 2009 mit 
einem Unterbruch vom 11. 12. 2008 bis 18. 2. 2009 
statt. Sie stand unter der Leitung des Verfassers; die 
Hinterhofbereiche wurden von Fabio Tortoli doku-
mentiert. Das Grabungsteam umfasste durchschnitt-
lich 17 Personen.

Das Grabungsareal erstreckte sich auf beiden Sei-
ten der Strasse nach Augusta Raurica, wobei nur der 
Bereich nördlich dieser Strasse in die Auswertung 
einbezogen und ausgewertet wurde. Seine Lage im 
erhöhten Terrain229 führte zu einer stärkeren Beein-
trächtigung der jüngsten Schichten durch die Ero-
sion und den Pflug, wobei die Erhaltung zusätzlich 
von Süden nach Norden abnahm. Dies ist neben 
der Schutzwirkung des Strassendammes für den 
südlichsten Teil der archäologischen Schichten ver-
mutlich auf Abträge im Kontext der Aufschüttung 
des Bahndammes sowie auf den Bau der Bahnun-
terführung für die neue Zürcherstrasse zurückzu-
führen. Zudem verliefen entlang der Ostseite des 
Areals mehrere  Leitungen. Auf dem Gebiet standen 
schliesslich mindestens zwei Gebäude, die teilweise 
unterkellert waren.
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230 Besonders bemerkbar macht sich dies in Feld V.008.3/F725, auf 
dem zwei Befunde zwar im Planum erwähnt werden und aufgrund 
der vorhandenen Fundkomplexe auch abgebaut wurden. Profile oder 
Beschreibungen zu diesen Befunden liegen aber nicht vor, sodass sie 
nicht mehr interpretierbar sind.  231 Vgl. Kaiser/Sommer 1994, 37; 
Sieler 2009, 23.  232 Zur Parzellierung des Geländes vgl. Kap. IV.6.3.  
233 Eine Parzelle 1 ist auf der Südseite östlich Parzelle 3 vom ver
fügbaren Platz her nicht ausgeschlossen, aber derzeit nicht zu belegen.  

Die Abträge erfolgten in der strassennahen Flächen - 
hälfte praktisch ausnahmslos von Hand. Nur sehr 
tiefe Gruben und der Grubenkomplex G16.8/10/11 
mussten zum Teil aus Zeitgründen maschinell ge-
schnitten werden. In den hinteren Bereichen der 
Grabung war schon zu Beginn klar, dass sich keine 
flächige Stratigrafie erhalten hatte. Um Zeit zu spa-
ren, erfolgte der Voraushub in diesem Bereich kon-
sequent bis auf die OK des Anstehenden, sodass sich 
die darin eingetieften Gruben abzeichneten. Diese 
wurden zum grössten Teil maschinell geschnitten, 
und nur die zweite Hälfte wurde basierend auf der 
Profildokumentation von Hand ausgenommen. 

1 . 2 .4  W I N D I S C H - B A C H T H A L E N  20 0 8 –  20 0 9 ( V.0 0 8. 3)
Die Grabung fand vom 19. 5. bis 25. 11. 2008 unter 

der Leitung von C. Grezet, C. Heitz, J. Heimann und 
C. Schucany statt. Im April 2009 wurden ausserdem 
einzelne direkt angrenzende Felder im Bereich der 
Strasse durch Elena Prado nachuntersucht. Das Gra-
bungsteam umfasste durchschnittlich 13 Personen.

Die Dokumentation zeigt deutliche Spuren der be-
wegten Personalgeschichte der Grabung. C. Grezet 
musste seine neue Stelle als Leiter der Ausgrabun-
gen Kaiseraugst mitten während der laufenden Kam-
pagne antreten. In der Folge wurde diese Position 
sukzessive von den beiden Studierenden C. Heitz 
(Universität Basel) und J. Heimann (Universität 
Göttingen), mit kräftiger Unterstützung durch die 
Projektleiterin C. Schucany und dem Schreibenden, 
ausgefüllt. Insbesondere gegen Ende der Grabung, 
auch wegen des zunehmenden Zeitdrucks, wurden 
die Gruben im Hinterhofbereich kursorischer gegra-
ben. Dies hatte zum Teil zur Folge, dass die Gruben 
in der Auswerung nur noch pauschal erfasst werden 
konnten und die Unterteilung der in der Grube be-
obachteten Schichten in Einzelfällen nicht mehr 
nachvollzogen werden kann230. Teilweise sind dafür 
aber auch grabungstechnische Zwänge verantwort-
lich zu machen, wie etwa Hangstützmauern, die bis 
zum Grabungsende stehen bleiben mussten und 
dementsprechend nicht untergraben werden durften. 
Erschwerend kam hinzu, dass die Schichterhaltung 
in diesem Hinterhofbereich deutlich schlechter war 
und die eingesunkenen Deckschichten aufgrund der 
Bildung eines Oberbodens sowie Bioturbation wenig 
differenziert waren, sodass eine Zuweisung der Gru-
ben zu einer bestimmten Phase kaum möglich war. 

1 . 3  R E L AT I V C H R O N O L O G I S C H E  G L I E D E R U N G 
U N D  D E FI N I T I O N  D E R  V E R W E N D E T E N  B E G R I FFE

Grundsätzlich beobachten wir mit archäologischen 
Auswertungen – mittels der dokumentierten Be-
funde und Funde – ein Kontinuum von Aktivitäten 

in einem gewählten Ausschnitt der menschlich über-
prägten Landschaft. Um dieses Kontinuum chrono-
logisch zu gliedern, werden im Folgenden die Begriffe 
horizont, phase und bauzustand verwendet. Die 
horizontale Gliederung des Geländes erfolgt mit den 
Konzepten parzellen, bereiche und räume.

Als horizont ▶ 13 wird ein Zeitabschnitt bezeich-
net, welcher idealerweise eine einheitliche Nutzung 
des gesamten Geländes umfasst. Dies kann mehrere 
unabhängig voneinander erfolgende Aktivitäten um-
fassen, welche aber mehr oder weniger gleichzeitig 
sind. Der Wechsel der Horizonte begründet sich in 
grossflächigen nutzungstechnischen Zäsuren in der 
Geschichte des Geländes. Die Nummerierung erfolgt 
mit römischen Ziffern und der 0 (0, I, II, III usw.).

Basierend auf dem Vorbericht von C. Schucany 
wurde eine übergreifende Gliederung der Grabun-
gen Windisch «Vision Mitte» 2006 – 2009 erstellt 
▶ 13, Beilage 16. 

Die Phase beschreibt möglichst gleichzeitige und 
mit demselben Ziel vorgenommene Massnahmen 
innerhalb eines Areals. Die Nummerierung erfolgt 
mit arabischen Ziffern (1, 2, 3 usw.). Die genaue Be-
zeichnung umfasst zudem die römische Ziffer des 
Horizontes, zu dem sie gehört (d. h. 0.1, II.2, III.3 
usw.). Während bei anderen Auswertungen231 die 
Erneuerung der Hauptwände zur Gliederung heran-
gezogen werden kann, ist dies insbesondere bei den 
Parzellen 8, 10 und 12 aufgrund der fast vollständigen 
Zerstörung aller Holzbaubefunde der Hauptwände 
durch die Mauerfundamente der letzten Bauphase 
nicht möglich. Entsprechend beruht die Trennung 
zwischen zwei Phasen meist auf mehr oder weniger 
markanten Planien sowie weiteren Indizien (z. B. Er-
neuerung einer Wand des Gebäudes), die einen Neu-
bau wahrscheinlich machen.

Davon sind Vorgänge in einzelnen Parzellen zu un-
terscheiden. Werden innerhalb einer Phase auf einer 
Parzelle nur geringfügige Änderungen vorgenommen, 
so wird dies als bauzustand bezeichnet. Dieser wird 
mit Kleinbuchstaben (a, b, c usw.) bezeichnet.

Zur Beschreibung der Phänomene müssen die 
Befunde auch horizontal gegliedert werden können. 
Diese Gliederung orientiert sich – soweit erhalten – 
an der antiken Struktur des Geländes. Die entlang 
der Strasse angelegten Gebäude liegen auf parzel-
len, welche von den antiken Landvermessern defi-
niert wurden232. Die Nummerierung der Parzellen 
erfolgte nach dem in modernen Städten üblichen 
Hausnummernsystem, d. h. ansteigend vom Zen-
trum der Siedlung nach aussen – die geraden Num-
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mern auf der rechten, die ungeraden auf der linken 
Strassenseite. Da unbekannt ist, wie viele Parzellen 
zwischen Westtor und Grabungsgrenze liegen, be-
ginnt die Nummerierung mit der ersten klar fassba-
ren Parzelle auf der Nordseite bei zwei233.

Innerhalb der Parzellen können drei Abschnitte 
unterschieden werden: die porticus (P), ein meist 
überdachter Raum zwischen Strassengraben und 
Gebäude, die überbaute Zone sowie der hinterhof 
(H). In der überbauten Zone werden räume und 
bereiche unterschieden. Während die räume Ge-

bäudeteile beschreiben, von denen alle vier Wände 
erfasst wurden, werden Gebäudeabschnitte, die 
möglicherweise mehrere Räume umfassen, deren 
Zwischenwände nicht erkennbar sind oder deren Ab-
schlüsse nicht klar sind, als bereiche bezeichnet. Sie 
werden alle mit Grossbuchstaben (A, B, C usw.) be-
zeichnet, pro Parzelle und Phase jeweils von Neuem 
beginnend.

Das von verschiedenen Autoren bereits behan-
delte Problem der einsinkenden Deckschichten ist 
auch in dieser Auswertung ein wichtiges Thema. Der 

Horizont Kurzbeschreibung Wichtigste Befunde

Geologie Schotterterrasse der Aare/Reuss Geologischer Untergrund, auf der Grabung mit den Pos. 500 für den 
BHorizont, und Pos. 600 für den CHorizont bezeichnet

Horizont 0 Phase 0.1  
Prähistorische Siedlungsspuren

Streufunde des Neolithikum

Hitzesteingruben im gesamten Areal

Bronzezeitliche Keramik in verschiedenen Bereichen des 
 Grabungsareals

Hallstattzeitliches Tonnenarmband

Latènezeitliche Hitzesteingruben(?) und Streufunde,  
v. a. Bereich Kabelwerke

Phase 0.2: Vorrömische Kolluvien Zum Teil zwischen den prähistorischen und den römischen Schichten 
befindliche geologische Ablagerungen

Phase 0.3 : Spätlatènezeitliche  Strasse? Spätlatènezeitliche Begehung im Bereich der Strasse S2

Horizont I Phase I.1: 
Erste römische Nutzungen

Anlegen der Strasse, Anlegen der Gräber entlang der  Strasse nach 
Augusta Raurica,  Kiesgruben

Horizont II Phase II.1: 
Erste grossflächige Umnutzung des Geländes

Aufhebung der Gräber, Nutzung als Platz; Kiesgruben beidseits  
der Strassen

Phase II.2 Bauvorbereitungen für die Überbauung des Geländes

Horizont III Phase III.1–3: 
Grossflächige Nutzung des Geländes  
durch die Zivilsiedlung des Legionslagers

Streifenhausbebauung beidseits der Strasse nach Augusta Raurica 
(Holzbauphasen)

Beginn des Tempelbezirkes an der Strasse nach Aventicum  
(Holzbauphase)?

Beginn der Töpferöfen?

Kalkbrennofen(?)

Phase III.4–5f.: 
Grossflächige Nutzung des Geländes  
durch die Zivilsiedlung des Legionslagers

Streifenhausbebauung beidseits der Strasse nach Augusta Raurica 
(Steinbauphasen)

Steinbauphasen des Tempelbezirkes an der Strasse nach Aventicum?

Holzbauten südlich Tempelbezirk(?)

Kalkbrennofen(?)

Horizont IV Phase IV.1:  
Spätantike Nutzung des Geländes,   
Streifenhausbebauung ist aufgelassen

Weiternutzung der Strassen

Grube mit später Keramik im Bereich südlich Tempelbezirk

Raubgräben im Bereich Tempelbezirk

Spätantike Streufunde im Bereich der Felder 28/29 V.006.1

Kalkbrennofen(?)

Horizont V Phase V: Nachrömische Nutzung des Geländes, vor 1500 Nutzung der Strassen 

Frühmittelalterlicher Sporn im Kolluvium in Grabung V.006.1

Nutzung als Ackerland

Horizont VI Phase VI: Nutzung des Areals nach 1500 und  
Gebäude des 17.–20. Jh. 

Von der Ackernutzung vollständig überprägte Schichten

Kiesgrube im Süden (V.006.1) des Areals

Gebäude des 17. bis 20. Jh. 

13 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Tabellarische Darstellung der Horizonte und Phasen mit den wichtigsten Befunden und Funden in den Aus
grabungen Windisch «Vision Mitte» 2006 – 2009.
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234 Stellvertretend: Hagendorn u. a. 2003, 46 – 48.  235 Die glazi o
fluvialen Schotter der Niederterrassen sind keinem bestimmten Glet
schervorstoss zuweisbar und werden als zweitoberstes bzw. unteres 
Niveau der Niederterrassenschotter im Allgemeinen bezeichnet. Vgl. 
BitterliDreher u. a. 2007, 90. | Dank für Literaturhinweise an S. Lo 
Russo.  236 Graf u. a. 2006. | Zur Geologie im Bereich des Legionsla
gers vgl. Trumm/Flück 2013, 43.  237 Auf den Grabungen wurden sie 
konsequent als Pos. 600, und im weiteren Text meist als CHorizont 
bezeichnet.  

sehr schlüssigen und anschaulichen Darstellung der 
Problematik von A. Hagendorn kann nichts Neues 
hinzugefügt werden234. Allerdings kommt in den 
Bereichen mit schlecht erhaltener Stratigrafie ein 
zusätzliches Problem hinzu: In den hinteren Teilen 
der überbauten Zonen und in den Hinterhöfen feh-
len Schichten ausserhalb der Gruben oft vollstän-
dig. Dies ist einerseits auf die geringe Überdeckung 
der römischen Kulturschichten in den nördlichen 
Arealen der Ausgrabungen, andererseits auf Erosion, 
Überprägung und neuzeitliche Kappungen zurück-
zuführen. Entsprechend weisen die in die Gruben 
eingesunkenen Deckschichten keine Schichtan-
schlüsse zur Stratigrafie im Bereich der Gebäude-
fronten auf. Solche isolierten Schichtabfolgen wer-
den im Folgenden als stratigrafieinseln bezeich-
net ▶ 14. Sie können aufgrund ähnlicher Schichtab-
folgen teilweise relativ gut mit den Stratigrafieinseln 
in benachbarten Gruben sowie vereinzelt auch den 
Schichten in den Gebäudefronten verknüpft werden. 
Teils bleiben diese Verknüpfungen allerdings mit 
Unsicherheiten behaftet. In Einzelfällen führten die 
extremen Versackungen, insbesondere im Falle von 
Überlagerungen mehrerer Gruben, auch dazu, dass 
die Schichten trotz umliegender Schichterhaltung 
nicht oder kaum sauber zu korrelieren waren (so z. B. 
im Bereich der Gruben G16.8 – G16.10). In Fällen 
grosser Unsicherheit wurden eigenständige Schicht-
nummern vergeben und die mögliche Gleichsetzung 
mit anderen Schichten im Text diskutiert.

2  G E O LO G I E  U N D  V O R R Ö M I S C H E 
 T O P O G R A F I E

Der gesamte Siedlungskomplex von Vindonissa liegt 
auf glazialen Schottern im Bereich des Zusammen-
flusses von Aare und Reuss235. Diese gliedern sich in 
mehrere Terrassenniveaus. Während sich das Legi-
onslager von Vindonissa auf dem zweitobersten Ni-
veau befindet, liegt der hier untersuchte Siedlungs-
teil der Zivilsiedlung West auf dem untersten Niveau 
der Niederterrassenschotter236. Diese Niederterras-
senschotter setzen sich aus sandigen, horizontal ge-
schichteten Kiesen mit darin enthaltenen unverwit-
terten Geröllen alpiner und jurassischer Herkunft 
zusammen. Diese grauen, unverwitterten Schotter 
entsprechen bodenkundlich einem Ausgangsgestein 
und können als Cc-Horizont angesprochen wer-
den237. Darüber folgt mit unruhiger, aber scharfer 
Grenze ein rostroter bis rostbrauner ungeschichteter 
Lehm mit stark verwitterten Geröllen. Dieser kalk-
freie Lehm hat eine Mächtigkeit von durchschnittlich 
0,5 m. Er kann stellenweise aber bis zu 0,9 m errei-

Verfüllung und lokale PlanieAbbruchschicht WandfundationReduktionshorizont 
bzw. moderner Humus

Kappung / Reduktion der Stratigra�e in Mittel-
alter und Neuzeit (Horizont V und VI) und 
Bildung einer «Stratigra�e-Insel» 

Horizont II

Phase III.3 und III.4 Phase III.5

Phase III.1 Phase III.2

Bauhorizont und Gehniveau

14 Schematische Darstellung der Entstehung von einsinkenden Deckschichten über einer der Gruben des Horizontes II und der Bildung von sog. «Strati
grafie inseln».

Verfüllung und lokale PlanieAbbruchschicht WandfundationReduktionshorizont 
bzw. moderner Humus

Kappung / Reduktion der Stratigra�e in Mittel-
alter und Neuzeit (Horizont V und VI) und 
Bildung einer «Stratigra�e-Insel» 

Horizont II

Phase III.3 und III.4 Phase III.5

Phase III.1 Phase III.2

Bauhorizont und Gehniveau
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15 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Rekonstruktion der vorrömischen Topografie des Bereiches zwischen dem Bahndamm im Norden und Westen sowie der Plateaukante  
im Osten. LIDARDaten korrigiert mit den erhobenen Daten der Grenze zwischen B und CHorizont sowie einzelnen händischen Korrekturen. Schwarz umrahmt die Grabungsflächen 
 Windisch «Vision Mitte» 2006 – 2009. Darunter ein NW – SO verlaufender Schnitt, der deutlich den veränderten Verlauf des heutigen Geländes (hellblau) im Vergleich zum römischen und  
vorrömischen Terrain (grün bzw. rot) zeigt.
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238 Ein identischer Schichtaufbau des B und CHorizontes ist für 
das zweitoberste Niveau der Schotterterrasse beschrieben. Der AlHo
rizont ist hier allerdings nur in Richtung der Senke erhalten. Vgl. 
Trumm/Flück 2013, 44.  239 Auf den Grabungen wurde er meist als 
Pos. 500 bezeichnet. Teilweise wurden ihm bei unsicherer Ansprache, 
besonders im Planum, auch feldergebundene Positionen zugewiesen.  
240 Der im Folgenden behandelte AlHorizont war im Bereich der 
Grabungen WindischSteinacker 2006 (V.006.1), WindischStein
acker 2007 – 2008 (V.007.2) und WindischAlte Zürcherstrasse Süd 
2008 – 2009 (V.008.4) ebenfalls zu beobachten. Vgl. Schucany 2011, 
48. | Vgl. auch Kap. VII.5.2.6.  241 Vgl. Kap. IV.3.  242 Vgl. Schu
cany 2011, 48; Schucany/Wey 2009, 45 f. mit Abb. 2 und 4. | Interner 
Bericht von Ph. Rentzel, Archiv KAAG.  243 Kap. IV.10. | Vgl. auch 
Schucany 2011, 76.  244 Zum genauen Vorgehen siehe den Bericht 
von K. Diggelmann zur topografischen Rekonstruktion im Archiv 
der KAAG.  245 Insbesondere die Hangkante im Bereich der Zür
cherstrasse sowie offensichtliche Senken etwa von der Bahnhofs
unterführung.  246 Vgl. Kap. IV.4, bes. ▶ 19.  247 Schucany 2011, 
50.  248 Zu den verschiedenen möglichen Interpretationen solcher 
Gruben vgl. Honeck 2009, 21 – 40.  249 Für einzelne dieser Befunde 
könnten auch geologische Prozesse wie Kryoturbation verantwortlich 
sein. Vgl. Trumm/Flück 2013, 43 f.  250 Schucany 2011, 50. Schucany 
verweist auf die deutliche Häufung von Hitzesteingruben im 200 m 
westlich liegenden Grabungsareal Kabelwerke (Schucany/Wey 2009, 
56 f.).  251 Mit AlHorizont Sch107 werden vermutlich mehrere 
chronologisch unterschiedliche Schichten zusammengefasst, die ma
kroskopisch nicht zu trennen sind.  252 Diese Beobachtung konnte 
allerdings nicht im hier ausgewerteten Bereich gemacht werden, son
dern an einer Hitzesteingrube südlich der Strasse nach Aventicum.   
253 Schucany 2011, 51.   254 Zeichnungen V.007.3/200, 272 und 
227 sowie V.008.3/242 (nicht abgebildet).  255 Benguerel u. a. 2010, 
Abb. 163; Trumm 2010b, Abb. 2.  256 Vgl. Kap. V.2.1.2.  257 Freund
liche Mitteilung Michael Nick, Inventar Fundmünzen der Schweiz 
(IFS).  258 Zu spätlatènezeitlichen Strassen vgl. z. B. die Befunde auf 
dem Basler Münsterhügel (DeschlerErb 2011a, 33 – 35), allerdings in
nerhalb einer Siedlung.  259 Zum Stand der Erforschung der spätlatè
nezeitlichen Siedlung auf dem Windischer Sporn vgl. Trumm 2010b, 
39 f. mit Verweis auf die ältere Literatur in Anm. 18. Bezüge zur Brug
ger Engnis werden dabei nicht gemacht. | Interessante neue Erkennt
nisse sind hier vom Auswertungsprojekt WindischRömerblick zu er
warten. Vgl. Wyss/Reuter 2014.   

chen238. Er ist als Verwitterungshorizont (Bt-Hori-
zont) anzusprechen239. Nur im östlichen Bereich des 
Auswertungsareals ist über dem Bt-Horizont ein als 
Al-Horizont anzusprechender beiger Silt zu fassen240. 
Er wird als Schicht Sch107 bezeichnet. Vereinzelte 
darin vorkommende vorrömische Scherben und 
weitere Funde legen nahe, dass es sich dabei zumin-
dest zum Teil auch um ein vorrömisches Kolluvium 
handeln kann241. Das Areal wird gegen Osten durch 
einen vermutlich als Aare-Altarm anzusprechenden 
Graben von der nächsthöheren Terrasse abgegrenzt, 
auf welcher das Legionslager liegt. Aufgrund von 
eindeutigen verfüllten Bachläufen und lehmigen Se-
dimenten, die mit Auenlehm vergleichbar sind, sind 
in diesem Graben ein periodisch fliessendes Ge-
wässer sowie allgemein feuchte Bedingungen anzu-
nehmen242.

Das durch die Grabungen Windisch  «Vision Mitte» 
2006 – 2009 betroffene Gelände wurde während der 
letzten rund 150 Jahre durch massive Eingriffe topo-
grafisch sehr stark überprägt. Um die vorrömische 
bzw. römische Topografie darstellen zu können, 
wurde eine Rekonstruktion erstellt243. Da der Ver-
lauf der Grenze zwischen dem C-Horizont und dem 
B-Horizont den ursprünglichen Geländeverlauf am 
besten wiedergeben dürfte, wurden diese Werte auf-
genommen, zum Teil rechnerisch extrapoliert und 
schliesslich als Korrektur in die modernen LIDAR-
Daten eingefügt244. Dadurch entstand ein Bild ▶ 15, 
das im Bereich der Grabungen ungefähr die antike 
Topografie widerspiegelt. An den Grabungsgrenzen 
zeigen sich aber deutliche Anstiege, die so sicher 
nicht der antiken Topografie entsprechen, sondern 
mit den zur Verfügung stehenden Daten zusam-
menhängen. Da sich die Datenaufnahme ausserhalb 
der Grabungsflächen auf einige wenige weitere Auf-
schlüsse beschränken musste, ist ein grosser Teil 
des Geländes ausserhalb der Grabungsgrenzen in 
der Darstellung unverändert. Entsprechend wurden 
offensichtlich moderne Überprägungen von Hand 
korrigiert245. Abbildung ▶ 15 und der von Nordwest 
nach Südost verlaufende Profilschnitt zeigen deut-
lich, dass die Parzellen im ausgewerteten Bereich mit 
ihren Längsachsen quer zu einem sanften Hang in 
Richtung der Senke orientiert sind. Im Frontbereich 
der Parzellen 12 und 14 ist dabei eine eigentliche Ge-
ländestufe zu beobachten. Östlich dieser Stufe bildet 
das Gelände eine leicht abfallende Terrasse, auf der 
die beiden Parzellen 8 und 10 liegen. Diese Terrasse 
wurde möglicherweise durch Vorbereitungsmass-
nahmen für die Überbauung akzentuiert, indem in 
ihrer östlichen Hälfte Teile des Al-Horizontes nicht 
abgestossen wurden. Westlich der Geländestufe lie-
gen die Parzellen 16, 18, 20 und 22 auf einem Kies-
rücken, der sich wohl in Richtung Brugg fortsetzt. 
Die im Geländemodell sichtbare scharfe Gelände-

kante fällt mit der Grabungsgrenze zusammen, so-
dass es sich eindeutig um ein Artefakt der Gelände-
modellierung handelt. Deutlich ist die Geländestufe 
auch in den berechneten Gefällen der Strassen S1 – S7 
zu erkennen, welche im entsprechenden Bereich je-
weils doppelt so hoch ausfalllen wie in den Abschnit-
ten westlich und östlich davon246.
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3  H O R I Z O N T  0:  V O R R Ö M I S C H E 
 N U T Z U N G  D E S  G E L Ä N D E S

Im Bereich der Parzellen 8, 10 und 12 wurden im 
Al-Horizont Sch107 ▶ Beilage 8 und zum Teil auch 
noch in den untersten römischen Schichten und 
Strukturen verschiedentlich einzelne stark verrun-
dete prähistorische Keramikfragmente und weitere 
Funde (u. a. eine Silexpfeilspitze und ein Steinbeil) 
geborgen247. Dazu gesellen sich mit den Befunden 
G10.16 ▶ 16, G12.16, G14.5 und G20.15 vier eindeu-
tig als Hitzesteingruben anzusprechende Gruben248. 
Daneben können vereinzelte Befunde, wie die Pfos-
tenlöcher Pf22.8, Pf10.40, die unbestimmten Gruben 
G8.1, G8.3, G8.8, G8.18, G8.19 und Fu10.3, gestellt 
werden249. Diese Befunde und eine geringe Anzahl 
Funde belegen eine Nutzung des Geländes bereits 
in prähistorischer Zeit250. Sie wurden zur Phase 0.1 
zusammengefasst, werden im Rahmen dieser Arbeit 
aber nicht weiter behandelt.

Danach folgt mit Phase 0.2 ein Hiatus. Davon zeugt 
Schicht Sch107251, die teils als Al-Horizont, teils aber 
auch als vorrömisches Hangkolluvium anzusprechen 
ist und einzelne der Hitzesteingruben der Phase 0.1 
überdeckt252. Eine Datierung dieser Phase ist beim 
derzeitigen Auswertungsstand nicht möglich, da da-
für die vorhergehende Phase zu datieren wäre.

Als Phase 0.3 wird schliesslich die von C. Schucany 
aufgrund einer nur schwach erkennbaren Schicht 
postulierte spätlatènezeitliche Strasse S1 bezeich-
net253. Sie war nur in zwei Querprofilen254 sowie 

in Feld V.007.3/2 unter dem ältesten römischen 
Strassenkoffer nachweisbar. Die Strasse bestand aus 
einer Kiesschüttung von rund 10 cm Stärke und war 
mindestens 4 m breit. Eine Verknüpfung mit nach-
gewiesenen Strassen im Bereich der spätlatènezeit-
lichen Siedlung oder der augusteischen Basisstation 
ist nicht möglich, da Erstere nicht bekannt sind 
und die bekannten augusteischen Strassen deutlich 
weiter südlich liegen255. Funde konnten aus den 
entsprechenden Schichten keine geborgen werden. 
Allenfalls könnte die Nauheimerfibel Fi3 im Kontext 
dieser Strasse zu sehen sein256. Dasselbe gilt für den 
Sequaner-Potin Mü1 – ein Münztyp, der vor allem in 
der Nordwestschweiz recht häufig ist. Seine Haupt-
datierung fällt in die Zeit zwischen 150 und 90 v. Chr. 
Münzen dieses Typs können allerdings auch noch 
im augusteischen Münzumlauf auftreten, vereinzelt 
möglicherweise auch noch länger257. Mü1 stammt 
aber aus der Abbruchschuttplanie Sch197 von Ge-
bäude 8.3, sodass ein Zusammenhang mit der Strasse 
nur vermutet werden kann. Eine weitere keltische 
Münze Mü2 – ein Quinar von nicht näher bestimmba-
rem Typ – stammt ebenfalls aus Schichten der Phase 
III.3. Aufgrund der Unmöglichkeit einer genauen 
Bestimmung sind keine weiteren Schlüsse zulässig. 
Eine ausgebaute Strassenverbindung258 ist mit Blick 
auf die Siedlung auf dem Windischer Sporn259 in 
Richtung des Felsdurchbruchs der Aare beim heuti-
gen Brugg zu erwarten. Insbesondere weil die Brug-
ger Engnis die engste Stelle der Aare im Mittelland 
darstellt, wo ein Brückenschlag problemlos möglich 
ist.

M18

G10.16

16 WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Horizont 0. Die Hitzesteingrube G10.16 ist direkt in den anstehenden Al / BtHorizont eingetieft. Sie wird 
vom Mauerfundament M18 gestört.
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260 Die im folgenden dargelegten Befunde zur Strasse nach Augusta 
Raurica stützen sich weitgehend auf Vorarbeiten von C. Schucany in 
Schucany 2011, 50 – 53 und Schucany 2012b, 24 – 41.  261 Vgl. Inven
tar historischer Verkehrswege, Strecke AG 3 (von Cranach 1994).   
262 Vgl. zuletzt Fellmann Brogli u. a. 2012, Abb. 5.   263 Überle
gungen dazu bei Trumm 2011b, 9 – 11. | Zuletzt Flück 2013a, 49 – 51, 
Tab. 3.  264 Untersuchungen WindischKönigsfelden (Geophysik) 
2010 (V.010.13) (Trumm 2010a, 86 – 88) und WindischKönigsfel
den (Geophysik) 2011 (V.011.13) (Trumm 2011a, 90 – 93).  265 Frö
lich 1926/1927, 7. | Grabung WindischVorplatz Klinikhauptgebäude 
2006 (V.006.17), PauliGabi 2006, 93 – 95 mit Verweis auf ältere 
Aufschlüsse und weiterführenden Überlegungen.  266 Wiedemer 
1961/62, 20.  267 Trumm 2010a, 86 – 88 Abb. 10; Trumm 2011a, 90 f., 
Abb. 14.  268 So auch PauliGabi 2006, 93 – 95.  269 Meier 2013.  
270 Zur Topografie vgl. Kap. IV.2.   271 Darauf deuten die makrosko
pisch erkennbaren Qualitäten, insbesondere die farblichen Aspekte 
der verschiedenen Kiespakete hin. Eine mikromorphologische Unter
suchung wurde nicht durchgeführt. 

4  D I E  S T R A S S E  N AC H  AU G U S TA 
 R AU R I C A

Über der vermuteten spätlatènezeitlichen Strasse S1 
folgt eine beeindruckende Abfolge von Strassen-
schichten, die sich stellenweise zu einer Höhe von 
bis zu 3 m summiert und eine Chronologie von 2000 
Jahren umfasst260 ▶ 17. Bei der Strasse nach Augusta 
Raurica handelt es sich um einen Abschnitt der his-
torischen Verkehrsachse von der Oberrheinischen 
Tief ebene via Augusta Raurica und den Bözberg wei-
ter nach Zürich und zu den Bündner Alpenpässen 
bzw. ab dem Mittelalter in Richtung des Gotthard-
passes261.

In römischer Zeit stellte diese Strasse die Fort-
setzung der via principalis des Legionslagers dar  
und wurde demnach im untersuchten Gebiet rund 
2000 Jahre in ihrem Verlauf unverändert genutzt. 
Dass dies auch für die Fortsetzung zwischen dem 
untersuchten Gelände und der Brücke bei der Brug-
ger Engnis gilt, zeigt die Lage der römischen Gräber, 
welche sich im Stadtgebiet des heutigen Brugg ent-

lang der modernen Strassen Neumarkt–Hauptstrasse 
aufreihen262.

Der Verlauf in römischer Zeit zwischen dem West-
tor des Legionslagers und dem Ostende der Grabung 
ist hingegen bis heute nicht eindeutig geklärt263. So 
läuft eine dank geophysikalischen Untersuchungen264 
nun deutlich fassbare Ausfallstrasse aus dem Westtor 
in gerader Flucht in Richtung Westen weiter. Ein-
zelne andere Beobachtungen – in Leitungsgräben265, 
anlässlich von Sondierungen beim Bau des Perso-

17 WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Strassen S2 – S9 ff. Gesamtansicht des Profils auf ca. Achse 212 ▶ Beilage 1. Sieben römische und acht 
neuzeitliche Strassenkoffer summieren sich zu einer mächtigen Stratigrafie von über 3 m. Blick nach Südwesten.
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nalhauses der Psychiatrischen Klink266 sowie geo-
physikalischen Prospektionen267 – belegen weitere 
mögliche Verläufe römischer Strassen in Richtung 
Bachthalen. Am ehesten ist unter Berücksichtigung 
der bereits erwähnten Kontinuität im untersuchten 
Bereich auch für diesen Abschnitt von einer Lage-
kontinuität bis zur Anlage des Königsfelder Parkes 
um 1870 auszugehen268. Demnach dürfte der Verlauf 
der römischen Strasse deckungsgleich mit demjeni-
gen der Strasse auf der von Gyger angefertigten Karte 
sein ▶ 18. Interessant ist auch die Frage der Querung 
der Senke am Fuss des Windischer Plateaus, in der 
ein zumindest periodisch fliessendes Gewässer an-
zunehmen ist. Die Querung dürfte knapp ausserhalb 
der ergrabenen Fläche zu suchen sein, Aufschlüsse 
gibt es dazu allerdings keine.

Ihre Funktion als Überlandstrasse verlor die 
Strasse zwar 1927 mit dem Bau der Zürcherstrasse, 
der Bahnunterführung269 und der Aufhebung des 
Bahnüberganges. Sie blieb aber bis 2007 bestehen. 
Erst die grossflächige Umgestaltung des Geländes 
im Zuge des Entwicklungsplanes der «Vision Mitte» 
führte zur endgültigen Auflassung der Strasse.

Für die römische Zeit können im Grabungsareal 
sieben Strassen unterschieden werden. Der durch suk - 
zessive Erneuerungen entstandene Strassendamm 
umfasste am westlichen Ende der Grabung 0,75 m, 
während er am Ostende 1,25 m erreichte. Zurück-
zuführen ist dies auf mächtigere Aufkofferungen 
in Richtung des Tales270, die wohl im Kontext des-
selben zu sehen sind. Während für die Aufkoffe-
rungen vorwiegend die sandigen Kiese des C-Ho-
rizontes genutzt wurden, fanden für die eigentliche 
verdichtete Fahrbahn teilweise die lehmigen Kiese 
des B-Horizontes Verwendung271. Beide Kiesarten 
konnten zumindest für die frühen Strassenphasen 
aus den Materialentnahmegruben direkt neben der 
Strasse gewonnen werden. Für die Strassen S1 und 
S2 kommen dafür die Gruben G8.32, G8.33, G10.1, 
G12.2, G16.8, G18.2, G20.1, G22.1, G22.2 und G24.1 
infrage, welche in einer Reihe mit unregelmässi-
gen Abständen parallel zur Strasse liegen und von 
Strasse S2 teilweise bereits überdeckt werden. Die 
etwas weiter zurückversetzt von der Strasse liegen-
den Gruben G16.2, G18.3 und G20.5 sowie die noch 
weiter nördlich liegenden Gruben, z. B. G10.2, G12.7, 

Brugg

Windisch
Kloster 
Königsfelden

Amphitheater

Aare

Reuss

römische Strassen mit nachrömischer Kontinuität römische Strassen ohne nachrömische Kontinuität

Befestigung des Legionslagers der 11. Legion

0 200m

18 Ausschnitt aus der Karte «Königsfelden Mitt seiner Zugehörigen Landschafft, genannt das EigenAmpt» von Hans Conrad Gyger, 1660 / 70.  
Die Karte wurde um 180° gedreht und der Grundriss des Legionslagers der XI. Legion sowie die Strassenverbindungen ausserhalb des Lagers hervorgehoben.  
Der Verlauf der Strasse zwischen Brugg und dem Kloster Königsfelden ist zwischen Brugg und der Kante des Windischer Plateaus mit Sicherheit mit dem 
römischen Strassenverlauf identisch. Bis zum Westtor kann dieser nur wahrscheinlich gemacht werden. Nördlich dieser Strasse sind die Gebäude der Einzel
höfe der mittleren und äusseren Bachthalen auszumachen. 
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272 Flück/Schucany 2008. | Vgl. auch Schucany 2012b, 50 f.  
273 Die Spuren der spätlatènezeitlichen Strasse sind in diesem Be
reich allerdings nur schlecht erhalten, sodass eine gesicherte Orientie
rung fraglich ist.  274 Vgl. Kap. IV.2.  275 Vgl. Kap. IV.5.  276 Schu
cany 2012b, 37 weist für die Strassen S6 und S7 Abweichungen von 1° 
aus. Dies sind allerdings so geringe Abweichungen, dass sie – in Anbe
tracht der möglichen Messgenauigkeit – kaum als relevant anzusehen 
sind.  277 Vgl. ▶ Beilage 7.  278 Vgl. ▶ Beilage 5.  279 Vgl. ▶ Beilage 14.  
280 Vgl. Kap. IV.6.  281 Schucany 2011, 52. | Diese Ansprache beruht 
auf makroskopischen Beobachtungen. Eine mikromorphologische Be
probung erfolgte nicht.  282 Vgl. ▶ Beilage 1. | Zudem sind die Profile 
auf den Achsen 212, 222, 232 und 233 im fraglichen Bereich durch 
Setzungen über den Gruben G12.2, G10.1, G8.32 und G8.33 stark be
einträchtigt.  283 Schucany 2012b, 31 vertritt die Ansicht, dass eine 
Zerstörung des Kanals K2 im östlichen Bereich durch K1 denkbar sei.  
284 Vgl. PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 173 sowie Abb. 147 und 148, 
dort auch mit Bohlen als Ausfachung.  285 Auf Achse 156 ▶ Beilage 14 
und Achse 168 (nicht abgebildet).  

G14.8, G16.19, G22.8, G22.9 und G22.19, lieferten 
möglicherweise das Material für Strasse S3. Für alle 
jüngeren Strassen muss der Kies von weiter her her-
angeführt worden sein, da die Überbauung beidseits 
der Strasse keinen Kiesabbau mehr zuliess. Infrage 
kommen etwa die teilweise sehr grossen Materialent-
nahmegruben (die grösste erreicht eine Fläche von 
über 475 m2) im Bereich südlich der Strasse nach 
Aventicum272. Zwischen den Kieskoffern der Strassen 
waren verschiedentlich graue, sandig-siltige Schich-
ten erkennbar, welche als Benutzungsschichten an-
zusprechen sind. Während sie in der Strassenmitte 
meist nur sehr dünn sind, erreichten sie infolge der 
leichten Bombierung der Strassenkoffer zu den Stras-
senrändern bis zu 15 cm. 

Eine Zusammenstellung der ermittelten Höhen 
und Steigungen der spätlatènezeitlichen und römi-
schen Strassen kann ▶ 19 entnommen werden.

4 .1  D I E  R Ö M I S C H E  S T R A S S E  S 2

Die erste sicher nachgewiesene Strasse S2 könnte 
teilweise die spätlatènezeitliche Vorgängerin S1 zer-
stört haben, da für den Bau dieser Strasse der Humus 
abgestossen wurde, während S1 wahrscheinlich auf 
diesem angelegt wurde. Die Strasse verlief in etwa 
parallel zur Vorgängerin. Möglicherweise ist am 
Ostrand der ergrabenen Fläche eine Abweichung ge-
gen Süden festzustellen273. Die Strasse erreichte eine 
Breite von bis zu 8 m und bestand aus einer bis zu 
10 cm dicken Kiesschüttung. Die verhärtete OK war 
teilweise gut erhalten und zeigte vereinzelt Karrenge-
leise, deren Spurweite allerdings nicht zu bestimmen 
war. Darauf bildete sich eine graue, sandige Benut-
zungsschicht. Die Steigung der Strasse betrug durch-
schnittlich 1,8%. Während sie im Osten 2,9% betrug 
und bei der Geländestufe274 im Bereich der Parzelle 
14 einen Maximalwert von 4% erreichte, waren es 
danach nur noch etwa 0,2%. Ein Strassengraben war 
nicht zu beobachten. An dieser Strasse orientierten 
sich die südlich derselben liegenden Bestattungen 
des Horizontes I275.

4 . 2  D I E  R Ö M I S C H E  S T R A S S E  S 3

Bei der ersten Erneuerung der Strasse wurde diese 
im Westen um 7° im Uhrzeigersinn gedreht, was der 
Ausrichtung aller zukünftigen Strassen weitgehend 
entspricht276. Zur Erneuerung wurde Kies des C-Ho-
rizontes eingebracht. Während die Aufkofferung im 
Bereich der Geländestufe vor Parzelle 14 nur gut 
5 cm erreichte277, ist insbesondere im Osten eine 
mächtige Aufkofferung von 30 cm zu beobachten, 
welche sich in ein Geröllbett und eine Kiesschüttung 
gliedern liess278. Im Westen war eine Aufkiesung von 
annähernd 20 cm zu beobachten279. Dort war keine 
Geröllunterlage zu erkennen. Das Kiespaket scheint 
sich aber in zwei Schichten zu gliedern, sodass eine 
allenfalls lokale Ausbesserung nicht auszuschliessen 
ist. Die Strasse war mit rund 6 m etwas schmaler als 
S2. Die verhärtete Oberfläche wies Oxidationsspu-
ren auf und zeigte auch einzelne Karrengeleise, deren 
Spurweite aber nicht zu eruieren war. Auf der Ober-
fläche bildete sich eine Benutzungsschicht.

Der anfangs erwähnte Orientierungswechsel legt 
nahe, dass diese Erneuerung im Kontext der Neuge-
staltung des Areals, verbunden mit der Auflösung des 
Gräberfeldes und der Parzellierung des Geländes für 
die Siedlungsnutzung in Horizont II bzw. zu Beginn 
des Horizontes III, zu sehen ist280. Ein direkter stra-
tigrafischer Bezug zu diesen Vorgängen bzw. zu den 
wohl darauf Bezug nehmenden Gebäuden der Phase 
III.1 ist allerdings nicht herzustellen. Es spricht aller-
dings auch nichts dagegen.

Strasse

Durchschnitt Westen Mitte Osten

S1 1.7%
S2 1.8% 0.2% 4% 2.9%
S3 1.9% 0.7% 4% 1.7%
S4 1.8% 0.7% 4% 1.9%
S5 1.7% 0.4% 5% 1.1%
S6 1.5% 0.6% 3% 2.2%
S7

157

350.70
350.76
351.00
351.15
351.20
351.35
351.45 1.5% 0.7% 2% 1.6%

S8

194

350.70
350.74
350.88
351.05
351.12
351.18
351.50

212

349.95
350.02
350.18
350.15
350.60
350.75
350.85

217

349.74
349.80
349.98
350.00
350.50
350.68
350.76

222

349.40
349.46
349.65
349.82
350.00
350.30
350.50
350.65

227

349.42
349.37
349.55
349.76
349.88
350.20
350.30
350.62

232

349.36
349.67
349.80
349.92
350.16
350.44
350.60 4% 1.3%

Achsen Gefälle 19 Windisch Zivilsiedlung 
West 2006 – 2008. Strasse 
nach Augusta Raurica. 
Höhenwerte (in m ü. M.) 
und Gefälle der Strassen 
S1 – S8. Zur Lage der Achsen 
▶ Beilage 1.



71 vor den toren von vindonissa  IV  AUSWERTUNG  4   D I E  S T R A S S E  N A C H  A U G U S T A  R A U R I C A

4 . 3  D I E  R Ö M I S C H E  S T R A S S E  S 4

Diese Erneuerung ist in Bezug auf ihren Verlauf und 
die messbare Steigung weitgehend deckungsgleich 
mit Strasse S3. Allerdings scheint sie mit rund 5 m 
 etwas weniger breit zu sein. Der 15 – 20 cm umfas-
sende Strassenkörper bestand aus Kies, der teilweise 
einen Unterbau aus Geröllen aufwies. Die verhärtete 
Oberfläche war möglicherweise mit gebranntem 
Kalk gehärtet281. Nur im Profil auf Achse 194 waren 
Karrengeleise mit einer Spurweite von 1,4 m zu be-
obachten.

Nördlich wurde die Strasse S4 durch den Strassen-
graben K2 begleitet. Eindeutig nachweisbar war er 
nur vor den Parzellen 14, 16, 18, 20 und 22. Da vor 
den Parzellen 8, 10 und 12 der entsprechende Be-
reich stark durch die Fundamente der Steinbauten 
der Phase III.5 sowie den jüngeren Strassengraben 
K1 gestört war282, ist unsicher, ob sich K2 bis ans öst-
liche Ende der Grabung erstreckte. Dagegen spricht 
zudem Grube G8.16, welche eindeutig im möglichen 
Verlauf des Grabens lag und nicht als Teil eines sol-
chen infrage kommt, sodass wohl keine Fortsetzung 
von K2 vor den Parzellen 8, 10 und 12 anzunehmen 
ist283.

Der rund 0,8 – 1,0 m breite Graben K2 konnte über 
eine Länge von mindestens 43 m zwischen den Ach-
sen 152 und 194 verfolgt werden. Die Tiefe betrug 
zwischen 0,4 und 0,6 m. Zwei Reihen von Staketenlö-
chern entlang der Wände zeugen von einer Verscha-
lung ▶ 20. Ob hinter diese Pföstchen Bretter als Ver-
schalung geklemmt waren oder diese als Gerüst für 

ein Geflecht dienten, ist nicht mehr zu entscheiden. 
Wie Vergleiche in Vitudurum (Oberwinterthur ZH) 
zeigen – ebenfalls mit Abständen von 10 bis 30 cm 
zwischen den Pföstchen – sind Flechtwerk oder 
Bretter nicht zwingend notwendig284. Der Abstand 
zwischen den beiden Pfostenreihen betrug zwischen 
40 und 50 cm. Die Abstände zwischen den Pföstchen 
waren unregelmässig, und die verwendeten Pföst-
chen hatten teils runde, teils halbkreisförmige oder 
auch rechteckige Querschnitte. Entsprechend ist 
davon auszugehen, dass für die Konstruktion dieses 
Kanales wohl auch Altholz verwendet wurde. Die 
Pföstchen waren rund 0,80 – 1,05 m in den Boden ge-
schlagen und mit einem leichten Winkel nach aussen 
eingesetzt. Am Boden des Kanals waren zwei unter-
schiedliche Sedimente zu beobachten: ein eher etwas 
kiesiges Sediment (Sch326) und ein feines, ehemals 
schlammiges Sediment (Sch325). Ein eindeutiges 
Gefälle des Kanals war nicht zu eruieren, insbeson-
dere da die Profile im westlichen Bereich285 vor Par-
zelle 20 und 22 durch Setzungen über den Gruben 
G20.1 und G22.1 beeinträchtigt sind. Aus topogra-
fischen Überlegungen scheint eine Entwässerung in 
Richtung der Senke im Bachthalen wahrscheinlicher, 
eine entgegengesetzte Fliessrichtung ist allerdings, 
insbesondere in Anbetracht der möglicherweise feh-
lenden Fortsetzung im Bereich der Parzellen 8, 10 
und 12, ebenfalls nicht auszuschliessen.

Kanal K2 wurde zusammen mit dem Portikusbo-
den Sch300/314/323 errichtet, sodass die Strasse S4 
relativchronologisch mit den Gebäuden und Schich-
ten der Phase III.2 zu parallelisieren ist.

G20.2

K2

Sch316

Sch316

Unterbau Strasse S5

20 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Kanal K2. Die Pföstchenreihen der Verschalung sind deutlich erkennbar. Oben der Vorplatz der Parzelle 20 
mit Kiesboden Sch316 und der sich bereits abzeichnenden älteren Grube G20.2. Unten der Geröllunterbau der Strasse S5.
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M10

M11

M12

M10

M11

M12

23 WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Strasse S6. Blick auf die freigelegte Strassenoberfläche mit gut erkennbaren Spurrillen. Rechts die drei 
mit der nächstjüngeren Strasse rechnenden Punktfundamente M10, M11 und M12 der Phase III.5.

21 WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Strasse S5. Strassenoberfläche mit den Staketenlöchern (Pfeile) des Flechtzaunes als Verstärkung des 
Strassen randes. Rechts die Fundamentschüttungen der Punktfundamente M10, M11 und M12 der Phase III.5.

22 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Strasse S5. Rekonstruktions
vorschlag nach einem vergleichbaren Befund in Augusta Raurica für die 
beidseitig mit Faschinen befestigte Strasse. Nicht rekonstruiert ist der 
Kanal K2. 
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286 Ähnliche Befunde etwa in Vitudurum (PauliGabi u. a. 2002, 
Bd. 1, 284 Abb. 530. | Augusta Raurica (Hänggi 1989b, 79 Abb. 11). 
| In Asciburgium (Bechert 1989, 160 – 166 und Abb. 172 – 176). | Ein 
ähnlicher Befund mit einem vergleichbaren Abstand von 4,8 m zwi
schen den Pfostenreihen wird von B. Tremmel in Augsburg – nach An
sicht des Verfassers irrtümlicherweise – als Spur eines Zeltes gedeutet 
(Tremmel 2012, 212, Abb. 17).  287 Einzige Fragestellung, die dabei 
noch verfolgt wurde, war die Suche nach allfälligen frühen Gräbern 
sowie der ältesten Strasse.  288 Vgl. Kap. IV.7.9.4.  289 Wie die Un
tersuchung der Parzellen im Norden der Strasse zeigt, sind die Bauli
nien der Gebäude weitgehend stabil. Eine Ausnahme bilden die Stein
bauten, welche wegen der breiteren Fundamente etwas weiter in den 
Strassenraum ragen. Der von der Strasse beanspruchbare Platz bleibt 
demnach für den gesamten Horizont III gleich. Entsprechend dürften 
die Veränderungen der Strassenbreiten wohl eher auf unterschiedlich 
klar definierte Grenzen – den Flechtzaun bei S5 oder die nicht immer 
vorhandenen Strassengräben – zurückzuführen sein.  290 Schucany 
2011, 53.  291 FK V.007.3/2249 und 2299.  292 Eine genaue Zuwei
sung zu einem Typ ist nicht möglich. Alle zweizeiligen Stempel dieses 
Produzenten werden von Luginbühl 2001, 212 in spätaugusteischti
berische Zeit datiert.  

4 .4  D I E  R Ö M I S C H E  S T R A S S E  S 5

Die Strasse S5 übernimmt Ausrichtung und Breite 
ihrer Vorgängerin. Die Aufkofferung aus einer Ge-
röllunterlage und einer Kiesschüttung betrug zwi-
schen 10 und 20 cm. Während die Bereiche westlich 
und östlich der Geländestufe im Vergleich zur letzten 
Strasse deutlich kleinere Steigungen zeigten, fällt sie 
bei der Geländestufe mit 5% etwas stärker aus. Vor 
den Parzellen 8, 10 und 12 wurde der Strassenrand 
beidseitig mit einem Flechtzaun ▶ 21 und ▶ 22 ver-
stärkt, wovon zwischen den Achsen 212 und 232 
je eine Reihe von Staketen mit Durchmessern um 
6 – 10 cm zeugen286. Die dadurch exakt bestimmbare 
Breite der Strasse beträgt 4,65 m, was recht genau 16 
römischen Fuss entspricht. Das Fehlen dieses Be-
fundes in der Westhälfte der untersuchten Fläche ist 
wohl ausschliesslich auf die angewandte Grabungs-
technik zurückzuführen. Aus Zeitgründen wurde 
in diesem Bereich der Kieskoffer vollständig mit 
dem Bagger entfernt287. Seitlich dieser Befestigung 
ist mindestens im Profil ▶ Beilage 7 eine Verstärkung/
Reparatur der Strasse bzw. vielleicht eine Planie zum 
Ausgleich von Niveauunterschieden zwischen der 
porticus und der Strasse zu erkennen.

Der Strassengraben K2 ist weiterhin in Betrieb. 
Wie eine Kieslinse – vielleicht ein Teil von Kiesboden 
Sch316 –, eingerutscht in K2 im Bereich über Grube 
G22.1 ▶ Beilage 14, zeigt, ist er entweder gedeckt zu re-
konstruieren oder vielleicht bereits im Verlaufe die-
ser Phase ausser Nutzung gefallen288. Entsprechend 
erfolgte die Anlage dieser Strasse im Verlaufe der 
Phase III.3.

4 . 5  D I E  R Ö M I S C H E  S T R A S S E  S 6

Ausrichtung und Verlauf deckten sich mit ihrer Vor-
gängerin, allerdings wurde sie etwas breiter289. Zu-
dem reduzierte sich das Gefälle, insbesondere im 
Bereich der Geländestufe ▶ 19. Dies dürfte mit der 

teilweise beträchtlichen Erhöhung um 25 – 50 cm 
in Verbindung zu bringen sein. Diese setzte sich aus 
einer durchgehenden Rollierung aus Geröllen und 
einer Kiesschüttung zusammen. Die Strassenober-
fläche war in der östlichen Hälfte der Grabung noch 
sehr gut erhalten und zeigte zwei Karrengeleise von 
je 1,4 m Spurweite ▶ 23.

K2 war zum Zeitpunkt der Anlage dieser Strasse 
mit Sicherheit ausser Funktion, wie eine in diesen 
eingesunkene massive Geröllpackung belegt, welche 
eindeutig zu dieser Strassenphase gehört ▶ Beilage 13.

Im Bereich vor den Parzellen 8, 10 und 12 wurde 
Kanal K1 angelegt. Er wies wohl senkrechte Wände 
auf, die in den wenigen ungestörten Bereichen zu 
erahnen waren. Die praktisch auf der gesamten Länge 
von rund 22 m erfolgte Störung durch die Portikus-
fundamente der Steinbauten beeinträchtigte den 
Befund aber so erheblich, dass die genaue Konstruk-
tionsweise nicht mehr zu eruieren war. Pföstchen – 
wie sie in Kanal K2 zu beobachten waren – konnten 
nirgends nachgewiesen werden. Der Kanal dürfte 
rund 1 m breit und etwa 0,5 m tief gewesen sein. Er 
wies ein Gefälle von rund 2% in Richtung des Tales 
auf. Auf seiner Sohle bildete sich die schlammige Ab-
lagerung Sch201. Die von C. Schucany vorgeschla-
gene Entwässerung des Kanals in Grube G8.33290 ist 
abzulehnen, da die obere Deckschicht Sch239 über 
G8.33 eindeutig von vor der Errichtung des Kanals 
datiert. Das Ensemble aus Schicht Sch239291 datiert 
noch in tiberische Zeit. Dies legen ein leider nur 
fragmentarisch erhaltener, zweizeiliger Stempel des 
TSI-Produzenten Villo Ste33292 sowie eine in hoher 
Qualität ausgeführte bemalte Flasche nahe ▶ 24. Be-
malte Gefässe stehen stark in keltischer Tradition 

24 WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Eine in keltischer Tradition bemalte hell
tonige Flasche aus der Deckschicht Sch239 über Grube G8.33. (Inv. Nr. V.007.3 / 2249.3 und 
V.007.3 / 2299.8). M. 1:1.
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293 Schucany u. a. 1999, 52 – 54, dort auch ein guter Vergleich: Taf. 
52,C.9,20, allerdings aus neronischflavischem Kontext. | Hagendorn 
u. a. 2003, 325. Der Kenntnisstand von sauber stratifizierten Fund
komplexen beschränkt sich in Vindonissa derzeit auf das Lager. Ob das 
dort zu beobachtende Verschwinden der bemalten Keramik ab tiberi
scher Zeit auch auf die Zivilsiedlung zutrifft, wäre am Fundmaterial der 
Parzellen 8 – 22 zu prüfen.  294 Schucany 2011, Abb. 16. | Dies wird im 
Rahmen einer zukünftigen Auswertung der Überbauung zwischen den 
beiden Strassen allerdings noch zu überprüfen sein.  295 Vgl. ▶ 102 so
wie ▶ Beilage 7. In ▶ Beilage 6 ist dieses stratigrafische Verhältnis nicht 
so eindeutig zu erkennen.  296 V.007.3/405.1. Eine genauere Einord
nung dieser Skulptur bleibt der zukünftigen Fundauswertung vorbe
halten. Neben einer Ansprache als Kapitell der Holzbauten ist auch 
ein Zusammenhang mit den Steindenkmälern aus dem Kontext der 
Gräber nicht auszuschliessen. | Vgl. dazu zwei ähnliche Widderköpfe 
aus Sandstein aus Aventicum (Schenk 2013, 284 Abb. 285).  297 Das 
von C. Schucany postulierte Holztrottoir im Bereich von Parzelle 10 
(Schucany 2012b, 39 – 41) ist eindeutig als Überrest eines neuzeit
lichen Strassengrabens anzusprechen ▶ Beilage 6.  298 Die Flächen 
in seinem weiteren Verlauf wurden maschinell untersucht, sodass 
seine Fortsetzung nicht erfasst werden konnte.  299 Zur Datierung 
der Strasse vgl. Kap. VI.1.3.2.  300 Zur Definition inklusive bautech
nischer Beschreibung vgl. Pierer’s UniversalLexikon4 III (1857), 
888 – 890 s. v. Chaussée. <http://www.zeno.org/nid/2000966985X> 
[Stsand: 8.06.2017].  301 Boesch u. a. 2007, 18 f.  302 Vgl. Baerlocher 
u. a. 2012.  303 Schucany 2011, 56.  

Gn16.2

S8

Sch357

G16.8–10

porticus  Sch307

K2 (verfüllt)

K3

S7

S7

Vorplatz

25  WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Widderkopf aus Verfüllung Sch712 in 
Kanal K1 ▶ 102. Neben einfachen Geröllen wurde darin auch die Darstellung eines Widder
kopfes entsorgt. Inv. Nr. V.007.3 / 405.1.

26 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Strasse S7 südlich Parzelle 
16. Am nördlichen Rand ist der Portikusboden Sch307 zu erkennen. Er stösst an Gräbchen 
Gn16.2. Darauf folgt der Vorplatz sowie der verfüllte Bereich über K2. Daran anschliessend 
folgt der Kieskoffer von S7, in dem sich im Planum gut der Strassengraben K3 abzeichnet. 
Links der Bildmitte ist eine jüngere Strassenoberfläche S8 zu erkennen, die auf dem zu 
Sch357 zusammengefassten Schichtpaket aufliegt, welches in Grube G16.8 – G16.10 ein
gesunken ist.

und können mit vergleichbaren Verzierungen bis ins 
späte 1. Jh. n. Chr. auftreten, verlieren in Vindonissa 
aber bereits ab tiberischer Zeit an Bedeutung293. Ein 
Hinweis, dass Graben K1 im Bereich der Gelände-
stufe zwischen 192 und 212 endete, ist sein Gegen-
stück auf der Südseite der Strasse, welches offenbar 
im Bereich von 212 endete294.

Eine sichere stratigrafische Verknüpfung der Stras-
senbauzustände mit den Portikusböden ist wegen  
der oben aufgeführten Störungen nicht möglich.  
Aufgrund der relativchronologischen Verknüpfun-
gen der vorhergehenden Strasse mit Phase III.3 und 
der folgenden mit dem Beginn der Phase III.5 kann 
sie aber eindeutig mit Phase III.4 parallelisiert wer-
den.

Im Hinblick auf eine gut funktionierende Infra-
struktur wäre eine Gleichzeitigkeit von K2 und K1 
denkbar. Dagegen spricht allerdings der stratigra-
fische Befund. Kanal K2 war eindeutig mit Strasse 
S4 ▶ Beilage 13, K1 eindeutig mit Strasse S6 ▶ Beilage 6 
verknüpft. Eindeutige Befunde eines Vorgängers von 
K1, der als Fortsetzung von K2 vor den Parzellen 8, 
10 und 12 zu werten wäre, konnten nicht festgestellt 
werden. Nicht auszuschliessen, aber doch wenig 
wahrscheinlich ist, dass infolge der grossen Lücke 
von 17 m im Bereich der Geländestufe zwischen 
den Achsen 194 und 212 die Stratigrafie der Strassen 
nicht richtig verknüpft wurde.

4 . 6  D I E  R Ö M I S C H E  S T R A S S E  S 7

Die Erneuerung bestand aus einem Kieskörper von 
10 bis 20 cm Mächtigkeit und teilweise Geröllset-
zungen als Unterlage. Strasse S7 war rund 6 m breit. 
Wohl infolge der wiederholten Aufschüttungen für 
die Erneuerungen reduziert sich das Gefälle insbe-
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sondere im Bereich der Geländestufe im Vergleich 
mit den vorherigen Strassen deutlich ▶ 19.

Im Kontext der Erneuerung wurde Kanal K1 auf-
gegeben und systematisch mit Lehm und Geröllen 
(Sch712) verfüllt295. Zwischen den Geröllen wurde 
auch ein aus einem Sandstein gehauener Widderkopf 
▶ 25 entsorgt296. Die Aufgabe und Verfüllung von K1 
erfolgte eindeutig als Vorbereitung bzw. für die Er-
richtung der Fundamente der Steinbauphasen III.5 
in den Parzellen 8, 10 und 12, da diese mindestens 
die Hälfte der Kanalfläche beanspruchten, sodass die 
Strasse S7 chronologisch mit Phase III.5 zu paralleli-
sieren ist. Ein neuer Strassengraben wurde offenbar 
nicht angelegt297.

Vor den Parzellen 16, 18, 20 und 22 war zu be-
obachten, dass bei der Erneuerung der Strasse der 
Strassenkies bis über den Vorplatz, z. B. der Parzelle 
16, planiert wurde ▶ Beilage 10. Dort ist ausserdem ein 
Strassengraben K3 zu fassen ▶ 26. Allerdings zeich-
nete er sich nur im Planum ab, im Profil wurde er 
nicht erkannt. Er konnte nur über eine Distanz von 
ca. 4 m verfolgt werden298. Seine Tiefe betrug nur 
25 cm.

4 . 7  D I E  R Ö M I S C H E  S T R A S S E  S 8

Die Reste der jüngsten römischen Strasse waren nur 
im tiefer liegenden östlichen Teil der Grabung zu 
fassen. Im Bereich westlich Achse 212 konnten nur 
vereinzelte Kiesstraten, eingesunken in die Gruben 
G16.2 und G22.1 sowie in Feld V.008.2/132 über K2, 
als nördliche Ausläufer des Kieskoffers dieser Strasse 
identifiziert werden. Breite und Steigung dürften, 
soweit eruierbar, weitgehend den älteren römischen 
Strassen entsprechen. Die Oberfläche war teilweise 
gut erhalten, im östlichen Bereich war sie stellen-
weise allerdings auch durch Eingriffe im Kontext der 
Anlage von Strasse S9 gekappt.

Die Strasse scheint im Bereich der Steinbauten in 
Parzelle 8, 10 und 12 wohl noch zur Zeit der Nutzung 
derselben errichtet worden zu sein, zumal in ▶ Bei-
lage 6 die UK von Strasse S8 gut mit der OK der Fun-
damente von M18 korrespondiert. Anders scheint 
dies vor den Parzellen 16, 18, 20 und 22 zu sein. Dort 
legt der stratigrafische Aufschluss in ▶ Beilage 12 nahe, 
dass der als S8 angesprochene Kieskoffer über den 
Abbruchschutt Sch435 der letzten Bauphase III.5 
zieht. Entsprechend könnten einzelne Gebäude 
beim Bau der Strasse S8 bereits aufgelassen sein. 
Betrachtet man allerdings die lange Nutzungsdauer 
dieser Strasse – wohl vom 2. Jh. n. Chr. bis in die 
Frühe Neuzeit299 – scheint wahrscheinlicher, dass 
es sich beim erwähnten Kies der Strasse S8 um eine 
lokale Reparatur handelt, die infolge der Senkungen 
in Grube G16.2 notwendig wurde. Naheliegend wäre 

eine Erneuerung der Strasse noch während der An-
wesenheit der Legion bis 101 n. Chr. und der damit 
verfügbaren Arbeitskraft der Legionäre. Dies ist aller-
dings aufgrund der relativen und absoluten Datierun-
gen nicht schlüssig zu beweisen.

4 . 8  D I E  N E U Z E I T L I C H E N  S T R A S S E N

Im östlichen Teil der Grabungen lag die aufgrund 
des aus Kalkbruchsteinen bestehenden Unterbaus 
deutlich von den römischen Strassen zu unterschei-
dende erste neuzeitliche Strasse S9 direkt auf Strasse 
S8 auf, während sie im Bereich westlich Achse 194 
auf Strasse S7 auflag. Entsprechend dürfte die letzte 
römische Strasse S8 bis zur Errichtung der ersten 
neuzeitlichen Strasse weiter genutzt worden sein. Sie 
ist zudem auch auf der ältesten erhaltenen Karte von 
Windisch und seiner Umgebung – der von Hans Con-
rad Gyger gezeichneten Karte von «Königsfelden 
Mitt seiner zugehörigen Landschafft, genannt das 
Eigen-Ampt» – aus dem Jahre 1660/70 ▶ 18 gut er-
kennbar. Aufgrund des deutlich fassbaren Unterbaus 
aus Kalkbruchsteinen ist die Strasse S9 als Chaus-
sée – eine Kunststrasse mit Unterbau aus gebroche-
nen Steinen und einem Kiesbett – anzusprechen300. 
Dabei handelt es sich um einen antiken Strassentyp, 
der erst im 18. Jh. wieder aufkommt. Die Erneuerung 
ist entsprechend in die Jahre zwischen 1740 – dem 
Beginn eines umfassenden Strassenbauprogrammes 
der bernischen Obrigkeit – und 1775 – als zwischen 
Hunzenschwil und Zurzach eine durchgehende 
Chaussée bestand – zu datieren301. 1775 war auch 
der Ausbau der Bözbergstrasse zu einer Chaussée ab-
geschlossen. Über dieser Strasse S9 folgen inklusive 
der modernen, geteerten Alten Zürcherstrasse sieben 
weitere neuzeitliche Strassen. Diese sind hier aber 
nicht weiter zu behandeln.

5  H O R I Z O N T  I :  E R S T E  R Ö M I S C H E 
N U T Z U N G  A L S  G R Ä B E R F E L D  ▶ Beilage 2

Die erste fassbare römische Nutzung im gesamten 
durch die Grabungen Windisch «Vision Mitte» 
2006 – 2009 untersuchten Gebiet sind die frührö-
mischen Gräber südlich der Strasse nach Augusta 
Raurica302. Sie sind in zwei Reihen entlang der 
Strasse angeordnet. Möglicherweise setzt die Bele-
gung dieses Gräberfeldes noch vor der Anlage der 
ersten römischen Strasse S2 ein, da sich die Gräber 
an der Ausrichtung der spätlatènezeitlichen Strasse 
S1 orientieren303. Die Gräber weisen in den Gra-
bausstattungen eine mediterrane Prägung auf. In 
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304 Baerlocher u. a. 2012, 32 f.  305 Die vereinzelten Reste von kal
zinierten Knochen in den Kulturschichten von Horizont III wurden 
jeweils bereits auf der Grabung soweit möglich von Petra Plüss be
stimmt. Es handelt sich ausschliesslich um Tierknochen, die im Zuge 
von häuslichen und handwerklichen Aktivitäten ins Feuer gelangt sein 
dürften und zufällig oder gewollt verbrannten. Möglich ist auch, dass 
sie durch Brandkatastrophen kalziniert wurden. Vgl. auch Kap. V.4.4.  
306 V.008.3/2440.1.  307 V.008.3/1806.1 – 2. Derzeit ausgestellt im 
Vindonissa Museum, Brugg. Ausführlich publiziert in Flück/Gautschy 
2016.  308 V.008.3/2166.1 und 2167.1.  309 Da sie aus Schichten des 
18. Jh. stammen, können sie auch von einem anderen Ort herange
führt worden sein.  310 Die Zuweisung der Grube G24.1erfolgt allein 
aufgrund der Lage. Da sie nur in der Fläche dokumentiert wurde, ist 
ihre Interpretation nicht gesichert.  311 Vergleichbare Befunde mit 
einer parallel zur Strasse verlaufenden Reihe von Kiesentnahmegru
ben sind etwa von der Via Claudia Augusta bekannt. Vgl. Czysz 2004, 
109 f. Abb. 10 und 11. Diesen Literaturhinweis verdankt der Verfasser 
J. Trumm, KAAG.  312 Vgl. Kap. VIII.1.1.1.  313 Insbesondere die 
aedicula mit Frauendarstellung (V.009.16/1024.1) sowie ein stilisier
ter Pinienzapfen (V.008.3/2440.1). Die aedicula ist abgebildet bei 
Schucany 2011, Abb. 13 und ist derzeit im Vindonissa Museum, Brugg 
ausgestellt.  314 Die Nutzung von Material des BHorizonts erfolgte 
in grösserem Masse offenbar erst ab Horizont III für Kiesböden in der 
porticus oder den Häusern.   315 Schucany 2011, 66.  316 Es handelt 
sich um die Gruben G8.32, G8.33, G10.1, G12.2, G16.8, G18.2, G20.1, 
G22.1, G22.2 und G24.1.  317 Vgl. Kap. IV.4.1.  318 Zu vergleich
baren Schlüssen gelangt auch C. Schucany in ihrem Vorbericht, in 
dem sie die Gruben zwischen den Strassen nach Augusta Raurica und 
Aventicum genauer betrachtet hat (Schucany 2011, 53 – 54).  319 Vgl. 
Kap. VII.4.  320 Vgl. Kap. IV.7.10.2.  321 Positionsbeschreibung Pos. 
V.008.3/701.49, vgl. Grezet u. a. 2008.  322 Vgl. früheste Phasen der 
einzelnen Parzellen in Kap. IV.7.  323 Zur Datierung insbesondere 
auch im Vergleich mit dem Fundmaterial der Phase III.1 der Parzelle 
12 vgl. Kap. VI.2.  324 Vgl. Kap. IV.2.  325 Vgl. Mikromorphologische 
Untersuchungen zu G8.7 in Kap. VII.5.2.6.  326 Es handelt sich um 
die Sammelbefunde Pf18.20, Pf10.20, Pf12.13, Pf18.20, Pf20.5, Pf22.9.  

mehreren waren die Toten auf mit Knochenschnit-
zereien verzierten Klinen ▶ 27 verbrannt worden. Sie 
können – soweit sie aufgrund der Beigabenarmut da-
tierbar sind – in spätaugusteische bis tiberische Zeit 
gesetzt werden304. Für den ausgewerteten Bereich 
nördlich der Strasse konnten hingegen keine Spu-
ren einer Gräberfeldnutzung gefasst werden. Weder 
waren Gräber im engeren Sinne, noch verschleppte 
Überreste von solchen oder Befunde, die mit Grä-
bern in Verbindung zu bringen wären – wie etwa 
Umfassungsgräbchen –, nachzuweisen305. Einzig ein 
stilisier ter Pinienzapfen306 sowie die Sonnenuhr307 
▶ 192, die beide mit grosser Wahrscheinlichkeit von 
Grabmälern stammen dürften, wurden nördlich der 
Strasse gefunden. Der Pinienzapfen war in der unte-
ren Verfüllung einer in Funktion und Datierung nicht 
näher bestimmbaren Grube G22.32 entsorgt wor-
den. Die Sonnenuhr diente als Pfostenfundament in 
Phase III.4. Zwei weitere Bruchstücke bearbeiteter 
Steine308 waren als Teil des Strassenunterbaus der 
neuzeitlichen Strasse S9 verwendet worden. Wäh-
rend die Herkunft der beiden Letzteren vollständig 
offen ist309, dürften Sonnenuhr und Pinienzapfen aus 
unbekannten Gründen von ihrem ursprünglichen 
Aufstellungsort hierher transportiert worden sein.

In Horizont I – vermutlich zu Beginn beim Bau der 
Strasse S2 – dürften auch die unmittelbar nördlich 
der Strasse S2 in regelmässigen Abständen von we-
nigen Metern parallel zur Strasse liegenden Gruben 
G8.32, G8.33, G10.1, G12.2, G16.8, G18.2, G20.1, 
G22.1, G22.2 und G24.1310 ▶ Beilage 2 angelegt wor-
den sein, um die sandigen Kiese des C-Horizontes 
für den Bau der Strasse S2 zu gewinnen311. Dafür 
spricht, dass die Strasse S2 jeweils knapp oder gar 
nicht über diese Gruben hinweg zog. 

Entsprechend lag das hier untersuchte Gelände 
ausserhalb der Siedlung. Die einzige nachweisbare 
Nutzung sind die Materialentnahmegruben.

6  H O R I Z O N T  I I :  U M N U T Z U N G  
D E S  G E L Ä N D E S  ▶ Beilage 2

6 .1  P H A S E  I I.1:  A U FL A S S U N G  D E S 
G R Ä B E R FE L D E S  U N D  M AT E R I A L E N T N A H M E 
G R U B E N  V O R  D E R  Ü B E R B A U U N G

Aus später noch näher zu diskutierenden Gründen312 
wurde das Areal im Verlaufe des 4. Jahrzehnts des 
1. Jh. n. Chr. einer neuen Nutzung zugeführt. Die 
Gräber wurden aufgegeben und planiert. Teile der 
steinernen Grabausstattungen wurden in Material-
entnahmegruben deponiert313. 

Parallel zur Strasse und bis in eine Distanz von ma-
ximal 45 m konnten im ausgewerteten Gebiet amor-
phe Gruben beobachtet werden, die wannenförmig, 
teilweise auch überraschend steilwandig waren. 
Meist griffen sie bis in den anstehenden grauen, san-
digen Kies (C-Horizont) ein. Als unterste Verfüllun-
gen sind regelhaft rückverfüllter B-Horizont (oran-
gebrauner, verlehmter Kies) und/oder Gerölle zu 
beobachten. Grubenform und die ersten Rückverfül-
lungen – die meist fundarm waren – legen nahe, dass 
diese Gruben der Gewinnung von Kies dienten. Da-
bei wurden offenbar die grösseren Gerölle ausgelesen 
und in den nicht mehr genutzten Kiesentnahmegru-
ben sofort entsorgt. Ebenso wurde mit dem Material 
des B-Horizontes verfahren, welches zur Gewinnung 

27 WindischBachthalen 20072009 (V.007.3). Zwei männliche Profile, einmal nach 
rechts, einmal nach links. Fragmente der Knochenschnitzereien der Klinen aus den 
frühen Gräber, die an der Strasse nach Augusta Raurica angelegt worden waren.  Links: 
V.007.3 / 1049.217. Rechts: V.007.3 / 1049.216.
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des darunterliegenden Kieses des C-Horizontes zur 
Seite geschafft werden musste314. Erst darüber folgen 
teilweise stark organische und mit Siedlungsabfall 
(Keramikscherben und Knochen) durchsetzte Ver-
füllungen.

Im Gegensatz zu den im Spickel zwischen den 
Strassen liegenden Materialentnahmegruben, wel-
che aufgrund stratigrafischer Überlegungen jünger 
als Horizont I zu datieren sind315, können die hier 
angetroffenen Gruben ohne eine eingehende Ana-
lyse des Fundmaterials nicht eindeutig einem der 
beiden Horizonte zugewiesen werden. Einzig die 
unmittelbar entlang der Strasse angelegten Gruben316 
sind mit einiger Wahrscheinlichkeit als zugehörig zu 
Strasse S2 zu sehen und entsprechend in Horizont I 
zu datieren. Alle weiteren Materialentnahmegruben 
wurden Horizont II zugewiesen317. Die Materialent-
nahmegruben, welche möglicherweise der Beschaf-
fung des Kieses für Strasse S3 dienten, sind in Hori-
zont II zu setzen.

Wie stratigrafische Hinweise belegen, sind wohl 
der überwiegende Teil der Materialentnahmegru-
ben im hinteren Bereich der Parzellen (▶ Beilage 2, z. B. 
G12.7, G12.24 oder G14.8) ebenfalls in die Zeit vor 
der Überbauung zu datieren. Nicht auszuschliessen 
ist allerdings, dass einzelne dieser Gruben – insbe-
sondere in den Hinterhöfen – auch erst während Ho-
rizont III angelegt wurden318.

Infolge der oben beschriebenen, stark mit organi-
schen Materialien durchsetzten Verfüllungen in den 
Gruben kam es über diesen in den folgenden Jahr-
zehnten zu Setzungen. Diese Setzungen führten zu 
erheblichen Problemen bei der Überbauung in Ho-
rizont III, da sie einen instabilen Baugrund zur Folge 
hatten319. Für die Auswertung waren diese Gruben 
wegen der eingangs erwähnten, darin eingesunkenen 
Stratigrafieinseln ein Segen. Allerdings waren diese 
insularen Befunde, die keine stratigrafischen Verbin-
dungen zu der im Frontbereich der Parzellen erhalte-
nen Schichtenfolge aufwiesen, nicht immer eindeu-
tig mit dieser zu verknüpfen.

Am Beispiel von Grube G22.19 ▶ Beilage 13 ist aus-
serdem festzustellen, dass die Verfüllung mit Sied-
lungsabfall nicht zwingend unmittelbar vor der Über-
bauung erfolgte. Die oberste Position der Verfüllung 
Sch632 unmittelbar unter einer dicken Kiesplanie 
aus umgelagertem B-Horizont – wohl der erste Kies-
boden Sch297320 – wird als «fast humos»321 be-
schrieben, sodass für die OK dieser Verfüllung eine 
leichte Überprägung durch beginnende Humusbil-
dung angenommen werden kann.

Eine offene Frage stellt die Herkunft des in den 
Gruben entsorgten Siedlungsabfalls dar.

6 . 2  P H A S E  I I. 2:  G E L Ä N D E V O R B E R E I T U N G  
V O R  D E R  N U T Z U N G  A L S  S I E D L U N G S G E L Ä N D E 

Während im Bereich zwischen den beiden Strassen 
ein rund 92 m langer Graben, der eindeutig jünger 
als die Gräber datiert, erfasst werden konnte, waren 
diesseits der Strasse nach Augusta Raurica nur zwei 
Gräbchenreste sowie ungeordnete Staketenlöcher 
zu fassen322. C. Schucany interpretiert den Graben 
als möglichen Markierungsgraben der Parzellierung. 
Aufgrund ihrer Untersuchung des daraus geborgenen 
Fundmaterials (Münzen, Fibeln und Keramik) da-
tiert sie die Verfüllung in das 2. Viertel des 1. Jh. Sie 
möchte deshalb die Anlage dieses Grabens mit der 
Ankunft der XXI. Legion in Verbindung bringen323.

Unmittelbar vor Beginn der Siedlungsnutzung 
dürfte im gesamten Bereich der Oberboden abge-
schoben worden sein. In keinem der Profile im Be-
reich der Überbauung konnte ein vollständiger römi-
scher bzw. vorrömischer A-Horizont beobachtet wer-
den324. Vielmehr waren die Strukturen der Phase III.1 
entweder direkt auf dem B-Horizont angelegt oder in 
diesen eingetieft. Im Bereich der Parzellen 8, 10 und 
12, gegen die periodisch wasserführende Senke hin, 
waren sie teilweise auch in den feinsiltigen Al-Hori-
zont Sch107 eingetieft325. Die oberste Schicht des 
Anstehenden war meist leicht verschmutzt durch 
Einsickerungen von oben und wohl auch Begehung 
im Rahmen der ersten Baumassnahmen vor dem 
Einbringen von Böden. Diese Schicht wird als Sch1 
bezeichnet. Wo auf dem B-Horizont noch Reste des 
Al-Horizontes Sch107 auflagen, wurde dessen OK als 
Gehniveau genutzt.

Dass die Vorbereitung des Bauplatzes und das 
damit verbundene Abziehen des Oberbodens für 
die gesamte Fläche gleichzeitig erfolgte, belegt der 
Befund der in Phase III.1 nicht überbauten Parzelle 
10. Die über die porticus der Parzellen 8, 10 und 12 
durchlaufende Nutzungsschicht Sch19 zieht nämlich 
auch in den erst in Phase III.2 überbauten Bereich 
der Parzelle 10 hinein, sodass dort der Oberboden 
ebenfalls bereits entfernt worden sein muss. Diese 
als Bauvorbereitung zu Phase III.1 zu zählende Mass-
nahme wird als Phase II.2 bezeichnet, da es sich um 
eine übergreifende Massnahme für das gesamte Ge-
biet handelt. Für diese grossflächige Erschliessung ei-
ner Bauzone ist auch eine Beteiligung der Legionäre 
als Baumannschaft denkbar.

Mit Ausnahme von Parzelle 14 und 16 waren als äl-
teste Baustrukturen unsystematisch verstreute Pföst-
chen mit Durchmessern bis 10 cm zu beobachten, 
welche sich im anstehenden Boden abzeichneten. Sie 
wurden pro Parzelle zu einem Befund326 zusammen-
gefasst. Eine Zuweisung in diesen Horizont ist nicht 
für alle Pfostenlöcher gesichert, ist doch bei Struk-
turen von so geringem Durchmesser nicht ausge-
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327 Sie werden in der älteren Literatur als Überreste von Zelten 
oder provisorischen Bauten interpretiert. Vgl. MeyerFreuler 1998, 
18; MeyerFreuler 1989, 16 f. | S. Benguerel (Benguerel u. a. 2010, 43) 
spricht sich dezidiert für eine Interpretation als Überreste von provi
sorischen Unterkünften der Truppe und gegen Zelte aus.  328 Schu
cany 1996, 24 interpretiert sie als Überreste einer Strasse. | Koller/
Doswald 1996, 79 f. macht keine Interpretationsvorschläge.  329 Sie
ler 2009, 24 f.  330 PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 74. Dort (Anm. 14 
und 17) auch weitere Hinweise und Überlegungen zu Vergleichen in 
Vitudurum und Augusta Raurica. | Vgl. Kap. VI.3.1 und Anm. 1666.  
331 Ausführliche Überlegungen bei PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 
74 – 76.  332 Wyss 2005b, 67 f. und Abb. 9.  333 Eine Änderung der 
Parzellierung im Laufe der Zeit wäre denkbar (vgl. etwa Aquae Helve-
ticae [Schucany 1996, 32], oder Kempten [Sieler 2009, 134 Abb. 56]). 
Indizien waren aber dafür keine vorhanden.  334 Schucany 2011, 
Abb. 16.  335 Für ein Beispiel der Nutzung von Siedlungsbereichen 
im Spickel zwischen zwei Strassen vgl. Londinium, im Bereich des Wal
brooküberganges (Hill/Rowsome 2011, Fig. 369 und 370).  336 Da 
im Laufe der Bearbeitung der Auswertungsperimeter aus Zeitgrün
den reduziert werden musste, werden nur die Parzellen nördlich der 
Strasse mit geraden Nummern behandelt. Parzelle 2 wurde aufgrund 
zweier Pfosten im Areal «Kreisel» der Grabung WindischBachtha
len 2007 – 2009 (V.007.3) definiert. Dieses Areal wurde ebenfalls aus 
der Auswertung ausgeschlossen. Vgl. Kap. IV.1.2.  337 Dieser Be
reich konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht ausgewertet werden. Vgl. 
Kap. IV.1.2.  338 Dieser aus der antiken Rechtsterminologie bekannte 
Begriff bezieht sich auf Situationen im städtischen Wohnbau. Er wurde 
mit Sicherheit aber auch im kleinstädtischen Milieu nördlich der Al
pen verwendet, wie eine Nennung dieses Begriffs auf einer Inschrift 
aus Lousonna zeigt (Czysz 2013, 32 f. Abb. 38).   

schlossen, dass sie in höherliegenden Plana in dunkel 
gefärbten Schichten nicht erkannt wurden. Zugewie-
sen wurden Strukturen, die in keine klaren Reihen 
eingebunden werden konnten. In einem Fall bildeten 
drei Pföstchen Pf8.38 eine deutlich von der späte-
ren Parzellierung abweichende Linie. Dazu gesellen 
sich zwei Gräbchenreste Gn20.16 und Gn16.13, wel-
che eindeutig unter dem ältesten Kiesboden Sch297 
 lagen.

Unregelmässig streuende Pfostenlöcher vergleich-
barer Dimension können in den meisten Siedlungen 
mit Holzbaubefunden nachgewiesen werden. So etwa 
im Legionslager Vindonissa327, in Aquae Helveticae328, 
Cambodunum (Kempten, D)329 oder Vitudurum330. 
Im vorliegenden Fall ist bei einer Einstufung in Hori-
zont I eine Ansprache als Überreste von Zäunen o. ä. 
durchaus denkbar. Eine Interpretation als Spuren von 
Behelfskonstruktionen für die Errichtung der ersten 
Holzbauten, von Bauinstallationen oder von proviso-
rischen Unterkünften der Baumannschaften scheint 

– mit Blick auf das oben aufgezeigte regelhafte Auf-
treten im Vorfeld von Holzbaubefunden – allerdings 
wahrscheinlicher331. Die nur fragmentarisch erhal-
tenen Gräbchen sind wohl in ähnlicher Funktion zu 
sehen oder dienten der Entwässerung.

6 . 3  D I E  PA R Z E L L I E R U N G

Basierend auf Vergleichen mit anderen Zivilsiedlun-
gen und Kastellvici postulierte bereits S. Wyss –aus-
gehend von den von ihm ausgewerteten Befunden 
sowie den zwischen den Strassen liegenden Steinkel-
lern – eine Parzellierung für den hier ausgewerteten 
Siedlungsbereich332. Die Existenz einer Parzellie-
rung konnte bereits während der Grabung dank der 
Sockelmauerfundamente der Parzellen 8, 10 und 12 
bestätigt werden. Aufgrund der am Grabungsende 
vorliegenden Datengrundlage konnte sie auf ein soli-
des Fundament gestellt werden ▶ Beilage 24.

Basierend auf dem Gesamtplan der Strukturen, 
wurden zu Beginn der Auswertung mehrfach belegte, 
im rechten Winkel zur Strasse laufende Achsen als 
mögliche Parzellengrenzen identifiziert. Als Aus-
gangspunkt dienten die Steinfundamente, welche 
eine deutliche Parzellierung erkennen liessen333. 
Dieses Vorgehen wurde südlich der Strasse wieder-
holt und führte zu dem auch im Vorbericht von C. 
Schucany publizierten Parzellenplan334. Im Laufe der 
Auswertung konnten für die nördliche Strassenseite 
kleine Anpassungen und Präzisierungen vorgenom-
men werden. Dies betrifft namentlich die westliche 
Grenze von Parzelle 22, welche neu den Keller G22.4 
einschliesst, sowie die nicht erkannten Traufgassen 
zwischen den Parzellen 14/16 und 18/20, wobei 
Erstere wohl nur in Phase III.2 bestand. Die Über-

prüfung der Parzellierung südlich der Strasse durch 
eine umfassende Auswertung steht derzeit noch aus. 
Grössere Unsicherheiten bestehen im Bereich west-
lich Parzelle 5. Aufgrund der geringen Distanz zwi-
schen den Strassen von nur rund 22 m und der deut-
lich veränderten Ausrichtung der Holzbaubefunde 
ist möglicherweise von einem anderen Überbaungs-
raster auszugehen335. Eine ausführliche Diskussion 
zur Parzellierung erfolgt in Kap. VII.1.

7  H O R I Z O N T  I I I :  N U T Z U N G  
D E S   G E L Ä N D E S  A L S  S I E D LU N G S A R E A L

7.1  V O R B E M E R K U N G E N

Die Horizonte I und II wurden über das gesamte Ge-
lände betrachtet, da die Nutzung zu diesen Zeitpunk-
ten auch auf die gesamte ergrabene Fläche bezogen 
war und nur durch die Strassen S1 und S2 sowie die 
Strasse nach Augusta Raurica gegliedert wurde. Im 
Folgenden werden die Befunde pro Parzelle behan-
delt, da mit der Phase III.1 die Parzellierung nun 
die Nutzung des Geländes gliedert. Pro Parzelle und 
Phase wurde jeweils eine Abbildung erstellt. Einen 
Überblick zu den einzelnen Phasen im gesamten aus-
gewerteten Areal geben die ▶ Beilagen 17–21. Die Par-
zellierung blieb nördlich der Strasse bis zur Auflas-
sung der Besiedlung unverändert bestehen. Die Par-
zellen werden nach der Nummerierung von 4 bis 22 
fortlaufend vorgestellt336. Zu Beginn wird bei jeder 
Parzelle allgemein die Schichterhaltung besprochen, 
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um danach die Befunde pro Phase im Überblick dar-
zustellen.

Die Gebäudeflächen werden im Folgenden auf 
0,5 m2 genau angegeben. Eine genauere Angabe er-
scheint in Anbetracht der Messgenauigkeit im Mass-
stab 1:20 und der Problematik der meist unbekann-
ten Wanddicken wenig sinnvoll. 

7. 2  PA R Z E L L E  4 U N D  6

7. 2 .1  E R H A LT U N G
Im vorderen Bereich der Parzellen, in dem mit ei-

ner Überbauung zu rechnen ist, wurde nur Schnitt 1 
(SS1) im Rahmen der Sondierung Windisch-
Bachthalen 2005 (V.005.2) angelegt. Dieser erreichte 
knapp die OK der römischen Kulturschichten, sodass 
kaum etwas zur Erhaltung in diesem Bereich gesagt 
werden kann. Der Hinterhofbereich wurde hingegen 
im Kontext der Flächen untersucht, die für den Bau 
eines Kreisels der Neuen Zürcherstrasse freigelegt 
wurden337. Die frühneuzeitlichen und neuzeitlichen 
Störungen waren in diesem Grabungsteil sehr um-
fangreich, sodass eine Auswertung der Befunde ohne 
eine Bearbeitung des Fundmaterials nicht möglich 
ist, weshalb darauf verzichtet wurde, die Flächen in 
die Auswertung einzubeziehen.

G4.3

5

7

S1

S2–S6

824

820

816

812

808

240236 244

Strassen (hell ergänzt)
Gruben  (hell ergänzt)

M24

M25

824

820

816

812

808

5

7

S1

240236 244

Strassen (hell ergänzt)
Mauern/Stein  (hell ergänzt)

S7

29 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan  
der Parzellen 4 und 6. Phase III.5. Phasenplan. M. 1:200.

28 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan  
der Parzellen 4 und 6. Phase II – III.4. Phasenplan. M. 1:200.

7. 2 . 2  P H A S E  I I I .1  –  4  ▶ 28
B E R E I C H  G E B Ä U D E

Eine Grube unbekannter Datierung (G4.3) konnte 
im vordersten Bereich der Parzelle 4 nachgewiesen 
werden. Da die darin eingesunkenen Deckschichten 
durch M24 geschnitten werden, muss die Grube den 
Holzbauphasen angehören, wenn sie nicht sogar zu 
der parallel zu der Strasse nach Augusta Raurica ver-
laufenden Reihe von Materialentnahmegruben aus 
Horizont I oder II gehört. Da diese Grube nur auf-
grund der eingesunkenen Deckschichten erkannt 
wurde, kann dies nicht entschieden werden.

7. 2 . 3  P H A S E  I I I . 5  ▶ 29
P O R T I K U S B E R E I C H  U N D  G E B Ä U D E

Es sind keine Böden zur porticus erfasst worden. 
Einzig Mauer M25, der Rest einer Fundamentmauer 
oder eines Pfeilerfundamentes, konnte durch die 
Mauerraubgrube G4.1 nachgewiesen werden. Ein 
kurzes Stück einer Mauer M24 sowie die in ihrer 
Fortsetzung verlaufende Mauerraubgrube G4.2 zei-
gen eine Nord-Süd laufende Mauer an. Dabei dürfte 
es sich um die paries communis338 der Steinbauten für 
die Parzellen 4 und 6 handeln. Eine Verbindung der 
beiden Mauern, die durch die Raubgruben sugge-
riert wird, ist allerdings nicht gesichert. Sie lässt auch 
die Möglichkeit offen, dass M25 als Frontmauer des 
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339 Der Sondierschnitt 1 war bei einer Breite von nur 1,7 m gut 
2,5 m tief, was eine adäquate Dokumentation aus Sicherheitsgründen 
nicht ermöglichte.  340 Zum Beispiel Pos. V.006.2/45.64 und 35.22.  
341 Vgl. Ausführungen Kap. IV.6.2.  342 Vgl. Hagendorn u. a. 2003, 
50 f. mit weiteren Verweisen in Anm. 145; Hagendorn/PauliGabi 
2005, 103 f.  

Steinbaues auf Parzelle 4 diente. Dies würde aller-
dings eine starke Abweichung des Verlaufes in Bezug 
auf die Parzellen 8 ff. bedeuten, weshalb dies eher 
auszuschliessen ist339.

7. 3  PA R Z E L L E  8 ▶ Beilagen 3, 4 und 5.  
Synoptische Zusammenstellung der Schichten: ▶ 30.

7. 3 .1  E R H A LT U N G
Im Bereich südlich der Achse 816 ist eine Schicht-

abfolge von rund 1,2 m Mächtigkeit erhalten. Darin 
lassen sich vier aufeinanderfolgende Häuser fassen, 
wobei bei Haus 8.1 zwei unterschiedliche Bauzu-
stände für die Frontwand fassbar sind. Nördlich der 
Achse 816 reduziert sich die Schichterhaltung konti-
nuierlich auf etwa 0,5 m. Zudem ist die Differenzier-
barkeit der Schichten nicht mehr auf der gesamten 
Höhe der Stratigrafie gegeben. Ausserdem sind die 
Ostprofile infolge von Mauern von NZ1 gestört, so-
dass für das Längsprofil durch die Parzelle auf klei-
nere Teilprofile aus den Flächen und Gruben zurück-
gegriffen werden muss.

Als eingesunkene Deckschichten haben sich ei-
nige Abfolgen von Böden und Nutzungsschichten 
in den Gruben G8.9 und G8.10 sowie in geringerem 
Masse in den Gruben G8.11, G8.13 und G8.14 erhal-
ten. Nördlich Achse 827 ist ausserdem eine Kappung 

der Stratigrafie in den Phasen III.1 – 3 zu beobachten, 
liegt doch die wegen grosser Mengen gebrannten 
Lehms als Brandschuttschicht der Phase III.5340 an-
gesprochene Schicht direkt auf der Nutzungsschicht 
Sch236 der Phase III.3/4 auf, welche wiederum 
 direkt auf dem Anstehenden aufliegt, sodass hier of-
fensichtlich Schichten der Phase III.1 und III.2 feh-
len.

Die Breite der Parzelle ist aufgrund der auf Achse 
232 verlaufenden Grabungsgrenze nicht mit Sicher-
heit zu bestimmen. Aufgrund der in SS1 der Sondie-
rung Windisch-Bachthalen 2005 (V.005.2) erfassten 
Parzellengrenze wird eine Breite von 7,6 m postuliert. 
Wegen der Unsicherheit dieses Masses wird auf eine 
Bestimmung der Flächenmasse in dieser Parzelle 
verzichtet. Ebenso wenig ist eine eindeutige Bestim-
mung der einzelnen Raumbreiten möglich, da für 
keinen der Räume eine östliche Begrenzung festge-
stellt werden kann. Bei der Beschreibung der einzel-
nen Räume und Bereiche wird deshalb jeweils nur 
ihre Nord-Süd-Ausdehnung angegeben.

30 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Tabellarische Darstellung der Schichtabfolgen in den Räumen und Bereichen der Gebäude und im Hinterhof. 
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7. 3 . 2  P H A S E  I I I .1  ▶ 31
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Als Bauniveau dient die OK des leicht verschmutz-
ten Anstehenden Sch1341.

P O R T I K U S B E R E I C H
Als Gehniveau im Bereich der porticus diente Sch1, 

die hier die OK des Anstehenden Sch107 darstellt. 
Die zugehörige Nutzungsschicht ist Sch19. Für die 
Annahme, dass dieses Gehniveau und die Nutzungs-
schicht bereits vor dem Bau des ersten Gebäudes be-
standen, sprechen Spuren von Wurzeln ▶ 32, die von 
Bäumen oder Sträuchern stammen, die in unmittel-
barer Nachbarschaft zur Strasse wuchsen. Hinweise 
auf eine Portikuskonstruktion sind nicht zu fassen. 
Sch19 zieht gemäss Profil Beilage 5 auch in den später 
überbauten Bereich, sodass sie zumindest zum Teil 
älter sein dürfte als Haus 8.1.

G E B Ä U D E  8. 1
Ein erstes Gebäude war in Pfostenbauweise erstellt. 

Die Westwand des Gebäudes wird durch die Pfosten 
Pf8.2 und Pf8.7 – Pf8.10 gebildet ▶ 33, welche unter 
der Mauer M1 liegen. Da diese Mauer zwischen den 
Achsen 812 und 817 nicht abgebaut wurde, können 
die zwischen Pf8.2 und Pf8.7 zu erwartenden zwei 
Pfosten nur vermutet werden. Gleiches gilt für den 
Bereich in der Fortsetzung der Linie nördlich Pf8.10, 
wobei hier Strukturen des Bauernhauses NZ1 eine 
Untersuchung verunmöglichten. Die in derselben 
Flucht liegenden Pfosten Pf8.11, Pf8.22 und Pf8.23 
dürften ebenfalls Teil dieser Wand sein. Mit der Pfos-
tenreihe Pf8.12, die insbesondere zwischen den Pfos-
ten Pf8.7 und Pf8.8 mit einer gewissen Regelmäs-
sigkeit nachgewiesen werden konnte, ist ausserdem 
eindeutig die Bauweise der Wand in Flechtwerktech-
nik342 anzunehmen, bei der die senkrecht laufenden 
Ruten direkt in den Boden gesteckt wurden. Zur 
Südwand gehört Pfosten Pf8.3. Aufgrund seiner Po-
sition im ungefähren Eckpunkt der Pfostenflucht der 
Westwand und dem Verlauf der Südwand gemäss den 
Gräbchen der späteren Phasen (Gn8.3 und Gn8.4, 
vgl. S. 84 und 88) könnte im Prinzip auch Pfosten 
Pf8.21 dazugehören. Mit einem Durchmesser von 
nur 8 cm ist er für einen Eckpfosten mit tragender 
Funktion allerdings relativ klein, sodass er wohl eher 
Teil des Balkengräbchens Gn8.3 der nächsten Phase 
ist. Demnach würde ein entsprechender Eckpfosten 
fehlen. Möglicherweise stand der Eckpfosten des 
Gebäudes an der Stelle von Pfosten Pf10.7 der Phase 
III.2; in diesem Fall wäre in der folgenden Phase am 
selben Ort eine Pfostengrube für das Haus 10.1a an-
gelegt worden.

Vom Nordende des Gebäudes 8.1 haben sich mit 
Ausnahme des Eckpfostens Pf8.23 keine Spuren er-
halten. Zu erwähnen bleibt, dass Grube G8.21 unter 
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31 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 8. 
Phase III.1. Gebäude 8.1. M. 1:200. 
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Pf8.8

Pf8.9

32 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8. Phase II.1. 
Wurzelstrukturen im Bereich der späteren porticus der Parzelle 8. Blick 
nach Westen.

33 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8. Phase III.1. 
Nach Entfernung des Fundamentes von Mauer M1 zeichnen sich in Sch107 
die Pfostenstellungen Pf8.8 und Pf8.9 der Ostwand von Gebäude 8.1 ab. 
Der direkt vor dem SProfil liegende Pfosten Pf8.7 ist noch durch Reste des 
Fundamentes von Mauer M1 verdeckt.

34 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8. Phase III.1. Aufsicht und 
NWProfil der Grube G8.5. Die rechteckige Form mit annähernd senkrechten Wänden ist  
gut erkennbar. Die untere Verfüllung Sch173 besteht aus unzähligen feinen Schichten,  
wie dies auch für Grube G8.7 zu beobachten ist ▶ 37. Nach der Auflassung wird die Grube 
mit Fachwerklehm Sch202 verfüllt. Unten Blick nach Nordwesten.

die postulierte Wandflucht zieht, sodass anzuneh-
men ist, dass diese Grube beim Bau des Gebäudes 8.1 
bereits wieder verfüllt war.

Die Innenaufteilung ist wegen der Störungen durch 
die Mauern von NZ1 nur vage zu fassen. Zu einer 
möglichen Trennwand im Gebäudeinneren könnte 
Pfosten Pf8.13 gehören. Er bildet mit Pfosten Pf8.7 
eine annähernd rechtwinklige Flucht zur Ostwand 
von Haus 8.1. Ausserdem sind dazwischen die bei-
den Staketen Pf8.14 zu beobachten, die als Überreste 
der Wandkonstruktion zu interpretieren sind. Diese 
Wand definiert die Räume A und B. Die Spur einer 
weiteren Unterteilung könnte Pfosten Pf8.25 dar-
stellen, zumal eine durch diesen und Pfosten Pf8.8 
laufende Linie parallel zu einer ebensolchen durch 
die Pfosten Pf8.7 und Pf8.13 verläuft. Diese wäre als 
Trennwand zwischen Raum B und Bereich C anzu-
sehen.

Raum A misst in der Länge 6,3 m343. Er ist als 
Schmiede/Metallwerkstatt anzusprechen. Dafür 
sprechen folgende Indizien: die kleine steilwandige 
und rechteckige Grube G8.5 ▶ 34 gleicht nicht nur 
von der Form her Grube G8.7344, sondern auch in 
Bezug auf die grauen, stark mit Holzkohle und Metall 
durchsetzten Nutzungsschichten Sch173 bzw. Sch176 
an ihrer UK345. Zudem ist die Feuerstelle Fs8.1 im 
Vergleich mit den anderen hier angetroffenen Feu-
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343 Bezüglich der Breite des Raumes vgl. Kap. IV.7.3.1.  344 Vgl. 
Kap. IV.7.3.3 und VII.5.2.6.  345 Eine Sedimentprobe (FK 
V.006.2/2426) wurde entnommen, konnte aber im Rahmen der vor
liegenden Arbeit nicht untersucht werden, um z. B. Hammerschlag 
oder Bronzegusströpfchen nachzuweisen.  346 Die meisten nachge
wiesenen Feuerstellen weisen Durchmesser von 1 m oder mehr auf.  
347 Stellenweise ist Sch191 wohl auch durch Eingriffe gestört, wie 
der Anteil von gebranntem Lehm in der Schicht nahelegt. Eine Ver
mischung mit Fundmaterial der Phase III.4 ist deshalb nicht auszu 
schliessen.  348 Eine Durchsicht des Fundmaterials (FK V.006.2/1131, 
1141, 1181, 1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1187, 1192 und 1624) datiert 
die Verfüllungen Sch183 – Sch185 in die erste Hälfte des 1. Jh. n. Chr. 
Die Fundkomplexe aus der ergrabenen Hälfte der Grube sind unstra
tifiziert, und die Mengen der im Profil aus den einzelnen Positionen 
geborgenen Funde sind zu gering, um eine differenzierte Datierung zu 
ermöglichen, sodass nur eine Gesamtdatierung der Verfüllung mög
lich ist.   349 Vgl. Kap. IV.7.3.3 und IV.7.3.4.  350 Ausfachungen in 
beiden Techniken sind etwa in OberwinterthurUnteres Bühl nachge
wiesen. Vgl. PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 152 – 157.  351 Die vertre
tenen TSFormen Hofheim 12, Drag. 18/31, Drag. 29 sowie die TSI
Form Drack 2 und die Randform der Schüssel Drack 21B sprechen 
für eine Verfüllung zu Beginn oder während der Phase III.1 bzw. III.2. 
FK: V.006.2/1730, 1995, 1996 und 2378.  352 Einzig eine aus FK 
V.006.2/1607 stammende Randscherbe einer wohl in Lezoux produ
zierten Drag. 35/36 oder Drag. 42 widerspricht diesem Zeitansatz. Sie 
dürfte aber aus dem über der Grube verlaufenden Gräbchen Gn8.1 in 
diesen FK gelangt sein; insbesondere da dieser FK die gesamte West
hälfte des in G8.28 verfüllten Materials enthält und auch eingesunkene 
Deckschichten umfassen kann. Die Ansprache als Produktion von 
Lezoux erfolgt aufgrund makroskopischer Kriterien. Diese Scherbe 
unterschied sich deutlich von allen anderen, wohl aus südgallischer 
Produktion stammenden TSScherben im untersuchten Fundmate
rial. Dank an Vreni EngelerOhnemus, Basel, und Sandra Ammann, 
Römerstadt Augusta Raurica, für Hinweise zu diesem Stück.  353 FK 
V.006.2/1106. Zudem FK V.006.2/1621 bei dem es sich um Münze 
Mü608 handelt, deren starke Korrosion leider keine nähere Datierung 
als allgemein ins 1. Jh. n. Chr. zulässt.  

erstellen relativ klein346 und weist direkt daneben 
eine kleine Grube G8.6 auf. Fs8.1 könnte als Esse mit 
dem unmittelbar daneben liegenden Standort eines 
Blasebalg interpretiert werden. Ebenfalls im Kontext 
der Metallwerkstatt sind wohl die drei Pfosten Pf8.17, 
Pf8.18 und Pf8.19 zu sehen, die um die Feuerstelle 
Fs8.1 einen rechten Winkel bilden. Ein durch NZ1 
und die östliche Grabungsgrenze stark beschnittener 
Bereich mit verbrannter Oberfläche wird als Fs8.2 
bezeichnet. Ob es sich dabei wirklich um eine wei-
tere Feuerstelle handelt oder nur der Einfluss der dar-
überliegenden Feuerstelle Fs8.3 gefasst wird oder ob 
eine andere Interpretation mit Bezug zur Schmiede 
in Betracht zu ziehen ist, kann aufgrund der starken 
Störung nicht entschieden werden. Dasselbe gilt für 
die ebenfalls stark durch NZ1 beeinträchtigte kleine 
Grube G8.2, die vielleicht auch im Kontext der Me-
tallverarbeitung zu sehen ist.

Eine als Boden eingebrachte Schicht konnte nicht 
beobachtet werden, sodass wohl Sch19 bzw. Sch1, die 
OK des Anstehenden, als Gehniveau genutzt wurde. 
Darauf bildete sich die Nutzungsschicht Sch174.

Raum B ist 3,9 m tief. Die Funktion des einzelnen 
Pfostens Pf8.16 ist nicht näher zu bestimmen. Ein 
Boden konnte nicht beobachtet werden. Als Nut-
zungsschicht ist Sch203 anzusprechen.

Bereich C weist eine Länge von 12 m auf. Als Bo-
den diente auch hier Sch1. Darauf bildete sich Sch191 
als Nutzungsschicht347. Die Datierung der in Bereich 
C liegenden Grube G8.11 ist aufgrund der unvollstän-
digen Erfassung unsicher348. Die teilweise erhebliche 
Konzentration von Hammerschlag in den Erdproben 
der Verfüllungen Sch183 und Sch184 deutet darauf 
hin, dass die Verfüllung der Grube möglicherweise 
erst im Zuge der Phase III.2 bzw. III.3 erfolgte349. Es 
ist deshalb nicht auszuschliessen, dass die Grube erst 
in Phase III.1 angelegt wurde. Aufgrund der stark mit 
umgelagertem Anstehendem vermischten untersten 
Verfüllung Sch183 wird die Grube aber als Material-
entnahmegrube der Horizonte I oder II gedeutet.

Ebenfalls zu Gebäude 8.1 könnten die beiden Pfos-
ten Pf10.27 gehören. Ihre Flucht verläuft parallel zur 
Westwand des Gebäudes. Ob sie ein seitliches Vor-
dach trugen oder in einem anderen Zusammenhang 
standen, muss offenbleiben.

Das Gebäude 8.1 ist 23,4 m lang und in Pfosten-
bauweise errichtet. Die nur wenig mächtige Planie 
Sch175, der Abbruchschutt von Haus 8.1, legt nahe, 
dass die Wände des Gebäudes vorwiegend aus Holz, 
also in Bohlen- oder Stabbautechnik ausgefacht, wa-
ren350. Dem widerspricht der Befund zwischen Pf8.7 
und Pf8.8 mit der nachgewiesenen Pföstchenreihe 
Pf8.12.

H I N T E R H O F
Ebenfalls wohl in diese Phase gehören die beiden 

Gruben G8.21 und G8.23. Diese Datierung ergibt 
sich einerseits aus dem Fundmaterial in der Verfül-
lung Sch220 von G8.21351. Andererseits schneiden 
sie die älteren Gruben G8.15 respektive G8.24. Grube 
G8.23 wurde wegen der Störung durch NZ5 erst spät 
als eigenständiger Befund erkannt, sodass das Fund-
material der Verfüllung Sch223 nicht von Verfüllung 
Sch220 getrennt werden kann. Eine sichere Datie-
rung dürfte dementsprechend nicht möglich sein. 
Aufgrund der Lage unter der angenommenen Flucht 
der Rückwand, ist Grube G8.21 zum Zeitpunkt der 
Errichtung von Gebäude 8.1 wohl bereits verfüllt.

Am ehesten in Phase III.1 gehört auch die Dop-
pelfassgrube G8.28, da diese über die spätere, in 
Phase III.4 durch Gräbchen Gn8.1 definierte Parzel-
lengrenze hinausgreift. Da Parzelle 10 in Phase III.1 
noch nicht überbaut war, ist dies gut vorstellbar. Die 
spärlichen Funde aus der Hinterfüllung Sch226, der 
Nutzungsschicht Sch228 und der Verfüllung Sch227 
der Grube widersprechen dieser These nicht352. Ins-
besondere die geringe Anzahl Scherben in der Hin-
terfüllung353 spricht für eine frühe Entstehung der 
Grube.
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354 Vgl. Schlämmprotokolle von P. Plüss zu FK V.006.2/409 und 
V.006.2/411 (Gubler 2006, Notizen_Schlämmproben_V006_2.doc, 
19) sowie ▶ 45.  355 Spuren einer vergleichbaren Bauweise sind bei 
Bauten aus militärischem Kontext typisch, während sie in Zivilsied
lungen kaum beobachtet werden. Vgl. Hagendorn/PauliGabi 2005, 
104 f. sowie Sieler 2009, 140 – 144.   

7. 3 . 3  P H A S E  I I I . 2  ▶ 35
B A U V O R B E R E I T U N G

Der Abbruch des Gebäudes 8.1 erfolgte aus unbe-
kannten Gründen. Die zugehörigen Pfostenstellun-
gen der Frontwand enthielten teilweise keine Verfül-
lung, sodass die Pfosten wohl nicht gezogen, sondern 
abgehackt wurden. Der Schutt wurde im Frontbe-
reich der Parzelle und zum Teil auch im Portikusbe-
reich als verhältnismässig dünne Planie Sch175 aus-
planiert. Zu dieser ist wohl auch Verfüllung Sch202 
in Grube G8.5 zu zählen. Nördlich von Achse 816 
ist in Grube G8.10 mit der Verfüllung bzw. der ein-
gesunkenen Deckschicht Sch182 möglicherweise ein 
Rest dieses Abbruchschuttes zu fassen, wie die grosse 
Menge an Hammerschlag in dieser Schicht belegt354. 
Zudem ist im Hinterhof möglicherweise Sch170 
auch als Rest dieser Planie anzusprechen.

P O R T I K U S B E R E I C H
Unmittelbar danach wird im Frontbereich der Par-

zellen 8, 10 und 12 Sch20 eingebracht. Darauf bildete 
sich im Bereich der Parzelle 8 die Nutzungsschicht 
Sch126. Auf Höhe der Parzellengrenze 8/10 wurde 
zur Überwindung der kontinuierlichen Steigung 
eine Stufe von ca. 20 cm angelegt, deren Überrest 
Gn10.2 darstellt. In ▶ Beilage 3 ist sie als Gräbchen er-
kennbar, im Planum zeichnet sie sich als Grenze des 
auf Kiesboden Sch20 erhaltenen Gehhorizonts aus 
umgelagertem B-Horizont ▶ 36 ab. Zwischen dem 
Portikusbereich und der Strasse wird die langrecht- 
eckige Grube G8.16 angelegt. Sie wird von Sch20 aus 
abgetieft. Zum Zeitpunkt des Abbruchs von Haus 8.2 
wird sie bereits nicht mehr genutzt. Ihre Verfüllung 
Sch198 besteht vorwiegend aus Geröllen ▶ 38. Des-
halb handelt es sich am ehesten um einen Drainage-
graben zur Ableitung des Dach- oder Strassenwassers. 
Gegen eine ebenfalls denkbare Ansprache als Funda-
ment für eine Konstruktion der porticus von Haus 8.2 
sprechen die Lage der Grube, die in Bezug auf die 
Flucht der Westwand um 0,5 m nach Osten verscho-
ben ist, sowie die geringe Längenausdehnung. Dieses 
Drainagegräbchen stellt den einzigen Hinweis auf 
eine gedeckte porticus dar, sodass offenbleiben muss, 
ob das Gebäude 8.2 bereits über eine solche verfügte.

G E B Ä U D E  8. 2
Die Front- und Rückwand des Gebäudes 8.2 konn-

ten nachgewiesen werden. Erstere ist das im Planum 
▶ 36 nur undeutlich erkennbare Balkengräbchen 
Gn8.3. Im Profil ▶ Beilage 5 erscheint es eher als Bal-
kenlager aus Geröllen. Vielleicht dienten die Gerölle 
aber auch als Unterlage für eine Schwelle, zumal im 

B

A

C

H

?

G8.16

Pf
8.

37

G8.22

Pf8.30

Pf8.31

Gn8.3

Fs8.3

G8.7

Pf8.29

Gn8.5

G8.13

G8.9

DD

Pf8.51
Pf8.39Pf8.40

Pf8.41

Pf8.42

Pf8.43

Pf8.44Pf8.45

Pf8.46

Pf8.47
Pf8.48

Gn
8.

11

Pf8.50

Pf8.49

14 15

5

4
3

21

22

23

24

27 77377

36 46

4535

34 44

43

4232

33

38

48

47

3131 41
GGGG

?

P

f8

1

?

S4

Strassen (hell ergänzt)
Holzspuren  (hell ergänzt) 
Feuerstellen  (hell ergänzt)

Gruben  (hell ergänzt)
Räume (ohne Rahmen und 
auslaufend: vermutete Grösse)

848

844

840

836

832

828

824

820

816

812

808

224 228 236232

G8.27

G8.26

35 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 
8. Phase III.2. Gebäude 8.2. M. 1:200. 
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des Gebäudes anzusprechen sind. Für das Pfosten-
negativ im Abstand von rund 4 m von der Westwand 
wäre ausserdem eine Interpretation als Überrest 
eines Firstständers in Betracht zu ziehen, zumal er 
auf der ungefähren Mitte der postulierten Parzellen-
breite zu liegen käme. Front- und Rückwand unter-
scheiden sich demnach in der Bautechnik: Während 
bei der Frontwand ein Schwellbalken verlegt wurde, 
ist am Nordende ein Pfostengräbchen zu fassen. Die 
Länge des Hauses ist mit 22,7 m geringfügig kürzer 
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36 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8 und 10. Gehniveau Sch20 der Phase III.2 in der porticus. Die südliche Grenze von Gräbchen 
Gn10.2 zeichnet sich in der Verlängerung von Pfosten Pf10.7 als Schichtgrenze ab. Erkennbar sind ausserdem die beiden Balkengräbchen Gn8.3 und Gn10.5 
der Gebäudefronten. Im Gebäudeinneren sind zudem Lehmboden Sch193 und die darin eingetiefte Grube G8.7 zu sehen. Oben im Bild die nicht abgebauten 
Mauern M15, M1 und M16 der Phase III.5 sowie dahinter die Versturzschicht Sch79 der Phase IV.1.

Planum keine zu beobachten waren. Das Abtiefungs-
niveau des Gräbchens ist der Kiesboden Sch20 im 
Portikusbereich. Die Spuren der Westwand wurden 
durch den Fundamentgraben von M1 der Phase 
III.5 zerstört. Die Rückwand stellt Gräbchen Gn8.5 
dar. Einzelne Pföstchen an seiner Unterkante legen 
eine Interpretation als Überrest eines Pfostengräb-
chens nahe355. Denkbar ist aber auch, dass die beiden 
 Pfostenlöcher im Abstand von ca. 0,8 bzw. 1 m von 
der Westwand als Überreste eines Hinterausganges 

38 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8. Profil auf Achse 830.30.  
Portikusbereich. Zuunterst zeichnet sich die Grube G8.16 als deutlicher, mit Geröllen 
 verfüllter Eingriff ab. Darüber sind die sukzessiven Aufplanierungen und Kiesböden  
der porticus zu erkennen, sowie Graben Gn8.7. Als letzte Struktur sind im Reduktions
horizont Sch131 zwei Kalkbruchsteine als Überrest der Mauer M21 zu sehen.  
Rechts im Bild die NWEcke des Punktfundamentes M19. Blick nach Osten.

37 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8. Phase III.2. Profil durch 
Grube G8.7. Die Grube hat annähernd senkrechte Wände. Im unteren Bereich zeigt sich 
eine vielschichtige Bänderung der stark mit Holzkohle und Hammerschlag angereicherten 
Nutzungsschicht Sch176. In der Verfüllung Sch177 sind Fragmente des sekundär als Esse 
genutzten Mühlsteines ▶ 398 zu erkennen, der in der Grube entsorgt wurde. Rechts der 
Grube sind die Nutzungsschicht Sch19 und der Kiesboden Sch20 der porticus zu sehen.  
Blick nach Osten.
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356 Der Hammerschlag wurde makroskopisch bereits beim Freile
gen des Befundes beobachtet. Ausserdem wurde FK V.006.2/1227 
aus Sch177 während der Grabung geschlämmt und lieferte sehr 
viel Hammerschlag. Vgl. Schlämmprotokoll von P. Plüss zu FK 
V.006.2/1227 (Gubler 2006, Notizen_Schlämmproben_V006_2.
doc, 62).  357 Vgl. Kap. VII.5.2.6.  358 Da die hölzernen Verschalun
gen nicht erhalten sind, ist die Frage, ob es sich tatsächlich um Fässer 
handelt, nicht sicher zu klären. Denkbar wäre auch die Verwendung 
von Faschinen oder Daubengefässen (z. B. Bottichen) im weiteren 
Sinne. Während an anderen Fundorten die Verwendung von Fässern 
in Zweitverwendung als Verschalung von Werkgruben oder Gruben 
unbekannter Funktion (z. B. Vitudurum: PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 
164, Typ 4) sowie als Brunnen (z. B. Waldgirmes: Rasbach/Ulbrich 
2014, Abb. 1; GroßGerau: Wenzel 2009, 177) nachgewiesen wurde, 
fehlt der Nachweis von Bottichen nach Kenntnis des Verfassers bis 
heute (ähnlich auch Hagendorn u. a. 2003, Anm. 161). Deshalb wird 
im weiteren Verlauf des Textes bei Gruben mit runden Verschalungen 
von 0,8 – 1 m Durchmesser und Tiefen um 1 m der Begriff Fass/Fäs
ser verwendet.  359 Beim Abbau der südlichen Hälfte und im Planum 
wurde kein Fass erkannt.   360 Vgl. Kap. VII.5.2.3.  361 Vgl. hierzu 
die längs geschnittene Doppelfassgrube G12.25 mit ▶ 90.  362 Soweit 
möglich wurden die FK den entsprechenden Schichten zugewiesen. 
FK, die nicht eindeutig zuweisbar waren, wurden der jüngeren Verfül
lung Sch179 zugewiesen. Vgl. Kap. IV.1.1 und die Befunddatenbank, 
einsehbar in der KAAG.  363 Auch das Fundmaterial in der untersten 
Verfüllung Sch188 ermöglicht keine eindeutige Datierung.  364 Die 
Schlämmprobe FK V.006.2/1113 enthielt sehr viel Hammerschlag. 
Vgl. Schlämmprotokoll von P. Plüss zu FK V.006.2/1113 (Gubler 2006, 
Notizen_Schlämmproben_V006_2.doc, 56).  

als der Vorgängerbau. Von der Trennwand zwischen 
Raum A und B haben sich keine Befunde erhalten. 
Möglicherweise liegt sie an derselben Stelle wie in 
der vorhergehenden bzw. der nachfolgenden Phase. 
Möglicherweise ist sie aber auch etwas weiter süd-
lich, zerstört von der neuzeitlichen Mauer von NZ1, 
zu suchen.

Nördlich der Achse 816 ist über den Schichten 
der Phase III.1 nur noch eine Planie zu erkennen. 
Diese wird mit Sch196, der Planie vor/für Haus 8.3, 
gleichgesetzt, da die darin eingebetteten Gerölle von 
Balkenlager Gn8.8 dieselbe OK (349,50 m ü. M.) 
aufweisen wie die Gerölle von Balkenlager Gn8.4. 
Dieses gehört mit Sicherheit zu Haus 8.3. Es ist also 
entweder von einer Kappung oder aber von Holzbö-
den in Raum B und Bereich C auszugehen, die das 
Fehlen von Schichten zu Haus 8.2 in diesem Bereich 
erklären. Bei der feinen, dunklen Schicht Sch192 
zwischen Planie Sch175 und dem als Lehmboden an-
gesprochenen Lehmpaket Sch193 könnte es sich um 
den Bauhorizont zu Haus 8.2 handeln.

In Raum A wurde wiederum eine Schmiede/Me-
tallwerkstatt eingerichtet: Mit Sch193 wurde flächig 
ein neuer Lehmboden eingezogen. Darauf liegt die 
aus einem Geröllfundament und darauf verstriche-
nem Lehm bestehende Feuerstelle Fs8.3 auf. Sie 
wurde im Verlauf ihrer Nutzung mindestens einmal 
erneuert und dabei um etwa einen Meter nach Nor-
den verschoben. Ebenfalls auf diesen Boden nimmt 
die rechteckige Grube G8.7 Bezug. Wie die am Rand 
und vor allem in den Ecken der Grube erhaltenen 
Staketenlöcher zeigen, war sie möglicherweise mit 
Brettern verschalt ▶ 37. Die feinen Ablagerungsschich-
ten der Nutzungsschicht Sch176 und ihrer Verfüllung 

Sch177 enthielten sehr viel Hammerschlag356. Auf-
grund der mikromorphologischen Untersuchung ist 
eine Ablagerung dieser Schichten in stehendem Was-
ser – und damit eine Interpretation als Abschreck-
grube bzw. Tauchbecken – auszuschliessen357. Viel-
mehr dürfte es sich um eine Werkgrube handeln, wo-
bei die Tramplingspuren auf eine Nutzung als Sitz-
grube etwa des Blasebalgbetätigers hinweisen. Eine 
ähnliche Struktur wie der in Haus 8.1 aus den drei 
Pfosten Pf8.17, Pf8.18 und Pf8.19 gebildete Befund 
ist durch die drei Staketen Pf8.29, Pf8.30 und Pf8.31 
nachgewiesen. Die Pfostenstellungen zeigen aber et-

350.40 m ü. M.
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39 WindischBachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2). Parzelle 8 und 10. Das zwischen 
zwei neuzeitlichen Mauern erhaltene Profil 
auf Achse 821 zeigt neben der Mauer M1 
der Phase III.5 insbesondere die Grube 
G8.9 der Phase III.2, in die zahlreiche 
jüngere Schichten eingesunken sind. 
Ausserhalb dieser Grube haben sich nur 
wenige Schichten erhalten. Auffällig ist 
ausserdem, dass der aufgrund der darin 
gefundenen Keramik neuzeitliche Eingriff 
NZ6 innerhalb von Sch131 liegt. Er ist 
 damit eindeutig älter zu datieren als der 
Bau der Liegenschaft ZublerWalter (NZ1). 
Dies zeigt, dass die Deckschicht Sch131  
die Zeit vom Ende der römischen Sied
lungsaktivitäten bis zum Bau von NZ1 
umfasst. M. 1:40
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Das Gebäude 8.2 erreicht eine Länge von 22,7 m. 
Es ist in einer Mischbauweise errichtet. Während 
die Frontwand in Ständerbautechnik – mit einem 
Schwellbalken in einem Balkengräbchen – errichtet 
wurde, ist die Rückwand in Pfostenbauweise in ei-
nem Pfostengräbchen errichtet. Die Wände dürften 
mit Lehm ausgefacht gewesen sein, wie das Planie-
material der Planie Sch196 nahelegt. Darin sind aus-
serdem praktisch keine Ziegel enthalten, sodass als 
Dachdeckung organische Materialien – am ehesten 
Holzschindeln – anzunehmen sind.

H I N T E R H O F
In diese oder möglicherweise die folgende Phase 

gehört Grube G8.22, da sie G8.21 schneidet (vgl. 
S. 92). 

7. 3 .4  P H A S E  I I I . 3  ▶ 41
A B B R U C H  G E B Ä U D E  8.2  U N D  V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Das Gebäude 8.2 wird, vielleicht aufgrund von 
Baufälligkeit, abgebrochen und das Material als ma-
ximal 20–30 cm dicke Planie Sch196 zumindest auf 

G8.9

Fass

Pf8.25

40 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8. Phase III.2. 
Die erst beim Abbau des Profilsteges erkennbare Rundung eines Fasses in 
der Grube G8.9. Am Südrand ist ausserdem Pfosten Pf8.25 zu erkennen. 
Blick Richtung Nordwesten.

was grössere Abstände sowie geringere Durchmesser. 
Dass diese drei Pfosten zu Haus 8.2 gehören, belegt 
der innerhalb Grube G8.5 liegende Pfosten Pf8.31. 
Die zu dieser Phase gehörende Nutzungsschicht ist 
Sch194. Nur im Profil ▶ Beilage 5 zu erkennen ist die 
Lehmlinse Sch195, eine mögliche Reparatur des 
Lehmbodens Sch193. Vermutlich erfolgte sie zusam-
men mit der oben erwähnten Erneuerung der Feuer-
stelle Fs8.3.

In Raum B wird direkt vor der Westwand Grube 
G8.9 angelegt. Sie ist stratigrafisch aufgrund der ein-
gesunkenen Deckschichten ▶ 39 eindeutig diesem 
Gebäude zuzuweisen. Der Profilschnitt auf Achse 
821.50 verläuft wohl ziemlich genau zwischen den 
beiden in der Grube eingelassenen Fässern358, sodass 
die Interpretation als Doppelfassgrube zum einen 
auf dem Befund eines sich abzeichnenden Fasses 
beim Abbau der Nordhälfte der Grube im Profilsteg 
▶ 40, zum anderen auf ihren Dimensionen beruht359. 
Diese ermöglichten mit einer Länge von 1,9 m gut 
die Platzierung von zwei Fässern mit einem Durch-
messer von je rund 0,7 m360. Aufgrund des Profils ▶ 39 
sind zumindest grob eine Hinterfüllung Sch178, die 
insbesondere auf der Sohle zu beobachten ist361 und 
zu einem guten Teil aus umgelagertem B-Horizont 
besteht, und eine Verfüllung Sch179 zu unterschei-
den362. Letztere könnte, aufgrund der grau-beigen 
Farbe und der siltigen Konsistenz Fachwerklehm 
sein, der vom Abbruch des Gebäudes 8.2 stammt. 
Die Doppelfassgrube könnte der Lagerung von Vor-
räten gedient haben. Die Lage der Trennwand zwi-
schen Raum B und Bereich C ist nicht zu eruieren, 
da kein entsprechender Hinweis im Befund auszu-
machen ist. Denkbar ist, dass sie an derselben Stelle 
liegt wie beim nachfolgenden Gebäude 8.3. Eine 
sichere Bestimmung der Raumlänge ist damit nicht 
möglich, sollte die postulierte Lage der Trennwand 
richtig sein, beträgt sie 5,5 m. Wie bereits erwähnt, 
konnten keine Schichten dieser Phase zugewiesen 
werden, sodass von einem Holzboden in Raum B 
auszugehen ist.

In Bereich C, dessen Länge 11,2 m beträgt, wird 
möglicherweise Grube G8.13 angelegt. Die starke 
Beeinträchtigung dieses Befundes durch eine Mauer 
von NZ1 erlaubt aber keine eindeutige stratigrafi-
sche Einordnung363. Da Gräbchen Gn8.9, die Rück-
wand von Haus 8.3, über dem Grubenrand verläuft, 
ist der Entstehungszeitpunkt der Grube vor Haus 
8.3 belegt. Dafür spricht auch der Nachweis einer 
grossen Menge an Hammerschlag in ihrer mittleren 
Verfüllung Sch215364, der im Zusammenhang mit der 
postulierten Schmiede in Raum C von Haus 8.3 zu 
sehen ist. Weitere Unterteilungen des Bereiches sind 
anzunehmen, Befunde dazu sind aber nicht vorhan-
den. Das Fehlen einer Nutzungsschicht ist vielleicht 
mit einem Holzboden zu erklären.
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365 Vgl. Schlämmprotokoll von P. Plüss zu Fundkomplexen FK 
V.006.2/1208 (Gubler 2006, Notizen_Schlämmproben_V006_2.
doc, 57 f.) sowie ▶ 45.  366 Vgl. Kap. VII.5.2.6. Eine Aussage zur Dauer 
des Hiatus ist nicht möglich.  367 Vgl. die Überlegungen zum Bau 
von Holzgebäuden bei PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 74, bes. Abb. 44. 
Allerdings bezieht sich Th. PauliGabi in seiner Beschreibung explizit 
auf Pfostenbauten.  368 Da sie in Bezug auf die Linie zwischen den 
Pfosten Pf8.11 und Pf8.22 deutlich nach Osten verschoben ist, kann 
sie nicht zur Phase III.1 gehören.  

den vorderen zwei Dritteln der Parzelle planiert. Im 
hinteren Drittel fehlt sie. Möglicherweise diente sie 
auch als Verfüllung bzw. Auffüllung (Sch185) der 
sich über Grube G8.11 bildenden Senke. Dies belegt 
der relativ hohe Anteil an Hammerschlag in den ent-
sprechenden Erdproben365, der aus der Schmiede in 
Raum A stammen dürfte. Im Hinterhof sind keine 
Schichten eindeutig mit dieser Phase gleichzusetzen. 
Hinweise auf starke Bioturbation an der OK der di-
rekt unter Sch196 in Grube G8.7 einplanierten Ver-
füllung Sch177 können als Beleg für einen Siedlungs-
unterbruch auf dieser Parzelle gewertet werden366.

P O R T I C U S
Gleichzeitig mit dem Abbruch von Haus 8.2 wird 

die Kiesplanie Sch123 eingebracht, deren OK im 
Folgenden als Gehhorizont dient. Darauf bildete sich 
die Nutzungsschicht Sch134. 

Gräbchen Gn8.12, welches über eine Länge von 
gut 2 m verfolgt werden kann ▶ 42, rechnet mit Sch123 
und könnte aufgrund der Lage ein Balkengräbchen 
eines Schwellbalkens der porticus sein. Dagegen 
spricht allerdings, dass es eine 3,3 m breite porticus 
belegen würde. Alle anderen im Rahmen der Aus-
wertung nachweisbaren porticus (Steinbauphasen so-
wie Holzbauphasen der Parzellen 16, 18, 20 und 22) 
erreichen Breiten von nur rund 2,5 m.

G E B Ä U D E  8. 3
Die Front wird durch Gräbchen Gn8.4 markiert. In 

einem rechten Winkel dazu verläuft eine Reihe von 
vier kleinen Pfostenlöchern Pf8.26. Ihre Funktion 
bleibt unklar, vielleicht stellen sie Überreste einer 
kurzfristigen Installation im Rahmen des Baus des 
Gebäudes dar367.

Aufgrund der Eingriffe durch die Mauer M1 und 
die Störung durch NZ1 kann von der Westwand süd-
lich Achse 830 kein eindeutiger Befund gefasst wer-
den. Als nordwestlicher Eckpfosten und Abschluss 
der Wand wird Pfosten Pf8.15 angesprochen. Seine 
Unterkante liegt gut 20 cm höher als die der Pfosten 
Pf8.22 und Pf8.23, die für Haus 8.1 gesetzt wurden. 
Eine mögliche Wandflucht Richtung Süden könnte 
die aus vier Befunden bestehende Staketenreihe 
Pf8.34 angeben368.

Das rückwärtige Ende des Gebäudes wird durch 
das nur noch in seinen untersten Resten erhaltene 
Gräbchen Gn8.9 definiert. Zu diesem sind auch die 
in derselben Flucht liegenden Staketen zu zählen. 
Ebenfalls dazuzählen könnte Grube G8.25. Deren 
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Sch204 und Sch206 eine als Nutzungsschicht anzu-
sprechende Schicht Sch209 erhalten ▶ 39. Die Raum-
länge beträgt, unter Vorbehalt der Richtigkeit der 
unten postulierten Lage der Trennwand, rund 5,4 m.

Als Spur der Trennwand zwischen Raum B und  
kommt einzig Pfosten Pf8.24 infrage. Die OK sei-

Gn8.12

Sch123

Sch20

S4

Fundamentschüttung
M19

Fs8.4 

Sch204
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Gn8.8

M1

Sch196

Sch197
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Deckschichten
in G 8.9

N

42 WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Parzelle 8. Phase III.3. Balkengräbchen 
Gn8.12 an der Grenze zwischen porticus und Strasse. Links gestört von der Fundament
schüttung des Punktfundamentes M19 der Phase III.5. Südlich davon der in Strasse S4 
übergehende Portikusboden Sch20 der vorhergehenden Phase III.2. 

43 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8. Phase III.2. 
Situation in Raum B von Gebäude 8.2. Die Pfeile weisen auf das Balkenlager 
Gn8.8 der Trennwand zwischen Raum A und B. Erkennbar ist zudem der 
Kiesboden Sch204 mit den Spuren der Feuerstelle Fs8.4.

weitgehende Zerstörung durch einen Betonschacht 
von NZ1 und die Tatsache, dass sie in das Profil am 
westlichen Grabungsrand zieht, machte eine gesi-
cherte Ansprache nicht möglich. Die Befunde Pf8.34, 
Pf8.15 und Gn8.9 bilden hingegen annähernd einen 
rechten Winkel, sodass ihre Gleichzeitigkeit wahr-
scheinlich erscheint. Das Gebäude ist mit 22 m etwas 
kürzer als sein Vorgänger.

Von der Innengliederung des Gebäudes können 
zwei Wände nachgewiesen werden. Die Grösse von 
Raum A ist mit 6,3 m identisch mit Raum A in Haus 
8.1. Anstelle der in Pfostenbauweise errichteten 
Trennwand zu Raum B tritt eine in derselben Flucht 
laufende Ansammlung von Geröllen Gn8.8 mit einer 
OK von 349,50 m ü. M. ▶ 43, Beilage 5, die als Unter-
lage für einen Schwellbalken diente. Dieses Niveau 
passt gut zur OK der wohl als Gehhorizont genutz-
ten Planie Sch196 in diesem Raum. Möglicherweise 
ebenfalls Teil dieser Wandkonstruktion sind die Sta-
keten Pf8.32 und Pf8.33. Erstere wird eindeutig ab 
Sch204 abgetieft, während Letztere die Verfüllung 
von Pfosten Pf8.7 stört. Eine erneute Nutzung dieses 
Raums als Schmiede ist auszuschliessen. Eine Nut-
zungsschicht auf Sch196 fehlt, sodass wohl ein Holz-
boden zu postulieren ist.

In Raum B wurde Material des B-Horizontes als 
Kiesboden Sch204 eingebracht. Darauf haben sich 
die Reste einer möglichen Feuerstelle Fs8.4 ▶ 43 erhal-
ten. Deren stark mit Holzkohle und Funden durch-
setzter Abraum Sch206 scheint sich in der sich über 
G8.9 bildenden Mulde angesammelt zu haben. Eben-
falls nur hier hat sich zwischen den beiden Schichten 
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369 Vgl. Schlämmprotokolle von P. Plüss zu den in ▶ 45 aufgelisteten 
Fundkomplexen (Gubler 2006, Notizen_Schlämmproben_V006_2.
doc, 18 – 26; 56 – 61). Die Erfassung der Hammerschlagmenge erfolgte 
halbquantitativ.  370 Eine Ausnahme bildet der Nachweis von «sehr 
viel» Hammerschlag in Fundkomplex FK V.006.2/1210 am Grund 
der Grube G8.11. In der Profildokumentation wurden die untersten 
0,5 m in vier Positionen unterteilt und aus jeder eine archäobiologi
sche Probe entnommen. Gemäss den Schlämmprotokollen enthält 
nur die unterste Probe FK V.006.2/1210 «viel Hammerschlag», 
während die darüberliegenden Positionen (FK V.006.2/1172, 1213 
und 1217) nur «wenig Hammerschlag» enthalten. Möglicherweise 
ist dies auf eine Kontaminierung während der Beprobung durch eine 
Beprobungsreihenfolge von oben nach unten im Profil und damit ver
bunden einer Verschmutzung der untersten Verfüllschicht mit Mate
rial der Schicht Sch205 zurückzuführen.  371 Eine Entsorgung von 
Abfall aus einer Schmiede wäre allenfalls für die eher als Verfüllung 
anzusprechende Schicht Sch215 denkbar, für die dünne, eindeutig als 
Nutzungsschicht anzusprechende Schicht Sch213 ist sie auszuschlies
sen.  372 Die Sedimentproben aus dieser Schicht wurden noch nicht 
bearbeitet, sodass offenbleiben muss, ob sie ebenfalls Hammerschlag 
enthalten.  373 Die Verfüllung der Grube und die daneben in situ zer
scherbte Amphore werden als Sch187 zusammengefasst.  374 Ein sehr 
ähnlicher Befund mit zwei noch in situ stehenden Amphoren Dressel 
20 findet sich in Insula 31 in Augusta Raurica (MartinKilcher 1987, 
Anm. 211). | Weitere Vergleiche zusammengestellt bei Trumm/Flück 
2013, 266.  375 Die Mulden weisen wie die Grube einen Durchmes
ser von ca. 0,5 m auf. Der grösste Bauchumfang der Dressel 20 beträgt 
ebenfalls um 0,5 m, z. B. MartinKilcher 1987, Taf. 45; Benguerel u. a. 
2010, D: 0,46 m, Ke393, Taf. 24, 263; Ehmig 2003, zwischen 0,5 und 
0,6 m, z. B. Kat. Nr. 2408, 2448, 2449, 2452, 2543, 2454, 4351, 4253.  
376 Zur sekundären Verwendung von Amphoren Dressel 20 und 
der damit verbundenen Entfernung von Henkel, Hals und Rand vgl. 
MartinKilcher 1987, 177 – 180.  377 Vgl. z. B. Gebäude 8.2, Raum A; 
Gebäude 10.1, Raum A.  378 Die 32 Säuglingsknochen stammen alle 
aus demselben Fundkomplex aus Pfosten Pf8.15 (FK V.006.2/1850). 
Eine ausführliche Besprechung erfolgt in Kap. V.6.2.3.  379 Durchge
sehen wurden Fundkomplex FK V.006.2/1850 sowie der direkt dar
überliegende FK V.006.2/2355. Eine Durchsicht der Röntgenbilder 
der Eisenfunde zeigte ebenfalls keine auffälligen Objekte. Beigaben in 
Kindergräbern sind insgesamt selten, wie eine Untersuchung aus Bri
tannien zeigt. Dort sind nur gerade in 4% der Gräber Beigaben enthal
ten. Struck 1993a, 314.  

ner Keilsteine verweist ihn eindeutig in Phase III.3 
▶ 44. Da es sich allerdings um einen einzelnen Pfos-
ten handelt, bleibt seine Interpretation als Beleg für 
eine Wandkonstruktion mit einer grossen Unsicher-
heit behaftet. Die Gesamtlänge des Bereiches beträgt 
10,5 m. Aufgrund der unten postulierten Nutzung 
des hinteren Bereiches als Schmiede ist eine weitere 
Unterteilung wahrscheinlich. Möglicherweise wur-
den entsprechende Befunde durch den Eingriff der 
Mauer M23 ausradiert. Dagegen spricht, dass bis zu 
Grube G8.10 Hammerschlag in grösseren Mengen 
auftritt. Eine Trennwand hätte dies wohl verhindert.

Am hinteren Ende von Bereich C wurde eine 
Schmiede eingerichtet. Darauf deutet der Nachweis 
von Hammerschlag in den eingesunkenen Deck-
schichten bzw. Verfüllungen der Gruben G8.10, 
G8.11 und G8.13 hin369. Wie Abbildung ▶ 45 zeigt, 
sind die grössten Konzentrationen von Hammer-
schlag jeweils in den zu Phase III.1 bis III.3 gehö-
renden Schichten auszumachen370. Während die 
Mengen in den unteren Schichten der Gruben G8.10 
und G8.11, insbesondere in der Planie 196, noch mit 
einer Verschleppung aus den Schmieden in Raum A 
von Haus 8.1 bzw. 8.2 erklärt werden können, ist die 
hohe Konzentration in der Nutzungsschicht Sch213 
und der makroskopisch zusätzlich stark mit Holz-
kohle angereicherten Schicht Sch215 in Grube G8.13 
nur mit einer Schmiede in unmittelbarer Nähe erklär-
bar371. Als zugehörige Nutzungsschicht kann Schicht 
Sch236 angesprochen werden372. Die nur eingesun-
ken in Grube G8.10 erhaltene Lehmschicht Sch212 
ist möglicherweise als Lehmboden in Bereich C an-
zusprechen. Sein auf G8.10 beschränktes Auftreten 
legt allerdings eher eine Ansprache als lokale Aus-
besserung nahe, die wegen Setzungen der unteren 
Grubenverfüllungen über G8.10 notwendig wurde. 
Eindeutig als Werkgruben anzusprechende Befunde 
– vergleichbar mit den Gruben G8.5 oder G8.7 – so-
wie eine Feuerstelle fehlen. Als mögliche Werkgrube 
kommt Grube G8.12373 infrage. Ihre Grösse sowie 

die direkt daneben in situ angetroffene grosse Anzahl 
Scherben ▶ 46 einer Amphore der Form Dressel 20 
lassen an eine Grube mit hineingestellten Amphoren 
denken, die als Abschreckbecken genutzt worden 
wären374. Dafür sprechen auch die Dimensionen von 
1,1 m Länge und 0,5 m Breite sowie zwei Mulden am 
Boden der Grube, was gut mit den Dimensionen des 
genannten Amphorentyps übereinstimmt375. Dage-
gen spricht, dass im Fundmaterial nur eine Amphore 
Dressel 20 nachzuweisen ist und diese inklusive 
Hals und Rand vorliegt. Die Scherben zeigen aus-
serdem weder im Halsbereich noch am erhaltenen 
Henkel Abarbeitungsspuren einer Abtrennung des 
Halses, wie dies für eine sinnvolle Verwendung als 
Abschreckbecken zwingend zu erwarten wäre376. 
Ebenfalls im Kontext der Schmiede/Metallwerkstatt 
könnten die drei Staketen Pf8.35 stehen, welche süd-
lich von Grube G8.12 in einem ungefähren Viertel-
kreis eingeschlagen wurden. Sie werden aufgrund ih-
rer vergleichbaren UK um 349 m ü. M. zusammenge-
fasst. In anderen Schmiedebefunden der Auswertung 
konnten ebenfalls Gruppen von Staketen beobachtet 
werden377, die von Konstruktionen unbekannter 

Pf8.24
Sch196

M17

44 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8. Phase III.3. Die zu Pfosten 
Pf8.24 gehörigen Keilsteine sind nur schwer von den in Planie Sch196 eingebetteten 
 Geröllen zu unterscheiden. Blick nach Westen.
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Funktion stammen. Allerdings ist die stratigrafische 
Zuordnung von Pf8.35 zu dieser Phase nicht gesi-
chert.

In der Nordwest-Ecke, in Pfostengrube Pf8.15, 
wurde ein Neugeborenes bestattet378. Dieses wurde 
allerdings erst im Rahmen der Tierknochenaus-
wertung erkannt, sodass keine Aussagen zur Art 
der Bestattung möglich sind. Dass es sich bei Pf8.15 
eindeutig um ein Pfostenloch handelt, belegen zwei 
hochkant stehende Keilsteine. Eine Durchsicht des 
Fundmaterials aus dem Pfostenloch lieferte keine 
Hinweise auf Beigaben oder besondere Funde, die 
im Kontext der Bestattung, etwa als Abdeckung, Bei-
gabe o. ä. zu sehen wären379.

Das Gebäude 8.3 ist 22,4 m lang und wurde in einer 
Mischbauweise aus Pfosten- und Ständerbau errich-
tet. Die Wände dürften mit Lehm ausgekleidet gewe-
sen sein, wie die Fachwerklehmplanien Sch135 bzw. 
Sch197 zeigen. Das Dach war wohl weiterhin mit or-

ganischen Materialien gedeckt, da im Abbruchschutt 
kaum Ziegel enthalten sind. Ob die Westwand mit 
Gebäude 10.1b geteilt wurde oder getrennt errichtet 
war, ist nicht zu entscheiden.

H I N T E R H O F
Grube G8.14 gehört aufgrund ihres unmittelba-

ren Anschliessens an die durch Gräbchen Gn8.9 
definierte Rückwand vielleicht zu Haus 8.3. Dafür 
spricht auch, dass auf der Verfüllung Sch190 –deren 
oberster Teil vielleicht noch als erste einsinkende 
Deckschicht anzusprechen ist – die Nutzungsschicht 
Sch219 aufliegt, über welcher der Brandschutt 
Sch200 des abschliessenden Brandes von Phase 
III.4 folgt. Die beiden schmalen Streifen der Hinter-
füllung Sch189, welche sich klar von der Verfüllung 
Sch190 unterscheiden und im Profil ▶ Beilage 5 entlang 
der Seitenwände der Grube verlaufen, belegen eine 
(Holz-)Verschalung. Entsprechend ist die Grube 

45 WindischBachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2). Parzelle 8. Phase III.2 – III.5. 
Nachweis von Hammerschlag in den 
 Ver füllungen und eingesunkenen Deck
schichten der Gruben G8.10, G8.11 und 
G8.13.

Grube G8.10

Schicht Phase Interpretation FK (alle V.006.2) Hammerschlag

Sch 211 III.5 Nutzungsschicht 421 ** –  ***

Sch 164 III.5 Bauhorizont/Boden 420 ***

Sch 200 III.5 Brandschuttschicht 419 *

Sch 199 III.4 Brandschicht 418 **

Sch 210 III.3/4 Lehmboden 417 ***

Sch 197 III.3/4 Planie 416 *

Sch 213 III.3 Nutzungsschicht 415 *****

Sch 212 III.3 Lehmboden 414 ****

Sch 196 III.3 Planie 413 *****

Sch 182 III.1 Verfüllung 409, (410,) 411, 412 *** –  *****

Sch 181 II.1 Verfüllung 408 ***

Sch 180 II.1 Verfüllung (406); (407) Nicht geschlämmt

Grube G8.11

Schicht Phase Interpretation FK  (alle V.006.2) Hammerschlag

Sch 214 III.5 Planie Nicht beprobt unbekannt

Sch 200 III.5 Brandschutt Nicht beprobt unbekannt

Sch 205 III.3/4 Kiesboden 1212 **

Sch 185 III.2 Verfüllung 1208 ****

Sch 184 III.1 Verfüllung 1209, 1211, 1215 - , - , ****

Sch 183 II.1 Verfüllung 1172; 1210, 1213, 1217 - , ****, **, **

Grube G8.13

Schicht Phase Interpretation FK  (alle V.006.2) Hammerschlag

Sch 131 IV.1 Planie Nicht beprobt unbekannt

Sch 214 III. 5 Planie Nicht beprobt unbekannt

Sch 200 III. 5 Brandschuttschicht (1018), (1470) Nicht geschlämmt

Sch 199 III.4 Brandschicht (1323), (1471) Nicht geschlämmt

Sch 215 III. 3 Verfüllung 1113, (1469) ****; nicht geschlämmt

Sch 188 III.2 Verfüllung Nicht beprobt unbekannt

Folgende Signaturen werden für die halbquantitative Erfassung der Hammerschlagmengen verwendet: ***** = sehr viel, 
**** = viel, *** = einige, ** = wenig,  * = vereinzelt, - = keine. Ungeschlämmte FK in Klammern.



92 vor den toren von vindonissa  IV  AUSWERTUNG  7   H O R I Z O N T  I I I

380 FK V.006.2/2177 und 2328.  381 Die aufgrund des Fundma
terials eindeutig in Phase III.4 datierende Grube G8.29 liegt unter 
der Wand zwischen Pfosten Pf8.47 und Pf8.48, sodass der Bau älter 
sein muss.  382 Nachweis von Schweinehaltung in GroßGerau De
schlerErb 2009b, 297. | Aufgrund der archäozoologischen Untersu
chung ist die Haltung von Schweinen allerdings nur für Phase III.3 
mit Sicherheit nachweisbar. Vgl. Kap. V.4.5.1. Allerdings schliesst dies 
eine Schweinehaltung in den anderen Phasen auch nicht aus.  383 Die 
Beschreibung der Verfüllung deutet allerdings nicht auf eine entspre
chende Nutzung hin. Leider wurde aus dem Graben keine Sediment
probe entnommen, sodass eine Überprüfung dieser Fragestellung 
nicht möglich ist. Zu möglichen Jaucherinnen in Streifenhäusern vgl. 
Kortüm/Lauber 2004, 461 mit Verweis auf weiterführende Literatur 
in Anm. 1783.  

als Kellergrube anzusprechen. Sie wurde wegen ih-
rer Lage unter dem Westprofil der Grabung nur zu 
einem kleinen Teil ausgegraben, und die Funde sind 
in einem einzigen Fundkomplex zusammengefasst. 
Dessen OK liegt bei 349,20 m ü. M. ▶ Beilage 5. Die 
daraus resultierende Vermischung der Funde aus 
Verfüllung Sch190 und den eingesunkenen Deck-
schichten Sch219 und Sch200 verunmöglicht eine 
Überprüfung der Datierung der Grube anhand des 
Fundmaterials380.

S T R U K T U R E N  I M  H I N T E R H O F  D E R  P H A S E  I I I . 1  –  3
Die folgenden Strukturen können nicht mit Sicher-

heit einer der beiden zuletzt beschriebenen Phasen 
zugewiesen werden. Sie dürften aber älter sein als 
Gebäude 8.4. Da die relativ flache Grube G8.22 die 
Grube G8.21 schneidet, ist sie der Phase III.2 oder 
III.3 zuzuweisen. Ihre Verfüllung enthält ausserdem 

keinen Brandschutt, sodass sie vor Ende der Phase 
III.4 vollständig verfüllt worden sein muss.

Wohl in die Phasen III.2 oder III.3 sind die auf der 
Parzellengrenze liegenden Pföstchen Pf8.37 zu datie-
ren, die von einem Zaun stammen könnten, welcher 
entlang der Grenze verlief.

Innerhalb der Phase III.1 – 3 nicht näher einzu-
grenzen ist die Datierung des aus zehn Pfosten 

Sch219

Gn8.2

Sch186

      Sch187

Achse 228

Gn8.2

G8.12

46 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8. Phase III.3 und III.5. Links in situ liegende Amphorenscherben der vielleicht in der westlich 
daran anschliessenden Grube G8.12 gesetzten Amphore Dr. 20. Südlich davon zeichnet sich Graben Gn8.2 ab. Rechts die Situation nach Ausnehmen des Gra
bens Gn8.2 und Grube G8.12. In dieser zeichnen sich zwei runde Negative ab, welche von zwei Amphoren Dr. 20 stammen könnten. M. 1:20.
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(Pf8.39 – Pf8.48) bestehenden Pfostenbaus D und 
Graben Gn8.11381. Ersterer besteht aus zwei je 9 m2 
grossen Räumen. Es könnte sich um eine Remise 
oder einen Stall für Kleinvieh wie Schweine, Schafe 
bzw. Ziegen oder Geflügel handeln382. In diesem 
Kontext wäre Befund Gn8.11 vielleicht als Abzugs-
graben für Fäkalien, eine sogenannte Jaucherinne, zu 
deuten383. Pf8.50 lässt sich zwar nicht mit den vorge-
nannten Pfostenstellungen direkt verbinden, könnte 
aber ebenfalls zu diesem Gebäude gehören. Ob dies 
auch für den Pfosten Pf8.49 gilt, muss aufgrund sei-
ner Lage am Rande der Grabung offenbleiben. Eben-
falls nicht näher zuweisbar ist der nur im Profil er-
kannte Pfosten Pf8.51.

Grube G8.26 schneidet mit Sicherheit G8.24 und 
wohl ebenfalls G8.27. Sie ist entsprechend sicher 
jünger als Phase III.1 zu datieren. Aufgrund der eher 
seichten Form könnten die beiden Gruben G8.26 
und G8.27 zur Gewinnung von Material des B-Ho-
rizontes gedient haben. Die Verfüllung Sch225 ist 
nicht von der Verfüllung der Grube G8.27 zu trennen, 
sodass eine separate Datierung dieser Gruben nicht 
möglich ist. Aufgrund des Fehlens von Brandschutt 
in Verfüllung Sch225 dürften die Gruben vor Phase 
III.4 verfüllt worden sein.

7. 3 . 5  P H A S E  I I I . 3/4 ▶ 47
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Aus unbekannten Gründen wird das Gebäude 8.3 
noch während Phase III.3 niedergelegt. Hinweise auf 
ein Schadensfeuer sind keine vorhanden, sodass Bau-
fälligkeit oder der allgemeine Wunsch nach einem 
Neubau als Grund denkbar ist. Der Bauschutt des Ge-
bäudes wurde ausplaniert. Im Gebäudeinneren wird 
er als Planie Sch197 bezeichnet. Nördlich Achse 822 
hat sie sich nur eingesunken in Grube G8.10 erhalten. 
Weiter nördlich fehlt sie bzw. löst sich in Sch219/214 
auf. In der porticus wird sie als Sch135 angesprochen, 
da aufgrund des Profils ▶ Beilage 5 eine Zusammenfas-
sung einer Erneuerung der porticus und von auspla-
niertem Fachwerkschutt vorzuliegen scheint, die auf 
der Grabung gemeinsam abgetragen wurden.

Da Gebäude 8.4 eindeutig vor der Erneuerung 
der porticus mit Sch25 errichtet wurde und danach 
bis zum Brand am Ende der Phase III.4 weiterbeste-
hen blieb, werden die im Folgenden beschriebenen 
Strukturen der nur für Parzelle 8 verwendeten Phase 
III.3/4 zugewiesen.

P O R T I C U S
Gleichzeitig mit der Errichtung von Haus 8.4 wird 

in der porticus der vorwiegend aus umgelagertem 
B-Horizont bestehende Kiesboden Sch132 einge-
bracht. Seine OK rechnet mit der OK des Balken-
gräbchens Gn8.6. Darauf bildete sich die Nutzungs-
schicht Sch133.
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47 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 8. 
Phase III.3 / 4. Gebäude 8.4. M. 1:200. 
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384 In der Grabungsdokumentation wurde sie als Grube inter
pretiert. Die identische Schichtabfolge zu beiden Seiten der Grenze 
spricht aber eher für die Spuren einer Innenwand. Vgl. ▶ Beilage 5 und 
Gubler 2006, Feld V.006.2/F33, verschiedene Bemerkungen zu Pos. 
33.47.  385 Es handelt sich um die Münzen Mü139, Mü238, Mü294, Mü418, 
Mü420, Mü456, Mü473, Mü491, Mü493, Mü527, Mü534, Mü610 und Mü713. Vgl. auch 
Kap. VI.5.1.  386 Vgl. Kap. V.1.2.  387 Allerdings ist auch denkbar, 
dass Balken von Gebäude 10.4 in die bestehende Westwand von Ge
bäude 8.4 eingesetzt wurden, wie dies C. S. Sommer aufgrund von 
Rechtsquellen, die das Einsetzen von Holzbalken in die Wände des 
Nachbarhauses erlauben (serv. tigni immitendi), für Gebäude in Lopo-
dunum ebenfalls annimmt. Vgl. Kaiser/Sommer 1994, 390.  388 Da 
sich Phase III.4 praktisch nur in Schichten manifestiert, wurde auf ei
nen Phasenplan verzichtet.  389 Es wurden die Funde aus den Schich
ten Sch230 und Sch231 angeschaut. Charakteristisch sind die vertre
tenen TSTypen Drag. 35/36 und Drag. 37 und eine Randscherbe 
einer eventuell der Ware der XI. Legion zuweisbaren Kochschüssel. 
Ausserdem sind in der oberen Verfüllung Sch231 drei Ziegelstempel 
der XXI. Legion sowie zwei der XI. Legion vertreten, von denen einer 
sekundäre Brandspuren aufweist, sodass die endgültige Verfüllung der 
Grube wohl am Ende von Phase III.4 erfolgte. Auffällig ist dagegen das 
Fehlen von gebranntem Lehm (FK V.006.2/1767 und V.006.2/2201).  
390 Eine umfassende Auswertung des Fundmaterials erfolgte im 
Rahmen eines Blockkurses an der Universität Basel im Fachbereich 
der Integrativen Prähistorischen und Naturwissenschaftlichen Ar
chäologie (IPNA). Die Resultate flossen in die Auswertungen der 
Tierknochen ein. Vgl. Kap. V.4.  391 Weiterführende Überlegungen 
siehe auch Kap. VIII.1.2.1.  

Zusammen mit Sch132 wurde Pfosten Pf8.1 ge-
setzt, der allerdings nur teilweise erfasst wurde und 
ins Westprofil läuft. Es handelt sich um einen der tra-
genden Pfosten für die Dachkonstruktion der porti-
cus. Die Spur seines Pendants an der Parzellengrenze 
zu Parzelle 10 dürfte durch den in Phase III.4 gesetz-
ten Pfosten Pf10.6 ausgelöscht worden sein. Die aus 
fünf Staketen bestehende Reihe Pf8.6 gehört viel-
leicht ebenfalls dazu.

Wie die grosse Menge an Ziegeln in der Brand-
schuttschicht Sch200 am Ende von Phase III.4 zeigt, 
ist für die porticus von Gebäude 8.4 mit Sicherheit 
von einer Ziegeldeckung auszugehen.

G E B Ä U D E  8. 4
Von Gebäude 8.4 konnte nur die Frontwand er-

fasst werden. Es handelt sich um das Balkengräbchen 
Gn8.6. Es zeichnet sich einerseits klar im Profil ▶ Bei-
lage 5 ab, andererseits haben sich in der Fläche Spuren 
des darin verlegten, in situ verkohlten Schwellbalkens 
erhalten ▶ 48. Dass die Ostwand an der Stelle der spä-
teren Mauer M1 lag, ist anzunehmen. Die Länge des 
Gebäudes muss offenbleiben, da keine Hinweise auf 
einen rückwärtigen Abschluss zu fassen sind. Einzig 
der Beginn von Gn8.1 (vgl. S. 96) liefert einen Hin-
weis hinsichtlich einer möglichen Längenausdeh-
nung von rund 24 m.

Die Gliederung des Innenraumes deckt sich, so-
weit nachweisbar, mit derjenigen des vorherigen Ge-
bäudes: W8.1 als Trennwand zwischen den Räumen 
A und B ist durch eine Grenze innerhalb Sch197384 
belegt. Die Länge von Raum A beträgt 6,7 m. Die 
Spuren verkohlter Hölzer ▶ 48 belegen einen Holz-
boden. Dies könnte neben einer vielleicht grösseren 

Laufzeit dieser Phase und einer Nutzung des Raumes, 
die mit dem Umschlag von Geld in Verbindung steht 
(z. B. Verkauf von Gütern oder Taverne), auch eine 
Erklärung für die grosse Anzahl von 13 Münzen aus 
der Brandschicht Sch199 in diesem Raum sein385. 
Mü491 ist dabei besonders zu erwähnen. Ihre Lage un-
ter dem verkohlten Schwellbalken legt eine Interpre-
tation als Bauopfer nahe386. 

Eine weitere Trennwand kann zwischen den bei-
den älteren Gruben G8.9 und G8.10 angenommen 
werden. Während in G8.9 mit Sch207 ein Kiesboden 
auf Sch197 aufliegt ▶ Beilage 5, ist in G8.10 direkt über 
Sch197 der Lehmboden Sch210 zu beobachten ▶ 39, 
sodass zwei unterschiedliche Räume B und C über 
den Gruben angenommen werden können. Die ge-
naue Lage dieser Trennwand W8.2 und damit die 
exakte Dimension der beiden Räume sind allerdings 
nicht zu eruieren. In Anlehnung an die vorherge-
hende Phase dürfte sie aber im Bereich von Achse 
823 – 824 liegen. Ob weiterhin eine Schmiede im 
hintersten Bereich C betrieben wurde, kann nur ver-
mutet werden, da konkrete Befunde fehlen. Auch ein 
Nachweis über die Präsenz von Hammerschlag ist 
derzeit nicht möglich, da die entsprechenden archäo-
botanischen Proben noch nicht geschlämmt sind ▶ 45.

Graben Gn8.2 in Bereich C durchschlägt Sch236, 
sodass er wohl nach dem Neubau von Haus 8.4 ange-
legt wurde. Dafür spricht auch, dass der Brandschutt 
Sch200 der Phase III.4 die erste eingesunkene Deck-
schicht darstellt.

Aufgrund des Balkengräbchens Gn8.6 der Front-
wand wurde Gebäude 8.4 in Ständerbautechnik 
errichtet. Die Länge kann mit maximal 24 m ange-
geben werden. Die Wand zu Parzelle 10 dürfte eine 
geteilte Wand gewesen sein. Dies legt einerseits die 

1

2
3

Sch25

M1 M16

48 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8. Phase III.3 / 4. 
Front und porticus von Gebäude 8.4. Spuren des in situ verkohlten Schwell
balkens (1). Dazu je ein parallel (2) und rechtwinklig (3) dazu verlaufender 
Unterzug für einen Bretterboden in Raum A. Südlich daran schliesst der 
hervorragend erhaltene, erst in Phase III.4 eingebrachte Portikusboden 
Sch25 an.
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zeitliche Verschiebung der Errichtung der beiden 
Gebäude 8.4 bzw. 10.2 nahe387, andererseits ist zwi-
schen Gräbchen Gn8.6 und Balkenlager Gn10.9 auch 
eine rund 20 cm breite Lücke zu beobachten. Ob 
dies auch für die vorhergehende Phase eine geteilte 
Wand nahelegt, ist nicht zu entscheiden. Wie die por-
ticus dürfte auch der Rest des Gebäudes mit Ziegeln 
gedeckt gewesen sein. Zwar nimmt die Menge der 
Ziegel in den Schichten gegen Norden deutlich ab, 
dies ist aber wohl mit einer stärkeren Überprägung 
derselben nördlich Achse 817 zu erklären. Zudem 
wurde ein Teil der Ziegel offenbar ausgelesen und 
als Baumaterial in Phase III.5 genutzt: einerseits als 
Ausgleichlagen in den Mauern M15, M16, M17 und 
M23, andererseits als Fundamentschüttung des Pfei-
lers M20 der nachfolgenden Phase III.5 (vgl. S. 97).

7. 3 . 6  P H A S E  I I I .4  ▶ 47
P O R T I C U S

Im Zuge einer Erneuerung der Strasse S6 wird in 
der porticus der Parzellen 8, 10 und 12 der Kiesboden 
Sch25 einplaniert. Die zugehörige Nutzungsschicht 
Sch127 ist in dieser Parzelle nur aufgrund einer im 
Profil ▶ Beilage 3 zu beobachtenden Fachwerkschutt-
linse Sch129 von Schicht Sch130 zu trennen. Letz-
tere wird wohl gegen Ende der Phase III.3 einpla-
niert, da ihre OK mit dem späteren Niveau der Stein-
bauten übereinstimmt. Da die Brandschuttschicht 
Sch200 mit einem in diesem Bereich recht deutli-
chen Ziegelversturz auf ihr aufliegt und die Planie 
Sch130 keinen Anteil an Brandschutt aufweist, muss 
sie vor dem Brandereignis am Ende von Phase III.4 
entstanden sein. Eine Interpretation als reine Nut-
zungsschicht scheint aufgrund ihrer im Profil ▶ Bei-
lage 5 zu beobachtenden Mächtigkeit von gut 20 cm 
unwahrscheinlich. Der nur noch stellenweise erhal-
tene Kiesboden Sch136 muss dementsprechend kurz 
vor Ende von Phase III.4 angelegt worden sein. Seine 
OK entspricht weitgehend der Phase III.5.

Erst zusammen mit dem neuen Portikusboden 
Sch25 wurde Pfosten Pf10.6 gesetzt. Der Boden zieht 
darüber, die Pfostengrube setzt aber deutlich direkt 
unter dem Boden an, sodass der Pfosten unmittelbar 
vor dem Einbringen des Kiesbodens gesetzt wor-
den sein muss. Er diente als Eckpfosten der porticus 
auf der Grenze zwischen den Parzellen 8 und 10. Er 
dürfte einen Pfosten an derselben Stelle ersetzt ha-
ben, der gleichzeitig mit Pf8.1 existierte. Spuren von 
diesem zeichnen sich allerdings nicht ab. Direkt vor 
der Südwand des Gebäudes sind zwei Pfosten Pf8.4 
und Pf8.5 zu erkennen. Sie durchschlagen Sch25 und 
stehen möglicherweise im Zusammenhang mit Um-
baumassnahmen im Verlaufe von Phase III.4.

Nur knapp angeschnitten wurde Graben Gn8.7 
▶ 38, der aufgrund seiner Lage leicht ausserhalb der 
porticus möglicherweise als Strassengraben zu S6 an-

zusprechen ist. Er wurde eindeutig von Portikusbo-
den Sch25 aus abgetieft und mit Material der Planie 
Sch130 (als Sch201 bezeichnet) verfüllt.

G E B Ä U D E  8. 4388
Das Gebäude besteht weiter. Einzig über Grube 

G8.9 in Raum B kann mit Lehmboden Sch208 viel-
leicht eine Erneuerung des Bodens erfasst werden. 
Allerdings ist nicht auszuschliessen, dass es sich nur 
um eine lokale Ausbesserung zum Ausgleich von Set-
zungen in G8.9 handelt.

H I N T E R H O F  P H A S E  I I I . 3/ 4  U N D  P H A S E  I I I . 4
Nicht mit Sicherheit zu entscheiden ist, ob die 

folgenden Strukturen bereits in Phase III.3/4 oder 
erst in Phase III.4 angelegt wurden. Zumindest die 
Auflassung und Verfüllung der Grube G8.29 erfolgte 
erst im Verlauf der Phase III.4, wie das Fundmaterial 
zeigt389. Die Grube dürfte mit einer runden Verscha-
lung ausgestattet gewesen sein. Der Durchmesser 
von 1,5 m spricht eher gegen ein Fass. In der unters-
ten Verfüllschicht Sch230, die möglicherweise auch 
eine Nutzungsschicht sein könnte, wurden bereits 
während der Freilegung eine grosse Anzahl Schaf/
Ziege-Metapodien festgestellt390. Eine Übervertre-
tung solcher Knochen ist ein Hinweis auf Gerberei, 
sodass in unmittelbarer Nähe eine Gerberei zu pos-
tulieren ist391. Die mittlere Verfüllung Sch231 ist auf-
grund der Beschreibung als gelber, toniger Lehm mit 
Putzfragmenten als Fachwerklehm anzusprechen, der 
in die Grube verfüllt wurde. Es könnte sich um Ab-

Gn10.12 Gn8.1

49 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8 und 10. Phase 
III.3 / 4 (Gn8.1) und III.2 – 3 (Gn10.12). Die beiden als Parzellengrenzen 
angesprochenen Gräbchen Gn8.1 und Gn10.12 sind wohl aufgrund eines 
Orientierungswechsels in der Parzellenfront leicht zueinander verschoben.
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392 Dagegen spricht, dass Sch231 keinen Brandschutt enthält, was 
beim Abbruchschutt von Haus 8.4, das durch einen Brand zerstört 
wurde, eigentlich zu erwarten wäre. Die Datierung der Grube in Phase 
III.4 ist aber aufgrund der Keramik eindeutig. Nicht auszuschliessen ist 
aber, dass die Grube noch vor dem Brandereignis mit Fachwerkschutt, 
z. B. einer Binnenwand, verfüllt wurde. Ebenfalls nicht auszuschlies
sen ist, dass die hier entsorgten Teile des Abbruchschuttes nicht vom 
Feuer betroffen waren. Vgl. Anm. 686.  393 Die Funde aus den Verfül
lungen sind gut mit dem Fundmaterial aus G12.10 vergleichbar (vgl. 
Kap. V.3.3).  394 Vgl. Kap. IV.7.4.5.  395 Nördlich Achse 817 nimmt 
die Ziegelkonzentration im Brandschutt ab. Nicht auszuschliessen ist, 
dass dies auf Selektion im Zuge des mittelalterlichen Ackerbaus oder 
Eingriffe bei der Errichtung des Gebäudes NZ1 zurückzuführen ist.  
396 Die in dieser Grube entsorgten Ziegel könnten auch vom Dach 
des Hauses 10.2 stammen.  397 Eine Überprüfung dieser Vermutung 
ist im Rahmen einer zukünftigen Auswertung des Fundmaterials not
wendig. Vergleichbares konnte C. Schucany in Aquae Helveticae nach
weisen, wo etwa durch das Anlegen eines Steinkellers eine ungleich 
grössere Menge an Schichtmaterial umgewälzt wurde (Schucany 1996, 
173).  398 Eine Zugehörigkeit zu einem Befund ausserhalb der ergra
benen Flächen ist ebenfalls denkbar.  399 Mit Säulen ist hier und im 
Folgenden allgemein ein Objekt mit tragender Funktion gemeint. Ob 
diese aus Holz, Ziegel oder Stein gefertigt waren und ob sie einen run
den (Säulen) oder rechteckigen (Pfeiler) Querschnitt hatten, ist nicht 
zu entscheiden. Vgl. Kap. VII.2.2.  

bruchschutt von Haus 8.4 handeln392. Danach wurde 
in der Grube Siedlungsabfall Sch232 entsorgt393. Die 
oberste, stark mit umgelagertem B-Horizont durch-
setzte, annähernd sterile Verfüllung Sch229 könnte 
eine Befestigung des Hinterhofes in Phase III.5 
oder auch ausplanierter Aushub einer benachbarten 
Grube sein.

Zu Haus 8.4 gehört auch Pfostengräbchen Gn8.1 
▶ 49, da es eindeutig auf die Südostecke der ebenfalls 
erst in dieser Phase angelegten Grube G10.7394 Be-
zug nimmt. Es stellt eine Erneuerung des durch die 
Pföstchen Pf8.37 bezeugten Zaunes dar, allerdings 
weicht die Ausrichtung um 6° leicht nach Osten ab.

E N D E  D E R  P H A S E  I I I . 4
Das Ende der Phase III.4 wird durch ein Scha-

densfeuer markiert. Davon zeugt die Brandschicht 
Sch199, welche im Frontbereich des Gebäudes flä-
chig ▶ Beilage 5 nachzuweisen ist. Teils haben sich auch 
verkohlte Holzbalken in situ erhalten ▶ 48. Nördlich 
Achse 815 ist die Brandschicht nur noch eingesunken 
in Gruben wie etwa G8.10 oder G8.13 zu fassen. Dies 
ist nur teilweise auf eine Kappung zurückzuführen, 
da die Brandschuttschicht Sch200 auch im Bereich 
des hinteren Endes des Gebäudes noch auszumachen 
ist. Allerdings ist Letztere mächtiger und aufgrund 
des hohen Anteils an gebranntem Lehm einfacher 
zu identifizieren, während das dünne Bändchen der 
Brandschicht Sch199 durch taphonomische Prozesse 
so stark überprägt sein könnte, dass es makrosko-
pisch nicht mehr zu identifizieren ist. Stratigrafisch 
gut mit diesem Ereignis korrelier- und vergleichbare 
Befunde in allen anderen untersuchten Parzellen 
sprechen für ein grossflächiges Brandereignis.

50 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 8. 
Phase III.5. Gebäude 8.5. M. 1:200. 
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7. 3 . 7  P H A S E  I I I . 5  ▶ 50
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Nach dem grossflächigen Brand wird der Brand-
schutt als Sch200 ausplaniert. In dieser Schicht ist 
auch der Dachziegelversturz von Haus 8.4 enthalten. 
Die Ziegel wurden wohl zum Teil ausgelesen, da sich 
ihre Konzentration in der Brandschuttschicht auf 
den vordersten Teil der Parzelle beschränkt395. Die 
noch brauchbaren Ziegel wurden vermutlich wieder-
verwendet, um das Dach von Gebäude 8.5 zu decken. 
Allerdings sind in den Deckschichten Sch131 und der 
neuzeitlich überprägten Planie Sch18 nur eine be-
grenzte Anzahl zu beobachten, sodass sich die Frage 
stellt, ob das Gebäude 8.5 tatsächlich vollständig mit 
Ziegeln gedeckt war. Ein Teil der Ziegel wurde aus-
serdem in Grube G10.7 entsorgt396 sowie als Bauma-
terial für die Fundamente der Mauern M1, M15, M16, 
M17, M20 und M23 verwendet. Für die Fundamente 
der Sockelmauern wurden Fundamentgräben ausge-
hoben, die alle älteren Schichten bis auf das Anste-
hende durchschlagen, sodass in den Fundkomplexen 
über Brandschutt Sch200 mit einem Eintrag von äl-
terem Fundmaterial zu rechnen ist397. Eindeutig dif-
ferenzierbare Linsen dieser Aktivitäten, wie etwa in 
Parzelle 10 innerhalb der Planie Sch162, wurden hier 
aber nicht beobachtet.

P O R T I C U S
Wie in Phase III.4 bereits erwähnt, liegt in der 

porticus auf Niveau 350,20 m ü. M. der Kiesboden 
Sch136. Damit befindet er sich weitgehend auf dem-
selben Niveau wie die Übergänge zwischen Funda-
ment und dem Aufgehenden von Mauer M16 bzw. 
den Portikussockeln M19 und M20. Eine zugehö-
rige Nutzungsschicht ist nicht von der stark homo-
genisierten Schicht Sch131 zu unterscheiden. Auf 
dem Kiesboden Sch136 liegt in unmittelbarer Nach-
barschaft zu M20 der rund 2 m2 grosse Mörtelfleck 
Sch137 ▶ 51 auf. Vermutlich handelt es sich um einen 
Mörtelmischplatz. Am ehesten ist er als Bauinstal-
lation zu Haus 8.5 zu interpretieren, allerdings liegt 
seine OK mit 350,25 m ü. M. etwas hoch. Ein Ein-
griff von oben – mit einer neuzeitlichen Datierung 

– ist hingegen aufgrund des darüber dokumentierten 
Planums auszuschliessen, sodass die oben geäusserte 
Vermutung am wahrscheinlichsten erscheint398.

Die beiden rechteckigen Mauersockel M19 und 
M20 sind als Fundamente der die porticus tragenden 
Säulen399 anzusprechen. Im Aufbau unterscheidet 
sich das Fundament von M20 deutlich von den an-
deren Portikussockeln M19 und M10 – M13: Es be-
steht zu zwei Dritteln aus Dachziegeln ▶ 52. Zwischen 
den beiden Portikussockeln wurde die Mauer M21 

Sch136

G8.20

Sch130

Sch79

Sch137

N

51 WindischBachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2). Parzelle 8. Phase III.5. Der 
 Mörtelmischplatz in der porticus liegt 
direkt auf dem nur schlecht erhaltenen 
Kiesboden Sch136 auf. Darunter ist die 
sehr homogene Planie Sch130 zu er
kennen. Die Mauerraubgrube G8.20 der 
Phase IV.1 über M17 zeichnet sich durch 
einen helleren Streifen am oberen Bild
rand gut gegen Kiesboden Sch136 und 
Versturz Sch79 ab.
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400 Dies lag an der unglücklichen Lage des Befundes genau auf der 
Grenze der beiden Grabungen WindischBachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2) und WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). So ver
stürzten etwa Teile der Grabungswände der Grabung V.006.2 wäh
rend der Winterpause.  401 Der Verfasser dankt Th. Hufschmid, Basel 
für eine anregende Diskussion zur Interpretation der Steinbauten der 
Parzellen 8, 10 und 12.  402 Allerdings konnten diese Beobachtungen 
nur in den Geröllfundamenten gemacht werden, da bei den relevan
ten Mauerbereichen kein aufgehendes Mauerwerk erhalten war. Eine 
Bestimmung «im Verband/Stossfuge» an Geröllfundamenten ist nur 
bedingt machbar.  403 Gemäss C. Schucany zeigt allerdings erst S8 
eine Abweichung der Strassenachse von ca. 2 – 2,5° (Schucany 2011, 
53). Da diese erst nach Errichtung der Sockelmauern angelegt wurde, 
ist auch denkbar, dass die Achsenverschiebung der Strasse auf die Aus
richtung der Neubauten Bezug nahm.  404 Zur Frage des Zusammen
hangs zwischen Fundamenttiefe und Gebäudehöhe vgl. Schwarz 1968 
sowie Kaiser/Sommer 1994, 347.  405 Sch164 korrespondiert zumin
dest in den strassenseitigen Bereichen der Parzelle in Bezug auf ihre 
absolute Höhe mit einer Mörtelbraue in Parzelle 10. Vgl. Kap. IV.7.4.6.  
406 Denkbar wäre auch eine Interpretation der Struktur Fu8.1 als Teil 
der Pfostenstruktur NZ3 ▶ Beilage 1. Der aus der Struktur geborgene 
FK V.006.2/877 enthält aber nur römische, eher vorflavische Scher
ben, was gut zur Bauzeit der Phase III.4 passt.  407 Mündliche Mit
teilung P. Kienzle.  408 FK V.006.2/421.  409 Für ein Beispiel einer 
Lehmziegelmauer auf einer Sockelmauer im Legionslager sowie wei
terführende Überlegungen zum Lehmbau vgl. Trumm/Flück 2013, 91 
Abb. 71; 253; 319 f. | Hinweise auf die Verwendung von Lehmbau im 
zivilen Kontext vgl. Precht 2002, 183 – 191. | Experimentalarchäologi
sche Nachbauten in der Colonia Ulpia Traiana zeigen, dass die Stand
festigkeit von Stampflehmwänden bis zu einer Höhe von mind. 6,3 m 
problemlos ist. Vgl. Kienzle 2011, Abb. 5.  410 Da die Mauerdicke des 
Aufgehenden auf den Sockelmauern unbekannt ist, wurden die Masse 
von Mittelachse zu Mittelachse der Mauer genommen.  411 Entspre
chend wird sie in der Befunddatenbank als Planie bezeichnet.  412 Es 
handelt sich um die Münzen Mü569, Mü596, Mü598 und Mü659.  413 Eine 
mikromorphologische Probe, welche die relevanten Positionen ein
schliessen würde, liegt nicht vor.  414 Vgl. Kap. VI.6.2.2.  

eingezogen. Diese konnte auf der Grabung in der 
Fläche nur über eine Distanz von knapp einem Meter 
verfolgt werden400. Die beiden im Profil auf Achse 
230.30 ▶ 38 sichtbaren Kalkbruchsteine, von denen 
die Südkante des grösseren Steins exakt auf der Li-
nie der jeweiligen südlichen Ecken von M19 und 
M20 liegt, belegen aber, dass sich das Fundament auf 
die gesamte Länge des Zwischenraumes zwischen 
M19 und M20 erstreckte. Die Tatsache, dass Schicht 
Sch131 auch zwischen den Portikusboden Sch136 
und das Fundament M21 zu ziehen scheint, legt nahe, 
dass dieses erst zu einem späteren Zeitpunkt als M19 
und M20 erbaut wurde.

G E B Ä U D E  8. 5
In die im Rahmen der Bauvorbereitung angelegten 

Fundamentgräben, die im Falle von M1, M17 und 
M23 bis auf bzw. knapp in den anstehenden B-Ho-
rizont abgetieft wurden, wurden mehrere Lagen Ge-
rölle eingebracht. Teilweise wurden sie geschüttet, 
oft sind sie aber sorgfältig gesetzt und orientiert ▶ 53. 
Bemerkenswert ist dabei, dass die grösste Länge der 
Gerölle jeweils in der Ausrichtung von der einen zur 
nächsten Lage um 90° gedreht wurde. Diese sorgfäl-
tige Setzung erlaubt eine maximale Belastbarkeit des 
Fundamentes, da die Steine so möglichst viel Kon-
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52 WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Parzelle 8. Phase III.5. Detail des Profils 
auf Achse 833. Das Punktfundament für eine Portikusstütze besteht im unteren Drittel aus 
Geröllen und in den oberen zwei Dritteln aus Ziegelschutt. Südlich davon zeichnet sich die 
in spätaugusteischer Zeit verfüllte Grube G8.32 ab, über welche ein Ausläufer der Strasse S2 
zieht. Blick nach Osten.

53 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2) Parzelle 8. Phase III.5. Geröllfundament 
der Mauer M1 zwischen 817 und 822.50. Sorgfältig gesetzte Gerölle der ersten und zweiten 
Lage. Der Wechsel in der Ausrichtung der Gerölle erhöht die Tragfähigkeit des Fundaments.
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takt haben401. Die UK von Mauer M16 erreicht hin-
gegen nur die OK von Sch19. Ausserdem ist in ihrem 
Fundament eine markante Verschmälerung von fast 
20 cm für die untersten 30 cm zu fassen. Dies könnte 
auf eine Zweiphasigkeit dieser Mauer hindeuten, in-
dem die ältere Phase schmaler angelegt war und im 
Zuge der Erneuerung bis auf Niveau 349,60 m ü. M. 
abgebrochen und danach breiter wieder aufgeführt 
worden wäre. Zugehörige Niveaus, die eine solche 
Erneuerung stützen würden – geschweige denn datie-
ren –, haben sich nicht erhalten, sodass dies letztlich 
nicht zu belegen ist. Während M16 mit M1 eindeutig 
eine Stossfuge bildet, scheinen M17 und M1 eher im 
Verband erstellt worden zu sein402. Das Verhältnis 
zwischen M1 und M23 schliesslich ist aufgrund der 
Störung durch NZ1 nicht zu bestimmen. Vermut-
lich ist der Bauablauf wie folgt zu rekonstruieren: 
Zuerst wurden die auf den Parzellengrenzen verlau-
fenden Mauern erstellt, also M1 und die ausserhalb 
der Grabungsflächen liegende Mauer auf der Parzel-
lengrenze 6/8. Danach wurden die Quermauern da-
zwischen eingezogen. Die geringe Fundamentierung 
und Mauerbreite von M17 legen nahe, dass es sich 
dabei um eine Binnenmauer ohne tragende Funktion 
handelt, sodass M23 als Rückwand zu interpretieren 
ist. Dass Mauer M1 an der Rückseite leicht über die 
Flucht der Mauer M23 hinausspringt, dürfte zusätzli-
che stützende Funktion gehabt haben, was die Inter-
pretation von M1 als tragende Mauer stützt.

Bei allen Mauern dieser Parzelle konnten eine oder 
mehrere Ausgleichslagen aus Ziegelbruchstücken 
zwischen den Gerölllagen des Fundaments beob-
achtet werden. Die Front des Gebäudes wird im Ver-
gleich zur Holzbauphase um rund 1 m zurückversetzt 
bzw. wird die Gesamtausrichtung der Gebäudefront 
der Parzellen 8, 10 und 12 in der Südwestecke von 
Parzelle 12 um rund 2,5° gedreht, was zur erwähnten 
Verschiebung um rund 1 m in Parzelle 8 führt. Ver-
mutlich ist die Drehung ursächlich auf Achsenver-
schiebungen der Strasse zurückzuführen403.

Warum Mauer M23 über Grube 8.11 nicht bis auf 
den anstehenden B-Horizont fundiert ist, wie dies bei 
der in ihrer Lage und Funktion vergleichbaren Mauer 
M4 in Grube G12.7 der Fall ist, muss offenbleiben. 
Allenfalls ist es als Hinweis zu werten, dass Gebäude 
8.5 im Gegensatz zu Gebäude 12.4 nur einstöckig 
war404. Als zugehöriger Bauhorizont kann Schicht 
Sch164 angesprochen werden. Er manifestiert sich in 
dieser Parzelle insbesondere durch Nester von Kalk-
bruchsteinsplittern und im hinteren Bereich der Par-
zelle vor allem eingesunken in die älteren Strukturen 
G8.10 und Gn8.2405. Mauer M17 ist als Fundament 
einer Innenunterteilung des Gebäudes zu interpre-
tieren. Sie dürfte aufgrund der geringeren Breite von 
nur 0,6 m keine tragende Funktion wahrgenommen 
haben. Die dadurch definierten Bereiche werden als 

Bereich A (Länge: 10,8 m) für den südlichen und 
Bereich B (Länge: 4,7 m) für den nördlichen Teil 
angesprochen. Weitere Unterteilungen der Bereiche 
sind nicht auszuschliessen. Das einzige mögliche In-
diz dafür ist das aus Geröllen und Kalkbruchsteinen 
gesetzte Fundament Fu8.1. Es könnte als Unterlage 
für einen Pfosten gedient haben, der Teil einer Nord-
Süd laufenden Unterteilung von Bereich B war406. 
Dafür spricht auch seine Lage ungefähr in der Mitte 
der postulierten Parzellenbreite. Diese Position legt 
ausserdem einen Zusammenhang zur Dachkon-
struktion nahe, beträgt doch die Distanz zu Mauer 
M1 rund 4,2 m, was der Länge entspricht, die ein 
freitragender Balken in etwa überbrücken kann407. 
Möglicherweise wurde das Fundament auch wegen 
der Senkungen in Grube G8.11 notwendig, um die 
vielleicht instabil gewordene Mauer M23 zu verstär-
ken.

Nur dank den in Grube G8.10 eingesunkenen 
Schichten hat sich auch ein Nutzungshorizont Sch211 
zu Bereich B erhalten. Denkbar ist, dass dieser Raum 
weiterhin als Schmiede genutzt wurde. Darauf deutet 
zumindest die in der Erdprobe408 festgestellte Menge 
an Hammerschlag hin ▶ 45. Da es sich nur um «wenig 
bis einigen» handelt, könnte er aber auch aus den äl-
teren Schichten in diese Schicht verschleppt worden 
sein. Für Bereich A sind keine Befunde, weder Struk-
turen noch Schichten, erhalten.

In der Gesamtschau ergeben diese Befunde einen 
langrechteckigen Bau auf Sockelmauern. Ob das Auf-
gehende in Stampflehmtechnik, mit Lehmziegeln409 
oder als Holzbau in Ständerbautechnik ausgeführt 
war, ist nicht zu entscheiden. Die Länge des Gebäu-
des beträgt 17,3 m410. 

H I N T E R H O F
Im Hinterhof ist mit Planie Sch214 eine vom Re-

duktionshorizont Sch131 abzugrenzende Schicht zu 
fassen, deren Zuweisung indes nicht gesichert ist. Sie 
ist aufgrund der Zusammensetzung mit Sicherheit 
als eine Zusammenfassung von mehreren Schich-
ten411 anzusprechen. Innerhalb der Schicht weisen 
vier Münzen412 um das Niveau 350,40 m ü. M. auf 
einen Gehhorizont hin, der allerdings makrosko-
pisch nicht nachzuweisen war413. Die beiden unter 
Hadrian geprägten Münzen Mü596 und Mü598 stellen die 
jüngsten stratifizierten Prägungen dar, sodass eine 
Ansprache des entsprechenden Niveaus als Gehho-
rizont der Phase III.5 naheliegt414. Dieser im oberen 
Drittel liegende Gehhorizont belegt, dass mit Sch214 
mehrere Schichten zusammengefasst werden, die 
makroskopisch nicht mehr zu trennen sind. Es han-
delt sich dabei wohl um Material, das als Niveauer-
höhung im Zuge der Bauvorbereitung zu Haus 8.5 
eingebracht wurde, sowie Abbruch-/Verfallschutt 
desselben Hauses.
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415 Zum Begriff und seiner Genese vgl. Galinié 2004.  416 Vgl. die 
nicht gegrabenen Bereiche, ausgewiesen in ▶ Beilage 1.  417 Die Sta
keten zeichneten sich erst im anstehenden Boden ab. Allerdings sind 
diese dunklen Flecken von max. 10 cm je nach Farbe und Konsistenz 
des Materials ihrer Verfüllung in Kulturschichten schwer zu erkennen.  

Mit grosser Wahrscheinlichkeit gehört auch die 
oberste eingesunkene Deckschicht Sch233 in G8.29 
in diese Phase. Sie enthält Siedlungsabfall, der sich 
wohl erst im Laufe der Zeit in der durch Senkungs-
prozesse über der Grube entstandenen Mulde an-
sammelte.

7.4  PA R Z E L L E  10 ▶ Beilagen 3, 4 und 6. 
Synoptische Zusammenstellung der Schichten: ▶ 54.

7.4 .1  E R H A LT U N G
Im vorderen Drittel von Parzelle 10 kann die 

Schichterhaltung als gut bezeichnet werden. In der 
porticus sowie dem vorderen Drittel der Gebäudeflä-
che sind die Schichten der Holzbauphasen (III.1 – 4) 
und der Steinbauphase (III.5) mit einer Höhe von 
bis zu 0,9 m erhalten, wobei gegen Osten eine leichte 
Abnahme der Schichtmächtigkeit zu beobachten ist. 
Am hinteren Ende der Parzelle nimmt die Erhaltung 
wiederum deutlich, bis auf 40 cm, ab. Auf der gan-
zen Länge, insbesondere aber nördlich der Achse ca. 
815, ist in der obersten Schicht Sch131 und teilweise 
auch bei Sch162 bzw. Sch164 ein Übergang zu «Dark 
Earth»-ähnlichen Schichten zu beobachten ▶ 55415. 
Im letzten Drittel des Gebäudes hat sich, eingesun-
ken in Grube G10.2, als Stratigrafieinsel eine schöne 
Abfolge von Böden konserviert. Im Hinterhof kön-
nen schliesslich nur noch in den anstehenden Boden 
eingetiefte Strukturen und die darin eingesunkenen 
Schichten beobachtet werden. Mangels Schichtan-
schlüssen, der grossen räumlichen Distanz von über 

11 m sowie insbesondere der grundsätzlich zu erwar-
tenden Veränderungen in der Schichtabfolge durch 
unterschiedliche Nutzung im Gebäude- bzw. im Hin-
terhofbereich ist eine Verknüpfung mit den Schich-
ten im überbauten Bereich nur mit grossen Vorbe-
halten möglich. Problematisch ist in dieser Parzelle 
auch eine relativ grosse Lücke von 5 m im Nord-Süd 
laufenden Profil und dass die dokumentierten Profile 
im Bereich zwischen 817 und 827 annähernd auf der 
Parzellengrenze zu Parzelle 12 liegen. Dies ist einem 
nicht abgebauten Bereich zwischen zwei Mauern416 
von NZ1 sowie dem Kranstandort geschuldet.

7.4 . 2  P H A S E  I I I .1  ▶ 56
F R O N T B E R E I C H

Im Bereich der späteren porticus dient wie in den 
benachbarten Parzellen 8 und 12 die OK des Anste-
henden bzw. die als Kontaktschicht angesprochene 
Sch1 als Gehhorizont, auf den sich die Nutzungs-
schicht Sch19 bildete. Einzig im Bereich über Grube 
G10.3 kann mit Schicht Sch121 eine Ausbesserung 
aus umgelagertem B-Horizont beobachtet werden, 
die auch eine deutlich verdichtete OK zeigt. Die Nut-
zungsschicht Sch19, welche sich an OK von Sch1/
Sch121 bildete, zieht unter der Mauer M15 durch in 
den Bereich des späteren Gebäudeinneren.

Raum B Raum C Raum D Raum E

Raum BC Raum D
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Bereich F

Raum E Bereich F Hinterhof H

Hinterhof H

Hinterhof H
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54 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 10. Tabellarische Darstellung der Schichtabfolgen in den Räumen und Bereichen der Gebäude und im Hinterhof. 
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F R E I F L Ä C H E  A
In dieser Phase scheint die Parzelle unbebaut. Die 

Nutzungsschicht Sch19 ist überall, wo Schichten er-
halten sind, zu beobachten. Unter M15 bzw. südlich 
von dieser unter den Gräbchen Gn10.5, Gn10.6 und 
Gn10.9, wo eine Frontwand zu erwarten wäre, sind 
keine Spuren einer Wandkonstruktion zu beobach-
ten. Auch kann an der Grenze zu Parzelle 8 nur ein 
einzelner Pfosten Pf8.21 beobachtet werden, der aber 
zum Bau auf Parzelle 8 gehört. Einige wenige Spuren 
einer Nutzung sind im vorderen Drittel der Parzelle 
zu beobachten, sie erlauben aber keinen Nachweis 
eines Gebäudes.

Die Staketen Pf10.20 lassen sich nicht zu Reihen 
oder einer anderweitigen Konstruktion ergänzen, 
sodass sie zusammengefasst werden. Ihre Interpreta-
tion muss offen bleiben, genauso, ob sie tatsächlich 
alle in die Zeit vor der Überbauung zu datieren sind 
und nicht teilweise von leichten Einrichtungen wie 
etwa Gestellen aus der Phase III.2 stammen417. Nicht 
auszuschliessen ist ausserdem, dass darunter auch 
Staketen subsumiert wurden, die in Horizont II da-
tieren und in den benachbarten Parzellen unter den 
Befunden Pf8.20 bzw. Pf12.13 zusammengefasst wur-
den.

Einzig die beiden Pfosten Pf10.27 bilden eine Li-
nie, die mit der Parzellierung übereinstimmten. Ihre 
Nähe zur Parzellengrenze legt nahe, dass sie im Zu-
sammenhang mit Haus 8.1 zu sehen sind (vgl. S. 83).

Der leicht mäandrierende Graben Gn10.4, welcher 
parallel zur Parzellengrenze 8/10 verläuft, ist mögli-
cherweise ebenfalls dieser Phase zuzuweisen, wenn 
er nicht in Horizont I oder II gehört. Er könnte als 
Traufgraben des giebelständigen Daches des Gebäu-
des auf Parzelle 8 angesprochen werden bzw. durch 
dessen Dachwasser entstanden sein. Eine vorrö-
mische Datierung ist aufgrund der eher siltigen als 
kiesigen Verfüllung des Grabens sowie der Tatsache, 
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56 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 10.  
Phase III.1. Unbebaut. M. 1:200. 

55 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Im NProfil auf Achse 219 
ist die Grenze zwischen der neuzeitlichen Deckschicht Sch18 und dem Reduktionshorizont 
Sch131 gut zu erkennen. Letzterer hebt sich kaum von der darunterliegenden Planie Sch162 
ab. Diese Schichterhaltung erinnert an die für spätantike Kontexte typische sogenannte 
«Dark Earth».



102 vor den toren von vindonissa  IV  AUSWERTUNG  7   H O R I Z O N T  I I I

418 In OberwinterthurUnteres Bühl konnten Türen mit Breiten zwi
schen 1 und 2,5 m beobachtet werden, vgl. PauliGabi u. a. 2002, Bd. 
1, 160.  

dass er von der eindeutig römisch datierenden Grube 
G10.12 geschnitten wird, wahrscheinlicher. Diese 
Grube G10.12 diente vermutlich der Gewinnung von 
Material des Al-Horizontes Sch107.

Ebenfalls in diese Phase dürfte die obere Verfül-
lung Sch168 in Grube G10.4 sowie Sch153 in Grube 
G10.2 gehören ▶ Beilage 6.

7.4 . 3  P H A S E  I I I . 2  ▶ 57
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Eine flächige vorbereitende Planie ist nicht aus-
zumachen. Möglicherweise stellt Sch149, welche 
später als Gehhorizont dient, einen Rest des Fach-
werklehmschuttes Sch175 des Hauses 8.1 dar. Sie ist 
auf das östliche Drittel der Parzelle beschränkt, um 
das Gefälle von rund 30 cm zwischen den Achsen 
219 – 228 zu reduzieren ▶ Beilage 6. Ebenfalls im Kon-
text der Vorbereitung des Baugrundes könnte Feu-
erstelle Fs10.1 zu sehen sein. Aufgrund ihrer Lage in 
der porticus ist sie wohl eher als temporäre Installa-
tion anzusprechen.

P O R T I K U S B E R E I C H
Wie bei Parzelle 8 bereits erwähnt, wird zu Beginn 

dieser Phase die Kies- und Geröllplanie Sch20 ein-
gebracht. Insbesondere in der östlichen Hälfte der 
porticus hat sich an der OK der Schicht stellenweise 
eine deutlich verhärtete Schicht aus umgelagertem 
B-Horizont erhalten, während der Rest der Schicht 
vorwiegend aus umgelagertem C-Horizont besteht. 
Darauf bildete sich die Nutzungsschicht Sch22 bzw. 
östlich Achse 221.6 Sch126. An der Parzellengrenze 
8/10 wurde die bei Parzelle 8 bereits erwähnte Stufe 
(Gn10.2 ▶ 36) erstellt.

Spuren von Befunden mit tragender Funktion, die 
eine Überdachung der porticus belegen würden, kön-
nen nicht beigebracht werden. Dies dürfte auf eine 
Kombination der folgenden Faktoren zurückzufüh-
ren sein: Einerseits verlaufen im fraglichen Bereich 
die Grabungsgrenze zwischen den beiden Grabun-
gen Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2) 
und Windisch-Bachthalen 2007 – 2009 (V.007.3) 
sowie das Fundament von M18, welches zwar nicht 
auf der gesamten Breite der Parzelle bis auf die OK 
des Anstehenden eingreift, aber doch zumindest  
im mittleren Viertel der Parzelle. Andererseits liegt 
im westlichen Viertel die Materialentnahmegrube 
G10.1, in deren Bereich durch starke Senkungen der 
Schichten allfällige Befunde nicht mehr zu erkennen 
sind. Dementsprechend muss offenbleiben, wie die 
Gebäudefront im Bereich der porticus ausgestaltet 
war. 
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57 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 10.  
Phase III.2. Gebäude 10.1a. M. 1:200. 



103 vor den toren von vindonissa  IV  AUSWERTUNG  7   H O R I Z O N T  I I I

G E B Ä U D E  10. 1A
Von den Aussenwänden des Gebäudes kann die 

Frontwand erfasst werden. Sie weist eine von den 
späteren Steinbauten um 5,5° gegen Süden abwei-
chende Orientierung auf. In Bauzustand a diente in 
Gräbchen Gn10.5 wohl ein Schwellbalken als Unter-

lage der Wandkonstruktion ▶ 36. Dieser wurde gleich-
zeitig mit Planie Sch20 in der porticus verlegt. Der 
westliche Eckpfosten lag unter der späteren Mauer 
M5, während der östliche Pfosten Pf10.7 dank des 
Orientierungswechsels der Steinbauten noch er-
kennbar war. Im Längsprofil ▶ Beilage 6 durch Parzelle 
10 ist Gn10.5 nicht zu beobachten. Möglicherweise 
ist dies auf einen Eingang ins Gebäude im Bereich 
des Profils zurückzuführen. Pfosten Pf10.18 könnte 
dabei, neben seiner Funktion als Anschlag für die 
Wand W10.1, auch als Türgewände gedient haben. 
Als Gegenpart käme Pfosten Pf10.17 infrage, was eine 
relativ breite Türe von ca. 2,1 m ergeben würde418. 
Die beiden Pfosten liegen jeweils annähernd 3 m von 
der südwestlichen respektive der südöstlichen Ge-
bäudeecke entfernt. Die östliche Seitenwand stand 
in Gräbchen Gn10.14, das über ein Länge von 40 cm 
erfasst wurde, bevor es durch die jüngere Mauer 
M1 zerstört wurde ▶ 58. Seine Verlängerung dürfte 
im hinteren Drittel des Gebäudes das Gräbchen 
Gn10.10 darstellen. Da das Gräbchen erst mit Mate-
rial des Kiesbodens Sch155 der Phase III.4 verfüllt ist, 
wurde es möglicherweise bis in Phase III.3 weiter ge-
nutzt. Die westliche Seitenwand konnte nicht gefasst 
werden. Sie verlief offenbar trotz der Orientierungs-
abweichung vollständig unter der jüngeren Mauer 
M5 oder in nicht gegrabenen Profilstegen. Einzig 
Pfosten Pf10.30 könnte ein Überrest der Wandkon-
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58 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8 und 10.  
Phase III.2. Balkengräbchen Gn10.14 von Gebäude 10.1 mit anschliessen
dem Brandschutt Sch156. Gn10.14 wird durch das Geröllfundament von 
Mauer M1 zerstört. In der porticus ist der Kiesboden Sch123 zu sehen.  
Die beiden Fachwerklehmplanien Sch196 und Sch124 markieren den 
 Abbruch der Phasen III.2 bzw. III.3.
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59 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Phase III.2. In Raum A ist noch die Nutzungsschicht Sch154 zu sehen, während sich in  
Raum B teilweise bereits der Lehmboden Sch149 und die zugehörige Nutzungsschicht Sch150 zeigten. Nutzungsschicht Sch154 scheint sich dabei in  
einem schmalen Bereich über Wand W10.1 hinaus in Raum B zu erstrecken. Möglicherweise ist dies auf einen Durchgang zurückzuführen. Ausserdem ist  
das erst in Phase III.4 angelegte Geröllfundament Fu10.2 zu erkennen. Es wird wohl mindestens zur Hälfte durch eine Mauer von NZ1 zerstört.
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419 Die Grube wurde nicht im Schnitt dokumentiert, sodass ein 
eindeutiger Vergleich mit G8.7 nicht möglich ist. Zu G8.7 vgl. 
Kap. VII.5.2.6.  420 Vgl. z. B. Schucany/Schwarz 2011a, 533.  421 Vgl. 
hier Anm. 342.  422 Als Abgrenzung von Parzelle 12 aus.  

M15

G10.9
G10.8

N

61 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Phase III.2. In Grube G10.8 
ist die stark mit Holzkohle und Eisen verschmutzte Verfüllung gut zu erkennen, während 
Grube G10.9 mit Lehm und Bruchstücken gebrannten Lehms verfüllt wurde. Möglicherweise 
handelt es sich dabei um die Überreste einer Esse.

60 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Röntgen
bilder der noch nicht restaurierten Eisenfunde aus FK V.006.2 / 520 aus 
Nutzungsschicht Sch154. Neben einigen wenigen grösseren Nägeln und 
Eisenobjekten ist eine sehr grosse Anzahl an Schuhnägeln zu erkennen. 
Einzelne davon sind abgenutzt, die meisten zeigen aber einen «schmiede
frisch» erhaltenen, spitz zulaufenden Kopf. Einige weisen zudem umgebo
gene Nagelspitzen auf, sodass sie bereits in eine Schuhsohle geschlagen 
worden sein müssen.

struktion sein. Für diese Interpretation spricht, dass 
die im Hinterhof als Parzellengrenze angesproche-
nen Pfosten Pf10.1 – Pf10.4 mehr oder weniger in 
der Fortsetzung dieser Flucht zu liegen kämen. Die 
Spuren der Rückwand dürften durch die auf Achse 
825 verlaufenden Mauern von NZ1 zerstört worden 
sein. Darauf deutet die unterschiedliche Anzahl der 
in Grube G10.2 eingesunkenen Böden hin. Während 
südlich der neuzeitlichen Mauer die Planie Sch149 
vorhanden ist, deren OK als Gehhorizont dient, fehlt 
sie nördlich der neuzeitlichen Mauer.

Von der Innenaufteilung haben sich in vier Fällen 
eindeutige Spuren erhalten. Entlang der Front lassen 
sich drei Räume A–C rekonstruieren. 

Raum A erstreckt sich von der Westwand über 
rund drei Meter bis zu W10.1, die aufgrund der 
Grenze von Planie Sch149 postuliert wird. Dass 
die Staketenlöcher Pf10.19 tatsächlich Spuren die-
ser Wandkonstruktion darstellen, ist denkbar, al-
lerdings bilden sie keine exakte Linie, sodass dies 
nicht als gesichert gelten kann. Die Erschliessung 
des Raumes kann direkt von der porticus erfolgt sein, 
möglicherweise deutet aber das Ausgreifen von Nut-
zungsschicht Sch154 über den Verlauf der postulier-
ten Wand W10.1 einen Eingang an ▶ 59. Dieser Raum 
diente einem Schmied und/oder Bronzegiesser als 
Arbeitsraum, wie die stark mit Schlacke, Bronze-
gusströpfchen und Hammerschlag verschmutzte 
Nutzungsschicht Sch154 deutlich macht. Unter den 
Funden aus dieser Nutzungsschicht stellte sich ein 
grosser Teil der kleineren Eisenobjekte als Schuhnä-
gel heraus ▶ 60. Möglicherweise arbeitete hier also ein 
Nagelschmied. Von den Installationen der Werkstatt 
haben sich die zwei Gruben G10.8 und G10.9 er-
halten ▶ 61. Beide weisen in ihren Ecken Staketenlö-
cher auf, die der Befestigung von Verschalungen mit 
Holzbrettern dienten. Bei G10.8 könnte es sich um 
die Sitzgrube des Blasebalgbetätigers handeln, sie ist 
allerdings etwas kleiner als die ansonsten vergleich-
bare Grube G8.7419. G10.9 ist aufgrund der in der 
Verfüllung enthaltenen Bruchstücke von gebranntem 
Lehm als Esse oder als Überrest einer Werkgrube an-
zusprechen. Gegen eine Ansprache als Esse spricht, 
dass in der Mulde keine Hitzeeinwirkung am Anste-
henden beobachtet werden konnte, was allerdings an 
anderen Fundorten ebenfalls nicht immer der Fall 
war420. Dazwischen erstreckt sich eine dicht gesetzte 
Reihe von Pföstchen Pf10.15, die möglicherweise mit 
der Befestigung eines Blasebalges oder anderen In-
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stallationen in Verbindung zu bringen sind. Ebenfalls 
in den Kontext der Werkstatt dürften Pfosten Pf10.16 
und Grube G10.10 gehören, deren Funktionen aber 
offenbleiben müssen, zumal ihre Datierung in diese 
Phase nicht gesichert ist. Ein Boden konnte in die-
sem Raum nicht beobachtet werden. Ein Holzboden 
wäre denkbar, ist aber für einen Raum, in dem mit 
Feuer gearbeitet wird, eher unwahrscheinlich, sodass 
anzunehmen ist, dass direkt die OK von Sch19 als 
Gehniveau diente.

Raum B ist als Mittelgang mit einer Breite von 
2,8 m anzusprechen. Er wird durch eine Wand, die 
durch die Pfostenlöcher Pf10.24 – Pf10.26 definiert 
ist, von Raum C getrennt. Auf derselben Flucht lie-
gen auch die vier Staketen Pf10.33. Sie sind wohl 
als Überreste der Wandkonstruktion zwischen den 
beiden Pfosten zu interpretieren. Die Funktion von 
Pföstchen Pf10.34 ist unklar. Da es Planie Sch149 
durchschlägt und von Kiesboden Sch158 überdeckt 
wird, gehört es aber eindeutig in diese Phase.

Raum C hatte eine Breite von 2,3 m. Das nördliche 
Ende dieser Räume ist aufgrund der Störung durch 
eine Mauer von NZ1 nicht zu bestimmen. Aufgrund 
der Lage von Fs10.2 sowie Gn10.7 ist aber eindeu-
tig ein Raumabschluss anzunehmen, sodass die drei 
Räume A–C zwischen 4,8 und 5,6 m lang sind. Auf-
grund der Überlegung zur Existenz einer Türe in der 
Trennwand zwischen Raum D und E dürften sie aber 
kaum länger als 5 m sein.

Daran schliessen die beiden Räume D und E an. 
Die Trennwand ist eindeutig durch das Pfosten-
gräbchen Gn10.7 nachgewiesen. Sie ist aufgrund der 
sieben im Abstand von 40 bis 60 cm gesetzten Pföst-
chen als Flechtwerkwand421 zu rekonstruieren. Zwei 
in der Flucht des Gräbchens liegende Pfosten sind als 
Endpunkte der Flechtwerkwand anzusprechen. Pfos-
ten Pf10.21, der im Befund einen eindeutig rechte-
ckigen Pfostenschatten von etwa 20 cm Kantenlänge 
aufweist, ist als Hinweis auf eine Verbindungstür 
zwischen den beiden Räumen D und E zu werten. 
Der zugehörige Gegenpfosten muss im Bereich einer 
Mauer von NZ1 liegen. Pfosten Pf10.22, der einen 
runden Pfostenschatten von 17 cm Durchmesser 
zeigt, ist wohl als Eckpfosten zu interpretieren, da er 
mit Pf10.23 eine Flucht im rechten Winkel zu Gn10.7 
bildet. Weitere Hinweise auf diese in West-Ost-Rich-
tung verlaufende Abschlusswand sind nicht vorhan-
den. In Raum D befindet sich ausserdem Fs10.2, de-
ren Konstruktionsweise aufgrund der Erneuerung in 
Phase III.3 und der Störung durch NZ1 nicht mehr 
zu eruieren ist. Raum E dürfte aufgrund der Breite 
von 1,3 m wohl als Gang oder allenfalls als Abstell-
raum interpretiert werden.

Die Erhaltungsbedingungen im hintersten Teil des 
Gebäudes, Bereich F, ermöglichen keine Beurteilung 
in Bezug auf allfällige weitere Unterteilungen.

In den Räumen B bis E und im Bereich F dient die 
OK von Planie Sch149 als Gehhorizont. Während er 
in den Räumen B und C durchgehend erhalten ist, 
konnte er in den Räumen D und E nur noch partiell 
und in Bereich F nur als eingesunkene Deckschicht 
in Grube G10.2 sowie ganz am östlichen Rand des 
Gebäudes erfasst werden. Nur stellenweise konnte 
auf Sch149 ein dünner Schmutzhorizont Sch150 be-
obachtet werden.

Das Gebäude dürfte insgesamt eine Breite von 
8,6 m und eine Länge von rund 15 m gehabt haben. 
Die Grundfläche beträgt somit rund 129 m2. Insbe-
sondere Eckpfosten Pf10.7 legt in Verbindung mit 
Gräbchen Gn10.5 nahe, dass das Gebäude in einer 
Mischbauweise aus Pfosten- und Schwellbalkenkon-
struktion errichtet wurde.

H I N T E R H O F
Da erst in dieser Phase eine Überbauung dieser Par-

zelle erfolgte, ist die wohl als Parzellengrenze zu in-
terpretierende Flucht aus den Pfosten Pf10.1 – Pf10.4, 
in deren Verlängerung Gn10.1 liegt, dieser Phase zu-
zuweisen. Die Pfosten befinden sich auch in der Ver-
längerung der postulierten Westwand des Gebäudes. 
Auf derselben Linie liegt ausserdem Pf12.14. Diese 
Befunde könnten also von einer die Grenze der bei-
den Parzellen markierenden Struktur stammen. Die 
Mischung aus Pfostenstellungen und Gräbchen ist 
entweder darauf zurückzuführen, dass Gräbchen 
Gn10.1 bereits in Phase III.1422 datiert, während 
die Pfosten in Phase III.2 gehören. Oder aber die 
Grenze war teils durch eine Hecke (Pflanzgräbchen), 
teils durch einen Zaun markiert. Als Überrest der 
Grenze zwischen Parzelle 8 und 10 ist das nur vage 
erkannte Gräbchen Gn10.12 ▶ 49 zusammen mit den 
in  derselben Flucht beobachteten Staketen Pf10.38 
anzusprechen.

Nicht ausgeschlossen ist eine Interpretation der 
doch relativ massiven Pfosten Pf10.1 – Pf10.4 als 
Überrest eines Gebäudes im Hinterhof bzw. als Teil 
des Gebäudes auf der Parzelle. Weitere ergänzende 
Befunde dazu fehlen allerdings. Mit den S. 107 dis-
kutierten Pfosten Pf10.28 und Pf10.29 lassen sie sich 
aufgrund unterschiedlicher Fluchten nicht verbin-
den, sodass letztlich ein Zusammenhang mit der Par-
zellengrenze am wahrscheinlichsten erscheint. 

Auf die nicht näher als in Phase III.2 oder III.3 zu 
datierenden Befunde Pfostenbau G sowie die Gru-
ben G10.5 und G10.6 wird nach der Besprechung 
von Phase III.3 eingegangen.

Eine Befestigung des Gehniveaus ist im Hinterhof 
einzig in Form des in Grube G10.4 eingesunkenen 
Kiesbodens Sch169 fassbar. Allerdings könnte es 
sich auch um eine lokale Planierung zum Ausgleich 
des Niveaus über den sich in die Grube senkenden 
Schichten handeln.
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423 Die Höhenkoten der Plana in der Westhälfte der Parzelle (Feld 
V.006.2/F21) erlauben keine Aussage darüber, ob die Erneuerung 
auch dort vorgenommen wurde.  424 Leider verläuft das Profil 
V.006.2/289 durch die Grube genau zwischen den beiden postulierten 
Fässern, sodass unklar bleibt, ob diese Ansprache richtig ist. Für die 
Interpretation könnte allenfalls die mit G8.28 vergleichbare Position 
im Hinterhof sprechen.   

7.4 .4  P H A S E  I I I . 3  ▶ 62
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Das Gebäude 10.1a wird offensichtlich weiter ge-
nutzt. Es sind aber zumindest an der Südostecke des 
Gebäudes Spuren eines Umbaus zu erkennen. Die 
entsprechenden Befunde werden als Haus 10.1b be-
zeichnet. Eine Abbruchschuttplanie ist erst für das 
Ende der Phase III.3 mit Planie Sch124 zu fassen. 
Markante Erneuerungen sind hingegen in der porti-
cus festzustellen.

P O R T I K U S ( - B E R E I C H )
Wohl infolge der Strassenerneuerung S5 wird 

das Niveau der porticus um rund 15 cm erhöht und 
Kiesboden Sch123 eingebracht. Er besteht aus einer 
Planie aus Material des C-Horizontes und einer ver-
dichteten Oberfläche aus Material des B-Horizontes. 
Die Stufe bei der Parzellengrenze wird dadurch auf-
gehoben. Darauf bildete sich der Schmutzhorizont 
Sch134. Dieser Kiesboden erstreckt sich nur bis in 
die Hälfte der Parzelle 10 bei Achse 221. Während 
westlich davon weiterhin Kiesboden Sch20 als Geh-
niveau diente, ist dessen Nutzungsschicht Sch22 
dementsprechend zu dieser Phase zu zählen, da 
keine Trennung für die beiden Phasen möglich ist. 
Erst nach den Umbaumassnahmen am Haus (vgl. 
S. 107), von denen möglicherweise die Lehmlinse 
Sch82 zeugt, wird in der östlichen Hälfte der Par-
zelle der Kiesboden Sch125 eingebracht, auf dem 
die Nutzungsschicht Sch24 entsteht. Davon, dass die 
Lehmlinse Sch82 einige Zeit begangen wurde, zeugt 
ein feines dunkelgraues Bändchen, das als Teil von 
Nutzungsschicht Sch22 angesprochen wird und im 
Profil ▶ Beilage 2 zwischen Sch82 und Sch125 zu er-
kennen ist. Dies dürfte im Zuge der Erneuerung des 
Portikusbodens Sch23 in Parzelle 12 erfolgt sein. Die 
Erneuerung des Kiesbodens Sch125 beschränkt sich 
auf die Westhälfte der Parzelle, erstreckt sich aber bis 
zu Stufe Gn12.18 in Parzelle 12. Darauf bildet sich 
der Schmutzhorizont Sch24.

Belege für eine Überdachung der porticus sind auch 
für diese Phase nicht beizubringen, die klare Gliede-
rung der Parzelle mit einem Kiesboden im Portikus-
bereich sowie die Tatsache, dass zumindest für die 
Nachbarparzelle 8 von einer gedeckten porticus aus-
zugehen ist, legen dies allerdings nahe.

H A U S  10. 1B
Zumindest die Osthälfte der Frontwand wird 

durch Pfostengräbchen Gn10.6 ersetzt423. Dieser 
Umbau erfolgt wohl gleichzeitig mit der Erneuerung 
des Portikusbodens Sch123. In den Profilen ist auch 
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62 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 10. Phase 
III.3. Gebäude 10.1b. M. 1:200.
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dieses Gräbchen nicht zu fassen. Alle anderen Wand-
gräbchen werden weiter genutzt. Die Gebäudelänge 
scheint ebenfalls beibehalten zu werden. Zumindest 
zeichnen sich in den in G10.2 eingesunkenen Schich-
ten vor der Abbruchschuttplanie Sch124 keine zu-
sätzlichen Schichten ab.

Verändert wird ausserdem die Innengliederung 
des Hauses. Die Trennwand zwischen Raum B und 
C wird entfernt. Dies belegt der auf Sch149 auflie-
gende, aber nicht flächendeckend erhaltene Kiesbo-
den Sch158 ▶ 63, welcher Pfosten Pf10.25 überdeckt, 
sodass er nicht mehr in Funktion sein kann. Der so 
entstandene Raum hat entsprechend eine Breite von 
5,1 m und wird als Raum BC bezeichnet. Ob zu die-
sem Zeitpunkt der zentrale Eingang an einen ande-
ren Ort verlegt wurde, kann nicht entschieden wer-
den. Im Bereich des Raumes BC dient der erwähnte 
Kiesboden Sch158 als Gehhorizont, auf dem sich 
Sch159 als Nutzungsschicht bildet. Der Kiesboden 
ist allerdings nicht flächig nachweisbar. Die metall-
verarbeitende Werkstatt in Raum A sowie die Räume 
D und E sowie Bereich F scheinen unverändert wei-
ter genutzt worden zu sein. Zumindest werden sie 
erst von der Abbruchschuttplanie Sch124 am Ende 
dieser Phase überdeckt.

Die Brandschuttschicht Sch156, die nur im Süd-
osten der Parzelle erhalten ist, der in situ verkohlte 
Balken in Gn10.14 sowie deutliche Brandverfärbun-
gen auf Sch158 ▶ 63 belegen einen Brand oder zumin-
dest einen Teilbrand des Gebäudes als Grund für die 
Auflassung am Ende von Phase III.3.

Das Gebäude dürfte somit wie zuvor Dimensionen 
von 8,6 × ca. 15 m gehabt haben, was eine Grundflä-
che von 129 m2 ergibt. Zusätzlich zur Mischbauweise, 
die gemäss den Ausführungen in Phase III.2 anzu-
nehmen ist, wurde ein Teil der Frontwand in einem 
Pfostengräbchen ersetzt. Die Fachwerkwände waren 
wohl mit Lehm ausgefacht, das Dach mit organischen 
Materialien gedeckt.

H I N T E R H O F  P H A S E  I I I . 2  –  3
Folgende Befunde im Hinterhof sind nicht näher 

als in Phase III.2 und III.3 zu datieren.
Bei Grube G10.5 ist aufgrund der deutlich ab-

grenzbaren Hinterfüllung Sch139 davon auszugehen, 
dass nach Auflassung der Grube Einbauten entfernt 
wurden. Die Dimensionen der Grube würden gut zu 
einer Doppelfassgrube passen424. Verfüllt ist sie mit 
Verfüllung Sch140. Die Schicht Sch141 ist eindeutig 
in Grube G10.5 eingesunken, die Schicht ist aber so 
stark homogenisiert, dass keine sichere Interpreta-
tion mehr möglich ist.

Für Grube G10.6 ist keine gesicherte Funkti-
onsansprache möglich. Neben einer Datierung in 
Horizont I oder II ist eine Datierung frühestens in 
Phase III.2 – 3 denkbar. Am ehesten ist an eine Ma-
terialentnahme- oder Vorratsgrube zu denken. Die 
untere Verfüllung Sch142 scheint aus umgelagertem 
Anstehendem zu bestehen, was eher für eine Mate-
rialentnahmegrube spricht. Dabei könnte es sich 
aber auch um die nach der Entfernung der Verscha-
lung nachgerutschte Hinterfüllung handeln. Als ein-
deutige Verfüllung ist Sch143 anzusprechen. Die als 
Gehhorizont des Hinterhofes interpretierte Sch144, 
die möglicherweise erst in Phase III.4 gehört, läuft 
darüber hinweg. 

Die Funktion der drei Pfosten Pf10.28, Pf10.29 
und Pf10.39 ist nicht mit Sicherheit zu bestimmen. 
Am ehesten könnte es sich um die Überreste eines 
kleinen Gebäudes in Pfostenbautechnik handeln, 
dessen Westabschluss unter dem nicht ergrabenen 
Kranstandort zu liegen kommt. Insbesondere weil 
die durch die drei Pfosten definierte Linie in ihrer 
Orientierung nur leicht (6°) von der Längsachse der 
Parzelle abweicht. Möglicherweise ist auch Pfosten 
Pf10.5 in diesem Kontext zu sehen.

7.4 . 5  P H A S E  I I I .4  ▶ 64
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Zu Beginn von Phase III.4 wird das z. T. durch einen 
Brand beschädigte Gebäude 10.1b abgebrochen.  
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63 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Phase III.3. Räume B und 
C. Der Kiesboden Sch158 weist eindeutige Brandspuren auf (Pfeile). Ausserdem sind Reste 
der Brandschuttschicht Sch156 zu erkennen. Entlang der Mauer erstreckt sich Kiesboden 
Sch155 der nächstjüngeren Phase III.4 in Raum B. Als ältester Befund ist die Lehmplanie 
Sch149 zu erkennen, deren OK wohl in Phase III.2 als Gehniveau diente. 
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425 Der grösste Teil der in Pfostenbauten in OberwinterthurUnteres 
Bühl verwendeten Pfosten erreichte kaum einen grösseren Durchmes
ser, vgl. PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 154.  426 Auffallend ist, dass bei 
diesen Ziegeln nur selten (sekundäre) Brandspuren erwähnt werden, 
was aufgrund der Brandzerstörung des Gebäudes eigentlich zu erwar
ten wäre (vgl. unten).  

Neben dem Brandschutt Sch156 wird auch unver-
brannter Bauschutt als Sch124 zumindest über das 
vordere Drittel der Parzelle planiert. In den hinteren 
zwei Dritteln der Parzelle scheint die Schicht zu feh-
len bzw. nur stellenweise zum Ausgleich von Niveau-
unterschieden eingebracht worden zu sein, da sie ein-
gesunken in Grube G10.2 erhalten ist. Im Längsprofil 
▶ Beilage 6 ist sie nicht eindeutig zu fassen. Allerdings 
ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es sich bei den 
nördlich Achse 817 als Schichtpaket Sch162 ange-
sprochenen Schichten auch zum Teil um Reste von 
Sch124 handelt. Denn in diesem Bereich sind keine 
Böden mehr erkennbar, welche eindeutig die Schicht 
gliedern würden. Dies ist wohl auch auf Bioturbation 
und weitere taphonomische Prozesse zurückzufüh-
ren (vgl. Vorbereitung des Baugrundes Phase III.5).

P O R T I C U S
Erst nach Errichtung von Gebäude 10.2 erfolgt 

die für die Parzellen 8, 10 und 12 durchgeführte Er-
neuerung des Belags in der porticus mit Sch25, da 
dieser am östlichen Ende der Parzelle mit Kiesbo-
den Sch157 korrespondiert. Dieser wiederum stellt 
eine Erneuerung von Kiesboden Sch155 in Raum 
B von Haus 10.2 dar. Der in Parzelle 12 gut auszu-
machende Schmutzhorizont Sch26 kann nur knapp 
bis Achse 221 in Parzelle 10 verfolgt werden. Östlich 
davon ist er nicht mehr von der gegen Ende dieser 
Phase eingebrachten Planie Sch130 zu trennen. Die 
Fachwerklehmlinse Sch129, zu der auch eine auffäl-
lige Konzentration von kleinen Geröllen auf Niveau 
350,00 m ü. M. geschlagen wird, legt aber nahe, dass 
die Schicht auf diesem Niveau in die untere Nut-
zungsschicht Sch127 und eine Planie Sch130 un-
terteilt werden darf. Die Verschleppung von Kies 
des Kiesbodens Sch29 über die Stufe Gn10.3 hinab, 
die über das Ende dieses Teils von Sch29 hinaus-
laufende Brandschicht Sch117 und der auf Sch130 
aufliegende Brandschutt Sch200 in Parzelle 8 (vgl. 
S. 95) lassen den Schluss zu, dass zum Zeitpunkt des 
Brandes am Ende dieser Phase das Niveau der por-
ticus auf 350,2 m ü. M. lag. Der Verlauf der Brand-
schicht Sch117 in undeutlichen Streifen in Planum 3 
der Fläche 21 ▶ 65 lässt vermuten, dass in diesem Teil 
der porticus ein Holzboden eingezogen war. Wie weit 
sich dieser Holzboden in Richtung Osten erstreckte, 
ist aufgrund fehlender Hinweise nicht zu entschei-
den. Vermutlich beschränkt er sich auf Parzelle 10, da 
in Parzelle 8 zu diesem Zeitpunkt Kiesboden Sch136 
als Gehhorizont genutzt wird.

Der auf der Grenze zwischen den Parzellen 8 und 
10 stehende Pfosten Pf10.6 diente wohl als tragender 
Pfosten für die Dachkonstruktion der porticus. Dazu 
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64 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 10. Phase 
III.4. Gebäude 10.2. M. 1:200.
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gesellt sich der annähernd in der Mitte der Parzelle 
8 platzierte Pfosten Pf10.8. Mit einem Durchmesser 
von rund 20 cm erreicht er gut die notwendige Trag-
fähigkeit425. Weitere Spuren der Portikuskonstruk-
tion konnten nicht nachgewiesen werden.

In welchem Kontext der Pfosten 10.13 zu sehen 
ist, der in einem Abstand von 0,5 m zur Frontwand 
des Gebäudes gesetzt wurde, bleibt unklar. Da er den 
Portikusboden Sch25 durchschlägt und mit Brand-
schutt verfüllt ist, kann er nur in diese Phase gehören.

G E B Ä U D E  10. 2
Das Gebäude übernimmt die Breite des Vorgän-

gergebäudes, die Ausrichtung verschiebt sich aber 
um etwa 2° nach Osten. Dies belegt auch die Lage 
der Hinterhofgrube G10.7, welche westlich von 
Gn8.1 liegt und somit zu Parzelle 10 gehören muss. 
Dem Schwellbalken der Südwand, dessen Über-
reste zum Teil verkohlt erhalten blieben, dienen 

die Steine Gn10.9 als Balkenlager ▶ 66. Die beiden 
grossen Steine Pf10.31 und Pf10.32 könnten die Po-
sition von Ständern anzeigen. Der Abstand der bei-
den Steine von nur 0,9 m (von Mitte zu Mitte), der 
für tragende Ständer als zu gering erscheint, lässt 
den Standort eines Einganges vermuten. Den Ab-
schluss von Gn10.9 bilden die beiden grossen Kalk-
bruchsteine Pf10.42, welche wohl als Unterlage des 
Eckständers von Haus 10.2 anzusprechen sind. Die 
Westwand kann als Balkengräbchen Gn10.8 parallel 
zur späteren Mauer M5 auf den ersten 1,5 m nach-
gewiesen werden. Der weitere Verlauf kommt in die 
nicht abgebauten Profilstege zu liegen. Die Spuren 
der Ostwand wurden durch die jüngere Mauer M1 
zerstört. Die Lage der Rückwand ist nicht feststellbar. 
Der in Grube G10.2 eingesunkene Kiesboden Sch165 
belegt aber, dass die Gebäudelänge mindestens 16 m 
betrug. Wahrscheinlich scheint eine Länge von rund 
17 m, da die Rückwand in diesem Falle genau unter 
eine Mauer von NZ1 zu liegen käme, was das Fehlen 
von entsprechenden Strukturen erklären würde. Wie 
die Balkengräbchen Gn10.8 und das Balkenlager 
Gn10.9 belegen, ist Haus 10.2 in Ständerbautechnik 
errichtet worden. Die Schwellbalken wurden zumin-
dest teilweise auf aus Geröllen gesetzten Balkenla-
gern verlegt. Wie Reste von gebranntem Lehm mit 
Rutenabdrücken und unbemalter Wandverputz im 
ausplanierten Abbruchschutt Sch162 belegen, wa-
ren die Gefache der Fachwerkwände mit einem mit 
Lehm verstrichenen Rutengeflecht ausgefüllt. Dar-
auf wurde ein unbemalter Verputz aus Kalkmörtel 
aufgebracht. Als Dachbedeckung können Ziegel für 
das ganze Dach angenommen werden, da in der Ver-
sturzschicht Sch162 zum Teil auch ein dichter Zie-
gelversturz zu sehen ist, der sich allerdings nur in 
unmittelbarer Nähe zu Mauern erhalten hat ▶ 67426. 
Einige Ziegel tragen Stempel der Legionsziegeleien 
der XXI. Legion.

Nur im Frontbereich des Gebäudes kann eine 
Raumunterteilung gefasst werden. So könnte die 
Westgrenze des nur auf einer Breite von 1,6 m ent-
lang von M1 vorhandenen Kiesbodens Sch155 ▶ 63 
zusammen mit Grube G10.13 und einem in dersel-
ben Flucht liegenden Geröll eine Wand W10.2 anzei-
gen, welche die zwei Räume A und B trennen würde. 
Ob die Erneuerung des Kiesbodens Sch155 durch 
Sch157 mit einem Umbau – also etwa einer Verbrei-
terung von Raum B –einherging, ist nicht mehr zu 
eruieren. Das vergleichbare Niveau von Sch157 und 
dem Portikusboden Sch25 (um 349,70 m ü. M.) so-
wie der fliessende Übergang der beiden Schichten 
▶ 68 am östlichen Rand der Parzelle 10 sprechen für 
ein Einbringen der Schicht in einem Zuge. Der di-
rekte Übergang von Sch25 zu Sch157 belegt einen 
Eingang. Ob es ein zusätzlicher Eingang ist neben 
dem bereits oben erwähnten mit den Pfosten Pf10.31 

M15

Sch130

Gn10.9

M15

66 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Detail Balkenlager Gn10.9 
und M15. Die Gerölle und der Mühlsteinunterlieger dienten in Phase III.4 als Balkenlager 
für den Schwellbalken der Frontwand von Gebäude 10.2. Später werden sie in das Funda
ment von Mauer M15 eingebunden. Der Stern bezeichnet die Fundlage von Mü207.

65 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 8 und 10. Auf dem Planum 
zeichnen sich gut der im Brand am Ende der Phase III.4 verkohlte Balken der Stufe und  –  in 
undeutlichen Streifen  – die möglichen Balkenunterzüge eines Holzbodens gegen die Planie 
Sch130 ab. Breite der verkohlten Hölzer: je 0,2 m.
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427 Möglicherweise kann die Analyse des Fundmaterials diese Frage 
beantworten.  428 Eine Auswertung der Funde, insbesondere der 
archäobotanischen Proben, könnte die genaue Funktion der Grube 
klären. Zudem wäre zu prüfen, ob allenfalls auffällig viele Nägel im 
Fundmaterial vertreten sind, die eine Konstruktion der Verschalung 
mithilfe von Nägeln nahelegen würde.  429 Zumindest wurde auf der 
Grabung selbst keine entsprechende Beobachtung gemacht. Eine de
taillierte Auswertung muss im Rahmen der zukünftigen Fundauswer
tung erfolgen.  430 So etwa in Aquae Helveticae (Schucany 1996, 48).  
431 Vgl. Kap. VII.5.2.4.  

und Pf10.32 oder ob er diesen ablöst, kann nicht ent-
schieden werden. Ob der Befund G10.11 eine Grube 
oder ein Pfostenloch darstellt, das möglicherweise zu 
einer älteren Phase der Wand W10.2 gehören würde, 
muss aufgrund der starken Störung durch NZ1 offen-
bleiben.

In Anlehnung an die vorhergehende Phase kann 
vermutet werden, dass zumindest Raum A kaum 
mehr als 5 m tief war, sodass der Raumabschluss 
wiederum unter der Mauer von NZ1 lag. Einziger 
Hinweis dafür ist der nördlich um Feuerstelle Fs10.3 
zu beobachtende Lehmboden Sch151, der in Raum 
A nicht nachgewiesen werden konnte, sodass die 
Existenz einer Raumtrennung anzunehmen ist. Die 
Abmessung des Raumes beträgt somit 5,7 × max. 5 m. 
Innerhalb dieses Raumes konnten Grube G10.14 
und Fundament Fu10.2 dokumentiert werden. Dazu 
kommt Befund Pf10.35. Er wird durch Mauer M15 
geschnitten, sodass nicht mehr sicher zu entscheiden 
ist, ob es sich um den Überrest eines Pfostens oder 
einer Grube handelt. Alle drei Strukturen sind als 
Spuren von hier ausgeübten Tätigkeiten anzuspre-
chen, auch wenn ihre genaue Funktion nicht mehr 
zu bestimmen ist427. Ausserdem ist das Fundament 
Fu10.2 wohl mindestens zur Hälfte von NZ1 zerstört 
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69 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Phase III.4. Brandschicht 
Sch163. N – S laufende verkohlte Bretter eines Holzbodens in Raum A. Er grenzte an die in 
Gräbchen Gn10.8 zu rekonstruierende Aussenwand von Gebäude 10.2. Gegen Osten wird  
die Brandschicht von einem jüngeren, mit Versturz Sch79 verfüllten Eingriff gestört.

67 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Phase III.5. Abbruchschutt
planie Sch162. Der dichte Ziegelversturz Sch79 beschränkt sich auf den Bereich direkt hin
ter Mauer M15. Diese schützte den Ziegelversturz demnach vor der zerstörerischen Wirkung 
des mittelalterlichen Pfluges. 

68 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Phase III.4. Der Kiesboden 
Sch25 der porticus zieht über die von Gräbchen Gn10.9 gebildete Front des Gebäudes 10.2 
hinweg und geht direkt in Kiesboden Sch157 über. Am oberen Bildrand sind die Mauern 
M15 und M1 der Phase III.5 und der Versturz Sch79 zu erkennen.
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▶ 59. Die dank des Brandes am Ende dieser Phase 
(vgl. S. 112) als Sch163 erhaltenen, Nord-Süd laufen-
den Hölzer ▶ 69 belegen einen Holzboden in diesem 
Raum.

Raum B könnte sich aufgrund des mindestens 
bis auf Höhe von Achse 825 reichenden Kiesbo-
dens Sch155 über die gesamte Tiefe des Gebäudes 
erstrecken. In diesem Falle wäre er als Korridor zur 
Erschliessung der gesamten Gebäudetiefe anzuspre-
chen. Das unmittelbar vor der Ostwand liegende 
Pfostenloch Pf10.37 gehört wohl ebenfalls in diese 
Phase, da der darin steckende Pfosten verkohlt ist 
und er ausserdem Sch124 durchschlägt. Seine Funk-
tion bleibt unklar.

Die Ausdehnung von Bereich C ist nicht mit Si-
cherheit zu bestimmen. Er scheint sich aber nicht bis 
zum hinteren Ende des Gebäudes zu erstrecken, da 
sich der in G10.2 eingesunkene Kiesboden Sch165 
vom Lehmboden Sch151 unterscheidet. Hinweise 
auf die Lage einer Binnenwand zwischen den Berei-
chen C und D konnten nicht dokumentiert werden. 
In diesem Raum liegt die Feuerstelle Fs10.3, zu der 
das Pfostenloch Pf10.41 gehört, wohl die Standspur 
des Herdgalgens oder einer anderweitigen Installa-
tion im Kontext der Feuerstelle. Ausserdem Funda-
ment Fu10.2, welches durch NZ1 ebenfalls so stark 
gestört ist, dass keine gesicherte Interpretation des 
Befundes mehr möglich ist. Schliesslich liegt in die-
sem Raum Pfosten Pf10.36, der vielleicht von einem 
Einbau oder einem Gestell stammt.

Raum D kann, wie bereits erwähnt, mithilfe des in 
G10.2 eingesunkenen Kiesbodens Sch165 definiert 
werden. Eventuell als zugehörige Nutzungsschicht ist 
Sch166 anzusprechen. Eine Reparatur des Bodens, 
welche aufgrund der Setzungsprozesse in der Grube 
notwendig wurde, könnte Sch167 darstellen ▶ Beilage 6.

Das Gebäude kann als langrechteckiger Bau mit ei-
ner Breite von 8,3 m und einer vermuteten Länge von 
rund 17 m rekonstruiert werden, was einer Gebäude-
fläche von rund 141 m2 entspricht. Es wurde in Stän-
derbautechnik errichtet, wobei die Schwellbalken 
auf Balkenlagern aus Geröllen auflagen. Die Wände 
könnten vorwiegend aus Holz bestanden haben, da 
der Anteil an gebranntem Lehm in der Abbruch-
schuttplanie Sch162 eher gering ist. Die grössere 
Menge Ziegel, vor allem im vorderen Bereich der Par-
zelle in der eben genannten Schicht, legt zumindest 
eine teilweise Deckung des Daches mit Ziegeln nahe.

H I N T E R H O F
Zu dieser Phase kann mit grosser Wahrscheinlich-

keit Grube G10.7 gezählt werden. Der eindeutig als 
Vorrats- oder Latrinengrube anzusprechende Befund 
liegt am Ostrand der Parzelle, mit einem Abstand 
von gegen 19 m von der rückwärtigen Wand des Hau-
ses. Die rechteckige Grube war mit einer hölzernen 

Verschalung ausgestattet, die sich in verkohltem Zu-
stand erhalten hat. Sie wies vier Eckpfosten auf, die 
untereinander Abstände zwischen 1,1 und 1,3 m hat-
ten, sodass ein unregelmässiges Rechteck entstand. 
Die Eckpfosten dienten der Fixierung von Brettern. 
Ob diese eingenutet oder einfach nur hinter den Eck-
pfosten fixiert wurden, war trotz der Erhaltung von 
relativ viel verkohltem Holz nicht mehr zu erkennen 
▶ 70428. Die Grube war rund 2,3 m tief. Offenbar war 
sie zum Zeitpunkt des Brandes leer, da sich in der 
untersten Verfüllung Sch146 keine vollständig zer-
scherbten Gefässe oder Ähnliches fanden429, was 
bei einer Kellergrube eigentlich zu erwarten wäre430. 
Denkbar ist aber auch, dass die gelagerten Güter in 
organischen Gefässen, also etwa Körben oder Holz-
gefässen, aufbewahrt wurden. Falls es sich um eine 
Latrine handelt, müsste ebenfalls davon ausgegan-
gen werden, dass sie kurz vor dem Brand geleert 
wurde, da ansonsten ein vollständiges Ausbrennen 
der Grube – wie dies die verkohlten Hölzer belegen 

– undenkbar ist431.
Nicht auszuschliessen ist, dass Pfostenbau G erst in 

dieser Phase errichtet wurde. Wie im Profil ▶ Beilage 6 
erkennbar, zieht schliesslich die Bodenbefestigung 
Sch144 auf die Hinterfüllung Sch145 von Grube 
G10.7, sodass dieser Kiesboden eindeutig zu Phase 
III.4 gehört. Er ist aus kleineren Geröllen sowie Kies 
zusammengesetzt und kann an mehreren Stellen des 
Hinterhofes, insbesondere auch eingesunken in die 
Gruben G10.4 und G10.6, nachgewiesen werden.

G10.7

Sch145

Gn8.1

70 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Phase III.4. Grube G10.7.  
Die verkohlten Pfosten und Bretter der Ausfachung sind in den Ecken und an den Wänden 
der ausgenommenen Grube gut zu sehen.
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B R A N D E R E I G N I S  A M  E N D E  D E R  P H A S E  I I I . 4
Für einen Brand am Ende dieser Phase sprechen 

folgende Befunde:
 –  Die Reste eines verkohlten Holzbodens in Raum 

A ▶ 69.
 –  Der mehr oder weniger in situ verkohlte Schwell-

balken der Frontwand ▶ 71.
Die Abbruchschuttplanie Sch162 der Phase ent-

hält Brandschutt. Allerdings nicht in einem Umfang, 
wie dies etwa für die Brandschuttschichten Sch200, 
Sch39 oder Sch67 gilt. Ob das als Hinweis auf eine 
Verlagerung des Brandschuttes aus dem Bereich der 
Parzelle 10 zu werten ist oder ob das Gebäude über-
wiegend aus Holz errichtet war, und deshalb der für 
die oben genannten Brandschuttschichten charakte-
ristische gebrannte Lehm fehlt, ist nicht zu entschei-
den. Nicht auszuschliessen ist auch, dass taphonomi-
sche Prozesse zu einer weitgehenden Auflösung des 
gebrannten Lehms führten432.

Sollte eine Überprüfung der Datierung von Grube 
G10.7 ihre Zeitstellung in diese Phase bestätigen, 
könnte sie ebenfalls als Beleg für den diskutierten 
Brandfall herangezogen werden433.
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71 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Phase III.4. Der mehr oder 
weniger in situ verkohlte Schwellbalken auf Balkenlager Gn10.9 zeugt vom Grossbrand am 
Ende dieser Phase. Am oberen Bildrand des Fotos sind die Überreste der nicht abgebauten 
Mauern M1 und M15 der Phase III.5 zu erkennen.

72 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 10. Phase 
III.5. Gebäude 10.3. M. 1:200. 
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432 Beobachtungen bei einem rezenten Brand zeigen, dass sich be
reits nach einem Winter schwach gebrannter Fachwerklehm weitge
hend aufgelöst hat (Brunaux/Méniel 1997, 102).  433 Andernfalls 
läge ein Zirkelschluss vor, da sie derzeit einzig aufgrund ihrer Brand
spuren dieser Phase zugewiesen wird.  

7.4 . 6  P H A S E  I I I . 5  ▶ 72
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Als Vorbereitung für den Neubau – es handelt sich 
dabei um ein Gebäude auf Sockelmauern – wird als 
Ausgleich des Niveaus der Fachwerkschutt Sch162 
der vorgängigen Phase planiert. Diese Schicht ist sehr 
heterogen und besteht aus unverbranntem Fachwerk-
lehm, aus Brandschutt und auch aus umgelagertem 
Anstehendem. Letzteres dürfte aus den Fundament-
gräben der Sockelmauern stammen. Nördlich Achse 
824 ▶ Beilage 6 ist Sch162 im Profil nicht mehr von den 
älteren Schichten zu trennen.

Darauf kann mit der stark mit Kalksteinsplit-
tern durchsetzten Schicht Sch164 auf Niveau 
350,00 m ü. M. der Bauhorizont der Steinbauten ge-
fasst werden. Dieses Bauniveau wird insbesondere 
auch durch die Mörtelbraue angezeigt, welche am 
Übergang zwischen dem Fundament und dem aufge-
henden Mauerwerk zu beobachten ist ▶ Beilage 4. Im 
nördlichen Drittel der Parzelle dürfte dieses Bauni-
veau geringfügig tiefer gelegen haben, da die OK des 
Mörtelbodens Mb10.1 auf 349,9, die UK aufgrund 
der soliden Substruktion sogar auf 349,65 m ü. M. 
liegt. Es ist deshalb anzunehmen, dass für die Anlage 
der Substruktion im betroffenen Bereich Material 
abgetragen worden ist. Da im Längsprofil kein kon-
tinuierliches Absinken der Schichten zu beobachten 
war, ist eher an eine Stufe innerhalb des Gebäudes zu 
denken. Eine kontinuierlich zunehmende Kappung 
der Schichten durch die neuzeitlichen Aktivitäten im 
Zusammenhang mit NZ1 verhindert eine endgültige 
Klärung dieser Frage (vgl. S. 116 bei Mb10.1). Wie 
Abbildung ▶ 73 zeigt, ist die Zuweisung von Schichten 

im Bereich nördlich Achse 822 allerdings problema-
tisch. Im Planum sind zwei Schichten zu unterschei-
den, eine aufgrund der Kalksplitter dem Bauhorizont 
Sch164 zuzuweisende Schicht und daneben – sowie 
stratigrafisch wohl darunter – dementsprechend Pla-
nie Sch162. Ein Planum tiefer zeigt sich aber, dass 
Sch162 in diesem Bereich auch über Mb10.1 und 
Mb10.2 zieht, die zu Phase III.5 zu zählen sind (vgl. 
S. 116), sodass davon auszugehen ist, dass es sich bei 
der hier als Sch162 angesprochenen Schicht im Pla-
num um eine Mischung aus Sch162 und der Deck-
schicht Sch131 handelt, die aufgrund taphonomi-
scher Prozesse nicht mehr zu differenzieren sind.

P O R T I C U S
Einzig ganz am westlichen Rand der porticus ist mit 

Kiesboden Sch128 der Ausläufer des Portikusbodens 
der Phase III.5 aus Parzelle 12 zu fassen. Auf Parzelle 
10 fehlt ansonsten eine eindeutig als Gehniveau anzu-
sprechende Schicht. Es ist aber eine Grenze zwischen 
den Planien Sch130 und 131 zu erkennen. Dies legt 
nahe, dass die OK von Sch130 als Gehhorizont ge-
nutzt wurde, oder aber es wurde ein Holzboden ein-
gebaut, dessen Spuren nicht mehr zu fassen sind. Die 
OK dieser Planie deckt sich auch mit dem Übergang 
zwischen Fundament und Aufgehendem bei M19 
sowie dem jüngsten Kiesboden Sch136 in Parzelle 8. 
Das Gehniveau liegt damit in der porticus gut 20 cm 
höher als das Bauniveau Sch164 der Steinbauten im 
Bereich des Gebäudes.

Auf der ganzen Breite der porticus wurde das Fun-
dament M18 eingezogen, welches zum Portikuspfei-
ler M19 eine Stossfuge zeigt. Dass es auch bis zum 
Pfeiler M13 reichte, konnte zwar infolge der massi-
ven Senkungen über der Materialentnahmegrube 
G10.1 nicht mehr beobachtet werden, scheint aber 

Sch164

Sch162?

Mb10.2

Sch162

Sch19

73 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Phase III.1 – 5. Sch164 und Sch162. Linke Hälfte: Planum 2 mit links dem Bauhorizont Sch164 
zu Gebäude 10.3 und rechts der homogenen Planie Sch162. Rechte Hälfte Planum 3: Am Nordrand Mb10.2, daneben Reste von Planie Sch162 sowie Nut
zungsschicht Sch19 die bereits in Phase III.1 gehört.



114 vor den toren von vindonissa  IV  AUSWERTUNG  7   H O R I Z O N T  I I I

434 Die Grube wurde erst relativ spät erkannt, und das auf der Feld
grenze zwischen den Feldern V.007.3/F2 und V.007.3/F3 liegende 
Westprofil verläuft leider nicht auf der Mittelachse der Grube, so
dass keine Aussagen zu eingesunkenen Deckschichten möglich sind.  
435 So etwa die Türschwelle in Keller Bau I, die aus Muschelsand
stein besteht und deren östlicher Teil sekundär in diesem Keller ver
baut wurde. Vgl. Heuberger 1912, 103 und Flück 2008 – 2009, Beiblatt 
zu Plan Nr. 29, 41, 42, 53, bes. Pos. 800.2 bzw. 800.3.  

sehr wahrscheinlich434. Einen Hinweis, dass dem so 
war, stellt der grosse, flache Kalkbruchstein Pf10.12 
▶ 74 dar, welcher unmittelbar neben Pfeiler M13 liegt 
und als Bruchstück einer Abdeckplatte angespro-
chen wird. Analog dazu werden die drei grossen 
Kalkbruchsteine Pf10.9 – Pf10.11 ▶ 75 interpretiert, 
die unmittelbar am nördlichen Rand von M18 liegen 
und wohl beim Ausplündern der Mauer (vgl. unten) 
verschoben wurden.

Die Fundamentschüttung von M18 besteht aus 
Kalkbruchsteinen und Geröllen sowie vereinzelten 
grösseren Leistenziegelfragmenten. Zwischen den 
Achsen 223.7 und 225.3 greift das Fundament auf ei-
ner Länge von 2,2 m deutlich tiefer ein, die UK liegt 
im Vergleich zu den Bereichen westlich und östlich 
um 0,6 m tiefer auf 349,00 m ü. M. ▶ 76. Eine Zwei-
phasigkeit dieses Phänomens, dass also das schmale, 
tiefere Fundament zu einer früheren Phase gehören 
könnte, ist nicht ganz ausgeschlossen. Da das verwen-
dete Material aber bei allen Teilen des Fundamentes 
aus gleich grossen Anteilen von Kalkbruchsteinen 
und Geröllen sowie Ziegelbruchstücken besteht, 
scheint dies wenig wahrscheinlich. Demnach dürfte 
das Fundament im Mittelbereich für eine höhere Be-
lastung ausgelegt worden sein.

Für Mauer M18 ist aufgehendes Mauerwerk anzu-
nehmen, da andernfalls eine Fundamentierung auf 
der ganzen Breite der Parzelle wenig Sinn ergibt. Dies 
legen die beiden direkt anschliessenden Pfeiler M13/
M19 mit 2 bzw. 3 erhaltenen Lagen und einem ähn-
lichen Niveau des Überganges vom Fundament zum 
Aufgehenden nahe. Das Aufgehende fiel aber wohl 
noch in römischer Zeit vollständig dem Steinraub 
zum Opfer. Mauerraubgruben oder andere Spuren 
des Steinraubs konnten aber weder in den Profilen 
noch in den Plana eindeutig nachgewiesen werden. 

Dies legt einen Abbruch der Mauer bald nach dem 
Ende der Siedlungstätigkeit im untersuchten Gebiet 
nahe. Dafür spricht auch, dass die UK der drei Stein-
platten Pf10.9 – Pf10.11 um 350,25 bis 350,30 m ü. M. 
mit der OK von ca. 350,25 m ü. M. des Fundamen-
tes übereinstimmt. Weitere Spuren dürften durch 
die mehr oder weniger direkt darüber verlaufende 

74 WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Parzelle 10. Phase III.4. Unterlagsstein 
Pf10.12. Auf der Oberfläche des Steines ist eine schwache Mulde zu erkennen, die der 
 Fixierung einer hölzernen Portikussäule gedient haben könnte. Die deutliche Schräglage ist 
auf das Einsinken in die darunterliegende Materialentnahmegrube G10.1 zurückzuführen. 
Links das Punktfundament M13.

M13

Pf10.12

G10.1

S8

Pf10.9
Pf10.10

Pf10.11

M18

351

350

349

Niveau

351

350

349

Niveau

Fundament aus Geröllen und Kalkbruchsteinen

M18 M19M13

M18 M19M13

?

?

Pf10.9Pf10.10Pf10.11

Pf10.12

Pf10.12

75 WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Parzelle 10. Phase III.5. Die drei Kalk
bruchsteine Pf10.9 – Pf10.11 liegen unmittelbar nördlich von Fundament M18, das aus 
zwei parallel laufenden Reihen von kleineren Kalkbruchsteinen besteht. Die grossen Steine 
sind als Abdecksteine der Mauer oder als verstürzte Unterlagssteine für Portikussäulen 
anzusprechen.

76 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 10. Phase III.5. Skizze zu Mauer 
M18. Im Mittelteil greift das Fundament deutlich tiefer ein. Es fing entweder eine Wand
scheibe oder mehrere Säulen ab. M. ca. 1:100.
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Grenze zu den neuzeitlichen Schichten (Sch18) der 
Strasse aus dem 18. Jh. einerseits und durch die weit-
gehende Umwandlung der die Mauerreste bedecken-
den Schichten in Ackerhumus andererseits verwischt 
worden sein ▶ Beilage 6.

Über dem tiefgreifenderen Bereich des Funda-
mentes dürften auf dieser Sockelmauer eine Wand-
scheibe oder allenfalls Säulen errichtet gewesen sein. 
Für Letztere könnten die Steine Pf10.9 bis Pf10.11 als 
Fundamentplatten gedient haben. Ihre genaue Po-
sition ist nicht mehr zu ermitteln, da die Steine of-
fensichtlich nicht mehr in situ liegen. Denkbar, aber 
weitgehend singulär, wäre dabei die in Abbildung ▶ 76 
unten vorgeschlagene Positionierung von drei zentral 
angeordneten Säulen.

Allfällige Portikusstützen dürften am ehesten aus 
Holz bestanden haben. Davon könnte vielleicht eine 
auf Abbildung ▶ 74 erkennbare, schwache Vertiefung 
im Kalkstein Pf10.12 zeugen, welche zur Fixierung 
einer Holzstütze gedient haben könnte. Schliesslich 
legen die in Sch131 beobachteten Ziegelbruchstücke 
und die Ziegelkonzentrationen innerhalb von Sch79 
eine Bedeckung mit Ziegeln nahe.

G E B Ä U D E  10. 3
Die Mauern M1, M5 und M15 können als Funda-

mente für die Wände des Gebäudes angesprochen 
werden. Gemeinsam mit den Gebäuden auf Parzelle 
8 bzw. 12 werden die Mauern M1 bzw. M5 als Ost- 
bzw. Westwand genutzt. Die südliche Frontmauer 
M15 bildet mit diesen beiden Mauern eindeutige 
Stossfugen ▶ 77. Als nördlicher Abschluss wird die 
postulierte Mauer M22 angesprochen.

Aufgrund der Stossfugen zwischen den Mauern 
M15 und M1 bzw. M5 kann eine jüngere Datierung 
von M15 nicht a priori ausgeschlossen werden. Die 
Bauweise dieser Mauer mit Ausgleichslagen aus zer-
brochenen Ziegeln zwischen den Gerölllagen des 
Fundamentes ▶ 78 ist aber vergleichbar mit dem Be-
fund bei den Mauern M1 und v. a. M16, sodass eine 

gleichzeitige Errichtung anzunehmen ist. Im Bau-
ablauf ist davon auszugehen, dass die beiden Nord-
Süd laufenden Mauern M1 und M5 zuerst errichtet 
wurden. Sie sind deutlich tiefer fundamentiert (0,4 
bzw. 0,5 m) als M15 und dürften demzufolge eine 
tragende Funktion gehabt haben. Danach wurde 
M15 zwischen diese beiden Mauern eingezogen. 
Das aufgehende Mauerwerk der Mauer M15 ist am 
Westende auf einer Länge von 1,2 m, am Ostende auf 
1 m bis auf die OK des aus Geröllen gesetzten Fun-
damentes ausgebrochen. Im Mittelteil sind zwei La-
gen aus vermörtelten Kalkbruchsteinen erhalten. Die 
Ausbrüche des Aufgehenden könnten darauf zurück-
zuführen sein, dass in einem oder auch beiden Fällen 
Türschwellen in der Mauer eingelassen waren. Da 
diese meist aus beständigerem Stein (z. B. [Mägen-
wiler] Muschelsandstein) gefertigt waren und auch 
gerne wiederverwendet wurden435, ist davon auszu-
gehen, dass sie dem Steinraub zum Opfer gefallen 
sind. Denkbar ist aber auch, dass beim vollständigen 
Abräumen des Aufgehenden der Mauern auf Parzelle 
12 und von M16 bis zu einem gewissen Grad auch 

M15

M15

M1 M16

M
5

77 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Phase III.4. Aufsicht der Mauer M15. Die Stossfugen zu den Mauern M5 und M1 zeichnen sich 
durch die anders ausgerichteten Gerölle deutlich ab. Am Ost bzw. am Westende der Mauer wurde das aufgehende Mauerwerk jeweils ausgeraubt.

78 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Phase III.5. 
Detail M15. Zwischen den Fundamentlagen aus Geröllen ist jeweils eine 
Ausgleichsschicht aus zerbrochenen Ziegeln eingebracht. Auf die oberste 
Ziegellage wurde eine Mörtelplatte gegossen, auf welcher das Aufgehende 
aus vermörtelten Kalkbruchsteinen aufliegt. Blick nach Norden.
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436 Vgl. z. B. Rychener u. a. 1986, 38 f. Abb. 61.  437 Vgl. hier Anm. 
409.  438 Die in der Substruktion der Mörtelböden verbauten Ge
rölle sind gemäss Dokumentation einheitlich und mit 10 – 15 cm 
Durchmesser eher kleiner (Gubler 2006, Positionsbeschreibungen 
der Pos. V.006.2/24.18, 24.25 und 24.26 sowie «Beiblatt 1 zu Plan 
V.006.2/132»).  439 Vgl. Kap. VI.5.2.2.  

die Steine der direkt anschliessenden Mauer M15 ge-
plündert wurden.

Die nördliche Abschlussmauer M22 wurde auf der 
Grabung nicht beobachtet. Sie dürfte wiederum un-
ter einer Mauer des Bauernhauses NZ1 gelegen ha-
ben. Denkbar ist, dass sie sogar als deren Fundament 
diente. Zwar durchschlägt die infrage kommende 
Mauer von NZ1 bei Achse 827 ▶ Beilage 6 alle Schich-
ten – das wäre aber auch für eine römische Mauer 
M22 der Fall, mit Ausnahme von Mb10.1, der gleich-
zeitig wäre. Dass M22 den Mörtelboden Mb10.1 
nicht doch durchschlägt, ist aufgrund des Fotos ▶ 79 
nicht mit letzter Sicherheit auszuschliessen, sodass 
nicht mehr geklärt werden kann ob es sich im Fun-
damentbereich allenfalls um eine römische Mauer 
handelt. Weitere Teile der postulierten Mauer liegen 
in nicht gegrabenen Bereichen des Kranstandortes.

Bei M1 ist das aufgehende Mauerwerk noch auf ei-
ner Länge von etwa 3 m erhalten. Es handelt sich um 
drei Lagen aus vermörtelten Kalkbruchsteinen. Das 
restliche Mauerwerk wurde zu einem unbekannten 
Zeitpunkt ausgeraubt. Wie das weitere Aufgehende 
zu rekonstruieren ist, bleibt vollständig offen. Die 
Deckschicht Sch131, die mit Sicherheit auch den 
Abbruchschutt der Steinbauten umfasst, ist durch 
Bioturbation und wohl auch die Nutzung des Gelän-
des als Acker im Mittelalter so stark homogenisiert, 
dass daraus kein Hinweis zu gewinnen ist. Allerdings 
scheint die Menge an Steinschutt und insbesondere 
Mörtelbruchstücken in dieser Deckschicht zu ge-
ring, als dass vollständig in Stein ausgeführte Mau-

ern anzunehmen wären. Denkbar sind demnach eher 
auf den Sockelmauern errichtete Ständerbauten auf 
Schwellbalken436 oder Stampflehm- bzw. Lehmzie-
gelwände437. 

Entlang der Mauer M1 zeichnet sich ein Balken-
gräbchen Gn10.11 ab, das von einem Unterzug für 
einen Holzboden stammen könnte. Es erstreckt sich 
undeutlich über die Länge von 8,6 m, sodass sich 
die Frage stellt, ob es sich um einen Korridor zur 
Erschliessung der Gebäudetiefe handelt. Das Feh-
len weiterer Hinweise verunmöglicht eine Aussage 
bezüglich der Ausdehnung des vermuteten Holzbo-
dens. Der vordere Bereich des Gebäudes wird als 
Bereich A angesprochen, wobei damit vermutlich 
mehrere Räume zusammengefasst werden. In der 
Südwestecke ist aufgrund von Mörtelboden Mb10.1 
bzw. Mb10.2 ▶ 73 Raum B anzunehmen, wobei des-
sen Ausdehnung unklar bleibt, da sich die Erhaltung 
des Mörtelbodens auf einen kleinen Teil in origina-
ler Lage und Höhe in der südöstlichsten Ecke des 
Gebäudes ▶ Beilage 6 sowie einen grossen ovalen, in 
Grube G10.2 eingesunkenen Fleck beschränkt. Die-
ses Einsinken dürfte auch der Grund für den Mörtel-
boden Mb10.2 sein, der wohl eher als Reparatur über 
G10.2 denn als vollständige Erneuerung des Bodens 
zu werten ist. Die im Profil ▶ Beilage 6 zwischen 821 
und 823 erkennbaren Gerölle, welche auf annähernd 
gleicher Höhe wie Mb10.1 liegen, sind als Fortset-
zung des Mörtelbodenunterbaus abzulehnen. Dies 
wegen der teilweise sehr grossen Gerölle438 sowie 
des vollständigen Fehlens von Mörtelresten. Somit 
ist diese Geröllsetzung jünger zu datieren, wohl im 
Kontext des Baus von NZ1. Die Tiefe des mit dem 
Mörtelboden ausgestatteten Raumes könnte 4,6 m 
betragen, in Analogie zum Steinbau der Parzelle 8, 
bei dem in diesem Abstand M17 liegt. Zur Breite des 
Raumes kann, abgesehen von der durch die erhalte-
nen Reste des Mörtelbodens definierten Mindest-
breite von 3,5 m, keine gesicherte Aussage gemacht 
werden. Seine OK liegt auf 349,90 m ü. M. und damit 
rund 10 cm tiefer als das Bauniveau der Steinbauten 
im südlichen Bereich der Parzelle. Auch wenn das 
tatsächliche Gehniveau durch den vermuteten Holz-
boden noch etwas höher gelegen haben dürfte, kann 
die für die Überwindung dieses Höhenunterschiedes 
nötige Stufe problemlos anlässlich eines Durchgan-
ges bei einer inneren Trennwand angebracht gewe-
sen sein. Eine solche innere Trennwand ist aber nicht 
mehr fassbar.

Basierend auf der postulierten Lage von Mauer 
M22, erreicht das Gebäude eine Länge von 16,9 m 

Röm?

NZ1Sch131
Sch18

Mb10.1
Sch162?
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B-Horizont

79 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 10. Phase III.5. Detail einer 
Mauer von NZ1 in Profil ▶ Beilage 6. Die Mauer durchschlägt mit Sicherheit das Kolluvium 
Sch107 und die Planie Sch162?. Mörtelboden Mb10.1 könnte allerdings auch auf die Mauer 
Bezug nehmen, womit der untere Teil der Mauer römisch zu datieren wäre. Die Deckschicht 
Sch131 wird hingegen eindeutig durchschlagen und Sch18 nimmt Bezug auf NZ1, sodass 
zumindest der obere Teil der Mauer eindeutig neuzeitlich zu datieren ist. Blick nach Westen.
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und eine Breite von 9,1 m. Dies ergibt eine Gesamt-
fläche von rund 154 m2. Es ist als Gebäude anzuspre-
chen, das je eine paries communis mit den beiden Ge-
bäuden auf Parzelle 8 und 12 teilt. Zur Dachdeckung 
und der Bautechnik sind keine gesicherten Aussagen 
möglich, allerdings dürfte es sich bei den Mauern 
eher um Sockelmauern handeln.

H I N T E R H O F
Da Grube G10.15 offenbar Sch144 durchschlägt, 

könnte sie in diese Phase gehören. Da die Verfüllung 
fundleer war, kann eine neuzeitliche Zeitstellung 
nicht ausgeschlossen werden.

Die Bodenbefestigung Sch144 der Phase III.4 
könnte weiter genutzt worden sein, wie die unter Do-
mitian geprägte Münze Mü587 nahelegt439. Die starke 
Beeinflussung der Schichten durch Bioturbation und 
neuzeitliche Eingriffe erlaubt aber keine gesicherte 
Aussage.

7. 5  PA R Z E L L E  12 ▶ Beilagen 3, 4 und 7. 
Synoptische Zusammenstellung der Schichten: ▶ 80.

7. 5 .1  E R H A LT U N G
Die Schichterhaltung ist nur im vorderen Drittel 

der Parzelle 12 als gut zu beurteilen. In der porti-
cus sowie der vorderen Hälfte des Hauses sind die 
Schichten der Holzbauphasen (III.1 – 4) und ganz 
im Süden auch diejenigen der Steinbauphase (III.5) 
mit einer Höhe von bis zu 0,9 m erhalten. Gegen das 
hintere Ende des Gebäudes nimmt die Schichter-

haltung relativ schnell ab, sodass sich in der hinte-
ren Hälfte des überbauten Bereiches kaum mehr als 
eine Schicht von 10 cm erhalten hat. Im Hinterhof 
können schliesslich nur noch eingetiefte Strukturen 
und die darin eingesunkenen Schichten beobachtet 
werden. Diese eingesunkenen Deckschichten bilden 
eigentliche Stratigrafieinseln, deren Verknüpfung mit 
den Schichten in den vorderen zwei Dritteln der Par-
zelle, auch aufgrund der unterschiedlichen Nutzung 
des Geländes als Hinterhof bzw. als Innenraum in 
Gebäuden, oft schwierig ist.

7. 5 . 2  P H A S E  I I I .1  ▶ 81 und 82
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Als Bauniveau dient die OK des leicht verschmutz-
ten Anstehenden Sch1 (vgl. Ausführungen unter 
Phase II.2).

P O R T I K U S B E R E I C H
In der porticus dient das Anstehende Sch1 als Geh-

horizont. Darauf bildete sich die Nutzungsschicht 
Sch19. Pfostenstellungen von tragenden Pfosten ei-
ner porticus konnten nicht beobachtet werden, auch 
nicht unter Mauer M9, deren Fundament die Schich-
ten der ersten beiden Holzbauphasen nicht zerstört. 
Es muss deshalb offenbleiben, ob für diese Phase von 
einer gedeckten porticus ausgegangen werden kann. 
Auszuschliessen ist es nicht, da die Pfostenstellun-
gen an derselben Stelle wie die Punktfundamente 
M10 – M13 der Phase III.4 gelegen haben können 
und also von diesen zerstört worden wären. Da bei 
keinem Gebäude der Phase III.1 eine porticus nach-
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Sch25 Kiesboden
Sch28 Kiesboden

Sch128 Kiesboden

Sch26 Nutzungsschicht

Sch30 Nutzungsschicht

Sch115 Nutzungsschicht

Sch15/Sch1  Kiesboden

Sch8 Nutzungsschicht/Bauhorizont?
Sch7 Bauplanie

Sch9 Unterbau
Sch10 Lehmboden, z. T. Holzboden?

Sch3 Lehmboden
Sch95 Kies/Lehmboden
Sch96 NutzungsschichtSch11 Nutzungsschicht

Holzboden

Sch163 BrandschichtSch117 Brandschicht

Holzboden? Holzboden

Holzboden

Sch131 Deckschicht Sch70 Reduktionshorizont

Sch27 Planie

Sch92 Fachwerklehmplanien

Hinterhof HBereich A Bereich Bpor ticus

Phase III.2

Phase III.1

Raum B Bereich CRaum A

Sch1 Anstehendes, verschmutzt

Sch81 Nutzungsschicht Sch3 Boden/Nutzungsschicht Sch37 Nutzungsschicht
Haus 1a

Horizont 0

Phase III.5
Horizont IV

Phase III.4

Phase III.3

80 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Tabellarische Darstellung der Schichtabfolgen in den Räumen und Bereichen der Gebäude und im Hinterhof. 
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81 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 12. Phase III.1. 
Gebäude 12.1a. M. 1:200. 

82 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 12. Phase III.1. 
Gebäude 12.1b. M. 1:200. 
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440 Dies im Gegensatz zu den unter Mauer M1 erhaltenen Pfos
tenstellungen auf der Parzellengrenze 8/10.  441 Sch37 ist unter der 
Feuerstelle leicht brandgerötet, sodass diese mit Sicherheit in situ 
liegt. Es kann sich folglich nicht um verlagerten Brandschutt handeln.  
442 Vgl. ▶ 383 und Kap. VII.2.3.  443 Erstere würde durch die postu
lierte westliche Fortsetzung von Fu12.2 überlagert, während Letztere 
von Gn12.15 geschnitten wird. Der relevante Bereich von Gn12.5 lag 
im Profilsteg zwischen zwei Feldern. Sein Abbau wurde nicht doku
mentiert, weahalb das stratigrafische Verhältnis zwischen W12.1 und 
Gn12.5 nicht gesichert ist.  

zuweisen war, dürfte dies aber auch hier gelten. Das 
Gehniveau weist eine kontinuierliche Steigung von 
4% in Richtung der nächsten Parzelle 14 auf.

G E B Ä U D E  12 . 1
Folgende Hauptwände von Gebäude 12.1 sind 

zu erkennen: Auf der Ostseite – ganz knapp nicht 
zerstört durch das Fundament von Mauer M5 – ist 
Wandgräbchen Gn12.3 zu fassen. Gn12.3 gehört ein-
deutig zu Phase III.1, da es von Sch3/37 bereits wie-
der verfüllt wird. Diese Schicht ist eine Zusammen-
fassung von Gehniveau und Nutzungsschicht der 
ersten Phase. Zwar können sie in einzelnen Profilen 
getrennt werden. Besonders in der Südwestecke des 
Gebäudes wurden diese Schichten aber beim Abbau 
verwechselt, sodass keine gesicherte Zuweisung der 
entsprechenden Fundkomplexe mehr möglich ist 
und sie zusammengefasst wurden. Auf der Westseite 
hat sich aufgrund der Störung durch Mauer M2 keine 
zugehörige Struktur erhalten440. Die vordere Front 
des Gebäudes wird durch die beiden Pfostengruben 
Pf12.1 und Pf12.29 definiert. Das Balkengräbchen 
Gn12.1, das wohl von einem Schwellriegel zwischen 
den beiden Pfosten stammt, ist nur zum Teil fassbar 
und wird durch das Fundament von Mauer M3 ge-
stört. Der Unterbruch dieses Gräbchens vor Pfos-
ten Pf12.29 könnte in Verbindung mit den Pfosten 
Pf12.21 und Pf12.22 auf eine Eingangssituation hin-
weisen (vgl. Bauzustand a).

Das hintere Ende des Gebäudes auf dieser Parzelle 
ist nicht zu definieren. Neben dem als Endpfosten 
einer Trennwand interpretierten Pfosten Pf12.23 
kämen auch die beiden Pfostenlöcher Pf12.9 und 
Pf12.25 infrage. Letzteres ist aber aufgrund einer 
neuzeitlichen Scherbe Horizont VI zuzuweisen, so-
dass das einzelne Pfostenloch Pf12.9 eher in Zusam-
menhang mit Feuerstelle Fs12.6 zu sehen ist.

Ob die Fs12.6 tatsächlich in Phase III.1 gehört 
und sie eventuell als Beleg dafür zu werten ist, dass 
sich das Gebäude bis auf Höhe dieser Feuerstelle 
erstreckte, kann nicht mit Sicherheit entschieden 
werden. Sie liegt zwar einerseits direkt auf Sch37441 
auf, womit sie eher jünger zu datieren wäre. Ein Auf-
liegen auf Planie Sch5 ist aber andererseits nicht zu 
beobachten, aufgrund fehlender Erhaltung allerdings 
auch keine Überdeckung durch selbige. Sie könnte 
deshalb zusammen mit Pfosten Pf12.9 zu Haus 1b 
von Phase III.1 gehören. Funktional könnte das Pfos-
tenloch von einem Herdgalgen oder einer anderen 

Konstruktion stammen. Ob die Feuerstelle noch 
innerhalb des Gebäudes liegt, steht ebenfalls nicht 
fest. Einzige Möglichkeit, die Länge des Gebäudes 
zu bestimmen, bleiben damit die beiden mit grosser 
Sicherheit ausserhalb des Gebäudes angelegten Gru-
ben G12.6 und G12.8. Das Gebäude kann also ma-
ximal ca. 19 m lang gewesen sein. Die Minimallänge 
beträgt aufgrund des als Wandpfosten interpretier-
ten Befundes Pf12.23 (vgl. oben) 12,6 m. 

Spuren, die von einer Innenunterteilung des Ge-
bäudes stammen könnten, sind nur im vorderen Be-
reich des Gebäudes zu fassen. Sie legen einen Umbau 
innerhalb von Phase III.1 nahe.

Bauzustand a ▶ 81: Raum A wird durch folgende 
Befunde begrenzt: Die Ostseite markiert die Grenze 
zwischen den Schichten Sch3 und Sch81 ▶ 83. Sie wird 
als Wand W12.1 bezeichnet. Einen möglichen Zu-
gang von der porticus definieren die Pfosten Pf12.29 
und Pf12.21/22 sowie Pfosten Pf12.23. Er stellt einen 
seitlichen Korridor zur Erschliessung des Gebäudes 
dar. Ob die Wand tatsächlich bis Pfosten Pf12.23 
durchläuft, ist nicht sicher zu belegen. Auf der West-
seite ist mehr als ein Raum anzunehmen. Struktu-
ren, die eine Unterteilung belegen würden, konnten 
keine nachgewiesen werden. Entsprechend wird der 
Bereich westlich Wand W12.1 als Raum B bezeichnet. 
In Raum B befand sich mit Struktur Fs12.5 eine Feu-
erstelle. Die Lage der Wand, welche Raum B von Be-
reich C abtrennte, bleibt unklar. Vergleiche mit den 
anderen im Rahmen der Auswertung festgestellten 
Grundrissen legen ihre Existenz aber nahe442. 

Bauzustand b ▶ 82: Wand W12.1 und Feuerstelle 
Fs12.5 werden aufgegeben. Der das Gebäude er-
schliessende Raum E liegt neu auf der Westseite443. 

Sch3 Sch81

Sch19

M3

83 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 12. Phase III.1, Raum A / B. Die 
Grenze zwischen Boden bzw. Bodenunterbau Sch3 und Nutzungsschicht Sch81 zeichnet sich 
relativ gut ab und zeigt die ehemalige Lage einer Wand an. In der Südhälfte der Abbildung 
grenzt das Mauerfundament von M3 (Phase III.5) die Nutzungsschicht Sch19 in der porticus 
gegen den Innenbereich ab.
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444 Etwas ungewöhnlich für eine einfache Trennwand ist die mit 
0,6 m recht grosse Breite der Struktur. Die Ansprache als Fundament 
für die Stützmauer einer Treppe kann nicht mit Sicherheit ausge
schlossen werden, wird hier aber wegen des Bodens Sch2, der unter 
einer Treppe wenig Sinn ergeben würde, zugunsten der Interpreta
tion mit zwei Zuständen zurückgestellt.  445 Zur Lagekontinuität 
von Feuerstellen über mehrere Phasen hinweg siehe PauliGabi u. a. 
2002, Bd. 1, 11 f. Allerdings handelt es sich in OberwinterthurUnteres 
Bühl eher um die Feuerstellen im mittleren Gebäudebereich, während 
Fs12.1 im vorderen Bereich des Gebäudes liegt.  446 Da an der West
seite der Parzelle wegen der Störung durch M2 keine Struktur erkenn
bar ist, die als Wand zu interpretieren wäre, kann die Breite nur unge
fähr angegeben werden.  447 PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 155 – 157.  
448 Vgl. dazu die Überlegungen bei Schucany 1996, 26.  449 Die
ses könnte aber auch erst in Phase III.2 gehören. Vgl. Kap. IV.7.4.3.  
450 Deswegen wurde bei dieser Grube auf archäobotanische Unter
suchungen verzichtet.  451 Vgl. dazu ▶ 90 mit einem archetypischen 
Profil durch eine Doppelfassgrube.  452 Vgl. Kap. IV.7.5.3.  453 Vgl. 
z. B. Parzelle 22, G22.23.  454 Zum Begriff in agro sowie seinem Ge
genstück in fronte vgl. Kaiser/Sommer 1994, 312 – 313; Wyss 2005b, 
67 Anm. 77.  455 Die Distanz zwischen Portikusfront und Gräbchen
ende variiert zwischen 37 und 43 m, was durchschnittlich 40 m ent
spricht.  456 Schucany 2011, 59. Die Unterschiede in den Berechnun
gen ergeben sich aus dem verbesserten Auswertungsstand.  

Als Fundament der Trennwand dient die Geröll-
schüttung Fu12.3 ▶ 84. In diesem Korridor wurde die 
Geröllsetzung Sch2 als Boden eingebracht, auf dem 
sich der Schmutzhorizont Sch4 bildete. Das frühere 
Abbrechen von Fu12.3 im Vergleich zum Boden Sch2 
wird als Eingang aus Korridor E in Raum D gedeu-
tet. In denselben Zusammenhang ist das ähnlich auf-
gebaute Steinfundament Fu12.2 ▶ 97 zu setzen, das 
aber durch Mauern des neuzeitlichen Bauernhauses 
NZ1 stark gestört ist444. Ein deutlicher Abbruch von 
Fu12.2 bei Achse 214 ist wohl auf einen Durchgang 
in Raum D zurückzuführen. Die fehlende Fortset-
zung westlich davon wäre dann auf eine Zerstörung 
durch NZ1 und Grube G12.4 zurückzuführen.  Einen 
diesbezüglichen Beleg liefert der erst auf Höhe von 
Fundament Fu12.2 abbrechende Boden Sch2. In 
Bauzustand b wurde in Raum D Feuerstelle Fs12.1 
angelegt, unter Einbringung eines bis zu 8 cm dicken 
Paketes aus Material des B-Horizontes als Unterbau. 
Die Lage der Feuerstelle bleibt für die weiteren Holz-
bauphasen gleich (vgl. Fs12.2 – Fs12.4)445. Zur Feu-
erstelle Fs12.1 ist mit Sch14 eine Nutzungsschicht 
zu fassen. Ebenfalls in diesen Bauzustand dürften 
Gn12.15 und die vielleicht zugehörigen Pf12.19 und 
Pf12.20 gehören, die zu einer Installation unbekann-
ten Aussehens gehörten.

Die beiden Zustände scheinen einen Wechsel der 
Erschliessungsseite des Gebäudes anzuzeigen. Wäh-
rend in Bauzustand a Wand W12.1 einen ca. 2,3 m 
breiten Gang zur Erschliessung des Gebäudes ent-
lang seiner Ostwand abgrenzt, definiert Fu12.3  einen 

solchen Gang entlang der Westseite. Dieser ist aller-
dings nur wenigstens 0,8 m breit. Ob beide über die 
gesamte Länge des Gebäudes liefen, kann nicht ent-
schieden werden.

Spuren von weiteren, nicht definierbaren Bautätig-
keiten oder Einrichtungsobjekten innerhalb des Ge-
bäudes sind die Pfosten Pf12.2, Pf12.15 sowie Pf12.24.

Im hinteren Bereich des Gebäudes (Bereich C bzw. 
F) liegt auf der Kontaktschicht Sch1, die wohl als 
Gehhorizont diente, die Nutzungsschicht Sch37 auf. 
Der Übergang von Schicht Sch3 zu Sch37 kann im 
vorderen Bereich der Parzelle aufgrund der Störung 
durch NZ1 nicht sicher festgestellt werden. Im hinte-
ren Bereich kann Sch37 aufgrund der neuzeitlichen 

84 WindischBachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2). Parzelle 12. Phase III.1. Die 
 parallel zum ausgenommenen Funda
ment von Mauer M2 (Phase III.5) verlau
fende Geröllschüttung Fu12.3 zeichnet 
sich gegen die Nutzungsschichten Sch3 
und Sch4 gut ab. In Letzterer sind be
reits die Gerölle der darunterliegenden 
Schicht Sch2 zu erkennen.

M2

Sch4

Fu12.3

M3

Sch19

Sch1

Sch3
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Kappung nur bis ca. Achse 826 gefasst werden. Ihre 
tatsächliche Ausdehnung muss offenbleiben.

Die beschriebenen Befunde sind als Gebäude 
mit seitlichem Erschliessungskorridor und einem 
frontseitigen Raum mit Feuerstelle anzusprechen. 
Die Gesamtlänge des Gebäudes kann nicht mit Si-
cherheit bestimmt werden. Sie beträgt zwischen ca. 
12,6 m und maximal 19 m, was bei einer Breite von 
rund 9,3 m446 eine Nutzfläche zwischen 117 und 
177 m2 ergibt. Pfostenstellungen in Verbindung mit 
Balkengräbchen Gn12.1 und Gn12.3 und die Absenz 
von weiteren Pfostenstellungen belegen ein in Misch-
bauweise447 aus Pfosten- und Ständerbau errichtetes 
Gebäude. Für die Ausfachung der Wände wurde, wie 
die recht grosse Menge an einplaniertem Lehm in 
den Gruben G12.6 – G12.8 und G12.28 belegt, wohl 
vorwiegend Lehm verwendet (vgl. Vorbereitung des 
Baugrundes Phase III.2)448. 

H I N T E R H O F
Die Grenzen des Hinterhofes sind mit Gn12.9 –  

Gn12.11 sowie dem vielleicht als Verlängerung von 
Gn12.11 anzusprechenden Gn10.1449 definiert. Eine 
stratigrafische oder auf den Funden basierende Da-
tierung dieser Gräbchen ist nicht möglich, sodass 
sie auch von einer der jüngeren Phasen stammen 
könnten. Da sie aber eindeutig in den B-Horizont 
ein getieft sind, dürften sie wohl eher zu einer der 
älteren Phasen gehören, da ein wenig tiefes Umfas-
sungsgräbchen in den jüngeren Phasen wohl kaum 
mehr bis ins Anstehende reichen würde. Ebenfalls 
für eine frühe Datierung spricht die relative Fundar-
mut; in einer späteren Phase würde durch die bereits 
länger dauernde Akkumulation von Kulturschichten 
und Abfall im Hinterhof wohl mehr Fundmaterial in 
die Verfüllung der Gräbchen gelangen. Es handelt 
sich eindeutig nicht um Pfostengräbchen, sodass sie 
als einfache Gräbchen oder als Pflanzgräbchen für 
eine Hecke interpretiert werden können. Interessant 
ist, dass Gräbchen Gn12.10 nicht parallel zur Strasse 
verläuft, sondern in einem Winkel von rund 28° im 
Uhrzeigersinn gedreht ist. Hinterlegt man diesen Be-
fund mit der topografischen Rekonstruktion, wird 
allerdings rasch klar, weshalb der Verlauf so gewählt 
wurde, verläuft das Gräbchen doch recht genau in der 
Falllinie des sich gegen die Senke neigenden Hanges. 
Insofern ist zumindest für Gräbchen Gn12.9 eine 
Funktion als Entwässerungsgräbchen anzunehmen. 
Dass es sich auf Parzelle 10 nicht fortsetzt, ist gut da-
mit zu erklären, dass diese zu dem Zeitpunkt noch 
nicht überbaut war. Die Parzellenlänge kann somit, 
inklusive Portikusbereich, mit 37 – 43 m angegeben 
werden.

Als weitere Strukturen wurden im Hinterhof in 
dieser Phase die Gruben G12.6 und G12.8 angelegt. 
Beide sind aufgrund ihrer Form eher als Vorratsgru-

ben anzusprechen. G12.6 könnte aufgrund der Tiefe 
auch als Latrine genutzt worden sein, allerdings ver-
läuft das dokumentierte Profil nicht mittig durch die 
Grube, sodass ihre Konstruktionsweise nicht mit Si-
cherheit zu bestimmen ist und keine klare Trennung 
zwischen Hinter- und Verfüllung vorgenommen  
werden kann450. Die Verfüllung wird gesamthaft als 
Sch41 bezeichnet. Grube G12.8 ist möglicherweise 
als Fassgrube anzusprechen. Für diese Interpretation 
sprechen die relativ geringe Dimension und der annä-
hernd runde Grundriss der Grube sowie die horizon-
tale untere Einfüllung aus umgelagertem Anstehen-
dem Sch57, auf der das Fass positioniert war451, bevor 
es bei der Auflassung der Grube entfernt wurde. Da-
nach rutschte die Hinterfüllung Sch55 in die Grube 
nach, bevor diese mit Schicht Sch54 verfüllt wurde.

Eine Befestigung des Bodens ist im Hinterhof nicht 
feststellbar. Die einzige in der Fläche dieser Phase zu-
weisbare Schicht ist der mögliche Lehmboden Sch45. 
Ein Lehmboden ausserhalb eines Gebäudes ist un-
denkbar. Die einzige als Rest eines zugehörigen Baus 
infrage kommende Struktur stellt Pf12.10 dar. Diese 
ermöglicht keine weitergehende Interpretation. 
Nicht auszuschliessen ist auch, dass es sich bei Sch45 
um ausplanierten Fachwerkschutt nach Abbruch der 
Gebäude von Phase III.1 handelt452.

Weitere Schichten dieser Phase haben sich im 
Grubenkomplex G12.6/G12.7/G12.8 sowie Grube 
G12.11 erhalten. Die stark mit Material des B-Ho-
rizonts vermischte Schicht Sch44 dürfte der in die 
Senke über Grube G12.7 einplanierte Aushub von 
Grube G12.6 sein. Ausserdem sind mit den Planien 
Sch43 und Sch47 weitere (Ausgleichs-)Schichten 
über den sich setzenden Verfüllungen in G12.7 aus-
zumachen. Gleiches gilt für Nutzungsschicht (?) 
Sch63 in G12.11. Teils wurden diese Schichten wohl 
gezielt eingebracht, teilweise handelt es sich auch um 
die Akkumulation von Material, welches sich mit der 
Zeit in den sich bildenden Senken sammelte. Eher 
als gezielt eingebrachte Schicht ist Gerölllinse Sch47 
anzusprechen. Vergleichbare Gerölllinsen in den 
Deckschichten über Materialentnahmegruben sind 
verschiedentlich zu beobachten453.

Schliesslich gehört wohl auch Schicht Sch76 über 
Grube G12.15 in diese Phase. Die Schicht war aber 
aufgrund von neuzeitlichen Kappungen Teil des 
Oberbodens, sodass sie auch noch jüngere eingesun-
kene Deckschichten umfassen kann.

Durch die drei erfassten Umfassungsgräbchen 
Gn12.9 – Gn12.11 kann für diese Parzelle als einzige 
eine Gesamtflächenberechnung erfolgen (sogenannt 
in agro454). Diese ergibt 372 m2 aufgrund der Parzel-
lenabmessung von 9,3 × 40 m455 unter Einbezug des 
Portikusbereiches. Ohne diesen reduziert sich die 
Fläche auf 349 m2. Ein ganzzahliges Verhältnis zum 
actus quadratus, wie dies C. Schucany456 vermutet, 
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457 Vgl. Kap. V.4.4.2.  458 Vgl. dazu etwa die Befundsituation für 
das Brandereignis am Ende der Phase III.4 bei allen Parzellen. Eine 
Absicherung des Brandereignisses könnte durch Analysen des Fund
materials (Anteil sekundär verbrannter Objekte) sowie die Mikro
morphologieprobe V.006.2/M5 (Brandschuttanteil in der Planie) 
erfolgen.  459 Vgl. Kap. IV.2.  460 Zumindest teilweise decken sich 
die farblichen Unterschiede mit der postulierten Lage der Schichten 
im Innen bzw. Aussenbereich in römischer Zeit.  461 Unterschied
liche Bodenklimata in den Gruben, in welche die Schichten einge
sunken sind, sowie unterschiedlich mächtige Überdeckung führen zu 
geringerer/veränderter Verwitterung.  462 Vgl. Kap. IV.2.  463 Da 
die porticus der Parzelle 14 nicht gegraben wurde, sind keine Aussa
gen über den weiteren Verlauf möglich.  464 Dies wird bei den hier 
vorgestellten Befunden z. B. durch die Feuerstellen Fs10.1 oder Fs20.1 
nahegelegt. Zur Nutzung der porticus als Verkaufs und Arbeitsplatz 
vgl. PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 135; Petit 2007, 124; Kaiser/Sommer 
1994, 339 – 341.  465 Die Funde aus Nutzungsschicht Sch22 sind des
halb zu Phase III.3 zu zählen.  

kann nicht beobachtet werden. Aufgrund der eher 
funktionalen Deutung des rückwärtigen Abschluss-
gräbchens ist ein Zusammenhang desselben mit einer 
Vermessung allerdings insgesamt infrage zu stellen.

A B B R U C H  V O N  G E B Ä U D E  12 . 1  A M  E N D E  D E R  P H A S E
Das Ende der Phase III.1 markiert der Abbruch 

von Gebäude 12.1. Einige wenige Hinweise lassen 
auf einem (Teil-?)Brand des Gebäudes schliessen. So 
enthält Planie Sch48 relativ viel Holzkohle und ei-
nige Fragmente gebrannten Lehms. Ausserdem sind 
einzelne kleine Linsen mit viel gebranntem Lehm zu 
beobachten, so die Schuttlinsen Sch66, einplaniert in 
Grube G12.7 ▶ 85, und Sch111 in Grube G12.11 sowie 
die auf der Parzellengrenze zu Parzelle 14 beobach-
tete, sehr stark mit Holzkohle durchsetzte Schicht 
Sch255 ▶ Beilagen 7 bzw. 8.

Als weiteres Indiz könnte auch der erhöhte Anteil 
verbrannter Tierknochen in den Schichten der Phase 
III.2 herangezogen werden457. Die geringe Menge 
an Brandschutt, das Fehlen weiterer deutlicher Hin-
weise458 und die Lage des Brandschuttes innerhalb 
eines aus mehreren Straten bestehenden Planiepa-
ketes legen nahe, dass es sich – wenn überhaupt – 
nur um einen Teilbrand gehandelt haben kann. Die 
beiden Linsen mit gebranntem Lehm könnten auch 
zusammen mit Planiematerial von weiter her einge-
bracht worden sein oder vom Abbruch eines Ofens, 
einer Feuerstelle oder einer anderen Konstruktion 
stammen.

7. 5 . 3  P H A S E  I I I .  2  ▶ 86
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Im Zuge der Bauvorbereitung wurde einerseits 
der durch den Abbruch der Phase III.1 anfallende 
Fachwerkschutt ausplaniert. Zu diesem gehören die 

Planien Sch46, Sch48, Sch49, Sch64 und Sch110 so-
wie möglicherweise Sch45 (vgl. S. 121). Das Material 
diente zu einem kleinen Teil der Verfüllung der Senke 
über Grube G12.21. Der Rest wurde weitgehend 
in die hintere Hälfte der Parzelle verschoben. Dort 
wurden einerseits die Gruben G12.6/G12.8 bzw. die 
sich über den Materialentnahmegruben G12.7 und 
G12.28 entwickelnden Senken verfüllt. Andererseits 
diente der Fachwerkschutt wohl auch generell dem 
Niveauausgleich im leicht nach Süden abfallenden 
Terrain459. Da sich die Schichten im hinteren Teil der 
Parzelle nur als eingesunkene Deckschichten über äl-
teren Gruben erhalten haben, ist nicht mehr erkenn-
bar, ob der in Phase III.1 existierende Niveauunter-
schied von 20 cm auf die Gesamtlänge der Parzelle in 
Phase III.2 ausgeglichen wurde oder nicht.

Als vorbereitende Planie wurde mit Sch5 (Sch20 in 
der porticus) flächig eine bis zu 14 cm dicke Schicht 
aus Material des B-Horizontes aufgebracht. Im hin-
teren Bereich der Parzelle hat sich diese Schicht nur 
eingesunken in den Gruben G12.6/7 und G12.28 
als Planie Sch53 bzw. Sch109 erhalten. Trotz des 
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85 WindischBachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2). Parzelle 12. SProfil auf Linie 
828. In die Materialentnahmegrube 
G12.7 ist ein umfangreiches Schicht
paket eingesunken. Gut erkennbar sind 
dabei die beiden Brandschuttschichten: 
Sch66 vom Ende der Phase III.1 sowie 
Sch39 vom Ende der Phase III.4. Blick 
nach Süden.
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teilweise erheblichen optischen Unterschiedes der 
Schichten sind sie stratigrafisch gleichzusetzen. Er-
klärbar könnten diese farblichen Unterschiede ei-
nerseits durch die Vermischung von Material des A- 
oder C-Horizonts bei der Materialgewinnung oder 
andererseits durch unterschiedliche Witterungsein-
flüsse in römischer Zeit460 sein. Ebenfalls denkbar 
sind taphonomische Gründe461. Die Planie diente 
im Folgenden zumindest in Raum A (vgl. S. 125) so-
wie wohl auch im Hinterhof H als Gehniveau, da sich 
darauf die Nutzungsschicht Sch6 bzw. Sch91 bildete.

P O R T I C U S
Reste von Pfostenstellungen oder Ähnlichem für 

eine gedeckte porticus zum Gebäude auf der  Parzelle 
sind auch in dieser Phase aufgrund der Störung 
durch die Mauersockel der Steinbauphase III.5 nicht 
nachzuweisen. Eine Existenz ist aufgrund der Belege 
für gedeckte porticus in den Parzellen 16, 18, 20 und 
22 wahrscheinlich, einziges Argument dafür sind die 
unten beschriebenen Staketenlöcher Pf12.32, die 
 allerdings nicht als zwingender Beleg gelten können.

Auf diesem Niveau ist in der porticus, bei etwa 
Achse 217.40, eine Stufe im Schichtverlauf zu fassen. 
Sie liegt in der Flucht von Wand W12.2 und diente 
wohl der Korrektur der von Ost nach West kontinu-
ierlich verlaufenden Steigung des Geländes462. Ab-
gesehen vom Niveauunterschied, haben sich von der 
Konstruktionsweise der Stufe keine Spuren erhalten. 
Sie führte gegen Westen auf einer Länge von ca. 4 m 
zu einer Egalisierung des Niveaus, während die porti-
cus bis zur Parzelle 10 leicht abschüssig ist. Ab Achse 
213 steigt das Niveau erneut mehr oder weniger kon-
tinuierlich bis zur Parzellengrenze 12/14 an463.

Unter Mauer M9, zwischen den Mauersockeln 
M12 und M13, sind fünf Staketenlöcher Pf12.32 aus-
zumachen. Aufgrund des geringen Durchmessers 
von nur 10 cm können sie keine tragende Funktion 
gehabt haben, sodass sie wohl Teil einer Installa-
tion in der porticus sind. Auffällig ist, dass sie in der 
breiten Lücke zwischen den Pfeilern M12 und M13 
sowie vis-à-vis des postulierten Eingangs in das Ge-
bäude liegen. Eine Interpretation als Überreste ei-
nes Windfanges, der die Lücke zwischen den beiden 
möglichen, die porticus tragenden Pfosten unter M12 
bzw. M13 schliesst, wäre denkbar. Da die porticus 
auch als Arbeitsplatz und für den Verkauf genutzt 
wurde, könnte es sich auch um Spuren solcher Akti-
vitäten handeln464.

Als Gehhorizont dient Kiesboden Sch20. Als Nut-
zungsschicht bildete sich Schicht Sch22. Diese ist 
nicht von der Nutzungsschicht auf der in die nächst-
jüngere Phase gehörenden Planie Sch21 zu trennen, 
da der Kiesboden Sch20 offenbar noch eine gewisse 
Zeit nach der nicht flächigen Einplanierung von 
Sch21 als Gehniveau diente465.
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466 Wanddicken von Fachwerkwänden (Flechtwerk und Bohlenaus
fachung) werden von Th. PauliGabi aufgrund eigener Beobachtung 
am Befund von Vitudurum sowie weiterer Beispiele mit ca. 15 – 30 cm 
angegeben (PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 104, Verweis zu weiteren 
Befunden in Anm. 157 und 159). Die Wände der im Massstab 1:1 
rekonstruierten contubernia des Legionärspfades in Vindonissa errei
chen Stärken von 15 cm (Freundliche Mitteilung M. Melchior, Legio
närspfad Windisch).  467 Vgl. Kap. VII.1.  

G E B Ä U D E  12 . 2
Strukturen, die als Reste der Aussenwände des 

Ge bäudes dieser Phase angesprochen werden könn-
ten, wurden nicht beobachtet. Sie wurden durch die 
Steinfundamente der Phase III.4 zerstört. Da Grube 
G12.26 innerhalb des Gebäudes liegt, ist aber mit 
 einer Breite des Gebäudes von 10 m zu rechnen. Zu-
sammen mit dem für Parzelle 10 postulierten Ver-
lauf der Gebäudewand legt dies einerseits getrennte 
Wände nahe. Andererseits wäre die Traufgasse bei ei-
ner angenommenen Wandstärke von ca. 10 – 20 cm466 
mit 40 cm Abstand zwischen den Mittelfluchten der 
Wände so schmal, dass ihr Zweck – die Ableitung des 
Wassers – kaum mehr erfüllt ist. Es ist deshalb da-
von auszugehen, dass die Wände direkt nebeneinan-
dergestellt wurden oder sogar eine paries communis 
vorliegt. Nicht auszuschliessen ist, dass die Gebäude 
traufständig zu rekonstruieren sind. Es scheint also, 
dass die Lücke zwischen der durch das Wandgräb-
chen Gn12.14 definierten Westwand in Phase III.1 
und der durch Wandgräbchen Gn10.8 (Phase III.4) 
festgelegten Parzellengrenze von Parzelle 10 voll-
umfänglich der Parzelle 12 zugeschlagen wurde467. 
Eindeutig zuweisbare Strukturen fehlen auch für die 
vordere Abschlusswand des Gebäudes. Eine Weiter-
nutzung der Gräbchen und Pfostenstellungen aus der 
Phase III.1 kann ausgeschlossen werden, da sie mit 
Material der Nutzungsschicht Sch3 verfüllt sind und 
Planie Sch5 bzw. Kiesboden Sch80 eindeutig über sie 
hinwegzieht ▶ Beilage 4. Der vordere Abschluss muss 
also durch M3 zerstört worden sein, womit die Ge-
bäudefront um knapp 0,5 m nach hinten verschoben 
wurde.

Vom hinteren Abschluss des Gebäudes hat sich 
für die Westhälfte, eingesunken in Grube G12.7, das 
Gräbchen Gn12.8 erhalten, welches mit Gräbchen 
Gn12.7 einen rechten Winkel bildet. Da Gn12.8 nur 
auf Profilachse 211.8 ▶ 87, nicht aber im knapp 2 m öst-
lich davon verlaufenden Profil ▶ Beilage 7 zu erkennen 
ist, kann es nicht über die ganze Breite der Parzelle 
laufen, sondern definiert Raum D, dessen Ostwand 
durch Gn12.7 gegeben ist. In der Osthälfte dürfte 
sich das Gebäude bis mindestens zum nördlichen 
Ende von Doppelfassgrube G12.25 erstreckt haben. 
Ihre Orientierung legt einen Einbezug ins Gebäude 
nahe. Der kleine, eindeutig der Phase III.2 zugehö-
rende Lehmbodenrest Sch38 dürfte im Innern eines 
Gebäudes gelegen haben. Das Gebäude muss sich 
also mit Sicherheit bis zu diesem Lehmbodenrest 
erstreckt haben. Es dürfte deshalb in der Westhälfte 
20,5 m und in der Osthälfte 22,1 m lang gewesen sein.

Der Innenraum war in mindestens fünf Räume 
gegliedert. In der Fläche ▶ 88 und im Profil ▶ Beilage 4 
war eine klare Grenze zwischen den Böden Sch5 und 
Sch80 zu erkennen. Dies zeigt die Trennwand W12.2 
an, welche auf der Ostseite des Gebäudes einen Er-
schliessungsgang Raum B abtrennt. Ein Eingang von 
der porticus her ist hier zu vermuten. Der Gang kann 
aufgrund der Störung durch NZ1 nur auf einer Länge 
von 4,5 m eindeutig nachgewiesen werden, dürfte 
aber wenigstens bis zu Gräbchen Gn12.4 laufen. Die-
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87 WindischBachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2). Parzelle 12. OProfil auf Achse 
ca. 811.80 durch die Gruben G12.6 und 
G12.7. M. 1:40.
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ses unterteilt das Gebäude in Nord-Süd-Richtung in 
die beiden Räume A (7,5 × 7,3 m) und C. Die Dimen-
sion von Raum C bzw. die genaue Lage der Trenn-
wände zu den Räumen D und E muss offenbleiben. 
Diese werden durch Gräbchen Gn12.7 separiert und 
sind 4,6 bzw. 5,4 m breit.

Raum A: Als Boden dient Sch5, auf der sich Nut-
zungsschicht Sch6 bildete. Annähernd im Zentrum 
des Raumes liegt Feuerstelle Fs12.2. Sie bestand 
wohl aus einer einfachen Lehmplatte. Aufgrund der 
Überdeckung durch Planie Sch7 ist auch Struktur 
Pf12.11 mit Sicherheit in diese Phase zu datieren. 
Der Befund selber ist nicht mit letzter Sicherheit als 
Pfostenloch anzusprechen. Möglicherweise stammt 
der Pfosten von einer Treppenkonstruktion, was für 
die Existenz eines zweiten Stocks sprechen würde. 
Schliesslich liegt auch der kleine Pfosten Pf12.16 in 
diesem Raum. Da er Sch5 durchschlägt, gehört er si-
cher zu dieser oder einer jüngeren Phase. Wegen der 
Störung durch NZ1 ist eine genaue Zuweisung nicht 
möglich.

Raum B: Als Boden dient der bereits erwähnte 
Kiesboden Sch80, auf dem sich die Nutzungsschicht 
Sch83 bildete.

Raum C: Aufgrund der Kappung insbesondere 
durch den Keller des Bauernhauses NZ1 war kein 
Bodenniveau flächig zu beobachten. Einzig Kiesbo-
den Sch93 hat sich eingesunken in G12.21 erhalten. 
Als Nutzungsschicht entstand darauf Sch94. Di-
rekt an der Wand zu Raum A liegt die kleine, runde 
Grube G12.22, die aufgrund ihrer Grösse und der 
Ausdehnung der Nutzungsschicht Sch88 möglicher-
weise als Fassgrube angesprochen werden kann. Das 
Fass wurde offenbar nach Auflassung der Grube ent-
fernt, sodass die Hinterfüllung Sch89 in die Grube 
rutschte. Danach wurde die Grube mit Sch90 verfüllt. 
Der Zeitpunkt der Auflassung dürfte mit dem Ende 
der Phase III.2 zusammenfallen, da Planie Sch92, der 
Abbruchschutt der Phase III.2, unmittelbar über die 
Verfüllung zieht.

Nördlich von G12.22 liegt Grube G12.17. Sie war 
mit einem quadratischen Holzkasten von etwa 1,2 m 
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88 WindischBachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2). Parzelle 12. Phase III.2, Raum 
A / B. Die Grenze zwischen den Kiesböden 
Sch9 und Sch80 markiert den Standort 
der Wand W12.3. Am unteren Rand des 
Bildes ist das geschüttete Geröllfunda
ment von M3 (Phase III.5) zu erkennen.
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89 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 12. Phase III.2. Raum C. Das 
Profil durch den NOViertel der Grube G12.17 zeigt die von einer Holzverschalung herrüh
rende senkrechte Grenze zwischen Verfüllung Sch86 und Hinterfüllung Sch85 sowie die 
eingesunkenen Deckschichten der nachfolgenden Phasen: den Kiesboden Sch95 mit seiner 
Nutzungsschicht Sch96 (Phase III.3), Lehmboden Sch97 und Brandschuttschicht Sch98 
(Phase III.4) sowie die Planien Sch17 und Sch99 (Phase III.5). Blick nach Norden.
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468 Vgl. Kap. V.4.5.2 und V.4.8.2.  469 Da keine Brandzerstörung 
vorliegt, und auch keine explizite Nutzungsschicht am Boden des Fas
ses festgestellt wurde, wird auf eine archäobotanische Untersuchung 
des Befundes verzichtet. Die entnommenen Proben stammen aus der 
als Fachwerkschutt interpretierten Sch104. Gleiches gilt für Grube 
G12.26.   470 PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 156 f.  471 Vgl. Lander 
2015, 6.  

Seitenlänge ausgekleidet. Eine deutliche vertikale 
Grenze zwischen Hinter- und Verfüllung im Profil 
zeigt, dass die Verschalung bei der Auflassung der 
Grube darin belassen wurde ▶ 89. Diese Auflassung 
dürfte zusammen mit dem Abbruch des Gebäudes 
erfolgt sein, wie die oberste Verfüllung der Grube na-
helegt. Deren Material ist zwar stark vergraut, kann 
aber aufgrund des Verlaufs der Grenze zur Verfüllung 
Sch86 als Teil der Fachwerkschuttplanie Sch92 ange-
sprochen werden.

Im Kontext von Gräbchen Gn12.4 ist der direkt ne-
ben diesem liegende Pfosten Pf12.8 zu sehen. Eben-
falls in Raum C liegt schliesslich das Pfostenloch 
Pf12.27. Da es eindeutig die Nutzungsschicht Sch37 
der Phase III.1 durchschlägt, muss es mindestens in 
diese Phase gehören. Das Abtiefungsniveau des Be-
fundes ist aber durch NZ1 zerstört, sodass eine gesi-
cherte Zuweisung nicht mehr möglich ist. Es handelt 
sich um das einzige nachgewiesene Pfostenloch in 
diesem Raum, sodass eine weitergehende Interpreta-
tion offenbleiben muss. Auch eine neuzeitliche Zeit-
stellung ist nicht auszuschliessen.

Raum D: Während seine Ostwand mit Gräbchen 
Gn12.7 identifiziert werden kann, bleibt die Lage 
der Wand zu Raum C unsicher. Überlegungen bei 

Raum  E legen aber eine Mindestlänge von 3,4 m 
nahe. Als Gehniveau diente vermutlich die OK von 
Planie Sch5.

Raum E: Die bereits erwähnte Lehmlinse Sch38 ist 
möglicherweise als letzter Rest eines Lehmbodens 
anzusprechen. Da er sich von Kiesboden Sch93 in 
Raum C unterscheidet, dürfte die Raumtrennung 
südlich von Sch38 zu suchen sein. Von dieser sind 
keine Spuren erhalten, hingegen ergibt sich eine 
Mindestlänge von 5 m für den Raum. Innerhalb des 
Raumes liegen Doppelfassgrube G12.25 und Fass-
grube G12.26. Erstere zeigt im Profil auf Achse 216 
▶ Beilage 15/4 zwei Negative von Fässern, die mit dem 
Aushubmaterial Sch103 hinterfüllt sind. Da das Profil 
etwas randlich und schräg zur Mittelachse der Grube 
verläuft, muss der Durchmesser der Fässer aus dem 
Planum gewonnen werden. Sie zeichnen sich dank 
der deutlich dunkleren eingesunkenen Deckschicht 
Sch100 gut als kreisrunde Flecken mit einem Durch-
messer von ca. 0,9 – 1 m ab ▶ 90. Zahlreiche Scher-
ben von Dolia und Amphoren in der Verfüllung der 
Grube deuten zwar auf eine Nutzung der Grube zur 
Lagerhaltung, der Nachweis von Gerberei für diese 
Phase durch die archäozoologische Untersuchung468 
macht allerdings eine Ansprache als Gerbergruben 
wahrscheinlicher. Die Scherben wurden demnach 
zusammen mit dem Fachwerklehm in der Grube ent-
sorgt469.

Als einfache Fassgrube ist Befund G12.26 an-
zusprechen. Trotz der hälftigen Zerstörung durch 
Mauer M8 kann der Durchmesser des Fasses mit 
0,9 m bestimmt werden. Das Fass war in eine Grube 
mit einem nur um Weniges grösseren Durchmes-
ser gesetzt und mit Hinterfüllung Sch105 aufgefüllt 
worden. Beide Gruben wurden zusammen mit dem 
Gebäude aufgelassen. Die Verfüllung Sch104, wel-
che in die bei der Auflassung nicht entfernten Fässer 
eingebracht wurde, besteht annähernd vollständig 
aus reinem Wandlehm. Es handelt sich dabei wahr-
scheinlich um einen Teil der Abbruchschuttplanie 
Sch51/52 (vgl. S. 127).

Die Gebäudebreite beträgt 10 m, während die 
Gebäudelänge 20,5 bzw. mindestens 21,5 m beträgt. 
Das Gebäude dürfte demnach eine Grundfläche von 
etwa 214 m2 gehabt haben. Das Fehlen eindeutiger 
Befunde erschwert eine Bestimmung der verwen-
deten Bautechnik. Da sich Pfostenstellungen aber 
wohl trotz der Störung unter den jüngeren Stein-
bauten abzeichnen würden, wie dies der Befund bei 
Pf12.1/12.29 belegt, ist von einer Konstruktion in 
Ständerbautechnik auszugehen470.
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90 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 12. Phase III.2. 
Grube 12.25. Die dunkleren, eingesunkenen Deckschichten (Brandschutt 
Sch39 und Planie Sch100) bilden über den in der Grube G12.25 einge
lassenen Fässern je einen Kreis mit einem Durchmesser von ca. 0,9 m. 
Nördlich Mauer NZ1 Planum 2, südlich davon Planum 3. 
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H I N T E R H O F
Da Befunde fehlen, die eine Begrenzung des Hin-

terhofes bezeugen würden, ist unklar, wie lang die 
Parzelle tatsächlich war. Denkbar ist, dass sie sich 
in der Ausdehnung mit dem Befund der Phase III.1 
deckt. Eine Verlängerung in nördlicher Richtung 
kann aber ebensowenig ausgeschlossen werden. Da 
sich die Grabung nur im Bereich zwischen den Ach-
sen 206 und 210 acht Meter weiter nach Norden er-
streckt als Gräbchen Gn12.10 und in diesem Bereich 
ausserdem die Störung NZ5 liegt, muss diese Frage 
offenbleiben. Der einzige in diesem Bereich erfasste 
Befund, der innerhalb der Parzelle 12 liegt, ist Grube 
G12.30, die aber wohl in Phase III.3 gehört, sodass 
für diese Phase keine Hinweise auf eine Verlängerung 
der Parzelle nach Norden vorliegen.

Eine flächige Befestigung des Bodens im Hinterhof 
kann wegen fehlender Erhaltung nicht mehr nachge-
wiesen werden. Die Befunde dieser Phase beschrän-
ken sich auf die in die Gruben G12.6, G12.7, G12.8, 
G12.11 und G12.28 eingesunkenen Stratigrafieinseln. 
Offenbar diente teilweise die Planie aus umgelager-
tem B-Horizont (Sch53 und Sch109) als Boden, in 
der Senke über Grube G12.6 bildete sich darauf die 
Nutzungsschicht Sch91. Ebenfalls über dieser Grube 
hat sich eine einmalige Erneuerung des Bodens und 
eine weitere Nutzungsschicht Sch50 erhalten. Da-
bei muss es sich aber um eine lokale Ausbesserung 
handeln, da diese Schicht im nur gerade 1,7 m weiter 
östlich gelegenen Profil ▶ Beilage 6 bereits nicht mehr 
von Sch53 unterschieden werden kann. Dieser Phase 
sind keine Gruben eindeutig zuweisbar.

A B B R U C H  V O N  G E B Ä U D E  12 . 2
Am Ende der Phase wurde das Gebäude 12.2 abge-

rissen. Es gibt keine Hinweise für ein Brandereignis, 
sodass davon ausgegangen werden muss, dass andere 
Gründe wie Baufälligkeit oder zusätzlicher Raumbe-
darf zur Erneuerung des Gebäudes führten. 

7. 5 .4  P H A S E  I I I . 3  ▶ 91
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Die deutlichen Planien Sch51/52/92 im Bereich 
des Gebäudes über den älteren Gruben G12.6, G12.7, 
G12.17, G12.21 und G12.22 sowie die aus umgelager-
tem Bt-Horizont bestehende Planie Sch7471 belegen 
einen Neubau. Planie Sch7 zeigt – als Sch21 bezeich-
net – eine Ausdehnung bis in die porticus, dort war 
sie allerdings nicht flächig vorzufinden.
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92 WindischBachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2). Parzelle 12. Phase III.3.  
Raum A und C. Direkt am NProfil ist 
Gräbchen Gn12.17 erkennbar. Das Ende 
von Lehmboden Sch7 deckt sich mit dem 
Ostende von Gn12.17. Kiesboden / un
terbau Sch5 und Nutzungsschicht Sch83 
gehören noch zu Phase III.2. Südlich der 
in Phase III.5 gehörenden Mauer M3 sind 
in der porticus Kiesboden Sch20 und die 
Fachwerklehmplanie Sch21 mit Resten 
der zugehörigen Nutzungsschicht Sch22 
zu erkennen, welche alle in Phase III.3 
gehören.

93 WindischBachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2). Parzelle 12. Während in der 
porticus mit Kiesboden Sch25 und Resten 
seiner Nutzungsschicht Sch24 erst Phase 
III.4 freigelegt wurde, sind im Gebäude
inneren nördlich Mauer M3 (Phase III.5) 
bereits ältere Kiesböden zu sehen: In Raum 
A der in Phase III.3 eingebrachte Kiesboden 
Sch9 mit seiner durch das Feuer am Ende 
von Phase III.4 vergrauten Oberfläche 
Sch31 und Resten einer Nutzungsschicht 
Sch11. In Raum B der zum Gebäude 12.2 
der Phase III.2 gehörende Boden Sch80 mit 
der aufliegenden Nutzungsschicht Sch83. 
Am rechten Rand ist zudem der bereits 
weitgehend ausgenommene Fundament
graben von Mauer M5 zu sehen sowie das 
lisenenartige Vorspringen dieser Mauer 
über die Flucht von M3.
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472 Vgl. Lander 2015, 7.  473 Vgl. Überlegungen zum Schichtaufbau 
bei Holzbauten in PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 92 – 95, bes. Abb. 67.  
474 Die Lage genau auf einer Feldergrenze erschwert eine eindeu
tige Interpretation, sowohl für das Gräbchen, den Pfosten als auch für 
das Profil auf der entsprechenden Achse. ▶ Beilage 3 Achsen 114 – 217.  
475 Die Ansprache der Schichten wird durch die mikromorphologi
schen Untersuchungen von T. Lander gestützt (vgl. Lander 2015, 7 f.).  

Ein Grossteil des zu planierenden Fachwerkschut-
tes wurde in die hintere Hälfte der Parzelle verscho-
ben. In Grubenkomplex G12.6/7/8 ist die Planie 
Sch51/52 stellenweise bis zu 20 cm dick, in den Fass-
gruben G12.25 und G12.26 dient der Fachwerklehm 
Sch104 als alleinige Verfüllung. Im vorderen Bereich 
sind die bereits erwähnten Planien Sch92 sowie Sch7 
zu nennen. Auf Letzterer bildete sich eine feine Nut-
zungsschicht Sch8. Wie die mikromorphologische 
Untersuchung zeigt, ist diese infolge einer kurzfris-
tigen Nutzung von Planie Sch7 als Gehhorizont ent-
standen472. Es könnte sich dementsprechend um den 
Bauhorizont für Gebäude 12.3 handeln473.

P O R T I C U S
Auch für diese Phase gilt wie für die vorhergehen-

den: Die Mauersockel M10 – M13 haben allfällige 
ältere Spuren der Portikusfront zerstört. Trotzdem 
ist wie bereits in der vorhergehenden Phase mit ei-
ner gedeckten porticus zu rechnen. Quer zu dieser ist 
Gräbchen Gn12.18 zu fassen ▶ Beilage 3. Dabei handelt 
es sich wohl um die Überreste eines Balkens, der, wie 
bereits in Phase III.2 bei 217.40, als (Treppen-)Stufe 
in der porticus diente, um das Ost-West-Gefälle des 
Terrains auszugleichen. Pfosten Pf12.34 greift bis in 
den anstehenden Niederterrassenschotter ein, so-
dass er durchaus eine tragende Funktion gehabt ha-
ben könnte. Da er aber singulär bleibt, ist eine Inter-
pretation schwierig. Denkbar ist ein Überrest eines 
Baugerüsts oder einer Installation in der porticus.

Die Nutzungsschicht auf der bereits angespro-
chenen Planie Sch21 ist nicht von Nutzungsschicht 
Sch22 zu trennen. Ausserhalb der Planie dient wei-
terhin Sch20 als Gehhorizont. Offenbar erst eine 
unbestimmte Zeit nach Errichtung von Gebäude 
12.3a wird mit Schicht Sch23 ein neuer Kiesboden 
eingebracht. Die oben erwähnte Stufe Gn12.18 wird 
im Zuge dieser Erneuerung angelegt. Östlich davon 
wird Kiesboden Sch125 eingebracht. Als zugehörige 
Nutzungsschicht für beide Kiesböden ist Sch24 an-
zusprechen.

G E B Ä U D E  12 . 3A
Front- und Seitenwände wurden durch die Funda-

mente der Steinbauten zerstört. Die einzige Spur der 
Rückwand könnte Pfosten Pf12.28 sein. Allerdings 
ist seine Datierung in diese Phase alles andere als 
gesichert. Einzig seine Lage direkt nördlich Grube 
G12.23 macht seine Zuweisung zu einer nördlichen 
Abschlusswand des Gebäudes wahrscheinlich. Ein 
allfälliges Pendant, symmetrisch ergänzt in der West-

hälfte der Parzelle, könnte Grube G12.9 zum Opfer 
gefallen sein. Die Gebäudelänge beträgt unter dieser 
Annahme 23,3 m.

Innenunterteilungen sind im vorderen Bereich der 
Parzelle erhalten. So kann, wie bereits in der vorher-
gehenden Phase, in einem Abstand von etwa 2,2 m 
von der Ostwand eine Schichtgrenze festgestellt wer-
den, die als Überrest der Wand W12.3 interpretiert 
wird. Diese gliedert das vordere Drittel des Gebäudes 
in die Räume A und B. Gegen Norden wird Raum A 
durch Wand W12.4 begrenzt. Sie ist ebenfalls nur als 
Schichtgrenze erkennbar, eventuell handelt es sich 
aber auch um ein Gräbchen. Die Störung durch NZ1 
hat eine Dokumentation dieses Befundes im Profil 
verunmöglicht. West- und Südgrenze des Raumes 
werden durch die erschlossenen Aussenwände des 
Gebäudes zur Nachbarparzelle 14 und der porticus P 
definiert.

Eine mögliche Binnengliederung von Raum A 
oder den Rest einer Einrichtung unbekannter Funk-
tion stellen Gräbchen Gn12.17 sowie die in dessen 
Verlängerung liegende mögliche Pfostenstandspur 
Pf12.17 dar474. Auffallend ist, dass sich das Ostende 
des Gräbchens mit gewissen Grenzen der Böden 
deckt ▶ 92. Es könnte sich demnach um ein Balken-
lager für einen Holzboden handeln, der nur in einem 
Teil des Raumes angelegt worden war.

In Raum A wurde Lehmboden Sch10 mit seinem 
Unterbau Sch9 eingebracht. Darauf bildete sich der 
Schmutzhorizont Sch11475. Die Feuerstelle Fs12.3 
bleibt unverändert am Ort der vorhergehenden Phase. 
Neu wurde an ihrer Ostseite eine 85 cm lange und 
15 cm breite Gneisplatte als Glutbegrenzung einge-
setzt. Da sich die Brandrötung der vorgängigen Feu-
erstelle Fs12.2 gegen Osten deutlich über den Stein 
hinaus erstreckt und die OK von Feuerstelle Fs12.4 
wiederum mit 350,30 m ü. M. annähernd identisch 
mit der OK der Gneisplatte (350,28 m ü. M.) ist, 
muss sie zu Feuerstelle Fs12.3 gehören. Ansonsten 
besteht diese Feuerstelle weiterhin aus einer einfa-
chen Lehmplatte, deren Oberfläche durch die Hitze-
einwirkung verziegelt ist. Bei dem unmittelbar neben 
der Feuerstelle gelegenen Pfosten Pf12.4 könnte es 
sich um das Relikt eines Herdgalgens handeln. Die 
weiter entfernt liegenden Pfosten Pf12.3, Pf12.5 und 
Pf12.18 sind wohl eher unabhängig von der Feuer-
stelle als Reste einer oder mehrerer Konstruktionen 
unbekannter Funktion zu sehen. Sie können auch 
erst in Phase III.4 gesetzt worden sein. Ob Befund 
Fs12.7 bereits in dieser oder erst in Phase III.4 er-
richtet wurde, ist ebenfalls unsicher. Da er durch den 
Brand zerstört wurde, wird er unter Phase III.4 dis-
kutiert.

Trennwand W12.3 manifestiert sich wie bereits 
erwähnt als scharfe Begrenzung ▶ 93 von Bodenun-
terbau Sch9. Allerdings haben sich weder im Pla-
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476 Auch in der mikromorphologischen Untersuchung des Übergan
ges zwischen Boden Sch15 und Brandschutt Sch12 konnte keine Nut
zungsschicht differenziert werden. Lander 2015, 9 – 11.  477 Vergleiche 
mit besser bekannten Grundrissen von Streifenhäusern sprechen eher 
dagegen. Vgl. Kap. VII.2.3.  478 Von der Grube existiert mit Zeich
nung V.006.2/131 einzig ein Profil nach Entfernung des Grubeninhal
tes, sodass diese Ansprache nicht als gesichert gelten kann.   479 Vgl. 
Kap. VII.5.2.3.  480 Vgl. Kap. V.5.2.  481 Vgl. S. 126 die Fassgruben 
G12.25 und G12.26.  482 Zur Dachbedeckung vgl. Kap. VI.4.1.2, bes. 
Anm. 1730.  483 Vgl. z. B. G14.12 und G14.22.  484 Archäobotani
sche Probe FK V.006.2/2250. Vgl. Kap. V.5.2.2.  485 Vgl. Kap. V.4.3.2.  
486 Vgl. Lander 2015, 9.  

num noch im Profil ein Gräbchen oder andere Spu-
ren einer Wand erhalten. Die starke feuerbedingte 
Vergrauung des auf Sch9 aufliegenden Kiesbodens 
Sch31 der folgenden Phase könnte aber auf eine 
umgestürzte Holzwand zurückzuführen sein, die 
vielleicht auf einem Schwellbalken errichtet wurde. 
Im östlich anschliessenden Raum B fehlt ein Bo-
den. Dazu kommt ein Niveauunterschied von etwa 
20 cm zwischen der OK des Bodens in Raum A und 
in Raum B ▶ Beilage 4. Am ehesten ist dies mit einem 
auf Unterzugsbalken liegenden Holzboden zu er-
klären. Eindeutige Spuren davon haben sich nicht 
erhalten. Da sich das Niveau von Kiesboden Sch80 
der vorhergehenden Phase und Kiesboden Sch125 
in der porticus aber decken, ist auch denkbar, dass 
dieser Boden zu Beginn noch weiter genutzt wurde, 
bevor in Phase III.4 möglicherweise ein Holzboden 
eingezogen wurde. Stratigrafisch scheint hier auf 
Nutzungsschicht Sch83 direkt der planierte Brand-
schutt Sch12 zu folgen. Ein Zusammenfassen einer 
Nutzungsschicht und des Brandschuttes Sch12 ist 
dabei allerdings denkbar476. Die geringe Breite von 
knapp 1,1 m legt eine Interpretation als Korridor zur 
Erschliessung des Gebäudes nahe, wie dies bereits in 
den vorherigen Phasen zu beobachten war. Ost- und 
Südgrenze werden durch die erschlossenen Aussen-
wände des Gebäudes zu Parzelle 10 und der porticus 
P definiert. In der Südwand wird sich wohl auch ein 
Durchgang in ebendiese porticus befunden haben. 
Ob sich dieser Raum B über die gesamte Länge des 
Gebäudes erstreckte oder nur bis auf die Höhe von 
Zwischenwand W12.4, kann aufgrund der Störung 
durch NZ1 nicht mehr entschieden werden477. In 

letzterem Fall würde sich Raum C, der gegen Süden 
durch die Zwischenwand W12.4 von Raum A ab-
getrennt war, auf die gesamte Breite des Gebäudes 
erstrecken, sodass die erschlossenen Aussenwände 
als östliche bzw. westliche Begrenzung des Raumes 
angenommen werden können. Gegen Norden dürfte 
die Grenze des Raumes C unter M4, mit Sicherheit 
aber südlich von Grube G12.7 liegen (vgl. unten). 
Böden und Nutzungsschichten des Raumes C ha-
ben sich ganz im Süden desselben mit Lehmboden 
Sch35 sowie, eingesunken in die Gruben G12.17 und 
G12.21, mit einem eher kiesigen Boden Sch95 er-
halten. Nur zu Letzterem hat sich mit Sch96 auch 
eine zugehörige Nutzungsschicht konserviert. Der 
hohe Anteil an Holzkohle in der Nutzungsschicht 
und der eher kiesige Aspekt des Bodens sind als 
Hinweis auf eine Feuerstelle in unmittelbarer Nähe 
zu werten. Aufgrund der neuzeitlichen Kappung ist 
sie allerdings nicht erhalten. Direkt nördlich Wand 
W12.5 liegt Grube G12.5. Sie durchschlägt eindeutig 
Planie Sch7. Eine nähere Datierung als in die Phasen 
III.3 – 4 ist allerdings nicht möglich. Aufgrund einer 
vagen Differenzierung478 einer Hinterfüllung Sch33 
und einer Verfüllung Sch34 aus Brandschutt war sie 
wohl verschalt. Die Dimensionen lassen an eine Fass-
grube denken.

Als nördliche Begrenzung von Bereich D diente 
die nördliche Abschlusswand des Gebäudes, wäh-
rend die Lage der Trennwand zu Raum C wohl süd-
lich Grube 12.7 anzunehmen ist, da sich ansonsten 
Spuren in den über dieser Grube eingesunkenen 
Deckschichten erhalten haben müssten. Als Ost- und 
Westwände sind die erschlossenen Aussenwände 
anzunehmen. Über Grube G12.7 haben sich die Bal-
kengräbchen Gn12.5 und Gn12.6 erhalten. Diese 
sind aufgrund der im Brand am Ende der Phase 
III.4 verkohlten Bretter ▶ 94 als Unterzüge für einen 
Holzboden zu interpretieren. Nicht auszuschliessen 
ist, dass der Bereich weiter untergliedert war. Dafür 
spricht etwa, dass nur in der Osthälfte des Bereiches 
Fassgruben zu beobachten waren. Es handelt sich um 
Grube G12.23, in die drei Fässer gesetzt waren, sowie 
die einfache Fassgrube G12.27.

Von den Fässern in Grube G12.23 ▶ 95 waren auf-
grund der neuzeitlichen Kappung nur die untersten 
Reste erhalten. Die Längsachse der Grube verläuft 
parallel zur postulierten Rückwand. Die leichte Ver-
schiebung des östlichen Fasses nach Norden ▶ 91 ist 

94 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 12. Phase 
III.3 – 4. Der Holzboden in Raum D verkohlte während des Brandes in  
Phase III.4 und wurde dank des Einsinkens in Grube G12.7 nicht durch  
die Kappung zerstört. Blick nach Norden. 
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auf ein Einsinken in Materialentnahmegrube G12.24 
zurückzuführen. Die sehr geringe Erhaltung des 
nicht eingesunkenen Fasses West in Bezug auf seine 
Höhe – nur gerade 25 cm – belegt, dass im hinteren 
Bereich der Parzelle Schichten fehlen, da die Fassgru-
benkonstruktion ansonsten wohl nicht stabil genug 
gewesen wäre. Die dokumentierbare Höhe des öst-
lichsten Fasses (ca. 0,5 m) sowie Vergleiche mit voll-
ständig erhaltenen Fassgruben479 legen nahe, dass 
die verwendeten Fässer mindestens 1 m hoch waren, 
sodass für die OK der Fässer ein Niveau von min-
destens 350,80 m ü. M. anzunehmen ist. Dies liegt 
deutlich über dem Gehniveau von ca. 350,10 m ü. M. 
im Bereich der Gebäudefront. Demzufolge waren 
die Fässer wohl auch nicht vollständig in den Boden 
eingelassen. Die UK der einfachen Fassgrube G12.27, 
welche rund 0,5 m tiefer liegt, legt hingegen nahe, 
dass dieses Fass weitgehend in den Boden eingelas-
sen war.

Die archäobotanischen Untersuchungen ergaben 
keine Hinweise auf die Nutzung der Fässer480. Die 
Fassgruben könnten analog zu den Fassgruben der 
Phase III.2 als Gerbergruben verwendet worden 
sein481.

Das Gebäude dürfte eine Abmessung von 
10 × 23,8 m erreicht haben. Die Grundfläche des Ge-
bäudes beträgt damit rund 238 m2. Die Bauweise des 
Gebäudes ist analog zur Argumentation bei Phase 
III.2 mit einer Schwellbalkenkonstruktion zu be-
schreiben. Sollte die Zuweisung von Pfosten Pf12.28 
stimmen, ist für die Rückwand eine Mischbauweise 
anzunehmen. Dank der Reste von gebranntem 
Wandlehm aus den Brandschuttschichten der Phase 
III.4 (vgl. S. 135) ist eine Ausfachung der Wandkon-
struktionen mit Ruten von 1 – 1,5 cm Durchmesser 
nachzuweisen. Abdrücke von Brettern oder Bal-

ken auf diesen Wandlehmbrocken können von den 
Ständern oder von Ausfachungen mit Bohlen oder 
Brettern stammen. Ein gebrannter Lehmziegel im 
Brandschutt des Hauses der Phase III.4 – verfüllt in 
einem der Fässer der Grube G12.23 – belegt auch 
die Verwendung von getrockneten Lehmziegeln. Ob 
diese zur Ausfachung von Fachwerkgefachen oder in 
einer anderen Funktion genutzt wurden, kann aber 
nicht entschieden werden. Graue sandige Linsen 
im Brandschutt Sch39 belegen ausserdem, dass die 
Lehmfachwerkwände mit Kalkmörtel verputzt waren. 
Das Fehlen von grösseren Mengen an Ziegeln spricht 
für organische Materialien als Dachbedeckung482.

H I N T E R H O F
Die Befunde der Phase III.3 und III.4 im Hinterhof 

sind nicht zu trennen. Sie werden deshalb bei Phase 
III.4 besprochen.

P H A S E  I I I . 1  –  3,  H I N T E R H O F
Bei Grube G12.29 handelt es sich um eine der 

tiefen Gruben mit runder Verschalung483, welche 
als Latrinen angesprochen werden, wofür in diesem 
Fall auch die zahlreichen mineralisierten Makroreste 
in der unteren Verfüllung Sch113 sprechen484. Auf-
grund des Fundmaterials der beiden unterscheidba-
ren Verfüllungen Sch113 (unten) und Sch114 (oben), 
das in claudisch-neronische Zeit gehört, ist die Grube 
zu den Phasen III.1 – 3 zu zählen. Eine nähere Zuwei-
sung zu einer der Phasen ist mangels Schichtanschlüs-
sen nicht möglich. Aufgrund von Überlegungen der 
archäozoologischen Auswertung485 ist die Grube 
am ehesten der Phase III.3 zuzuordnen. Der eher 
geringe Anteil an Brandschutt in Verfüllung Sch114 
legt ebenfalls nahe, dass die Verfüllung der Grube 
zum Zeitpunkt des Brandes am Ende der Phase III.4 
bereits weitgehend abgeschlossen war. Entsprechend 
wird die Grube der Phase III.3 zugewiesen.

7. 5 . 5  P H A S E  I I I .4  ▶ 96
Während im Portikusbereich ein neuer Kiesbelag 

eingebracht wird, finden im Gebäudebereich nur ge-
ringfügige Veränderungen statt, sodass wohl nur ein 
Umbau vorgenommen wurde. Dafür spricht auch das 
Fehlen von ausgeprägten Planieschichten zwischen 
den Schichten der Phasen III.3 und III.4486.

P O R T I C U S
In der porticus wurde der Kiesboden erneuert. Der 

bereits in den Parzellen 8 und 10 erwähnte Kiesbo-
den Sch25 wurde eingebracht. Er weist keine Stufe 
mehr auf, die Stufe bei 217.40 ist aber noch spürbar 
▶ Beilage 3. Der zugehörige Schmutzhorizont ist Sch26. 
Im Westen wurde später der Kiesboden Sch28 einge-
bracht. Ob es sich dabei um eine Ausbesserung han-
delt oder ob es der Ausläufer einer Erneuerung der 

Sch39

Sch100

Sch45

G12.23

Sch39

Fass West Fass Mitte Fass Ost

N

95 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 12. Phase III.3 – 4, Raum D.  
Die in Grube G12.23 eingesetzten Fässer (Fass West, Mitte und Ost) zeichnen sich aufgrund 
ihrer Verfüllung mit Brandschutt Sch39 deutlich ab. Fass Ost liegt fast vollständig unter 
einem Profilsteg.
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porticus der Parzelle 14 ist, muss offenbleiben. Die 
zugehörige Nutzungsschicht fällt östlich der Erneue-
rung mit Sch26 zusammen, sodass sie mit dieser zu-
sammengefasst wird. Später wird die porticus ein wei-
teres Mal erneuert. Diese Erneuerung geht mit dem 
Anlegen einer Stufe auf der Grenze zwischen den 
Parzellen 10 und 12 einher. Davon zeugt das aus Ge-
röllen gesetzte Balkenlager Gn10.3. Im Profil sowie 
im Planum ▶ 65 ist der während des Brandes am Ende 
von Phase III.4 (vgl. S. 135) verkohlte Balken als 
20 cm breiter Streifen gut erkennbar. Im westlichen 
Teil (bis Achse 217) wurde Planie Sch27 aufgeschüt-
tet, auf die dann über die gesamte Breite der Parzelle 
der Kieskoffer Sch29 eingebracht wurde. Auf diesem 
Boden bildete sich die Nutzungsschicht Sch30. An 
ihrer OK ist mit Sch117 eine Brandschicht zu fassen, 
die beim abschliessenden Brand der Holzbauphase 
III.4 entstand. Allerdings nur im östlichsten Bereich 
(östlich 217.5). Sie entspricht damit wohl Sch40 im 
Hinterhofbereich. Nur im Profil ▶ Beilage 3 kann mit 
Sch84 eine Brandschuttplanie darüber ausgemacht 
werden, die wohl Sch39 im Hinterhofbereich der 
Parzellen entspricht und sich im Profil ▶ Beilage 7 nicht 
mehr nachweisen lässt.

G E B Ä U D E  12 . 3 B
Wie bereits oben ausgeführt, wurde Gebäude 12.3 

weiter genutzt. Allerdings sind punktuelle Ausbesse-
rungen bzw. Erneuerungen im Gebäudeinneren – er-
haltungsbedingt – nur in Raum A zu fassen.

In Raum A wurde der Boden mit dem aus Bt-Ma-
terial bestehenden Boden Sch15 erneuert. Wie die 
mikromorphologische Untersuchung zeigt, ist ein-
deutig ein Gehniveau an dessen OK zu beobachten. 
Eine Nutzungsschicht war allerdings auch mikro-
morphologisch nicht von Planie Sch12 zu trennen487. 
Der in der Südost-Ecke des Raumes wegen der stark 
vergrauten Oberfläche als Kiesboden Sch31 bezeich-
nete Boden dürfte mit Sch15 gleichzusetzen sein. Er 
zieht über Gräbchen Gn12.7 und Pfosten Pf12.17, 
sodass diese nicht mehr in Funktion sein können. In 
der Südwestecke konnte diese Bodenerneuerung al-
lerdings nicht gefasst werden. Ausserdem wurde die 
zentrale Feuerstelle Fs12.4 erneuert. Die verziegelte 
Oberfläche lag danach nur wenig unter der OK des 
Gneisblockes der Feuerstelle Fs12.3, sodass fraglich 
ist, ob er weiterhin als Glutbegrenzung diente. Wahr-
scheinlich war er bei der Erneuerung einfach im Bo-
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487 Vgl. Lander 2015, 9 – 11.  488 Insbesondere FK V.006.2/1597.  
489 Ein Beispiel eines ganz erhaltenen Backofens stellt der Backofen 
BO1 in der sog. Taberna in Insula 5/9 von Augusta Raurica dar. Des
sen Aufbau besteht aus Lehm und Ziegelfragmenten. Vgl. Ammann/
Schwarz 2011, 143 – 149. | Auffällig ist das völlige Fehlen vergleichba
rer Strukturen unter den Befunden in OberwinterthurUnteres Bühl. 
Vgl. PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 161 – 163.  490 Diese dürften als Kon
struktionsmaterial sowie Beimengung vergleichbar der Magerung im 
Töpferton anzusprechen sein. | Zur Konstruktionsweise von Backöfen 
und der Problematik beim Erkennen von Backöfen als solche vgl. Hür
bin 1980, 22 f.  491 Nicht auszuschliessen ist eine zufällige Konzen
tration von Brandschutt des Brandes am Ende dieser Phase. Dagegen 
spricht die grosse Zahl sekundär verbrannter Keramikscherben im ge
brannten Lehm.  492 FK V.006.2/112 – 114.  

den belassen worden. Als Standspur des Herdgalgens 
könnte Grube G12.1 gedient haben. Sie liegt direkt 
südöstlich der Feuerstelle. Die konkrete Struktur 
wäre allerdings in dieser Grösse – und als Eingriff, 
der eindeutig von weiter oben kommt – als «Raub-
grube» eines Metallsuchers anzusprechen, der nach 
dem Brand am Ende von Phase III.4 (vgl. S. 135) die 
Reste des Herdgalgens (v. a. die Eisenkette) geborgen 
hat. Dafür spricht, dass die Verfüllung Sch16 in der 
Matrix stark an Sch12 erinnert. Darin eingeschlossen 
waren grössere Bruchstücke der um-/darunterliegen-
den Schichten Sch7 und Sch10. Ein möglicher Über-
rest einer Inneneinrichtung ist die Konzentration 
von Brandschutt Fs12.7 ▶ 97, der viele sekundär ver-
brannte Amphoren- und Doliumscherben488 enthält. 
Der Befund zeigt keine intakte verziegelte Oberfläche 
und gleicht in seiner Zusammensetzung und seinem 

Aussehen stark den Strukturen Fs20.2 und Fs20.8. 
Möglicherweise handelt es sich um die Überreste ei-
nes Backofens, der beim Abbruch des Gebäudes pla-
niert und völlig unkenntlich gemacht wurde489. Ob 
er erst in Phase III.4 oder bereits in Phase III.3 er-
richtet wurde, ist nicht mehr zu entscheiden. Da der 
Befund direkt an eine der Mauern von NZ1 grenzt, 
dürfte er ursprünglich grösser gewesen sein, und ein 
Teil ist dieser Störung zum Opfer gefallen. Die Scher-
ben der Amphoren bzw. Dolia dienten als Zuschlag490 
in dieser aus Lehm bestehenden Installation. Dies 
belegt insbesondere ihre sekundäre Verbrennung491.

Ob die Überreste einer Handmühle – ein Unterlie-
ger sowie mehrere Fragmente eines Läufers – in der 
Südostecke ebenfalls in diese Phase gehören und ent-
sprechend als Indiz für die Funktionsansprache des 
Raumes angesehen werden können, ist nicht ganz 
gesichert. Eigentlich liegen sie auf dem Lehmboden 
Sch10 der vorhergehenden Phase III.3 und weisen 
keine Brandspuren auf 492. Andererseits war in die-
sem Bereich keine Erneuerung des Bodens zu er-
kennen, sodass eine Weiternutzung von Lehmboden 
Sch10 nicht ausgeschlossen ist. Zusammen mit der 
Feuerstelle und dem Backofen ist davon auszugehen, 
dass dieser Raum der Nahrungszubereitung diente. 
In Verbindung mit der grossen Anzahl Münzen in 
der Nutzungsschicht/Planie Sch12 ist denkbar, dass 

NZ1

NZ1

NZ1

Fs12.7
Sch31

Sch10

Sch9 Sch11

Fu12.2

G12.22

Gn12.4

Sch3

Sch90

97 WindischBachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2). Parzelle 12. Phase III.4.  
Raum A und C. Zwischen den neuzeitlichen 
Mauern (NZ1) sind in der nördlichen Hälfte 
Befunde der Phase III.1 erhalten geblieben: 
Das Fundament Fu12.2 ist nur noch zum 
Teil erhalten und ist in Sch3 eingetieft. 
Ganz am Rand ist Gräbchen Gn12.4 zu er
kennen, welches aber bereits in Phase III.2 
gehört. Es verläuft knapp südlich der Grube 
G12.22. Im südlichen Drittel der Abbildung 
sind der ältere Kiesboden Sch9 und seine 
Nutzungsschicht Sch11 sowie Brandschutt 
Fs12.7 zu erkennen, bei dem es sich wohl 
um die Überreste eines verstürzten Back
ofens handelt. Dazu sind Reste des Lehm
bodens Sch10 sowie des zur nachfolgenden 
Phase III.4 gehörenden Kiesbodens Sch31 
zu sehen.
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493 Vgl. Kap. VI.5.1.  494 Vgl. Kap. V.3.3 und VI.5.2.1.  495 Vgl. 
Kap. V.6.2.1.  496 FK V.006.2/244, 287 und 581.  497 Mü7 7 und 
Mü650. Der aus den Prägedaten der beiden Münzen ableitbare tpq kann 
nichts zur Einordnung der Gruben beitragen: Erstere ist ein Republik 
As, Letztere ein nicht näher bestimmbarer halbierter As.  498 Vgl. 
Kap. VI.5.1.  499 Vgl. die Konkordanzliste in Kap. IX.1 und die auf 
edoc, dem Dokumentenserver der Universität Basel abrufbare Münz
liste (DOI: 10.19218/3906897134).  500 Diese wurden erst bei der 
Sichtung des archäozoologischen Fundmaterials erkannt. Die genaue 
Bestimmung der Knochen sowie ihre Interpretation vgl. Kap. V.6.2.2 f. 
Vgl. ausserdem die Säuglingsbestattungen in Parzelle 8, Kap. IV.7.3.4.  
501 Vgl. Lander 2015, 9 – 11.  502 Vgl. Lander 2015, 13 f.  

diese in einem kommerziellen Rahmen stattfand und 
die Esswaren auch verkauft wurden493.

Für Raum B ist im Eingang das Anbringen einer 
Stufe zu postulieren, da sich spätestens mit der Ni-
veauerhöhung durch Kiesboden Sch29 in der porti-
cus ein Niveauunterschied von 30 cm ergab, zu des-
sen Überwindung eine Stufe nötig war. Davon haben 
sich aber aufgrund der Störung durch M3 keine Spu-
ren erhalten.

In Raum C hat sich einzig eingesunken in Grube 
G12.17 mit Lehmboden Sch97 eine mögliche Er-
neuerung des Bodens erhalten. Grube G12.5 wurde 
offensichtlich weiter genutzt, da sie erst mit Brand-
schutt Sch34 verfüllt wurde. Dasselbe gilt auch 
für die in Raum D liegenden Gruben G12.23 und 
G12.27, welche aufgrund der deutlich verkohlten 
Schichten an der UK der Fässer und der Verfüllung 
mit Brandschutt eindeutig einem Brand zum Opfer 
gefallen sind.

H I N T E R H O F  P H A S E N  I I I . 3  –  4
Folgende Strukturen im Hinterhof können in die 

Phasen III.3 – 4 datiert werden. Eine sichere Zuwei-
sung zu einer der beiden Phasen ist dabei nicht mög-
lich.

Grube G12.10 zeigt einen rechteckigen Grundriss, 
was auf einen Einbau aus Holz schliessen lässt. Im 
Profil zeichnet sich dieser allerdings nicht ab, sodass 
angenommen werden muss, dass er bei der Auflas-
sung der Grube entfernt wurde. Aufgrund der eher 
als eingesunkene Deckschicht denn als Verfüllung 
anzusprechenden Sch65, auf der die Brandschutt-
schicht Sch67 aufliegt, scheint die Grube schon vor 
dem Brandereignis verfüllt worden zu sein, sodass sie 
theoretisch auch zu Phase III.2 gehören könnte. Die 
Funde aus der Verfüllung Sch61 sowie der darüberlie-
genden Deckschicht Sch65 stellen aber eines der we-
nigen eindeutig frühflavischen Ensembles in Parzelle 
12 dar, weshalb dies auszuschliessen ist494. Aus dieser 
Grube stammt auch der Humerus einer erwachsenen 
Person. Ob es sich dabei um den Überrest einer (un-
absichtlich) gestörten vorrömischen oder frühkaiser-
zeitlichen Bestattung oder um die Entsorgung eines 
zeitgenössischen Leichen- bzw. Skelettteiles handelt, 
ist nicht zu entscheiden495.

Der Grundriss von Grube G12.12 ist hingegen un-
regelmässig. In den beiden durch diese Grube geleg-
ten Profilen sind aber deutliche senkrechte Grenzen 
▶ 98 einer Verschalung auszumachen. Mit den daraus 
resultierenden vier Punkten könnte der Versuch einer 
Rekonstruktion der eingebauten Kiste gemacht wer-
den. Aus Sicht der Geometrie liefert diese Ausgangs-
lage allerdings eine unendliche Anzahl an möglichen 
Lösungen. Ausgehend von der Form der darin einge-
sunkenen Deckschichten Sch67 und Sch69, wurden 
im Phasenplan ▶ 96 zwei Rekonstruktionsvorschläge 

dargestellt. Auch diese Grube könnte im Prinzip zu 
Phase III.2 gehören, zumal in diesem Falle auch die 
Funde aus der Verfüllung Sch72 einer entsprechen-
den Datierung nicht widersprechen würden496. Die 
weitgehend identische Abfolge der eingesunkenen 
Deckschichten mit denjenigen in G12.10 lässt aber 
eine Datierung in Phase III.3 – 4 wahrscheinlicher 
erscheinen.

Gleich verhält es sich mit Grube G12.30. Die 
Schichtabfolge der eingesunkenen Deckschichten ist 
weitgehend identisch mit der Situation in den Gru-
ben G12.10 und G12.12: Über der Verfüllung Sch119 
folgt eine Planie, die zu Sch65 geschlagen wird, und 
darüber Brandschutt, der zu Sch67 gezählt wird.

G12.30 zeigt im Profil wie Grube G12.12 eine ein-
deutige, parallel zur mehr oder weniger senkrechten 
Grubenwand verlaufende Hinterfüllung Sch118 auf, 
die sich farblich gut gegen Verfüllung Sch119 absetzt. 
Aufgrund des rechteckigen Grundrisses ist ebenfalls 
eine Holzkonstruktion als Verschalung anzunehmen. 
In beiden Fällen haben sich aber keine Spuren von 
mineralisiertem oder verkohltem Holz erhalten.

W E I T E R E  S T R U K T U R E N
Die folgenden Strukturen gehören möglicherweise 

ebenfalls zu Phase III.3 – 4 oder sind jünger. Sie kön-
nen aber mangels eindeutiger stratigrafischer Einbin-
dung oder Datierung nicht mit Sicherheit einer die-
ser Phasen zugewiesen werden.

Sch71 Sch71

Sch72

Sch65

Sch67

Sch69

B-Horizont

G12.12

349.40 m ü. M.

839 840 841

Phase III.3Phase III.4Phase III.5

98 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). WProfil auf Achse 
808.80 durch Grube G12.12. Gut erkennbar sind die beinahe senkrechten 
Grenzen zwischen Hinterfüllung Sch71 und Verfüllung Sch72, welche eine 
Holzverschalung bezeugen. Nur als eingesunkene Deckschichten haben sich 
die Planie Sch65, die Brandschuttschicht Sch67 und der mögliche Mörtel
mischplatz Sch69 der Phase III.5 erhalten. M.1:50.

http://edoc.unibas.ch/56347/
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Unmittelbar nördlich der Feuerstellen Fs12.2 –  
Fs12.4 liegen die beiden Gruben G12.3 und G12.4 
mit darin liegenden Pfostenstellungen Pf12.30 und 
Pf12.31 und die beiden Pfosten Pf12.5 und Pf12.6. Da 
die Schichten über Planie Sch7 – welche wie bereits 
erwähnt Phase III.3 angehört – gekappt sind, kön-
nen diese Strukturen chronologisch nicht eindeutig 
eingeordnet werden. Sie durchschlagen mit Sicher-
heit die genannte Planie, können also frühestens in 
Phase III.3 angelegt worden sein. Das Fundmaterial 
legt nahe, dass die Strukturen zu den Holzbauphasen 
gehören, da kein flavisches Material darin vorkommt. 
Da die Eingriffe relativ klein und in Schichten der 
Holzbauphase abgetieft sind, könnte das Fehlen 
flavischer Funde allerdings auch dem Zufall zuzu-
schreiben sein. Auffällig ist, dass in beiden Gruben je 
eine Münze497 gefunden wurde. Handelt es sich um 
Bauopfer oder gelangten diese zufällig mit rückver-
fülltem (Schicht-)Aushub in die Gruben? Denkbar 
wäre es, da in Sch12 auffallend viele Münzen enthal-
ten sind498. Diese Schicht würde, sollten die Gruben 
jünger sein als Phase III.3, von ihnen durchschlagen. 
Beide Nominale würden durchaus ins Spektrum 
der aus Sch12 stammenden Münzen passen499. Die 
vier Pfostenstellungen Pf12.5, Pf12.6, Pf12.30 und 
Pf12.31 bilden nur annähernd einen rechten Winkel, 
sodass offenbleiben muss, ob sie zusammengehören, 
wie ihre unmittelbare Nähe zueinander, die Paralle-
lität der Ausrichtung der beiden Gruben G12.3 und 
G12.4 sowie die Linie, welche die Pfosten Pf12.5, 
Pf12.31 und Pf12.6 bilden, suggerierten.

Nicht näher als in die Phasen III.1 – 4 können auch 
die beiden aus dem Fundament der Mauer M2 stam-
menden Säuglingsknochen zugewiesen werden. Sie 
dürften von einer oder zwei gestörten Säuglingsbe-
stattungen stammen, welche in unmittelbarer Nähe 
zur Westwand von einem der Holzgebäude 12.1 – 12.3 
angelegt wurden500. Bei der Anlage des Fundamentes 
wurde/n das Grab / die Gräber zerstört und auch ein 
Grossteil der fragilen Knochen des Säuglings / der 
Säuglinge wurden zermalmt oder verstreut. 

B R A N D E R E I G N I S  A M  E N D E  D E R  P H A S E  I I I . 4
Das Ende der Phase wird – wie bereits bei den Par-

zellen 8 und 12 beobachtet – durch ein Brandereignis 
markiert. Davon zeugen die im Folgende dargelegten 
Schichten und Detailbefunde.

Direkt auf den jüngsten Lehmböden bzw. Nut-
zungsschichten der Phase III.4 liegen die Brand-
schichten Sch40, Sch117 und eventuell Sch59 auf, 
welche fast nur aus Holzkohle bestehen. Besonders 
gut ist dies bei der in Grube G12.7 eingesunkenen 
Schichtabfolge zu beobachten ▶ 85 und 87. Dazu kom-
men fleckig auftretende Brandrötungen der Lehmbö-
den Sch10 und Sch97 sowie eine durch Hitze verur-
sachte deutliche Vergrauung des Kiesbodens Sch31.

An verschiedenen Orten der Parzelle sind mehr 
oder weniger deutliche Brandschuttschichten zu 
beobachten, die stratigrafisch an das Ende der Holz-
bauperiode gesetzt werden können. Es sind dies die 
Straten Sch34, Sch39, Sch60, Sch67 und Sch98. Ab-
gesehen von Sch34, welche in Grube G12.5 verfüllt 
wurde, und Sch98, die sich eingesunken in Grube 
G12.17 erhalten hat, beschränken sich die deutlichen 
Brandschuttschichten auf die Räume D/H der Par-
zelle 12, eingesunken in den dort gelegenen älteren 
Gruben G12.6, G12.7, G12.8 und G12.10 bzw. verfüllt 
in den Fassgruben G12.23 und G12.27. Dies kann für 
den Raum C mit der Kappung der Schichten erklärt 
werden, in Raum A und B sind aber jüngere Schich-
ten erhalten. Es scheint also, dass der grösste Teil 
des anfallenden Abbruchschuttes der Brandruine in 
den hinteren Bereich der Parzelle verschoben bzw. 
zum Verfüllen von Gruben verwendet wurde. Eben-
falls noch mit Brandschutt angereichert ist Sch12501. 
Diese Schicht enthält aber auch einiges unverbrann-
tes Material, weshalb sie zur Vorbereitung des Bau-
grundes der Phase III.4 zu schlagen ist. Ähnlich 
verhält es sich mit Sch100, wobei hier wohl eher die 
nachrömische und neuzeitliche Überprägung für die 
Veränderung der Schicht von einer Brandschicht zu 
einer Planie mit Brandschuttanteil verantwortlich zu 
machen ist.

In der porticus sind aufgrund der Kappung im west-
lichen Teil der Parzelle nur im Osten geringe Spuren 
des Brandes zu fassen. Es handelt sich um die bereits 
erwähnte Sch117.

7. 5 . 6  P H A S E  I I I . 5  ▶ 99
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Nach dem Brand am Ende von Phase III.4 werden 
offenbar grossflächige Planierungen durchgeführt. 
Während in der hinteren Hälfte dafür der Brand-
schutt Sch39 verwendet wird, enthält die Planie 
Sch12 in der vorderen Hälfte nur einen Anteil an 
Brandschutt. Die mikromorphologische Untersu-
chung zeigt eine Überprägung der oberen Hälfte 
von Sch12 durch Bodenbildung. Ob diese auf einen 
Hiatus von mehreren Saisons vor der Errichtung der 
Steinbauten zurückzuführen ist oder ob sie erst in 
nachrömische Zeit datiert, ist nicht zu entscheiden. 
Dazu müsste klar sein, ob die direkt darüber liegende 
Planie Sch17 ebenfalls von der Bodenbildung be-
troffen ist, was mangels entsprechender Probe nicht 
möglich ist502. Gemäss Nordprofil ▶ Beilage 4 durch 
den vordersten Raum des Gebäudes erreicht diese 
Planie eine Mächtigkeit von bis zu 40 cm (Sch12 und 
Sch17). Im Hinterhofbereich, eingesunken in Grube 
G12.10 und G12.12, erreichen die aus Brandschutt 
bestehenden Planien eine vergleichbare Mächtigkeit. 
Der Übergang zwischen annähernd reinem Brand-
schutt und der Planie mit Brandschuttanteil erfolgt 
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503 Die von Gubler 2006, Beiblatt zu Zeichnung 58, als zweite Mög
lichkeit vorgeschlagene Interpretation als Abbruchschutt im Sinne ei
nes Platzes, an dem Mauersteine zur Wiederverwendung von Mörtel 
befreit wurden, ist aus folgenden Gründen abzulehnen: Einerseits ist 
die Schicht recht kompakt, was für Mörtelschutt nicht der Fall wäre. 
Andererseits liegt die Schicht direkt auf Kiesboden Sch68, sodass eine 
Nutzungsschicht fehlt, die sich zwischen Bau und Abbruch des Ge
bäudes mit Sicherheit gebildet hätte.  504 Vgl. Kap. IV.8.1 und ▶ 226.  

wohl im mittleren Bereich der Parzelle, wie die in 
Grube G12.17 eingesunkenen Schichten zeigen:  
Hier liegt über Brandschuttschicht Sch98 die Planie 
Sch17, allerdings nur in einer Mächtigkeit von etwa 
20 cm.

Ebenfalls im Kontext der Vorbereitung des Bau-
grundes sind die beiden Befunde Grube G12.1 und 
Graben Gn12.16 zu sehen. Ersterer wird, wie bereits 
erwähnt, als Spur der Suche nach der Eisenkette 
des Herdgalgens bei Fs12.4 interpretiert. Graben 
Gn12.16 hingegen zeichnet sich in Sch12 gut ab, 
während er eindeutig von Planie Sch17 überlagert 
wird. Seine Orientierung entspricht in etwa derjeni-
gen der Gebäude, seine Funktion bleibt aber unklar.

Das Planiematerial Sch12 im vorderen Bereich der 
Parzelle enthält wie oben beschrieben auch einen 
Anteil an unverbranntem Material, das möglicher-
weise beim Aushub der Streifenfundamente für die 
Mauern M2 – M5 angefallen ist. Darauf deutet auch 
die Linse Sch13 aus Material des B-Horizonts hin, 
zumal die Streifenfundamente zwischen 0,2 und 
0,6 m tief in den B-Horizont eingreifen (vgl. S. 140). 
Darüber wird offenbar mit Sch17 nochmals eine an-
nähernd 20 cm dicke Planie eingebracht, an deren 
OK –  stellenweise fleckige – Konzentrationen von 
Kalksteinsplittern zu beobachten sind, welche das 
Bauniveau der Mauern dieser Phase angeben. Der 
Kiesboden Sch68 im Hinterhof wurde offenbar eben-
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99 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 12. Phase III.5. 
Gebäude 12.4. M. 1:200.

100 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 12. Phase III.5. 
Hinterhofbereich. Reste des in Grube G12.12 eingesunkenen mutmasslichen 
Mörtelmischplatzes Sch69.
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von dieser zeugen. Sie lassen ebenfalls dieselbe Ab-
messung von 0,7 × 1m wie bei M11 und M12 erah-
nen. Allerdings sind vier Löcher Pf12.33 zu erkennen, 
welche wohl mit der Beraubung des Steinmaterials in 
Verbindung zu bringen sind504. Beim postulierten 
Punktfundament M14 ist die Aufmauerung wohl 
analog zu M13 zu rekonstruieren. M10 und in gerin-
gerem Masse M11 liegen über der Materialentnah-
megrube G12.2 und dürften aufgrund von Setzung in 
deren Verfüllung leicht abgesunken und verschoben 
sein.

Die Aufmauerung wies bei den Punktfundamenten 
M11 und M12 je eine Lage, bei M13 hingegen drei 
Lagen auf. Neben einer erhaltungsbedingten Ursa-
che könnte damit auch die Stufe in der porticus aus-
geglichen worden sein. Die OK der beiden nicht von 
Senkungen betroffenen Sockel M12 und M13 unter-
scheidet sich allerdings um 10 cm, was in etwa dem 
Stufenunterschied in den Portikusböden entspricht. 
Deswegen bleibt offen, ob die Säulenbasen auf dem-
selben Niveau standen oder die östlichste Säule auf 
M13 länger war als die anderen. 

Zusammen mit dem postulierten Mauersockel 
M14 entsteht eine symmetrische Anordnung der 
Säulenfundamente: 
 – Die Lücken zwischen M12 und M13 bzw. M14 und 

M10 betragen je 2,2 m.
 – Die Lücken zwischen M10 und M11 bzw. M11 und 

M12 unterscheiden sich zwar deutlich, erstere be-
trägt 0,4 m, letztere 0,7 m, dies ist aber gut mit dem 
Einsinken der Punktfundamente M10 und M11 in 
die Materialentnahmegrube G12.2 zu erklären.

Während die beiden Eckpfosten M13 und M14 
wohl nur eine Säule trugen, könnten auf den drei je 
einen Meter breiten Fundamenten auch breite Pfei-

101 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 12. Phase III.5. 
Blick an die freigelegte Seite des Punktfundaments M13. Die Gliederung  
in ein geschüttetes Fundament, zwei vermörtelte Fundamentlagen sowie 
zwei sorgfältig aufgemauerte Lagen Mauerwerk sind gut zu erkennen.  
Eine dritte Lage des Aufgehenden ist wahrscheinlich ausgeraubt worden. 
Blick nach Süden

M13M9

Sch712 G10.1

K1

Pf12.35

102 WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Parzelle 12. Phase III.5. Punkt
fundament M13 und Vermauerung M9 mit dem darin eingetieften Pfostenloch Pf12.35. 
Davor Geröllstickung Sch712 in Kanal K1 (vgl. Widderkopf daraus ▶ 25). Rechts im Bild ist 
der  Fundamentrücksprung von M13 gut erkennbar. Rechts von M13 sacken die Schichten  
in Grube G10.1 ab. Blick nach Nordosten. 

falls zu diesem Zeitpunkt eingebracht. Möglicher-
weise handelt es sich ebenfalls um den ausplanierten 
Aushub der Streifenfundamente für die Mauern. Ein-
gesunken in die Gruben G12.10 und G12.12 hat sich 
ein darauf angelegter Mörtelmischplatz Sch69 ▶ 100  
und Beilage 6 erhalten503.

P O R T I C U S
Erstmals sind Überreste der Portikuskonstruk-

tion zu fassen. Es sind dies die Punktfundamente 
M10 – M13 sowie das in der Verlängerung von M2 
zu postulierende Fundament M14. Die geschütteten 
Fundamente bestehen aus Geröllen und insbeson-
dere in den untersten Lagen aus Kalkbruchsteinen. 
Die obersten zwei Lagen sind mit Mörtel gefestigt 
▶ 101. Darauf ist bei drei von vier Fundamenten, ab-
gesetzt durch einen Fundamentvorsprung von 10 bis 
20 cm, aufgehendes Mauerwerk erhalten ▶ 102. Wäh-
rend die Abmessung des aufgehenden Mauerwerkes 
bei den beiden mittleren Fundamenten M11 und 
M12 0,7 × 1 m beträgt, ist sie beim Fundament M13 
an der Parzellengrenze mit 0,9 × 0,9 m quadratisch 
ausgeführt. Beim Pfeilerfundament M10 fehlt die 
Aufmauerung fast vollständig. Einige Steine, welche 
eine Nord- und Ostkante bilden, dürften wohl noch 
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505 So rekonstruiert in Bliesbruck, allerdings jeweils nur mit einem 
bzw. zwei Pfeilern zwischen den Pfeilern in der Verlängerung der Par
zellengrenzen. Vgl. André 2007, 136. | Langrechteckige Portikuspfei
lerfundamente wurden in Aquae Helveticae nachgewiesen: Koller/
Doswald 1996, Abb. 57, M18, Abmessung: 1,5 × 0,4 (?) m.  506 Wei
tere Überlegungen zur Gestaltung der Fassade der Parzellen 10 und 12 
in dieser Phase vgl. Kap. VII.2.2.  

ler gestanden haben505. Wahrscheinlicher als eine 
Gleichzeitigkeit aller Fundamente scheint, dass So-
ckel M11 zwischen dem in Grube G12.2 eingesunke-
nen Sockel M10 und dem unveränderten Sockel M12 
nachträglich zur Stabilisierung eingesetzt wurde. 
Dafür könnten leichte Unterschiede der drei Funda-
mente sprechen. Während M10 und M12 eher qua-
dratisch scheinen, fällt M11 deutlich langrechtecki-
ger aus; leichte Unterschiede sind auch im verwen-
deten Steinmaterial auszumachen. Stratigrafische 
Belege sind allerdings mangels aufschlussreicher 
Profile keine beizubringen. Ebenfalls für diese Inter-
pretation spricht, dass die beiden Punktfundamente 
M10 und M12 die Portikusfront in drei rund 3,2 m 
breite Abschnitte teilten, sodass eine regelmässig ge-
gliederte Fassade entstehen würde.

Aus architektonischen Überlegungen dürfte der 
Entwurf für die porticus demnach mit vier Säulen auf 
den Punktfundamenten M14, M10, M12 und M13 
ausgestattet gewesen sein, sodass eine regelmässig 
gegliederte Fassade entstand. Die Lage von Punkt-
fundament M10 über der sich setzenden Material-
entnahmegrube G12.2 führte allerdings zu einer 
instabilen Situation, sodass in der Folge zwischen 
M10 und M12 ein zusätzliches Punktfundament M11 
gesetzt werden musste. Ob danach eine Fassade mit 
einer Gruppe von drei zentralen Säulen belassen 
wurde ▶ 103 oder M10 direkt ausgebrochen wurde – 
wovon die Pfostenlöcher Pf12.33 zeugen würden –, 
ist nicht mehr zu entscheiden506.

In einem Bauzustand b scheint die Lücke zwischen 
M12 und M13 mit M9 zugesetzt worden zu sein. Er-
halten hat sich bloss eine Fundamentschüttung aus 
Geröllen und Kalkbruchsteinen, eine Vermörtelung 
ist nicht zu beobachten ▶ 102. Deswegen scheint es 
sich eher um das Fundament einer Ausfachung in 

Fachwerktechnik zu handeln als um eine Vermaue-
rung. Dafür spricht auch das in der Schüttung aus-
zumachende Pfostenloch Pf12.35. Der Anschluss an 
das Punktfundament auf der Parzellengrenze M13 
zeigt eindeutig eine Stossfuge; das Verhältnis zu M12 
wurde nicht dokumentiert. Eine Aufmauerung von 
M9 als Sockelmauer mit derselben OK wie M13 ist 
eher auszuschliessen. Sie kann in Anbetracht des 
bei anderen Mauern beobachteten Steinraubes aber 
auch nicht ausgeschlossen werden. Der dokumen-
tierte Bauzustand wäre dann ähnlich zu erklären wie 
Mauer M18. Gegen diese Annahme spricht jedoch 
der unmittelbar dazwischenliegende Sockel M13, 
welcher weitgehend von Steinraub verschont blieb.

Zu diesen Punktfundamenten, und damit zu Phase 
III.5, gehört Portikusboden Sch128. Er wurde auf-
grund der darin eingetretenen Kalkbruchsteinsplitter 
spätestens mit dem Bau der Sockelmauern und Por-
tikussockel angelegt und diente auch als Bauniveau. 
Die korrespondierende Nutzungsschicht ist Sch115. 
Diese Schichten wurden teils durch die oberflächen-
nahe Lage, teils aber auch durch den maschinellen 
Voraushub weitgehend zerstört, sodass sie nur in den 
Profilen ▶ Beilage 5 und 7 dokumentiert und in Grabung 
Windisch-Bachthalen 2007 – 2009 (V.007.3) in einer 
geringen Ausdehnung ergraben werden konnten.

G E B Ä U D E  12 . 4
Für das Gebäude der Phase III.5 wurden unver-

mörtelte Streifenfundamente aus mehreren Lagen 
Geröllen und Kalkbruchsteinen angelegt. Es handelt 
sich um die Mauern M2, M3, M4 und M5. Die Mauer 

351

350
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m ü. M.

Niveau
m ü. M.

351

350

Weg
Sch128

Weg
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M14 M10 M11 M12 M13 M14 M10 M11 M12 M13

103 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzellen 12. Phase III.5. Rekonstruktionsvorschläge der Frontansicht der porticus nach Errichtung von Punktfundament 
M11. Oben mit steinernen Säulen, unten mit gemauerten Pfeilern; links mit belassener Säule auf M10, rechts nach Entfernung von Fundament M10 und der zugehörigen 
Säule / Stütze. Ca. M. 1:150.
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M6 scheint mit einer Stossfuge an die Ecken der 
Mauern M2/4 ▶ 104 zu stossen, was für eine zweite 
Phase oder zumindest für einen zweiten Bauzustand 
sprechen würde. Fundament M8 scheint hingegen 
nur in der untersten Lage eine Stossfuge mit Mauer 
M4/5 ▶ 105 zu bilden. Die darüberliegenden Geröll-
schichten zeigen keine deutliche Grenze in diesem 
Bereich. Problematisch ist schliesslich, dass Stossfu-
gen bei Geröllfundamenten nur bedingt zu belegen 
sind. Deswegen sind zwei Szenarien denkbar:

 – In Bauzustand a wird mit den Mauern M2/M3/
M4/M5 ein Gebäude mit der Länge von 17,6 m er-
stellt. Erst im Bauzustand b oder einem unmittelbar 
darauffolgenden Bauvorgang wurde das Gebäude mit 
den Mauern M6/M7/M8 um 6,6 m verlängert.
 – Das Gebäude wird von Anfang mit einer Länge von 

24,2 m erstellt, Mauer M4 ist nur eine Binnenmauer.
Datierbare Schichten, die als Argumente für eines 

der beiden Szenarien herangezogen werden könn-
ten, haben sich nicht erhalten. Ebenso wenig ist ge-

105 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 12. Phase III.5. Vier Abbauzustände der Geröllfundamente im Bereich des Zusammentreffens 
der Mauern M4, M5 und M8. Während in den Plana 1, 3 und 5 keine Stossfuge auszumachen ist, scheint zumindest auf Planum 7 eine vage Grenze zwischen 
M5 / M4 und M8 erkennbar zu sein.

M4

M2

M6

N

104 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 12.  
Phase III.5. «Stossfuge» zwischen Mauer M6 und dem Eckverband  
der Mauern M2 / M4.
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507 Vgl. Kap. VI.6.2.  508 Auch diese Argumentation ist unsicher, da 
zwar die UK der Fundamente, nicht aber das Ausgangsniveau der Ab
tiefung bekannt ist.  509 Zum Zusammenhang zwischen Fundament
tiefe und Funktion der Mauer vgl. Schwarz 1968.  510 Da die drei 
Steinbauten offensichtlich paries communis aufweisen, ist von trauf
ständigen Gebäuden auszugehen. Die Dachlast dürfte dabei durch die 
Punktfundamente der Portikussäulen bzw. die rückseitigen Abschluss
mauern aufgenommen worden sein.  511 Vgl. hier Anm. 409.  512 Im 
weiteren Verlauf der Mauer konnten aufgrund der erwähnten Störun
gen keine entsprechenden Beobachtungen gemacht werden.   513 FK 
V.006.2/2393.  514 Vgl. zusammenfassend Kap. VII.2.  515 Aller
dings konnte das stratigrafische Verhältnis der beiden Gruben nicht 
geklärt werden. Nicht ausgeschlossen ist auch eine nachrömische Da
tierung.  

wände standen. Eindeutige Belege dafür haben sich 
indes nicht erhalten, die eher dürftige Mauerschutt-
schicht Sch79 (wobei allerdings teilweise ebenfalls 
eine Kappung anzunehmen ist) und Vergleiche mit 
ähnlichen Befunden im benachbarten Legionsla-
ger511 legen diese Interpretation nahe.

Bei M5 hat sich trotz einer starken Störung durch 
die Mauerraubgrube G12.18 und NZ1 im Bereich 
des südlichen Mauerhauptes eine aus grösseren 
Kalkbruchsteinen gefügte Steinlage erhalten ▶ 107. 
Damit unterscheidet sich diese Mauer deutlich von 
den beiden angrenzenden Mauern M3 bzw. M15, die 
auf demselben Niveau nur ein Geröllfundament auf-
weisen. Einerseits kann sich diese Verstärkung des 
Fundamentes auf das Mauerhaupt beschränken512, 
sodass diese Verstärkung im Sinne einer Lisene zu 
sehen wäre. Zusammen mit den recht grossen Fun-
damenten für die Portikussäulen spricht dies für 
eine Zweistöckigkeit, zumindest im Frontbereich 
des Gebäudes. Sollte diese Besonderheit aber auf der 
gesamten Länge der Mauer ausgeführt worden sein, 
wäre dies wohl mit einer grösseren Beanspruchung 
der Mauer zu erklären. Möglicherweise hat demnach 
Mauer M5 auch gleichzeitig als Terrassierungsmauer 
im gegen Osten abfallenden Gelände gedient, unter-
scheiden sich doch die steinbauzeitlichen Gehnive-
aus in Parzelle 10 und 12 um mindestens 40 cm ▶ Bei-
lage 4. 

G12.7

M4

M4

M4

106 WindischBacht
halen 2006 – 2007 
(V.006.2). Parzelle 12. 
Phase III.5. Fundament von 
Mauer M4 in Grube G12.7; 
links Ansicht, rechts Auf
sicht. Das Fundament der 
Mauer reicht bis zur UK der 
Grube G12.7. Als unterste 
Fundamentlage wurden 
zudem grosse Kalkbruch
steine verwendet. M4 
durchschlägt alle in Grube 
G12.7 eingesunkenen 
Schichten. 

nügend datierendes Fundmaterial aus den Mauern 
selber vorhanden507. Es bleibt einzig die Möglichkeit, 
mit der Fundamentierungstiefe der Mauern zu argu-
mentieren508. Je nach Funktion, die sie übernehmen, 
ist eine unterschiedlich mächtige Fundamentierung 
zu erwarten509. Mauer M3, die als Frontmauer keine 
tragende Funktion hat510, greift nur 0,2 m in den 
B-Horizont ein, während die Nord-Süd laufenden 
Mauern M2 und M5 0,5 – 0,6 m tief eingreifen. Bei 
Mauer M4 sind es 0,5 m. Im Bereich von Grube G12.7 
sind es hingegen 1,7 m. Letzteres ist auf die genannte 
Grube zurückzuführen. Offenbar erkannte der römi-
sche Baumeister, dass der Untergrund nicht tragfähig 
genug ist. Das Fundament wurde dementsprechend 
bis zur UK der Grube abgetieft, und am Grund der 
Grube wurden zusätzlich besonders grosse Kalk-
bruchsteine ▶ 106 verwendet. Für die Errichtung von 
M4 wurde also ein erheblicher Aufwand betrieben, 
sodass eine tragende Funktion für diese Mauer an-
zunehmen ist, was wiederum dafür spricht, dass es 
sich nicht um eine Binnenmauer handelt, sondern 
die Mauern M6 – M8 zu einem späteren Zeitpunkt 
angebaut wurden.

Auf den aus Geröllen gesetzten Fundamenten wur-
den vermutlich ein oder zwei Lagen aufgemauert. Auf 
dieser Parzelle kann dies aufgrund der Kappungen 
und Störungen der Mauern in nachrömischer Zeit 
nur noch am Mauerhaupt von M5 belegt werden (vgl. 
S. 241). Die Mauerbefunde in den angrenzenden 
Parzellen 8 und 10, der Mörtelmischplatz Sch69 im 
Hinterhof sowie die Reste von Mauermörtel in der 
Mauerraubgrube G12.18 können aber als Beleg für 
die Existenz von aufgehendem Mauerwerk angeführt 
werden. Die Mauern sind mit Sicherheit nicht als reine 
Steinbauten zu interpretieren. Vielmehr sind sie als 
Sockelmauern anzusprechen, auf denen Schwellbal-
ken der Fachwerkwände auflagen oder Stampflehm- 



141 vor den toren von vindonissa  IV  AUSWERTUNG  7   H O R I Z O N T  I I I

von 17,6 bzw. 24,2 m, was einer Binnenfläche von 
rund 232 m2 entspricht. Die Anomalie des Funda-
mentes der Mauer M4 und die starke Fundamen-
tierung der Portikuspfeiler legen eine traufständige 
Bauweise nahe, wobei der Dachstuhl eine Länge von 
21,5 m zu überspannen hatte. Raum B dürfte mit ei-
nem eigenständigen Pultdach gedeckt gewesen sein. 
Die tiefgründig fundierten Portikuspfeiler deuten 
zudem zumindest für die strassenseitige Hälfte auf 
eine zweite Etage bzw. ein Mezzaningeschoss über 
porticus und Gebäudefront hin514. Unter Einbezug 
der porticus erreicht das Gebäude somit eine Ge-
samtlänge von 28,4 m, was einer Gebäudefläche von 
272,5 m2 entspricht. Die Westwand wird als paries 
communis mit Gebäude 10.3 geteilt.

H I N T E R H O F
Im Hinterhof C hat sich neben den bereits er-

wähnten Schichten Sch68 und Sch69, eingesunken 
in G12.10, die stark überprägte Schicht Sch70 erhal-
ten. Auch hier ist die Ausdehnung der Schicht gering, 
vermutlich handelt es sich aber um eine Nutzungs-
schicht, vermischt mit der Planie bzw. dem Redukti-
onshorizont nach Ende der Nutzung des Geländes in 
römischer Zeit, weshalb sie wohl eher zu Phase IV.1 
gehört.

Wohl ebenfalls in diese Phase ist Grube G12.13 zu 
setzen, da sie Grube G12.12 schneidet. Der Befund 
erlaubt keine Deutung in Bezug auf ihre Funktion.

U N D AT I E R B A R E  S T R U K T U R E N
Wohl römisch zu datieren ist Grube G12.9. Die 

Verfüllung Sch56 enthält nur römisches Fundma-
terial aus der 1. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. Die Über-
schneidung mit Grube G12.8 legt nahe, dass sie in 
die Phase III.2 – 5 datiert515.

7. 6  PA R Z E L L E  14 ▶ Beilagen 3, 4 und 8. 
Synoptische Zusammenstellung der Schichten: ▶ 108.

7. 6 .1  E R H A LT U N G
Zusätzlich zu der für alle Parzellen geltenden Prä-

misse, dass die Schichterhaltung im untersuchten 
Areal generell von Süd nach Nord und von West nach 
Ost abnimmt, ist die Parzelle 14 durch verschiedene 
neuzeitliche Eingriffe stark beeinträchtigt:

Die Leitungen NZ4 durchschneiden die Stratigra-
fie auf der gesamten Länge der Parzelle in Nord-Süd-
Richtung. Dies erschwert einerseits die Verknüpfung 
der Schichten im Bereich der Gebäude, sodass eine 
Verbindung der beiden Grabungsbereiche westlich 
und östlich dieser Leitungen nur begrenzt möglich 
ist. Andererseits werden durch die Störung im Hin-
terhofbereich Gruben so geteilt, dass nicht immer 
mit letzter Sicherheit entschieden werden kann, ob 

M15

M5

107 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Parzelle 12. Phase III.5. 
Nach Abtrag der Verfüllung der Mauerraubgrube G12.18 zeigt sich der Rest 
einer sorgfältig aus relativ grossen Kalkbruchsteinen gesetzten Steinlage 
im Bereich des Mauerhauptes von Mauer M5. Sie springt lisenenartig über 
die Flucht von Mauer M15 vor. Nördlich davon Aufsicht auf das gestörte 
Geröllfundament von M5. Rechts schliesst mit einer deutlichen Stossfuge 
das aus hochkant gestellten Geröllen bestehende Fundament von Mauer 
M15 an. 

Innerhalb des Gebäudes hat sich nur in Bereich A, 
eingesunken in Grube G12.17, ein kleiner Schichtrest 
Sch99 erhalten. Er ist stark mit gebranntem Lehm 
durchsetzt. Wegen der geringen Ausdehnung von 
weniger als 0,5 m2 ist keine Interpretation möglich. 
Die Stakete Pf12.12, welche die Lehmpackung von 
Fs12.4 durchschlägt, muss ebenfalls in Phase III.5 
oder jünger datieren. Aufgrund des Fundmaterials 
könnte auch Pfosten Pf12.26 dieser Phase zuzu-
weisen sein. Die Randscherbe einer qualitätvollen, 
schwarzen Drack 14/15513 datiert ihn eindeutig in 
flavische oder jüngere Zeit, sodass er zur Steinbaupe-
riode geschlagen wird. Schliesslich könnte auch Fun-
dament Fu12.1 zu dieser Phase gehören. Seine Lage, 
angelehnt an Mauer M4, legt dies nahe. Es könnte 
einem Pfosten als Auflager gedient haben. Mit dem 
Abstand von ca. 2,5 m von Mauer M5 ist es mögli-
cherweise im Kontext eines Durchganges zwischen 
den Bereichen A und B zu sehen.

Die Mauern sowie die Portikuspfeilerfundamente 
erlauben für diese Phase die Rekonstruktion  eines 
Gebäudes mit einer Breite von 9,6 m und einer Länge 
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109 Windisch Zivil
siedlung West 2006 – 2008. 
Blick auf die Grabungen am 
19.09.2008. Im Zentrum des 
Bildes ist die wegen Strom
kasten, Leitungsschacht so
wie Gas und Stromleitungs
verläufen nicht untersuchte 
Insel mit einer einsamen 
Strassenlaterne zu erken
nen. Blick nach Süden.

Holzgebäude F?Raum CRaum B Hinterhof HRaum APortikus(-bereich) Raum D Raum E

Sch265 Geröll/Kiesboden

Sch265 Geröll/Kiesboden

Sch 250 Brandschuttplanie
Sch 254 Zurichteplatz Steinbauten

Sch251/295  Fachwerklehmplanien Sch251/295  Fachwerklehmplanien

Sch29 Kiesboden

Sch25 Kiesboden

Sch128 Kiesboden

Sch248 Kalksteinstickung
Sch249 Ziegelstickung
Sch128 Kiesboden Sch128 Kiesboden

Sch26 Nutzungsschicht

Sch253 Nutzungsschicht Sch253 Nutzungsschicht

Sch30 Nutzungsschicht

Sch79  Abbruchschutt Steinbauten

Sch246 Kiesboden
Sch247 Nutzungsschicht

Sch84 Brandschicht

Sch253 Nutzungsschicht
Sch252 Kiesboden Sch252 Kiesboden Sch252 Kiesboden

?Sch253 Nutzungsschicht? ?Sch253 Nutzungsschicht? ?Sch253 Nutzungsschicht??Sch253 Nutzungsschicht?

Sch242 Nutzungsschicht

Sch244 Nutzungsschicht
Sch243 Kiesboden

Holzboden

Sch27 Planie

?Holztrottoir?

Seitenstrasse (= ehemals Gebäudebereich)Portikus(-bereich)

Sch131 Deckschicht Sch70 Reduktionshorizont

Phase III.5
Horizont IV

Phase III.4

Raum D Raum ERaum C Hinterhof HRaum APortikus(-bereich)Phase III.3

Raum B Bereich C Bereich D? Holzgebäude E? Hinterhof HRaum APortikus(-bereich)
Sch272 Einsinkende Deckschicht?

Phase III.2

Horizont 0

Hinterhof HRaum B? Raum C ?Raum A?Portikusbereich

Sch1 Anstehendes, verschmutzt
Sch240  Kiesboden Sch260 Geröll/Kiesboden

Sch266  Geröll/KiesbodenSch22 Nutzungsschicht 

Sch19 Nutzungsschicht Sch241 Nutzungsschicht Sch241 Nutzungsschicht

Sch255 Brand/Abbruchschuttplanie Sch258 Fachwerklehmplanien
Sch20 Kiesboden/Planie Sch51/52 FachwerklehmplanienSch5/Sch294 Planie aus Material 

 des B-Horizont

Holzboden? Holzboden? Holzboden?

Phase III.1

108 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 14. Tabellarische Darstellung der Schichtabfolgen in den Räumen und Bereichen der Gebäude und im Hinterhof. 
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516 Dies ist mit Sicherheit nicht auf qualitative Unterschiede in der 
Dokumentation zurückzuführen.  517 Als tpq ist der Beginn der Be
siedlung in spättiberischclaudischer Zeit anzunehmen, während als 
taq die frühflavische Brandschicht Sch250 gelten kann. Vgl. Kap. VI.2 
und VI.5.2.  

es sich um eine oder zwei Gruben handelt, die sich 
teilweise überlagern (z. B. G14.17).

Der Bereich der porticus ist durch die Störungen 
NZ4 und NZ9 stark gestört. Zudem führten verschie-
dene äussere Umstände sowie der Grabungsablauf 
dazu, dass im Kontaktpunkt der drei Grabungen Win-
disch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2), Windisch 
Bachthalen 2007-2009 (V.007.3), Windisch-Alte 
Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2) ein grös-
serer Bereich ▶ 109 nicht gegraben werden konnte. 
Entsprechend konnte die porticus einzig im Profil 
▶ Beilage 8 knapp erfasst werden. Wie sich die Schich-
ten über die gesamte Parzellenbreite in der porticus 
entwickeln, ist deshalb nicht mit Sicherheit zu ent-
scheiden. Da die OK des Anstehenden zwischen 
dem Ostende von Parzelle 14 und dem Ostende von 
Parzelle 16 um rund 0,6 m ansteigt, ist mit Installa-
tionen ähnlich den Stufen an den Grenzen zwischen 
den Parzellen 8/10 und 10/12 zu rechnen. Allfällige 
Strukturen der Portikuskonstruktion liegen ebenfalls 
im nicht gegrabenen Bereich.

Eine Verknüpfung der Schichten in den beiden por-
ticus von Parzelle 12 zu Parzelle 16 ist nicht eindeutig 
möglich. Allerdings fällt auf, dass die Schichtpakete 
der Phase III.4, für Parzelle 16 ist dies insbesondere 
Kiesboden Sch307, für Parzelle 12 sind es die Schich-
ten Sch25 – Sch29, jeweils umfangreicher sind als die 
Schichten der vorhergehenden Phasen.

Auffällig ist ausserdem, dass sich die beiden Profile 
▶ Beilage 7 und 15/3 zwischen den Achsen 810 und 814 
in Bezug auf die Zahl der differenzierbaren Schich-
ten markant unterscheiden, obwohl sie nur gerade 
vier Meter auseinanderliegen. Während sich in Ers-
terem zehn Schichten unterscheiden lassen, sind 
es im zweiten Profil nur deren fünf 516. Davon kön-
nen jeweils die unterste (Sch241) und die oberste 
Schicht (Sch250) miteinander gleichgesetzt wer-
den, sodass sich die Frage nach einer Kappung von 
Schichten stellt. Ohne eine Analyse des Fundmate-
rials ist eine Beantwortung a priori ausgeschlossen. 
Da sich eine allfällige Kappung allerdings innerhalb 
des claudisch-neronischen Fundspektrums abspie-
len würde517, ist fraglich, ob sich ein allfälliger Hiatus 
anhand der Keramik überhaupt nachweisen liesse. 
Infolgedessen werden die Positionen im Bereich der 
Parzelle 14, welche keiner Schicht eindeutig zuweis-
bar sind, zu Schicht Sch251 zusammengefasst. Diese 
wird folgerichtig der jüngsten Phase, hier Phase III.4, 
zugewiesen. Anders verhält es sich mit den aus dieser 
Schicht stammenden Münzen. Sie können aufgrund 
ihrer absoluten Höhe zum Teil einem Niveau der 
Phase III.2 zugewiesen werden (vgl. S. 149). 

Im Gegensatz zu anderen Parzellen (z. B. Parzelle 
12) haben sich im Hinterhofbereich nur im unmit-
telbar an das Gebäude angrenzenden Bereich, über 
den Materialentnahmegruben G14.7 und G14.8, ein-
gesunkene Deckschichten erhalten, die eindeutig zu 
differenzieren waren. Während bei G14.6 dieses Feh-
len auf die randliche Erfassung der Grube zurückzu-
führen ist, kann dies bei den Materialentnahmegru-
ben G14.13 und G14.17 mit der Überprägung durch 
Bioturbation und Störungen bzw. der Schwierigkeit 
der Dokumentation aufgrund der Leitungen NZ4 er-
klärt werden.

Infolge dieser Störungen und der nicht gegrabe-
nen Bereiche in Parzelle 14 ist die Befundsituation 
nur schwer zu beurteilen. Die erhaltene Stratigrafie 
ist in der Südostecke mit ca. 1 bis 1,5 m am mäch-
tigsten, während sie in der Südwestecke 0,3 m nicht 
übersteigt. Gegen Norden nimmt die Schichterhal-
tung rapide ab. Das nur teilweise dokumentierte 
Profil entlang der Leitung NZ4 auf Achse ca. 203.5 
▶ Beilage 8 weist bereits ab Achse 812 nur noch eine 
Schichterhaltung von ca. 0,5 m auf, bei Achse 824 
sind es noch 0,2 m, danach sind nur noch Teile des 
Reduktionshorizontes über dem anstehenden B-Ho-
rizont erhalten.

7. 6 . 2  P H A S E  I I I .1  ▶ 110
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Als Bauniveau dient die OK des leicht verschmutz-
ten Anstehenden Sch1. (vgl. Ausführungen unter 
Phase II.2)

P O R T I K U S B E R E I C H
Als Gehhorizont dient Sch1, auf dem sich der 

Schmutzhorizont Sch19 bildete.

G E B Ä U D E B E R E I C H
Wohl noch vor der Errichtung eines Gebäudes 

wurde Grube G14.1 angelegt. Sie ist direkt in den 
anstehenden B-Horizont eingetieft. Da sie von der, 
der Phase III.2 zuzuweisenden Planie aus umgelager-
tem Anstehendem Sch5 überlagert wird ▶ 111, scheint 
sie erst gegen Ende der Phase III.1 verfüllt worden 
zu sein. Die annähernd rechteckige Form und ihre 
geringe Tiefe – nur rund 40 cm – sprechen für eine 
Interpretation als Werkgrube. Der organische Anteil 
in der Verfüllung Sch245 dürfte relativ hoch gewe-
sen sein, da die Setzungen der eingesunkenen Deck-
schichten annähernd 30 cm betragen. In ihrem Kon-
text könnten die fünf Pfosten Pf14.4 – Pf14.6, Pf14.13 
und vielleicht auch Pf14.12 zu sehen sein. Die ersten 
vier gehören jeweils zu zweit zusammen. Sie bilden 
eine parallel zur Nordseite von Grube G14.1 verlau-
fende Linie. Pfosten Pf14.12 steht in einem rechten 
Winkel zu dieser Linie. Demzufolge könnte es sich 
um eine Dachkonstruktion über Grube G14.1 han-
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deln, deren südwestlicher Eckpfosten nicht erkannt 
oder erfasst wurde.

Gebäude 14.1(?): Neben den Feuerstellen (vgl. 
S. 145), die ein Gebäude wahrscheinlich machen, 
sprechen folgende Befunde für die Existenz von Aus-
senwänden: Der Kiesboden Sch240, der allerdings 
nicht mehr flächig nachzuweisen ist, bricht auf Achse 
808.20 ab ▶ Beilage 8. Eine auf dieser Achse rekonstru-
ierte Südwand kommt in direkter Verlängerung der 
Front des Gebäudes auf Parzelle 12 zu liegen. Ein 
Überrest der Westwand könnte Pfosten Pf14.23 dar-
stellen. Er liegt auf der Parzellengrenze 12/14. Vage 
Hinweise auf die Lage der Rückwand gibt Pfosten 
Pf14.20 (vgl. S. 145), was eine Minimallänge von 
13,3 m ergeben würde.

Der eindeutigste Beleg für ein Gebäude sind hin-
gegen die beiden Feuerstellen Fs14.1 und Fs14.3. Sie 
liegen direkt auf Sch1 auf und gehören somit sicher 
in Phase III.1.

Ebenfalls von diesem Gebäude könnten die Pfos-
ten Pf14.7 – Pf14.9, Pf14.11, Pf14.14, Pf14.17, Pf14.19, 
Pf14.20 und Pf14.25 stammen. Die Pfosten weisen 
unterschiedliche UK auf, sodass eine Zusammen-
gehörigkeit nicht zwingend ist. Die Pfosten Pf14.11, 
Pf14.7, Pf14.19, Pf14.17 und Pf14.20 bilden aber 
eine Reihe, die parallel zur Parzellierung verläuft518. 
Pf14.8 bildet ausserdem mit Pfosten Pf14.7 einen an-
nähernd rechten Winkel zur eben genannten Reihe. 
Eine Verlängerung dieser Linie durch Pfosten Pf14.7 
bis zu Pf14.25 ist auszuschliessen, da er zu stark von 
der entsprechenden Flucht abweicht. Möglicher-
weise gehört aber Stakete Pf14.9 zu Pfosten Pf14.8. 
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G14.1Sch245

Sch7

Sch5

Sch242

Sch251

110 Windisch Zivilsiedlung West 
2006 – 2008. Übersichtsplan  
Parzelle 14. Phase III.1.  
Gebäude 14.1?. M. 1:200. 

111 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 14. Phase III.1 – 3. 
Profil durch Grube G14.1 auf Achse 204.6. Über der Verfüllung Sch245 sind die eingesunke
nen Schichten Sch5, Sch7, Sch242 und Sch251 zu erkennen. Blick nach Westen.
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518 Diese Pfostenreihe verläuft über die Grube G14.1, was bei der 
Ansprache als Raumteiler die Grube eindeutig in die Zeit vor der Er
richtung des Gebäudes verweist.  519 Vgl. Kap. IV.7.6.3 ff.  520 FK 
V.008.2/2912. Diese Frage muss eine zukünftige Auswertung der 
Funde klären.  521 Vgl. Kap. IV.6.  

Aufgrund ihrer Lage in Bezug auf die anhand von 
jüngeren Befunden519 postulierte Parzellenbreite 
könnte es sich um eine Raumtrennung im Inneren 
des Gebäudes handeln. Der letzte Pfosten Pf14.20 
könnte wie bereits erwähnt das Ende des Gebäudes 
anzeigen.

Dies würde die drei Räume A, B und C definieren. 
Gegen diese Interpretation spricht, dass in diesem 
Fall beide Feuerstellen Fs14.1 und Fs14.3 in einem 
nur 3,7 m breiten Raum zu liegen kommen, was wenig 
wahrscheinlich erscheint. Plausibler scheint, Raum C 
auf die gesamte Breite des Gebäudes zu rekonstruie-
ren, sodass ein etwas kleinerer Raum A mit der darin 
befindlichen Feuerstelle Fs14.1 in der Gebäudefront 
entsteht, während Fs14.3 in Raum C liegt. Raum A 
wäre in diesem Falle als Werkraum mit einer gewerb-
lich genutzten Feuerstelle anzusprechen, in deren 
Kontext vielleicht auch Grube G14.1 zu sehen ist, 
während Raum C wohl als Wohnraum zu betrachten 
wäre. In diesem Falle könnte die oben beschriebene 
Pfostenreihe älter als das Gebäude sein und vielleicht 
von einem Zaun stammen. Stratigrafische Hinweise, 
die für eine der beiden Varianten sprechen würden, 
liegen nicht vor. Innerhalb der gesamten Fläche der 
Parzelle ist eine Nutzungsschicht Sch241 zu fassen. 
Nördlich Achse 815 löst sie sich allerdings zum Teil 
im schlecht differenzierbaren Schichtpaket Sch251 
und der Abbruchschuttschicht Sch258 auf.

Ebenfalls innerhalb des postulierten Gebäudes lie-
gen Gräbchen Gn14.4 sowie die Gruben G14.4 und 
G14.14. Gn14.4 liegt unter Feuerstelle Fs14.2, was 
eine Zuweisung zu dieser Phase belegt. Seine Funk-
tion ist allenfalls mit den Funden aus seiner Verfül-
lung520 zu klären, könnte aber im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Fs14.1 stehen. Grube G14.4 ist 
nur knapp angeschnitten worden. Neben einer An-
sprache als Kellergrube im Inneren von Gebäude 14.1 

ist auch eine Interpretation als ältere Materialentnah-
megrube (Horizont I oder II) denkbar. Eine Über-
prüfung der Funde in der Grubenverfüllung Sch257 
könnte hier Klarheit schaffen. Eher für eine Datie-
rung in Phase III.1 spricht, dass die erste eingesun-
kene Deckschicht zur Abbruchschuttschicht Sch258 
▶ 112 zu gehören scheint. Dieser Abbruchschutt ist ein 
letztes Argument, das für die Existenz von Gebäude 
14.1 herangezogen werden kann. Allerdings ist auch 
nicht auszuschliessen, dass es sich dabei um Material 
vom Abbruch des benachbarten Hauses 12.1 handelt.

Für Grube G14.14 ist eine Ansprache als Keller-
grube aufgrund des runden Grundrisses ▶ 113 eher zu 
belegen als bei G14.4. Er deutet auf eine Verschalung 
mit Holz, einem Fass oder einer Faschine hin. Eine 
Hinterfüllung dieses Einbaus scheint mit Sch270 zu 
fassen zu sein. Die untere Verfüllung Sch271 ist wohl 
als Einfüllung nach Auflassung der Grube zu inter-
pretieren. Ohne eine Datierung über die Funde ist 
allerdings nicht ganz auszuschliessen, dass es sich um 
eine ältere Materialentnahmegrube (Horizont I oder 
II) handelt521.

Sch131

Sch249

Sch253

Sch251

Sch258

Sch240

Sch1

Sch252

G14.2

G14.4Sch5

Sch248 Sch250

Fs14.3 Fs14.4

B-Horizont

C-Horizont

Sch257

Sch258

Rückverfüllung 
Grabung V.006.2

350.40 m ü. M.

204 205 206

Horizonte I–IIPhase III.1
Phase III.2Phase III.3Phase III.4Phase III.5Phase IV.1Horizonte V–VI

G16.12

G14.14

112 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 
(V.008.2). Parzelle 14. Nordprofil auf Achse 819. Die beiden 
Gruben G14.2 und G.14.4 sind jeweils am Rand des Profils 
erfasst. Im mittleren Bereich ist von unten nach oben die 
Abfolge der den Phasen III.1 – III.4 zugewiesenen Schichten 
zu erkennen. M. 1:40.

113 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 14. Phase III.1. 
Rechts im Bild ist das Negativ der Grube G14.14 zu erkennen. Die weitgehend runde Form 
im unteren Bereich macht eine Verschalung wahrscheinlich. Links im Bild das Negativ der 
Doppelfassgrube G16.12. Blick nach Norden. 
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114 WindischAlte Zürcher
strasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). 
Parzelle 14. Phase III.2. Hinterhof. 
Bodenbefestigung Sch260 aus 
Geröllen und Grobkies. Über 
Gruben komplex G14.8 – G14.10 
liegt die Bodenbefestigung 
Sch266. Über Grube G14.10 sind 
zudem Reste der Brandschutt
schicht Sch250 eingesunken. Am 
unteren Rand sind das Gräbchen 
Gn14.9 sowie Reste des  Kiesbodens 
Sch252 und der Planien Sch251 
und Sch258 zu erkennen.

115 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 14. Phase III.1. Profil durch Grubenkomplex G14.8 – G14.10. Links der Bildmitte 
ist die dunklere Verfüllung Sch264 der auf der Grabung nicht erkannten Grube G14.10 zu sehen. Sie ist in die teils nur aus Geröllen zusammengesetzte 
Verfüllung Sch262 der Grube G14.8 eingetieft. Eingesunken in G14.10 hat sich ausserdem die Brandschuttschicht Sch255 erhalten (Pfeil), welche von G14.10 
durchschlagen wird. Blick nach Osten.
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522 Entsprechend wird auf eine Berechnung der Gebäudefläche ver
zichtet.  523 Da sie nicht erkannt wurde, sind kaum Fundkomplexe 
der Verfüllung Sch264 zuweisbar. Einzig FK V.008.2/2803 enthält 
wohl vorwiegend Material aus dieser Verfüllung.  524 Die geringe 
Stabilität der vorwiegend aus Geröllen zusammengesetzten Schichten 
in der Verfüllung Sch262 zeigte sich während der Grabung V.006.2, als 
Teile dieser Verfüllung aus dem Profil verstürzten.  

7. 6 . 3  P H A S E  I I I . 2  ▶ 116
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Nur nördlich Achse 818 zeichnet sich in den Profi-
len ▶ 112 und Beilage 8 die Fachwerkschuttplanie Sch258 
ab. Vermutlich wurde der Abbruchschutt von Haus 
14.1 oder Haus 12.1 in die hintere Hälfte der Parzelle 
ausplaniert, um das Gefälle sowie die über den Gru-
ben G14.2, G14.4, G14.6, G14.7, G14.11 und beson-
ders G14.8 entstandenen Senken im Norden der Par-
zelle auszugleichen und eine horizontale Fläche für 
den Bau des neuen Gebäudes zu erhalten. Stratigra-
fisch auf demselben Niveau sind einige wenige Lin-
sen mit Brandschutt Sch255 ▶ 117 erhalten. Es ist des-
halb von einem Teilbrand oder einem Brandereignis 
in unmittelbarer Nähe auszugehen (vgl. Bauvorberei-
tung III.2 in Parzelle 12). Wohl ebenfalls im Rahmen 
der Bauvorbereitungen wird in den strassenseitigen 
Bereichen der Parzelle eine teilweise bis zu 10 cm 
dicke Schicht aus umgelagertem B-Horizont Sch5/
Sch294 eingebracht. Während sie östlich eindeutig 
als Fortsetzung von Sch5 in Parzelle 12 anzuspre-
chen ist, bleibt die Verbindung mit Sch294 im west-
lichen Viertel der Parzelle durch die Störung NZ4 
ungesichert, zumal ihre jeweiligen OK östlich bzw. 
westlich der Störung mit 350,25 bzw. 350,65 m ü. M. 
erheblich differieren. Aufgrund der stratigrafischen 
Lage über einer Nutzungsschicht Sch241, die direkt 
auf dem Anstehenden Sch1 bzw. einem auf diesem 
aufliegenden Boden Sch240 liegt, sind sie gleichzu-
setzen.

P O R T I K U S B E R E I C H
Die aus Parzelle 12 bekannte Abfolge einer Planie 

Sch20, welche die Fortsetzung von Sch5 darstellt, 
aus umgelagertem B-Horizont und der zugehörigen 
Nutzungsschicht Sch22 zieht bis in den Westrand der 
Parzelle 14.

G E B Ä U D E  14. 2
Das Haus 14.2 ist sehr viel konkreter nachweis-

bar als sein möglicher Vorgängerbau. Die Südwand 
wird durch Gräbchen Gn14.3 definiert. Es wurde im 
Profil ▶ Beilage 8 gefasst, und sein Abtiefungsniveau 
ist aufgrund der Störung durch NZ9 nicht gesichert, 
aber eindeutig jünger als Phase III.1. Die Ostwand 
wird von Gräbchen Gn14.1 definiert, das im Profil 
▶ Beilage 8 klar mit Sch5 rechnet. Als Überreste der 
Westwand sind möglicherweise die beiden Pfosten 
Pf14.22 und Pf14.24 anzusprechen, zumal sie sich in 
Sch294 bereits abzeichnen und auf der durch das jün-
gere Gräbchen Gn14.11 definierten Parzellengrenze 
14/16 liegen. Die unterschiedlichen Bautechniken 
für die West- und Ostwand sind vielleicht damit zu 
erklären, dass als Ostwand eine gemeinsame Wand 
mit Parzelle 12 errichtet wurde, während dies für 
die Westwand eindeutig nicht der Fall ist. Die Länge 

Die bereits erwähnten Pfosten Pf14.2 und Pf14.14 
könnten aufgrund ihrer räumlichen Nähe zu Grube 
G14.1 bzw. Graben Gn14.4 gehören. Dies ist aber so 
wenig gesichert wie ihre Zuweisung zu dieser Phase.

Abschliessend ist festzuhalten, dass die wider-
sprüchliche Befundlage keine gesicherte Rekon-
struktion eines Gebäudes zulässt. Die beiden Feuer-
stellen Fs14.1 und 14.3 lassen aber die Existenz eines 
Gebäudes wahrscheinlich erscheinen. Es dürfte am 
ehesten in Pfostenbauweise errichtet worden sein. 
Abgesehen von der vermuteten Mindestlänge um 
13,3 m und einer vagen Aussage zur Breite, die der 
späteren Parzellenbreite von 11,6 m entspricht, sind 
keine eindeutigen Aussagen zu den Gebäudedimen-
sionen möglich522.

H I N T E R H O F
Möglicherweise bereits in dieser Phase wird der 

Hinterhof mit der Geröll- und Kiesschicht Sch260 
befestigt.

Die vermutlich runde Grube G14.10 wurde auf der 
Grabung nicht erkannt. Die darin eingesunkenen 
Brandschuttschichten Sch255 und Sch250 ▶ 114 bzw. 
115 und die in letzterer Abbildung erkennbare Ver-
füllung Sch264, welche die Verfüllung Sch262 von 
G14.8 durchschlägt, machen ihre Existenz aber wahr-
scheinlich523 und datieren sie in Phase III.1.

Grube G14.9 ist mit grosser Wahrscheinlichkeit 
in diese Phase zu datieren. Sie schneidet, wie in 
▶ Beilage 8 gut zu erkennen ist, die Verfüllung Sch262 
der Materialentnahmegrube G14.8. G14.9 wird 
später mit Schicht Sch263 verfüllt. Letztere wurde 
in der Grabung Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 
(V.006.2) nur im Profil dokumentiert und in der 
Grabung Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 
2008 – 2009 (V.008.2) gemeinsam mit Sch262 abge-
baut, sodass kein datierendes Fundmaterial vorliegt. 
Allerdings zieht Boden Sch260 über die Verfüllung 
Sch263 ▶ Beilage 8. Eine Datierung der Grube in Ho-
rizont II, als zweite Phase der Kiesentnahmegruben 
ist insofern nicht auszuschliessen. Dies erscheint 
aber aufgrund der senkrecht verlaufenden Grenze 
zwischen der Verfüllung Sch263 und der vornehm-
lich aus lockeren Geröllen bestehenden Verfüllung 
Sch262524 unwahrscheinlich ▶ Beilage 8. Dies kann nur 
durch eine Verschalung erklärt werden, was für eine 
Interpretation als Keller- oder Latrinengrube spricht, 
und als Argument für eine Datierung in Phase III.1 
gelten kann.
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des Gebäudes ist hingegen nicht rekonstruierbar. Da 
in Grube G14.8 keine eingesunkenen Spuren einer 
Rückwand gefasst wurden525 und auch keine ein-
gesunkenen Böden zu beobachten waren, kann das 
Haus aber maximal 16,6 m lang gewesen sein.

Das nur über eine Distanz von einem Meter nach-
gewiesene, westlich der Störung NZ4 liegende 
Gräbchen Gn14.10 dürfte als Innenwand zu inter-
pretieren sein. Es scheint direkt in Sch1 abgetieft 
zu sein. Aufgrund einer modernen Störung fehlen 
darüberliegende Schichten. Zudem war die Verfül-
lung steril, sodass eine eindeutige zeitliche Einord-
nung nicht möglich ist. Allerdings ergeben sich bei 
einer Zuweisung zu dieser Phase Fronträume mit 
vergleichbarer Dimension wie bei Gebäude 12.2 auf 
Parzelle 12 ▶ 86 und 116. Als Überrest einer Trennwand 
ist möglicherweise Pf14.10 zu interpretieren, da er 
unter dem späteren Raumteiler Gn14.6 liegt. Mögli-
cherweise ist das Innere des Gebäudes also in min-
destens drei Räume geteilt. Das vordere Drittel des 
Gebäudes weist mindestens zwei Räume mit einer 
Raumtiefe von 7,2 m auf. Die Breite des östlichen 
Raumes A würde bei einer Interpretation von Pfos-
ten Pf14.10 als Teil eines Raumteilers 5 m betragen, 
während der westliche Raum B 6,6 m breit ist526. 
In Raum A liegt die Feuerstelle Fs14.2, zu der wohl 
auch das Pföstchen Pf14.3527 gehört. Da auch im da-
hinterliegenden, vielleicht auf die gesamte Breite der 
Parzelle zu rekonstruierenden Bereich C eine Feuer-
stelle Fs14.4 ▶ 118 zu fassen war, ist davon auszugehen, 
dass die Raumnutzung ähnlich wie in Phase III.1 zu 
postulieren ist: eine gewerbliche Nutzung in Raum 
A und eine Wohn- und Küchennutzung für Raum C. 
Das am Rande der Störung NZ4 gefasste Fundament 
Fu14.1 ▶ 118 liegt ebenfalls in Raum C und gehört ein-
deutig in diese Phase. Im Profil ▶ Beilage 8 zieht aller-
dings das Schichtpaket Sch251, welches wohl Schich-
ten der Phase III.1 – 3 umfasst unter Fu14.1, sodass 
eine farblich der Phase III.3 zugewiesene Schicht un-
ter das in Phase III.2 gehörende Fundament Fu14.2 
zieht. Seine erhaltene, viertelkreisförmige Form lässt 
keine eindeutige Interpretation zu. Denkbar wäre ein 
Fundament für einen (Back-)Ofen. Allerdings fehlen 
die für eine solche Installation zu erwartenden Reste 
von gebranntem Lehm. 

Pfosten Pf14.21 ist eventuell ebenfalls als Überrest 
einer Trennwand oder als Spur der Rückwand an-
zusprechen. In ersterem Falle wäre hinter Bereich C 

116 Windisch Zivilsiedlung 
West 2006 – 2008. Übersichts
plan Parzelle 14. Phase III.2.  
Gebäude 14.2. M. 1:200. 
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ein weiterer Gebäudeteil, Bereich D, zu postulieren. 
Die geringe Schichterhaltung erlaubt aber keine ge-
sicherte Aussage.

Eindeutig als Böden zu interpretierende Schichten 
sind, abgesehen von Kiesboden Sch5/Sch294, nicht 
zu erkennen. Dieser erstreckt sich zumindest östlich 
von NZ4 bis in die Bereiche von Raum C, ist aber 
im Profil ▶ Beilage 8 nicht zu fassen. Es ist deshalb 
zumindest zum Teil von Holzböden auszugehen. 
Eine Nutzungsschicht ist nicht von der darüber-
liegenden Planie Sch251/Sch295 zu trennen. Die 
insgesamt acht aus Sch251 stammenden Münzen, 
von denen sich sechs528 auf einer Höhe zwischen 
350,39 – 350,45 m ü. M. fanden, legen nahe, dass 
diese einem Gehhorizont zuzuweisen sind, welcher 
der OK von Sch5 entspricht. Dieses Niveau kor-
respondiert auch mit der OK von Fs14.4, die mit 
350,51 m ü. M. leicht darüberliegt, wie dies für eine 
Feuerstelle aus einem Geröllunterbau und einer dar-
auf als Feuerungsplatte aufgebrachten Lehmschicht 
▶ 119 zu erwarten ist. Die in Grube G14.14 eingesun-
kene Deckschicht Sch272 umfasst mit Sicherheit 
auch Schichten der Phase III.2, wobei nicht auszu-
schliessen ist, dass sie auch Schichten der Phase III.1 
umfasst.

Auch wenn die Befundlage für Phase III.2 deutlich 
besser als für die erste Phase auf dieser Parzelle ist, 
bleiben doch grosse Lücken im Befund. Vermutlich 
handelt es sich um ein Gebäude mit einer Breite 
von 11,6 m, während seine Länge zwischen 12,4 und 
16,6 m beträgt. Eine Berechnung der Fläche scheint 

Sch255

Gn14.4

Sch5

NZ
4

117 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 14. Phase 
III.2. Eingesunken über Gräbchen Gn14.4, hat sich eine Linse des Brandschuttes Sch255 
erhalten. Östlich davon zeichnet sich ein letzter Rest des aus umgelagertem BHorizont 
bestehenden Bodens Sch5 ab.

525 Allerdings gilt es einzuschränken, dass in dem quer zur Rückwand 
verlaufenden Profil ▶ Beilage 6 nur ein Balkengräbchen gefasst worden 
wäre. Pfostengruben wären wohl in den Verfüllungen des Gruben
komplexes G14.8 – G14.10 nicht erkannt worden.  526 Allerdings gilt 
einzuschränken, dass allfällige weitere Raumteiler durch NZ4 zerstört 
worden sein könnten.  527 Es durchschlägt Fs14.1, weshalb es eindeu
tig in diese Phase gehört.  528 Es handelt sich um die Münzen Mü65, 
Mü117, Mü161, Mü184, Mü245, Mü266, Mü424 und Mü611, von denen die Mün
zen Mü65, Mü184, Mü245, Mü266, Mü424 und Mü611 auf dem entsprechenden 
Niveau liegen. Die Münze Mü117 wurde nicht eingemessen, sodass ihre 
Zugehörigkeit unklar ist. Mü161 liegt mit einer Höhe von 350,55 m ü. M. 
signifikant höher und könnte evtl. aus Kiesboden Sch252 stammen. 
Vgl. Kap. VI.4.2.3.  

NZ12

G14.4

Sch250

Fs14.4

Fu14.1

Sch5

Sch255

 und Fs14.6

119 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 14. Phase III.2. 
Schnitt durch Feuerstelle Fs14.4. Sie besteht aus einem Fundament aus kleinen Geröllen 
und einer darauf aufliegenden Feuerplatte aus verziegeltem Lehm. Die grösseren Gerölle am 
 rechten Rand könnten die Überreste einer Glutbegrenzung sein. Sie sinken in Grube G14.4 ab. 
Im Profil durchschlägt ein Pfostenloch der neuzeitlichen Pfostenreihe NZ11 die Feuerstelle. 
Blick nach Norden.

118 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 14. Phase III.2. 
Gebäude 14.2, Raum C. Die Fläche wird vom Profilsteg durch die Feuerstellen Fs14.5 und 
Fs14.6 und Störung NZ12 in zwei Bereiche gegliedert. Nördlich davon sind das Fundament 
Fu14.1 und die verziegelte Oberfläche von Feuerstelle Fs14.4 zu sehen. Südlich davon sind 
Reste des Kiesbodens Sch5 und die darunterliegende, mit Brandschutt angereicherte Planie 
Sch255 zu erkennen. In der Nordostecke liegen jüngere, über Grube G14.4 einsinkende 
Schichten, u. a. Brandschutt Sch250.
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529 FK V.008.2/2795.  530 Im Prinzip könnte es sich auch um 
den älteren Boden Sch260 handeln. Da unmittelbar auf diesem je
doch Reste von Brandschutt (Sch250) liegen, dürfte es sich um den 
jüngsten Kiesboden Sch265 handeln.  531 In ihrer Konstruktions
weise vergleichbar sind dieser Grube die beiden Gruben G14.19 und 
G14.22. Vgl. zu diesen Gruben auch Kap. V.3.4 und VII.5.2.4.  532 Vgl. 
Kap. VII.5.2.4.  533 FK V.008.2/1801, 1891 und 1892.  534 Sie wären 
dann im Kontext der Schichten Sch8 – Sch11 auf Parzelle 12 zu sehen.  

aufgrund der mit grosser Unsicherheit behafteten 
Gebäudelänge wenig sinnvoll. Das Gebäude war in 
Mischbauweise errichtet, da sowohl Pfostengruben 
als auch Balkengräbchen auftreten.

H I N T E R H O F
Im Bereich des Grubenkomplexes G14.8 – G14.10 

machten wohl Senkungen eine Erneuerung des Kies- 
und Geröllbodens Sch260 notwendig. Zu dieser 
Schicht Sch266 gehört auch ein vollständig erhalte-
ner Läufer einer Handmühle ▶ 114529.

Grube G14.12 ist aufgrund der ersten über der Ver-
füllung Sch78 eingesunkenen Schicht, die als Teil 
des Kies- und Geröllbodens Sch265 im Hinterhof 
anzusprechen ist530, wohl noch in Phase III.2 zu da-
tieren531. Im Profil lässt sich eindeutig eine Hinter-
füllung Sch77 gegen die Verfüllung Sch78 abgrenzen 
▶ 120. Aufgrund der runden Form des Negativs der 
Verfüllung und deren Durchmesser von ca. 0,8 m ist 
ein Fass oder eine Faschine als Auskleidung anzu-
nehmen. Der Boden der Grube ist gerundet. G14.12 
ist aufgrund der relativ grossen Tiefe im Vergleich zur 
Grundfläche wohl als Latrine anzusprechen. Dafür 
spricht auch die runde UK der Grube, die beim wie-
derholten Ausschöpfen entstanden sein könnte532.

Womöglich ebenfalls in diese Phase gehören die 
beiden Gräbchen Gn14.12 und Gn14.13. Sie bilden 

zusammen einen rechten Winkel und die Orientie-
rung stimmt mit der Parzellierung überein. Zwar 
zeichnen sie sich nur im Anstehenden ab und könn-
ten auch in Phase III.1 gehören, ihre Lage um Grube 
G14.12 legt aber nahe, dass sie von einer Installation 
zu dieser Grube stammen. Wenn G14.12 tatsächlich 
als Latrine zu interpretieren ist, könnte es sich um 
die Spuren eines kleinen Holzgebäudes E handeln, 
das über der Latrine errichtet worden war. Die weni-
gen Funde aus den Gräbchenverfüllungen, darunter 
keine einzige Randscherbe, lassen einzig eine Datie-
rung ins 1. Jh. n. Chr. zu533.

In diese oder die vorhergehende Phase sind die 
Gruben G14.20 und G14.21 zu setzen. Sie werden 
von der in Phase III.3 – 4 gehörenden Grube G14.22 
geschnitten. Da sich die Verfüllungen der beiden 
Gruben im Anteil an grösseren Geröllen unterschei-
den, ist davon auszugehen, dass es sich um zwei ein-
zelne Befunde handelt.

7. 6 .4  P H A S E  I I I . 3  ▶ 121
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Das beim Abbruch von Gebäude 14.2 anfallende 
Material wurde ausplaniert. Im Bereich nahe an Par-
zelle 12 ist die Fortsetzung von Planie Sch7 zu fas-
sen; sie scheint hier nicht bis in die porticus planiert 
worden zu sein, wie dies in Parzelle 12 zu beobachten 
war. In der Restfläche, allerdings nur östlich von Stö-
rung NZ4, ist wohl Sch251 als entsprechende Planie 
anzusprechen. Westlich NZ4 sind keine Schichten 
erhalten, die jünger als Phase III.2 sind.

Wie bereits erwähnt, sind im nur teilweise ergra-
benen Streifen entlang der östlichen Parzellengrenze 
eine grössere Anzahl an Schichten (Sch242, Sch243, 
Sch244, Sch246 und Sch247 ▶ Beilage 8) nachweisbar, 
die für mehrere Bodenerneuerungen in diesem Be-
reich sprechen. Im Profil ▶ Beilage 4 ist westlich Achse 
260.8 hingegen einzig die als Planie anzusprechende 
Schicht Sch251 zu erkennen, die ausserdem eindeu-
tig unter den Kiesboden Sch252 zieht. Es stellt sich 
deshalb die Frage, ob für Parzelle 14 ein Hiatus zwi-
schen Phase III.2 und III.3 anzunehmen ist. In die-
sem Falle wären zumindest die Schichten Sch242, 
Sch243 und Sch244 in Bezug zu Aktivitäten auf Par-
zelle 12 zu setzen534 Nicht auszuschliessen ist auch, 
dass dieser Bereich als Zugang des Gebäudes 14.3a 
und 14.3b diente und infolge einer intensiveren Be-
gehung mehrfach erneuert werden musste. Schliess-
lich ist auch denkbar, dass die grössere Anzahl von 
Schichten auf eine Traufgasse zwischen den Par-
zellen 12 und 14 zurückzuführen sind. Da im Profil 

Sch77
Sch77

Sch78

Sch265

Sch250

Sch70

Rückverfüllung der 
Grabung V.006.2

Sch68

120 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 14. Phase III.2. 
Schnitt durch Grube G14.12. Im unteren Drittel sind entlang der Grubenwände zwei keil
förmige Bereiche als Hinterfüllung Sch77 aus rückverfülltem Material des B und CHori
zonts auszumachen. Dazwischen zeigt sich die dunkelbraune geschichtete Verfüllung 
Sch78. Darüber sind der Kies und Geröllboden Sch265, der mit Ziegeln durchsetzte Brand
schutt Sch250, Kiesboden Sch68 sowie der heterogene Abbruchschutt Sch70 eingesunken. 
Am rechten oberen Rand des Profils ist ausserdem der wiederverfüllte Eingriff der Grabung 
WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2) zu sehen. Blick nach Norden.
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▶ Beilage 4 im fraglichen Bereich einerseits ein 0,6 m 
breiter Bereich durch den Eingriff von M2 zerstört 
ist, und aufgrund der Grenze zwischen den Grabun-
gen Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2) 
und Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 
(V.008.2) im Profil ausserdem eine Lücke von 1,2 m 
besteht, ist diese Frage nicht mehr zu klären.

P O R T I K U S B E R E I C H
Im sehr kleinen ergrabenen Ausschnitt der porticus 

von Parzelle 14 konnte keine Fortsetzung des Porti-
kusbodens Sch23 aus Parzelle 12 beobachtet werden. 
Vielmehr folgt hier direkt auf Nutzungsschicht Sch22 
der in den drei Parzellen 8, 10 und 12 gleichzeitig ein-
gebrachte Kiesboden Sch25, der erst in Phase III.4 
gehört. Ob allenfalls für diese Phase eine Holzplatt-
form angenommen werden muss, ist denkbar, Hin-
weise dafür können aber keine beigebracht werden.

G E B Ä U D E  14. 3A
Aufgrund der Störung durch NZ9 sind allfäl-

lige Reste einer Frontwand zerstört ▶ Beilage 5. Auch 
von der Ostwand sind, bedingt durch den Eingriff 
von M2, keine Spuren erhalten. Allerdings können 
Reste eines Wandgräbchens Gn14.11, eingesunken 
in Grube G14.14, als Rest der Westwand angespro-
chen werden. Der nördliche Abschluss des Gebäudes 
Gn14.9 hat sich eingesunken in den Grubenkomplex 
G14.8 – G14.10 erhalten, womit die Länge des Gebäu-
des 17,6 m beträgt.

In der Innenunterteilung sind drei mögliche Spu-
ren von Trennwänden zu fassen. Im vorderen Drittel 
des Gebäudes ist durch Gn14.5 der ca. 3,3 m breite 
Raum A abgetrennt. Diese Wand manifestiert sich 
auch in der sauberen Westbegrenzung von Kiesbo-
den Sch252 ▶ 122. Für Raum A ist ein Holzboden 
anzunehmen. Darauf deutet zumindest das als mög-
licher Unterzug anzusprechende Gräbchen Gn14.2 
in Planie Sch7 hin. Zu diesem würde Nutzungs-
schicht Sch242 gehören. Eine erste Bodenerneue-
rung könnte in der Folge der nur im Profil auf Achse 
208 ▶ Beilage 5 erfasste Kiesboden Sch243 mit dem 
zugehörigen Schmutzhorizont Sch244 darstellen. 
Eine Nordbegrenzung ist für diesen Raum nicht zu 
fassen. Im Profil auf Achse 815 ist Gn14.5 noch zu 
erkennen, nördlich Achse 815.60 scheint Kiesboden 
Sch252 sich hingegen auf die gesamte Breite der er-
grabenen Fläche auszudehnen. Es ist deshalb von 
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Strassen (hell ergänzt)

Gruben  (hell ergänzt)
Feuerstellen  (hell ergänzt)
Holzspuren  (hell ergänzt) 

Räume (ohne Rahmen und 
auslaufend: vermutete Grösse)

Abwasserkanäle (hell ergänzt)
121 Windisch Zivilsiedlung West 
2006 – 2008. Übersichtsplan  
Parzelle 14. Phase III.3.  
Gebäude 14.3a. M. 1:200. 
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535 Gestützt wird diese Vermutung durch den Umstand, dass die ver
mutete Wand in direkter Verlängerung der Wand W12.4 liegen würde, 
welche dieselbe Funktion in Haus 12.3 wahrnimmt.  536 Die Breite 
von nur gerade 40 cm, sowie die UK, welche das Anstehende nicht er
reicht, verbieten eine Ansprache als Mauerfundament.  537 Möglich 
wäre auch, dass Gräbchen Gn14.6 das Gräbchen Gn14.5 ersetzt, so
dass ein Raum AB entsteht. Da Gn14.5 aber ebenfalls erst von Kalk
bruchsteinstickung Sch248 überdeckt wird, scheint dies eher unwahr
scheinlich.   538 Sie ist aufgrund der Störung durch NZ4 nur etwa zur 
Hälfte erhalten.  

einer O–W laufenden Wand W14.1 auszugehen. Die 
Tiefe von Raum A beträgt 7,4 m. Sollte W14.1 das 
Gebäude auf der gesamten Breite trennen, würde sie 
das Profil ▶ Beilage 8 genau in Achse 815, dem Bereich 
eines Profilsteges, schneiden535. Dass die als Raum 
C und D bezeichneten Bereiche einen zusammen-
gehörenden L-förmigen Raum bilden, ist allerdings 
nicht auszuschliessen, zumal der Kiesboden Sch252 
in beiden Räumen nachzuweisen war. Als weiterer 
Raumtrenner ist die längliche Geröllansammlung 
Gn14.8 anzusprechen. Sie dient wohl als Balkenlager 
für einen Schwellbalken und grenzt einen rund 4,6 m 
tiefen Raum E von dem mit ca. 6 m Tiefe etwas grös-
seren Raum D ab. Ob sich Raum E über die gesamte 
Breite des Gebäudes erstreckte, bleibt offen. Die 
Abweichung in der Orientierung von Gn14.8, und 
in geringerem Masse auch von Gn14.9 sind auf das 
Absinken der Strukturen in Grube G14.6 bzw. den 
Grubenkomplex G14.8 – G14.10 zurückzuführen.

Der Kiesboden Sch252 scheint sich von Raum C 
bis Raum E zu erstrecken, wobei er in letzterem nur 
eingesunken in die Gruben G14.7 und den Gruben-

komplex G14.8 – G14.10 erhalten ist. Die zugehörige 
Nutzungsschicht Sch253 ist vorwiegend in den Pro-
filen (z. B. ▶ Beilage 5) und insbesondere über Gruben 
zu unterscheiden. In den Plana wurde sie meist zu-
sammen mit jüngeren Schichten abgebaut.

In Raum D wird Feuerstelle Fs14.5 angelegt. Sie 
besteht, wie auch bereits Fs14.3 und Fs14.4, aus ei-
nem in eine Grundfläche aus Lehm gesetzten Geröll-
fundament ▶ 123. Darauf wurde wiederum Lehm für 
die Feuerplatte aufgebracht. Das Pföstchen Pf14.18 
wird eindeutig ab der OK von Sch251 abgetieft. Als 
Einzelstruktur ist es in seiner Funktion aber nicht 
näher zu bestimmen.

Zur Grösse des Gebäudes, seiner Bautechnik und 
allfälligen Befunden im Hinterhof vgl. S. 154–157.

7. 6 . 5  P H A S E  I I I .4  ▶ 124
Gebäude 14.3 scheint weiterbestanden zu haben. 

Zumindest ist keine Planie zu fassen, die von einem 
Abbruch zeugen würde. Einzelne Befunde deuten je-
doch auf einen Umbau des Gebäudes hin.

P O R T I K U S B E R E I C H
Der in der porticus der Parzellen 8, 10, 12 durch-

laufende Kiesboden Sch25 erstreckt sich bis in Par-
zelle 14. Er wird von Pfosten 14.1 eindeutig durch-
schlagen. Dieser liegt in der direkten Verlängerung 
von Gn14.1, das der vorhergehenden Phase angehört, 
was einen baulichen Zusammenhang mit Gebäude 
14.3b wahrscheinlich macht. Da er knapp 0,5 m vor 
der aufgrund der Flucht in Parzelle 12 zu postulie-
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123 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 
14. Phase III.3. Feuerstellen Fs14.5 und 14.6. Im Schnitt durch Fs14.5 
sind die dicht gesetzten Gerölle als Unterlage des durch Hitzeeinwirkung 
rot verfärbten Lehms der Feuerplatte zu sehen. Links im Bild die jüngere 
Feuerstelle Fs14.6 mit ihrer Begrenzung aus hochkant gestellten, flachen 
Geröllen.

122 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 14. Phase III.3. 
Kiesboden Sch252 wird von Gräbchen Gn14.5 begrenzt. Daran schliesst Planie Sch251 an. 
Darauf ist wohl ein Holzboden anzunehmen, von dem die Holzkohleflecken stammen könn
ten. Auf Kiesboden Sch252 aufliegend, ist unmittelbar vor dem Westprofil das Geröllfun
dament Gn14.6 zum Teil freigelegt. Auf Sch251 und eingesunken in Gräbchen Gn14.5 sind 
Reste von Brandschutt Sch250 und ganz im Norden einige Kalkbruchsteine der Rollierung 
Sch248 erkennbar.
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renden Front des Gebäudes liegt, ist er als Eckpfos-
ten eher auszuschliessen. Der Kiesboden Sch25 wird 
von Nutzungsschicht Sch26 überlagert. Während 
dieser Phase wird die porticus einmal erneuert. Dazu 
wird zur Erhöhung des Niveaus die Planie Sch27 ein-
gebracht, auf der mit Sch29 ein weiterer Kiesboden 
aufliegt. Auf diesem bildete sich ein Schmutzhori-
zont. An der Unterkante von NZ9 sind noch knapp 
Reste der Brandschuttschicht Sch84 erkennbar, die 
vom Brand am Ende der Holzbauphasen zeugt.

G E B Ä U D E  14. 3 B
Einzelne Befunde weisen auf einen grösseren 

Umbau in Gebäude 14.3 hin: Das Geröllfundament 
Gn14.6 liegt auf Sch252 auf bzw. greift leicht in diese 
ein ▶ Beilage 8. Da es wiederum von der Kalkbruch-
steinstickung Sch248 der Phase III.5 überdeckt wird, 
muss es noch in Phase III.4 gehören. Es dürfte sich 
um ein Balkenlager536 für eine weitere Nord-Süd 
laufende Trennwand handeln, wodurch Raum B mit 
den Dimensionen 1,8 × 7,2 m entsteht. Dieser ist auf-
grund der geringen Breite als Korridor zu interpre-
tieren537. Dies würde vor allem dann Sinn ergeben, 
wenn Raum C tatsächlich von Raum D getrennt ist, 
und für letzteren ein direkter Zugang von der Strasse 
her geschaffen werden soll. Zudem ist strassenseitig 
für diesen Raum ein Eingang zu postulieren. Die 
Räume A und C wären in diesem Fall als Verkaufs- 
oder Gewerberäume anzusprechen.

Ausserdem wird in Raum A (ein weiteres Mal) der 
Boden erneuert. Es wird ein Kiesboden Sch246 aus 
umgelagertem B-Horizont eingebracht, auf welchem 
sich Nutzungsschicht Sch247 bildete.

In Raum D wird die Feuerstelle erneuert. Feuer-
stelle Fs14.6 ist aufwendiger gebaut als ihre annä-
hernd am selben Ort liegende Vorgängerin Fs14.5. Sie 
besteht aus einem rechteckigen Fundament538 aus 
dicht gesetzten Geröllen, deren Seiten mit hochkant 
gestellten flachen Geröllen begrenzt sind ▶ 123. Von 
der Feuerplatte aus Lehm haben sich zwei verziegelte 
Flecken erhalten. Dies kann einerseits rein zufällig 
sein. Andererseits ist auch denkbar, dass dies auf eine 
stärkere Verziegelung des Lehms an diesen Stellen 
zurückzuführen ist und diese zwei Stellen intensiver 
genutzt wurden – je als Standorte für (Koch-)Töpfe. 
Für die Räume B–E ist keine Erneuerung des Bodens 
fassbar, sodass wohl Kiesboden Sch252 weiter ge-
nutzt wurde. 
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plan. Parzelle 14. Phase III.4. 
Gebäude 14.3b. M. 1:200. 
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539 Die Grube greift mit ihrer erhaltenen Tiefe von 2,2 m mindes
tens 1,6 m in den CHorizont ein.  540 Eine Bestimmung der Holzart 
ist nicht erfolgt, könnte aber weitere Ausschlusskriterien liefern. Vgl. 
ähnliche Befunde mit Holzerhaltung in OberwinterthurUnteres Bühl 
(allerdings mit rechteckigem Grundriss) z. B. PauliGabi u. a. 2002, 
Bd. 2, 120 Abb. 177.  541 Zu den Fasslängen vgl. Tamerl 2010, 21 f. 
Aus den Schriftquellen ist allerdings ein Hinweis auf ein 3,36 m lan
ges Fass bekannt, ebd. 18. | Weitere Überlegungen zu Fassgruben vgl. 
Kap. VII.5.2.3.  542 Eine Untersuchung der Koproliten sowie der Bo
tanikproben aus dieser Grube würde sich mit Sicherheit lohnen. Ge
mäss ersten Untersuchungen könnte es sich um Koproliten von klei
nen Wiederkäuern handeln, was interessante Fragen zur Tierhaltung 
in den Streifenhäusern aufwirft. Freundliche Mitteilung Ch. Pümpin. 
Vgl. dazu auch Kap. V.4.5. | Zur Keramik vgl. Kap. V.3.4.2.  543 Vgl. 
Tamerl 2010, Anhang, Tabelle 1.  544 Es handelt sich um die Münzen 
Mü352, Mü366, Mü551, Mü583, Mü599, Mü606, Mü614, Mü628, Mü631, Mü640, Mü641, 
Mü644, Mü646, Mü647, Mü655, Mü656, Mü660, Mü663, Mü665, Mü666, Mü667, 
Mü670, Mü674, Mü675, Mü680, Mü681 und Mü682 .  545 Mü593 und Mü594.  

Zusammenfassend, ist für diese und die vorherge-
hende Phase von einem Gebäude auszugehen, dessen 
Ausmasse 11,6 × 17,6 m betragen, was einer Grund-
fläche von rund 200,5 m2 entspricht. Die erfassten 
Baustrukturen sprechen für einen Bau in Ständerbau-
technik. Ob die Ziegelstickung Sch249 der in Phase 
III.5 auf dieser Parzelle angelegten Strasse als Beleg 
für eine Deckung von Haus 14.3 mit Ziegeln zu wer-
ten ist, bleibt unsicher. Diese könnten auch von den 
zumindest teilweise mit Ziegeln gedeckten Gebäu-
den 8.4 und 10.2 stammen. Da zudem der grösste Teil 
des Brandschuttes entfernt wurde, muss die Frage 
nach der Art der Dachdeckung letztlich offenbleiben.

Das Gebäude ist im Zuge des Grossbrandes, am 
Ende von Phase III.4, zerstört worden. Dies belegen 
Holzkohlekonzentrationen an der OK von Sch251 
sowie Reste der Brandschuttschicht Sch250, die sich 
vor allem östlich NZ4 und im Hinterhof auch einge-
sunken in den Grubenkomplex G14.8 – G14.10 sowie 
Grube G14.12 erhalten hat. Eine etwa 1 m2 grosse 
Fläche grauen sandigen Materials an der UK dieser 
Brandschuttschicht, der als Überrest von Wandver-
putz anzusprechen ist, belegt, dass die Wände des 
Gebäudes verputzt waren ▶ 125. Westlich NZ4 ist 
der Brandschutt nur eingesunken in Gn14.11 zu fas-
sen. Insgesamt ist aber anzumerken, dass nur geringe 
Mengen an Brandschutt erhalten sind. Dies ist west-
lich NZ4 gut mit Kappungen zu erklären. Östlich 
davon folgt, wie Profil ▶ Beilage 8 zeigt, auf Sch252 un-
mittelbar die Geröllstickung Sch248, sodass jüngere 
Schichten erhalten blieben. Es ist deshalb davon aus-

zugehen, dass der Brandschutt zumindest im vorde-
ren Bereich der Parzelle weitgehend weggeräumt und 
vielleicht in Richtung Parzelle 12 oder dem Hinter-
hof verschoben wurde und danach späteren Kappun-
gen zum Opfer gefallen ist.

H I N T E R H O F  P H A S E N  I I I . 3  –  4
Im Hinterhof wird die Bodenbefestigung in der 

Senke über dem Grubenkomplex G14.8 – G14.10 mit 
der Rollierung Sch265 aus Geröllen und vereinzelten 
Kalkbruchsteinen erneuert. Ob dies bereits in Phase 
III.3 oder erst in dieser Phase erfolgte, ist nicht zu 
entscheiden.

Aufgrund ihrer Verfüllung mit Brandschutt dürften 
auch die beiden Pfostenstellungen Pf14.27 in diese 
Phase gehören. Sie bilden eine Linie, die parallel zur 
Parzellierung läuft, sodass sie vielleicht zu einem klei-

125 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 14. Phase III.4. In der Südostecke des Feldes zeichnet sich im Brandschutt Sch250 
eine gräuliche Schicht ab, die als Überrest von Wandverputz anzusprechen ist.
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nen Gebäude F im Hinterhof gehören, deren weitere 
Pfostenstellungen entweder durch NZ4 oder NZ15 
zerstört wurden.

Grube G14.22 lohnt wegen der darin entdeckten 
Münzbörse sowie guter Befunderhaltung eine ge-
nauere Betrachtung. Für den Bau der Grube wurde 
ein runder Eingriff von 1,3 m Durchmesser bis auf 
die Kote 347,05 m ü. M. abgetieft. Wie das Profil ▶ 126 
zeigt, in dem deutlich mehrere Verfüllungen gegen 
eine Hinterfüllung Sch268 abzugrenzen sind, wurde 
in diese Grube eine Verschalung gesetzt. Für das Hin-
terfüllen derselben mit dem Material Sch286 wurde 
offenbar vorwiegend das beim Erstellen der Grube 
anfallende Material des B- und C-Horizontes539 ver-
wendet. An der Grenze zwischen Hinter- und Ver-
füllungen konnten mineralisierte Holzreste ▶ 127 der 
Auskleidung beobachtet werden. Da diese über eine 
längere vertikale Distanz flach laufende Fasern zeig-
ten, könnte es sich bei der Verschalung um ein Fass 
oder eine Konstruktion aus Brettern, Bohlen oder 
Spältlingen gehandelt haben540. Die runde Form 
spricht am ehesten für ein Fass. Die Länge dieses Fas-
ses müsste in diesem Falle mindestens 2,7 m betragen 
haben. Da das bisher längste bekannte römische Fass 
nur 2,16 m misst, könnten auch zwei Fässer überein-
ander gesetzt worden sein541. Die Mineralisierung 
des Holzes, Phosphatausfällungen an der Keramik 
sowie Koproliten in Verfüllung Sch287542 belegen 
eindeutig, dass die Grube als Latrine genutzt wurde. 
Der Durchmesser der Verschalung ist mit rund 0,6 m 
relativ klein543. Die Verfüllung lässt sich in drei Teile 
gliedern: Am Grund der Grube kann eine mit gross 
fragmentierten Funden (v. a. Knochen und Keramik) 
durchsetzte Schicht Sch287 unterschieden werden. 
Beim Abbau derselben wurden 27 Münzen544 gebor-
gen ▶ 128. Zwei weitere545 wurden auf der Grabung 
dem Börsenfund zugewiesen, obwohl sie gemäss 
ihrer Höhe in der über Sch287 liegenden Verfüllung 
Sch288 lagen. Dies aufgrund der Überlegung, dass 
die Schichtgrenze durch die Senkungen bombiert ver-
laufen ist, die Abstiche der Grabung aber horizontal 
verlaufen und beide Münze an der Grubenwand kleb-
ten. Der grösste Teil der 29 Münzen lag etwas über 
der UK der Grube auf dem Niveau um 347,15 m ü. M. 
verstreut. Sie waren horizontal oder leicht gegen die 
Grubenmitte geneigt orientiert. In einem Fall waren 
vier, in je zwei Fällen drei bzw. zwei Münzen zusam-
menkorrodiert ▶ 129. Die Streuung der Münzen sowie 
ihre Lage nahe der UK der Grube sprechen für einen 
Verlustzeitpunkt während der Nutzung der Grube 
als Latrine. Die Verteilung an sich dürfte hingegen 
auf die Setzungsprozesse in der Latrinenverfüllung 
zurückzuführen sein. Dafür sprechen die Neigungen 
der Münzen zum Mittelpunkt der Grube hin bzw. 
die an der Grubenwand klebenden Stücke und auch 
die Häufung der zusammenkorrodierten Münzen im 
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126 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 
14. Nordprofil durch Grube G14.22 und G14.20. Die seitliche Hinterfüllung 
Sch286 unterscheidet sich deutlich von den Verfüllungen Sch287 – Sch290 
der runden Ausfachung. M. 1:40.

127 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 
14. Phase III.4. Mineralisiertes Holz der Verschalung in Grube G14.22 an der 
Grenze zwischen der Hinterfüllung Sch286 und den Verfüllungen Sch288 
und Sch289. Blick nach Westen.
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546 Eine kontinuierliche Ansammlung der Münzen über eine un
bestimmte Zeit ist aufgrund der zusammenkorrodierten Stücke aus
zuschliessen. Ein Verwahrfund in einer Latrine scheint wenig wahr
scheinlich, zumal es sich eindeutig nicht um eine Deponierung in ei
ner einsinkenden Deckschicht handelt.  547 Th. Kahlau, Restaurator 
KAAG, versuchte zusätzlich zu den üblichen Restaurierungsmethoden 
eine Münze mittels NeutronImaging im Paul Scherrer Institut (PSI) 
in Villingen (AG) lesbar zu machen. Im Bild war nur deutlich zu erken
nen, dass sich die gesamte geprägte Oberfläche vom Schrötling abge
löst hatte und sich nun zwischen Schrötling und Korrosion ein Luftkis
sen befand, sodass einer Restaurierung wenig Erfolg beschieden wäre. 
Der Dank des Verfassers gilt Th. Kahlau für die Idee und das Engage
ment sowie dem PSI für die unentgeltliche Untersuchung der Münze.  
548 Der zwischen den beiden Leitungen gelegene, grössere Teil der 
Grube konnte infolge Absturzgefahr der Leitungen – darunter eine 
Gasleitung mit 30 bar Druck – nicht vollständig ausgegraben werden.  
549 Es ist davon auszugehen, dass mit den Befunden Sch276 – Sch278 
mehrere Schichten zusammengefasst werden. Die Störung durch die 
Leitung NZ4 und die Überprägung der oberen Schichten durch Bio
turbation und Verwitterung lassen eine bessere Differenzierung nicht 
zu.  550 Eine detaillierte Auswertung des Fundmaterials könnte hier 
vielleicht Klarheit schaffen.  

129 Windisch Zivilsiedlung West 
2006 – 2008. Parzelle 14. Phase III.4.  
Die aus der untersten Verfüllung Sch286 
von Grube G14.22 geborgenen Münzen  
des Börsenfundes waren teilweise zu
sammenkorrodiert. Die Münzen sind 
aufgrund des durch Fäkalien geprägten 
Milieus der Verfüllung stark korro
diert. Münzen Mü352, Mü366, Mü551, 
Mü583, Mü599, Mü606, Mü614, Mü628, 
Mü631, Mü640, Mü641, Mü644, Mü646, 
Mü647, Mü655, Mü656, Mü660, Mü663, 
Mü665 – Mü667, Mü670, Mü674, Mü675 
und Mü680 – Mü682. M. 1:2.

128 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 
14. Phase III.4. Grube 14.22. Blick auf 21 der Münzen des Börsenfundes 
in der untersten Verfüllung Sch287. Einige sind zusammenkorrodiert. Die 
Münzen wurden auf der Fotografie zur besseren Sichtbarkeit mit einem 
Kreis markiert. 
Die untere Hälfte der Abbildung zeigt eine Lageskizze aller Münzen des 
Börsenfundes im Grundriss der Grube. Die Exemplare in Rot stellen jeweils 
2, die in Blau jeweils 3 sowie das in Orange gehaltene 4 zusammenkorro
dierte Münzen dar. Ca. M. 1:10.

130 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 14. Börsenfund 
in Latrine G14.22. Mü583. Trotz der durch die Fäkalien stark angegriffenen 
Oberfläche ist auf der Vs. der Münze noch ein nach rechts gewandtes 
Kaiser portrait mit Lorbeerkranz oder Strahlenkrone zu erkennen, das ein
deutig Vespasian zugeordnet werden kann. Links am Rand der Münze sind 
noch einige Buchstaben des Kaisernamens ([...]A[S]IAN[...]) zu erahnen. 
Auf der Rs. ist schwach eine stehende Gestalt zu erkennen. M. 1:1.
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zentralen Bereich der Streuung. Die Münzen waren 
wohl ursprünglich in einem Behältnis aus einem or-
ganischen Material wie Leinen oder Leder verwahrt, 
anders ist ein Zusammenkorrodieren der Stücke 
kaum vorstellbar. Dieses hat sich aber im Latrinen-
milieu aufgelöst, sodass sich die Münzen durch die 
Setzungen im angetroffenen Mass verteilen konnten. 
Die Münzen dürften am ehesten einem Benutzer der 
Latrine unbemerkt hineingefallen sein546.

Der Grossteil der Münzen ist leider so stark kor-
rodiert, dass sie nicht näher zu bestimmen sind547. 
Einen tpq von 69 n. Chr. liefert aber glücklicherweise 
die aufgrund des Porträts als As oder Dupondius des 
Vespasian zu identifizierende Münze Mü583 ▶ 130. Auf-
grund dessen ist die Grube in Phase III.4 zu setzen. 
Die unterste Verfüllung Sch287 enthielt Koproliten, 
was die Interpretation der Grube als Latrine stützt. 
Aufgrund der grünlichen Färbung des Sediments ist 
die darüberliegende Schicht Sch288 ebenfalls noch 
als Latrinenverfüllung anzusprechen. Gemäss Be-
schreibung der Grabung enthielt sie weniger Funde. 
Die darüberliegende Schicht Sch289 ist wohl eben-
falls noch als Latrinenverfüllung anzusprechen. Ihr 
höherer Anteil an Grobkieseln könnte aber darauf 
hinweisen, dass es sich um eine Einfüllung handelt, 
die erst nach Auflassung der Latrinengrube einge-
bracht wurde. Die letzte Verfüllschicht Sch290 ist 
schliesslich als eingesunkene Deckschicht anzu-
sprechen. Allerdings konnten Sch289 und Sch290 
während der Grabung optisch nicht voneinander 
getrennt werden, sodass es sich um eine künstliche 
Trennung handelt, die auf den Abträgen basiert. Dies 
bringt auch mit sich, dass eine Vermischung der bei-
den Schichten nicht ganz ausgeschlossen werden 
kann. Grube G14.22 schneidet die beiden deutlich 
seichteren Gruben G14.20 und G14.21.

B E F U N D E  I M  H I N T E R H O F  D E R  P H A S E N  I I I . 1  –  4 
Die im Folgenden vorgestellten Schichten und 

Gruben sind keiner der einzelnen Phase zuweisbar, 
datieren aber mindestens teilweise in die Zeit der 
Siedlungsnutzung, weshalb sie hier pauschal bespro-
chen werden.

Nur bei Grube G14.13 waren über der eigentli-
chen Verfüllung Sch268 interpretierbare Reste der 
Stratigrafie im Hinterhof identifizierbar. Im Profil 
auf Achse 843.8 ist wohl der Geröllboden Sch260 
mit einem zugehörigen Schmutz- und Schlammhori-
zont zu fassen. Darüber folgt recht kiesiges Material, 
möglicherweise einplaniertes Aushubmaterial einer 
der umliegenden Gruben. Es wird mit der obersten, 
nicht mehr differenziert ansprechbaren Schicht zu-
sammengefasst und zu Sch70 geschlagen, der Deck-
schicht im Hinterhofbereich548. 

Die auf der West- und Ostseite von NZ4 im Be-
reich zwischen 836 – 839 beobachteten Grubenteile 

werden als Grube G14.17 angesprochen. Vermutlich 
handelt es sich dabei um eine der Materialentnahme-
gruben aus Horizont I oder II. Die in den Profilen do-
kumentierten Schichten werden zu drei Schichtpa-
keten Sch276, Sch277 und 278 zusammengefasst549. 
Sch276 ist dabei zweifelsfrei als Verfüllung in Hori-
zont I oder II und Sch278 eindeutig als eingesunkene 
Deckschichten – wohl der Phase III.2 oder jünger 
– anzusprechen. Schichtpaket Sch277 ist hingegen 
nicht mit letzter Sicherheit einer Phase zuzuweisen. 
Ein holzkohlehaltiges Band an seiner Unterkante, das 
nur auf der Ostseite von NZ4 zu erkennen war, legt 
eine Interpretation als eingesunkene Deckschich-
ten nach einem Brand, vielleicht dem nach Phase 
III.1, nahe. Es könnte sich aber auch um entsorgten 
Siedlungsabfall handeln, der zu einem kleinen Teil 
Abraum einer Feuerstelle enthielt550. Die obersten 
Schichten werden wiederum Deckschicht Sch70 zu-
gewiesen. Die Form des Grubennegativs mit einer 
Ausbuchtung an ihrer Westseite ▶ 131, die einen Ab-
satz 0,8 m über dem Niveau der Grubenunterkante 
aufweist, könnte als Absatz für den Ein- und Ausstieg 
bei der Kiesgewinnung in die mit mindestens 2 m 
doch sehr tiefe Grube gedient haben.

Folgende vier Gruben werden aufgrund ihrer 
Bauweise den Siedlungsphasen zugewiesen. Grube 
G14.19 und eventuell auch G14.15 waren wohl mit 
Holz verschalt (vergleichbar Grube G14.12 in ▶ 120), 
während in Grube G14.16 ein Dolium lag. Ohne eine 
detaillierte Auswertung des Fundmaterials können 
sie keiner der einzelnen Siedlungsphasen zugewiesen 
werden. Die nur in einer geringen Ausdehnung er-
fasste Grube G14.18 erlaubt keine Aussage zu Form 
oder Funktion.

Die ovale Grube G14.15 war aufgrund der relativ 
steilen Wände möglicherweise mit einer Verschalung 

C-Horizont

B-Horizont

G14.17

Sch276

Sch277

Sch277

131 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 14. Südprofil auf 
Achse 269 durch Materialentnahmegrube G14.17. Im CHorizont aus grauem Kies zeichnet 
sich die abgestufte Grubenwandung gut ab.
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551 Denkbar wäre auch eine Interpretation als Werkgrube. Dafür wä
ren allerdings die Dimensionen wiederum relativ gross.  552 Durch
messer von römischen Dolia liegen meist unter 0,5 m (vgl. z. B. Schu
cany u. a. 1999, 147 Abb. 38.1, Augst, Dm: 42 cm; Benguerel u. a. 2010, 
Taf. 8.Ke169, Dm: 39 cm).  553 Die Vorbestimmung der archäobo
tanischen Funde durch P. Plüss aus Erdprobe FK V.008.2/1377 ent
hält keine Hinweise auf mineralisierte Funde, wie dies für Latrinen zu 
erwarten wäre. (vgl. Flück 2008 – 2009, Notizen Alte Zürcherstrasse 
Nord 2008.doc, 27).  554 Der Aufbau dieser (Seiten)Strasse mit 
einer Kalkbruchsteinunterlage würde eigentlich für eine Datierung 
in barocke Zeit sprechen (vgl. Diskussion bei Schucany 2011, 51 – 53, 
74 f. sowie Kap. IV.4.8). Dagegen spricht die Ziegelschicht Sch249 so
wie die Tatsache, dass die Schicht in G14.7 einsinkt, was für eine 1600 
Jahre später entstandene Deckschicht nicht denkbar ist.  

versehen. Dagegen spricht, dass im Profil keine Hinter - 
füllung zu differenzieren ist. An der UK der Grube 
ist im Profil ein aus nahezu sterilem umgelagertem 
B-Horizont bestehender Boden Sch269 zu erkennen. 
Darüber folgt eine erste Verfüllung Sch273, die we-
gen der dunkleren Färbung als mögliche Nutzungs-
schicht der Grube angesprochen wird. Aufgrund die-
ser Abfolge ist die Grube, trotz der eher geringen Ab-
messungen von 1,6 × 2 m, als Kellergrube anzuspre-
chen551. Die eigentliche Verfüllung der Grube stellt 
Sch296 dar, während die oberste Position eindeutig 
eingesunken ist und deshalb Sch70 zugewiesen wird.

Aus Grube G14.16 konnte ein annähernd vollstän-
diges, aber zerscherbtes Dolium geborgen werden 
▶ 132. Die Scherben lagen auf einer grobkiesigen, als 
Ausgleichsschicht und Gehhorizont Sch274 anzu-
sprechenden unteren Einfüllung. Der Durchmesser 
der Grube von 1,6 m ist allerdings deutlich grösser 
als der Durchmesser eines Dolium552, sodass es sich 
nicht um ein eingegrabenes Dolium handelte. Viel-
mehr stand es wohl frei in der Grube oder wurde 
darin entsorgt. Die Grube wird im oberen Drittel 
durch den Leitungsgraben NZ13 gestört, sodass ein-
zig eine Verfüllung Sch275 zu unterscheiden ist.

Grube G14.19 zieht unter die neuzeitliche Störung 
NZ15. Trotz der erheblichen Störung konnte im un-
teren Teil der Grube deutlich eine ovale Verschalung 
dokumentiert werden. Im oberen Drittel verunmög-
licht die Störung hingegen eine feinere Unterschei-
dung der eingesunkenen Deckschichten, sodass sie 
zu Sch283 zusammengefasst werden. Die Hinter-
füllung Sch281 war von der Verfüllung Sch282 gut 
abzugrenzen. Der Durchmesser der Verschalung be-
trägt am Grubenboden rund 0,8 m gegen oben steigt 
er auf 1,4 m. Die Verfüllung Sch282 besteht vorwie-
gend aus Geröllen. Obwohl die Konstruktionsweise 
stark an die beiden als Latrinen anzusprechenden 
Gruben G14.12 bzw. G14.22 erinnert, handelt es sich 
hier um eine Kellergrube553.

Von Grube G14.18 konnte weniger als die Hälfte 
untersucht werden, da der östliche Teil unter NZ4 be-

graben war. Im Westprofil durch die Gruben G14.17 
und G14.18 schneidet Grube G14.18 die Grube 
G14.17. Basierend auf der Annahme, dass G14.17 in 
Horizont I oder II gehört, ist Grube G14.18 entspre-
chend jünger. Ob sie aber in Horizont II oder erst in 
Horizont III angelegt wurde, ist nicht zu entscheiden, 
genauso wenig wie eine gesicherte Ansprache ihrer 
Funktion möglich ist. Ihre Verfüllung kann deutlich 
in eine untere, aus umgelagertem B-Horizont beste-
hende Verfüllung Sch279 und ein darüberliegendes 
Schichtpaket Sch280 unterteilt werden. Letzteres ist 
wohl als eingesunkene Deckschicht anzusprechen.

7. 6 . 6  P H A S E  I I I . 5  ▶ 133
A B B R U C H S C H U T T  U N D  B A U H O R I ZO N T

Wie bereits beschrieben, wird der Brandschutt 
Sch250 von Gebäude 14.3 ausplaniert bzw. aus Par-
zelle 14 entfernt.

P O R T I K U S B E R E I C H
Der aus Parzelle 12 bekannte Kiesboden Sch128 

zieht bis in Parzelle 14 und wird hier mit annähernd 
20 cm recht mächtig. Ausserdem zieht er in den Be-
reich der Parzelle hinein (vgl. S. 159). Darauf folgt 
der Abbruchschutt Sch79 der Steinbauten, der al-
lerdings nur im Bereich der porticus auszumachen ist 
▶ Beilage 8. Die Parzelle scheint für die Zurichtung von 
Kalkbruchsteine genutzt worden zu sein, welche dem 
Bau der steinbauzeitlichen Gebäude in den Parzellen 
8, 10 und 12 dienten. Davon zeugt die aus Kalkstein-
splittern zusammengesetzte Schicht Sch254, welche 
teilweise direkt auf Sch253 aufliegt ▶ Beilage 8, aber 
nicht flächig nachgewiesen werden konnte. 

G E B Ä U D E B E R E I C H  U N D  H I N T E R H O F
In dieser Phase scheinen auf Parzelle 14 keine Ge-

bäude mehr errichtet worden zu sein. Mit Sicherheit 
kein Steinbau wie in den östlich angrenzenden Par-
zellen, da keine Mauerfundamente nachgewiesen 
wurden. Dass sich diese in den Profilstegen zwischen 
den ergrabenen Flächen der Grabung Windisch-Alte 
Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2) be-
fanden, ist auszuschliessen, da ansonsten ihre An-
schlüsse an M2 in den Flächen der Grabung Win-

132 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 14. Phase III.1 – 3. 
Grube G14.16. An der UK der Grube liegt ein zerscherbtes, aber möglicherweise vollständiges 
Dolium.
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disch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2) erfasst wor-
den wären. Denkbar wäre natürlich ein Gebäude in 
Holzbautechnik. Abgesehen von Gräbchen Gn14.7, 
das eindeutig Balkenunterlage Gn14.6 schneidet 
und also jünger als diese sein muss, sind aber keine 
entsprechenden Spuren vorhanden. Das Gräbchen 
wird ausserdem von Kalkbruchsteinstickung Sch248 
überdeckt, sodass es wohl an den Beginn von Phase 
III.5 zu setzen ist. Seine Funktion bleibt unklar.

Auf Sch248 wiederum liegt eine Packung aus zer-
schlagenen Ziegeln Sch249 auf. Über dieser folgt 
schliesslich die Kiespackung Sch128554. In den hin-
teren Bereichen der Parzelle ist diese Schichtabfolge 
nur noch eingesunken in älteren Gruben erhalten. 
Besonders schön ist dies bei G14.7 der Fall. Ob die 
rechteckig anmutende Ausdehnung der Kalkbruch-
steine Sch248 ▶ 134 erhaltungsbedingt ist oder ob die 
Kalkbruchsteinstickung in diesem Bereich nur noch 
im Bereich der sich bildenden Senken eingebracht 
wurde, ist nicht zu entscheiden. Die Abfolge – zu-
erst Kalkbruchsteine und darauf die Ziegel – und die 
dichte Setzung der Kalkbruchsteinstickung sprechen 
gegen eine Interpretation als Versturzschichten. Die 
Schichten Sch248 und 249 sind als Unterbau des 
Kieskoffers Sch128 zu interpretieren. Dieser belegt 
entlang der Westwand von Haus 12.4 eine Seiten-
strasse zur Hauptachse nach Augusta Raurica. Der 
aufwendige Unterbau spricht dafür, dass sie auch für 
Wagen gedacht war und nicht nur als einfacher Geh-
weg anzusprechen ist. Die über Grube G14.12 ein-

133 Windisch Zivilsiedlung West 
2006 – 2008.  
Übersichtsplan Parzelle 14. Phase III.5. 
Nebenstrasse(?) Sch128. M. 1:200. 
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134 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 
14. Phase III.4. Kalkbruchsteinstickung Sch248, eingesunken über Grube 
G14.7. Über Sch248 liegt der heterogene Reduktionshorizont Sch131 der 
Phase IV.1. Rechts die wiedereingefüllte Grabung WindischBachthalen 
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555 Allerdings können solche Gruben auch in der Neuzeit noch durch 
Eingriffe und Umlagerungen von Schichten mit «anstehendem» rö
mischem Fundmaterial entstehen, ohne dass zwingend neuzeitliches 
Material in diese gelangen muss.  556 Die Einschätzung des Fundma
terials erfolgt aufgrund von Grabungsnotizen.  557 Die Schichten in 
und über Grube G16.8 waren kaum sauber zu korrelieren, sodass die 
nicht eindeutig zuweisbaren Positionen zwei Schichten zugewiesen 
wurden: jene unter der eindeutig zu verfolgenden Kiesschicht Sch307 
als einsinkende Deckschicht Sch356, jene darüber als Schicht Sch357.  
558 Ihre Freilegung erfolgte kurz vor Ende der Grabung, sodass keine 
Zeit blieb, die über 2,5 m tiefe Grube mit den Sicherheitsstandards ge
nügenden Massnahmen auszugraben. Die eingesunkenen Deckschich
ten konnten deshalb nicht detailliert untersucht werden. Dementspre
chend wurden die Verfüllungen/Deckschichten und damit auch die 
Funde aus der Grube in zwei Schichten gegliedert. Abgegrenzt werden 
diese durch ein markantes Ziegelband, das möglicherweise Phase 4 ab
schliesst: Schicht Sch338 steht für das Material bis und mit dem Zie
gelband, Schicht Sch339 für das Material über dem Ziegelband.   

gesunkene Kiesschicht dürfte aufgrund der Lage an-
nähernd direkt über einer markanten Brandschicht 
ebenfalls Teil dieser Strasse Sch128 sein, auch wenn 
dort keine Kalkbruchsteine als Kofferung verwen-
det wurden. Diese Strasse ist mindestens 4,8 m breit. 
Ihre Westgrenze ist durch NZ4 gestört, sodass die 
tatsächliche Breite nicht mehr erschliessbar ist.

N I C H T  D AT I E R B A R E  S T R U K T U R E N
Die Gruben G14.11, G14.23 und G14.24 im Hin-

terhof sind stratigrafisch keiner Phase zuzuweisen. 
Da in Phase III.5 kein Gebäude mehr auf dieser Par-
zelle steht, ist eine Datierung in die Phasen III.1 – 4 
wahrscheinlich, aber ohne eine Auswertung des 
darin verfüllten Fundmaterials nicht belegbar. Nicht 
ausgeschlossen ist ausserdem eine Datierung in die 
Horizonte I, II oder IV. 

G14.11 zieht unter NZ4 und ist deshalb nur in sehr 
geringer Ausdehnung erfasst, sodass sich keine An-
haltspunkte für eine Interpretation bieten. Hingegen 
konnten die beiden Gruben G14.23 und G14.24 voll-
ständig ergraben werden. Sie sind relativ klein, eher 
muldenförmig und weisen je eine Verfüllung (Sch291 
bzw. Sch292) mit ausschliesslich römischem Fund-
material auf555. Der einzige Hinweis auf eine römi-
sche Zeitstellung ist eine wohl spätmittelalterlich/
frühneuzeitlich zu datierende Grube NZ14, welche 
G14.23 schneidet556.

Unklar ist auch die Zeitstellung der möglichen 
Pfostengrube Pf14.26, die weder stratigrafisch noch 
aufgrund von (linearen) Bezügen mit Befunden ei-
ner bestimmten Phase zuzuweisen ist. Da der Befund 
ausserdem kein Fundmaterial geliefert hat, ist eine 
Datierung nicht möglich.

7. 7  PA R Z E L L E  16 ▶ Beilagen 9, 10 und 11. 
Synoptische Zusammenstellung der Schichten: ▶ 135.

7. 7.1  E R H A LT U N G
Während in der porticus rund 0,7 m Stratigrafie er-

halten und auch im Bereich der Portikusfront noch 
für alle fünf Phasen die Baubefunde zu erkennen wa-
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Sch423 Planie

Sch347 Kiesboden
Sch405 NutzungsschichtSch345 Planie/Lehmboden
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135 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 16. Tabellarische Darstellung der Schichtabfolgen in den Räumen und Bereichen der Gebäude und im Hinterhof. 
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ren, nimmt die Erhaltung gegen Norden rapide ab. Be-
reits bei Achse 809 sind über dem Kiesboden Sch297 
die Schichten nur noch vage trennbar, und nördlich 
812 liegt der Reduktionshorizont Sch131 direkt auf 
dem Anstehenden oder – wenn erhalten – dem äl-
testen Kiesboden Sch297 auf. In diesem Bereich hat 
sich die Schichtenfolge in den Gruben G16.18–21, 
G16.23, G16.24 und G16.29 ▶ 136 und 228 in Form von 
Stratigrafieinseln erhalten. Ausserdem ist eine leichte 
Reduktion der Erhaltung auch in Richtung Osten 
festzustellen, indem das jüngste Gräbchen Gn16.14 
der Gebäudefront nur an der Westgrenze der Par-
zelle im Profil gefasst werden konnte. Im Bereich 
des Vorplatzes liegt ausserdem die Materialentnah-
megrube G16.8557 ▶ Beilage 2, deren Senkungseffekt 
die Verknüpfung der Schichten in diesen Bereich 
stark erschwert, insbesondere in Verbindung mit 
Grube G16.9 sowie Kanal K2. Schliesslich wurde aus 
Zeitgründen nur der Westteil der porticus von Hand 
gegraben. Das Profil auf Achse 197 wurde hingegen 
auf der gesamten Breite der porticus dokumentiert, 
sodass die Schichten über die gesamte Ausdehnung 
der Parzelle miteinander verknüpft werden können. 

Ein grosses Problem stellt schliesslich die Ma-
terialentnahmegrube G16.2 ▶ Beilage 2 im Zentrum 
der Front des überbauten Teils der Parzelle dar. Sie 
«schluckt» die Stratigrafie in diesem Bereich558, 
sodass für das Nord-Süd laufende Profil ▶ Beilage 11 
durch die Parzelle auf das Profil auf Achse 187 zu-
rückgegriffen werden muss. Dieses liegt wiederum 
knapp an der Grenze zu Parzelle 18, sodass Wand-
gräbchen teilweise in spitzem Winkel angeschnitten 
wurden (Gn16.7 und Gn16.8).

7. 7. 2  P H A S E  I I I .1  ▶ 137
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Als Bauniveau dient die OK des leicht verschmutz-
ten Anstehenden Sch1. (vgl. Ausführungen unter 
Phase II.2)

P O R T I K U S B E R E I C H
Als Gehniveau dient der direkt auf dem leicht ver-

schmutzten Anstehenden Sch1 aufliegende Kiesbo-
den Sch297. Ob es sich bei diesem um gezielt einge-
brachtes Material handelt oder ob das anstehende 
Material durch längere Begehung verdichtet wurde 
und so den Anschein eines Kiesbodens erweckt, ist 
nicht zu entscheiden. Die zugehörige Nutzungs-
schicht ist Sch298. Stratigrafisch eindeutig in diese 
Phasen gehören Grube G16.3 und Pfosten Pf16.6. Sie 
durchschlagen den ältesten Kiesboden Sch297 und 
werden von Kiesboden Sch300 überdeckt. Grube 
G16.3 ist vielleicht als Werkgrube im Kontext der 
Schmiede (vgl. S. 162 f.) zu sehen, während Pfosten 
Pf16.6 ein Teil des Gebäudes 16.1 ist. Es fällt auf, dass 
an ähnlicher Stelle in Phase III.5 mit Pf16.5 erneut 
ein Pfosten in der porticus gesetzt wird. Denkbar 
wäre etwa, dass er wegen des durch Grube G16.2 be-
dingten instabilen Baugrunds notwendig wurde.

G E B Ä U D E  16. 1?
Noch vor dem Bau eines Gebäudes wird Grube 

G16.6 angelegt und wohl sehr bald wieder verfüllt, 
da die Nutzungsschicht Sch344 der Schmiede über 
die Verfüllung der Grube zieht ▶ 138. Grosse Ampho-
renfragmente legen eine rasche Verfüllung der Grube 
mit Siedlungsabfall nahe. Da Amphoren zur Entsor-

136 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 16. Phasen III.1 – 5. Schematische Darstellung der Stratigrafie in den Gruben nördlich Achse 816. Hellgrün sind die Verfüllungen 
der Gruben. In Grau sind Kiesböden, in Gelb Lehmplanien / böden, in Orange der Brandschutt des Quartierbrandes am Ende der Phase III.4 sowie in Hellblau der Reduktionshorizont Sch131 
hinterlegt.
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559 Da es sich um eine Schmiede handelt (vgl. unten), ist von einem 
geschlossenen Raum auszugehen, da der Schmied in einem abgedun
kelten Raum die Glühfarbe des Eisens besser beurteilen kann (Enan
der/Norén 2011, 12).  560 Ohne eine detaillierte Untersuchung der 
Sedimentproben bzw. der Metallfunde sowie der Keramik (Schmelz
tiegel) ist eine gleichzeitige Verarbeitung von Buntmetall nicht aus
zuschliessen.  561 Eine vergleichbare Interpretation etwa bei Schu
cany/Schwarz 2011a, 532 – 535: Die Pfostenlöcher in unmittelbarer 
Nähe von Essen werden als Überreste von Ambossen angesprochen.  
562 Eine Sedimentprobe wurde entnommen, eine Analyse war im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich.   563 Dass es sich 
um einen Schwellriegel und nicht um ein Pfostengräbchen handelt, 
belegt der Abschluss des Gräbchens zusammen mit der Pfostengrube 
Pf16.11.  564 Eine Überprüfung dieser These ist nicht möglich, da 
keine Sedimentprobe aus dieser Schicht entnommen wurde.  565 Als 
Standgrube ist sie in Bezug zu den Werkgruben falsch positioniert. Vgl. 
z. B. Mauvilly u. a. 1998, 146 – 149 Abb. 6 und 7.  566 Die Schlämm
protokolle weisen für die Verfüllschichten einen grossen Anteil an 
Holzkohle, aber keinen Hammerschlag aus. Vermutlich Erfolgte die 
Verfüllung der Grube also vor der Einrichtung der Schmiede.  

gung eher nicht über weite Strecken transportiert 
wurden, gehört die Grube wohl bereits in Phase III.1.

Die Gesamtform des Gebäudes in dieser Phase 
bleibt unsicher. Dass ein Gebäude bestand, bezeugen 
aber die Spuren einer metallverarbeitenden Werk-
statt in der Südwestecke der Parzelle (Raum A), die 
unter freiem Himmel undenkbar ist559. Sie ist insbe-
sondere durch die mit Holzkohle und Schlackenfrag-
menten durchsetzte Nutzungsschicht Sch344 nach-
gewiesen. Als Werkgruben sind die beiden Befunde 
G16.4 und G16.5 zu betrachten, in deren Verfüllun-
gen bereits auf Grabung makroskopisch Hammer-
schlag festgestellt wurde. Demnach wurde mit Sicher-
heit Eisen geschmiedet560. Grube G16.4 könnte die 
Standgrube eines Holzblockes sein, in den ein oder 
mehrere eiserne Steckambosse eingesetzt waren561. 
Darauf deutet die im Profil ▶ 139 als unterste Schicht 
erkennbare Ausgleichsschicht Sch340 hin. Sie ist ge-
bändert, erinnert aber stark an das Anstehende. So ist 
denkbar, dass diese Schicht eigentlich in situ liegen-
des Anstehendes ist, welches durch die Vibrationen 
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137 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 16.  
Phase III.1. Gebäude 16.1. M. 1:200. 

138 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16. Gruben G16.6 
und G16.7. Im Profil durch diese beiden Gruben zeigt sich, dass Nutzungsschicht Sch344, 
Planie Sch345 und Feuerstelle Fs16.1 in Grube G16.6 eingesunken sind. Alle drei Befunde 
werden von der jüngeren Grube G16.7 durchschlagen. In diese wiederum sinkt der jüngere 
Kiesboden Sch347 ein. Blick nach Norden.
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des Ambosses aufgelockert und mit Hammerschlag 
und Holzkohle kontaminiert wurde. Darüber ist eine 
tiefschwarze Nutzungsschicht Sch341 zu erkennen. 
Ein deutlicheres Bild wäre wohl durch eine Analyse 
dieser Verfüllung zu gewinnen562. Fragmente ge-
brannten Lehms in der Verfüllung von Grube G16.4 
könnten von einer Esse stammen. Als solche dürfte 
die in unmittelbarer Nähe liegende Feuerstelle Fs16.7 
angesprochen werden. Eine weiterer Befund, der 
möglicherweise in den Kontext der Schmiede gehört, 
ist Grube G16.17 sowie die im Portikusbereich be-
reits erwähnte Grube G16.3.

Gesichert in diese Phase gehört Pfosten Pf16.10, der 
als Südwestecke des Gebäudes diente. Ebenfalls als 

Teil des Gebäude ist der mit diesem durch Gräbchen 
Gn16.7 verbundene Pfosten Pf16.11 anzusehen. Das 
Gräbchen könnte von einem zwischen den beiden 
Pfosten eingespannten Schwellriegel stammen563. 
Die Flucht dieser Wand weicht um rund 10° gegen 
Westen von der Ausrichtung der Parzellierung ab. In 
derselben Flucht liegen ausserdem Pfosten Pf16.49 
und Stakete Pf16.48. Während Ersterer aufgrund 
des Durchmessers von 20 cm wohl noch zur Wand 
gehört, ist Letztere nicht mehr dazuzuzählen. Sie 
durchschlägt allerdings eindeutig Sch297, sodass sie 
in Phase III.1 gehört. Weitere Befunde sind dem Ge-
bäude nicht mit Sicherheit zuweisbar. Infrage kom-
men Pfosten Pf16.24, der allerdings keiner Phase mit 
Sicherheit zuzuweisen ist, sowie Pfosten Pf16.6, der 
aber keine rechtwinkligen Bezüge zu den sicher zum 
Gebäude gehörenden Befunden aufweist. Gleichzei-
tig wurden die beiden Gruben G16.11 und G16.14 
angelegt. Bei G16.11 zeigt sich im Schnitt ein mögli-
ches Pfostenloch, welches von einem hölzernen Ein-
bau zeugt. Ausserdem ist in der Grube ein deutlicher 
Boden Sch363 zu erkennen. Darauf bildete sich eine 
stark mit Holzkohle durchsetzte Nutzungsschicht 
bzw. erste Verfüllschicht Sch364. Vielleicht handelt 
es sich um entsorgten Abfall der Schmiede564. Die 
Funktion der Grube im Kontext der Schmiede bleibt 
allerdings unklar565. Nach Auflassung der Grube 
noch in Phase III.1 wurde sie mit der Verfüllung 
Sch365 aufgefüllt. Grube G16.14 schneidet die Feu-
erstelle Fs16.6, sodass sie mindestens in Phase III.1 
gehört, aber etwas jünger als die Feuerstelle Fs16.6 
sein muss. Sie ist ungefähr rechteckig und im Pro-
fil ▶ 140 zeichnet sich an der südlichen Wange eine 
Hinterfüllung Sch374 ab, sodass auch für diese eine 
hölzerne Verschalung anzunehmen ist. Allerdings ist 
der Grubenboden nicht flach, sodass die Ausgleichs-
schicht Sch375 als Gehhorizont eingebracht wurde. 
Nach ihrer Auflassung noch in dieser Phase wurde 
die Grube zügig mit Verfüllung Sch376 verfüllt566. 
Diese war offenbar stark mit organischen Stoffen 
durchsetzt, sodass es zu Senkungsprozessen kam, die 
am Ende mindestens einen Meter betrugen, wodurch 
sich eine sehr differenzierte Stratigrafie in der Grube 
erhalten hat ▶ 136. Einzig Lehmboden Sch381 kann 
mit einem ausserhalb der Grube erhaltenen Schicht-
rest in Verbindung gebracht werden. Dessen OK von 
350,70 m ü. M. korrespondiert in etwa mit derjeni-
gen des Kiesbodens Sch294, sodass er in Phase III.2 
gehört. Die darunterliegenden Schichten gehören 
demnach in Phase III.1. Über der Verfüllung Sch376 
wurde der Lehmboden Sch377 angelegt. In unmittel-
barer Nähe ist eine Feuerstelle zu vermuten, da die 
Nutzungsschicht Sch378 stark aschehaltig ist. Die 
Feuerstelle hat sich aber nicht erhalten. Der Lehm-
boden Sch379, zu der die Feuerstelle Fs16.7 gehört, 
ist vorwiegend in der Nordhälfte der Grube deutlich 
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140 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16. Phase III.1. 
Profil durch die Grube G16.14. Am linken Rand ist Hinterfüllung Sch374 zu erkennen.  
Auf dem unebenen Grubenboden liegt der mögliche Kiesboden Sch375. Darüber folgt 
Verfüllung Sch376, eine Abfolge von fünf Böden mit den zugehörigen Nutzungsschichten 
und den beiden Feuerstellen Fs16.7 sowie Fs16.8. Sie werden von Planie Sch387 und der 
Deckschicht Sch131 überlagert. Blick nach Westen. M. 1:40.

139 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16. Phase III.1. 
Profil durch die als Ambossstandort angesprochene Grube G16.4. Die untere Verfüllung 
Sch340 wurde als Ausgleichsschicht eingebracht und hat vielleicht durch die Vibration  
des Ambossblocks eine Bänderung erhalten. Nach der Auflassung der Schmiede wurde wohl 
der Rest einer Esse  –  aus von der Hitze orange verfärbtem Lehm  –  in der Grube entsorgt. 
Blick nach Süden.
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567 Dass sich die letztgenannten Strukturen Pf16.31, 16.32 und 16.33 
auf einer Linie befinden, liegt daran, dass sie auf einer Profillinie lie
gen. Kleine in einem kiesigen Material eingetiefte Pfostenlöcher lassen 
sich nur schwer erkennen, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass sie in 
Profilen erkannt werden, grösser ist als in den Plana.  568 Denkbar 
ist auch, dass es sich um die untersten Spitzen eines Pfostengräbchens 
einer jüngeren Phase handelt. Da in diesem Bereich die Bioturbation 
bis auf die OK des Anstehenden reicht, kann dies nicht mit Sicherheit 
entschieden werden.  569 Ein vergleichbarer Befund stellt etwa die 
Nordwand von Gebäude 2 auf Parzelle F in Lopodunum (Ladenburg, 
D) dar. Die Verwendung einer solchen leichten Konstruktionsweise 
wird in Lopodunum einzig für ein Gebäude mit «nur» 6,7 m Breite 
nachgewiesen. Gleiches gilt wohl für den hier vorgestellten Befund 
(Kaiser/Sommer 1994, 180 – 182, 319).  

erkennbar, weshalb eine senkungsbedingte Erneue-
rung/Reparatur des Bodens Sch378 mit Erneuerung 
der zuvor nicht fassbaren Feuerstelle anzunehmen ist. 
Die Feuerstellen könnten im Kontext der Schmiede 
zu sehen sein. Diese Böden legen nahe, dass sich 
das Gebäude der Phase III.1 mit Sicherheit bis über 
Grube G16.14 hinweg erstreckte. Möglicherweise 
reichte es sogar bis Achse 818, da mit Fs16.10 eine 
weitere direkt auf dem Anstehenden aufliegende Feu-
erstelle vorliegt. Gleiches trifft auch auf Feuerstelle 
Fs16.4 zu.

Die beiden Pfosten Pf16.31 und Pf16.32 gehören 
ebenfalls in diese Phase. Sie sind aufgrund ihres ge-
ringen Durchmessers aber eher im Kontext der Feu-
erstelle Fs16.7 als Überrest des Herdgalgens zu sehen. 
Schliesslich können auch die drei Staketen Pf16.33 
dazugezählt werden. Sie stammen vielleicht von ei-
ner Sicherungsmassnahme gegen die Setzungen über 
Grube G16.2567.

Insgesamt kann in dieser Phase der Betrieb einer 
Schmiede nachgewiesen werden. Das dafür notwen-
dige Gebäude ist nur durch zwei Pfosten mit einem 
dazwischen eingespannten Schwellriegel nachgewie-
sen; es erreicht eine minimale Länge von 6,2 m und 
aufgrund der Werkgruben eine Breite von mindes-
tens 3 m.

7. 7. 3  P H A S E  I I I . 2  ▶ 141
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

In der östlichen Hälfte der Parzelle wird die mar-
kante, aus umgelagertem B-Horizont bestehende 
Kiesplanie Sch294 eingebracht. Über Grube G16.11 
wurde mit Geröllen eine Stickung angelegt, um Sen-
kungen zu minimieren bzw. auszugleichen. Sie zieht 
über die Parzellengrenze hinweg in Parzelle 14 (vgl. 
S. 147), sodass hier eine Erneuerung bzw. ein Neubau 
der Wand zwingend ist. Westlich Grube G16.2 ist sie 
nicht festzustellen, gegen Norden läuft sie aber mit Si-
cherheit bis über Grube G16.19, in die sie als Schicht 
Sch398 einsinkt. Ausserdem wird über Grube G16.2 
die massive Geröllpackung Sch346 eingebracht. Sie 
liegt direkt auf dem Anstehenden auf, und ihre OK 
stimmt mit ihrer Höhe von ca. 350,70 m ü. M. mit 
Planie Sch294 überein. Die Gerölle Sch346 wurden 
offensichtlich eingebracht, um die Senkungen in der 
Verfüllung von Grube G16.2 zu stabilisieren. Die Tat-
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141 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 16. 
Phase III.2. Gebäude 16.2. M. 1:200. 
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sache, dass die Rollierung an der Grubenkante ▶ 142 
abrupt abreisst, zeigt, dass dieser Massnahme kein 
langfristiger Erfolg beschieden war.

P O R T I C U S
Zu dieser Phase gehört der Portikusboden Sch300 

mit der Nutzungsschicht Sch301 ▶ Beilage 9. Vor-
gängig zu dieser Erneuerung wird über der an der 
Grenze zu Parzelle 14 liegenden Grube G16.1 aus 
Horizont I oder II eine wohl aus Fachwerklehm be-
stehende Planie Sch313 zum Verfüllen der sich über 
der Grube bildenden Senke eingebracht. Der Kies-
boden Sch300 bricht an der Grenze zu Parzelle 18 
ab. Pfosten Pf18.44 dient möglicherweise auch für 
Gebäude 16.2 als Portikusstütze. Sch300 respektiert 
den Pfosten(-Schatten) eindeutig ▶ Beilage 10. Auch 
scheinen die Keilsteine des Pfostens im Süden mit 
einem höheren Niveau zu rechnen, was aber auch 
an der Störung durch das grosse Geröll in Gräbchen 
Gn16.1 der nächsten Phase III.3 liegen kann. Der 
Eckpfosten Pf18.44 ist das einzige konstruktive Ele-

ment, welches für diese Phase eine porticus nahelegt. 
Ein etwaiger Mittelpfosten und der Pfosten an der 
Grenze zu Parzelle 14 liegen jeweils ausserhalb der 
ergrabenen Fläche. Denkbar wäre insofern auch, dass 
das Gebäude 16.2 keine porticus besitzt und Pf18.44 
nur für eine solche der Parzelle 18 genutzt wurde.

G E B Ä U D E  16. 2
Pfosten Pf16.10 wird vermutlich weiter genutzt 

und in die neu mit den Pfosten Pf16.36, Pf16.37, 
16.44 und Pf16.42 errichtete Westwand des Gebäu-
des integriert. Zwischen Pf16.37 und Pf16.44 kann 
ausserdem eine Reihe von sechs Staketen Pf16.38 
beobachtet werden, die wohl ebenfalls Teil der Wand 
sind568. Sie halten unter sich einen Abstand von etwa 
0,5 m ein, während dieser zu den beiden benach-
barten, grösseren Pfosten Pf16.37 und Pf16.44 rund 
20 cm mehr beträgt. Sie könnten die Überreste einer 
Flechtwerkwand sein569.

Die Ostwand besteht aus den Pfosten Pf16.18 und 
Pf16.23. Die Pfosten Pf16.36/Pf16.18 und Pf16.37/
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142 WindischAlte Zür
cherstrasse Nord 2008 – 2009 
(V.008.2). Parzelle 16. Phase III.2. 
Im Süden sind die Portikusböden 
Sch307 und Sch300 zu erkennen. 
Am rechten oberen Bildrand 
sinken die Schichten Sch339 in 
Grube G16.2 ein und bilden einen 
dunklen Halbkreis. G16.2 wird von 
der Rollierung Sch346 eingefasst, 
welche aufgrund der Setzungen 
an der Grubenkante versackt.  
In der linken Bildhälfte ist der 
Lehmboden Sch345 zu sehen  
und sein Fehlen im Bereich über 
Grube G16.7. In diese sowie die 
darunterliegende Grube G16.6  
ist wiederum der nächstjüngere 
Kiesboden Sch347 eingesunken. 
In diesem zeichnet sich schliess
lich das Gräbchen Gn16.3 ab.  
Die gestrichelte Linie gibt den 
ungefähren Verlauf der Front 
wand des Gebäudes 16.2 an.
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570 Allerdings gilt festzuhalten, dass beim Pfostenpaar Pf16.37/
Pf16.23 eine Abweichung in der Orientierung von 0,7 m zu beobach
ten ist. Deutlich mehr als die von Th. Pauli in OberwinterthurUnte
res Bühl beobachteten 10 – 20 cm (PauliGabi u. a. 2002, Bd. 1, 97).  
571 Es besteht zwar keine direkte stratigrafische Verbindung, da der 
Boden beim Einsinken in G16.14 abgerissen ist. Die Verknüpfung die
ser Befunde wurde aber aufgrund des charakteristischen Aussehens 
des Bodens bereits auf der Grabung eindeutig festgestellt.  572 Die 
Gruben G52.1 – 4 auf Parzelle 12 sowie die ältere Phase von Grube 
G44 auf Parzelle 14 weisen annähernd identische Dimensionen auf. 
Allerdings sind sie eingetieft (PauliGabi u. a. 2002, Bd. 2. 72 – 84 und 
102 – 106). Weitere Interpretationsmöglichkeiten des Befundes sind 
ein Podest oder die Überreste eines Treppenaufganges. Letzteres er
scheint eher unwahrscheinlich, da keine weiteren Hinweise für ein 
zweites Geschoss vorliegen.  573 Entlang der UK unter Sch369 ver
läuft ein verschmutzter Bereich, der als Pos. 500.2, also eine Art BHo
rizont, bezeichnet wurde. Sein Eingreifen in den CHorizont, dessen 
Grenze gegen Westen eindeutig zu erkennen ist, spricht entweder da
für, dass es sich um einen Teil der Hinterfüllung handelt, oder um die 
oben postulierten Einsickerungen.  574 Vgl. Kap. VII.5.2.3.  575 Der 
eindeutige Nachweis von Gerberei durch die archäozoologische Un
tersuchung (vgl. Kap. V.4.8.2) in Parzelle 12 lässt eine Ansprache als 
Gerberei wahrscheinlicher erscheinen. Eine Tuchwalkerei/Färberei ist 
allerdings nicht auszuschliessen.  

Pf16.23 bilden dabei je ein Paar570. Während in der 
Front, deren Lage aus den jüngeren Phasen erschlos-
sen wird, das Fehlen des Pendants zu Pf16.10 mit 
seiner Lage ausserhalb der Grabungsfläche erklärt 
werden kann, besteht im hinteren Teil neben der 
möglichen Zerstörung durch neuzeitliche Eingriffe 
(insbesondere für ein Pendant zu Pfosten Pf16.42) 
auch die Möglichkeit, dass nur die westliche Hälfte 
der Parzelle überbaut war. Dazu würde die als Keller-
grube angesprochene Grube G16.20 passen, welche 
mit Sicherheit die in G16.19 eingesunkene Schicht 

Sch398 aus umgelagertem B-Horizont, wohl die 
Fortsetzung von Sch294, durchschlägt ▶ Beilage 10. 
Dass der in der Flucht der Ostwand liegende Pfosten 
Pf16.21 ebenfalls dazu gehört, ist eher auszuschlies-
sen. Seine Erhaltung mit deutlichem Pfostenschatten, 
womit er sich optisch klar von den anderen Pfosten 
unterscheidet, macht eine Datierung in die Neuzeit 
wahrscheinlicher.

Mit der Südwand kann nur der Eckpfosten Pf16.10 
in Verbindung gebracht werden. Ein allfälliger Mit-
telpfosten ist vermutlich in Grube G16.2 abgesunken. 
Der östliche Eckpfosten schliesslich kommt knapp 
ausserhalb der Grabungsfläche zu liegen.

Zur Rückwand gehört Pfosten Pf16.45. Zusam-
men mit dem Pfosten Pf16.39 gegenüberliegenden 
Pfosten Pf16.44 entsteht ein knapp 4,5 × 6 m grosser 
Raum C. Möglicherweise ist auch Pfosten Pf16.40 als 
Teil dieser Wand zu sehen. Der Eckpfosten zwischen 
dieser Ostwand und der Nordwand durch die Pfos-
ten Pf16.37/Pf16.23, auf deren Flucht auch Pfosten 
Pf16.22 liegt, ist dem neuzeitlichen Schacht NZ13 
zum Opfer gefallen.

143 WindischAlte Zürcherstrasse 
Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16. 
Phase III.1. Profil durch Grube G16.11. 
Der Boden Sch363, die Nutzungsschicht 
oder untere Verfüllung Sch364 und die 
obere Verfüllung Sch365 lassen sich gut 
voneinander unterscheiden. Darüber 
wird der hier mit Geröllen verstärkte 
Boden Sch294 eingebracht. Nur über 
G16.11 kann die darauf aufliegende 
Schicht Sch295 in eine Nutzungsschicht 
und ausplanierten Fachwerklehm auf
getrennt werden (Pfeil). Darauf folgt 
Kiesboden Sch352. Am südlichen Rand 
der Grube liegt Feuerstelle Fs16.2.  
Blick nach Westen.
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Sch363
G16.11

Fs16.2

144 OberwinterthurUnteres Bühl. Parzelle 14. Gebäude 1C mit dem in der Werkstatt B 
in einer der frontseitigen Ecken des Gebäudes eingebauten Becken G44 mit Wasserzu
leitung. M. 1:100.



167 vor den toren von vindonissa  IV  AUSWERTUNG  7   H O R I Z O N T  I I I

Der Frontbereich des Gebäudes war aufgrund der 
unterschiedlichen Nutzung (Gerberei/Walkerei bzw. 
Schmiede) wohl unterteilt. Die beiden Bereiche wer-
den als Räume A und B bezeichnet. Die Lage der 
Trennwand ist allerdings unsicher. Als mögliche Spu-
ren derselben kommt einerseits Pfosten Pf16.28 in-
frage, der mit Sicherheit in diese Phase gehört, da er 
von der diese Phase abschliessenden Planie Sch387 
überdeckt wird, andererseits die keiner Phase mit Si-
cherheit zuweisbaren Pfosten Pf16.24 bzw. die Stake-
ten Pf16.26, zumal Ersterer auf einer Flucht mit der 
Ostwand von Raum C liegt.

Raum A: Im Bereich unmittelbar hinter der Ge-
bäudefront sind keine Schichten eindeutig dieser 
Phase zuzuweisen, was dafür sprechen könnte, dass 
die Schmiede aus Phase III.1 weiter benutzt wurde. 
Einzig die in Grube G16.14 eingesunkenen Schich-
ten sind mit Sicherheit in diese Phase zu datieren. 
Der Boden Sch381 kann auch ausserhalb der Grube 
sowie im Profil ▶ Beilage 11, eingesunken in Grube 
G16.17, festgestellt werden571. Seine OK mit der 
absoluten Höhe von 350,70 m ü. M. ausserhalb der 
Grube korrespondiert mit der OK von Planie Sch294. 
Die beiden eingesunkenen Lehmböden Sch383 und 
Sch385 sind wohl Erneuerungen dieses Bodens über 
der Grube, zu denen die Feuerstellen Fs16.8 und 
Fs16.9 gehören. Zu Letzteren könnte Pfosten Pf16.35 
gehören, der allerdings nicht mit Sicherheit in diese 
Phase datiert werden kann. Er ist aber zwingend jün-
ger als Phase III.1, da er nicht nur Kiesboden Sch297 
durchschlägt, sondern sich auch noch in der darüber-
liegenden Deckschicht abzeichnet, die allerdings 
nicht eindeutig einer Phase zugewiesen werden kann. 
Auf den eingesunkenen Böden bilden sich von unten 
nach oben die Nutzungsschichten Sch382, Sch384 
bzw. Sch386 ▶ 136. Da erst über Nutzungsschicht 
Sch386 eine erste Fachwerklehmplanie Sch387 folgt, 
müssen diese Böden alle noch in Phase III.2 gehören.

Raum B: Die OK der Planie Sch294 dient in die-
sem Raum als Gehniveau. Darauf bildete sich die 
Nutzungsschicht Sch295. Sie ist allerdings wegen der 
bereits einsetzenden Bioturbation nur im eingesun-
kenen Bereich über Grube G16.11 ▶ 143 von der dar-

überliegenden Planie Sch387 zu trennen. Der Boden 
Sch294 wird in der Südostecke des Gebäudes von 
mehreren Pfosten Pf16.16, Pf16.17 und Pf16.20 sowie 
Gräbchen Gn16.10 durchschlagen. Sie bilden einen 
annähernd rechten Winkel, sodass zusammen mit 
den Aussenwänden eine Fläche von 1,5 × 3,5 m ab-
getrennt wird. Für einen Raum scheint diese Abmes-
sung eher klein. Aufgrund von Befunden ähnlicher 
Dimension in Oberwinterthur-Unteres Bühl werden 
die Strukturen als Überreste eines in der Südwest -
ecke des Gebäudes errichteten Beckens ▶ 144 interpre-
tiert. Im Gegensatz zu den Befunden in Vitudurum 
war es allerdings nicht im Boden eingetieft572. Dazu 
passt die in unmittelbarer Nähe liegende Feuerstelle 
Fs16.2. Sie wird einmal erneuert (Fs16.3). Während 
bei Fs16.2 die aus gebranntem Lehm bestehende 
Feuerplatte mit Ziegelbruchstücken fundamentiert 
ist, wurden für die Erneuerung Fs16.3 kleinere Ge-
rölle verwendet. Zu dieser Feuerstelle gehört mögli-
cherweise auch die im Profil ▶ Beilage 10 beobachtete 
Stakete Pf16.34. Im hinteren Teil des Raumes wird 
die Doppelfassgrube G16.13 angelegt. Der Aufbau 
der Grube ist in ▶ 145 ersichtlich. Auffällig ist der 
undeutliche Verlauf der Grubengrenze im anste-
henden C-Horizont573. Möglicherweise ist dies auf 
Einsickerungen574 in das Anstehende durch die Art 
der Nutzung der Grube zurückzuführen, sodass der 
genaue Verlauf der Grenze der Hinterfüllung Sch369 
gegen den anstehenden C-Horizont nicht eindeutig 
erkannt werden konnte.

Diese Befunde legen in Analogie zur Befundsitua-
tion der Parzelle 12 nahe, dass hier Gerberei oder 
eine textilverarbeitenden Gewerbe (Färberei oder 
Walkerei) betrieben wurde575.

Insgesamt ist ein Gebäude mit porticus und drei 
Räumen zu rekonstruieren. Es wurde in Pfosten-
bauweise errichtet. Seine Länge beträgt 14,5 m, in 
der östlichen Hälfte möglicherweise nur 9 m. In der 
Breite erreicht es 10,6 m. Die Fläche des Gebäudes 
beträgt somit mindestens 122,5 m2. Die Wände wa-
ren mit Lehm ausgefacht, wie die Fachwerklehmpla-
nie Sch311/312/345 zeigt. Das Dach dürfte mit orga-
nischen Materialien gedeckt gewesen sein.
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145 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 
(V.008.2). Parzelle 16. Phase III.2. Südprofil durch die 
 Doppelfassgrube G16.13 mit den Hinter und Verfüll
schichten Sch369 und Sch371 sowie den nach Abschluss  
der Verfüllung der Grube einsinkenden Deckschichten 
Sch362, Sch406 und Sch131. Da der Mittelsteg zwischen 
den beiden Fässern ca. 10 cm über der UK der Fässer 
 verstürzt ist, müssen die Fassdauben vor bzw. während  
des Rückbaus der Grube entfernt worden sein, wobei aller
dings Reste einer primären Verfüllung /  Nutzungsschicht 
Sch370 zurückblieben. M. 1:40.
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576 Wegen des relativ grossen Durchmessers ist eine Ansprache als 
Fixierungspfosten für ein Brett zur Stabilisierung der Westwand eher 
unwahrscheinlich. Pföstchen mit dieser Funktion weisen üblicher
weise Durchmesser um 10 cm auf, so die Staketen in K2.  577 Gans
serBurckhardt 1955/56, Abb. 37.  578 Hill/Rowsome 2011, Fig. 404.
L14. Diese datiert allerdings in die 2. Hälfte des 3. Jh. n. Chr.  579 Hill/
Rowsome 2011, 546.  580 Im Profil V.008.2/509 auf Achse 197 ist sie 
nicht nachzuweisen.  581 Aus der Abfallschicht stammen vier Fibeln 
(Fi29, Fi36, Fi38 und Fi49) sowie eine Fibelnadel eines unbestimmbaren 
Typs (im Fibelkatalog nicht erfasst). Es stellt sich deshalb die Frage, ob 
neben dem durch den Hammerschlag belegten Eisen auch Buntmetall 
verarbeitet wurde. Die Fibeln dürften dabei wohl eher zum Recyclen 
denn als Endprodukte anzusprechen sein, da die für eine Herstellung 
solcher Fibeln notwendigen Gussformen aus Ton fehlen.  582 Weder 
eine Nutzungsschicht, wie dies bei den anderen Schmieden zu beob
achten war (z. B. Parzelle 16, Phase 1, Parzelle 18 Phase 2) noch Gru
ben oder andere Befunde.  

Der Abbruch des Gebäudes wurde wohl wegen 
Baufälligkeit nötig, mit grosser Wahrscheinlichkeit 
verursacht durch Senkungen in Grube G16.2.

H I N T E R H O F G R U B E N  P H A S E  I I I . 2 
G16.20 ▶ 136 und Beilage 11 rechnet eindeutig mit 

dem Kiesboden Sch398 und ist als Kellergrube mit 
einer runden Verschalung anzusprechen. Diese 
wurde bündig mit der Südwand der Grube erstellt. 
Dort fehlt die Hinterfüllung Sch399 aus umgelager-
tem B-Horizont, welche zudem auch als Ausgleichs-
schicht auf dem Boden der Grube eingebracht wurde 
und wohl als Gehniveau diente. Eine unterste Ver-
füllschicht Sch400 könnte noch von der Nutzung 
der Grube stammen. Die Auflassung erfolgte wohl 
noch innerhalb von Phase III.2, zumal die Nutzungs-
schicht Sch403 auf Kiesboden Sch398 auch über die 
Verfüllung Sch401 der Grube zieht. Als Gehhorizont 
über der Grube diente möglicherweise der Lehmbo-
denrest Sch402.

H I N T E R H O F  P H A S E N  I I I . 1  U N D  I I I . 2
Folgende Gruben, welche von den beiden Fach-

werklehmplanien Sch404 (Abbruch Phase III.2) und 
Sch406 (Abbruch Phase III.3) ▶ 136 und Brandschutt 
Sch396 (Phase III.4) überlagert werden, sind den 
beiden ersten Phasen zuzuweisen. Mangels Schicht-
anschlüssen ist eine nähere Eingrenzung nicht mög-
lich.

Grube G16.21: An ihrem Ostrand wurden drei 
Pfostennegative festgestellt, die von einer Dachkon-
struktion über der Grube stammen könnten. Im Pro-
fil ▶ Beilage 10 zeigen sich seitliche Hinterfüllungen 
Sch407, deren schräger Verlauf dafür spricht, dass 
die Verschalung bei der Auflassung der Grube ent-
fernt wurde und die Hinterfüllung nachgerutscht 
ist. Die Grundrissform der Grube legt nahe, dass 

die Verschalung eher rund gewesen sein dürfte. Die 
Verfüllung der Grube kann in einen unteren Bereich 
Sch408 und einen oberen Sch409 gegliedert werden. 
Die Verfüllung erfolgte vor dem Abbruch und der 
Planierung des Fachwerkschuttes von Haus 16.2, da 
sich Planie Sch404 deutlich von der Verfüllung der 
Grube abgrenzen lässt.

Grube G16.23: Die Grube zeigt im Profil ▶ Beilage 11 
ebenfalls eindeutig eine Hinterfüllung Sch411 ent-
lang der Seitenwände. Senkrechte Grenzen zur fast 
ausschliesslich aus Geröllen bestehenden untersten 
Verfüllung Sch412 legen nahe, dass die Verschalung 
bei der Auflassung der Grube darin belassen wurde. 
Die geringe Höhe dieser senkrechten Grenzen 
spricht dafür, dass der obere Teil der Auskleidung 
verfaulte, sodass die Hinterfüllung im oberen Bereich 
in die Grube nachsackte und ein langsamer Verfül-
lungsprozess anzunehmen ist. Die zweite Verfüllung 
Sch413, welche sich wohl eher kontinuierlich in der 
Grube ansammelte, dürfte aufgrund der heterogenen 
Zusammensetzung als Siedlungsabfall anzusprechen 
sein. Darüber folgt die Fachwerklehmplanie Sch404 
die über bzw. in die Grube planiert wurde.

Da für Grube G16.28 aufgrund zweier Pfostenstel-
lungen ein Pultdach zu rekonstruieren ist (vgl. S. 169) 

NZ17

NZ17

NZ17

G16.28

146 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 
2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16. Phase 
III.2. Die Grube G16.28 wird durch die 
beiden Gräben NZ17 stark gestört. Der süd
liche ist nur noch knapp angeschnitten.
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und die späteren Gebäude (Gebäude 16.3 – 16.5) ver-
mutlich länger sind als der Abstand zwischen Gebäu-
defront und Grube, ist G16.28 ebenfalls in Phase III.1 
oder III.2 zu setzen. Es handelt sich um eine rechte-
ckige Grube, die durch zwei neuzeitliche Leitungs-
gräben (NZ17) stark gestört ist ▶ 146. In den beiden 
westlichen Ecken der Grube G16.28 konnte je eine 
Pfostenstellung beobachtet werden. Aufgrund ihres 
Durchmessers von rund 0,25 m sind sie als Stützpfos-
ten eines Pultdaches über der Grube zu interpretie-
ren576. Die Verfüllungen Sch420 und Sch421 waren 
nur schwer von denjenigen der Leitungsgräben zu 
trennen. In den geringen Resten der sicher der Ver-
füllung Sch420 zuweisbaren Sedimente konnten die 
Schuhnägel einer wohl ursprünglich vollständigen 
Schuhsohle beobachtet werden. In situ wurde nur 
noch ihre vordere Hälfte dokumentiert ▶ 147. Vergleich- 
bare Benagelungsmuster sind u. a. aus dem Schutt-
hügel von Vindonissa577 oder Londinium578 (London, 
GB) bekannt. Dieses Nagelmuster wird den caligae 
zugeschrieben, welche traditionell als die Schuhe 
der Legionäre gelten, sodass der Befund die Präsenz 
eines Legionärs belegen könnte. Allerdings belegen 
genagelte Schuhe in Kinder- und Frauengrössen, 
dass caligae auch von Zivilpersonen getragen wurden, 
sodass diese Aussage zu relativieren ist579. Bei der 
oberen, stark mit Geröllen durchsetzten Verfüllung 
Sch421 ist unklar, ob sie tatsächlich römisch datiert.

Vielleicht ebenfalls in eine der ersten beiden Pha-
sen einzuordnen ist Pfosten Pf16.41, welcher annä-
hernd auf der Parzellengrenze zwischen den Parzel-
len 16 und 18 liegt. Er könnte der letzte Überrest 
einer Grenzmarkierung sein.

7. 7.4  P H A S E  I I I . 3  ▶ 148
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Der vorwiegend aus Fachwerklehm bestehende 
Abbruchschutt des Gebäudes 16.2 wird ausplaniert. 
Im Bereich der Gebäudefront ist er westlich G16.2 
als Planie Sch345 zu fassen. Sie zieht bis in die por-
ticus. Dort ist der Abbruchschutt als Planien Sch311 
bzw. Sch312 in den sich weiterhin bildenden Senken 
über den Gruben G16.1 und G16.3 zu fassen. Östlich 
der Grube scheint die Planie im Bereich der Gebäu-
defront zu fehlen oder sie wurde zusammen mit Nut-
zungsschicht Sch295 abgebaut580. Im mittleren und 
hinteren Teil des Gebäudes hat sie sich, eingesunken 
in den Gruben G16.11 und G16.14 als Schicht Sch387 
sowie in G16.19 und G16.20 als Schicht Sch404, er-
halten. In G16.13 ist die lehmige Verfüllung Sch371 
wohl ebenfalls ein Teil dieser Planie. Im Hinterhof 
manifestiert sie sich schliesslich als Schicht Sch404, 
eingesunken in den Gruben G16.21 und G16.23.

In Rahmen der Bauvorbereitung dürften auch die  
nur kurzzeitig genutzte Feuerstelle Fs16.1 und Grube 
G16.7 entstanden sein. Die Feuerstelle liegt auf 
Sch345, während beide von Grube G16.7 durch-
schlagen werden. Der Kiesboden Sch347 wiederum 
sinkt in Grube G16.7 ein ▶ 138.

P O R T I C U S
Als Gehniveau wird der Kiesboden Sch303 ein-

gebracht. Er ist nur im westlichen Teil der porticus 
zu beobachten. Im Westprofil auf Achse 197 ist der 
Kiesboden nicht mehr feststellbar. Darauf lagert sich 
die stark mit Abfällen einer Schmiede581 durchsetzte 
Schicht Sch306 ab. Sie liegt zwar auf derselben abso-
luten Höhe wie die Schmiedeabfallschicht Sch302 in 
der porticus von Parzelle 18, ist aber eindeutig jünger. 
Im Gebäudeinneren von Parzelle 16 haben sich für 
diese Phase keine Befunde582 (mehr) erhalten, die 
auf eine Schmiede hindeuten. Entsprechend wurde 
der Abfall wohl von einer anderen Parzelle hier depo-
niert. Nicht ganz auszuschliessen ist, dass die Struk-
turen der Schmiede in Grube G16.2 versackt sind.

Der Portikusboden Sch316/303 dürfte sich über 
die gesamte Parzellenbreite erstrecken, in Feld 132 
ist die Kontinuität aber nicht ganz gesichert. Offen-
sichtlich wird vor allem die strassenseitige Hälfte der 
porticus mit Kies aufgekoffert. Im Ostteil der porticus 
scheint der Kiesboden Sch300 weiterhin als Gehni-
veau gedient zu haben.

Die porticus ist gegen den Vorplatz zur Strasse mit 
dem Gräbchen Gn16.1 abgetrennt, das mit dem Por-
tikusboden Sch303 rechnet. In diesem Gräbchen ist 
im Profil ein grösserer flacher Stein zu beobachten. 
Dabei könnte es sich um eine Fundation für eine Por-
tikusstütze handeln. Das Gräbchen könnte Schwell-
riegel bezeugen, die zwischen die Portikusstützen 
gespannt wurden. Der Vorplatz ist leicht erhöht.

147 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 
16. Phase III.2. Grube G16.28. In situ erhaltene Schuhnägel einer halben 
Schuhsohle. Die Nägel im Bereich der Ferse wurden unbemerkt abgetragen. 
Das Muster der Benagelung des Schuhs zeigt eine randumlaufende Reihe, 
sowie drei senkrechte Reihen im Innern.
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583 Irritierend ist, dass Gn16.1 über der Grube verläuft. Dies ist aber 
wohl mit den relativ knappen Platzverhältnissen zwischen der Porti
kusfront und dem Strassenrand bzw. einem allfälligen Strassengraben 
(Vorgänger von K2) zu erklären.  584 Vgl. Kap. IV.7.9.3.  585 Vgl. 
den Befund in Tasgetium, in dem zwei Balken von zwei aufeinander
folgenden Phasen direkt aufeinander liegen. In einem Trockenboden
befund ist eine entsprechende Befundsituation nach Verfaulen der 
Balken nur als ein einziges Balkengräbchen zu erkennen (Benguerel 
u. a. 2014, Abb. 68 und Giger 2013).  586 Das zweite relevante Profil 
V.008.2/265 ist nicht abgebildet.  587 Wofür es allerdings keine zwin
genden Belege gibt.  588 Es handelt sich um die Pos. V.008.2/95.39 
mit den FK V.008.2/2436, 2450, 2522 und 2523.  

Unmittelbar anschliessend an die Portikusfront, im 
Bereich des Vorplatzes, wurde Grube G16.9 angelegt. 
Es handelt sich um eine Fassgrube mit einem darin 
gesetzten Fass von rund 1,1 m Durchmesser. Die 
westliche Hälfte der Grube ist durch die eingesunke-
nen Schichten in G16.8 verzerrt und beim Anlegen 
eines Baggerschnittes zerstört worden. Da Sch306 
mit Sicherheit in die Grube einsinkt und die unterste 
Verfüll- bzw. Nutzungsschicht Sch359 ▶ 149 ihr ähn-
lich sieht, wurde die Grube wohl zusammen mit Por-
tikusboden Sch303 angelegt583. Ihre Auflassung und 
Verfüllung mit Sch360 dürfte mit der ersten Phase 
der Einbringung von Portikusboden Sch307 einher-   
gehen. Sie ist wohl analog zur besser erhaltenen 
Grube G20.2 als Urinsammelstelle zu interpre-
tieren584.

G E B Ä U D E  16. 3
Als Südwand ist Gräbchen Gn16.5 zu werten. Aller-

dings wird es im Profil ▶ Beilage 11 durch das in Phase 
III.4 gehörende Gräbchen Gn16.6 überlagert und 
ist nur in Fläche 103 deutlich als leicht nördlich von 
Gn16.6 verlaufendes Gräbchen zu fassen. Als West-
wand zeichnet sich Gräbchen Gn16.8 als dunkler 
Streifen in den Flächen ab. Auch bei diesem besteht 
die Möglichkeit, dass zwei Phasen des Gräbchens 
zusammengefasst werden585. In beiden Profilen, in 
denen das Gräbchen im Schnitt erfasst wurde ▶ Bei-
lage 9586, ist dies nicht zu beurteilen, einerseits wegen 
der starken Überprägung durch Bioturbation, ande-
rerseits wegen einer Störung durch einen modernen 
Leitungsgraben (NZ21). Die Ostwand konnte nir-
gends mit Sicherheit nachgewiesen werden. Mögli-
cherweise verläuft sie unter dem jüngeren Gräbchen 
Gn14.11. Dafür spricht, dass Grube G16.12 über die 
Wandflucht der Phase III.2 hinausreicht. Dies würde 
bei den Gebäuden der Parzellen 14 und 16 für die 
Existenz einer paries communis in dieser Phase spre-
chen. Von der Rückwand des Gebäudes haben sich 
ebenfalls keine Spuren erhalten. Einzig Pf16.47 kann 
dieser vielleicht zugewiesen werden, was eine Ge-
bäudelänge von 16 m ergeben würde. Wenn Grube 
G16.29 als ausserhalb des Gebäudes gewertet wird587, 
könnte es maximal 17,5 m lang sein. Insgesamt bleibt 
dies aber spekulativ, sodass für diese Phase keine Ge-
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148 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 16. 
Phase III.3. Gebäude 16.3. M. 1:200. 
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bäudeflächen berechnet werden. Die Befunde legen 
eine Konstruktion in Ständerbautechnik nahe.

Im Gebäudeinneren sind mehrere Unterteilungen 
nachzuweisen. Ein schmaler Raum A in der Südwest-
ecke wird von einer durch die drei Pfosten Pf16.12, 
Pf16.25 und Pf16.27 belegten Wand gegen Norden 
begrenzt. Die Zusammengehörigkeit dieser Pfos-
ten legt neben der parallel zur Front verlaufenden 
Flucht auch ihre gemeinsame UK von 350,40 m ü. M. 
nahe. Der östlichste Pfosten liegt annähernd auf 
der Mittelachse der Parzelle. Diese Wand bildet die 
östliche Grenze des Raumes A und eines weiteren, 
dahinterliegenden Raumes C. Dessen Nordgrenze 
dürfte durch Pfosten Pf16.30 verlaufen, dessen UK 
ebenfalls der bereits genannten entspricht, wodurch 
zwei Räume A und C mit der identischen Grösse von 
3,6 × 6 m entstehen. Pf16.30 liegt ausserdem annä-
hernd in der Mitte zwischen der Ostwand und der 
aus den Pfosten Pf16.27 und Pf16.29 bestehenden 
Wand. Die Osthälfte des Gebäudes dürfte hingegen 
von Raum B eingenommen werden. Dass dieser mit 
dem als Bereich D? bezeichneten Bereich einen ein-
zigen, L-förmigen Raum bildet, ist wahrscheinlich, 
da sich ansonsten die Spuren einer Trennwand in den 
Deckschichten über Grube G16.13 abzeichnen müss-
ten. Seine Ausdehnung gegen Norden bleibt offen.

In Raum A dient der nicht mehr flächig erhaltene 
Kiesboden Sch347 als Gehniveau. Das sich in die-
sem Kiesboden abzeichnende Balkennegativ Gn16.3 
könnte von einem späteren Einbau eines Holzbodens 
zeugen, dem der darin verlegte Balken als Unterzug 
diente. Eine mögliche Nutzungsschicht ist nur im 
Profil ▶ Beilage 11 als Sch349 mit einiger Sicherheit zu 
differenzieren.

In Raum B ist wie schon in der vorhergehenden 
Phase die Werkstatt eines Gerbers oder Walkers/Fär-
bers eingerichtet. Davon zeugt die Doppelfassgrube 
G16.12, in deren unmittelbarer Nähe sich wiederum 
eine Feuerstelle Fs16.12 beobachten lässt. Im Profil 
zeigt die Grube denselben Aufbau wie Grube G16.13, 

auch in Bezug auf den Vorgang der Auflassung ▶ 145. 
Allerdings sind die eingesunkenen Deckschichten 
über der Grube nicht mehr zu differenzieren, wes-
halb sie zu Sch131 geschlagen werden. Von einem 
Becken, analog zur Installation in der Vorgänger-
phase, haben sich keine Spuren erhalten. Als Gehni-
veau ist der aus umgelagertem Material des B-Hori-
zontes bestehende Kiesboden Sch352 zu deuten. Er 
zieht eindeutig über die zur vorhergehenden Phase 
gehörende Feuerstelle Fs16.3, löst sich nördlich von 
Achse 811.50 allerdings in der Deckschicht Sch131 
auf und ist auch nicht als eingesunkene Deckschicht 
in G16.13 zu erkennen. Seine OK liegt ausserdem nur 
fünf Zentimeter über dem Niveau des Kiesbodens 
Sch294 der vorherigen Phase, sodass unsicher ist, ob 
es sich um eine Ausbesserung nach einer Auflassung 
der Feuerstelle Fs16.3 oder tatsächlich um den Bo-
den handelt, der zu Gn16.5 gehört. Das ungefähre 
Niveau dieses Bodens ist auch in ▶ Beilage 10 über die 
gesamte Breite des Profils zu verfolgen. Ob der Kies-
boden tatsächlich durchzieht, und in diesem Fall 
mit Kiesboden Sch347 in Raum A gleichzusetzen 
ist, bleibt wegen Grube G16.2 und der Überprägung 
im hinteren Teil der Parzelle offen. Über Kiesboden 
Sch352 ist mit Schicht Sch362 die zugehörige bzw. 
nachfolgende Nutzungsschicht oder Planie vage zu 
fassen ▶ Beilage 9. Die in Grube G16.13 eingesunkene 
Deckschicht über Planie Sch371 wird aufgrund der 
räumlichen Nähe dazu geschlagen588. 

In dem als Bereich D? bezeichneten Teil des Ge-
bäudes hat sich dank der Lage über Grube G16.13, 
in die sie eingesunken ist, die Feuerstelle Fs16.5 er-
halten. Ausserdem liegt Grube G16.18, eine Keller-
grube mit vermutlich rechteckiger Verschalung, in-
nerhalb dieses Bereiches. Sie wird vom neuzeitlichen 
Brunnenschacht NZ13 etwa zur Hälfte zerstört ▶ 228. 
Trotzdem ist aufgrund des Profils durch die Grube 
▶ 150 folgender Aufbau der Grube wahrscheinlich: 
Entlang der Nordgrenze ist deutlich eine Hinterfül-
lung Sch392 zu erkennen. Ebenso wie die Nutzungs-
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Sch358

Sch359
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G16.10

G16.9

149 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 
2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16.  
Phasen III.3 – 5. Gruben G16.9 und G16.10 
in der porticus. Der Schnitt zeigt die ältere 
Fassgrube G16.9 (Phase III.3) mit Aus
gleichsschicht und Hinterfüllung Sch358 
aus umgelagertem BHorizont. Nach Ent
fernen des Fasses sind die seitlichen Hint
erfüllungen nachgerutscht und liegen auf 
der Nutzungsschicht Sch359 auf. Die Grube 
wurde mit Sch360 verfüllt. In Letztere ein
getieft ist Grube G16.10, an deren UK eine 
Kiesschicht mit darauf aufliegendem, ge
löschtem Branntkalk Sch361 zu erkennen 
ist. Verfüllt ist diese Grube schliesslich mit 
Abbruchschutt Sch357. Blick nach Osten.
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589 Wegen der wenig standfesten Hinterfüllungen des neuzeitlichen 
Brunnenschachtes NZ13 war zum Zeitpunkt der Fotodokumentation 
die UK der Grube aus Sicherheitsgründen nicht erreicht.  590 Da
für spricht, dass nur noch eine Nutzungsschicht Sch394 einsinkt, 
bevor der Brandschutt Sch396 der Phase III.4 folgt ▶ 150.  591 Vgl. 
Kap. VII.5.2.4.  592 Es handelt sich um Pos. V.008.2/95.41 und FK 
V.008.2/2526.  593 Da in keinem Profil eindeutig zwei oder mehr 
Gräbchen unterschieden werden können, wird nur eine Befundnum
mer vergeben.  

schicht Sch393589, welche an ihrer OK ein stark mit 
Holzkohle durchsetztes Band aufwies. Die Grube 
wurde im Verlauf oder gegen Ende der Phase III.3 
aufgelassen und mit Siedlungsabfall bzw. dem beim 
Abbruch von Haus 16.3 anfallenden Schutt Sch394 
verfüllt590.

Das als Ständerbau errichtete Gebäude mass 
11,4 × mind. 16 m, was einer minimalen Gebäude-
fläche von 182 m2 entspricht. Die Ausfachung der 
Wände erfolgte mit Lehm; das Dach dürfte mit orga-
nischen Materialien gedeckt gewesen sein.

Der Abbruch bzw. ein Neubau des Gebäudes in 
Phase III.4 erfolgte ohne offensichtlichen Grund, 
sodass Baufälligkeit dazu geführt haben dürfte. Mög-
licherweise waren wiederum Senkungen im Bereich 
der Grube 16.2 verantwortlich. 

H I N T E R H O F
Im Hinterhof hat sich – eingesunken in die Gruben 

G16.21 und G16.23 – ein Kiesboden Sch410 erhal-
ten. Ob er sich flächig im Hinterhof ausbreitete und 
die erhaltenen Flecken über den Gruben Teile einer 
grossflächigen Erneuerung oder nur Ausbesserungen 
einer Hinterhofbefestigung einer früheren Phase dar-
stellen, ist nicht zu entscheiden, da sich ausserhalb 
der Gruben keine Reste eines Kiesbodens erhalten 
haben.

Wohl in dieser Phase wird die Doppelfassgrube 
G16.24 angelegt, da im Profil ▶ Beilage 11 über der Ver-
füllung Sch417 direkt der Kiesboden Sch418 mit un-
mittelbar darauf aufliegendem Brandschutt Sch396 
zu erkennen ist. Im Profil sind die Fässer anhand ihrer 

Verfüllung gut erkennbar. Diese lässt sich in eine un-
tere, etwas grünlichere Verfüllung Sch416 und eine 
obere Sch417 gliedern. Als Hinterfüllung und Aus-
gleichsschicht zur horizontalen Positionierung der 
Fässer in der Grube diente Sch415. Am Grund des 
nördlichen Fasses lag ein wohl vollständiges, aber 
zerscherbtes Dolium ▶ 151. Diese Doppelfassgrube 
dürfte deshalb eher als Lagerkeller genutzt wor-
den sein. Allerdings ist nicht auszuschliessen, dass 
das Dolium bei der Auflassung der Grube in dieser 
entsorgt wurde und die Grube ursprünglich einem 
anderen Zweck diente. Für diese Annahme spricht, 
dass die anderen Fassgruben auf dieser Parzelle eher 
mit handwerklichen Aktivitäten (Gerberei/Textil-
verarbeitung) in Verbindung gebracht werden.

Möglicherweise in diese Phase gehört Grube 
G16.29, da in diese nur eine Deckschicht Sch423 ein-
gesunken ist. Sie ist vielleicht mit der Fachwerklehm-
planie Sch406 gleichzusetzen. In der Grube zeich-
net sich das ovale Negativ eines Einbaus ab. Seine 
Abmessungen von 0,8 × 1 m legen nahe, dass es sich 
um ein Fass oder einen Bottich handelte. Das Fehlen 
einer Hinterfüllung und der stufenförmige Verlauf 
▶ 152 der Verfüllung Sch422 im Profil lassen vermuten, 
dass der Holzeinbau vor der Auflassung und Verfül-

NZ13

Sch392Sch394

Sch395

Sch396

150 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 
2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16. Phase 
III.3 – 4. Profil durch Grube G16.18. Aus 
Sicherheitsgründen konnte der untere Teil 
der Grube nicht untersucht werden. Links 
zeichnen sich die hellen Verfüllungen des 
neuzeitlichen Brunnenschachtes NZ13 ab. 
Er zerstört die Südhälfte von Grube G16.18 
vollständig. In G16.18 wiederum hebt 
sich die Hinterfüllung Sch392 gut von der 
Verfüllung Sch394 ab. Die Nutzungsschicht 
Sch393 liegt knapp unterhalb der zum 
Zeitpunkt des Fotos erreichten Tiefe. Über 
der Grube eingesunken sind die mögliche 
Nutzungsschicht Sch395 und der Brand
schutt Sch396. Sie gehören beide zu Phase 
III.4. Blick nach Westen.



173 vor den toren von vindonissa  IV  AUSWERTUNG  7   H O R I Z O N T  I I I

lung entfernt wurde und sich die Hinterfüllung mit 
der Verfüllung mischte, sodass vielleicht von einem 
langsameren Verfüllungsprozess auszugehen ist. Der 
die Grube umgebende graue Kies des C-Horizontes 
war stark gelblich bis grünlich verfärbt. Dies dürfte 
auf die Nutzung von phosphathaltigen Flüssigkeiten 
in dieser Grube deuten591. 

7. 7. 5  P H A S E  I I I .4  ▶ 153
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Das Abbruchmaterial Sch406 von Gebäude 16.3 
wird offenbar weitgehend in den Hinterhofbereich 
verschoben und zum Ausgleich der Senken über den 
Hinterhofgruben G16.21, G16.23 und G16.29 ver-
wendet. Im Frontbereich sind keine deutlichen Fach-
werklehmplanien zu unterscheiden. Einzig in G16.13 
hat sich ein feiner Rest einer Fachwerklehmplanie 
über der Nutzungsschicht Sch362 erhalten ▶ 145, die 
mit Planie Sch406 gleichzusetzen ist592. Ausserdem 
ist nicht auszuschliessen, dass die im Profil ▶ Beilage 11 
erkennbare Nutzungsschicht Sch349 auch Material 
dieser Planie umfasst, das aufgrund von Bioturbation 
nicht mehr als solches erkennbar ist.

P O R T I C U S
Das Gräbchen Gn16.2 gehört in diese Phase. Im 

Gräbchen konnten teilweise grössere, in einer Reihe 
liegende Gerölle festgestellt werden, die einem Bal-
ken als Auflage dienten. Das Gräbchen rechnet mit 
Portikusboden Sch307.

Im Profil ▶ Beilage 9 ist dieser als bis zu 20 cm dickes 
Kiespaket zu fassen. Beim Abbau dieses Paketes zeig-

ten sich verschiedentlich kompakte Oberflächen, 
sodass von Reparaturen und lokalen Erneuerungen 
auszugehen ist. Da sich keine dieser Oberflächen 
kontinuierlich über einzelne oder mehrere Parzel-
len verfolgen liess und auch keine klaren Nutzungs-
schichten zwischen den einzelnen Kiespaketen 
erkennbar waren, wurden die Schichten zu einem 
Befund zusammengefasst. Auf der OK dieses Kiespa-
ketes bildete sich die Schlammschicht Sch308. Ob-
wohl diese durch den nächstjüngeren Portikusboden 
Sch309 überdeckt war, ist sie insbesondere in der 
westlichen Hälfte der Parzelle bereits deutlich durch 
Bioturbation überprägt.

G E B Ä U D E  16. 4
Als Überrest der Südwand ist Gräbchen Gn16.6 

anzusprechen. Darin sind die Reste eines verkohlten 
Balkens erkennbar ▶ 154. Als Westbegrenzung dürfte 
Gräbchen Gn16.8 weiter genutzt worden sein – dies 
legt zumindest die obere Verfüllung dieses Gräb-
chens mit Material der Brandschuttschicht Sch350 
nahe593. Der dunklere Fleck Pf16.13 zeigt möglicher-
weise den Standpunkt eines (verkohlten?) Ständers 
auf dem Schwellbalken. Weitere Befunde der Aus-
senwände oder einer Innenunterteilung sind nicht 
feststellbar, sodass das gesamte Innere als Bereich A 
bezeichnet wird. Einzig Pfostenloch Pf16.15 ist auf-
grund der OK der Keilsteine von 350,90 m ü. M. mit 
einiger Sicherheit dieser Phase zuzuweisen. Nur mit 
einigen Vorbehalten ist Pfostenloch Pf16.1 hier ein-
zuordnen. Es zeichnet sich im Profil durch die Gru-
ben G16.12 und G14.14 deutlich in der eingesunke-

Sch131

Sch423

Sch422

G16.29

151 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 
16. Phase III.3. Am Boden des nördlichen Fasses der Doppelfassgrube 
G16.24 liegt ein zerscherbtes, aber wohl vollständiges Dolium Vind. 88. 
Blick nach Osten.

152 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16. Phase III.3. 
Im Profil durch Grube G16.29 zeichnen sich die unteren 30 cm der Bottich / Fasswan
dung als senkrechte Grenze ab. Der stufenförmige Rücksprung der Grubenwand darüber 
sowie das Fehlen einer Hinterfüllung legten die Entfernung des Einbaus vor der Ver
füllung der Grube nahe. Die einsinkende Deckschicht Sch423 ist gut zu unterscheiden, 
während die darauf aufliegende Schicht Sch131 von der nachantiken Bodenbildung 
vollständig überprägt ist. Blick nach Norden.
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594 Nicht auszuschliessen ist die Lage in einem separaten Gebäude 
im Hinterhof. In OberwinterthurUnteres Bühl etwa lag keine der 121 
Feuerstellen ausserhalb eines Gebäudes (PauliGabi u. a. 2002, bes. 
Bd. 1, 112 f., 161 – 163).   595 Es handelt sich um die Gruben G16.18, 
G16.20, G16.21 und G16.24. Vgl. ▶ 136.  596 Nicht auszuschliessen ist, 
dass dieser Brandschutt von anderen Parzellen stammt. Die Anzahl der 
betroffenen Gruben spricht aber dagegen.  597 In Feld V.008.2/F112 
wurden die beiden Schichten zusammen abgebaut und erst bei der 
Dokumentation der Profile als zwei Schichten erkannt.  598 Im Profil 
▶ Beilage 11 scheint der Boden zwar über den Pfosten Pf16.8 zu ziehen. 
Dies kann aber einerseits mit der Nähe der Strasse erklärt werden, die 
nach Auflassung des Gebäudes sicher weiter genutzt wurde, und ande
rerseits mit der unmittelbaren Nachbarschaft zur Deckschicht Sch131.  

nen Deckschicht Sch131 ab, sodass eine neuzeitliche 
Datierung ebenfalls nicht ausgeschlossen ist.

Dass die Länge des Gebäudes 16.4 mindestens 
19 m beträgt, legt die in Grube G16.29 eingesunkene 
Feuerstelle Fs16.11 nahe, da eine Feuerstelle eher im 
Inneren eines Gebäudes zu erwarten ist594.

In der östlichen Hälfte des Gebäudes ist mit Kies-
boden Sch351 ▶ 154 ein Gehniveau fassbar, das eben-
falls in G16.2 einsinkt. Darauf ist eine Konzentration 
von Geröllen und Fragmenten eines Mühlsteins aus 
Sandstein zu erkennen, welche die stark gestörten 
Überreste eines Fundamentes Fu16.1 für eine Instal-
lation unbekannter Funktion und Dimension war. 
Etwas westlich davon konnten weitere Fragmente 
dieses Mühlsteins, wohl verschleppt durch den mit-
telalterlichen Ackerbau oder neuzeitliche Aktivitäten, 
beobachtet werden. Westlich Grube G16.2 ist in der 
Fläche keine dem Kiesboden Sch351 entsprechende 
Schicht zu fassen, sodass eine Innengliederung des 
Gebäudes mit einer Trennwand über G16.2 wahr-
scheinlich ist. Möglicherweise wurde die OK von 
Sch349 als Gehniveau genutzt.

Insgesamt ist für diese Phase ein Ständerbau zu 
rekonstruieren, der die gesamte Breite der Parzelle 
von 11,4 m einnimmt und eine Mindestlänge von 
19 m aufweist. Dies entspricht einer Gebäudefläche 
von wenigstens 201 m2. Das Gebäude ist zur Strasse 
hin mit einer porticus ausgestattet. Die Wände waren 
vorwiegend mit Lehm ausgefacht, wie der gebrannte 
Lehm in der Brandschuttschicht Sch396 nahelegt. 
Einzelne Ziegelfragmente in derselben Schicht könn-
ten zumindest auf eine Teildeckung – etwa der porti-
cus – mit Ziegeln hinweisen.

H I N T E R H O F
Einzig über Grube G16.29 kann ein wohl als Aus-

besserung des Kiesbodens Sch410 zu interpretieren-
des Niveau Sch418 festgestellt werden. Allerdings ist 
der Brandschutt dieser Phase in verschiedenen Gru-
ben des Hinterhofes nur in Form der eingesunkenen 
Deckschicht Sch396 zu fassen (vgl. S. 175).

B R A N D H O R I ZO N T
Das Ende dieser Phase markiert auch auf dieser 

Parzelle ein Brand. Dafür können folgende Indizien 
angeführt werden:
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153 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 16.  
Phase III.4. Gebäude 16.4. M. 1:200.
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 – In Gräbchen Gn16.6 sind die Reste eines verkohl-
ten Schwellbalkens zu erkennen ▶ 154.
 – In den Gruben in der hinteren Hälfte des Gebäu-

des sowie im Hinterhof595 ist als oberste, gut diffe-
renzierbare Schicht unter der homogeniserten Deck-
schicht Sch131 eine teilweise stark mit gebranntem 
Lehm durchsetzte Brandschuttschicht Sch396 zu 
erkennen ▶ 136. Im vorderen Bereich der Parzelle ist 
diese vermutlich mit Schicht Sch350 gleichzusetzen, 
die auch einige Flecken gebrannten Lehms enthält, 
allerdings in deutlich geringerem Umfang596.

7. 7. 6  P H A S E  I I I . 5  ▶ 155
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Der Abbruchschutt der Brandruinen der vorher-
gehenden Phase wird als Brandschuttschicht Sch396 
ausplaniert. Eindeutig zu fassen ist diese in den Gru-
ben G16.18, G16.19, G16.20, G16.21 und G16.24. 
Vereinzelte Reste gebrannten Lehms, die nicht durch 
die Bioturbation überprägt wurden, sind auch im 
Bereich der Gebäudefront im Profil ▶ Beilage 11 als 
Brandschutt Sch350 zu fassen. Diese kann vage von 
der Deckschicht Sch131 abgegrenzt werden.

P O R T I C U S
Als Gehhorizont ist der schlecht erhaltene Kies-

boden Sch309 anzusprechen. Die aufliegende Nut-
zungsschicht Sch310 hat sich nur fleckig erhalten597. 
Der Übergang dieser Schicht in die Deckschicht 
Sch131 ist fliessend ▶ Beilage 9.

Hierzu scheinen als Spuren der tragenden Kon-
struktion der porticus die Pfosten Pf16.8 und Pf16.14 
zu gehören. Im Planum waren sie nicht zu erkennen. 
Im Profil ▶ Beilage 11 zeichnet sich Pf16.8 aber als deut-
licher Pfostenschatten ab. Pfosten Pf16.14 kann nur 
aufgrund von Keilsteinen ▶ 156 rekonstruiert wer-
den, die mit dem Portikusboden Sch309 rechnen598. 
Möglicherweise als weitere Spur einer Portikusfront 
ist die längliche Konzentration von Wandverputz 
Gn16.11 in der ungefähren Flucht der beiden Pfosten 
zu interpretieren. Dieser könnte auf eine zumindest 
teilweise geschlossene porticus hinweisen.

Grube G16.10 scheint den Portikusboden Sch307 
zu durchschlagen, sodass sie mindestens in Phase 
III.4 gehört. Die kompakte Schicht Sch361 aus ge-
löschtem Kalk auf ihrer Sohle könnte aber einen 
Zusammenhang mit dem Mörtelboden(-unterbau) 

Sch307

Gn16.6

G16.2
Sch351

Fu16.1

154 WindischAlte Zürcherstrasse 
Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16. 
Phase III.4. Der Portikusboden Sch307 
in der südlichen Hälfte der Fläche zeigt 
eine gut erhaltene, verdichtete Ober
fläche. An seiner nördlichen Grenze  
ist das Gräbchen Gn16.6 mit den in 
situ liegenden, verkohlten Resten 
des Schwellbalkens der Südwand von 
Gebäude 16.4 zu sehen. Daran an
schliessend ist Kiesboden Sch351 mit 
dem aus Bruchstücken eines Mühlsteins 
gesetzten Fundament Fu16.1 zu er
kennen. Gegen Westen sackt der Kies
boden in die Kiesentnahmegrube G16.2 
der Phase II.1 ab. In diesem Bereich 
liegt darüber ein Rest der Deckschicht 
Sch131.
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599 Allerdings scheint ein Teil der Gerölle, die zu Sch348 gehören, 
auch über dieses Gräbchen zu verlaufen. Möglicherweise ist dies mit 
neuzeitlichen Störungen zu erklären.  600 Einzig ein kleines Nest 
aus Geröllen (Pos. V.008.2/113.3) ist über der Grube erhalten. Die
ses kann aber auch neuzeitlichen Ursprungs sein.   601 Freundlicher 
Hinweis P.A. Schwarz, Universität Basel.  602 Für Parallelen zu «hal
lenartigen» Bauten vgl. Anm. 1836.  603 Vgl. dazu Erläuterungen zu 
Erhaltung S. 160 f.  

Sch348 in der Gebäudefront von Haus 18.5 haben, 
sodass sie eher in Phase III.5 angelegt wurde. Die 
komplexe Situation der Gruben G16.8 – G16.10 und 
Graben K2, welche sich gegenseitig stören bzw. die 
Senkungen, ermöglichen keine sichere Ansprache 
der Form oder der Funktion der Grube.

G E B Ä U D E  16. 5
Zwei einzelne flache Gerölle, undeutliche Spu-

ren in Feld 123 und der relativ deutlich erkennbare 
Eingriff im Profil ▶ Beilage 11 zeugen von Balkenlager 
Gn16.14, der Südwand eines Gebäudes. Die flachen 
Gerölle könnten als Unterlagssteine für Ständer ge-
dient haben. Zwei weitere vage Strukturen könnten 
eine Innengliederung von Gebäude 16.5 bezeugen: 
Zum einen ist dies Gräbchen Gn16.4, eine parallel 
zur Längsachse der Parzelle verlaufende Grenze ei-
nes Fleckens der Geröllsetzung Sch348599. Es könnte 
einen – mit nur 1,3 m Breite relativ schmalen – Gang 
auf der Westseite des Gebäudes anzeigen oder der 
Überrest einer Treppe in ein zweites Geschoss sein. 
Zum anderen sind es die in den Brandschutt Sch396 
gesetzten, vier je 0,5 m langen Gerölle und Kalk-
bruchsteine Gn16.12. Sie dürften als Balkenlager 
eines Schwellbalkens über Grube G16.20 gedient 
haben. Ihre Orientierung weicht allerdings um fast 
20° von der Längsachse der Parzelle ab. Dies wäre 
mit einer Verschiebung infolge Einsinkens in Grube 
G16.20 erklärbar, erscheint aber relativ massiv, so-
dass auch eine neuzeitliche Datierung nicht auszu-
schliessen ist. Andererseits würde gerade die Lage 
über der Grube für eine römische Datierung spre-
chen, da die römischen Bauhandwerker die Gefahr 
von Senkungen über der Grube erkannten und das 
Balkenlager der Binnenwand deshalb mit den relativ 
grossen Steinen verstärkten.

Schliesslich gehört auch die fleckige, innerhalb von 
Sch131 erhaltene Rollierung Sch348 aus Geröllen 
und einzelnen Kalkbruchsteinen in diese Phase. Ihre 
OK schwankt um 351,00 m ü. M. (+/– 0,1 m). Auch 
diese Schicht ist über Grube G16.2 abgesunken600. Es 
handelt sich dabei vielleicht um die Substruktion für 
einen Mörtelboden601. Dafür sprechen die Ausdeh-
nung der Geröllsetzung bis zur postulierten Ostwand 
auf der Flucht des älteren Gräbchens Gn16.8 und 
der gerade Abschluss in diesem Bereich. Der Mör-
tel ist vollständig aufgelöst. In diesem Falle wäre für 
den Frontbereich ein Raum auf der gesamten Breite 
mit einer Tiefe von mindestens 5,5 m zu rekonstru-
ieren602. Die punktuelle Erhaltung der Rollierung 

K3

V

H

A

P

?

?

Gn16.11

Pf16.8

Pf16.14

Pf16.5

Gn
16

.1
2

Gn16.14Gn
16

.4

G16.31

Pf16.15

Pf16.1

Sch348

Sch348

Sch348

Sch348
Sch348

Sch348

Sch348

G16.10

G16.16

G16.15

Fu16.2

Pf16.41

Pf16.43

Pf16.2

Pf16.3

Pf16.4

Pf16.26

Pf16.46

Pf16.47

Pf16.22

G16.33

G16.30

103

714    712

122

1 23

112

11 3

1 2 4

125/135

114

1 1 5

1 0 4

95

9

106

1 0 7

108

116

1 17

11 8

1 2 6

1 28

11

626

AAA

1

666

4

11

1

S7

Sc
h3

48

Pf16.26

840

836

832

828

824

820

816

812

808

804

800

196 200 208204

Strassen (hell ergänzt)Abwasserkanal (hell ergänzt)

Gruben  (hell ergänzt)
Mauern/Stein  (hell ergänzt)Holzspuren  (hell ergänzt) 
Räume (ohne Rahmen und 
auslaufend: vermutete Grösse)

155 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 16.  
Phase III.5. Gebäude 16.5. M. 1:200. 
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ist mit mittelalterlichen und neuzeitlichen Boden-
eingriffen zu erklären. Trotz der oben aufgeführten 
Hinweise auf Innengliederungen und der vielleicht 
auf die Gebäudefront beschränkten Ausdehnung des 
Mörtelbodens wird die gesamte Gebäudefläche als 
Bereich A bezeichnet, da keine eindeutige Gliede-
rung möglich ist. 

Eingesunken in G16.2, zeigt sich eine markante 
Ziegelschuttschicht. Ob sie zum Brandereignis am 
Ende von Phase III.4 gehört oder eher als Abbruch-
schutt der letzten Phase III.5 anzusprechen ist, bleibt 
offen603.

Das Gebäude dieser Phase erstreckt sich über die 
gesamte Parzellenbreite von 11,4 m und erreicht eine 
Mindestlänge von 14,2 m, dürfte aber noch länger 
gewesen sein. Es war mit einer – möglicherweise ge-
schlossenen – porticus ausgestattet und zumindest im 
Frontbereich mit einem Mörtelboden ausgestattet. 
Eine Deckung des Daches mit Ziegeln ist denkbar, 
aber nicht mit Sicherheit nachzuweisen. 

7. 7. 7  G R U B E N  P H A S E N  I I I .1  –  5
Eine grössere Anzahl Gruben ist ohne eine Unter-

suchung des Fundmaterials keiner der Phasen mit 
Sicherheit zuzuweisen. Bei einzelnen Gruben ist auf-
grund von stratigrafischen Überlegungen eine Ein-
ordnung «nach» einer bestimmten Phase möglich. 

Dies wird im Folgenden jeweils festgehalten. Einige 
sind aufgrund ihrer Lage nördlich der in den anderen 
Parzellen erreichten Gebäudelängen eindeutig als 
Hinterhofgruben anzusprechen, andere liegen noch 
im möglicherweise überbauten Bereich der Parzelle. 
Sie werden nur kursorisch besprochen.

G E B Ä U D E B E R E I C H
Die Grube G16.15 ist oval und weist keine Spuren 

einer Verschalung auf. Es können eine untere Verfül-
lung Sch372 und eine obere Sch373 unterschieden 
werden. Möglicherweise handelt es sich um eine Ma-
terialentnahmegrube, sodass auch eine Datierung in 
die Horizonte I oder II denkbar ist.

Die langovale Grube G16.16 ist mit Sicherheit jün-
ger als Grube G16.14 und alle in diese eingesunke-
nen Deckschichten, da sie diese schneidet. Sie muss 
also mindestens zu Phase III.3 gehören oder jünger 
sein. Eine genauere Einordnung ist nicht möglich, da 
das Abtiefungsniveau durch die neuzeitliche Grube 
NZ21 gekappt wird. Auffallend ist, dass die Verfül-
lung Sch388 vertikal geschichtet scheint ▶ Beilage 10. 
Letzteres könnte auf vermoderte Pfosten hindeuten, 
sodass die Grube vielleicht als Pfostengräbchen an-
zusprechen wäre, welche einen Frontraum in Phase 
III.4 oder III.5 abtrennen würde. Am Grubenboden 
waren allerdings keine Pfostennegative zu erkennen.

S8

Pf16.14

Gn16.11

156 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 
2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16. Phase 
III.5. In den stark von Bodenbildung über
prägten Schichten sind die letzten Reste 
der jüngsten erhaltenen Phase der porticus 
zu erahnen. Eine längliche Konzentration 
von Mörtelstückchen (Gn16.11) zeichnet 
vielleicht den Verlauf der Front nach. 
Direkt vor dem Ostprofil der Fläche sind 
zwei  grössere Steine zu erkennen, die 
als Keilsteine der Portikusstütze Pf16.14 
gedient haben dürften. Im Südosten der 
Fläche liegt der Kieskoffer und Unterbau 
der Strasse S8 mit einem darin verbauten 
Mühlstein. Die Strasse zeigt keine kom
pakte Oberfläche mehr. Der hellere Bereich 
im Mittelteil ist auf eine moderne Störung 
zurückzuführen.
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604 Für weitere Untersuchungen steht Sedimentprobe FK V.008.2/ 
2117 zur Verfügung.  605 Ausführlicher dargelegt jeweils bei den kon
kreten Befunden.  

H I N T E R H O F
Die ovale Grube G16.30 zeigt im Negativ eine 

leichte Einschnürung, sodass sie als Doppelfass-
grube anzusprechen ist. Der Schnitt durch die Grube 
▶ 157 verlief genau in der Mitte der beiden Fässer, 
weshalb diese Vermutung anhand des Profils nicht 
sicher zu belegen ist. Hingegen lässt sich eindeutig 
eine Hinterfüllung Sch424 sowie eine Verfüllung 
Sch425 unterscheiden, wobei Erstere auch auf der 
UK eingebracht ist, wie dies bei anderen Doppelfass-
gruben (z. B. ▶ 145) zur horizontalen Positionierung 
und horizontalen Ausrichtung der Fässer üblich ist. 
An der UK der Hinterfüllung Sch424 ist ausserdem 
eine dunkle Verfärbung zu erkennen. Es könnte sich 
dabei um die bei der primären Nutzung der Grube 
enstandenen Nutzungsschicht handeln, sodass die 
Umwandlung in eine Doppelfassgrube eine Sekun-
därnutzung wäre. Andererseits wäre aber auch denk-
bar, dass die Verfärbung mit der Nutzung der Grube 
als Doppelfassgrube in Zusammenhang steht und auf 
eine Anreicherung bestimmter Substanzen (Eisen-
Manganausfällungen oder auch organische Über-
reste) zurückzuführen ist604. Die Grube ist nicht 
mit Sicherheit Horizont III zuzuweisen. Die einzige 
deutlich eingesunkene Deckschicht ist Kiesboden 
Sch426. Ob dieser mit Kiesboden Sch410 gleichzu-
setzen ist oder eine jüngere Reparatur wie Kiesboden 
Sch418 darstellt, bleibt offen. Die eingesunkenen 
Deckschichten sind stark durch Bioturbation über-
prägt, sodass sie als Teil von Reduktionshorizont 
Sch131 gewertet werden. Einziger vager Hinweis 
für eine Datierung ist das Fehlen der Brandschicht 
Sch396. Dies ist entweder ein Indiz dafür, dass die 
Grube in Phase III.5 gehört oder aber – und dies er-
scheint aufgrund des eingesunkenen Bodens Sch426 
wahrscheinlicher – zu Phase III.1 – 3 zu zählen ist 
und zum Zeitpunkt des Brandes schon weitgehend 

verfüllt war, sodass sich der ausplanierte Brandschutt 
Sch396 nicht mehr in Form einer eingesunkenen 
Deckschicht erhalten konnte.

Die Grube G16.33 zeigt einen ovalen Grundriss 
sowie eine steile westliche und eine flachere östli-
che Wange. Als unterste Verfüllung Sch430 ist um-
gelagerter B-Horizont zu erkennen. Dabei könnte 
es sich um die nachgerutschte Hinterfüllung eines 
Einbaus unbekannter Form und Dimension handeln, 
der nach der Auflassung entfernt wurde. Darüber 
folgt mit Verfüllung Sch431 eine als Siedlungsabfall 
anzusprechende Schicht. Vergleichbare Abfolgen der 
Verfüllungen zeigen auch Materialentnahmegruben, 
sodass auch diese Interpretation denkbar ist. Zuletzt 
wird das etwas hellere Material Sch432 in der Grube 
abgelagert. Über dieses zieht schliesslich der Kiesbo-
den Sch433. Er dürfte Teil der Hinterhofbefestigung 
Sch410 sein. Da aber unsicher ist, ob es sich um einen 
Flicken derselben über der Grube handelt oder ob 
die Grube älter als die Hinterhofbefestigung Sch410 
ist, wird Sch433 als eigenständiger Befund geführt. 
Die darüberliegende Schicht ist bereits so stark durch 
Bioturbation überprägt, dass sie zu Sch131 gezählt 
wird. Keine der Schichten ist eindeutig mit den in an-
dere Gruben eingesunkenen Deckschichten zu kor-
relieren, sodass eine Datierung nur über das Fund-
material erfolgen kann. Die Grube schneidet Grube 
G16.30, sodass sie wohl eher zu den jüngeren Phasen 
III.4 oder III.5 gehört.

Grube G16.32 war vermutlich rund und wird etwa 
zur Hälfte von G16.31 zerstört ▶ 158, sodass sie älter 
als Phase III.4 sein muss. Das Verhältnis von Grube 
G16.23 und G16.32 ist unbekannt. An der OK ist sie 
stark durch neuzeitliche Eingriffe gestört. Die Grube 
ist mit Schicht Sch429 verfüllt. Ihre Funktion ist 
nicht zu eruieren.

Sch424

Sch425

Sch426

Sch131

157 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 
2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16.  
Phasen III.1 – 5. Im Profil auf Achse 829 
durch Grube G16.30 zeichnet sich an der UK 
und den Seitenwänden die Hinterfüllung 
Sch424 ab. Darauf liegt die nach der Auf
lassung eingebrachte Verfüllung Sch425 
auf. Als einzige differenzierbare einsinkende 
Deckschicht ist der Kiesboden Sch426 zu 
erkennen. Darüber folgen heterogene, dem 
Reduktionshorizont Sch131 zugewiesene 
Schichten. Blick nach Norden.
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Die grosse quadratische Struktur G16.31 schneidet 
Grube G16.23 sowie alle darin eingesunkenen Deck-
schichten. Dementsprechend kann die Grube frühe-
stens in Phase III.4 angelegt worden sein. Eine jün-
gere Datierung in nachrömische Zeit ist allerdings 
nicht auszuschliessen. Ihre Verfüllung ist stark durch 
Bioturbation überprägt. Sie kann grob in eine untere 
Verfüllung Sch427 und eine obere Sch428 getrennt 
werden. Beim Abbau wurden in Letzterer auffällig 
viele kalzinierte Knochen und sekundär verbrannte 
Keramikfragmente festgestellt. Es ist deshalb davon 
auszugehen, dass die obere Verfüllung auch ein-
gesunkene Deckschichten umfasst, darunter wohl 
Reste der Brandschuttschicht Sch396. Die Funktion 
der Grube ist nicht zu bestimmen.

Eine nur noch als Viertelkreis erhaltene dichte Ge-
röllstickung Fu16.2 könnte als Fundamentierung für 
eine Installation im Hinterhof gedient haben. Die 
Störung durch einen Leitungsgraben der neuzeitli-
chen Eingriffe NZ17 und den modernen Keller NZ15 
erlaubt keine gesicherte Interpretation.

7. 8  PA R Z E L L E  18 ▶ Beilagen 9, 10 und 12. 
Synoptische Zusammenstellung der Schichten: ▶ 159.

7. 8 .1  E R H A LT U N G
Grosse Teile der Parzelle sind durch Eingriffe des 

sogenannten Kohlehofes (NZ16 und NZ17, ▶ Beilage 1 
und Kap. IV.10) gestört bzw. durch Unterkellerungen 
vollständig zerstört. Westlich des Kohlehofes sind 
ausserdem mehrere Leitungen und moderne Ein-
griffe zu beobachten, die als NZ17 zusammengefasst 
werden. Die flächige Erhaltung der Schichten bricht 
im Bereich der Achse 812 ab. Nördlich davon haben 
sich abgesehen von Reduktionshorizont Sch131 nur 
noch in ältere Gruben eingesunkene Stratigrafiein-
seln erhalten. Die Gruben im Hinterhof, welche im 
Zuge der Grabung Windisch-Bachthalen 2008 – 2009 
(V.008.3) erfasst wurden, konnten zum Teil nur kur-
sorisch gegraben werden605.

Westlich der Achse 176 sind im Hausinneren, im 
Gegensatz zur gut lesbaren Stratigrafie im Portikus-
bereich, kaum Böden und Nutzungsschichten zu 

G16.31

Sch427

Sch428

NZ17
NZ17

Sch429

G16.32

158 WindischAlte Zürcherstrasse  
Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16.  
Phasen III.1 – 5. Gruben G16.31 und 
G16.32. Profil auf Achse 826.20. Die 
jüngere Grube G16.31 schneidet Grube 
G16.32. Diese wiederum wird von einem 
wohl neuzeitlichen Eingriff NZ17 gekappt. 
Darunter kann nur Verfüllung Sch429 
unterschieden werden. Die Verfüllung in 
G16.31 ist vage in eine untere Sch427 und 
eine obere Sch428 sowie die neuzeitlich 
überprägte Deckschicht NZ17 zu gliedern. 
Blick nach Süden.

159 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 18. Tabellarische Übersicht der Schichten in den Räumen und Bereichen der Gebäude und im Hinterhof.

Sch297 Kiesboden

Sch509 Kiesboden

Sch297 Kiesboden
Sch298 Nutzungsschicht

Sch297 Kiesboden Sch297 Kiesboden? Sch297 Kiesboden?
Sch441 Nutzungsschicht

Sch452 Lehmboden Sch447 Planie/Lehmboden?Sch446 Planie/Lehmboden?

Sch448 Nutzungsschicht und Planie

Sch305 Nutzungsschicht 

Sch310 Nutzungsschicht 
Sch349 OK als Gehniveau

Sch350/Sch450  OK als Gehhorizont

Sch350 Brandschutt, stark von 
 Bodenbildung überprägt

Sch505/Sch516  Brandschutt

Sch298 Nutzungsschicht

Sch442 Planie/Lehmboden

Sch299 Lehmplanie
Sch445 Nutzungsschicht der Schmiede

Sch442 Planie/Lehmboden
Sch299 Lehmplanie
Sch444 Nutzungsschicht Sch480 Nutzungsschicht

Sch303/Sch316  Kiesboden

Sch299 Lehmplanie
Sch301 Nutzungsschicht
Sch302 Schmiedeabfall

Sch304 Lehmmischplatz?

Sch307 Kiesboden

Sch308 Nutzungsschicht

Sch309 Kiesboden
Sch310 Nutzungsschicht?

Sch479 Kiesboden?

Sch462/467? Kiesboden? Sch498/Sch504  Kiesboden?

Sch468/Sch488/Sch508  Lehmplanie

Sch1 Anstehendes

Sch131 Deckschicht

por ticus

por ticus

por ticus

por ticus Raum A

Raum A Raum B

Bereich B

Bereich C

Raum C

Raum B Raum C Bereich D Hinterhofbereich

Hinterhofbereich

Hinterhofbereich

Hinterhofbereich

Raum A

Raum A

Raum A

por ticus

Phase III.5

Phase III.4

Phase III.3

Phase III.2

Phase III.1

Horizont IV

Horizont 0



180 vor den toren von vindonissa  IV  AUSWERTUNG  7   H O R I Z O N T  I I I

606 Zur Bauvorbereitung dieser Phase vgl. Kap. IV.6.2.  607 Vgl. 
Kap. IV.7.8.8.  608 Aufgrund der Orientierung (vgl. Phase III.2) ist 
eine Interpretation als unterster Rest eines jüngeren Pfostengräbchens 
auszuschliessen.  609 Denkbar ist für beide auch eine Datierung in die 
Neuzeit.  610 Die postulierte Wand würde genau über Grube G18.16 
verlaufen. Beim dokumentierten Profil durch diese Grube handelt es 
sich aber um ein Südprofil, sodass die allenfalls vorhandenen Über
reste der Rückwand nicht erfasst wurden.  611 Während sie im Pro
fil ▶ Beilage 12 noch gut erkennbar ist, war sie in den Plana von Feld 
V.008.2/F123 nicht mehr zu fassen.  612 Ein Längsprofil der Grube 
wurde nicht dokumentiert.  613 Vgl. die Definition von Kemmers 
2006, 133 f. für Börsen.  614 Dass sie durch Zufall, zusammen mit 
ältere Schichten in die Hinterfüllung der Grube gelangten, ist nicht 
gänzlich auszuschliessen. Allerdings wurde die Grube in Phase III.1 
angelegt, und beim Hinterfüllungsmaterial handelt es sich vorwiegend 
um umgelagerten BHorizont, sodass wenn überhaupt an eine umge
lagerte Börse zu denken ist. Zu Münzen als Bauopfer vgl. Kap. V.1.2.  

differenzieren. Auch sind einzig für Gebäude 18.1 
Spuren einer Westwand zu fassen. Es ist deshalb 
für die Phasen III.2 – 5 mit einer Traufgasse T zwi-
schen den beiden Parzellen 18 und 20 zu rechnen 
(vgl. Kap. IV.7.8.8). Die Westwände der Gebäude 
18.2 – 18.5 liegen im rund 1,2 m breiten Profilsteg 
zwischen den beiden Grabungen Windisch-Alte Zür-
cherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2) und Win-
disch-Bachthalen 2008 – 2009 (V.008.3).

Während ▶ 159 einen Überblick zur Schichtabfolge 
in den unterschiedlichen Räumen bietet, zeigt ▶ 160 
eine schematische Darstellung der in die Hinterhof-
gruben eingesunkenen Schichten.

7. 8 . 2  P H A S E  I I I .1  ▶ 161
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Als Bauniveau dient die OK des leicht verschmutz-
ten Anstehenden Sch1. (vgl. Ausführungen unter 
Phase II.2)

P O R T I C U S
Als Gehniveau606 dient der an der Oberkante des 

verschmutzten Anstehenden Sch1 zu fassende Kies-
boden Sch297. Auf diesem bildete sich die Nutzungs-
schicht Sch298.

Die drei Pfosten Pf18.44, Pf18.1 und Pf18.9 zeu-
gen von einer porticus. Am Beispiel von Pfosten 
Pf18.44 ▶ Beilage 11 zeigt sich eindeutig ihre Datie-
rung in diese Phase: Die Nutzungsschicht Sch298 
zieht auf der Nordseite deutlich über die Keilsteine 
des Pfostens. Der Abstand zwischen Pf18.44 und 
Pf18.1 beträgt 3,6 m, derjenige zwischen Pf18.1 und 
Pf18.9 4,1 m. Der vierte zu erwartende Pfosten in 
der Flucht der Westwand des Gebäudes muss im Be-
reich des Profilsteges zwischen den beiden Grabun-
gen Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 
(V.008.2) und Windisch-Bachthalen 2008 – 2009 
(V.008.3) gestanden haben. Da der Abstand zwi-

schen diesem und Pf18.9 allerdings nur 2,8 m betra-
gen würde, wäre auch denkbar, dass der vierte Pfosten 
in der Verlängerung der Ostwand von Parzelle 20 zu 
suchen wäre, was einen Abstand von 4,3 m ergeben 
würde. Der entsprechende Bereich wird von einer 
Betonmauer des Gebäudes NZ16 gestört. Der knapp 
erhaltene und als Grube angesprochene Befund 
G18.1 könnte von diesem Pfosten stammen. Um mit 
den anderen Pfosten eine Flucht zu bilden, müsste es 
sich aber um eine sehr grosse Pfostengrube handeln, 
deren UK wiederum gut 20 cm höher als die der an-
deren Pfosten liegt. Es scheint deshalb wahrschein-
licher, dass dieser Befund in einem Zusammenhang 
mit der Drainagepackung Fu18.1 der nächstjüngeren 
Phase steht.607. Eine Rekonstruktion mit einem Pfos-
ten in der Verlängerung der Ostwand von Parzelle 20 
würde eine durchgehend gedeckte porticus bedeuten, 
auch wenn zwischen Parzelle 18 und 20 eine Trauf-
gasse T lag. Ob Pfosten Pf18.2 ebenfalls Teil dieser 
Portikuskonstruktion ist oder von einer anderen In-
stallation stammt, muss offenbleiben.

G E B Ä U D E  18. 1
Zur Frontwand des Gebäudes gehören die Pfosten 

Pf18.11, Pf18.17 und Pf18.18. Eine Regelmässigkeit ist 
nicht festzustellen. Ein vierter Pfosten, mittig posi-

Gruben G18.8 G18.11 G18.12 G18.13 G18.18 G18.22 G18.24 G18.25 G18.19 

Phase IV.1 Sch131 Deckschicht Sch131 Deckschicht Sch131 Deckschicht Sch131 Deckschicht Sch131 Deckschicht Sch131 Deckschicht

Phase II.5 Sch451 Abbruchschutt planie

Phase III.4 Sch350 Brandschutt Sch469 Brandschutt Sch469 Brandschutt Sch469 Brandschutt Sch505 Brandschicht Sch505 Brandschicht Sch516 obere Verfüllung mit 
Brandschutt

Sch475 Obere Verfüllung Sch510 Nutzungsschicht/
Abfallplanie

Sch515 Untere Verfüllung

Sch465 Nutzungsschicht Sch474 Untere Verfüllung Sch509 Kiesboden

Sch464 Kiesboden Sch473 Hinterfüllung

Phase III.3 Sch468 Gelber Lehm Sch468 Gelber Lehm Sch488 Fachwerklehm planie Sch488 Fachwerklehm planie Sch508 Verfüllung aus Fachwer
klehm

Sch463 Nutzungsschicht Sch472 Verfüllung Sch487 Verfüllung Sch499 Nutzungsschicht Sch507 Nutzungsschicht

Sch462 Kiesboden Sch467 Kiesboden Sch471 Nutzungsschicht Sch486 Hinterfüllung Sch498 Kiesboden? Sch504 Kiesboden Sch506 Hinterfüllung

Phase III.2 Sch461 obere Verfüllung Sch466 Verfüllung Sch470 Hinterfüllung Sch497 Verfüllung Sch503 Verfüllung     

Sch460 untere Verfüllung Sch502 Hinterfüllung

160 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 18. Phasen III.1 – 5. Schematische Darstellung der Stratigrafie, eingesunken in die Gruben nördlich Achse 823.  
Hellgrün sind die Verfüllungen der Gruben. In Grau sind Kiesböden, in Gelb Lehmplanien / böden, in Orange der Brandschutt des Quartierbrandes am Ende der Phase III.4 
sowie in Hellblau der Reduktionshorizont Sch131 hinterlegt.
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tioniert zwischen Pf18.11 und Pf18.18, würde genau 
im Bereich des Profilsteges zwischen den Feldern 
V.008.2/123 und 133 liegen, was sein Fehlen erklärt.

Zur Westwand gehören der Eckpfosten Pf18.17 
sowie die Pfosten Pf18.38, Pf18.39 und Pf18.40. 
Ebenfalls dazugehören dürfte die Pföstchenreihe 
Pf18.37608.

Der Ostwand, welche aufgrund der Position von 
Pfosten Pf18.18 rund 0,5 m westlich der späteren 
Parzellengrenze verläuft, können keine weiteren Be-
funde zugewiesen werden. Allerdings fällt auf, dass 
die Ostgrenze der sicher in diese Phase datierten 
Grube G18.9 mit der Wandflucht korrespondiert. 
Die fehlenden Pfosten sind mit grosser Wahrschein-
lichkeit den diversen unter NZ17 subsumierten neu-
zeitlichen Eingriffen zum Opfer gefallen. Allenfalls 
zugehörig könnte Pfosten Pf18.31 sein. Allerdings 
weicht er um 0,5 m gegen Westen von der Flucht der 
Westwand ab. Ebendies gilt auch für Pfosten Pf18.32. 
Beide greifen im Vergleich mit allen anderen Pfos-
ten am tiefsten ein (UK bei 349,80 bzw. 349,95 m 
ü. M.), sodass sie am ehesten in Phase III.1 gehö-
ren609. Dasselbe gilt für die Nordwand: Abgesehen 
vom Eckpfosten Pf18.40 können ihr keine Befunde 
zugewiesen werden. Auch indirekte Belege für den 
Verlauf dieser Wand fehlen610. Dies ist weitgehend 
mit modernen Störungen zu erklären.

Als Gehniveau dient flächig der Kiesboden Sch297. 
Über Grube G18.3 erreicht dieser teilweise eine 
Mächtigkeit von 20 cm. Zumindest hier handelt es 
sich also eindeutig um eine eingebrachte Schicht. 
Nördlich Achse 812 ist er kaum mehr erhalten. Die 
aus der porticus bekannte Nutzungsschicht Sch298 
zieht über den Verlauf der Gebäudefront hinweg ins 
Gebäudeinnere ▶ Beilage 12, ist also zumindest zum 
Teil älter als Gebäude 18.1. 

Im Frontbereich des Gebäudes macht die be-
grenzte Ausdehnung der Nutzungsschicht Sch441 

Gruben G18.8 G18.11 G18.12 G18.13 G18.18 G18.22 G18.24 G18.25 G18.19 

Phase IV.1 Sch131 Deckschicht Sch131 Deckschicht Sch131 Deckschicht Sch131 Deckschicht Sch131 Deckschicht Sch131 Deckschicht

Phase II.5 Sch451 Abbruchschutt planie

Phase III.4 Sch350 Brandschutt Sch469 Brandschutt Sch469 Brandschutt Sch469 Brandschutt Sch505 Brandschicht Sch505 Brandschicht Sch516 obere Verfüllung mit 
Brandschutt

Sch475 Obere Verfüllung Sch510 Nutzungsschicht/
Abfallplanie

Sch515 Untere Verfüllung

Sch465 Nutzungsschicht Sch474 Untere Verfüllung Sch509 Kiesboden

Sch464 Kiesboden Sch473 Hinterfüllung

Phase III.3 Sch468 Gelber Lehm Sch468 Gelber Lehm Sch488 Fachwerklehm planie Sch488 Fachwerklehm planie Sch508 Verfüllung aus Fachwer
klehm

Sch463 Nutzungsschicht Sch472 Verfüllung Sch487 Verfüllung Sch499 Nutzungsschicht Sch507 Nutzungsschicht

Sch462 Kiesboden Sch467 Kiesboden Sch471 Nutzungsschicht Sch486 Hinterfüllung Sch498 Kiesboden? Sch504 Kiesboden Sch506 Hinterfüllung

Phase III.2 Sch461 obere Verfüllung Sch466 Verfüllung Sch470 Hinterfüllung Sch497 Verfüllung Sch503 Verfüllung     

Sch460 untere Verfüllung Sch502 Hinterfüllung

eine Aufteilung in zwei, vielleicht sogar drei Räume 
wahrscheinlich. Sch441 beschränkt sich auf den Be-
reich über Grube G18.3. Gegen Westen bricht sie 
im Profil ▶ Beilage 10 auf Höhe Achse 179.40 ab, ge-
gen Osten endet sie im Bereich des Profilsteges der 
Felder V.008.2/123 und 133611. Die östliche Wand 
könnte dementsprechend an ähnlicher Stelle wie 
die späteren Gräbchen Gn18.12 und Gn18.8 liegen 
und entlang dem Westende von Grube G18.9 ver-
laufen. Für eine westliche Wand können neben der 
Ausdehnungsgrenze von Sch441 keine weiteren Indi-
zien beigebracht werden, sodass ihre Existenz unklar 
bleibt, zumal diese Schichtausdehnung auch mit der 
Senke über G18.3 erklärt werden könnte. Das hintere 
Ende von Raum A markiert Gräbchen Gn18.15. Es 
endet mit Pfosten Pf18.28, der zusammen mit den 
Pfosten Pf18.43, Pf18.30, Pf18.33 und Pf18.34 eine 
Nord-Süd laufende Binnenwand bildet. In dieser 
Pfostenreihe fehlt zwischen Pf18.28 und Pf18.43 ein 
Pfosten, da er von Grube G18.8 zerstört wurde. Wird 
er in der Mitte zwischen den beiden Pfosten rekon-
struiert, entstünden mehr oder weniger regelmässige 
Abstände von 2,2 bis 2,5 m. Eine Ausnahme stellt der 
Abstand zwischen Pfosten Pf18.30 und Pf18.33 dar, 
der mit 0,9 m aber gut mit einem Durchgang zwi-
schen Raum C und Bereich D erklärt werden kann. 
Der annähernd im rechten Winkel zur eben behan-
delten Pfostenreihe in der Verlängerung von Pf18.34 
liegende Pfosten Pf18.35 könnte das hintere Ende 
von Bereich D angeben. Somit würde im Anschluss 
daran ein weiterer Bereich E anschliessen.

Die Abmessung von Raum A beträgt wohl 3 × 6,5 m. 
An seinem nördlichen Ende liegt Grube G18.9. Ihre 
Datierung in diese älteste Phase ist gesichert, da 
der Kiesboden Sch297 eindeutig die Hinterfüllung 
Sch458 der Grube überdeckt ▶ Beilage 12. Die lang-
rechteckige Form sowie die Hinterfüllung belegen 
eine Verschalung der Grube. Aufgrund der Dimen-
sion wäre eine Interpretation als Dreifach-Fassgrube 
denkbar – drei Fässer mit dem in anderen Fassgruben 
beobachteten Durchmesser von 0,9 m würden exakt 
in den Grundriss passen. Beim Abbau der Gruben-
verfüllung wurden allerdings keine entsprechenden 
Beobachtungen gemacht612. Erwähnenswert ist hin-
gegen, dass in der Hinter- und der Verfüllung je zwei 
Münzen zum Vorschein kamen. Die beiden Münzen 
Mü347 und Mü549 in der Verfüllung wurden unmittelbar 
nebeneinander gefunden, sodass es sich um eine 
(verlorene) Börse handeln dürfte613. Die Münzen 
Mü344 und Mü668 in der Hinterfüllung lagen hingegen 
rund 0,5 m weit auseinander. Sie müssen während 
des Baus der Grube dorthin gelangt sein. Neben 
einer Verschleppung aus älteren Schichten kommt 
auch eine intentionelle Niederlegung als Bauopfer 
infrage614. Die relativ seichte und ovale Grube G18.4 
zieht unter den postulierten Verlauf der Ostwand, 
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sodass sie wohl vor Errichtung von Gebäude 18.1 
datiert. Da sie Kiesboden Sch297 durchschlägt, ist 
sie aber zu Phase III.1 zu zählen. Vielleicht diente 
sie der Gewinnung von Material des B-Horizontes. 
Ausserdem sind zwei Pfosten Pf18.19 und Pf18.29 zu 
erwähnen, die aufgrund ihrer UK um 350,30 m ü. M. 
ebenfalls noch zu dieser Phase zu zählen sind.

Bereich B misst, wenn keine weitere Unterteilung 
vorliegt, 6,5 × 7 m. Nicht auszuschliessen ist, dass Be-
reich B und D einen einzigen Raum darstellen. In Be-
reich B wurden keine Befunde dokumentiert. Dies ist 
wohl mit dem Einsinken der Schichten in G18.3 zu 
erklären, die eine Freilegung und flächige Dokumen-
tation derselben verunmöglichte615. Die stark holz-
kohlehaltige Nutzungsschicht Sch441 enthielt auch 
Hammerschlag616, sodass möglicherweise bereits in 
dieser Phase metallverarbeitendes Gewerbe / eine 
Schmiede in diesem Bereich betrieben wurde. Nicht 
auszuschliessen ist hingegen, dass es sich um die De-
ponierung von Abfall eines solchen Gewerbe, etwa 
aus der Parzelle 16 nach Auflassung des Gebäudes, 
handelt.

Raum C misst 1,95 × mind. 10,75 m. Der Pfosten 
Pf18.31 gehört mit seiner UK von 349,8 m ü. M. wohl 
in diese erste Phase. Aufgrund der geringen Breite 
könnte es sich um einen Gang handeln. Die in Raum 
B liegende Grube G18.9 spricht gegen einen auf der 
gesamten Länge durchlaufenden Korridor. Denkbar 
ist ausserdem, insbesondere aufgrund der beiden 
Gräbchen Gn18.15 und Gn18.16, die als Fundament 
für eine Treppe dienen könnten, dass es sich um ein 
Treppenhaus zur Erschliessung eines zweiten Ge-
schosses handeln könnte.

Sollte es sich bei Bereich D tatsächlich um 
einen eigenständigen Raum handeln, wäre dieser 
8,2 × 10,75 m gross gewesen. Sein Innenbereich ist zu 
drei Vierteln durch den Keller NZ16 zerstört. In der 
Nähe seiner Nordwestecke hat sich ein kleiner Rest 
einer Grube G18.15 erhalten. Die fast vollständige 
Zerstörung erlaubt keine sichere Interpretation. Der 
eher wannenförmige Querschnitt spricht gegen eine 
Interpretation als Materialentnahmegrube der Hori-
zonte I bzw. II. Allerdings könnte der eingesunkene 
Boden Sch479 mit zugehöriger Nutzungsschicht 
Sch480 in Phase III.2 gehören, sodass die Grube in 
Phase III.1 angelegt wurde. Die in der Nordostecke 
des Bereiches liegende Staketenreihe Pf18.36 weicht 
so deutlich von der Orientierung des Gebäudes ab, 
dass ein konstruktiver Zusammenhang ausgeschlos-
sen ist. Es könnte sich einerseits um die Überreste ei-

161 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008.  
Übersichtsplan Parzelle 18. Phase III.1. Gebäude 18.1. M. 1:250. 
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615 Das älteste, flächig freigelegte Niveau im Bereich der Grube 
war die OK der Lehmplanie Sch299.  616 Die Schlämmprobe 
FkV.008.2/2657 enthielt gemäss Schlämmprotokoll von P. Plüss 
«Einige Schlacke, Wenig bis einiges Eisen, Einiger Hammerschlag, 
Vereinzelt Buntmetall (Bronze oder Kupfer), […] Viel Holzkohle.» 
(Flück 2008 – 2009, Notizen Alte Zürcherstrasse Nord 2008.doc, 53).  
617 Die beiden Schichten Sch442 und Sch299 lassen sich nicht dif
ferenzieren, weshalb die Funde und Positionen im Zweifelsfalle der 
stratigrafisch jüngeren Planie Sch299 zugewiesen werden.  618 Vgl. 
die Schichtdicken von Sch299 in den Profilen ▶ Beilagen 9, 10 und 12.  
619 Eine mikromorphologische Probe, anhand derer eine allfällige 
Humusbildung an der OK von Sch442 nachweisen könnte, wurde 
nicht entnommen.  620 Vgl. Kap. IV.7.3.4.  621 Der Pfosten ist aller
dings nur im Profil ▶ Beilage 9 dokumentiert, in den Plana wurde er auf
grund seiner Lage auf der Feldergrenze zwischen Feld V.008.2/F132 
und F133 nicht erkannt.  

ner Installation wie etwa eines Gestells handeln, an-
dererseits ist auch eine neuzeitliche Datierung nicht 
auszuschliessen.

Die beiden Gräbchen Gn18.16 und Gn18.17 sind 
aufgrund ihrer Ausrichtung ebenfalls in Phase III.1 
einzureihen. Sie ziehen aber unter der Trennwand 
zwischen Raum C und Bereich D durch, sodass eine 
neuzeitliche Datierung auch aufgrund der zahlrei-
chen umliegenden Eingriffe NZ17 ▶ Beilage 1 nicht 
auszuschliessen ist.

Der nördlich anschliessende Bereich E ist ebenfalls 
weitgehend durch den Keller von Bau NZ16 zerstört. 
Er erstreckt sich bis zur postulierten Nordwand des 
Gebäudes 18.1 und misst 7,5 × 9,8 m.

Insgesamt handelt es sich bei Gebäude 18.1 um 
einen Pfostenbau. Die Wände dürften aus mit Lehm 
verstrichenem Fachwerk bestanden haben, wie die 
Abbruchschuttplanien aus Fachwerklehm Sch299 
und Sch422 belegen. Die Abmessungen des Gebäu-
des betragen 9,8 × 24,6 m, was einer Grundfläche 
von 241 m2 entspricht. Das Gebäude hatte aufgrund 
der nachgewiesenen Pfosten mit Sicherheit eine ge-
deckte porticus.

7. 8 . 3  P H A S E  I I I . 2  ▶ 162
E N D E  V O N  G E B Ä U D E  18. 1  U N D  V O R B E R E I T U N G 
D E S  B A U G R U N D E S

Das Gebäude 18.1 wird abgebrochen, wie die Pla-
nie Sch299 belegt, die sich flächig über die gesamte 
Parzellenfront ausdehnt. Der Neubau wurde wohl 
wegen der Senkungen über Grube G18.3 notwendig, 
was die auf G18.3 beschränkte Planie Sch442 unter 
Sch299 nahelegt. Sie wurde zum Ausgleich dieser 
Senke eingebracht617. Für dieses Szenario spricht 
auch die Weiternutzung der Portikusstützen in der 
nächsten Phase, welche offenbar von den durch 
G18.3 verursachten statischen Problemen nicht be-
troffen waren (vgl. porticus Phase III.2). 

Die Senke über Grube G18.3 wird mit Planie 
Sch442 ausgeglichen. Allerdings nicht vollständig, 
da der flächig im vorderen Bereich der Parzelle ein-
gebrachte Lehm Sch299 im Bereich von G18.3 eben-
falls mächtiger ist als ausserhalb dieser Grube618. Ob 
dies auf einen kürzeren Hiatus zwischen Sch442 und 
Sch299 zurückzuführen ist, sodass sich inzwischen 

die Schichten in Grube 18.3 weiter senkten, ist denk-
bar, liesse sich wegen der eher kurzen Dauer aber 
auch mithilfe des Fundmaterials nicht belegen619. 
Dass zwischen Abbruch und Neubau durchaus eine 
gewisse Zeit vergehen konnte, zeigen die gegen oben 
hin zunehmende Bioturbation und die staubigen 
Einschwemmungen an der Oberkante der in Grube 
G8.7 verfüllten Planie Sch177 in Parzelle 8620.

Die Lehmplanie Sch299 dient im Folgenden als 
Bau- und Gehniveau. Sie zieht bis in die porticus und 
kann mit Sicherheit bis Achse 811, eingesunken in 
G18.9, verfolgt werden. 

P O R T I C U S
Pfosten Pf18.44 wird weiter genutzt, da der Pfos-

tenschatten in Nutzungsschicht Sch298 deutlich er-
kennbar ist und der Schmutzhorizont Sch301 eben-
falls mit ihm rechnet. Dasselbe gilt für Pfosten Pf18.1, 
welcher von Lehmplanie Sch299 respektiert wird. 
Die beiden Pfosten der westlichen Hälfte der porticus 
fehlen. Wenn der Abstand von rund 3,7 m zwischen 
den Pfosten Pf18.1 und 18.44 weitergezogen wird, fal-
len die Standorte der nötigen Pfosten in eine neuzeit-
liche Störung von Haus NZ16 bzw. liegen unter dem 
Profilsteg zwischen den Grabungen Windisch-Alte 
Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2) und 
Windisch-Bachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Des-
halb ist auch für Haus 18.2 für die gesamte Breite von 
einer gedeckten porticus auszugehen.

Als Gehniveau dient der Lehm Sch299. Als Nut-
zungsschicht ist Sch301 anzusprechen. Im Bereich 
der porticus vor Raum B liess sich ausserdem eine 
stark mit Holzkohle, Schlacke und Hammerschlag 
durchsetzte Abfallschicht Sch302 fassen, welche von 
der in Raum B betriebenen Metallwerkstatt stammt. 
Ihre Ausdehnung beschränkt sich auf Feld 132, zieht 
aber in diesem eindeutig über die Flucht der Porti-
kusfront hinweg in den Bereich des Vorplatzes, so-
dass auszuschliessen ist, dass die Portikusfront ge-
schlossen war.

G E B Ä U D E  18. 2
Gebäude 18.2 sowie die nachfolgenden Bauten 

weichen um rund 2° im Uhrzeigersinn von der Ori-
entierung des Gebäudes 18.1 ab. Dies könnte ein 
Hinweis darauf sein, dass sich das Gebäude mit Haus 
16.2 eine Wand teilt.

Die Existenz eines Gebäudes 18.2 belegen die 
 Installationen der Metallverarbeitungswerkstatt in 
Raum B sowie die Feuerstelle Fs18.2 in Raum A. 
Pfostenstellungen oder Wandgräbchen sind dem Ge-
bäude nur vereinzelt zuzuweisen. Auf der Flucht der 
Frontwand liegt Pfosten Pf18.15, der aufgrund seiner 
Verfüllung mit den stark holzkohlehaltigen Schichten 
Sch302 bzw. Sch445 eindeutig dieser Phase zuzu-
weisen ist621. Auf der Flucht der Ostwand liegt der 
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durch einen Leitungsgraben von NZ17 teilweise 
zerstörte Pfosten Pf18.46, auf jener der Westwand 
schliesslich Pfosten Pf18.45. Pfosten Pf18.17 war zu 
jenem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht mehr in Be-
nutzung, was mit dem Orientierungswechsel und 
der daraus folgenden Verschiebung des Eckpfostens 
nach Norden zu erklären ist. Ein neuer Eckpfosten 
ist nicht zu fassen, sodass er wohl im Profilsteg zwi-
schen den Grabungen Windisch-Alte Zürcherstrasse 
Nord 2008 – 2009 (V.008.2) und Windisch-Bachtha-
len 2008 – 2009 (V.008.3) zu vermuten ist. Damit 
könnte auch Kiesboden Sch436 erklärt werden, der 
nur im Profil ▶ Beilage 9 zu erkennen ist. Er endet in 
der ungefähren Flucht der Gebäudefront und könnte 
eine Ausbesserung des Portikusbodens darstellen, 
welche infolge der Verschiebung der Hauseck not-
wendig wurde.

Die geringe Anzahl der Pfosten könnte mit einer 
Mischung aus Pfosten- und Ständerbautechnik er-
klärt werden. Allfällige zugehörige Balkengräbchen 
könnten von denjenigen der nachfolgenden Phase 
überlagert worden sein. Für die Westwand ist dies al-
lerdings keine gültige Erklärung, da auch in den spä-
teren Phasen keine entsprechenden Befunde gefasst 
werden können. Die Ostwand ist möglicherweise als 
geteilte Wand mit Gebäude 16.2 zu rekonstruieren. 
Die Lage der nördlichen Abschlusswand des Gebäu-
des ist schliesslich völlig unklar.

Als Gehniveau diente die OK der Lehmplanie 
Sch299. Sie erstreckt sich bis ca. Achse 811. Wäh-
rend sich in Raum B – einer Schmiede – die stark 
mit Holzkohle, Hammerschlag und Schlacke durch-
setzte Nutzungsschicht Sch445 bildete, ist im Profil 
▶ Beilage 12 östlich der Achse 180.80 der Schmutzho-
rizont Sch444 auszumachen. Dieser Unterschied ist 
als Relikt einer Wand W18.1 zu werten, zu der viel-
leicht Pfosten Pf18.25 gehört. Sie trennt die Räume 
A und B. Das nördliche Ende dieser Räume gibt die 
Pfostenreihe Pf18.27 an. Darauf deutet das Abbre-
chen von Sch299 auf derselben Flucht hin. Dass die 
Pfostenreihe nicht bis zur Ostwand des Gebäudes 
läuft, ist einerseits mit einer neuzeitlichen Störung 
zu erklären. Denkbar ist aber auch, dass sich dort ein 
Durchgang zwischen Raum A und Bereich C befand.

Raum A: Seine Abmessungen betragen 5,3 × 7,1 m, 
unter Annahme der Ausdehnung des Gebäudes bis 
zur Parzellengrenze 16/18. Darin befindet sich Feu-
erstelle Fs18.2.

Raum B wurde als Schmiede genutzt ▶ 163. Dies 
belegt die stark mit Hammerschlag und Schlacke 
vermischte Nutzungsschicht Sch445622. Ausserdem 
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162 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008.  
Übersichtsplan Parzelle 18. Phase III.2. Gebäude 18.2. M. 1:250. 
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622 Ohne eine genaue Durchsicht des Fundmaterials ist nicht aus
zuschliessen, dass hier auch Buntmetall verarbeitet wurde. Die grosse 
Menge an Hammerschlag in der Nutzungsschicht belegt aber eindeu
tig die Nutzung als Schmiede.  

können vier Strukturen eindeutig als Überreste von 
Installationen angesprochen werden. Es handelt sich 
einerseits um die Esse Fs18.7. Die auf dem Lehmbo-
den aufliegende, aus Lehm geformte Struktur war je-
doch nur noch vage zu fassen. Sie scheint rechteckig, 
und zur Stabilisierung waren Ruten von ca. 1,5 cm 
in der Lehmkonstruktion verbaut, deren kreisrunde 
dunkle Spuren klar zu erkennen waren ▶ 164. Ob sie 
tatsächlich, wie auf der Grabung vermutet, zweipha-
sig war, ist nicht mehr rekonstruierbar, ebenso wie 
ihre genaue Bau- und Funktionsweise. West- und 
südwestlich davon finden sich die beiden Werkgru-
ben G18.5 und G18.6. Grube G18.5 ist verhältnis-
mässig seicht und liegt unmittelbar westlich der Esse 
Fs18.7, sodass es sich vielleicht um die Sitzgrube für 
den Arbeiter am Blasebalg handelt. Die direkt süd-
lich der Esse liegende Grube G18.7 ist als Standort 
des Ambosses bestehend aus einem Holzklotz mit 
Steckambossen anzusprechen. Davon zeugte eine 
Hammerschlagkonzentration, welche an der östli-
chen Wange der Grube freigelegt wurde ▶ 165. Der 
Hammerschlag könnte sich in einem Spalt zwischen 
einem in der rechteckigen Grube gesetzten Holz-
klotz mit den Massen 40 × 40 cm und der Gruben-
wand angesammelt haben, welcher sich durch die Vi-
brationen zwischen Holzklotz und Grubenwand ge-
bildet hatte. Die beiden Ausbuchtungen der Grube in 
nördlicher und westlicher Richtung sind wohl beim 
Setzen oder Entfernen des Klotzes entstanden. Die 
Lage der Hammerschlagkonzentration in situ spricht 
allerdings eher gegen ein Entfernen des Holzklotzes 
bei der Auflassung der Schmiede. Die westlich daran 
anschliessendende Grube G18.6 könnte aufgrund 

163 WindischAlte 
Zürcherstrasse Nord 
2008 – 2009 (V.008.2). 
Parzelle 18. Phase III.2. 
Überreste der Schmiede 
in Raum B. Die OK der 
Lehmplanie Sch299 diente 
als Gehniveau. Im Bereich 
der drei Werkgruben 
G18.5 – G18.7 und der 
Esse Fs18.7 wurde der 
Lehm bereits abgetragen. 
Im Norden sind hingegen 
noch Reste der in Grube 
G18.3 eingesunkenen 
Nutzungsschicht Sch445 
zu erkennen. Rechts der 
Bildmitte der Rest eines 
Betonfundamentes des 
Gebäudes NZ16.

NZ16

Sch299

Sch445

G18.3

Fs18.7

G18.5

G18.6

G18.7

164 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 
18. Phase III.2. Detailaufnahme der Esse Fs18.7 der Schmiede in Raum 
B. Eine eindeutige Form ist nicht mehr erkennbar. Die dunklen runden 
Flecken (Pfeile) könnten von Ruten stammen, welche beim Bau der Esse 
aus Lehm zur Stabilisierung dienten. 
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der Grösse und ihrer Lage eine Arbeitsgrube mit Be-
zug zum Standort des Ambosses darstellen, sodass 
der Schmied etwas tiefer stand/sass, um das Werk-
stück auf dem Amboss zu bearbeiten. Dabei wäre die 
im Abstand von 0,8 m positionierte Esse ebenfalls in 
Reichweite, um das zu bearbeitende Objekt zwischen 
den Schmiedevorgängen jeweils erneut zu erhitzen. 
Die Gruben G18.5 – G18.7 sind mit der Nutzungs-
schicht Sch445 verfüllt623.

Bereich C schliesst nördlich der Räume A und B an. 
Die eingesunkenen Deckschichten ▶ 160 sprechen da-
für, dass auch Grube G18.8 während dieser Phase in 
Bereich C angelegt wurde. Ihre Tiefe von mindestens 
1,6 m könnte allerdings auch dafür sprechen, dass es 
sich um eine Materialentnahmegrube der Horizonte 
I oder II handelt, da Gruben im Innenbereich ei-
nes Gebäudes meist geringere Tiefen aufweisen. In 
diesem Falle wäre die obere Verfüllung Sch461 Teil 
der Planie Sch442. Denkbar ist, dass die langrecht-
eckige Grube G18.11 (zur relativen Chronologie vgl. 
▶ 160) an der Rückwand von Bereich C liegt, was für 

den Bereich eine Länge von 13,2 m ergeben würde. 
G18.11 wäre demzufolge als Werk- oder Lagergrube 
anzusprechen.

Aussagen zur Konstruktionsweise des Gebäudes 
18.2 sind schwierig. Möglicherweise wurde es in 
Mischtechnik aus Pfosten- und Ständerbau errichtet. 
Während die Breite mit rund 10,7 m angegeben wer-
den kann, dürfte die Länge des Gebäudes mit min-
destens 19,5 m anzugeben sein.

H I N T E R H O F  P H A S E N  I I I . 1  –  2
Grube G18.29 wird von der in Phase III.3 datierten 

Grube G18.10 geschnitten, sodass sie älter als diese 
sein muss. Nicht auszuschliessen ist, dass sie bereits 
in Horizont II angelegt wurde. Es handelt sich um 
eine amorphe Grube, die nur in den B-Horizont ein-
greift und am ehesten zur Kiesgewinnung angelegt 
wurde. Für Letzteres spricht auch die stark mit Ge-
röllen durchsetzte Verfüllung Sch491.

Bei Grube G18.22 handelt es sich um eine ovale 
Grube, offensichtlich ohne Verschalung. Sie ist mit 
Siedlungsabfall Sch497 verfüllt. Die Grube dürfte 
während Phase III.1 oder III.2 erstellt worden sein, 
da sich als jüngste differenzierbare Schicht unter 
dem Reduktionshorizont Sch131 noch ein Rest ei-
ner Fachwerklehmplanie erhalten hat, der mit Planie 
Sch488 der Phase III.3 gleichgesetzt wird.

Bei Grube G18.24 handelt es sich um eine Dop-
pelfassgrube624. In der Verfüllung Sch503 des westli-
chen Fasses lag eine fast vollständige Ölamphore des 
Typs Dressel 20 ▶ 166. Die Grube wird am östlichen 
Ende durch die in Phase III.3 gehörende Kellergrube 
G18.25 geschnitten.

7. 8 .4  P H A S E  I I I . 3  ▶ 167
E N D E  D E S  G E B Ä U D E S  18. 2  U N D  V O R B E R E I T U N G  
D E S  B A U G R U N D E S

Das Gebäude18.2 wird abgebrochen. Dies belegt 
der Wechsel der Bautechnik – Haus 18.3 wurde in rei-
ner Ständerbautechnik errichtet. Konkrete Gründe 

Sch131

Sch505

Sch505 Sch505

Sch504
Sch504

Sch503 Sch503Sch502

Sch502 Sch510

Sch509

Sch508
Sch507

Sch506

Sch
506

G18.24

G18.25

165 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2).  
Parzelle 18. Phase III.2. Detailaufnahme des Ambossstandorts G18.7.  
Ein dickes Paket grauen Hammerschlags «klebt» an der Ostwange  
der Grube. Es dürfte sich in einem Spalt zwischen Grubenwand und Amboss 
angesammelt haben. Blick nach Osten.

166 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 18. Phase III.1 – 4. Die Doppelfassgrube G18.24, welche mit Verfüllung Sch503 
 aufgefüllt ist, wird eindeutig von Kellergrube G18.25 geschnitten. Letztere wurde nach der Auflassung fast ausschliesslich mit dem Fachwerklehmschutt 
Sch508 verfüllt. Die in beide eingesunkene Brandschicht Sch505 zeichnet sich besonders in G18.25 gut als relativ dünnes schwarzes Band ab. Blick nach 
Süden.
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623 Profile durch die Gruben wurden leider nicht angelegt, sodass 
offenbleiben muss, ob sich darin ähnlich feinstratifizierte Schichten 
befanden wie in Grube G8.7. Vgl. Kap. IV.7.3.3.  624 Während der 
Grabung wurde sie als zwei unabhängige Gruben interpretiert. Das 
Erscheinungsbild im Planum und die Fotodokumentation des Profils 
zeigen aber eindeutig, dass es sich um eine Doppelfassgrube handeln 
muss.  

für den Abbruch sind nicht beizubringen, zumal die 
Senkungen über Grube G18.3 deutlich geringer aus-
fallen als noch in Phase III.1.

Eine flächige Planie nach Abbruch von Gebäude 
G18.2 ist nicht zu fassen. Einzig Planie Sch447, deren 
OK in Raum C als Gehniveau dient, kann allenfalls 
als ausplanierter Fachwerklehm anzusprechen. Der 
Lehm Sch437 in der Traufgasse T könnte Teil die-
ser Planie sein (vgl. S. 197). Der Lehmboden Sch452 
bzw. der Kiesboden Sch446 der Räume A und B lie-
gen hingegen direkt auf den Nutzungsschichten der 
vorhergehenden Phase auf.

P O R T I C U S
Die Portikuskonstruktion in Phase III.3 scheint 

aus Pfosten mit eingespannten Schwellriegeln zu 
bestehen, wie die Kombination aus Balkengräbchen 
und Pfosten nahelegt. Nur im Profil ▶ Beilage 12 ist 
Gräbchen Gn18.1 zu erkennen. In den Plana wurde 
es zusammen mit Gn18.2 dokumentiert. Es rechnet 
mit Portikusboden Sch316 und stellt die direkte Fort-
setzung von Gn16.1 dar. Dazu gehört mit Sicherheit 
Pfosten Pf18.10, da seine Keilsteine ebenfalls mit der 
OK von Portikusboden Sch316 rechnen. Die in etwa 
auf gleicher Höhe liegenden UK (um 350,75 m ü. M.) 
der Pfosten Pf18.4, Pf18.6 und Pf18.3 sprechen dafür, 
dass sie ebenfalls dazugehören. Zwischen Pfosten 
Pf18.3 und Pf18.10 dürfte wiederum ein Pfosten ei-
ner Betonmauer von NZ16 zum Opfer gefallen sein.

Als Gehniveau dient Kiesboden Sch316 bzw. 
Sch303. In unmittelbarer Nähe des Gebäudes, und 
insbesondere zwischen den Achsen 183.40 – 186.40, 
ist ein Unterbruch des Kiesbodens zu beobachten, 
weshalb er zwei unterschiedliche Befundnummern 
erhalten hat. Der Portikusboden Sch303/316 wurde 
vorwiegend an der der Strasse zugewandten Seite der 
porticus eingebracht, möglicherweise um diese so-
weit zu erhöhen, dass kein Dach-/Strassenwasser in 
Richtung Hauswand fliessen konnte. Auf Kiesboden 
Sch316 wird der Lehm Sch304 ausplaniert; er enthält 
in geringer Menge gebrannten Lehm, sodass es sich 
um Brandschutt handeln könnte. Die geringe Aus-
dehnung dieser Planie legt nahe, dass sie eingebracht 
wurde. Möglicherweise ist sie als Lehmmischplatz 
anzusprechen, auf dem der Lehm für die Ausfachung 
der Wände des Gebäudes 18.3 vorbereitet wurde. 
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Dafür spricht auch, dass die Schicht im Bereich der 
porticus als «steril» beschrieben wird625.

Als Nutzungsschicht bildet sich auf Kiesboden 
Sch303/316 und Lehm Sch304 der grünlich-sandige 
Lehm Sch305.

G E B Ä U D E  18. 3
Das Gebäude übernimmt die Orientierung des 

Vorgängerbaus. Für die Rekonstruktion stehen nur 
Balkengräbchen im Frontbereich zur Verfügung. 
Nördlich Achse 809 ist nur noch die Fortsetzung von 
Gräbchen Gn16.8 erkennbar, in dem die gemeinsame 
Wand der Gebäude 16.3 und 18.3 stand. Die Front-
wand wird durch Gräbchen Gn18.3 bezeugt. Es ist im 
Profil auf Achse 176 ▶ Beilage 9 nicht mehr fassbar626, 
sodass die westliche Gebäudeecke im Profilsteg zwi-
schen den Grabungen Windisch-Alte Zürcherstrasse 
Nord 2008 – 2009 (V.008.2) und Windisch-Bachtha-
len 2008 – 2009 (V.008.3) liegt. Dementsprechend 
können keine Befunde der Westwand zugewiesen 
werden.

Sch446

Sch452

Gn18.3

Gn
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Gn
16
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NZ17

NZ17

Fs18.1

168 WindischAlte 
Zürcherstrasse Nord 
2008 – 2009 (V.008.2). 
Parzelle 18. Phase 
III.3. Die drei Gräbchen 
Gn16.8, Gn18.3 und 
Gn18.8  zeichnen sich 
relativ gut ab. Letzteres 
wird vor  allem durch die 
unterschiedlichen Böden 
in den beiden Räumen 
A (Lehmboden Sch452) 
und B (Kiesboden Sch446) 
deutlich. Auf Lehmboden 
Sch452 ist ein Rest von 
Feuerstelle Fs18.1 zu 
sehen. Mit NZ17 sind zwei 
neuzeitliche Störungen 
bezeichnet. 

Die Front des Gebäudes lässt sich in die drei 
Räume A bis C gliedern. Die Tiefe dieser Räume ist 
nicht zu bestimmen. Da Kiesboden Sch462 – der 
dem dahinterliegenden Bereich D zuzuweisen ist – 
in etwa bis zur Grube G18.9 zieht, ist die Raumtiefe 
für die Fronträume wohl mit 6,2 m zu rekonstruieren. 
Bei der Raumbeschreibung wird die Mindestlänge 
aufgrund der erhaltenen Befunde angegeben. 

Raum A wird im Osten von Gräbchen Gn16.8, im 
Westen durch Gräbchen Gn18.8 begrenzt. Er misst 
3,8 × mind. 4,4 m. Als Gehhorizont dient Lehmbo-
den Sch452 ▶ 168. Auf diesem Boden wurden direkt 
zwei Feuerstellen Fs18.1 und Fs18.3 angelegt. Beide 
waren schlecht erhalten; Feuerstelle Fs18.1 war 
durch einen neuzeitlichen Leitungsgraben NZ17 
weitgehend zerstört. Westlich dieses Leitungsgra-
bens zeichnet sich Pfostenreihe Pf18.22 ab. Die 
unmittelbare Nähe zu Feuerstelle Fs18.1 lässt eine 
Verbindung wahrscheinlich erscheinen. Da sich die 
darüberliegenden Schichten schlecht differenzieren 
lassen, ist nicht auszuschliessen, dass die Pfosten von 
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625 Vier Fundkomplexe können mit Schicht Sch304 in Verbindung 
gebracht werden. Sie stammen aber aus Teilen der Schicht, die in 
Grube G18.2 eingesunken sind, weswegen eine Vermischung mit dar
überliegenden jüngeren Schichten beim Abbau nicht ausgeschlossen 
werden kann.  626 Auf der Grabung wurde im Profil V.008.3/298 ein 
Gräbchen eingetragen, allerdings sehr vage und mit einer UK, die rund 
10 cm höher liegt als in ▶ Beilage 11. Da in den Plana keine deutliche 
Fortsetzung des Gräbchens festzustellen ist, endet Gn18.3 mit gros
ser Wahrscheinlichkeit im Profilsteg zwischen den beiden Grabungen 
WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2) und Win
dischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3).  627 Der darunterliegende 
Lehmboden Sch443 wird nicht durchschlagen, was eine jüngere Zeit
stellung sogar wahrscheinlicher macht.  628 Die Trennung zwischen 
den Räumen B und C auf der einen und Bereich D auf der anderen 
Seite ist durch einen Keller von NZ16 vollständig zerstört.  629 Vgl. 
Kap. VII.5.2.4. Die Vorbestimmung der Funde aus den geschlämmten 
Sedimentproben aus den drei Schichten Sch470 – Sch472 zeigen zu
dem keine Häufung von Latrinenzeigern (d. h. mineralisierte Objekte, 
Koproliten oder verdaute Knochen) vgl. Schlämmprotokoll von P. 
Plüss zu FK V.008.2/1822 – 1824 (Flück 2008 – 2009, Notizen_Alte_
Zürcherstrasse_Nord_2008.doc, 42).  630 Möglicherweise kann 
eine Datierung des Fundmaterials hier weiterhelfen. Allerdings dürfte 
eine Unterscheidung des Fundmaterials zwischen den Phasen III.1 – 3 
aufgrund der engen Datierung eher schwer zu bewerkstelligen sein.  

weiter oben eingreifen627. Vielleicht im Kontext der 
Feuerstelle Fs18.3 sind die Pföstchen Pf18.23 und 
Pfosten Pf18.21 zu sehen. Letzterer ist stratigrafisch 
allerdings nicht mit letzter Sicherheit in diese Phase 
zu datieren, sodass er auch bereits in Phase III.2 ge-
setzt worden sein könnte. Bereits im Profil auf Achse 
809 ▶ Beilage 10 ist der Lehmboden Sch452 nicht mehr 
zu differenzieren, sodass die Schicht auf dem ent-
sprechenden Niveau mit der darauffolgenden Planie 
Sch448 zusammengefasst wird (vgl. auch Schichtab-
folge im Profil ▶ Beilage 12). 

Raum B wird von den Gräbchen Gn18.8 und 
Gn18.9 begrenzt. Als Boden dient der Kiesboden 
Sch446 ▶ 168; er besteht aus umgelagertem Material 
des B-Horizonts. Die Abmessungen des Raumes 
betragen 1,7 × mind. 4,4 m. Aufgrund der geringen 
Breite ist er als Korridor zur Erschliessung der Tiefe 
des Gebäudes anzusprechen. Dementsprechend ist 
in der Front zwischen Gn18.9 und Gn18.12 eine Türe 
zu rekonstruieren.

Raum C liegt in der Südwestecke der Gebäudefront 
und schliesst an Raum B an. Die westliche Begren-
zung liegt im Profilsteg zwischen den beiden Grabun-
gen Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 
(V.008.2) und Windisch-Bachthalen 2008 – 2009 
(V.008.3); seine Abmessungen betragen mindestens 
4,6 bis maximal 5 × 4,4 m. Direkt vor dem Profilsteg 
zwischen den beiden Grabungen Windisch-Alte Zür-
cherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2) und Win-
disch-Bachthalen 2008 – 2009 (V.008.3) liegt das 
L-förmige Gräbchen Gn18.14, dessen Nordende mit 
dem Pfosten Pf18.26 abschliesst. Es könnte von einer 
Treppenkonstruktion stammen, welche einen zwei-
ten Stock erschliessen würde. Weitere Hinweise, wel-
che ein solches zweites Stockwerk belegen, konnten 
nicht beobachtet werden. Als Gehniveau diente die 
OK der Lehmplanie Sch447. 

Eindeutige Nutzungsschichten konnten in keinem 
der Räume festgestellt werden.

Bereich D schliesst an die drei Räume A bis C an. 
Der Kiesboden Sch462, der im Profil ▶ Beilage 12 vage 
zu fassen ist und sich deutlich eingesunken in Grube 
G18.8 erhalten hat, kann als eindeutiger Beleg für 
eine Ansprache dieses Bereiches als Teil des Gebäu-
des gewertet werden. Dieser Kiesboden ist mögli-
cherweise mit dem in Grube G18.11 eingesunkenen 
Kiesboden Sch467 gleichzusetzen, sodass die Länge 
des Bereiches wohl mindestens 13,1 m beträgt. Be-
reich D dürfte direkt nördlich Grube G18.9 ansetzen. 
Spuren einer anzunehmenden Trennwand zwischen 
Raum A und Bereich D sind nicht zu erkennen628. 
Eingesunken in G18.8 hat sich auch die zu Kiesboden 
Sch462 gehörige Nutzungsschicht Sch463 erhalten. 
Möglicherweise kann sie mit Planie Sch448 gleich-
gesetzt werden. Wie weit sich Bereich D und damit 
auch das Gebäude über Grube G18.11 hinaus nach 
Norden erstreckte, muss offenbleiben.

Gebäude 18.3 ist ein Ständerbau mit einer Breite 
von mindestens 9,7 m und einer Länge von wenigs-
tens 19 m. Der grosse Lehmanteil in der Abbruch-
schuttplanie Sch448 spricht für eine Ausfachung der 
Wände in lehmverputzter Fachwerktechnik oder mit 
Stampflehm.

H I N T E R H O F
Eine mögliche Befestigung des Hinterhofes mit ei-

nem Kiesboden ist für Phase III.3 festzustellen. Ob 
es sich bei den beiden in die Gruben G18.22 und 
G18.24 eingesunkenen Kiesschichten Sch498 und 
Sch504 um ein und denselben Kiesboden handelt, 
ist unklar. Denkbar ist auch, dass es sich dabei um 
beim Anlegen von benachbarten Gruben anfallen-
der Aushub (d. h. lehmige bzw. sandige Kiese des B- 
und C-Horizontes) handelt, der in die Senken über 
G18.22 und G18.24 einplaniert wurde. Die OK dieser 
Kiesschichten diente vermutlich als Gehniveau, wie 
die sich zumindest in der Senke über Grube G18.22 
bildende Nutzungsschicht Sch499 nahelegt.

Trotz relativ starker Störungen durch neuzeitliche 
Leitungsgräben kann Grube G18.12 eindeutig als 
Grube mit rechteckiger Holzverschalung angespro-
chen werden. Gegen die Hinterfüllung Sch470 und 
die Verfüllung Sch472 kann an der UK der Grube 
auch eine mögliche Nutzungsschicht Sch471 aus der 
Nutzungszeit der Grube unterschieden werden. Un-
gewöhnlich ist, dass die Grube die Parzellengrenze 
zwischen den Parzellen 16 und 18 nicht respektiert. 
Denkbar wäre etwa eine gemeinsam genutzte Latrine, 
wobei die Grube allerdings typologisch eher nicht als 
Latrine anzusprechen ist629. Denkbar wäre allenfalls, 
dass sie bereits in Phase III.1 angelegt wurde, ur-
sprünglich im Hinterhof der Parzelle 16 lag und erst 
durch den Orientierungswechsel der Parzellierung 
auf die Parzellengrenze zu liegen kam630. Wie die gut 
mit den in Grube 18.11 zu verknüpfenden eingesun-
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631 Der Schnitt durch die Grube erfolgte nicht genau in der Mitte der 
Grube, sodass das Profil keinen eindeutigen Beleg für eine Interpre
tation als Fassgrube liefert.  632 Die Struktur wurde nur im Planum 
erfasst.  633 Kaiser/Sommer 1994, 312 f. halten fest, dass die Gebäu
debreiten in fronte weitgehend stabil sind, weil sie die Grundlage für 
die Besteuerung bildeten, sodass eine Verschmälerung der Parzelle 18 
zugunsten einer breiteren Traufgasse wenig wahrscheinlich erscheint.  

Sch448 allerdings nur im Frontbereich der Parzelle. 
Bereits nördlich der Achse 810.60 ist sie aufgrund der 
Überprägung durch Bioturbation nur noch mit einer 
gewissen Unsicherheit zu fassen ▶ Beilage 12. Noch 
weiter nördlich, jenseits Achse 812, fehlen entspre-
chende Profile: Über dem Anstehenden folgt direkt 
der nicht näher differenzierbare Reduktionshori-
zont Sch131. Mit einiger Wahrscheinlichkeit sind 
die deutlich lehmigen Planien Sch468, Sch488 und 
die Verfüllung Sch508 ebenfalls als Abbruchschutt 
von Gebäude 18.3 anzusprechen, welcher in die Hin-
terhofgruben bzw. in die sich über verfüllten Gru-
ben bildenden Senken verfüllt oder planiert wurde. 
Die westlich des Profilsteges zwischen Grabung 
Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 
(V.008.2) und Windisch-Bachthalen 2008 – 2009 
(V.008.3) erfasste Lehmschicht Sch438 ist vielleicht 
als Fortsetzung von Planie Sch448 anzusprechen.

P O R T I C U S
Als Stützkonstruktion für die porticus dient weiter-

hin ein Schwellbalken mit Ständern. Sein Überrest 
stellt Gn18.2 dar. Möglicherweise ist Pfosten Pf18.5 
als Überrest eines dieser Ständer anzusprechen, zu-
mal er von Kiesboden Sch307 respektiert wird.

Der Portikusboden Sch307, welcher wie bereits 
erwähnt mindestens einmal erneuert wird, geht im 
Bereich des Vorplatzes fliessend in die Kiesschichten 
der Strasse S6 über.

Die Pfostenreihe Pf18.8 besteht aus einem Pfosten 
mit 0,2 m Dm sowie drei Staketen. Zusammen mit 
dem in derselben Flucht liegenden Pfosten Pf18.24 
bilden sie eine in einem Abstand von 0,6 – 0,8 m von 
Gräbchen Gn18.5 in etwa parallel verlaufende Linie. 
Sie durchschlagen Sch307, sodass sie mit Sicherheit 
in diese Phase gehören. Ihre Funktion bleibt unklar. 
Denkbar sind temporäre Installationen oder die Spu-
ren von Stützpfosten für aufklappbare Läden von 
Raum A.

G E B Ä U D E  18. 4
Der Verlauf der Frontwand wird durch Balkengräb-

chen Gn18.4 angegeben. Obwohl die Gerölle Gn18.7 
in diese Phase gehören, weichen sie zu stark von der 
Flucht von Gräbchen Gn18.4 ab, als dass es sich um 
eine Fortsetzung der Frontwand handeln könnte. 
Vermutlich steht Balkenlager Gn18.7 im Zusammen-
hang mit der Traufgasse T zwischen den Parzellen 18 
und 20. Eine Westwand ist nicht mit Eindeutigkeit 
zu fassen. Einerseits könnte Gräbchen Gn18.13 diese 
bezeugen. Allerdings hätte dies eine Traufgasse T von  

kenen Deckschichten zeigen, ist sie allerdings sicher 
erst in Phase III.3 aufgelassen und verfüllt worden.

Bei Grube G18.18 handelt es sich aufgrund der 
ovalen Form mit einem maximalen Durchmesser 
von rund 1,5 m um eine Grube mit runder Verscha-
lung. Die Dimension, insbesondere auch die Tiefe 
von 0,75 m würde gut zu einem Fass mit einem 
Durchmesser von 0,9 m passen631. Als Hinterfüllung 
dient das umgelagerte Anstehende Sch486. Wie die 
Senkungserscheinungen im Profil zeigen, wurde die 
Grube nach ihrer Auflassung mit stark organisch 
durchsetztem (Siedlungs-)Abfall verfüllt. Die ovale 
Grube G18.10 war ursprünglich mit einer Verscha-
lung ausgestattet, die nach der Auflassung entfernt 
wurde, sodass die Hinterfüllung Sch489 nachge-
rutscht ist. Verfüllt wurde die Grube mit Siedlungs-
abfall Sch490. Als erste einsinkende Deckschicht ist 
über diesen beiden Gruben die Fachwerklehmpla-
nie Sch488 zu beobachten, die möglicherweise mit 
Sch468 gleichzusetzen ist. Nur über Grube G18.10 
ist ausserdem Kiesboden Sch491 zu beobachten, viel-
leicht als örtliche Befestigung im Hinterhof. Denkbar 
ist auch, dass es sich um eine Ausgleichslinse wegen 
der sich über der Grube bildenden Senke handelt.

Grube G18.25 zeigt im Planum annähernd qua-
dratisch eingesunkene Deckschichten und im Profil 
eine deutliche Hinterfüllung Sch506 aus umgelager-
tem Anstehendem, sodass eine Grube mit quadra-
tischer Verschalung aus Holz und einer Seitenlänge 
von 1,5 m zu rekonstruieren ist. Wie das Profil ▶ 166 
zeigt, kann eine Nutzungsschicht Sch507 der Grube 
gegen die vorwiegend aus Fachwerklehm bestehende 
Verfüllung Sch508 abgegrenzt werden. Da der Fach-
werklehm bis 10 cm über den Grubenboden zieht, ist 
der Fachwerklehm Sch508 als Verfüllung und nicht 
als eingesunkene Deckschicht anzusprechen. Nichts-
destotrotz dürfte er stark mit organischem Material 
durchsetzt gewesen sein, da der über die Grube zie-
hende Kiesboden Sch509 mindestens 0,6 m in die 
Grube eingesunken ist. Die über Nutzungsschicht 
Sch507 folgenden Schichten sprechen für eine Zu-
weisung der Grube zu Phase III.3 (vgl. Hinterhof 
Phase III.4 und ▶ 160). Spätestens in dieser Phase 
wurde auch der Graben Gn18.18 angelegt, da er ver-
mutlich von der zu Phase III.4 gehörenden Grube 
G18.19 geschnitten wird. Eine exakte Datierung, 
seine Funktion sowie die genauere Dimension sind 
nicht mehr zu eruieren632.

7. 8 . 5  P H A S E  I I I .4  ▶ 169
A B B R U C H  V O N  G E B Ä U D E  18. 3  U N D  V O R B E R E I T U N G 
D E S  B A U G R U N D E S

Zur Vorbereitung des Neubaus wird offenbar im 
gesamten Bereich der Parzelle der aus Fachwerklehm 
bestehende Abbruchschutt von Haus 18.3 als Planie 
Sch448 ausplaniert. Flächig zu fassen ist diese Planie 
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2,8 m Breite zur Folge. Im Profil auf Achse 176 ▶ Bei-
lage 9 sind ausserdem vage Spuren einer Wandkon-
struktion zu erkennen, sodass die Möglichkeit be-
steht, dass die Gebäudeecke weiterhin genau in der 
Flucht dieses Profils lag. Weder in der Fläche noch 
in den infrage kommenden Profilen lassen sich al-
lerdings weitere Argumente für diese Interpretation 
finden, sodass einzig die oben erwähnte Breite der 
Traufgasse T sowie die Gebäudebreite der Phase 
III.1633, welche eindeutig nachgewiesen ist, als Argu-
ment für diese Interpretation herangezogen werden 
können. Die Ostwand ist wiederum als paries commu-
nis mit Parzelle 16 in Gräbchen Gn16.8 anzunehmen. 
Da nördlich Achse 809 keine Baubefunde dieser 
Phase erhalten sind, muss die Länge des Gebäudes 
offenbleiben. Die Raumaufteilung im Frontbereich 
ist identisch mit der des Vorgängerbaus. Wiederum 
können drei Räume festgestellt werden. Als Raum-
teiler fungieren die Gräbchen Gn18.11 zwischen den 
Räumen B/C bzw. Gräbchen Gn18.8 für die Räume 
A/B. In Gräbchen Gn18.11 sind möglicherweise 
Gerölle als Balkenunterlage vorhanden, wie einige 
Steine direkt im Anschluss an das Frontgräbchen 
Gn18.5 nahelegen ▶ 170. Allerdings ist ein Grossteil 
des Gräbchens in der Fläche durch eine Betonmauer 
von NZ16 gestört, und im Profil ▶ Beilage 10 sind keine 
Gerölle zu erkennen, sodass diese Aussage unsicher 
bleibt. Wenn Gräbchen Gn18.13 nicht als Westwand 
anzusprechen ist, handelt es sich vermutlich um eine 
weitere Trennwand im Gebäudeinneren, die Bereich 
D abtrennt. Wie in der vorhergehenden Phase ist 
der nördliche Abschluss der Fronträume unbekannt, 
sodass die Längenangaben als Mindestmasse zu be-
trachten sind.

Die Abmessung von Raum A beträgt 3,8 × mind. 
4,3 m. Während sich die aufgrund ihrer Bauweise 
aus Suspensuraplatten relativ robusten Feuerstel-
len Fs18.4 und Fs18.5 verhältnismässig gut erhalten 
haben, sind kaum weitere Strukturen zu erkennen. 
Erstere wird durch einen Leitungsgraben NZ17 stark 
gestört, sodass ihre Konstruktionsweise nicht mehr 
sicher zu rekonstruieren ist. Möglicherweise bestand 
sie aber aus einer vollständigen sowie Fragmenten 
von weiteren Suspensuraplatten. Für Feuerstelle 
F18.5 hingegen ist eine Konstruktion aus mindes-
tens zwei flach liegenden Platten zu rekonstruieren, 
die zumindest an der Nord- und Südseite von hoch-
kant stehenden Fragmenten von Suspensuraplatten 
begrenzt wurden ▶ 171. Die Oberflächen der Platten 
zeigen deutliche Brandspuren. Ein vages Balkengräb-
chen Gn18.10, das sich vor allem durch Konzentra-
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Phase III.4. Gebäude 18.4. M. 1:250. 



192 vor den toren von vindonissa  IV  AUSWERTUNG  7   H O R I Z O N T  I I I

634 Denkbar ist auch, dass es sich um Überreste eines nach dem 
Brand umgestürzten Ständers der Ostwand handelt.  635 Der Brand
schutt liess sich allerdings nur im Planum beobachten. Im einzigen 
Profil durch die Grube war er nicht zu differenzieren, was die Datie
rung etwas unsicher macht.  636 Auch bei einem Grossbrand wie dem 
hier postulierten müssen nicht alle Bereiche vom Brand gleich betrof
fen sein. Es ist durchaus denkbar, dass einzelne Wände kaum oder nur 
wenig vom Feuer tangiert bzw. beeinflusst waren (Brunaux/Méniel 
1997, 103).  
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170 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 
2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 18.  
Phase III.3 und III.4. Am linken Feldrand 
sind die beiden Gräbchen Gn18.13 und 
Gn18.14 zu erkennen. Während Ersteres 
von weiter oben eingreift, zeichnet sich 
Gn18.14 nur in Planie Sch447 ab. In der 
Nordhälfte der Fläche zeichnen sich die 
über Grube G18.3 abgesunkenen Schichten 
Sch448 und Sch450 ab (jeweils Raum C). 
Rechts der Betonmauer NZ16 sind ein Rest 
des Portikusbodens Sch307 und deutlich 
das Frontgräbchen Gn18.4 erkennbar. 
Dahinter zeichnen sich die Gerölle von 
 Balkenlager Gn18.11 und die Böden 
Sch446 und Sch449 sowie die Planien 
Sch448 bzw. Sch350 (jeweils Raum B) ab. 
Der vor dem Nordprofil zu beobachtende, 
bereits weitgehend entfernte Abbruch
schutt Sch451 gehört bereits zu Phase III.5.

tionen von Holzkohle anzeigt, könnte der verkohlte 
Überrest eines Unterzuges für einen Holzboden 
sein634, von dessen Holzbrettern in unmittelbarer 
Umgebung weitere Holzkohlekonzentrationen zeu-
gen.

Raum B hat eine Breite von 1,8 m und ist mindes-
tens 4,3 m lang. Er ist als Erschliessungskorridor für 
die hinter den Räumen A und C liegenden Gebäude-
teile zu interpretieren. Wie in der vorherigen Phase 
wird wiederum ein Kiesboden Sch449 eingebracht. 
Er besteht allerdings eher aus Material des C-Hori-
zontes.

Raum C misst in der Breite 3,8 m. seine Länge ist 
ebenfalls mit mindestens 4,3 m anzugeben. Als Geh-
horizont dient die OK der Planie Sch448. 

Bereich D schliesst westlich an Raum C an und 
misst in der Breite, unter Vorbehalt der nur vage ge-
fassten Westwand, rund 1,5 m. Möglicherweise han-
delt es sich um einen weiteren Korridor. Nicht aus-
zuschliessen ist, dass es sich bei Gräbchen Gn18.13 
um die Überreste einer Installation im Inneren von 
Raum C handelt. Die Länge des fraglichen Raumes 
muss offenbleiben. 

Im Anschluss an die Räume A–D ist eine Fort-
setzung des Gebäudes mit Sicherheit anzunehmen. 
Diesem Bereich E ist einzig der in Grube G18.8 ein-

gesunkene Kiesboden Sch464 mit einer zugehörigen 
Nutzungsschicht Sch465 zuzuweisen. Seine mögli-
che Breite entspricht der postulierten Parzellenbreite 
von 10,6 m.

Gebäude 18.4 wurde in Ständerbautechnik errich-
tet. Seine Breite dürfte 10,7 m betragen, während 
die Länge mindestens 10,4 m beträgt. Am Ende der 
Phase wird das Gebäude ebenfalls durch die grossflä-
chig nachgewiesene Brandkatastrophe zerstört (vgl. 
S. 193). Da in der diese Phase abschliessenden Planie 
Sch350 nur wenige Ziegel enthalten sind, dürfte die 
Deckung des Daches mit organischen Materialien er-
folgt sein.

H I N T E R H O F
Der über Grube G18.25 eingesunkene Kiesboden 

Sch509 aus umgelagertem B-Horizont könnte auch 
in der sich bildenden Senke ausplanierter Aushub 
einer benachbarten Grube sein. Es ist anzunehmen, 
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dass er mit dem über der unmittelbar benachbarten 
Grube G18.24 liegenden Kiesboden Sch504 gleich-
zusetzen ist. Allerdings kann wegen der neuzeitli-
chen Kappung keine direkte stratigrafische Verbin-
dung beigebracht werden. Ausserdem folgt im Falle 
von Kiesboden Sch504 direkt die Brandschicht 
Sch505, während zwischen Kiesboden Sch509 und 
der Brandschicht noch eine stark mit Siedlungsabfall 
durchsetzte Schicht Sch510 folgt. Dies dürfte aber 
mit der stärkeren Senkung über G18.25 zusammen-
hängen, die wohl als Sedimentfalle bzw. Deponie 
funktionierte. Die stark mit Holzkohle und einigen 
Ziegeln durchsetzte Brandschicht Sch505 legt nahe, 
dass im Bereich über den Gruben G18.24 und G18.25 
ein Holzgebäude I mit Ziegeldach stand. Eine umge-
lagerte Brand(schutt)schicht wäre wohl deutlich he-
terogener und würde kaum so viel Holzkohle enthal-
ten. Ausserdem wäre sie wohl ausgeprägter als die in 
G18.25 eingesunkene Schicht ▶ 166. Eindeutige Spu-
ren wie Pfostenlöcher oder Balkengräbchen haben 
sich aufgrund der neuzeitlichen Kappung allerdings 
nicht erhalten. Das Gebäude I dürfte ebenfalls dem 
Quartierbrand am Ende von Phase III.4 zum Opfer 
gefallen sein.

Grube G18.13 ist durch einen modernen Eingriff 
stark gestört. Es dürfte sich um eine Kellergrube mit 
einer Verschalung handeln. Da diese bei der Auflas-
sung entfernt wurde, bleibt die Form unklar. Auf die 
Entfernung der Auskleidung weist die nachgesackte 
Hinterfüllung Sch470 hin. Da im Vergleich zu den 

unweit liegenden Gruben G18.11 und G18.12 die 
charakteristische Lehmplanie Sch468 unter den ein - 
gesunkenen Deckschichten fehlt, hingegen der Brand - 
schutt Sch469 auszumachen ist, dürfte die Grube in 
Phase III.4 gehören635. Das Fehlen von Brandschutt 
in den beiden Verfüllungen Sch471 und Sch472 be-
legt allerdings eine Auflassung und Verfüllung der 
Grube vor dem Brandereignis, der das Ende von 
Phase III.4 markiert.

Aufgrund des hohen Anteils an gebranntem Lehm 
in der oberen Verfüllung Sch516 von Grube G18.19 
dürfte die endgültige Verfüllung der Grube im un-
mittelbaren Kontext des abschliessenden Brandes 
der Phase III.4 erfolgt sein, sodass die Grube in diese 
Phase gehört. Eine eindeutige Verschalung wurde auf 
der Grabung nicht erkannt. Allerdings ist eine solche 
im Profil ▶ Beilage 12 aufgrund des deutlich höheren 
Kiesanteils entlang der nördlichen Wange der Grube 
zu erahnen. Ob diese rund oder rechteckig war, ist 
nicht zu entscheiden.

B R A N D E R E I G N I S  A M  E N D E  V O N  P H A S E  I I I . 4
Folgende Indizien belegen, dass Parzelle 18 eben-

falls vom grossen Brandereignis am Ende von Phase 
III.4 betroffen war:
 – In situ sind geringe Spuren eines verkohlten Bal-

kens in Gräbchen Gn18.10 und verkohlter Bretter in 
seiner unmittelbaren Umgebung zu fassen.
 – Im Frontbereich zeigt die allerdings bereits relativ 

stark von Bioturbation überprägte Planie Sch350 
einen erhöhten Holzkohleanteil.
 – Im Hinterhofbereich wurde in die Gruben G18.12, 

G18.13, G18.19, G18.24 und G18.25 Brandschutt ein-
planiert. 

Da in dieser Parzelle einzig der hier zur Diskussion 
stehende Brand nachzuweisen ist, dürfte es sich bei 
den Befundnummern Sch469 und Sch505 um die-
selbe Schicht handeln.

7. 8 . 6  P H A S E  I I I . 5  ▶ 172
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Nach dem Grossbrand wurden zuerst die Über-
reste der Brandruinen abgebrochen und der Brand-
schutt ausplaniert. Im Frontbereich der Parzelle kann 
die daraus resultierende Planie Sch350 gegen Westen 
nur bis Achse 181 verfolgt werden. Westlich daran 
schliesst die eher aus Fachwerklehm bestehende Pla-
nie Sch450 an. Dass dieser Wechsel mit der Trenn-
wand zwischen den Räumen B und C zusammenfällt, 
legt nahe, dass diese Wand vom Feuer nur teilweise 
zerstört und bei den Aufräumarbeiten umgelegt und 
gegen Westen ausplaniert wurde636. 

Die OK der beschriebenen Schichten dürfte in 
Phase III.5 als Bau- und Gehhorizont gedient haben. 
Die bereits starke Überprägung erlaubt aber keine ge-
sicherten Aussagen.

171 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 
18. Phase III.4. Feuerstelle Fs18.5 besteht aus mindestens zwei flach 
 nebeneinandergelegten Suspensuraplatten. An der Nord und Südseite 
wurden zudem Fragmente von Suspensuraplatten hochkant gesetzt,  
die wohl als Glutbegrenzung dienten.
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P O R T I C U S
Als Gehhorizont dient der Kiesboden Sch309. Stel-

lenweise hat sich darauf noch die Nutzungsschicht 
Sch310 erhalten. Ihr Übergang in den Reduktionsho-
rizont Sch131 ist in den Profilen fliessend. Vermut-
lich bestand weiterhin eine gedeckte porticus. Dafür 
sprechen die Pfosten Pf18.12, Pf18.13 und das mög-
liche Balkengräbchen Gn18.6, das nur stellenweise 
erkennbar ist und sich vor allem als relativ scharfe 
Grenze des Portikusbodens gegen Süden in Feld 132 
manifestiert.

Pfosten Pf18.7 im Bereich des Vorplatzes gehört 
frühestens in diese Phase. Er kann aber auch in nach-
römischer Zeit gesetzt worden sein.

G E B Ä U D E  18. 5
Die Front des Gebäudes, die durch Gräbchen 

Gn18.5 angezeigt wird, scheint geringfügig nach 
Norden verschoben worden zu sein. Die zwei Pfos-
tengruben Pf18.16 und Pf18.14 werden frühestens in 
dieser Phase angelegt. Ob für Gebäude 18.5 demnach 
eine Rückkehr zu einer Mischbauweise aus Pfosten- 
und Ständerbautechnik zu postulieren ist oder ob die 
Pfosten jünger sind, ist wegen der auf die Frontwand 
beschränkten Erhaltung nicht zu entscheiden. Da 
keine Innenunterteilungen festzustellen sind, wird 
der gesamte Bereich hinter Gn18.5 als Bereich A be-
zeichnet. Seine Breite entspricht der Parzellenbreite 
von 10,6 m. Ein Boden im engeren Sinn ist nicht fest-
zustellen. Als Gehhorizont dient möglicherweise die 
OK von Sch350 bzw. Sch450.

Ob das im Hinterhof erfasste Geröllfundament 
Fu18.2 ebenfalls noch in diese Phase gehört, ist unsi-
cher. Da es G18.19 schneidet, ist es sicher jünger als 
Phase III.4. Nicht auszuschliessen ist auch eine Da-
tierung in die Horizonte V oder VI. 

Die Abbruchschuttschicht Sch451 dieser Phase, 
die auch in Graben Gn18.5 zieht, enthält eine grös-
sere Menge an Mörtel und Wandverputz, insbeson-
dere in der sich über Grube G18.3 bildenden Senke. 
Möglicherweise hat sich hier Abbruchschutt vom 
Mörtelboden in Raum A der Parzelle 16 dank des Ein-
sinkens in G18.3 erhalten. Mit Sicherheit spricht der 
Wandverputz dafür, dass das Gebäude der Phase III.5 
verputzte Wände besass. Da in dieser Schuttschicht 
auch Suspensuraplattenfragmente und Bruchstücke 
von Terrazzomörtel vorkommen, ist davon auszu-
gehen, dass die Planie auch Abbruchschutt eines 
hypocaustum umfasst. In keiner der Grabungskam-
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172 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 18. 
Phase III.5. Gebäude 18.5. M. 1:250. 
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637 Schucany 2011; Schucany 2012b. Letzlich nicht auszuschliessen 
ist auch, dass die Keller des Kohlehofes einen hypokaustierten Raum 
vollständig zerstört hätten.  638 Eine Datierung mit dem Fundma
terial der oberen Verfüllung Sch485 ist nicht möglich, da sie nicht 
von den eingesunkenen Deckschichten zu trennen war. Eine Zuwei
sung zu Horizont I oder II ist entsprechend ebenfalls nicht auszu
schliessen.  639 Der Verlauf der Profile erlaubt aber keine gesicherten 
Rückschlüsse.  640 Gemäss der Dokumentation (Beiblatt zu Profil 
V.008.2/322) lag die UK der Grube sogar auf der Kote 345,8 m ü. M. 
Da dies eine Tiefe von über 4,1 m ergeben würde, und dies für eine 
Grube dieses Typs ein singulärer Wert ist (vergleichbare Gruben wei
sen Tiefen von max. 3 m auf ), ist von einem Messfehler auszugehen. 
Für einen Messfehler spricht auch die unvollständige Dokumentation 
in diesem Feld. Aufgrund der mittels der Fotodokumentation mögli
chen Nachmessungen ist eine gesicherte Tiefe von mind. 3 m anzu
nehmen.  641 Die Grube wurde im unteren Bereich maschinell ge
schnitten. Die Hinterfüllung bestand zum Teil aus sehr lockeren Ge
röllen, sodass ein sicheres Arbeiten erschwert war. Dies erklärt die 
zum Teil unvollständige Dokumentation. Diese erlaubt keine exakte 
Positionierung der Verschalung in der Fläche bzw. im Profil.  642 FK 
V.008.3/2389.  

pagnen der Grabungen Windisch «Vision Mitte» 
2006 – 2009 konnte ein hypokaustierter Raum nach-
gewiesen werden637, sodass davon ausgegangen wer-
den muss, dass hier Schutt von einem weiter weg ge-
legenen Ort deponiert wurde.

Das Gebäude dürfte die gesamte Breite der Par-
zelle von 10,7 m eingenommen haben. Aussagen zur 
Länge sind nicht möglich. Dass das Gebäude wohl 
mit Ziegeln gedeckt war, legt die stark mit Ziegeln 
angereicherte Schuttschicht Sch453 nahe.

A B B R U C H  P H A S E  I I I . 5
Offenbar vor Errichtung der Strasse S8 wird das 

Gebäude auf Parzelle 22 abgebrochen. Dies belegt 
die mit Ziegeln durchsetzte Schuttschicht Sch435, 
einplaniert in die Senken über Grube G18.2 und 
Kanal K2 ▶ Beilage 12. Die Schuttschicht ist auch im 
Bereich der porticus noch zu fassen, allerdings nur 
fleckig. Sie war kaum von den Nutzungsschichten auf 
Strasse S7 und Portikusboden Sch309 (bzw. Sch310) 
zu trennen. Sie ist mit Sch451 im Bereich der Ge-
bäude in Verbindung zu bringen.

7. 8 . 7  N I C H T  N Ä H E R  A L S  I N  D I E  P H A S E N  I I I .1  –  5 
D AT I E R B A R E  B E F U N D E
G E B Ä U D E B E R E I C H

Da die Grube G18.16 teilweise unter dem Kran-
standort lag, wurde aus Sicherheitsgründen auf eine 
vollständige Untersuchung der Grube verzichtet. 
Dementsprechend steht kaum stratifiziertes Material 
aus den Verfüllungen Sch481 und Sch482 zur Verfü-
gung. Auch die eingesunkene Deckschicht Sch483 ist 
mit keiner stratifizierten Schicht zu verknüpfen, so-
dass eine Zuweisung zu einer Phase nicht möglich ist.

H I N T E R H O F
Eingesunken in die nicht näher datierbaren Hin-

terhofgruben, haben sich die Kiesböden Sch495 und 
Sch514 erhalten. Wie bereits weiter oben beschrie-
ben, war aufgrund der neuzeitlichen Kappung aller 
römischen Schichten im Hinterhof kein Kiesboden 

flächig zu fassen. Es bleibt deshalb unklar, ob es sich 
bei Sch495 und Sch514 um Reparaturen eines flä-
chigen Kiesbodens, um ausplanierten Aushub von 
benachbarten Gruben handelt, oder ob sie gezielt als 
Ausgleichsschichten in die Senken über den Gruben 
eingebracht wurden.

Folgende Gruben können keiner der fünf Baupha-
sen zugewiesen werden, dürfen aber mit Sicherheit 
als Hinterhofgruben aus der Zeit der Überbauung 
während Horizont III angesprochen werden:

Die ovale bis runde Grube G18.14 dürfte ursprüng-
lich mit einer Verschalung ausgestattet gewesen sein. 
Im Profil sind deutlich eine Hinterfüllung Sch476 
mit hohem Anteil an umgelagertem Anstehendem 
und eine dunkelgraue Verfüllung Sch477 mit deut-
lich mehr anthropogenen Einträgen zu unterschei-
den. Die Verschalung war nur noch im unteren Vier-
tel des Profils zu erkennen, sodass sie bei der Auflas-
sung möglicherweise entfernt wurde. Der messbare 
Durchmesser betrug 0,8 m, was dem Durchmesser 
der als Fassgruben angesprochenen Befunde ent-
spricht. Eingesunkene Deckschichten sind nicht 
mehr zu differenzieren. Vielmehr folgt auf die Verfül-
lung direkt der Reduktionshorizont Sch131.

Die annähernd kreisrunde Form der Grube G18.17 
lässt eine Fassgrube vermuten. Die untere Verfüllung 
ist allerdings fundleer und besteht ausschliesslich aus 
Geröllen und rückverfülltem Anstehendem, sodass 
sie eher als Materialentnahmegrube zur Gewinnung 
von B-Horizont anzusehen sind638.

Im Profil durch die langovale Grube G18.20 lässt 
sich eindeutig eine Hinterfüllung Sch517 von einer 
unteren Sch518 und einer oberen Verfüllung Sch519 
trennen. Möglicherweise handelte es sich um eine 
Doppelfassgrube639.

Grube G18.21 war vermutlich oval und mit einer 
runden Holzverschalung von ca. 0,9 m Durchmesser 
ausgekleidet. Die (Bau-)Grube scheint für den ge-
ringen Durchmesser des Holzeinbaus relativ gross. 
Nicht auszuschliessen ist, dass es sich um zwei sich 
überlagernde Gruben handelt. Eine Trennung der 
beiden Befunde ist aufgrund der Störung durch den 
Keller des Hauses NZ15 und die in dieser Fläche teil-
weise nicht nachvollziehbare Grabungsdokumenta-
tion nicht möglich. Andererseits erreichte die Grube 
eine beträchtliche Tiefe von mindestens 3 m640, was 
eine relativ grosse Baugrube erklären würde. Auf-
grund der erwähnten Dokumentationsprobleme ist 
nur die Verfüllung Sch494, die auch die Hinterfül-
lung umfasst, von den eingesunkenen Deckschichten 
(Reduktionshorizont Sch131, Nutzungsschicht[?] 
Sch496 und Kiesboden Sch495) zu trennen. Die 
runde Verschalung ist im Profil ▶ Beilage 12 wohl vage 
erfasst, deutlich konnte sie aber nur am Grund der 
Grube ▶ 173 dokumentiert werden641. Mineralisiertes 
Holz in Sch494642 belegt eine Nutzung als Latrine.
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643 Allerdings gilt anzumerken, dass die Gruben kurz vor Ende der 
Grabung WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3) erfasst und 
deswegen nicht mit der nötigen Sorgfalt dokumentiert wurden. Des
halb ist eine relativ grosse Anzahl der Fundkomplexe nur mit Qualität 
2 den einzelnen Befunden zuzuweisen.  644 Aus Sicherheitsgrün
den wurde die Grube nur mittels eines Fotos sowie der Einmessung 
ihrer UK dokumentiert. Da aufgrund der Störung ein vollständiger 
Grundriss der Grube fehlt, ist unklar, ob der Schnitt durch den tiefs
ten Punkt der Grube geführt wurde, sodass die gemessene Tiefe nur 
eine Mindestangabe ist.  645 Da die Wahrscheinlichkeit deutlich hö
her ist, dass die Grube in Parzelle 18 liegt (Datierung in vier Phasen 
möglich gegenüber einer Phase für Parzelle 20), wird sie unter Parzelle 
18 besprochen.  646 Eine Häufung von Fundmaterial, wie dies von 
vergleichbaren mittelalterlichen Befunden (sogenannten Ehgräben) 
bekannt ist (vgl. z. B. Sczech 2014, 156) kann aus der Dokumentation 
nicht herausgelesen werden. Eine allfällige zukünftige Auswertung 
des Fundmaterials wird hier vielleicht interessante Resultate liefern.  
647 Mit einer Betonmauer von NZ16 und dem erwähnten Profilsteg 
ist die Befundsituation nur schwer zu beurteilen. Gemäss Profil ▶ Bei-
lage 9 scheint Fu18.1 aber zweiphasig zu sein.   648 Befunde, die einen 
solchen Vorgängerkanal belegen würden, konnten nirgends festgestellt 
werden.  649 Aufgrund des relativ breiten Profilsteges bleibt diese In
terpretation allerdings mit einer erheblichen Unsicherheit behaftet. 
Vgl. weiterführende Überlegungen in Kap. VI.2.  650 Der entspre
chende FK V.008.3/596 lässt sich deshalb keinem bestimmten Befund 
zugewiesen.  

Grube G18.23 ist im Aufbau weitgehend identisch 
mit G18.21. In ihrem Fall konnte mineralisiertes Holz 
über die gesamte Höhe des Profils beobachtet wer-
den ▶ 174, sodass eine Interpretation als Latrine mit 
einer runden Verschalung hier eindeutig gegeben ist. 
Eine Trennung der Hinter- und Verfüllung in Sch500 
bzw. Sch501 war dementsprechend ebenfalls mög-
lich. Die beiden Gruben G18.21 und G18.23 dürften 
sich gegenseitig abgelöst haben, da zwei gleichzei-
tige Latrinen in unmittelbarer Nachbarschaft wenig 
wahrscheinlich sind. In welcher Reihenfolge dies 
allerdings erfolgte, ist ohne eine Analyse des Fund-
materials nicht zu entscheiden643. Die eingesunke-
nen Deckschichten geben hier keine Hinweise, da 
einzig ein Kiesboden über beide Gruben zieht, der 
aufgrund der räumlichen Nähe als Sch495 zusam-
mengefasst wurde.

Grube G18.26 ist als Kellergrube mit rechteckiger 
Verschalung anzusprechen. An der UK der Grube ist 
mit Sch512 eine Schicht aus der Nutzungszeit der 
Grube zu fassen. Über die Verfüllung Sch513 die teil-
weise aus weitgehend sterilem, umgelagertem Mate-
rial des B-Horizontes bestand, zieht der Kiesboden 
Sch514, der als Teil einer/der Hinterhofbefestigung/
en anzusprechen ist. Die eingesunkenen Deckschich-
ten liefern keine Hinweise für eine exakte Einord-
nung der Grube. Als Kellergrube gehört sie aber si-
cher in Horizont III.

Die Gruben G18.27 und G18.28 sind stark durch 
neuzeitliche Eingriffe gestört. Während für Erstere 
keine Form oder Funktionsansprache mehr möglich 
ist, konnte die zweite als mögliche Latrine mit wohl 
runder Verschalung von mindestens 0,6 m Durch-
messer identifiziert werden, ähnlich Grube G18.23 
▶ 174. Allerdings konnte keine Holzerhaltung be-
obachtet werden. In Anlehnung an die zahlreichen 

174 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 18. Phase 
III.1 – 5. Die mineralisierten Überreste der runden, hölzernen Ausfachung 
von Grube G18.23 liessen sich fast über die gesamte Höhe des Profils nach
weisen. Blick nach Westen.

173 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 18. Phase 
III.1 – 5. Grube G18.21. Eine Unterscheidung der runden Ausfachung mit 
ihrer grauen Verfüllung von der kiesigen Hinterfüllung war erst knapp über 
der Grubenunterkante möglich. Im Profil zeigt sich das relativ lockere Mate
rial der Hinterfüllung. Blick nach Nordwesten. 
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vergleichbaren Gruben (G18.21, G18.23, G14.12, 
G14.29 u. a.) dürfte die Verschalung einen Durch-
messer von 0,8 – 0,9 m gehabt haben. Die Grube er-
reicht eine Tiefe von mindestens 2,3 m644. Aufgrund 
ihrer Lage gehört Grube G18.28 je nach Datierung 
zu Parzelle 18 oder 20: In Phase III.1 liegt sie direkt 
östlich der Parzellengrenze, während sie in den dar-
auffolgenden Phasen in Parzelle 20 zu liegen kommt. 
Da aus Sicherheitsgründen keine Funde aus dieser 
Grube geborgen werden konnten, muss diese Frage 
offenbleiben645.

7. 8 . 8  T R A U F G A S S E  T  Z W I S C H E N  PA R Z E L L E  18 U N D  20
Die Grenze zwischen den Parzellen 18 und 20 

fällt im Portikus- und Frontbereich in den Bereich 
des 1,2 m breiten Profilsteges zwischen den beiden 
Grabungen Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 
2008 – 2009 (V.008.2) und Windisch-Bachthalen 
2008 – 2009 (V.008.3). Im hinteren Bereich zerstö-
ren die Keller von NZ16 einen zusätzlichen Bereich 
der möglichen Grenze. Wie bereits verschiedentlich 
angesprochen, deutet einiges darauf hin, dass zwi-
schen den beiden Parzellen eine Traufgasse T lag.

Einerseits sind im fraglichen Bereich nur im Ost-
profil auf Achse 176 (vgl. ▶ Beilage 9) Reste von Kiesbö-
den der Phasen III.1 und III.2 (Sch297 bzw. Sch436) 
und ganz knapp Spuren von Wandkonstruktionen 
(Phase III.1: Pfosten Pf18.17, Phase III.4: eventuell 
Gn18.4?) erfasst. Andererseits sind hingegen in den 
Plana – insbesondere auch im Bereich der Gebäude 
nördlich Achse 804 – keine Strukturen zu erkennen. 
Vielmehr lassen sich die – nur schwer differenzier-
baren – (Planie?-)Schichten Sch438, Sch439 und 
Sch440 beobachten, welche allenfalls mit Planien in 
den benachbarten Parzellen zu verknüpfen sind. Der 
Bereich scheint dementsprechend kaum bzw. nicht 
überbaut gewesen zu sein646.

Andererseits sind folgende Argumente für die Lage 
einer Parzellengrenze genau in diesem Bereich anzu-
führen:
 – Die Gräbchen, welche in Parzelle 18 bzw. 20 die 

Gebäudefronten markieren, weisen einen Versatz 
von 20 cm auf. 
 – Gräbchen Gn20.5 in der porticus liegt in der Flucht 

des Endes der Gräbchen Gn20.6 und Gn20.7, sodass 
dieses Gräbchenende als mögliche Gebäudeecke an-
zusprechen ist.
 – Die Wandstrukturen der jüngeren Phasen in Par-

zelle 20 enden ebenfalls annähernd auf derselben 
Achse. 
 – Im mittleren Teil der postulierten überbauten Flä-

che kann in derselben Flucht ein weiteres Gräbchen 
Gn20.19 beobachtet werden.
 – Zwei Befunde im Bereich der porticus enden auf 

der postulierten Parzellengrenze: Zum einen die als 
Drainage interpretierte Geröllpackung Fu18.1, wel-

che wohl in Phase III.2 erneuert wird647 und viel-
leicht das Wasser aus der Traufgasse in Kanal K2 ge-
leitet haben könnte648. Zur älteren Phase gehört zum 
anderen wohl die seichte Grube G18.1. Wie weit sich 
diese Struktur nach Osten erstreckt bleibt wegen des 
Profilsteges zwischen den Grabungen Windisch-Alte 
Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2) und 
Windisch-Bachthalen 2008 – 2009 (V.008.3) leider 
unbekannt. Ebenfalls auf dieser Flucht endet der 
Portikusboden Sch314.

Diese Indizien sowie die fehlenden Spuren ei-
ner Überbauung in den Flächen V.008.3/63 und 64 
sprechen für die Rekonstruktion einer 1,2 m breiten 
Traufgasse T zwischen den Parzellen 18 und 20649.

7. 9  PA R Z E L L E  20 ▶ Beilagen 9, 10 und 12. 
Synoptische Zusammenstellung der Schichten: ▶ 175.

7. 9.1  E R H A LT U N G
Im Bereich der porticus und der Gebäudefront hat 

sich eine rund 0,6 m hohe Stratigrafie erhalten, die 
Schichten bis in Phase III.5 umfasst. Wie überall 
nimmt die Schichterhaltung mit zunehmender Ent-
fernung von der Strasse relativ schnell ab, sodass be-
reits bei Achse 808 nur noch die beiden ältesten Pha-
sen von Horizont III erhalten sind. Zudem zerstören 
Eingriffe durch das Gebäude des sogenannten Koh-
lehof (NZ16) grosse Teile der Stratigrafie in Parzelle 
20. Dazu zählen neben einer grossen Kellergrube 
auch ein Öltank und wohl eine ältere Mistgrube. 
Schliesslich ist im Bereich der Südwestecke eine neu-
zeitliche Kalksumpfgrube (NZ19) zu beobachten, 
welche alle Schichten der Phase III.4 und III.5 zer-
stört hat. Im Mittelteil der Gebäudefront (Feld 52) 
sind nur Schichten bis Phase III.3 sowie eine stark 
durchmischte Schicht mit viel Brandschutt wohl 
der Phase III.4 erkennbar; ein eindeutiger Eingriff 
als Ursache ist nicht nachzuweisen. Unklar ist aus-
serdem, warum keine Spuren der Ostwände gefasst 
werden können. Ihre Lage ist aufgrund der Parzel-
lierung und der Lage der südöstlichen Gebäudeecke 
zu erschliessen. Diese befindet sich, wie die Enden 
der Frontgräbchen Gn20.6 – Gn20.9 zeigen, etwa bei 
Punkt 175/803. Mit Ausnahme des vagen Grabens 
Gn20.18 zeichnen sich keine weiteren Befunde ab, 
wie im Profil ▶ Beilage 10 gut zu erkennen ist. Trotz-
dem wird auf der Parzellengrenze eine Trennung in 
Sch528 (jüngste mögliche Planie der Phase III.3) 
und Sch438 bzw. Sch439 vorgenommen. Diese ma-
nifestiert sich zumindest auf Planum 5 auch durch 
unterschiedliche Schichten östlich und westlich von 
Befund Gn20.18. Im nächstfolgenden Abtrag war 
keine Unterscheidung möglich650. Möglicherweise 
greift in diesem Bereich die nachrömische Bioturba-
tion bereits ab Achse 804 bis auf Sch297 in den Bo-
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651 Auf eine synoptische Darstellung der Gruben und ihrer Verfül
lung im Hinterhof wie z. B. auf ▶ 136 wird deshalb verzichtet.  652 Das 
Ende liegt innerhalb des Profilsteges zwischen den Feldern V.008.3/
F53 und F54, sodass es nicht beobachtet wurde. Eine Fortsetzung in 
Feld 54 ist aber eindeutig ausgeschlossen.  653 Nicht auszuschliessen 
ist, dass diese Befunde von Aktivitäten aus der Zeit vor der Überbau
ung stammen.  654 Auf der Grabung wurde sie im Portikusbereich 
nur eine Pos. Nr. vergeben. Weil sie sich aber im Profilfoto V.008.3/506 
im Bereich der Achsen 801 – 802 auch farblich von Sch298 abgrenzen 
lässt, wird sie auch in der porticus in die Schichten Sch298 und Sch521 
getrennt ▶ Beilage 13. Die Funde wurden im Zweifelsfall der jüngeren 
Planie Sch521 zugewiesen. Ausnahmen bilden die eingemessenen 
Münzen.  655 Die Abweichung beträgt etwa 5°.  656 In Oberwinter
thurUnteres Bühl konnte in zwei Fällen ein portikusquerender Balken 
in Verlängerung einer Gebäudeecke festgestellt werden: Parzelle 8, 
Phase B: Es besteht keine konstruktive Verbindung zwischen dem als 
mögliche Portikusstütze angesprochenen Pfosten und dem die porti-
cus querenden Balken. PauliGabi u. a. 2002, Bd. 2, 32 und 34; Parzel
lengrenze 12/14: Es handelt sich um einen Schwellbalken, der bis zur 
Portikusstütze weiterläuft. PauliGabi u. a. 2002, Bd. 2, 102 und 106 f. 
In beiden Fällen steht er in Verbindung mit einer porticus.  657 Auf 
Parzelle 22 etwa sind drei parallel laufende Gräbchen im Abstand von 
je 3,3 m nachzuweisen, die als Unterzüge interpretiert werden. Das 
Fehlen vergleichbarer Spuren ist nicht mit neuzeitlichen Störungen zu 
erklären.  

den ein. Eine Kappung bzw. ein Eingriff ist auf jeden 
Fall nicht festzustellen.

Eingesunken in die Gruben G20.5, G20.9, G20.11, 
G20.12 und G20.13, haben sich ausserdem als Strati-
grafieinseln Schichten der jüngeren Phasen erhalten, 
die auf Höhe dieser Gruben ansonsten fehlen wür-
den. Schliesslich ist im Profil ▶ Beilage 13 zwischen den 
Achsen 801 und 802 ein diffuser Eingriff G20.7 zu 
verzeichnen, der bis auf die OK von Sch314 eingreift. 
Nur seine Südgrenze zeichnet sich relativ scharf ab, 
sodass er auf der Grabung nicht als solcher erkannt 
wurde. Seine Zeitstellung ist unklar, muss aber jünger 
als der jüngste Portikusboden Sch309 sein.

Für die Gruben im Hinterhof gilt die in Kap. IV.1.2.4 
beschriebene Problematik besonders; der grösste 
Teil der Gruben lässt sich ohne eine detaillierte Aus-
wertung des darin enthaltenen Fundmaterials nur all-
gemein den Phasen III.1 – 5 zuweisen651.

7. 9. 2  P H A S E  I I I .1  ▶ 176
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Als Bauniveau dient die OK des leicht verschmutz-
ten Anstehenden Sch1 (vgl. Ausführungen unter 
Phase II). Ebenfalls hierzu gehört möglicherweise 
Gräbchen Gn20.16, in dem sich ein mit Holzkohle 
verschmutzter Pfosten abzeichnet. Es ist nur über die 
kurze Distanz von 0,7 m zu verfolgen, da es eindeutig 
vor Achse 809.20 endet652 und seine Ausdehnung in 
Richtung Süden wegen moderner Eingriffe sowie der 
Grube G20.5 offenbleiben muss. Da es eindeutig von 
Kiesboden Sch297 überdeckt wird, könnte es sich 
um einen älteren Drainagegraben handeln653.

F R O N T B E R E I C H
Als Gehniveau dient der direkt auf dem ver-

schmutzten Anstehenden Sch1 liegende Kiesboden 
Sch297. Darauf bildete sich eine unterschiedlich 
mächtige Nutzungsschicht Sch298. Bei einer Mäch-
tigkeit von bis zu 15 cm umfasst sie teilweise wohl 
auch Abbruchschutt, zumal im Bereich des Gebäu-
des eine eindeutige Fachwerklehmplanie Sch521 auf 
Sch298 zu beobachten ist. Sie wurde wohl zur Erhö-
hung des Gehniveaus vor dem Einbringen des Porti-
kusbodens Sch314 planiert654.

Spuren einer Portikuskonstruktion können nicht 
gefasst werden. Einzig an der Parzellengrenze zu 

Sch297 Kiesboden
Sch298 Nutzungsschicht

Sch525 Kiesboden Sch525 Kiesboden Sch525 Kiesboden Sch525 Kiesboden

Sch317 Nutzungsschicht Sch527 NutzungsschichtSch527 Nutzungsschicht

Sch531 Brandschutt Sch531 Brandschutt

Sch297 Kiesboden
Sch298 Nutzungsschicht

Sch538 Nutzungsschicht

Sch526 Lehmboden

Sch529 Bauhorizont?

Sch542 Fachwerklehmplanie

Sch522 Kiesboden Sch522 Kiesboden Sch522 Kiesboden Sch522 Kiesboden

Sch316 Kiesboden

Sch314 Kiesboden
Sch321 Nutzungsschicht

Sch322 Reparatur Kiesboden
Sch320 Lehmboden

Sch545 Lehmboden

Sch318 Brandschicht

Sch307 Kiesboden
Sch530 Bodenunterbau/KiesbodenSch308 Nutzungsschicht

Sch309 Kiesboden
Sch310 Nutzungsschicht

Sch523 Brandschicht Sch523 Brandschicht
Sch537 BrandschuttSch537 Brandschutt Sch537 Brandschutt

Sch297 Kiesboden
Sch298 Nutzungsschicht

Sch297 Kiesboden
Sch298 Nutzungsschicht

Sch528 Fachwerklehmplanie

Sch521 Fachwerklehmplanie

Sch524 Fachwerklehmplanie

Sch1 Anstehendes

Sch131 Deckschicht

Bereich Apor ticus

Bereich CBereich BRaum Apor ticus

Raum B Raum C Bereich DRaum Apor ticus

Raum A Raum B Raum C Bereich DWest-    por ticus   -Ost

Bereich B Bereich CBereich APortikusbereich

Phase III.5

Phase III.4

Phase III.3

Phase III.2

Phase III.1

Horizont 0

Horizont IV

175 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 20. Tabellarische Darstellung der Schichtabfolgen in den Räumen und Bereichen der Gebäude. Im Hinterhof konn
ten keine Schichten den einzelnen Phasen zugewiesen werden (vgl. Kap. IV.1.2.4).
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Parzelle 20 zeichnet sich Balkengräbchen Gn20.5 
gut im Kiesboden Sch297 ab. Das Gräbchen bildet 
mit Gräbchen Gn20.6 einen annähernd rechten 
Winkel655. Seine Funktion bleibt unklar656, da es 
den einzigen konstruktiven Befund im Portikusbe-
reich darstellt. Denkbar wäre ein Unterzug für einen 
Holzboden im Frontbereich der Parzelle. Weitere Be-
funde657, welche diese Interpretation stützen würden, 
fehlen allerdings.

Die Lehmplanie Sch299 – der Abbruchschutt von 
Gebäude 18.1 – schliesst an Gräbchen Gn20.5 an, so-
dass es beim Abbruch dieses Gebäudes noch offen 
stand. Der Kiesboden Sch314 zieht hingegen eindeu-
tig über das Gräbchen hinweg, was wiederum dafür 
spricht, dass er in Phase III.1 gehört.

G E B Ä U D E  2 0. 1
Gebäude 20.1 nimmt nicht die gesamte spätere 

Breite der Parzelle ein. Eindeutig Teil des Gebäudes 
dürften folgende Strukturen sein: Gräbchen Gn20.6 
auf der Flucht der Frontwände, in dessen Verlänge-
rung Pfosten Pf20.7 liegt; die beiden Pfosten Pf20.6 
und Gräbchen Gn20.19 auf der Flucht der Ostwand 
sowie das im Abstand von 7,1 m parallel dazu lau-
fende Gräbchen Gn20.22. Obwohl das durch die 
Strukturen Pf20.7, Gn20.6 und Pf20.6 gebildete 
Rechteck 3° von der Flucht der beiden Gräbchen 
Gn20.19 und Gn20.22 abweicht, dürften diese Struk-
turen ein Gebäude belegen. Dafür spricht auch, dass 
der Abstand zwischen dem Ostende von Gräbchen 
Gn20.6 und Pfosten Pf20.7 mit 7,1 m identisch mit 
dem Abstand zwischen den Gräbchen Gn20.19 und 
Gn20.22 ist. 

Eine Innengliederung ist nicht feststellbar. Mögli-
cherweise definiert das Südende von Gn20.19 eine 
solche, zumal es bei Achse 813 abrupt endet. Ob 
Gräbchen Gn20.22 auf derselben Gebäudehöhe ein-
setzt, ist wegen einer modernen Störung nicht zu be-
legen; sein Nachweis ist erst ab dem Profil auf Achse 
814 möglich. Die beiden Bereiche werden als Bereich 
A und B bezeichnet. Diese Grenze verläuft über der 
seichten Grube G20.10, sodass diese vielleicht auch 
noch vor den Bau des Gebäudes datiert. Ihre Funk-
tion ist unklar.

Auffallend ist das Fehlen einer Feuerstelle in die-
ser Phase. Es ist gut vorstellbar, dass diese (eine oder 
mehrere) den zahlreichen Störungen, die bis auf das 
Anstehende eingreifen, zum Opfer gefallen sind. We-
gen des Nachweises eines metallverarbeitenden Ge-
werbes (vgl. S. 200) ist zumindest von einer Feuer-
stelle in Bereich A auszugehen. Als Boden dient im 
ganzen Gebäude der älteste Kiesboden Sch297, auf 
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176 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 20. 
Phase III.1. Gebäude 20.1. M. 1:250. 
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658 In der Schichtbeschreibung wird ausserdem oxidiertes Metall 
erwähnt. Ob es sich dabei um Gusströpfchen aus Kupferlegierung 
handelt und ob auch Hammerschlag vorhanden war, ist nicht zu ent
scheiden. Eine Sedimentprobe liegt nicht vor.  659 Auch eine Fortset
zung der Pfostenreihe in nördlicher oder südlicher Richtung ist auszu  
schliessen, da in der Flucht keine modernen Störungen liegen.  
660 Allerdings fehlt hierzu eine unter dem Sägebock zu erwartende 
Grube für einen zweiten Säger.  661 Dank an S. Wyss, KAAG für eine 
Diskussion dieses Befundes. Einen vergleichbaren Befund stellen in 
Phase III.3 die Pfosten Pf20.23 – Pf20.26 dar.  662 FK V.008.3/2005. 
Eine kursorische Durchsicht der weiteren FK V.008.3/2007 und 2014 
aus Nutzungsschicht Sch298 in der unmittelbaren Umgebung liefert 
keine Hinweise auf das Metzgerhandwerk, eher noch auf Gerberei 
aufgrund weiterer Phalangen. Insgesamt entspricht der Komplex aber 
dem, was aus einer Nutzungsschicht zu erwarten ist. Dank für Durch
sicht der Knochen und Diskussion an S. DeschlerErb.  663 Im Zwei
felsfall wurden die Positionen und entsprechenden Fundkomplexe der 
jüngeren Planie Sch521 zugewiesen.   664 Für Gn20.5 und Gn20.6 
gibt es vage Hinweise, dass es sich um Pfostengräbchen handelt; aller
dings sind die Spuren nicht deutlich genug, um sie mit Sicherheit als 
solche anzusprechen.  

dem der Schmutzhorizont Sch298 liegt. Eingesunken 
über G20.5, ist ausserdem eine stark mit Holzkohle 
verschmutzte Nutzungsschicht Sch541 zu beobach-
ten. Aus dieser stammt das Fragment eines sekundär 
zu einer Gussform für Bronzeringe umgearbeiteten 
Leistenziegelfragmentes ▶ 177, sodass für Bereich A 
eine metallverarbeitende Werkstatt anzunehmen 
ist658. Nicht ganz auszuschliessen ist, dass es sich bei 
Sch541 um ausplanierten Abfall handelt, zumal keine 
weiteren Strukturen (Feuerstellen, Werkgruben) der 
Werkstatt nachzuweisen sind. 

Das westliche Drittel wird als Bereich C bezeich-
net. Als Beleg für ein Aussenniveau in diesem Bereich 
könnten neben den fehlenden Baustrukturen die im 
Verband liegenden Tierknochen in der Nutzungs-
schicht Sch298 angeführt werden (vgl. S. 201). Wei-
tere Hinweise, die eine Ansprache als Aussenbereich 
stützen würden, waren nicht festzustellen. Bereich C 
wurde möglicherweise für handwerkliche Tätigkeiten 
genutzt: Die vier je über 0,5 m breiten Pfostengruben 
Pf20.17 – Pf20.20 bilden aufgrund ihrer UK und den 
ähnlichen Durchmessern der Pfostenschatten eine 
Einheit. Die darin gesetzten Pfosten scheinen für ein 
Pultdach überdimensioniert, zumal sie mit 0,3 – 0,4 m 
zu den grösseren der nachgewiesenen Durchmesser 

177 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 20. Phase III.1. 
Eine aus einem Leistenziegelfragment hergestellte Gussform für Ringe  
(Inv. Nr. V.008.3 / 946.1) aus Nutzungsschicht Sch541, eingesunken über 
Grube G20.5 und ein rund 15 m entfernt gefundener, vielleicht darin  
gegossener Ring aus Kupferlegierung (Inv. Nr. V.008.3 / 1997.1). M. 1:1.

179 Teuchelbohrer um 1905, in Sursee, Luzern. Zu beachten sind die 
Böcke zum Aufspannen der Teuchel und der zusätzliche Bock mit dem 
 Führungseisen für den Teuchelbohrer.

178 Vergleichsbeispiel eines Sägebockes zur Herstellung von Balken  
oder Brettern aus dem Spätmittelalter bzw. der frühen Neuzeit. Abbildung 
aus einem Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung in Nürnberg.
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zählen. Sie umgrenzen eine Fläche von 2,25 m2 mit 
Seitenlängen von 1 bzw. 1,5 m. Die Pfosten durch-
schlagen den ältesten Kiesboden Sch297, der darauf-
folgende Kiesboden Sch522 sinkt über ihnen ein. In 
Verlängerung der Linie durch Pf20.17 und Pf20.20 
liegt Pfosten Pf20.21. Er greift mit seiner UK von 
350,36 m ü. M. deutlich weniger tief in das Anste-
hende ein, deckt sich in Bezug auf Grösse und Pfos-
tendurchmesser aber mit den anderen vier, sodass er 
wohl in einem Zusammenhang mit diesen steht. In 
der Mitte zwischen den Pfosten verläuft Gräbchen 
Gn20.21, in dem sich nach dem Entfernen der Verfül-
lung zwei kleinere Pfosten abzeichneten. Es könnte 
ebenfalls Teil dieses Befundes sein. Weitere Struktu-
ren gehören nicht dazu659. Diese vier Pfosten könn-
ten zu je zwei Tragböcken gehören, welche aufgrund 
der Massivität der Pfosten eine grosse Traglast auf-
nehmen konnten. Denkbar wäre, dass sie zum Sägen 
von Brettern ▶ 178660 oder dem Bohren von Teucheln 
dienten. In letzterem Falle wäre Pfosten Pf20.21 als 
Anschlag für den Teuchelbohrer zu interpretieren 
▶ 179661. Ebenfalls denkbar ist, dass es sich um eine 
Installation für das Metzgerhandwerk handelte, etwa 
zum Aufhängen und Ausblutenlassen von grossen 
Tieren. Als Indiz ist dafür das in unmittelbarer Nähe 
von Pfosten Pf20.18 gefundene Autopodium eines 
Rindes662 anzuführen, welches noch im Sehnenver-
band war ▶ 180. Allerdings kann dieses auch aus dem 
Kontext der Gerbereien hierher gelangt sein. Zwei 
Pfosten, Pf20.10 und Pf20.27, gehören ebenfalls in 
diese Phase; sie können aber in keinen funktionalen 
Zusammenhang gebracht werden.

Da die Befunde Pf20.32 und Gn20.23 den Kies-
boden Sch297 durchschlagen, gehören sie wohl 
ebenfalls in Phase III.1, obwohl ihre gemeinsame 
Orientierung leicht von derjenigen der Parzellierung 
abweicht. Die zehn Staketen Pf20.32 sind in Form ei-
nes T angeordnet. Parallel zur Haste dieses T verläuft 
Gräbchen Gn20.23. Vier der Staketen weisen eine um 
10 cm tiefere UK auf, sodass sie möglicherweise eine 
andere Funktion wahrnahmen als die anderen, wo-
für auch ihre Position ▶ 181 am Ende der Haste sowie 
in der Mitte der Querhaste spricht. Ob Gn20.23 ein 
Pfostengräbchen war und es sich also vielleicht um 
einen Zaun handelt, der die eher kleine Fläche von 
1,3 m2 einfasste, ist unklar. Möglicherweise wird auch 
nur ein Teil des Befundes gefasst, da direkt nördlich 
daran Grubenkomplex G20.11/G20.13 anschliesst, 
durch den eine allfällige Fortsetzung der Befunde in 
Richtung Nordosten zerstört worden wäre.

Aufgrund der Kote seiner UK dürfte auch der in 
der Traufgasse T liegende Pfosten Pf20.16 in diese 
Phase gehören. Seine Funktion muss offenbleiben.

Insgesamt lässt sich ein Gebäude von mindestens 
16,4 m Länge und 7,1 m Breite rekonstruieren. Die 
Wände des Gebäudes waren mit Lehm ausgefacht, 
wie der dank ihres Einsinkens in Grube G20.5 gut 
erhaltene Bereich der Fachwerklehmplanie Sch521 
belegt. Gemessen ab der Frontwand des Gebäudes 
ist Planie Sch521 nur gerade über eine Distanz von 
rund fünf Metern eindeutig von Nutzungsschicht 
Sch298 zu trennen. Danach gehen die beiden Schich-
ten meist ineinander über. Insbesondere über Grube 
G20.9 waren die beiden Schichten gut zu trennen663. 
Das Gebäude ist wohl in einer Mischtechnik aus 
Ständer- und Pfostenbau664 errichtet und nutzt nur 
knapp zwei Drittel der Parzellenfläche aus.

180 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 20. Phase III.1. 
In der oberen Bildmitte liegt in Nutzungsschicht Sch298 ein Autopodium 
eines Rindes noch im Sehnenverband. Es befindet sich in unmittelbarer 
Nähe zu Pfosten Pf20.18 und den beiden darin als Keilsteine verwendeten 
Geröllen.
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181 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 
20. Phase III.1. Die Pfostenreihen Pf20.32 und das Gräb
chen Gn20.23 bilden vermutlich eine Einheit. Die UK der rot 
markierten Staketen liegt 10 cm tiefer als die der anderen 
Staketen. Der Befund wird möglicherweise durch Grube 
G20.13 und Holzkeller G20.11 gestört. M. 1:100.
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7. 9. 3  P H A S E  I I I . 2  ▶ 182
B A U V O R B E R E I T U N G

Weshalb das Vorgängergebäude abgebrochen 
wurde, muss offenbleiben. Als Ursache denkbar sind 
etwa Setzungen über Grube G20.5. Der Abbruch-
schutt, vorwiegend Fachwerklehm, wird wie bereits 
erwähnt als Planie Sch521 ausplaniert.

P O R T I C U S
Als Gehniveau wird am Übergang zu Phase III.2 

der Portikusboden Sch314 eingebracht. Er wird 
gleichzeitig mit der Errichtung von Kanal K2 ein-
gebracht. Er endet jeweils in etwa an den Parzellen-
grenzen, sodass er im Profil ▶ Beilage 9 auf Achse 176 
bereits nicht mehr zu erkennen ist. Er besteht aus rei-
nem Material des B-Horizontes. Ob er – wie im Pro-
fil ▶ Beilage 9 ersichtlich – bei Achse 172.40 tatsächlich 
einen Unterbruch zeigt oder ob dieser auf den Ein-
griff des Gräbchens Gn20.1 der Phase III.3 zurück-
zuführen ist, kann wegen der Störung durch NZ16 
nicht entschieden werden. Als Nutzungsschicht bil-
det sich darauf der Schmutzhorizont Sch321. Noch 
in Phase III.2 wird in der Osthälfte Lehm Sch320 
einplaniert, während in der Westhälfte der Boden mit 
Kies Sch322 lokal ausgebessert wird. Eine deutliche 
Brandschwärzung der OK von Sch321 bzw. Sch322 
▶ 183 und die im Profil zu differenzierende Brand-
schicht Sch318 belegen ein Brandereignis am Ende 
dieser Phase.

Von der Portikuskonstruktion zeugen die Pfosten 
Pf20.4 und Pf20.1. Letzterer durchschlägt mit Si-
cherheit den Portikusboden Sch314, während dies 
bei Pfosten Pf20.4 nicht der Fall zu sein scheint. Er 
zeichnet sich aber eindeutig über die gesamte Höhe 
von Sch298 ab. Zusammen mit der annähernd identi-
schen Koten der UK der beiden Pfosten (350,20 bzw. 
350,25 m ü. M.) sind dennoch beide als Portikusstüt-
zen dieser Phase zu werten. Ob die relativ tiefe Fun-
damentierung von 0,65 m als Reaktion auf die wohl 
bereits ersichtlichen Setzungen über Grube G20.1 zu 
werten ist, bleibt unsicher. Zwei weitere Stützen sind 
zu postulieren. Eine dürfte die bereits für Parzelle 18 
postulierte Stütze sein, die im Bereich einer Mauer 
von NZ16 zu liegen kommt, während die zweite auf 
der Parzellengrenze 20/22 der neuzeitlichen Last-
wagenwaage zum Opfer gefallen sein dürfte. Damit 
ergäbe sich eine achsensymmetrische Gestaltung der 
porticus mit je 3,7 m breiten seitlichen Durchgängen 
und einem 4,1 m breiten Abstand zwischen den Pfos-
ten Pf20.4 und Pf20.1. Die beiden Staketenlöcher 
Pf20.3 bilden eine Linie, die parallel zur Parzellie-
rung verläuft. Sie dürften von einer Installation unbe-
kannter Funktion in der porticus stammen.

182 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 20. 
Phase III.2. Gebäude 20.2. M. 1:250. 

D

B

E

C

A

?

T

P
G20.2Pf20.1

Pf20.4

Gn20.7

Gn20.7

Gn
20

.13

Pf20.33

Pf20.9
Pf20.11

Pf20.12

Fs20.3

Gn20.14

Gn20.14 Fs20.4

Pf20.13

Fs20.7?

Fs20.6
Gn20.20

Fs20.8

Fs20.10 Pf20.29
Fs20.9 Fs20.11

Pf
20

.3

Pf20.15

Pf20.28

Pf20.26

G20.11

Pf20.30

Pf20.31

Gn20.2
6

G20.19 G20.20

G20.21

G20.18

G20.17
G20.16

Gn
20

.24

Pf20.34

G20.22
G20.25

G20.23

G20.24

G20.28

G20.29

Gn20.28

Pf20.35

G20.31

3 1

3 2 6 2

63

34 64

65
55

4545

3 5

6 1

7 22

7 2 4

72 5

71 3

7 1 5

708

71 2

709

7 1 0

71 9

71871

72 1

7 2 6  

729

36

3 7 

5 14 1

44

E

Gn
20

0

PP

K2

Gn
20

.13

H

852

848

844

840

836

832

828

824

816

820

812

808

804

800

796

160 164 176172168

S4

Strassen (hell ergänzt)Abwasserkanal (hell ergänzt)

Gruben  (hell ergänzt)Feuerstellen  (hell ergänzt)
Mauern/Stein  (hell ergänzt)Holzspuren  (hell ergänzt) 

Räume (ohne Rahmen und auslaufend: vermutete Grösse)



203 vor den toren von vindonissa  IV  AUSWERTUNG  7   H O R I Z O N T  I I I

665 In den meisten anderen Fassgruben (z. B. G12.26 und G12.27) 
wurde als Material für die Hinterfüllung direkt der Grubenaushub, 
also Material des B und CHorizontes, verwendet.  666 Die Ein
zel und Mehrfachfassgruben in den Hinterhöfen der Parzellen 16, 18 
und 20 legen nahe, dass auch auf diesen Parzellen zumindest während 
einzelnen Phasen Gerberei betrieben worden sein könnte. Eine voll
ständige Auswertung der Tierknochenfunde steht allerdings noch aus.  
667 Die Idee zu dieser Interpretation stammt von C. Schucany, Bern. 
Für Literaturhinweise bedankt sich der Verfasser bei P.A. Schwarz, 
Universität Basel. Vgl. Ausführungen Kap. VII.5.2.3.  

Direkt vor Pf20.4, rund 2,8 m abgerückt von der 
östlichen Parzellengrenze, wird in Grube G20.2 ein 
Fass im Bereich des Vorplatzes eingegraben. Die 
recht lehmige Hinterfüllung Sch335 dient mit Si-
cherheit der Fixierung und Nivellierung des Fasses 
in der Grube. Da es sich um Lehm handelt665, könnte 
er ausserdem zur Abdichtung des Fasses gedient ha-
ben. Das Fass hat einen Durchmesser von 0,9 m ▶ 184. 
Verfüllt wurde die Grube bei ihrer Auflassung am 
Ende von Phase III.2 mit Siedlungsabfall Sch336. 
Aufgrund der Position des Befundes und dem Nach-
weis von Gerberei zumindest für die Parzellen 8 und 
12666 könnte es sich um eine Urinsammelstelle für 
eine Gerberei handeln667. 

G E B Ä U D E  2 0. 2
Als Frontwand des Gebäudes dient Balkengräb-

chen Gn20.7, während Gräbchen Gn20.13 als West-
wand anzusprechen ist. Es lässt sich über eine Distanz 
von 16,9 m verfolgen, bevor es durch einen neuzeit-

K2

G20.1

S6

183 Windisch
Bachthalen 2008 – 2009 
(V.008.3). Parzelle 20. 
Porticus Phase III.2. 
Das Ende dieser Phase 
wird durch einen Brand 
markiert. Die OK der 
Nutzungsschicht Sch321 
auf Portikusboden 
Sch314 im oberen 
Drittel der Abbildung 
ist deutlich brandge
schwärzt. In der Süd
hälfte zeichnen sich der 
strassen seitige  Kanal K2 
(Phase III.2 – 3) und die 
darunterliegende Grube 
G20.1 (Phase II.1) durch 
die darin eingesun
kenen Schichten der 
Strasse S6 deutlich ab.

184 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 20. Phase III.2. 
Profil (links) und Aufsicht nach Entfernen der Verfüllung Sch336 (rechts) 
durch Fassgrube 20.2. Im Profil hebt sich der verfüllte Siedlungsabfall 
Sch336 gut von Hinterfüllung Sch335 ab. Nach Ausnehmen der Verfüllung 
zeigten sich das Negativ des Fasses, sowie der hinterfüllte Lehm Sch335. 
Blick nach Norden.
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668 Schwellenschlösser stellen eine lagesichere, druck und zugfeste 
Verbindung von rechtwinklig aufeinander treffenden Schwell und 
Rähmbalken dar. Exemplarisch sei auf den Befund auf Parzelle 10 
in OberwinterthurUnteres Bühl hingewiesen PauliGabi u. a. 2002, 
Bd. 1, 149 – 151.  669 Die Verfüllung des Kellers G20.11 wurde ohne 
Zwischendokumentation in einem Abtrag, allerdings soweit möglich 
getrennt nach Schichten, abgebaut. Dementsprechend ist eine Tren
nung der Funde aus Raum B und Bereich E sinnvoll, da für Letz
tere eine Vermischung viel wahrscheinlicher ist als für die Funde 
aus Raum B.  670 Vgl. Begründung bei Gräbchen Gn20.10 weiter 
unten.   671 Beim Abbau konnten die beiden Kiesschichten Pos. 
V.008.3/44.48 und 44.32 eindeutig getrennt werden. Stratigrafisch 
kann Erstere aber nicht ein jüngerer Kiesboden sein, da die abschlies
sende Planie Sch524 dieser Phase über beide hinwegzieht.  672 Auf
grund der scharfen Befundgrenze sowie Farbe und Konsistenz der Ver
füllung könnte es sich auch um ein neuzeitliches Pfostenloch handeln.  
673 Vgl. etwa in Parzelle 12 oder 18, verschiedene Phasen.  

lichen Keller von NZ16 gestört wird, dem auch die 
Nordwand des Gebäudes zum Opfer gefallen ist. An 
der Gebäudefront läuft es rund 30 cm daüber hinaus. 
Vermutlich handelt es sich um die Spur eines Schwel-
lenschlosses668. Spuren der Ostwand sind nicht zu 
fassen, allerdings scheint im Bereich der postulierten 
Parzellengrenze der Kiesboden Sch522 auszulaufen. 
Eine scharfe Grenze lässt sich nicht beobachten, so-
dass die genaue Lage der Wand offenbleiben muss 
bzw. die Parzellengrenze als Standort der Wand an-
zunehmen ist.

Von der Innengliederung des Gebäudes zeugen die 
beiden Gräbchen Gn20.14 und Gn20.20 in West-
Ost-Richtung und Gräbchen Gn20.26 in Nord-Süd-
Richtung. Sie teilen die Westseite des Gebäudes 
in die drei Räume A, C und D. Der seitliche, durch 
Gn22.26 abgetrennte Raum B scheint über die ge-
samte Gebäudetiefe zu laufen. Der Bereich über 
Holzkeller G20.11 wird als Bereich E abgetrennt, ob-
wohl keine konkreten Befunde für diese Trennung 
beigebracht werden können669.

Im Bereich der Gebäudefront war Gräbchen 
Gn20.26 nicht zu fassen670, es könnte aber unter dem 
in Phase III.4 datierenden Gräbchen Gn22.10 verlau-

fen sein. Nördlich Achse 811 manifestiert es sich als 
Grenze in Kiesboden Sch522 ▶ 185 in mehr oder we-
niger direkter Verlängerung des späteren Gräbchens 
Gn22.10. Möglicherweise gehören auch zwei auf der 
Grabung nicht erkannte Gräbchenreste in Feld 55, 
die sich ebenfalls in Kiesboden Sch522 abzeichnen, 
zu Gn22.26. Dafür, dass sich die Innenwand bis in 
Feld 55 (und vermutlich darüber hinaus) erstreckte, 
spricht auch, dass sie sich annähernd mit der West-
wange des Kellers G20.11 deckt.

Während sich die Fortsetzung von Gräbchen 
Gn20.20 östlich Achse 168.5 in der Deckschicht 

185 WindischBachthalen 2008 – 2009 
(V.008.3). Parzelle 20. Phase III.2 – 4. Die 
beiden parallelen Gräbchen Gn20.10 und 
Gn20.17 durchschlagen den Kiesboden 
Sch522. Das Mühlsteinfragment und das 
grosse Geröll bilden zusammen das zu Pha
se III.4 gehörige Pfostenfundament Fu20.2. 
Die Phosphatverschmutzung im Bereich um 
Gn20.17 könnte durch den neuzeitlichen 
Eingriff NZ16 verursacht worden sein.
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Sch131 verliert, wird Gräbchen Gn20.14 bei Achse 
170 durch einen neuzeitlichen Eingriff gestört. Ausge-
schlossen werden kann hingegen, dass sich Gn20.20 
über die gesamte Gebäudebreite erstreckte, da die 
Innenwand ansonsten über die Feuerstelle Fs20.6 
verlaufen würde. Beide Gräbchen dürften dement-
sprechend bis zur Verlängerung von Gn22.26 laufen.

Auf der ganzen Breite und Tiefe des Gebäudes wird 
Kiesboden Sch522 eingebracht. Seine OK ist stellen-
weise durch Feuer gerötet oder vergraut. Vereinzelt 
wurden offensichtlich Reparaturen notwendig, wie 
eine Zweiphasigkeit des Bodens in Feld 44671 nahe-
legt. Einzig im Bereich der über Grube G20.9 abge-
sunkenen Schichten ist eine zu diesem Kiesboden 
gehörige Nutzungsschicht Sch538 eindeutig von der 
Planie Sch524 zu trennen.

Raum A: Der Raum misst 4,8 × 7,8 m. Darin hat 
sich eine mögliche Feuerstelle Fs20.4 – eingesunken 
über G20.5 – erhalten. Allerdings weist sie keine Sub-
struktion auf wie die meisten anderen Feuerstellen, 
sodass es sich vielleicht auch nur um eine sehr stark 
brandgerötete Stelle von Sch522 handelt, die auf den 
Brand des Gebäudes zurückzuführen wäre. Der mög-
liche Pfosten Pf20.13 könnte hingegen in Verbindung 
mit der möglichen Feuerstelle stehen und etwa als 
Überreste eines Herdgalgens gedeutet werden.

Raum B: Unter den angenommenen Prämissen be-
züglich seiner Ostwand misst der Raum 3,2 × 12,9 m. 
Darin liegt die Feuerstelle Fs20.6. Sie rechnet mit 
Kiesboden Sch522, ihr Unterbau aus kleinen Geröl-
len wurde eindeutig in diesen eingetieft. Die Feuer-

platte aus orangegebranntem Lehm wurde ausser-
dem einmal erneuert. Ob die unmittelbar daneben-
liegende Struktur Fs20.7 ebenfalls eine Feuerstelle ist 
oder eine vom Brand am Ende von Phase III.2 her-
rührende Konzentration von gebranntem Lehm dar-
stellt, ist aufgrund der fast vollständigen Zerstörung 
durch eine Mauer von NZ16 nicht zu entscheiden. 
Ob Pfosten Pf20.15, der eindeutig Sch522 durch-
schlägt, in diese Phase gehört, bleibt unklar, da sich 
das Schichtgefüge darüber auflöst und ein Eingreifen 
von weiter oben nicht auszuschliessen ist672.

Gegen eine Interpretation dieses Raumes als Kor-
ridor, wie dies bei ähnlicher Raumaufteilung etwa bei 
den Häusern 12.2 oder 12.3 der Fall ist, sprechen die 
Präsenz einer Feuerstelle und die um 50% grössere 
Breite des Raumes673.

Raum C: Die Abmessung des Raumes beträgt 
4,8 × 7,8 m. In diesem Raum wird die Feuerstelle 
Fs20.3 angelegt ▶ 186. Sie zeigt auf ihrer Südseite eine 
klare Glutbegrenzung aus senkrecht gesetzten Kalk- 
und Sandsteinplatten. Die direkt westlich der Feu-
erstelle liegende Pfostengrube Pf20.9 mit als Keil-
steine verwendeten tegulae-Bruchstücken könnte der 
Standort des Herdgalgens gewesen sein. Die Bedeu-
tung der beiden nur im Planum nachgewiesenen Sta-
keten Pf20.11 und Pf20.12 ist unklar.

Raum D: Seine Abmessungen betragen mindes-
tens 7,8 × 8 m. In ihrer Interpretation nicht ganz ge-
sichert ist Struktur Fs20.8, auch weil sie durch einen 
modernen Eingriff stark gestört ist. Da der für eine 
Feuerstelle typische Unterbau aus Geröllen fehlt und 

NZ16

Fs20.3

Gn
20

.1
4

Sch537

Sch538

Pf20.9

Sch522

186 WindischBachthalen 2008 – 2009 
(V.008.3). Parzelle 20. Phase III.2. Die nur 
in Grube G20.9 eingesunken erhaltene 
Brandschuttschicht Sch537 ist gut an der 
orangen Färbung zu erkennen. Ein flächig 
erhaltenes Stück Wandverputz legt nahe, 
dass es sich um ein verstürztes Stück 
Fachwerkwand handelt, das mehr oder 
weniger in situ liegt. Darunter ist die Nut
zungsschicht Sch538 zu erkennen, worin 
sich auch schon einer der als Keilsteine 
verwendeten Ziegel in Pfostengrube Pf20.9 
abzeichnet. Dieser Pfosten gehörte wohl zu 
Feuerstelle Fs20.3. Von dieser sind die ver
ziegelte Lehmplatte sowie ihre Glutbegren
zung aus senkrecht gesetzten Kalk und 
Sandsteinplatten zu erkennen. Am linken 
Bildrand ist das Wandgräbchen Gn20.14 
auf der Parzellengrenze 20 / 22  
zu erkennen.
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674 Eine Zugehörigkeit des Befundes zu Phase III.3 kann wegen 
der absoluten Höhe und des Fehlens einer Planie zwischen dem Be
fund und Kiesbodens Sch522 ausgeschlossen werden.  675 Um den 
Pfosten in ▶ 182 sichtbar zu halten, wurde er über Fs20.8 gezeichnet, 
obwohl er stratigrafisch darunter liegt.   676 Die Fläche dürfte wohl 
grösser gewesen sein. Die Erhaltung der Lehmfläche beschränkte sich 
aber weitgehend auf den Bereich über Grube G20.12.  677 Vgl. z. B. 
Feuerstelle Fs22.3.  678 In Fläche V.008.3/F45 wurde der Graben 
nicht erkannt. Allerdings zeichnet er sich im östlich anschliessenden 
Feld V.008.3/F55 sehr gut in Kiesboden Sch522 ab.  679 Der Verfas
ser dankt C. Grezet, KAAG, dem damaligen Grabungsleiter, für eine 
Diskussion des Befundes. Während der Grabung wurde der Befund 
als eine Grube angesehen. Die Datierung des (Brand)Befundes in 
Phase III.2 beruht auf einer kursorischen Durchsicht des Fundmateri
als.  680 Da der Abbau der Grubenverfüllung basierend auf dem Be
fund im Planum erfolgte, ist eine sichere Trennung der Fundkomplexe 
in Sch548 nicht möglich, sodass auf eine Gliederung der Verfüllung 
verzichtet wird.  681 Die Eintiefungen könnten im Prinzip auch als 
Amphorenstandgruben genutzt worden sein. Gegen ein solche An
sprache sprechen die darin dokumentierten Mühlsteinfragmente, 
welche eindeutig als Keilsteine von Pfosten zu interpretieren sind.  
682 Ein Steinkeller im Kastellvicus Saalburg wies in der Mitte eben
falls ein Pfostenloch auf. Vgl. Moneta 2010, 136 mit weiteren Verglei
chen in Anm. 1152.  683 Weitere Überlegungen zu den Holzkellern 
in Kap. VII.2.3.1.  684 Der jüngere Eingriff G20.14 wird in Phase III. 
3 besprochen.  685 Aufgrund der Störung der nördlichen Hälfte ist 
ein jüngerer Eingriff sowie seine Verfüllung nicht ausgeschlossen. Eine 
kursorische Durchsicht des Fundmaterials ergab allerdings keine ent
sprechenden Hinweise.  686 Dass im Vollbrand eines Gebäudes nicht 
der gesamte Fachwerklehm eine orange Färbung annehmen muss, zei
gen z. B. Beobachtungen bei einem neuzeitlichen Brand (Brunaux/
Méniel 1997, 102 – 104).  

keine eindeutige gebrannte Oberfläche wie bei ver-
gleichbaren Befunden erhalten ist, dürfte es sich um 
die verstürzten Überreste eines Backofens, ähnlich 
den Befunden Fs20.2 und Fs12.7, handeln. In seinem 
Zusammenhang ist auch der Lehmfleck Sch545 zu 
sehen. Dafür spricht auch die in der Beschreibung 
erwähnte grosse Zahl sekundär verbrannter Kera-
mikscherben. Da unter Befund Fs20.8 der Kiesboden 
Sch522 zweiphasig ist674 wurde er möglicherweise 
erst zu einem späteren Zeitpunkt im Verlauf dieser 
Phase errichtet. Ob der mögliche Pfosten Pf20.26 
ebenfalls in den Kontext von Fs20.8 gehört oder eine 
andere Funktion wahrnahm, ist nicht zu entscheiden. 
Er wird auf jeden Fall vom ausplanierten Material 
von Fs20.8 überdeckt675.

Die Feuerstelle Fs20.9 ist stark durch die darüber-
liegende, etwas jüngere Feuerstelle Fs20.10 beein-
trächtigt. Vermutlich wurde sie direkt auf Kiesboden 
Sch522 ohne Unterbau mittels einer Lehmpackung 
als Feuerplatte angelegt. Besser erhalten ist die dar-
über angelegte Erneuerung Fs20.10. Als Grundlage 
der Feuerstelle wurde auf einer Fläche von mindes-
tens 1,8 × 2,3 m676 ein Lehmpaket eingebracht, um 
die Setzungen über der Materialentnahmegrube 
G20.12 auszugleichen. Es handelt sich um einen 
charakteristischen gelben Lehm mit weissen Ein-
sprengseln, welcher fast ausschliesslich als grossflä-
chige Unterlage bei Feuerstellen verwendet wurde677. 

Darüber wurde die mit ihrer rechteckigen Abmes-
sung von 1 × 1,4 m relativ grosse Feuerplatte angelegt. 
Sie zeigt an der Südostecke eine Glutbegrenzung aus 
hochkant gestellten Geröllen ▶ 187, deren Nordhälfte 
durch einen neuzeitlichen Graben678 gestört ist. 
Pfosten Pf20.28, der sich deutlich als dunkler Fleck 
im gelben Lehm um Feuerstelle Fs20.10 abzeichnet, 
könnte von einem Herdgalgens stammen. Die Grösse 
der Feuerstelle legt allerdings nahe, dass es sich um 
eine (auch) gewerblich genutzte Feuerstelle handelt, 
sodass der Pfosten auch die Spur einer Einrichtung 
für ein Handwerk sein könnte.

Eine weitere Feuerstelle Fs20.11 liegt westlich 
Fs20.10. Eine verziegelte Oberfläche ist nicht erhal-
ten. Die Häufung von stark brandgeröteten kleinen 
Geröllen legt aber nahe, dass sie aus einem Unterbau 
aus diesen und einer Feuerplatte aus Lehm bestand. 
Der unmittelbar danebenliegende, nur wenig tiefe 
Pfosten Pf20.29 könnte in ihren Kontext gehören.

Bereich E: In Bereich E liegt Keller G20.11679. 
Wenn einzig das Nordprofil ▶ Beilage 15/1 durch G20.11 
betrachtet wird, scheint die Situation weitgehend klar, 
auch wenn dieses wegen eines Profilsteges und einer 
neuzeitlichen Mauer zwei Lücken aufweist: Es han-
delt sich um einen Holzkeller, der mindestens 4,4 m 
breit ist. Seine Ausdehnung nach Norden über die 
erhaltenen 1,5 m hinaus bleibt aufgrund der Störung 
durch einen neuzeitlichen Keller von Gebäude NZ16 
unklar. Weniger eindeutig wird die Situation unter 
Einbezug des Ostprofils ▶ Beilage 15/2: Hier ist in der 
südlichen Hälfte eine völlig andere Schichtabfolge 
zu beobachten als in der Nordhälfte. Dies ist auf die 

Pf20.28

Fs20.9

Fs20.9

Fs20.10

187 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 20. Phase III.2. Die rechteckige 
Feuerstelle Fs20.10 mit der an Süd und Ostseite erhaltenen Einfassung aus hochkant ge
stellten Geröllen hat sich nur erhalten, weil sie über Grube G20.12 eingesunken ist. An der 
Südseite der Feuerstelle ist der als Unterlage von Feuerstellen verschiedentlich beobachtete 
gelbe Lehm mit weissen Kalkeinsprengseln zu sehen.
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Überlagerung von zwei Gruben zurückzuführen. Die 
ältere Grube G20.13 ist als Materialentnahmegrube 
der Horizonte I oder II anzusprechen. Sie liegt in der 
Südhälfte des Profils unter Keller G20.11. Über ihrer 
Verfüllung Sch548680 sind als eingesunkene Deck-
schichten Schichten der Phasen III.1 – 2 zu differen-
zieren: Kiesboden Sch297, Planie Sch521 und Kies-
boden Sch522. Diese werden durch den Eingriff für 
Keller G20.13 in einem Winkel von ca. 50° gekappt. 
Bei einem Keller wäre eigentlich eine vertikale Wan-
dung zu erwarten. Diese hier zu beobachtende Nei-
gung ist wohl auf ein Abrutschen der eingesunkenen 
Deckschichten während oder kurz nach dem Brand 
zurückzuführen (vgl. Pfeil ▶ Beilage 15/2), was erklärt, 
weshalb die Brandschuttschicht Sch552 unter Ver-
füllung Sch548 und Kiesboden Sch297 zieht. Dafür 
spricht auch, dass die Südgrenze der Schicht Sch552 
recht genau mit der oberen, senkrechten Kante der 
Brandschicht Sch551 übereinstimmt (der ehemalige 
Verlauf der Wandung wurde in ▶ Beilage 15/2 in grau 
eingezeichnet). Dass Sch551 hier relativ mächtig ist, 
könnte als Hinweis auf eine Treppe gewertet werden.

Die Baugeschichte des Kellers lässt sich anhand 
der beiden Profile wie folgt rekonstruieren: Die 
Baugrube für den Keller wird ausgehoben, dabei 
verbleiben an der UK einige geringe Reste der Ver-
füllung Sch548 von Grube G20.13. Als Gehhorizont 
und Hinterfüllung einer hölzernen Verschalung der 
Wände wird Sch549 eingebracht. Danach werden die 
Pfosten Pf20.30 und Pf20.31 gesetzt681. Sie dienen 
zum Abstützen der Decke, die wiederum den Bo-
den in Bereich E bildete682. Aufgrund der Störung 
ist nicht zu entscheiden, wie die gesamte Stützkon-
struktion aussah, bzw. wie viele Pfosten effektiv ge-
setzt wurden. Die Raumhöhe im Keller ist unter der 
Annahme, dass das Gehniveau im Bereich des Kel-
lers dem Gehniveau im Frontbereich des Gebäudes 
entspricht, mit mindestens 1,2 m zu veranschlagen. 
Möglicherweise handelt es sich also um einen Halb-
keller683. Weshalb die OK des Kellerbodens Sch549 
östlich 172 rund 0,4 m höher liegt, ist nicht mit Si-
cherheit zu entscheiden, wahrscheinlich erscheint 
aber eine Bank entlang der Ostwange des Kellers mit 
einer entsprechenden Höhe. Die Breite der Bank ist 
nicht zu rekonstruieren, kann aber 1,3 m nicht über-
steigen, da sie ansonsten im Teilprofil zwischen den 
Achsen 171 und 172 zu fassen wäre. Während der Zeit 
der Benutzung des Kellers bildete sich der Schmutz-
horizont Sch550 auf dem Kiesboden. Beim Brand 
am Ende von Phase III.2 wird er zerstört, wovon die 
Brandschicht Sch551 sowie die erste Brandschutt-
schicht Sch552 zeugen. Noch während des Brandes, 
oder während des Aufräumens des Schadensplat-
zes, rutscht einerseits die Hinterfüllung Sch549 der 
Westwand auf die Brandschuttschicht. Andererseits 
sacken die über Grube G20.13 eingesunkenen Deck-

schichten nach und schieben sich über Sch552. Im 
Zuge der weiteren Aufräumarbeiten wird der Kel-
ler mit Brandschutt Sch553, einer Geröllpackung 
Sch554 sowie einem stark mit Mörtel durchsetzten 
Schichtpaket Sch555 und einer Planie Sch556 ver-
füllt684. Woher der stark mit Mörtel und Ziegeln 
durchsetzte Bauschutt Sch555 stammt, ist unklar, 
zumal für diese Zeit im ausgewerteten Bereich keine 
entsprechenden Baubefunde (Mörtelböden oder ge-
mauerte Befunde) nachgewiesen sind. Zwar ähnelt 
er stark dem über G18.3 in Phase III.5 einplanierten 
Bauschutt Sch451; die unterschiedliche Datierung 
schliesst eine Gleichsetzung aber eher aus685.

Das Gebäude wurde als Ständerbau errichtet. Die 
Wände waren wohl in Fachwerktechnik mit Lehm-
ausfachung erstellt, wie der durch den Brand (vgl. 
unten) gebrannte Lehm zeigt. Sollte es sich beim 
Bauschutt Sch555 ebenfalls um Abbruchschutt des 
Gebäudes handeln, wäre zudem von verputzten 
Wänden sowie Bauteilen mit Mörtel, z. B. Mörtelbö-
den, auszugehen. Die Abmessung des Gebäudes be-
trug 11 × mind. 17 m, wobei die tatsächliche Länge 
aufgrund der Störung im Bereich des Gebäudeendes 
durch den Keller von NZ16 unbekannt bleibt.

H I N T E R H O F
Pfosten Pf20.33 könnte aufgrund seiner Lage auf 

der Flucht der Ostwand von Gebäude 20.2 dieser 
zuzuweisen sein. Der eher geringe Durchmesser von 
20 cm legt aber nahe, dass er eher als Pfosten einer 
Installation (z. B. Zaun) auf der Parzellengrenze denn 
als konstruktives Element zur Ostwand gehört.

B R A N D  A M  E N D E  V O N  P H A S E  I I I . 2
Wie die durch Hitze verursachten Verfärbungen 

der OK der Gehniveaus Sch321 und Sch322 in der 
porticus ▶ 183 und Kiesboden Sch522 im Gebäudein-
neren sowie eine auf diesen aufliegende Brandschicht 
Sch523 bzw. Sch318 in der porticus mit viel Holzkohle 
zeigen, fiel das Gebäude 20.2 einem Brand zum Op-
fer. Ebenso ist an der UK von Holzkeller G20.13 eine 
deutliche Brandschicht Sch551 zu erkennen. Nicht 
flächendeckend ist die Brandschuttschicht Sch537 
zu fassen, besonders gut erhalten hat sie sich einge-
sunken in Grube G20.9 ▶ 186, wo eindeutig ein Rest 
einer verziegelten und verstürzten Fachwerkwand zu 
erkennen ist. In Grube G22.13 wurde ebenfalls ein 
Teil des Brandschuttes entsorgt. Die darüberliegende 
Planie Sch524 enthält hingegen kaum noch gebrann-
ten Lehm; es ist deshalb davon auszugehen, dass ein 
Teil des Brandschuttes abgeräumt wurde bzw. dass 
die Hitzeinwirkungen des Brandes nur einen Teil 
des Fachwerklehms so stark erfasste, dass er zu oran-
gegebranntem Lehm wurde686. Über bzw. in Grube 
G22.13 ist Planie Sch524 möglicherweise mit Planie 
Sch556 gleichzusetzen.
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7. 9.4  P H A S E  I I I . 3  ▶ 188
B A U V O R B E R E I T U N G

Zur Ausebnung des Geländes und wohl auch zur 
Stabilisierung des Baugrundes – Brandschutt gilt als 
schlechte Bauunterlage – wird nach dem Brand auf 
den teilweise ausplanierten Brandschutt die Planie 
Sch524 eingebracht. Möglicherweise wurde das Ma-
terial für diese Planie von weiter weg hergebracht, 
wie der bereits erwähnte geringere Anteil an Brand-
schutt nahelegt. Darauf wird flächig der Kiesboden 
Sch525 eingebracht, der wohl als Bau- und Gehni-
veau dient. Stellenweise wurde vorgängig eine Rol-
lierung aus Geröllen als Unterlage für den Kiesboden 
Sch525 angelegt.

P O R T I C U S
Als Gehniveau dient der Kiesboden Sch316. In die-

sem Kiesboden ist teilweise etwas Brandlehm ent-
halten, der aus der direkt darunter liegenden Brand-
schicht Sch318 stammen dürfte. Als Nutzungsschicht 
bildet sich darauf das sandige Sediment Sch317.

Der Portikusfront können zwei Befunde zugewie-
sen werden: Gräbchen Gn20.1, das bei Achse 168 
abzubrechen scheint, und Pfosten Pf20.2. Beim im 
Profil ▶ Beilage 9 als Gn20.1 angesprochene Befund 
könnte es sich auch ein weiteres Pfostenloch in 
Gn20.1 handeln. Die Störung durch die Betonmauer 
von NZ16 erlaubt aber keine gesicherte Beurteilung 
dieses Befundes. Für eine Interpretation als Pfosten-
loch spricht aber, dass das Westende von Gräbchen 
Gn20.1 durch Pfostenloch Pf20.2 markiert wird. 
Dies würde zu einer Rekonstruktion der porticus als 
Pfostenbau mit einem zwischen den beiden mittleren 
Pfosten eingespannten Schwellriegel führen, was sich 
gut mit dem Abbrechen des Balkengräbchens west-
lich von Pf20.2 in Verbindung bringen lässt. Ob die-
ser einzig der Versteifung der Portikuskonstruktion 
oder als Fundation einer die porticus – zumindest 
zum Teil – abschliessenden Wand diente, ist nicht 
zu entscheiden. Wie bereits in der vorhergehenden 
Phase sind weitere Pfosten auf der Flucht der Parzel-
lengrenze zu rekonstruieren. Sie sind allerdings mo-
dernen Störungen zum Opfer gefallen.

Im Bereich des Vorplatzes verursachten die Set-
zungen der Verfüllung Sch333 um rund 0,5 m687 in 
Grube G20.1 erhebliche Probleme. Um die Senkun-
gen auszugleichen, wird der Kiesboden Sch316 mehr-
fach aufgeschottert. Von den Senkungen zeugt auch 
die UK von Kanal K2, welche in diesem Bereich rund 
30 cm tiefer als im Profil ▶ Beilage 13 liegt. Im Verlauf 
von Phase III.3 dürfte diese kontinuierliche Senkung 
ein solches Ausmass erreicht haben, dass die Funk-
tionalität des Kanals infrage gestellt war – die Ab-
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Phase III.3. Gebäude 20.3. M. 1:250. 
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687 Die unterste Einfüllung Sch332 besteht vorwiegend aus umge
lagertem BHorizont ohne organische Anteile, sodass darin keine 
Setzungen erfolgt sein dürften.  688 Vgl. Schucany 2011, 48 f. Eine 
entgegengesetzte Fliessrichtung ist nicht ausgeschlossen, scheint aber 
aufgrund der Topografie wenig wahrscheinlich, vgl. Kap. IV.4.1.3.  
689 Zudem ist durch Staunässe wohl von einer Vergleiung der Ver
füllungen von Grube G20.1 auszugehen, welche die auffällige graue 
Färbung der Verfüllung Sch333 erklären würde. Der Verfasser dankt 
D. Brönnimann, Universität Basel für die Diskussion des Befundes aus 
geoarchäologischer Sicht. Diese beruht allerdings nur auf der Doku
mentation (Fotos, Zeichnungen und Positionsbeschrieb), sodass eine 
gesicherte Ansprache der Sedimentationsprozesse nicht möglich ist.  
690 Die weiteren über der Grube einsackenden Schichten sind ohne 
ein entsprechendes Profil nicht mehr mit Sicherheit den Portikusbö
den oder den Strassenoberflächen zuzuweisen. Sie wurden vorwie
gend der Strasse S6 zugewiesen. Nicht auszuschliessen ist, dass sie zu 
jüngeren Strassenkoffern gehören, die durch die fortgesetzte Setzung 
der Grubensedimente über Grube G20.1 einsanken. Die Fundkom
plexe wurden entsprechend nur als Qualität 2 zugewiesen.   691 An
derenfalls müsste auch für das Ende von Phase III.3 auf Parzelle 20 ein 
Brand postuliert werden, wofür aber keine weiteren Belege angeführt 
werden können.  

führung des Wassers in Richtung Bachthalen688. Das 
Wasser könnte sich im Bereich vor Parzelle 20 gesam-
melt haben und sich einen Weg durch die Gruben-
verfüllung in den anstehenden C-Horizont gesucht 
haben ▶ 189. Die Ähnlichkeit von Sch333 und der 
Kanalverfüllung Sch325 ist dabei nur zu einem klei-
nen Teil auf eingeschwemmte Sedimente, sondern 
vielmehr auf eine gleiche Herkunft des Materials zu-
rückzuführen. Es dürfte sich um eingeschwemmtes 
Material der Nutzungsschicht bzw. Schlamm von der 
Strasse nach Augusta Raurica handeln689. Die Sen-
kungen und die dadurch entstehende Staunässe im 
Vorplatzbereich von Parzelle 20 könnte letztlich zur 

Aufgabe von K2 geführt haben. Um die Senke und 
die wohl dauerfeuchte Stelle auszugleichen, wurde 
eine annähernd 0,5 m dicke Geröllpackung Sch334 
eingebracht690. Dies erfolgte wohl zusammen mit 
Kiesboden Sch307 und der Erneuerung der Strasse 
S6 und damit erst in Phase III.4.

G E B Ä U D E  2 0. 3
Von den Hauptwänden ist die Frontwand mit 

Gräbchen Gn20.8 über die gesamte Breite der Par-
zelle zu verfolgen, allerdings ist es im Mittelteil, also 
in Feld 52, nicht erkennbar. Die Westwand ist als 
Gräbchen Gn20.12 zu identifizieren. Dieses ist nur 
im Frontbereich gut zu fassen; in seiner Fortsetzung 
ist es nördlich Achse 804 nur noch als leichte Senke 
im Kiesboden Sch525/533 zu erkennen. Im Profil 
▶ Beilage 10 wird es von der nachrömisch oder neuzeit-
lich zu datierenden Grube G20.8 ausgelöscht. Eine 
Innengliederung des Gebäudes ist nicht zu fassen. 
Dass zumindest im Frontbereich zwei Bereiche un-
terschieden werden können, zeigt der Befund in den 
Profilen ▶ Beilage 10 und 13: Im Anschluss an Gräbchen 
Gn20.8 ist mit Kiesboden Sch525 noch ein zugehö-
riges Gehniveau zu fassen. Demgegenüber kann im 
über Grube G20.5 eingesunkenen Bereich zwischen 
Brandschicht Sch523 und dem nächsten Boden 
Sch530, der wegen der darauf folgenden Brandschicht 
Sch531 als zugehörig zu Phase III.4691 anzusprechen 
ist, kein Gehniveau unterschieden werden. Mögli-
cherweise ist dies mit einem in spitzem Winkel ange-
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189 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 20. Phase III.1 – 3. Profil durch Grube G20.1 und Kanal K2. Die untere Verfüllung Sch332   
der Grube G20.1 besteht vorwiegend aus umgelagertem Anstehendem. Die obere Verfüllung Sch333 hingegen unterscheidet sich kaum von der Kanal
verfüllung Sch325 in K2. Es dürfte sich bei beiden um Strassenschlamm (Nutzungsschicht der Strassen) handeln. Das Absinken des Kanales K2 und auch  
Teile der Portikusböden in Grube G20.1 sind deutlich (Pfeil) zu erkennen. Rechts im Bereich der porticus fällt auch das sehr tiefe Pfostenloch des Portikus
pfostens Pf20.2 auf. Blick nach Westen.
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692 Das postulierte Gräbchen erhält wegen der Unsicherheit des 
Befundes keine Befundbezeichnung. Folgerichtig werden alle Positi
onen und Fundkomplexe zwischen Sch523 und Sch530 der jüngsten, 
südlich der Grube unter Sch530 erkannten Planie Sch529 zugewie
sen. Die Funde, welche aufgrund ihres Abtrages eher zu Phase III.2 
gehören, allerdings nur mit Qualität 2.  693 Da keine eindeutigen 
Befunde für Unterteilungen des Gebäudes vorhanden sind, wird da
rauf verzichtet, Dimensionen für die Bereiche anzugeben.  694 Im 
zivilen Kontext: Kleinstädtische Zivilsiedlungen/Kastellvici: Wal
heim (D): Kortüm/Lauber 2004, 131 und bes. Anm. 560, mit Ver
weis auf ähnliche Befunde in Areal III und IV. Gemäss Beilage 2 ist 
in Parzelle 16 ein Graben in vergleichbarer Lage zu erkennen. Die Be
funde in Areal III und IV sind allerdings bis heute nicht ausführlich 
vorgelegt; BietigheimWeilerlen: Balle 1999. | Militärischer Kontext: 
Walheim: Kortüm/Lauber 2004, 92; Augsburg: Schaub 1999; Lopo-
dunum mit Verweis auf weitere Vergleichsbefunde: Sommer 1999b.  
695 Dagegen spricht auch, dass sich die Phosphatausfällungen auf 
Feld V.008.3/F54 beschränken.  696 FK V.008.3/1842 bzw. FK 
V.008.3/1843.  697 Vgl. Kap. V.5.2.11 und V.5.2.12.  698 Vgl. Fs12.7; 
Fs20.8.  699 Die nur anhand der Höhenkoten zugewiesenen Objekte 
wurden als Qualität 2 bezeichnet. Es handelt sich um die Münzen Mü23, 
Mü98, Mü100, Mü373, Mü538, Mü662 und Mü715. Das Bronzeglöckchen stammt 
aus FK V.008.3/179.  

schnittenen Gräbchen – einem Vorgänger von Gräb- 
chen Gn20.10 – zu erklären, das aufgrund des nur 
schmalen Ausschnittes zwischen einer Mauer von 
NZ16 und dem Öltank bzw. einem Profilsteg nicht 
erkannt wurde692. Der Frontbereich des Gebäudes 
wird deshalb in die Bereiche A und B unterteilt.

In Bereich A693 wird, allerdings nur im Profil 
▶ Beilage 13 eindeutig nachweisbar, ein Lehmboden 
Sch526 auf Kiesboden Sch525 eingebracht. Als zu-
gehörige Nutzungsschicht ist Sch527 anzusprechen. 
Graben Gn20.17 ▶ 185 mit einer Breite von 0,7 m, dem 
V-förmigen Profil und der Tiefe von 0,4 m übersteigt 
deutlich die üblichen Dimensionen für ein Balken-
gräbchen. Ob er weiter nach Süden zieht, wie im Plan 
eingetragen, ist unsicher, da die entsprechenden Be-
reiche neuzeitlich gestört sind. Seine Verfüllung so-
wie die Schichten in unmittelbarer Umgebung wer-
den als stark grünlich verfärbt beschrieben, was auf 
einen erhöhten Phosphatgehalt hindeutet. Der Be-
fund ähnelt Jaucherinnen, wie sie aus Pferdeställen in 
militärischem und seltener auch zivilem Kontext be-
kannt sind694. Eine Interpretation des Gebäudeteils 
als Stall scheint aufgrund der Position des Befundes 
im Mittelteil des Gebäudes allerdings wenig wahr-
scheinlich695. Zudem greift in unmittelbarer Nähe ein 
neuzeitliches Pfosten- oder Sickerloch bis auf dieses 
Niveau in die Sedimente ein. Dieses könnte ebenfalls 
für die Phosphatverschmutzung verantwortlich sein. 
Die beiden aus dem Graben und dem umgebenden 
Sediment der Planie Sch521696 geborgenen Sedi-
mentproben wurden archäobotanisch ausgewertet. 
Sollte der Graben tatsächlich als Jaucherinne genutzt 
worden sein, wäre mit einer hohen Dichte an mine-
ralisierten organischen Resten zu rechnen. Im Falle 
einer neuzeitlichen Verschmutzung ist hingegen 
eine geringe Dichte an mineralisierten Resten zu er-
warten, da kein organisches Material mehr erhalten 
ist, das mineralisiert werden könnte. Entsprechend 
macht die sehr kleine Anzahl von nur gerade sie-
ben mineralisierten Resten aus beiden Proben eine 
neuzeitliche Datierung der Phosphatverschmutzung 
wahrscheinlich697.

Westlich von Graben Gn20.17 sind in Bereich A 
vier Pfostenstellungen Pf20.22 – Pf22.25 zu erken-
nen. Sie gehören aufgrund der OK ihrer Keilsteine in 
Phase III.3. Die Anordnung der Pfosten gleicht dem 
Befund aus den Pfosten Pf20.17 – Pf20.20 in Phase 
III.1, allerdings um 90° gedreht. Eine vergleichbare 
Funktion wie in Phase III.1 ist anzunehmen, aller-
dings befindet sich die Installation diesmal im Ge-
bäudeinneren. Ebenfalls in Bereich A liegt der Be-
fund Fs20.2. Es handelt sich wohl um die ausplanier-
ten Überreste eines Backofens, wie die grosse Anzahl 
von sekundär gebrannten Amphoren- und anderen 
Keramikscherben in der Konzentration aus gebrann-
tem Lehm nahelegen698.

Nördlich Achse ca. 806 ist nur noch der Kiesboden 
Sch525 als Gehniveau zu fassen, insbesondere einge-
sunken in die älteren Gruben G20.9, G20.10, G20.12 
und G20.13. Obwohl ausserhalb der Gruben das 
Gehniveau durch die Bioturbation makroskopisch 
nicht mehr zu erkennen war, fällt auf, dass auf dem 
entsprechenden Niveau um 350,90 m ü. M. sieben 
Münzen und ein Bronzeglöckchen gefunden wur-
den699. Interessanterweise stammen dabei zwei aus 
Feld 63, in dem trotz seiner unmittelbaren Nähe zur 
Gebäudefront ausserhalb des Bereiches über Grube 
G20.5 keine Schichten zu differenzieren waren.

Ob das Fehlen von Lehmboden Sch526 nördlich 
Achse 806 tatsächlich auf einen Abbruch desselben 
hindeutet, ist unklar. Möglicherweise ist er wegen 
der schlechteren Erhaltung auch einfach nicht mehr 
von der darüber folgenden Planie Sch528 zu tren-
nen. Auch diese ist nördlich besagter Achse nur noch 
dort mit Sicherheit von der vollständig überprägten 
Deckschicht Sch131 abzugrenzen, wo sie über den 
oben erwähnten Gruben abgesunken ist.

Der hinterste Teil des Gebäudes – Bereich C – 
dürfte wohl ebenfalls abgetrennt gewesen sein. Ob 
diese Trennwand, wie hier vorgeschlagen, an der-
selben Stelle liegt wie im Vorgängerbau, kann nur 
vermutet werden. Einziger nachweisbarer Befund in 
Bereich C ist Eingriff G20.14. Er greift in Verfüllung 
Sch555 über Grube G20.13 ein ▶ Beilage 15/2 und ist 
mit sterilem gelbem Lehm Sch557 verfüllt. Die frag-
mentarische Erhaltung des Befundes erlaubt keine 
Interpretation bezüglich seiner Funktion.

Das Gebäude war in Ständerbautechnik auf einem 
Schwellbalkenkranz errichtet. Die Ausfachungen 
der Wände waren aus Lehm, wie die vom Abbruch 
des Gebäudes stammende Fachwerklehmplanie 
Sch528 belegt. Seine Breite betrug 11 m, die Länge 
mindestens 13,7 m, wie der in Grube G20.13 einge-
sunkene Kiesboden Sch525 zeigt. Die tatsächliche 
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Länge dürfte aber über 16,4 m betragen haben. Das 
Gebäude wurde vielleicht wegen Baufälligkeit ab-
gebrochen und das nicht rezyklierbare Material als 
Fachwerklehmplanie Sch528 ausplaniert.

7. 9. 5  P H A S E  I I I .4  ▶ 190
B A U V O R B E R E I T U N G

Der bereits erwähnte ausplanierte Abbruchschutt 
Sch528 von Gebäude 20.3 erstreckt sich teilweise 
auch bis in die porticus. Nur im schmalen Bereich 
zwischen den Achsen 803.20 und 804 ▶ Beilage 13 war 
darauf eine dünne dunkle Schicht Sch529 zu beob-
achten, die möglicherweise als Bauhorizont zu Ge-
bäude 20.4 anzusprechen ist. Im Planum ist dieser 
nur in Feld 62 zu fassen. Vielleicht im Rahmen der 
Bauaktivitäten für Gebäude 20.4 wird in der porticus 
an ihrem Ostrand eine Feuerstelle Fs20.1 angelegt. 
Davon zeugt ein ovaler brandgeröteter Fleck; spe-
zielle Installationen wie ein Unterbau o. ä. wurden 
nicht angelegt. Entsprechend dürfte sie nicht für ein 
längerfristig in der porticus ausgeübtes Handwerk an-
gelegt worden sein.

P O R T I C U S
Zu Beginn der Phase wird auf der gesamten Breite 

der Parzelle der Kiesboden Sch307 eingebracht. Er 
wird im Laufe der Phase mindestens einmal erneu-
ert, eine klare Aufteilung der Schicht ist hingegen 
schwierig, weshalb sie zusammengefasst wird. 

Als Beleg einer Portikuskonstruktion kann Gräb-
chen Gn20.2 über eine Distanz von rund 4,5 m ver-
folgt werden. Ob es ebenfalls wie bereits Gn20.1 auf 
Achse 168 abbricht, ist nicht sicher zu entscheiden, 
da der Befund im östlich anschliessenden Gebiet 
durch die in Phase III.3 ausführlich diskutierten 
Senkungen über G20.1 gestört ist. Da Pfostengruben 
fehlen, ist von einer Schwellbalkenkonstruktion aus-
zugehen, die wohl auf die gesamte Breite der Parzelle 
zu rekonstruieren ist.

Der Befund Gn20.4, der eindeutig den Kiesbo-
den Sch307 schneidet, kann nur auf kurzer Distanz 
in Feld 61 beobachtet werden; seine Ansprache als 
Gräbchen ist deshalb eher unsicher, zumal er im be-
nachbarten Feld 62 nicht nachgewiesen werden kann 
und das Profil im fraglichen Bereich durch eine Be-
tonmauer von NZ16 gestört ist. Es scheint sich auf 
den Bereich des Vorplatzes zwischen porticus und 
Strasse zu beschränken. Denkbar ist auch, dass der 
Befund durch das Einsinken der Deckschichten über 
Grube G20.2 entstanden ist. 
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190 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 20. 
Phase III.4. Gebäude 20.4. M. 1:250. 
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700 Dies ist insofern bemerkenswert, weil sich Befunde dieser Zeit
stellung in nahezu allen anderen Fällen auf die vordersten Meter der 
Gebäude beschränken.  701 Einziger vergleichbarer Befund in den 
ausgewerteten Grabungen stellt das Fundament Fu12.3 dar, das al
lerdings nur 0,6 m breit ist und eine dichtere Geröllschüttung zeigt, 
was auf die bessere Erhaltungsbedingungen zurückzuführen ist.  
702 Und zwar von der Parzelle auf der dem Lager abgewandten Seite 
der Traufgasse.  703 Ausführlich publiziert in Flück/Gautschy 2016.   
704 Ähnliche Pfostenfundamente mit Resten eines in situ verkohlten 
Pfostens wurden in Vitudurum dokumentiert. Rychener 1988, 76 – 80 
und Abb. 516, 522 und 523.  705 Allerdings auf derselben Linie wie 
die Binnenwand in Gräbchen Gn20.14 in Phase III.2.  706 Eine In
terpretation als (Werk)Grube wäre ebenfalls denkbar. Die Keilsteine 
legen aber eine Ansprache als Pfostenloch nahe.  

G E B Ä U D E  2 0. 4
Von den Hauptwänden ist die Frontwand als Bal-

kenlager Gn20.9 zu fassen. Im Profil ▶ Beilage 13 ist 
nur noch seine Verfüllung mit gebranntem Lehm 
der Brandschuttschicht Sch531 zu erkennen, in den 
Plana sind hingegen Gerölle als Balkenunterlage zu 
beobachten. Ihr Fehlen im Mittelteil dürfte mit der 
unklaren stratigrafischen Situation in Feld 52 zu er-
klären sein, wie dies bereits in den älteren Phasen 
der Fall war. Die Westwand lässt sich durch das aus 
Geröllen, einzelnen Ziegeln und Kalkbruchsteinen 
bestehende Balkenlager Gn20.11 erschliessen. Dank 
der in Grube G20.9 eingesunkenen Schichten kann 
diese Struktur über eine Distanz von 9,8 m verfolgt 
werden700. Der aufgrund der unklaren Situation in 
Feld V.008.3/63 und den starken Störungen in Feld 
V.008.3/62 nur mit Vorbehalten als Wandgräbchen 
anzusprechende Befund Gn20.18 könnte die Ost-
wand darstellen, zumal die Verfüllung mit Geröllen 
direkt an Gn20.9 anschliesst. Er zeichnet sich vage 
in Profil ▶ Beilage 13 und Planum ▶ 191 ab und dürfte 
aufgrund des zu erahnenden Abtiefungsniveaus in 
Phase III.4 gehören. Doch ist die grosse Breite des 
Befundes mit 0,8 m für ein Gräbchen ungewöhn-
lich701. Da sich Gräbchen Gn20.9 mindestens bis 
Achse 175 erstreckte, ist Gräbchen Gn20.18 eher als 
Überrest einer Innenwand anzusprechen, während 
die Ostwand des Gebäudes weiter östlich zu suchen 
ist. Dies würde eine Aufhebung der Traufgasse T be-
deuten702. Entsprechende Befunde fehlen allerdings.

Als Boden bzw. Unterbau eines Kiesbodens im 
Gebäudeinneren von Gebäude 18.4 ist Kiesboden 
Sch530 anzusprechen. Er ist in vereinzelten Flecken 
sowie als Geröllkonzentrationen von seinem Unter-
bau auf der ganzen Breite des Gebäudes zu fassen, al-
lerdings nur südlich Achse 804.

Eine sichere innere Trennwand stellt Gräbchen 
Gn20.10 dar. Sein Verlauf ist schwer zu verfolgen, da 
es nur in schmalen Flächen zwischen neuzeitlichen 
Mauern erfasst werden konnte und von neuzeitlichen 
Eingriffen mehrfach unterbrochen wird. Ob sich die 
Wand tatsächlich bis über Achse 811 erstreckte, ist 
unsicher. Zumindest bis Fundament Fu20.2 ist sie 
aber mit Sicherheit zu rekonstruieren.

Das aus zwei grossen Geröllen und zwei Bruch-
stücken einer Sonnenuhr703 ▶ 192 gesetzte Funda-
ment Fu20.1 ist wegen seiner OK von 350,85 m ü. M. 

– die sich mit der OK des Kiesbodens Sch525 von 
350,90 m ü. M. weitgehend deckt – sowie der Ver-
wendung von Geröllen als Unterlage, in Phase III.4 
zu stellen. Vermutlich diente es einem Pfosten als 
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191 WindischBachthalen 2008 – 2009 
(V.008.3). Parzelle 20. Phase III.4?.  
Der Graben Gn20.18 hebt sich nur 
 undeutlich von den umliegenden Schichten 
ab. Insgesamt sind im Bereich zwischen 
den beiden neuzeitlichen Mauern kaum 
Schichten zu unterscheiden (▶ Beilage 12 
zwischen den Achsen 172 – 176).
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Fundament. Zusammen mit dem auf der Grabung 
nicht erkannten Fu20.2, welches aus einem grossen 
Geröll und einem Fragment eines Mühlsteines be-
steht ▶ 185, dürften sie die Reste einer O–W laufenden 
Innenwand darstellen, welche Raum A von Bereich D 
abgrenzt704. Ein mögliches drittes Fundament, das in 
der Mitte der beiden Steinsetzungen mit einem Ab-
stand von je 3,2 m zu liegen käme, ist wohl einer neu-
zeitlichen Mauer von NZ16 zum Opfer gefallen, die 
auf Achse 166.80 verläuft. Die Position von Fu20.1 in 
einem Abstand von 1,2 m von Balkenlager Gn20.11 
ist als Beleg eines Durchganges zu werten.

Raum A: Dieser Raum wird durch die Süd- und 
Westwand des Gebäudes sowie die im Gebäudein-
neren liegenden Wände in Gräbchen Gn20.10 und 
durch die Pfosten auf Fu20.1 und Fu20.2 begrenzt. 
Die Abmessungen betragen 7,7 × 8,2 m. Darin liegen 
die beiden Strukturen Pf20.8 und Pf20.14. Während 
Erstere von einem Pfosten mit rund 0,2 m Durch-
messer stammt, handelt es sich bei Pf20.14 um eine 
Pfostengrube mit einem Durchmesser von 0,7 m. 
Damit zählt sie zu den grösseren Pfostengruben, als 
Keilsteine wurden tegulae und Gerölle verwendet. 

Die auffällige Grösse und ihre Position ausserhalb 
jeglicher Baulinien705 könnte daher rühren, dass als 
Notmassnahme infolge Setzungen über Grube G20.5 
zur Stabilisierung des Gebäudes ein relativ mächtiger 
Pfosten nötig wurde706.

Bereiche B und C: Die Gliederung im Gebäudeteil 
östlich Gn20.10 ist schwer zu fassen. Wie bereits aus-
geführt, ist die Interpretation von Gräbchen Gn20.18 
als Balkenlager unsicher, sodass die beiden Bereiche 
auch einen Raum darstellen könnten, dessen Abmes-
sung in der Breite 4,2 m betragen würde. Über seine 
Länge sind keine sicheren Aussagen möglich.

Bereich D: Dieser umfasst die Gebäudefläche west-
lich Gräbchen Gn20.10 und nördlich Raum A. Seine 
Breite beträgt wie bei diesem 7,7 m. Seine Länge ist 
nicht zu eruieren. Die Ausfachung der Wände dürfte 
in Lehm ausgeführt worden sein, wie die grossen 
Mengen an gebranntem Lehm in der Brandschuttpla-
nie Sch531 zeigen. Die darin vermehrt auftretenden 
Ziegel sowie deren sekundäre Verwendung als Bal-
kenlager in Phase III.5 legen ausserdem zumindest 
eine teilweise Deckung des Gebäudes mit Ziegeln 
nahe.

192 WindischBachthalen 2008 – 2009 
(V.008.3). Gesamtansicht Sonnenuhr.  
(Inv. Nr. V.008.3 / 1806.1). M. 1:3.
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Zusammenfassend, handelte es sich um einen auf 
Balkenlagern errichteten Ständerbau. Seine Breite 
betrug wohl rund 11 m, wegen der Unsicherheiten in 
Bezug auf die westliche Grenze des Gebäudes bleibt 
dies allerdings unsicher. Die Gebäudelänge ist wegen 
der Störung NZ16 nicht zu bestimmen, betrug aber 
mindestens 16,4 m. 

H I N T E R H O F
Aufgrund des darin einplanierten Brandschuttes 

Sch692 und grossen Bruchstücken von Ziegeln dürfte 
Grube G20.30 in dieser Phase angelegt worden sein. 
Wegen des Brandes am Ende von Phase III.2 wäre 
eine Datierung in Phase III.2 ebenfalls denkbar. Die 
grössere Menge an Ziegeln – diese Fehlen im Brand-
schutt der älteren Phase – belegt aber die Zuweisung 
zu Phase III.4. Ob die Grube ursprünglich verschalt 
war, ist nicht sicher zu entscheiden. Der Brandschutt 
könnte auch von einem mit Ziegeln gedeckten Ge-
bäude im Hinterhof stammen, zumal Grube G20.30 
gut 20 m von der postulierten Nordgrenze der Ge-
bäude entfernt ist. Die grosse Menge an gebranntem 
Lehm und insbesondere Wandverputz belegt, dass 
ein solches Gebäude verputzt gewesen wäre. Dies 
scheint für ein Gebäude im Hinterhof eher unwahr-
scheinlich, sodass es sich wohl eher um eine Entsor-
gung von Brandschutt der Gebäude im vorderen Be-
reich der Parzellen handelt707.

B R A N D  A M  E N D E  V O N  P H A S E  I I I . 4
Der quartierweite Brand am Ende von Phase III.4 

zerstört auch Gebäude 20.4. Davon zeugen die ein-
deutigen Brandschuttschichten Sch531 im Frontbe-
reich der Parzelle. Auch ein grosser Teil des gebrann-
ten Lehms in Deckschicht Sch131 dürfte von diesem 
Brand stammen.

7. 9. 6  P H A S E  I I I . 5  ▶ 193
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Über dem ausplanierten Brandschutt Sch531 ist 
einzig eingesunken in Grube G20.5 eine als zusätzli-
che Planie Sch542 anzusprechende, lehmige Schicht 
erhalten. Vermutlich wurde sie zum Niveauausgleich 
über der Grube eingebracht, da eine flächige Erhö-
hung des Niveaus unwahrscheinlich erscheint. An-
sonsten wäre nämlich der Gehhorizont im Inneren 
des Gebäudes markant höher als das Gehniveau in 
der porticus auf Sch309 von 351,20 m ü. M. gewor-
den. Mangels Erhaltung der Schichten ist dies aller-
dings nicht mit Sicherheit zu entscheiden.
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193 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 20. 
Phase III.5. Gebäude 20.5. M. 1:250. 
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707 Kleinere Gebäude im Hinterhof sind auf Streifenhausparzel
len verschiedentlich zu beobachten. So z. B. in Kempraten: Gebäude 
mit Steinfundamenten und teilweise Mörtelböden, 2. Jh. Ackermann 
2013, 57 – 62. Weitere Beispiele in Anm. 1738 und 1739. Vgl. ausserdem 
Kap. VII.5.1.  708 Aus Ziegel gesetzte Balkenlager sind etwa aus Peti-
nesca (Studen BE) bekannt. Dort datieren sie in claudische bzw. nero
nischflavische Zeit. Zwahlen 1995, 54 und 56, sowie Abb.45 und 57.  

Bereich der Parzellengrenze 20/22 ist eine eindeu-
tige Grenze von Kiesboden Sch309 erkennbar. Wie 
Profil ▶ Beilage 9 zeigt, handelt es sich dabei aber nicht 
um ein Balkengräbchen. Vielmehr scheint zwischen 
der Einbringung des 5. Kieshorizontes Sch331 in Par-
zelle 22 und Kiesboden Sch309 eine unbestimmte 
Zeit vergangen zu sein.

G E B Ä U D E  2 0. 5
Von Gebäude 20.5 haben sich nur wenige Spuren 

erhalten. Der einzige Hinweis auf ein Gebäude ne-
ben Portikusgräbchen Gn20.3 stellt die aus tegulae 
bestehende Ziegelsetzung Gn20.15 dar. Sie liegt über 
der in Grube G20.9 eingesunkenen Brandschicht 
Sch531 der Phase III.4 ▶ 195, sodass sie erst in Phase 
III.5 angelegt worden sein kann. Es handelt sich ver-
mutlich um ein Balkenlager708. Der Befund weicht 
allerdings rund 6° von der Parzellenorientierung ab, 
was allerdings mit dem Einsinken in Grube G20.9 
zusammenhängen kann ▶ 196. Nicht auszuschliessen 
ist auch, dass es sich um einen aus Ziegeln gesetzten 
Kanal handelt, der vielleicht Dachwasser eines gie-
belständigen Gebäudes auf Parzelle 22 in den Hin-
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194 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 20. Phase III.5. Am Nordrand 
ist deutlich der Portikusboden Sch309 zu unterscheiden. Seine scharfe Südgrenze zeugt 
von Balkengräbchen Gn20.3. Im Süden der Fläche sind die Geröllrollierung Sch334 und der 
Kieskoffer von Strasse S6 und evtl. S7 zu erkennen. Beide sind in Grube G20.1 und Kanal K2 
eingesunken.

195 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 20. Phase III.4 und III.5?. Das 
Tegulafragment der Ziegelsubstruktion Gn20.15 liegt auf Brandschutt Sch523 auf, sodass es 
in Phase III.5 gehören muss.

196 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 20. Phase III.5. 
Die aus tegulae gesetzte Ziegelsubstruktion Gn20.15 läuft annähernd   
parallel zum aus Geröllen bestehenden Balkenlager Gn20.11 der Phase III.4. 

P O R T I C U S
Der Kiesboden Sch309 ist strassenseitig durchge-

hend erhalten, während er zur Gebäudefront hin zum 
Teil erodiert ist. Die zugehörige Nutzungsschicht 
Sch310 ist hingegen nur schwer vom Reduktionsho-
rizont Sch131 abzugrenzen. Von der Portikuskon-
struktion zeugt das Balkengräbchen Gn20.3, das 
vor allem durch die scharfe Grenze von Sch309 zur 
Strasse hin ▶ 194 und im Profil ▶ Beilage 13 belegt ist. Im 
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709 Interessant ist, dass auch hier, wie in Parzelle 8 und 10 in Phase 
III.5, Ziegel zum ersten Mal sekundär in grösserer Menge als Bau
material genutzt werden.  710 Ähnlich den Feuerstellen Fs18.4 und 
Fs18.5. Der Positionsbeschreibung sind leider keine Hinweise auf se
kundäre Brandspuren an den Ziegeln zu entnehmen, welche diese In
terpretation stützen würden.  711 Nicht ganz auszuschliessen ist, dass 
sich hier zwei Gruben überschneiden. Der Verlauf des Profils an der 
Südgrenze der Grube erlaubt es nicht, diese Frage zu klären. Der Ver
gleich mit besser erhaltenen/geschnittenen Gruben wie etwa Grube 
G12.25 lässt eine Doppelfassgrube aber wahrscheinlicher erscheinen.  
712 Die Dokumentation war in Bezug auf die zugehörigen Positionen 
zu den einzelnen Negativen sowie den entsprechenden Fundkomple
xen nicht eindeutig.  713 Mü727; Als nichtrömisches numismatisches 
Objekt wurde sie im Rahmen dieses Projektes nicht abschliessend 
bestimmt. Vgl. Kap. V.1.1.  714 Zeichnungsnr. V.008.3/346, nicht ab
gebildet. Das Profil verläuft schräg zum Achsennetz. Die beiden Eck
punkte sind 167.66/834.89 – 169.29/835.41.  715 Der Schnitt durch 
die Grube erfolgte nicht in der Längsachse, wie dies für die Klärung 
dieser Frage notwendig gewesen wäre.  716 Die Überschneidung der 
Grube mit der Materialentnahmegrube G20.26 der Horizonte I oder 
II erlaubt keine gesicherte Angabe der Grubenlänge. Bei einer An
nahme von drei eingesetzten Fässern könnte sie rund 2,6 m betragen.  

terhof ableiten sollte709. Spuren einer Frontwand 
sind ebenso wenig erhalten wie die Reste eines öst-
lichen bzw. nördlichen Gebäudeabschlusses. Für die 
Existenz eines Gebäudes in dieser Phase, dessen In-
nenraum als Bereich A bezeichnet wird, spricht aber 
auch die aus zwei tegulae gesetzte Struktur Fs20.5, 
welche weitgehend durch den Bau eines Öltanks im 
20. Jh. zerstört wurde, sodass die Interpretation un-
sicher ist. Sie sind offensichtlich in den Brandschutt 
Sch531 gesetzt. Am ehesten könnte es sich um die 
Feuerplatte einer Feuerstelle handeln710. Auch diese 
Struktur verdankt ihre Erhaltung ihrer Lage über der 
älteren Grube G20.5.

Insgesamt ist aufgrund der Portikusfront Gn20.3, 
dem Balkenlager Gn20.15 als Ostwand und der Feu-
erstelle Fs20.1 davon auszugehen, dass auf Parzelle 
20 auch in dieser Phase ein Gebäude in Ständerbau-
technik errichtet wurde, dessen Frontwand wohl auf 
dieselbe Flucht wie die der Vorgängerbauten zu lie-
gen kam. Eindeutige Aussagen zu Breite oder Länge 
sind nicht möglich.

7. 9. 7  N I C H T  N Ä H E R  A L S  I N  P H A S E  I I I .1  –  5 
D AT I E R B A R E  B E F U N D E
KO N S T R U K T I V E  B E F U N D E

Keiner Phase zuzuweisen sind das mögliche Gräb-
chen Gn20.24 und Pfosten Pf20.34. Ersteres zeich-
nete sich nur diffus ab, und beide Strukturen liefer-
ten keine Funde. Die Fundleere des Gräbchens und 
seine auf rund 350,15–350,20 m ü. M. liegende UK, 
welche aus dem Verschwinden des Befundes von 

Planum 1 zu Planum 2 abgeleitet werden kann, legt 
eine Datierung in Phase III.1 nahe, eine ältere oder 
auch jüngere Zeitstellung ist allerdings nicht auszu-
schliessen. Ebenso wenig ist es konstruktiv in eines 
der Gebäude auf Parzelle 20 einzubinden. Dies gilt 
in gleicher Weise für Pfosten Pf20.34.

Eingesunken über G20.4, ist mit Kies Sch565 ein 
aus umgelagertem B-Horizont bestehender mögli-
cher Kiesboden mit zugehöriger Nutzungsschicht 
Sch566 im Hinterhof erfasst worden. Ohne nähere 
Datierung der Grubenverfüllung ist eine Zuweisung 
zu einer Phase nicht möglich. Offen bleibt auch, ob 
es sich nicht um Aushub einer der benachbarten 
Gruben handelt, ausplaniert in einer sich bildenden 
Senke über G20.4.

H I N T E R H O F
Die folgenden Gruben im Hinterhofbereich sind 

ohne eine Untersuchung des Fundmaterials nicht zu 
datieren, da sie über die Stratigrafie nicht eingehängt 
werden können. Vereinzelt sind darin im obersten 
Bereich Kies/Geröllbänder als eingesunkene Deck-
schichten zu erkennen, die wohl als Befestigung des 
Hinterhofes anzusprechen wären. Sie wurden auf der 
Grabung allerdings nur als Schichtgrenzen erkannt, 
sodass sie nicht als eigenständige Struktur beschreib-
bar sind. Sie können aber zumindest teilweise zur 
Unterscheidung zwischen Verfüllung und eingesun-
kenen Deckschichten herangezogen werden. Eine 
nähere Einordnung dieser Hinterhofbefestigungen 
ist allerdings nicht möglich.

In der ovalen Grube G20.16 legen zwar zwei hoch-
kant stehende Gerölle ▶ 197 eine Interpretation als 
Pfostenloch nahe, aufgrund der grossen Dimension 
und der geringen Tiefe scheint dies aber eher un-
wahrscheinlich, es sei denn es würde sich um eine 
neuzeitliche Pfostengrube handeln. Dementspre-
chend handelt es sich um eine Grube unbekann-
ter Funktion. Die Verfüllung Sch558 ist vollständig 
durch Bioturbation überprägt.

197 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 20. Hinterhofbereich.   
Die Strukturen heben sich deutlich vom verschmutzten Anstehenden Sch1 ab. In der süd
westlichen Ecke liegt Grube G20.16, in der hochkant gestellte Gerölle zu erkennen sind. 
In Grube G20.18 liegt eine in situ zerscherbte, aber wohl vollständige Ölamphore Dr. 20. 
Östlich davon sind die durch die moderne Fassgrube NZ26 gestörte Grube G20.19 sowie 
die seichte Grube G20.17 zu erkennen. Das parallel zum Südrand der Fläche und damit den 
neuzeitlichen Bauten NZ16 verlaufende Gräbchen Gn20.25 dürfte neuzeitlich sein. 

G20.16

G20.17

Gn20.25

G20.18

G20.19
NZ26
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Die ovale und wenig tiefe Grube G20.17 ist in ihrer 
Funktion ebenfalls nicht bestimmbar. Der Verfüllung 
Sch559 können keine Fundkomplexe zugewiesen 
werden.

Bei Struktur G20.18 handelt es sich um eine runde 
Grube unbekannter Funktion. Während die untere 
Verfüllung Sch560 vorwiegend aus umgelagertem 
B-Horizont besteht, ist in der oberen Verfüllung 
Sch561 mindestens eine fast vollständige Ölamphore 
der Form Dressel 20 ▶ 197 entsorgt worden.

Die beiden Gruben G20.19 und G20.20 sind so 
stark durch die Eingriffe NZ16 und NZ26 gestört, 
dass keine sichere Interpretation möglich ist. Nicht 
auszuschliessen ist auch, dass es sich ursprünglich 
um eine einzige Grube gehandelt hat. Die teilweise 
geschichteten Einfüllungen werden als Verfüllung 
Sch562 bzw. Sch667 zusammengefasst.

Die in der Fläche ovale Grube G20.21 wird durch 
neuzeitliche Eingriffe an ihrer Ostseite gestört. Beim 
Abbau stellte sie sich als Doppelfassgrube heraus 
▶ 198711. Die Trennung der Verfüllung der beiden Ne-
gative war nur unter Vorbehalt möglich712, es scheint 
aber möglich, eine Verfüllung Sch668 des nördli-
chen Fasses von Verfüllung Sch669 des südlichen 

Negativs zu trennen. Beim nördlichen Negativ haben 
sich Holzreste der Verschalung erhalten, sodass die 
Sedimente in der Fassgrube stark phosphathaltig ge-
wesen sein müssen. Darüber folgt in beiden Fässern 
die Verfüllung Sch670, auf der wiederum Verfüllung 
Sch671 aufliegt, welche wohl zudem eingesunkene 
Deckschichten und zuoberst noch jüngere Störun-
gen umfasst, wie ein darin gefundener neuzeitlicher 
religiöser Pfennig713 belegt. Im Profil war ausserdem 
eindeutig eine Hinterfüllung Sch672 abzugrenzen.

Für die ovale, relativ seichte Grube G20.22 ist 
wegen ihrer Form eine Verwendung als Keller oder 
Latrinengrube auszuschliessen. Möglicherweise 
handelt es sich um eine Werkgrube. Die Verfüllung 
Sch673 kann von einer oberen, wohl als eingesun-
kene Deckschicht anzusprechenden Schicht Sch674, 
getrennt werden. Nicht auszuschliessen ist, dass die 
optische Differenzierung auf Effekte der Bodenbil-
dung zurückzuführen ist.

Die quadratische Grube G20.23 dürfte, wie die 
steilen Grubenwände vermuten lassen, ursprüng-
lich verschalt gewesen sein. Spuren davon haben sich 
allerdings nicht erhalten. Die unterste Verfüllung 
Sch675 könnte eine Nutzungsschicht darstellen. Die 
darüberliegende Verfüllung Sch676 ist nicht von all-
fälligen eingesunkenen Deckschichten zu trennen.

Die Dokumentation der grossen Grube G20.24 
liefert keine genügenden Angaben, um Aussagen zu 
Funktion und Verfüllungsgeschichte der Grube zu 
erlauben.

Das Profil auf Achse ca. 835714 durch die langrecht-
eckige Grube G20.25 erlaubt nur den allgemeinen 
Nachweis einer Verschalung der Grube, indem sich 
die Hinterfüllung Sch677 deutlich gegen die Verfül-
lung Sch678 abgrenzen lässt. Ob es sich dabei um 
einen langrechteckigen, aus Holz gefügten Kasten 
oder um bis zu drei Fässer handelte, ist nicht mehr 
zu entscheiden715. Zu einer Dreifachfassgrube würde 
die Abmessung von rund 1,25 × 2,4 m gut passen716, 
unter Annahme von drei Fässern mit einem Durch-
messer von je 0,8 m. Dieser Abmessung entspricht 
auch die zwischen den seitlichen Hinterfüllungen 
Sch677 im Profil messbare Breite. Dass das angelegte 
Profil annähernd durch das mittlere postulierte Fass 
verlaufen würde, stützt ausserdem die Annahme. Von 
der Verfüllung Sch678 können die eingesunkenen 
Deckschichten Sch679 unterschieden werden. Mit 
Letzteren werden möglicherweise eine Bodenbefes-
tigung aus Grobkies im Hinterhof sowie eine darauf 
aufliegende Nutzungsschicht zusammengefasst. Für 
die Bodenbefestigung sprechen diffuse Kieskon-
zentrationen in Sch679. Die Bioturbation hat das 
Schichtgefüge allerdings so stark überprägt, dass dies 
nicht mehr mit Sicherheit zu belegen ist.

Grube G20.28 ist vermutlich als Latrine anzuspre-
chen, wie die Tiefe von 2,3 m bei einem Durchmes-

198 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 20. Hinterhof
bereich. Die beiden ausgenommenen Negative in Grube G20.21. Während 
im hinteren Teil der Abdruck des vermuteten Fasses noch zu erkennen ist, 
wurde im vorderen Teil der Grube wohl das Grubennegativ und nicht das 
Fassnegativ freipräpariert.
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717 Eine Untersuchung des Fundmaterials und insbesondere der ar
chäobotanischen Probe FK V.008.3/2460 könnte allenfalls weitere 
Hinweise liefern. Allerdings fehlen Proben aus der untersten Ver
füllschicht Sch684.  718 Das Beiblatt zu Zeichnung V.008.3/343, 
mit dem diese Frage zu klären wäre, ist leider z. Z. nicht auffindbar.  
719 Vgl. Kap. VII.5.2.4.  720 Der beim Schnitt durch die Gruben 
G20.31 und G22.32 geborgene As des Domitian Mü586s, geprägt im 
Jahre 82 n. Chr. ist nicht eingemessen, sodass es weder einer der bei
den Gruben(verfüllungen), noch einer Deckschicht eindeutig zuge
wiesen werden kann.  721 Zur Datierung der Schichten Sch640 und 
Sch641 vgl. Kap. VI.5.2.  722 Vgl. Kap. VII.2.3.1.  723 So vorgeschla
gen von C. S. Sommer.  724 Auf eine synoptische Darstellung wie z. B. 
▶ 136 wird deshalb verzichtet.  725 Vgl. Kap. IV.5.  

ser der runden Verschalung von etwa 1 m nahelegt. 
Hinweise auf diese funktionale Interpretation finden 
sich in den Verfüllungen allererdings keine717. Da 
diese Grube die angrenzende Grube G20.29 schnei-
det, kann sie frühestens in Phase III.2 angelegt wor-
den sein. Die periphere Lage des Schnittes und der 
Verlauf der Hinterfüllung Sch683, welche im Profil 
unter Verfüllung Sch684 durchläuft, deuten zudem 
darauf hin, dass die tatsächliche UK der Grube wohl 
nicht erreicht wurde. Funde konnten aus Sicherheits-
gründen nur aus den mittleren und oberen Verfüll-
schichten Sch685 und Sch686 sowie der eingesunke-
nen Deckschicht Sch686 geborgen werden.

Grube G20.29 ist stratigrafisch älter als die eben 
beschriebene Grube G20.28, da sie von dieser ge-
schnitten wird. Entsprechend dürfte sie vor Phase 
III.4 angelegt worden sein. Die ovale Form der ein-
gesunkenen Deckschicht Sch690 und eine kiesige 
Hinterfüllung Sch688 entlang der Wände legen nahe, 
dass die Grube eine ovale Verschalung mit einer Ab-
messung von ca. 1,1 × 1,5 m aufwies. Verfüllt wurde 
sie nach ihrer Auflassung durch das Material Sch689.

Grube G20.31 wurde wohl aus statischen Grün-
den718 nicht bis zu ihrer UK geschnitten. Die Tiefe 
beträgt aber mindestens 2,4 m, womit sie zu den 
schachtförmigen, oft als Latrinen anzusprechen-
den Hinterhofgruben gehört719. Obwohl sie nicht 
ganz mittig geschnitten wurde und der Befund nicht 
eindeutig ist, lässt sich eine Gliederung der Verfül-
lung in eine Hinterfüllung Sch707, eine Verfüllung 
Sch708 – von der unklar ist, ob es sich tatsächlich 
um die unterste oder bereits eine mittlere Verfüllung 
handelt – sowie die obere Verfüllung Sch709 erken-
nen. Darüber folgt ein markantes, rund 10 cm dickes 
Kiesband Sch710 aus umgelagertem B-Horizont. Ob-
wohl es seitlich nicht bis zur OK der Grube reicht, 

dürfte es sich dabei um die erste eingesunkene Deck-
schicht bzw. eine einplanierte Schicht handeln und 
eher nicht um eine Verfüllung der Grube im engeren 
Sinne. Entsprechend dürfte die Grube spätestens in 
Phase III.4 angelegt worden sein720. Darüber folgt 
das weitgehend überprägte Schichtpaket Sch711, das 
möglicherweise Nutzungsschichten des Hinterhofes 
sowie mit Sicherheit den Reduktionshorizont Sch131 
umfasst.

Gräbchen Gn20.28 ist nicht näher einzuordnen. 
Möglicherweise ist es zusammen mit Pfosten Pf20.35 
als Spur einer Installation über Grube G20.28 anzu-
sprechen.

7.1 0  PA R Z E L L E  2 2 ▶ Beilagen 9, 10 und 13. 
Synoptische Zusammenstellung der Schichten: ▶ 199.

7.1 0 .1  E R H A LT U N G
Für Parzelle 22 konnte aufgrund moderner Störun-

gen nur ein lückenhaftes Profil in Nord-Süd-Rich-
tung dokumentiert werden. Oft fielen die West- oder 
Ostgrenzen der Felder mit Mauern der neuzeitlichen 
Gebäude NZ16 oder NZ25 zusammen. Ausserdem 
wurde aus Sicherheitsgründen auf das Anlegen eines 

Sch297 Kiesboden
Sch298 Nutzungsschicht

Planieanteil in Sch298 

Sch533 Kiesboden Sch601/607/646  Kiesboden
Sch317 Nutzungsschicht 

Sch297 Kiesboden
Sch298 Nutzungsschicht

Sch591 Lehmboden

Sch589 ? Lehmboden

Sch590 FachwerklehmplanieSch568 Fachwerklehmplanie
Sch569 Bauhorizont ?

Sch539 Brandschutt Sch640/641 Brandschutt

Sch540 Brandschuttlinse
Sch582 Kiesboden
Sch583 Nutzungsschicht Metallwerkst.

Sch584 Nutzungsschicht Metallwerk-
 statt/Brandschicht?

Sch524 Fachwerklehmplanie Sch637 (Fachwerklehm-)Planie

Sch534 Kiesboden

Sch614 Nutzungsschicht

Sch605/613  Kiesboden

Sch316 Kiesboden

Sch323 Kiesboden

Sch318 Brandschicht

Sch307 Kiesboden
Sch308 Nutzungsschicht

Sch331 Kiesboden

Sch537 Brandschutt
Sch636 Nutzungsschicht

Sch635 Kiesboden

Sch537 Brandschutt

Sch297 Kiesboden
Sch298 Nutzungsschicht

Sch297 Kiesboden
Sch298 Nutzungsschicht

Sch611 Kiesboden Sch655 Kiesboden
Sch612 Nutzungsschicht

Sch321 Nutzungsschicht
Sch324 Nutzungsschicht

Sch297 ?
Sch298 ?

Mb22.1 MörtelbodenSch647  KiesbodenSch586/589?/595  Kies-/
  Lehmboden

Sch1 Anstehendes

Raum A Bereich B Bereich C

Raum B Raum C

Bereich C

Bereich D

Bereich D

Raum B

Bereich B

Bereich CBereich B

Bereich C Räume D–M

Hinterhof H

Hinterhof H

Hinterhof H

Hinterhof H

Raum A

Raum A

Bereich Apor ticus

por ticus     

por ticus

Raum APortikusbereich

West-  por ticus   -Ost

Bereich N

Hinterhof H

Phase III.5

Phase III.4

Phase III.3

Phase III.2

Zwischen-
phase III.1/2

Phase III.1

Horizont 0

Sch131 DeckschichtHorizont IV

199 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 22. Tabellarische Darstellung der Schichtabfolgen in den Räumen und Bereichen der Gebäude und im Hinterhof. 
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Deckschichten sehr viel stärker von der Bioturba-
tion betroffen, als dies etwa in Parzelle 12 der Fall 
ist. Entsprechend ist eine Einordnung aufgrund stra-
tigrafischer Überlegungen weitgehend ausgeschlos-
sen. Eine sichere Einordnung wird nur mithilfe einer 
detaillierten Analyse des Fundmaterials möglich 
sein724.

7.1 0 . 2  P H A S E  I I I .1  ▶ 200
V O R B E R E I T U N G  D E S  B A U G R U N D E S

Als Bauniveau dient die OK des leicht verschmutz-
ten Anstehenden Sch1. (vgl. Ausführungen unter 
Phase II).

P O R T I K U S B E R E I C H
Als Gehniveau dient der überall zu fassende erste 

Kiesboden Sch297, welcher direkt auf dem leicht ver-
schmutzten Anstehenden Sch1 aufliegt. Darauf bil-
dete sich die Nutzungsschicht Sch298. Die Fortset-
zung von Sch297 über Grube G22.1 ist nicht eindeu-
tig nachvollziehbar. Es entsteht sogar der Eindruck, 
dass G22.1 die beiden Schichten durchschlägt. Da 
alle anderen Gruben dieser parallel zur Strasse lau-
fenden Reihe von Materialentnahmegruben725 wohl 
in Horizont I gehören, scheint es wenig wahrschein-
lich, dass G22.1 erst in Phase III.2 angelegt wurde. 
Die grössere Menge Holzkohle und gebrannter Lehm 
in der oberen Verfüllung Sch328 legen vielmehr nahe, 
dass diese die Fortsetzung von Sch298 – vermischt 
mit Abfall der Schmiede der Zwischenphase (vgl. 
Bauvorbereitung Phase III.2) – sein dürfte, und der 
in die Grube abgesunkene Kiesboden Sch297 an 
der UK von Sch328 nicht als solcher erkannt wurde. 
Überreste einer Portikuskonstruktion sind nicht zu 
fassen, sodass davon auszugehen ist, dass Gebäude 
22.1 wohl keine porticus besass. Die Funktion des 
einzelnen Pfostens Pf22.7 im Abstand von einem 
Meter zu Gn22.7 muss offenbleiben. 

G E B Ä U D E  2 2 . 1
Bereits in der ersten Phase wird ein Gebäude er-

richtet. Während die Pfostengräbchen Gn20.13, 
Gn22.14, Gn22.16 – Gn22.21 und die Pfosten 
Gn22.37 im hinteren Bereich zu einem eindeutigen 
Grundriss verbunden werden können, ist die Situa-
tion im Frontbereich weniger klar. Das in Bezug auf 
die Flucht der späteren Gebäudefronten leicht gegen 
Süden verschobene Gräbchen Gn22.7 könnte die 
Front des Gebäudes angeben. Es ist allerdings nur 
über eine kurze Distanz von 1,6 m zu verfolgen. Es 
endet eindeutig auf der Parzellengrenze 20/22. Ob 
es hingegen westlich Achse 162 abbricht oder wegen 
seines Verlaufs im Bereich des Profilsteges zwischen 
den beiden Feldern V.008.3/31 und 32 nicht erfasst 
wurde, ist unsicher. Spuren einer Ostwand sind nicht 
zu fassen, sie könnte aber durch das spätere Gräb-

Profiles durch Grube G22.8 (Achse 810 – 814) ver-
zichtet. In der westlichen Hälfte der Parzelle haben 
sich aufgrund von Eingriffen für das Gebäude NZ25 
nur noch in Gruben eingesunkene Schichten erhalten, 
einerseits im Bereich der porticus im Beschickungs-
schacht zu Keller G22.4, andererseits im Gebäude-
bereich über der Materialentnahmegrube G22.19 
und Kellergrube G22.20. Im Holzkeller G22.4 selber 
haben sich wegen der Störung durch einen neuzeit-
lichen Keller von NZ25 einzig Reste der unteren 
Verfüllschichten erhalten. Diese isolierten Stratigra-
fieinseln sind dank der Geröllfundamente Gn22.23 
und Gn22.24 sowie der beiden Schichten Sch640 
und Sch641, die wohl als Brandschutt der Phase III.4 
anzusprechen sind, mit grosser Wahrscheinlichkeit 
in die Stratigrafie der Parzelle 22 einzupassen ▶ 199721. 
Aufgrund dieser erheblichen Störungen beschränkt 
sich die interpretierbare Stratigrafie auf die östliche 
Hälfte der Parzelle, sodass weitgehend offenbleiben 
muss, wie breit die Gebäude der verschiedenen Pha-
sen tatsächlich waren. Basierend auf der bekannten 
Breite des Holzkellers G22.4, der Breite der ande-
ren Parzellen sowie der vorherrschenden Lage sol-
cher Holzkeller722 in einer der Ecken der Gebäude, 
sind die westlichen Gebäudewände und damit die 
Parzellengrenze wohl direkt im Anschluss an die 
Westgrenze des Holzkellers G22.4 zu rekonstruie-
ren. Nicht gänzlich auszuschliessen ist auch, dass die 
Parzellengrenze auf der Ostwange des Kellers G22.4 
und der Flucht der Gräbchen Gn22.11/Gn22.12 lag, 
sodass der Keller G22.4 zur nächsten Parzelle 24 zu 
zählen wäre723. Dies würde allerdings für Parzelle 
22 eine für diese Strassenseite singuläre Breite von 
nur gerade 7,1 m bedeuten. Zudem würden die Be-
funde Gn22.1 und G22.22 die Parzellengrenze nicht 
respektieren, weshalb diese Möglichkeit verworfen 
wurde.

Nördlich Achse 809 sind in den Flächen – abgese-
hen von über Gruben abgesunkenen Deckschichten 

– keine Schichten der jüngeren Bauphasen (Phasen 
III.3 – 5) mehr erhalten. Dass dies aber nicht nur auf 
eine Kappung, sondern mindestens zum Teil auch auf 
die in den Boden eingreifende Oberbodenbildung 
zurückzuführen ist, zeigen die direkt nördlich dieser 
Achse liegenden Feuerstellen Fs22.7 und Fs22.8. Sie 
haben sich trotz ihrer Datierung in Phase III.3 bzw. 4 
erhalten. Sie dürften diesem Auflösungsprozess des 
Schichtgefüges im Gegensatz zu «ungebrannten» 
Lehm- und Kiesböden sowie Fachwerklehmplanien 
besser widerstanden haben.

Ebenfalls problematisch sind die Befunde im Hin-
terhof. Einzelne der Hinterhofgruben konnten in die 
vorgeschlagene Phasengliederung eingepasst werden. 
Einige Gruben gehören aber zu den nur kursorisch 
dokumentierten Befunden im sogenannten Grob-
grabungsbereich. Zudem sind die eingesunkenen 
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chen Gn20.13 zerstört worden sein726. Da der we-
gen einer Störung durch NZ16 nicht ganz gesicherte 
Pfosten Pf22.17 in der Flucht von Gräbchen Gn22.14 
liegt, könnte er eine Nord-Süd laufende Wand anzei-
gen. Der nördliche Abschluss des durch diese beiden 
Linien definierten Raumes A ist nicht mit Sicherheit 
zu bestimmen, könnte aber mit dem Ende der beiden 
Pfostengräbchen Gn22.14 und Gn22.17 zusammen-
fallen. Der so entstehende Raum misst 3,7 × 8,9 m. 
Westlich daran schliesst Raum B an. Die Befunde der 
Südwand dürften, wie bei Gräbchen Gn22.7 ausge-
führt, im Profilsteg zwischen den Feldern 31 und 32 
liegen. Als Nordwand ist die als letzter Überrest ei-
nes Pfostengräbchens anzusprechende Pfostenreihe 
Gn22.16 zu interpretieren. Die Westwand wird durch 
die Pfostenreihe Pf22.44 angezeigt, deren Flucht auf 
den östlichsten Pfosten in Gn22.16 trifft. Die Masse 
des Raumes betragen 2,3 × 12,3 m. Aufgrund der 
kleinen Pfostendurchmesser unter 10 cm dürfte es 
sich um eine Wand ohne tragende Funktion handeln. 
Deshalb ist davon auszugehen, dass sich das Gebäude 
bis zur Parzellengrenze fortsetzte und der westlich 
davon liegende Bereich C ebenfalls noch einen In-
nenbereich darstellt. Hinweise auf allfällige Wände 
fehlen allerdings.

Die beiden Pfosten Pf22.18 und Pf22.22 liegen wie 
Feuerstelle Fs22.5 innerhalb von Raum B. Die Feu-
erstelle zeigt eine langdauernde Lagekontinuität, wie 
die in den folgenden Phasen darüber angelegten Feu-
erstellen Fs22.6 – Fs22.8 zeigen. Feuerstelle Fs22.5 ist 
durch diese Erneuerungen sehr stark gestört, sodass 
eine genaue Ansprache des Befundes nicht mehr 
möglich ist727. Graben Gn22.13 zieht unter die Bin-
nenwand zwischen Raum B und Bereich C, sodass 
dieser vielleicht auch vor Gebäude 22.1 zu datieren 
ist. Er ist mit seiner Abmessung von 0,5 × 2,5 m wohl 
als Werkgrube anzusprechen728. Da er den Kiesbo-
den Sch297 durchschlägt, die älteste eingesunkene 
Deckschicht aber noch zu Sch298 gehört ▶ 201, ist er 
mit grosser Wahrscheinlichkeit in diese Phase zu ver-
weisen. 

Nördlich Achse 809 setzt Gräbchen Gn22.14 ein. 
Bis Achse 814 verläuft es über der grossen Kiesent-
nahmegrube G22.9 der Horizonte I bzw. II, sodass 
es nur undeutlich zu fassen ist. Weiter nördlich ist 
es hingegen als deutliches Pfostengräbchen ▶ 202 zu 
verfolgen, von dem in östlicher Richtung in unregel-
mässigen Abständen von 2 – 3,6 m die Pfostengräb-
chen Gn22.18 bis Gn22.22 abgehen. Der nördliche 
Abschluss dieses «Rasters» dürfte durch die Pfos-
tenreihe Pf22.37 markiert sein. Der östliche Ab-
schluss hingegen ist über weite Strecken durch einen 

200 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 22. 
Phase III.1. Gebäude 22.1. M. 1:200. 
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726 Für das Gräbchen Gn20.13 liegt keine Profilzeichnung vor, so
dass dies nicht zu prüfen ist.  727 Für ihre Existenz spricht der un
ten erwähnte Abbruchschutt einer Feuerstelle in Planie Sch600 über 
G22.9, der noch in Phase III.1 gehört.  728 Da die Länge aber im Ver
hältnis 1:5 zur Breite steht, wird die Struktur als Graben bezeichnet.  
729 Vgl. S. 220 sowie Anm. 726.  730 C. Schucany sah darin einen 
Teil des ältesten Kiesbodens Sch297 Grezet u. a. 2008, «zu Plan Nr. 
325».  731 Eine umfassende Auswertung des Fundmaterials könnte 
diese Frage möglicherweise klären.  

Keller von NZ16 zerstört. Möglicherweise lag das 
zu erwartende Pfostengräbchen unter dem jüngeren 
Gräbchen Gn20.13 und wurde auf der Grabung nicht 
als eigenständige Struktur erkannt729. Zwischen den 
Achsen 809 und 816 verläuft parallel zu Gräbchen 
Gn22.14 in einem Abstand von 2,3 m Gräbchen 
Gn22.17. Das Nordende ist neuzeitlich gestört, so-
dass die Ecke mit Gräbchen Gn22.18 nicht ganz ge-
sichert ist. Die genaue Ausdehnung von Gn22.17 in 
Richtung Süden ist ebenfalls unklar, da der Bereich 
durch die Materialentnahmegrube G22.8 aus Hori-
zont I oder II stark beeinträchtigt ist. Südlich dieser 
Grube ist auf dem letzten dokumentierten Planum 
ein dunkler Streifen zu erkennen, der aufgrund sei-
ner Lage eine Fortsetzung des Gräbchens darstellen 
könnte730. Die durch das Pfostengräbchensystem 
definierten Räume werden als Räume E bis G und 
I bis M bezeichnet. Aufgrund der Gruben G22.8 
und G22.9 ist unklar, ob auch Raum E als zwei klei-
nere Räume zu werten wäre. Ebenso bleibt offen, ob 
Raum F sich auf der gesamten Länge fortsetzt oder 
ob er in der Verlängerung von Gräbchen Gn22.19 
endet und die nördlich anschliessenden Räume I bis 
M tatsächlich bis zur Ostwand des Gebäudes laufen. 
Die Räume weisen je nach Interpretation dieser Un-
sicherheiten Grundflächen von 4,3 bis 12,5 m2 auf. 

In Raum G liegt Grube G22.12. Sie ist nur wenig 
tief und könnte dementsprechend eher als Werk-
grube anzusprechen sein. Die Verfüllung bestand 
aus Lehm, wohl Fachwerkschutt. Ihre Zuweisung zu 
dieser Phase ist aufgrund ungenügender Erhaltung 
stratigrafisch nicht abgesichert731. In Raum K liegt 

direkt vor der Westwand Grube G22.15, die alle Cha-
rakteristika einer Fassgrube zeigt. Es sind dies na-
mentlich der runde Grundriss und die im Profil ▶ 203 
aufgrund einer senkrechten Grenze zwischen Hinter- 
(Sch618) und Verfüllungen (Sch619 und Sch620) 
nachweisbare Verschalung mit einem Durchmesser 
von 0,8 m. Die Verfüllung ist in eine untere Verfül-
lung Sch619, die vielleicht als Nutzungsschicht an-
zusprechen ist, sowie eine obere Einfüllung Sch620 
zu trennen. Darin liegt eine Amphore Dressel 20. 
Dass sie als Lagergefäss in sekundärer Verwendung 
in der Grube genutzt wurde, ist eher auszuschlies-
sen. Einerseits war der Fussknopf herausgebrochen 

– er lag seitlich rund 20 cm über der Unterkante der 
Amphore ▶ 203 –, andererseits fehlt zwar der Hals, 
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G22.14201 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Westprofil 
auf Achse 157 durch Graben Gn22.13. Eingesunken in Graben Gn22.13 der 
Phase III.1 haben sich Reste der aus Ziegeln gesetzten Feuerstelle Fs22.4, 
eine zugehörige Nutzungsschicht Sch593 (beide Phase III.2) sowie der dar
über hinwegziehende Kiesboden Sch533 (Phase III.3) mit seiner Nutzungs
schicht Sch585 erhalten. M. 1:20.

202 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Phase 
III.1. Räume G und H. Auf der Sohle der ausgenommenen Pfostengräbchen 
Gn22.14, Gn22.20 und Gn22.21 zeichnen sich die dunkleren Flecken der 
Pfosten im anstehenden Kies des BHorizontes undeutlich ab. Zwischen 
Gräbchen Gn22.20 und Gn22.21 ist ausserdem Fassgrube G22.15 zu er
kennen, während in der Nordostecke der Fläche die in G22.14 einsinkenden 
Deckschichten zu erahnen sind. Die Verfüllungen aller neuzeitlichen Stö
rungen sind bereits entfernt.
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732 Zum Durchmesser von Amphoren Dressel 20 vgl. Anm. 375.  
733 Höhen von vollständigen Amphoren Dressel 20 z. B. MartinKil
cher 1987, Kat. Nr. 795; Benguerel u. a. 2010, Ke393.  734 Dies bleibt 
der zukünftigen Fundauswertung vorbehalten.  735 Die Gebäude der 
2. Hp. in der Grabung WindischBreite 1996 – 1998 (V.96.8) zeigten 
zur Strasse hin einen vergleichbar breiten Gang, der im konkreten Fall 
allerdings aus einer Reihe kleiner Pföstchen bestand und über die ge
samte Länge der Gebäude verlief. Im Rekonstruktionsvorschlag wer
den sie zu einem geschlossenen Gang ergänzt. Hagendorn u. a. 2003, 
79 – 81.  736 Der Unterbruch zwischen den Gräbchen Gn22.18 und 
Gn22.25 ist hingegen eindeutig und nicht auf Störungen zurück
zuführen.  737 Diese wurden rund 0,4 – 0,6 m über der UK von ca. 
350,15 m ü. M. von Gräbchen Gn22.14 angelegt.  738 Im Gegensatz 
dazu ist der grösste Teil der als Fassgruben angesprochenen Befunde 
rund. Sie weisen Durchmesser um 0,8 – 0,9 m auf. Vgl. Kap. VII.5.2.3.  
739 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Grube eine neu
zeitliche Störung ist.  740 Die in Kap. IV.6.1 erwähnte OK mit begin
nender Humusbildung von Sch632 unterstützt die Interpretation, dass 
diese das obere Ende der Grubenverfüllung kennzeichnet, welche ei
nige Zeit der Witterung ausgesetzt war, bevor Kiesboden Sch297 dar
über eingebracht wurde.  

die Oberkante der Amphore zeigt aber nicht die 
charakteristische Abarbeitung, welche sekundär ver-
wendete Amphoren jeweils zeigen. Schliesslich über-
steigt der Durchmesser der Grubenverschalung mit 
0,8 m den durchschnittlichen Bauchumfang von Am-
phoren Dressel 20732 genauso deutlich wie die Tiefe 
von mindestens 1 m deren Höhe von etwa 0,75 m733 
übertrifft. Entsprechend ist eine Interpretation als 
«reine» Amphorengrube – ähnlich Grube G22.10 – 
abzulehnen.

Die oberste Schicht in Grube G22.15 setzt sich ein-
deutig aus mehreren eingesunkenen Deckschichten 
zusammen. Eine Verknüpfung mit der Stratigrafie 
in den vorderen Bereichen der Parzelle 22 ist nicht 
möglich, sodass sie zu Schichtpaket Sch521 zusam-
mengefasst werden.

Möglicherweise ist auch Grube G22.17 aufgrund 
ihrer Lage in der Nordwestecke von Raum M in 
diese Phase zu setzen. Die Grube ist eindeutig als 
Fassgrube mit runder, hölzerner Verschalung an-
zusprechen, welche die Hinterfüllung Sch624 sau-
ber von den Verfüllungen Sch625 und Sch626 ab-
grenzte, sich allerdings nicht erhalten hat. Aufgrund 
ihres Durchmessers von 0,8 m könnte es sich um 
ein sekundär verwendetes Fass gehandelt haben. 
Am Grund der Verschalung wurde als Gehhorizont 
oder zur horizontalen Positionierung des Fasses eine 
dünne Schicht aus umgelagertem B-Horizont ein-
gebracht, die folgerichtig zu Hinterfüllung Sch624 
gehört. Darüber folgen zwei mehr oder weniger ho-
rizontal geschichtete kiesige Verfüllungen Sch625 
und Sch626. An der Grenze der beiden Verfüllungen 
ist eine etwas hellere Linse aus sandigem Kies zu be-
obachten. Die eingesunkenen Deckschichten, eine 

Planie Sch627 und ein möglicher Kiesboden Sch628 
können nicht in die Stratigrafie der Parzelle 22 ein-
gebunden werden, sodass eine gesicherte Zuweisung 
der Grube nur über eine Datierung des Fundmateri-
als möglich ist734. Sollte sie tatsächlich in diese Phase 
gehören, wäre der in der Nordwestecke aufgrund der 
beiden etwas kräftigeren Pfosten Pf22.37 zu postulie-
rende Eingang wenig sinnvoll.

Die parallel zu Gräbchen Gn22.14 laufende Pfos-
tenreihe aus den drei Pfosten Pf22.30, Pf22.33 und 
Pf22.35 könnte eine rund 1,5 m breite porticus D bil-
den735. Pf22.33 und Pf22.35 wurden einmal ersetzt, 
wie die leicht verschobenen, die älteren Pfosten 
schneidenden Pfostennegative Pf22.34 bzw. Pf22.36 
belegen. Ob die porticus mit Pfosten Pf22.35/36 en-
det, ist nicht sicher zu entscheiden, da in der entspre-
chenden Flucht neuzeitliche Eingriffe allfällige wei-
tere Pfosten zerstört haben.

Westlich Gräbchen Gn22.14 wird auf Kiesboden 
Sch297 ein zweiter Kiesboden Sch611 aufgebracht. 
Dieser sowie die zugehörige Nutzungsschicht Sch612 
rechnen noch eindeutig mit Gräbchen Gn22.14, 
während der nachfolgende Kiesboden Sch543 dar-
überzieht und folgerichtig in Phase III.2 gehört. Dies 
ist besonders deutlich im Profil auf Achse 819 ▶ 204 zu 
differenzieren. Er legt für die als Bereich N bezeich-
nete Fläche westlich der porticus D eine Interpreta-
tion als Aussenniveau nahe, wohl als einen Innenhof. 
Darin liegen die kleinen Gruben G22.11, G22.13, 
G22.18 und G22.22 sowie die Pfosten Pf22.41 und 
Pf22.40. Zumindest Letzterer könnte, zusammen 
mit dem auf der Flucht von Gräbchen Gn22.18 lie-
genden Befund Gn22.25, ein letzter Überrest eines 
Gebäudeflügels auf der westlichen Seite der Parzelle 
sein. Gräbchen Gn22.25 konnte nur eingesunken 
in Grube G22.19 erfasst werden. Es zeichnete sich 
als dunkler Streifen gegen die helleren Kiesböden 
Sch635 und Sch297 ab ▶ 205. Wie im Profil deutlich 
zu sehen ist, wird es von Kiesboden Sch635 über-
deckt und durchschlägt Sch297736. Die Lücke zwi-

C-Horizont

B-Horizont

G22.15

Sch621

Sch620

Sch618
Sch618

Sch619

203 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Im Profil durch Grube 
G22.15 zeichnet sich die Hinterfüllung Sch618 als schmaler, kiesiger Streifen entlang  
der Grubenwand ab. Die Verfüllung ist in den Bereich unter der Amphore Dr. 20 (Sch619)  
und in den Bereich um und in derselben (Sch620) zu trennen. Die zwiebelschalenartig  
angeordneten Schichten im oberen Drittel der Grubenverfüllung sind als einsinkende  
Deckschichten Sch621 anzusprechen. Links neben der Wandung ist der ausgebrochene  
und verschobene Fussknopf der Amphore zu erkennen. Blick nach Osten.
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schen den Gräbchen Gn22.25 und Gn22.18 ist ein-
deutig und nicht auf Erhaltungsbedingungen zurück-
zuführen. Eine vollständige Spiegelung des östlichen 
Traktes entlang der westlichen Parzellengrenze ist 
hingegen abzulehnen, da ein Pendant zu Gräbchen 
Gn22.14 sowie weitere Quergräbchen wohl ähnlich 
tief in den anstehenden B-Horizont eingetieft wor-
den wären und sich entsprechend in den Plana der 
Flächen 701 und 704 abgezeichnet hätten737. Nicht 
gänzlich auszuschliessen ist eine Spiegelung des er-
haltenen Westflüges unter Annahme eines deutlich 
breiteren Innenhofes (über 7 m) und eines Übergrei-
fens des Gebäudes auf Parzelle 24.

Die im Grundriss ovale Grube G22.11 zeigt senk-
rechte Wände, was eine hölzerne Verschalung na-
helegt. Vermutlich handelte es sich dabei um ein 
Daubengefäss. Dafür spricht die ovale Form, die Ab-
messung von 0,65 × 0,8 m und ihre geringe Tiefe von 
nur etwa 0,5 m738. Das Fehlen von Brandschutt in der 
Verfüllung Sch609 und dass Brandschutt Sch537 dar-
überzieht, belegt die Datierung in Phase III.1. Grube 
G22.13 wird stark durch eine Betonmauer von NZ25 
gestört. Sie wurde nicht geschnitten, und es wurden 
auch keine Funde geborgen739. Da sie sich erst auf 
dem Niveau des Anstehenden eindeutig zeigt, dürfte 
sie in diese Phase gehören. Das Gleiche gilt für die 
wenig tiefe, in der Form runde Grube G22.22, wird 
sie doch von der wohl in der folgenden Phase ange-
legten Grube G22.23 geschnitten.

Vermutlich ebenfalls in diese Phase gehört Grube 
G22.18. Die kleine Grube ist mit recht tonigem Ma-
terial verfüllt und könnte wegen der geringen Tiefe 
von 30 cm als Werkgrube anzusprechen sein. Die 
einheitliche Verfüllung spricht für eine Datierung in 
die erste Bauphase. In den Räumen sind keine eigen-
ständigen Böden zu beobachten. Vielmehr dient in 
der gesamten Fläche der auf dem Anstehenden Sch1 
aufliegende Kiesboden Sch297 als Gehniveau. Ver-

mutlich sind die über den Gruben G22.8 und G22.9 
eingesunkenen Böden Sch599 bzw. Sch603 mit die-
sem Kiesboden gleichzusetzen. Über Grube G22.19 
ist der Kiesboden Sch297 um 1,3 m abgesackt – so 
stark, dass er vor allem noch an den Grubenrändern 
zu verfolgen ist, während er in der Grubenmitte nur 
als Schichtgrenze zu fassen ist740. Darauf liegt nahezu 
überall eine Nutzungsschicht Sch298 auf. Auch hier 
sind wiederum die beiden über den Gruben G22.8 
und G22.9 eingesunkenen Planien Sch600 und 
Sch604 nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
mit Nutzungsschicht Sch298 gleichzusetzen. Sch600 
umfasst den Abbruchschutt einer Feuerstelle, ver-
mutlich von Fs22.5, der in der sich bildenden Senke 
über G22.9 einplaniert wurde. Stellenweise lässt sich 
das Schichtpaket Sch298 in zwei unterschiedlich 

350.40 m ü. M.

NZ16

NZ25
Sch131

Sch534 Sch612Sch611

Sch297

Gn22.14

NZ16

B-Horizont

156 157 158

Phase III.1Phase III.2Phase IV.1Horizonte V–VI

Sch635
Sch297

Sch635 Sch297

204 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Nordprofil 
auf Achse 819. Östlich des Pfostengräbchens Gn22.14 sind die Schichten 
durch NZ16 bis auf die OK des Anstehenden gestört. Westlich davon sind 
drei Kiesböden Sch297, Sch611 und Sch534 sowie die zum mittleren Kies
boden gehörende Nutzungsschicht Sch612 zu erkennen. Das Profil wird von 
Betonmauern der modernen Gebäude NZ16 und NZ25 begrenzt. M. 1:40.

205 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22.  
Eingesunken in Grube G22.19 zeichnet sich Gräbchen Gn22.25 als 
dunkler Streifen (Pfeil) gegen die beiden Kiesböden Sch635 und Sch297 
ab. Im Profil ist insbesondere die Nordwange (Pfeil) gut in Sch297 zu 
 erkennen. Kiesboden Sch635 zieht zudem eindeutig darüber hinweg. 
Blick nach Osten (links) bzw. Nordosten (rechts).

Sch635
Sch297

Sch635 Sch297
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gefärbte Fazies trennen: eine grünliche, eindeutig 
als Nutzungsschicht ansprechbare untere und eine 
gelblichere, wohl als ausplanierter Fachwerklehm an-
zusprechende obere Schicht. Da diese Trennung nur 
vereinzelt möglich war, werden sie als ein Schichtpa-
ket zusammengefasst. Einzig im als Innenhof ange-
sprochenen Bereich N ist mit dem bereits erwähnten 
Kiesboden Sch611 eine zweite Phase zu Kiesboden 
Sch297 zu fassen.

Insgesamt ergibt sich für diese Phase ein Gebäude, 
dessen hinterer Flügel (Räume D–N) eindeutig zu 
rekonstruieren ist. Dieser Gebäudeflügel wurde in 
Ständerbautechnik errichtet, wobei die Ständer in 
Pfostengräbchen gesetzt wurden. In jedem zweiten 
Raum, den Räumen G, K und M, war je eine Grube 
angelegt, wobei nur die beiden in den Räumen K 
und M als Vorratsgruben anzusprechen sind. Der 
Frontbereich (Räume A–C) ist hingegen weniger 
klar. Insgesamt könnte es sich um ein Gebäude von 
mindestens 19,6, eventuell sogar 28,7 m Länge han-
deln. Die Breite betrug wohl mindestens 7,5 m. Sollte 
es sich über die gesamte angenommene Breite der 
Parzelle erstreckt haben, erreicht es bis zu 11,4 m741. 
Die Wände dürften mehrheitlich aus Holz bestanden 
haben, da keine grossen Mengen an Fachwerklehm-
schutt im Schichtpaket Sch298 zu beobachten waren.

Das Ende der Phase wird durch den Abbruch des 
Gebäudes markiert. Abgesehen von zwei Flecken 
mit geringer Ausdehnung im Bereich über Grube 
G22.9742 und in der Südost-Ecke des Gebäudes743, ist 
kein Planiematerial mit hohem Anteil an Holzkohle 
oder gebranntem Lehm zu beobachten, sodass wohl 
Baufälligkeit oder ein Funktionswechsel der Parzelle 
als Grund für den Neubau gelten kann.

H I N T E R H O F
Im Hinterhof ist einzig der über der älteren Grube 

G22.25 abgesunkene Kiesboden Sch655 als mögli-
che Fortsetzung von Sch297 mit einiger Sicherheit 
dieser Phase zuzuweisen.

7.1 0 . 3  P H A S E  I I I . 2  ▶ 206
B A U V O R B E R E I T U N G / Z W I S C H E N P H A S E  I I I . 1/ 2  ▶ 207

Nach dem Abbruch des vorhergehenden Gebäu-
des und dem Ausplanieren des Fachwerkschuttes, der 

– wie bereits beschrieben – nur stellenweise von der 
Nutzungsschicht Sch298 zu trennen war und deshalb 
zusammengefasst wurde, wird im Frontbereich der 
Parzelle eine metallverarbeitende Werkstatt einge-
richtet. Dazu gehört die rechteckige Grube G22.5, die 
Feuerstelle Fs22.1, der um die Feuerstelle nachgewie-
sene Kiesboden Sch582 und die sich darauf bildende, 
stark holzkohlehaltige Nutzungsschicht Sch583. 
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Räume (ohne Rahmen und auslaufend: vermutete Grösse)
206 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 22. 
Phase III.2. Gebäude 22.2. M. 1:200. 
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741 Auf eine Flächenberechnung des Gebäudes wird wegen der gro
ssen Unsicherheiten verzichtet. | Ausführliche Diskussionen zu diesem  
Gebäude vgl. Kap. VII.3.  742 Es dürfte sich um Abbruchschutt der 
Feuerstelle Fs22.5 handeln, vgl. S. 223.  743 Die Herkunft des Brand
schuttes Sch540 ist unklar.   744 Die zweite Verfüllschicht Sch330 
der Grube aus Geröllen dürfte im Zuge der Erneuerung des Portikus
bereiches eingebracht worden sein.   745 Der bei einer Schmiede zu 
erwartende Hammerschlag wurde nicht beobachtet. Sedimentproben 
für eine nachträgliche Untersuchung liegen nicht vor. Die Interpreta
tion fusst demnach nur auf den beobachteten (Gruben)Befunden.  
746 Vgl. z. B. LausanneVidy «Chavannes 11» (Berti Rossi / May Cas
tella 2005, 134 – 137, Fig. 137, 141 und 144. Dort allerdings gemauert.  

Grube G22.5 erinnert mit der dünnen, stark holz-
kohlehaltigen Nutzungsschicht Sch580 an ihrer UK 
an die Werkgruben der Schmieden in den Parzellen 8, 
10 und 16. Die Grube wurde in die Nutzungsschicht 
Sch298 eingetieft. Wie in ▶ Beilage 9 sichtbar, wird sie 
von Kiesboden Sch534 überdeckt. Der Kiesboden 
Sch582 ist im Bereich der Grube nicht zu erkennen. 
Aufgrund der unteren, wohl aus Abfall der Werkstatt 
bestehenden Verfüllschicht Sch330 gehört auch 
Grube G22.3 in die Zwischenphase III.1/2744. Die 
Verschmutzung durch die Metallwerkstatt erstreckt 
sich wohl bis in Parzelle 20. Zumindest wäre damit 
die Holzkohleverschmutzung an der OK der Planie 
Sch521 im Profil auf Achse 166 ▶ 208 zu erklären. Auf-
grund der erläuterten stratigrafischen Verhältnisse 
sowie der Tatsache, dass die Nutzungsschicht Sch583 
teilweise auch direkt auf der Nutzungsschicht/Planie 
Sch298 aufliegt und sich zudem bis in Parzelle 20 
erstreckt, dürfte die Metallwerkstatt als eine ad hoc 
eingerichtete Schmiede745 anzusprechen sein, die 
nach Abbruch der Gebäude aus Phase III.1 auf dem 
planierten Abbruchschutt errichtet wurde. Sie diente 
der Deckung des Werkzeug- und Baumaterialbedarfs 
der Bauhandwerker, welche die Gebäude der Phase 
III.2 erbauten.

P O R T I C U S
Während im östlichen Drittel der porticus in dieser 

Phase kein eindeutiges Gehniveau erhalten ist, da der 
Portikusboden Sch314 an der Parzellengrenze 20/22 
ausläuft, ist westlich einer Störung durch NZ16 ab 
Achse 161 der Kiesboden Sch323 zu fassen. Mögli-
cherweise ist dies auf einen Eingang ins Gebäude zu-
rückzuführen, aufgrund dessen der Kiesboden durch 
Begehung dort vollständig erodiert wäre. Dagegen 
spricht allerdings die Lage der Feuerstelle Fs22.2 im 
Gebäudeinneren, welche in der direkten Flucht des 
postulierten Einganges in etwa 1,5 m Abstand lag. 
Über Grube G22.1 erreicht der Kiesboden Sch323 in-
folge der Setzung von Verfüllung Sch327 eine Dicke 
von bis zu 40 cm. Eine Nutzungsschicht ist auf der 
gesamten Parzellenbreite zu fassen. Im Bereich mit 
Kiesboden wird sie als Sch324 bezeichnet, während 
sie östlich der Störung von NZ16 als Fortsetzung von 
Sch321 gewertet wird. Darüber sind bis mindestens 
Achse 156 Reste der Brandschuttschicht Sch318 zu 
fassen. In Feld 41 war sie flächig vorhanden. In Feld 
31 konnte sie im Planum zwar nur stellenweise nach-
gewiesen werden, im Profil ▶ Beilage 14 zeichnet sie 
sich hingegen im Bereich über G22.1 ab, während im 
Profil durch den im folgenden beschriebenen Befund 
eine nur leicht mit Holzkohle verschmutzte Verfül-
lung Sch579 als mögliche Fortsetzung zu identifizie-
ren ist.

Vor der westlichen Parzellengrenze ist ein Licht- 
oder Beschickungsschacht746 zum Holzkeller G22.4 
in der porticus zu erkennen. Er erstreckt sich gut 2 m 
in die Fläche der porticus. Gegen eine Ansprache als 
Kellerhals spricht vor allem der Verlauf seiner UK 
mit einer kurzen, steilen Südwange und einer hori-
zontalen UK rund 1,6 m über dem Niveau des Kel-

207 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 22. Zwi
schenphase III.1 / 2. Überreste der metallverarbeitenden Werkstatt. M. 1:200.
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208 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Phase III.1. Die auf der 
Nutzungsschicht Sch298 des ältesten Kiesbodens Sch297 aufliegende Planie Sch521 ist  hier 
stark mit Holzkohle verschmutzt. Dies dürfte auf die Zwischennutzung durch die Metall
werkstatt im unmittelbar westlich angrenzenden Bereich der Parzelle 22 zurückzuführen 
sein. In der porticus fehlt diese Verschmutzung. Der Pfeil zeigt die Lage der nur undeutlich 
erkennbaren Balkengräbchen der Gebäudefronten der Phase III.2 und III.3 an. Blick Rich
tung Westen.
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747 Die Kellergrube hat ausserdem an der Nordseite des Befundes 
einen weiteren Annex, der wohl als Kellerhals anzusprechen ist (vgl. 
unten).   748 Die über Grube G22.14 eingesunkenen Deckschichten 
wurden nur im Planum dokumentiert, was eine Verknüpfung nur mit 
grossen Vorbehalten erlaubt. Da die Grubenverfüllung nicht abgebaut 
wurde, kann diese Vermutung auch nicht mithilfe des Fundmaterials 
verifiziert werden.  749 In der Dokumentation zu den entsprechenden 
Feldern V.008.3/F32 und F42 ist kein Hammerschlag erwähnt, sodass 
ohne eine Untersuchung der Metallfunde nicht zu entscheiden ist, ob 
es sich um eine Bronzegiesserei oder eine Schmiede handelt. Erdpro
ben liegen aus den entsprechenden Befunden keine vor. Vgl. Grezet 
u. a. 2008.  750 Nicht auszuschliessen ist, dass sie zur adhocSchmiede 
der Zwischenphase III.1/2 gehört (vgl. S. 224 f.). Zu dieser kann aber 
mit Sicherheit Grube G22.5 zugewiesen werden, sodass Grube G22.6 
eher in diese Phase gehört.  751 Vgl. Kap. VII.5.2.6.  752 Vgl. bezüg
lich Werkgruben ähnlicher Dimension und Staketen die Befunde bei 
den Metallwerkstätten in den Parzellen 8, 10 und 18.  

lerbodens747. Konstruktionsdetails des Schachtes 
sind nicht erhalten. Der Vergleich in Lausanne-Cha-
vannes ▶ 209, allerdings mit gemauerten Wänden, gibt 
einen Eindruck, wie der vorliegende Befund ausge-
sehen haben könnte. Die unterste Verfüllschicht ▶ 210 
entspricht wohl der ersten, im Kontext des Brandes 
am Ende von Phase III.2 im Keller abgelagerten 
Verfüllung Sch579. Sie zieht über die Hinterfüllung 
Sch572 der Holzauskleidung des Kellers G22.4.

Pfosten Pf22.4 könnte von der Dimension her von 
einer Portikusstütze stammen, sodass für diese Phase 
wohl mit einer überdachten porticus zu rechnen ist. 
Weitere zugehörige Pfostenstellungen wurden nicht 
erfasst. Die aus zwei Pföstchen bestehende Staketen-
reihe Pf22.3 liegt hingegen auf einer parallel zu Par-
zellierung laufenden Flucht mit Pf22.4. Die einzelne 
Stakete Pf22.2 gehört schliesslich ebenfalls in diese 
Phase, da sie Sch323 durchschlägt.

G E B Ä U D E  2 2 . 2
Als Aussenwände des Gebäudes 22.2 können 

Gn22.8 als Südwand und das offenbar gemeinsam 
mit Gebäude 20.2 genutzte Gräbchen Gn20.13 als 
Ostwand angeführt werden. Dies manifestiert sich 
besonders deutlich in der Südostecke des Gebäudes, 
wo der Kiesboden Sch534 sehr saubere Grenzen ge-

gen Süden und Osten ▶ 211 zeigt. Ausserdem dürfte 
die Lage der Westwand mit der Westwange des 
Kellers G22.4 zusammenfallen. Die Lage der Nord-
wand bleibt offen. Die Länge des Gebäudes beträgt 
aufgrund der Dimension von Gn20.13 mindestens 
17,4 m. Als Gehniveau dient Kiesboden Sch534 aus 
umgelagertem B-Horizont; er konnte allerdings 
nicht auf der gesamten überbauten Fläche beobach-
tet werden. So ist er im Profil ▶ Beilage 10 gegen Westen 
nur mit einer gewissen Unsicherheit weiterzuverfol-
gen. Dies dürfte mit dem unglücklichen Verlauf des 
Schnittes in unmittelbarer Nähe zum Frontgräbchen 
zu erklären sein. Wohl ebenfalls Teil dieses Kiesbo-
dens ist der über Grube G22.9 abgesunkene Kiesbo-
den Sch605 sowie Kiesboden Sch635 über Grube 
G22.19. Schliesslich könnte auch der über Grube 
G22.14 abgesunkene Kiesboden Sch613 eine Fort-
setzung dieses Bodens darstellen748. Über Grube 
G22.19 wurde, wohl aufgrund starker Senkungen 
der Verfüllungen, vorgängig eine Ausgleichsschicht 
Sch633 aus umgelagertem C-Horizont eingebracht. 
Die beiden Schichten Sch633 und Sch635 sind zwar 
durch einen dunkleren Schmutzhorizont Sch634 ge-
trennt, sodass es sich um zwei Kiesböden handeln 
könnte. Der Schmutzhorizont liess sich allerdings 
nicht auf der ganzen Fläche verfolgen, und Sch633 
zeigt ausserdem keine eindeutige Oberfläche, sodass 
er wohl nur während kurzer Zeit begangen wurde 
und der Schmutzhorizont Sch634 als Bauhorizont 
der Phase anzusprechen wäre.

Die einzige aufgrund von Befunden nachweisbare 
Binnenwand ist die durch die drei Pfosten Pf22.16, 
Pf22.45 und Pf22.46 angezeigte Wand, welche Raum 
A und Bereich C trennt. Aufgrund des Holzkellers 
G22.4 (vgl. S. 228) ist ausserdem eine weitere, Nord-
Süd verlaufende Gliederung des Innenraumes auf 
der Flucht seiner östlichen Wand anzunehmen. Sie 
grenzt gegen Westen den Bereich B ab.

In Raum A, dessen Abmessungen 5,2 × 7,4 m be-
tragen, ist eine metallverarbeitende Werkstätte einge-
richtet749. Zu ihren Installationen gehören die mög-
liche Feuerstelle bzw. Esse Fs22.2 und Grube G22.6. 
Bei Ersterem handelt sich allerdings nur um Konzen-
trationen von gebranntem Lehm und Asche; deut-

209 LausanneVidy «Chavannes 11» 1989 – 1990. Rekonstruktions
vorschlag einer Beschickungsrampe. Standspuren von Fässern wie hier 
dargestellt, waren in Keller G22.4 der Parzelle 22 allerdings nicht zu 
 beobachten.
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liche Strukturen, wie etwa verziegelte Oberflächen, 
liessen sich nicht beobachten. Unmittelbar daneben 
liegt die wohl rechteckige Grube G22.6. Sie ist fast 
vollständig durch einen Eingriff von NZ16 zerstört, 
ihr Abtiefungsniveau ist nicht dokumentiert. Da sie 
aber mit stark holzkohlehaltigem Material verfüllt ist, 
gehört sie mit grosser Wahrscheinlichkeit in diesen 
Kontext750. Obwohl nur ein kleiner Rest der Grube 
erhalten ist, erinnert sie stark an den Befund G8.7, so-
dass sie wohl dieselbe Funktion hatte751. Schliesslich 
gehört auch noch die Stakete Pf22.15 dazu, welche 
sich eindeutig im Kiesboden Sch534 abzeichnet. Ihre 
Funktion ist nicht zu erschliessen, bei den flächig er-
haltenen Metallwerkstätten in den Parzellen 8, 10 
und 18 wurden aber ebenfalls verschiedene kleinere 
Pföstchen erfasst752. Auf Kiesboden Sch534 bildet 
sich die stark mit Holzkohle und Metallfragmenten 
angereicherte Nutzungsschichte Sch584. Vielleicht 
hat der Betreiber der ad-hoc-Metallwerkstatt seine 
Wirkungsstätte nach Beendigung der Bauarbeiten im 
Frontbereich des Gebäudes 22.2 eingerichtet.

Im nördlich angrenzenden Bereich C liegen drei 
Feuerstellen und eine mögliche Amphorengrube. 
In der Breite misst er ebenfalls 7,4 m. In der Länge 
sind weitere Unterteilungen denkbar, aber nicht 
nachgewiesen. Als Gehniveau sind – allerdings nur 
eingesunken in Gruben – die bereits erwähnten 
Fortsetzungen von Kiesboden Sch534 anzuneh-
men, namentlich die Kiesböden Sch605 und Sch613. 
Sollte Kiesboden Sch613, eingesunken in Grube 
G22.14, tatsächlich noch innerhalb eines Gebäudes 
liegen, würde dies eine Mindestlänge des Gebäudes 
von 24,7 m bedeuten. Allerdings könnte es sich bei 
Kiesboden Sch613 bereits um eine Befestigung des 
Bodens im Hinterhof handeln. Die ovale Feuerstelle 
Fs22.3 besteht aus einer grösseren Lehmfläche aus 
gelbem Lehm mit weissen Einsprengseln als Un-
terbau, auf dem eine kleinere Fläche aus gebrann-

Sch579  Brandschutt in G22.4

Sch572  Hinterfüllung

Sch316  Portikusboden

Sch567  Lehmplanie

Sch317  Nutzungsschicht

Sch568  Lehmplanie

Sch569  Bauhorizont?

Sch307  Portikusboden
              mind. 1 x erneuert 

Sch308  Nutzungsschicht

Sch331 Portikusboden
              mit Geröllen

Sch571 Portikusboden

Sch570 Nutzungsschicht 

210 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Westprofil auf Achse 154.80 durch den Licht bzw. Beschickungsschacht von Keller G22.4. 
Die erste Vefüllschicht Sch318 und die darüber eingesunkenen Portikusböden, Nutzungsschichten und Planien sind als stratigrafische Abfolge erkennbar. 
Blick nach Westen. 

Fs20.2

Sch584

Sch534

Sch534

Gn22.8

Gn20.13

Sch524

Sch583

211 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Phase III.2. 
Südostecke von Gebäude 22.2. Der wohl als Erneuerung von Kiesboden 
Sch582 anzusprechende Kiesboden Sch534 zeigt gegen Süden und Osten 
eine scharfe Grenze. Diese belegen die Gebäudewände in den Gräbchen 
Gn22.8 und Gn20.13. Beim rechteckigen Lehmfleck in der Ecke handelt es 
sich um einen stehengelassenen Teil der auf Sch534 aufliegenden Planie 
Sch524. In der Bildmitte ist ausserdem die Esse(?) Fs22.2 erkennbar. Unter 
Kiesboden Sch534 tritt stellenweise bereits die Nutzungsschicht Sch583 der 
Zwischenphase III.1 / 2 Phase zutage.
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753 Vergleichswerte bezüglich des Durchmessers von Amphoren 
Dressel 20, siehe Anm. 375.  754 Der Grabungsdokumentation sind 
keine Hinweise auf eine grössere Anzahl an Scherben einer Amphore 
Dressel 20 zu entnehmen. Eine Überprüfung der FK V.008.3/1710 
und 1715 aus der Verfüllung Sch608 in Bezug auf diese Fragestellung 
bleibt der zukünftigen Fundauswertung vorbehalten.  755 Die Fläche 
der Grube beträgt, unter Einbezug des Kellerhalses, rund 17,5 m2. 
Die Tiefe der Grube misst ab OK des Anstehenden rund 2,3 m. Bei 
einer Mächtigkeit des BHorizontes von 0,8 m, ergibt dies 14 m3 
BHorizontaushub und 26,25 m3 CHorizontaushub. Diese Mengen 
würden flächenmässig für 140 m2 bzw. 263 m2 Planien bzw. Kiesbö
den mit einer Stärke von 10 cm ausreichen. Diese 10 cm entspricht in 
etwa der Mächtigkeit der Planie Sch5 in den Parzellen 8, 10 und 12. 
Im Vergleich dazu erreicht der Kiesboden Sch534 nur stellenweise 
eine solche Mächtigkeit – durchschnittlich beträgt seine Dicke eher 
5 cm. Insgesamt könnte mit dem Aushub also ein Flächentotal von 
rund 403 m2 im Falle von Sch534 sogar 806 m2 bedeckt werden. Als 
Vergleich sei die Grundfläche des Gebäudes 12.5 inklusive porticus an
geführt, welche rund 278 m2 beträgt.  756 Eine Nutzung der Grube 
als Latrine scheint unwahrscheinlich. Trotzdem muss phosphathalti
ges Material in die Grube gelangt sein, um diese Mineralisierung der 
Holzwand zu ermöglichen. Denkbar ist die sekundäre Deponierung 
von Latrinenverfüllungen im Zuge der Verfüllung der Grube oder eine 
(kurzfristige) Nutzung der Senke als Stall/Viehpferch. Nicht auszu
schliessen ist, dass die Phosphate von der Strasse her eingesickert sind. 
Zur Frage der Mineralisierung vgl. Kap. V.5.3.  757 Grezet u. a. 2008, 
«zu Plan Nr. 35» Nägeln zur Fixierung dieser Bretter wurde nicht be
obachtet. Der Erddruck reichte demnach aus, um sie in Position zu 
halten. Vgl. etwa die Rekonstruktionszeichnungen bei Schaub/Fünf
schilling 2011, Abb. 15 und 19, dort allerdings teilweise auch genagelt 
rekonstruiert.  758 Vor der Ausführung des Schnittes war unklar, ob 
es sich nicht um eine neuzeitliche Störung handelt. Da dieser Teil der 
Grabung unter erheblichem Zeitdruck stand, sollte der Befund mit nur 
einem Schnitt abgeklärt werden. Erst im Zuge des Maschienenabtrages 
für das Südprofil auf Achse 802 stellte sich der Befund als noch rund 
0,8 m tief erhalten heraus. Der Verfasser dankt der örtlichen Grabungs
leiterin C. Heitz für eine Diskussion dieses Befundes.  759 Bei den 
Münzen handelt es sich – sofern sie bestimmbar sind – ausnahmslos 
um augusteischtiberische Prägungen. Vgl. hierzu Überlegungen in 
Kap. VI.5.1.  760 Diese quantitative Aussage basiert auf der Einschät
zung von C. Heitz.  

tem Lehm von der Feuerplatte zeugt. Da in Bereich 
C noch zwei weitere Feuerstellen liegen, könnte es 
sich hierbei auch um die Überreste eines Backofens 
handeln. Weitere Indizien – Schutt der Ofenkup-
pel oder Ähnliches – konnte allerdings nicht beob-
achtet werden. Die aus mindestens zwei mit den 
Leisten nach unten gesetzten tegulae bestehende 
Feuerstelle Fs22.4 hat sich nur erhalten, da sie über 
Graben Gn22.13 abgesunken ist. Feuerstelle Fs22.7 
schliesslich ist die nördlichste Feuerstelle in diesem 
Bereich. Für ihren Unterbau wurde der Lehmboden 
Sch596 eingebracht und eine Grube angelegt, welche 
mit kleinen Geröllen und Lehm verfüllt wurde. Die 
Oberfläche einer darauf zu erwartenden Feuerplatte 
aus gebranntem Lehm war nicht erhalten. Zwischen 
diesen drei Feuerstellen liegt Pfosten Pf22.26. Er 
könnte als Pfostengrube des Herdgalgens am ehesten 
zu Fs22.3 gehören. Im rückwärtigen Teil von Bereich 
C liegt Grube G22.20. Sie ist als rechteckige Keller-
grube zu rekonstruieren, die aufgrund der darüber 
eingesunkenen Deckschichten in diese Phase gehört. 
Eine Verschalung ist nicht nachzuweisen, aber anzu-
nehmen; möglicherweise wurde sie bei der Auflas-
sung der Grube entfernt. Die Grube wird spätestens 
am Ende der Phase mit Siedlungsabfall verfüllt. Der 
zur nächsten Phase gehörende Kiesboden Sch638 
zieht darüber hinweg. 

Ebenfalls in diesem Bereich liegt die mögliche 
 Amphorengrube G22.10. Diese Ansprache legt eine 
im Grubenprofil ▶ 212 an der UK der Grube erkenn-
bare kleine Ausbuchtung nahe, die stark an die Un-
terseite einer Amphore Dressel 20 mit ihrem Fuss-
knopf erinnert. Auch der Durchmesser der Grube 
fällt mit rund 0,7 m nur wenig grösser aus als der-
jenige von Amphoren des Typs Dressel 20, welcher 
mit etwa 0,5 – 0,6 m zu veranschlagen ist753. In situ 
wurden beim Entfernen der Verfüllung Sch608 aller-
dings keine Überreste einer Amphore festgestellt754. 

Die Grube durchschlägt mit Sicherheit Kiesboden 
Sch534, sodass sie mindestens in diese Phase gehört. 
Während die Verfüllung keinen Brandschutt enthält 
und sie entsprechend nicht erst in Phase III.4 ver-
füllt worden sein kann, ist eine Datierung in die (fol-
gende) Phase III.3 nicht gänzlich ausgeschlossen.

In der Südwestecke – im vorderen Bereich von 
Bereich B – wurde Holzkeller G22.4 angelegt. Mit 
einer annähernd quadratischen Grundfläche von 
3,9 × 4,1 m gehört die dafür angelegte Grube zu den 
grössten beobachteten Eingriffen in den anstehen-
den Niederterrassenschotter. Das dabei gewonnene 
Material wurde mit Sicherheit für Kiesböden oder 
Planien in den Gebäuden und der porticus entlang 
der Strasse verwendet755. Nach Anlage der Baugrube 
wurde der Keller mit einer Holzverschalung verse-
hen. Davon zeugen die fünf Pfosten Pf22.10 – Pf22.14, 
die in der Südwestecke der Grube gefasst wurden, so-
wie ein schmales, ca. 2 – 5 cm breites, dunkles Band 
Sch574 ▶ 213, welches sich entlang der Wandung des 
Kellers während des Abbaus der unteren Verfül-
lungen abzeichnet. Daraus konnten mineralisierte 
Holzfasern geborgen werden756. Wie Detailbeobach-
tungen belegen, waren die auskleidenden Bretter hin-
ter die Pfosten geklemmt757. Basierend auf den Ab-
ständen zwischen den gefassten Pfosten, kann eine 

212 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3).  
Parzelle 22. Im Profil auf Achse 814 durch Grube G.22.10 zeigt 
sich an der UK der Grube deutlich eine kleine Ausbuchtung. 
Die Form der Grubenunterseite erinnert bezüglich Verlauf und 
Dimension stark an die Unterseite einer Amphore der Form  
Dr. 20. Blick Richtung Süden. In Rot darüber der Querschnitt 
der Unterseite einer claudischen Dr. 20 (nach MartinKilcher 
1987, Abb. 28, S. 55). M. 1:20.
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Wandkonstruktion aus je vier Pfosten pro Wand, mit 
Abständen um 1,1 – 1,3 m rekonstruiert werden. Der 
Hohlraum hinter der Verschalung wurde mit Aushub-
material der Grube als Hinterfüllung Sch572 verfüllt. 
Der gegen Norden an der Nordwestecke des Kellers 
anschliessende Annex ist als Überrest des Kellerhal-
ses anzusprechen. Seine Breite beträgt 1,6 m, und 
er ist noch auf einer Länge von 1,4 m erhalten. Auf 
einen Längsschnitt durch diesen wurde verzichtet758, 
sodass keine Aussagen zu seiner Konstruktionsweise 
möglich sind. Eine an seinem Nordrand sichtbare, 
über die gesamte Tiefe des maschienellen Abtrags 
zu beobachtende dunkle Verfärbung Sch573 ▶ 214 ist 
wohl als Überrest einer hölzernen Treppe im Keller-
hals anzusprechen.

Als Boden wurde an der UK der Kellergrube auf 
dem anstehenden grauen, sandigen Kies (C-Hori-
zont) eine Kiesschicht Sch575 aus umgelagertem Ma-
terial des B-Horizontes eingebracht. Einzelne grös - 
sere Holzkohlefragmente aus dem maschinell abge-
bauten nördlichen Drittel des Befundes könnten als 
Überreste eines verkohlten Holzbodens auf Sch575 
gewertet werden. Dieser würde auch die grosse An-
zahl von Münzen erklären (vgl. unten). Über eine 
grössere Distanz zu verfolgende Spuren von verkohl - 
ten Unterzügen konnten im Handabtrag nicht fest-
gestellt werden, sodass diese Interpretation  unsicher 
bleibt. Auch scheint der Keller nicht infolge eines 

Brandes aufgelassen worden zu sein. Auf dem Kiesbo-
den liegt die Nutzungsschicht Sch576 auf. Aufgrund 
ihrer absoluten Höhe können drei Münzen Mü112, Mü215, 

Mü393 mit Sicherheit dieser Nutzungsschicht zugewie-
sen werden. Fünf weitere Mü75, Mü214, Mü382, Mü464, Mü466 
stammen aus einem maschinellen Abtrag von ca. 
10 cm, dessen UK in etwa mit der OK des Kellerbo-
dens übereinstimmt, sodass sie mit grosser Wahr-
scheinlichkeit ebenfalls aus der Sch576 stammen759.

Der Holzkeller wird offenbar planmässig aufgelas-
sen. Die auf der Nutzungsschicht aufliegende Ver-
füllung Sch577 ist nicht als Brandschutt anzuspre-
chen. Vielmehr handelt es sich um eine heterogene 
Verfüllung aus Material des B-Horizontes mit darin 
eingebetteten grauen Lehmlinsen und relativ viel 
Fundmaterial760. Die im Profil ▶ Beilage 9 zu sehenden 
Schichten sprechen für ein Einschütten des Materials 
in grösseren und kleineren Mengen (schaufelweise). 
Dieses untere Schichtpaket erreicht fast 0,5 m Höhe. 
Die darauf aufliegende mittlere Verfüllung Sch578 
besteht fast ausschliesslich aus umgelagertem Ma-
terial des B-Horizontes und wird als fundarm be-
schrieben, sodass nicht ganz auszuschliessen ist, dass 
es sich um eine zweite Nutzungsphase des Kellers 
handelt und diese Schicht deren Kiesboden darstellt. 
Allerdings zeichnen sich darin die Pfosten im Gegen-
satz zur Verschalung ▶ 213 nicht ab, sodass eher davon 
auszugehen ist, dass die Pfosten während oder nach 

NZ25

C-Horizont

213 WindischBachthalen 
2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 
22. Phase III.2. Beim Handabtrag 
der Schichten in der Südhälfte 
des Holzkellers G22.4 zeigte sich 
entlang des Grubenrandes deutlich 
ein feiner ca. 2 – 5 cm breiter 
dunkler Streifen Sch574 als Spur 
der vergangenen Holzverschalung. 
Dagegen grenzt sich die mittlere 
Verfüllung Sch578 gut ab.
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761 Ein Entfernen der Pfosten vor Einbringung von Sch577 ist auf
grund der in situErhaltung der Bretterverschalung Sch574 im Bereich 
der OK von Sch577 nicht möglich.  762 Die auf der Grabung pos
tulierte Verschachtelung von zwei Fassgruben wird basierend auf den 
zahlreichen anderen Profilen durch Fassgruben der bearbeiteten Gra
bungen abgelehnt. Vgl. Beiblatt zu Plan V.008.3/58 Grezet u. a. 2008.   
763 Beim schichtgerechten Abbau der Grube erfolgte aus Zeitgrün
den leider keine Überprüfung des Durchmessers.  764 Vgl. Kap IX.6.  

dem Einbringen der unteren Verfüllung Sch577 ent-
fernt wurden oder vergangen waren761 und es sich 
um eine Etappe des Verfüllungsprozesses des auf-
gelassenen Kellers handelt. Es könnte sich z. B. um 
Aushub einer Grube in unmittelbarer Nähe handeln. 
Erst über dieser Schicht folgt mit Sch579 eine «klas-
sische» Grubenverfüllung mit hohem organischem 
Anteil und Brandschuttmaterial. Spätestens diese Ver - 
füllung dürfte mit dem Ende von Phase III.2 zusam-
menfallen, in der für Parzelle 20 und teilweise auch 
Parzelle 22 ein Brand nachzuweisen ist (vgl. S. unten).

Die Befundlage in Bereich B im Anschluss an die-
sen Keller ist offen. Einzig der über Grube G22.19 
abgesunkene Kiesboden Sch635 (vgl. S. 226) ist zu 
beachten. Ob dieser aber in einem Aussen- oder ei-
nem Innenbereich liegt, ist nicht zu entscheiden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es 
sich bei Gebäude 22.2 um einen Ständerbau han-
delte, dessen Mindestmasse 11,4 × 17,4 m betragen. 
Die porticus war wohl noch in Pfostenbauweise aus-
geführt. Die Wände dürften vorwiegend mit Lehm 
ausgefacht gewesen sein, wie die bis zu 10 cm dicke 
Planie Sch524 aus Fachwerklehm zeigt. Das Fehlen 
von Ziegeln im ausplanierten Brandschutt legt nahe, 
dass die Dachbedeckung vorwiegend aus vergängli-
chen Materialien bestand.

H I N T E R H O F
Der Hinterhof dürfte mit einem Kiesboden be-

festigt gewesen sein. Ob flächendeckend ein neuer 
eingebracht wird oder der über Grube G22.25 ein-
gesunkene Kiesboden Sch657 bloss eine lokale Er-
neuerung zum Ausgleich der entstandenen Senke 
darstellt, ist nicht zu entscheiden.

Da in der Verfüllung oder der ersten über diese 
ziehenden Deckschicht deutlichere Hinweise auf 
Brandschuttanteile festzustellen waren, dürften die 
Gruben G22.23 und G22.24 in diese Phase gehö-
ren. Eine Zuweisung in Phase III.4 wäre ebenfalls 
denkbar, scheint aber wegen der unmittelbaren Nähe 
zu Mörtelboden Mb22.1 und damit dem hinteren 
Ende des Gebäudes weniger wahrscheinlich. Grube 
G22.23 ist als einfache Grube, vielleicht zur Materi-
algewinnung, angelegt worden, da Hinweise auf eine 
Verschalung fehlen und die unterste Verfüllschicht 
Sch648 aus rückverfülltem Material des B-Horizon-
tes besteht. Danach diente sie wohl als Abfallgrube, 
wie die beiden Verfüllungen Sch649 und Sch650 
zeigen, welche durch hinuntergebrochenes Material 
des B-Horizontes vom Grubenrand getrennt wer-
den. Der Verfüllungsprozess dürfte erst kurz vor dem 
Brand abgeschlossen gewesen sein, da die mit wenig 
Brandschutt versetzte Deckschicht Sch651 relativ 
dünn ausfällt. Grube G22.24 ist eine eindeutige Fass-
grube762 mit der sich deutlich abzeichnenden Hint-
erfüllung Sch660 aus umgelagertem Material der an-
stehenden Schotter und einer Verschalung mit einem 
Durchmesser von mindestens 0,6 m. Im Vergleich zu 
den üblichen Durchmessern von 0,8 – 0,9 m scheint 
dies für ein deutlich kleineres Fass zu sprechen. Al-
lerdings wurde die Fassgrube erst im Profilschnitt als 
solche erkannt, sodass nicht auszuschliessen ist, dass 
dieser nicht genau in der Mitte des Fasses verläuft763. 
Dafür spricht auch die relativ grosse Tiefe von 1,3 m, 
welche eher zu einem Fass mit grösserem Durch-
messer passen würde764. An der Unterkante der Ver-
füllung Sch661 war eine Holzkohlekonzentration 
zu beobachten. Demnach ist anzunehmen, dass die 
Auflassung der Grube im Kontext eines Brandes er-
folgte. Weitere Holzkohlelinsen und geringe Reste 
von Brandschutt in der ältesten Deckschicht Sch651 
verstärken diesen Eindruck. Zu einem späteren Zeit-
punkt wurde eine Ausnivellierung der Senke über der 
Grube mit Fachwerklehmschutt Sch662 vorgenom-
men. Seine Zeitstellung ist unklar.

E N D E  D E R  P H A S E  I I I . 2
Die Auflassung des Gebäudes dürfte gleichzeitig 

mit dem Ende von Gebäude 20.2 erfolgen, welches 
eindeutig einem Brand zum Opfer fiel. Für Gebäude 
22.2 ist allerdings aus den nachstehend referierten 
Gründen höchstens von einem Teilbrand auszuge-
hen.

214 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Phase III.2. Während des 
maschinellen Abtrages des nördlichen Drittels von Holzkeller G22.4 zeigte sich am Nord
ende des Kellerhalses ein dunkler Streifen Sch573. Es handelt sich vermutlich um die Spur 
der Holztreppe, die in den Keller führte.
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Die unterste Verfüllung von Keller G22.4 enthält 
kaum Brandschutt. Erst in der nur noch partiell er-
haltenen Verfüllung Sch579 ist ein gewisser Anteil an 
Brandschutt feststellbar. Wenn der Keller nicht vor 
Ende der Phase III.2 aufgegeben und (teil-)verfüllt 
wurde, kann das Haus über dem Keller nicht einem 
Vollbrand zum Opfer gefallen sein.

Die wenigen Linsen der eindeutigen Brandschutt-
schicht Sch537, die viel gebrannten Fachwerklehm 
enthält, konzentrieren sich an der Grenze zu Parzelle 
20. Ob diese tatsächlich in situ liegt oder ebenfalls 
ausplaniert wurde und die erhöhte Dichte zufällig 
entstanden ist, kann nicht mehr entschieden wer-
den, da die Stratigrafie insbesondere in der hinteren 
Hälfte der Parzelle durch die einsetzende Bioturba-
tion überprägt ist.

Bei den eingesunkenen Deckschichten über der 
in Horizont I oder II zu datierenden Grube G22.19 
ist nur ein Brandhorizont zu differenzieren. Dieser 
gehört allerdings aufgrund des darunterliegenden 
Geröllfundamentes Gn22.23 in Phase III.4. ▶ Bei-
lage 13, sodass eine Brandschicht für Phase III.2 fehlt. 
Schliesslich enthält die als Abbruchschuttplanie an-
zusprechende Schicht Sch524 sowie die als deren 
Fortsetzung interpretierte Planie Sch637 nur verein-
zelte Fragmente gebrannten Lehms und Holzkohle, 
die gut auch bei den Planierungsarbeiten von der 
Nachbarparzelle eingeschleppt oder von Feuerstellen 
stammen können.

Dass zumindest ein Teilbrand vorliegt, belegt hin-
gegen die wohl in diese Phase zu stellende Grube 
G22.24, welche aufgrund von Holzkohlelinsen an 
ihrer UK von einem Brand betroffen war.

Insgesamt können zwar einige Belege für ein 
Brandereignis beigebracht werden, die aber eher ge-
gen eine vollständige Brandzerstörung von Gebäude 
22.2 sprechen. Trotzdem dürfte das Gebäude wohl 
gleichzeitig wie Gebäude 20.2 erneuert worden sein. 
Ob wegen zu grosser Baufälligkeit, wegen des Brand-
schadens oder aus anderen Gründen ist nicht zu ent-
scheiden.

7.1 0 .4  P H A S E  I I I . 3  ▶ 215
B A U V O R B E R E I T U N G E N

Der Abbruchschutt von Gebäude 22.2 wird als 
die bereits erwähnte Planie Sch524 ausplaniert. Das 
Material wird auch genutzt, um die Senken über 
den Gruben G22.14 (=Sch615), G22.23 – G22.25 
(=Sch651) und G22.24 (=Sch662) im Hinterhof 
auszugleichen. Ihre OK dient in der Folge als Bauni-
veau für die nächste Phase.
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765 Gn22.3 und Gn22.5 sind im Profil ▶ Beilage 9 sichtbar, Gn22.2 
hingegen nicht, da im fraglichen Bereich um Achse 158 bereits das 
Frontgräbchen von Haus 22.2 bzw. 22.3 zu sehen ist. Im Planum war 
es als Senke aber zu erkennen und zeichnete sich deutlich im darüber
liegenden Planum aufgrund des Einsinkens von Kiesboden Sch307 
über dem Gräbchen ab. Da es auf der Grabung nicht erkannt wurde, 
können ihm keine Funde zugewiesen werden.   766 Dass Portikus
boden Sch307 mindestens einmal erneuert wurde, und sich verschie
dentlich Nutzungsschichten innerhalb dieses Schichtpaketes beobach
ten lassen (vgl. Parzelle 16, 18 und 20, Beschreibungen der porticus der 
Phase III.4), stützt ebenfalls die gewählte Interpretation.  767 Auf
grund einer Störung durch NZ16 kann nicht überprüft werden, ob alle 
Gräbchen wie Gräbchen Gn22.2 tatsächlich bis zu Gräbchen Gn22.4 
laufen. Zu portikusquerenden Balken vgl. Anm. 656.  768 Bezüglich 
der Problematik der über Grube G22.14 eingesunkenen Schichten vgl. 
Anm. 748.  

P O R T I C U S
Kiesboden Sch316 dient als Gehniveau in der por-

ticus. Darauf bildete sich Sch317 als Nutzungsschicht. 
Im Bereich von Keller G22.4 machen Senkungen 
eine einmalige Aufplanierung mit Lehm Sch567 not-
wendig.

Als Überrest der Portikuskonstruktion ist das in 
Ost-West-Richtung verlaufende Balkengräbchen 
Gn22.4 anzusprechen, sodass diese in Ständerbau-
technik zu rekonstruieren ist. Die drei quer zur por-
ticus verlaufenden Gräbchen Gn22.2, Gn22.3 und 
Gn22.5765 könnten einerseits als Unterzug eines 
Holzbodens interpretiert werden. Ihre Abstände 
zueinander betragen je etwa 3,5 m. Zur postulierten 
Westgrenze der Parzelle beträgt der Abstand 4,8 m. 
Da zumindest Gn22.3 sich auch in der Nutzungs-
schicht Sch317 abzeichnet, wäre die Installation des 
Holzbodens eine Massnahme im Laufe der Phase 
III.3, nachdem anfänglich Sch316 als Gehniveau ge-
nutzt wurde. Während die Nutzungsschicht Sch317 
im Längsschnitt ▶ Beilage 9 deutlich zu erkennen ist, 
fehlt sie im quer zur porticus laufenden Profil ▶ Bei-
lage 14 zwischen Sch316 und dem nächstjüngeren 
Kiesboden Sch307. Dies führt zu einem Widerspruch 
zwischen den beiden Profilen: Die auf der Grabung 
als Pos. V.008.3/31.40, 31.42 und 31.43 bezeichnete 
Kiesschicht liegt im Westprofil eindeutig auf Sch316 
auf, und die Nutzungsschicht Sch317 zieht darüber 
hinweg. Im Nordprofil liegen sie direkt unter Sch307 
und werden durch die Nutzungsschicht Sch317 von 
Sch316 getrennt. Um diesen Widerspruch aufzulö-
sen, werden die fraglichen Positionen dem jüngeren 
Kiesboden 307 zugewiesen, und die im Westprofil 
durchziehende Nutzungsschicht Sch317 wird bei 
Achse 797.40 unterbrochen. Im Bereich der neu 
eingetragenen Grenze wurden ausserdem von der 
Zeichnerin einige Kiesel eingetragen, was die nun 
vorgeschlagene Kontinuität von Sch307 andeuten 
könnte766. Die eben beschriebene Problematik der 
Schichtabfolge könnte auf die Beeinflussung des 
Profils durch die beiden Grubenbefunde G22.4 und 
G22.1 zurückzuführen sein.

Andererseits könnte es sich bei den Befunden 
Gn22.2, Gn22.3 und Gn22.5 um Balken handeln, 
welche eine Verbindung zwischen der Haus- und 
der Portikuskonstruktion herstellten und damit ei-
ner Versteifung der Letzteren dienten767. Zumindest 
bei Gräbchen Gn22.2 ist am strassenseitigen Ende 
ein Pfosten Pf22.1 zu beobachten. Für die anderen 
Gräbchen ist dies aufgrund von Störungen nicht 
zu beurteilen. Das Abtiefungsniveau der Gräbchen 
liegt innerhalb von Sch317 ▶ Beilage 9, sodass sie wohl 
nicht mit Beginn der Phase III.3 angelegt wurden. 
Möglicherweise wurde demnach nachträglich ein 
Holzboden mit Unterzügen in der porticus eingebaut. 
Ebenfalls denkbar ist eine Interpretation als Verstär-

kung/Reparatur, da die Portikuskonstruktion und 
möglicherweise auch das Gebäude 22.3 durch die 
Setzungen über Grube G22.1 und Holzkeller G22.4 
instabil wurde, sodass eine zusätzliche Versteifung 
notwendig wurde.

G E B Ä U D E  2 2 . 3
Von Gebäude G22.3 ist mit Balkengräbchen Gn22.9 

wiederum die Südwand eindeutig zu identifizieren. 
Die Ostwand ist als paries communis in Gräbchen 
Gn20.12 zu rekonstruieren. Die Westwand dürfte 
wiederum auf der Flucht der postulierten westlichen 
Parzellengrenze 22/24 liegen. Befunde können keine 
beigebracht werden, genauso wenig wie für die nörd-
liche Rückwand des Gebäudes, sodass die Gebäude-
länge offenbleiben muss.

Hingegen kann mit Balkengräbchen Gn22.11 eine 
Binnenwand belegt werden. Eine Ansprache als Un-
terzug eines Holzbodens ist abzulehnen, da unter-
schiedliche Böden auf seiner Ost- bzw. Westseite die 
Interpretation als Überrest einer Wand stützen. In 
Bezug auf Pfosten Pf22.5 und Gräbchen Gn22.1 in 
der porticus ist die Wand leicht gegen Westen ver-
schoben, was allerdings mit einem Absinken in Kel-
ler G22.4 leicht zu erklären ist. In der Flucht dieser 
Binnenwand liegt auch Pfosten Pf22.43. Dieser ist in 
die obere Verfüllung von Grube G22.20 eingetieft 
und wird von Kiesboden Sch646 überdeckt. Dies wi-
derspricht einer Datierung in diese Phase nicht zwin-
gend, da der Kiesboden gut erst nach Errichtung des 
Gebäudes 22.3 eingebracht worden sein kann. Der 
Pfosten belegt eine Mindestlänge des Gebäudes von 
16,4 m. Es dürfte allerdings länger sein, da weitere 
Pfosten einer solchen durchgehenden Nordwand, zu-
mindest im weitgehend ungestörten Bereich östlich 
von Pf22.43, erhalten sein müssten.

Die eben beschriebene Binnenwand trennt das 
Gebäude in zwei ungleich grosse Teile von 4,3 bzw. 
7,1 m Breite. Von einer Gliederung des östlichen Ge-
bäudeteiles könnten die beiden Pfosten Pf22.19 und 
Pf22.20 ▶ 216 zeugen. Allerdings entsteht dadurch ein 
in Bezug auf seine Breite von 7,2 m relativ schmaler 
Raum A mit einer Tiefe von nur 2,4 m. Als Gehho-
rizont dient Kiesboden Sch533 aus umgelagertem 
B-Horizont. Er kann auf der gesamten Breite gefasst 
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werden. Gegen Westen erreicht er eine Dicke von 
rund 20 cm und liegt gemäss Profil ▶ Beilage 10 direkt 
auf Kiesboden Sch534 auf. Dies dürfte einerseits 
mit der Nähe des Profils zum Frontgräbchen Gn22.9 
zusammenhängen. Andererseits könnten auch Set-
zungsprozesse in/über Keller G22.4 einen Einfluss 
haben. Eine Nutzungsschicht ist in der Fläche nicht 
von der heterogenen Abbruchschuttplanie Sch590 
zu trennen. Innerhalb von Raum A zeichnen sich im 
Kiesboden Sch533 ausserdem drei Staketen Pf22.21 
in einer Reihe ab, die wohl von einer Installation un-
bekannter Funktion stammen.

Westlich der Binnenwand durch Gn22.11 dient in 
Bereich B der aus fettem gelbem Lehm bestehende 
Lehmboden Sch591 als Gehhorizont. Der nur vage 
fassbare Lehmboden Sch638, abgesunken über 
Grube G22.19, dürfte eine Fortsetzung darstellen. 
Der Lehmboden Sch591 stützt die Interpretation von 
Bereich B als Innenraum, sodass Gräbchen Gn22.11 
nicht als abschliessende Westwand anzusprechen ist. 
Eine Nutzungsschicht zum Lehmboden war nicht 
von der darüberliegenden Planie Sch590 zu trennen. 
Auch weitere Befunde konnten dieser Phase in Be-
reich B nicht zugewiesen werden.

Als Bereich C wird der nördlich an die postulierte 
Wand durch die Pfosten Pf20.19 und Pf20.20 und 
östlich von Gn22.11 liegende Teil des Gebäudes be-
zeichnet. Als Gehniveau dient ebenfalls Kiesboden 
Sch533, der im Bereich der postulierten Binnenwand 
durch die Pfosten keinen Unterbruch zeigt ▶ 216. 
Der Kiesboden erstreckt sich mindestens bis Achse 
824, wo er eingesunken in Graben Gn22.13 erhalten 
ist. Vermutlich ist er auch mit den über den Gruben 

G22.8, G22.9, G22.14 und G22.20 abgesunkenen 
Kiesböden Sch601, Sch607, Sch616768 und Sch646 
gleichzusetzen.

In diesem Bereich hat sich nördlich Achse 809 
überraschenderweise Feuerstelle Fs22.7 erhalten, 
während die umliegenden Schichten auf demselben 
Niveau vollständig in der Deckschicht Sch131aufge-
gangen sind. Vermutlich ist dies auf die relativ robuste 
Bauweise von Feuerstellen zurückzuführen, die der 
Bioturbation mehr Widerstand leisten als Kies- und 
Lehmböden. Von Feuerstelle Fs22.7 hat sich neben 
dem Unterbau aus Geröllen auch die Feuerplatte aus 
gebranntem Lehm mit intakter Oberfläche erhalten.

Zusammenfassend ist Gebäude 22.3 als Ständer-
bau zu rekonstruieren. Als Fundamente für die Stän-
der dienten direkt in der Erde verlegte Schwellbalken. 
Die Breite von 11,4 m ist trotz fehlender Befunde 
dank der Überlegungen in der vorhergehenden 
Phase weitgehend gesichert. In der Länge erreicht es 
mindestens 16,4 m. Die Wände dürften vorwiegend 
mit Lehm ausgefacht gewesen sein, das Dach war 
wohl – auch in dieser Phase – noch weitgehend mit 
organischen Materialien gedeckt, da in den Planien 
Ziegel weitgehend fehlen.

H I N T E R H O F
Der Hinterhof wurde mit einem Kiesboden Sch653 

befestigt, der allerdings nur eingesunken in den Gru-
ben G22.23, G22.24 und G22.25 festgestellt werden 
konnte. Insofern ist unsicher, ob es sich dabei um eine 
flächendeckende Erneuerung handelt oder um eine 
Massnahme, die sich auf die Bereiche über diesen 
Gruben beschränkte. Dass zumindest ein Teil dieser 

216 WindischBachthalen 2008 – 2009 
(V.008.3). Parzelle 22. Phase III.3.  
Der Kiesboden Sch533 zieht unter der 
durch die beiden Pfosten (Pfeile) Pf22.19 
und Pf22.20 laufenden Wand durch.  
Diese Pfosten zeichnen sich im orangen 
Kies  –  umgelagerter BHorizont  –  des 
Bodens gut ab. In der Südostecke sind  
das Gräbchen Gn22.9 der Gebäudefront  
sowie der Kiesboden Sch307 der porticus 
der Phase III.4 erkennbar. Im westlichen 
Viertel der Abbildung ist wegen der mas
siven Absackungen über Holzkeller G22.4 
erst die Deckschicht Sch131 freigelegt. 
Darin ist das als Pfostenfundament an
gesprochene, sehr grosse Geröll Pf22.24 
der Phase III.5 zu sehen.
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769 Im Bereich über Holzkeller G22.4 ist die Planie Sch590 nicht im
mer mit Sicherheit von Eingriffen durch NZ25 abzugrenzen, sodass 
nicht ausgeschlossen ist, dass die Fundkomplexe teilweise vermischt 
sind.  770 Hinterhofgebäude mit Mörtelböden im Abstand von rund 
5 m sind etwa aus Kempraten bekannt. Allerdings datieren sie ins 2. 
Viertel des 2. Jh. n. Chr. und finden sich in den Hinterhöfen von Kom
plexbauten. Vgl. Ackermann 2013, 62, Abb. 67 und Abb. 83. Vgl. aus
serdem Kap. VII.2.3.  771 Bezüglich der Problematik der über Grube 
G22.14 eingesunkenen Schichten vgl. Anm. 748.  772 Vgl. Kap. 5.5.1.  
773 Gn22.12 liegt am Ostrand von Keller G22.4, verschiebt sich 
durch das Einsinken also nach Westen, während Gn22.20 sehr nahe 
am Westrand von G20.20 liegt also wohl nur wenig nach Osten ge
sunken ist.  

Massnahme dem Ausgleich von Senken diente, zeigt 
etwa die recht massive Geröllpackung unter diesem 
Kiesboden über Grube G22.23 ▶ 217.

7.1 0 . 5  P H A S E  I I I .4  ▶ 218
B A U V O R B E R E I T U N G

Der Schutt von Gebäude 22.3 – vorwiegend Fach-
werklehm – wird ausplaniert. Im Gebäudebereich 
wird er als Schichtpaket Sch590 bezeichnet769. Als 
eingesunkene Deckschicht ist er ausserdem über 
G22.19 als Nutzungsschicht/Planie Sch639 zu fassen. 
Schliesslich ist er in der porticus als Schicht Sch568 
eingesunken in den Beschickungsschacht von Holz-
keller G22.4 zu fassen. Nur im Profil durch diesen 
Befund ▶ 210 ist ausserdem ein feines graues Band 
Sch569 an der OK von Sch568 zu beobachten, das 
möglicherweise als Bauhorizont für Gebäude 22.4 
anzusprechen ist.

P O R T I C U S
In der porticus dient Kiesboden Sch307 als Geh-

niveau. Die zugehörige Nutzungsschicht Sch308 ist 
nur am östlichen Rand der Parzelle zu fassen, wäh-
rend sie im Westen nicht von der Deckschicht Sch131 
zu trennen ist. ImWestprofil durch die Senke über 
Keller G22.4 ▶ 210 ist die verschiedentlich beobach-
tete Erneuerung von Portikusboden Sch307 getrennt 
durch eine feine Nutzungsschicht und einen weite-
ren Schmutzhorizont unter der Geröllschicht von 
Kiesboden Sch331 gut erkennbar. Allerdings kann es 
sich auch nur um eine lokale Ausbesserung infolge 
der Senkungen über Keller G22.4 handeln.

Als Balkengräbchen der Portikusfront ist das nörd-
liche Gräbchen des Balkenrostes Gn22.1 zu werten. 
Im Profil ▶ Beilage 14 konnte es nicht gefasst werden, 
da im fraglichen Bereich eine neuzeitliche Tonlei-
tung verläuft. Es ist deshalb unklar, ob die porticus 
mit einem Balkengräbchen auf der gesamten Breite 
oder nur im Mittelteil der Parzelle zu rekonstruieren 
ist. Der Balkenrost Gn22.1 ▶ 219 aus zwei Ost-West 
laufenden Gräbchen, zwischen denen mindestens 
vier Nord-Süd laufende Gräbchen zu beobachten 
waren, ist als Fundament für eine Holzplattform im 
Bereich des Vorplatzes zu werten. Seine Ausdehnung 
in West-Ost-Richtung ist unklar, da seine allfällige 
westliche Fortsetzung durch ein Einsinken in G22.1 
nicht mehr zu erkennen ist, während die östliche 
Fortsetzung von NZ16 gestört wird. Zumindest in 
dieser Richtung ist mit einer Fortsetzung zu rechnen.

G E B Ä U D E  2 2 . 4
Die Frontwand des Gebäudes 22.4 stand in Gräb-

chen Gn22.10, wobei dem Schwellbalken wohl Ge-
rölle als Unterlage dienten; allerdings sind diese nur 
im östlichsten Teil des Gräbchens zu beobachten, 
was aber vielleicht auf den unglücklichen Verlauf des 
Gräbchen im bzw. in unmittelbarer Nähe des Profil-
steges zwischen den Feldern V.008.3/F31 und F32 
zurückzuführen sein könnte. Ob die Ostwand als 
paries communis auf der Geröllsetzung Gn20.11 zu re-
konstruieren ist oder ob aufgrund der recht grossen 
Breite derselben zwei parallel laufende Wände anzu-
nehmen sind, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden. 
Die relativ starke Abweichung des südlichen Endes 
von Gn20.11 von der Parzellengrenze 20/22 gegen 
Osten legt allerdings Letzteres nahe. Weder von der 
Ost- noch von der Nordwand des Gebäudes haben 
sich Befunde erhalten. Der in Grube G22.14 einge-
sunkene Mörtelboden Mb22.1 legt aber nahe, dass 
die Länge des Gebäudes mindestens 24 m betrug770. 
Nicht ganz auszuschliessen ist, dass der Mörtelboden 
zu einem freistehenden Gebäude im Hinterhof ge-
hörte771. Da Räume mit Mörtelböden nicht selten als 
hinterste Räume von Gebäuden des Streifenhaustyps 
anzutreffen sind772 und die 24 m in etwa der maxi-
malen Länge der grössten dokumentierten Gebäude 
in den anderen Parzellen entsprechen, ist aber davon 
auszugehen, dass der Mörtelboden zu einem Raum 
von Gebäude 22.4 gehört und dieses eine Länge von 

NZ25NZ25

NZ25

217 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Hinterhofgrube G22.25. 
Im Planum zeichnen sich die Verfüllschicht Sch650 und der einsinkende Kiesboden Sch651 
mit seinem Unterbau aus Geröllen deutlich ab. Am Südende der Grube ist der in Horizont 
IV oder später zu datierende Eingriff G22.27 zu erkennen, ebenso das darin deponierte   
Bein eines Equiden. Die Punktfundamente aus Beton gehören schliesslich zu NZ25.
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24 m erreichte. Die Breite des Gebäudes dürfte der 
Parzellenbreite entsprechen.

Abgesunken in Holzkeller G22.4, hat sich Balken-
lager Gn22.12 aus Geröllen für den Schwellbalken ei-
ner Binnenwand erhalten. Die Lage deckt sich mit der 
Binnenwand in der vorhergehenden Phase. Sie trennt 
im vorderen Teil des Gebäudes die beiden Bereiche 
A und B. Eingesunken in Grube G22.20, hat sich ein 
weiteres Balkenlager Gn22.24 aus Kalkbruchsteinen 
und Geröllen erhalten, das allerdings im Vergleich zu 
Balkenlager Gn22.12 rund 0,25 m nach Westen ver-
schoben ist. Da die Balkenlager durch ihr Einsinken 
leicht nach Westen bzw. Osten773 verschoben sind, 
würde der Abstand in ungestörtem Zustand noch 
mehr betragen, sodass es sich nicht um dieselbe Bin-
nenwand handeln kann. Im rechten Winkel zu Bal-
kenlager Gn22.24 verläuft das in Grube G22.19 ein-
gesunkene Balkenlager Gn22.23. Es grenzt Bereich D 
ab. Der nordöstliche Bereich mit Mb22.1, mit Sicher-
heit ein eigenständiger Raum, wird schliesslich als 
Bereich C bezeichnet. Ob die Trennwand zwischen 
A und C tatsächlich in der Flucht von Gn22.23 liegt, 
ist fraglich, die vollständige Kappung der Schichten 
erlaubt keine eindeutige Aussage. Denkbar sind aus-
serdem Gliederungen in Bereich A durch die darin 
beobachteten Pfosten Pf22.27 – Pf22.29 und Pf22.32.

Bereich A wird durch die Frontwand Gn22.10, die 
Ostwand auf Balkenlager Gn20.11 und die Binnen-
wand auf Balkenlager Gn22.12 begrenzt. Somit ist 
er 7,1 m breit. Unklar ist die Ausdehnung in Nord-
Süd-Richtung. Die vier Pfosten Pf22.27 – Pf22.29 
und Pf22.32 könnten die Überreste von Innenwän-
den darstellen. So bilden etwa Pf22.27 und Pf22.28 
eine Linie, die nur gerade um 5° von der Nord-Süd-
Orientierung der Parzellen abweicht. Insofern wäre 
sogar eine weitere Unterteilung des Raumes in West-
Ost-Richtung im Sinne eines Erschliessungsganges 
denkbar vergleichbar mit dem Grundriss von Haus 
12.1a. Da aber weitere eindeutige Hinweise wie un-
terschiedliche Böden oder Schichtgrenzen mangels 
Schichterhaltung fehlen, wird auf eine Unterteilung 
des Bereiches verzichtet.

Als Gehniveau für Bereich A ist im Profil ▶ Beilage 10 
am Westrand des Bereiches ein deutlicher Kiesbo-
den Sch586 zu fassen. Im hinteren Teil von Bereich 
A dürfte er sich mit Kiesboden Sch595 – eingesun-
ken über den Gruben G22.8 und G22.9 – fortsetzen. 
Der Kiesboden ist im östlichen Teil von Bereich A in 
den Plana nicht (mehr?) zu fassen. Einzig der Lehm 
Sch589 – auf der Grabung als Lehmboden angespro-
chen – könnte ein Überrest davon sein. Der in Grube 
G22.20 eingesunkene Kiesbodenrest Sch647 könnte 
in Bereich C neben Mb22.1 als Boden gedient haben.
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774 FK V.008.3/701, 847 und 849.  775 Bei Amphoren des Typs 
Dressel 20 wurde für eine sekundäre Nutzung oft Rand, Hals und 
Henkel abgearbeitet. Vgl. Anm. 376.  776 Es handelt sich um die Posi
tionen V.008.3/36.5 und 36.8. Sie wurden der Deckschicht Sch131 zu
gewiesen. Da aus diesen Schichten keine Funde geborgen wurden, ist 
die Datierung des Mörtelbodens nicht zu überprüfen.  777 Mit dieser 
Bezeichnung sind nur die Parzellen mit geraden Nummern, d. h. 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 und 22 gemeint.  

Innerhalb Bereich A liegt Feuerstelle Fs22.8, welche 
auf den Feuerstellen Fs22.5 – Fs22.7 errichtet wurde. 
Aufgrund ihrer Nähe zur OK der Schichterhaltung ist 
sie nur sehr schlecht konserviert. Der stark mit Kera-
mik und Kalkbruchsteinsplittern durchsetzte Unter-
bau ▶ 220 aus orangegebranntem Lehm unterscheidet 
sich aber deutlich von den darunterliegenden Feu-
erstellen Fs22.5 – Fs22.7, sodass sie als eigenständige 
Phase zu identifizieren ist. Eine Oberfläche der Feu-
erplatte ist nicht mehr erhalten. Westlich Feuerstelle 
Fs22.8 liegt die kleine Grube G22.7. Sie schneidet 
mit Sicherheit Graben Gn22.13 und auch den darin 
eingesunkenen Kiesboden Sch533. Die annähernd 
vollständige, aber zerschlagene Amphore Dressel 20 
in der Verfüllung Sch594 könnte in einer sekundären 
Verwendung in die Grube gesetzt gewesen sein774. 
Allerdings sind auf der Planumsfotografie ▶ 221 Rand-
scherben und Henkel der Amphore zu erkennen775, 
sodass sie entweder in ihrer Funktion als Ölbehälter 
in der Grube gelagert oder einfach bei der Gruben-
auflassung darin entsorgt wurde.

In Bereich B ist am Ostrand von ▶ Beilage 10 bei 
Achse 156.50 ein Schichtrest zu erkennen, welcher 
als Fortsetzung von Lehmboden Sch589 angespro-
chen wird. Möglicherweise erstreckt sich also dieser 
Boden bis in Bereich B. Da keine eindeutige strati-
grafische Verbindung zum Lehmboden in Bereich A 

zu erkennen ist, bleibt dies allerdings spekulativ. Ein-
deutig dieser Phase zuweisbare Befunde konnten in 
Bereich B nicht erfasst werden.

Bereich C war mit Sicherheit weiter unterteilt. Ei-
nerseits in einen Raum, der mit Mörtelboden Mb22.1 
ausgestattet war. Die genauen Abmessungen des mit 
dem Mörtelboden ausgestatteten Raumes innerhalb 
von Bereich C sind nicht zu bestimmen, da sich nur 
eine geringe Ausdehnung von Mb22.1 eingesunken 
in Grube G22.14 erhalten hat. Die Zuweisung des 
Mörtelbodens in diese Phase erfolgt aufgrund folgen-
der Überlegungen: Unter dem Mörtelboden ist keine 
Brandschuttschicht, aber ein Kiesboden ähnlich Bo-
den Sch534, eine Planie Sch615 sowie der Unterbau 
Sch616 des Mörtelbodens aus kleinen Geröllen zu 
beobachten. Die direkt auf dem Mörtelboden auf-
liegende Schicht enthält hingegen gemäss Beschrei-
bung – trotz einer bereits deutlichen Überprägung 
durch Bioturbation – einigen gebrannten Lehm776. 
Der Mörtelboden gehört also in eine jüngere Phase, 
die durch einen Brand zerstört wurde, was nur für 
Phase III.4 zutreffend ist. Daneben konnte in der 

219 WindischBachthalen 2008 – 2009 
(V.008.3). Parzelle 22. Phase III.4. Das 
Gräbchensystem Gn22.1 ist als Überrest 
eines Holzrostes für eine Holzplattform 
auf dem Portikusboden Sch307 zu deuten. 
Seine Ausdehnung in östlicher Richtung 
muss wegen der Lastwagenwaage zu NZ16 
offenbleiben. Am Südrand sind die Strasse 
S5 sowie, dank Senkungen über G22.1,   
die Kieskoffer und zugehörigen Geröll
unterbauten der Strassen S6 und S7 zu 
 erkennen. In der Nordwestecke ist ausser
dem das Absacken der Schichten in Holz
keller G22.4 bereits zu erahnen.
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Südwestecke Kiesboden Sch647 eingesunken in 
Grube G22.20 beobachtet werden, der wohl im rest-
lichen Teil von Bereich C als Boden diente.

Bereich D wird durch die Balkenlager Gn22.23 im 
Süden und Gn22.24 im Osten begrenzt. Gegen Wes-
ten dürfte er sich bis zur Parzellengrenze erstrecken. 
Ob er hingegen bis zur nicht näher definierten Nord-
wand durchläuft oder ob weitere Unterteilungen 
vorliegen, ist nicht zu entscheiden. Direkt südlich 
der Wand auf Gn22.23 sind die Überreste von Feuer-
stelle Fs22.9 zu fassen. Als Gehniveau diente die OK 
von Planie Sch639. Die Binnenwand auf Balkenlager 
Gn22.23 verstürzte im Zuge des Brandes (vgl. unten) 
nach Norden. Es handelte sich um eine unverputzte, 
mit Lehm ausgefachte Fachwerkwand ▶ 222.

Insgesamt ist ein Gebäude in Ständerbauweise zu 
rekonstruieren, dessen Schwellbalken auf Balkenla-
gern aus Geröllen und Kalkbruchsteinen verlegt sind. 

Das Gebäude dürfte eine Ausdehnung von 11,5 m in 
der Breite und mindestens 24 m in der Länge aufge-
wiesen haben, was eine Grundfläche von rund 276 m2 
ergibt. Es ist durch drei nachgewiesene Binnenwände 
in mindestens vier Bereiche unterteilt. Ein Raum 
am hinteren Ende des Gebäudes ist ausserdem mit  
einem Mörtelboden ausgestattet. Die (Aussen?-)
Wände waren verputzt, wie Wandverputzbruch-
stücke, etwa in Planie Sch642, zeigen. Dies im   
Gegensatz zu der unverputzten Binnenwand auf Bal-
kenlager Gn22.23. Die Dachbedeckung dürfte zu-
mindest teilweise aus Ziegeln bestanden haben, da 
Ziegelfragmente regelmässig im ausplanierten Brand-
schutt auftauchen. Eine vollständige Deckung mit 
Ziegeln ist aber wegen der geringen Menge derselben 
in den Abbruchschuttplanien eher auszu schliessen. 
Diese Menge müsste insbesondere bei einer Brand-
zerstörung des Gebäudes deutlich höher ausfallen.

B R A N D E R E I G N I S  A M  E N D E  V O N  P H A S E  I I I . 4
Die Parzelle ist ebenfalls vom Grossbrand in den 

Parzellen 4 – 22777 betroffen. Die weitgehende Kap-
pung der Schichten dieser Phase führt aber dazu, 
dass sich der Brandschutt nur abgesunken über den 
Gruben G22.7 und G22.19 als Brandschuttschicht 
Sch539 bzw. Sch640/641 erhalten hat. Bei der fast 
nur aus gebranntem Lehm bestehenden Schicht 
Sch640 handelt es sich um die verkippte Fachwerk-
wand auf Balkenlager Gn22.23.

Sch640

Sch642

Gn22.23

Gn22.23

Sch131

Pf22.42

NZ25NZ25

220 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Detail des 
Unterbaus für Feuerstelle Fs22.8. Im orange verfärbten Lehm sind die dicht 
gesetzten Kalkbruchsteine und Keramikfragmente zu sehen. Die verziegelte 
Feuerplatte im Vordergrund stammt von der älteren Feuerstelle Fs22.7. 
Blick nach Westen.

222 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Phase III.4. Verbrannte und 
umgestürzte Fachwerkwand Sch640. Die Südgrenze der aus gebranntem Lehm bestehenden 
Fläche über Grube G22.19 deckt sich mit dem Verlauf von Balkenlager Gn22.23. Südlich 
davon ist der grosse, möglicherweise in Phase III.5 als Pfostenfundament verwendete 
 Nagelfluhbrocken Pf22.42 zu erkennen.

221 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Phase III.4. 
In Grube G22.7 in situ zerscherbte Amphore Dr. 20. Die ebenfalls vorhan
denen Randscherben sprechen eher gegen eine sekundäre Nutzung der 
Amphore. Rechts im Bild letzte Ziegelbruchstücke der in Graben Gn22.13 
eingesunkenen Feuerstelle Fs22.4.
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778 Vergleichbare Befunde mit Sockelsteinen innerhalb Gebäude: 
Straumann 2011, 65 – 70, allerdings in Steinbauweise. | Kaiser/Som
mer 1994, z. B. Parzelle G, Phase 3e, 230–232; Parzelle H/I, Phase 
4b, 274.  779 Insofern könnte das Schneiden der Grube G22.17 auch 
durch den jüngeren, vielleicht sogar neuzeitlichen Eingriff erfolgen, zu 
dem die Verfüllung Sch623 gehören würde, während der ältere Eingriff 
mit Verfüllung Sch622 wohl als Materialentnahmegrube der Phase II.2 
gelten könnte.  780 Die Grube gehört zur Gruppe der Gruben, die 
gegen Ende der Grabung WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3) 
nur noch kursorisch dokumentiert wurden.  781 Diese sind der Do
kumentation nicht zu entnehmen. Einzig auf Foto V.008.3/166 kön
nen die ungefähren Masse eruiert werden. Vgl. ▶ 224.  

7.1 0 . 6  P H A S E  I I I . 5  ▶ 223
B A U V O R B E R E I T U N G

Der oben erwähnte Brandschutt Sch539/640/641 
des vorhergehenden Gebäudes wurde wohl flächig 
ausplaniert. Dazu gehört auch die nur mit wenig 
Brandschutt vermischte Planie Sch642. Aufgrund der 
Schichtkappung sind diese Planien wie erwähnt nur 
in den Senken über G22.7 und G22.19 erhalten. Es ist 
deshalb nicht auszuschliessen, dass der Brandschutt 
nur zum Ausgleich von Senken verwendet wurde 
und der Rest anderswo deponiert wurde. Für Letz-
teres könnte sprechen, dass keine deutliche Brand-
schicht unter den eingesunkenen Deckschichten im 
Annex von Holzkeller G22.4 in der porticus oder an 
seinem östlichen Rand auszumachen ist. Aufgrund 
der fast vollständigen Zerstörung der entsprechen-
den Schichten durch NZ25 ist dies allerdings nicht 
mit letzter Sicherheit zu klären.

P O R T I K U S B E R E I C H
Das Gehniveau im Portikusbereich dieser Phase 

konnte einzig eingesunken über Holzkeller G22.4 er-
fasst werden. Möglicherweise handelt es sich dabei 
um die Fortsetzung von Kiesboden Sch309. Da keine 
stratigrafische Verbindung besteht, wird er als Sch331 
bezeichnet. Wegen der starken Senkung über Keller 
G22.4 sind auch ein Rest einer Nutzungsschicht 
Sch570 auf Sch331 sowie ein weiterer Kiesboden 
Sch571 erhalten, der vermutlich als Ausgleich/Repa-
ratur von Sch331 über G22.4 anzusprechen ist.

G E B Ä U D E  2 2 . 5
Ein letzter Rest eines Balkengräbchens einer Front-

wand ist mit Befund Gn22.6 zu fassen. Es hat sich nur 
eingesunken über Keller G22.4 erhalten. Die West-
wand könnte als paries communis zusammen mit Ge-
bäude 20.5 auf der westlich anschliessenden Parzelle 
auf dem aus Ziegeln gesetzten Balkenlager Gn20.15 
gestanden haben. Als Spuren einer Binnenwand sind 
die zwei sehr grossen Gerölle und der grosse Kalk-
bruchstein mit Durchmessern um 0,5 m – Pf22.23, 
Pf22.24 und Pf22.25 – zu deuten ▶ 216. Sie sind als 
Pfostenfundamente anzusprechen. Abgesehen vom 
durch die Setzungen in Holzkeller G22.4 verursach-
ten östlichen Abrutschen von Geröll Pf22.23, bilden 
die drei Steine eine in Längsrichtung der Parzelle 
laufende Linie. Ebenfalls in diesen Kontext könnte 
das in Grube G22.19 eingesunkene Nagelfluhgeröll 
Pf22.42 ▶ 222 gehören. Möglicherweise ist die relative 
Grösse der als Pfostenfundamente verwendeten Ge-
rölle eine Reaktion auf den instabilen Baugrund, be-
dingt durch die Senkungen über den Gruben G22.4, 
G22.19 und G22.20. Die vier Pfostenfundamente 
– weitere dürften den neuzeitlichen Kappungen zum 
Opfer gefallen sein – definieren zwei Binnenwände: 
Eine Nord-Süd laufende, die das Gebäude in die mit 

7,5 bzw. 4,1 m ungleich breiten Bereiche A und B teilt. 
Pfostenfundament Pf22.42 grenzt in der hinteren 
Hälfte der Parzelle den Bereich C von Bereich B ab. 
Wie weit sich das Gebäude nach Norden erstreckte, 
ist nicht zu entscheiden. Der Nagelfluhblock Pf22.42 
definiert aber eine Mindestlänge von 14,6 m. Im Be-
reich des Gebäudes haben sich darüber hinaus keine 
Befunde, Böden oder Nutzungsschichten erhalten. 
Sie sind vollständig in Sch131 aufgegangen sowie den 
Kappungen anheimgefallen.

Gebäude 22.5 ist aufgrund der wenigen erhaltenen 
Spuren nur schwer zu charakterisieren. Es dürfte ein 
in Ständerbautechnik errichtetes Gebäude gewesen 
sein, dass wohl die gesamte Breite der Parzelle von 
11,4 m einnahm und mindestens 14,6 m lang war. Ob 
die Wand durch Pf22.42 die Rückwand des Gebäu-
des darstellt, ist nicht zu entscheiden. Vergleiche mit 
besser erhalten Befunden – etwa in Augusta Raurica 

– von sogenannten Werkhallen mit vergleichbaren 
Pfostenfundamenten legen aber nahe, dass sich das 
Gebäude eher noch weiter nach Norden erstreckte778. 
Weitere Aussagen etwa zur Bautechnik sind nicht 
möglich.

7.1 0 . 7  N I C H T  N Ä H E R  A L S  I N  D I E  P H A S E N  I I I .1  –  5 
D AT I E R B A R E  B E F U N D E

Die folgenden Befunde im Hinterhof können auf-
grund mangelnder Einbindung in die stratigrafische 
Abfolge der Parzelle 22 keiner der Phasen mit Si-
cherheit zugewiesen werden. Sie sind aber mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Zeit der 
Siedlungstätigkeit während Horizont III zuzuweisen.

Die beiden Pfosten Pf22.38 und Pf22.39 liegen 
zwar in unmittelbarer Nähe des rückwärtigen Ab-
schlusses Pf22.37 der Phase III.1, ihre geringe Tiefe 
(die UK von Pf22.38 liegt auf 350,30 m ü. M. im Ver-
gleich zu 350,00 m ü. M. bei Pf22.37) spricht aber 
eher für eine jüngere Datierung. Das Pfostenloch 
Pf22.47 hingegen liegt auf der Parzellengrenze der 
Parzellen 20/22, sodass es möglicherweise Teil einer 
Parzellentrennung sein könnte. Allerdings bleibt es 
ein isolierter Befund, der auch mit der unmittelbar 
danebenliegenden Grube G22.32 in Verbindung ste-
hen könnte, sodass seine Interpretation letztlich un-
klar bleibt.

Grube G22.16 zieht unter eine Betonmauer von 
NZ16, sodass sie nur zum Teil freigelegt werden 
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konnte. Sie ist langrechteckig und schneidet Grube 
G22.17, sodass sie wohl jünger als Phase III.1 datiert. 
Die beiden Profile auf Linie 826.5 und 827.8 zeigen 
zwei gänzlich unterschiedliche Formen, sodass nicht 
ganz auszuschliessen ist, dass es sich um zwei Gruben 
handelt779. Ihre Funktion ist aufgrund der Störung 
durch NZ16 und mit der vorhandenen Dokumen-
tation nicht mehr zu rekonstruieren780. Es können 
grob eine untere Sch623 und eine obere Verfüllung 
Sch622 unterschieden werden. Letztere dürfte vor-
wiegend eingesunkene Deckschichten umfassen.

Grube G22.21 wird durch NZ25 so stark gestört, 
dass nur eine vage Ansprache als seichte Grube mög-
lich ist. Es nicht auszuschliessen, dass es sich dabei 
um einen modernen Eingriff handelt.

Grube G22.26 zeigt keine von den Verfüllungen 
Sch664 und Sch665 zu unterscheidende Deck-
schichten, sodass eine stratigrafische Einordnung 
nicht möglich ist. Die steile südliche Wandung und 
die flache Gegenwandung sowie die unterste Einfül-
lung Sch663 aus umgelagertem Anstehendem legen 
eine Ansprache als Materialentnahmegrube nahe.

Grube G22.29 ist als Kellergrube mit einem recht-
eckigen hölzernen Einbau mit Seitenlängen von 
1,2 – 1,3 m zu rekonstruieren. Vom Holz haben sich 
allerdings keine Spuren erhalten, die Verfüllung 
Sch695 lässt sich aber sauber gegen die vorwiegend 
aus umgelagertem Anstehenden bestehende Hint-
erfüllung Sch694 abgrenzen ▶ 224. In einer zweiten 
Phase wurde offenbar eine etwas kleinere Kiste mit 
einer Abmessung von nur rund 0,4 × 0,5 m781 in die 
Grube eingepasst, wie das Profil und das unterste nur 
mittels Foto dokumentierte Planum durch die Grube 
nahelegt ▶ 224. Diese wurde bei der Auflassung mit 
Siedlungsabfall verfüllt, darunter Teile einer Am-
phore.

Grube G22.30 ist als Schachtgrube anzusprechen. 
Auch hier zeichnet sich eine Verfüllung Sch698 leid-
lich gegen die Hinterfüllung Sch697 ab. Im Profil 
waren Reste einer vergangenen Holzverschalung zu 
erkennen. Da die Verfüllung nach dem Schnitt sehr 
instabil war und über der Grube eine moderne Stütz-
mauer zu einer noch in Betrieb befindlichen Strasse 
lag, musste auf eine genauere Untersuchung der 
Grube verzichtet werden. Als eingesunkene Deck-
schicht ist ein möglicher Kiesboden Sch699 zu be-
obachten. Ob und wenn ja mit welchem der drei in 
anderen Hinterhofgruben festgestellten Kiesböden 
Sch655, Sch657 oder Sch653 dieser gleichzusetzen 
ist, muss offenbleiben. Darüber folgt ein schuttiges 
Paket Sch700, das entweder als Ausgleichsschicht in 
die sich über der Grube bildenden Senke eingebracht 
wurde oder als Abbruchschutt und Reduktionshori-
zont zu Schicht Sch131 zu zählen ist.
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223 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Übersichtsplan Parzelle 22. 
Phase III.5. Gebäude 22.5. M. 1:200. 
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782 Diese Angabe ist allerdings nur in der Interpretation der Position 
angemerkt. Aus der objektiven Beschreibung lässt sich dieser Anteil 
nicht erschliessen.  783 Die beiden anderen wurden beim Schnei
den der Grube geborgen, sodass eine gesicherte Zuweisung zu einer 
der Verfüllungen nicht möglich ist.  784 Vgl. Kap. V.2.1.2 und VI.7.1.  
785 Vgl. Schucany 2011, 61 f. Abb. 35. | Die Bauabläufe sowie genaue 
Datierungen bedürfen einer Detailauswertung.  786 Zum Begriff 
«Dark Earth» und den aktuellen Fragestellungen vgl. Galinié 2004. 
Hier wird der Begriff in seiner allgemeinen Form als Bezeichnung ei
ner dunklen Schicht genutzt, ohne damit ein bestimmtes chronologi
sches oder kulturelles Phänomen zu beschreiben.  787 Vgl. z. B. Flück 
u. a. 2013, 819 – 821; Devos u. a. 2013 mit zahlreichen weiteren Verwei
sen. Diesen Literaturhinweis verdankt der Verfasser D. Brönnimann, 
Universität Basel.  788 Sch131 wurde auf den hier ausgewerteten Gra
bungen mikromorphologisch nicht beprobt.  789 Vgl. für ähnliche 
Phänomene in ländlichen Siedlungen des Mittelalters Loveluck 2004, 
95 sowie innerstädtische Fundstellen Devos u. a. 2013, 153 – 161.  

Grube G22.31 ist langrechteckig, wurde aber leider 
nur in der Breite geschnitten, sodass keine Aussage 
zu allfälligen Einbauten möglich ist. Die Verfüllung 
lässt sich in eine untere Schicht Sch701 aus umgela-
gertem Anstehendem mit wenig anthropogenen Spu-
ren sowie zwei darüberliegende Pakete gliedern. Das 
mittlere Paket Sch702 ist auffällig stark mit Geröllen 
und Fachwerklehm782 durchsetzt und scheint an 
den Seitenwänden der Grube hochzuziehen, sodass 
es sich entweder um eine Hinterfüllung einer Ver-
schalung oder auch um eine/n eingesunkene/n Pla-
nie/Kiesboden im Hinterhof handeln könnte. Die 
oberste Schicht Sch703 ist wohl als Verfüllung der 
Grube oder der Senke über der Grube mit Siedlungs- 
und/oder Werkabfall einer Metallwerkstatt zu inter-
pretieren. Letzteres wird durch nicht weniger als vier 
Fibeln Fi10, Fi12, Fi47 und Fi181 nahegelegt, von denen die 
beiden Fibeln vom Mittellatèneschema Fi10 und Fi12 mit 
Sicherheit aus Sch703 stammen783.

Grube G22.32 ist eine relativ flache Grube, deren 
Funktion nicht mit Sicherheit zu bestimmen ist. Ne-
ben einer Interpretation als Materialentnahmegrube 
ist auch eine Ansprache als Kellergrube mit einem 
Einbau unbekannter Form denkbar, zumal die vor-
wiegend aus umgelagertem B-Horizont bestehende 
Schicht Sch704 als mögliche Hinterfüllung infrage 
kommt. In dieser Lesart wäre Sch705 als untere Ver-
füllung anzusprechen, während Sch706 als obere 
Verfüllung oder eventuell auch bereits als eingesun-
kene Deckschicht zu bezeichnen wäre. Möglicher-
weise sind aber alle drei Schichten als sukzessive 
Verfüllungen einer Grube unbekannter Funktion zu 
interpretieren.

8  H O R I Z O N T  I V:  S P U R E N  D E R 
 R Ö M I S C H E N  N U T Z U N G  D E S  G E L Ä N D E S 
N AC H  AU F L A S S U N G  D E R  B E S I E D LU N G

▶ Beilage 22
Während die Siedlungsnutzung nördlich der 

Strasse im ausgewerteten Bereich mit den Gebäu-
den der Phase III.5 eindeutig zu Ende geht784, läuft 
die Siedlungsnutzung im Bereich südlich der Strasse 
nach Augusta Raurica weiter. Ein Brandhorizont, der 
wohl ins späte 2. Jh. n. Chr. zu datieren ist, sowie 
die Verfüllungen in den Kellern, welche ins frühe 
3. Jh. n. Chr. gehören dürften, legen mindestens eine 
weitere Bauphase für Horizont III nahe785.

Die im Folgenden als Phase IV.1 beschriebenen 
Befunde sind stratigrafisch jünger als Phase III.5 ein-
zuordnen. Eine Aussage in Bezug auf ihr chronolo-
gisches Verhältnis zu den jüngeren Bauaktivitäten 
südlich der Strasse ist hingegen nicht möglich.

8 .1  P H A S E  I V.1:  V E R S T U R Z S C H I C H T E N  U N D 
S T E I N R A U B

Während im Bereich der Grabung Windisch-Bachtha-
len 2006 – 2007 (V.006.2) wohl ein Teil der dieser 
Phase zuweisbaren Schichten dem maschinellen 
Voraushub zum Opfer gefallen sind, ist im Bereich 
der beiden anderen Grabungen Windisch-Alte Zür-
cherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2) und Win-
disch-Bachthalen 2008 – 2009 (V.008.3) (nur) mit 
Kappungen sowie Erosionsphänomenen zu rechnen, 
die diese Schichten angegriffen haben. Entsprechend 
sind sie nur stellenweise erhalten. Dazu kommen die 
mit zunehmender Distanz zur Strasse in grösserer 
Tiefe anzutreffenden aufgemischten Schichten, die 
als Reduktionshorizonte anzusprechen sind, in de-
nen sich die kontinuierlich tiefergreifende Zerstö-
rung der römischen Schichten durch Eingriffe wie 
etwa das Pflügen von oben manifestiert. Entspre-
chend ist in der zukünftigen Fundauswertung zu be-
achten, dass diese Schichten auch älteres Material der 
Phasen III.1 – 5 umfassen, insbesondere im Bereich 
der Hinterhöfe.

Sch694

Sch695

Sch696

G22.29

224 WindischBachthalen 2008 – 2009 (V.008.3). Parzelle 22. Grube G22.29.  
Planum nahe der UK der Verfüllungen Sch695 und Sch696. Sch695 ist als Verfüllung der 
ersten  Holzkiste anzusprechen, die sich gut gegen deren Hinterfüllung Sch694 abgrenzt.  
Die zweite Holzkiste zeichnet sich durch die rechteckige Ausdehnung der Amphoren
scherben in Sch696 ab. Blick nach Nordwesten.
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Als Verfallschicht bzw. Versturz der Steinbauten 
wird die teilweise stark mit Kalkbruchsteinen oder 
Ziegeln durchsetzte Schicht Sch79 angesprochen 
▶ 225  und Beilage 4. Sie beschränkt sich erhaltungsbe-
dingt auf den Bereich der porticus und die Gebäude-
front der Steinbauten in den Parzellen 8, 10 und 12. 
Zum Teil ist sie auch als Linse innerhalb des Reduk-
tionshorizontes Sch131 zu fassen. Einzig eingesun-
ken über Grube G18.2, hat sich auch eine mögliche 
Versturzschicht im westlichen Teil der ausgewerte-
ten Fläche erhalten. Sie enthält ebenfalls grössere 
Mengen an Ziegeln. Der restliche Abbruchschutt 
dieser Parzellen – vor allem Abbruchschutt der 
Lehmwände und Ziegel – ist in der als Reduktions-
horizont bezeichneten Schicht Sch131 enthalten bzw. 
aufgegangen. Zu dieser wurden alle Positionen ge-
schlagen, welche zwischen den OK der obersten ein-
deutig römischen Schichten und den neuzeitlichen 
Schichten Sch18 bzw. Sch535 liegen und nicht diffe-
renzierbar waren ▶ 55. Es handelt sich dabei um ein in 
der archäologischen Forschung als «Dark Earth»786 
bezeichnetes Schichtpaket. Entsprechend sind ma-
kroskopisch keine Straten zu unterscheiden. Wie Un-
tersuchungen an anderen Orten787 zeigen, handelt 
es sich bei solchen Deckschichten um eine grössere 
Zahl von Schichten, die nur mittels mikromorpholo-
gischer Untersuchungen getrennt werden können788. 
Im vorliegenden Fall dürfte sich die Schicht aus dem 
Abbruchschutt der letzten Bauphasen sowie mit zu-
nehmender Distanz zur Strasse auch älteren Schich-
ten zusammensetzen. Das makroskopische Schicht-
gefüge wurde durch Bioturbation, den Pflug sowie 
Tiere (u. a. Weidenutzung) vollständig aufgelöst789. 
Von der Deckschicht Sch131 wurde im Bereich der 
Parzellen 8, 10, 12 und 14 Schicht Sch70 abgetrennt. 
Dabei handelt es sich um in Gruben eingesunkene 
Straten, welche wohl nur durch Bioturbation beein-

trächtigt wurden und entsprechend als weitgehend 
unberührter Reduktionshorizont der letzten Sied-
lungsphase zu betrachten sind.

Wie das Fehlen von aufgehendem Mauerwerk bei 
einem Grossteil der Mauern der Parzellen 8, 10 und 
12 belegt, ist nach Ende der Nutzung des Gebietes 
als Siedlungsareal mit einer weitgehenden Berau-
bung der Mauern zu rechnen. Das Augenmerk lag 
dabei offensichtlich auf den Kalkbruchsteinen, da 
die Geröllfundamente kaum tangiert sind. Von die-
sen Steinraubtätigkeiten zeugen die über Mauer M16 
und dem Ostteil von Mauer M15 eingreifende Mau-
erraubgrube G8.17, die auf Mauer M1 und M17 be-
zugnehmende Grube G8.20 sowie die den Bereich 
der Mauern M3, M5 und M15 tangierende Grube 
G12.18 mit ihrer Verfüllung Sch36. Zudem könnten 
auch die Löcher Pf12.33 in Punktfundament M10 
▶ 226 als Spuren dieser Steinraubtätigkeit gedeu-
tet werden. Stratigrafisch zieht die Verfüllung von 
G8.20 teilweise unter ältere Schichten, dies dürfte 
allerdings mit Senkungen in der darunterliegenden 
Grube G8.10 in Verbindung zu bringen sein, zumal 
sich die Nachweisbarkeit dieser Mauerraubgrube 
auch auf den Bereich über dieser Grube beschränkt. 
Dazu kommen die beiden als mögliche Mauerraub-
gruben angesprochenen Befunde G4.1 und G4.2. Sie 
wurden allerdings nur oberflächlich in einem Son-
dierschnitt dokumentiert, sodass ihre Interpretation 
ungesichert bleibt. 

Die Ausdehnung in Feld V.006.2/F11 von Grube 
G12.18 ist wegen neuzeitlicher Störungen nicht ein-
deutig zu fassen. Ausserdem wurde sie im Profil ▶ Bei-
lage 4 nicht erkannt, sodass sie nachträglich aus den 
dokumentierten Schichten isoliert werden musste. 
Eine Trennung der Funde war entsprechend nicht 
immer möglich. In der Originaldokumentation wa-
ren die Schichten Sch36 und Sch164 als eine Schicht 

M15

Sch131

Sch79

225 WindischBachtha
len 2006 – 2007 (V.006.2). 
Horizont IV. Versturz Sch79 
sowie Reduktionshorizont 
Sch131 im Bereich der por
ticus und der Gebäudefront 
von Parzelle 10. 
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790 Wie in Kap. IV.7.5.6 ausgeführt, könnte dieser Abbruch allerdings 
bereits in Phase III.5 erfolgt sein.  791 Flück u. a. 2013, 797 f.  792 La
wrence im Druck.  793 Von den vier spätantiken Münzen Mü697 – Mü700 
ist einzig Mü700 sicher den Strassen S9 ff., zuzuweisen. Bei allen ande
ren handelt es sich um Streufunde aus Planie Sch131 oder der neuzeit
lichen Deckschicht Sch18.  794 Hinweise sind allenfalls vom Fund
material zu erwarten.  795 Denkbar ist ebenfalls eine Beschränkung 
des Steinraubes auf die Bereiche in unmittelbarer nähe der Strasse. 
Freundlicher Hinweis P.A. Schwarz.  796 Vgl. Kap. IV.9.  797 Die 
Münzen aus dem Kieskoffer und der Nutzungsschicht zu Strasse S8 
stammen alle aus dem 1. Jh. n. Chr. Vgl. Kap. VI.1.3.2.798 Müller 
Lhotska 1993, 20 – 22 Abb. 38.  799 Boesch u. a. 2007, 11.  800 Zu 
mittelalterlichen Spuren in anderen Bereichen der Grabungen Win
disch «Vision Mitte» 2006 – 2009 vgl. Schucany 2011, 74.  801 Bau
mann 1983, 200 Abb. 44.  802 Vgl. Baumann 1983, 286 f. Abb. 69.  
803 Fundamente dieser Gebäude dürften im Rahmen der Grabung 
WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3) Areal «Kreisel» frei
gelegt worden sein (Schucany 2011, 75 Abb. 34).  804 So bereits 
Schucany 2012b, Anm. 273.  

zusammengefasst. Wie sich im oben genannten Pro-
fil aber deutlich ablesen lässt, ist der Bereich östlich 
der Achse 219.40 vorwiegend aus reinen Kalksplit-
tern zusammengesetzt, während die Schicht westlich 
dieser Grenze sehr viel heterogener ist und neben 
Kalkbruchsteinen auch Mörtelbruchstücke, Zie-
gelfragmente und weitere schuttige Anteile enthält. 
Entsprechend wurden die beiden Schichten entlang 
dieser Linie nachträglich getrennt. Aufgrund der sich 
nach oben auflösenden Schichtgefüge ist die wei-
tere Fortsetzung des Eingriffes nicht mit Sicherheit 
zu verfolgen. Schliesslich sind die Löcher Pf12.33 in 
Mauer M10 ▶ 226 zu erwähnen790. Sie dürften von ei-
ner Brechstange stammen und beim Ausrauben der 
Mauern entstanden sein. Ihre Verfüllung liefert keine 
Funde.

Eine sichere Datierung dieser Eingriffe ist schwie-
rig. Wie die letzten Auswertungen im Legionsla-
ger791, aber auch im Tempelbezirk Kabelwerke792 

zeigen, sind in Mauerraubgräben regelhaft eine 
grössere Anzahl antiker Münzen anzutreffen. Diese 
fehlen in den hier diskutierten Befunden völlig793. 
Drei mögliche Erklärungen sind denkbar. Einerseits 
könnte der Mauerraub deutlich früher, unmittelbar 
nach Aufgabe des Siedlungsareals erfolgt sein. Oder 
aber die Beraubung erfolgte zu einem vergleichba-
ren Zeitpunkt wie in den obgenannten Grabungen, 
nach dem 2. Drittel des 4. Jh. n. Chr. Im Unterschied 
zu den zuvor beschriebenen Arealen war allerdings 
das hier besprochene Areal nicht mehr benutzt/be-
gangen, sodass das im umliegenden Erdreich keine 
spätantike Münzen eingelagert wurden und entspre-
chend bei der Rückverfüllung auch keine Münzen in 
die Mauerraubgruben gelangen konnten. Auch hier 
ist ex absentia keine Aussage möglich794.

Schliesslich ist nicht auszuschliessen, dass die Be-
raubung erst im Zuge des Wiederauflebens des Stein-
baus im Mittelalter vom unmittelbar westlich gelege-
nen Städtchen Brugg aus erfolgte.

Dass sich der Nachweis solcher Steinraubtätigkei-
ten auf die Gebäudefront beschränkt, ist weniger mit 
der tatsächlichen Ausdehnung dieser Tätigkeit, son-
dern vielmehr mit der zunehmenden Kappung der 
jüngsten Schichten im hinteren Bereich der Parzel-
len zu erklären795. Dies belegt auch der Nachweis der 
über G8.10 abgesunkenen Mauerraubgrube G8.20. 
Der geringe Anteil von Kalkbruchsteinen in der 
Deckschicht Sch131 ist möglicherweise als Zeugnis 
dieses Steinraubes zu werten. Allerdings ist auch die 
Nutzung des Geländes als Ackerland796 und ein da-
mit verbundenes Auslesen der Steine beim Beackern 
nicht auszuschliessen. Ein Hinweis dafür ist der Flur-
name «Steinacker».

M12

M11

M10

N

226 WindischBachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Horizont IV. Die drei 
Punktfundamente M10 – M12 der porticus der Parzelle 12 zeigen unter
schiedliche Erhaltungszustände. Während bei M11 und M12 das aufgehen
de Mauerwerk noch erhalten ist, fehlt es bei M10. Die Löcher Pf12.33 in 
diesem Fundament könnten Spuren der Beraubung sein, welche demnach 
mit einem Brecheisen erfolgte, das zum Auseinanderbrechen der Mauer  
in den Mauerkern geschlagen wurde.
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9  H O R I Z O N T  V:  D I E  Z E I T  D E S  
F R Ü H M I T T E L A LT E R S  B I S  Z U R  F R Ü H E N 
N E U Z E I T

Wie unter Kap. IV.4.7 ausgeführt, wird Strasse S8 
offenbar vom Ende der römischen Zeit bis zum Bau 
der Strasse S9 zwischen 1740 und 1775 weiter ge-
nutzt, ohne dass erkennbare Erneuerungen an ihr 
vorgenommen wurden. Zumindest das Münzspek-
trum aus den Kieskoffern der Strasse bzw. der letz-
ten Nutzungsschicht liefert keine Hinweise darauf. 
Die Kontinuität ist durch die Lagekontinuität von S9, 
sowie dem Nachweis der Strasse auf der von Hans 
Conrad Gyger gezeichneten Ansicht des Eigenamtes 
aus dem Jahre 1660/70 ▶ 18 weitgehend gesichert. 
Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass vor-
gängig zur Errichtung dieser Strasse Schichten ent-
fernt wurden, um die Fundamentierung der Strasse 
mit Kalkbruchsteinen realisieren zu können. Ohne 
eine vollständige Untersuchung des Fundmaterials 
ist dies nicht zu entscheiden797. Die hier untersuchte 
Strasse dürfte Teil eines der beiden von Erhard Etz-
laub um 1500 durch die Schweiz verzeichneten Pil-
gerwege nach Rom sein798. Dieser führt von Basel 
über Rheinfelden nach Brugg und weiter über Zürich, 
Einsiedeln und Chur zu den Bündner Pässen. Dabei 
dürfte das hier untersuchte Teilstück weiterhin Teil 
der Verbindung zwischen der Brücke in Brugg und 
der Fähre über die Reuss in der Fahr gewesen sein. 
Für eine Weiternutzung der römischen Strasse und 
eine damit verbundene Verschlechterung des Stras-
senzustandes sprechen auch die im 16. und 17. Jh. 
nicht abreissenden Klagen über die Strassenverhält-
nisse auf den wichtigsten Verbindungsachsen799.

Weitere eindeutige Spuren einer Nutzung des 
Geländes sind für diesen Zeitabschnitt im hier aus-
gewerteten Bereich nicht anzuführen800. Die voll-
ständig homogenisierte Deckschicht Sch131 spricht 
dafür, dass eine landwirtschaftliche Nutzung anzu-
nehmen ist.

Nicht näher als in die Horizonte IV oder V, mög-
licherweise auch VI sind die Gruben G10.15, G20.7, 
G20.8, die Kadaverentsorgungsgrube G22.27 und 
Gräbchen Gn22.14 einzuordnen. Diese Eingriffe 
zeichnen sich teilweise bereits in der Deckschicht 
Sch131 ab oder schneiden Schichten der Phase III.5, 
sodass sie jünger als Horizont III datieren.

1 0  H O R I Z O N T  V I :  D I E  B E B AU U N G  D E S 
G E L Ä N D E S  I N  D E R  F R Ü H E N  N E U Z E I T  
B I S  2005

Im Bereich der Grabung Windisch-Bachthalen 
2006 – 2007 (V.006.2) folgen teils direkt über der 
letzten römischen Abbruchschuttschicht Sch79, teils 
getrennt davon durch die Deckschicht Sch131 die 
klar im Kontext des 1972 abgebrochenen Bauernhau-
ses NZ1 ▶ Beilage 1 stehenden Schichten, welche als 
Sch18 zusammengezogen werden. Da der Voraushub 
bis auf die OK der neuzeitlichen Mauern erfolgte 
und die Behandlung dieser Schichten nicht Teil der 
Fragestellung dieser Arbeit ist, wurden alle Schich-
ten, sowohl die bauzeitlichen Schichten als auch die 
offensichtlich im Kontext des Abbruches von NZ1 
entstandenen Schichten, zu Schichtpaket Sch18 ge-
schlagen. Das Gebäude NZ1 ist mit der sogenann-
ten Liegenschaft Zubler-Walter zu identifizieren801. 
Sie wurde 1872 als Ersatz der Gebäude der äusseren 
Bachthalen errichtet, welche weiter von der Alten 
Zürcherstrasse entfernt im heutigen Hirschpark der 
Klinik Königsfelden standen ▶ 227802 und dem Neu-
bau ebendieser Klinik 1872 weichen mussten803. Die 
Liegenschaft war teilweise unterkellert, wie die Be-
funde in den Feldern V.006.2/F12 und F13 belegen. 
Ausserdem ist mit einem deutlichen Unterschied des 
Gehniveaus zwischen der der Alten Zürcherstrasse 
zugewandten Hausseite (Niveau der neuzeitlichen 
Strasse um 351,20 m ü. M.) und der Gebäuderück-
seite zur späteren Zürcherstrasse hin (UK von Sch18 
bei ca. 350,50 m ü. M.) zu rechnen ▶ 227. Die Fun-
damentmauern des Gebäudes reichten bis auf den 
anstehenden Boden und zerstörten in ihrem Verlauf 
alle römischen Schichten. Das Gebäude wurde 1972 
abgerissen, ein Teil des Bauschuttes (Sch18) auspla-
niert, und an seiner Stelle wurde ein Parkplatz errich-
tet.

Im Bereich der Grabungen Windisch-Alte Zür-
cherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2) und Win-
disch-Bachthalen 2008 – 2009 (V.008.3) wurden 
wohl bereits im Spätmittelalter erste Gebäude des 
Einzelhofes «mittlere Bachthalen» errichtet, zumal 
sie auf den ältesten überlieferten Ansichten dieses 
Gebiets ▶ 18 bereits zu erkennen sind. Zu diesen dürf-
ten die Geröllfundamente NZ24 gehören804. Diese 
Bauten wurden spätestens gegen Ende des 18. Jh. 
durch den sogenannten Kohlehof (NZ16, ▶ Beilage 1) 
ersetzt. Dieses Gebäude – inzwischen allerdings 
mehrfach umgebaut – bestand bis zu seinem Ab-
bruch vorgängig zur Grabung, zuletzt als Restaurant 
Bussola. Westlich des Kohlehofes und im rückwärti-
gen Teil der Parzelle wurden im Laufe der Zeit wei-
tere Gebäude (NZ26 bzw. NZ15) errichtet ▶ 227. Die 
Grundmauern dieser Gebäude griffen ebenfalls bis 
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G16.20

G16.19

G16.18

G16.25

NZ17

NZ1

NZ16

NZ15 NZ25

227 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Flugaufnahme von 1959 des Areals zwischen Bahndamm und Alter Zürcherstrasse in Windisch. Im Zentrum 
die Liegenschaft ZublerWalter (NZ1), rechts davon die Gebäude der mittleren Bachthalen (sog. Kohlehof ) (NZ16). Bei der Liegenschaft ZublerWalter sind 
die Terrassierungsmauer auf der Ostseite des Gebäudes und der abfallende Weg auf seiner Westseite deutlich zu erkennen. Alle weiteren Gebäude, welche 
im Lauf der Auswertung mit einer NZNummer verknüpft wurden, sind entsprechend bezeichnet. Blick nach Osten.

228 WindischAlte 
Zürcherstrasse Nord 
2008 – 2009 (V.008.2).  
Parzelle 16. Diverse  
Phasen. In der Nordostecke 
der Fläche zeichnen sich 
die konzentrisch einsin
kenden Schichten über  
den beiden sich überla
gernden Gruben G16.19 
und G16.20 ab. In der  
Südwestecke ist die 
durch den neuzeitlichen 
Brunnenschacht (NZ17) 
gestörte Grube G16.18 zu 
erkennen. In der Nord
westecke liegt die wohl 
ebenfalls neuzeitliche 
Grube G16.25.
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805 Vgl. Trumm 2010a, 92. 

NZ22

G16.25

G16.26

Sch131

evtl. zu G16.26 
gehörig?

229 WindischAlte Zürcherstrasse 
Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Parzelle 16. 
Horizont VI. Nach dem ersten Abtrag zeigt 
sich ein gelblicher Lehmboden NZ22, der 
aufgrund der Funde neuzeitlich datiert  
und wohl zu einem Schuppen gehörte.  
Die Gruben G16.25 und G16.26 sind ver
mutlich ebenfalls neuzeitlich, werden  
aber von den unter dem Lehmboden  
liegenden Leitungsgräben gestört, sind 
also mit Sicherheit älter als der Schuppen.

in den anstehenden Boden ein und waren zumindest 
teilweise – NZ15 sogar vollständig – unterkellert.

Im Bereich zwischen den Liegenschaften NZ1, 
NZ15 und NZ16 waren verschiedene Eingriffe zu 
beobachten, darunter Leitungsgräben unterschiedli-
cher Zeitstellung, ein neuzeitlicher Brunnenschacht 
(NZ13) ▶ 228, aber auch ein Lehmboden NZ22, der 
wohl zu einem Schuppen im Hinterhof der Par-
zelle gehörte ▶ 229. Die UK des Lehmbodens von 
350,60 m ü. M. gibt für den Bereich nördlich Achse 
820 die maximale Erhaltung von römischen Schich-
ten an. Möglicherweise ebenfalls neuzeitlich, aber 
älter als der Schuppen datieren die beiden Gruben 
G16.25 und G16.26, welche von den unter dem 
Lehmboden liegenden Leitungsgräben gestört wer-
den. Dazu kommen verschiedene Leitungen – eine 
Wasserleitung des frühen 20. Jh., eine überregionale 
Transportleitung für Gas sowie eine Stromleitung, 
zusammengefasst unter der Bezeichnung NZ24 –, 
welche im Bereich der römischen Parzelle 14 den 
ausgewerteten Bereich in eine östliche und eine 

westliche Hälfte teilen und alle dazwischenliegende 
Schichtanschlüsse gestört haben.

Im Zuge des bereits erwähnten Baus des Klinikge-
bäudes 1872 wurden massive Geländeveränderun-
gen im Bereich westlich des ausgewerteten Areals 
vorgenommen. Vermutlich wurden Teile des Aus-
hubs in der Senke westlich der Alten Zürcherstrasse 
deponiert und die Hangkante damit nach Norden 
verschoben805. Gleichzeitig wurde wohl der Verlauf 
der Zürcherstrasse infolge der Anlage des Parks von 
Königsfelden nach Westen verschoben. Dabei dürfte 
auch der Einschnitt derselben und die Böschung zu 
den Hallerbauten westlich davon entstanden sein. 
Bei diesem Vorgang dürfte weiteres Aushubmate-
rial angefallen sein, welches in der Senke deponiert 
wurde. Dass die massiven Auffüllungen nicht erst 
beim Bau der Markthalle 1929 erfolgten, zeigt die 
vor 1903 entstandene Aufnahme ▶ 230, in der vor den 
Liegenschaften Zubler-Walter und Kohlehof keine 
Senke zu erkennen ist. Umgekehrt ist hingegen im 
hinteren Bereich der ausgewerteten Fläche im Kon-
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text des Baus der Unterführung unter dem Bahn-
damm mit Abträgen und dadurch Kappungen der 
römischen Schichten zu rechnen.

Nachdem das Gebiet also während Jahrhunderten 
nur mit zwei Kleinhöfen bebaut war und die ansons-
ten offene Landschaft landwirtschaftlich genutzt 
wurde, trat ab der Mitte des 18. Jh. ein wesentlicher 
Wandel ein. Ausgehend vom Bau des Bahnhofes 
Brugg (nota bene damals auf Windischer Boden lie-
gend) im Jahre 1856, entstand innert etwa 100 Jahren 
ein dicht bebautes Industriegebiet.

1 2 3 4

230 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Blick von den Unteren Rüttenen auf das später von der Firma Brugg Kabelwerke überbaute 
Gelände in Windisch. Im Hintergrund von links nach rechts das Bahnhofsgebäude (1), das Restaurant Cardinal (2), der Kohlenhof (3) und  
die Liegenschaft ZublerWalter (4). Eine Senke ist nicht zu erkennen. Um 1900.
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In diesem Kapitel werden einzelne Fundgruppen dis-
kutiert, welche von H. Flück sowie anderen Autorin-
nen und Autoren – teils im Rahmen von Aufträgen 
teils als universitäre Qualifikationsarbeiten an der 
Universität Basel – näher untersucht wurden.

1  D I E  M Ü N Z E N 8 0 6

1 .1  V O R G E H E N  U N D  M E T H O D I K

Ursprünglich war eine Beschränkung bei der Bear-
beitung der Münzen auf die stratifizierten Münzen 
vorgesehen. Im Laufe der Arbeit stellte sich aber he-
raus, dass ein grosser Teil der (Nutzungs-)Schichten 
der letzten Phase(n) zu Deckschicht Sch131 redu-
ziert wurden, sodass eine Datierung dieser letzten 
Phase allein anhand der stratifizierten Münzen nicht 
möglich gewesen wäre. Um die Siedlungsdauer den-
noch erfassen zu können, wurde entschieden, alle 
728 Münzen sowie einen religiösen Pfennig zu bear-
beiten807. Dies sind alle Münzen von Windisch-Bach- 
thalen 2006 – 2007 (V.006.2) und Windisch-Bach- 
thalen 2008 – 2009 (V.008.3) sowie alle nördlich der  
Stras se gefundenen Münzen von Windisch-Alte 
Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2) und 
Windisch-Bachthalen 2007 – 2009 (V.007.3). Aus 
der Grabung Windisch-Bachthalen 2007 – 2009 
(V.007.3) wurden zudem die Münzen, welche ein-
deutig der Strasse zugewiesen werden konnten, her-
angezogen808. Zwecks Reduktion des Bestimmungs-
aufwandes wurde zudem entschieden, nur Münzen 
abschliessend zu bestimmen, welche potenziell 
einen relevanten tpq aufweisen. Aufgrund der von 
S. Wyss809, C. Schucany810 und J. Baerlocher811 erar-

V 
 AUSGEWÄHLTE FUNDGRUPPEN

806 Der Verfasser dankt Michael Nick, IFS, für ein kritisches Ge-
genlesen der Arbeit in Bezug auf numismatische Belange und Markus 
Peter, Römerstadt Augusta Raurica, sowie Rahel Ackermann, IFS, für 
Hinweise und Auskünfte.  807 Der Verfasser dankt G. Matter, Kan-
tonsarchäologe, und der KAAG für die Übernahme der Bestimmungs-
kosten. Die Bestimmungen wurden verdankenswerterweise anfangs 
durch Hugo Doppler, Baden, ab Mai 2012 durch M. Nick, IFS, durch-
geführt. Der Auftrag umfasste nur die Bestimmung der Münzen. Alle 
weiteren Auswertungen und Überlegungen erfolgten durch den Ver-
fasser.  808 Streufunde sowie Funde aus den Bereichen südlich der 
Strasse (Strassengraben, Bereich Überbauung südlich der Strasse) 
und Funde aus dem nicht einbezogenen Areal «Kreisel» der Grabung 
Windisch-Bachthalen 2007 – 2009 (V.007.3) wurden nicht berück-
sichtigt.  809 Wyss 2005b, 64, 70.  810 Schucany 2011, 59.  811 Baer-
locher u. a. 2012, 32 f.  
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812 Die jüngsten in Phase III.1 stratifizierten Münzen stellen zwei 
Asse des Gaius sowie eine Imitation eines Asses des Gaius dar. Dies 
zeigt, dass der Entscheid richtig war. Vgl. Kap. VI.3.2.  813 Zum 
Beispiel mit den von Markus Peter für Augusta Raurica publizierten 
Münzkurven für das 1. Jh. n. Chr. Vgl. Peter 2001, 116 – 122, Abb. 65.  
814 Abschliessend bestimmt wurden 422 der 728 Münzen und 1 reli-
göser Pfennig; vorbestimmt wurden 306 Exemplare.  815 Für die Re-
publik-Asse wird dabei – in einer gewissen Unschärfe – die «Repub-
lik» als Prägeherr gewertet. Dies erlaubt im hier untersuchten Kontext 
bereits verwertbare Aussagen, im Gegensatz zu Bestimmungen, welche 
z. B. die Zeit «Augustus bis Claudius» umfassen.  816 Diese werden 
in den Vergleichskurven üblicherweise ebenfalls nicht beachtet, so-
dass dies zu Ungenauigkeiten geführt hätte. Bei der Arbeit mit einzel-
nen Münzen wurden die Gegenstempel – insbesondere wenn es sich 
um nachtiberische handelte – hingegen in die Datierung einbezogen.  
817 Kemmers 2006, 141 – 144, bes. Fig. 4.6. Allerdings bleibt unklar, 
ob sie dabei die Schichterhaltung berücksichtigt. Vgl. auch Anm. 1786.  
818 Vgl. Kap. VI.5.1.  819 Zur Interpretation von Münzen als Bauop-
fer vgl. Donderer 1984. | Zu Bauopfern im Allgemeinen vgl. Schmid 
2010a. | Allgemeine Überlegungen zum Verlust von Münzen vgl. 
Kemmers 2006, 136 – 141.  820 Mörtelboden: Vindonissa: Doppler 
2013, 336. | Mauer: Augusta Raurica: Schmid 2010a, 288; Vindonissa: 
Doppler 2013, 336. | Mosaik: Augusta Raurica: Schmid 2010a, 292; di-
verse Fundorte: Donderer 1984, 182 – 187. | Feuerstelle: Wiblé 2008, 
122 – 124 zusammen mit einem Gefäss, nur im Wallis bekannt.  821 So 
Doppler 2013, 336. | Bei einem Befund, wie ihn Schmid 2010a, 292 im 
Kaiseraugster Kastell vorlegt, ist dies etwa infrage zu stellen. Wenn die 
spätantiken Münzen in Mauerraubgräben als nicht intentionelle De-
ponierungen aufgefasst werden (vgl. Doppler 2013, 326), ist dies auch 
für ihre Präsenz in einem Pfostenloch zu diskutieren.  822 Als Ver-
gleich sei auf Münzefunde aus frühneuzeitlichen (Holz-)Häusern ver-
wiesen, die häufig im Kontext von Holzfussböden auftreten und sich 
teilweise entlang der Wände häufen, z. B. die Funde aus den Häusern 
St.-Oswalds-Gasse 16 und 18 in Zug in Doswald 2009, 239 – 247; darin 
auch zahlreiche weitere Beispiele.  

beiteten und publizierten Vorarbeiten und der vom 
Verfasser überblicksmässig aufgenommenen Ke-
ramik der Parzelle 12 war klar geworden, dass eine 
Überbauung des Geländes frühestens in spättiberi-
scher Zeit erfolgte812. Münzen, die vor oder unter 
der Herrschaft des Tiberius geprägt wurden, haben 
dementsprechend als Einzelfund keine Aussage im 
Sinne eines tpq. Diese wurden deshalb nur bis auf 
den Münzherrn bestimmt. Auswertungen, bezogen 
auf die Zusammensetzung der Münzensembles aus 
den einzelnen Phasen, und Vergleiche mit Münz-
kurven aus den umliegenden Siedlungen sind damit 
trotzdem möglich, da sich diese in der Regel auf eine 
Gliederung nach den Prägeherren stützen813. Ab-
schliessend bestimmt wurden hingegen die Münzen, 
die unter Gaius oder seinen Nachfolgern geprägt 
wurden814. Nachrömische Münzen wurden in die 
Münzliste aufgenommen, sind aber weitgehend un-
bearbeitet. Als bestimmbar werden im Folgenden 
Münzen bezeichnet, welche auf den Münzherrn ge-
nau bestimmt werden konnten815.

Bei der Phasenzuweisung wurden Münzen aus 
Befunden, die zwei Phasen zugewiesen sind (d. h. 
Phasen III.1 – 2 oder III.3 – 4), der jüngeren der bei-
den Phasen zugewiesen. Münzen aus Strukturen, die 
nicht näher als auf drei oder mehr Phasen einzugren-
zen sind, wurden nur für die Gesamtkurve berück-
sichtigt. Von der Betrachtung der stratifizierten Mün-
zen ausgeschlossen wurden zudem alle Münzen, die 
nur mit Qualität 2 oder 3 einem Befund zugewiesen 
werden konnten. Eine Ausnahme bilden hierbei die 
Funde aus der Strasse. Für diese wurden auch Mün-
zen mit Qualität 2 in die Überlegungen einbezogen, 
da ansonsten die Anzahl der Münzen zu klein gewe-
sen wäre.

Imitationen wurden in der Zuweisung zu bestimm-
ten Prägeherren gleich behandelt wie ihre Vorbilder, 
da sie archäologisch denselben tpq aufweisen. Ge-
genstempelungen wurden in den Münzkurven nicht 
beachtet816.

Die vollständige Münzliste ist auf edoc, dem Do-
kumentenserver der Universität Basel zugänglich 
(DOI: 10.19218/3906897134). In Kap. IX.1 findet 
sich zudem eine nach Prägeherr gegliederte Konkor-
danzliste zwischen den in dieser Publikation verwen-
deten Katalognummern und den Inventarnummern 
der Münzen.

Betrachtet man die Verteilung aller 492 einge-
messenen Münzen ▶ 231, fallen zwei Besonderhei-
ten auf. Einerseits zeichnet sich mit zunehmendem 
Abstand von der Strasse deutlich eine Abnahme der 
Fundmünzen ab. Ein vergleichbares Bild wurde von 
F. Kemmers in Noviomagus Batavorum festgestellt. 
Sie erklärt dies mit einem geringeren Münzumlauf 
im hinteren Bereich der Parzellen bzw. einer Kon-
zentration der Handelsaktivitäten in der Gebäude-

front817. Dies ist aufgrund der Münzkonzentrationen 
in den Frontbereichen der Parzellen 8, 12 und 22 hier 
ebenfalls zu konstatieren818. Allerdings dürfte das 
hier vorgelegte Bild stark durch die Abnahme der 
Schichterhaltung in den hinteren Bereichen der Par-
zellen beeinflusst sein. Als zweite Auffälligkeit sei auf 
die Fundverteilung im Bereich der Strasse (Grabung 
Windisch-Bachthalen 2007 – 2009 [V.007.3]) hinge-
wiesen: Die eingemessenen Münzen – jeweils ca. 15 
Stück – beschränken sich auf die beiden vollständig 
von Hand ausgegrabenen Streifen. Leider ist nicht 
mehr zu rekonstruieren, ob der maschinelle Abbau 
der beiden Strassenblöcke in den Feldern 2/12 und 
4/14 mit oder ohne Begleitung durch einen Metall-
detektor erfolgte. Entsprechend muss offenbleiben, 
ob ein maschineller Abbau des Sediments unter Ein-
satz des Detektors ähnliche Resultate erbracht hätte 
wie der Schichtabbau per Hand. Aufgrund der Re-
sultate der von Hand abgebauten Felder ist aber zu 
konstatieren, dass innerhalb einer Siedlung in einem 
Strassenkoffer durchaus mit bis zu einer Münze auf 
zwei Kubikmeter Sediment zu rechnen ist.

Im Folgenden werden allgemeine Überlegungen 
zur Frage der Münzen als Bauopfer angestellt, da 
diese für die Datierung eine Bedeutung aufweisen 
können. Im Anschluss werden die möglichen Bau-
opfer aus dem vorgelegten Material diskutiert. Eine 

http://edoc.unibas.ch/56347/
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ausführliche Diskussion der Gesamtmünzkurve, 
der einzelnen Münzkurven pro Phase und der für 
die Datierung relevanten Münzen erfolgt in den 
Kap. VI.3.2.2, VI.4.2.3, VI.5.2.2, VI.6.2 2 und VI.7.1.2. 
Eine abschliessende Behandlung numismatischer 
Fragestellungen bleibt hingegen einer spezifischen 
Auswertung und Publikation vorbehalten.

1 . 2  B A U O P FE R

Funde von Münzen in Baustrukturen sind aufgrund 
ihrer Bedeutung als termini post quos in den Überle-
gungen zur Datierung der Befunde im Folgenden ver-
schiedentlich ein Thema. Hier interessiert die Frage, 
wie solche Vergesellschaftungen zustande kommen. 
Neben dem Zufall, dessen Wirken nicht zu beurtei-
len ist, indem etwa bei Baumassnahmen Münzen äl-
terer Schichten in Fundamente und Planien gelangen, 
stellt sich die Frage, ob auch mit intentionellen Nie-
derlegungen zu rechnen ist.

Einzelfunde von Münzen in besonderem Fund-
kontext werden gerne als mögliche Bauopfer ange-

sprochen819. Namentlich, wenn sie in einem Mör-
telboden, unter einem Mosaik oder in einer Mauer 
gefunden oder auch unter einer Feuerstelle ange-
troffen werden820. Die Befunde in Steinbauten sind 
dabei recht eindeutig: Steckt die Münze im Mörtel, 
ist davon auszugehen, dass sie mit Absicht in diesen 
gelangte oder zumindest eindeutig als Teil des Be-
fundes anzusprechen ist. Bei Holzbaubefunden ist 
eine Ansprache einer Münze als Bauopfer deutlich 
problematischer, da ein gesicherter Zusammenhang 
der Münze mit dem Gebäude nicht so eindeutig zu 
belegen ist. Ist etwa eine Münze in einem Pfosten-
loch intentionell niedergelegt worden oder einfach 
zufällig mit der Verfüllung hineingelangt821? Kann 
eine Münze in einem Balkengräbchen als Bauopfer 
interpretiert werden oder handelt es sich um einen 
Verlustfund, welcher im Spalt zwischen Wand und 
Holzfussboden verschwand und so, nachdem sich 
Wand und Boden im Laufe der Zeit aufgelöst haben, 
bei der Ausgrabung im Balkengräbchen gefunden 
wurde822?

Wie die in der Auswertung Via et Porta Praetoria 
als mögliche Bauopfer vorgestellten Beispiele nahe-
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231 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Kartierung aller eingemessenen Münzen (n = 492). Als Hintergrund wurde zur Orientierung der Übersichtsplan der Überbauung  
der Phase III.4 gewählt. O. M.
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823 Doppler 2013, 336. | Die umfangreiche Liste von Münzfunden 
aus Mosaiken bei Donderer 1984, 182 – 187 enthält leider keine An-
gaben zum Abnutzungsgrad der Münzen. | Vorsicht ist zudem in der 
Spätantike geboten, da diese Münzen nur geringe Abnutzungsspu-
ren zeigen, vgl. Peter 2013, 192.  824 Schmid 2010a, passim.  825 Es 
sind dies: Mü32 aus Pf20.18 (A 4/5); Mü77 aus G12.3 (A 5/0); Mü199 
aus Pf12.34 (A 4/3); Mü243 aus Pf16.13 (A 0/3); Mü255 aus Pf14.22 
(A 3/3); Mü291 aus Pf10.24 (A 0/4); Mü485 aus Pf16.45 (A 0/2) und 
Mü650 aus Pf12.31 (A 0/0). Dazu kommen zwei Fälle von Münzen in 
neuzeitlichen Pfostenlöchern: Mü166 und Mü726; erstere ist eine römi-
sche, letztere eine neuzeitliche Münze und damit ein weiterer Beleg 
für die Problematik der Interpretation von Münzen als Bauopfer.  
826 Es handelt sich um die Münzen Mü54 aus Gn20.18 (A 4/4); Mü131 
aus Gn18.3 (A 0/0); Mü207 aus Gn10.9 (A 4/4); Mü269 aus Gn14.9 (A 
3/3); Mü390 aus Gn14.1 (A 3/2); Mü444 aus Gn10.11 (A 3/3); Mü448 
aus Gn18.13 (A 0/0); Mü484 aus Pfostenfundament Pf10.31 in Gn10.9 
(A 2/2); Mü512 aus Gn22.17 (A 3/3) und Mü618 aus Gn16.8 (A 0/0).  
827 Pfostenfundament: Mü690 aus Fu16.1 (A 0/0). | Feuerstellen: 
Mü236 aus Fs18.4 (A 0/0); Mü521 aus Fs22.3 (A 0/0); Mü281 aus Fs16.5 
(A 3/3). In keinem dieser Fälle wurde auf der Grabung eine Verge-
sellschaftung mit einem Gefäss beobachtet.  828 Zur Datierung der 
Phase III.5 vgl. Kap. VI.6.2.  829 Einzelne Aspekte des gesamten Fi-
bel-Kapitels wurden am 12. Treffen der Arbeitsgruppe «Vici der Nord-
ostschweiz und der angrenzenden Regionen» am 21. November 2012 
in Basel diskutiert. Der Verfasser dankt allen Beteiligten, insbesondere 
den Initianten der Arbeitsgruppe, R. Ackermann und V. Homberger, 
Schaffhausen, für die angeregte und anregende Diskussion. Kritisch 
durchgelesen und mit Anmerkungen versehen wurde das Kapitel ver-
dankenswerterweise von E. Deschler-Erb, Universität Zürich. Die Fi-
beln und einzelne der Vergleichsensembles wurden im Rahmen einer 
Übung im HS 2013 an der Universität Basel aufgenommen. Konkret 
wurden von den Studierenden 105 der total 189 Fibeln vorbestimmt, 
der Gesamtkatalog wurde vom Verfasser auf dieser Grundlage erstellt. 
Zudem wurden die Ensembles von Lousonna, Aventicum, Oedenburg, 
Augusta Raurica, Tenedo und Aquae Helveticae ausgezählt und teil-
weise auf ins 1. Jh. n. Chr. datierende Ensembles reduziert. Der Verfas-
ser dankt den Studierenden Lorenzo Barbieri, Laura Caspars, Jessica 
Fäh, Martha Imbach, Sarah Lo Russo, Erik Martin und Laura Rindlis-
bacher für ihre engagierte Mitarbeit.  830 Fi189 wurde wegen der pos-
tulierten Zugehörigkeit zu einer lokalen Produktion aufgenommen. 
Vgl. Kap. V.2.1.4.  831 Vgl. Kap. V.2.2.  832 Vgl. Kap. IV.5 und IV.6.  
833 So stehen etwa für Parzelle 12 den 176 Befunden, deren Funde 
sich den Phasen III.1 – 4 zuweisen lassen, nur gerade 26 Befunde der 
Phase III.5 gegenüber. Von Letzteren sind ausserdem 13 Befunde als 
Mauern anzusprechen, die erfahrungsgemäss kaum Funde liefern. So 
stammt nur eine Fibel Fi128 aus einem Fundkomplex, der mit einer der 
25 Mauern im ausgewerteten Areal zu verknüpfen ist.  834 Leifeld 
2007, 262; Philippe 2000, 214 f.; Rey-Vodoz 1998, 48; Furger/Desch-
ler-Erb 1992, 24.  835 Vgl. Kap. VI.7.  836 Zwar ist das Fundmaterial, 
wie in Anm. 1620 dargelegt, nicht vollständig inventarisiert. Gussfor-
men wären aber bei der Registrierung bzw. bereits auf der Grabung 
aufgefallen.  837 Vgl. etwa den Befund in Augsburg-Kornhausgasse 
(Bakker 1985).  838 Vgl. Kap. IV.7.9.2 und VII.5.2.6.  839 Wenn sie 
zusammen gefunden worden wären, wäre dies von den Ausgräbern 
wohl vermerkt worden.  

legen, stellt sich die Frage, ob für eine Interpretation 
als Bauopfer neben der Fundlage auch die gezielte 
Auswahl einer Münze, sei es in Bezug auf das Münz-
bild oder dass das Stück möglichst prägefrisch sein 
sollte823, als Kriterium zu gelten hat. Ähnliches kann 
für die als Bauopfer interpretierten Stücke aus Au-
gusta Raurica beobachtet werden824: Fünf der acht 
beurteilbaren Münzen sind prägefrisch, zwei zeigen 
geringe Umlaufspuren, die letzte könnte als Spielstein  
sekundär genutzt und gezielt ausgewählt worden sein. 
Grundsätzlich dürfte das Kriterium «prägefrisch» 
allerdings eher von den Bearbeitern angewandt wor-
den sein, um Bauopfer zu identifizieren, und wohl 
weniger ein Kriterium für die Menschen der Antike 
gewesen sein. Für prägefrische Münzen kann eher 
eine direkte, intentionelle Deponierung angenom-
men werden, während stark abgenutzte oder kor-
rodierte Münzen auch aus älteren Kontex ten durch 
Umlagerung zufällig an den Fundort gelangt sein 
können. Insofern ist die Klassierung eines Münzfun-
des als Bauopfer ein Zusammenspiel mehrerer Fakto-
ren und im Endeffekt, insbesondere bei Holzbaube-
funden, wohl kaum mit Sicherheit zu belegen.

In den hier ausgewerteten Grabungen stammen 
acht Münzen mit Sicherheit aus Pfostenlöchern825, 
während zehn Münzen einem Balkengräbchen/Bal-
kenlager zugewiesen wurden826. Eine Münze stammt 
aus einem Pfostenfundament, und drei Münzen wur-
den im Kontext von Feuerstellen gefunden827. Keine 
dieser Münzen ist prägefrisch, nur eine einzige weist 
geringe Umlaufspuren auf; alle anderen sind mittel 
bis sehr stark abgegriffen oder so stark korrodiert, 
dass der Abnutzungsgrad nicht zu beurteilen ist. Ins-
besondere die stark korrodierten dürften wohl eher 
durch Umlagerungen aus älteren Schichten an ihren 
endgültigen Fundort gelangt sein. 

Aufgrund der detaillierten Befundanalyse sind nur 
zwei der oben aufgelisteten Münzen als mögliche 
Bauopfer anzusprechen: Münze Mü484, die einzige mit 
geringen Zirkulationsspuren, lag auf dem zu Balken-
lager Gn10.9 gehörenden Kalkstein Pf10.31, der wohl 
als Pfostenfundament diente. Sie könnte als Bau- 
opfer beim Setzen des Pfostens niedergelegt worden 
sein. Es handelt sich um einen in den Jahren 37 oder 
38 n. Chr. von Gaius für Germanicus geprägten As.

Eine zweite, ebenfalls von Gaius für Germanicus in 
den Jahren von 37 – 41 n. Chr. geprägte Münze Mü291 

– allerdings ein Dupondius – wurde unter einem ver-
kohlten Schwellbalken von Gebäude 8.4 entdeckt. 
Die mittlere Abnutzung legt nahe, dass das Stück 
bereits einige Zeit zirkulierte, bevor es vielleicht als 
Bauopfer unter dem Schwellbalken platziert wurde. 
Wegen der Abnutzung liefert diese Münze nur einen 
relativ weit zu fassenden tpq.

Schliesslich stammen sieben Münzen aus Mauern 
bzw. deren Baugruben; keine dieser Münzen war al-

lerdings eindeutig in einer Mauer vermörtelt. Viel-
mehr stammen sie aus den Geröllfundamenten, so-
dass sie auch unabsichtlich als Teil der Verfüllung der 
Fundamentgruben in die Mauern gelangt sein könn-
ten. Eine Ausnahme stellt dabei vielleicht Mü274 dar, 
ein prägefrischer Sesterz der zweiten Altarserie des 
Augustus – geprägt zwischen 12 und 14 n. Chr. – aus 
dem Geröllfundament der Mauer M5. Die Münze 
zeigt auf dem Revers einen Altar, und die allfällige 
Niederlegung in frühflavischer Zeit828 – also rund 60 
Jahre nach ihrer Prägung – könnte zusammen mit der 
hervorragenden Erhaltung durchaus für eine gezielte 
Selektion und damit eine Interpretation als Bauopfer 
sprechen.
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2  D I E  F I B E L N

2 .1  D I E  FI B E L N  A U S  D E N  PA R Z E L L E N  8 –2 2

Insgesamt wurden in den Fibelkatalog 189 Fibeln 
aufgenommen829. Davon stammen 188 aus den 
im Befundteil behandelten Parzellen 8 – 22830. Das 
hauptsächliche Interesse galt der typologischen Zu-
sammensetzung des Gesamtensembles831. In einem 
ersten Schritt sollen aber das Gesamtensemble cha-
rakterisiert, auf das chronologische Aussagepoten-
zial eingegangen sowie einzelne Fibeltypen näher 
betrachtet werden. Auf eine Analyse der Ensembles 
der einzelnen Phasen wurde aufgrund der engen Da-
tierung, der kleinen Zahl an Fibeln pro Phase sowie 
der daraus resultierenden, wenig tragfähigen Aussa-
gemöglichkeiten verzichtet. Der Fibelkatalog und die 
Tafeln sind in Kapitel V.2.3 zu finden.

2 .1 .1  C H A R A K T E R I S I E R U N G  D E S  E N S E M B L E S
Das Ensemble aus den Parzellen 8 – 22 ist annä-

hernd in seiner Gesamtheit als Verlustensemble aus 
Horizont III zu werten. Von den 188 Fibeln sind 157 
stratifiziert. Eindeutig älter stratifiziert sind nur die 
beiden Exemplare Fi32 und Fi33 vom Typ Riha 4.2. Sie 
stammen aus der Verfüllung der Materialentnahme-
grube G12.7 aus Horizont I oder II832. Möglicher-
weise ebenfalls vorsiedlungszeitlich ist Fibel Fi4 vom 
Typ Riha 1.4, welche aus Sch1 stammt. Da die OK 
dieser Schicht in Phase III.1 auch als Gehhorizont 
diente, ist dadurch ein «Eintreten» des Stücks erst 
in dieser Zeit denkbar. Der Fundort im Portikusbe-
reich liegt aber in unmittelbarer Nähe der Strasse, so-
dass auch ein Verlust des Stückes während Horizont I 
oder II denkbar ist.

Diesen drei mit einiger Sicherheit in Horizont I 
oder II datierten Fibeln stehen 128 eindeutig aus 
Schichten des Horizontes III stammende Fibeln ge-
genüber, was 80,7 % der stratifizierten Stücke ent-
spricht. Diese verteilen sich annähernd gleichmässig 
auf die Phasen III.1 – 4 (13 – 15 % pro Phase) ▶ 232. Der 
mit 6 % deutlich geringere Anteil der Phase III.5 ist 
gut mit der kleineren Zahl der noch intakten Schicht-
zusammenhänge erklärbar833. Ausserdem könnte 
sich darin in einem gewissen Masse auch bereits die 
Abnahme der Fibeln ab Beginn des 2. Jh. n. Chr. ab-
zeichnen, welche in den Nordwestprovinzen generell 
zu beobachten ist834.

Weitere 28 Fibeln stammen aus jüngeren Schicht-
zusammenhängen, 31 Exemplare konnten keinem 
Befund zugewiesen werden. Die geringe Anzahl der 
sicher aus den Schichten der Horizonte I und II ge-
borgenen Stücke lässt vermuten, dass das Gros der 
aus nachsiedlungszeitlichen Schichten stammenden 
bzw. als Streufund zu klassierenden Fibeln ebenfalls 

als sekundär verlagerte Verlustfunde aus Horizont III 
zu werten sind. Dass nach Auflassung der Siedlung 
zu Beginn des 2. Jh. n. Chr.835 keine weiteren Fibeln 
in den Boden gelangten, zeigt die Absenz von Fibeln, 
die erst nach der Mitte des 2. Jh. n. Chr. zu datieren 
sind.

Im Ensemble sind ausserdem weder Halbfabrikate 
vertreten noch konnten Gussformen im restlichen 
Fundmaterial836 nachgewiesen werden, sodass eine 
Herstellung von Fibeln in einer der untersuchten 
Parzellen ausgeschlossen werden kann. Schliesslich 
gibt es auch keine auffällige Konzentrationen von 
Fibeln, die auf einen «Schmuck»-Laden837 oder ein 
(verschlepptes) Altmetalldepot hindeuten würden. 
Ausnahmen bilden kleinere Konzentrationen, die 
aber aufgrund der geringen Zahl, der Streuung oder 
der Herkunft aus einer Abfallschicht nicht als Altme-
talldepots gelten können:
 – Die Fibeln Fi35 und Fi165 stammen aus der Nutzungs-

schicht Sch176 der Grube G8.7 in der Schmiede 
der Phase III.2 auf Parzelle 8. Das Fibelfragment Fi35 
könnte als Hackmetall in diese Schmiede gelangt 
sein, zumal eine Buntmetallverarbeitung, zumin-
dest in geringem Umfang, nachgewiesen werden 
konnte838. Bei der fast vollständigen Blätterkranzfi-
bel Fi165 scheint dies eher unwahrscheinlich.
 – Drei Fibeln, Fi23, Fi127 und Fi172, fanden sich in der Nut-

zungsschicht Sch154 der Schmiede der Phase III.2 – 3 
in Parzelle 10. Sie wurden nicht eingemessen, sodass 
ihre Verteilung nicht rekonstruiert werden kann839. 
Zumindest die Radfibel ist so stark beschädigt, dass 
sie vielleicht zum Einschmelzen in die Schmiede ge-
langte. Bei den beiden anderen Stücken ist dies nicht 
mit Sicherheit zu entscheiden.
 – Vier Fibeln, Fi29, Fi36, Fi38 und Fi49, stammen aus dem im 

Portikusbereich der Parzelle 16 unter den Kiesboden 
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232 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Verteilung der Fibelfunde auf die einzelnen 
Horizonte und Phasen. Die Fibeln, welche aus Befunden stammen, die sich innerhalb von  
HZ III nicht näher einordnen lassen, sind unter «Hz III alle» aufgeführt.
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840 Zu Bauopfern in der Kaiserzeit: Schmid 2010a. Vgl. dazu auch 
Kap. V.1.2. | Zu einem möglichen Bauopfer eines gladius in Vindonissa: 
Benguerel u. a. 2010, 68 f. mit älterer Literatur, dagegen allerdings E. 
Deschler-Erb, ebd. | Zur Bedeutung der Fibeln im Kult vgl. Rey-Vodoz 
1986, 192 – 194.  841 Zu denken ist neben intentionellen Niederle-
gungen auch an versteckte Sammelfunde, etwa von Kindern.  842 Alle 
weiteren geschlossenen Fibeln stammen aus Nutzungsschichten, Pla-
nien oder sind Streufunde, sodass allenfalls eine Interpretation als ver-
lagertes Bauopfer infrage kommt.  843 Eine Einengung auf die Altar-
serie I oder II ist nicht möglich, da kein Münzbild erhalten ist. Nicht 
gänzlich auszuschliessen ist aber auch, dass es sich um einen unter 
Nero geprägten semis handelt. Der Verfasser dankt M. Nick, IFS, für 
Hinweise und Diskussion zu dieser Münze.  844 Die Nadel ist zwar 
zerbrochen, die Nadelspitze ist aber eindeutig an der Nadelrast ankor-
rodiert, sodass die Fibel geschlossen in den Boden gelangte.  845 Zur 
Verwendung des Begriffes Kupferlegierung vgl. Kap. V.2.3.1.  846 Ma-
zur 2011, Fig. 6.  

Sch307 ausplanierten Abfall Sch306 einer Schmiede 
der Phase III.3. Sie streuen über die gesamte Ausdeh-
nung der Schicht.
 – Zwei Fibeln, Fi130 und Fi134, fanden sich in der Verfül-

lung der Grube G18.15. Mit Ausnahme einer abge-
brochenen Nadelspitze sind sie vollständig erhalten. 
Diese gute Erhaltung spricht eher für Verlust/Nie-
derlegung als für eine Sammlung zwecks Einschmel-
zens. Allerdings wurde im Gebäude 18.1, in dessen 
Räumlichkeiten die Grube G18.15 liegt, eine metall-
verarbeitende Werkstatt nachgewiesen.
 – Drei Fibeln, Fi1, Fi2 und Fi57, stammen aus Verfüllung 

Sch330 in der Hinterhofgrube G22.3. Die Zusam-
mensetzung der Schicht mit viel Schlacke legt nahe, 
dass es sich um Abfall aus einer metallverarbeitenden 
Werkstatt handelt. Es handelt sich um zwei Spiral-
fragmente und eine Hälfte einer Distelfibel. Dies lässt 
die Vermutung zu, dass sie zur Wiederverwendung in 
die Schmiede gelangten und diesem Zweck am Ende 
aber doch nicht zugeführt wurden, sondern im Abfall 
landeten bzw. verloren gingen.

Nichtsdestotrotz ist die überwiegende Mehrheit 
der Fibeln als Verlust oder als Entsorgung von per-
sönlichem Besitz der Bewohner der hier untersuch-
ten Gebäude zu werten. Einzelne Objekte könnten 
im Kontext des häuslichen Kultes – z. B. als Bau-
opfer840 – oder als Deponierungen841 im weiteren 
Sinne in das Ensemble gelangt sein. Infrage kommt 
dafür einzig die Scharnierfibel mit ungeteiltem Bügel 
Fi138, die geschlossen ist und unmittelbar neben der 
Münze Mü381 in Graben Gn20.17 (Phase III.4) lag842. 
Die Münze ist aufgrund starker Korrosion (K 5/5) 
leider nicht genauer bestimmbar. Aufgrund von Grös  
se und Gewicht sowie der Qualität des Schrötlings 
dürfte es sich um einen semis, am ehesten der Altar-
serie843, handeln, geprägt zwischen 9 und 14 n. Chr. 
Wie die beiden semises der Altarserie II Mü269 und Mü274 
zeigen, welche aus Schichten der Phase III.3 – 4 stam-
men, ist für diese Phase durchaus noch mit der Prä-
senz solcher Stücke im Umlauf zu rechnen. Die Lage 
im Graben, die Tatsache, dass die Fibel geschlossen 
ist844, wie auch die Vergesellschaftung der Fibel mit 
einer Münze lassen im ersten Moment an ein Bau-
opfer denken. Die unklare Befundinterpretation 
sowie eine weitere Münze aus diesem Befund schei-
nen  allerdings eher dafür zu sprechen, dass Graben 

Gn20.17 als «Sedimentfalle» für verloren gegangene 
kleinere Objekte funktionierte. Bei allen anderen 
 Fibeln, die einem Baubefund (Feuerstelle, Gräbchen, 
Mauer) zugewiesen werden können, handelt es sich 
um grössere Fragmente oder Bruchstücke, was eine 
Interpretation als Bauopfer wenig wahrscheinlich 
macht.

Die überwiegende Mehrheit der Fibeln wurde aus 
einer Kupferlegierung845 hergestellt ▶ 233. Daneben 
sind vier eiserne sowie drei silberne Fibeln zu ver-
zeichnen. Im Vergleich dazu sind die Anteile der 
nicht aus Eisen hergestellten Fibeln in Augusta Rau-
rica etwas kleiner, während sie in Aventicum deutlich 
häufiger auftreten. Dies dürfte mit deren schlechte-
rer Erkennbarkeit in unrestauriertem Zustand gut zu 
erklären sein, wie es auch der markante Unterschied 
zwischen den Funden vor 1989 und nach 1989 in 
Aventicum deutlich macht846. Der mit 1,6 % (ohne 
die hinzugezogene Fibel Fi189 sind es 1,1 %) im Ver-
gleich relativ hohe Anteil von Silberfibeln im hier 
vorgelegten Material ist hingegen nicht erklärbar.

2 .1 . 2  D AT I E R U N G
Wie aus ▶ 234 hervorgeht, datiert das Gros der 

vertretenen Fibeltypen in das 1. Jh. n. Chr. Mit Aus-
nahme der Nauheimerfibel Fi3 und der eisernen Fibel 
vom Spätlatèneschema Fi14 (Riha 1.11) fehlen Fibeln 
mit einer ausschliesslich augusteischen oder noch 
früheren Datierung ebenso wie Fibeltypen, die erst 
im 2. Jh. n. Chr. oder noch später einsetzen.

Nauheimerfibeln (Riha 1.1) gelten als Leitfossil 
der Stufe Latène D1, tauchen aber auch immer wie-

Material Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 
(n = 189)

Augusta Raurica  
(n = 3026)

Aventicum  (bis 1989)  
(n = 373)

Aventicum  (1989–2005) 
(n = 420)

Aventicum  (Total) 
(n=793)

Kupferlegierung 96,3% 99,1% 98,1% 90,7% 94,2%

Eisen 2,1% 0,7% 1,6% 8,8% 5,4%

Silber 1,6% 0,2% 0,3% 0,5% 0,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

233 Zusammensetzung ausgewählter Fibelensembles nach Material. Die Zahlen für Augusta Raurica aus Riha 1994, 17; Aventicum aus Mazur 2011, 34.
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1.4

II.1
III.1

III.2
III.3

III.4
III.5I.1

-120 -20  1  20  40  60  80 100 120 140 160 180 200 300

1.1 Nauheimerfibel

Fibel vom Mittellatèneschema

1.11 Eiserne Fibel vom Spätlatèneschema

2.2 Sog. einfache gallische Fibel

2.3 Augenfibel
2.6 Knickfibel mit scharfem Bügelumbruch
2.7 Knickfibel mit weichem Bügelumbruch
2.9 Kräftig profilierte Fibel
2.10 Norisch-pannonische Doppelknopffibel
4.1 Hülsenspiralfibel mit Gitterfuss

4.2 Hülsenspiralfibel mit Gratbügel

4.3 Nertomarusfibel
4.4 „Langton Down“-Fibel

4.5 Distelfibel mit gewölbtem Bügelteil

4.7 Flache Distelfibel

4.8 Fibel mit breitem Fuss
5.1 Scharnierfibel mit blechförmigem Bügel

5.2 Aucissafibel

5.4 Gegitterte Aucissa-Variante
5.3 Aucissa-Variante mit Zierknöpfe/Fortsätzen

5.5 Aucissa-Nachbildungen
5.6 Querprofilierte Scharnierfibeln

5.8 Kreuzförmige Scharnierfibeln
5.9 Ungeteilter Bügel und vollplastischer Fussknopf
5.10 Ungeteilter Bügel und Fussknopfrudiment
5.12 Scharnierfibel mit längsprofiliertem Bügel
5.13 Scharnierfibel mit dachförmigem Bügel
5.14 Scharnierfibel mit seitlichen Bügelknöpfen
5.15 Nielloverzierte Scharnierfibeln
5.16 Scharnierfibel mit kleinen runden Einlagen
5.17 Emailbügelfibeln
7.2 Runde Scharnierfibeln mit Mittelzier
7.3 Blätterkranzfibeln
7.4 Rhombische Fibel mit Mittelzier
7.5 Lunulafibel
7.6 Radförmige Fibel mit Mittelzier
7.8 Scheibenfibel mit Glaskalotte

7.10 Scheibenfibel mit Pressblechauflage

7.11 Tutulusähnliche Fibel
7.16 Gleichseitige Scheibenfibel
7.22 Figurenfibel mit Punzverzierung
7.23 Figurenfibel mit Metalleinlagen

5.7

Typ Bezeichnung

7(10)

Anzahl

(1)

1

3

4
1(2)

1
1(2)

1
1

14(15)

3(4)
4(6)

4

7(10)

3(7)
1

21(34)

3(4)
2(3)

1(2)
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234 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Stratifizierung der Fibeln im Vergleich mit der Datierung gemäss Literatur. Die Zahl in Klammern entspricht  
dem Total der gefundenen Fibeln des entsprechenden Typs.
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847 Eine umfassende Zusammenstellung von Nauheimerfibeln in 
(früh-)römischem Kontext bei Zanier 2004. In dieser fehlen die Fibeln 
aus Aventicum: eine aus einem Kontext der 1. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. 
(Mazur 1998, 20) sowie fünf weitere, von denen zwei aus Heiligtü-
mern sowie zwei aus deren Umgebung stammen (Mazur 2011, 45).  
848 Vogel Müller u. a. 2012, 146 f., 151 – 153.  849 Mazur 2011, 44 f.: 
Sie weist darauf hin, dass der Typ nicht sehr homogen ist. | Leifeld 
2007, 167: 77; Philippe 2000, 29 – 31; Rey-Vodoz 1998, 13. | Ansätze 
einer Gliederung aufgrund äusserer und innerer Sehne bei Deschler-
Erb 2013, 131.  850 Allerdings ohne stratigrafische Verknüpfung, da 
ausserhalb der Grube keine Schichten erhalten sind.  851 Garbsch 
1965, 26 – 49.  852 Demetz 1999, 49 – 56.  853 Demetz 1999, 50.  
854 Riha 1979, 186.  855 Riha 1994, 163.  856 Gaspar 2007, Kat. 
Nr. 2067 ohne genauere Datierung.  857 Vgl. Kap. VI.2.  858 Vgl. 
Kap. VI.7.1.  859 Die Literaturverweise zu Verbreitung und Datie-
rung der Fibeln und weitere ausführliche Angaben finden sich im Fi-
belkatalog Kap. V.2.3.  860 Die absoluten Zahlen zu dieser sowie den 
Abbildungen ▶ 248 – 255 finden sich in Kap. IX.2.  861 Riha 1994, 10.  
862 Eine genauere Datierung der Grubenverfüllung wird vielleicht 
die zukünftige umfassende Fundauswertung erbringen.  863 Vgl. 
Kap. V.2.2.2.  

der in römischen Fibelensembles auf 847 und werden 
meist als Altstücke interpretiert. Jüngst wurden sie 
in Augusta Raurica allerdings in der Zusammenschau 
mit anderen Funden ähnlicher Zeitstellung als Argu-
mente für die Existenz einer vorrömischen Siedlung 
angeführt848. Die Fibel Fi3 stammt aus einem Bagger-
fundkomplex eines Bereiches nahe der Strasse nach 
Augusta Raurica am westlichen Ende der untersuch-
ten Fläche. Dieser Bereich umfasste mehrere strati-
grafische Niveaus. Es ist deshalb vorstellbar, dass 
die Fibel im Kontext der ältesten Strasse S1 verloren 
gegangen ist. Genauso gut kann sie aber auch als Alt-
stück in Schichten gelangt sein, die erst in römischer 
Zeit abgelagert wurden. Es bleibt deshalb unsicher, 
ob die Fibel als weiteres Indiz für eine Datierung der 
ältesten Strasse in die Spätlatènezeit herangezogen 
werden kann.

Die Fibel Fi14 gehört zu den Fibeln vom Spätlatène-
schema und ist aus Eisen. Diese Fibeln vom Typ 
Riha 1.11 datieren spätlatènezeitlich bis zum Ende 
des 1. Drittels des 1. Jh. n. Chr., vereinzelt kommen 
sie bis in die Mitte des 1. Jh. n. Chr. vor849. Das Stück 
stammt aus Kiesboden Sch646 über Grube G22.20, 
der aufgrund stratigrafischer Überlegungen850 in 
Phase III.3 gehört. Das Stück ist fragmentiert, so-
dass eine Verlagerung in eine stratigrafisch jüngere 
Schicht denkbar ist.

Drei Fibeltypen zeigen im Vergleich mit dem Gros 
der vertretenen Fibeln eine längere Laufzeit: die 
norisch-pannonische Doppelknopffibel Riha 2.10 Fi27 
sowie zwei Typen der Gruppe 7: die tutulusähnliche 
Fibel vom Typ Riha 7.11 Fi182 und gleichseitige Schei-
benfibeln Riha 7.16 Fi183 – Fi185.

Die norisch-pannonischen Doppelknopffibeln 
werden in ihrem Herkunftsgebiet, basierend auf Ar-
beiten von J. Garbsch851 und zuletzt S. Demetz852, ty-
pologisch stärker gegliedert. Als Merkmal sind dabei 
insbesondere Nadelhalter und Fussknopf entschei-
dend – diese sind bei Fibel Fi27 beide abgebrochen. 
Die Kopfform, der noch drahtförmig ausgebildete 
Sehnenhaken und die leichte Verkürzung legen aber 
eine Ansprache als eher frühes Exemplar des Typs 
Almgren 236 nahe853. Diese frühe Datierung stützt 
auch die Einbettung in die Abbruchschuttplanie 
Sch442 der Phase III.1.

Tutulusähnliche Fibeln Riha 7.11 weisen mit ihrer 
Datierungsspanne von claudisch bis zum Ende des 
2. Jh. n. Chr. oder sogar noch später eine lange Lauf-
zeit auf. Das Fibelbruchstück Fi182 gehört nicht zu den 
frühen, mit eingelassenen Emaildreiecken verzier-
ten Exemplaren854. Es stammt aus der vermutlich in 
Phase III.4 gehörenden Nutzungs- und Abfallschicht 
Sch510 im Hinterhof der Parzelle 18 und ist dem - 
nach in der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. verloren gegan-
gen.

Gleichseitige Scheibenfibeln Riha 7.16 schliesslich 
sind ähnlich langlebig wie die eben diskutierten Fi-
beln Riha 7.11, setzen aber etwas später ein und ver-
schwinden auch bereits vor Ende des 2. Jh. n. Chr. 
aus dem Repertoire der Fibelhersteller. Die drei 
diesem Typ zugewiesenen Fibeln finden nur wenige 
Vergleiche, können aber eher den frühen Typen zuge-
wiesen werden, da sie keine Emailverzierung aufwei-
sen855. Fibel Fi185 ▶ 235 könnte im Zentrum eine Press-
blechauflage getragen haben, wie die weisslichen 
Reste von Füllmaterial nahelegen. Die stark korro-
dierte Fibel stammt aus Planie Sch524, welche in 
Phase III.3 vor Errichtung des dritten Gebäudes auf 
Parzelle 20 eingebracht wurde. Fibel Fi183 erinnert mit 
ihrem stark querprofilierten Bügel an Fibeln Riha 5.6, 
die in die zweite Hälfte des 1. Jh. n. Chr. datieren. Sie 
stammt aus Kiesboden Sch68, der als Unterlage ei-
nes Mörtelmischplatzes zum Bauhorizont der Phase 

235 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Fi185. Die an einem 
 Kieselstein ankorrodierte Fibel dürfte ursprünglich vier lotusblüten
förmige Fortsätze aufgewiesen haben. Die Spuren einer weissen Füll
masse in ihrem Zentrum zeugen zudem von einer Pressblechauflage, 
 deren genaue Form aufgrund der starken Korrosion nicht mehr erkennbar 
ist. (Inv. Nr. V.008.3 / 1993.1). M. 2:1.
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III.5 gehört. Die langovale Fibel Fi184 schliesslich war 
mit einer leider verlorenen Auflage verziert, wie der 
Randwulst und insbesondere das Nietloch in der 
Mitte belegen. Beim einzigen bekannten Vergleichs-
stück – es stammt vom Titelberg – geht Gaspar856 nur 
von einem Zierniet im Zentrum aus, da die Fläche 
mit einem Zickzackmuster verziert ist. Dieses könnte 
aber auch als Aufrauung der Oberfläche interpretiert 
werden, um die Haftung/Verklebung der verlorenen 
Auflage zu verbessern. Die Fibel stellt den einzigen 
Streufund unter den jünger datierenden Fibeln dar, 

sodass sie als einzige eine längere Besiedlungsdauer 
als den Beginn des 2. Jh. n. Chr. belegen würde. Als 
Einzelstück und mit einer Datierungsspanne, die 
auch die zweite Hälfte des 1. Jh. n. Chr. umfasst, kann 
dies allerdings nicht als zwingendes Argument ge-
wertet werden.

Insgesamt kann das Ensemble demnach als cha-
rakteristisch für das 1. Jh. n. Chr. angesehen werden. 
Obwohl einzelne Stücke eine frühere Datierung des 
Siedlungsbeginns anzeigen, widerspricht das Ensem-
ble nicht dem aufgrund der Keramik und der Münzen 
vorgeschlagenen Siedlungsbeginn in spättiberisch-
frühclaudischer Zeit857. Das Fehlen von Fibeltypen, 
die zwingend erst in das 2. Jh. n. Chr. oder noch spä-
ter zu datieren wären, kann hingegen als klares Indiz 
für ein Abbrechen der Siedlungstätigkeit auf dieser 
Seite der Strasse zu Beginn des 2. Jh. n. Chr. gewertet 
werden858.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die hier 
vorgelegten Fibeln die aus der Literatur bekannte 
zeitliche Einordnung bestätigen, da die Datierung 
fast aller stratifizierten Fibeln innerhalb der vorge-
schlagenen Datierungsbandbreiten zu liegen kommt.

2 .1 . 3  Z U S A M M E N S E T Z U N G  D E S  E N S E M B L E S859
Da Fibeln der Gruppen 3 und 6 nach Riha im En-

semble fehlen, werden diese Typen auch in der Dar-
stellung von ▶ 236860 weggelassen. Deren Fehlen ist 
gut mit der Zusammensetzung dieser Gruppen zu 
erklären, datieren ihre Vertreter doch mehrheitlich 
ins 2.–4. Jh. n. Chr.861.

Zu Gruppe 1 nach Riha sind neben den beiden 
bereits diskutierten Fibeln der Typen 1.1 und 1.11 
zehn weitere Fibeln zu zählen. Sie sind alle als Fibeln 
vom Mittellatèneschema (Riha 1.4) anzusprechen. 
Von den sieben stratifizierten Exemplaren stammt 
eine, wie bereits erwähnt, möglicherweise aus einem 
vorsiedlungszeitlichen Kontext. Zwei stammen aus 
Schichten der Phasen III.1 – 4, zwei weitere aus der 
Verfüllung der Grube G22.31, die sich derzeit inner-
halb von Horizont III nicht näher datieren lässt862. 
Ein weiteres Exemplar stammt aus dem nachrömi-
schen Reduktionshorizont Sch131. Die Fibel Riha 
1.4 ist wegen ihres eher hoch geschwungenen Bügels 
als Mantelfibel anzusprechen und zählt zu den häu-
figsten Typen in den umliegenden Fundorten863.

Bei den Fibeln der Gruppe 2 sind neben der bereits 
diskutierten norisch-pannonischen Doppelknopffi-
bel mit den beiden kräftig profilierten Fibeln Fi25 und 

Fi26 zwei weitere Fibeln aus den östlich angrenzenden 
Provinzen vertreten. Eine klare regionale Kompo-
nente stellen hingegen die drei einfachen gallischen 
Fibeln Riha 2.2 dar, deren Hauptverbreitungsgebiet, 
wie ihr Name zu erkennen gibt, in den Gallischen 
Provinzen des Römischen Reiches zu suchen ist. Sie 
stammen alle drei aus Schichten, die eher am Ende 
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236 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Quantifiziertes Fibelspek
trum des Fibelensembles.
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864 Steidl 2013, 165 – 169. | Vgl. Kap. V.2.2.8 und Anm. 1052.  
865 Philippe 2000, 88 f.  866 Leifeld fasst identische Fibeln aus Au-
gusta Raurica und Stahl, Bitburg (D) zu einem neuen Typ SpH-6.2 zu-
sammen (Leifeld 2007, 193).  867 Im Gegensatz dazu weist Riha ihr 
Exemplar Kat. Nr. 2147 dem Typ 4.5.7 zu, wohl gestützt auf die Bügel-
form, welche in Anlehnung an die Fibeln Typ 4.8.2 als stark degene-
rierte Löwendarstellung angesehen werden kann (Riha 1994, 90, 92). 
Gegen diese Zuweisung spricht die Einteiligkeit des Fibelbügels sowie 
die flächige Pressblechauflage auf Scheibe und Fuss.  868 Die beiden 
von Leifeld vorgelegten Exemplare stammen zwar aus einem Gräber-
feldkontext, sind aber keinem Grab zuweisbar (Leifeld 2007, 193). 
Das Exemplar aus Augusta Raurica wurde zusammen mit Keramik 
der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. gefunden (Riha 1994, 92).  869 Gedan-
ken zur Übervertretung der Aucissafibeln vgl. Kap. V.2.2.8.  870 So 
etwa bei Riha 1994, 20.  871 Hoss 2016, 36–45.  872 Vgl. dazu auch 
Kap. V.2.2.1.  

der Laufzeit dieses Typs zu datieren sind. Ebenfalls 
gut vertreten ist die Augenfibel Riha 2.3. Insbeson-
dere die beiden Fibeln Fi18 ▶ 237 und Fi19 der eher frü-
hen Variante 2.3.1 könnten laut neuesten Untersu-
chungen als Hinweise für die Präsenz von Personen 
mit (elb-)germanischem Bezug gewertet werden864. 
Ein zweiter Verbreitungsschwerpunkt der Augenfi-
beln ist allerdings auch am Niederrhein festzustellen, 
sodass sie zusammen mit den drei Knickfibeln (Riha 
Typen 2.6/2.7) auch Bezüge zum Niederrhein aufzei-
gen.

In Gruppe 4 sind die typisch lokalen Hülsenspiral-
fibeln mit Gratbügel (Riha 4.2) mit 15 Exemplaren 
sehr gut vertreten. Sie stellen mit 8 % auch den zweit-
häufigsten Typ des Gesamtensembles. Zusätzlich zu 
den bereits erwähnten zwei Stücken aus den Hori-
zonten I oder II wurden zwölf weitere in gesicherten 
Schichtzusammenhängen gefunden. Sie verteilen 
sich, abgesehen von einem Fussbruchstück, das aus 
einem Kiesboden der Phase III.4 im Hinterhofbe-
reich stammt, gleichmässig auf die ersten drei clau-
disch-neronischen Siedlungsphasen. Bemerkenswert 
ist die aus der Nutzungsschicht Sch22 der porticus 
stammende Fibel Fi41. Für deren Nielloverzierung 
▶ 238 in Form eines Fischgrätmusters, das in der Mitte 
des Bügels die Richtung wechselt, konnte kein Ver-
gleich gefunden werden.

Beim zweithäufigsten Typ dieser Gruppe, der 
flachen Distelfibel, stammen vier der sieben einer 
Phase zuweisbaren Fibeln aus der frühesten Phase 
der Besiedlung sowie zwei aus Phase III.4. Diejeni-
gen Exemplare, deren Pressblechauflage noch ein 
Relief erkennen lässt, zeigen alle auf dem Fuss eine 
Kampfszene zwischen einem Greif und einem Gla-
diator. Auf den Bügelscheiben sind unterschiedliche 
Darstellungen vertreten (siehe Fibelkatalog). Sie ge-
hören zu den von J. Philippe vorgeschlagenen Stilen 
X1e, g und h865, wobei auf Fibel Fi61 die Stile X1e und 
X1g vermischt sind. Die Vermischung von zwei Stilen 
auf einer Fibel und das von Philippe ebenfalls ange-
merkte Problem der geringen Materialbasis mahnen 
zur Vorsicht bei der Definition von Ateliers.

Hervorzuheben ist insbesondere Fibel Fi68. Diese 
wurde in Anlehnung an H. Leifeld866 als neuer Un-
tertyp Riha 4.7.*3 klassiert. Der aus einem Stück 
bestehende Bügel und die Pressblechauflage auf der 
Bügelscheibe und dem Fuss zeigen ihre Zugehörig-
keit zu Typ Riha 4.7867. Die geringe Anzahl derzeit 
bekannter Stücke legt, wie bereits von Leifeld ver-
merkt, eine Herkunft aus einer Werkstatt nahe. Wo 
diese bei der eher weiträumigen Streuung zwischen 
dem Gebiet der Treverer und Vindonissa zu lokalisie-
ren wäre, muss allerdings offenbleiben. Eine engere 
Datierung des Typs als die für die flachen Distelfi-
beln vorgeschlagene Datierung – erste drei Viertel 
des 1. Jh. n. Chr. – ist nicht möglich868. Das hier vor-
gelegte Stück stammt aus der abschliessenden Ab-
bruchschuttschicht Sch528 der Phase III.3, die ins 3. 
Viertel des 1. Jh. n. Chr. gehört.

Nur drei von sieben Exemplaren der Fibeln mit 
breitem Fuss stammen aus sicher datierbaren Kon-
texten, je eine aus den Phasen III.1 – 3. Zwei weitere 
fanden sich ausserdem in der Deckschicht Sch131. 
Schliesslich sind sechs Fibeln des Typs Langton-
Down und vier Nertomarusfibeln vertreten. Das et-
was frühere Aufkommen der Langton-Down-Fibeln 
zeigt sich auch im vorliegenden Material: Während 

237 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Fibel Fi18 zeigt die 
charakteristischen Merkmale der Augenfibeln des Typs Riha 2.3.1: die 
als runde, seitlich geschlitzte Durchlochungen ausgebildeten Augen, die 
seitlichen Bügelknöpfe sowie der voll ausgebildete Bügelknoten. (Inv. Nr. 
V.006.2 / 795.1). M. 1:1.

238 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Fibel Fi41. Der Bügel  
der Hülsenspiralfibel mit Gratbügel (Riha 4.2.3) ist mit einem in der Bügel
mitte die Richtung wechselnden Fischgratmuster verziert. Das Verzierungs
muster auf diesem ansonsten gut belegten Typ stellt ein Unikum dar. (Inv. 
Nr. V.006.2 / 496.1). M.1:1.
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drei der vier stratifizierten Exemplare des Typs Riha 
4.4 in die Phasen III.1 und III.2 und nur eines in die 
Phase III.3 gehören, tauchen die ersten Vertreter der 
Nertomarusfibeln erst in Phase III.3. auf. Einschrän-
kend ist allerdings zu bemerken, dass die aus Grube 
G22.31 stammende Fibel Fi47 nicht näher als in die 
Phase III.1 – 5 einzuordnen ist.

Bemerkenswert ist, dass in Phase III.1 je vier Fi-
beln der Typen 4.2 und 4.7 vertreten sind, womit sie 
zusammen ein Drittel der in dieser Phase verlorenen 
Fibeln ausmachen. Dazu kommen noch je ein Exem-
plar der Typen 4.4, 4.5 und 4.8, sodass gut 50 % der in 
Phase III.1 stratifizierten Fibeln zu den Hülsenspiral-
fibeln zu zählen sind. Dies ist einerseits als Hinweis 
auf einen grossen Einfluss der lokalen Fibelproduk-
tion in dieser Phase zu werten. Andererseits dürfte 
auch der Datierungsschwerpunkt dieser Fibeln in 
claudisch-neronische Zeit einen Einfluss haben.

Die grösste Anzahl Fibeln des Gesamtensembles 
können der Gruppe 5 zugewiesen werden. Massgeb-
lich dafür verantwortlich sind die 34 Aucissafibeln 
▶ 239869. Während sie für die Phasen III.2 – 4 jeweils 
rund 20 % der stratifizierten Stücke ausmachen, er-
reichen sie in den Phasen III.1 und III.5 mit nur je 
etwa 10 % Werte, die unter dem durchschnittlichen 
Anteil von 19 % am Gesamtensemble liegen. Wäh-
rend dies für Phase III.5 mit dem Auslaufen dieses 
Typs im 2. Drittel des 1. Jh. n. Chr. und einem Fehler 
der kleinen Zahl gut zu erklären ist, kann dies für 
Phase III.1 nicht geklärt werden. Deutlich seltener 
sind die von der Aucissafibel abgeleiteten Typen 
vertreten. Am häufigsten tritt die gegitterte Variante 
Riha 5.4 mit vier Vertretern in Erscheinung, gefolgt 
von Fibeln mit seitlichen Zierknöpfen Riha 5.3 mit 
drei Stücken und den Aucissa-Imitationen Riha 5.5 
mit zwei Stücken. Alle stratifizierten Exemplare da-
tieren frühestens in die Phase III.2, je ein Exemplar 
ging aber auch noch in Phase III.4 und III.5 verloren.

Mit neun bzw. zehn Stücken gehören auch die Flü-
gelscharnierfibeln und die Scharnierfibeln mit längs-
geteiltem Bügel zu den häufigen Typen. Sie haben da-

mit einen Anteil von je rund 5 % am Gesamtbestand. 
Alle neun Flügelscharnierfibeln stammen aus gesi-
cherten stratigrafischen Zusammenhängen; sechs 
fanden sich in Kontexten der Phasen III.4 und III.5. 
Gleichzeitig stammen zwei aus der ersten Phase und 
eine weitere aus einem Fundkomplex, der Schichten 
der Phase III.2 – 3 umfasst. Diese Verteilung zeichnet 
gut die Chronologie des Typs nach, der zwar bereits 
in claudischer Zeit vorkommt, gehäuft aber erst in 
der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. auftritt. Im Gegensatz 
dazu sind vom Typ 5.12 nur gerade vier von zehn 
Exemplaren einem gesicherten stratigrafischen Zu-
sammenhang zuzuweisen, wovon zudem einer aus 
einer Grubenverfüllung stammt, die nur allgemein 
Horizont III zugewiesen werden kann. Entsprechend 
ermöglicht die Verteilung der drei Stücke in die Pha-
sen III.1 (1×) bzw. III.5 (2×) keine weiterführenden 
Interpretationen.

Abschliessend sei noch die kreuzförmige Schar-
nierfibel erwähnt. Die fünf stratifizierten Exemplare 
stammen sowohl aus der ersten Phase der Besiedlung 
als auch aus der letzten. Da es sich bei Letzterem al-
lerdings um ein flachgetretenes Fragment aus dem 
Abbruchschutt Sch79 der Phase III.5 handelt, muss 
es nicht zwingend erst in dieser Phase verloren ge-
gangen sein, sondern könnte auch durch Umlagerun-
gen in diese gelangt sein. Das Herkunftsgebiet dieses 
Fibeltyps liegt in Nordgallien, sodass die fünf Exem-
plare im Ensemble als auffällige Häufung anzusehen 
sind.

Alle weiteren Fibeln dieser Gruppe sind nur mit 
1 – 3 Exemplaren vertreten und meist unstratifiziert, 
sodass hier nicht einzeln darauf einzugehen ist.

Fibeln mit Backenscharnier, die Gruppe 7 nach 
Riha, machen 15 % der gefundenen Fibeln aus. Ihre 
Konstruktionsweise lässt zwischen Bügel und Na-
del wenig Platz, sodass diese Fibeln in der Literatur 
bisher meist als Schmuckfibeln interpretiert wurden 
und grossmehrheitlich als Frauenfibeln angespro-
chen werden870. Neue Untersuchungen durch S. 
Hoss zeigen allerdings, dass insbesondere vom späten 
1. Jh. bis ins 3. Jh. n. Chr. bei Darstellugen von Solda-
ten meist Scheibenfibeln als Verschluss des Mantels 
dargestellt sind871. Entsprechend ist die ausschliessli-
che Zuschreibung der Scheibenfibeln zur weiblichen 
Welt zu relativieren872. Eine Ausnahme bezüglich des 
Platzes zwischen Bügel und Nadel stellt die in ihrer 
Gestaltung stark an die Bügel der querprofilierten 
Hülsenscharnierfibeln angelehnte Fibel Fi183 dar. Ihre 
gebogene Fibelnadel bietet auch für einen dickeren 
(Kleidungs-)Stoff oder sogar einen Mantelstoff genü-
gend Platz.

Mit je fünf Exemplaren treten die rhombischen 
Fibeln mit Mittelzier und die Scheibenfibeln mit 
Pressblechauflagen auf. Während Erstere fast im ge-
samten Römischen Reich anzutreffen sind, scheinen 

239 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Fi81 und Fi99. 2 der  
insgesamt 34 in den Grabungen Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008  
gefundenen Aucissafibeln. (Links: Inv. Nr. V.008.2 / 1629.1; rechts: Inv.  
Nr. V.008.2 / 2382.1). M. 1:1.
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873 Mackreth 2011, Kat. Nr. 14347; Webster 2003, Fig. 8.3/33, 
308.  874 Abbildungen unter <http://artefacts.mom.fr>, FIB-41021 
[12.4.2015].  875 Fibeln mit einem Scharnier: Riha 7.2.1: Feugère 
1985, Kat. Nr. 1834, Quarante (Hérault, F); Riha 1994, Kat. Nr. 2761. 
| Riha 7.3.1: Riha 1979, Kat. Nr. 1522; Riha 1994, Kat. Nr. 2775. | Riha 
7.5: Feugère 1985, Kat. Nr. 1854 Lézignan-Corbière (Aude, F). | Fi-
beln mit zwei Scharnieren: Riha 7.2.1: Riha 1979, Kat. Nr. 1522; Ettlin-
ger 1973, Taf. 12, Nr. 11 Vindonissa; Nickel 2011, 102, Abb. 26.5 Mart-
berg (Cochem-Zell, D). Fibeln ohne Herkunftsangaben stammen aus 
Augusta Raurica.  876 Riha 1994, 153, Kat. Nr. 2761; Riha 1979, 42. | 
Ein Beispiel eines solchen Pektorales, allerdings ohne Fibel mit ent-
sprechendem Scharnier, aber mit typologisch vergleichbaren Fibeln 
(1 × Riha 7.6, 1 × Riha 7.7) sowie sieben Aucissafibeln, ist aus einem 
in claudischer Zeit abgebrannten Warenlager vom Magdalensberg be-
kannt (Sedlmayer 2009, 78 f. Abb. 50, Taf. 39).  877 Leifeld 2007, 241.  
878 Riha 1994, 157 f.  879 Philippe 2000, Kat. Nr. 593. Allerdings 
fehlen die «Näpfchen» am halben Radbogen (vgl. Kap. V.2.3.6), was 
aber gut mit dem schlechteren Erhaltungszustand des Stückes zu er-
klären ist.  880 Eine erste kursorische Durchsicht der entsprechenden 
Literatur, z. B. Sennhauser 2008, blieb allerdings erfolglos.  881 Der 
Begriff der Granulationstechnik wird erst im späten 19. Jh. geprägt und 
beschreibt die Technik, kleinste Metallkügelchen (Granalien) auf ein 
Werkstück aufzulöten. Sie wird vornehmlich in der Goldschmiede-
kunst verwendet. Ausführlich zur Technik und ihrer Geschichte vgl. 
Wolters 1983.  

sich Letztere auf die nordwestlichen Provinzen und 
Raetien zu konzentrieren. Zu bedenken ist in die-
sem Zusammenhang jedoch, dass sie aufgrund der 
oft fehlenden fragilen Pressblechauflage nicht immer 
richtig zugeordnet werden. Die insgesamt fünf strati-
fizierten Exemplare der beiden Typen (3 bzw. 2) zei-
gen kein erkennbares Muster. Auf zwei Fibeln dieser 
beiden Typen ist hingegen besonders hinzuweisen: 
Einerseits die rechteckige Fibel Fi181, die sich durch 
ihre Form deutlich von den anderen Scheibenfibeln 
mit Pressblechauflagen abhebt, deren Grundform 
eine kreisrunde Scheibe darstellt. Deshalb wurde ein 
neuer Untertyp Riha 7.10.*4 definiert, der Fibeln mit 
rechteckiger Platte und Pressblechauflage umfasst. 
Gute Vergleiche, allerdings ohne Eckzacken, konn-
ten bisher nur in Britannien gefunden werden873.

Andererseits ist das singuläre Stück Fi166 ▶ 240 zu be-
achten. Diese Fibel ist wegen ihrer Grundform ein-
deutig den rhombischen Fibeln zuzuweisen. Wäh-
rend die Spitzen der Längsachse mit den üblichen 

Zacken verziert sind, sind diejenigen der Querachse 
durch Scharniere ersetzt. Darin ist in einem Fall eine 
runde, mit konzentrischen Rillen verzierte Scheibe 
befestigt, die dadurch zur Mitte geklappt werden 
konnte. Die Gegenseite ist möglicherweise symme-
trisch zu ergänzen. Zwei gute Vergleiche – allerdings 
mit lunulae anstelle des runden Plättchens – wurden 
jüngst mit der Provenienz Deutschland bzw. Spanien 
auf ebay versteigert874. Fibeln mit vergleichbaren 
Scharnieren875 werden meist als Teil eines Gehän-
ges (Pektoral) interpretiert; die Scharniere dienten 
zur Befestigung eines Kettchens876. Da bei keinem 
der Vergleiche ein Kettenglied in den Scharnieren 
erhalten ist, stellt sich zumindest für Exemplare mit 
zwei Scharnieren die Frage, ob sie nicht ursprünglich 
ebenfalls mit klappbaren Plättchen ausgestattet wa-
ren.

Einfache runde Scheibenfibeln mit Mittelzier sind 
viermal im Ensemble vertreten, drei davon sind stra-
tifiziert. Sie verteilen sich auf die Phasen III.2 und 
III.3, was sich gut mit der Beliebtheit dieser Fibel in 
claudisch-flavischer Zeit deckt.

Von den Scheibenfibeln mit Glaskalotten sind drei 
Exemplare zu verzeichnen, ebenso viele wie von den 
gleichseitigen Scheibenfibeln, die wegen ihrer eher 
späten Datierung bereits erwähnt wurden. Die ein-
zige stratifizierte Fibel mit Glaskalotte stammt aus 
Kiesboden Sch595 der Phase III.4, womit sie sich in 
die bei Leifeld877 angeführten Belege für eine etwas 
jüngere Datierung als die enge claudische Datierung 
von Riha878 einreiht. Während bei den Fibeln Fi174 und 

Fi175 die Glaskalotten verloren sind, haben sich bei Fi176 
▶ 241 zwei blaue Glaskalotten erhalten.

Besonders hervorzuheben sind schliesslich die 
beiden radförmigen Fibeln, eine Form, die am häu-
figsten in Ostgallien und dem Gebiet der heutigen 
Schweiz auftritt. Ihre Stratifizierung in die Phasen 

240 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Fi166. Die Grundform 
 dieser Fibel ist rhombisch (Riha 7.4). An zwei von vier Spitzen waren mit
tels Scharnieren ursprünglich zwei  –  wohl runde  – , klappbare Spiegelchen 
angebracht. (Inv. Nr. V.006.2 / 59.1). M. 1:1.

Fi175

Fi176

Fi174

241 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Fibeln Fi174, Fi175 und 
Fi176. Während bei den ersten beiden Exemplaren die eine bzw. beide 
 Glaskalotten verloren sind, haben sich bei Fibel Fi176 zwei blaue erhalten. 
Bei Fibel Fi175 ist auch die Pressblechauflage vollständig korrodiert. 
Ein Rest einer weissen Füllmasse belegt aber ihre Existenz. (Inv. Nr. 
V.008.3 / 1991.1, V.008.3 / 558.1, V.008.3 / 1673.1). M. 1:1.
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III.2 – 3 bzw. III.5 positioniert sie am Ende der Lauf-
zeit dieses Typs in spätclaudisch-neronischer Zeit. Zu 
beachten ist insbesondere Fibel Fi173, deren Radbogen 
nur zur Hälfte ausgebildet ist und deren dadurch frei 
liegende «Speiche» in einem Fussknopfrudiment 
endet, wie es von verschiedenen Typen der Hülsen-
scharnierfibeln bekannt ist. Ein wohl gussgleiches 
Stück stammt aus dem südöstlich von Paris gelege-
nen Villarceaux, Touquin (Seine-et-Marne, F)879.

Dazu kommen je eine Blätterkranzfibel, eine lunula - 
förmige Fibel, eine Fibel in Schuhsohlenform und 
das bereits erwähnte Bruchstück einer tutulusähnli-
chen Fibel.

2 .1 .4  F I B E L N  F I18 0,  F I18 8 U N D  F I189 –  E I N  A U F 
G R A N U L AT I O N  S P E Z I A L I S I E R T E R  F I B E L H E R S T E L L E R  I N 
V I N D O N I S S A?

Ausgehend von dem anfänglich nicht mit Sicher-
heit als Fibel anzusprechenden Stück Fi188, konnte 
dank der Fibel Fi189 die Handschrift eines Handwer-
kers erfasst werden, der seine Werkstatt vielleicht in 
Vindonissa betrieben hat.

Für das kreuzförmige Objekt Fi188 ▶ 242 mit einer 
runden, geschlitzten Pressblechauflage, die mit ei-
nem zentralen Niet befestigt ist, dessen Nietkopf 
wiederum mit einer blauen Glasperle verziert ist, 
wurde anfänglich die Interpretation als Fibel infrage 
gestellt. Einerseits erinnert sie aufgrund der Form 
an rhombische Fibeln vom Typ Riha 7.4, das völlige 
Fehlen von Spuren eines Backenscharniers und des 
Nadelhalters auf der Rückseite widerspricht dieser 
Interpretation aber eindeutig. Die hervorragende Er-
haltung, die graue Patina des Metalls und die Durch-
lochung an den vier Enden des Rhombus – von der 
eine allerdings mit einer kleinen Metallkugel (soge-
nannte Granalie) besetzt ist – liess an eine Applike 
oder die Zugehörigkeit zu einem Rosenkranz und 
damit an eine Datierung in die Frühe Neuzeit den-
ken880. Die gesicherte stratigrafische Lage im Bo-
denunterbau Sch5 der Phase III.2 sprach allerdings 
gegen eine solche Datierung und die bei der Durch-
sicht der Buntmetallfunde der Grabung Windisch-
Alte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2) ent-
deckte Fibel Fi189 zeigte eindeutig, dass es sich um das 
Fragment einer Fibel handeln muss.

Die Fibel Fi189 ▶ 242 trägt auf einem rechtwinklig 
geknickten Fibelbügel mit breitem Backenscharnier 
eine mit einer Niete befestigte, annähernd identische 
rhombische Platte. Die Gestaltung der Kopfplatte 
gleicht derjenigen der Aucissafibeln, während der 
Bügelfuss von den flachen Distelfibeln entlehnt ist. 
Mit Ausnahme des fehlenden Pressbleches und je ei-
ner zusätzlichen kleinen Ringöse zur Aufnahme von 
Einzelgranalien881 in der Mitte der geschwungenen 
Seite sind die beiden Platten vollständig identisch: 
ein gezähnter Rand, begleitet von einem kleinen 

Wulst, kleine Ringösen für Granalien an den Enden 
und mit einem Meissel (?) ausgeschmiedete Quer-
stege davor. Dass auch Fibel Fi189 ursprünglich eine 
Pressblechauflage trug, legen die überdurchschnittli-
che Länge der Verbindungsniete und die unverzierte, 
aber von einer Rinne eingefasste Fläche im Inneren 
des Rhombus nahe. Eine fast identische Platte wurde 
auch für Fibel Fi180 ▶ 243 verwendet, allerdings unter-
scheidet sich diese darin, dass die Auswüchse in den 
Seitenmitten jeweils für die Aufnahme von aus drei 
Granalien bestehenden Dreiecken ausgelegt sind; 
ausserdem ist die Fibel wohl vergoldet. Schliesslich 
gleicht sich die Scharnierkonstruktion der beiden 
Fibeln Fi180 und Fi189. Die Fussgestaltung ist hingegen 
bei Ersterer sehr einfach und nachlässig ausgeführt 
▶ 243, während die Pressblechauflage die Form der 
Grundplatte aufnimmt und ein sehr sorgfältig gestal-
tetes Wolfszahnmuster sowie einen Perlkranz um die 
Mittelniete zeigt. Der Nietkopf dürfte ebenfalls mit 
einer Glasmasse verziert gewesen sein, deren Farbe 
allerdings nicht mehr mit Sicherheit zu bestimmen 
ist. Allen drei Fibeln ist die Verzierung mit Granalien 
gemeinsam. Diese wurden aufgelötet und die Orte 
ihrer Anbringung entweder als Ringösen oder durch 
Eintiefungen mit Kugelpunzen vorbereitet. Spuren 
des zur Befestigung verwendeten Lots sind deutlich 

Fi189

Fi188

Fi180

242 WindischVision Mitte 2006 – 2009. Fibeln Fi180, Fi188 und Fi189. 
Die Ähnlichkeit der Bügelplatten sowie der Verzierungstechniken (Granu
lation, gezähnter Rand, Pressblechauflagen, Glas) ist augenfällig. (Inv. Nr. 
V.008.3 / 2000.1; V.006.2 / 87.1; V.008.2 / 3071.7). M. 1:1. 

243 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Fi180. Ansicht von oben 
und unten sowie auf die Scharnierkonstruktion. (Inv. Nr. V.008.3 / 2000.1). 
M. Aufsicht: 2:1, Rest 1:1.
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882 Dies im Unterschied zu den vielgerühmten etruskischen und grie-
chischen Granulationsarbeiten, deren Granalien mit einem «spurlo-
sen» Reaktionslot befestigt wurden (Wolters 1983, 57 – 61).  883 Der 
Verfasser dankt Th. Kahlau, Restaurator KAAG für verschiedene Dis-
kussionen zu den Objekten.  884 Vgl. Kap. V.2.3.7.  885 V.89.3/13.1 
B; das Exemplar stammt aus einer Kellergrube, die nur grob in die Zeit 
40 – 120 n. Chr. zu datieren ist (Wyss 2005b, 64 f., Kat. Nr. 13.79, Taf. 2, 
13.79).  886 Einzig die Silberfibel Kat. Nr. 733 zeigt eine Verzierung, 
die an Granulation erinnert. Riha beschreibt die Verzierung allerdings 
als mit «kleinen kugeligen Knöpfen besetzt», sodass unsicher ist, ob 
die Kügelchen aufgelötet, eingenietet oder mitgegossen sind. Die Fi-
bel wird zur Aucissavariante Riha 5.3 gezählt und soll laut E. Ettlin-
ger aus Oberitalien stammen. Riha 1979, 121; Riha 1994.  887 Auch 
hier stellt die Fibel Kat. Nr. 539 vom Typ Riha 5.3 eine Ausnahme 
dar. Allerdings unter derselben Einschränkung wie eben in Anm. 886 
ausgeführt, die möglichen Granalien werden als «boutons» bezeich-
net, was eher für eingesetzte Knöpfe als aufgelötete Granalien spricht. 
Mazur 2011, 54, 91, Fig. 19.539; Mazur 1998.  888 Martberg: Nickel 
2011, 107, Abb. 27.4; Estrées-Saint-Denis: Woimant 2002, 111 – 113, Pl. 
V.111; Duppigheim: Gemäss Nickel 2011, Anm. 566 unter FIB-4224 
auf <http://artefacts.mom.fr> abgebildet; Duppigheim ist dort al-
lerdings nicht (mehr?) als Fundort angegeben [Stand: 8.06.2017].  
889 Eine Überprüfung an den Abbildungen auf <http://artefacts.
mom.fr> unter FIB-4224 spricht allerdings eher für aufgelötete Gra-
nalien, auch wenn jeweils zumindest bei den Kreuzenden Durchlo-
chungen vorliegen [Stand: 8.06.2017].  890 Philippe 2000, 203, Fig. 
91, 592.  891 Rasbach 2013, 119, Anm. 22; eine Herkunft aus Ober-
italien ist denkbar. Eine sichere Zuweisung scheitert aber an der dürf-
tigen Publikationslage zu Fibeln aus Oberitalien. Vgl. auch Anm. 939.  
892 Martberg: Nickel 2011, 107. | Estrées-Saint-Denis: Woimant 
2002, 113.  893 Freundliche Mitteilung G. Rasbach, RGK Frankfurt.  
894 Martin-Kilcher u. a. 2008, 97.  895 Wolters 1983, 68.  896 Mar-
tin-Kilcher u. a. 2008, 103 – 106 Abb. 3.33 – 35.  897 Feugère 1985, No 
1320, 154, Pl.101, 172.  898 Wolters sieht eine Konzentration solcher 
Arbeiten, insbesondere Fingerringe, im Rheinland. Als ältesten römi-
schen Beleg führt er einen Ohrring aus Lyon an (Wolters 1983, 86 f.). | 
Neuere Untersuchungen zu Fingerringen zeigen allerdings, dass diese 
Konzentration dem Forschungsstand geschuldet ist. So sind bei heuti-
gem Publikationsstand mit Granalien verzierte Ringe deutlich weiter 
verbreitet. Vgl. dazu Facsády 2011, 114 f. mit älterer Literatur.  899 So 
etwa im Falle der Publikationen der Grabungen Windisch-Breite 
1996 – 98 (V.96.8) (Huber 2003, 376) oder Windisch-Spillmannwiese 
2003 – 2006 (V.003.1) (Engeler-Ohnemus 2013, 409).  900 Eine 
Ausnahme bildet hier wiederum die Arbeit von A. Huber zu den 
Metallfunden der Grabung Windisch-Breite 1996 – 98 (V.96.8) (Hu-
ber 2003).  901 So etwa bei der Vorlage der Fibeln aus dem Forum 
Claudii Vallensium (Rey-Vodoz 1986) oder aus dem Stadtgebiet von 
Vindobona (Schmid 2010b).  902 Schierl 2013, 12; Jundi/Hill 1998, 
132, 136.  903 Allerdings ist die Datierungsauflösung bei der Keramik 
für das hier interessierende 1. Jh. n. Chr. deutlich schärfer, sodass die 
Datierung der Fibeln im vorliegenden Falle vor allem Hinweise auf das 
Ende der Siedlung liefern kann.  904 Exemplarisch sei auf den Arti-
kel von U. Rothe zur Frage der norisch-pannonischen Tracht (Rothe 
2013) hingewiesen.  905 Stellvertretend sei hier auf die Diskussion 
bei den Distelfibeln verwiesen: Böhme-Schönenberger 2008 mit älte-
rer Literatur.  906 Rey-Vodoz 1986, 194.  

erkennbar882. Alle drei Fibeln sind zudem aufgrund 
der grauen bzw. grau-schwärzlichen Farbe aus Silber 
hergestellt883. Silberfibeln sind generell sehr selten 
▶ 233. Dies dürfte einerseits auf eine grössere Wahr-
scheinlichkeit des Recyclings, aber auch auf eine 
deutlich geringere Anzahl hergestellter Fibeln zu-
rückzuführen sein.

Die Gemeinsamkeit bei der Materialwahl, der Ver-
zierungsart (Granulation, Zähnung) und der Grund-
form zeigt klar, dass den Fibeln dieselbe Gestaltungs-
idee innewohnt, auch wenn sie im Detail unter-
schiedlich ausgeführt wurden. Es ist deshalb davon 
auszugehen, dass die Stücke, wenn nicht von der-
selben Hand ausgeführt, so zumindest in derselben 
Werkstatt hergestellt wurden. Dafür spricht letztlich 
auch die ähnliche Datierung der beiden stratifizier-
ten Exemplare in spättiberisch-claudische Zeit884.

Ein Stück ▶ 244, das sich zumindest in der rhombi-
schen Grundform an die eben vorgestellten Fibeln 
anlehnt, stammt aus den von S. Wyss vorgelegten 
Parzellen direkt westlich der Parzelle 22885. Als Ver-
zierung an den Spitzen und in der Mitte wurden al-
lerdings Beinplättchen aufgenietet, die Kante ist mit 
einem Tremolierstich und nicht mit einer Zähnung 
verziert und als Verschlussmechanismus dient ein 
gewöhnliches Backenscharnier. Diese Fibel reiht sich 
damit bei den Fibeln mit aufgenieteten Beinplätt-
chen ein (Riha 7.7), die ebenfalls einen gewissen 
Variantenreichtum in der Formgebung zeigen. Es ist 
deshalb unsicher, ob das Stück tatsächlich aus dersel-
ben Werkstatt stammt.

Ausserhalb von Vindonissa sind Vergleichsstücke 
oder sogar römische Fibeln des 1. Jh. n. Chr. mit Ver-
zierungen in Granulationstechnik sehr selten: Aus 
Augusta Raurica ist keine der über 3000 von Riha vor-
gelegten Fibeln mit Granulation verziert886; Gleiches 
gilt für Aventicum887. Werkstattgleiche Stücke sind 
aus den Heiligtümern auf dem Martberg (Cochem-
Zell, D) und aus Estrées-Saint-Denis (Oise, F) sowie 
möglicherweise aus Duppigheim (Bas-Rhin, F) be-
kannt888. C. Nickel sieht die Granalien bei dem von 
ihr vorgelegten Stück – ebenso wie bei den Verglei-
chen – als eingenietet an889. Ein mögliches weiteres 

Vergleichsstück mit einer im Umriss sehr ähnlichen 
Scheibe wie Fibel Fi180 stellt die aus Vert-Saint-Denis 
(Seine-et-Marne, F) stammende Scheibenfibel mit 
Backenscharnier dar. J. Philippe890 interpretiert das 
unrestaurierte Stück als Fibel mit Beinplättchenauf-
lagen Riha 7.7 (Feugère 24). Aufgrund der Umzeich-
nung lässt sich dies nicht verifizieren. In Bezug auf 
die Gestaltung der Pressblechauflagen anzuschlies-
sen sind wohl auch eine Fibel aus Waldgirmes – sie 
soll in Oberitalien hergestellt worden sein – sowie 
ein Fibelpaar aus Trier891.

Soweit die Vergleiche sich zeitlich einordnen las-
sen, scheinen diese Fibeln etwas früher als die tibe-

244 Kreuzförmige Backenscharnierfibel aus Grabung WindischCardinal 
1989 (V.89.3). In zwei Fällen haben sich Reste der aufgenieteten Bein
plättchen erhalten. Die Rückseite zeigt deutlich die beiden Backen eines 
Backenscharniers. (V.89.3 / 12.1). M. 1:1.
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risch-claudisch einzuordnenden Stücke aus Win-
disch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 zu sein: Wäh-
rend das Stück vom Martberg in einer nicht näher zu 
datierenden Störung gefunden wurde, stammt die Fi-
bel aus Estrées-Saint-Denis aus einem in tiberischer 
Zeit verfüllten Graben892. Das Stück aus Waldgirmes 
schliesslich ist der ersten Phase dieser Siedlung (4 
v. Chr. bis ca. 7 n. Chr.) zuzuweisen893.

Mit Granulation verzierte Objekte sind in römi-
scher Zeit nördlich der Alpen eher selten anzutreffen, 
und auch beim reichsrömischen Schmuck wird diese 
Technik relativ selten angewendet894. Diese Technik 
hat ihre Wurzeln im Vorderen Orient und erreicht 
ihre höchste Blüte in der Zeit der klassischen Antike. 
Zu dieser Zeit taucht sie auch erstmals in Mitteleu-
ropa auf895. Dass in der Zeit vor und nach Christi Ge-
burt erneut starke Einflüsse in der Schmuckherstel-
lung über die Alpen gelangten, zeigt etwa die reich in 
Filigran- und Granulationstechnik verzierte frühkai-
serzeitliche silberne Schmuckscheibe aus Bonn896. 
Im Kontext dieser Impulse aus dem Süden sind wohl 
auch die hier vorgestellten Stücke zu sehen. Die 
meisten weiteren Vergleichsbeispiele für die Granu-
lationstechnik sind aus Gold hergestellt, wie etwa die 
einer gallorömischen Hülsenspiralfibel nachempfun-
dene Miniaturfibel aus dem Heiligtum Viuz-Faverges 
(Haute-Savoie, F)897 ▶ 245. In reduzierter Form ist die 
Granulationstechnik bis in die Spätantike auch bei 
Silberarbeiten zu beobachten, insbesondere bei Fin-
gerringen898.

Die oben aufgeführten Gemeinsamkeiten der Fi-
beln in Bezug auf die Art der Verzierung, die Grund-
form des Plättchens und die Wahl des Materials 
sprechen dafür, dass alle drei Fibeln in derselben 
Werkstatt hergestellt wurden. Obwohl aufgrund der 
Vergleichsstücke eine weite Verbreitung zu erkennen 
ist und Bezüge zu Oberitalien bestehen, ist die Mög-
lichkeit einer Produktion der Fibeln in einer lokalen 
Werkstatt nicht ausgeschlossen. Dafür spricht insbe-
sondere die Konzentration von drei Fibeln in Win-
disch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Der Hand-
werker könnte in tiberischer bis claudischer Zeit in 
Vindonissa tätig gewesen sein. In den untersuchten 

Parzellen konnten zwar metallverarbeitende Werk-
stätten nachgewiesen werden, der Nachweis einer 
Silberschmiede konnte aber nicht erbracht werden. 
Eine genauere Lokalisierung der Werkstatt ist des-
halb derzeit nicht möglich.

2 . 2  V E R G L E I C H E N D E  A N A LY S E  V O N 
FI B E L E N S E M B L E S

2 . 2 .1  D I E  F I B E L N  A L S  A R C H Ä O L O G I S C H E  Q U E L L E
Die Fibeln gehören zu den Leitfossilien der pro-

vinzialrömischen, aber auch anderer Teildisziplinen 
der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie. Kaum 
eine Primärpublikation einer Ausgrabung verzichtet 
auf die Vorlage der gefundenen Fibeln, sie steht meist 
in einem eigenen Kapitel. Dabei wird oft der integ-
rale Bestand vorgelegt, auch wenn es sich nur um 
eine Teil-Auswertung handelt899. Meist richtet sich 
das Hauptaugenmerk auf chronologische Aspekte 
der Fibeln900; weiterführende Überlegungen erfol-
gen dagegen eher im Falle von Gesamtvorlagen der 
Fundgattung der Fibeln eines Fundortes901.

Die Fibeln dienten primär dem Verschluss von 
Kleidung beider Geschlechter. Ihre kunsthandwerk-
liche Ausgestaltung legt aber nahe, dass sie darüber 
hinaus auch als Teil des Schmuckes zu werten sind. 
Durch ihre Position am Oberkörper war die visuelle 
Wahrnehmung durch das Gegenüber gegeben. Sie 
boten folglich eine Projektionsfläche zur Darstellung 
von sozialer Stellung, wirtschaftlicher Potenz oder 
Identität902. Gleichzeitig handelt es sich um persön-
liche Objekte, die mit dem Träger / der Trägerin mit-
wandern.

Fibeln sind über ihre funktionale Bedeutung hin-
aus in ihrer Aussagemöglichkeit als vierdimensionale 
Objekte zu betrachten:
 – Sie sind der Mode unterworfen und bilden damit 

gute chronologische Indikatoren903.
 – Sie können eine regional unterschiedliche Ver-

breitung aufweisen. Ob dies auf Trachtprovinzen, 
regionale Identitäten, Herstellungszentren und ihre 
Versorgungsgebiete oder regionale Moden zurück-
zuführen ist bzw. wie gross die Anteile der eben ge-
nannten Faktoren im Einzelnen sind, ist noch nicht 
abschliessend geklärt904.
 – Teilweise erlauben sie Aussagen zur Zugehörig-

keit zu Geschlechts-, Alters- oder weiteren (sozia-
len) Gruppen der Trägerin / des Trägers. Allerdings 
können z. B. wenige Fibeltypen eindeutig als Frauen- 
oder Männerfibeln identifiziert werden905. Vielmehr 
dürfte es sich um mehr oder weniger deutliche Präfe-
renzen gehandelt haben. Ebenfalls umstritten ist die 
Frage, ob besonders kleine Fibelexemplare bestimm-
ter Typen (z. B. Fibel Fi37 vom Typ Riha 4.2) als Kin-
derfibeln anzusprechen sind906.

245 Miniaturfibel aus ViuzFaverges in Savoyen. Gold. M. 1:1, Vergrösserung M. 2:1.
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907 Allason-Jones 2013, 28.  908 Jüngst wurde mit ähnlichem An-
satz, mit Fokussierung auf die Fibeln und Inschriften, auch einer bri-
tischen Diaspora auf dem europäischen Festland nachgespürt: Ivleva 
2012; Ivleva 2011.  909 Deschler-Erb/Wyprächtiger 2010; Schmid 
2010b; Plouviez 2008; Deschler-Erb 2006; Huber 2003.  910 Grund-
legende Überlegungen zur Frage der Bevölkerung der canabae siehe 
Kap. III.2.  911 Zum letzten Stand der archäologisch-historischen 
Datierung der Legionswechsel siehe Trumm/Flück 2013, 227 – 238.  
912 So z. B. Sommer 1988, 627 – 629; allerdings ist kaum von einer 
vollständigen Auswechslung der Bevölkerung bei einem Legions-
wechsel auszugehen.  913 Vgl. Kap. III.2.1, insbesondere der Grab-
stein CIL XIII 5976 aus Argentorate. | Zur Herkunft der Rekruten der 
in Vindonissa stationierten Truppen vgl. Stoll 2006, 241, 248 – 249, 
252 – 254.  914 Zur Rekrutierung im 1. Jh. n. Chr. allgemein vgl. 
Mann/Roxan 1983, insb. 49 – 54, mit älterer Literatur. | Am Beispiel 
der Rekrutierung der Zenturionen der Rheinlegionen: Richier 2004. 
| Zur Rekrutierung der in Vindonissa stationierten Truppen siehe 
Speidel 1996, 46 – 52; speziell der XXI. Legion auch Bérard 2000, 
50 – 52. | Zuletzt auch ausführlich Stoll 2006, 241; 248 f.; 252 – 254 
sowie Tab. 2.  915 Schmid 2010b, 68 – 74 bes. Tab. 1.  916 Zur Pro-
blematik der sogenannten norisch-pannonischen Tracht vgl. Rothe 
2013.  917 Schmid 2010b, 72.  918 Boelicke u. a. 2001.  919 Boelicke 
u. a. 2001, 44 – 77 bes. Tab. 4.  920 Dies mit gutem Grund, tauchen 
die beiden ausgeschlossenen Fibeltypen doch erst kurz vor Ende des 
Legionslagers um 70 n. Chr. auf, sodass ihre massive Übervertretung 
in der Zivilsiedlung logisch ist. Dies macht aber wiederum deutlich, 
dass das Arbeiten mit unstratifizierten Ensembles problematisch ist.  
921 Wolff 2000.  922 Curk 1976.  923 Istenič 1999; Istenič 2000.  
924 Istenič 1999, 57 – 62.  925 J. Istenič geht darauf in ihrer Publika-
tion nicht ein. Zu Fragen der Nutzung bestimmter Gräberfeldbereiche 
durch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen vgl. z. B. Hintermann 
2000, 191 – 194 für Vindonissa.  926 Schmid 2010b, 68 – 89; Plouviez 
2008; Huber 2003, 381; Hänggi u. a. 1994, 356 – 358.  927 Untersu-
chungen zur Repräsentativität von Stichprobengrössen gibt es etwa 
bei archäobotanischen Proben. Diese fordern n = 384 für eine Genau-
igkeit von 95% sowie n = 541 für eine von 98% (van der Veen/Fieller 
1982). Dass dies allerdings direkt verglichen werden kann, ist fraglich. 
Ensembles mit einer entsprechenden Anzahl liegen nur für die we-
nigsten Siedlungen (Augusta Raurica, Gesamtbestand Vindonissa oder 
Aventicum) vor. Den Literaturhinweis verdankt der Verfasser Ö. Ake-
ret, Universität Basel.  928 Huber 2003, 381.  929 Einzelne Ensem-
bles aus villae rusticae wurden ebenfalls aufgenommen. Aufgrund der 
niedrigen Anzahlen (Orbe: 34; Biberist: 42; Neftenbach: 32) wurden 
sie allerdings nur für das Regionalspektrum der südlichen Germania 
Superior (=Spektrum SGS) verwendet.  930 Zur Datengrundlage 
vgl. Kap. IX.2. Diese kann zudem als Excellliste beim Autor (johann.
flueck@alumnibasel.ch) nachgefragt werden. Teilweise wurde dabei 
auf die in Huber 2000, passim und Deschler-Erb/Wyprächtiger 2010, 
46 – 49 vorgelegten Zahlen zurückgegriffen. Einzelne Spektren wurden 
durch Studierende im Rahmen der erwähnten Übung im HS 2013 an 
der Universität Basel erstellt (vgl. Anm. 830).  

 – Im verwendeten Material – Gold, Silber oder Bunt-
metall – dürfte sich auch der soziale Stand des Trä-
gers / der Trägerin widerspiegeln. Wie stark dazu Ar-
beitsaufwand und Kunstfertigkeit des Handwerkers 
ins Gewicht fielen, ist hingegen schwer abschätz-
bar907.

Basierend auf diesem vielschichtigen Aussage-
potenzial bieten sich verschiedene Möglichkeiten, 
Fibelspektren von Siedlungen miteinander zu ver-
gleichen908. Im Folgenden wird, angelehnt an neu - 
ere Forschungsansätze909, das Fibelspektrum im 
 Hinblick auf den Aspekt der Kernfrage der vorlie-
genden Arbeit beleuchtet: Handelt es sich bei den 
Bewohnern der untersuchten Parzellen eher um An-
gehörige des mobileren Legionsgefolges oder um lo-
kale Personen, die die Nähe des Legionslagers such-
ten910. 

Im Sinne einer Arbeitshypothese wird angenom-
men, dass sich das Fibelspektrum in den canabae 
vom Spektrum des «vicus» bei einem Legionslager 
einerseits, aber auch von den Spektren der umliegen-
den Zivilsiedlungen andererseits mehr oder weniger 
deutlich unterscheidet. Dies stützt sich einerseits auf 
die referierte Feststellung, dass Fibeln eine regionale 
Verbreitung haben, andererseits auf die Annahme, 
dass die Bevölkerungsfluktuation in den canabae 
von Vindonissa stärker war als in den umliegenden 
Siedlungen bzw. in einem allfälligen vicus zum Legi-
onslager. Diese Annahme gründet in erster Linie im 
zweimaligen Legionswechsel in der Zeit, während 
der der untersuchte Siedlungsteil bestand: von der 
XIII. zur XXI. Legion um 45 n. Chr. und von der XXI. 
zur XI. Legion um 71 n. Chr.911. In der Folge solcher 
Wechsel ist jeweils mit einem Wegzug des Legionsge-
folges der alten Legion und dem Neuzuzug des Le-
gionsgefolges der neuen Legion zu rechnen912. Dazu 
kommt der Zuzug von Begleitpersonen, welche mit 
neu ankommenden Rekruten in das Legionsgefolge 
integriert wurden913. Dadurch sollten Fibeln mit an-
derer regionaler Verbreitung, also «fremde» Fibeln, 
in grösserer Anzahl in das Fibelensemble der canabae 
gelangen, als dies in den umliegenden Zivilsiedlun-
gen der Fall ist. Für deren Bevölkerung ist eine gerin-
gere grossräumige Mobilität anzunehmen.

Aufgrund der vormaligen Stationierungsorte wä-
ren im untersuchten Fibelensemble Windisch Zi-
vilsiedlung West 2006 – 2008 demnach Fibeln aus 
folgenden Gebieten zu erwarten: Aus der Provinz 
Germania Inferior, da die XXI. Legion zuvor in No-
vaesium stationiert war. Aus der Region um Burnum, 
dem Stationierungsort der XI. Legion für die Zeit 
vor ca. 71. n. Chr. Zusätzlich ist durch den Famili-
ennachzug von Rekruten auch mit Fibeln aus weiter 
entfernt gelegenen Provinzen (u. a. Gallia Cisalpina, 
Gallia Transalpina / Gallia Narbonensis, Hispania) zu 
rechnen914.

Dass sich in einem gewissen Masse Unterschiede 
zwischen dem Fibelspektrum eines Legionslagers, 
den zugehörigen Zivilsiedlungen und Siedlungen in 
dessen Umland beobachten lassen, zeigt S. Schmid 
für Vindobona915: Im Vergleich zum Umland ist ein 
deutlich selteneres Auftreten der zur norisch-panno-
nischen Tracht916 zu zählenden Doppelknopf- und 
Flügelfibeln festzustellen. Er erklärt sich dieses Phä-
nomen in Anlehnung an J. Garbsch mit «der stark 
vom Militär beeinflussten Entwicklung in den Grenz-
regionen»917.

In eine ähnliche Richtung geht auch der Ver-
gleich zwischen dem Fibelspektrum des Legionsla-
gers Vetera I und demjenigen der vorcoloniazeitli-
chen Siedlung unter der Colonia Ulpia Traiana von 
U. Boe licke918. Dieser zeigt, dass der Anteil der ver-
tretenen Fibeln in beiden Siedlungen ähnlich ist919. 
Allerdings arbeitet er mit unstratifiziertem Material 
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und schliesst alle in Vetera I nicht vertretenen Fibeln 
sowie die Typen Almgren 15 und 16 (Riha 1.6 und 
1.7)920 aus. Es ist deshalb fraglich, ob das Resultat mit 
einem stratifizierten Fundbestand oder einem Ver-
gleich des Gesamtbestandes der beiden Siedlungen, 
wie er in dieser Arbeit vorgenommen wird, gleich 
ausfallen würde.

Eine Überprüfung dieser These in Poetovio/Ptuj, 
dem nächsten Stationierungsort der XIII. Legion 
nach ihrem Abzug aus Vindonissa921, führte zu einem 
negativen Resultat. Unter den bis dato vorgelegten 
Fibeln sind kaum solche mit westlicher Provenienz 
vertreten. Die Vorlage der Museumssammlung bis ca. 
1945922 und die Publikation des westlichen Gräber-
feldes923, welche eine grössere Anzahl Fibeln präsen-
tiert, zeigen ein für dieses Gebiet übliches Spektrum 
mit einer klaren Dominanz der norisch-pannoni-
schen Typen Riha 2.9/3.1 und 2.10924. Importierte 
Typen – zu erwarten wären etwa Exemplare der Ty-
pen Riha 2.2 oder 4.2 – sind nicht vorhanden. Al-
lerdings stellt sich zumindest für den Friedhof die 
Frage, welche Bevölkerungsschichten dort bestattet 
haben925.

Bei der Arbeit mit Fibelspektren hat sich in der 
Forschung der Vergleich quantifizierter Fibelspek-
tren eingebürgert926. Zur Frage der Repräsentativi-
tät, d. h. der Frage, ab welcher Anzahl von an einem 
Fundort aufgenommenen Fibeln sich das Spektrum 
nicht mehr verändert, gibt es bis heute keine Unter-
suchungen927. Einen Hinweis kann hier das Ensem-
ble von Oberwinterthur-Unteres Bühl liefern ▶ 246: 
Im Gesamtensemble mit 274 Exemplaren sind 46 
Typen vertreten. In einer ersten Stichprobe werden 
daraus die Exemplare gezogen, welche aufgrund ihrer 
FK-Datierung ins 1. Jh. n. Chr. gehören. Die Anzahl 
reduziert sich dadurch auf 176 Fibeln, welche sich 
auf 43 Typen verteilen. Eine weitere Auswahl, der 
eine Schichtdatierung in die Zeit zwischen 0 und 120 
zugrunde liegt, verkleinert die Stichprobengrösse 
auf 114 Exemplare, die Zahl der vertretenen Typen 
bleibt hingegen konstant. Es scheint demnach, dass 
ab einer Stichprobengrösse von über 100 Fibeln die 
Zahl der vertretenen Typen nur noch in einem gerin-
gen Masse zunimmt. Zum anderen bestätigt dies die 
Erkenntnis, dass ein Grossteil der Fibeltypen bereits 
am Ende des 1. Jh. n. Chr. etabliert sind und ab dem 
2. Jh. n. Chr. in der untersuchten Region kaum noch 
neue dazukommen. A. Huber löst die Problematik, 
indem er «versucht, mit möglichst umfangreichen 
Spektren zu arbeiten»928. Dies wird hier ebenso ge-
handhabt.

Als Vergleichsspektren wurden Ensembles aus 
Zivilsiedlungen929 sowie aus Militärstandorten der 
näheren Umgebung von Vindonissa ausgezählt – 
wenn nötig nachbestimmt nach der Typologie von 
Riha930. Bei der Auswahl der Ensembles wurde auf 

246 Quantifizierte Fibelspektren aus Vitudurum / OberwinterthurUnteres 
Bühl (ZH). Vergleich des Gesamtensembles mit den basierend auf der 
Schichtdatierung bzw. der FKDatierung gewonnenen Stichproben.
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die Taphonomie, d. h. die Art der Entstehung des 
Ensembles geachtet931. Um die optimale Vergleich-
barkeit der Ensembles zu gewährleisten, sollten zu 
vergleichende Ensembles unter ähnlichen Umstän-
den entstanden sein. Im hier vorliegenden Fall also 
als «Verlustensemble»932. Dementsprechend ist auf 
Ensembles, bei denen eine Mehrheit der Fibeln aus 
Heiligtümern933 oder aus Gräberfeldern934 stammt, 
zu verzichten. Bei Heiligtümern ist eine antike Se-
lektion bei der Niederlegung als Opfer935 nicht aus-
zuschliessen, und auch bei Gräberfeldern sind antike 

Selektionsmechanismen nicht ausgeschlossen. Zu 
beachten ist schliesslich, dass bei Ensembles, die nur 
aus Lesefunden oder Altfunden bestehen, ebenfalls 
ein Bias vorliegen kann. Bei Lesefunden sind jüngere 
Typen tendenziell übervertreten, da Funde aus älte-
ren, tiefer liegenden Schichten naturgemäss seltener 
an die Oberfläche gelangen936. Für Altfunde ist eine 
Selektion der Fibeln basierend auf ästhetischen Kri-
terien (d. h. vollständige Fibeln) anzunehmen. Zu-
dem fehlen in Lesefundensembles Eisenfibeln auf-
grund ihrer «Vergänglichkeit» weitgehend.
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1 Pompeji (I )/C olonia Veneria C ornelia Pompeianorum 

2 Liberchies (B)/G eminiacum

3 Nuit-St. -Georges (F)

4 Nyon (VD)/C olonia Julia E ques tris

5 Xanten (D)/C olonia Ulpia Traiana

6 Xanten (D)/Vetera I

7 Orbe (VD)

8 Lausanne (VD)/Lous onna

9 Av enches (VD)/A venticum

10 Marsens (FR)

11 Martigny (VS)/ Forum C laudii Vallens ium

12 Studen (BE)/ Petines ca

13 Biberist (SO)/

14 Biesheim/Kunheim (F)/A rgentovaria(?)

15 Basel (BS)

16 Augst/Kaiseraugst (BL/AG)/ A ugus ta Raurica

17 W indisch (AG)/Vindonis s a

18 Zurzach (AG)/Tenedo

19 Baden (AG)/A quae Helveticae

20 Schleitheim (SH)/Juliomagus

)/Brigobannis

22 Rottweil (D

22 Hü�ngen (D

)/A rae Flaviae

23 Neftenbach (ZH)

24 Oberwinterthur (ZH)/Vitudurum

25 Bregenz (A )/Brigantium

26 Kempten (D)/C ambodunum

27 Aislingen (D)

28 Mertingen-Burghöfe (D)/Submontorium

29 Klagenfurt (D)/Virunum

30 W ien (A)/Vindobona

31 Solin (HR)/C olonia M artia I ulia Salona 

32 Ptuj (SL)/C olonia Ulpia Traiana Poetovio

33 Sisak  (HR)/C olonia Flavia Sis c ia

247 Kartierung der im Rahmen der 
Bearbeitung der Fibeln berücksichtigten 
Fundorte.
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Um die oben dargelegte Mehrdimensionalität der 
Fibeln und die daraus resultierende Interpretations-
problematik zu reduzieren, wurden in einem ersten 
Schritt Ensembles gesucht, die aufgrund externer 
Datierung der Fibeln937 auf den Zeitraum von 1 bis 
120 n. Chr.938 einzugrenzen waren. Die daraus resul-
tierende sehr kleine Anzahl von Vergleichsstationen 
zwang allerdings zu einer weniger strikten Auswahl. 
Ein Blick auf das Ensemble von Oberwinterthur-Un-
teres Bühl zeigt, dass dieses Vorgehen vertretbar ist: 
Aus dem Gesamtensemble wurden, basierend auf der 
Fundkomplexdatierung und der Schichtdatierung, 
zwei Untermengen herausgelöst, die jeweils in das 
1. Jh. n. Chr. datieren. Wie ▶ 246 zeigt, fallen die Un-
terschiede zwischen diesen drei Ensembles kaum ins 
Gewicht, insbesondere wenn die eindeutig ins 3. und 
4. Jh. n. Chr. datierenden Fibeln ausgeschlossen wer-
den. Dies dürfte auf das bereits mehrfach erwähnte 
Auslaufen der Fibelmode im 2. Jh. n. Chr. zurück-
zuführen sein. Dementsprechend ist es methodisch 
vertretbar, auch Ensembles zu verwenden, die keine 
externe Datierung vorweisen können.

Im Sinne einer Nagelprobe wurden ausserdem En-
sembles zusammengestellt, welche ein Bild der letz-
ten Stationierungsorte der Legionen liefern, d. h. des 
Niederrheins und der Region um Novaesium bzw. der 

Region Illyricum um Burnum. Zudem wurde versucht, 
Fibelensembles aus dem römischen Kerngebiet, dem 
heutigen Italien, und damit dem wichtigsten Rekru-
tierungsgebiet für diese Zeit, zu finden. Da kaiser-
zeitliche Fibeln in Italien leider kaum vorgelegt wer-
den939, steht einzig das relativ gut datierte Ensemble 
aus Pompeji zur Verfügung940.

Schliesslich wurden auch Vindonissa sowie das 
claudisch-neronische Militärlager von Oedenburg, 
Biesheim-Kunheim (Haut-Rhin, F) aufgenommen, 
um das Spektrum von Militärlagern dieser Zeitstel-
lung vergleichen zu können941. Die Fundorte der 
aufgenommenen Ensembles werden im folgenden 
Abschnitt kurz charakterisiert. Dazu werden allfäl-
lige Probleme bei der Aufnahme thematisiert sowie 
Auffälligkeiten im Ensemble diskutiert. Zur Lage der 
einbezogenen Fundorte vgl. ▶ 247.

2 . 2 . 2  F I B E L S P E K T R E N  A U S G E WÄ H LT E R  Z I V I L E R  U N D 
M I L I TÄ R I S C H E R  S I E D L U N G E N  D E R  R E G I O N  U M 
V I N D O N I S S A9 42
LO U S O N N A  /  L A U S A N N E  ( V D )

Der im 1. Jh. v. Chr. gegründete vicus verdankt 
seine Entstehung der günstigen Lage am Kreuzungs-
punkt zweier Verkehrswege und diente als Umlade-
platz vom Wasser- auf den Landweg. Der Ausbau des 
monumentalen Forums mit einer Basilika erfolgte 
bereits unter Tiberius, und die Siedlung florierte bis 
in die severische Zeit. Ab Beginn des 4. Jh. n. Chr. 
wird das Siedlungsareal zugunsten der «Colline de la 
Cité» aufgegeben, auf der sich später auch das mittel-
alterliche Städtchen entwickelte943.

Aufgenommen wurden die von E. Corvi in ihrer 
Lizenziatsarbeit an der Universität Lausanne vorge-
legten Altfunde von Lausanne944 und die Funde der 
Grabung Lausanne-Chavannes945. Eine Auswahl der 
ins 1. Jh. n. Chr. datierten Fibeln würde das Ensem-
ble auf 80 Exemplare reduzieren, sodass das gesamte 
Ensemble ▶ 248 als Vergleichskomplex aus einem vicus 
herangezogen wurde.

AV E N T I C U M  /  AV E N C H E S  ( V D )
Die Hauptstadt der civitas der Helvetier wurde im 

ersten Jahrzehnt des 1. Jh. n. Chr. wohl an der Stelle 
einer älteren Siedlung an der Verkehrsachse zwi-
schen dem Rhone- und dem Rheintal gegründet946. 
Ab Vespasian erlebte die Stadt nach ihrer Erhebung 
in den Koloniestatus eine Blütezeit mit dem Bau ver-
schiedener Monumente wie der Stadtmauer und der 
beiden Theater. Ab Mitte des 3. Jh. n. Chr. konzent-
riert sich die Besiedlung auf den Hügel im Bereich 
des Amphitheaters947. 

Die von A. Mazur vorgelegten Fibeln948 wurden 
aufgrund der Fundkomplexdatierungen auf ein En-
semble des 1. Jh. n. Chr. reduziert. Problematisch ist 
dabei allerdings, dass als Datierungskriterium für die 

931 Für Überlegungen zur Entstehung von Fundensembles, d. h. 
Stichproben von «Archäologischen Populationen», vgl. Orton 2000, 
40 – 66, bes. 44 – 51.  932 Vgl. Kap. V.2.1.1.  933 Konkret handelt es 
sich in der näheren Umgebung um die Ensembles aus dem Forum 
Claudii Vallensium (97 der rund 231 bestimmbaren Fibeln) (Rey-Vo-
doz 1986), dem Tempelbezirk von Argentovaria (Schucany/Schwarz 
2011b) und Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or, F) (Pommeret/Fauduet 
1985).  934 So etwa das 216 Fibeln umfassende Ensemble aus dem 
Gräberfeld Kempten-Keckwiese (Mackensen 1978 und Faber 1998).  
935 Vgl. dazu die zusammenfassende Darstellung des Phänomens 
des Fibelopfers in der Prähistorie bei Teegen 1999, 259 – 275. Diesen 
Literaturhinweis verdankt der Verfasser G. Rasbach, RGK Frankfurt.  
936 Vgl. Orton 2000, 57 – 65; Trumm 2002, 28. | Ähnlich auch Gas-
par 2007, 25 bei seinem Vergleich der Fibeln vom Titelberg und aus 
Dalheim.  937 Im Idealfall handelt es sich um stratifizierte Ensembles. 
Wegen der Gefahr eines Zirkelschlusses ausgeschlossen wurden En-
sembles, die nur aufgrund der in der Literatur etablierten Datierung 
der Fibeltypen einzuengen gewesen wären.  938 Zur Datierung der 
Besiedlungsdauer vgl. Kap. VI.  939 Wünschenswert wären insbe-
sondere Ensembles aus Oberitalien, etwa Bedriacum/Calvatone (I) 
(vgl. Grassi 2008, 11 – 17).  940 Zwar weist es einen exakten taq von 
79 n. Chr. auf, eine Anfangsdatierung fehlt allerdings für das Ensemble.  
941 Nicht aufgenommen wurden die umfangreichen Fibelkomplexe 
aus Augsburg-Oberhausen (Deschler-Erb 2013) und Dangstetten 
(Fingerlin 1986; Fingerlin 1998). Obwohl sich gerade Letzteres auf-
grund der geografischen Nähe anbieten würde, ist wegen seiner Datie-
rung in augusteische Zeit ein verzerrtes Bild zu erwarten. Die dort ge-
fundenen Fibeln können damit keinen Beitrag zu der hier untersuch-
ten Fragestellung leisten.  942 Bei allen im Folgenden behandelten 
Spektren wurde auf die Aufnahme von Fibeln der Gruppe 6 nach Riha 
verzichtet, da sie aufgrund ihrer spätantiken Datierung keinen Beitrag 
zur behandelten Fragestellung leisten können bzw. zu einer Verzer-
rung des Bildes geführt hätten. Die Aufzählung erfolgt von West nach 
Ost.  943 Flutsch u. a. 2002, 382.  944 Corvi 1991.  945 Corvi 1999.  
946 Die Forschung ging bis vor Kurzem noch von einer Gründung ex 
nihilo aus. Zur Frage der Kontinuität zwischen latènezeitlicher und rö-
mischer Siedlung vgl. Bündgen u. a. 2008, 128 – 130.  947 Flutsch u. a. 
2002, 368. Neuere Entdeckungen legen eine latènezeitliche Vorgän-
gersiedlung nahe, allerdings ist die Frage der Kontinuität noch nicht 
geklärt. Vgl. Bündgen u. a. 2008, 129 f.  948 Mazur 1998; Mazur 2011.  
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949 Zur Frage des genauen Ortes der Koloniegründung vgl. Desch-
ler-Erb 2011a, 19 – 21, 237 – 239 mit Verweisen auf ältere Literatur.  
950 Berger 2012, 17 – 33.  951 Riha 1994; Riha 1979.  952 Reddé 
2009, 403 f.  

Fundkomplexdatierungen auch die Datierung der 
mitgefundenen Fibeln herangezogen wurde, in zwölf 
Fällen sogar als einziges Argument. Die entsprechen-
den Fibeln wurden deswegen nicht berücksichtigt. 
Das Ensemble der Koloniestadt umfasst danach 201 
Fibeln ▶ 248. Für das Spektrum SGS (vgl. S. 272) wur-
den hingegen alle 738 Fibeln berücksichtigt.

A U G U S TA  R A U R I C A  /  A U G S T / K A I S E R A U G S T  ( B L / A G )
Die Colonia am Hochrhein wird 44 v. Chr. ge-

gründet949. Siedlungsaktivitäten sind allerdings 

erst ab dem letzten Jahrzehnt des 1. Jh. v. Chr. fass-
bar. In der Unterstadt war in der ersten Hälfte des 
1. Jh. n. Chr. eine Militäreinheit stationiert. Im 1. und 
2. Jh. n. Chr. prosperierte die Stadt und erreichte eine 
Einwohnerzahl von 10 000 bis 15 000 Personen. Die 
Krisen des mittleren 3. Jh. n. Chr. setzten Augusta 
Raurica ebenfalls zu; nach 276 wird in der Oberstadt 
eine «enceinte réduite» errichtet, die wohl um 300 
vom Kastell am Rheinübergang abgelöst wird950.
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248 Quantifizierte Fibelspektren aus Lousonna / Lausanne (VD), Aventicum / Avenches (VD) und Augusta Raurica / Augst und Kaiseraugst (BL / AG); alle Germania Superior.



267 vor den toren von vindonissa  V  AUSGEWÄHLTE FUNDGRUPPEN  2   D I E  F I B E L N

Die Fibeln stellen mit fast 2800 bestimmbaren 
Exemplaren951 den grössten vorgelegten Komplex 
im unmittelbaren Arbeitsgebiet dar. Dank der FK-
Datierung aller Fibeln konnte ein Ensemble für das 
1. Jh. n. Chr. herausgearbeitet werden. Die Funde aus 
dem Militärlager in der Unterstadt wurden dabei aus-
geschlossen, um ein «sauberes» ziviles Ensemble ei-
ner Koloniestadt zu erhalten, das 460 Fibeln umfasst 
▶ 248. Im Spektrum SGS (vgl. S. 272) wurden hinge-
gen alle Fibeln aufgenommen.

A R G E N TO VA R I A  /  O E D E N B U R G ,  B I E S H E I M - K U N H E I M  ( H A U T -
R H I N ,  F ) ,  M I L I TÄ R L A G E R

Ein Militärlager wird in tiberischer Zeit durch eine 
Vexillation der XIII. Legion aus Vindonissa angelegt. 
Eine Aufgabe während der 30er-Jahre und der Bau 
eines jüngeren Lagers zu Beginn der 40er-Jahre des 
1. Jh. n. Chr. können festgestellt werden. Die Beset-
zung des Platzes dauert bis in die Anfänge der Re-
gierungszeit Vespasians. Danach wird das Lager auf-
gelassen und der Bereich auch später nicht durch die 
östlich des Lagers liegende Zivilsiedlung genutzt952.
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249 Quantifizierte Fibelspektren aus den Militärlagern in Argentovaria / BiesheimKunheim (HautRhin, F) und Vindonissa / Windisch (AG) sowie dem Kastellvicus von  
Tenedo / Zurzach (AG); alle Germania Superior.
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953 Reddé 2009, Fig. 7.14.  954 Eine Ausnahme stellen die Fibeln 
Riha 7.1, 6.4 und 6.5 dar. Ihre Datierung – in das 2. Jh. bzw. das 3. und 
4. Jh. n. Chr. – setzt sich deutlich von der Datierung des Lagers ab. 
Während die Erstere durch eine sporadische Begehung erklärt werden 
kann, könnten die beiden Letzteren auch aus zerstörten späten Grä-
bern ins Ensemble gelangt sein. Wegen der geringen Anzahl können sie 
als Streufunde mit gutem Gewissen aus dem Ensemble ausgeschlos-
sen werden.  955 Schucany/Schwarz 2011b.  956 Ettlinger 1973.  
957 Die Fibeln weisen nur die allgemeine Fundortangabe Vindonissa 
auf, sodass Fibeln aus den Zivilsiedlungen bzw. der (zivilen) Nachla-
gerzeit nicht ausgeschlossen werden können. Eine Neuaufnahme der 
1183 Fibeln mit Fundortangabe wäre wünschenswert, war im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit aber nicht möglich. Am vielversprechendsten 
dürfte dabei eine Konzentration auf Funde aus dem Schutthügel sein, 
da so auf einfachem Weg – ohne ein intensives Studium von alten Gra-
bungsdokumentationen – ein Ensemble aus der Zeit des Legionslagers 
isoliert werden könnte.  958 Aufgenommen wurden die Fibeln der 
Publikationen Meyer-Freuler 1989; Meyer-Freuler 1998; Huber 2003; 
Flück 2007; Lawrence 2009; Benguerel u. a. 2010; Engeler-Ohnemus 
2013.  959 Hänggi u. a. 1994, 73 – 83, 431; Flutsch u. a. 2002, 406 – 407.  
960 Hänggi u. a. 1994, 145 – 148, 240 – 248, 356 – 358.  961 Flutsch 
u. a. 2002, 368 f.; Schär im Druck.  962 Doppler 2007.  963 Schucany 
1996. Zur Fibelanzahl in der Grabung vgl. Anm. 1031.  964 Koller/
Doswald 1996.  965 Flück in Vorb.  966 Vgl. Tacitus, historia I, 67, 2: 
«salubrium aquarum usu frequens». Entsprechende Untersuchungen 
sind für die Auswertung des Ensembles des Bäderquartiers vorgesehen 
(Flück in Vorb.).  967 Flutsch u. a. 2002, 403 f.  968 Rey-Vodoz 1998.  
969 Freundlicherweise zur Verfügung gestellt durch Th. Pauli-Gabi, 
Wildegg.  970 Rychener/Rütti 1984; Rychener u. a. 1986; Rychener 
1988; Corvi 2001.  971 Homberger 2013, 149 – 155.  972 Deschler-
Erb/Wyprächtiger 2010.  973 15 Exemplare stammen aus den neu-
eren, von V. Homberger publizierten Grabungen (Homberger 2013, 
248, Tab. 39).  

Dementsprechend kann das Gesamtensemble der 
im Lagerbereich gefundenen Fibeln953, inklusive der 
unstratifizierten Grabungsfunde und der Lesefunde, 
als typisch für ein Militärlager gewertet werden954 
▶ 249. Die publizierten Funde aus der Zivilsiedlung 
wurden zum Spektrum SGS (vgl. S. 272) addiert, 
aber nicht als eigenständiges Ensemble aufgenom-
men, da sie aus einem Heiligtum stammen955.

V I N D O N I S S A  ( C A S T R A )  /  W I N D I S C H  L A G E R  ( A G )
Das einzige Legionslager auf dem Gebiet der heuti-

gen Schweiz war von 14/15 bis 101 n. Chr. sukzessive 
von drei Legionen, der XIII., der XXI. und der XI., 
belegt. Neben der Vorlage des Gesamtbestandes bis 
1960 durch E. Ettlinger in ihrer Studie zu den römi-
schen Fibeln der Schweiz956, die wegen ungenauer 
Quellenlage957 nicht berücksichtigt wurde, sind in 
den letzten 30 Jahren verschiedene ausführliche 
Befund- und Fundvorlagen erschienen958. Daraus 
wurden 176 Fibeln, die stratigrafisch eindeutig in die 
Zeit des Legionslagers gehören, aufgenommen. Das 
Ensemble stellt somit ein in die Zeit zwischen 14 und 
101 n. Chr. zu datierendes Verlustensemble eines Mi-
litärlagers dar ▶ 249.

T E N E D O  /  Z U R Z A C H  ( A G )
An einem Rheinübergang der Strassenverbindung 

zwischen dem Aare- bzw. dem Rheintal und dem Do-
nautal werden von tiberischer bis in spätneronische 
Zeit sukzessive zehn aufeinanderfolgende Kastelle 
errichtet. Parallel dazu entwickelt sich ein (Kastell-)
vicus, der nach Abzug des Militärs weiterexistiert. 
Um 300 n. Chr. wird die Rheinbrücke beidseits des 
Rheins mit Kastellen gesichert959.

Das publizierte Ensemble960 umfasst 98 Fibeln. 
Davon stammen 26 aus dem Lagerareal, während 
72 dem Kastellvicus zuzuweisen sind. Trotz der eher 
kleinen Anzahl wird das Ensemble für qualitative 
Vergleiche herangezogen, ist es doch als ein gutes 
Ensemble aus einem Kastellvicus der unmittelbaren 
Umgebung von Vindonissa zu werten ▶ 249.

A Q U A E  H E LV E T I C A E  /  B A D E N  A G
Der vicus wird in tiberischer Zeit, möglicherweise 

unter dem Einfluss des benachbarten Legionslagers 
Vindonissa, mit dem Ziel der Nutzung der Thermal-
quellen angelegt. Er zerfällt in zwei Siedlungsteile: 
eine Strassensiedlung auf dem Niederterrassenpla-
teau über der Limmat und das Bäderquartier beid-
seits des Limmatknies. Er bleibt sicher bis in die 
Mitte des 3. Jh. n. Chr. bestehen961. Die Intensität 
und Ausdehnung der spätantik-frühmittelalterlichen 
Besiedlung ist vorläufig schwer abschätzbar962.

Das berücksichtigte Ensemble ▶ 250 setzt sich aus 
den vorgelegten Fibeln der Grabungen Baden Römer-
strasse 1977/78963, Baden-Du Parc 1987/88 (B.87.2) 

und Baden-ABB 1988 (B.88.3)964 sowie der neuen 
Grabungen im Badener Bäderquartier965 zusammen. 
Der Komplex ist als Ensemble aus einem vicus zu cha-
rakterisieren, allerdings wäre zu untersuchen, inwie-
weit der rege «Bädertourismus», v. a. auch aus dem 
Legionslager von Vindonissa, einen Einfluss auf das 
Ensemble hatte966.

V I T U D U R U M  /  O B E R W I N T E R T H U R - U N T E R E S  B Ü H L  
( V I T U D U R U M - U B )  ( Z H )

Die Bautätigkeit im vicus beginnt – dendrochrono-
logisch abgesichert – ab 7 v. Chr. Die Strassensied-
lung liegt an einer von Gallien nach Raetien verlau-
fenden Fernverbindung. Die Siedlung läuft bis in die 
Spätantike, wie die Befestigung des als Siedlungszen-
trum fungierenden Kirchhügels mit einer inschrift-
lich ins Jahr 294 n. Chr. datierten Mauer belegt967.

Der Komplex von Oberwinterthur-Unteres Bühl 
▶ 250 wurde von V. Rey-Vodoz968 vorgelegt. Er stellt 
aufgrund der ähnlichen Befundsituation einen her-
vorragenden Vergleichskomplex dar. Anhand einer 
unpublizierten Konkordanzliste969 konnten aus-
serdem die Fibeln aus den Schichten der Zeit von 
1 – 120 n. Chr. isoliert werden. Daneben wurden die 
Fibeln auch nach ihrer Fundkomplexdatierung auf-
genommen, sodass der weiter oben angeführte Ver-
gleich möglich wurde. Für das Spektrum SGS (vgl. 
S. 272) wurden ausserdem zusätzliche publizierte 
Fibeln aus Vitudurum970 aufgenommen.
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I U L I O M A G U S  /  S C H L E I T H E I M  ( S H )
Die Siedlung gilt als rein zivile Gründung an der 

Strasse zwischen Vindonissa und Arae Flaviae / Rott-
weil, die um 70/80 n. Chr. erfolgte. Die Siedlung 
erfuhr bis zum Ende des 2. Jh. n. Chr. einen Auf-
schwung. Aussagen zur Spätzeit sind mangels ge-
schlossener Fundensembles schwierig, die soge-
nannte «Krise des 3. Jh.» dürfte aber auch an Iulio-
magus nicht spurlos vorbeigegangen sein. Die Klein-
funde belegen aber eine Nutzung bis über die Mitte 
des 3. Jh. n. Chr. hinaus971.

Der von E. Deschler-Erb972 vorgelegte Komplex 
▶ 250 umfasst 72 sicher bestimmbare Fibeln. Der 
Komplex ist mit gewissen Vorbehalten zu behandeln, 
da die Fibeln zum grössten Teil unstratifiziert sind973. 
Zudem handelt es sich zum Teil um Altfunde.

B R I G O B A N N I S  /  H Ü F I N G E N  ( B A D E N - W Ü R T T E M B E R G ,  D )
Der Kastellstandort liegt an der Strasse zwischen 

Vindonissa und Arae Flaviae / Rottweil. Er kon-
trolliert die Kreuzung mit der Donautalstrasse und 
deren Fortsetzung durch den Schwarzwald an den 
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250 Quantifizierte Fibelspektren aus Aquae Helveticae / Baden (AG), Vitudurum / OberwinterthurUnteres Bühl (ZH) und Iuliomagus / Schleitheim (SH); alle Germania Superior.
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974 Mayer-Reppert 1995.  975 Rieckhoff 1975.  976 Fecher/Burger-
Heinrich 2010, 14 – 16; Lauber 2013, 67 f.  977 Fecher/Burger-Hein-
rich 2010, 16, 23 f.; in diesem Sinne auch Lauber 2013, 68.  978 Lau-
ber 2013. | Das von Deschler-Erb/Wyprächtiger 2010 und Huber 2000 
verwendete Ensemble aus Planck 1975 wurde nur für das Spektrum 
SGS verwendet, da die Fibeln keine eindeutige Provenienz aufwei-
sen.  979 Lauber 2013, 215.  980 Lauber 2013, 20, 28 sowie 64 – 68.  
981 Nach Deschler-Erb/Wyprächtiger 2010, 46 – 49.  

Oberrhein. Die Errichtung des Kastells erfolgt in 
claudischer Zeit. Es dürfte bis in die 80er-Jahre des 
1. Jh., eventuell sogar bis zum Beginn des 2. Jh. n. Chr. 
belegt gewesen sein. Parallel dazu entwickelt sich der 
(Kastell-)vicus, der auch über das Ende des Kastells 
hinaus bis ins beginnende 4. Jh. n. Chr. existierte974.

Die Fibeln wurden von S. Rieckhoff975 vorge-
legt und stammen aus den Grabungen der Jahre 
1952 – 1966 in der Zivilsiedlung. Dementsprechend 
handelt es sich um ein Ensemble ▶ 251 aus einem Kas-
tellvicus.
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251 Quantifizierte Fibelspektren aus Brigobannis / Hüfingen und Arae Flaviae / Rottweil (beide BadenWürttemberg, D) (Germania Superior) sowie Brigantium / Bregenz  
(Vorarlberg, A) (Raetia).

A R A E  F L AV I A E  /  R OT T W E I L  ( B A D E N - W Ü R T T E M B E R G ,  D )
Ab flavischer Zeit Standort von vier sukzessiven 

Kastellen sowie einem Legionslager. Die militäri-
sche Nutzung des Platzes endet noch in trajanischer 
Zeit976. Der Beginn der Zivilsiedlung ist in dieselbe 
Zeit zu setzen. Sie überdauert den Militärplatz und 
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wurde vom vicus zum municipium erhoben. Ihr Ende 
ist spätestens mit der Aufgabe des Dekumatenlandes 
in der Zeit nach 260 zu sehen, wobei eine Weiternut-
zung des Siedlungsplatzes in geringem Umfang, auch 
aufgrund von Münzen des 4. Jh. n. Chr., nicht auszu-
schliessen ist977.

Das Fibelspektrum978 ▶ 251 stammt aus Grabungen 
aus dem Bereich der Kastelle VI und V und der Zivil-
siedlung (sogenanntes Gebäude M). Eine Trennung 
des Ensembles ist möglich, ergibt allerdings Kom-

plexe mit nur sechs bzw. 38 Stück979. Da die betrof-
fenen Kastelle IV und V nur kurze Zeit, vermutlich 
weniger als 10 Jahre, genutzt wurden, während die 
Siedlungsnutzung deutlich länger dauert980, wird 
der Gesamtkomplex unter Ausschluss der eindeutig 
kastellzeitlich stratifizierten Fibeln als Komplex aus 
einer militärisch geprägten Zivilsiedlung gewertet.

In das Spektrum SGS wurde zudem der von Planck 
1975981 publizierte Gesamtbestand der Fibeln einbe-
zogen.

252 Quantifizierte Fibelspektren aus dem südlichen Teil der Provinz Germania Superior (Regionalspektrum SGS) und aus den Provinzen Raetia, Noricum 
und Pannonia Superior.
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982 Kopf 2011a, 70; Oberhofer 2015, 99.  983 Kopf 2011b; Zanier 
2006, 75 – 87.  984 Overbeck 1982, 25 – 33 und Taf. 1 – 9.  985 Gemäss 
Angabe ohne die Funde des Gräberfeldes von Brigantium (Overbeck 
1982, 20).  986 Obwohl die Provinz erst unter Domitian eingerich-
tet wurde, wird der Begriff hier für eine Umschreibung der Region 
unabhängig der Datierung verwendet.  987 Vgl. das ähnliche Vorge-
hen bei Plouviez 2008, 172 f. für die römischen Fibeln aus England.  
988 Auf eine Berücksichtigung chronologischer Aspekte wurde 
dabei, mit Ausnahme eines Ausschlusses der Fibeln der Gruppe 6, 
verzichtet. So konnten auch Fundorte eingebunden werden, deren 
Spektrum «undatiert» ist.  989 Pommeret/Fauduet 1985; Pomme-
ret 2001.  990 Freundliche Mitteilung V. Rey-Vodoz, Musée Romain 
Nyon.  991 Demierre in Vorb. Der Verfasser dankt für Einsicht in das 
noch unveröffentlichte Manuskript.  992 Demierre 2016. Der Verfas-
ser dankt für Einsicht in das zur Zeit der Bearbeitung noch unveröf-
fentlichte Manuskript.  993 Nach Deschler-Erb/Wyprächtiger 2010.  
994 Schucany/Schwarz 2011b.  995 Deschler-Erb 2011a, Abb. 227b–
c.  996 Deschler-Erb 2006.  997 Rychener 1999.  998 Infrage kämen 
etwa der Magdalensberg (Sedlmayer 2009); Lauriacum ( Jobst 1975) 
oder Gleisdorf (Gugl 1995).  999 Gugl 1995.  1000 Schmid 2010b.  
1001 Kainrath 2008.  1002 Ortisi/Pröttel 2002.  1003 Schleier-
macher/Flügel 1993.  1004 Die Fibeln der Gruppe 3 wurden in ▶ 252 
aus Platzgründen und zugunsten der besseren Vergleichbarkeit weg-
gelassen. Vgl für die vollständige Liste Kap. IX.2.  1005 Müller u. a. 
2008, verschiedene Beiträge.  1006 Boelicke 2002.  1007 Müller u. a. 
2008, 19, 41 f.  1008 Kunow 1998a.  1009 Vilvorder 2007, 221 – 224.  
1010 Brulet 1987, 59 – 62; Brulet/Demanet 1993, 23 – 25, 133 – 139; 
Brulet/Demanet 1997, 112 – 120; Brulet u. a. 2001, 58 – 68; Brulet u. a. 
2008, 74 – 117.  1011 Dieser Befund liegt in Zone I5. Dementspre-
chend wurden alle Fibeln mit Provenienz «I5» ausgeschlossen. Diese 
Vorgehensweise ist möglicherweise übervorsichtig, da das Heiligtum 
ins 4. Jh. n. Chr. gehört, im Ensemble aber kaum Fibeln mit einer ent-
sprechenden Datierung vertreten sind (Brulet u. a. 2008, 27 – 41).  

lagerung der Siedlung in eine topografisch geschützte 
und einfacher zu befestigende Lage983.

Der von B. Overbeck984 vorgelegte Fibelkomplex 
▶ 251 umfasst alle bis 1968 aus Brigantium bekann-
ten Fibeln985. Es handelt sich deshalb um einen ver-
mischten Komplex, der Fibeln aus dem frühkaiser-
zeitlichen Militärlager und der gleichzeitigen sowie 
der späteren Zivilsiedlung umfasst.

2 . 2 . 3  « Z I V I L S P E K T R U M »  D E S  S Ü D E N S  D E R  P R O V I N Z 
G E R M A N I A  S U P E R I O R98 6

Um eine «Norm» für die Zusammensetzung des 
Fibelspektrums einer Zivilsiedlung in der Provinz 
Germania Superior zu definieren, wurde ein Ge-
samtspektrum987 mit einer möglichst grossen An-
zahl an Fibeln erstellt988. Zusätzlich zu den eben 
charakterisierten Fundorten wurden auch Fundorte 
einbezogen, deren Spektrum einzeln betrachtet nicht 
die nötige Anzahl erreichte, um sichere Aussagen zu 
erlauben. Auch die aufgrund taphonomischer Vorbe-
halte ausgeschlossenen Ensembles fliessen darin ein, 
da diese als Teil dieses Gesamtspektrums eine andere 
Aussage erhalten. Folgende Fundorte wurden zu-
sätzlich zu den zuvor besprochenen eingeschlossen: 
Nuits-Saint-Georges, Les Bolards (Côte d’Or, F)989; 
Colonia Julia Equestris (Nyon VD)990; Orbe-Boscéaz 
VD991; Marsens FR992; Petinesca (Studen BE)993; 
Zivilsiedlung/Kultbezirk von Argentovaria994; Basel, 
Münsterhügel BS995; Biberist SO996 und Neftenbach 
ZH997. Die Fibeln der Gruppe 3 wurden zur besse-
ren Übersicht wegen ihrer Seltenheit – sie stellen nur 

B R I G A N T I U M  /  B R E G E N Z  ( V O R A R L B E R G ,  A )
Die Gründung erfolgt in augusteischer Zeit, im 

Kontext eines Militärlagers, das zur Sicherung des 
Verkehrsknotenpunktes am Westende des Bodensees 
angelegt wurde. Die Zivilsiedlung entwickelte sich 
über das Ende des Kastells in frühclaudischer (?)982 
Zeit weiter und erreichte eine Grösse von rund 22 ha. 
Wie in den meisten umliegenden Siedlungen ist ein 
Rückgang der Siedlungsintensität in der 2. Hälfte des 
3. Jh. n. Chr. zu beobachten, verbunden mit einer Ver-
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253 Vergleich des Regionalspektrums SGS aus Zivilsiedlungen im 
 südlichen Teil der Provinz Germania Superior mit und ohne die Fibeln  
aus Augusta Raurica (AR).
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67 Stück oder 1,3 % der Fibeln – und ihrer für die 
vorliegende Fragestellung mehrheitlich «zu späten» 
Datierung ins 2. bis 3. Jh. n. Chr. ausgeklammert ▶ 252. 
Auf den ersten Blick problematisch erscheint, dass 
von den 5308 Fibeln, die in dieses Spektrum einflies-
sen, 51 % aus Augusta Raurica stammen. Wie ein Ver-
gleich ▶ 253 der beiden Spektren mit und ohne diese 
Fibeln zeigt, unterscheiden sie sich aber nur margi-
nal: Im Gesamtspektrum treten die Aucissafibeln um 
1,3 % häufiger auf, während die Scharnierfibeln mit 
längsprofiliertem Bügel um 1,3 % seltener sind. Aus-
serdem sind die Soldatenfibeln im Gesamtspektrum 
1,1 % seltener vertreten. Alle weiteren Unterschiede 
bewegen sich unter 1 %, was vernachlässigt werden 
kann. Im Folgenden wird dieses Spektrum als Spekt-
rum SGS bezeichnet. 

2 . 2 .4  F I B E L S P E K T R U M  D E R  P R O V I N Z E N  R A E T I A /
N O R I C U M / PA N N O N I A  S U P E R I O R

Im Sinne einer Gegenprobe zum Regionalspek-
trum des Südteils der Provinz Germania Superior 
wurden auch die aus den Provinzen Raetia, Noricum 
und Pannonia Superior zusammengestellten Ensem-
bles zusammengezogen. Die Datenbasis ist mit 1189 
Fibeln deutlich kleiner, da es sich aber nicht um ein 
Hauptziel der Fragestellung handelt, wurde darauf 
verzichtet, weitere Komplexe998 einzubinden. Das 
Spektrum setzt sich aus den Fibeln von den Fundor-
ten Brigantium (Bregenz, A), Virunum (Klagenfurt, 
A)999, Vindobona (Wien, A)1000, Aislingen (D)1001, 
Submontorium (Mertingen-Burghöfe, D)1002 und 
Cambodunum (Kempten, D)1003 zusammen. Dieses 
Spektrum zeigt im Vergleich mit dem Spektrum SGS 
▶ 252 deutlich, dass sich der Peak der häufigsten Fi-
beln zu den kräftig profilierten Fibeln (Riha 2.9/3.1) 
und den norisch-pannonischen Doppelknopffibeln 
hin verlagert. Zudem treten Fibeln der Gruppe 3 
häufiger auf, während die Fibeln der Gruppe 4 deut-
lich seltener sind1004.

2 . 2 . 5  F I B E L S P E K T R E N  A U S  D E R  R E G I O N  A M 
N I E D E R R H E I N  ( S TAT I O N I E R U N G S G E B I E T  
D E R  X X I .  L E G I O N  V O R  45 N .  C H R .)
C O LO N I A  U L P I A  T R A I A N A  /  X A N T E N  ( D )

Die römische Besiedlung im Bereich der späteren 
Koloniestadt setzte in spätaugusteischer Zeit ein. Zu 
diesen Siedlungsspuren gehört auch ein wohl in clau-
dische Zeit zu datierendes Militärlager. Die Kolo-
nieerhebung erfolgt durch Trajan im Jahre 98 n. Chr. 
Das in der Folge erheblich vergrösserte pomerium der 
Siedlung wurde mit einer Stadtmauer eingefasst, und 
Grossbauten wie Thermen, Amphitheater, Forum 
und Tempelanlagen wurden errichtet. Die Spätzeit 
der colonia ist schlecht bekannt. Eine Reduktion der 
Siedlungsfläche und Neubefestigung sind aber nach-
weisbar1005.

Die von Boelicke1006 vorgelegten Fibeln umfassen 
alle Fibeln aus dem Siedlungsbereich sowie verein-
zelt auch Grabfunde ▶ 254. Im Ensemble dominie-
ren die einfachen Drahtfibeln Riha 1.6 und 1.7, die 
zusammen 41 % der Fibeln stellen. Dies spiegelt 
deren Hauptverbreitung in den Rheinischen Provin-
zen und im belgischen Raum wieder1007. Mit 13 % 
am zweithäufigsten sind die Aucissafibeln vertreten. 
Dies ist wohl einerseits auf die Nachbarschaft zu den 
Legionslagern Vetera I und II zurückzuführen, an-
dererseits wäre etwa mithilfe der Inschriften auch 
zu prüfen, ob nicht auch eine erhöhte Präsenz von  
(Zivil-)Personen aus den Provinzen südlich der Al-
pen einen Einfluss auf diesen Anteil hat. Mit je 5 % 
sind zudem die Augenfibeln und die einfachen gal-
lischen Fibeln vertreten. Beides ist gut mit der Lage 
des Fundortes innerhalb deren Hauptverbreitungs-
gebiet zu erklären: für die Augenfibeln die Germania 
Libera und entlang des Rheins1008, für die einfache 
gallische Fibel die (nord-)westlichen Römischen 
Provinzen. Schliesslich sind mit zusammen 7 % die 
ebenfalls in den Rheinischen Provinzen heimischen 
Knickfibeln Riha 2.6 – 2.8 zu erwähnen. Nur mit ge-
ringen Anteilen sind hingegen Fibeln der Gruppe 4 
vertreten und auch jene der Gruppe 5 kommen mit 
Ausnahme der Fibeln mit längsprofiliertem Bügel, 
Riha 5.12, nur in geringen Anteilen vor.

G E M I N I A C U M  /  L I B E R C H I E S  ( B )
Es handelt sich dabei um eine kleinstädtische Zi-

vilsiedlung mit Streifenhausbebauung an der Strasse 
zwischen Bagacum (Bavay, B) und Atuatuca (Tonge-
ren, B). Der Siedlungsbeginn kann ins 2. Jahrzehnt v. 
Chr. gesetzt werden. Eindeutige Hinweise auf eine 
militärische Präsenz fehlen bis heute. Der Siedlungs-
abbruch erfolgt gegen Ende des 3. Jh. n. Chr. Die 
Siedlung wird abgelöst (ohne Platzkontinuität) durch 
das spätantike castellum in Brunehaut-Liberchies1009.

Aufgenommen wurden die bis 2008 publizierten 
Fibeln1010. Ausgeschlossen wurden die Funde aus 
dem «sanctuaire tardif»1011, da eine gezielte Selek-
tion bei deren Niederlegung nicht ausgeschlossen 
werden kann. Das Ensemble ▶ 254 zeigt in Bezug 
auf die Häufigkeit der einfachen Drahtfibeln Riha 
1.6 und 1.7 das umgekehrte Bild zur Colonia Ulpia 
Traiana, indem mit 28 % gegenüber 10 % die lokale 
Variante Riha 1.7 mit deutlich abgesetztem Fuss 
klar überwiegt. Darauf folgen mit 8 % die Fibeln mit 
längsprofiliertem Bügel Riha 5.12. Die in der Colonia 
Ulpia Traiana häufigen Aucissafibeln sind hingegen 
kaum vertreten. Da die Siedlung bereits in augus - 
teischer Zeit einsetzt, sind chronologische Gründe 
für dieses Phänomen auszuschliessen. Daneben ste-
chen aus Gruppe 5 die Flügelfibeln Riha 5.7 und Fi-
beln mit ungeteiltem Bügel Riha 5.9 mit 5 % deutlich 
hervor. Dazu kommen aus der Gruppe 2 die Knick-
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1012 Makjanić/Koščević 1995, 1 – 3.  1013 So sind auf Taf. VII die 
Nr. 48 und 49 beide als Nertomarusfibel bezeichnet, Letztere ist aber 
eindeutig als Langton-Down-Fibel zu identifizieren; die von der Au-
torin zu Typ 18 zusammengefassten Fibeln gehören zu ganz verschie-
denen Typen der Gruppe 5 nach Riha (z. B. Taf. XXV, Nr. 209 = Riha 
5.3; Taf. XXVI, Nr. 213 = Riha 5.12; Taf. XXVI, Nr. 214 = Riha 5.10). 
Koščević 1980.  

fibeln mit zusammen 6 % und einfache gallische Fi-
beln mit 3 %. Ausserdem fällt auf, dass mit 3 % auch 
Fibeln vom Typ Langton-Down deutlich häufiger 
sind als in der Colonia Ulpia Traiana.

2 . 2 . 6  F I B E L S P E K T R E N  A U S  D E M  N Ö R D L I C H E N 
I L LY R I C U M  ( S TAT I O N I E R U N G S G E B I E T  D E R  X I .  L E G I O N 
V O R  70 N .  C H R .)
C O LO N I A  F L AV I A  S I S C I A  /  S I S A K  ( H R )

Neben der vorrömischen Siedlung Segesta wurde 
unter Oktavian ein Legionslager angelegt. Daneben 
bildeten sich die canabae und eine Zivilsiedlung. 
Letztere wurde unter Vespasian, wohl 71 n. Chr., zur 
Colonia Flavia Siscia erhoben. Unter Diocletian wurde 

sie die Provinzhauptstadt der neu geschaffenen Pro-
vinz Savia und zum Sitz einer Münzstätte. Siscia weist 
eine Siedlungskontinuität bis in heutige Zeit auf1012.

Der mit 779 Fibeln umfangreichste publizierte 
Komplex aus der Umgebung von Burnum, dem 
letzten Standort der XI. Legion vor ihrer Ankunft 
in Vindonissa, ist leider nur qualitativ nutzbar. Die 
typologische Einordnung ist nicht mit den Typo-
logien von E. Ettlinger, E. Riha oder M. Feugère in 
Einklang zu bringen1013. Da die Fibeln nur teilweise 
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254 Quantifizierte Fibelspektren  
aus Geminiacum / Liberchies (B) und 
der Colonia Ulpia Traiana / Xanten 
(NordrheinWestfahlen, D) in den 
Provinzen Gallia Belgica und Germania 
Inferior.
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1014 Koščević 1980, Tab. 1. Die mit 50 Exemplaren ebenfalls häufig 
vertretenen spätantiken Zwiebelknopffibeln werden nicht berück-
sichtigt.  1015 Fellmeth 2001.  1016 Ivčević 2002.  1017 Reisedis-
tanz berechnet mit <http://orbis.stanford.edu/ > [Stand: 8.06.2017].  
1018 Die nicht vertretenen Fibeltypen der Gruppe Riha 1 wurden in 
der Darstellung aus Platzgründen weggelassen.  1019 Schmid 2010b, 
57 f.  1020 Ivčević 2002, 274.  1021 Dickmann 2013 mit weiterfüh-
render Literatur.  1022 Castiglione Morelli del Franco 1990. Etwas 
Probleme bereitete die Aufnahme der Fibeln, da die Zahlen der ge-
nau bestimmten Fibeln nicht mit den Gesamtzahlen übereinstim-
men. Die Aufnahme resultierte in einer Gesamtzahl von 137 anstelle 
der zu erwartenden 150 Exemplare.  1023 Für die Fibeln vom Typ 
Jezerine vgl. Demetz 1999, 102 – 104. | Für die Scharnierfibeln mit 
blechförmigem Bügel vgl. Leifeld 2007, 201 mit Verweisen auf äl-
tere Literatur.  1024 Striewe 1996, 93 – 156 erwähnt keine Funde 
aus Mittel- oder Süditalien.  1025 Dieser Typ datiert südlich der 
Alpen in die Jahrzehnte vor der Zeitenwende (Demetz 1999, 105).  
1026 Fibeln dieses Typs datieren in Italien in die zweite Hälfte des 
1. Jh. v. Chr. (Demetz 1999, 163 f ).  1027 Für die Umrechnung wurde 
die Anzahl der typologisch bestimmbaren Fibeln gewählt, da im hier 
vorgelegten Ensemble die unbestimmbaren Bruchstücke nicht syste-
matisch aufgenommen wurden. | Exakter wäre eine Berechnung der 
Fibeln auf Basis des Schichtvolumens, diese Angaben sind aus den 
meisten Publikationen im Gegensatz zur ergrabenen Fläche allerdings 
nicht zu eruieren.  1028 Trumm/Flück 2013.  1029 Pauli-Gabi u. a. 
2002; Rey-Vodoz 1998.  1030 Corvi 1999.  1031 In Schucany 1996, 
151 – 153 sind 21 Fibeln publiziert. Sie beschränkte sich dabei auf die 
stratifizierten Exemplare. Eine Recherche in IMDAS, der Inventarda-
tenbank der KAAG, lieferte eine Gesamtzahl von 47 Fibeln. Davon 
wurden 3 als nicht näher bestimmbare Fibelnadeln ausgeschlossen. 
Vgl. 1027.  1032 Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 41; Schucany 1996, 
20 f.  1033 Windisch-Scheuerhof 1967 – 68 (V.68.1/V.96.1), Win-
disch-Wallweg 1979 (V.79.6) und Windisch-Koprio 1980 (V.80.2), 
publiziert in Meyer-Freuler 1989. | Engeler-Ohnemus 2013, 409 gibt 
in ihrer Abb. 328 mit 0,03 einen deutlich höheren Wert an. Die von 
ihr angenommene Grabungsfläche ist allerdings mit dem Faktor 8 zu 
multiplizieren, wie die Überprüfung in Meyer-Freuler 1989, 8 erge-
ben hat.  1034 Benguerel u. a. 2010.  1035 Die älteren Grabungen 
im Bereich des praetorium wurden ausserdem unter enormem Zeit-
druck und mit einem Minimum an Personal durchgeführt, sodass sie 
nur sehr bedingt mit Grabungen der vergangenen 15 Jahre zu verglei-
chen sind.  1036 Berücksichtigt wurden Fibeln aus römischen Pla-
nien, den nachrömischen Deckschichten und den neuzeitlichen Pla-
nien.  1037 Huber 2003.  1038 Schmidts 2004.  1039 Lauber 2013.  
1040 Vgl. hier Anm. 834.  1041 Ackermann 2013.  1042 Der Verfas-
ser dankt R. Ackermann, Kantonsarchäologie St. Gallen, für Diskussi-
onen zu diesem Phänomen.  1043 Ackermann 2013, Abb. 92 führt 29 
Fibeln als Gesamtbestand von Kempraten auf. Dies ist umso erstaun-
licher, als jüngst auch ein gallorömischer Tempelbezirk ausgegraben 
wurde, der nur gerade 3 Fibeln lieferte. Als Vergleich dazu konnten 
im Tempelbezirk von Oedenburg, Biesheim-Kunheim (Haut-Rhin, 
F) nicht weniger als 56 Fibeln geborgen werden (Schucany/Schwarz 
2011b).  1044 Interessant wäre hier ein Vergleich mit dem Spektrum 
des ähnlich weit entfernt liegenden Lenzburg. Leider ist dieses nicht 
verfügbar.  

abgebildet sind, ist eine quantitative Aufnahme nach 
der Typologie von Riha nicht möglich. Der Komplex 
zeigt deutliche Analogien zu den Fibelensembles 
aus den norischen Fundorten (Virunum, Vindobona 
usw.), indem über 50 % (443 Stück) der Fibeln zu 
den kräftig profilierten Fibeln (Riha 2.9/3.1) gehö-
ren. Mit beträchtlichem Abstand folgen darauf die 
Aucissafibeln mit 60 Exemplaren, gefolgt von Knie-
fibeln (Riha 3.12/4.11) mit 46 und pannonischen 
Trompetenfibeln (Riha 3.4) mit 33 Exemplaren1014. 
Daneben sind aber auch Fibeln mit eher westlichem 
Verbreitungsschwerpunkt wie die Typen Riha 2.6, 
5.6, 5.7, 5.10 oder 5.12 vertreten, allerdings in deut-
lich geringerer Zahl.

C O LO N I A  M A R T I A  I U L I A  S A LO N A  /  S O L I N  ( S P L I T )  ( H R )
Bedeutende Hafenstadt in der Provinz Dalmatia 

an der Illyrischen Küste. Um 78/77 v. Chr. durch 
Eroberung ins Römische Reich eingegliedert, wird 
die Siedlung zwischen 47 und 44 v. Chr. in den Stand 
einer Kolonie erhoben. Sie erfährt eine späte zweite 
Blütezeit infolge der Errichtung des Kaiserpalastes 
unter Diokletian im nahe gelegenen Spalatum/Split. 
Die Stadt wird von den Awaren und Slawen in den 
Jahren 613/14 zerstört und in der Folge aufgege-
ben1015.

Die 234 Fibeln aus dem Archäologischen Museum 
von Split sind vollständig als Zeichnungen vorge-
legt1016. Entsprechend liegt damit ein quantifiziertes 
Spektrum einer Koloniestadt an der Adriaküste, drei 
Tagesreisen1017 entfernt von Burnum, vor ▶ 2551018. 
Am häufigsten vertreten sind die Aucissafibeln mit 
30 %, gefolgt von Kniefibeln mit Röhrenscharnier 
und hakenförmigem Nadelhalter mit 22 %. Mit mehr 
als 5 % sind ausserdem kräftig profilierte Fibeln, An-
kerfibeln (als Riha 3.25 bezeichnet) und Omegafibeln 
vertreten. Erwähnenswert sind zudem die Pferdchen-
fibeln Jobst 29A, deren Hauptverbreitungsgebiet im 
Donauraum liegt1019, und die als eigentliche regio-
nale Spezialität zu bezeichnende Bogenfibel mit zwei 
Nadeln1020. Das Spektrum positioniert sich damit 
zwischen dem raetisch-norisch-pannonischen Regi-
onalspektrum und dem im Folgenden präsentierten 
Spektrum von Pompeji.

2 . 2 . 7  F I B E L S P E K T R U M  D E R  I TA L I S C H E N  H A L B I N S E L
C O LO N I A  V E N E R I A  C O R N E L I A  P O M P E I A N O R U M  /  P O M P E J I  ( I )

Die von den Oskern gegründete Stadt wird einige 
Jahre nach ihrer Eroberung durch Sulla im Bundes-
genossenkrieg zur römischen Kolonie erhoben. Nach 
einer teilweisen Zerstörung durch ein Erdbeben im 
Jahre 62 n. Chr. wurde die Stadt beim Ausbruch des 
benachbarten Vulkans Vesuv im Jahre 79 n. Chr. voll-
ständig ausgelöscht und aufgegeben1021.

Der Fibelkomplex umfasst «eine Gruppe von 71 
Fibeln aus Pompeji oder dem unmittelbar umliegen-

den Territorium» sowie 79 Stück aus dem National-
museum in Neapel1022. Dass dabei einzelne Fibeln 
aus Herculaneum oder anderen beim Ausbruch des 
Vesuvs zerstörten Fundstellen mit aufgenommen 
wurden, ist nicht ganz auszuschliessen. Augenfäl-
lig ist die Dominanz der Aucissafibeln, welche mit 
82 % die überwiegende Mehrheit der Fibeln stellen 
▶ 255. Eine gewisse Häufigkeit mit fünf bzw. vier Ex-
emplaren erreichen zudem die Fibeln vom Typ Jeze-
rine bzw. Scharnierfibeln mit blechförmigem Bügel 
(Riha 5.1), deren Herkunftsgebiete in Oberitalien 
zu suchen sind1023. Alle weiteren Fibeln treten ver-
einzelt auf. Überraschend ist die Präsenz von drei 
Nauheimer Fibeln, deren Verbreitungsschwerpunkt 
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in den Gebieten nördlich und westlich der Alpen 
liegt1024. Sie sind zusammen mit den Fibeln vom 
Typ Jezerine1025 und den frühen Fibeln mit Blech-
bügel Riha 5.11026 ein Hinweis, dass das Ensemble 
wohl nicht als geschlossener Fund des 3. Viertels des 
1. Jh. n. Chr. zu werten ist, sondern auch Funde aus 
älteren Schichten umfasst.

2 . 2 . 8  V E R G L E I C H E N D E  Ü B E R L E G U N G E N  Z U  D E N 
Z U S A M M E N G E S T E L LT E N  S P E K T R E N

Als Erstes gilt es abzuschätzen, inwiefern die abso-
lute Anzahl von 188 gefundenen Fibeln zu werten ist. 
Dafür wurde eine Umrechnung auf die Fläche vor-
genommen1027. Vergleiche mit anderen Grabungen 
im Bereich des Legionslagers Vindonissa, aber auch 
an weiteren Fundorten ▶ 256 zeigen, dass die Anzahl 
mit ca. 0,05 Fibeln/m in etwa dem entspricht, was 
bei modernen Siedlungsgrabungen zu erwarten 
ist. Dafür sprechen die sehr ähnlichen Werte der 
Grabungen Windisch-Spillmannwiese 2003 – 2006 
(V.003.1)1028, Oberwinterthur-Unteres Bühl1029 und 
Lausanne-Chavannes1030. Insbesondere die beiden 
Letztgenannten sind auch in Bezug auf die Untersu-
chung von Baubefunden in Zivilsiedlungen und die 
angewandte Grabungstechnik vergleichbar.

Die deutlich geringeren Werte in älteren Grabun-
gen, etwa im Legionslager Vindonissa, könnten mit 
dem Einsatz von Metalldetektoren in neueren Gra-
bungen erklärt werden. Dass dies allein allerdings 
nur einen geringen Einfluss hat, zeigen die Gra-
bungen Oberwinterthur-Unteres Bühl oder Baden  
Römerstrasse 19771031, auf denen noch ohne dieses 
technische Hilfsmittel gearbeitet wurde und die doch 
0,06 bzw. 0,05 Fibeln/m lieferten. Der Schichtabbau 
erfolgte hingegen weitgehend von Hand1032. Einen 
grösseren Einfluss dürfte demnach die angewandte 
Grabungstechnik in Kombination mit der Benut-
zung von Metalldetektoren haben. So liefern ältere 
Grabungen z. B. im Bereich des praetorium1033 und 
die im Rahmen des Projektes Zentralgebäude, Pavil-
lon P2 und P31034 ausgewerteten Grabungen deut-
lich tiefere Werte von 0,003 bzw. 0,007 Fibeln/m. 
Sie waren mit erheblichem Maschineneinsatz ver-
bunden, wovon besonders Deckschichten bis auf die 
Mauerkronen und Planien betroffen waren1035. Beim 
hier vorgelegten Material stammt rund ein Drittel 
der Fibeln (66 Stück) aus ebensolchen Schichten1036. 
Zwar wurden bei der Grabung Windisch-Spillmann-
wiese 2003 – 2006 (V.003.1) grössere Planien eben-
falls mit der Maschine entfernt, der Verlust ist in 
diesem Falle für die Fibeln durch den Einsatz des 
Metalldetektors aber zu vernachlässigen.

Die tieferen Werte in der Grabung Windisch-
Breite 1996 – 98 (V.96.8, V.97.1, V.98.1)1037 dürften 
auf die besondere Befundsituation zurückzuführen 
sein, da der untersuchte Bereich ab claudischer Zeit 

als Innenhof der Principia diente. Die beiden Fund-
orte aus dem Dekumatenland, die Grabungen La-
denburg-Kellerei1038 und Rottweil-Gebäude M1039, 
schliesslich setzen erst in flavischer Zeit ein, sodass 
ein guter Teil der untersuchten Schichten in die 
Zeit des 2. Jh. und die erste Hälfte des 3. Jh. n. Chr. 
gehören, einen Zeitraum, in dem deutlich weniger 
Fibeln getragen worden sind1040. Der sehr tiefe Wert 
für Kempraten-Fluhstrasse 6 – 101041 hingegen ist 
schwer erklärbar, handelt es sich doch um eine mo-
derne Grabung. Denkbare Erklärungen sind die ge-
ringe Schichterhaltung sowie der hohe Anteil von ins 
2. Jh. n. Chr. und jünger datierenden Schichten1042. 
Dafür spricht auch der mit den süddeutschen Fund-
stellen vergleichbare Wert. Allerdings fällt auf, dass 
in Kempraten bis heute nur sehr wenige Fibeln ge-
funden worden sind1043.

Im Folgenden sollen nun die Spektren der vorgän-
gig vorgestellten Siedlungen und Regionen mitein-
ander verglichen werden. Dabei fällt beim Vergleich 
zwischen dem Spektrum der hier untersuchten Zivil-
siedlung und dem Spektrum SGS zunächst der Un-
terschied beim Anteil der Aucissafibeln auf – 19 % 
gegenüber 7 % im regionalen Spektrum. Dies ist mit 
Sicherheit zu einem grossen Teil auf die unmittelbare 
Nähe zum Legionslager zurückzuführen, in dessen 
Spektrum dieser Typ sogar doppelt so häufig (37 %) 
vorkommt. Wie das Spektrum von Aquae Helveticae 
mit etwa 10 % Aucissafibeln zeigt, könnte dieser Ein-
fluss bis in diese rund 9 km weit entfernt liegende 
Siedlung reichen1044. Die mediterrane Herkunft die-
ses Typs ist – wie auch die Ensembles aus Pompeji 

Grabung Anzahl Grabungsfläche Fibeln pro m2

WindischBachthalen 2006–2007
WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008–2009 (Nordteil)
WindischBachthalen 2008–2009

184 3400 0,05

WindischSpillmannwiese 2003–2006 127 2700 0,05

WindischZentralgebäude 2004
Windisch Königsfelden (P3) 1975–1976 
WindischKönigsfelden (P2) 1989–1994

11 1680 0,01

WindischBreite 1996–1998 72 2400 0,03

WindischKönigsfelden (Feuerwehrmagazin) 1976 18 300 0,06

Windisch Scheuerhof 1967–68
Windisch Wallweg 1979
Windisch Koprio 1980

8 2400 0,003

LausanneChavannes 11 1989–1990 108 1600 0,07

AugstKurzenbettli 1963–1968 139 7420 0,02

BadenDu Parc 1987/88 und BadenABB 1988 57 1350 0,04

BadenRömerstrasse 1977 44 900 0,05

OberwinterthurUnteres Bühl 1977–1982 275 4500 0,06

KempratenFluhstrasse 6–10 2005–2006 17 1100 0,02

RottweilGebäude M 1971–2002 134 5400 0,02

Ladenburg, Kellerei 1981–1985, 1990 71 3000 0,02

256 Vergleich der Anzahl der bestimmbaren Fibelfunde in Bezug auf die ergrabene 
 Fläche in ausgewählten Ausgrabungen.
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1045 Demetz 1999, 164 – 167; Böhme-Schönenberger 1998.  
1046 Böhme-Schönenberger 1998, 354; Feugère 1985, 321.  
1047 Rey-Vodoz 1999, 306.  1048 Sedlmayer 2014, 19 – 29.  1049 Vgl.  
Kap. III.2.1.  1050 Boelicke datiert das früheste Auftreten der Fibeln 
Riha 1.6 in claudische Zeit, während Riha 1.7 erst ab neronischer Zeit 
auftauchen (Boelicke 2002, 19 bzw. 42).  1051 Steidl 2013, 165 – 169. 
Von den 10 erfassten Augenfibeln in Vindonissa sind nur 3 diesen Un-
tertypen zuzuweisen.  1052 Verwiesen sei hier auf die Diskussion 
zur Frage der ethnischen Interpretation archäologischer Sachkultur 
anhand je einer exemplarischen Publikation der beiden gegensätzli-
chen Standpunkte, die als Einstieg dienen können: Brather 2004 auf 
der einen und Bierbrauer 2004 auf der anderen Seite.  1053 So liefert 
der Neufund eines Keramikgefässes mit Ringhenkeln, das offensicht-
lich aus der Germania libera stammt und als Beigabe in der Nekropole 
Brugg-Remigersteig 2012 – 2013 (Bru.012.2) verwendet wurde, eben-
falls einen Hinweis auf Personen aus diesem Gebiet (Trumm 2012, 
87 f. Abb. 8).  1054 Zusammenstellung der in Vindonissa stationierten 
Truppen bei Speidel 1996 und Hartmann/Speidel 1991.  1055 Riha 
1994, passim.  1056 Riha 1994, 20. Ausführlich diskutiert auch bei 
Hoss 2016.  1057 Dabei musste im Hinblick auf eine grössere An-
zahl Vergleichsfundstellen auf die Einengung der Spektren auf das 
1. Jh. n. Chr. verzichtet werden, da dies nicht bei allen Fundstellen 
möglich war.  

und Salona mit einem Aucissa-Anteil von 82 bzw. 
30 % zeigen – unbestritten1045, genauso wie seine 
Verbreitung durch römische Legionäre in das ge-
samte Imperium und darüber hinaus1046. Allerdings 
ist aufgrund der Verbreitung in Zivilsiedlungen und 
Gräbern ebenso eindeutig, dass nicht hinter jeder 
Aucissafibel ein Legionär oder Veteran zu vermuten 
ist1047. Vielmehr zeigen neuste Untersuchungen in 
Oberitalien, dass Aucissafibeln dort auch in weibli-
chen Grabkontexten vorhanden sind1048. Deshalb 
dürften für den hohen Anteil an Aucissafibeln in den 
canabae auch Teile des Legionsgefolges und kon-
kret Angehörige der auf der italischen Halbinsel re-
krutierten Legionäre verantwortlich sein1049. Leicht 
häufiger präsent sind auch die Derivate der Aucissa-
fibeln Riha 5.3, 5.4 und 5.5.

Von den Fibeln der Gruppe 1 fällt auf, dass die im 
Spektrum SGS mit immerhin 2 % vertretene Draht-
fibel Riha 1.6 im Spektrum der canabae vollständig 
fehlt, während sie im Legionslager mit 3 % auftritt. 
Da diese, wie die Spektren von Geminiacum und der 
Colonia Ulpia Traiana zeigen, im vormaligen Statio-
nierungsgebiet der XXI. Legion sehr häufig vertre-
ten ist, widerspricht dies der anfangs ausgeführten 
These. Chronologische Gründe sind zwar denkbar, 
zumal die Verlegung der Legion nach Vindonissa 
ganz zu Beginn der Blütezeit dieses Fibeltyps1050 in 
claudischer Zeit erfolgt. Da sie im Legionslager aber 
vorkommt, kann dies nicht als alleinige Begründung 
angeführt werden.

Unter den Fibeln der Gruppe 2 ist die leichte Über-
vertretung der Augenfibeln gegenüber dem Spekt-
rum SGS zu erwähnen. In diesem Punkt deckt sich 
das Spektrum der canabae mit demjenigen des La-
gers, das ebenfalls einen höheren Anteil von Fibeln 
des Typs 2.3 zeigt. Ihre grösste Verbreitung zeigen 
diese Fibeln in Mittel- und Norddeutschland sowie 
am Niederrhein. Steidl1051 sieht in der Präsenz von 
Augenfibeln des Typs Riha 2.3.1 und 2.3.2 innerhalb 
des Römischen Reiches einen direkten Beleg für 
die Ansiedlung/Stationierung von germanischen/
markomannischen Verbänden1052. Eine solche Ver-
knüpfung ist für Vindonissa zwar nicht a priori abzu-
lehnen1053 mangels entsprechender epigraphischer 
Quellen1054 aber mit Vorsicht zu formulieren. Zu-
dem liefert der zweite Verbreitungsschwerpunkt am 
Niederrhein im Unterschied zur Situation bei den 
Fibeln Riha 1.6 eine Erklärungsgrundlage und stützt 
die eingangs formulierte These. Eine mögliche Er-
klärung könnte demnach sein, dass die Fibeln vom 
Typ Riha 1.6 von Legionären/Auxiliaren bevorzugt 
wurden, während Augenfibeln sowohl von diesen 
als auch von Zivilpersonen getragen wurden. Dies 
könnte auch ein Grund für die unterschiedlichen An-
teile der Fibeln Riha 1.6 und 1.7 in der Colonia Ulpia 
Traiana bzw. Geminiacum sein.

Bei den für die Fragestellung wichtigen Knickfi-
beln Riha 2.6 – 2.8 ist vor allem im Lager eine erhöhte 
Präsenz von 4 % zu konstatieren, während der Wert 
im Spektrum aus den canabae mit 2 % bereits deut-
lich geringer ausfällt. Er ist damit allerdings immer 
noch um mehr als den Faktor zwei höher als der 
Anteil von 0,7 % im Spektrum SGS. Diese erhöhten 
Werte legen einen Bezug zum Niederrhein nahe, wo 
Knickfibeln in den untersuchten Ensembles von der 
Colonia Ulpia Traiana und Geminiacum einen Anteil 
von 6 – 7 % erreichen.

Die Zahl der kräftig profilierten Fibeln (Riha 
2.9/3.1) zeigt im Spektrum der canabae keine Auf-
fälligkeit, im Legionslager sind sie hingegen mit 3 % 
leicht häufiger vertreten als im Spektrum SGS, in 
dem sie 1,8 % ausmachen. Gemäss unserer eingangs 
ausgeführten These wären mit der Ankunft der XI. 
Legion aus Burnum eigentlich Fibeln dieses Typs ver-
mehrt zu erwarten, zeigt doch der Komplex aus Si-
scia eine eigentliche Dominanz dieses Typs im dorti-
gen regionalen Fibelspektrum. Die Gründe für dieses 
Fehlen sind unklar. Zumindest im Falle der canabae 
könnte es mit dem generellen Rückgang des Fund-
anfalls in den untersuchten Parzellen zusammen-
hängen. Ebenfalls zu bedenken gilt, dass der erhöhte 
Anteil an kräftig profilierten Fibeln im Legionslager 
auch auf die Nähe von Vindonissa zur Provinz Raetia 
zurückzuführen ist.

Das Häufigkeitsmuster der einzelnen Typen der 
Gruppe 4 ist beim Spektrum SGS und dem Spektrum 
der canabae annähernd gleich. Einzig Fibeln mit brei-
tem Fuss und flache Distelfibeln weisen im Spektrum 
von Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 einen 
leicht erhöhten Anteil auf. Möglicherweise spiegelt 
sich darin die erhöhte Präsenz von Frauen. Ähnliches 
lässt sich im Spektrum des Kastellvicus von Tenedo 
beobachten, während im Legionslager die Gruppe 4 
von Fibeln des Typs Langton-Down dominiert wird. 
Letzteres könnte allenfalls chronologisch bedingt 
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sein; 6 der 11 Fibeln dieses Typs stammen aus der 
Grabung Windisch-Breite 1996 – 98 (V.96.8, V.97.1, 
V.98.1), die vorwiegend Schichten der Zeit der XIII. 
Legion umfasst.

Die für Gruppe 4 konstatierte Gleichläufigkeit 
des Spektrums SGS und der canabae trifft, mit Aus-
nahme der bereits behandelten Aucissafibeln, auch 
auf das Muster bei den Fibeln der Gruppe 5 zu. Die 
Unterschiede der Anteile der Fibeln der Gruppe 7 
dürften schliesslich insgesamt chronologisch bedingt 
sein: Typen, die eindeutig ins 2. Jh. n. Chr. oder jün-
ger zu datieren sind, wie die Fibeln Riha 7.12 – 7.15 
und 7.17 – 7.201055, fehlen im Spektrum der canabae 
völlig, während sie im Spektrum SGS mit Anteilen 
um 1 % vertreten sind. Die im Spektrum der cana-
bae in dieser Gruppe häufigen runden Scharnierfi-
beln mit Mittelzier (7.2), die rhombischen Fibeln 
(7.4) sowie die Scheibenfibeln mit Pressblechauflage 
(7.4) zählen hingegen auch im Spektrum SGS zu den 
häufigsten Fibeln dieser Gruppe. Dementsprechend 
bildet sich in den Gruppen 4, 5 und 7 weitgehend 

das regionale Fibelspektrum ab. Im Hinblick auf die 
Frage der in der Literatur üblichen Zuweisung dieser 
Fibeln zum weiblichen Geschlecht1056 ist ausserdem 
ein Vergleich zwischen dem Ensemble der Zivilsied-
lung und des Legionslagers von Interesse. Dabei ist 
festzustellen, dass diese Fibeln in der Zivilsiedlung 
mehr als doppelt so häufig auftreten wie im Lager. 
Und auch nach Abzug der das Bild aufgrund ihrer 
Häufigkeit möglicherweise verzerrenden Aucissafi-
bel fällt das Verhältnis immer noch mit 3:2 zuguns-
ten der Zivilsiedlung aus. Ob dies allerdings mit dem 
angenommenen höheren Anteil an Frauen in der Zi-
vilsiedlung zu erklären ist oder der Unterschied im 
Gegensatz zivil vs. militärisch zu suchen ist, kann 
nicht beantwortet werden. Aufgrund der weitgehen-
den Gleichzeitigkeit der beiden Komplexe können 
zumindest chronologische Gründe ausgeschlossen 
werden.

In einem zweiten Schritt wurden die Fibeltypen 
der einzelnen Spektren für eine bessere Vergleich-
barkeit zusammengefasst1057, und zwar in einem 
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coloniae fora, municipia vici Militärlager

Oberitalien Rheinische Provinzen/Limesgebiet Imperium W-Provinzen NW-Provinzen Schweiz Rätien/Noricum Germanien 

1: Pompeji (n=132)
2: Salona  (n=234)
3: Geminiacum  (n=240)
4: Colonia Ulpia Traiana (n=1113)
5: Vetera I (castra)  ( n=108) 
6: Forum Claudii Vallensium (n=193) 

7: Lousonna (n=251) 
8: Aventicum (n=738) 
9: Argentovaria, Lager (n=116) 
10: Basel Münsterhügel (n=88) 
11: Augusta Raurica (n=2739) 
12: Windisch Zivilsiedlung West (n=183) 

13: Vindonissa, castra  (n=176) 
14: Tenedo, Kastellvicus (n=72) 
15: Aquae Helveticae  (n=156) 
16: Vitudurum-UB tot (n=275) 
17: Iuliomagus  (n=72) 
18: Brigobannis,  Kastellvicus (n=156) 

19: Arae Flaviae, zivil (n=127) 
20: Sulz (n=106) 
21: Brigantium  (n=150) 
22: Cambodunum  (n=298) 
23: Virunum  (n=157)  
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257 Gliederung der Fibelensembles aus ausgewählten zivilen und militärischen Siedlungen nach ihrem hauptsächlichen Verbreitungsgebiet. Oben 
 sortiert von Westen nach Osten (Ausnahme Pompeji und Salona), unten sortiert nach Siedlungstypen.
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1058 Dazu wurde auch das Forum Claudii Vallensium gezählt, das 
zwar den Munizipialstatus nie erhalten hat, aber von der Grösse her 
und aufgrund seiner Funktion als Residenzstadt eines procurator au-
gusti am ehesten zu dieser Gruppe zu zählen ist (Wiblé 2008, 28).  
1059 Dieser Begriff wurde von S. Rieckhoff geprägt: Sie unterschei-
det einen gallischen, germanischen und donauländischen Fibelkreis. 
Sie verneint aber ausdrücklich eine ethnische Interpretation dieser 
Begriffe (Rieckhoff 1975, 44 – 46). Für die vorliegende Arbeit wurde 
die etwas feinere Gliederung von E. Deschler-Erb übernommen (De-
schler-Erb/Wyprächtiger 2010, Tabelle 1, 48 – 50). Ergänzungen zur 
Verbreitung einzelner Typen erfolgten nach Gugl 1995, Ivčević 2002 
und Schmid 2010b.  1060 Deschler-Erb 2011a, 241 – 247.  1061 Spei-
del 1996, 44 – 46.  1062 Reddé 2009, 419.  1063 Reddé 2009, 418.  
1064 Zur Grundlage dieser Überlegung sowie Tragweise der Fibeln 
vgl. z. B. Riha 1979, 41 f. Die Zuweisung wurde von Deschler-Erb/Wy-
prächtiger 2010, 48 – 50 übernommen. Geändert wurde die Zuweisung 
der kräftig profilierten Fibeln Riha 2.9/3.1 von Mantel zu Kleidung 
(vgl. dazu auch Deschler-Erb 2013, 140).  1065 Wie Überlegungen 
von Huber 2003, 381 nahelegen, ist dies nicht ganz unproblematisch: 
Er kann am Beispiel von kleineren Aucissafibeln mit durchlochter 
Kopfplatte nachweisen, dass diese wohl zu einem Brustschmuck von 
Frauen zu zählen sind, also als «Kleidung/Tracht»-Fibeln zu klassie-
ren wären. Trotzdem werden alle Aucissafibeln als «Mantelfibeln» 
klassiert, da dies nur 2 der 28 Aucissafibeln aus der Grabung Win-
disch-Breite 1996 – 1998 (V.96.8) betrifft.  1066 Vgl. hier Anm. 905.  
1067 Für Pompeji ist diese Aussage allerdings nur bedingt sinnvoll, 
da nach Ausscheiden der Aucissafibeln nur noch 24 Fibeln im Spekt-
rum enthalten sind.  1068 Goette 2013 mit weiterführender Literatur.  
1069 Vgl. S. 280, sowie Anm. 1062.  1070 Das Lager wird um 10 v. 
Chr. gegründet und in den Wirren des Vierkaiserjahres zerstört und 
aufgegeben (Hanel 1995, 314 – 320).  1071 Dies bedürfte aber einer 
breiter abgestützten Untersuchung. Den Hinweis zu dieser Problema-
tik verdankt der Verfasser P. Mayer-Reppert, Karlsruhe. Einstiegslite-
ratur: Pochmarski 2004; Kolb 1973.  

ersten Schritt nach ihrem hauptsächlichen Verbrei-
tungsgebiet ▶ 257. Neben den im Detail vorgestellten 
Vergleichsfundstellen wurden zur besseren Veran-
schaulichung weitere Ensembles insbesondere aus 
der Provinz Raetia dazugenommen sowie das Le-
gionslager von Vetera I bei Xanten. Die Grafik zeigt 
einen Vergleich zwischen einer Anordnung nach 
geografischer Lage der Siedlungen von West nach 
Ost bzw. eine nach Siedlungstypen, konkret coloniae, 
municipiae1058, vici und Militärlagern. Dabei zeigt 
sich, dass bei den Zivilsiedlungen die geografische 
Lage und damit die Zugehörigkeit zu regionalen 
Fibelkreisen1059 für die Zusammensetzung des Fi-
belspektrums bestimmend ist. So fügt sich auch das 
Spektrum der canabae von Vindonissa in Bezug auf 
die Präsenz von Fibeln der Region Raetia/Noricum 
gut in diese Reihenfolge ein.

Hingegen fällt auf, dass das Spektrum der canabae 
einen etwas kleineren Anteil der lokalen, ostgallisch/
schweizerischen Typen als die umliegenden Siedlun-
gen zeigt. Darin gleicht es der Siedlung Basel-Müns-
terhügel, für die zumindest in augusteischer Zeit eine 
Präsenz von Militäreinheiten anzunehmen ist1060. 
Die etwas höheren Anteile von raetisch/norischen 
Typen in den Militärlagern von Argentovaria und 
Vindonissa sind vielleicht mit der Präsenz raetischer 
Auxiliareinheiten zu erklären. Während für Vindo-
nissa die Stationierung von zwei raetischen Auxiliar-
einheiten, der cohors VII Raetorum equitata und der 
cohors VI Raetorum, belegt ist1061, spricht sich Reddé 
bei Argentovaria für eine gemischte Besatzung aus 
Legionären und Auxiliaren aus, ohne sich auf kon-
krete Einheiten festzulegen1062. Zumindest das jün-
gere Camp A gehört eindeutig zum Einflussbereich 

des Windischer Heeresverbandes1063, sodass eine 
Präsenz der oben genannten Auxiliareinheiten oder 
Vexillationen von diesen durchaus denkbar ist.

Bei der Ordnung nach Siedlungsart zeigt sich, dass 
auch bei den Militärlagern, neben der durch die ho-
hen Anteile der Aucissafibeln bedingten Dominanz 
der imperiumweit verbreiteten Fibeln, die regionale 
Komponente durchaus erkennbar ist. In Vetera I fin-
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1: Pompeji (n=132)
2: Salona  (n=234)
3: Geminiacum  (n=240)
4: Colonia Ulpia Traiana (n=1113)
5: Vetera I, castra  ( n=108) 
6: Forum Claudii Vallensium (n=193) 

7: Lousonna (n=251) 
8: Aventicum (n=738) 
9: Argentovaria, Lager (n=116) 
10: Basel Münsterhügel (n=88) 
11: Augusta Raurica (n=2739) 
12: Windisch Zivilsiedlung West (n=183) 

13: Vindonissa, castra  (n=176) 
14: Tenedo, Kastellvicus (n=72) 
15: Aquae Helveticae  (n=156) 
16: Vitudurum-UB tot (n=275) 
17: Iuliomagus  (n=72) 
18: Brigobannis,  Kastellvicus (n=156) 

19: Arae Flaviae, zivil (n=127) 
20: Sulz (n=106) 
21: Brigantium  (n=150) 
22: Cambodunum  (n=298) 
23: Virunum  (n=157)  

Schmuck Kleidung Mantel Mantel (ohne Aucissa-Fibeln) 258 Vergleich der Fibelspektren aus
gewählter ziviler und militärischer Sied
lungen nach dem Verwendungszweck der 
Fibeln. Oben inkl. der Aucissafibeln, unten 
ohne diese. Die Reihenfolge entspricht 
der geografischen Lage von Ost nach West 
(Ausnahme Pompeji und Salona).
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den sich mehr Fibeln mit einer Hauptverbreitung in 
den Rheinischen Provinzen, im Lager von Vindonissa 
hingegen vermehrt ostgallisch/schweizerische Fibel-
typen.

Als zweiter Vereinfachungsschritt wurden die Fi-
beln nach ihrer Funktion gegliedert, ob sie eher 
für den Verschluss eines Mantels, das Halten von 
Kleidung oder vornehmlich für feinere Stoffe und 
als Schmuck gedacht sind. Diese Überlegung fusst 
vor allem auf dem zwischen Bügel und Nadel ver-
fügbaren Platz1064, welcher je nach Stoffdicke die 
aufnehmbare Menge definiert1065. Dies ermöglicht 
eine ähnliche, aber von der als problematisch er-
kannten Zuweisung einzelner Fibeltypen zu einem 
Geschlecht unabhängige Gliederung1066. Zusätzlich 
zu den beiden nach geografischen ▶ 258 bzw. sied-
lungstypologischen ▶ 259 Kriterien geordneten Gra-
fiken wurde dazu auch je eine Darstellung ohne die 
Aucissafibeln erstellt, da diese insbesondere bei den 
beiden Militärlagern mit Anteilen bis über 30 % das 
Bild stark beeinflussen könnten. Dabei fällt auf, dass 
auch hier regionale Unterschiede einen deutlichen 
Einfluss haben. Das Spektrum der canabae fügt sich 
dabei zwanglos ein. Eine Ausnahme bilden hingegen 
die Militärlager, welche erwartungsgemäss deutlich 
höhere Anteile an Mantelfibeln aufweisen. In den 
Siedlungen der südlichen Germania Superior fallen 
demgegenüber die Anteile der Mantelfibeln deut-
lich geringer aus als in jenen der Germania Inferior 
oder der östlichen Provinzen. Diese höheren Anteile 
sind mit Sicherheit, im Gegensatz zum Fall der Mi-
litärlager, nicht auf unterschiedliche Anteile der Ge-
schlechter zurückzuführen. Vielmehr könnten sie auf 

Unterschiede im Kleidungsstil hinweisen. Im Mittel-
meerraum wurden zudem offensichtlich vor allem 
Fibeln für den Verschluss der Mäntel benötigt, wie 
dies Salona und insbesondere Pompeji zeigen, wobei 
auch nach Ausschluss der Aucissafibeln die dorti-
gen Anteile der Mantelfibeln über 50 % bleiben1067. 
Hier ist ein direkter Zusammenhang mit der lokalen 
Mode – toga und tunica1068, die ohne Fibeln auskom-
men – herzustellen. Gleiches gilt für die Militärlager, 
wo diese Fibeln vornehmlich als Verschluss des sa-
gum, des Legionärsmantels, anzusprechen sind. Ob 
der etwas geringere Anteil von Mantelfibeln im La-
ger von Argentovaria einen weiteren Hinweis für die 
Präsenz von Auxiliareinheiten darstellt, muss offen-
bleiben1069. Der geringere Anteil der Mantelfibeln in 
Vindonissa könnte auf den ersten Blick mit dessen et-
was längerer Laufzeit im Vergleich zu Vetera I1070 zu 
erklären sein. Der Vergleich der Ensembles ohne die 
Aucissafibeln zeigt aber ein ähnliches Resultat, so-
dass die Laufzeit bestimmter Fibeln allein nicht da-
für verantwortlich gemacht werden kann. Vielmehr 
könnte die in diese Zeit fallende Ablösung des klas-
sischen sagum durch die paenula – dieser Kapuzen-
mantel benötigt als Verschluss keine Fibeln – dafür 
mitverantwortlich sein1071.

Z U S A M M E N FA S S U N G
Die zu Beginn aufgestellte These, dass sich das 

Spektrum der untersuchten Parzellen als Teil der ca-
nabae deutlich von den Spektren der umliegenden 
Zivilsiedlungen unterscheiden sollte, konnte nur in 
Ansätzen bestätigt werden. Einerseits treten Knick- 
und Augenfibeln – Fibeltypen, die zumindest einen 
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1: Pompeji (n=132)
2: Salona  (n=234)
3: Geminiacum  (n=240)
4: Colonia Ulpia Traiana (n=1113)
5: Vetera I, castra  ( n=108) 
6: Forum Claudii Vallensium (n=193) 

7: Lousonna (n=251) 
8: Aventicum (n=738) 
9: Argentovaria, Lager (n=116) 
10: Basel Münsterhügel (n=88) 
11: Augusta Raurica (n=2739) 
12: Windisch Zivilsiedlung West (n=183) 

13: Vindonissa, castra  (n=176) 
14: Tenedo, Kastellvicus (n=72) 
15: Aquae Helveticae  (n=156) 
16: Vitudurum-UB tot (n=275) 
17: Iuliomagus  (n=72) 
18: Brigobannis,  Kastellvicus (n=156) 

19: Arae Flaviae, zivil (n=127) 
20: Sulz (n=106) 
21: Brigantium  (n=150) 
22: Cambodunum  (n=298) 
23: Virunum  (n=157)  

coloniae municipia, fora vici Militärlager

Schmuck Kleidung Mantel Mantel (ohne Aucissa-Fibeln) 259 Vergleich der Fibelspektren 
ausgewählter ziviler und militäri
scher Siedlungen nach dem Ver
wendungszweck der Fibeln. Oben 
inkl. der Aucissafibeln, unten ohne 
diese. Die Reihenfolge basiert auf 
der Siedlungstypologie.
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1072 Almgren 1923.  1073 Ettlinger 1973.  1074 Riha 1979; Riha 
1994.  1075 Feugère 1985.  1076 Weitere in den Konkordanzen er-
wähnte Typologien: Böhme 1972; Leifeld 2007.  1077 Rey-Vodoz 
1986.  1078 «Die innerhalb der Gruppen verwendete dezimale 
Zahl […] ermöglicht andererseits bei jeder der Gruppen eine belie-
bige Erweiterung der Typen (z. B. 5.18, 5.19 usw.)» (Riha 1979, 11).  
1079 Es handelt sich um die Typen 1.0, 1.11, 2.13, 2.14, 4.0, 5.0 und 
5.26 (Rey-Vodoz 1986).  1080 Corvi 1991; Corvi 1999; Sie fügt die 
Typen 2.15 und 2.16 hinzu.  1081 Mazur 1998; Mazur 2011; Sie fügt 
die Typen 1.14, 1.15, 2.17 sowie 7.27 hinzu. Letztere wird in der vor-
liegenden Untersuchung zu Riha 7.25 geschlagen.  1082 Riha 1994, 
11 – 14.  1083 Riha 1994 verwendet den Typ x.0 für die nicht näher als 
auf die Gruppenzugehörigkeit bestimmbaren Bruchstücke von Fibeln. 
Vgl. z. B. Riha 1994, 61.  1084 Rey-Vodoz 1998, Anm. 66.  1085 Für 
die Unterstützung bei der Bereitstellung und Restaurierung des Ma-
terials sei J. Fuchs der Archäologischen Sammlung und den Restau-
ratoren U. Lang und Th. Kahlau, alle KAAG, gedankt.  1086 Zudem 
wurde aus dem Bereich der Grabung Windisch-Alte Zürcherstrasse 
Nord 2008 – 2009 (V.008.2) südlich der Strasse nach Augusta Raurica 
die Fibel Fi189 aufgenommen, da sie wohl zur Produktion einer loka-
len Werkstatt zuweisbar ist. Vgl. Kap. V.2.1.4. | Auf eine Aufnahme der 
Fibeln aus der Grabung Windisch-Bachthalen 2007 – 2009 (V.007.3) 
wurde verzichtet, da Verlustfunde von Fibeln im Zusammenhang mit 
der Nutzung der Strasse nicht auszuschliessen wären. Vgl. Fragestel-
lung an die Fibeln in Kap. V.2.2.  1087 Einzelne Ausnahmen wurden 
gemacht, etwa wenn eine Zuweisung zu einer Fibel wahrscheinlich 
gemacht werden konnte. Vergleiche in Bezug auf den Anteil der Be-
stimmbarkeit oder taphonomische Fragestellungen sind auf Basis des 
vorgelegten Materials nicht statthaft bzw. es muss mit den bestimmba-
ren Exemplaren gearbeitet werden.  1088 Zu Vorarbeiten von Studie-
renden für den hier vorgelegten Katalog vgl. Anm. 830.  1089 Eine 
Ausnahme bilden die Fibeln Fi188 und Fi189, welche grau sowie Fi180, 
die schwarzgräulich mit goldenem Glanz sind. Am ehesten handelt es 
sich um Silber, Letztere dürfte vergoldet sein.  1090 Dieser Begriff ist 
dem oft verwendeten Begriff Buntmetall oder Bronze vorzuziehen, da 
insbesondere mit Ersterem auch Legierungen und Metalle bezeichnet 
werden, die mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. Hilfreiche 
Hinweise und Diskussionen zu den Materialfragen verdankt der Ver-
fasser Th. Kahlau, Restaurator, KAAG.  1091 Furger/Riederer 1995, 
126 – 129, 137. Analyse von 11 Objekten.  1092 Stern 1998. Analyse 
von 78 Objekten. Dazu auch kritische Anmerkungen und Überlegun-
gen zu Oberflächenanalysen und deren Aussagepotenzial.  1093 Rie-
derer 1993. Analyse von 102 Objekten.  1094 Rehren 2002. Analyse 
von 48 Objekten.  1095 Bayley/Butcher 2004, 145 – 187.  1096 Der 
Begriff wird aufgrund seiner Kürze der korrekten Formulierung «Me-
talllegierung auf Kupferbasis» vorgezogen.  1097 Leifeld 2007, 193.  
1098 Bei Planien zu Beginn einer Phase sind die Funde zur vorher-
gehenden Phase zu zählen. So sind z. B. Funde aus der Brandschutt-
schicht Sch60 zu Phase III.4 zu zählen, die Schicht selber aber zu 
Phase III.5.  1099 Riha 1994, 61. Anders Engeler-Ohnemus 2013, 410 
Anm. 2041 und 2043. Hier wird, wie S. 282 ausgeführt, konsequent 
mit dem System von Riha gearbeitet.  

ihrer Verbreitungsschwerpunkte am Niederrhein 
haben, dem vormaligen Stationierungsgebiet der 
XXI. Legion – etwas häufiger auf als in den umlie-
genden Zivilsiedlungen. Andererseits ist ein Einfluss 
der Ankunft der XI. Legion nicht eindeutig fassbar, 
einzig die leicht höhere Präsenz der kräftig profi-
lierten Fibeln im Legionslager ist allenfalls darauf 
zurückzuführen. Diese fällt allerdings in einem so 
geringen Masse aus, dass dies durchaus auch mit der 
mittelbaren Nachbarschaft zur Provinz Raetia erklärt 
werden kann. Schliesslich sind trotz allem die Fibeln 
mit regionalem Verbreitungsschwerpunkt wie die 
Hülsenspiralfibeln mit Gratbügel Riha 4.2 oder die 
Spiralfibeln vom Mittellatèneschema Riha 1.4 in ih-
rer Häufigkeit gut vergleichbar mit den Spektren der 
Siedlungen der umliegenden Region.

Deutlich aus dem Rahmen fällt hingegen der An-
teil der Aucissafibeln. Er könnte mit einer Herkunft 
zumindest eines Teils der Quartierbewohner aus 
dem Mittelmeerraum erklärt werden. Allerdings 
gilt es einzuschränken, dass auch die Verfügbarkeit 
der Aucissafibeln, die im direkt benachbarten Lager 
knapp 40 % der Fibeln ausmacht, einen entscheiden-
den Einfluss gehabt haben dürfte.

Abschliessend kann dank der obigen, breit abge-
stützten Untersuchungen gefolgert werden, dass in 
allen Siedlungen, ja sogar den Militärlagern, bei de-
nen aufgrund der vorwiegend militärisch eingeklei-
deten Bewohner eine grosse Uniformität zu erwarten 
wäre, das lokale Element in den Fibelspektren mass-
gebend oder zumindest deutlich erkennbar ist.

2 . 3  K ATA L O G  D E R  FI B E L N

2 . 3 .1  V O R B E M E R K U N G E N
T Y P O LO G I E

Typologien sind ein Hilfsmittel, um eine grosse 
Anzahl von sich kontinuierlich ändernden Objek-
ten in Gruppen einzuteilen. Bekannte Fibeltypolo-
gien für das Gebiet Zentraleuropas wurden u. a. von 
O. Almgren1072, E. Ettlinger1073, E. Riha1074 und M. 
Feugère1075 erstellt1076. Für die vorliegende Arbeit 
wurde die Typologie von E. Riha verwendet, da sie 
alle Anforderungen an eine Typologie erfüllt und 
im Arbeitsgebiet – der heutigen Schweiz und dem 
angrenzenden Ausland – weit verbreitet ist, sodass 
eine Vergleichbarkeit der Ensembles gewährleistet 
ist. Allerdings ist eine gewisse Vorsicht geboten: Die 
Typologie wurde von V. Rey-Vodoz für die Bearbei-
tung der Fibeln von Forum Claudii Vallensium (Mar-
tigny VS)1077 verwendet und, wie dies ihre Schöpfe-
rin E. Riha1078 angedacht hatte, um einzelne Typen 
erweitert, die in Augusta Raurica bis dato nicht vor-
gekommen waren. Diese Erweiterungen1079 wurden 
durch E. Corvi bei der Bearbeitung des Materials von 

Lausanne1080 und später auch durch A. Mazur für die 
Fibeln von Aventicum übernommen bzw. weiterge-
führt1081. Riha hingegen berücksichtigt diese Erwei-
terungen bei der Bearbeitung der «Neufunde [aus 
Augusta Raurica] seit 1975»1082 nur in ausgewählten 
Fällen. Infolgedessen bezeichnen die in neueren Wer-
ken verwendeten Riha-Typen 1.0 und 1.11 sowie 4.0 
und 5.0 unterschiedliche Fibeltypen. In der vorlie-
genden Arbeit wird strikt das System von Riha ange-
wendet und weiterentwickelt. Daraus folgt, dass neue 
Typen eine aufsteigende Laufnummer aufzuweisen 
haben. Die Vergabe von x.0-Typen, wie dies Rey-
Vodoz für das Fibelmaterial aus dem Forum Claudii 
Vallensium vorgenommen hat, entspricht nicht der 
Systematik1083 von Riha, sodass diese Typen nicht 
übernommen bzw. in neue überführt werden. Die 
sinnvollen Ergänzungen mit höheren Laufnummern 
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wurden übernommen. Die von Rey-Vodoz als 5.*0 
bestimmten Fibeln werden, wie dies Riha in Augusta 
Raurica getan hat, Typ 5.1 zugewiesen1084.

M AT E R I A L B A S I S 10 8 5
Aus den im Rahmen der Befundauswertung haupt-

sächlich ausgewerteten drei Grabungen stammen 
188 Fibeln1086. Davon können 183 Exemplare auf den 
Typ genau bestimmt werden. Zur Erfassung mög-
lichst aller Fibelfunde wurde der Gesamtbestand der 
vom Inventar als Buntmetallfunde erfassten Objekte 
durchgesehen. Eindeutig als Fibelnadeln erkennbare 
Objekte, die nicht näher als auf die Gruppe genau 
bestimmt werden konnten, wurden nicht aufgenom-
men, da sie für die hier untersuchte Fragestellung 
keine Relevanz haben1087. Die Typenbeschreibungen 
sind weitgehend von Riha 1994 übernommen1088.

Die Fibeln konnten im Rahmen der vorliegen-
den Arbeit nicht naturwissenschaftlich auf die ex-
akte Zusammensetzung der verwendeten Legierung 
untersucht werden. Aufgrund der makroskopisch 
praktisch bei allen Exemplaren erkennbaren grünen 
Verfärbung1089 handelt es sich aber mit Sicherheit 
um Legierungen auf Kupferbasis1090. Bei Untersu-
chungen an Fibeln in Augusta Raurica 1091, Vitudu-
rum1092, Cambodunum1093 und Colonia Ulpia Trai-
ana1094 war das Gros der untersuchten Fibeln aus 
Messing hergestellt. Die Untersuchungen basieren 
allerdings jeweils auf einer begrenzten Anzahl Fibeln. 
Im Gegensatz dazu lieferte die in England durchge-
führte Untersuchung von S. Bayley und S. Butcher 
an rund 3000 Fibeln1095 differenzierte Resultate zu 
verwendeten Legierungen, sowohl in Bezug auf die 
Chronologie als auch die Typologie. Dementspre-
chend wäre für gesicherte Aussagen eine Analyse 
aller Fibeln etwa mit einem pRFA-Gerät notwendig. 
Deshalb wird für die Materialbezeichnung der allge-
meine Terminus Kupferlegierung1096 verwendet. Bei 
den andersfarbig patinierten Fibeln sowie den einge-
legten Fäden in den Fibeln vom Typ Riha 4.4.5 ▶ 260 
wird aufgrund der grauen Farbe Silber als Material 
angenommen. Die an verschiedenen Fibeln erhal-
tene, silbern schimmernde Oberflächenbehandlung 
▶ 261, bei der es sich wohl um eine Verzinnung han-
delt, wird mangels Analyse als «Weissmetallüber-
zug» bezeichnet. Vergleiche wurden nur für ausge-
wählte Fibeln gesucht, insbesondere für Exemplare, 
die in den umliegenden Fundorten nicht auftreten.

Aufgrund des vorliegenden Materials wurden in 
zwei Fällen neue Typen eingeführt. Sie werden mit 
einem Stern versehen, konkret handelt es sich um die 
Typen Riha 4.7.*4 und 7.10.*4. Ersterer basiert auf ei-
nem durch Leifeld1097 herausgearbeiteten Vorschlag, 
während im zweiten Fall die rechteckige Form der 
Trägerplatte den Ausschlag für den neuen Untertyp 
gibt.

E R L Ä U T E R U N G E N

L: Länge (Masse der nicht vollständig erhaltenen Fi-
beln in Klammern)
Vollständig: Komplett erhaltene Fibel
Unvollständig: Fibel die zu 2/3 erhalten ist
Fragment: Weniger als 2/3 erhalten
Bruchstück: Weniger als 1/4 erhalten
Die Befundzuweisung entspricht der Phasenzuwei-
sung der Funde und nicht des Befundes1098.

2 . 3 . 2  G R U P P E  1:  E I N G L I E D R I G E  F I B E L N  M I T  V I E R 
S P I R A LW I N D U N G E N  U N D  M E H R H E I T L I C H E R  U N T E R E R 
S E H N E 

Nur 6 % der 183 Fibel(-Fragmente), welche einer 
Gruppe zugewiesen werden konnten, sind in Gruppe 
1 einzuordnen. Dominant tritt dabei die Fibel vom 
Mittellatèneschema (Typ 1.4) auf, welche über 80 % 
der bestimmbaren Fibeln stellt. Mit je einem Exemp-
lar treten dazu eine Nauheimer Fibel (Typ 1.1) sowie 
eine eiserne Fibel mit vierkantigem Bügel vom Spät-
latèneschema (Typ 1.11) ▶ 262.

T Y P  1. 0

B R U C H S T Ü C K E  V O N  S P I R A L F I B E L N 

( N I C H T  N Ä H E R  B E S T I M M B A R )10 9 9
Fi1 Kupferlegierung. Bruchstück. Nadel- und Spiralfragmente einer 
grösseren Fibel. Mindestens drei Spiralwindungen. V.008.3/743.3.
Befund: Phase III.1. Verfüllung Sch330 in Grube G22.3. Parzelle 22.

Fi2 Kupferlegierung. Bruchstück. Nadel- und Spiralfragmente einer 
zierlichen Fibel. Mindestens drei Spiralwindungen. V.008.3/743.13.
Befund: Phase III.1. Verfüllung Sch330 in Grube G22.3. Parzelle 22.

T Y P  1. 1 

N A U H E I M E R  F I B E L N
Ettlinger 1, Feugère 5a
Die Fibeln zeichnen sich durch einen flachen, schma-
len, bandförmig ausgehämmerten Bügel aus, der in 

261 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008.  
Fibel Fi149. Die Fibel zeigt an der Oberfläche  
einen sehr gut erhaltenen Weissmetallüberzug. 
 Vermutlich handelt es sich dabei um Zinn und  
nicht, wie oft angenommen, um eine Versilberung. 
(Inv. Nr. V.008.2 / 1967.1). M. 1:1.

260 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008.  
Fibel Fi53. In den Rillen auf der Oberseite  
des Bügels zeichnen sich Reste der eingelegten 
Silberfäden ab.  
(Inv. Nr. V.006.2 / 2118.1). M. 1:1.
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1100 Striewe 1996, 78 – 80.  1101 Riha 1994, 52.  1102 Striewe 
1996, 171.  1103 Es wird kein neuer Untertyp definiert, da es sich bei 
den Nauheimer Fibeln um Altstücke handelt, deren ausführliche ty-
pologische Behandlung in einem auf provinzialrömische Fibeln aus-
gerichteten Typologiesystem wenig Sinn ergibt.  1104 Mazur 1998, 
21; Rey-Vodoz 1986, 157 und Rey-Vodoz 1998, 14. | Feugère 1985, 
180 gliedert den Typ in 4 Untergruppen.  1105 Verbreitungskarte bei 
Philippe 2000, Fig. 3, 23.  1106 Mazur 2011, 46; Philippe 2000, 21 f.; 
Riha 1994, 53 f.  1107 Entspricht dem von Rey-Vodoz 1986, 155 defi-
nierten Typ 1.*0. Riha 1994, 60 übernimmt diese Bezeichnung nicht, 
sondern benennt ihn als Typ 1.11. Vgl. auch Anm. 1083 in dieser Ar-
beit.  1108 Riha fasst hier verschiedene Typen zusammen, die auch 
eine Verbreitung im germanischen Raum aufweisen. Zum Forschungs-
bedarf bei diesem Typ Vgl. Deschler-Erb 2013, 131. | Allgemein auch 
Sedlmayer 2009, 18 f.; Völling 2005, 120 – 125; Bockius/Łuczkiewicz 
2004, 50 – 67.  1109 Völling 2005, 120 – 125; Bockius/Łuczkiewicz 
2004, 50 – 67; Philippe 2000, 31; Riha 1994, 60.  1110 Mazur 2011, 
44 f.: Sie weist darauf hin, dass der Typ nicht sehr homogen ist. | Sedl-
mayer 2009, 18 f.; Leifeld 2007, 167: 77; Philippe 2000, 29 – 31; Rey-
Vodoz 1998, 13.  

einen spitzen Fuss ausläuft. Der Nadelhalter ist rah-
menförmig. Der Bügel kann mit Verzierungen verse-
hen sein.
Riha gliedert diesen Typ, basierend auf der geringen 
in Augst gefundenen Anzahl, in drei Untertypen. Zu 
dessen Untertyp 1.1.3, Typ Stabio, ist die Fibel Fi3 zu 
schlagen. In der umfassenden Vorlage der Nauheimer 
Fibeln von K. Striewe1100 zählt sie hingegen zu den 
Fibeln vom Typ Biewer, deren Vertreter zum jünge-
ren Horizont der Nauheimerfibeln zu zählen sind.
Verbreitung: Römische Provinzen mit Spätlatène-
Tradition1101.
Datierung: Spätlatènezeit, von 120 v. Chr. bis 40 v. 
Chr.1102.

VA R I A N T E  1.1 . 3  bzw. Typ Biewer1103
Fi3 Kupferlegierung. Fragment. Bügel mit zwei Randrillen und mitt-
lerem Leiterband sowie Querwulst verziert. Nadel und Fibelfuss feh-
len. L: (37) mm. V.008.2/3485.3.
Befund: Streufund.

T Y P  1. 4 
F I B E L N  V O M  M I T T E L L AT È N E S C H E M A
Ettlinger 3, Feugère 3b1, Almgren 1, Leifeld SpF-1.1
Fibel mit meist vier Spiralwindungen und einem 
mehr oder weniger hoch gewölbten Bügel. Der zum 
Nadelhalter ausgetriebene Fuss ist umgeschlagen 
und mittels einer Manschette am höchsten Punkt der 
Bügelwölbung befestigt. Während Riha darauf ver-
zichtet, gliedern Rey-Vodoz und Mazur ihre Fibeln 
in zwei Untertypen1104.
Verbreitungsgebiet: Gallien, Raetien, Rheinland, 
heutige Schweiz1105.
Datierung: Die Hauptproduktionszeit fällt in tibe-
rische bis flavische Zeit. Selten können sie auch im 
2. Jh. n. Chr. noch auftreten1106.

VA R I A N T E  1.4.1  mit drahtförmigem Bügel
Fi4 Kupferlegierung. Fragment. Relativ massiver Bügel mit vierecki-
gem Querschnitt. Fuss und Nadel fehlen. L: (46) mm. V.006.2/2517.1.
Befund: Phase I. Übergangshorizont zum Anstehenden Sch1.

Fi5 Kupferlegierung. Unvollständig. Fünf Fragmente, runder Bügel-
querschnitt. Nadelspitze fehlt. L: (55) mm. V.006.2/56.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch131 (nachsiedlungszeit-
lich?).

Fi6 Kupferlegierung. Unvollständig. Manschette kappenförmig, 
Bügelquerschnitt rund. Nadelrast und zurückgebogener Teil flach 
ausgetrieben. Nadel und eine Spiralwindung fehlen. L: 43 mm. 
V.006.2/172.1.
Befund: Phase III.4. Brandschuttschicht Sch60. Parzelle 12.

Fi7 Kupferlegierung. Fragment. Runder Bügelquerschnitt, eine 
halbe Spiralwindung. Spirale und Nadel fehlen. L: (57) mm. 
V.006.2/1429.1 – 2.
Befund: Horizont VI. Störung NZ2.

Fi8 Kupferlegierung. Fragment. Runder Bügelquerschnitt, halber 
Bügel und Nadelrast erhalten. L: (28) mm. V.008.2/2384.3.
Befund: Phase III.4. Geröllfundament Fu16.1. Parzelle 16.

Fi9 Kupferlegierung. Fragment. Runder Bügelquerschnitt, drei 
Spiralwindungen. Fuss und Nadel abgebrochen. L: (40) mm. 
V.006.2/1746.3.
Befund: Phase III.4. Planie Sch162. Parzelle 10.

Fi10 Kupferlegierung. Vollständig. Runder Bügelquerschnitt, eher fla-
ches und kleines Exemplar. L: 48 mm. V.008.3/1225.1.
Befund: Phase III.1 – 5. Verfüllung Sch703 in Grube G22.31. 
Parzelle 22.

Fi11 Kupferlegierung. Fragment. Runder Bügelquerschnitt. Zwei Spi-
ralwindungen, Nadel und Nadelrast fehlen. L: (49) mm. V.008.3/273.1.
Befund: Phase III.2. Verfüllung Sch577 in Keller G22.4. Parzelle 22.

Fi12 Kupferlegierung. Unvollständig. Runder Bügelquerschnitt, vier 
Spiralwindungen. Fuss abgebrochen. L: (48) mm. V.008.3/949.1.
Befund: Phase III.1 – 5. Verfüllung Sch703 in Grube G22.31. 
Parzelle 22.

Fi13 Kupferlegierung. Bruchstück. Runder Bügelquerschnitt, 
eine halbe Spiralwindung. Fuss und Nadel fehlen. L: (51) mm. 
V.008.3/1396.1.
Befund: Streufund.

T Y P  1. 11 
E I S E R N E  F I B E L  M I T  V I E R K A N T I G E M  B Ü G E L  V O M  S PÄT L AT È N E -
S C H E M A110 7
Feugère 4, Leifeld SpF-5.2
Eiserne, eingliedrige Fibel mit vier Windungen und 
oberer oder unterer Sehne. Der vierkantige, drahtför-
mige Bügel ist gebogen. Der Nadelhalter kann ausge-
füllt oder rahmenförmig sein1108.
Verbreitung: Zonen mit keltischer Tradition und 
freies Germanien1109.
Datierung: Spätlatène bis Ende 1. Drittel des 
1. Jh. n. Chr. vereinzelt bis Mitte des 1. Jh. n. Chr.1110.
Fi14 Eisen. Unvollständig. Bandförmiger, sich leicht verjüngender 
Bügel. Nadel und Teile des Fusses fehlen. L: (57) mm. V.008.3/1575.1.
Befund: Phase III.3. Kiesboden Sch646. Parzelle 22.

2 . 3 . 3  G R U P P E  2:  E I N G L I E D R I G E  S P I R A L F I B E L N  M I T 
O B E R E R  S E H N E  U N D  S E H N E N H A K E N

Mit 7 % der Fibeln gehört eine mit Gruppe 1 ver-
gleichbare Anzahl Fibeln zu Gruppe 2. Darunter sind 
die Augenfibeln (Typ 2.3) mit vier Stücken und die 
einfache gallische Fibel (Typ 2.2) am häufigsten ver-
treten, während die weiteren Typen jeweils ein- bzw. 
zweimal vorkommen ▶ 262 und 263.



285 vor den toren von vindonissa  V  AUSGEWÄHLTE FUNDGRUPPEN  2   D I E  F I B E L N

Fi3 Fi4 Fi6
Fi10

Fi14 Fi15 Fi16

Fi18 Fi21Fi20

Fi24

Fi22

262 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. RihaGruppe 1. Typ 1.1: Fi3; Typ 1.4: Fi4, Fi6, Fi10; Typ. 1.11: Fi14. RihaGruppe 2. Typ 2.2: Fi15, Fi16; Typ 2.3 Fi18, Fi20, Fi21;  
Typ. 2.6: Fi22; Typ 2.7: Fi24. Kupferlegierung; Fi14, Fi16: Eisen. M. 2:3.
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1111 Philippe 2000, 45 f.; Riha 1994, 63.  1112 Philippe 2000, 45; 
Mazur 1998, 48.  1113 Mazur 1998, 48; Riha 1994, 66; Ettlinger 1973, 
Karte 11.  1114 Mazur 1998, 48; Riha 1994, 66.  1115 Steidl 2013, 
155.  1116 Rey-Vodoz 1998, 16. Diese Aussage ist allerdings zu relati-
vieren: Zwar gehören nach Ettlinger 1973, 70 17 Exemplare zu diesem 
Typ. Dies entspricht allerdings nur 1% der von ihr für Vindonissa auf-
genommenen Fibeln. Dies entspricht dem Verhältnis von 4 Exempla-
ren auf 274 Fibeln in Oberwinterthur-Unteres Bühl. | Boelicke 2002, 
66.  1117 Leifeld 2007, 115; Boelicke 2002, 66; Rey-Vodoz 1998, 16.  
1118 Boelicke 2002, 66; Riha 1994, 68.  1119 Boelicke 2002, 66; 
Riha 1994, 68.  1120 Riha 1994, 69.  1121 Zur typologischen Glie-
derung und der Verbreitung in diesen Gebieten vgl. zuletzt Schmid 
2010b, 20 – 26, mit älterer Literatur.  1122 Rey-Vodoz 1998, 17; Ma-
zur 1998, 24.  1123 Mazur 2011, 48; Schmid 2010b, 21.  1124 Rey-
Vodoz 1998, 17 f.  1125 Riha 1994, 71.  1126 Garbsch 1965, 26 – 49.  
1127 Riha 1994, 80.  1128 Rey-Vodoz 1998, 19; Riha 1994, 80 f.  

T Y P  2 . 2 
F I B E L  M I T  G L AT T E M ,  U N G E T E I LT E M  B Ü G E L ,  S O G E N A N N T E  E I N -
F A C H E  G A L L I S C H E  F I B E L
Ettlinger 9, Feugère 14a, Almgren 241, Böhme 6
Der schmale, gestreckte Bügel zeigt am Hals einen 
scharfen Knick und verjüngt sich zum Fuss hin; der 
Nadelhalter ist meist gitterförmig. Die Fibeln variie-
ren stark in ihrer Grösse.
Verbreitung: Nordwestliche römische Provinzen, 
vereinzelt auch Ostgebiete1111.
Datierung: Erstes Auftreten in frühaugusteischer Zeit. 
Sie findet sich häufig bis zur Mitte des 1. Jh. n. Chr. 
Danach tritt sie nur noch sporadisch auf1112. 

VA R I A N T E  2 . 2 .1  mit bandförmigem, vierkantigem Bü-
gel und drahtförmigem Sehnenhaken
Fi15 Kupferlegierung. Unvollständig. Flacher, bandförmiger Bügel. 
Nadelhalter linksbündig, fünffach durchbrochen, fragmentiert.  
L: (74) mm. V.006.2/1082.1.
Befund: Phase III.3. Feuerstellenabfall Sch206. Parzelle 8.

VA R I A N T E  2 . 2 . 3  mit scharfem Halsknick, aus Eisen
Fi16 Eisen. Unvollständig. Breiter Bügel, Sehnenhaken flach gehäm-
mert. Spirale mit acht Spiralwindungen. Nadelspitze und Fuss fehlen. 
L: (62) mm. V.006.2/1623.1.
Befund: Phase III.4. Planie Sch100. Parzelle 12.

Fi17 Eisen. Fragment. Vierkantiger Bügel. Spirale mit sechs Spiral-
windungen, Sehnenhaken (?) und Nadel. Hälfte des Bügels und Fuss 
fehlen. L: (49) mm. V.008.3/1868.2.
Befund: Phase III.2. Kiesboden Sch522. Parzelle 20.

T Y P  2 . 3 
A U G E N F I B E L
Ettlinger 17, Almgren Gruppe III
Der bandförmige Bügel ist flach gebogen und zeigt 
parallel laufende Kanten. Der Fuss ist vom Bügel 
durch einen Bügelknoten getrennt. Der schnabel-
förmige Fuss ist immer länger als der Bügel, im 
Querschnitt ist er dachförmig. Das charakteristische 
Merkmal sind die am Kopfende angebrachten «Au-
gen». Diese sind ebenso wie der Bügelknoten einer 
typologischen Entwicklung unterworfen.
Verbreitung: Rheinland, Germanien, seltener im 
heutigen schweizerischen Mittelland1113.
Datierung: Die ältesten Exemplare gehören in augus-
teische Zeit. In den römischen Provinzen sind sie vor 
allem in claudischer Zeit verbreitet. Sie kommen ge-
gen Ende des 1. Jh. n. Chr. aus der Mode1114.

VA R I A N T E  2 . 3 .1  mit runden, nach aussen aufgeschlitz-
ten Durchlochungen, seitlichen Knöpfen an der 
Stützplatte und voll ausgebildetem Bügelknoten 
(Almgren 45)
Datierung: Spätaugusteisch bis claudisch1115.
Fi18 Kupferlegierung. Vollständig. Dachförmiger Bügel, vollständig 
ausgebildeter Bügelknoten. Randparallel laufende Ritzlinien, Bügel-
mitte mit Leiterband. Dachförmige Ritzung an Fussende. Spirale mit 
acht Windungen. L: 51 mm. V.006.2/795.1.
Befund: Phase III.1. Verfüllung Sch182 in Grube G8.10. Parzelle 8.

Fi19 Kupferlegierung. Vollständig. Dachförmiger Bügel, seitliche 
Ritzlinien und mittige Leiterrinne. Spirale mit acht Windungen. Sehr 
breiter, verzierter Sehnenhaken. Nadel abgebrochen. Leicht korro-
diert. L: 42 mm. V.008.3/2190.1.
Befund: Phase III.1 – 5. Verfüllung Sch619 in Grube G22.15. 
Parzelle 22.

VA R I A N T E  2 . 3 . 3  mit eingestempelten Doppelkreisau-
gen bzw. Grübchen und einem nur auf der Oberseite 
ausgebildeten Bügelknoten (Almgren 51/52)
Fi20 Kupferlegierung. Unvollständig. Eingestempelte Doppelkreisau-
gen, vollplastischer Bügelknoten. Fuss leicht trapezförmig, am Ende 
eingeritztes Dreieck. Spirale mit acht Windungen. Nadelspitze abge-
brochen. L: 58 mm. V.008.2/2817.2.
Befund: Phase III.3. Planie Sch251. Parzelle 14.

VA R I A N T E  2 . 3 .4  ohne Augen (Almgren 53)
Fi21 Kupferlegierung. Unvollständig. Schwach geknickter, dach-
förmiger Bügel, seitliche Ritzlinien und mittige Leiterrinne. Einfa-
che Querrippe als Bügelknoten. Dachförmige Ritzung an Fussende. 
Spirale mit sechs Windungen. Nadel und Nadelhalter abgebrochen.  
L: 62 mm. V.008.2/879.1.
Befund: Phase III.4 – 5. Parzelle 18. Streufund aus dem Aushub der 
Phasen III.4 – 5.

T Y P  2 . 6 
K N I C K F I B E L  M I T  S C H A R F E M  B Ü G E L U M B R U C H
Almgren 19, Leifeld SpS-2
Fibel mit Stützplatte und sechs bis acht Spiralwin-
dungen. Der kurze Bügel ist steil nach oben gerichtet 
und weist einen markanten Knick auf. Im Anschluss 
an diesen ist ein vollplastisch ausgestalteter Knoten 
angebracht. Der schmale Fuss ist im Querschnitt 
dachförmig, der Nadelhalter ausgefüllt.
Verbreitung: Römisch besetzte Gebiete am Mittel- 
und Niederrhein, eher selten im Gebiet der heutigen 
Schweiz. Ausnahme: Legionslager Vindonissa1116.
Datierung: 1. Hälfte 1. Jh. n. Chr., eventuell bis Ende 
1. Jh. n. Chr.1117.
Fi22 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügelquerschnitt rautenförmig, 
Sehnenhaken flach gehämmert. Spirale mit acht Spiralen. Nadel und 
Teile des Nadelhalters fehlen. L: (61) mm. V.006.2/136.1.
Befund: Streufund.

Fi23 Kupferlegierung. Unvollständig. Rautenförmiger Bügelquer-
schnitt. Spirale mit acht Windungen. Nadel fehlt, Nadelhalter beschä-
digt. L: 65 mm. V.006.2/1752.4.
Befund: Phase III.3. Nutzungsschicht Sch154. Parzelle 10.
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T Y P  2 . 7 
K N I C K F I B E L  M I T  W E I C H E M  B Ü G E L U M B R U C H
Almgren 20
Dieser Fibeltyp ist eng mit Typ 2.6 verwandt, zeigt 
aber eine etwas grössere Variabilität. Der Bügelknick 
ist weicher, der Fuss kann spitz zulaufen oder gleich 
breit bleiben.
Verbreitungsgebiet: Kastelle des obergermanisch- 
raetischen Limes, vereinzelt in anderen Provinzen1118.
Datierung: Die Blütezeit dieses Typs ist die claudi-
sche bis frühflavische Zeit. Vereinzelt treten sie auch 
noch in domitianischer Zeit auf1119.

VA R I A N T E  2 . 7.1  mit spitz zulaufendem oder abgerunde-
tem Fuss
Fi24 Kupferlegierung. Unvollständig. D-förmiger Bügelquerschnitt, 
Bügelknoten als Querrippe ausgebildet. Fussende abgerundet. Spiral-
hälfte und Nadel fehlen. L: 47 mm. V.008.2/1083.1.
Befund: Phase III.4. Brandschuttschicht Sch396. Parzelle 16.

T Y P  2 . 9 
E I N G L I E D R I G E ,  K R Ä F T I G  P R O F I L I E R T E  F I B E L
Ettlinger 13, Almgren 68
Hauptmerkmale dieser Fibeln sind ihr mehr oder 
weniger stark geschwungener Bügel und der kurze 
gekrümmte Kopfteil. Dieser wird durch einen kräfti-
gen Bügelknoten vom langschmalen Fuss abgetrennt. 
Am Fussende befindet sich ein nach oben gerichteter 
Endknopf. Der längliche Nadelhalter ist dreieckig bis 
trapezförmig1120.
Verbreitungsgebiet: Der Typ stammt aus dem no-
risch-pannonischen Gebiet1121. Von dort verbreitete 
er sich in die Rheinprovinzen und auf den Balkan1122.
Datierung: Der Typ wird als charakteristisch für die 
claudisch-neronische Zeit angesehen. Im Ost- und 
Südostalpenraum bis in spätflavische Zeit ebenfalls 
noch häufiger vertreten1123.

V A R I A N T E  2 .9. 2  S-förmig gekrümmter Bügel, plasti-
scher Bügelknoten und rundplastischer Fussknopf 
mit Enddorn
Fi25 Kupferlegierung. Unvollständig. Drei-wulstiger Bügelknoten nur 
auf Oberseite ausgebildet. Rundplastischer Fussknopf mit Enddorn. 
Spirale, Nadel und Nadelrast fehlen. L: (46) mm. V.008.2/833.1.
Befund: Phase III.4. Planie Sch350. Parzelle 16.

Fi26 Kupferlegierung. Vollständig. Drei-wulstiger vollplastischer 
Bügelknoten. Vollplastischer Endknopf. Trapezförmiger Nadel-
halter. Spirale mit acht Windungen. Fuss rechtwinklig abgebogen.  
L: (34) mm. V.008.2/2681.1.
Befund: Streufund.

T Y P  2 . 10 
E I N G L I E D R I G E  N O R I S C H - PA N N O N I S C H E  D O P P E L K N O P F F I B E L
Ettlinger 14, Almgren 236/237
Der schmale Bügel verbreitert sich zum Kopf hin 
kolbenförmig und ist vom schmalen länglichen Fuss 
durch zwei meist profilierte Knoten abgetrennt. Er 

schliesst mit einem Fussknopf ab. Der gestreckte 
Nadelhalter ist dreieckig und rahmenförmig durch-
brochen.
Verbreitungsgebiet: Pannonien und Noricum, Rae-
tien, Donaugebiet1124.
Datierung: Augusteisch bis 2. Jh. n. Chr.1125.
Da dem vorliegenden Exemplar für die typologische 
Zuweisung der massgebliche Nadelhalter fehlt, ist 
keine exakte Bestimmung nach Garbsch1126 möglich.
Fi27 Kupferlegierung. Fragment. Zwei vollplastische, dreigliedrige 
Bügelknöpfe. Sehnenhaken drahtförmig. Spirale mit acht Windungen 
um Eisenstift. Nadel, Nadelhalter und Fussknopf fehlen. L: (68) mm. 
V.008.2/2488.1.
Befund: Phase III.1. Planie Sch442. Parzelle 18.

2 . 3 .4  G R U P P E  4:  H Ü L S E N S P I R A L F I B E L N
Zu Gruppe 4 gehören mit 26 % nach Gruppe 5 

die grösste Anzahl der Fibeln. Mit Abstand am häu-
figsten ist Typ 4.2 mit 15 Exemplaren vertreten, was 
einem Anteil von 8 % am Gesamtbestand der Fibeln 
entspricht. Ebenfalls häufig sind die Typen 4.7 und 
4.8 mit neun bzw. sieben Exemplaren ▶ 263 – 265.

T Y P  4. 0 
B R U C H S T Ü C K E  V O N  H Ü L S E N S P I R A L F I B E L N  ( N I C H T  N Ä H E R  B E -
S T I M M B A R )
Fi28 Kupferlegierung. Fragment. Verbogene Hülse mit zwei 
Längsrillen und bandförmigem, glattem Bügelansatz. L: (19) mm. 
V.008.3/1799.6.
Befund: Streufund.

T Y P  4. 1 
H Ü L S E N S P I R A L F I B E L  M I T  G I T T E R F U S S
Ettlinger 20
Der Bügel ist schmal und auf der Unterseite mit ei-
nem Grat versehen. Er läuft gleichbreit in den git-
terförmigen Nadelhalter aus. Der Bügel sitzt direkt 
auf der Hülse auf und knickt kurz nach dem stark 
verbreiterten Ansatz ab. Das Fussende ist glatt abge-
schnitten, die achtgliedrige Spirale steckt in einer mit 
Rillen verzierten Hülse.
Verbreitungsgebiet: Nordwestschweiz; vereinzelt 
auch übrige Schweiz, Gallien und Rheinland1127.
Datierung: Ab spätaugusteischer Zeit bis in die Mitte 
des 1. Jh. n. Chr.1128.
Fi29 Kupferlegierung. Unvollständig. Hülse mit eingravierter Dop-
pellinie, seitliche Verschlüsse mit konzentrischem Kreis und Mittel-
knopf verziert. Nadelhalter nur im Ansatz erhalten. Nadel fragmen-
tiert, Spitze fehlt. L: 75 mm. V.008.2/1486.1.
Befund: Phase III.3. Planie Sch306. Parzelle 16.

T Y P  4. 2 
H Ü L S E N S P I R A L F I B E L  M I T  G R AT B Ü G E L
Ettlinger 21, Feugère 14b3, Leifeld SpH-1.1
Der schmale Bügel ist mit einem Grat auf der Ober-
seite versehen und verjüngt sich leicht zum gerade 
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Fi25 Fi26

Fi27 Fi29

Fi30 Fi36

Fi37

Fi38
Fi40

Fi41

263 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. RihaGruppe 2. Typ 2.9: Fi25, Fi26.; Typ. 2.10: Fi27. RihaGruppe 4. Typ 4.1: Fi29; Typ 4.2: Fi30, Fi36 – Fi38, Fi40, Fi41. Kupferlegierung; Fi41: 
mit Niello. M. 2:3.
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abgeschnittenen Fuss hin. Er knickt am Hals recht-
winklig ab und ist am Ansatz auf der Hülse durch 
eine Leiste umrahmt. In der Regel ist der Nadelhalter 
dreifach durchbrochen, bei kleinen Exemplaren kann 
er rahmenförmig sein. Zur Unterscheidung der Un-
tertypen dienen Bügelform, Fussabschluss und Niel-
loverzierung.
Verbreitungsgebiet: Häufig in der Nordwestschweiz 
und im angrenzenden Ostfrankreich; vereinzelt in 
der übrigen Schweiz, in Gallien, im Rheingebiet und 
in Britannien1129.
Datierung: Ab spätaugusteischer Zeit bis in die Mitte 
des 1. Jh. n. Chr. sehr häufig1130. Werden in frühfla-
vischer Zeit seltener und ab Ende des 1. Jh. n. Chr. 
nicht mehr produziert1131.

VA R I A N T E  4. 2 . 2  mit gerade abgeschnittenem Fussende
Fi30 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel rautenförmig. Nadel-
halter mit einem Steg. Leiste am Bügelansatz gezähnt. Nadel fehlt.  
L: 63 mm. V.006.2/237.1.
Befund: Phase III.1. Geröllfundament Fu12.3. Parzelle 12.

Fi31 Kupferlegierung. Fragment. Bügel mit dreieckigem Querschnitt. 
Hülse beschädigt, nur Bügelhälfte erhalten, verbogen; Nadel abgebro-
chen. L: (34) mm. V.006.2/363.3.
Befund: Phase III.1. Planie Sch48. Parzelle 12.

Fi32 Kupferlegierung. Fragment. Dreieckiger Bügelquerschnitt. Hülse, 
Fussspitze und Nadelhalter fehlen. Stark korrodiert. L: (48) mm. 
V.006.2/939.1.
Befund: Horizont I oder II. Verfüllung Sch42 in Grube G12.7.

Fi33 Kupferlegierung. Unvollständig. Rautenförmiger Bügelquer-
schnitt. Hülse mit doppelter Randlinie. Hülse und Nadelhalter beschä-
digt, Nadel fehlt. L: 70 mm. V.006.2/945.1.
Befund: Horizont I oder II. Verfüllung Sch42 in Grube G12.7.

Fi34 Kupferlegierung. Unvollständig. Dreieckiger Bügelquer-
schnitt(?). Nadelhalter und Nadel fehlen. Oberfläche aufgrund sehr 
starker Korrosion nicht erkennbar. L: 40 mm. V.008.2/2345.1.
Befund: Streufund.

Fi35 Kupferlegierung. Fragment. Hülse mit doppelter Randlinie. 
Leiste am Bügelansatz gezähnt. Leicht rautenförmiger Bügel. Bügel-
hälfte, Fuss und Nadel fehlen. L: (23) mm. V.006.2/1399.1.
Befund: Phase III.2. Nutzungsschicht Sch176 in Grube G8.7. Parzelle 
8.

Fi36 Kupferlegierung. Unvollständig. Hülse mit doppelter Randlinie. 
Bügel D-förmig. Zweifach durchbrochener Nadelhalter. Hülse verbo-
gen, Nadel und Spirale fehlen. L: 60 mm. V.008.2/1370.3.
Befund: Phase III.3. Planie Sch306. Parzelle 18.

Fi37 Kupferlegierung. Unvollständig. Sehr kleines Exemplar. Hülse 
mit doppelter Rahmenlinie und einer erhaltenen seitlichen Kappe. 
Fein angedeuteter Gratbügel. Rahmenförmiger Nadelhalter. Nadel 
fehlt. Vergoldet? L: 35 mm. V.008.2/2265.1.
Befund: Phase III.2. Planie Sch447. Parzelle 18.

Fi38 Kupferlegierung. Unvollständig. Hülse mit doppelter Rand-
linie. Leiste am Bügelansatz gezähnt. Gratbügel mit dreieckigem 
Querschnitt. Nadelhalter zweifach durchbrochen. Nadelspitze fehlt.  
L: 63 mm. V.008.2/2611.1.
Befund: Phase III.3. Planie Sch306. Parzelle 16.

Fi39 Kupferlegierung. Vollständig. Zwei Bruchstücke. Hülse mit 
doppelter Randlinie. Leiste am Bügelansatz gezähnt. Dreieckiger 
Bügelquerschnitt. Fuss und Nadelhalter abgebrochen. Geschlossen.  
L: 59 mm. V.008.3/555.1.
Befund: Phase III.1. Kiesboden Sch297. Parzelle 22.

Fi40 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel mit flach-rautenförmi-
gem Querschnitt. Hülse mit doppelter Randlinie. Leiste am Bügel-
ansatz gezähnt. Nadelspitze und Quersteg fehlen. Meisselspuren an 
durchbrochenem Nadelhalter. L: 65 mm. V.008.3/2145.1.
Befund: Phase III.1. Pfosten(-Grube) Pf20.19. Parzelle 20.

VA R I A N T E  4. 2 . 3  mit Nielloauflagen
Fi41 Kupferlegierung, Niello. Unvollständig. Hülse mit doppelter, 
eingravierter, fein gerippter Rahmenlinie. Leiste am Bügelansatz ge-
zähnt. Bügelquerschnitt D-förmig. Bügelverzierung mit randparallelen 
Linien und mit Niello gefülltem, in der Mitte des Bügels die Richtung 
änderndem Fischgrätmuster. Nadelhalter zweifach durchbrochen. Na-
del fehlt, Fuss und Hülse beschädigt. L: 51 mm. V.006.2/496.1.
Befund: Phase III.3. Nutzungsschicht Sch22. Parzelle 10.

Fi42 Kupferlegierung, Niello. Unvollständig. Hülse mit doppelter 
Rahmenlinie, eventuell Ritzverzierungen. Beiderseits des Bügelgrats 
Nielloeinlagen in Form eines «laufenden Hundes». Niello weitge-
hend erhalten. Rahmenförmiger Nadelhalter. Nadel abgebrochen, 
Spitze fehlt. L: 56 mm. V.008.2/1778.1.
Befund: Phase III.3. Nutzungsschicht Sch359. Parzelle 16.

Fi43 Kupferlegierung, Niello. Unvollständig. Hülse mit doppelten 
Randrillen. Bügelquerschnitt rautenförmig. Beidseits des Bügelgra-
tes und auf dem Bügelkopf dreieckige Nielloeinlagen, vereinzelt he-
rausgefallen. Rahmenförmiger Nadelhalter. Nadel fehlt. L: 45 mm. 
V.008.3/337.1.
Befund: Phase III.2. Kiesboden Sch534. Parzelle 22.

T Y P  4. 2 : 
K E I N E M  U N T E R T Y P  M I T  S I C H E R H E I T  Z U Z U W E I S E N
Fi44 Kupferlegierung. Bruchstück. Rahmenförmiger Nadelhalter mit 
dreieckigem Bügelquerschnitt. L: (31) mm. V.006.2/1013.1.
Befund: Phase III.4. Kiesboden Sch144. Parzelle 10.

T Y P  4. 3  N E R TO M A R U S F I B E L N
Ettlinger 22, Feugère 14b2, Leifeld SpH-1.3
Der gleichbreite Bügel ist am Fussende glatt abge-
schnitten und mit profiliertem Bügelgrat versehen; 
der Bügelansatz an der Hülse ist von einem gekerb-
ten Wulst umgeben; die Hülse ist durch eine Pseudo-
Filigranauflage verziert; ausnahmsweise trägt sie 
keine Verzierung (Untertyp 4.3.2).
Verbreitungsgebiet: Von England bis Pannonien mit 
einem Verbreitungsschwerpunkt in Nordostgallien 
und der Westschweiz1132.
Datierung: Spätaugusteisch/tiberisch bis claudisch-
neronisch1133.

V A R I A N T E  4. 3 .1  mit Pseudo-Filigranauflage auf der 
Hülse
Fi45 Kupferlegierung. Fragment. Hülse mit Pseudo-Filigranauflage 
Form a (?), mit Doppellinie gerahmt. Bügelgrat zwischen zwei ge-
kerbten Rillen. Fuss und Nadel fehlen. Stark korrodiert. L: 50 mm. 
V.006.2/30.1.
Befund: Horizont VI. Planie Sch18.

1129 Philippe 2000, 53; Riha 1994, 80 f.  1130 Frühestes Auftre-
ten in Dangstetten. Fingerlin 1998, Fundstelle 1333,1; Taf. 106,3.  
1131 Philippe 2000, 52 f.; Rey-Vodoz 1998, 19; Riha 1994, 80 f.  
1132 Mazur 2011, 50. | Nach Riha 1994, 86 sogar «Grossteil der rö-
mischen Provinzen».  1133 Mazur 2011, 50; Philippe 2000, 53; Lei-
feld 2007, 167.  
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1134 Philippe 2000, 53; Riha 1994, 63.  1135 Mazur 2011, 50; Phil-
ippe 2000, 52; Riha 1994, 63.  1136 Mazur 2011, 51; Riha 1979, 101.  
1137 Mazur 2011, 51; Leifeld 2007, 185 f.  1138 Mazur 1998, 31; 
Riha 1994, 90.  1139 Leifeld 2007, 182; Mazur 1998, 31.  

Fi46 Kupferlegierung. Vollständig. Hülse mit Pseudo-Filigranauflage 
Form b, mit Doppellinie gerahmt. Hülsenkappen erhalten. Leiste an 
Bügelansatz mit Perlung. Bügelgrat glatt, Nadelhalter dreifach durch-
brochen. L: 62 mm. V.008.3/171.1.
Befund: Phase III.3. Strasse S5.

Fi47 Kupferlegierung. Unvollständig. Hülse mit Pseudo-Filigran-
auflage Form a. Rahmenförmiger Nadelhalter. Bügelgrat als glatte 
Leiste zwischen zwei schräg gerillten Leisten. Nadel fehlt. L: 42 mm. 
V.008.3/938.1.
Befund: Phase III.1 – 5. Schnitt durch Grube G22.31. Parzelle 22.

VA R I A N T E  4. 3 . 2  Pseudo-Filigranauflage fehlt
Fi48 Kupferlegierung. Unvollständig. Hülse mit feinen doppelten 
Randrillen, Bügelgrat beidseitig von feiner Zähnung begleitet, Nadel-
halter dreifach durchbrochen. Nadelhalter beschädigt, Nadelspitze 
fehlt. L: 67 mm. V.008.2/1909.1.
Befund: Phase III.3 – 4. Streufund aus den Schichten über G16.12. Par-
zelle 16.

T Y P  4. 4 
L A N G T O N - D O W N - F I B E L
Ettlinger 23, Feugère 14b1b, Leifeld SpH-2.2
Der flache, bandförmige, am Fussende abgeschnit-
tene Bügel ist längsgerillt und sitzt mehr oder we-
niger flach auf der Hülse auf. Der Nadelhalter ist 
durchbrochen. Bügelumriss, Bügelprofilierung und 
die Form des Bügelkopfes dienen E. Riha als Unter-
scheidungsmerkmale für sieben Varianten.
Verbreitungsgebiet: Westeuropäische römische Pro-
vinzen (Britannien, Gallien und Rheinland)1134.
Datierung: Augusteisch bis claudisch, seltener bis ins 
dritte Viertel des 1. Jh. n. Chr.1135.

VA R I A N T E  4.4.1  mit gewölbtem Bügelansatz und ge-
schweiften Bügelkanten 
Fi49 Kupferlegierung. Unvollständig. Längsgerillter Bügel mit ge-
wölbtem Bügelansatz und geschweiften Bügelkanten, Querrillen auf 
der Hülse; der rahmenförmige Nadelhalter ist stark verbogen, Nadel 
fehlt. Leicht korrodiert. L: 47 mm. V.008.2/1370.2.
Befund: Phase III.3. Planie Sch306. Parzelle 18.

Fi50 Kupferlegierung. Unvollständig. Längsgerillter, geschweifter Bü-
gel mit gewölbtem Ansatz und durchbrochenem Nadelhalter, Quer-
rille auf Hülse. Diese leicht beschädigt, Nadel im Ansatz erhalten.  
L: 43 mm. V.008.3/503.1.
Befund: Streufund.

VA R I A N T E  4.4. 2  mit geradem Bügelansatz und sich ver-
jüngendem Bügel
Fi51 Kupferlegierung. Fragment. Zwei Bruchstücke. Hintere Hälfte 
eines längsgerillten, gleichbreiten Bügels. Rahmenförmiger Nadelhal-
ter abgebrochen. L: (33) mm. V.008.3/1299.1.
Befund: Phase III.2. Kiesboden Sch534. Parzelle 22.

VA R I A N T E  4.4.4  mit geradem Bügelansatz und gleich-
breitem Bügel
Fi52 Kupferlegierung. Unvollständig. Längsgerillter Bügel mit ge-
radem Bügelansatz und gleichbreitem Bügel. An den Rändern der 
Hülse Doppelrille. Nadelhalter abgebrochen, Nadel fehlt. L: 38 mm. 
V.008.3/563.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch131 (nachsiedlungszeit-
lich?).

VA R I A N T E  4.4. 5   mit Silbereinlage
Fi53 Kupferlegierung, Silber. Bruchstück. Fussfragment eines gleich-
breiten Bügels mit drei Silberfadeneinlagen. Dreieckiger, durchbro-
chener Nadelhalter. L: (25) mm. V.006.2/2118.1.
Befund: Phase III.2. Feuerstelle Fs8.3. Parzelle 8.

Fi54 Kupferlegierung, Silber. Unvollständig. Gleichbreiter Bügel mit 
drei Silberfadeneinlagen und gewölbtem Ansatz. Ansatz von Rille 
gerahmt. Nadelhalter gefüllt. Bügelende beschädigt, Nadel fehlt.  
L: 41 mm. V.008.3/1397.1.
Befund: Phase III.1. Nutzungsschicht Sch298. Parzelle 20.

T Y P  4. 5 
D I S T E L F I B E L  M I T  G E W Ö L B T E M  B Ü G E LT E I L
Das charakteristische Merkmal der Distelfibeln – der 
halbkreisförmig gebogene Bügel – sitzt auf der ver-
zierten Bügelscheibe auf. Der Fuss ist trapezförmig. 
Die Unterteilung in sieben Varianten basiert auf der 
Beschaffenheit der Bügelscheibe und der Konstruk-
tionsweise.

VA R I A N T E  4. 5. 2  mit grosser runder oder rhombischer 
Bügelscheibe mit Pressblechauflage
Ettlinger 24, Feugère 19a, b und d, Almgren 240
Verbreitungsgebiet: Gallien, Schweizerisches Mittel-
land, Rheinprovinzen und Britannia1136.
Datierung: Augusteisch bis drittes Viertel 
1. Jh. n. Chr.1137.
Fi55 Kupferlegierung. Unvollständig. Mit runder Bügelscheibe, Press-
blechauflage wohl mit Wolfszahnmuster, Ritzverzierung auf Hülse (?). 
Bügelscheibe mit Ritzlinien an Unterseite. Rahmenförmiger Fuss 
abgebrochen, Hülse leicht beschädigt, Nadel und Bügelstift fehlen.  
L: 53 mm. V.008.2/804.1.
Befund: Phase III.5. Nutzungsschicht Sch310. Parzelle 18.

Fi56 Kupferlegierung. Unvollständig. Mit rhombischer Bügelscheibe, 
auf Fuss und Bügel drei Gruppen von Längsleisten. Pressblechauflage 
mit durchbrochenem, feinem Wolfszahnmuster, Bügel und Fuss zu-
sammengenietet. Hülsenkappen erhalten. Nadelhalter einfach durch-
brochen. Nadel fehlt. L: 44 mm. V.008.2/2604.1.
Befund: Phase III.2. Planie Sch346. Parzelle 16.

Fi57 Kupferlegierung. Fragment. Mit Rhombischer Scheibe, Press-
blechauflage nicht erhalten. Spiralhülse mit Linienmuster und Punz-
verzierung. Angenieteter (?) Fuss und Nadel fehlen. Bügelscheibe 
korrodiert. L: (41) mm. V.008.3/743.4.
Befund: Phase III.1. Verfüllung Sch330 in Grube G22.3. Parzelle 22.

VA R I A N T E  4. 5. 7  mit zoomorphem Bügel
Feugère 19c/e
Verbreitungsgebiet: Gallien, Schweizerisches Mittel-
land, seltener in den Rheinprovinzen1138.
Datierung: Spätaugusteisch/tiberisch bis drittes 
Viertel 1. Jh. n. Chr.1139.
Fi58 Kupferlegierung. Vollständig. Bügel als stark stilisierter Löwe. 
Rhombische Bügelscheibe mit zwei randlichen Punzlinien. Press-
blechauflage mit durchbrochenem Wolfszahnmuster. Bügelansatz mit 
Doppelline eingerahmt, darin zwei eingepunzte Kreise. Bügel und 
Fuss zusammengenietet. Nadelhalter einfach gelocht. Geschlossen.  
sL: 48 mm. V.006.2/2247.1.
Befund: Phase III.3. Nutzungsschicht Sch209. Parzelle 8.
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264 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. RihaGruppe 4. Typ 4.2: Fi42, Fi43; Typ 4.3: Fi46 – Fi48; Typ 4.4: Fi49, Fi52, Fi54; Typ. 4.5: Fi55, Fi57, Fi58. Kupferlegierung; Fi42 und Fi43: mit 
Niello. M. 2:3.
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T Y P  4. 7 
F L A C H E  D I S T E L F I B E L
Ettlinger 26, Feugère 20a–c, Leifeld SpH-6
Der Bügel besteht aus einer runden Scheibe und ei-
nem trapezförmigen Fuss. Der Nadelhalter ist gefüllt 
oder durchlocht. Die bei allen Fibeln vorhandene 
Pressblechauflage bedeckte entweder die ganze Vor-
derseite der Fibel oder sie war nur auf dem scheiben-
förmigen Bügel angebracht.
Verbreitungsgebiet: Gallien, heutige Schweiz und 
Rheinprovinzen1140.
Datierung: Tiberisch bis Ende 1. Jh. n. Chr.1141. 

VA R I A N T E  4. 7.0  Bruchstück, Zuweisung zu Untertyp 
nicht möglich
Fi59 Kupferlegierung. Unvollständig. Hülse mit verbogener Nadel 
und zwei Drittel der Bügelscheibe. Pressblechauflage und Fuss feh-
len. Unterseite mit deutlichen Feilspuren. Feilspuren. L: (39) mm. 
V.008.3/18.1.
Befund: Streufund.

VA R I A N T E  4. 7.1  mit ganzflächiger Pressblechauflage1142
Fi60 Kupferlegierung. Fragment. Zwei Bruchstücke: Scheibe und 
Fuss. Pressblechauflage nur auf Fuss erhalten. Relief nicht lesbar. 
Nadelhalter gelocht. Lotreste auf Oberseite, korrodiert. L: (26) mm. 
V.006.2/846.2.
Befund: Phase III.1. Planie Sch48. Parzelle 12.

Fi61 Kupferlegierung. Unvollständig. Drei Bruchstücke. Bügelrosette 
mit abwechslungsweise Eiern und Büscheln im Kranz. Nur Kranz zu 
1/3 erhalten als Bruchstück. Auf dem Fuss eine Kampfdarstellung 
zwischen Greif und Kämpfer, aufgrund Korrosion nur undeutlich 
erhalten, geperlter Rahmen stellenweise erkennbar1143. Nadelhalter 
gelocht. Leicht beschädigt an Bügel und Fuss. Nadel fehlt. Leicht kor-
rodiert. L: (45) mm. V.006.2/367.1 – 3. 
Befund: Phase III.1. Hinter- und Verfüllung Sch41 in Grube G12.6. 
Parzelle 12.

Fi62 Kupferlegierung. Unvollständig. Pressblechrosette auf Bügel-
scheibe mit Wolfszahnmuster, mittels zentraler Niete befestigt. Diese 
war wohl mit roter (?) Emaillierung verziert. Pressblechauflage auf 
Fuss stark korrodiert. Einfach durchlochter Nadelhalter. Hülse und 
Nadel fehlen. Feilspuren. L: (40) mm. V.008.2/805.1.
Befund: Streufund.

Fi63 Kupferlegierung. Fragment. 1/3 der Bügelscheibe und Fuss mit 
einfach durchlochtem Nadelhalter. Pressblechauflage vollständig ver-
loren. Deutliche Feilspuren auf Unter- und Oberseite. L: (30) mm. 
V.008.2/2288.1.
Befund: Phase III.4. Planie Sch350. Parzelle 18.

Fi64 Kupferlegierung. Unvollständig. Hülse flachgedrückt, mit gra-
viertem doppeltem Rahmen. Pressblechrosette auf Bügel mit je vier 
alternierenden Ovoiden und Büscheln, im Zentrum eine Maske. Das 
Relief auf dem Fuss zeigt eine Kampfszene zwischen Greif und Gladi-
ator, dazu Punktverzierung entlang des Randes. Nadelhalter gelocht, 
Mittelstück der Nadel fehlt. L: 45 mm. V.008.3/256.1.
Befund: Phase III.4. Kiesboden Sch307. Parzelle 22.

Fi65 Kupferlegierung. Fragment. Fuss mit Pressblechauflage, Dar-
stellung aufgrund starker Korrosion nicht erkennbar. L: 21 mm. 
V.008.3/618.1.
Befund: Horizont VI. Störung Sch535.

Fi66 Kupferlegierung. Bruchstück. Fuss mit Pressblechauflage, Dar-
stellung aufgrund starker Korrosion nicht erkennbar. L: (14) mm. 
V.006.2/848.2 und 848.4.
Befund: Phase III.1. Planie Sch48. Parzelle 12.

Fi67 Kupferlegierung. Unvollständig. Hülse flachgedrückt, mit gra-
viertem doppeltem Rahmen. Pressblechauflage fehlt weitgehend. Ein-
fassung mit Perlrand eindeutig, auf Fuss Kampfszene mit Greif und 

Gladiator zu erahnen, aufgrund Korrosion aber undeutlich. Nadelhal-
ter einfach gelocht. Mittelstück der Nadel fehlt. Korrodiert. L: 44 mm. 
V.008.3/2470.1.
Befund: Phase III.1. Nutzungsschicht Sch298. Parzelle 16.

VA R I A N T E  4. 7.* 3  neuer Untertyp: mit degenerierter Lö-
wendarstellung als Bügelansatz, viereckiger Bügel-
scheibe und ganzflächiger Pressblechauflage
Leifeld SpH-6.2
Der leicht geschwungene Bügel ist dreigeteilt: Der 
Bügelansatz ist als stark stilisierte Löwendarstellung 
anzusprechen. Der Mittelteil ist rechteckig ausgebil-
det, die Seiten sind konkav geschwungen. Auf der 
Bügelscheibe ist eine mit Wolfszahnmuster verzierte 
Pressblechscheibe mit einem verzierten Mittelstift 
befestigt. Der trapezförmige Fuss ist mit einer Quer-
rippe abgetrennt und zeigt randparallele Rillen. In ei-
nem Fall sind Reste einer Pressblechauflage erhalten. 
Die Hülse ist mit Rillen und Punzmustern verziert.
Drei bekannte Vergleichsexemplare: Bitburg/Stahl 
(D)1144, Augusta Raurica1145.
Fi68 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel leicht geschwungen mit 
Querleiste, runde Pressblechauflage mit durchbrochenem Wolfs-
zahnmuster und ehemals zentraler Verzierung auf rechteckiger Bügel-
scheibe mit konkaven Seiten. Trapezförmig geschweifter Fuss, wohl 
ursprünglich ebenfalls mit Pressblechauflage. Nadelhalter gelocht. 
Nadel fehlt. L: (64) mm. V.008.3/648.1.
Befund: Phase III.3. Planie Sch528. Parzelle 20.

T Y P  4. 8 
F I B E L  M I T  B R E I T E M  F U S S
Ettlinger 27, Feugère 18a1 – 4, Leifeld SpH-3
Fibeln mit markantem Fuss, der entweder trapez-
förmig oder rechteckig-geschweift ist. Vom kurzen 
Bügel ist er durch einen Knoten abgetrennt. Die Va-
rianten werden anhand von Unterschieden bei der 
Bügel- bzw. der Fussform definiert.
Verbreitungsgebiet: Zentral- und Nordgallien, Rhein-
provinzen und Britannia1146.
Datierung: Spätaugusteisch/tiberisch bis drittes 
Viertel 1. Jh. n. Chr.1147
Fi69 Kupferlegierung. Unvollständig. Löwenfigur stark stilisiert, 
Hülse mit zwei endständigen Querrillen. Fuss beschädigt. Flachge-
drückt. Nadel fehlt. L: 41 mm. V.008.3/43.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch131 (nachsiedlungszeit-
lich?).

Fi70 Kupferlegierung. Unvollständig. Spiralhülse mit Linienmus-
ter, stilisierter Löwe. Rand des Fusses mit Rille verziert. Nadel fehlt. 
Weissmetallüberzug. L: 38 mm. V.008.3/336.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch131 (nachsiedlungszeit-
lich?).

1140 Mazur 2011, 51; Philippe 2000, 83; Riha 1994, 93.  1141 Mazur 
2011, 51; Leifeld 2007, 191.  1142 Versuche zur Definition von Werk-
stätten aufgrund der Pressblechauflagen bei Philippe 2000, 85 – 89. 
Die wenigen hier lesbaren Auflagen gehören zu unterschiedlichen der 
vorgeschlagenen Werkstätten und kombinieren auch Pressbleche von 
unterschiedlichen Werkstätten.  1143 Darstellungen ähnlich Tarpin 
2002, Fig. 36 Nr. 7/11, allerdings ohne Herstellerinschrift.  1144 Lei-
feld 2007, Taf. 68.Ni8302 und Ni8303.  1145 Riha 1994, Kat. Nr. 2147.  
1146 Leifeld 2007, 180; Philippe 2000, 61 – 69 mit Verbreitungskar-
ten. | Anders Mazur 2011, 52 und Riha 1994, 95, die eine Verbreitung 
in allen westeuropäischen Provinzen vorschlagen.  1147 Riha 1994, 
95; Mazur 2011, 52; Philippe 2000, 61 – 69; Leifeld 2007, 180.  
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265 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. RihaGruppe 4. Typ 4.7: Fi61, Fi64, Fi67, Fi68; Typ 4.8: Fi70, Fi71, Fi73. RihaGruppe 5. Typ 5.2: Fi79, Fi81, Fi82, Fi87. Kupferlegierung.  
M. 2:3.



294 vor den toren von vindonissa  V  AUSGEWÄHLTE FUNDGRUPPEN  2   D I E  F I B E L N

1148 Rieckhoff 1975, 17 – 24, 95.  1149 Gaspar 2007, 31; Demetz 
1999, 156 – 162.  1150 Mazur 2011, 53; Philippe 2000, 90 – 92; De-
metz 1999, 162 – 163; Riha 1994, 100.  1151 Ausführliche Zusam-
menstellung und Diskussion der Datierung bei Leifeld 2007, 196 – 201.  
1152 Mazur 2011, 53; Philippe 2000, 90 – 92.  1153 Auf der Kopf-
platte sind verschiedentlich Inschriften zu beobachten. Im vorliegen-
den Material ist dies aber nicht der Fall.  1154 Die Definition der 
Bügelformen in Riha 1979, 115 Abb. 25.  1155 Philippe 2000, 96; 
Riha 1994, 101.  1156 Костромичёв 2012, 54 – 56 mit Hinweisen auf 
weitere Funde im Gebiet der ehemaligen USSR. | Feugère 1985, 330.  
1157 Feugère 1992, Kat. Nr. 85, 138 und 152.  1158 Engeler-Ohne-
mus 2013, 426; Philippe 2000, 96; Riha 1994, 101.  

Fi71 Kupferlegierung. Unvollständig. Je zwei endständige Querrillen 
auf Hülse, Hülse seitlich geschlossen, stark stilisierte Löwenfigur als 
Bügel. Nadel fehlt. Weissmetallüberzug. L: 31 mm. V.008.3/827.1.
Befund: Phase III.1. Planie Sch521. Parzelle 20.

Fi72 Kupferlegierung. Fragment. Rahmenförmige Doppelrille auf 
Hülse, seitliche Verschlusskappen erhalten. Stilisierte Löwenfigur 
als Bügel. Vollständiger Fuss und Nadelspitze fehlen. L: (16) mm. 
V.008.3/1213.1.
Befund: Horizont VI. Störung NZ16.

Fi73 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel durch dreifachen Knoten 
im oberen Drittel eingeschnürt. Fuss geschweift. Pressblechauflagen 
stark korrodiert. Motiv nicht erkennbar. Nadelspitze fehlt. L: 48 mm. 
V.008.2/1816.1.
Befund: Phase III.2. Lehmboden Sch383. Parzelle 16.

Fi74 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel mit dreifachem Kno-
ten eingeschnürt. Pressblechauflage durch Korrosion, unkenntlich. 
Fuss geschweift. Nadelhalter durchbrochen. Nadel fehlt. L: 44 mm. 
V.008.2/2195.1.
Befund: Phase III.3. Planie Sch448. Parzelle 18.

Fi75 Kupferlegierung. Fragment. Geschweifter Fuss, Pressblechauf-
lage fragmentarisch erhalten, Perlrand erkennbar, zentrales Relief un-
kenntlich. Dreieckig durchbrochener Nadelhalter. Bügel, Hülse und 
Nadel fehlen. L: (27) mm. V.008.2/3484.41.
Befund: Streufund.

2 . 3 . 5  G R U P P E  5:  H Ü L S E N S C H A R N I E R F I B E L N
Diese Gruppe umfasst mit knapp 46 % den gröss-

ten Anteil der Fibeln. Davon sind nicht weniger als 
34 Exemplare (ca. 40 %) Aucissafibeln (Typ 5.2). 
Am zweithäufigsten ist der in den umliegenden Zivil-
siedlungen sehr häufige Typ 5.12 mit 10 Individuen 
vertreten ▶ 265 und 268.

T Y P  5. 0 : 
B R U C H S T Ü C K E  V O N  H Ü L S E N S C H A R N I E R F I B E L N  ( N I C H T  N Ä H E R 
B E S T I M M B A R )
Fi76 Kupferlegierung. Bruchstück. Kopfplatte gleich breit wie Hül-
senscharnier. Nadel vollständig. L: (28) mm. V.008.3/1674.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch131 (nachsiedlungszeit-
lich?).

T Y P  5. 1 
S C H A R N I E R F I B E L  M I T  B L E C H F Ö R M I G E M  B Ü G E L
Ettlinger 28, Feugère 21a/b und 22a, Leifeld ScH-1
Der variantenreiche Typ der Aucissa-Frühformen 
zeichnet sich durch einen Blechbügel aus, der breiter 
und etwas flacher gebogen ist als derjenige der Au-
cissafibel. Der Nadelhalter ist gefüllt oder durchbro-
chen, am Fussende sitzt ein vollplastischer Knopf auf. 
Zusammenfassung von Fibeln des Typs «Alesia» 
und «Hüfingen»1148 sowie wohl weiterer Varian-
ten1149. 
Aufgrund des unrestaurierten Zustandes ist eine ge-
nauere Bestimmung nicht möglich.
Verbreitungsgebiet: Häufig in ihrem Herkunftsgebiet 
Oberitalien (oder auch Spanien?). Seltener in den 
Alpen- und Rheinprovinzen und Gallien1150.
Datierung: Eventuell ab caesarischer oder augustei-
scher (?)1151 (Typ Alesia) bis in flavische Zeit1152.

Fi77 Eisen. Unvollständig. Bügel blechförmig, Nadelhalter durchbro-
chen. Nadel fehlt. Unrestauriert. L: 52 mm. V.008.2/2212.3.
Befund: Phase III.2. Planie Sch404. Parzelle 16.

T Y P  5. 2 
A U C I S S A F I B E L
Ettlinger 29, Almgren 242, Feugère 22b/c und f, Lei-
feld ScH-2, Böhme 8
Die Hauptmerkmale einer Aucissafibel sind der halb-
kreisförmig gebogene Bügel, ihr kurzer, im rechten 
Winkel abgeknickter Fuss mit gefülltem dreieckigem 
Nadelhalter und kugelförmigem Fussknopf, eine 
senkrecht stehende Kopfplatte mit Profilierung1153 
und eine Scharniervorrichtung. Die Differenzierung 
der Untertypen basiert auf dem Querschnitt des Bü-
gels und seiner Verzierung1154.
Verbreitungsgebiet: Das gesamte römische Impe-
rium1155 und auch ausserhalb1156.
Datierung: 40 – 30 v. Chr.1157 bzw. augusteisch bis 
Ende 1. Jh. n. Chr., selten bis Ende 2. Jh. n. Chr.1158.

VA R I A N T E  5. 2 .1  mit erhöhter, profilierter Bügelmitte
Fi78 Kupferlegierung. Fragment. Bügelform 1a? Kopfplatte mit 
durchlochten Augen und Nadelansatz, ein Scharnierknopf fehlt. Stark 
korrodiert. L: (25) mm. V.006.2/1527.8.
Befund: Phase III.3 – 4. Hinterfüllung Sch101. Parzelle 12.

Fi79 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügelform 1a. Schräggerillter 
Mittelgrat, zwei glatte Leisten, schräggerillte Randleisten. Kopfplatte 
mit zwei quergelegten schräggerillten Bändern verziert. Kräftige Feil-
spur neben Scharnierlücke auf Scharnierunterseite. Scharnierknöpfe 
und Nadel fehlen. L: 50 mm. V.006.2/1054.1.
Befund: Phase III.3. Kiesboden Sch132. Parzelle 8.

Fi80 Kupferlegierung. Fragment. Bügelform 1a. Kopfplatte und Nadel 
fehlen. Bügel flach gebogen. L: (44) mm. V.008.3/1395.1.
Befund: Horizont VI. Störung NZ26.

Fi81 Kupferlegierung. Vollständig. Bügelform 1a. Kopfplatte mit 
durchlochten und einer Kreisrille eingefassten Augen. Kopfplatte 
abgeknickt. Nadelhalter mit Schlagspur. Feilspuren. L: 57 mm. 
V.008.2/1629.1.
Befund: Phase III.4. Verfüllung Sch288 in Grube G14.22. Parzelle 14.

Fi82 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügelform 1a. Kopfplatte mit 
schräggerillter Rille verziert. Durchlochte, mit Kreisrille umgebene 
Augen, eines durch Hiebe unkenntlich gemacht. Nadelrast, Scharnier-
knöpfe und Nadel fehlen. L: 48 mm. V.008.2/1714.1.
Befund: Phase III.1. Verfüllung Sch365 in Grube G16.11. Parzelle 16.

Fi83 Kupferlegierung. Fragment. Bügelform 1a. Kopfplatte mit ein-
gestempelten Kreisaugen und dazwischen Palmette. Scharnierknöpfe, 
Nadel und Fuss abgebrochen. L: (28) mm. V.008.3/829.1.
Befund: Phase III.2. Planie Sch524. Parzelle 20.

Fi84 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügelform 1b. Kopfplatte mit 
ausgesparten Augen. Scharnier abgebrochen, Nadel fehlt. Weissme-
tallüberzug. L: (40) mm. V.006.2/152.3.
Befund: Strefund.
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Fi85 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügelform 1b. Kopfplatte mit 
Querprofilierung und ausgesparten Augen. Kopfplatte beschädigt und 
schräg verbogen, Scharnierknöpfe und Nadel fehlen. Weissmetall-
überzug. L: 60 mm. V.006.2/1207.1.
Befund: Streufund.

Fi86 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügelform 1b. Kopfplatte quer-
profiliert (?), stark korrodiert. Scharnierknöpfe und Nadel fehlen. Ver-
bogen. L: 49 mm. V.006.2/826.1.
Befund: Phase III.5. Planie Sch214. Parzelle 8.

Fi87 Kupferlegierung. Fragment. Bügel 1b. Nur hintere Bügelhälfte 
und Fuss erhalten. Bügel geradegebogen. L: (35) mm. V.008.2/2012.1.
Befund: Streufund.

Fi88 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel 1b. Kopfplatte mit 
durchlochten Augen. Nadelhalter, Scharnierknöpfe und Nadel fehlen.  
L: 51 mm. V.008.2/707.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch131 (nachsiedlungszeit-
lich?). Parzelle 16.

Fi89 Kupferlegierung. Vollständig. Bügelform 1b. Kopfplatte und 
Fuss durch je drei kräftige Rippen abgetrennt. Kopfplatte mit aus-
gebrochenen Augen. Nadel leicht verbogen. Weissmetallüberzug.  
L: 51 mm. V.008.2/2172.1.
Befund: Phase III.3. Nutzungsschicht Sch367. Parzelle 16.

Fi90 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügelform 1b. Kopfplatte auf-
grund Korrosion nicht beurteilbar. Schräge Einfeilung an Bügelseite 
des Nadelhalters. Ein Scharnierknopf und Nadel fehlen. L: 41 mm. 
V.006.2/844.6.
Befund: Phase III.1. Planie Sch48. Parzelle 12.

Fi91 Kupferlegierung. Vollständig. Bügelform 1b. Kopfplatte quer-
profiliert mit ausgesparten Augen. Ein Scharnierknopf fehlt, Fibelna-
del separat erhalten. Weissmetallüberzug. L: 56 mm. V.008.3/559.1 
und 561.1.
Befund: Phase III.1 – 5. Verfüllung Sch665 in Grube G22.26. Parzelle 
22.

Fi92 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügelform 1b. Kopfplatte mit 
Querleisten und ausgesparten Augen. Bügel und Fuss durch drei 
Querbalken abgetrennt. Scharnierknöpfe und Nadel fehlen. L: 44 mm. 
V.008.3/1393.1.
Befund: Phase III.3. Kiesboden Sch525. Parzelle 20.

VA R I A N T E  5. 2 . 2  mit flachem, bandförmigem Bügel
Fi93 Kupferlegierung. Fragment. Bügelform 2c?. Stark korrodierte 
Bügelhälfte mit Kopfplatte, einem Scharnierknopf und abgebrochener 
Nadel. Kopfplatte mit Kreisaugen. Nadelspitze und Fuss abgebrochen. 
L: (18) mm. V.008.2/2297.1.
Befund: Phase III.2. Nutzungsschicht Sch301. Parzelle 18.

Fi94 Kupferlegierung. Fragment. Bügelform 2a. Kopfplatte querprofi-
liert, seitlich geschlitzt. Bügelhälfte und Fuss fehlen. Nadeldorn stark 
abgenutzt. Weissmetallüberzug. L: 21 mm. V.008.2/2271.1.
Befund: Phase III.2. Nutzungsschicht Sch302. Parzelle 18.

Fi95 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügelform 2b. Kopfplatte mit 
Querleisten (?), zwischen Bügel und Fuss zwei Querleisten. Schar-
nier und Nadel abgebrochen. Weissmetallüberzug. L: (50) mm. 
V.006.2/368.5.
Befund: Horizont VI. Planie Sch18.

Fi96 Kupferlegierung. Vollständig. Bügelform 2b. Kopfplatte vierfach 
querprofiliert, doppelt geschlitzt. Übergang zum Fuss mit zwei kräfti-
gen Querprofilierungen. Nadel und ein Scharnierknopf abgebrochen. 
Patina teilweise ausgebrochen, darunter Bronzefarben. L: 45 mm. 
V.008.3/902.1.
Befund: Phase III.2. Planie Sch524. Parzelle 20.

Fi97 Kupferlegierung. Fragment. Kopfplatte, Bügelhälfte der Form 
2c (?) und Nadelansatz erhalten. Stark korrodiert. L: (28) mm. 
V.006.2/2128.1.
Befund: Phase III.3. Brandschuttschicht Sch156. Parzelle 10.

VA R I A N T E  5. 2 . 3  Bügel mit Hohlkehle in der Längsrich-
tung
Fi98 Kupferlegierung. Vollständig. Bügelform 3. Querprofilierte, 
zweifach geschlitzte Kopfplatte; Bügelrand mit Doppelleisten. Nadel-
halter einfach gelocht. Verbogen. L: 36 mm. V.008.2/1779.1.
Befund: Phase III.3. Verfüllung Sch360 in Grube G16.9. Parzelle 16.

Fi99 Kupferlegierung. Vollständig. Bügelform 3. Randstreifen mit 
Zickzacklinien, Kopfplatte seitlich geschlitzt, mit querprofilierter 
Leiste verziert. Feilspuren. L: 45 mm. V.008.2/2382.1.
Befund: Phase III.4. Geröllfundament Fu16.1. Parzelle 16.

VA R I A N T E  5. 2 .4  Bügel mit rundem bis d-förmigem 
Querschnitt
Fi100 Kupferlegierung. Unvollständig. Querprofilierte Kopfplatte mit 
ausgesparten Augen. Bügelgratverzierung durch Korrosion unsicher, 
seitlich zwei gepunzte Punktlinien. Ein Scharnierknopf und Nadel-
spitze fehlen. Weissmetallüberzug. L: 43 mm. V.008.2/2073.1.
Befund: Horizont VI. Störung NZ17.

Fi101 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel 4b. Querprofilierte Kopf-
platte mit ausgesparten Augen. Schmaler Fuss. Scharnierknöpfe fehlen. 
Nadel und Nadelrast wegkorrodiert. L: 38 mm. V.008.2/1358.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch131 (nachsiedlungszeit-
lich?). Parzelle 18.

Fi102 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel 4b. Querprofilierte Kopf-
platte mit ausgesparten Augen. Nadel und Scharnierknöpfe fehlen. 
Leicht korrodiert. Verbogen. L: (41) mm. V.008.2/1784.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch70 (nachsiedlungszeit-
lich?).

Fi103 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügelform 4b. Kopfplatte mit 
Querprofilierung, Schmaler Fuss. Nadel, Scharnierköpfe und Fuss-
knopf fehlen. Leicht beschädigt. L: 31 mm. V.008.3/2139.1.
Befund: Phase III.4. Kiesboden Sch595. Parzelle 22.

Fi104 Kupferlegierung. Vollständig. Bügel 4b. Querprofilierte Kopf-
platte. Schmaler Fuss. L: 42 mm. V.006.2/650.1.
Befund: Streufund.

Fi105 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel 4b. Querprofilierte Kopf-
platte mit ausgesparten Augen. Querlaufender Grat oberhalb Kopf-
platte. Scharnier nach innen gebogen. Scharnierknöpfe und Nadel 
fehlen. L: 46 mm. V.008.2/2577.1.
Befund: Horizont VI. Störung NZ12.

Fi106 Kupferlegierung. Fragment. Bügel 4c. Querprofilierte Kopfplatte 
mit eingeschlitzten Seiten. Fuss, Scharnierköpfe und Nadel fehlen.  
L: (42) mm. V.006.2/1565.1.
Befund: Phase III.4. Planie Sch12. Parzelle 12.

Fi107 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel 4c. Querprofilierte Kopf-
platte mit eingeschlitzten Seiten. Nadel, Fussknopf und Scharnier-
knöpfe fehlen. L: (42) mm. V.006.2/1799.1.
Befund: Phase III.4. Planie Sch162. Parzelle 10.

Fi108 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel 4c. Kopfplatte mit Quer-
profilierung, schmaler Fuss. Scharnierhälfte abgebrochen. L: 47 mm. 
V.008.2/1768.1.
Befund: Horizont VI. Störung NZ17.

Fi109 Kupferlegierung. Vollständig. Bügel 4c, seitliche Rillen, Unter-
seite flach gehämmert. Querprofilierte Kopfplatte mit ausgesparten 
Augen. Nadel abgebrochen. L: 42 mm. V.008.3/199.1.
Befund: Phase III.2. Planie Sch651. Parzelle 22.

VA R I A N T E  5. 2 .0  Bruchstücke, Bügelform nicht näher 
bestimmbar
Fi110 Kupferlegierung. Bruchstück. Querprofilierte Kopfplatte mit 
ausgesparten Augen. Ein Scharnierknopf, Bügel und Fuss fehlen, 
 Nadelspitze abgebrochen. L: (9) mm. V.006.2/475.1.
Befund: Streufund.

Fi111 Kupferlegierung. Bruchstück. Querprofilierte Kopfplatte mit 
ausgesparten Augen. Ein Scharnierknopf, Bügel und Fuss fehlen.  
L: (43) mm. V.008.3/1394.1.
Befund: Phase III.1. Kiesboden Sch611. Parzelle 22.
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266 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. RihaGruppe 5. Typ 5.2: Fi89Fi91, Fi94, Fi96, Fi98, Fi99, Fi100, Fi102, Fi104, Fi106. Kupferlegierung. M. 2:3.
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1159 Engeler-Ohnemus 2013, 428; Leifeld 2007, 205; Riha 1994, 
107.  1160 Engeler-Ohnemus 2013, 428; Leifeld 2007, 205; Philippe 
2000, 100; Riha 1994, 107.  1161 Engeler-Ohnemus 2013, 428; Phil-
ippe 2000, 97 – 99 mit Verbreitungskarte Fig. 40; Riha 1994, 108. | Nur 
Westprovinzen bis Pannonien: Mazur 2011, 54; Rey-Vodoz 1998, 25.  
1162 Wie Aucissafibeln: Engeler-Ohnemus 2013, 428; Mazur 2011; 
Philippe 2000, 97. | Etwas später: Rey-Vodoz 1998, 25; Feugère 1985, 
324.  1163 Mazur 2011, 55; Riha 1994, 109.  1164 Mazur 2011, 55; 
Riha 1994, 109.  1165 Mazur 2011, 55; Leifeld 2007, 218 f.; Rey-Vodoz 
1998, 26; Riha 1994, 110.  1166 Mackreth 2011, Pl. 95 Kat. Nr. 14095 
und 14625; Boelicke 2002, 105.  1167 Engeler-Ohnemus 2013, 430; 
Mazur 2011, 55; Leifeld 2007, 219; Rey-Vodoz 1998, 26; Riha 1994, 
111.  

T Y P  5. 3 
A U C I S S A - VA R I A N T E  M I T  Z I E R K N Ö P F E N  B Z W.  F O R T S ÄT Z E N
Feugère 22e
Die Grundform basiert auf Varianten der Aucissafi-
beln. Ihr Bügel ist längsprofiliert und zuweilen mit ei-
ner mittleren Wellenleiste verziert. An den Bügelkan-
ten sind seitliche Knöpfe angebracht, die entweder 
mitgegossen oder separat hergestellt und eingesteckt 
worden sind.
Verbreitungsgebiet: Westliche römische Provin-
zen1159.
Datierung: Leicht jünger als ihre typologische 
Grundform: 1. Hälfte 1. Jh. n. Chr., vereinzelt auch in 
der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr.1160.
Fi112 Kupferlegierung, Eisen. Unvollständig. Querprofilierte Kopf-
platte. Massiver Bügel mit drei Kerbleisten; seitlich dreifach durch-
bohrt, darin Zierknöpfe aus Kupferlegierung mit Eisenstiften. Fuss-
knopf und Nadel fehlen. L: (31) mm. V.006.2/878.1.
Befund: Phase III.2. Planie Sch196. Parzelle 8.

Fi113 Kupferlegierung. Fragment. Dünner, bandförmiger Bügel mit 
mittigem Perlstab zwischen zwei gekerbten Leisten. Seitlich mind. 
je drei mitgegossene Fortsätze; Kopfplattenansatz mit Querleiste.  
L: (15) mm. V.008.2/2385.1.
Befund: Phase III/IV.4 – 5/1. Eingesunkene Deckschichten Sch339 
über G16.2. Parzelle 16.

Fi114 Kupferlegierung. Unvollständig. Massiver, rechteckiger Bügel 
mit vier seitlich auf Eisenachsen aufgezogenen Zierknöpfen. Stark 
korrodiert. Zierknöpfe an Bügel und Nadelspitze fehlen. L: 29 mm. 
V.006.2/2128.2.
Befund: Phase III.3. Brandschuttschicht Sch156. Parzelle 10.

T Y P  5. 4 
G E G I T T E R T E  A U C I S S A - VA R I A N T E
Ettlinger 30, Feugère 22d
Ein durchbrochener, aus zwei bis sechs parallelen 
Lamellen bestehender Bügel wird durch mehrere 
Querstege – mitunter mit Eisenstiften – zusammen-
gehalten. Auf den Stiften sind meist runde Metall-
perlen zwischen den Lamellen und Knöpfe an den 
vorstehenden Enden aufgeschoben. Die Grundge-
stalt gleicht der Aucissafibel, insbesondere die Fuss-
gestaltung.
Verbreitungsgebiet: Ganzes römisches Imperium1161.
Datierung: Ende 1. Jh. v. Chr. bis Mitte 1. Jh. n. Chr., 
seltenes Auftreten bis Ende 1. Jh. n. Chr.1162.
Fi115 Kupferlegierung. Unvollständig. Zweiteiliger Bügel mit drei run-
den Querstegen. Beide Bügellamellen mit Mittelrinnen, äussere Leiste 
gekerbt. Zwischen Bügel und Fuss quergestellte profilierte Platte. 

Kopfplatte querprofiliert, zwei gepunzte Augen. Seitliche Zierknöpfe 
und ein Scharnierknopf fehlen. L: 45 mm. V.006.2/755.1.
Befund: Streufund.

Fi116 Kupferlegierung. Unvollständig. Dreigeteilter Bügel mit vier 
Querstegen. Kopfplatte und quergestellte Platte zwischen Bügel und 
Fuss mit Querleisten. Nadel, Nadelhalter, seitliche Zier- und Schar-
nierknöpfe sowie Fussknopf fehlen. L: (31) mm. V.006.2/1036.1.
Befund: Phase III.5. Planie Sch214. Parzelle 8.

Fi117 Kupferlegierung. Fragment. Querprofilierte Kopfplatte mit 
zweiteiligem Bügelansatz und einem erhaltenen Querstift. Bügelhälfte, 
Fuss, Zierknopf und Nadelspitze fehlen. L: (5) mm. V.008.3/1229.1.
Befund: Phase III.2. Feuerstelle Fs20.4. Parzelle 20.

Fi118 Kupferlegierung. Fragment. Bügel zweigeteilt, gerippt, vier 
Querstege mit Zwischenknöpfen. Seitlich aufgesteckte Zierknöpfe nur 
zum Teil erhalten. Kopfplatte und quergestellte Platte zwischen Bügel 
und Fuss mit je zwei Querleisten. Scharnier schmaler als Kopfplatte, 
Scharnierachse aus Kupferlegierung. Keine Scharnierknöpfe. Fuss ab-
gebrochen, Nadel fehlt. Flachgetreten. L: (51) mm. V.008.3/901.1.
Befund: Phase III.2. Planie Sch659. Parzelle 22.

T Y P  5. 5 
A U C I S S A - N A C H B I L D U N G E N
Böhme 9
Der hochgewölbte Bügel mit rechtwinklig abgeknick-
tem Fuss erinnert stark an die Aucissafibel. Der Fuss-
knopf ist allerdings nur als mitgegossenes Rudiment 
ausgebildet, und die Kopfplatte ist verkümmert oder 
fehlt. Der Fuss ist durch eine Querleiste im Fussknick 
abgegrenzt.
Verbreitungsgebiet: Nordgallien und Rheinge-
biete1163.
Datierung: Claudisch bis Ende 1. Jh. n. Chr.1164.
Fi119 Kupferlegierung. Fragment. Bügelhälfte und Fussteil eines vier-
kantigen, halbkreisförmig gewölbten Bügels, Bügelkanten gekerbt, 
zum Fuss hin gekerbte Mittelrippe, kurzer Fuss. Weissmetallüberzug. 
L: (23) mm. V.006.2/1692.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch131 (nachsiedlungszeit-
lich?).

Fi120 Kupferlegierung. Bruchstück. Scharnier mit gleichbreitem 
 Bügelansatz mit Punzierung längs der Kanten. Bügelhälfte, Fuss und 
Nadel fehlen. L: (7) mm. V.008.3/1999.1.
Befund: Phase III.2. Brandschuttschicht Sch537. Parzelle 22.

T Y P  5. 6 
Q U E R P R O F I L I E R T E  S C H A R N I E R F I B E L
Ettlinger 32, Leifeld ScH6.1
Der Bügel dieser Fibeln ist durch eine unterschied-
lich grosse Anzahl von Querrippen gegliedert, wel-
che meist asymmetrisch angeordnet und unter-
schiedlich profiliert sind. Die Scharniervorrichtung 
besitzt keine Knöpfe, vom Fussknopf ist ein Rudi-
ment übriggeblieben.
Verbreitungsgebiet: (Nord-)Gallien, Rheingebiete, 
Schweiz1165, selten auch in Britannia und Panno-
nien1166.
Datierung: Früheste Belege ab claudischer Zeit, vor 
allem aber letztes Drittel 1. Jh. n. Chr. danach sel-
ten1167.
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267 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. RihaGruppe 5. Typ 5.2: Fi107; Typ 5.3: Fi112, Fi113; Typ 5.4: Fi115, Fi117, Fi118; Typ 5.5: Fi119; Typ 5.6: Fi121; Typ 5.7: Fi122, Fi123, Fi125, 
Fi126, Fi127, Fi128, Fi130. Typ 5.8: Fi132, Fi134, Fi135. Kupferlegierung; Fi132, Fi134, Fi135: mit Niello. M. 2:3.
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Fi121 Kupferlegierung. Unvollständig. Mit sechs gekerbten Querleis-
ten verzierter Bügel, je drei an Fuss- bzw. Kopfende. Schmaler Fuss, 
Nadelhalter einfach gelocht. Nadel und Nadelrast fehlen. L: 40 mm. 
V.006.2/2466.1.
Befund: Phase III.4. Brandschuttschicht Sch39. Parzelle 12.

T Y P  5. 7 
S C H A R N I E R F L Ü G E L F I B E L
Ettlinger 34, Feugère 23d1/d3, Leifeld ScH-4
Das charakteristische Merkmal dieser Fibeln sind 
zwei, selten vier seitlich vom Bügel abstehende flügel- 
oder knopfartige Fortsätze. In der Regel ist der Bügel 
längsprofiliert, der Fuss schmal und unverziert, aber 
ebenfalls profiliert; der Fussknopf ist als Rudiment 
gestaltet.
Verbreitungsgebiet: Britannien, Gallien und Rhein-
gebiete1168.
Datierung: tiberisch bis flavisch, selten im frühen 
2. Jh. n. Chr.1169.

VA R I A N T E  5. 7. 3  mit T-förmigem, profiliertem Bügel
Fi122 Kupferlegierung. Unvollständig. Längsprofilierter Bügel mit von 
zwei Kerbleisten eingefasster Wellenlinie und seitlichen Kerbleisten, 
die kopfseitig in knopfartigen Bügelfortsätzen enden. Von zwei Kerb-
leisten eingefasster Querbalken mit beidseitiger Durchlochung zwi-
schen Bügel und Fuss. Bügelunterseiten mit deutlichen Feilspuren. 
Nadelhalter fünffach gelocht. Fussspitze mit kräftigem Fussknopfrudi-
ment. Nadel fehlt. Weissmetallüberzug. L: 52 mm. V.006.2/1684.1.
Befund: Phase III.4. Planie Sch162. Parzelle 10.

Fi123 Kupferlegierung. Vollständig. Mit fünf Leisten längsprofilierter 
Bügel, Fortsätze eher rechteckig, quer profiliert. Rhombischer Fuss. 
Korrodiert. L: 37 mm. V.008.2/2756.1.
Befund: Phase III.5. Bauhorizont Sch254. Parzelle 14.

Fi124 Kupferlegierung. Unvollständig. Längsprofilierter Bügel mit 
zwei Leisten am Rand, einer Leiste in der Mitte und quer profilierten 
Fortsätzen. Rautenförmiger Fuss und Bügel durch zwei Querleisten 
getrennt. Aufgeschobener, voll ausgebildeter Fussknopf. Nadelhalter 
einfach durchlocht. Nadel nur im Scharnier erhalten. Weissmetall-
überzug. L: 39 mm. V.008.3/554.1.
Befund: Phase III.4. Strasse S6.

VA R I A N T E  5. 7.4  mit Fortsätzen am verbreiterten Fuss-
ende eines profilierten Bügels
Fi125 Kupferlegierung. Unvollständig. Stützplatte mit Backenschar-
nier. Dreieckiger Bügel mit geschwungener Grundlinie, längliche, pro-
filierte Fortsätze. Eher kleiner Nadelhalter. Nadel fehlt. Leicht korro-
diert. L: (35) mm. V.006.2/1132.1.
Befund: Phase III.1. Nutzungsschicht Sch19. Parzelle 10.

VA R I A N T E  5. 7. 5  mit Fortsätzen am verbreiterten Fuss-
ende eines Bügels mit Grat
Fi126 Kupferlegierung. Fragment. Zwei Bruchstücke eines dreieckigen, 
gewölbten Bügels mit Leisten, mittiger Leiterrinne und knopfartigen 
Fortsätzen. Fussansatz durch kragenartige Rippe abgetrennt. Nadelan-

satz erhalten, Fuss fehlt. Scharnier sehr breit, eventuell Röhrenschar-
nier? Herleitung von Kragenfibeln1170? L: (35) mm. V.008.3/218.1. 
Vergleiche: Baatz 1964, Kat. Nr. 1585; Heeren/van der Feijst 2017, Pl. 
31, NL-0434-03a-526+sn.
Befund: Phase III.4. Strasse S6.

VA R I A N T E  5. 7.6  mit Fortsätzen in der Mitte der Längs-
seiten eines längsprofilierten Bügels
Fi127 Kupferlegierung. Unvollständig. Durch fünf Leisten querprofi-
lierter Bügel, Mittelleiste gekerbt. Seitlich angesetzte stilisierte Fische. 
Schmaler Fuss. Nadel fehlt teilweise. Weissmetallüberzug. L: 42 mm. 
V.006.2/1752.3.
Befund: Phase III.2 – 3. Nutzungsschicht Sch154. Parzelle 10.

Fi128 Kupferlegierung. Unvollständig. In der Mitte verbreiterter Bügel 
mit zentralem Wulst und Leisten. Bügelfortsätze querprofiliert. Fuss 
und Nadelspitze fehlen. L: (21) mm. V.006.2/52.2.
Befund: Phase III.5. Mauer M2. Parzelle 12.

Fi129 Kupferlegierung. Unvollständig. Breiter Bügel mit drei Leisten. 
In der Mitte querprofilierte Fortsätze. Fuss und Scharnier durch je 
zwei Leisten abgetrennt. Scharnier einseitig abgebrochen. Nadel fehlt. 
Flachgetreten. L: (42) mm. V.008.2/2342.1.
Befund: Phase III.4. Kiesboden Sch307. Parzelle 16.

Fi130 Kupferlegierung. Vollständig. Schmaler, mit drei Längsleisten 
profilierter Bügel, mittlere Leiste gekerbt. Querprofilierte mittige 
Bügelfortsätze, Kopfplatte mit einer und Fuss mit drei Querrippen. 
Weissmetallüberzug. L: 33 mm. V.008.3/557.1.
Befund: Phase III.1. Verfüllung Sch478 in Grube G18.15. Parzelle 18.

T Y P  5. 8 
K R E U Z F Ö R M I G E  S C H A R N I E R F I B E L  M I T  N I E L L O E I N L A G E N
Feugère 23d2
Der querprofilierte Bügel erweitert sich in der Mitte 
kreuzförmig durch einen Querbalken. Dieser ist 
meist mit Nielloeinlagen verziert. Sie ist als Misch-
form zwischen den Typen 5.6 und 5.7 anzusprechen 
und gehört zu den frühesten mit Niello verzierten 
Bügelfibeln.
Verbreitungsgebiet: Nordgallien, vereinzelt Britan-
nien und Rheingebiete1171.
Datierung: Spättiberisch bis letztes Drittel 
1. Jh. n. Chr.1172.
Fi131 Kupferlegierung. Fragment. Querbalken mit Leiste. Scharnier 
und Fuss durch zwei Querleisten abgetrennt. Fuss und Nadel fehlen. 
Flachgetreten. Weissmetallüberzug. L: (26) mm. V.006.2/83.1.
Befund: Phase III.5. Abbruchschutt Sch79 der Steinbauten. Parzelle 
10.

Fi132 Kupferlegierung, Niello. Unvollständig. Querbalken mit ge-
perlten Randleisten, darin rautenförmige Nielloeinlagen, teilweise 
erhalten. Bügel vor und nach Querbalken mit je einem kräftigen, von 
zwei Leisten eingerahmten Wulst gegliedert. Scharnier, Nadelhal-
ter und Fuss beschädigt, bzw. fehlend. Stark korrodiert. L: (33) mm. 
V.006.2/1910.1.
Befund: Phase III.2. Verfüllung Sch90 in Grube G12.22. Parzelle 12.

Fi133 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel kreuzförmig ausgeformt 
mit Eindrücken früherer Nielloeinlagen, stark korrodiert, kopfseitig 
Querwulst und trapezförmiger Übergang zum Scharnier. Nadelhalter 
rahmenförmig. Nadelspitze fehlt. L: 59 mm. V.008.2/2108.1.
Befund: Phase IV.1. Sch131 Reduktionshorizont (nachsiedlungszeit-
lich?).

Fi134 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel mit Querbalken, darin 
zwei Rinnen, keine Nielloverzierung. Scharnier und Fuss durch drei 
Querleisten abgetrennt. Fuss schmal. Nadelspitze fehlt. Weissmetall-
überzug. L: 54 mm. V.008.3/556.1.
Befund: Phase III.1. Verfüllung Sch478 in Grube G18.15. Parzelle 18.

1168 Mazur 2011, 57; Philippe 2000, 125, 131 mit Verbreitungskarte 
des Typs Feugère 23d1a*.  1169 Mazur 2011, 57; Leifeld 2007, 212; 
Rey-Vodoz 1998, 26.  1170 Die Form dieser Fibel lehnt sich stark 
an die im Treverergebiet verbreiteten Kragenfibeln an, welche aller-
dings einen Spiralapparat aufweisen. Vgl. Gaspar 2007, 29, Taf. 38, 
Nr. 725 – 727; Leifeld 2007, 116 – 130.  1171 Mazur 2011, 57; Philippe 
2000, 130; Rey-Vodoz 1998, 27; Riha 1994, 117.  1172 Mazur 2011, 
57; Philippe 2000, 130; Rey-Vodoz 1998, 27; Riha 1994, 117 setzt sie 
etwas später, in die 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr.  
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1173 Mazur 2011, 57; Rey-Vodoz 1998, 27; Riha 1994, 118.  1174 Ma-
zur 2011, 57; Riha 1994, 118.  1175 Mazur 2011, 57 unterscheidet im 
Gegensatz zu Riha zwei Untertypen: solche ohne (5.9.1) und solche 
mit (5.9.2) seitlichen Fortsätzen.  1176 Mackreth 2011, Pl. 92, 96 – 99; 
Mazur 2011, 58; Boelicke 2002, 108; Riha 1994, 119.  1177 Mazur 
2011, 58; Rey-Vodoz 1998, 27; Riha 1994, 120.  1178 Mazur 2011, 
60; Rey-Vodoz 1998, 28; Riha 1994, 122.  1179 Philippe 2000, 109. 
| Schleiermacher/Flügel 1993, 31, dort allerdings verschiedene Typen 
nach Riha zusammengefasst; darunter 23 Fibeln (7,7%) des Typs 5.12. 
| Zur Verbreitung im Osten siehe Schmid 2010b, 19, besonders Anm. 
106 – 108. Von ihm nicht aufgenommen wurden die Funde in Salona: 
Marin 2002, Taf. XIV, Kat. Nr. 120 – 122, 124 – 126.  1180 Engeler-
Ohnemus 2013, 430; Mazur 2011, 60; Leifeld 2007, 208; Philippe 
2000, 109 setzt die Produktionszeit zwischen 40 und 80 n. Chr. an. | 
Rey-Vodoz 1998, 28; Riha 1994, 122.  1181 Bei Philippe 2000, 111 
weiter aufgegliedert, dort nur die Typen 23c1a und 23c1c. Ettlinger 
1973, 98, Taf. 10, Nr. 6 weist sie ihrem Typ 31 zu.  1182 Mazur 2011, 
61; Riha 1994, 128.  1183 Marin 2002, Taf. XV, Kat. Nr. 132, 135; Phi-
lippe 2000, 116, insbesondere Listen zu den Typen 23c1b und 23c1c.  
1184 Mazur 2011, 61; Philippe 2000, 114; Riha 1994, 129.  1185 Ma-
zur 2011, 62; Philippe 2000, 116 – 118; Riha 1994, 132.  1186 Enge-
ler-Ohnemus 2013, 432; Leifeld 2007, 219 f.; Philippe 2000, 114 – 116; 
Rey-Vodoz 1998, 30; Riha 1994, 132.  1187 Mazur 2011, 62; Rey-Vo-
doz 1998, 30; Riha 1994, 133.  1188 Mazur 2011, 62; Rey-Vodoz 1998, 
30; Riha 1994, 134.  

Fi135 Kupferlegierung. Unvollständig. Querbalken mit Wellenli-
nie verziert, Fussknopfrudiment, Nadel fehlt. Weissmetallüberzug.  
L: 37 mm. V.008.3/2157.1.
Befund: Streufund.

T Y P  5. 9 
S C H A R N I E R F I B E L  M I T  U N G E T E I LT E M  B Ü G E L  U N D  V O L L P L A S T I -
S C H E M  F U S S K N O P F
Ettlinger 33
Der massiv gegossene Bügel biegt am Bügelkopf 
scharf um, verläuft in einem flachen Bogen zur ver-
jüngten Fussspitze und schliesst mit einem vollplasti-
schen, separat gearbeiteten Fussknopf ab. Der Bügel 
ist längsprofiliert oder mit einer Längsrinne verziert.
Verbreitungsgebiet: Nordgallien, Britannien, Rhein-
gebiete1173.
Datierung: Früheste Exemplare bereits ab tibe-
rischer Zeit. Besonders häufig im 3. Viertel des 
1. Jh. n. Chr.1174.

VA R I A N T E  5.9.1  ohne seitliche Fortsätze1175
Fi136 Kupferlegierung. Unvollständig. Gekehlter Bügel von recht-
eckigem Querschnitt mit zwei geperlten, randständigen Leisten. Na-
delhalter und Fussknopf fehlen. Weissmetallüberzug. L: (36) mm. 
V.006.2/345.1.
Befund: Phase III.4. Verfüllung Sch61 in Grube G12.10. Parzelle 12.

Fi137 Kupferlegierung. Vollständig. Kopfplatte mit gekerbter Rippe, 
Bügel mit vier gekerbten Leisten, Nadelhalter einfach durchbrochen. 
Weissmetallüberzug. L: 48 mm. V.008.2/2444.1.
Befund: Phase III.4. Brandschuttschicht Sch396. Parzelle 16.

Fi138 Kupferlegierung. Vollständig. Bügel mit D-förmigem Quer-
schnitt und Mittelrinne. Nadelhalter gelocht. Nadel in zwei Bruchstü-
cken. Stark korrodiert. L: 52 mm. V.008.3/1853.1.
Befund: Phase III.4. Graben? Gn20.17. Parzelle 20.

T Y P  5. 10 
S C H A R N I E R F I B E L  M I T  U N G E T E I LT E M  B Ü G E L  U N D  F U S S -
K N O P F R U D I M E N T
Der Unterschied zu Typ 5.9 bildet das mitgegossene, 
nur auf der Oberseite ausgebildete Fussknopfrudi-
ment. Der Bügel läuft ohne Unterbruch vom Kopf 
bis zum Endknopf durch und kann auf verschiedene 
Arten verziert sein.
Verbreitungsgebiet: Britannia, Gallien und Rheinge-
biete1176.
Datierung: Leicht später als Typ 5.9. Mitte bis 
Ende 1. Jh. n. Chr. Letzte Ausläufer zu Beginn des 
2. Jh. n. Chr.1177.
Fi139 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel in Form eines rhombi-
schen Blattes mit einer axialen Leiterrinne und gezacktem Rand. Am 
Kopfende Querwulst zwischen zwei Querleisten. Fussknopfrudiment 
dreifach gegliedert. Scharnier und Nadel fehlen. Weissmetallüberzug. 
L: 44 mm. V.006.2/136.4.
Befund: Streufund.

Fi140 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel glatt und leicht ge-
schweift, durch Rippe abgesetzte Kopfplatte. Querrille am Fussende. 
Nadelhalter einfach gelocht. Kopfplatte und Nadel fehlen. L: (42) mm. 
V.006.2/2509.1.
Befund: Phase III.4. Brandschuttschicht Sch39. Parzelle 12.

Fi141 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel in Form eines rhom-
bischen Blattes mit einer axialen Leiterrinne und gezacktem Rand. 
Am Kopfende Querwulst zwischen zwei Querleisten. Breiter Fuss-
knopf dreifach gegliedert. Kopfplatte, Scharnier und Nadel fehlen.  
L: (39) mm. V.008.3/1672.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch131 (nachsiedlungszeit-
lich?).

T Y P  5. 12 
S C H A R N I E R F I B E L  M I T  L Ä N G S P R O F I L I E R T E M  B Ü G E L
Ettlinger 31, Feugère 23a, Leifeld ScH-3
Charakteristisch für diese Fibel ist ein längsprofilier-
ter Bügel. Im Unterschied zu Typ 5.10 (Scharnierfi-
bel mit ungeteiltem Bügel und Fussknopfrudiment) 
ist der Fuss separat ausgebildet und unterschiedlich 
gestaltet. Eine grosse Variabilität der Verzierung und 
damit die individuelle Herstellung jedes einzelnen 
Exemplars sind bei diesem Typ besonders augenfäl-
lig. Riha gliedert sie, basierend auf der Bügelgestal-
tung, in fünf Untertypen.

Verbreitungsgebiet: Sehr häufig in den nordgal-
lischen Provinzen, Britannia, und den Rheingebie-
ten1178, etwas seltener in Raetien, vereinzelt auch 
weiter östlich1179.

Datierung: 2. Viertel bis Ende des 1. Jh. n. Chr., 
vereinzelt auch später1180.

VA R I A N T E  5.1 2 .1  mit einer Wellenrippe zwischen zwei 
meist gekerbten Leisten
Fi142 Kupferlegierung. Unvollständig. Bandförmiger, eher flacher Bü-
gel, Mittelteil mit einer von zwei Kerbleisten eingefassten Wellenlinie 
verziert. Zwei Rippen zwischen Bügel und Fuss, dieser mit Punzverzie-
rung. Nadelhalter gelocht, und beschädigt, Mittelteil der Nadel fehlt. 
Geschlossen. L: 52 mm. V.008.3/101.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch131 (nachsiedlungszeit-
lich?).
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VA R I A N T E  5.1 2 . 2  mit drei bis mehreren Längsleisten
Fi143 Kupferlegierung. Fragment. Bandförmiger Bügel mit vier gekerb-
ten Leisten. Kragenrudiment zwischen Bügel und Fuss. Kopfhälfte des 
Bügels und Nadel fehlen, Nadelhalter beschädigt. Weissmetallüberzug. 
L: (48) mm. V.006.2/136.3.
Befund: Streufund.

Fi144 Kupferlegierung. Vollständig. Bügel durch zwei randständige und 
zwei mittlere Rillen gegliedert, leicht trapezförmig. Schmalerer, durch 
zwei Rippen abgesetzer, gerade abschliessender Fuss. Ein Zierknopf 
an Scharnierachse erhalten. Geschlossen. L: 42 mm. V.006.2/2294.1.
Befund: Streufund.

Fi145 Kupferlegierung. Fragment. Stark korrodierter Bügel mit 
Kopfplatte und einem Scharnierzierknopf; Nadel und Fuss fehlen.  
L: (29) mm. V.008.2/1520.1.
Befund: Phase III.2. Verfüllung Sch409 in Grube G16.21. Parzelle 16.

Fi146 Kupferlegierung. Unvollständig. Bügel mit Randleisten und 
dreifachem Leistenbündel. Glatter, sich verjüngender Fuss. Nadel 
nur im Ansatz erhalten, Nadelhalter fehlt teilweise. Bügel verbogen.  
L: (65) mm. V.008.2/1874.1.
Befund: Phase III.1 – 5. Verfüllung Sch428 in Grube G16.31. 
Parzelle 16.

Fi147 Kupferlegierung. Unvollständig. Kleiner Bügel mit drei hohen, 
gekerbten Leisten. Schmaler Fuss. Nadel nur im Ansatz erhalten. 
Weissmetallüberzug. L: 34 mm. V.008.3/1221.1.
Befund: Phase V.1. Geröllfundament NZ24.

VA R I A N T E  5.1 2 . 3  nebst Profilierung auch mit Punzmu-
stern verziert
Fi148 Kupferlegierung. Unvollständig. Bandförmiger Bügel mit brei-
tem Mittelwulst zwischen zwei flachen Rillen, dreifacher Knoten zwi-
schen Bügel und Fuss. Fuss und Nadel nur noch im Ansatz erhalten.  
L: (31) mm. V.008.2/2057.1.
Befund: Horizont VI. Störung NZ17.

Fi149 Kupferlegierung. Vollständig. Bügel mit breiter, randlich gekerb-
ter Mittell- und zwei Randleisten. Bügel und Fuss durch zwei gekerbte 
Rippen abgetrennt. Fuss durch Punzen mit Wellenlinie und Punkten 
verziert. Feilspuren, Weissmetallüberzug. Geschlossen. L: 47 mm. 
V.008.2/1967.1.
Befund: Phase III.5. Nutzungsschicht und Abbruchschutt Sch451. 
Parzelle 18.

VA R I A N T E  5.1 2 .4  der im Querschnitt D-förmige Bügel 
ist unverziert 
Fi150 Kupferlegierung. Fragment. Kopfplatte durch Rippe vom Bügel 
abgesetzt. Nur Bügelhälfte erhalten. Stark korrodiert. L: (23) mm. 
V.006.2/188.2.
Befund: Phase III.5. Sch69 Bauhorizont. Parzelle 12.

Fi151 Kupferlegierung. Fragment. D-förmiger Bügel, Fuss und Schar-
nier mit je einer Rippe abgetrennt. Nadelhalter einfach gelocht. Schar-
nier und Nadel fehlen. Korrodiert. L: (30) mm. V.008.2/789.1.
Befund: Streufund.

T Y P  5. 13
S C H A R N I E R F I B E L  M I T  D A C H F Ö R M I G E M  B Ü G E L
Feugère 23c11181
Der schmale Fibelbügel ist massiv, im Querschnitt 
dachförmig und zuweilen mit einer zentralen Rinne 
versehen. Die Seitenflächen sind mit Punzierung 
oder Nielloeinlagen verziert. Nach der Verzierungs-
art unterscheidet Riha vier Untertypen.
Verbreitungsgebiet: Nordgallische Provinzen, Britan-
nia und Rheingebiete1182, vereinzelt auch in Raetien 
und dem südlichen Pannonien1183.

Datierung: Vereinzelt bereits in tiberischer Zeit, häu-
figer ab claudischer bis in flavische Zeit. Auslaufen 
des Typs bis Anfang des 2. Jh. n. Chr.1184.

VA R I A N T E  5.1 3 .1  mit Nielloeinlagen bzw. Punzmuster 
am Bügel
Fi152 Kupferlegierung. Unvollständig. Kopfplatte und Fuss durch 
Rippen vom Bügel abgesetzt. Verzierungsart unkenntlich. Nadel-
halter einfach durchlocht, Nadel fehlt. Stark korrodiert. L: 36 mm. 
V.006.2/188.1.
Befund: Phase III.5. Bauhorizont Sch69. Parzelle 12.

Fi153 Kupferlegierung, Niello. Unvollständig. Kopfplatte und Fuss 
durch Rippen vom Bügel abgesetzt. Seitlich der Mittelrinne Tannen-
zweigmuster in Niellotechnik. Nadelhalter einach gelocht, Nadel fehlt. 
L: 42 mm. V.008.3/178.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch131 (nachsiedlungszeit-
lich?).

T Y P  5. 14 
S C H A R N I E R F I B E L  M I T  S E I T L I C H E N  B Ü G E L K N Ö P F E N  ( U N D  VA R I -
A N T E N )
Ettlinger 32, Feugère 23c2, Leifeld ScH-6.2
Charakteristisch ist ein kurzer, schmaler und kantiger 
Bügel. Er ist seitlich mit zwei bis drei Paaren separat 
hergestellter Knöpfe verziert und am Hals geknickt. 
Nielloeinlagen kommen bei den grossen, sorgfältig 
gearbeiteten Exemplaren vor. Davon abgeleitet wur-
den wohl vereinfachte Varianten mit ähnlicher Bü-
gelform, aber ohne Knöpfe und Einlagen hergestellt. 
Die Unterteilung in Untertypen erfolgt nach der Ge-
staltung des Bügels und der Präsenz bzw. Absenz von 
seitlichen Bügelknöpfen.
Verbreitungsgebiet: Produktionszentren in den nord-
gallischen Provinzen, Verbreitung nach Britannien, 
in andere Gebiete Galliens und ins Rheinland1185.
Datierung: Hauptsächlich in claudisch-neronischer 
Zeit. Ausläufer bis Ende 1. Jh. n. Chr.1186.
Das Stück ist keinem Untertyp zuzuweisen.
Fi154 Kupferlegierung. Fragment. Bügel mit Kerbe in der Bügelmitte, 
abgeschlossen durch drei Querleisten. Bügel im Querschnitt D-förmig, 
Fussknopfrudiment, durchbrochener Nadelhalter. Fuss und kleiner 
Teil des Bügels erhalten. L: (29) mm. V.008.2/3484.42.
Befund: Streufund.

T Y P  5. 15 
N I E L L O V E R Z I E R T E  S C H A R N I E R F I B E L  U N D  VA R I A N T E N
Ettlinger 35
Dieser Typ ist nicht in Varianten unterteilt worden, 
obwohl er einen grossen Formenreichtum hervor-
gebracht hat. Die gleichen Verzierungsmotive wie-
derholen sich jedoch bei unterschiedlichen Formen. 
Charakteristisch sind einfache einzelne Nielloeinla-
gen auf dem Bügel (Blättchenmuster, Tannenzweig-
muster, Stäbchenreihen). Mit eingeschlossen sind ei-
nige Fibeln ohne Nielloeinlagen, jedoch von gleicher 
Form.
Verbreitungsgebiet: Britannien, Gallien, Mittelrhein, 
Schweiz, vereinzelt in den Limeskastellen1187.
Datierung: Claudisch bis 1. Hälfte 2. Jh. n. Chr.1188.
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Fi136

Fi137 Fi139 Fi140 Fi142

Fi14 4

Fi147 Fi151

Fi149 Fi153

Fi155 Fi156 Fi158 Fi159 Fi160

Fi161 Fi162 Fi164 Fi165

Fi169 Fi171Fi167Fi166

268 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. RihaGruppe 5. Typ 5.9: Fi136, Fi137; Typ 5.10: Fi139, Fi140; Typ 5.12: Fi142, Fi144, Fi147, Fi149, Fi151; Typ 5.13: Fi153; Typ 5.15: Fi155, 
Fi156, Fi158; Typ 5.16: Fi159; Typ. 5.17: Fi160. RihaGruppe 7. Typ 7.2: Fi161 – Fi163. Typ 7.3: Fi165; Typ. 7.4: Fi166, Fi167, Fi169; Typ 7.5: Fi171. Kupferlegierung; Fi153, Fi155, Fi156, Fi158 
und Fi165: mit Niello. M. 2:3.
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1189 Mazur 2011, 63; Rey-Vodoz 1998, 30 f.; Riha 1994, 137.  
1190 Zum Beispiel Marin 2002, Taf. XV, Kat. Nr. 136 und 137.  
1191 Mazur 2011, 63; Rey-Vodoz 1998, 30 f.; Riha 1994, 137.  
1192 Schmid 2010b, 31, bes. Anm. 248 und 249 mit Nachweisen 
für den Donauraum und den Orient; Philippe 2000, 148 – 149 auch 
mit Nachweisen für die östlichen Provinzen; Rey-Vodoz 1998, 31; 
Riha 1994, 138.  1193 Engeler-Ohnemus 2013, 432; Philippe 2000, 
146 – 148 erst ab flavischer Zeit; Rey-Vodoz 1998, 31; Riha 1994, 139 
mit Einzelstücken bereits aus claudischen Ensembles.  1194 Mazur 
2011. | Leifeld 2007, 237 mit Verbreitungskarte Abb. 55, die unten in 
Anm. 1195 aufgeführten östlichen Belege fehlen darauf.  1195 u. a. 
Sedlmayer 2009, 44, Taf. 29, Kat. Nr. 591 – 593; Ortisi/Pröttel 2002, 
38 f., Taf. 20, Kat. Nr. 333 – 349; Schleiermacher/Flügel 1993, Taf. 22, 
284 – 287, 289 f.  1196 Leifeld 2007, 196, 237.  1197 Mazur 2011, 66; 
Philippe 2000, 135; Rey-Vodoz 1998, 32; Riha 1994, 152.  

Fi155 Kupferlegierung, Niello. Vollständig?. Bügel mit dreieckigem 
Querschnitt und Blätterzweigornament auf Mittelplatte. Niello nur 
teilweise erhalten. Bügel durch Rippe von Fuss getrennt. Nadel separat 
gefunden, Zugehörigkeit wahrscheinlich. Scharnier und Nadelhalter 
beschädigt. L: 39 mm. V.006.2/1581.2.
Befund: Streufund.

Fi156 Kupferlegierung, Niello. Unvollständig. VierkantigerBügel mit 
annähernd rechtwinkligem Halsknick. Oberseite mit Wellenlinie und 
alternierenden Punkten in Niellotechnik verziert. Bügel und Fuss 
durch Rippe getrennt. Fussknopfrudiment. Nadel nur im Ansatz er-
halten. Weissmetallüberzug. L: 33 mm. V.008.2/896.1.
Befund: Streufund.

Fi157 Kupferlegierung, Niello. Unvollständig. Vierkantiger Bügel mit 
annähernd rechtwinkligem Halsknick. Auf Oberseite eingelegte Zick-
zacklinie mit Punkten durch Randrillen gefasst, Niello z. T. herausge-
fallen. Fussknopfrudiment und Scharnierknöpfe. Nadelhalter gelocht. 
Nadel und ein Scharnierknopf fehlen. Weissmetallüberzug. L: 45 mm. 
V.008.2/1499.1.
Befund: Phase III.4 – 5. Eingesunkene Deckschichten indet. Sch357. 
Parzelle 16.

Fi158 Kupferlegierung. Unvollständig. Mittlerer Teil des Bügels mit 
Blätterzweigornamentik. Niello herausgefallen. Am Übergang zum 
Fussende breiter Wulst zwischen zwei Rippen. Scharnier und Nadel 
fehlen. Weissmetallüberzug. L: (32) mm. V.008.3/2200.1.
Befund: Horizont VI. Störung NZ25.

T Y P  5. 16
S C H A R N I E R F I B E L  M I T  K L E I N E N  R U N D E N  E I N L A G E N
Ettlinger 35
Charakteristisch für diesen Typ sind einzelne kleine 
Einlagen, die in vorgegossene Vertiefungen eingelegt 
worden sind. Die Einlagen sind in den meisten Fällen 
herausgefallen, wahrscheinlich handelte es sich um 
Email.
Verbreitungsgebiet: Nordgallische Provinzen, Rhein-
gebiete, Schweiz1189; vereinzelt auch weiter öst-
lich1190.
Datierung: Claudisch bis Ende 1. Jh. n. Chr.1191.
Fi159 Kupferlegierung. Unvollständig. Scharnier und Fuss durch 
Querwulst abgetrennt. Beim Fuss mit zwei Rippen eingefasst. Dazwi-
schen rechteckige Platte mit zwei runden Eintiefungen für nicht erhal-
tene Einlagen. Nadel in Scharnier abgebrochen, fehlt. Flachgedrückt. 
Weissmetallüberzug. L: 38 mm. V.008.3/210.1.
Befund: Streufund.

T Y P  5. 17
E M A I L B Ü G E L F I B E L
Feugère 26a/b, 26c1b, Böhme 17
Unter diesem Typ werden mit Ausnahme der Fibeln 
vom Typ 5.16 alle mit Email verzierten Hülsenspiral-

fibeln zusammengefasst. Riha unterteilt die Fibeln 
nach der Gestaltung des Bügels in sechs Varianten.
Verbreitungsgebiet: Alle westlichen römischen Pro-
vinzen, vereinzelt im Osten und auf dem Balkan1192.
Datierung: Mitte 1. bis Mitte 2. Jh. n. Chr.1193.
Fi160 Kupferlegierung. Unvollständig. Trapezförmiger Bügel mit vier 
eingetieften, ungleichmässig verteilten Dreiecken. Einlagen nicht er-
halten. Bügel randlich mit zwei Rillen gefasst. Fuss als stilisierter Tier-
kopf. Nadel fehlt. Flachgedrückt. L: 34 mm. V.008.3/2143.1.
Befund: Phase III.3. Lehmboden Sch596. Parzelle 22.

2 . 3 . 6  G R U P P E  7:  B A C K E N S C H A R N I E R F I B E L N
Die mit einem Backenscharnier versehenen Fibeln 

stellen einen Anteil von rund 15 %. Die am häufigs-
ten vertretenen Typen sind Scheibenfibeln mit Press-
blechauflage (Typ 7.10) und rhombische Scheibenfi-
beln (Typ 7.4) mit je fünf Exemplaren, gefolgt von 
Typ 7.2, einfachen runden Scheibenfibeln mit Mittel-
zier, die viermal vertreten sind. Alle weiteren Typen 
kommen ein- bis dreimal vor ▶ 268 und 269.

T Y P  7. 2 
E I N F A C H E  R U N D E  S C H A R N I E R F I B E L  M I T  M I T T E L Z I E R
Ettlinger 39/42, Feugère 24a
Die kleinen runden Scheiben aus dünnem Blech sind 
mit konzentrischen Rillen im Zentrum und am Rand 
verziert. Am äusseren Rand sind sechs oder mehr 
kleine Zacken angebracht. Im Zentrum der Scheibe 
befindet sich ein Näpfchen oder ein Knopf mit 
Emailfüllung. Riha unterscheidet aufgrund zusätzli-
cher Verzierungen drei Untertypen.
Verbreitungsgebiet: Gallien, Britannia, Rheinge-
biete1194 und seltener in den östlichen Provinzen1195.
Datierung: Früheste Belege in tiberischer Zeit1196, 
Kernzeit claudisch bis flavisch, verschwindet gegen 
Ende des 1. Jh. n. Chr.1197.

VA R I A N T E  7. 2 .1  mit runder Scheibe und Mittelzier
Fi161 Kupferlegierung. Vollständig. Zentrum vertieft mit Perlkranz. 
Mittelzier als erhabenes Näpfchen mit roter (?) Emailfüllung (?). Fünf 
von sechs Zacken erhalten. Nadel abgebrochen. Weissmetallüberzug. 
L: 27 mm. V.006.2/47.1.
Befund: Horizont VI. Planie Sch18.

Fi162 Kupferlegierung. Unvollständig. Mittelzier mit Napf, darin rote 
(?) Emailfüllung (?). Darumherum zwei konzentrische Rillen, am 
Rand weitere Rillen. Ursprünglich sieben rundliche Zacken (eine 
fehlt) und ein Backenscharnier. Nadel nur im Scharnier erhalten. Feil-
spuren auf Unterseite. L: 38 mm. V.008.2/1327.1.
Befund: Phase III.3. Verfüllung Sch325 in Kanal K2. Parzelle 18.

Fi163 Kupferlegierung. Unvollständig. Rand und Zentrum mit Rinnen 
und darin gekerbter konzentrischer Leiste betont. Erhöhtes Näpfchen 
mit Resten einer roten (?) Emaillierung (?). Acht Randzacken, eine 
fehlt. Nadelspitze fehlt. Feilspuren auf Unterseite. Leicht korrodiert. 
Weissmetallüberzug. L: 28 mm. V.008.3/2135.1.
Befund: Phase III.2. Planie Sch606. Parzelle 22.

Fi164 Kupferlegierung. Unvollständig. Zentrum leicht eingetieft, mit 
konzentrischer Rille. Mittelzier abgebrochen, fehlt. Rand mit tiefer 
und feiner Rille betont. Sechs Zacken. Nadel fehlt. Feilspuren auf Un-
terseite. Weissmetallüberzug. L: 25 mm. V.008.3/1206.1.
Befund: Phase III.3. Planie Sch528. Parzelle 20.
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1198 Ortisi/Pröttel 2002, 38; Riha 1994. | Neuere publizierte Stücke: 
Deschler-Erb 2006, 440, Abb. 23/13,29.  1199 Nachweise ausserhalb 
des Kerngebietes: Ortisi/Pröttel 2002, Taf. 19, 332; Mackreth 2011, Pl. 
119, Kat. Nr. 11397; Elschek 2013, Abb. 2 Nr. 3 und 11. | Ähnl. Schleier-
macher/Flügel 1993, 38, Taf. 22, Kat. Nr. 294; Ulbert 1959, Taf. 16, Kat. 
Nr. 13 allerdings mit Emailverzierung.  1200 Ortisi/Pröttel 2002, 38; 
Philippe 2000, 38; Das Exemplar aus Lumigny «La Butte» (Nr. 420) 
stammt aus einem Kontext der von 10 v. Chr. bis 40 n. Chr. datiert; 
Riha 1994, 154.  1201 Костромичёв 2012, 63 – 65 mit Verbreitungs-
karte 1 zeigt eine Häufung des Typs auf der Krim. Dies mahnt ein-
mal mehr zur Vorsicht bei der Interpretation von Verbreitungskarten, 
da sie immer einen Forschungsstand abbilden. | Philippe 2000, 138; 
Rey-Vodoz 1998, 33; Riha 1994, 154.  1202 Engeler-Ohnemus 2013; 
Mazur 2011, 66; Sedlmayer 2009, 46 mit mehreren tiberischen Nach-
weisen. | Philippe 2000, 138: 40 – 70/80 n. Chr. | Rey-Vodoz 1998, 33, 
die aufgrund der Mitfunde augusteisch-tiberisch datierte Fibel FB273 
(Dat. FK 10 – 30+) ist allerdings nach ihrer Stratifizierung in Sch148 
in spättiberisch-claudische Zeit zu setzen Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 2, 
Abb. 186 und 187. | Riha 1994, 154.  1203 Костромичёв 2012, 65 mit 
mehreren Nachweisen für die Krim. | Mazur 2011, 67; Sedlmayer 2009, 
46; Philippe 2000, 141; Riha 1994, 154.  1204 Sedlmayer 2009, 46.  
1205 Mazur 2011, 67. | Leifeld 2007, 245 schliesst eine Weiternut-
zung im 1. Drittel des 2. Jh. n. Chr. nicht aus. | Philippe 2000, 141; Riha 
1994, 154.  1206 Sedlmayer 2009, 45 f.; Philippe 2000, 139; Riha 
1994, 156.  1207 Sedlmayer 2009, 45 f.; Philippe 2000, 139; Riha 
1994, 156.  1208 Mazur 2011, 67; Rey-Vodoz 1998, 33; Riha 1994, 
157.  1209 Mazur 2011, 67; Leifeld 2007, 241; Rey-Vodoz 1998, 33; 
Riha 1994, 158.  1210 Sedlmayer 2009, 47; Ortisi/Pröttel 2002, 39; 
Philippe 2000, 163; Rey-Vodoz 1998, 33; Riha 1994, 158.  1211 Zum 
Beispiel Typ 7.2 und insbesondere mit Typ 3.14, der allerdings deut-
lich später in die 2. Hälfte des 2. Jh. n. Chr. datiert. Rey-Vodoz 1998, 
Anm. 86.  1212 Ortisi/Pröttel 2002, 39 allerdings ohne eigenes datie-
rendes Material bzw. Begründung. | Philippe 2000, 163 eher 1. Hälfte 
1. Jh. n. Chr. | Rey-Vodoz 1998, 33; Riha 1994, 158.  1213 Mazur 2011, 
68 mit Nachweisen für das Barbaricum. | Philippe 2000, 143. | Verbrei-
tungskarte bei Feugère 1985, Fig. 53, 54. | Neuere Nachweise ausser-
halb der Hauptverbreitung: Cociş 2004, Pl. CIV,1473 – 1479 in der Da-
cia; Schmid 2010b, Taf. 39,304 – 305.  1214 Mazur 2011, 68; Philippe 
2000, 143 datiert sie zwischen 70/80 und 150 n. Chr. | Riha 1994, 160.  

T Y P  7. 3 
B L ÄT T E R K R A N Z F I B E L
Die Grundform entspricht dem vorhergehenden Typ 
(Typ 7.2). Das breite Kreisfeld zwischen den inneren 
und äusseren Rillen ist mit einem Kranz aus eingeleg-
ten Nielloblättchen verziert.
Verbreitungsgebiet: Westliche römische Provinzen 
und Rheingebiete1198, ausserhalb selten1199.
Datierung: Claudisch bis 2. Hälfte 1. Jh. n. Chr.1200.
Fi165 Kupferlegierung. Unvollständig. Mittelzier als Napf mit gelbli-
cher (?) Emailierung (?). Nielloeinlagen des doppelten Blätterkranzes 
praktisch vollständig erhalten. Rand durch breite Rille und gekerbte 
Leiste betont. Acht Randzacken. Nadel fehlt. Feilspuren auf Unter-
seite. Weissmetallüberzug. L: 25 mm. V.006.2/1399.2.
Befund: Phase III.2. Nutzungsschicht Sch176 in Grube G8.7. 
Parzelle 8.

T Y P  7. 4 
R H O M B I S C H E  F I B E L  M I T  M I T T E L Z I E R
Ettlinger 42,2, Feugère 24b, Leifeld ScB-3
Eine flache, asymmetrische, rhombische Scheibe mit 
ausgezogenen Ecken, die in Zacken enden. Sie tra-
gen eine Mittelzier in Form eines Knopfes bzw. eines 
emaillierten Näpfchens. Riha unterscheidet gefüllte 
und durchbrochene Scheiben als Varianten.
Verbreitungsgebiet: Alle römischen Provinzen, im 
Westen häufiger1201.
Datierung: Tiberisch bis Ende 1. Jh. n. Chr.1202.

VA R I A N T E  7.4.1  mit gefüllter Scheibe
Fi166 Kupferlegierung. Unvollständig. Längsachse normal ausgebildet, 
Kreuzenden der Querachse je durch Backenscharniere ersetzt. Schar-
nierachsenenden mit Zierknöpfen. Auf einer Seite runde, in Scharnier 
eingesetzte Scheibe mit Knopf als Mittelzier erhalten. Wohl symme-
trisch zu ergänzen. Nadel fehlt. L: (40 × 30 mm); Rekonstruierte 
Breite: 60 mm. V.006.2/59.1.
Befund: Phase III.4. Planie Sch12. Parzelle 12.

Fi167 Kupferlegierung. Vollständig. Rautenförmig. Mittelzier aus 
Längsachse verschoben, durch Vertiefung betont. Längsachsenenden 
als Voluten, Querachsenenden als einfache Zacken. Nadel ankorro-
diert. Korrodiert. L: 31 mm. V.006.2/1112.1.
Befund: Phase III.1. Nutzungsschicht Sch19. Parzelle 10.

Fi168 Kupferlegierung. Vollständig. Zentrum mit durch vier konzen-
trischen Rillen betontem Näpfchen, Emailierung (?) fehlt. Längs-
achse mit Doppel-, Querachse mit Einfachzacken. Eine Einfachzacke 
abgewetzt. Nadel erhalten, aber herausgefallen. Weissmetallüberzug.  
L: 31 mm. V.008.3/208.1.
Befund: Streufund.

Fi169 Kupferlegierung. Unvollständig. Symmetrisch. Nadelachse mit 
Doppelzacken. Bei Querachsen fehlen sie. Mitte vertieft mit Kerbleiste 
betont, Mittelzier fehlt. Nadel fehlt. Verbogen. Weissmetallüberzug.  
L: 29 mm. V.008.3/1193.1.
Befund: Phase III.2 – 4. Schnitt durch Kellergrube G22.20. Parzelle 22.

Fi170 Kupferlegierung. Unvollständig. Doppelzacken an Längsachse. 
Nur einer erhalten, drei weitere Spitzen fehlen. Mittelzier unkenntlich 
aufgrund Korrosion. Nadelhalter beschädigt. Nadel und Scharnier 
fehlen. L: (27) mm. V.006.2/152.6.
Befund: Streufund.

T Y P  7. 5 
L U N U L A F I B E L
Ettlinger 41, Feugère 24d, Leifeld ScB-2
Flache lunula- oder peltaförmige Scheibe mit gespal-
tenen Doppelzacken an den Spitzen und einer wei-
teren Zacke am Gipfel der Wölbung. Im Zentrum ist 
ein Knopf oder ein Näpfchen mit farbiger (Glas?-)
Einlage vorhanden, dieses ist meist mit einer umlau-
fenden Vertiefung betont.
Verbreitungsgebiet: Alle römischen Provinzen1203.
Datierung: Früheste Exemplare aus tiberischer 
Zeit1204, Hauptverbreitungszeit claudisch bis Ende 
1. Jh. n. Chr.1205.
Fi171 Kupferlegierung. Unvollständig. Ansätze einer Mittelzier er-
kennbar, eine Zacke und eine Doppelzacke erhalten. Nadelspitze fehlt. 
Korrodiert. Weissmetallüberzug. L: 25 mm. V.008.3/1212.1.
Befund: Phase III.4. Nutzungsschicht Sch308. Parzelle 20.

T Y P  7. 6 
R A D F Ö R M I G E  F I B E L  M I T  M I T T E L Z I E R
Ettlinger 40,1, Feugère 24c
Fibeln aus kreisrunden Scheiben, welche durch drei 
bis vier Kreissegmente durchbrochen sind, sodass 
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der Eindruck eines Rades entsteht. Im Zentrum be-
findet sich ein Näpfchen mit farbiger (Glas?-)Einlage.
Verbreitungsgebiet: Hauptverbreitung Burgund und 
Nordwestschweiz, spärlich in Britannien, Rheinge-
bieten und Raetien1206.
Datierung: Spättiberisch bis frühflavisch1207.
Fi172 Kupferlegierung. Vollständig. Vierspeichiges Rad mit konzent-
rischen Rillen um Mittelzier. Acht Randzacken. Im Kreisbogen fehlt 
durch Ausbruch ein schmales Bogensegement. Mittelzier und zwei 
Zacken fehlen. Stark korrodiert. Verbogen, geschlossen. L: 29 mm. 
V.006.2/1752.1.
Befund: Phase III.2 – 3. Nutzungsschicht Sch154. Parzelle 10.

Fi173 Kupferlegierung. Unvollständig. Radbogen nur zur Hälfte 
ausgebildet. Daran fünf Näpfchen, eines abgebrochen, keine Fül-
lung erhalten. Mittelkreuz mit konzentrischen Rillen verziert, Mit-
telzier herausgefallen. Am Ende des freien Armes des Mittelkreuzes 
ein Fussknopfrudiment. Nadel fehlt. Leicht korrodiert. L: 40 mm. 
V.008.2/758.1.
Vergleiche: Philippe 2000, Kat. Nr. 593; Faber 1998, Abb. 8, 268, auf-
grund Erhaltung allerdings nicht ganz gesichert; ähnl. Ortisi/Pröttel 
2002, Kat. Nr. 322.
Befund: Phase III.5. Planie Sch348. Parzelle 16.

T Y P  7. 8 
S C H E I B E N F I B E L  M I T  G L A S K A L O T T E N
Ettlinger 42,5, Leifeld ScB-1.3 Es handelt sich um 
flache, kreisrunde oder sternförmig ausgezackte 
(ausnahmsweise viereckige) Scheiben, die im Zen-
trum eine (ausnahmsweise zwei) durch eine Press-
blechauflage festgehaltene Glaskalotte tragen.
Verbreitungsgebiet: Frühe Kastelle am Rheinlimes, 
Schweiz, vereinzelt Britannien, Gallien und Panno-
nien1208.
Datierung: Claudisch, vereinzelt 3. Viertel 
1. Jh. n. Chr.1209.
Fi174 Kupferlegierung. Unvollständig. Achtzackige (sechs Zacken 
sind erhalten, die beiden anderen symmetrisch zu ergänzen) Platte. 
Im Zentrum Freifläche für nicht erhaltene Glasauflage. Aussen Press-
blechauflage mit Perlrand entlang Plattenumriss, Glaskalotte fehlt. Na-
del fehlt. L: 23 mm. V.008.3/1991.1.
Befund: Phase III.4. Kiesboden Sch595. Parzelle 22.

Fi175 Kupferlegierung. Unvollständig. Ovale, vierblättrige Scheibe. 
Pressblechauflagen und Glaskalotten fehlen. Wohl Reste der Füll-
masse unter Pressblech. Nadelspitze fehlt. L: 40 mm. V.008.3/558.1.
Befund: Streufund.

Fi176 Kupferlegierung, Glas. Unvollständig. Ovale, vierblättrige (?) 
Scheibe mit zwei blauen, runden Glaskalotten. Um diese herum stark 
korrodierte Pressblechauflagen mit Perlstab, restliche Verzierung 
nicht erkennbar. Nadelhalter und Scharnier beschädigt, Nadel fehlt. 
Stark korrodiert. L: 32 mm. V.008.3/1673.1.
Befund: Phase IV.1. Reduktionshorizont Sch131 (nachsiedlungszeit-
lich?).

T Y P  7. 10 
S C H E I B E N F I B E L  M I T  P R E S S B L E C H A U F L A G E N
Feugère 27a
Eine ziemlich dünne Grundscheibe aus Bronze trägt 
ein in Treibtechnik hergestelltes dünnes Bronzeblech 
mit Weissmetallüberzug oder aus Silber. 
Verbreitungsgebiet: Gallien, Rheinland; in der 
Schweiz und in Raetien häufiger1210. Da die Press-

blechauflage oft fehlt, wohl häufig typologisch falsch 
eingeordnet1211.
Datierung: Claudisch bis Ende 1. Jh. n. Chr.1212.

VA R I A N T E  7.1 0.1  kreisrunde kleine Scheiben mit oder 
ohne Randzacken
Fi177 Kupferlegierung. Unvollständig. Runde Scheibe mit Resten von 
Lot und Füllmasse (?). Möglicherweise feiner Perlrand der Press-
blechauflage erhalten. Nadelspitze fehlt. L: 24 mm. V.006.2/872.1.
Befund: Phase III.1. Nutzungsschicht Sch19. Parzelle 10.

Fi178 Kupferlegierung. Unvollständig. Runde Scheibe mit fragmen-
tarisch erhaltener Pressblechauflage und Füllmasse. Motiv nicht 
erkennbar. Nadelhalter abgewetzt, Nadelspitze fehlt. L: 29 mm. 
V.008.2/2273.1.
Befund: Phase III.1 – 2. Schnitt durch Kellergrube G16.23. Parzelle 16.

Fi179 Kupferlegierung. Unvollständig. Runde Scheibe mit Lotres-
ten. Pressblechauflage und Nadel fehlen. Korrodiert. L: 23 mm. 
V.008.3/26.1.
Befund: Streufund.

VA R I A N T E  7.1 0.*4  neuer Typ: mit eckiger Grundplatte
Fi180 Silber, vergoldet. Unvollständig. Backenscharnier und Nadelhal-
ter auf schmalem, rechtwinklig gebogenem Bügel. Darauf in der Achse 
leicht verschobene rhombische Scheibe aufgenietet. Niete mit farblich 
nicht mehr identifizierbarer Emailierung verziert. Rhombenspitzen 
mit Querleistchen und gelochten Scheiben, wohl für aufgelötete Kü-
gelchen. Drei Spitzen weggebrochen. In der Mitte der geschwungenen 
Seiten dreieckige Fortsätze mit jeweils drei aufgelöteten Kügelchen, 
diese teilweise verloren oder weggebrochen. Auf der Scheibe rhom-
bische, gerippte Pressblechauflage. Nadel fehlt, Nadelhalter flachge-
drückt. L: 21 mm. V.008.3/2000.1.
Vergleiche: Nickel 2011, 107, Abb. 27.4; Woimant 2002, 111 – 113,  
Pl. V.111.
Befund: Streufund.

Fi181 Kupferlegierung. Unvollständig. Rechteckige Platte mit fächer-
förmigen (?) Zacken an den Ecken. Oberfläche mit Lotresten und 
einem kleinen Bruchstück einer Pressblechauflage, rundes Motiv (?). 
Nadel fehlt. L: 24 mm. V.008.3/920.1.
Vergleiche: Mackreth 2011, Kat. Nr. 11347; Webster 2003, Fig. 8.3, 33 
ohne Zacken. 
Befund: Phase III.1 – 5. Schnitt durch Grube G22.31. Parzelle 22.

T Y P  7. 11 
T U T U L U S Ä H N L I C H E  F I B E L
Ettlinger 50, Feugère 25a/b
Die Fibeln weisen einen aufgewölbten, hohen Mittel-
teil auf. Bei den kreisrunden Fibeln ist er kegelförmig. 
Am Gipfel der kegelförmigen Fibeln ist ein mit Email 
gefüllter Knopf bzw. ein Näpfchen angebracht, wäh-
rend die flache Randzone Emaileinlagen besitzt. 
Verbreitungsgebiet: Nordgallische Provinzen und 
Rheinland, vereinzelt in der Britannia, im Barbaricum, 
Pannonien und weiter östlich1213.
Datierung: Claudisch bis 2. Jh. n. Chr. eventuell auch 
Anfang 3. Jh. n. Chr.1214. 
Fi182 Kupferlegierung (?). Fragment. 1/3 einer runden Scheibe mit ke-
gelfömig aufragendem Mittelteil, Randzone leicht verdickt. Nadel und 
Scharnier fehlen. Weissmetallüberzug. L: (14) mm. V.008.3/1545.2.
Befund: Phase III.4?. Nutzungsschicht Sch510. Parzelle 18.
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Fi172 Fi173

Fi174

Fi180 Fi181 Fi182

Fi183

Fi184 Fi185 Fi186

Fi187 Fi188 Fi189

Fi175 Fi176 Fi178 Fi179

269 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. RihaGruppe 7. Typ 7.6: Fi172, Fi173; Typ 7.8: Fi174 – Fi176; Typ 7.10: Fi178 – Fi181; Typ. 7.11: Fi182; Typ 7.16: Fi183 – Fi185; Typ 7.22: Fi186; 
Typ 7.23: Fi187; Sonderform: Fi188, Fi189. Kupferlegierung; Fi180, Fi188, Fi189: Silber; Fi176, Fi180, Fi188: mit Glas; Fi187: mit Niello; Fi180: vergoldet. M. 2:3.
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T Y P  7. 16 
G L E I C H S E I T I G E  S C H E I B E N F I B E L
Ettlinger 42,3; Feugère 26c1,c2,c4, Leifeld ScB-4
Diese Fibeln sind nach zwei Achsen symmetrisch 
und nicht in Varianten unterteilt. Ihnen allen liegt als 
gemeinsame Idee die Nachahmung einer Bügelfibel 
zugrunde. In der Seitenansicht sind sie mehr oder 
weniger aufgewölbt bzw. mit einer erhabenen Mit-
telplatte versehen. Die Verzierung variiert von ein-
fachen Mustern in Niellotechnik über punzverzierte 
oder glatte Exemplare bis hin zu mit Email verzierten 
Fibeln. Die vorliegenden Exemplare gehören zu den 
einfacheren, frühen Exemplaren.
Verbreitungsgebiet: Alle römischen Provinzen, 
Schwerpunkt in den Nordwestprovinzen1215.
Datierung: 2. Hälfte 1. Jh. n. Chr. bis Ende 
2. Jh. n. Chr.1216.
Fi183 Kupferlegierung. Vollständig. Symmetrische, querprofilierte 
Scheibenfibel, mit prononziertem Mittelkamm, ähnlich Schar-
nierfibeln 5.6. Nadel gebogen. Weissmetallüberzug. L: 52 mm. 
V.006.2/617.1. Vergleich: Schmidts 2004, Taf. 5, Kat. Nr. A69, Rieck-
hoff 1975, 60, Taf. 9, 139.
Befund: Phase III.5. Kiesboden Sch68. Parzelle 12.

Fi184 Kupferlegierung. Unvollständig. Langovale Scheibe mit Rand-
leiste, Zentrum durchbohrt zur Aufnahme einer Zier- oder Befesti-
gungsniete für eine Auflage (Pressblech, Beinauflage?) Längsachse 
mit kleinen Volutenfortsätzen verziert. L: 34 mm. V.008.3/207.1. Ver-
gleich: Gaspar 2007, Kat. Nr. 2067.
Befund: Streufund.

Fi185 Kupferlegierung, Gips?. Unvollständig. Rechteckige Platte 
mit dreieckig-geschwungenen Auswüchsen in Lotusblütenform 
(?) an allen vier Seiten, davon eine abgebrochen. Auf Mittelplatte 
weissliche Masse, wohl Rest von Pressblechunterfüllung. L: 32 mm. 
V.008.3/1993.1.
Befund: Phase III.5. Planie Sch531. Parzelle 20.

T Y P  7. 2 2 
F I G U R E N F I B E L  M I T  P U N Z V E R Z I E R U N G
Feugère 28 und 29
Halbplastische Darstellungen von anthropomor-
phen, zoologischen oder vegetativen Motiven mit 
schwacher Reliefierung oder Punzverzierung. Meist 
kleine Ausmasse.

Das hier vorliegende Stück, das eine wohl männ-
liche Person1217 mit weiter Kleidung darstellt, ist 
selten. Exakte Vergleiche sind aus Argentomagus/
St. Marcel (Indre, F)1218, Cracouville, Vieil-Évreux 
(Eure, F)1219, Tasgetium1220 und Ušće na Ibru (Ok-
rug Raška, SRB)1221 bekannt. Dazu kommen zwei 
von M. Feugère publizierte Stücke ohne Provenienz 
aus dem Kunsthandel1222. Ob ein weiteres Stück aus 
Aventicum1223 ebenfalls dazuzuzählen wäre, lässt sich 
aufgrund der schlechten Erhaltung nicht mit Sicher-
heit sagen. Vier ähnliche Stücke zeigen ausserdem 
dieselbe Person mit weitem Kleid, allerdings mit ei-
nem Halbmond bzw. einem Lotusblatt bekrönt: Ei-
nes in Augusta Raurica1224, eines aus Colchester1225 
sowie wiederum zwei von Feugère veröffentlichte 
Stücke1226 aus dem Kunsthandel.
Verbreitungsgebiet: Nördliches Gallien, Britannien, 
Balkan? Sehr selten (bezogen auf das spezifische Mo-
dell).
Datierung: Das Stück aus Argentomagus wurde in 
einem Strassengraben gefunden, der mit Material 
des 2.–3. Jh. n. Chr. verfüllt war. Die Stücke aus Cra-
couville und Tasgetium sind nicht näher datiert1227. 
Ebenso das unsichere Stück aus Aventicum1228. Von 
den Stücken mit «Kopfputz» ist einzig das Stück aus 
Augusta Raurica stratifiziert, es wurde zusammen mit 
Keramik der. 2. Hälfte 2. Jh. bis 1. Hälfte 3. Jh. n. Chr. 
sowie einer Münze des Elagabal (218 – 222) gefun-
den1229. Feugère und Fauduet stellen den Typus hin-
gegen aus typologischen Überlegungen in die zweite 
Hälfte des 1. Jh. n. Chr.1230. Das hier vorgelegte Stück 
liefert als Streufund keine zusätzlichen Datierungs-
argumente. Figurenfibeln mit Punzverzierungen wer-
den insgesamt in das 1. Jh. n. Chr. datiert1231. 
Fi186 Kupferlegierung. Unvollständig. Stehende männliche Figur, 
langes, unten ausstehendes Kleid mit Gurt. Gewandfalten durch vier 
Ritzlinien angezeigt. Füsse hervorblickend. Arme angewinkelt, Hände 
auf Hüften ruhend. Finger durch drei Meisselpunzen erzeugt. Gesicht 
durch Feilen (Mund und Nase) und Punzen (Augen) fein gearbeitet. 
Frisur mit Mittelscheitel, mittels gefeilten Kerben erzeugt. Rechte 
Hand, rechter Fuss, Nadel und Nadelrast beschädigt bzw. fehlen. 
Weissmetallüberzug. L: 29 mm. V.006.2/459.1.
Befund: Streufund.

T Y P  7. 2 3 
F I G U R E N F I B E L  M I T  M E TA L L E I N L A G E N
Ettlinger 47, Feugère 28 und 29
Im Gegensatz zum vorhergehenden Typ 7.22, der 
mittels Punzen verziert wurde, sind diese halbplas-
tischen Darstellungen von Tieren oder Gegenstän-
den durch Metalleinlagen gestaltet. Diese sind in die 
mitgegossene Reliefierung eingesetzt. Die Oberflä-
che war verzinnt. Das vorliegende Stück gehört zum 
zweiten Untertyp mit Metalleinlagen.
Verbreitungsgebiet: Gallien, Rheingebiete, 
Schweiz1232.
Datierung: Früheste Exemplare ab 1. Hälfte 
1. Jh. n. Chr., vornehmlich 2. Hälfte 1. Jh. n. Chr.1233.

1215 Mazur 2011, 68; Philippe 2000, 150 f.; Rey-Vodoz 1998, 34 f.; 
Riha 1994, 163.  1216 Mazur 2011, 68; Philippe 2000, 150 f.; Riha 
1994, 163.  1217 Während sich Feugère 2009, 35 für eine männ-
liche Person ausspricht, geht Fauduet 1992, 87 von einer weibli-
chen Darstellung aus.  1218 Albert/Fauduet 1976, 218, Pl. XVII,7; 
Pl. XIX,144.  1219 Baudot 1936, Pl. III, 22; Dollfus 1973, 236, Pl. 
54,534; Fauduet 1992, 87.  1220 Brem u. a. 1999, 130 Abb. 19. Inv. Nr. 
1997.015.693.1. Freundliche Mitteilung S. Benguerel, Amt für Archäo-
logie des Kantons Thurgau.  1221 Popović u. a. 1969, 135, Nr. 325.  
1222 Feugère 2009, 35, Fig. 2, 8a und 8b.  1223 Mazur 2011, Kat. Nr. 
755.  1224 Riha 1979, Taf. 66,1708.  1225 Mackreth 2011, Kat. Nr. 
11429.  1226 Feugère 2009, 35, Fig. 2, 9a und 9b.  1227 Aufgrund 
der Angaben bei Baudot 1936, 84 – 87 sind die jüngsten Mitfunde ins 
3. Jh. n. Chr. zu setzen, allerdings ist eher nicht von einer Stratifizierung 
auszugehen. | Brem u. a. 1999, 130 liefert keine Angaben.  1228 Laut 
Mazur 2011, 69 gehört es in die 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. Allerdings 
stammt es aus einem Strassen-/Wegkontext und als Datierungsargu-
mente werden einzig vier weitere Fibeln der Typen Riha 5.0 (=5.1), 
5.6, 5.12, und 7.22 angegeben.  1229 Riha 1979, 199.  1230 Fauduet 
1992, 87; Feugère 2009, 35.  1231 Mazur 2011, 69 f.; Riha 1994, 170.  
1232 Mazur 2011, 70; Riha 1994, 170 f.  1233 Mazur 2011, 70; Riha 
1994, 170 f.  
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1234 Das Objekt ist leider in der Publikation nicht näher beschrie-
ben und fehlt auch in der Vorlage der Bronzeobjekte aus dem Musée 
d’Évreux (Fauduet 1992).  1235 Die Auswertung der Grube G12.10 
erfolgte im Rahmen einer Seminararbeit, welche im Frühjahr 2012 von 
S. Jeanloz während des Bachelorstudiums verfasst wurde. Die Gruben 
G14.12 und G14.22 wurden im Frühjahr 2015 im Zuge einer Projekt-
arbeit für das Masterstudium von E. Martin ausgewertet. Die Arbeiten 
wurden an der Universität Basel bei der Vindonissa-Professur einge-
reicht. An dieser Stelle sei Prof. Dr. Peter-Andrew Schwarz und Dr. 
Hannes Flück für die Betreuung unserer Arbeiten gedankt. Ein gros-
ser Dank gilt auch dem Team des Ressorts Archäologische Sammlung 
der KAAG, insbesondere Dr. Regine Fellmann, Judith Fuchs und Ma-
nuela Weber, welche die Bearbeitung der Funde ermöglicht haben.  
1236 Vgl. Benguerel u. a. 2010, 74.  1237 Eine Vorgehensweise, 
die auch bei der Auswertung des Keramikmaterials des Areals Breite 
angewendet wurde. Vgl. Meyer-Freuler 2003, 281.  1238 vgl. Kap. 
IV.7.5.5.  1239 vgl. Kap. VI.1.2.  1240 Vgl. Meyer-Freuler 2013, Abb. 
308.  1241 Dies dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass es sich bei der 
Verfüllung einer Grube im Vergleich zu Nutzungsschichten um einen 
zeitlich kürzeren Vorgang handelt und damit die Zusammensetzung 
entsprechend individueller ausfällt.  1242 Vgl. Meyer-Freuler 2013, 
Abb. 300.  1243 Meyer-Freuler 364.  1244 Meyer-Freuler 1998, 308.  
1245 Vgl. Kap. VI.5.2.1. sowie Polak 2000, 157 f., Düerkop/Eschbau-
mer 2007, 148 f.; Produkte von Bassus tauchen ab spättiberischer Zeit 
auf.  1246 Furger 1992, 46.  1247 Vgl. Meyer-Freuler 1998, Abb. 55.  
1248 Vgl. Meyer-Freuler 1998, Abb. 11.  

VA R I A N T E  7. 2 3. 2  flache Figurenfibeln
Fi187 Kupferlegierung. Unvollständig. Schuhsohlenform ‹orienta-
lischer Typ› mit Mittelgrat. Mehrere dreieckige Aussparungen für 
Niello- oder Metalleinlagen (?), kaum erhalten bzw. wegen Korro-
sion nicht sichtbar. Nadelspitze und Nadelrast teilweise abgebrochen.  
L: 35 mm. V.008.3/828.1.
Befund: Phase III.1. Planie Sch521. Parzelle 20.

2 . 3 . 7  S O N D E R F O R M
Die beiden folgenden Stücke können keinem Typ 

eindeutig zugewiesen werden. Während Fi188 auf den 
ersten Blick nicht als Fibel anzusprechen ist, kann 
es aufgrund des Vergleiches mit Fi189 eindeutig als 
Bruchstück einer gleichartigen Fibel angesprochen 
werden.

Fi189 nimmt Elemente von verschiedenen Typen auf. 
Grundsätzlich handelt es sich um eine Backenschar-
nierfibel, deren breite Backen aber fast schon an ein 
Röhrenscharnier erinnern. Die Scharniergestaltung 
mit den Scharnierknöpfen und einer querprofilierten 
Kopfplatte ist stark an die Aucissafibeln angelehnt. 
Die Fussgestaltung mit seiner Trapezform und der 
Längsverzierung wurde von den Rosettenfibeln Riha 
4.7.2 übernommen. Die aufgenietete Zierscheibe 
wiederum erinnert stark an die rhombischen Fibeln 
Riha 7.4 und auch an die den Pressblechfibeln zuge-
wiesene Fibel Fi180. Exakte Vergleichsbeispiele ausser-
halb von Vindonissa konnten nicht gefunden werden, 
sodass von einer lokalen Produktion auszugehen ist 
▶ 269.
Fi188 Silber. Bruchstück. Rhombische Scheibe mit Querleistchen und 
Granalien an Enden. Ränder gezähnt. Mittelzier aus Pressblech mit 
Wolfszahnmuster und zentralem Näpfchen mit blauer Emaillierung. 
Zuweisung zu einer Fibel unsicher, da Nadelapparat vollständig fehlt. 
L: (29) mm. V.006.2/87.1. Wohl Bruchstück einer Fibel ähnlich Fi189. 
Vergleiche: Baudot 1936, Pl. X,891234.
Befund: Phase III.1. Boden(-Unterbau) Sch5. Parzelle 14.

Fi189 Silber. Unvollständig. Schmales Röhren- bzw. Backenscharnier 
mit Scharnierknöpfen. Querprofilierte Kopfplatte mit ausgesparten 
seitlichen Augen. Scharfer Bügelknick (90°). Bügel trapezförmig, im 
hinteren Teil mit Kerbleisten und Tremolierstichbahnen verziert. 
Vorne aufgenietete rhombische Scheibe. Seitenmitten mit perforier-
ten runden Scheibchen für aufgelötete Kügelchen (einmal erhalten). 
Die Ecken sind mit Querleistchen und Granalien verziert. Rhombus-
seiten gezähnt. Mögliche Pressblechverzierung vergleichbar Fi180 
bzw. Fi188 fehlt. Nadel in Scharnier abgebrochen, fehlt. L: 34 mm. 
V.008.2/3071.7.
Befund: Schnitt durch eine Materialentnahmegrube zwischen den 
Strassen nach Augusta Raurica bzw. Aventicum. Horizont I – maximal 
Phase III.3.

3  AU S G E WÄ H LT E  K E R A M I K 
E N S E M B L E S

Simon Jeanloz / Erik Martin

3 .1  E I N L E I T U N G  U N D  V O R G E H E N

In diesem Kapitel wird das Fundmaterial aus den 
Gruben G12.10, G14.12 und G14.22 vorgestellt1235. 
Da bei der Auswertung der Funde in erster Linie chro-
nologische Fragen im Vordergrund stehen, werden 
primär die datierbaren Objekte aus den eigentlichen 
Grubenverfüllungen diskutiert. Ziel ist es, das Fund-
material in die Chronologie von Vindonissa einzu-
gliedern. Es wurden dabei vor allem Vergleiche zum 
Fundmaterial der Grabungen Windisch-Feuerwehr-
magazin (FWM), Windisch-Areale  Zentralgebäude 
(ZG) und Windisch-Spillmannwiese angestellt.

Das Fundmaterial, welches hauptsächlich aus Ke-
ramik besteht, wird nach Gattung, d. h. Terra Sigil-
lata, Terra Sigillata-Imitation, Feinkeramik, rot- und 
grautonige Gebrauchskeramik, Kochkeramik so-
wie Vorrats- und Transportgefässen vorgelegt. Im 
Katalog – der als Kap. IX.3 im Anhang zu finden 
ist – werden die entsprechenden Gefässausschnitte 
(Rand-, Wand- und Bodenscherben, Henkel, De-
ckel), Gefässformen, Brennweise und Verzierungen 
aufgeführt. Für die statistische Auswertung wurde 
wie bei der Grabung Windisch-Areale ZG mit einer 
RS-MIZ unter Berücksichtigung von Passscherben 
gearbeitet1236. D. h., Randscherben, die aneinander 
passen, wurden als ein Individuum gezählt. Im Falle 
der Grube G12.10 wurden auch jene Wand- oder Bo-
denscherben berücksichtigt, welche ein eigenständi-
ges Gefässindividuum darstellen1237.
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3 . 2  Q U E L L E N K R I T I K

Die Keramik aus allen drei Grubenverfüllungen er-
wies sich als durchgehend gut erhalten. Bei etlichen 
Gefässen macht es den Anschein, dass sie annähernd 
vollständig entsorgt wurden. Sekundär verbrannte 
Scherben sind in den Fundkomplexen selten vertre-
ten. Insgesamt deutet dies auf keine längere Lagerung 
im Freien hin, sodass das Material relativ schnell 
überdeckt worden sein dürfte. Grundsätzlich gilt es 
zu beachten, dass eine Grube ideale Bedingungen für 
die Konservierung der Keramik bietet, da diese in 
der Folgezeit weder mechanisch noch chemisch be-
ansprucht wurde. Absplitterungen und extreme Ver-
rundungen der Kanten sind daher kaum vorhanden. 

3 . 3  K E R A M I K E N S E M B L E  A U S  G R U B E  G 12 .10

Simon Jeanloz

3 . 3 .1  B E F U N D
Bei G12.10 handelt es sich um eine Grube von 

rechteckigem Grundriss, welche wohl ehemals einen 
Einbau aus Holz aufwies und sich im Hinterhof eines 
Streifenhauses in der Parzelle 12 befand1238. Nebst 
der eigentlichen Verfüllung Sch64/65 wurden in der 
Grube auch Schuttreste von einem Quartierbrand 
entsorgt. Da diese Brandschuttschicht Sch67 direkt 
über der Verfüllung liegt, muss die Grube zu einem 
unbestimmten Zeitpunkt vor dem Quartierbrand 
verfüllt worden sein. Damit liefert das Fundensemble 
aus der Verfüllung einen tpq für den Brand am Ende 
von Phase III.4 und spielt eine wesentliche Rolle für 
dessen Datierung1239.

3 . 3 . 2  G E FÄ S S F O R M E N
Die Fundkomplexe der ursprünglichen Gruben-

verfüllung enthalten insgesamt 718 Keramikfrag-
mente, die anhand der Randscherben mindestens 
107 Individuen zugewiesen werden konnten ▶ 270. 

Vergleichen lässt sich die Zusammensetzung des 
Ensembles am ehesten mit jenem der jüngeren Stein-
bauperiode (SP2, 71 – 101 n. Chr.) von Windisch-
Spillmannwiese1240. Allerdings fällt der Anteil an 
Terra-Sigillata-Gefässen mit 28 % im Grubenensem-
ble mehr als doppelt so hoch aus wie in SP2, was 
einen Vergleich etwas erschwert1241. Etwas stärker 
vertreten sind im Grubenensemble auch die Schüs-
seltypen Drack 20 – 22 (6 %) und die TS-Imitationen 
(4 %). Letztere liegen damit eigentlich näher bei der 
Steinbauperiode 1 (SP1, 45 – 70 n. Chr.)1242, wo sie 
zahlenmässig noch eine wichtigere Rolle gespielt 
haben. Mit einem Anteil von 4 % ist die Feinkeramik 
ähnlich schwach vertreten wie in beiden Bauperio-
den. Näher bei der SP2 liegt dagegen das Verhältnis 

zwischen der rot- und der grautonigen Gebrauchs-
keramik. Die Dominanz der rottonigen Gebrauchs-
keramik (19 %) über die grautonige Gebrauchskera-
mik (13 %) verdeutlicht den Wandel, wonach in der 
zweiten Hälfte des. 1. Jh. n. Chr. vermehrt oxidierend 
gebrannte Gefässe in Gebrauch waren. Wie in SP2 ist 
auch die Grobkeramik mit einem Anteil von 26 % im 
Grubenensemble sehr deutlich vertreten. Dies dürfte 
nicht zuletzt auf die in flavischer Zeit in grossen 
Stückzahlen produzierten und universell eingesetz-
ten Militärkochtöpfe1243 zurückzuführen sein.

T E R R A  S I G I L L ATA
Sämtliche Terra Sigillata in der Grubenverfüllung 

stammt aus Südgallien. Dazu zählen zwei Schälchen 
vom Typ Drag. 24 und drei Schälchen vom Typ 
Drag. 27. Letztere lösen die ältere Form Drag. 24 im 
Legionslager ab spättiberischer Zeit zunehmend ab 
und dominieren in frühflavischer Zeit bereits im Ver-
hältnis 3:11244. Unter den drei Schälchen vom Typ 
Drag. 27 befindet sich ein gestempeltes Exemplar (Ke3 

mit Ste9), welches sich aufgrund des Formulars O[F 
BAS]SI dem im Material von Vindonissa mehrfach 
belegten Töpfer Bassus zuschreiben lässt1245. Ten-
denziell etwas später als Drag. 24 tritt das Schälchen 
der Form Hofheim 9 auf, wobei es in Bezug auf Stück-
zahl und Stetigkeit eine eher untergeordnete Rolle 
spielt1246. In den Ensembles von Windisch-FWM ist 
es ab Bauphase 4 (spättiberisch-frühclaudisch) prä-
sent1247.

Zu den frühen südgallischen TS-Tellern gehören 
die Formen Drag. 15 und 17, von welchen je ein Ex-
emplar in der Verfüllung enthalten ist. Sie tauchen in 
Vindonissa bereits in spätaugusteischer Zeit auf1248. 
Von der etwas jüngeren Tellerform Drag. 18/31, die 
im Legionslager ab tiberischer Zeit belegt ist und im 
2. Drittel des 1. Jh. n. Chr. eine der häufigsten For-
men darstellt, sind drei Exemplare im Material ver-
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270 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Phase III.4. Grube G12.10. 
Verfüllungen Sch64, Sch65 und Sch67. Prozentualer Anteil der Keramik
gattungen in Bauphase III.4. Ausgewertet nach RSMIZ mit spezifisch 
berücksichtigten WS / BS (n = 107).
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1249 Der Übergang von Drag. 18 zur Spätform Drag. 31 ist fliessend, 
sodass eine Differenzierung nicht immer eindeutig ist. Grundsätzlich 
wurden diese Teller sehr lange produziert, wobei es sich bei den hier 
besprochenen Individuen um tendenziell frühe Varianten mit gerin-
gen Randhöhen handelt, wie sie etwa in Augusta Raurica für die Zeit 
von 30 – 80 n. Chr. typisch sind. Vgl. Furger 1992, 54.  1250 Vgl. Schu-
cany u. a. 1999, 173.  1251 Meyer-Freuler 1998, 308.  1252 Meyer-
Freuler 2013, 356.  1253 Die zeitliche Einordnung der Reliefschüs-
seln wurde aufgrund des Fehlens von Töpferstempeln mithilfe von sti-
listischen Merkmalen durchgeführt.  1254 Vgl. Oswald/Pryce 1920, 
Taf. 37.  1255 Ungewöhnlich ist bei diesem Stück das flau geprägte 
Relief, welches für Reliefschüsseln des 1. Jh. n. Chr. eher ungewöhn-
lich ist.  1256 Knorr 1952, Taf. 5, 32, 34, 45. Parallelen: Vanderhoe-
ven 1975, Taf. 32, 236.  1257 Knorr 1919, Taf. 60 und 70. Parallelen: 
Düerkop/Eschenbaumer 2007, Taf. 1, 4.  1258 Knorr 1919, Taf. 36 
ff. Parallelen: Polak 2000, Taf. 38. Vanderhoeven 1976, Taf. 40, 282.  
1259 Knorr 1919, Taf. 69. Parallelen: Vanderhoeven 1976, Taf. 64, 
502.  1260 Knorr 1919, 27. Parallelen: Vanderhoeven 1976, Taf. 52, 
386.  1261 Wyss 2005b, 63.  1262 Vgl. Meyer-Freuler 1998, Abb. 69.  
1263 Meyer-Freuler 1998, 91.  1264 Vgl. Meyer-Freuler 1998, Abb. 
18.  1265 Meyer-Freuler 1998, 309.  1266 Vgl. Meyer-Freuler 1998, 
Abb. 69.  1267 Vgl. Meyer-Freuler 1998, 309.  1268 Schucany 1996, 
118.  1269 Meyer-Freuler 2013, 358.  1270 Schucany u. a. 1999, 161.  
1271 Vgl. Meyer-Freuler 1998, 38.  1272 Vgl. Meyer-Freuler 1998, 
47.  1273 Vgl. Meyer-Freuler 1998, 309.  1274 Vgl. Meyer-Freuler 
1998, 309.  1275 Schucany 1996, 414.  1276 Schucany u. a. 1999, 
52.  1277 Vgl. Meyer-Freuler 2013, 359. Diese Art der Oberflächen-
behandlung ist eine Modeerscheinung, welche vor allem ab dem letz-
ten Drittel des 1. Jh. n. Chr. geläufig ist, wobei diese Gefässe wohl nie 
in grösseren Stückzahlen produziert worden sind.  1278 Ettlinger/
Simonett 1952, 57.  1279 Meyer-Freuler 1998, 310.  1280 Meyer-Fr-
euler 2013, 365.  1281 Meyer-Freuler 1998, 91.  1282 Schmid 2008, 
Abb. 96, Meyer-Freuler 2013, 347.  1283 Schucany u. a. 1999, 60, Ett-
linger/Simonett 1952, 15.  1284 Schucany u. a. 1999, 58.  1285 Im 
Ensemble sind sowohl handgemachte wie auch scheibengedrehte 
Exemplare vorhanden.  1286 Meyer-Freuler 2013, 364. Die Militär-
kochtöpfe können in ihrer Randgestaltung stark variieren.  1287 Vgl. 
Meyer-Freuler 1998, 270.  1288 Schaer 2005.  1289 Meyer-Freuler 
1998, 76.  1290 Schucany u. a. 1999, 67.  

treten1249. Unter den TS-Schalen sticht anteilsmässig 
der Typ Drag. 22/23 heraus, welcher in Vindonissa ab 
der Mitte des 1. Jh. n. Chr. auftaucht1250. Eine dieser 
fünf Schalen (Ke6) weist ein fragmentarisch erhalte-
nes Graffiti ([..]AV) auf, bei welchem es sich mögli-
cherweise um den Namen des Besitzers handelt. Zu 
den tendenziell jüngsten Elementen in der Gruben-
verfüllung zählen die mit Barbotine verzierten Scha-
len vom Typ Drag. 35/36, welche mit drei Exemp-
laren vertreten sind. Sie tauchen in Windisch-FWM 
in grösserer Stückzahl ab der 6. Bauphase, d. h. in 
frühflavischen Fundkomplexen, auf1251. In flavische 
Zeit datiert auch der Teller vom Typ Curle 11 (Ke9), 
welcher in den Schichten der Grabung Windisch-
Spillmannwiese ab der 2. Steinbauperiode (letztes 
Viertel 1. Jh. n. Chr.) vorkommt1252.

Die Reliefschüsseln1253 sind mit acht Exempla-
ren vom Typ Drag. 29 und einem vom Typ Drag. 30 
vertreten. Letzterer lässt sich aufgrund des Andreas-
kreuzes aus Perlstableisten im Dekor in claudisch-
neronische Zeit setzen1254. Um einen Vertreter einer 
stilistisch älteren Ausführung des Typs Drag. 29 han-
delt es sich bei Ke10. Die darauf abgebildeten Motive 

– Vögel, Kränze und Palmetten – sind unter anderem 
kennzeichnend für die Töpfer Aquitanus, Labio, Li-
cinus oder Murranus und damit für die Frühzeit 
der Produktion in La Graufesenque1255, sodass die 
Schüssel claudisch-neronisch datiert1256. In den glei-
chen Zeithorizont dürfte auch die Reliefschüssel Ke11 
gehören, welche durch rein florale Motive wie Ran-
ken und Blüten auffällt. Diese Elemente sind typisch 
für die in Vindonissa öfters anzutreffenden Produkte 
des Scotius1257. 

Am ehesten dem Töpfer Germanus (spätnero-
nisch-frühflavisch) zuordnen lässt sich die Schüssel 
Ke12. Das Motiv, bestehend aus Zungenmuster und 
dazwischen verlaufender, feiner Perlstableiste in Ver-
bindung mit den Steinsäulen, Spiralen sowie dem 
waagrechten Blütenband, kommt in dieser Kombi-
nation nur bei ihm vor1258. Von der Reliefschüssel 
Ke13 befindet sich ein identisches Exemplar im städti-
schen Museum von Mainz und trägt den Stempel des 
Sabinus1259. Dieser war vor allem in der Zeit Vespasi-
ans und zu Beginn der Regentschaft von Kaiser Do-
mitian tätig. Auf dem kleinen Wandfragment Ke14 lässt 
sich eine geflügelte Figur (Eros oder Victoria) mit 
ausgestreckter Hand erkennen, welche so vor allem 
von den Töpfern Calvus, Vitalis und Vaderio verwen-
det wurde. Sie arbeiteten ebenfalls zur Zeit Vespa-
sians in La Graufesenque1260. Die in der Verfüllung 
fehlende Schüssel des Typs Drag. 37 ist in Vindonissa 
erstmals in den Ensembles des dritten Viertels des 
1. Jh. n. Chr. vertreten1261. In Windisch-FWM ist sie 
ab der Bauphase 7 (spätflavisch) belegt1262. 

T E R R A  S I G I L L ATA - I M I TAT I O N
Die TS-Imitationen spielen in der Grubenverfül-

lung eine untergeordnete Rolle, was typisch für En-
sembles aus nachclaudischer Zeit ist. Ihr prozentua-
ler Anteil nimmt im Verlaufe des 1. Jh. n. Chr. stetig 
ab1263. Mit je einem Exemplar sind im Ensemble die 
Teller vom Typ Drack 4 und 6 vertreten, welche in 
Windisch-FWM ab der Bauphase 2 (frühtiberisch) 
vorkommen1264. Während die Form Drack 4 dort bis 
in neronisch-flavische Zeit präsent bleibt, sind die 
Teller Drack 6 in der 7. und 8. Bauphase nicht mehr 
vorhanden1265. Von der Kragenrandschüssel Drack 
19 sind im Ensemble zwei Individuen vertreten. In 
Windisch-FWM taucht diese erstmals ab claudischer 
Zeit auf und stellt bis zum Ende des 1. Jh. n. Chr. eine 
beliebte Form dar1266.

D R A C K  2 0 – 2 2
Die Schüsseltypen Drack 20 und Drack 21 sind in 

der Verfüllung mit je drei Exemplaren vertreten. Die 
ältere, rottonige Form Drack 21 kommt in Windisch-
FWM bereits in den spätaugusteischen Schichten vor 
und ist auch in spätflavischen Kontexten noch ver-
treten1267. Die Exemplare im Ensemble weisen einen 
nach aussen abgeknickten, gerillten Rand auf, wie es 
für die ab neronischer Zeit auftretende Spätform ty-
pisch ist1268. Im Legionslager werden die Drack 21 ab 
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der flavischen Zeit allmählich von der jüngeren, glat-
ten Schüssel Drack 20 abgelöst1269.

F E I N K E R A M I K
Die Dünnwandkeramik ist mit drei Bechern ver-

treten. Die sogenannte Firnisware kommt im Le-
gionslager seit dem 2. Viertel des 1. Jh. n. Chr. in 
grösseren Stückzahlen vor und hält sich für rund 
40 Jahre1270. Das im Ensemble enthaltene Exemplar 
Ke19 mit Griessbewurf und orangem Überzug stammt 
mit grosser Wahrscheinlichkeit aus Mittelitalien1271. 
Becher Ke20, welcher ebenfalls einen Griessbewurf 
aufweist, dürfte hingegen aufgrund des fleckigen, 
rotbraun glänzenden Überzuges ein Produkt aus 
Lyon sein1272. In Windisch-FWM ist dieser Becher 
vom Typ Vind. 238 sehr häufig und taucht selbst in 
den spätflavischen Schichten noch auf1273. Gegen 
Ende des 1. Jh. n. Chr. werden die dünnwandigen 
Becher aus Lyon durch die hart gebrannte Glanzton-
keramik abgelöst. Diese im Ensemble lediglich mit 
zwei kleinen Fragmenten vertretene Ware taucht in 
Windisch-FWM erstmals in den letzten beiden Jahr-
zehnten des 1. Jh. n. Chr. auf1274. Noch etwas früher, 
d. h. um 70/80 n. Chr. datiert ihr erstes Auftauchen 
in Baden1275.

G E B R A U C H S K E R A M I K ,  O X I D I E R E N D  G E B R A N N T
Die helltonige Gebrauchskeramik zeichnet sich 

durch eine heterogene Zusammensetzung in Bezug 
auf Gefässformen und Verzierungsstil aus. Zu den 
Relikten der späten Latènezeit zählen drei kleine 
Fragmente Ke21 mit geometrischer Bemalung. Die Tra-
dition der bemalten Gefässe lebt in Vindonissa, wenn 
auch äusserst selten vorkommend, bis in die Mitte 
des 2. Jh. n. Chr. fort1276. Von der Form her ebenfalls 
spätlatènezeitliche Wurzeln hat die feine Schale Ke22. 
Ihr Goldglimmerüberzug, welcher ab flavischer Zeit 
in Mode kommt, imitiert Vorbilder aus Metall1277. 
Um ein lokal hergestelltes Produkt, welches eben-
falls erstmals mit der Anwesenheit der XI. Legion in 
Erscheinung tritt, handelt es sich bei den drei bau-
chigen Schalen mit rötlich geflammter Oberfläche 
Ke231278. Gefässe mit dieser Oberflächenbehandlung 
kommen in Windisch-FWM ab der 7. Bauphase 
(spätflavisch) auf und sind bereits in der darauf fol-
genden nicht mehr präsent1279. 

Im Fundensemble enthalten sind im Weiteren ein-
fache, unverzierte Töpfe mit Horizontal- und Schräg-
rändern (z. B. Ke24) sowie Krüge mit Wulst- und Kra-
genrändern Ke25 – Ke28. Ebenfalls mit der XI. Legion in 
Verbindung gebracht wird die grosse Schüssel vom 
Typ Vind. 120 Ke29, welche vermutlich auf ein bron-
zenes Vorbild zum Händewaschen zurückgeht1280. 
Ein vergleichbares Exemplar ist in der Bauphase 7 
der Grabung Windisch-FWM vertreten und datiert 
in die spätflavische Zeit1281. 

G E B R A U C H S K E R A M I K ,  R E D U Z I E R E N D  G E B R A N N T
Bei der grautonigen Gebrauchskeramik dominiert 

die seit der Spätlatènezeit beliebte Nigra-Ware mit 
teilweise dunklem, glimmerhaltigem Überzug. Im 
Ensemble sind Töpfe und Becher mit Rillenzonen 
Ke30, Stempelmuster Ke31, Rädchendekor Ke32, feinen 
Barbotinepunkten Ke33 sowie Schlicküberzügen Ke34 
vertreten. In Vindonissa gehören diese Formen zu den 
Leitfunden in claudisch-neronischer Zeit, wobei sie 
auch in den Schichten des 2. Jh. n. Chr. noch verein-
zelt vorhanden sind. Entsprechende Gefässe wurden 
auch in der älteren Töpferei am Osttor von Augusta 
Raurica in der Zeit zwischen 50 – 80 n. Chr. produ-
ziert, weshalb es denkbar ist, dass diese von dort be-
zogen wurden1282. Ab der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. 
verlieren die reduziert gebrannten Töpfe und Becher 
zugunsten der von der XI. Legion neu eingeführten, 
rot überfärbten und geflammten Ware stetig an Be-
deutung1283. 

KO C H K E R A M I K
Der Übergang von der grautonigen Gebrauchske-

ramik zur Kochkeramik ist sowohl in Bezug auf die 
Magerung des Tones wie auch die Oberflächenbe-
handlung fliessend1284. Innerhalb der Kochgefässe 
bilden der grautonige Topf mit Kammstrichdekor 
Ke37, Ke38 und die teilweise geglättete, handgemachte 
Backplatte mit eingebogenem Rand Ke39, Ke40 die vor-
herrschenden Formen1285. Unter den Kochtöpfen 
befinden sich zudem drei Exemplare der sogenann-
ten  Militärkochtöpfe Vind. 31 Ke35, Ke36 sowie ein da-
zugehöriger Deckel Ke41. Die ziegelroten, scheiben-
gedrehten Töpfe mit kompaktem Ton zeichnen sich 
durch einen bauchigen Gefässkörper, einen kurzen 
Hals und eine kräftige Lippe aus1286. Da ein Gross-
teil der Töpfe keine Russspuren aufweist, muss da-
von ausgegangen werden, dass diese nicht nur zum 
Kochen, sondern auch als Vorratsgefässe gedient 
haben1287. Produziert wurden die Militärkochtöpfe 
in den Ziegel- und Töpfereibetrieben der XI. Legion, 
welche 12 km flussaufwärts von Vindonissa entfernt, 
im Gemeindegebiet des heutigen Hunzenschwil 
(AG) lagen1288. In Windisch-FWM treten diese erst-
mals ab der 6. Bauphase auf und machen in der dar-
auffolgenden Phase bereits die Hälfte aller Kochtöpfe 
aus1289. Dass sie die zur Zeit der XIII. und XXI. Le-
gion beliebten grautonigen Töpfe mit Kammstrich-
dekor allmählich verdrängten, scheint ein regionaler 
Trend gewesen zu sein1290. 

R E I B S C H Ü S S E L N
Unter den drei vorhandenen Reibschüsseln las-

sen sich zwei Typen fassen. Bei Ke43 handelt es sich 
um eine frühe Reibschüsselform mit Steilrand 
(Vind. 561), welche für frühkaiserzeitliche Ensemb-
les typisch ist. Sie taucht in unserem Gebiet ab der 
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1291 Schucany u. a. 1999, 74.  1292 Vgl. Schucany u. a. 1999,74. Die 
beiden im Ensemble enthaltenen Reibschüsseln entsprechen der frü-
hen Variante, welche sich durch einen hell- bis grünbeigen Ton, eine 
deutlich gerillte Wandung und eine Leiste auf Höhe des Randes aus-
zeichnen.  1293 Schucany u. a. 1999, 78.  1294 Martin-Kilcher 1994, 
360.  1295 Martin-Kilcher 1987, 54 bzw. 204.  1296 Martin-Kilcher 
1987, 54.  1297 Martin-Kilcher 1994, 414.  1298 Martin-Kilcher 
1994, 436.  1299 Jahn 1909, 111.  1300 Der Malteser-Spitz ist eine 
Hunderasse, welche aus dem Mittelmeerraum stammt und seit dem 
Hellenismus, vor allem aber in der Kaiserzeit, unter den figürlichen 
Darstellungen von Klein-/Schosshunden dominiert (von Gonzenbach 
1986, 228).  1301 von Gonzenbach 1986, 230. Die Hundeterracotten 
tauchen zur Mehrheit in funerären Kontexten auf, weshalb sie wohl 
eine bestimmte Rolle im Bestattungsritus spielten.  1302 Vgl. von 
Gonzenbach 1986, 230. bzw. Taf. 110.  1303 Meyer-Freuler 1998, 136.  
1304 Vgl. Loeschke 1919, 218.  1305 Fünfschilling 1989, 286. Zur 
Aufbewahrung von Salben wurden sie nicht zuletzt wegen der konser-
vierenden Eigenschaften des Alabasters verwendet.  1306 Fünfschil-
ling 1989, 318. Die Alabasterflaschen aus Augst stammen mehrheitlich 
aus schlecht datierbaren Schichtzusammenhängen, welche Keramik-
material aus dem 1. – 3. Jh. n. Chr. enthalten. Was ihre Herkunft be-
trifft, ist man sich nicht sicher, ob die Steingefässe in Italien hergestellt 
oder ob sie aus Ägypten importiert wurden.  1307 Meyer-Freuler 
1998, 51.  1308 Rüti 1991, 324.  1309 Benguerel u. a. 2010, 123 mit 
Verweisen auf ältere Literatur.  1310 Riha 1990, 106.  1311 Trumm/
Flück 2013, 233 f.  1312 Vgl. Meyer-Freuler 1998, 94.  1313 Vgl. 
Kap. IV.7.6.3.  

2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. auf und hält sich bis ins 3. 
Viertel des 1. Jh. n. Chr.1291. Bei den beiden anderen 
Exemplaren Ke44 handelt es sich um Reibschüsseln 
mit Kragenrand und Randleiste. Dieser Typ Vind. 
567 wurde vereinzelt schon in augusteischer Zeit im-
portiert und setzt sich im 3. Viertel des 1. Jh. n. Chr. 
als Hauptform durch1292. 

V O R R AT S -  U N D  T R A N S P O R TG E FÄ S S E
Die Dolien sind im Ensemble mit nur einem Indi-

viduum vertreten. Es handelt sich dabei um ein re-
duzierend gebranntes Exemplar mit rechwinkligem 
Horizontalrand Ke45. Diese Form taucht erstmals im 
2. Viertel des 1. Jh. n. Chr. auf und wird mit der Zeit 
vorherrschend1293.

Die insgesamt acht nachgewiesenen Amphoren 
verteilen sich relativ gleichmässig auf Öl-, Wein- und 
Fischsaucenamphoren. Bei den Weinamphoren sind 
Vertreter der Typen Gauloise 2/3 und 4 Ke47, Ke48 vor-
handen, welche ab der Mitte des 1. Jh. n. Chr. häufig 
sind und im 2. Jh. n. Chr. das Typenspektrum der 
Weinamphoren dominieren1294.

Die Ölamphore vom Typ Dressel 20 ist sowohl 
als ältere Form (Profilgruppe B) mit zylindrischem, 
aufgestelltem Wulstrand und Innenkehlung wie auch 
als jüngerer Typ (Profilgruppe C) mit dreieckigem, 
nach innen umgelegtem Rand Ke49 im Ensemble 
enthalten. Erstere datiert in tiberisch-claudische 
Zeit1295, während der jüngere Typ erstmals ab Mitte 
des 1. Jh. n. Chr. auftritt und ab flavischer Zeit bis 
über die Mitte des 2. Jh. die am häufigsten nachge-
wiesene Form darstellt1296. 

Die Fischsaucenamphoren sind im Ensemble mit 
mindestens zwei Individuen vertreten, wovon Ke46 
aufgrund ihres dicken Kragenrandes und der spitz 
auslaufenden Lippe dem Typ Dressel 9 zugeordnet 
werden kann. Fischsaucenamphoren mit dieser Form 
tauchen ab claudischer Zeit auf, wobei ihr Rand 
in flavischer Zeit zunehmend «überhängender» 
wird1297. Auf zwei weiteren Fragmenten, welche wohl 
ebenfalls von Fischsaucenamphoren stammen, sind 
eingeritzte Graffiti erhalten. Bei Fragment Ke50 dürfte 
es sich um eine Massangabe (M(odii) I S(extarii [..]) 
handeln, während das Graffiti auf Fragment Ke51 ei-
nen eingeritzten Namen (ACI [..]) darstellen könnte. 
Um einen Import aus der Mittelmeerregion handelt 
es sich bei der Dattelamphore vom Typ Camulodu-
num 189 Ke52, welche in unserem Gebiet bereits ab 
augusteischer Zeit auftaucht1298.

W E I T E R E  K E R A M I S C H E  E R Z E U G N I S S E
In der Verfüllung ist ein Ziegelfragment mit einem 

Stempel der XXI. Legion vertreten, welcher nach 
der Typologie von Jahn der Ausführung 4b Bk53 ent-
spricht1299. Zu den aussergewöhnlichen Funden zählt 
das rechte Kopffragment eines Terracotta-Hünd-

chens Ke54, eines sogenannten Malteser-Spitzes1300. 
Diese mehrheitlich aus Mittelgallien importierten 
Terracottafiguren sind typisch für die 2. Hälfte des 
1. Jh. n. Chr.1301. Ein vergleichbares Exemplar eines 
Terracottahündchens aus Vindonissa stammt aus ei-
nem frühflavischen Kontext1302. 

Öllampen sind in der Verfüllung lediglich mit zwei 
kleinen Wandfragmenten vertreten. Ihr heller, bräun-
licher, schlecht haftender Überzug kann als Hinweis 
für die Produktion in Vidy oder Lyon gedeutet wer-
den1303. Ein Fragment dürfte von einer Bildlampe 
vom Typ Loeschke IB (ab tiberischer Zeit) stam-
men1304. Eine genaue zeitliche Einordnung ist auf-
grund des fehlenden Bildmotivs nicht möglich.

S T E I N ,  G L A S  U N D  B U N T M E TA L L
Zu den Luxusobjekten des Ensembles zählt eine 

feine, polierte Alabasterflasche Al55, in welcher man 
Öle und Salben aufbewahrt hat1305. Die Tradition 
dieses Gefässtyps reicht im Orient bis weit ins 
2. Jt. v. Chr. zurück, wobei er auch in römischer Zeit 
noch hergestellt wurde. In Augst wurden mehrere 
dieser Alabasterflaschen nachgewiesen. Näherungs-
weise datieren lässt sich nur ein entsprechender 
Fund aus Mainz, der ins 1. Jh. n. Chr. weist1306.

Glas ist im Fundmaterial durch mehrere Wandfrag-
mente von Rippenschalen Typ Isings 3 Gl56, Gl57 vertre-
ten, welche als Leitform für das gesamte 1. Jh. n. Chr. 
gilt1307. In der Verfüllung enthalten sind ausserdem 
ein kleines handgeblasenes Töpfchen mit einge-
schnürtem Fuss Gl58 sowie eine Wandscherbe eines 
sogenannten Knospenbechers Gl59, welcher ab der 
zweiten Hälfte des 1. Jh. n. Chr. auftaucht1308. 

Unter den Bronzeobjekten sticht der Scharnier-
deckel Bm61 einer Kanne vom Typ Pompeji heraus. 
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Hergestellt wurden diese – hauptsächlich in militä-
rischem Kontext belegten Kannen – ab spätclaudi-
scher Zeit, wobei ihr Schwerpunkt in spätneronisch-
frühflavischer Zeit liegt1309. Zeitlich nur schwer ein-
ordnen lässt sich der bronzene Nietkopf Bm62, welcher 
wohl zu einem Pferdegeschirr gehören dürfte. Das 
Gleiche gilt in Bezug auf die Datierung für die Haar-
nadel mit unverziertem, rundem Kopf Bm63, welche 
vom 1. bis ins 4. Jh. n. Chr. produziert wurde1310.

A R C H Ä O B OTA N I S C H E  F U N D E 
Gemäss Ö. Akeret (siehe Kap. V.5.2.7.) scheint in 

der Grube neben allerlei Hausrat auch Mist und La-
trinenmaterial entsorgt worden zu sein. Unter den 
überwiegend mineralisiert erhaltenen Sämereien 
zählt die Hälfte zu den Grünlandpflanzen. Häufig 
sind auch die Kulturpflanzen mit ca. 30 %. In der 
Grubenverfüllung konnte er zudem mehrere Ge-
würze wie Dill (Anethum graveolens), Sellerie (Apium 
graveolens), Koriander (Coriandrum sativum) und 
Fenchel (Foeniculum vulgare) nachweisen. Zu den 
besonders raren Funden zählen ein Same von Gar-
tenkresse (Lepidium sativum) sowie zwei Nadeln und 
eine Knospe des Gemeinen Wacholders (Juniperus 
vulgaris).

3 . 3 . 3  D AT I E R U N G
Zu den frühesten TS-Gefässformen innerhalb des 

Ensembles zählen die Teller Drag. 15/17 und die 
Schälchen Drag. 24. Ihre jüngeren Nachfolger Drag. 
18/31 und Drag. 27 überwiegen allerdings leicht, was 
trotz der geringen Materialbasis als zeittypisch ge-
wertet werden kann. Tendenziell noch etwas jünger 
sind die mit fünf Exemplaren vertretenen Schalen 
Drag. 22/23, deren Schwerpunkt in neronisch-früh-
flavischer Zeit liegt. Zu den typisch flavischen TS-
Formen gehören die Schalen Drag. 35/36, von denen 
in der Verfüllung drei Individuen belegt sind. Eben-
falls in flavischer Zeit, d. h. im letzten Viertel des 
1. Jh. n. Chr., taucht in Vindonissa die Schüssel vom 
Typ Curle 11 auf, welche im Ensemble mit einem In-
dividuum präsent ist. Von den insgesamt acht nach-
gewiesenen Reliefschüsseln Drag. 29 datieren zwei 
in claudisch-neronische Zeit, während vier während 
der Regierungszeit Vespasians fabriziert wurden. Die 
Schüssel Drag. 37, welche im Legionslager vereinzelt 
bereits in frühflavischer Zeit vorkommt, fehlt hinge-
gen gänzlich.

Bei der Feinkeramik dominieren die in erster Li-
nie während der 1. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. beliebten 
dünnwandigen Becher aus Lyon. Die ab 70/80 n. Chr. 
neu aufkommende Glanztonware ist dagegen kaum 
vertreten. 

Bei der Gebrauchs- und Kochkeramik überwiegen 
im Fundmaterial die wohl mehrheitlich lokal und in 
spätlatènezeitlicher Tradition produzierten, grauto-

nigen Töpfe und Teller. Daneben treten auch erste 
Vertreter der ab flavischer Zeit aufkommenden Neu-
erscheinungen wie sogenannte geflammte und mit 
Goldglimmer überzogene, helltonige Keramik auf. 
Diese werden, wie die beiden im Ensemble enthalte-
nen Militärkochtöpfe, mit der spätestens ab 71 n. Chr. 
anwesenden XI. Legion in Verbindung gebracht1311.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass bei allen 
Keramikgattungen sowohl Formen aus claudisch-
neronischer Zeit als auch gänzlich neue, ab flavischer 
Zeit aufkommende Gefässtypen vertreten sind. Bei 
der Gebrauchs- und Kochkeramik ist dieser Wandel 
in Bezug auf Herstellungstechnik und Gestaltung 
der Gefässe mit dem Wechsel von der XXI. zur XI. 
Legion in Verbindung zu bringen. Hinsichtlich des 
Formenspektrums sowie der etwas häufigeren clau-
disch-neronischen Formen lassen sich am ehesten 
Parallelen zur Bauphase 6 von Windisch-FWM fest-
stellen. Zwar fehlen dort die Glanztonware, die ge-
flammte Keramik und die Schüsseln vom Typ Vind. 
120, allerdings sind in der darauffolgenden Bauphase 
7 (spätflavisch) bereits die Schüsseln Typ Drag. 37 
sowie die Glanztonbecher in grösserer Stückzahl 
vertreten1312. Somit dürfte das Keramikensemble 
aus Grube G12.10 in frühflavische Zeit, d. h. um 
70 – 80 n. Chr., datieren.

3 .4  V E R G L E I C H E N D E  A N A LY S E  Z W E I E R 
G R U B E N V E R FÜ L L U N G E N  G 14.12 U N D  G 14. 2 2

Erik Martin

3 .4 .1  B E F U N D

D I E  G R U B E  G 14. 12
Die Grube G14.12 befindet sich im Hinterhofbe-

reich des Gebäudes 14.21313 ▶ 271. Es handelt sich um 
eine runde Grube mit ca. 0,8 m Durchmesser, die 
ca. 2 m trichterförmig in den anstehenden Schot-
ter gegraben wurde. Eine im Profil deutlich von der 
lehmigen Verfüllung Sch78a–c zu unterscheidende 
kiesigere Hinterfüllung Sch77 belegt die Existenz 
einer Verschalung der Grube mit einem oder mehre-
ren Holzfässern oder einem Weidengeflecht. Von der 
Grubenverfüllung sind die Schichten Sch78a–c er-
halten. Diese werden von den eingesunkenen Deck-
schichten Sch265, Sch67, Sch128 und Sch70 über-
deckt. Ihr starkes Einsinken spricht für einen orga-
nischen Charakter der Verfüllungen, namentlich der 
Schichten Sch78a und c. Diese werden von der hellen, 
dünnen und flächig fassbaren Kiesschicht Sch78b ge-
trennt. Bei der Verfüllung der Grube durch Sch78a–c 
handelt es sich somit um drei klar trennbare Ereig-
nisse, die jedoch in sehr geringem zeitlichem Ab-
stand zueinander stehen können. Die konkave Form 
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1314 Vgl. Kap. IV.7.6.3.  1315 Vgl. Kap. IV.7.6.5, bes. Anm. 541.  
1316 Auch bei Grube G14.22 werden die Keramikfragmente und 
Individuen aus der Deckschicht und den Hinterfüllungen nicht be-
rücksichtigt.  1317 Benguerel u. a. 2010, 85.  1318 Aus Gründen 
der besseren Übersicht werden im Folgenden die Keramikgattungen 
beider Gruben gemeinsam diskutiert. Für die Datierung der einzel-
nen Gruben sowie im Katalog werden die einzelnen Befunde wieder 
getrennt angesprochen.  1319 S. Wyss erklärt diese rasche Zunahme 
mit mehreren grossen Lieferungen in kurzer Zeit. Wyss 2005a, 17.  
1320 Meyer-Feuler 1998, 91.  1321 Wyss 2005a, 18.  1322 Hartley/
Dickinson 2008c, 372.  1323 Wyss 2005b, 63.  1324 Furger/Desch-
ler-Erb 1992, 54; Wyss 2005b, 63.  1325 Ein Stempel mit der Inschrift 
OFBASS ist im Fundmaterial von Windisch Spillmannwiese vorhan-
den und wird dem Töpfer Bassus iii (85 – 120 n. Chr.) zugeschrieben, 
doch erscheint nach einer genaueren Untersuchung aufgrund des un-
gewöhnlich grossen Freiraumes zwischen OFBASS und dem Ende 
des Stempels die Lesung als OFBASSI korrekt. Bolliger/Tortoli 2013, 
385; Hartley/Dickinson 2008b, 36.  1326 Hartley/Dickinson 2008b, 
18.  1327 Meyer-Freuler 2013, 396.  1328 Hartley/Dickinson 2008a, 
Albinus iii 9a. Abbildung des Stempels: Vernhet 1981, Abb. 5; Datie-
rung: Polak 2000, 162.  1329 Meyer-Freuler 1998, 91; Meyer-Freuler 
2003, 314.  1330 Furger/Deschler-Erb 1992, 46; Meyer-Freuler 1998, 
55.  1331 Furger/Deschler-Erb 1992, 50.  1332 Engeler-Ohnemus 
2010, 368.  1333 Meyer-Freuler 1998, 46.  1334 Polak 2000, 282. 
In Vindonissa sind bislang nur wenige Stücke des Passienus bekannt. 
Dagegen tragen annähernd 70 Individuen im Keramiklager von Vi-
tudurum diesen Herstellerstempel. Ebnöther/Eschenlohr 1985, 255.  
1335 Wyss 2005a, 21; Engeler-Ohnemus 2010, 101.  1336 Meyer-
Freuler 1998, 309.  1337 Zum Beispiel Ettlinger/Simonett 1952, 38; 
Engeler-Ohnemus 2010, 373, 378.  1338 Meyer-Freuler 1998, 309.  
1339 Meyer-Freuler 1998, 309.  1340 Schucany 1996, 107, 166.  
1341 Schucany 1996, 107.  1342 Meyer-Freuler 2013, 351.  

der Grubensohle, die tiefer als die Hinterfüllungen 
in den Boden eingreift, ist wohl durch mehrfaches 
Ausschöpfen der Grube entstanden, wobei jeweils 
auch zusätzliches Material der Grubensohle entfernt 
wurde1314.

D I E  G R U B E  G 14. 2 2
Die Grube G14.22 zeichnete sich im hinteren Teil 

der Parzelle 14 nach dem maschinellen Abtrag des 
Humus ab und wurde mit dem Bagger geschnitten 
▶ 126.

Die Grube besitzt eine runde Form mit einem 
Durchmesser von 0,6 m und wurde 2,2 m in den an-
stehenden Boden eingetieft. Wie bei Grube G14.12 
wurde auch hier die Baugrube trichterförmig ange-
legt. Mineralisierte Holzreste zwischen Verfüllung 
und Hinterfüllung belegen, dass die Grube mit ei-
nem oder mehreren übereinanderstehenden Holz-
fässern verschalt war1315.

An der Grubensohle befinden sich die Überreste 
der Verfüllung Sch287, die einige Besonderheiten 
aufweist. Ihre nach oben konkave Form, die Menge 
an sehr gross fragmentierten Funden – darunter eine 
komplette Schüssel Drag. 29 –, die graubraune Farbe 
des Sediments sowie der Fund eines Koprolithen er-
lauben die Deutung der Schicht als Bodensatz einer 
nicht komplett ausgeschöpften Latrine.

3 .4 . 2  D I E  K E R A M I K E N S E M B L E S  A U S  D E N  G R U B E N 
G14.12 U N D  G14. 22

Für die Bestimmung der Mindestindividuenzahl 
wurden die Randscherben sowie die gestempelten 
Bodenscherben verwendet. Aufgrund ihrer eindeuti-
gen Identifizierbarkeit wurden im Falle der TS-Imita-
tion auch die Bodenscherben und bei den Schüsseln 
Typ Drack 20 – 22 die Wandscherben miteinbezogen.

D I E  K E R A M I K  D E R  G R U B E  G 14. 12
Die Fundkomplexe der drei Verfüllschichten 

Sch78a–c der Grube G14.12 umfassen 127 Keramik-
fragmente, die sich mindestens 16 Individuen zuwei-
sen lassen. Aufgrund dieser geringen Anzahl ist ein 
Vergleich mit anderen Grubenbefunden nicht mög-
lich. Bemerkenswert ist allerdings das Fehlen von 
Glanztonkeramik.

D I E  K E R A M I K  D E R  G R U B E  G 14. 2 2
Die Verfüllung der Grube G14.22 umfasst 320 Ke-

ramikfragmente, die von mindestens 37 Individuen 
stammen1316. Dass die Gesamtzahl der Individuen 
auch bei dieser Grubenverfüllung eher gering aus-
fällt, ist bei den nachfolgenden Betrachtungen zu be-
rücksichtigen.

Der Anteil der TS ist mit 25 und 30 % vergleichbar 
mit jenem der Grube G12.10. Ebenfalls identisch ist 
der hohe Anteil an oxidierend und reduzierend ge-
brannter Gebrauchskeramik, die dem Bild der älteren 
Bauphase 3 von Windisch-Areale ZG entspricht1317. 
Wie bereits in Grube G14.12 ist auch hier das kom-
plette Fehlen von Glanztonkeramik festzustellen.
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271 WindischAlte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Aufbau der Grube G14.12. 
M. 1:40.
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T E R R A  S I G I L L ATA 1318
Sämtliche TS-Fragmente in den ausgewerteten 

Fundkomplexen stammen aus südgallischer Produk-
tion. 

Die zwei Teller des Typs Drag. 15/17 gehören zu 
den frühesten Tellerformen aus Südgallien und sind 
in Vindonissa bis in die 30er-Jahre des 1. Jh. n. Chr. vor- 
herrschend. Ab der spättiberischen Zeit ist jedoch 
eine rasche Zunahme von Tellern des Typs Drag. 
18/31 zu verzeichnen1319, die zu einer schrittweisen 
Verdrängung des Typs Drag. 15/17 führt.  Trotzdem 
ist dieser im Fundmaterial der Abbruchschicht von 
Bauphase 7 von Windisch-FWM in den letzten Jahr-
zehnten des 1. Jh. noch zahlreich vertreten1320, ver- 
schwindet aber im ersten Viertel des 2. Jh. fast gänz-
lich1321. Besonders hervorzuheben ist der Teller Ke74, 
der mit einem Stempel des Töpfers C. Ex. Albinus 
Ste11 aus den Jahren 55 – 70 n. Chr. versehen ist1322. 

Teller des Typs Drag. 18/31 sind im Fundmaterial 
der beiden Gruben mit sieben Individuen vertreten. 
Sie erscheinen in Vindonissa bereits ab den 30er-
Jahren des 1. Jh. im Fundmaterial1323. Dieser Teller 
hatte eine sehr lange Verwendungsdauer und erlebte 
seine grösste Verbreitung am Ende des 1. und im ge-
samten 2. Jh.1324. Die Teller Ke75 und Ke112 weisen einen 
gut lesbaren Herstellerstempel auf. Der Stempel auf 
Teller Ke75 (Ste7) liest sich OFBASS(I?) und kann zu 
OFBASSI ergänzt werden1325. Er wird dem Töpfer 
Bassus (i) zugeschrieben, der ihn zwischen 45 und 
70 n. Chr. in seiner Produktion nutzte1326, und ist 
in Vindonissa häufig überliefert1327. Der Stempel Ste2 
von Ke112 lässt sich als ALBINI entziffern und wird 
dem Töpfer Albinus iii zugewiesen, welcher von 
60 – 80 n. Chr. produzierte1328. Der Teller weist an-
haftende Phosphatausfällungen auf.

Die Schalen sind im Fundmaterial mit den Typen 
Drag. 22/23, 27 und dem Typ Hofheim 9 vertreten. 
Das Schälchen Drag. 27 Ke98 weist in Vindonissa eine 
sehr lange Laufzeit auf und erscheint ab augusteisch-
frühtiberischer Zeit, ist aber auch noch in der Bau-
phase 7 von Windisch-FWM Ende des 1. Jh. enthal-
ten1329. 

Die Schalen des Typs Hofheim 9 Ke97 erscheinen 
tendenziell ein wenig später, ab spättiberisch-claudi-
scher Zeit und sind bis Ende des 1. Jh. nur vereinzelt 
vorhanden1330. Das mit zwei Exemplaren vertretene 
flachzylindrische Schälchen Drag. 22/23 erreicht 
seinen grössten Verbreitungsgrad in neronisch-flavi-
scher Zeit1331. 

Die Schüsseln mit Reliefdekor sind mit fünf Indi-
viduen des Typs Drag. 29 und zwei Individuen des 
Typs Drag. 30 vertreten. 

Die Fragmente der ab tiberischer Zeit auftretenden 
Schüsseln des Typs Drag. 30 Ke72 und Ke73 weisen beide 
einen doppelten Eierstab auf1332. Das  Relief ist bei 
beiden Fragmenten nicht identifizierbar. 

Die frühesten Funde der Schüssel Drag. 29 sind 
in Vindonissa im Fundmaterial der Bauphase 4 von 
Windisch-FWM – ab spättiberisch-frühclaudischer 
Zeit – belegt1333. Von besonderem Interesse ist die 
komplett erhaltene Schüssel Ke111. Der Stempel der 
Schüssel lässt sich als OFPASSIE(N?) Ste16 lesen und 
kann dem Töpfer Passienus zugeordnet werden, der 
in La Graufesenque zwischen 55 und 80 n. Chr. pro-
duzierte1334. Die Schüssel weist starke anhaftende 
Phosphatausfällungen auf.

T E R R A  S I G I L L ATA - I M I TAT I O N
Die Formen der TSI machen nur einen kleinen 

Teil des Fundmaterials in Vindonissa aus1335. Auch 
im vorliegenden Material lassen sich nur zwei Teller 
anhand von Bodenscherben identifizieren.

D R A C K  2 0 – 2 2
Von der engobierten Schüssel in einheimischer 

Tradition des Typs Drack 21 finden sich ein Wand-
fragment Ke101 und eine Randscherbe Ke67 im Fund-
material. Diese ab der spätaugusteischen Zeit pro-
duzierte Schüssel erfreut sich bis in spätflavische  
Zeit anhaltender Beliebtheit1336. Bemerkenswert ist 
das gänzliche Fehlen der Schüsseln vom Typ Drack 
20.

F E I N K E R A M I K
Aus den Verfüllungen beider Gruben stammen je 

eine Schälchen und ein Becher der aus Lyon impor-
tierten Feinkeramik. Bei Ke102 handelt es sich um ein 
Schälchen der Form Vind. 223 mit braunem Über-
zug und äusserlichem Griessbewurf, wie sie häufig 
im Fundmaterial von Vindonissa zu finden sind1337. 
Die Grabung von Windisch-FWM zeigt, dass diese 
Schälchen im Gebiet von Vindonissa eine relativ 
lange Laufzeit ab tiberisch-claudischer Zeit bis in 
die letzten, flavisch datierenden Bauphasen aufwei-
sen1338. Der Becher Ke77 der Form Vind. 238 lässt sich 
in den gleichen Zeitraum datieren1339. 

G E B R A U C H S K E R A M I K ,  O X I D I E R E N D  G E B R A N N T
Die Krüge mit gerilltem Kragenrand Ke78 und Ke115 sind 

in Baden zwischen 15 und 30 n. Chr. überliefert1340, 
während die Krüge mit getrepptem Kragenrand Ke104 

und Ke114 sowie der Krug mit einfachem senkrechtem 
Rand Ke69 dort erst ab claudischer Zeit verbreitet 
sind1341. Die Wandscherbe Ke68 mit geflammter Ober-
fläche wird den Legionstöpfereien der XI. Legion zu-
geschrieben1342. 

G E B R A U C H S K E R A M I K ,  R E D U Z I E R E N D  G E B R A N N T
Der vorherrschende Typ der grautonigen, nur fein 

gemagerten Gebrauchskeramik ist der mit mindes-
tens fünf Individuen vertretene Schultertopf. Dieser 
findet sich im nordalpinen Gebiet ab spätauguste-
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1343 Ammann 2002, 45.  1344 Schucany u. a. 1999, 60.  
1345 Ettlinger/Simonett 1954, 16.  1346 Schucany u. a. 1999, 
67.  1347 Meyer-Freuler 2013, 351.  1348 Schucany u. a. 1999, 74.  
1349 Schucany u. a. 1999, 74.  1350 Ettlinger/Simonett 1954, 19; 
Meyer-Freuler 1998, 67; Meyer-Freuler 1998, 68.  1351 Dieser Typ ist 
eine direkte Weiterentwicklung der Amphore Gauloise 3. Der Über-
gang gestaltete sich jedoch sehr fliessend, was eine sichere Zuordnung 
zum Typ 3 oder 4 nur unter Berücksichtigung grosser Vergleichsserien 
ermöglicht. Darum spricht S. Martin-Kilcher in ungenau bestimmba-
ren Fällen vom Typ 3/4. Martin-Kilcher 1994, 360.  1352 Martin-
Kilcher 1987, 50.  1353 As oder Dupondius: Mü583; Mü593; As oder 
Semis: Mü681; Mü682; Dupondius: Mü599; alle Münzen des Ensembles 
vgl. Anm. 544.  1354 Mü583.  1355 Ausführliche Überlegungen vgl. 
auch Kap. IV.7.5.5.  1356 Meyer 2014. Zur Bestimmungs- und Aus-
wertungsmethodik vgl. Kap. V.4.2.  1357 Unklar bleibt, ob die Ver-
bissspuren von Omnivoren (Schweine) oder Carnivoren (Hunde) 
stammen.  1358 Die Funde der Deckschichten aus der Grube G14.12 
wurden im Rahmen einer Projektarbeit an der Universität Basel im 
Jahre 2015 vom Autor ebenfalls untersucht.  1359 Vgl. Kap. IV.7.6.4.  
1360 Vgl. ▶ Beilage 14 sowie Kap. IV.7.6.3.  1361 Vgl. Meyer-Freuler 
1998, 94.  

ischer Zeit im Fundmaterial römischer Siedlun-
gen und erfreut sich besonders in der 1. Hälfte des 
1. Jh. n. Chr. grosser Beliebtheit1343. In Vindonissa 
geht seine Häufigkeit im Laufe der 2. Hälfte des 1. Jh. 
stetig zurück1344. Bei Ke106 handelt es sich um einen 
Schultertopf des Typs Vind. 92, der vor allem in der 
2. Hälfte des 1. Jh. hergestellt wurde1345. 

Das weitere Formenspektrum umfasst Becher, 
Töpfe sowie einen grautonigen Krug mit nahezu ge-
radem Rand und Wulstlippe, die im gesamten 1. Jh. 
im Fundmaterial vertreten sind. 

KO C H TÖ P F E
Die in ihrem Formenspektrum über lange Zeit 

sehr beständigen Kochtöpfe sind im untersuchten 
Fundmaterial mit dem scheibengedrehten Kochtopf 
Ke80 vertreten, der Reste eines horizontal verlaufen-
den Kammstrichmusters aufweist, das besonders im 
1. Jh. verbreitet war1346. Besonders hervorzuheben ist 
der Kochtopf Ke92 mit klobigem Leistenrand, der in 
Vindonissa ab flavischer Zeit in grossen Mengen im 
Fundmaterial erscheint und als sogenannter Militär-
kochtopf der XI. Legion angesprochen wird1347.

R E I B S C H Ü S S E L N
Aufgrund ihrer sehr langlebigen Formen haben 

Reibschüsseln, wie auch die Amphoren, einen nur 
sehr ungenauen datierenden Charakter. Die einzige 
Reibschüssel im Fundmaterial Ke116 gehört dem Typ 
Reibschüssel mit Kragenrand und Randleiste an1348. 
Dieser Typ ist bei den lokalen Reibschüsseln ab dem 
3. Viertel des 1. Jh. vorherrschend, tritt aber bereits 
ab augusteischer Zeit vereinzelt als Import auf1349.

V O R R AT S -  U N D  T R A N S P O R TG E FÄ S S E
Im Fundmaterial der Grubenverfüllungen ist des 

Weiteren ein grautoniges Dolium Vind. 88 vertreten 
Ke109. Dieser Form ist nach der Mitte des 1. Jh. in Kera-
mikensembles von Vindonissa mit grosser Stetigkeit 
vertreten. Sie tritt jedoch bereits in spätclaudisch-
neronischer Zeit in Bauphase 5 von Windisch-FWM 
auf1350.

Die Amphore des Typs Gauloise 3/4 oder 4, die 
besonders ab der Mitte des 1. Jh. vorkommt, ist mit 
Ke94 und Ke95 zweimal vertreten1351. Dagegen tauchen 
Amphoren des Typs Dressel 20 Ke110 bereits früher, ab 
augusteischer Zeit, im Fundmaterial auf. Beide Ty-
pen weisen sehr lange Laufzeiten bis Ende des 3. Jh. 
auf1352.

3 .4 . 3  M Ü N Z F U N D E
In der untersten Verfüllung Sch287 der Grube 

G14.22 befand sich eine Ansammlung von 29 Mün-
zen. Diese fanden sich vor allem einzeln oder in zu-
sammenkorrodierten Klumpen von bis zu vier Mün-
zen nahe der Grubensohle, vereinzelte Stücke verteil-

ten sich aber auch in einer Höhe von 20 cm entlang 
der Grubenwand. Bei den Münzen handelt es sich 
um 24 Asse und einen Dupondius, während bei vier 
Exemplaren die Bestimmung unklar bleibt1353. Auf-
grund der starken Korrosion lässt sich der Münzherr 
nur bei einer einzigen Münze, einem Dupondius des 
Vespasian, identifizieren1354.

Aufgrund der in einigen Fällen zusammenkorro-
dierten Münzen ist es sehr wahrscheinlich, dass alle 
29 Münzen zum gleichen Zeitpunkt in die Grube 
gelangten. Eine Deponierung ist aufgrund des latri-
nösen Sediments der Grube wenig wahrscheinlich. 
Vielmehr dürfte es sich um den Verlust einer Geld-
börse handeln1355.

3 .4 .4  K O P R O L I T H E N
In Grube G14.22 befanden sich in den Schichten 

Sch288 und Sch287 mehrere Koprolithen, von de-
nen ein Exemplar aus der Schicht Sch288 geborgen 
wurde.

Der Fund von Koprolithen innerhalb der beiden 
Schichten ist neben der grünlichen Färbung der 
Schicht ein starkes Indiz für eine Nutzung als Latrine. 
Es bleibt jedoch zu untersuchen, ob es sich dabei um 
eine direkte Nutzung handelte oder ob Latrinense-
dimente einer anderen Latrine in die Grube G14.22 
verfüllt wurden.

3 .4 . 5  T I E R K N O C H E N
Die Analyse der Knochen aus den Verfüllungen der 

Gruben G14.12 und G14.22 wurde im Rahmen einer 
Projektarbeit am IPNA der Uni Basel durch Jana 
Meyer bearbeitet und in Form eines unpublizierten 
Berichts vorgelegt1356. Dabei fokussierte sie sich auf 
die Bestimmung der Tierart, die Identifizierung des 
Körperteils sowie taphonomische Veränderungen 
wie Oberflächenbehandlung und Schlacht- sowie 
Verbissspuren. Die Bestimmung des Schlachtalters 
sowie des Geschlechts konnte nicht in die Analyse 
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miteinbezogen werden. Im Folgenden werden die 
wichtigsten Resultate des Berichtes zusammenge-
fasst.

G R U B E  G 14. 12
Aus Grube G14.12 wurden 90 Knochen unter-

sucht. Davon stammen zwei Drittel aus der untersten 
Verfüllung Sch78c, während ein Drittel der oberen 
Verfüllung Sch78a entstammt. Bei sieben Knochen 
(7,8 %) wurden Verbissspuren festgestellt, was darauf 
schliessen lässt, dass ein gewisser Teil des Materials 
vor der Entsorgung in der Grube an einem anderen 
Ort deponiert und für fleischfressende Tiere zugäng-
lich war1357.

82 Fragmente waren artlich bestimmbar. Davon 
stammt eine deutliche Mehrheit (71 %) vom Rind. 
Das Skelettspektrum zeigt eine deutliche Überver-
tretung der Schädelteile, darunter hauptsächlich 
Hornzapfen. Bei den Rinderknochen dürfte es sich 
daher in erster Linie um Werkstatt- und nicht um 
Speiseabfälle handeln.

Mit 14 % ist das Hausschwein am zweithäufigsten 
vertreten. Schafe/Ziegen machen einen Anteil von 
10 % aus, während das Huhn immerhin mit 5 % im 
Fundmaterial vertreten ist.

G R U B E  G 14. 2 2
Aus Grube G14.22 wurden 326 Knochen unter-

sucht. Dabei stammen 76 % der Funde aus der obers-
ten Verfüllung Sch289 und die restlichen 24 % aus der 
mittleren Verfüllung Sch288. Auch in dieser Grube 
weist ein Teil der Knochen (4,9 %) Verbissspuren 
auf. Das Tierartenspektrum gleicht auffallend der 
Grube G14.12. So ist auch hier der Rinderanteil mit 
72 % klar dominierend, während das Hausschwein 
mit 14 %, die Schafe/Ziegen mit 12 % und das Huhn 
mit 1 % vertreten sind. In dieser Grube sind auch drei 
Knochen eines Hundes (1 %) zu fassen. 

Die Analyse des Skelettspektrums der Rinderkno-
chen ergab, dass in dieser Grube das fleischreiche 
Stylopodium klar übervertreten ist, was auf die Ent-
sorgung von Speiseabfällen schliessen lässt.

3 .4 . 6  D AT I E R U N G
G R U B E  G 14. 12

Die Verfüllungsschichten Sch78a–c weisen mit den 
Tellern Drag. 15/17 und 18/31, der Schale Drag. 27 
und den Schüsseln Drag. 29 und 30 Formen auf, die 
bereits im 1. Viertel des 1. Jh. n. Chr. in Vindonissa 
erschienen und während des ganzen 1. Jh. präsent 
sind. Die Stempel des Bassus Ke75 und des Albinus Ke74 
erlauben aber eine Eingrenzung der Datierung auf 
die Zeit von etwa 45 – 70 n. Chr., sodass die Verfül-
lung nicht vor Mitte des 1. Jh. entstanden sein kann. 
Eine Betrachtung der Deckschichten lässt eine wei-
tere Eingrenzung des Entstehungszeitraumes zu1358. 

Direkt über der oberen Verfüllung Sch78a liegt die 
Kiesschicht Sch265, die in Phase III.3 im Hinterhof 
von Parzelle 14 eingebracht wurde1359. Diese wird 
von einer stark brandschutthaltigen Schicht Sch65 
bedeckt, die stratigrafisch mit dem Quartierbrand 
Ende der Phase III.4 zu Beginn der flavischen Zeit in 
Verbindung gebracht werden kann. Sowohl Schicht 
Sch265 als auch Sch65 enthalten jedoch keine ein-
deutig datierenden Funde. Die auf Sch65 folgende 
Schicht Sch128 enthält mit dem Fragment eines Mi-
litärkochtopfes der XI. Legion zumindest ein erst in 
flavischer Zeit auftretendes Element, was die Zuord-
nung von Schicht Sch65 zum Brandschutt des früh-
flavischen Quartierbrandes wahrscheinlich macht.

Für die Verfüllung der Grube G14.12 ist somit 
davon auszugehen, dass sie in neronischer Zeit ab 
50 n. Chr. entstand. Die aufgrund stratigrafischer 
Überlegungen vorgenommene Zuweisung der Grube 
in die spätclaudisch-frühneronische Phase III.2 wird 
somit bestätigt1360.

G R U B E  G 14. 2 2
Etwas einfacher gestaltet sich die Datierung der 

Grube G14.22. Aufgrund der Münze Mü583 aus der 
Münzbörse, die Vespasian als Münzherren aufweist, 
ergibt sich für die unterste Verfüllschicht Sch287 ein 
tpq von 69 n. Chr. 

Aus spätneronisch-frühflavischer Zeit stammt die 
komplette Schüssel Drag. 29 Ke111 des Passienus, die 
einen Entstehungszeitraum von 55 – 80 n. Chr. auf-
weist. Ähnlich wie die Verfüllung von Grube G14.12 
weisen auch die Verfüllschichten Sch288 und Sch289 
Keramiktypen auf, die in Vindonissa während des ge-
samten 1. Jh. n. Chr. in Gebrauch waren. Einzig das 
Fragment eines Kochtopfes der XI. Legion Ke92 in 
Schicht Sch289 datiert klar in flavische Zeit. Hinge-
gen fehlen Glanztonkeramik und Schüsseln des Typs 
Drag. 37 in allen Schichten der Verfüllung völlig. 
Diese sind in Windisch-FWM ab der spätflavischen 
Bauphase 6 bereits zahlreich vertreten1361. Somit ist 
eine Datierung der Grubenverfüllungen von G14.22 
in frühflavische Zeit (Phase III.4) sehr wahrschein-
lich.
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1362 Deschler-Erb/Akeret 2010.  1363 Morel 1994; Ginella u. a. 
2009.  1364 Vgl. Kap. V.3.4.  1365 Teilnehmende Studierende: Ma-
rianna Harmath, Sophia Joray, Daniel Lauer, Dominique Oppler, Cor-
dula Portmann, Laura Rindlisbacher, Tatiana Schär.  1366 Universität 
Basel 2014.  1367 Version 4.1.25. Erhalten bei: <http://www.archae-
obiocenter.uni-muenchen.de/forschung/datenbank/index.html> 
[Stand: 8.06.2017]. Zu den einzelnen Kriterien und ihrer Aussagekraft 
vgl. Deschler-Erb/Schröder 1999, 25 – 31.  1368 Die verwendeten 
Referenzskelette können auf <https://ipna.unibas.ch/archbiol/me-
thodik/> [Stand: 8.06.2017] eingesehen werden.  1369 Habermehl 
1975.  1370 Zum Beispiel Peters 1998, 62 und 131.  1371 Zum Bei-
spiel Hornzapfen: Deschler-Erb 1992, 399.  1372 von den Driesch 
1976.  1373 Die hierzu verwendeten Standardwerke sind für das Rind 
Matolcsi 1970, für das Schaf Teichert 1975, für die Ziege Schramm 
1967 und für das Schwein Teichert 1969.  1374 Für eine genauere 
Beschreibung der LSI-Methode: Breuer u. a. 1999. Die grafische Dar-
stellung erfolgte in dieser Arbeit nach Wessa 2012.  1375 vgl. Kap. 
IV.7.3. bes. ▶ 31, 33, 41, 47 und 50.  1376 Die Tabellen 1 und 5 sind in 
Kap. IX.5 zu finden. Von allen anderen Tabellen sind dort die Legen-
den abgedruckt. Die Tabellen selber sind auf edoc, dem Dokumenten-
server der Universität Basel (DOI: 10.19218/3906897135) abrufbar.  
1377 Breuer 2007, 176.  1378 Alle aus Pf8.39.  1379 Joray/Port-
mann 2014.  1380 Vgl. Kap. IV.7.5. bes. ▶ 81, 82, 86, 91, 96, 99.  

4  A R C H ÄO Z O O LO G I S C H E  U N T E R 
S U C H U N G E N  Z U  D E N  PA R Z E L L E N  8 U N D 
12 I N  D E N  C A N A B A E  V O N  V I N D O N I S S A

Roman Schmidig / Sabine Deschler-Erb

4 .1  E I N L E I T U N G

Der Fundplatz Vindonissa wird seit über 100 Jah-
ren archäologisch erforscht und ist dank spezieller 
Erhaltungsbedingungen im Schutthügel einer der 
wichtigsten römerzeitlichen Fundorte für organische 
Überreste. Trotzdem ist der archäobiologische For-
schungsstand noch wenig fortgeschritten und betrifft 
nur das Legionslager selber. Zu den zugehörigen Zi-
vilsiedlungen wurden bislang gar keine Tierknochen 
und botanischen Reste untersucht1362. Es ist daher 
auch nichts über die Versorgungslage, die Tierhal-
tung, Ernährungssitten und die Verarbeitung tieri-
scher Rohstoffe in den zivilen Bereichen von Vindo-
nissa sowie ihr Verhältnis zum Legionslager bekannt. 
Diesbezüglich ist der Forschungsstand zu Kastellen 
des 1. Jh. in der Region, so Zurzach, Kaiseraugst oder 
Biesheim, besser1363. Allerdings ist anzunehmen, 
dass die Versorgung eines 6000 Mann starken Legi-
onslagers eine andere logistische Herausforderung 
darstellte als diejenige eines kleineren Kastells mit 
wenigen Hundert Mann.

Die von Hannes Flück im Rahmen seiner Disser-
tation durchgeführte Befundauswertung von Gra-
bungen in der Zivilsiedlung West (Teilauswertung 
Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008, Grabun-
gen Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 [V.006.2], 
Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 
[V.008.2], Windisch-Bachthalen 2008 – 2009 
[V.008.3], Windisch-Bachthalen 2007 – 2009 
[V.007.3]) schuf nun die Voraussetzungen für erste 
archäozoologische Untersuchungen. Dabei war von 
Anfang an klar, dass es nicht möglich sein würde, alle 
acht von ihm untersuchten Parzellen gleichermas-
sen zu berücksichtigen. Zur Abklärung grundsätz-
licher Fragen zur Taphonomie (z. B. Unterschiede 
zwischen Schichten und Gruben, Wohnbereich und 
Hinterhof) sowie zu chronologischen Entwicklun-
gen (z. B. Ernährungsgewohnheiten, Nutzung tie-
rischer Rohstoffe, Grössenentwicklung der Tiere) 
wurde beschlossen, als Erstes das gut stratifizierte, 
von Hand aufgelesene Fundmaterial aller Phasen 
einer Parzelle, also eine Schichtsequenz, möglichst 
vollständig zu erfassen. Die Wahl fiel auf Parzelle 12, 
die vollständig ausgegraben ist und Material aus allen 
erwähnten Nutzungsbereichen aufweist. Die mit die-
ser Arbeit erzielten Ergebnisse dienten als Grundlage 
für weitere Untersuchungen zum Fundmaterial an-
derer Parzellen. So untersuchte Jana Meyer, Studen-

tin Universität Bonn, im Rahmen eines Praktikums 
Tierknochen aus den Gruben G14.12, G14.19 und 
G14.22; ihre Resultate sind in den Beitrag von Erik 
Martin1364 eingeflossen. In einem Masterpraktikum 
im Jahre 2013 an der Universität Basel1365 wurde 
das Material der Grube G8.29 gesichtet. Roman 
Schmidig bearbeitete dann im Rahmen seiner Mas-
terarbeit an der Universität Basel die stratifizierten 
Tierknochen aus Parzelle 81366. Auf die Auswertung 
der Kleintierreste musste weitgehend verzichtet wer-
den. Wir haben uns entschlossen, die Untersuchun-
gen zu Parzelle 8 und 12 gemeinsam zu publizieren. 
Dadurch werden einerseits Vergleiche zwischen den 
beiden Parzellen möglich, andererseits vergrössern 
sich dadurch die Grundlagen vor allem für osteome-
trische Untersuchungen. Die Aussagemöglichkeiten 
der archäozoologischen Untersuchungen werden 
damit wesentlich erhöht. Durch diese erwarten wir 
in erster Linie Hinweise auf die wirtschaftliche Be-
deutung der Zivilsiedlung West für das Legionslager 
sowie die soziale Stellung oder Herkunft der hier le-
benden Bevölkerung.

4 . 2  M E T H O D E N

Das hier präsentierte Knochenmaterial wurde mit-
hilfe der archäozoologischen Vergleichssammlung 
im Haus der Integrativen Prähistorischen und Natur-
wissenschaftlichen Archäologie der Universität Basel 
bestimmt. Die einzelnen Knochen wurden mit der 
Datenbank ossobook 1367 erfasst. Die Über- bzw. 
Untervertretung einzelner Skelettpartien von Rind, 
Schaf/Ziege und Schwein wurde anhand der Abwei-
chungen zu den Gewichtsverhältnissen bei vollstän-
digen Referenzskeletten1368 ermittelt. Die Bestim-
mung des Schlachtalters stützt sich im Wesentlichen 
auf den Leitfaden von K.- H. Habermehl1369. Neben 
Beobachtungen zum Durchbruchsstadium bzw. dem 
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Abrasionsgrad der Zähne sowie dem Verwachsungs-
grad der Gelenkepiphysen und Schädelnähte wurden 
in Einzelfällen auch die Knochen ganz junger Tiere 
zur Altersbestimmung vermessen. Zur morphologi-
schen Geschlechtsbestimmung eignen sich bei den 
einzelnen Tierarten jeweils nur wenige Skelettele-
mente1370; in gewissen Fällen ist auch eine metrische 
Geschlechtsunterscheidung möglich1371.

Die Knochen wurden mit der Schieblehre gemäss 
den Angaben von A. von den Driesch1372 vermessen. 
Widerristhöhen wurden anhand von ganz erhalte-
nen Langknochen mittels eines art- und skelettteil-
spezifischen Faktors berechnet1373. Neben der Wi-
derristhöhe gibt es auch die Möglichkeit, anhand 
von Breiten- und Tiefenmassen die Wuchsform der 
Tiere zu ermitteln. Der Schlüssel hierzu ist der sog. 
logarithmic size index (LSI)1374. Für diese Methode 
lagen aber nur beim Rind genügend Daten vor. Als 
Standardindividuum diente ein Hinterwälderrind 
aus der Sammlung der Integrativen Prähistorischen 
und Naturwissenschaftlichen Archäologie (Inv. Nr. 
BS 2431). 

4 . 3  A R C H Ä O L O G I S C H E R  B E FU N D  U N D 
T I E R K N O C H E N M AT E R I A L

4 . 3 .1  PA R Z E L L E  8
Die Parzelle 8 befindet sich nördlich der römi-

schen Strasse nach Augusta Raurica und ist am öst-
lichen Rand der Ausgrabung gelegen, sodass sie von 
der Ausgrabung nur zur Hälfte erfasst wurde. Sie 
gliedert sich in allen fünf Bauphasen1375 grob in eine 
Portikus (Zone P), ein langrechteckiges Gebäude 
und einen Hinterhof (Zone H). Das Gebäude wie-
derum ist während der Phasen III.1 bis III.4 in drei 
Räume aufgeteilt (Zonen A, B und C), in der Stein-
bauphase III.5 sind nur noch zwei Räume vorhanden 
(Zonen A und B). Der Hinterhof enthält weiter ei-
nen Pfostenbau (Zone D), welcher keiner einzelnen 
Phase zugeordnet werden konnte, jedoch innerhalb 
der Phasen III.1 – III.3 datiert. Im überbauten Be-
reich der ersten drei Phasen sowie möglicherweise 
auch in den nachfolgenden Gebäuden befand sich 
jeweils eine Schmiede. Im Rahmen dieser Arbeit 
wurden 6792 handaufgelesene Knochen mit einem 
Gewicht von rund 61 kg untersucht. Die Knochen 
stammen aus 282 Fundkomplexen und der grösste 
Teil, nämlich 6263 Fragmente, kann einer Bauphase 
zugewiesen werden. Dieses Material verteilt sich 
recht ungleichmässig über die einzelnen Phasen und 
die Zahlen schwanken zwischen 804 (Phase III.2) 
und 1881 Fragmenten (Phase III.5). Die Anzahl der 
bestimmbaren Knochen ist jedoch in jeder Phase 
repräsentativ ▶ Tab. 11376. Von den Knochen, die kei-
ner Phase zugeordnet werden konnten, stammt der 

grösste Teil aus der Verfüllung von Grube G26/27 
▶ Tab. 1. Das Gesamtdurchschnittsgewicht von 9 g ist – 
auch für eine moderne Ausgrabung – relativ tief und 
spricht für sorgfältiges Einsammeln der Fragmente. 
In anderen römischen Grabungen, etwa in Augusta 
Raurica (1986 – 1995), liegen die Werte zwischen 8,3 
und 16,6 g1377.

Räumlich betrachtet stammen 90 % der Knochen-
fragmente aus dem Haus oder dem Hinterhof. Sie 
verteilen sich etwa zu gleichen Teilen auf diese bei-
den Bereiche. Zum Hinterhof zählen wir auch den 
Pfostenbau D, welchem aber nur zehn Knochen1378 
zugewiesen werden können, weshalb er nicht weiter 
diskutiert wird. Weiter wurden in der Portikus 6 % 
der Fragmente geborgen und 267 Stücke sind keinem 
dieser drei Bereiche zuweisbar, da sie aus Fundkom-
plexen stammen, die sich sowohl über den Bereich 
des Hauses als auch über den Hinterhof erstreckten. 
Von den einzelnen Räumen im Haus enthielt Raum 
C am meisten Material. Die reichhaltigen Planien 
ziehen sich über mehrere Räume hin, sodass die 
Knochen darin nicht einer Zone zugeordnet werden 
können. Die Planien lieferten unter den Befundka-
tegorien denn auch klar am meisten, nämlich mehr 
als die Hälfte der Fragmente. Weitere 27 % stammen 
aus Verfüllungen von Gruben, Gräben und Pfosten-
löchern. Böden und Nutzungsschichten stellen 15 % 
der Fragmente, der kleine Rest verteilt sich auf die 
weiteren Befundkategorien Feuerstellen, Mauern, 
Feuerstellenabfall, ein Geröllfundament und einen 
Bauhorizont ▶ Tab. 7.

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt erfolgte die 
Auswertung des Knochenmaterials aus der Grube 
G8.29 (Phase III.4)1379. Die Untersuchung jenes 
Knochenmaterials fand jedoch in einem speziellen 
Rahmen statt und ihre Ergebnisse werden aus me-
thodischen Gründen nicht in die hier vorgelegten 
Statistiken mit einbezogen. 

4 . 3 . 2  PA R Z E L L E  12
Das Streifenhaus Parzelle 12 lag inmitten der nörd-

lichen Häuserzeile, welche die nach Augusta Raurica 
führende Ausfallstrasse säumte. Die an die Portikus 
anschliessenden vordersten Räume (Zonen A, B) 
besassen in den meisten Phasen eine oder mehrere 
Feuerstellen und wurden wahrscheinlich als Werk-
stätten oder Verkaufsläden genutzt. Dahinter schlos-
sen Wohnräume (Zone C, D, E) an, die in späteren 
Phasen wohl teilweise ebenfalls als Werkstätten dien-
ten. Im unbedeckten Hinterhofbereich (Zone H) 
fanden sich diverse Gruben, bei denen bereits auf der 
Grabung eine gewerbliche Nutzung vermutet wurde. 
Wo sich der hintere Abschluss der Parzelle befand, ist 
unklar1380.

Aus dem umfangreichen archäozoologischen 
Fundmaterial wurden für die Untersuchung alle FKs 
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1381 Vgl. Kap. IV.7.5.5.  1382 Deschler-Erb 2009b.  

ausgewählt, die eindeutig einer der Phasen 1 bis 5 
von Horizont III (30/50 – 70/120 n. Chr.) zugeord-
net werden können; ausgeschlossen wurden die FKs 
der Qualität 2 und 3. Zu den Gruben wurde jeweils 
nur diejenige Hälfte des Fundmaterials untersucht, 
welche feinstratigrafisch ausgegraben und dokumen-
tiert ist. Obwohl Grube G12.29 stratigrafisch nicht 
genauer als den Phasen III.2 bis III.4 zuweisbar ist, 
wollten wir auf den Einbezug dieser grossen Fund-
menge nicht verzichten1381. Die im Weiteren dar- 
gelegten archäozoologischen Resultate zeigen, dass 
sich die Zusammensetzung des Knochenmaterials 
grundlegend von demjenigen der Phasen III.2 und 
III.4 ▶ Tab. 5 unterscheidet. Hingegen ist das Fund-
spektrum von Grube G12.29 und von den restlichen 
Strukturen der Phase III.3 im Wesentlichen ver-
gleichbar ▶ Tab. 6, was eine Zuordnung zu dieser Phase 
rechtfertigt.

Insgesamt basiert die hier vorgelegte Untersu-
chung zu Parzelle 12 auf 8540 von Hand aufgelese-
nen Fragmenten mit einem Gewicht von 97897,7 g 
▶ Tab. 5. Phase III.4 hat sowohl nach Fragmentzahlen 
wie nach Gewicht mit Abstand das meiste Fundma-
terial geliefert. Das wenigste Fundmaterial stammt 
aus Phase III.5, der ersten Steinbauphase. Mit 400 
tierartlich bestimmbaren Fragmenten ist die statisti-
sche Basis aber immer noch aussagekräftig.

Die Fundanteile unterscheiden sich stark nach 
Befundkategorien ▶ Tab. 8: Mit Abstand am meisten 
Fundmaterial (63 n% bzw. 56 g%) fand sich in Pla-
nien. Nach Fragmentzahlen stammt ein Viertel, nach 
Fundgewicht etwa ein Drittel der Funde aus Gruben. 
Nur ein geringer Anteil stammt aus den übrigen Be-
fundkategorien. Mit Ausnahme von Grube G12.29 
liegt das Durchschnittsgewicht ▶ 272 in den meisten 
Strukturen zwischen 8 und 15 g (vgl. Kap. V.4.4.2).
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273 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Fragmentanzahlen (n) in den verschiedenen Zonen.

272 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Durchschnittsgewicht (DGW) in Gramm (g) in den verschiedenen Befundtypen.
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Die Funde verteilen sich unterschiedlich auf die 
einzelnen Zonen ▶ 273: In den Zonen A und B fanden 
sich mit Ausnahme von Phase III.4 nur relativ we-
nige Fragmente. Auch im mittleren Bereich C ist der 
Fundanfall – mit Ausnahme von Phase III.2 – eher 
gering. Im hintersten Wohnbereich D und E fand 
sich nur in Phase III.1 relativ viel Fundmaterial. Die 
meisten Knochen stammen aus dem Hinterhofbe-
reich der Phase III.4. Fundkonzentrationen fanden 
sich folglich in verschiedenen Zonen bzw. Phasen. 
Dies bedeutet, dass Abfall nicht systematisch aus den 
Wohnbereichen entfernt und nur im Hinterhofbe-
reich deponiert wurde, sondern auch dort abgelagert 
wurde, wo er angefallen sein dürfte.

Zwischen den Fundzahlen aus den Verfüllungs-
schichten der einzelnen Gruben ▶ 274 bestehen grös-
sere Unterschiede: Die meisten Hinterfüllungen 
weisen nur wenig Fundmaterial auf, was nicht auf 

ein geringeres Schichtvolumen zurückzuführen ist, 
sondern darauf, dass hier nicht bewusst Abfall ent-
sorgt wurde. Höhere Werte finden sich einzig in der 
Hinterfüllung Sch89 der Grube G12.22. Relativ viel 
Fundmaterial (>400n) enthielten die Verfüllungen 
der Gruben G12.10 und G12.29, wobei bei letzterer 
mit Abstand das meiste Material (388n) aus der un-
tersten Schicht Sch113 stammt.

In Bezug auf die Knochendichte ▶ 275 fällt hinge-
gen nur G12.29 mit extrem hohen Werten aus dem 
Rahmen. Mit 25 kg/m3 liegt hier die Dichte deutlich 
über den Werten der Brunnen und Gruben des vicus 
von Groß-Gerau (maximal 10 kg/m3). Die Höchst-
werte sind dort auf die Entsorgung von Tierkadavern 
zurückzuführen1382. Wie die extrem hohe Knochen-
dichte von G12.29 zustande kam, werden die folgen-
den Auswertungen zu zeigen haben.
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275 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Knochendichte (n / m3 und g / m3) in verschiedenen Gruben.

274 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Fragmentanzahlen (n) in den verschiedenen Gruben.
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1383 Stopp 2011, 316 – 317.  1384 Vgl. dazu die Auswertung der Tier-
arten in Kap. V.4.5.1.  1385 Schibler/Furger 1988, 85.  1386 Vgl. 
dazu den Anteil der Tierarten in den Befundkategorien in Kap. V.4.5.1.  
1387 Vgl. zu den Verbissspuren Kap. V.4.4.2.  1388 Ginella u. a. 
1999, 12 und Abb. 9. Hier mit Ausnahme von Bauphase 6, deren Ma-
terial aber laut den Autorinnen und Autoren besonderen taphonomi-
schen Verhältnissen ausgesetzt war.  1389 Stopp 2010, 143 und Abb 
134.  1390 Stopp 2010, 143.  

4 . 3 . 3  V E R G L E I C H  D E R  B E I D E N  PA R Z E L L E N
Mit den beiden Parzellen 8 und 12 haben wir die 

Gelegenheit, zwei zeitgleiche, architektonisch nahe-  
zu identische Einheiten ein und derselben Überbau-
ung auch aus archäozoologischer Sicht miteinander 
zu vergleichen. In beiden Parzellen stammt etwas 
mehr als die Hälfte der Tierknochen aus Planien. Die-
ses Material ist also nicht an Ort und Stelle (in situ) 
als Abfall in den Boden gekommen, sondern wurde 
im Zuge von Bauarbeiten bereits in römischer Zeit 
innerhalb und über die Parzellen hinaus bewegt. Mit 
rund einem Viertel ist der Anteil des Knochenmate-
rials aus Grubenverfüllungen in den beiden Parzellen 
ebenfalls fast identisch. Der Einfluss der Befundkate-
gorien auf das Knochenmaterial dürfte also in beiden 
Parzellen etwa gleich stark sein.

4 .4  TA P H O N O M I E

Verschiedene Prozesse können an einem Knochen 
bis zum Zeitpunkt seiner Ausgrabung Spuren hinter-
lassen. Dabei gibt es Einflüsse, die meist bereits vor 
der Einlagerung in den Boden wirksam sind. Dazu 
werden Tierverbiss sowie Brand- und Verdauungs-
spuren gezählt. Sowohl vor als auch nach der Ein-
lagerung kann die Knochenoberfläche angegriffen 
werden, und es können Fragmentierungen sowie 
Verrundungen der Bruchkanten entstehen1383. Im 
Folgenden wird die Häufigkeit dieser Spuren nach 
Phase und/oder nach Befundkategorie dargestellt. 
Nur Einheiten mit mindestens 100 Knochen werden 
in diese Untersuchungen einbezogen. Eine Übersicht 
über die Knochenerhaltung in allen Befundkatego-
rien gibt Parzelle 8 ▶ Tab. 9.

4 .4 .1  PA R Z E L L E  8
F R A G M E N T I E R U N G S G R A D

Nur wenige Knochen sind vollständig erhalten und 
die meisten davon gehören zu den beiden bestatteten 
Hundeskeletten1384. Das Durchschnittsgewicht der 
Knochen variiert in den einzelnen Phasen zwischen 
7,1 und 11,7 g. Auffällig klein fragmentiert sind be-
sonders die Rinder- und in geringerem Masse auch 
die Schweineknochen in den Phasen III.2 und III.3 
▶ 276. 

Räumlich betrachtet sind die Fragmente aus den 
Befundzonen im Haus im Durchschnitt geringfügig 
leichter als diejenigen aus Hinterhof und Portikus 
▶ 277. Entscheidend für den Fragmentierungsgrad 
der Knochen ist aber vor allem die Art des Befun-
des, in welchem sie zu liegen kamen. So ergeben sich 
die grössten Unterschiede, wenn das Material nach 
Schichtkategorien aufgeschlüsselt wird ▶ 277. Sehr 
kleine Knochen fanden sich in der Kategorie «Lehm-
boden» mit durchschnittlich 4,9 g. Wahrscheinlich 

wurden diese Knochen auf den Lehmböden durch 
die Begehung stärker zerkleinert, und/oder die Be-
wohner wischten grössere am Boden liegende Ab-
fälle regelmässig weg. Ähnliches konnte auch schon 
bei einem geschlämmten Küchenboden der insula 30 
in Augusta Raurica festgestellt werden1385. Ein Indiz, 
dass es sich beim Brand am Ende der Phase III.4 um 
ein Schadfeuer handelte, ist die deutlich grössere 
Fragmentierung der Knochen aus den zugehörigen 
Brand(schutt)schichten. Angesichts der geschützten 
Lage überrascht hingegen das tiefe Durchschnittsge-
wicht in den Gruben. Dies könnte mit einer speziel-
len Tierartenzusammensetzung in diesem Befundtyp 
zu tun haben1386. 

T I E R V E R B I S S
Verbissspuren an den Knochen sind ein Hinweis 

darauf, dass die Knochen über eine gewisse Zeit an 
der Oberfläche lagen und dadurch für Karnivoren 
oder Schweine frei zugänglich waren. Hiervon waren 
insgesamt nur rund 5 % betroffen. Der Anteil verbis-
sener Knochen nimmt jedoch mit jeder Phase etwas 
zu ▶ 278. Dieselbe Entwicklung ist bis in Phase III.4 
auch in Parzelle 12 zu sehen1387. Dies könnte bedeu-
ten, dass in diesem Bereich der Siedlung im Laufe der 
Zeit immer mehr Hunde gehalten wurden. Die genau 
umgekehrte Entwicklung wurde innerhalb des La-
gers in Windisch-Königsfelden (Feuerwehrmagazin) 
1976 (V.76.3)1388 sowie in Windisch-Zentralgebäude 
(ZG) 2004, Windisch-Königsfelden 1975 – 1976 

0 
DGW g 

5 10 15 20 25 30

Total

Phase III.1

Phase III.2

Phase III.3

Phase III.4

Phase III.5

alle Knochen Bos taurus Ovis/Capra Sus domesticus

276 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Durchschnittsgewicht (DGW)  
in Gramm (g) im Gesamtmaterial und in den verschiedenen Phasen.
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(P3) und 1989 – 1994 (P2)1389 beobachtet. Nach 
Meinung von B. Stopp könnte dies daran liegen, 
dass man die streunenden Hunde mit der Zeit kon-
sequenter aus dem Lager ferngehalten hat und dass 
sie sich dadurch häufiger in den canabae finden wür-
den. Als zweite Möglichkeit sieht sie eine schnellere 
Abfallentfernung aus dem Lager, eventuell auf den 
Schutthügel hinaus1390. Ein wesentlicher Grund für 
die zunehmenden Bissspuren ist für Parzelle 8 aber 
wohl auch, dass in den späteren Phasen anteilsmässig 
immer weniger Material aus Gruben stammt, wo es 
vor Karnivoren geschützt gewesen wäre. Grubenver-
füllungen weisen nämlich nach den Lehmböden am 
wenigsten Knochen mit Verbiss auf, während sie im 
Bauhorizont von Phase III.5 relativ am häufigsten 
vorkommen ▶ 279. Ein Zusammenhang zwischen dem 
Anteil von Verbissspuren und der Anzahl Hundekno-
chen ist nicht festzustellen.

An zwei Knochen wurden zudem Verdauungs-
spuren festgestellt. Sie stammen aus der Planie von 
Phase III.2 (Raum C) und aus dem Kiesboden der 
Portikus von Phase III.3.

B R U C H K A N T E N -  U N D  O B E R F L Ä C H E N E R H A LT U N G
Verrundete Bruchkanten waren ebenfalls nur an ca. 

5 % der Knochen festzustellen. Das Material aus dem 
Bauhorizont fällt dabei, wie schon bei den Verbiss-
spuren, durch den höchsten Anteil auf. Es lag wohl 
besonders lange an der Oberfläche und wurde me-
chanisch beansprucht, bevor es von Sediment über-
deckt wurde. Wenige verrundete Bruchkanten haben 
die Knochen aus den Lehmböden ▶ 279. Auch hier 
zeigt sich möglicherweise der Einfluss durch die Be-
gehung: Die kleinen Fragmente dürften dadurch in 
den Boden gedrückt und danach nicht mehr bewegt 
worden sein. 

Die Oberflächen der Knochen sind generell gut er-
halten und nur ein kleiner Anteil ist angegriffen. Am 
stärksten sind die Fragmente aus den Kiesböden be-
troffen, was weniger am Chemiehaushalt des Bodens 
liegen dürfte, sondern eher daran, dass der Kies bei 
der Begehung die Knochen mechanisch beansprucht. 
Die am wenigsten angegriffenen Oberflächen haben 
die Knochen aus Grubenverfüllungen ▶ 279. Sie ka-
men somit direkt in die Gruben und wurden schnell 
von Sediment überdeckt.

Einige wenige Knochen haben eine fettig glän-
zende Oberfläche. Diese scheint unabhängig von der 
Herkunft des Materials zu sein, da sie anteilsmässig 
in keiner Befundkategorie besonders häufig auftritt 
▶ Tab. 9. Die Entstehung von Fettglanz an Knochen ist 
in der Forschung noch nicht ganz geklärt. Wie in Par-
zelle 8 zeichnet sich jedoch auch in anderen Fund-
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277 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Durchschnittsgewicht (DGW) in Gramm (g)  in den verschiedenen Befundkategorien.

278 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteil (n%)  
der Knochen mit Brandspuren, Wurzelfrass und Tierverbiss in den verschie
denen Phasen. 
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1391 Stopp 2008, 251; Stopp 2011, 318.  1392 Vgl. Kap. IV.7.3.2, 
IV.7.3.3 und VII.5.2.6.  1393 Lepetz 2007, 81 und Fig. 8.  1394 De-
schler-Erb 2013, 148.  1395 Lepetz 2007, 78.  1396 Lignereux/Peters 
1996, 60.  

stellen ab, dass Knochen in einer Umgebung aus Kies 
seltener davon betroffen sind ▶ 2791391.

Die Knochen mit Wurzelfrass machen nur 1,5 % 
am Gesamtmaterial aus. Sie sind in Phase III.1 am 
seltensten ▶ 278, womit ihr Anteil gut mit der Entfer-
nung der Befunde zur Oberfläche und dem Pflanzen-
bewuchs korreliert.

Sehr wenige Knochen sind angebrannt, verkohlt 
oder kalziniert. Nicht überraschend, kommen diese 
Stücke unter den Fragmenten in der Brandschutt-
schicht am häufigsten vor ▶ Tab. 9. Beim Rest dürfte 
es sich um Abfälle von Küchenaktivitäten handeln. 
Kalzinierte Knochen sind häufiger als verkohlte und 
angebrannte. In den Zonen innerhalb des Gebäudes, 
in denen Knochen mit Brandspuren generell am häu-
figsten sind, ist auch der Anteil kalzinierter Knochen 
am höchsten. Dagegen sind in der Portikus verkohlte 
Exemplare am besten vertreten ▶ 280.

Gleichmässig über die Befunde verteilt wurden 
Spuren angetroffen, die durch den Kontakt mit Metall 
entstanden sind. Grüne Flecken lassen auf Bronze-, 

rostige auf Eisenobjekte schliessen. Meist handelt 
es sich – im Gegensatz zu Parzelle 12 (S. 327) – um 
grüne Verfärbungen. Beide Arten der Verfärbung 
treten am häufigsten im Haus auf, und hier vor allem 
in den Befundzonen A und B. Auffällig ist die konti-
nuierliche Abnahme der Grünverfärbungen von der 
Frontseite des Hauses zum Hinterhof hin ▶ 281. Diese 
Erkenntnisse decken sich mit den Befundinterpreta-
tionen, wonach Raum A wiederholt als Schmiede/
Metallwerkstatt genutzt wurde und dabei auch Bunt-
metalle verarbeitet wurden1392.

Z E R L E G U N G S S P U R E N
Sowohl bei handwerklichen Tätigkeiten als auch 

bei der Fleischzubereitung entstehen an den Kno-
chen Schnitt- und Hackspuren. Grosse Körperteile 
müssen dabei stärker zerlegt werden als kleine. So 
überrascht es nicht, dass die römischen Metzger und 
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279 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteil (n%) der Knochen mit verrundeten Bruchkanten, mittlerer / schlechter Erhaltung, Fett
glanz und Tierverbiss in den verschiedenen Befundkategorien. 
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280 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteil (n%)  
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281 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteil (n%)  
der Knochen mit Metallverfärbungen in den verschiedenen Zonen
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Handwerker die meisten Spuren an den Rinderkno-
chen hinterlassen haben: An gut jedem fünften Rin-
derknochen treten Schnitt- und/oder Hackspuren 
auf. Die meisten davon befinden sich in der Region 
des Rumpfes, und hier besonders an den Rippen 
▶ 282. Von diesen sind sowohl lange Stücke mit längs-
verlaufenden Schnittspuren als auch kurzgehackte, 
oft ca. 10 cm lange Partien vorhanden. Erstere sind 
das typische Abfallprodukt römischer Fleischver-
arbeitung, bei welcher die Rippen ganz aus dem 
Muskelfleisch entfernt wurden1393. Die kurzen Frag-
mente dagegen blieben bis zum Konsum im Fleisch 
und gehen auf die keltische Tradition zurück, bei 
welcher das Fleisch geräuchert wurde, um es haltbar 
zu machen1394. Weitere Skelettteile, an denen beson-
ders häufig Zerlegungsspuren beobachtet wurden, 
sind das Centroquartale und der Astragalus. An die-
ser Stelle entfernte der Metzger gewöhnlich mit dem 
Hackbeil oder dem Messer die Füsse vom restlichen 
Körper1395. In der Kopfregion sind Schlachtspuren 
am Zungenbein (Os hyoideum) besonders häufig. Sie 
kamen wahrscheinlich beim Herausschneiden der 
Zunge zustande1396. Der Anteil der Rinderknochen 
mit Schlachtspuren weist über die Zeit einen inter-
essanten Verlauf auf und steigt von der ersten zur 
dritten Phase an, um in der Folge bis zum Ende der 
römischen Besiedlung wieder zu sinken ▶ 283. Dazu 
passt, dass die Knochen in den späten Phasen im 
Durchschnitt weniger fragmentiert sind ▶ 276. 

6,1 % der Schaf- und Ziegenknochen haben 
Schlachtspuren. Den höchsten Anteil weist das Stylo-
podium auf, was leicht nachvollziehbar ist, da hier die 
grössten und fleischreichsten Muskelpakete ansetzen. 
Hohe Werte weisen aber auch die Hals- und Lenden-
wirbel auf; die meisten davon wurden der Länge 
nach halbiert. Genau wie bei den Rindern nimmt 
bei den kleinen Hauswiederkäuern der Anteil der 
Knochen mit Schlachtspuren in den ersten Phasen 
zu und anschliessend wieder ab ▶ 284. In diesem Fall 
hat dies jedoch eindeutig mit den Anteilen des kaum 
mit Schlachtspuren versehenen Autopodiums zu tun: 
Sind diese Anteile besonders hoch, ist derjenige der 
Schlachtspuren klein ▶ 308. 

0 5 10 15 20 25

Phase III.5

Phase III.4

Phase III.3

Phase III.2

Phase III.1

n%

Schnittspuren Hackspuren Total

284 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteil (n%) der 
Schaf / Ziegenknochen mit Zerlegungsspuren in den verschiedenen Phasen.

282 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Rippenfragment eines Rindes 
mit zahlreichen Zerlegungsspuren (FK 1607).

283 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteil (n%) der 
Rinderknochen mit Zerlegungsspuren in den verschiedenen Phasen.

0 5 10 15 20 25

Phase III.1

Phase III.2

Phase III.3

Phase III.4

Phase III.5

n%

Schnittspuren Hackspuren Total

0 5 10 15 20 25

Phase III.1

Phase III.2

Phase III.3

Phase III.4

Phase III.5

n%

Schnittspuren Hackspuren Total

285 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteil (n%)  
der Schweineknochen mit Zerlegungsspuren in den verschiedenen Phasen.
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1397 Lignereux/Peters 1996, 67.  1398 Vgl. Kap. V.4.5.2.  1399 Vgl. 
Kap. V.4.7.2.  

An 11,3 % der Schweineknochen finden sich Zer-
legungsspuren; am häufigsten wurden sie am Rumpf 
und am Stylopodium festgestellt. Der Atlas (erster 
Halswirbel) ist in fünf von zehn Fällen betroffen, was 
ein Hinweis auf das Entfernen des Kopfes ist1397. Die 
zeitliche Entwicklung der Häufigkeit verläuft unre-
gelmässig ▶ 285.

4 .4 . 2  PA R Z E L L E  12
E R H A LT U N G

Die Erhaltung der Knochenfragmente ist in allen 
Phasen mehrheitlich gut ▶ Tab. 11. Am besten (>90 %) 
ist sie in den Phasen III.1 und III.2, in den darauffol-
genden Phasen etwas schlechter (70 %–80 %). Dies 
deutet daraufhin, dass sich der Erhaltungszustand ge-
gen die Bodenoberfläche hin aufgrund der hier stär-
ker wechselnden Bedingungen (warm-kalt, feucht-
trocken) verschlechtert.

Der Erhaltungszustand ist in den verschiedenen 
Befundtypen im Wesentlichen gleich ▶ Tab. 10: Das 
Material aus Gruben und Planien weist insgesamt die 
gleichen Anteile von mittel bzw. schlecht erhaltenen 
Knochen auf. In den einzelnen Gruben sind aber die 
Anteile der mittel bzw. schlecht erhaltenen Knochen 
sehr verschieden. Es ist also nicht so, dass die Fund-
materialien in den Gruben grundsätzlich besser vor 
äusseren Einflüssen geschützt gewesen wären. Al-
lerdings könnte die Lage der Grube einen Einfluss 
auf die Erhaltung des in ihr abgelagerten Materials 
ausüben: Die Gruben G12.27 und G12.22, welche 
das am besten erhaltene Material enthielten, lagen 
innerhalb der überbauten bzw. überdachten Zone C, 
wodurch anscheinend das Abfallmaterial vor Witte-
rungseinflüssen geschützt wurde. Da aber auch die 
Knochen von Grube G12.12, die im Hinterhof lag, 
relativ gut erhalten sind, ist der Erhaltungszustand 
der Knochen kein absolutes Kriterium für den Nach-
weis von überdachten bzw. freistehenden Gruben.

F R A G M E N T I E R U N G S G R A D
In Parzelle 12 wurden, ausser wenigen zusammen-

passenden Skelettteilen ▶ Tab. 14, keine Teil- oder Voll-
skelette angetroffen. Beim gesamten hier untersuch-
ten Material handelt es sich folglich um geschlachtete 
und zerlegte Tierkörper. Das Gesamtdurchschnitts-
gewicht ihrer Knochen liegt in den meisten Phasen 
▶ 286 bei etwa 10 g. Eine Ausnahme stellt Phase III.3 
mit fast 24 g dar. Dieses Resultat wird stark durch 
den ausserordentlich hohen Wert von 32 g in Grube 
G12.29 beeinflusst ▶ 272. In den anderen Gruben liegt 
der Wert deutlich tiefer, was für die Entsorgung von 
speziellem Abfall in G12.29 spricht. Dass das Durch-
schnittsgewicht in Planien nicht tiefer ist als in Gru-
ben, zeigt, dass das Abfallmaterial durch die Planie-
rungsarbeiten nicht zusätzlich fragmentierte und die 
Böden auch nicht zu stark begangen wurden.

B R U C H K A N T E N
Der Anteil verrundeter Bruchkanten liegt in den 

meisten Phasen deutlich unter 5 % ▶ Tab. 12. Das 
meiste Fundmaterial wurde also rasch einsedimen-
tiert und war später keinen grösseren mechanischen 
Belastungen mehr ausgesetzt. Eine Ausnahme stellt 
Phase III.3 dar, in welcher ein Viertel der Fragmente 
leichte Verrundungen zeigt. In Grube G12.29 be-
trägt der Anteil der Knochen mit leicht verrundeten 
Bruchkanten sogar 34 % ▶ 287. Diese Veränderungen 
könnten auf eine längere Sedimentationsgeschichte 
oder eine spezielle Behandlung hinweisen.

V E R B I S S S P U R E N
Aufgrund ihrer Ausprägung kann nicht zwischen 

Verbissspuren von Carnivoren und solchen von 
Schweinen unterschieden werden. Die Haltung von 
Hunden im Quartier ist aufgrund der vereinzelten 
Hundeknochenfunde anzunehmen1398. Die Haltung 
von Mutterschweinen ist durch fötale Knochen be-
legt1399. Die Verbissspuren könnten also von beiden 
Arten stammen. Sichere Hinweise für einen allfälli-
gen Fleischkonsum der Schweine könnten nur Isoto-
penuntersuchungen liefern.

Der Anteil der Knochen mit Verbissspuren liegt in 
allen Phasen bei unter 5 % ▶ 288. Die Anteile schei-
nen von Phase III.1 bis in Phase III.4 leicht anzu-
steigen. Zwischen dem Material aus Gruben und aus 
Planieschichten liegen nur geringe Unterschiede vor 
▶ Tab. 13. Die Strukturen mit dem kleinsten Anteil an 
Verbissspuren sind die Gruben G12.6, G12.17 und 
G12.22. Dieses Abfallmaterial wurde anscheinend 
auf direktem Wege entsorgt und war somit gut vor 
herumstreunenden Tieren geschützt. Das Fundma-
terial aus Schichten ist tendenziell etwas stärker von 
Verbissspuren betroffen.
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286 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Durchschnitts
gewicht (DGW) in Gramm (g) in den verschiedenen Phasen.
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287 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteil (n%) der Knochen mit verrundeten Bruchkanten in den verschiedenen Befundtypen.

288 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteil (n%) 
der Knochen mit Verbissspuren in den verschiedenen Phasen.

V E R FÄ R B U N G E N
Es handelt sich dabei um Verfärbungen, die beim 

zufälligen Kontakt mit metallenen Objekten in der 
Sedimentationsschicht entstanden sind. Grüne Ver-
färbungen kommen deutlich seltener vor als Rostfle-
cken ▶ 289. Einerseits dürften Eisenobjekte häufiger 
als solche aus Buntmetall gewesen sein, andererseits 
wurden Bronzeobjekte eher recycelt und gelangten 
somit nicht in den Boden. Die Funde aus Gruben 
weisen im Gegensatz zu solchen aus anderen Be-
fundtypen kaum Verfärbungen auf ▶ 289. Dies deutet 
darauf hin, dass in die Gruben nur wenig Altmetall 
gelangte und für deren Holzverschalung auch keine 
Eisennägel verwendet wurden.
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289 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteil (n%) von Knochen mit Grünverfärbungen und Rostflecken in den verschiedenen 
 Befundtypen.
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1400 Vgl. Kap. IV.7.5.2.  1401 Es handelt sich dabei nicht um die na-
türliche Hornlosigkeit, wie sie zum Beispiel bei römerzeitlichen Rin-
dern der Niederlande dies- und jenseits des Limes beobachtet werden 
kann und bei welchen es sich um eine Art Zuchtauswahl handeln muss 
(Lauwerier/Laarman 2012).  1402 Hüster Plogmann u. a. 2007, 90 f.  

B R A N D S P U R E N
Der Anteil der Knochen mit Brandspuren liegt in 

allen Phasen unter 5 % ▶ 290 und ist somit als eher 
gering zu bezeichnen. Am höchsten ist er in Phase 
III.4, was zum Umstand passt, dass diese mit einem 
Brandereignis endete. Allerdings ist der Anteil der 
kalzinierten Knochen im Vergleich zu demjenigen 
der Phase III.2 eher gering. Dies bedeutet, dass trotz 
Quartierbrand eher wenige Tierknochenabfälle dem 
Feuer direkt ausgesetzt waren. Die Temperaturen 
dürften mehrheitlich unter 600°C betragen haben.

Die Anteile der Brandspuren sind in den einzelnen 
Befundtypen recht unterschiedlich ▶ 291: Der grösste 
Anteil verbrannter Knochen (über 9 %) findet sich 
erwartungsgemäss in den Brandschuttschichten. Un-

ter den Gruben gibt es solche mit keinen oder na-
hezu keinen verbrannten Knochen (G12.10, G12.12, 
G12.29), aber auch solche mit überdurchschnittlich 
vielen. So weisen in Grube G12.17 gegen 9 % der 
Knochen Brandspuren auf, in den Gruben G12.22 
(Hinterfüllung Sch89) und G12.6 sind es jeweils 5 %. 
Bei den Gruben G12.6 und G12.17, die zur Phase III.1 
gehören, ist ein Zusammenhang mit dem Teilbrand 
in Parzelle 12 denkbar1400.

290 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteil (n%) der Knochen mit Brandspuren in den verschiedenen Phasen.
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S C H N I T T -  U N D  H A C K S P U R E N
Ihr Anteil liegt in allen Phasen deutlich unter 20 % 

▶ 292. Der höchste Wert (15 %) wird in Phase III.3 
erreicht. Dieses Ergebnis wird – wie meist in dieser 
Phase – in erster Linie durch das Fundmaterial der 
Grube G12.29 ▶ 293 beeinflusst. Im vorliegenden Falle 
weisen hohe Schnitt- und Hackspurenanteile nicht 
wie üblich auf eine starke Zerlegung der Knochen im 
Rahmen des Schlachtvorganges und die Entnahme 
des Knochenmarks hin, sondern sind in Zusammen-
hang mit der handwerklichen Nutzung der tierischen 
Rohstoffe zu sehen (vgl. S. 351–353). Die unter-
schiedlichen Anteile von Schnitt- und Hackspuren 
in den einzelnen Einheiten ▶ 293 hängen folglich vom 
jeweiligen Anteil an Handwerksabfällen ab.

Z E R S E T Z U N G S - / A U F LÖ S U N G S S P U R E N
Einige Rinderhornzapfen weisen starke Zerset-

zungsspuren auf, die hauptsächlich den Corpus und 
die Spitze betreffen und teilweise zu deren Auflösung 
geführt haben ▶ 2941401. Zwischen intaktem und zer-
setztem Teil besteht eine relativ klare Grenze, zum 
Teil mit einem bräunlichen Rand. Dies lässt vermu-

ten, dass Spitze und Corpus mit einer sauren Flüs-
sigkeit in Kontakt gekommen sind, z. B. Urin. Rin-
derhornzapfen mit vergleichbarer Erhaltung fanden 
sich in Petinesca Grube V-5049, die ebenfalls zahlrei-
che, auf Gerbereiabfälle deutende Fussknochen von 
Schaf/Ziege enthielt1402. 
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294 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Hornzapfen 
mit Zersetzungserscheinungen.

293 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteil (n%) der Knochen mit Zerlegungsspuren in den verschiedenen Befundtypen.

292 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12.  
Anteil (n%) der Knochen mit Zerlegungsspuren in den 
 verschiedenen Phasen.
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1403 Schibler/Furger 1988, 96, Abb. 125.  1404 Deschler-Erb/Stopp 
2013, 471 – 474.  1405 Deschler-Erb 2009b, 285 – 287.  1406 Münd-
liche Mitteilung H. Flück.  1407 Raum A: Sch193; Portikus: Sch133.  
1408 Hüster Plogmann u. a. 2007, 66 f.  1409 Deschler-Erb/Akeret 
2010, 24 –28.  1410 Vgl. Kap. V.4.3.1.  

4 .4 . 3  FA Z I T  TA P H O N O M I E
Der Erhaltungszustand des Fundmaterials der Par-

zellen 8 und 12 ist insgesamt als gut zu bezeichnen. 
Die Einsedimentation scheint in den meisten Fällen 
relativ rasch abgelaufen zu sein, spätere Umlagerun-
gen, starke Begehung oder mechanische Beanspru-
chung der Schichten haben kaum stattgefunden. Das 
meiste in den Parzellen angetroffene und hier unter-
suchte Tierknochenmaterial dürfte folglich von Ak-
tivitäten stammen, die direkt vor Ort stattgefunden 
haben.

Die taphonomischen Unterschiede zwischen den 
einzelnen Befundtypen sind grösstenteils logisch er-
klärbar und haben keine grösseren Überraschungen 
gebracht. Eine Sonderstellung nehmen die Funde 
aus G12.29 im Hinterhofbereich der Parzelle 12 
ein: Es handelt sich um überdurchschnittlich grosse 
Fragmente, die aber einen hohen Verrundungsgrad 
aufweisen, der üblicherweise mit Umlagerungen in 
Zusammenhang gesehen wird. Im vorliegenden Falle 
könnte allerdings der Kontakt mit (Harn-)Säure zur 
Verrundung geführt haben. Relativ stark wurden 
offenbar auch die Knochen aus dem Bauhorizont 
Sch164 von Phase III.5 in Parzelle 8 in Mitleiden-
schaft gezogen.

Mit Ausnahme der Hundeskelette in Parzelle 8 
wurden keine Voll- und Teilskelette angetroffen. Dies 
ist in Wohn- und Arbeitszonen anderer römischer 
Siedlungen durchaus der Fall. So fanden sich z. B. 
in Augusta Raurica Hundeskelette in einem Heizka-
nal von Insula 311403. Aber auch aus militärischem 
Kontext liegen Beispiele vor, so z. B. das – allerdings 
kultisch gedeutete – Skelett aus dem Lagerinnern 
von Vindonissa1404 oder mehrere Beispiele aus dem 
Kastellvicus von Groß-Gerau, wo man innerhalb der 
Streifenhäuser Equiden- und Hundekadaver in Brun-
nen und Gruben entsorgte1405. In der Zivilsiedlung 
West von Vindonissa kommen zwar vereinzelte Tier-
kadaver vor, allerdings hauptsächlich am Strassen-
rand1406; sie scheinen auch insgesamt seltener zu sein 
als in Groß-Gerau. Falls Letzteres zutrifft, wäre mit 
einem durch die Legion organisierten bzw. verordne-
ten Abfallmanagement von Tierkadavern zu rechnen.

4 . 5  A R C H Ä O Z O O L O G I S C H E  R E S U LTAT E

4 . 5 .1  PA R Z E L L E  8
T I E R A R T E N

T I E R A R T E N  I M  G E S A M T M AT E R I A L :  72,3 n% der Kno-
chenfragmente konnten einer Tierart oder Gross-
gruppe zugeordnet werden ▶ Tab. 1. Es zeigte sich – 
wie in römischen Fundstellen üblich –, dass praktisch 
nur Haustiere genutzt wurden, wovon wiederum der 
grösste Anteil auf Rinder (Bos taurus), Schweine (Sus 
domesticus), Schafe (Ovis aries) und Ziegen (Capra 

hircus) entfällt. Eine klare Dominanz einer dieser 
Tierarten ist bei den Fundzahlen nicht auszumachen 
▶ 295. Beim Fundgewicht überwiegt mit 69,7 g% klar 
das Rind ▶ 296. Die wenigen auf die Art genau be-
stimmten Schafe und Ziegen zeigen, dass Schafe mit 
einem Verhältnis von ca. 3:1 klar häufiger sind. Als 
weitere Haussäugetiere sind nicht genauer bestimm-
bare Pferdeartige (Equus sp.) sowie der Hund (Canis 
familiaris) nachgewiesen. Bei Letzterem stammen 
die meisten Knochen von zwei Teilskeletten in Raum 
A bzw. in der Portikus1407. Im Geflügelbestand gab es 
neben den Hühnern (Gallus gallus) auch Gänse (An-
ser sp.), bei denen jedoch nicht klar ist, ob sie wild 
oder domestiziert waren.

Der Wildtieranteil ist mit 1 n% sehr klein. Gejagt 
wurden mit Rothirsch (Cervus elaphus), Reh (Ca-
preolus capreolus) und Feldhase (Lepus europaeus) 
nur Tiere, die in der Umgebung heimisch waren. 
Ein Schweineradius könnte zudem aufgrund seiner 
Grösse von einem Wildschwein (Sus scrofa) stam-
men. Die Bedeutung der Jagd für die Ernährung war 
indes noch kleiner, als es scheint, handelt es sich 
doch beim Rehknochen um einen fleischarmen Mit-
telfussknochen und bei einem der beiden Hirsch-
knochen um ein abgesägtes Geweihstück. Bei den 
Fischen konnten der Hecht (Esox lucius) und – als 

 36,1% Bos taurus

 33,6% Ovis/Capra

 27,3% Sus domesticus

 3,0% Andere

 69,7% Bos taurus

 13,3% Ovis/Capra

 16,2% Sus domesticus

 0,8% Andere

295 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Tierartenanteile 
(n%) im Gesamtmaterial.

296 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8.  
Tierartenanteile (g%) im Gesamtmaterial.
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einzige sicher importierte Tierart – die Mittelmeer-
makrele (Scomber japonicus) nachgewiesen werden 
▶ 297. Diese Fischart ist vor allem im mediterranen 
Raum, aber auch im Atlantik heimisch und gelangte 
wahrscheinlich in Salz konserviert ins Binnenland. 
Mittelmeermakrelen gelten als Hinweis auf eine eher 
gehobene Ernährung, wenn auch ihr Nachweis in un-
seren Breiten immer häufiger wird1408. Ob die nicht 
genauer bestimmbaren Singvögel (Passeriformes) als 
Nahrung dienten oder natürlicherweise eingetragen 
wurden, kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. 
Letzteres ist bei den Mäusen (Muridae) und anderen 
Kleinsäugern (Rodentia) anzunehmen.

Die Tierartenanteile im Gesamtmaterial von Par-
zelle 8 unterscheiden sich damit relativ deutlich von 
der Situation im Innern des Legionslagers, wo in 
den meisten untersuchten Komplexen entweder das 
Schwein oder Schaf/Ziege die klare Mehrheit der 
Knochen ausmachen1409.

T I E R A R T E N A N T E I L E  I N  D E N  B E F U N D Z O N E N :  Beim Kno-
chengewicht dominiert in allen Befundzonen das 
Rind ▶ Tab. 2. Nach Fragmentzahlen betrachtet wech-
seln sich hingegen Rind, Schwein und Schaf/Ziege 
als häufigste Tierart in den einzelnen Befundzonen 
ab. So ist das Schwein innerhalb des überbauten Be-
reiches die häufigste Tierart. Dies gilt für alle ein-
zelnen Räume, wobei die Dominanz in Raum B am 
stärksten ist ▶ 298. Auch das Wild und die Fische tre-
ten vor allem bzw. ausschliesslich im Haus auf ▶ Tab. 2. 

Diese Häufigkeit von Tieren im Haus, von welchen 
vor allem das Fleisch genutzt wurde, spricht dafür, 
dass hier die Zubereitung von Speisen stattfand, was 
wiederum die Teilfunktion des Streifenhauses als 
Wohngebäude bestätigt. Die Kleinsäuger konzent-
rieren sich ebenfalls auf diesen Bereich und wurden 
wohl von hier gelagerten Vorräten angelockt. Da auch 
einige Knochen von unbestimmbaren Singvögeln im 
Innern des Gebäudes gefunden wurden, könnten sie 
ebenfalls verspeist worden sein. 

Im Hinterhof dagegen sind die Knochen von 
Schaf/Ziege und Rind klar häufiger als diejenigen 
vom Schwein ▶ 298. Auch die gejagten Tierarten und 
die Fische sind sehr selten ▶ Tab. 2. Es waren hier also 
Tiere von Bedeutung, die in römischer Zeit vor allem 
wegen der Sekundärprodukte und weniger des Flei-
sches wegen gehalten wurden. 

In der Portikus ist das Rind am häufigsten ▶ 298. 
Ausserdem erreicht hier das Haushuhn den höchsten 
Anteil aller Befundzonen ▶ Tab. 2. Da dieser Bereich 
zur Strasse hin offen ist, könnte das Material von 
verschiedensten Tätigkeiten oder auch von ausser-
halb der Parzelle stammen, was eine Interpretation 
schwierig macht. Möglich ist etwa, dass die grossen 
Rinderknochen und andere Knochenabfälle aus dem 
Haus durch die Portikus auf die Strasse gewischt 
wurden.

T I E R A R T E N A N T E I L E  I N  D E N  B E F U N D K AT E G O R I E N :  Die Ver-
füllungen der Gräben weisen mit über 70 n% den 
höchsten Rinderanteil auf. Sie unterscheiden sich da-
mit klar von den Grubenverfüllungen, in denen die 
Schafe und Ziegen am häufigsten sind ▶ 299. 

Einzelne Gruben fallen durch sehr einseitige Tier-
artenspektren auf. In der ersten Bauphase trifft dies 
auf die im Hinterhof gelegene Doppelfassgrube 
G8.28 zu. Diese weist einen hohen Anteil von fast 
70 n% an Schaf-/Ziegenknochen auf, wobei davon 
ausschliesslich Schafe bis auf die Art bestimmt wer-
den konnten ▶ Tab. 3. Damit gleicht dieser Befund 
stark der bereits erwähnten Grube G8.291410. Ähn-

297 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Mittelmeer
makrelen in einem römischen Mosaik aus Iuvavum / Salzburg (A). 
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298 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteile (n%) 
der häufigsten Tierarten in den verschiedenen Zonen.
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1411 Joray/Portmann 2014, 10 f.  1412 Vgl. dazu die Auswertung 
des Skelettteilspektrums auf S. 334 f. und des Schlachtalters auf S. 336.  
1413 Hüster Plogmann 2003, 237.  1414 Hüster Plogmann 2003, 
238.  

lich ist die Situation auch in der Verfüllung der bei-
den nicht trennbaren Gruben G8.26 und G8.27, die 
keiner Phase zugeordnet werden konnten. Unter den 
243 bestimmbaren Knochenfragmenten machen 
Schafe und Ziegen mit etwa zwei Dritteln den mit 
Abstand grössten Teil aus. Auffällig ist, dass zwar fünf 
Ziegen darunter sind, jedoch kein sicher bestimmba-
res Schaf ▶ Tab. 1. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, 
dass die Gruben in Phase III.5 datieren, wo ebenfalls 
verhältnismässig viele Ziegen vorhanden sind (vgl. 
S. 333).

Das sehr einseitige Tierartenspektrum in diesen 
beiden Befunden spricht für Abfälle einer spezia-
lisierten Tätigkeit. Die Bearbeitenden von Grube 
G8.29 kamen zum Ergebnis, dass es sich bei den dort 
angetroffenen Knochen um Abfälle einer Lamm-
fellgerberei handelt1411. Dies ist für Grube G8.28 
ebenfalls in Betracht zu ziehen, während der hohe 
Ziegenanteil in G8.26/G8.27 auf die Herstellung von 
Ziegenleder schliessen lässt1412.

Auch Lehmböden und Kiesböden unterscheiden 
sich deutlich voneinander. Dies besonders hinsicht-
lich des Rinderanteils, der in Kiesböden dreimal 
höher ist als in den Lehmböden ▶ 299. Beide Boden-
typen enthalten relativ viele Knochen von Geflügel 
▶ 300. Eine Ursache für die Dominanz von kleinen 
Tierarten in Lehmböden dürfte die gleiche sein wie 
für das tiefe Durchschnittsgewicht aller Knochen-
fragmente in diesem Befundtyp: Durch das regelmä-
ssige Wischen des Bodens wurden die Knochen von 
grossen Tieren mit grösserer Wahrscheinlichkeit ent-
fernt. Ein weiterer Grund für den Unterschied zwi-
schen den beiden Bodentypen ist aber wohl nicht in 
ihrer Beschaffenheit zu suchen, sondern auch in der 
Lage innerhalb der Parzelle: Die Kiesböden befin-
den sich vorwiegend in der Portikus, wo bereits ein 
grundsätzlich hoher Rinderanteil festgestellt wurde 
(vgl. S. 331). Welcher dieser Faktoren aber nun in ers-
ter Linie für den hohen Rinderanteil entscheidend 
ist, muss offenbleiben. 

Die Tierartenanteile in den Planien, zu denen wir 
hier auch die Brandschuttschicht aus Phase III.4 zäh-
len, entsprechen ungefähr denjenigen der gesamten 
Parzelle. Einerseits liegt dies natürlich daran, dass 
überhaupt der grösste Teil des Gesamtmaterials aus 
diesem Befundtyp stammt. Andererseits bestehen 
Planien vor allem aus umgelagertem Material, wo-
durch die Knochen aus verschiedenen Befundzonen 
vermischt wurden. ▶ 299. Es dürfte sich also um eine 
Art «Durchschnittswert» handeln. Zu erwähnen ist 
auch, dass – allerdings ohne Untersuchungsresultate 
der Kleintierreste aus den Schlämmproben – alle 
Reste von Mäuseartigen und unbestimmbaren Klein-
nagern in Planien gefunden wurden. Nager wurden 
auch in Windisch-Breite 1996 – 1998 (V.96.8, V.97.1, 
V.98.1) schon als «Leitfossil» für diesen Befundtyp 
bezeichnet1413. Die Begründung hierfür war, dass die 
Schädlinge durch den Menschen nach Möglichkeit 
von den Vorräten ferngehalten und so in das freie 
Gelände, wie eben die Planien, gedrängt wurden1414.

Die vor allem im Haus vorhandenen Nutzungs-
schichten sind im Gegensatz dazu in situ entstanden. 
Sie enthalten im Vergleich zu den Planien denn auch 
höhere Rinder- und Schweineanteile ▶ 299, wohl weil 
sie weniger mit den hohen Schaf-/Ziegenanteilen 
aus dem Hinterhof vermischt wurden.

T I E R A R T E N  I N  D E N  E I N Z E L N E N  P H A S E N :  Aufgrund der 
speziellen Situation im Hinterhof, welche stark von 
handwerklichen Tätigkeiten geprägt war, wird die 
Entwicklung der Tierartenanteile in diesem Kapitel 
nicht nur im Gesamtmaterial ▶ Tab. 1, sondern auch 
auf das Haus ▶ Tab. 4 begrenzt betrachtet (Zonen A, B 
und C). 
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299 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteile (n%) 
der häufigsten Tierarten in den verschiedenen Befundkategorien.

300 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteile (n%) 
der seltenen Tierarten in den verschiedenen Befundkategorien.
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Im Gesamtmaterial wechseln sich die drei wich-
tigsten Haustierarten in den ersten drei Phasen der 
Besiedlung als häufigste Tierart ab. Schaf und Ziege 
stehen – aufgrund des hohen Anteils in Grube 
G8.28. – in Phase III.1 an erster Stelle. Ihre Bedeu-
tung nimmt von der ersten zur zweiten Phase zwar 
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301 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteile (n%)  
der häufigsten Tierarten in den verschiedenen Phasen (alle Zonen).

302 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteile (g%)  
der häufigsten Tierarten in den verschiedenen Phasen (alle Zonen).

303 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteile (n%)  
der seltenen Tierarten in den verschiedenen Phasen (alle Zonen).

304 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteile (n%)  
der häufigsten Tierarten in den verschiedenen Phasen (Gebäude).

305 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteile (g%)  
der häufigsten Tierarten in den verschiedenen Phasen (Gebäude).

markant ab, in der Zeit danach jedoch wieder stetig 
zu ▶ 301. Betrachtet man hingegen nur das Haus und 
lässt den Hinterhof mit den Gerbereiabfällen ausser 
Acht, so ist gar ein kontinuierlicher Anstieg vom An-
fang bis zum Ende der Besiedlung zu sehen ▶ 304. Es 
scheint also im Laufe der Zeit immer mehr Schaf-/
Ziegenfleisch konsumiert worden zu sein. Bis auf die 
letzte Phase sind Schafe häufiger als Ziegen ▶ Tab. 1. 
Eher unregelmässig verläuft die Entwicklung bei den 
Rindern. Im Gesamtmaterial ist diese Tierart in den 
Phasen III.2, III.4 und III.5 am häufigsten, wobei ab 
Phase III.3 eine eindeutige Zunahme des Anteils zu 
verzeichnen ist ▶ 301. Beim Material, das im Haus ge-
funden wurde, steht das Rind hingegen nur in Phase 
III.4 an erster Stelle ▶ 304. Bei den Gewichtsanteilen 
dominiert das Rind klar in allen Phasen sowohl im 
Haus als auch im Gesamtmaterial. Es zeigen sich 
über die einzelnen Phasen hinweg aber in etwa die 
gleichen Veränderungen wie bei den Knochenzahlen 
▶ 302; 305. 

Der Anteil der Schweineknochen steigt im Gesamt-
material von Beginn weg bis in Phase III.3 leicht an 
und sinkt bis ans Ende der Besiedlung wieder ▶ 301. 
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1415 Zum Beispiel Stopp 2008, 256.  1416 Amrein u. a. 2012, 
128.  1417 MacGregor 1998, 14.  1418 Schibler/Furger 1988, 71.  
1419 Peters 1998, 67.  1420 Peters 1998, 68.  1421 Peters 1998, 
Abb. 32.  

Im Haus dagegen, wo vermutlich gekocht und geges-
sen wurde, ist eine stetig abnehmende Bedeutung 
dieses wichtigen Fleischtieres zu sehen ▶ 304. Hier 
zeigt sich jedoch ein klarer Unterschied zwischen 
Knochenzahlen und - gewicht. So steigt der Ge-
wichtsanteil des Schweines von der vierten zur fünf-
ten Phase stark an und erreicht in Letzterer sogar fast 
die Bedeutung des Rindes ▶ 305.

Den mit Abstand höchsten Anteil an Hühnerkno-
chen (3 n%) sehen wir im Gesamtmaterial von Phase 
III.3. Gleichzeitig treten ab dieser Phase auch erst-
mals Jagdtiere und Fische auf ▶ 303.

S K E L E T T T E I L S P E K T R E N
R I N D  ▶ Tab. 15: Bei dieser Tierart ▶ 306 fällt in den 

mittleren drei Phasen, insbesondere jedoch in Phase 
III.3, der hohe Anteil an Fusselementen auf, die ein 
typisches Abfallprodukt von Metzgereien sind1415. 
Dies ist ein Hinweis darauf, dass Rinder auch hier 
in der Parzelle geschlachtet wurden und nicht aus-
schliesslich in einer Metzgerei. Eine weitere Interpre-
tationsmöglichkeit wäre es, die Reste als Gerbereiab-
fall zu betrachten. Da die Fusselemente aber nicht an 
einer Stelle konzentriert sind, wie dies in Parzelle 12 
zu beobachten ist, sondern über die ganze Parzelle 
verstreut auftreten, ist eher von Schlachtabfällen aus-
zugehen. Auch der archäologische Befund gibt kei-
nen Hinweis auf eine Gerberei.

Die anderen Körperteile weichen nur wenig vom 
Vergleichsskelett ab. Dass auch die stark fleischhal-
tigen Körperteile Stylopodium und Zygopodium vor-
handen sind, zeigt, dass hier in allen Phasen auch 
Rindfleisch verarbeitet wurde. Die Knochen des 
Rumpfes (Wirbel und Rippen) sind, mit Ausnahme 
der Rippen in Phase III.4, durchgehend unterreprä-
sentiert. Grund dafür dürften taphonomische Fakto-
ren sein. 

S C H A F/ Z I E G E  ▶ Tab. 16: Aufgrund des hohen Schaf-/
Ziegenanteils in den Gruben G8.28 (Phase III.1) 

und G8.26/G8.27 ergibt es Sinn, diese zunächst ein-
zeln zu betrachten ▶ 307. Da die Fusselemente in bei-
den Befunden sehr stark übervertreten sind, handelt 
es sich wohl, wie oben vermutet wurde, (vgl. S. 332), 
um hier entsorgte Gerbereiabfälle1416. Allerdings fan-
den auch Abfälle aus der Fleischzubereitung den Weg 
in die Gruben, wie insbesondere die Übervertretung 
des Zygopodiums in G8.26/G8.27 zeigt. Die anderen 
Skelettpartien sind, obwohl meist untervertreten, in 
beiden Gruben ebenfalls vorhanden. Dies spricht für 
eine Schlachtung der Tiere vor Ort. Übervertreten 
sind in der Grube G8.28 ausserdem die Unterkiefer 
der Schafe und Ziegen. Es ist schwierig, hierfür eine 
befriedigende Erklärung zu finden. Die Unterkie-
fer könnten mit dem gesamten Kopf in den Häuten 
steckend in die Parzelle gelangt sein, damit der Ger-
ber das Alter der Tiere bestimmen konnte1417. Da an 
Unterkiefern ausserdem eine kleine Menge Muskel-
fleisch anhaftet, handelt es sich möglicherweise auch 
um Abfälle der Fleischverarbeitung. In Augusta Rau-
rica etwa wurde dieses Phänomen als Hinweis auf 
einen Räuchereibetrieb gewertet1418. Eher dagegen 
spricht allerdings, dass sich an den Unterkiefern nur 
wenige Schnitt- und Hackspuren befinden. Die vie-
len Unterkiefer stellen also wohl eine Kombination 
aus Gerberei- und Schlachtabfällen dar, wobei wahr-
scheinlich auch taphonomische Faktoren für ihre 
Übervertretung mitverantwortlich sind. 
Auch wenn in Phase III.1 der Rest der Parzelle in die 
Auswertung miteinbezogen wird, weisen die Schafe 
und Ziegen wie in G8.28 hohe Autopodiums- und 
Unterkieferanteile auf ▶ 308. Diese Übereinstimmung 
könnte durch das Ausplanieren des Bauschuttes und 
die damit verbundene Verteilung des Knochenma-
terials vom Hinterhof über die gesamte Parzelle zu-
stande gekommen sein. Ein klar anderes Bild zeigen 
in der Folge die Phasen III.2 und III.3, während de-
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306 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Skelettteilspektrum (g%) des Rindes in den verschiedenen Phasen.
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ren keine auffälligen Grubeninhalte nachgewiesen 
wurden. In dieser Zeit entsprechen zumindest die 
Anteile der postkranialen Skelettelemente relativ gut 
denjenigen des Referenzskelettes. Demnach wurden 
also die ganzen Körper der geschlachteten Tiere ge-
nutzt und keine Körperteile systematisch von aus-
serhalb in die Parzelle geschafft. Insgesamt scheint 
in Phase III.2 am meisten Schaf- und Ziegenfleisch 
konsumiert worden zu sein, da hier neben Stylo- und 
Zygopodium auch die Rippen stärker präsent sind als 
in den anderen Phasen. Dass in Phase III.4 ebenfalls 
das Gerbereihandwerk betrieben wurde, konnte be-
reits bei der Auswertung von Grube G8.29 festge-
stellt werden (vgl. S. 332). Die vielen Fusselemente 
in den weiteren Befunden dieser Phase sind daher 
nicht überraschend und könnten wie in Phase III.1 
durch das Ausplanieren der Brandschuttschicht in 
die restliche Fläche der Parzelle verlagert worden 
sein. Durch die Auswertung der Skelettelemente 
kann auch für Phase III.5 eine Gerberei vermutet 
werden, da hier ebenfalls eine sehr starke Überver-
tretung des Autopodiums vorliegt. Eine entspre-
chende Grube fehlt hier, es ist jedoch anzunehmen, 
dass die Häute ebenfalls im Hinterhof verarbeitet 
wurden. Möglicherweise handelt es sich wie bereits 
vermutet (vgl. S. 332) um Grube G8.26/G8.27 oder 
die Infrastruktur dazu befindet sich im nicht aus-
gegrabenen Teil der Parzelle. Wie bereits mehrfach 
erwähnt wurde, kann das Gesamtmaterial einer Par-
zelle durch Ausplanieren stark mit Material aus Be-
funden mit speziellem Inhalt wie den Gerbereiabfäl-
len vermischt werden. Daher wurde an dieser Stelle 
versucht, das «unverfälschte» Skelettteilspektrum 
von Schaf/Ziege zu ermitteln, indem die Planien, die 
Brandschuttschicht sowie die Gruben G8.28 und 
G8.26/G8.27 aus der Berechnung eliminiert wurden. 

Das Ergebnis ▶ 307 zeigt, dass in dieser Fundauswahl 
das Autopodium nicht mehr signifikant übervertre-
ten ist. Dagegen sind die Unterkiefer überaus stark 
vertreten, was zum Schluss führt, dass in den in situ 
entstandenen Schichten ausserhalb der erwähnten 
Gruben hauptsächlich Schlachtabfälle zu finden sind.
S C H W E I N  ▶Tab. 17: Auch beim Schwein fällt eine Über-
vertretung der Unterkiefer auf ▶ 309. Anders als bei 
den kleinen Wiederkäuern ist diese Körperpartie 
jedoch mit einer ansehnlichen Menge Fleisch verse-
hen, sodass es sich dabei durchaus um Speiseabfall 
handeln könnte. Somit gelangten die Unterkiefer-
hälften ganz und möglicherweise in geräuchertem 
Zustand in die Parzelle. In den meisten Phasen dürf-
ten die Tiere aber vor Ort geschlachtet und der ganze 
Körper hier verarbeitet worden sein, denn es gibt 
bei den anderen Körperpartien nur geringe Abwei-
chungen vom Vergleichsskelett. Relativ intensiv war 
die Fleischnutzung aber offensichtlich in Phase III.4 
(Übervertretung des Stylopodiums) und III.5 (Über-
vertretung des Zygopodiums).

S C H L A C H TA LT E R
R I N D :  Bei 120 Rinderknochen konnte anhand der 
Zähne oder Gelenkepiphysen die Altersgruppe be-
stimmt werden. Es ist klar ersichtlich, dass vor allem 
erwachsene Tiere mit einem Alter von über drei Jah-
ren geschlachtet wurden ▶ 310. Dies ist bei römischen 
Siedlungsfunden der Normalfall1419 und bestätigt 
die primäre, langjährige Nutzung der Rinder als Ar-
beitstiere. Der hohe Prozentsatz der im jungadulten 
Alter geschlachteten Tiere kann mit der Ausmuste-
rung von nicht gebrauchten Individuen und mit der 
Regulierung des Bestandes erklärt werden1420. Den-
noch machte auch Kalbfleisch in allen Phasen einen 
kleinen Teil der Ernährung aus. Am höchsten scheint 
dieser in Phase III.2 gewesen zu sein ▶ Tab. 21. Neuge-
borene Kälber oder Föten, die auf eine Haltung von 
Mutterkühen in der Nähe hindeuten würden, sind 
nicht vorhanden.
S C H A F/ Z I E G E :  Die Schafe und Ziegen wurden ebenfalls 
vorwiegend erst im Erwachsenenalter geschlachtet 
▶ 311. Der Anteil der infantilen und juvenilen Ex-
emplare ist jedoch mit 33 von 115 genau bestimm-
ten Knochen um einiges höher als bei den Rindern, 
was auf eine grössere Bedeutung dieser Tierarten in 
der Fleischnutzung schliessen lässt. Die insgesamt 
etwas mehr als 50 % erwachsenen Tiere sind auch 
in anderen römischen Fundstellen der westlichen 
Rhein-Donau-Provinzen die Regel, wie eine Zusam-
menstellung von J. Peters zeigt1421. Infantile Indivi-
duen wurden in Parzelle 8 häufiger nachgewiesen als 
ihre 1 – 2-jährigen Artgenossen. Sofern sie also nicht 
bis ins hohe Alter als Milch- und Wolllieferanten 
genutzt wurden, schlachtete man die kleinen Haus-
wiederkäuer bevorzugt schon im ersten Lebensjahr. 
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307 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Skelettteilspektrum (g%) der 
Schafe und Ziegen in den Gruben G8.26 / G8.27, G8.28 und in den restlichen Befunden (ohne 
Planien).
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1422 Peters 1998, 107.  1423 Peters 1998, 128 –130.  1424 Peters 
1998, 129.  1425 vgl. Deschler-Erb 1992, 398.  1426 Leider konnte 
der weibliche Hornzapfen nicht vermessen werden.  1427 Peters 
1998, 131 – 133.  1428 Lepetz 1996, 73.  

Das Fleisch von Lämmern und Zicklein war in der 
gehobenen römischen Küche sehr beliebt1422 und 
könnte z. B. an die Offiziere im Legionslager verkauft 
worden sein. Auch bei Schafen und Ziegen wurden 
keine fötalen und neugeborenen Tiere nachgewiesen. 
In Parzelle 8 scheint man folglich keine kleinen Wie-
derkäuer gehalten zu haben.
Zwischen den frühen und den späten Phasen sind 
wesentliche Unterschiede auszumachen: In Phasen 
III.1 und III.2 dominieren die Jungtiere, danach die 
Ausgewachsenen ▶ Tab. 22. Für Phase III.1 ist dies ein 
weiterer Hinweis auf die Produktion von Lammfel-
len.

S C H W E I N :  Von den Schweineknochen konnten  
99 Fragmente bis auf die Altersgruppe bestimmt 
werden. Die Bedeutung des Schweins als Fleischlie-
ferant zeigt sich darin, dass etwas mehr als die Hälfte 
der Individuen geschlachtet wurde, bevor sie das Er-
wachsenenalter erreichten ▶ 312. Diese Altersvertei-
lung ist sowohl für städtische Siedlungen als auch für 
Truppenlager typisch, da hier der Konsum und nicht 

die Produktion von Schweinefleisch im Vordergrund 
stand1423. Der Anteil der ein- bis zweijährigen ge-
schlachteten Schweine beträgt ein Drittel und ist für 
diese Siedlungstypen eher tief, jedoch immer noch 
klar über den Werten von Produktionsorten wie den 
villae rusticae. In dieser Altersspanne liegt der opti-
male Schlachttermin, in dessen Folge das Fleisch in 
der Regel vom Produzenten zum Konsumenten ge-
langte1424. 

Bei den Schweinen mit einem Alter von über zwei 
Jahren dürfte es sich um Muttersäue bzw. Zuchteber 
handeln, die möglicherweise in der Parzelle gehalten 
wurden. Knochen von Ferkeln, die um den Geburts-
termin verstarben, sind ebenfalls vorhanden und lie-
fern den Beleg, dass in der unmittelbaren Umgebung 

– wahrscheinlich im Hinterhof – Schweinehaltung 
betrieben wurde. Aus Platzgründen wurde jedoch 
wohl nur ein kleiner Teil des in Parzelle 8 konsumier-
ten Schweinefleisches auch hier produziert.
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308 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Skelettteilspektrum (g%) der Schafe und Ziegen in den verschiedenen Phasen.

309 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Skelettteilspektrum (g%) des Schweines in den verschiedenen Phasen.
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Jedoch sind auch klare Unterschiede zwischen 
den Phasen zu beobachten ▶ Tab. 23. Die Qualität des 
Schweinefleisches war demnach in den Phasen III.1 
und III.3, in welchen mehr erwachsene als junge 
Tiere vertreten sind, etwas schlechter als in den an-
deren Phasen. In Phase III.4 wurden im Gegensatz 
dazu relativ viele infantile, unter sieben Monate alte 
Schweine geschlachtet bzw. eingekauft, was als eher 
gehobene Speise betrachtet werden kann. Sie wur-
den möglicherweise als Spanferkel konsumiert1425.

G E S C H L E C H T
Geschlechtsbestimmungen waren bei Rindern, 

Schweinen und Hühnern möglich. An neun Horn-
zapfen und zwei Beckenfragmenten von Rindern 
konnte eine morphologische Geschlechtsbestim-
mung durchgeführt werden. Davon wurden sieben 
Individuen als (wahrscheinlich) männlich bestimmt, 
dazu kommt ein möglicher Kastrat. Beide Becken 
sowie ein Hornzapfen stammen sicher von Kühen. 
Zur Überprüfung wurden die Masse der Hornzapfen 
mit den zahlreichen Exemplaren aus Parzelle 12 ver-
glichen1426 ▶ 313. Die morphologische Geschlechts-
bestimmung bestätigt sich insofern, als dass die als 

männlich bestimmten Hornzapfen im Diagramm 
nicht im Bereich der Kühe erscheinen. Die Anzahl 
vermessener Hornzapfen ist natürlich zu gering für 
statistisch relevante Aussagen. Sie ist jedoch neben 
dem hohen Anteil an erwachsenen Tieren ein weite-
rer Hinweis auf die Dominanz der Arbeitstiere unter 
den Rindern.

Über die Form der Eckzähne bzw. deren Alveolen 
konnten 25 männliche und elf weibliche Schweine 
ermittelt werden. Auch dies ist die typische Vertei-
lung einer städtischen Siedlung, wo mehr Fleisch 
konsumiert als produziert wurde. Als Grund dafür 
wird üblicherweise angenommen, dass die nicht zur 
Zucht benötigten jungen (kastrierten?) Eber am Pro-
duktionsort (Gutshöfe) aus dem Bestand entfernt 
und in die Städte zu den Konsumenten gebracht 
wurden1427. 

Bei den Hühnern konnte morphologisch nur ein 
Tarsometatarsus aufgrund des Sporns einem männ-
lichen Tier zugeordnet werden. Die Geschlechtsver-
teilung von Hühnern kann aber auch relativ einfach 
anhand der Knochenmasse ermittelt werden. Berech-
net man die Längenmasse der Knochen nach S. Le-
petz1428, ergeben sich drei Gipfel im Diagramm ▶ 314. 
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311 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteile (n%) 
der einzelnen Altersgruppen bei Schaf / Ziege.

310 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteile (n%) 
der einzelnen Altersgruppen beim Rind.
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312 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Anteile (n%) der einzelnen 
Altersgruppen beim Schwein.
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1429 Peters 1998, 227.  1430 Deschler-Erb/Akeret 2010, 36, Tab. 3.  
1431 Flutsch u. a. 2002, 37.  1432 Maumary u. a. 2007, 260 f.  
1433 Schibler/Furger 1988, 213, Tab. 69.  1434 Maumary u. a. 2007, 
254.  1435 Deschler-Erb 1991, 122, Tab. 3.  1436 Schibler/Fur-
ger 1988, 213, Tab. 69.  1437 Morel 1994, 407.  1438 Deschler-Erb 
2011b, 296 f. Abb. 2.  1439 Maumary u. a. 2007, 207.  1440 Desch-
ler-Erb 2009a.  1441 Deschler-Erb/Akeret 2010, 23.  1442 Toyn-
bee 1983, 130 – 133.  1443 Sykes u. a. 2011, 163.  1444 Schmid 1965.  
1445 Deschler-Erb/Akeret 2010, 24 – 27.  

Ohne den mittleren Gipfel in Betracht zu ziehen, bei 
dem es sich um Kapaune handeln könnte, ergibt dies 
ein Verhältnis von zehn Hennen zu drei Hähnen. Üb-
lich ist in der Römerzeit ein leichtes Überwiegen der 
Hennen1429.

4 . 5 . 2  PA R Z E L L E  12
T I E R A R T E N

V E R T R E T E N E  T I E R A R T E N  ▶ Tab. 5: Neben Rind, Schaf, 
Ziege und Schwein sind nur noch Hund und Equi-
den mit vereinzelten Fragmenten unter den Haus-
tieren vertreten. Bei Letzteren kann nicht zwischen 
Pferd, Maultier oder Maulesel unterschieden werden. 
Immerhin ist der Esel auszuschliessen, da sehr kleine 
Individuen fehlen. Er ist auch sonst in Vindonissa 
bislang nicht belegt1430. Von der grossen Palette an 
möglichem römerzeitlichem Hausgeflügel war nur 
das Haushuhn mit Sicherheit zu bestimmen. Haus-
gans, -ente und -taube könnten sich allerdings unter 
den wenigen nicht identifizierbaren Knochen verber-
gen, die den Grossgruppen (unklar, ob Haus- oder 
Wildform) zugeordnet wurden.

Die Wildsäuger sind nur durch Rothirsch, Wild-
schwein und Feldhase vertreten; diese Arten finden 
sich an und für sich am häufigsten in römerzeitlichen 
Komplexen der Region1431. Daneben kommen Über-
reste von sonst eher seltenen Wildvögeln vor, so von 
Rabenvögeln (Corvidae). Da es sich dabei um Kultur-
folger handelt, könnte der in Parzelle 12 gefundene 
Knochen ohne menschliches Zutun hierher gelangt 
sein. Das Rebhuhn (Perdix perdix) ist ebenfalls ein 
Kulturfolger und besiedelt «offene und trocken-
warme Lebensräume in Niederungen und tieferem 
Hügelland, die kultiviert und mit niedrigen Hecken 
durchsetzt sind»1432. Diesen Lebensraum könnte 
es in der näheren Umgebung von Vindonissa vorge-
funden haben. Unter den Tierknochen von Augusta 
Raurica ist das Rebhuhn mehrfach belegt1433. Eine 

Rarität ist hingegen das Auerhuhn (Tetrao urogallus), 
dessen Verbreitung sich heute auf Jura und Alpen 
beschränkt, das bis ins 20. Jh. aber gelegentlich noch 
im Mittelland anzutreffen war1434. Wie in Parzelle 
12 finden sich von ihm meist nur Einzelknochen, so 
im frühkaiserzeitlichen Lager von Kaiseraugst1435, 
in Augst-Oberstadt1436, in Zurzach-Kastell1437 oder 
im Sodbrunnen eines Offiziershaushalts von Bre-
genz1438. Ob Auerhühner tatsächlich in militäri-
schem Kontext gehäuft vorkommen, wie diese Be-
lege sowie der Fund aus Parzelle 12 vermuten lassen, 
wird durch weitere Untersuchungen abzuklären sein.

Der Mönchsgeier (Aegypius monachus) ist zwar in 
unserem Gebiet nicht heimisch, trotzdem muss es 
sich bei den nordalpinen Belegen nicht zwingend um 
importierte Tiere oder Tierteile handeln. Immer wie-
der ist zu beobachten, dass einzelne, normalerweise 
in Südeuropa lebende Individuen grössere Wande-
rungen nach Norden unternehmen1439. Aus welchen 
Gründen diese Tiere bzw. ihre Knochen dann unter 
die Siedlungsabfälle gelangt sind (z. B. in Aventicum, 
Vitudurum), ist im Einzelfall aufgrund der Fundum-
stände abzuklären. Jedenfalls kann der Hintergrund 
sowohl profan als auch kultisch sein1440.

Bislang war das Kamel das einzige in Vindonissa be-
legte exotische Säugetier1441. In Brandschuttschicht 
Sch39, welche die Phase III.4 abschliesst, fanden 
sich nun vier Fussknochen vom Damhirsch (Dama 
dama). Sie stammen von einem einzigen Individuum 
▶ 315. Der Damhirsch war im eiszeitlichen Europa 
weit verbreitet, wurde aber im Holozän nach Klein- 
und Vorderasien zurückgedrängt. In der Antike hat 
man ihn bis in die Nordwestprovinzen ausgeführt, 
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314 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 8. Geschlechtsverteilung der Hühner
knochen. Berechnung des Index gemäss Lepetz 1996, 73.

315 Damhirsch.
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möglicherweise mit einem kultischen Hintergrund, 
da Damhirsche oft als Begleittiere von Artemis bzw. 
Diana fungierten1442. Genetische Untersuchungen 
an römischen Damhirschen aus Grossbritannien ha-
ben gezeigt, dass es sich nicht um Individuen der ers-
ten Generation handelt, die aus Klein- bzw. Vorder-
asien exportiert wurden, sondern dass sie von bereits 
nach Europa exportierten Individuen abstammen; 
wo genau diese gezüchtet wurden, ist allerdings un-
klar. Nördlich der Alpen sind Damhirsche nur selten 
belegt1443, schon seit Längerem sind aber ein Meta-
carpus und ein Metatarsus aus Augusta Raurica, Kur-
zenbettli bekannt. Da sie in der Nähe der Sichelen- 
Tempel gefunden wurden, wo, wie eine Statuenfrag-
ment vermuten lässt, Diana verehrt wurde, postu-
lierte E. Schmid auch hier eine Verbindung zwischen 
Damhirschknochen und besagter Göttin1444. Im 
Falle von Parzelle 12 ist zwar ein Zusammenhang mit 
einem Privatkult nicht völlig auszuschliessen. Aller-
dings scheint es aufgrund der vorhandenen Skelette-
lemente sowie der Häufung von Gerbereiabfällen in 
dieser Parzelle naheliegender, diese Knochen als Ab-
fälle der Fellverarbeitung zu deuten (vgl. S. 351–353).

Neben den nicht näher zuweisbaren Knochen von 
Cerviden/Boviden sowie Suiden waren vor allem 
einige Vogelknochen nicht genauer bestimmbar. Es 
handelt sich dabei um Vertreter der Tauben-, Gänse- 
und Entenartigen. Auch wenn es sich dabei um 
Überreste von domestizierten Vögeln handeln würde, 

wäre die Palette des konsumierten Geflügels immer 
noch relativ bescheiden, was auf einen eher durch-
schnittlichen bis niedrigen Status der hier ansässigen 
Bevölkerung schliessen lässt.

T I E R A R T E N A N T E I L E  I M  G E S A M T M AT E R I A L  V O N  PA R Z E L L E  1 2 : 
Nach Fragmentzahlen (56 n%) und noch deutlicher 
nach Gewicht (80 g%) ▶ 316, 317 ist das Hausrind die 
wichtigste Tierart. Es folgen das Schwein mit 31 n% 
bzw. 15 g% und Schaf/Ziege mit 11 n% bzw. 4 g%. 
Unter den selteneren Haustierarten machen das 
Haushuhn 1,7 n% sowie Equiden und Hund jeweils 
0,1 n% aus. Nur 0,4 n% der bestimmbaren Tierkno-
chen stammen von Wildtieren.

Diese Anteile weichen deutlich von den Verhält-
nissen ab, wie sie bislang im Inneren des Legions-
lagers angetroffen wurden1445: Unter den dortigen 
Knochen sind die Schweine sowie die Schafe/Ziegen 
in den meisten Komplexen deutlich stärker vertreten 
als die Rinder. Das Haushuhn und auch die Wildtiere 
weisen Anteilswerte von annähernd 15 % auf.

D I E  T I E R A R T E N A N T E I L E  I N  D E N  V E R S C H I E D E N E N  P H A S E N : 
Unter den wichtigsten Nutztierarten spielt das Haus-
rind in allen fünf Phasen sowohl nach Fragmentzah-
len (50 – 75 n%) als auch noch deutlicher nach Ge-
wichtsanteilen klar die dominante Rolle (75 – 93 g%) 
▶ 318, 319. Der höchste Rinderanteil liegt in Phase 
III.3 vor. Dieses Resultat wird stark durch das Fund-
material von Grube G12.29 beeinflusst. Diese hob 
sich bereits bei den taphonomischen Untersuchun-
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319 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Tierarten  
an teile (g%) der drei wichtigsten Tierarten in den verschiedenen Phasen.
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318 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Tierarten  
an teile (n%) der drei wichtigsten Tierarten in den verschiedenen Phasen.

317 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Tierarten
anteile (g%) im Gesamtmaterial.

316 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Tierartenan
teile (n%) im Gesamtmaterial.
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1446 Kap. V.4.4.2.  1447 Schibler/Furger 1988, 18, Abb. 13.  
1448 Schibler/Furger 1988, 20.  1449 Schibler/Furger 1988, 
156 – 177.  1450 Peters 1998, 164; André 1998, 115 und 122.  
1451 Vgl. Deschler-Erb 2001.  1452 Zum Beispiel im Kastellvicus 
von Groß-Gerau (Wenzel u. a. 2009, 297).  

gen von den übrigen Strukturen ab1446. Wie einsei-
tig die Tierartenverteilung in Parzelle 12 ist, zeigt 
sich beim Vergleich mit Augusta Raurica, wo die 
Rinderknochen durchschnittlich nur 40 bis 55 n% 
ausmachen1447. Das Hausschwein ist zwar das zweit-
wichtigste Nutztier, seine Bedeutung wird allerdings 
durch die dominanten Rinderknochen stark zurück-
gedrängt: Den grössten Fragmentanteil (40 n%) er-
reicht es in Phase III.1. In der Frühzeit der Parzelle 
scheint folglich der Anteil der reinen Speiseabfälle 
noch relativ hoch gewesen zu sein. In den darauffol-
genden Phasen werden nur noch Anteile zwischen 
32 n% und 16 n% erreicht.

Der Anteil der Schaf- bzw. Ziegenfragmente liegt 
in allen Phasen bei unter 15 n%. Die kleinen Wieder-
käuer spielen folglich in Parzelle 12 eine sehr unter-
geordnete Rolle. Das Verhältnis von Schafen zu Zie-
gen liegt bei fast 10:1 ▶ Tab. 5. In Augst liegt es in der 
1. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. bei 1,5: 1, in der 2. Hälfte 
bei 0,5:11448. Das Schaf scheint folglich eine deutlich 
grössere Bedeutung als in Augst gehabt zu haben. 

Unter den übrigen Haustierarten ▶ 320 ist das Haus-
huhn am besten vertreten, erreicht aber lediglich in 
Phase III.4 einen Wert von knapp über 2 n%. In den 
übrigen Phasen liegt dieser Wert deutlich tiefer. Rö-
merzeitliche Komplexe mit erhöhtem Haushuhnan-
teil kommen vor allem in sozial höher gestellten 
Kontexten vor1449. Der geringe Huhnanteil spricht 
folglich für einen durchschnittlichen bis eher nied-
rigen sozialen Status der Bewohner von Parzelle 12. 
Dieser scheint sich in Phase III.4 etwas verbessert zu 
haben, was sich auch bei den Wildtieranteilen zeigt 
(siehe S. 340).

Vereinzelte Equiden- und Hundeknochen treten 
in praktisch allen Phasen auf. Beide Arten gehören 
nicht zur alltäglichen römischen Ernährung1450. Bei 
diesen Knochenfunden dürfte es sich um das übliche 
Hintergrundrauschen handeln, wie es praktisch in al-
len römischen Siedlungen vorkommt.

Wildtierknochen treten nur in den Phasen III.1, 
III.4 und III.5 mit einem Anteil von jeweils unter 
1 n% auf. Folglich ist ein auch für römische Verhält-

nisse1451 sehr geringer Wildtieranteil festzustellen. 
Die grösste Diversität liegt in Phase III.4 vor. Exotica 
sind ebenfalls nur in dieser Phase belegt, weshalb sie 
sich relativ deutlich von den vorangegangenen Pha-
sen abhebt. 

T I E R A R T E N A N T E I L E  I N  D E N  V E R S C H I E D E N E N  Z O N E N :  Das 
Rind ist in den meisten Zonen die wichtigste Tier-
art; einzig in Phase III.1, Zone A dominiert mit über 
70 % das Hausschwein ▶ 321. Auch in den anderen 
Phasen ist der Schweineanteil in den vorderen Zonen 
A und B relativ hoch und der Rinderanteil dement-
sprechend eher gering. Hier ist auch der Anteil der 
kleinen Wiederkäuer oft etwas höher (>10 n%) als 
in den hinteren Zonen (<10 n%). Die Zonen H bzw. 
F, welche den Hinterhofbereich umfassen, weisen 
in den einzelnen Phasen jeweils die höchsten Rin-
derknochenanteile auf; dementsprechend gering ist 
hier der Schweineknochenanteil. Die Zone C nimmt 
nicht nur innerhalb der Parzelle eine Zwischenstel-
lung ein, sondern auch bei der chronologischen Ent-
wicklung: In den Phasen III.1 bis III.3 ist der Rin-
derknochenanteil eher gering, in Phase III.4 ist er 
hingegen relativ hoch. 

Auch bei den selteneren Tierarten zeichnen sich 
Unterschiede bei der zonalen Verteilung ab ▶ 322: 
Hühnerknochen fanden sich in den Phasen III.1 bis 
III.3 am häufigsten in den vorderen Zonen A und B 
beziehungsweise mittleren Zone C. Im Hinterhofbe-
reich fehlen sie fast gänzlich. In Phase III.4 drehen 
sich die Verhältnisse um, und Hühnerknochen fin-
den sich besonders im hintersten Wohnbereich D 
sowie dem Hinterhof. Handelt es sich hier um die 
Entsorgung von Speiseresten? Oder wurde hier nun 
ein Geflügelhof eingerichtet, wie dies auch schon im 
Hinterhofbereich anderer Streifenhaussiedlungen 
vermutet wurde1452?

Ab Phase III.4 finden sich im Hinterhofbereich 
auch vermehrt Wildtiere verschiedenster Arten: 
Rothirsch, Wildschwein, Rebhuhn und Hase dürf-
ten kulinarisch genutzt worden sein, zumal weitere 
Hasenknochen dieser Phase sich auch im vorderen 
Wohnbereich bei der Feuerstelle fanden. Die vier 
Damhirschknochen fanden sich ebenfalls im hinte-
ren Parzellenbereich, was – wie auch die Tatsache, 
dass es sich ausschliesslich um Fussteile handelt (vgl. 
S. 338) – weniger auf eine kulinarische Nutzung, 
sondern vielmehr auf die Verarbeitung des auffälli-
gen Felles hinweist. Die Knochen von Corviden und 
Mönchsgeier dürften hingegen einen anderen Hin-
tergrund gehabt haben. Denkbar wäre eine Nutzung 
der Federn.

Knochen von Equiden und Hunden streuen über 
die ganze Parzelle hinweg ▶ 322. Bei denjenigen der 
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320 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteile (n%) 
von Haushuhn, Hund, Equiden und Wildtieren in den verschiedenen Phasen.
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vordersten Räume könnte es sich um von der Strasse 
her verschleppte Kadaverteile, im Hinterhofbereich 
um direkt dort verscharrte und später ebenfalls ver-
schleppte Kadaver handeln.

T I E R A R T E N A N T E I L E  I N  D E N  V E R S C H I E D E N E N  B E F U N D T Y P E N : 
Im Folgenden werden die Tierartenanteile in den 
verschiedenen Befundtypen miteinander verglichen. 

Es sollen so Aussagen über Aktivitätszonen und das 
Abfallmanagement innerhalb der Parzelle erzielt wer-
den.

Die höchsten Rinderanteile von bis zu über 90 n% 
▶ 323 werden in Gruben erreicht (G12.11, G12.25, 
G12.29, G12.30). Allerdings gibt es auch Gruben mit 
einem ausgeglichenen Rinder-Schweine-Verhältnis 
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323 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Tierartenanteile (n%) der drei wichtigsten Tierarten in den verschiedenen Befundtypen.
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321 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Tierartenanteile (n%) der drei wichtigsten Tierarten in den verschiedenen Zonen.

322 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteile (n%) von Haushuhn, Hund, Equiden und Wildtieren in den verschiedenen Zonen.
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1453 Dabei handelt es sich um die Mauerfundamente und -raub-
gruben.  1454 Borgard u. a. 2002, 241.  1455 Leguilloux 2004, 57.  
1456 Zwahlen u. a. 2007, 86 – 88.  1457 vgl. Schibler/Furger 1988.  
1458 Serjeantson 1989, 137.  

(G12.22, G12.10). Dies dürfte für entsorgte Speise-
abfälle sprechen. G12.22 liegt in Zone C direkt bei 
der nördlichen Abschlusswand von Zone A, wo sich 
u. a. eine Feuer- bzw. Kochstelle fand. Es könnte hier 
folglich ein direkter Zusammenhang zwischen Nah-
rungszubereitung und Entsorgung von Speiseabfäl-
len bestehen. Die zur Phase III.4 gehörende Grube 
G12.10 hingegen lag im Hinterhofbereich. Dies lässt 
darauf schliessen, dass die hier in den Phasen III.1 bis 
III.3 intensiven handwerklichen Aktivitäten in den 
Spätphasen an Bedeutung verloren haben.

In den Nutzungsschichten Phasen III.3 und III.4 
ist der Anteil an Schweineknochen mit 53 % bzw. 
37 % relativ hoch. Diese Schichten gehören zu den 
bewohnten Zonen, was zeigt, dass Speiseabfälle 
nicht nur in Gruben, sondern auch in den dazuge-
hörigen Schichten entsorgt bzw. abgelagert wurden. 
Ob der Bauhorizont Sch164, Phase III.5 tatsächlich 
in-situ-Fundmaterial enthält, ist aufgrund des auffal-
lend hohen Rinderanteils von über 70 % zumindest 

fraglich. Er enthält wohl auch noch Material der vor-
hergehenden Phase.

Eher geringe Schweineanteile (um die 30 n% oder 
weniger) fanden sich in den planierten Schichten, 
während der Rinderknochenanteil zwischen 55 n% 
und 65 n% schwankt. Diese Schichten nehmen somit 
eine Zwischenstellung zwischen Gruben und in situ- 
Schichten ein. Das Gleiche gilt für die Funde aus 
dem Befund «Mauer Phase III.5»1453.

Bemerkenswerterweise weicht der Schaf-/Ziegen-
anteil in den einzelnen Auswertungseinheiten nur 
wenig voneinander ab und liegt bei 10 n% und tiefer. 
In der Verfüllung Sch90 von Grube G12.22 ist er hin-
gegen fast doppelt so hoch und spricht zusammen 
mit dem relativ hohen Schweineanteil für hier ent-
sorgte Speiseabfälle. 
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324 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteile (n%) von Haushuhn, Hund, Equiden und Wildtieren in den verschiedenen Befundtypen.
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In allen Phasen ist eine deutliche Übervertretung 
der Kopf- sowie der Fussteile (Autopodium) festzu-
stellen ▶ 325, was für Gerbereiabfälle spricht. Speziell 
ist auch die Häufigkeit der Schwanzwirbel ▶ Tab. 18, 
welche sonst nur selten unter römischen Tierkno-
chenmaterialien vorkommen: In den Phasen III.1 
und III.2 machen sie um die 7 n% aller Rinderkno-
chen aus, in den späteren Phasen immerhin noch 1 
bis 2 n% ▶ 326. Bislang konnte nur bei kleinen Wie-
derkäuern beobachtet werden, dass ihre Häute noch 
mit anhaftenden Schwanzwirbeln in die Gerbereien 
geliefert wurden, so zum Beispiel in Dijon-Sainte 
Anne, wo sie bis zu 25 – 37 n% der Knochenfragmente 
ausmachen1454. Auch in Pompeji oder Marseille-La 
Bourse kommen sie vor, jedoch mit einem Anteil von 
unter 4 n%1455. In Petinesca, Grube V-5049, die durch 
einen ausserordentlich hohen Anteil an Fussknochen 
auffällt, fanden sich hingegen keine Wirbel1456. Bei 
den Gerbereiabfällen von Augusta Raurica ist eine 
Überprüfung der Schwanzwirbelanteile nicht mehr 
möglich, da sie bei der Materialaufnahme nicht be-
rücksichtigt wurden1457. Allerdings ist anzunehmen, 
dass, wenn sie in auffallender Häufigkeit vorhanden 
gewesen wären, sie dem scharf beobachtenden Auge 
von E. Schmid bestimmt nicht entgangen wären. 
Schliesslich gibt es noch wenige neuzeitliche Hin-
weise, dass die Häute dem Gerber zum Teil noch mit 
darin steckenden Schwanzknochen geliefert wur-
den1458. Die zahlreichen Schwanzwirbel aus Parzelle 
12 weisen folglich auf ein spezielles Verarbeitungs-
verfahren hin, welches hauptsächlich in den ersten 
Besiedlungsphasen praktiziert wurde.

Auffallend ist auch der Anteil der Hornzapfenteile 
in Phase III.3; er ist hier etwa doppelt so hoch wie 
in den anderen Phasen ▶ 327. Auch der Anteil (fast 
20 %) der Hornzapfen mit Schnitt- und Hackspuren 
ist hier extrem hoch ▶ 328. Da diese bereits in Phase 
III.2 einen Wert um 10 % erreichen, kann man dar-
auf schliessen, dass hier in den Phasen III.2 und III.3 
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326 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteile (n%) 
der Rinderschwanzwirbel in den verschiedenen Phasen.

327 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteile (n%) 
der Rinderhornzapfen in den verschiedenen Phasen.

328 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteile (n%) der Rinderhorn
zapfen mit Zerlegungsspuren in den verschiedenen Phasen.

Unter den restlichen Tierarten ▶ 324 weist das Haus-
huhn den relativ höchsten Anteil und die grösste Ste-
tigkeit in allen Befundtypen auf. Der höchste Anteil 
mit 4,5 n% liegt in der Nutzungsschicht von Phase 
III.2 vor. Relativ hoch ist er auch in der Brandschutt-
schicht von Phase III.4. Eher geringe Anteile vom 
Haushuhn finden sich sogar in den Gruben G12.22 
und G12.10, in denen der erhöhte Schweineanteil 
auf Speiseabfälle schliessen liess (vgl. S. 341 f.). Der 
kulinarische Standard scheint folglich in Parzelle 12 
allgemein nicht sehr hoch gewesen zu sein. Dies zeigt 
sich im Prinzip auch beim relativ geringen Wildtier-
knochenanteil. Immerhin ist dieser in Grube G12.10 
mit einem Anteil von 2 n% leicht erhöht und setzt 
sich aus Knochen von Wildschwein, Feldhase, diver-
sen Vögeln und einem Fisch zusammen, was für ein-
mal für qualitätsvollere Speiseabfälle spricht.

Hunde- und mit einer Ausnahme auch die Equi-
denknochen kommen ausschliesslich in Planie-
schichten sowie der «Mauer Phase III.5» vor. Dies 
deutet – wie ihre zonale Verteilung (vgl. S. 340 f.) – 
auf eingeschleppte Kadaverteile hin.

S K E L E T T T E I L S P E K T R E N
H A U S R I N D  ▶ Tab. 18: Aufgrund der dominanten Stel-

lung des Rindes unter den Knochenabfällen von Par-
zelle 12 sind bei dieser Tierart auch die detailliertes-
ten Untersuchungen möglich.
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1459 Berechnungsgrundlagen siehe Deschler-Erb/Akeret 2010, 28, 
Abb. 10: pro Rind 430 kg nutzbares Fleisch.  1460 Ellenberger/Baum 
1912, 76.  1461 Habermehl 1975, 102.  

zusätzlich zur Gerberei auch Horn verarbeitet wur- 
de.

Die höchsten Anteile von Hornzapfen werden 
in Grube G12.29 erreicht. Die Berechnung der 
Mindestindividuenzahl ergab 33 Individuen (29 
linke, 33 rechte), hochgerechnet 66 Individuen, 
da nur die Hälfte der Grube untersucht wurde  
(vgl. S. 320). Der Zustand dieser Fragmente lässt 
darauf schliessen, dass sie relativ schnell und auf 
einmal in der Grube entsorgt wurden. Dies lässt ver-
muten, dass sie von mehr oder weniger gleichzeiti-
gen Schlachtungen stammen. Die Schlachtrate in der 
Siedlung muss daher sehr hoch gewesen sein und 
führte zu viel Frischfleisch. Im Falle der in G12.29 re-

präsentierten Rinder dürften dies über 28 t gewesen 
sein!1459

Die relativ viel Fleisch tragenden Körperregio-
nen Rumpf, Stylopodium und Zygopodium sind zwar 
ebenfalls im Fundmaterial von Parzelle 12 vertreten 
▶ 325 und Tab. 18, machen aber einen so geringen Anteil 
aus, dass mit nur sehr wenigen Speiseabfällen vom 
Rind zu rechnen ist. Bei den meisten in Parzelle 12 
gefundenen Rinderknochen handelt es sich folglich 
um gewerbliche Abfälle.

H A U S S C H W E I N  ▶ Tab. 19: In den Phasen III.2 und 
III.4 entsprechen die Anteile der Skelettregionen in 
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330 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Skelettteilspektrum (g%) von Schaf / Ziege in den verschiedenen Phasen.

329 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Skelettteilspektrum (g%) des Hausschweines in den verschiedenen Phasen.
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etwa denjenigen des Vergleichsskelettes ▶ 329. Dies 
spricht für eine Schlachtung und Konsumation des 
Schweinefleisches vor Ort. In den Phasen III.1 und 
III.3 liegt hingegen der Anteil der Schädelteile 10 g% 
bzw. 25 g% höher als beim Vergleichsskelett, was 
für die Deponierung von Schlachtabfällen spricht. 
Wo die entsprechenden viel Fleisch tragenden Teile 
geblieben sind, muss offenbleiben. In Phase III.5 
überwiegt schliesslich das Stylopodium, was neben 
Hausschlachtungen für den Zukauf von Schinken 
sprechen dürfte. 

S C H A F/ Z I E G E  ▶ Tab. 20: In allen Phasen sind die Kopf-
teile mehr oder weniger deutlich (12 g% in Phase 
III.4 bis zu 44 g% in Phase III.5) übervertreten ▶ 330. 
Dies ist in erster Linie auf die starke Präsenz der Un-
terkiefer zurückzuführen. Es besteht folglich bei den 
kleinen Wiederkäuern kein oder kaum ein Zusam-
menhang mit einem haut-, fell- oder hornverarbei-
tenden Gewerbe. In Phase III.4 ist neben den relativ 
geringen Kopfanteilen zusätzlich auch das fleischrei-
che Stylopodium etwas stärker als beim Vergleichsske-
lett vertreten. In dieser Phase wurde bereits aufgrund 
des Tierartenspektrums ein etwas höherer Anteil an 
Speiseabfällen vermutet. Dies lässt bei den anderen 
Phasen, die viele Unterkiefer geliefert haben, am 
ehesten auf Schlachtabfälle schliessen.

S C H L A C H TA LT E R
H A U S R I N D : Die Rinderknochen stammen in allen 

Phasen mehrheitlich von ausgewachsenen Indivi-
duen (>ca. 3 Jahre) ▶ 331. Unter den jugendlichen 
Tieren ist die Gruppe der subadulten (ca. 1,5 bis 3 
Jahre) am besten vertreten. Infantile und juvenile 
Individuen (< ca. 1,5 Jahre) kommen nur selten vor. 
Speiseüberreste von jungen Tieren, die besonders 
zartes Fleisch lieferten, finden sich folglich kaum in 
Parzelle 12. Ebenso fehlt der Nachweis für Milchnut-
zung, der sich durch die Schlachtung überschüssiger 
Kälber manifestieren würde. Gar nicht vertreten sind 
fötale Individuen, welche Hinweise auf die Haltung 
von Muttertieren in der Siedlung geben würden.

Die Bedeutung von jung- und altadulten Individuen 
ist in den einzelnen Phasen unterschiedlich ▶ 331: In 
Phase III.1, III.2 und III.4 dominieren die Überreste 
von altadulten, in Phase III.3 hingegen diejenigen von 
jungadulten Individuen. Bereits bei der Betrachtung 
des Skelettteilspektrums hat sich gezeigt, dass sich 
Phase III.3 durch eine Übervertretung der Schädel-
teile mit Hornzapfen von den anderen Phasen abhebt 
(vgl. S. 343 f.). Die Altersbestimmung erfolgt bei die-
sen Teilen anhand des Zustandes der Nahtoblitera-
tionen von Parietale und Temporale, welche sich mit 5 
bis 7 Jahren schliessen1460. Bei zahlreichen Schädel-
nähten von Phase III.3 waren diese noch nicht oder 
nicht ganz verschlossen, das heisst, diese Tiere wa-
ren jünger und wurden somit der Gruppe der jung-

adulten zugeordnet. Die übrigen Phasen zeichnen 
sich hingegen durch Gerbereiabfälle aus, Phasen III.1 
und III.2 durch einen hohen Schwanzwirbelanteil. 
Wirbel verwachsen allgemein relativ spät, so die Len-
denwirbel mit sieben Jahren, die übrigen spätestens 
mit neun Jahren1461. Zu den Schwanzwirbeln liegen 
diesbezüglich keine genauen Angaben vor. Da die 
Wirbelsäulenepiphysen aber allmählich von caudal 
nach cranial verknöchern, dürften die Schwanzwir-
bel mindestens gleichzeitig mit den Lendenwirbeln 
verknöchern, wenn nicht sogar früher. Zusätzlich 
konnten bei  einigen Schwanzwirbeln krankhafte 
Veränderungen (Exostosen, Arthrose) festgestellt 
werden, was ebenfalls für ältere Tiere spricht. Aus 
diesen Gründen haben wir Schwanzwirbel, die keine 
Epiphysenfugen mehr aufweisen, der Gruppe der alt-
adulten Individuen zugeordnet. Vorausgesetzt, diese 
Zuweisung ist korrekt und es bestehen keine Ent-
wicklungsunterschiede zwischen modernen Rassen 
und römischen Rindern, wäre zu schliessen, dass für 
die Gerberei  ältere Tiere als für die Hornmanufaktur 
von Phase III.3 genutzt wurden.

H A U S S C H W E I N : Das Schlachtalterspektrum spricht 
in allen Phasen für eine optimale Fleischnutzung 
▶ 332: Die meisten Tiere wurden im subadulten Al-
ter (50 – 60 n%) geschlachtet. An zweiter Stelle ran-
gieren die jungadulten Individuen (20 – 35 n%). Die 
Mehrzahl der Tiere war somit im Schlachtalteropti-
mum. Relativ häufig (6 – 12 n%) sind daneben die in-
fantilen Individuen (< 6 Monate), deren Fleisch sehr 
begehrt war. Altadulte Tiere sind zwar vertreten, ma-
chen aber nur einen sehr kleinen Anteil aus. Das in 
Parzelle 12 konsumierte Schweinefleisch war folglich 
von relativ guter Qualität.

In den Phasen III.1 bis III.4 fanden sich auch Über-
reste von fötalen Individuen, welche auf die Haltung 
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331 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteile (n%) der einzelnen 
Altersgruppen beim Hausrind in den verschiedenen Phasen.
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1462 Darüber könnten auch allfällige Milchgefässe Auskunft geben, 
allerdings hat eine detaillierte Fundauswertung bislang nicht stattge-
funden.  1463 Sambraus 1978, 146.  1464 Zu weiterem Handwerk 
auf diesen Parzellen siehe Kap. V.7.5.  1465 Peters 1998, 46 – 62; 
Breuer u. a. 1999; Groot/Deschler-Erb 2015.  1466 Nach Matolcsi 
1970.  1467 Peters 1998, 55.  1468 Nach Teichert 1975  1469 Breuer 
u. a. 2001, 166.  1470 Breuer u. a. 2001, 167.  1471 Nach Breuer u. a. 
1999, 220, Abb. 9 und aktualisiert in Groot/Deschler-Erb 2015.

von Zuchtsauen in oder bei Parzelle 12 schliessen 
lassen. So fanden sich denn auch vor allem in den 
Phasen III.1 und III.2 relativ viele weibliche Tiere 
▶ Tab. 24. Auch wenn die fötalen Knochen aus allen 
Zonen stammen (1E, 2C, 3A, 4A/B), so ist doch an-
zunehmen, dass die Kleinviehhaltung am ehesten im 
Hinterhofbereich stattgefunden hat. Da der Anteil an 
Knochen mit Verbissspuren in der ganzen Parzelle 
relativ gering ist (vgl. ▶ Tab. 13), können diese Tiere 
aber kaum in Kontakt mit den gewerblichen Tier-
knochenabfällen gekommen sein. Möglicherweise 
waren sie in Gehegen untergebracht.

S C H A F/ Z I E G E :  In den Phasen III.1 – III.4 machen 
die noch nicht ausgewachsenen Schafe/Ziegen den 
höchsten Anteil aus ▶ 333. Auffallend hoch ist dabei 
der Anteil der infantilen und juvenilen Tiere, also In-
dividuen, die unter einem Jahr alt waren und damit 
noch relativ zartes Fleisch lieferten. Dies könnte aber 
auch ein Indiz für die Milchnutzung sein1462. Bei die-
ser werden nämlich die nicht zur Weiterzucht benö-
tigten Jungtiere am Ende der Laktationsphase (nach 
etwa 4,5 Monaten1463) geschlachtet. Für die lokale 
Haltung von Schafen/Ziegen sprechen auch Über-
reste von fötalen Individuen in Phase III.4. In Phase 
III.5 scheint dann ein Wechsel zu vermehrt ausge-
wachsenen Schlachttieren stattgefunden zu haben.

4 . 5 . 3  V E R G L E I C H  D E R  R E S U LTAT E
Die archäozoologischen Resultate der Parzellen 

8 und 12 zeigen, dass in beiden Fällen das Hand-
werk, insbesondere die Gerberei, eine wichtige Rolle 
spielte. Die Parzellen waren jedoch auf verschiedene 
Erzeugnisse spezialisiert und unterschieden sich 
auch in der Intensität der Produktion. So produzier-
ten die Handwerker von Parzelle 12 während der 
gesamten Besiedlungszeit Rindsleder und führten 

phasenweise mit der Hornbearbeitung sogar noch 
eine zusätzliche Tätigkeit mit tierischen Rohmate-
rialien aus1464. In Parzelle 8 wurden die Häute von 
Schafen und Ziegen zu Lammfellen bzw. Ziegenleder 
verarbeitet, jedoch sind diese beiden Produktionen 
nie in derselben Bauphase nachgewiesen. Ausserdem 
fehlen in Parzelle 8 in mehreren Phasen archäozoolo-
gische Hinweise auf ein Handwerk komplett.

In beiden Parzellen sind Rinder, Schweine, Schafe 
und Ziegen die wichtigsten Tierarten. Die handwerk-
lichen Tätigkeiten beeinflussen allerdings deren An-
teile im jeweiligen Gesamtmaterial und führen zu er-
höhten Werten bei den für das Handwerk genutzten 
Arten Schaf/Ziege (Parzelle 8) und Rind (Parzelle 
12). Entsprechend unterscheiden sich die Tierarten-
anteile und, aufgrund der spezifischen Nutzung der 
Tiere, auch die Skelettteilspektren in den Parzellen 8 
und 12 deutlich. Dennoch sind einige Gemeinsam-
keiten zu erkennen: So zeigen sich in beiden Fällen 
Unterschiede zwischen dem Hinterhof und den 
überbauten Bereichen. Insbesondere die relativ ho-
hen Schweineanteile in den Räumen der Häuser un-
terstreichen, dass hier gegessen und gewohnt wurde. 
Bei den kleinen Wiederkäuern ist im Laufe der Zeit 
eine Tendenz zu älteren Tieren sowie zu weniger 
Schafen und mehr Ziegen ersichtlich. Die Schwei-
neanteile sind in der ersten Bauphase am höchsten. 
Wildtiere sind in beiden Parzellen, besonders aber in 
den ersten beiden Phasen, auch für römische Verhält-
nisse unbedeutend. Parzelle 12 weist aber das brei-
tere Spektrum an seltenen Tierarten auf.
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333 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteile (n%) der einzelnen 
Altersgruppen bei Schaf / Ziege in den verschiedenen Phasen.

332 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Anteile (n%) der einzelnen 
Altersgruppen beim Hausschwein in den verschiedenen Phasen.
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4 . 6  M E T R I S C H E  U N D  P H Ä N O T Y P I S C H E 
U N T E R S U C H U N G E N

Bei Tierknochen aus Siedlungskontext stellt sich 
meist das Problem, dass wegen des hohen Zerstücke-
lungsgrades nur wenige Masse genommen werden 
können. Dies führt zu einer geringen, statistisch oft 
nicht aussagekräftigen Datenbasis (vgl. ▶ Tab. 26). So 
lassen im vorliegenden Falle nur die Rinderknochen, 
und zwar hauptsächlich diejenigen aus Parzelle 12, 
detaillierte Untersuchungen und weiterführende 
Schlüsse zu. Bei dieser Tierart lässt sich im Allge-
meinen der römische Einfluss auf die Tierzucht und 
Wirtschaft in den okkupierten bzw. beeinflussten Ge-
bieten besonders gut dokumentieren. Er zeigt sich in 
unserer Region in erster Linie durch eine allmähliche 
Grössenzunahme und Veränderung der Wuchsform 
der Tiere von der Spätlatènezeit bis in die 1. Hälfte 
des 3. Jh. n. Chr., während die Entwicklung in der 
Spätantike rückläufig ist1465.

4 . 6 .1  W I D E R R I S T H Ö H E N 
Von den Rindern ▶ Tab. 25 liegt nur ein vollständi-

ger Metatarsus zur Berechnung der Widerristhöhe 
(WRH) vor. Er fand sich in Parzelle 8, Phase III.4. 
Falls er von einer Kuh stammt, betrug deren WRH 
125,8 cm, im Falle eines Stieres wären es 132,6 cm1466. 
Der Durchschnitt dieser beiden Werte (129,2 cm) 
liegt leicht über dem Mittelwert der mittleren Kai-
serzeit in den Nordwestprovinzen1467.

In Parzelle 8 waren vier Metapodien von Schafen 
▶ Tab. 25 in ihrer ganzen Länge erhalten und konnten 
somit als Grundlage für die Berechnung der WRH 
verwendet werden1468. Je ein Stück stammt aus den 
Phasen III.1 und III.4, zwei liegen aus Phase III.5 vor. 
Die errechneten WRH schwanken zwischen 57,4 und 
63,7 cm. Ein Schafsmetatarsus aus Parzelle 12, Phase 
III.1 ergab eine WRH von 66,4 cm. Alle Ergebnisse 
liegen im Bereich der Schafe von Augusta Raurica1469. 

Die beiden ganz erhaltenen Langknochen von Zie-
gen ▶ Tab. 25, ein Metacarpus und ein Metatarsus, stam-
men beide aus Phase III.5 von Parzelle 8. Ihr Mittel-
wert von 68,5 cm liegt etwas unter dem Schnitt von 
Augusta Raurica (1. – 3. Jh. n. Chr.)1470.

4 . 6 . 2  L S I  U N T E R S U C H U N G E N
Die Dominanz der Rinderknochen in Parzelle 12 

hat den Vorteil, dass – zusammen mit der kleineren 
Anzahl an Werten aus Parzelle 8 – zu dieser Tierart 
zahlreiche Breitenmasse für eine Analyse zur Verfü-
gung stehen ▶ Tab. 26 und 27. Gesamthaft betrachtet, da-
tieren diese Daten mehrheitlich in die zweite Hälfte 
des 1. Jh. n. Chr. Der Median der LSI-Werte ihrer 
Extremitätenknochen liegt zwischen den Ergebnis-
sen der 1. Hälfte und der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. 
der Rinderknochen aus Augusta Raurica ▶ 3341471. 

Die Resultate dieser Parzellen fügen sich somit gut 
in die bisherigen Ergebnisse der Region ein, und es 
scheinen keine wesentlichen Unterschiede zwischen 
den Rindergrössen in militärisch und zivil geprägten 
Siedlungen zu bestehen. Im Detail betrachtet, scheint 
man aber gleichzeitig unterschiedliche Rindertypen 
genutzt zu haben. Darauf deutet – trotz einer etwas 
kleinen Datenbasis in Parzelle 8 – ein LSI–Vergleich 
zwischen den Rindermassen der beiden Parzellen 
hin ▶ 335. So waren die Rinder der Phasen III.1 bis 
III.3 in Parzelle 12 grösser gewachsen als diejenigen 
von Parzelle 8. In den Phasen III.4 und III.5 haben 
sich die Grössen einander angeglichen. 

4 . 6 . 3  D I E  R I N D E R H O R N Z A P F E N  A U S  PA R Z E L L E  12
Neben den Extremitätenknochen bilden auch die 

zahlreichen Rinderhornzapfen aus Parzelle 12 eine 
gute Grundlage für Untersuchungen zur Metrik und 
zum Geschlechterverhältnis. Zu Letzterem lässt sich 
sagen, dass die mit optisch-morphologischen Krite-
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334 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Box plots der Grössenindizes (LSI) der 
Rinderknochenmasse in den Parzellen 8 und 12 und in anderen römerzeitlichen Fundstellen 
der Nordschweiz.

335 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Vergleich der LSIWerte der Parzellen 8 
und 12.
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1472 Armitage 1982.  1473 Deschler-Erb 1992, 382 – 384.  1474 Co-
lumella 6,26.  1475 Pucher 2006.  1476 Sykes/Symmons 2007.  
1477 Sykes/Symmons 2007.  1478 Deschler-Erb/Stopp 2013, 470.  
1479 Bartosiewicz u. a. 1997, 72.  

rien durchgeführten Geschlechtszuweisungen ▶ 336 
zwar zu Gruppenbildungen führen, aber einige Über-
lappungen festzustellen sind. Diese Bestimmungs-
methode1472 ist also, wie schon häufiger festgestellt, 
mit gewissen Unsicherheiten behaftet.

G E S C H L E C H T E R V E R H Ä LT N I S  A U F G R U N D  D E R  H O R N Z A P F E N
Die meisten sowie die am besten erhaltenen Horn-

zapfen von Parzelle 12 fanden sich in der im Hin-
terhofbereich liegenden Grube G12.29. Es dürfte 
sich dabei um Abfälle der Hornnutzung handeln 
(S. 343 f.). Bei der optisch-morphologischen Beur-
teilung konnte bei ihnen ein Geschlechterverhältnis 

von 5 männlichen : 1,5 Kastraten : 3,5 weiblichen 
Tieren festgestellt werden. Die Hornschnitzer zogen 
folglich die Hörner männlicher Tiere aufgrund ihrer 
Grösse vor, verschmähten aber diejenigen von weib-
lichen Tieren nicht. Das gleiche Resultat ergab auch 
die Untersuchung der Hornmanufakturreste, die 
beim Augster Theater gefunden wurden und in die 
1. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. datieren1473.

Ein direkter Vergleich von männlichen und Kast-
raten-Hornzapfen dieser Augster Funde und derjeni-
gen von Parzelle 12 der Untersuchung Zivilsiedlung 
West 2006 – 2008 zeigt im Grossen und Ganzen ein 
vergleichbares Grössenspektrum ▶ 337. Im Detail 
betrachtet, fällt aber auf, dass sowohl nach morpho-
logischen als auch metrischen Kriterien in Augst 
anscheinend nur relativ wenige Hornzapfen von 
Kastraten vorliegen. Im Gegensatz dazu wurden in 
Parzelle 12 (Zivilsiedlung West 2006 – 2008) relativ 
viele Kastraten bestimmt. Dazu kommt, dass sich 
einige der morphologisch als männlich bestimmten 
Funde aus der Zivilsiedlung West im Massbereich 
der Kastraten finden. Möglicherweise handelt es sich 
hierbei um männliche Tiere, die relativ spät kastriert 
wurden, was sich auf die Grössenentwicklung der 
Hornzapfen auswirkte. Nach Columella ist das Alter 
von zwei Jahren der ideale Zeitpunkt für die Kast-
ration von Stieren1474. In der Praxis könnte dieser 
Zeitpunkt je nach Region, tierzüchterischer Tradi-
tion oder Zeitstellung unterschiedlich gehandhabt 
worden sein, was zu andersartigen Ausprägungen bei 
den Hornzapfen geführt hätte. Das zeigt sich bei den 
Hornzapfen der beiden Ochsenskelette aus einer villa 
rustica von Nickelsdorf (Niederösterreich, A), die ins 
3./4. Jh. n. Chr. datieren1475 und sich vor allem in ei-
nem Falle metrisch deutlich von den Nordschweizer 
Funden abheben. Wie dem auch sei, jedenfalls lassen 
sich unter den Rinderknochen von Parzelle 12 relativ 
viele Kastraten nachweisen. Diese waren möglicher-
weise als Zugtiere für militärische Transporte im Ein-
satz und wurden dann im Lagerdorf geschlachtet und 
weiterverarbeitet (vgl. S. 354).

H O R N Z A P F E N  M I T  TO R S I O N 
N. Sykes und R. Symmons1476 führten bei der Un-

tersuchung einer Schädelserie des 19. und 20. Jh., bei 
der Alter, Geschlecht und Rasse der Tiere bekannt 
waren, ein Aufnahmesystem zum Torsionsgrad von 
Rinderhornzapfen ein. Bei archäologischen Fund-
materialien kann dies nur angewendet werden, wenn 
der Hornzapfen zu einem guten Teil vorhanden ist. 
Wir haben dieses System bei den Hornzapfen der 
Grube G12.29 angewendet ▶ Tab. 28. Nur bei weni-
gen Funden war eine Beurteilung überhaupt mög-
lich. Immerhin hat sich gezeigt, dass fast die Hälfte 
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336 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Rinderhornzapfen von Parzelle 12:  
Korrelation zwischen dem Umfang an der Basis und dem Index «kleiner Durchmesser an  
der Basis*100 / grosser Durchmesser an Basis». 

337 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Rinderhornzapfen (männliche 
und Kastraten) im Vergleich mit denjenigen aus AugstTheaterNordwestecke und Nickels
dorf.
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dieser Hornzapfen eine leichte bis mittlere Torsion 
aufweisen. Sie scheint hauptsächlich bei männlichen 
Tieren bzw. Kastraten vorzukommen. Beim einzigen 
weiblichen Beleg ist eine Fehlbestimmung nicht aus-
zuschliessen. In der archäozoologischen Literatur zu 
den Nordwestprovinzen finden sich bislang keine 
Hinweise auf römerzeitliche Hornzapfen mit Tor-
sion. Da in diesen Gebieten vom Neolithikum bis in 
die Eisenzeit nur gerade Rinderhornzapfen vorkom-
men, müssen die tordierten Hornzapfen aus Parzelle 
12 von importierten Tieren stammen. Zu ihrer Her-
kunft könnten wahrscheinlich Isotopen- sowie DNA-
Analysen weitere Informationen liefern.

« G R O O V I N G »
An den Hornzapfen lassen sich noch weitere Beob-

achtungen machen. Eine neue Untersuchung1477 hat 
festgestellt, dass «Grooving», mehr oder weniger 
tief längs über den Hornzapfenkörper verlaufende 
Rillen ▶ 338, entgegen der oft geäusserten Meinung 
bei männlichen und weiblichen Tieren sowie Kas-
traten vorkommt. Intensives «Grooving» sei vor 
allem eine Alterserscheinung und bei Tieren über 
7 Jahren besonders ausgeprägt. Es kommt auch bei 
den Hornzapfen von Parzelle 12 vor, konnte aber ins-
gesamt nur 25-mal beobachtet werden. Vor allem in 
Grube G12.29 fällt auf, dass sich leichtes und star-
kes «Grooving» in etwa die Waage halten ▶ Tab. 29. 
Dies passt zum Resultat der Altersbestimmung, bei 
der vorwiegend jungadulte Individuen festgestellt 
wurden (vgl. S. 345). Deutet dies daraufhin, dass für 
militärische Zwecke in der Regel nur relativ junge, 
starke und leistungsfähige Zugtiere eingesetzt wur-
den und ältere Tiere aus dem Dienst quasi entlassen 
wurden? Eine solche Ausmusterung wurde bereits 
bei militärisch genutzten Equiden festgestellt1478.

C H R O N O LO G I S C H E  E N T W I C K LU N G  D E R  H O R N Z A P F E N M A S S E
Bei den Hornzapfenmassen zeichnet sich ein Grös-

senrückgang ab Phase III.4 ab ▶ 339 und 340. So kom-
men in den Phasen III.1 bis III.3 männliche Horn-
zapfen mit einem Umfang von bis zu 230 mm vor, in 
den Phasen III.4 und III.5 erreichen die Stiere sowie 
die möglichen Kastraten nur noch maximal 190 mm. 

Auch bei den weiblichen Tieren werden – mit einer 
Ausnahme (Umfang gegen 160 mm), bei welcher 
es sich auch um eine morphologische Fehlzuwei-
sung handeln könnte – die Maximalwerte von über 
150 mm der Phasen III.1 bis III.3 nicht mehr erreicht. 
Der Grösseneinbruch scheint folglich beide Ge-
schlechter zu betreffen.

4 . 7  PAT H O L O G I E N

Pathologische Veränderungen konnten hauptsäch-
lich bei den Rinderextremitäten beobachtet werden 
▶ Tab. 30. Es treten hauptsächlich Exostosen sowie sog. 
Lipping auf. Diese finden sich mehrheitlich an den 
Vorderextremitäten, was typisch für Tiere ist, welche 
man zum Ziehen von Wagen oder Pflug nutzte1479. 
Relativ viele Rinder aus Parzelle 12 scheinen von sol-
chen Pathologien betroffen gewesen zu sein. So weist 
fast ein Drittel aller Phalanges I. anterior entweder 
Exostosen oder Lipping auf. Allerdings sind die Pa-
thologien meist nicht sehr stark ausgebildet. 

339 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Rinderhornzapfen von männli
chen Tieren und Kastraten in den verschiedenen Phasen. Korrelation zwischen dem Umfang 
an der Basis und dem Index «kleiner Durchmesser an der Basis*100 / grosser Durchmesser an 
Basis».
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338 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Hornzapfen mit Grooving, 
leichter Torsion und Abplattung.

340 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Rinderhornzapfen von weib
lichen Tieren in den verschiedenen Phasen. Korrelation zwischen dem Umfang an der Basis 
und dem Index «kleiner Durchmesser an der Basis*100 / grosser Durchmesser an Basis».
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1480 Schibler/Furger 1988.  1481 Deschler-Erb 2005, 33 – 36.  
1482 Zur Bevölkerungszahl von Vindonissa vgl. Kap. VIII.3.2.  
1483 Flutsch u. a. 2002, 166, Abb. 166.  1484 Morel 1991, 88.  
1485 Deschler-Erb/Akeret 2010, 24 – 28.  1486 Gansser-Burck-
hardt 1942.  1487 Amrein u. a. 2012, 370.  1488 Amrein u. a. 2012, 
127 – 135. Groenman-Van Waateringes (2009, 212) Bemerkung, dass 
es in den Nordwestprovinzen gar keine Gerbereien gegeben habe, 
stimmt also mitnichten.  1489 Vgl. Gansser-Burckhardt 1942, 8  
1490 Vgl. Kap. IV.7.4.3.  1491 Leguilloux 2004, 138.  1492 Peters 
1998, 91 f.  1493 Leguilloux 2004, 89 f.  1494 Vgl. Deschler-Erb/
Akeret 2010, 22 f.  1495 Amrein u. a. 2012, 127 f.  1496 Amrein u. a. 
2012, 133.  1497 Allerdings gilt festzuhalten, dass bisher nur für Par-
zelle 12 eine auf die Datierung fokussierte Durchsicht des Fundmate-
rials erfolgte.  1498 Van Driel-Murray 2001.  1499  Hüster Plogmann 
u. a. 2007, 91.  1500 Ottiger/Reeb 1991, 66.  1501 Hüster Plogmann 
u. a. 2007, 88.  

4 . 8  D I S K U S S I O N  D E R  R E S U LTAT E

4 . 8 .1  D I E  B E D E U T U N G  D E R  T I E R E  F Ü R  D I E 
M E N S C H L I C H E  E R N Ä H R U N G

Bei Tierknochenfunden aus römischen Siedlungen 
handelt es sich zu einem grösseren Teil um Speiseab-
fälle. Ihre Zusammensetzung kann typisch für eine 
Bevölkerungsgruppe sein und lässt Rückschlüsse auf 
deren soziale Stellung oder ethnische Zugehörigkeit 
zu. Es können so, wie im Falle von Augusta Raurica, 
Hinweise zur Sozialtopografie einer Siedlung gewon-
nen werden1480. Nun unterscheiden sich die Tierar-
tenanteile in den beiden untersuchten Parzellen der 
Zivilsiedlung West 2006 – 2008 auf den ersten Blick 
zwar deutlich und könnten auf einen unterschied-
lichen Fleischkonsum schliessen lassen. Allerdings 
dürfte die Bedeutung von Rindfleisch in Parzelle 12 
wesentlich kleiner gewesen sein, als es aufgrund der 
Rinderknochenanteile scheint, denn es handelt sich 
bei einem Grossteil von ihnen um Gewerbeabfälle. 
Demzufolge sind die Anteile von Schwein, Schaf 
und Ziege an der Ernährung in dieser Parzelle höher 
einzuschätzen, als es die Knochenzahlen suggerie-
ren. Repräsentativer sind diesbezüglich die Tierar-
tenanteile in Parzelle 8, da hier ein wesentlicher Teil 
der Gerbereiabfälle im Hinterhof konzentriert war 
und sie dadurch bei den Untersuchungen zum Nah-
rungsverhalten ausgeschieden werden konnten ▶ 304. 
Hingegen sind in Parzelle 8 wohl die kleinen Wieder-
käuer aus denselben Gründen übervertreten, wenn 
auch in geringerem Masse.

Die Anteile der Tierarten zeigen – insbesondere 
beim Knochengewicht – aber dennoch, dass in bei-
den Parzellen viel Rindfleisch konsumiert wurde. 
Es stammte vorwiegend von älteren Tieren und war 
daher von minderer Qualität. Bislang unbekannt ist 
der Schlachtort dieser Tiere. Dass es sich dabei um 
professionelle Rindermetzger handelte, die mit den 
anderen Handwerkern zusammenarbeiteten, ist 
durchaus denkbar, da auch für Augusta Raurica eine 
solche Kooperation aufgezeigt werden konnte1481. 
Jedenfalls ist anzunehmen, dass nicht nur Häute und 
Hörner in Parzelle 12 verarbeitet, sondern auch das 
Fleisch der entsprechenden Tiere irgendwo auf dem 
Fundplatz Vindonissa verwertet wurde. Wie gross die 
Abnehmerschaft gewesen sein muss, lässt sich mit 
den in Grube G12.29 repräsentierten Fleischmengen 
hochrechnen: Die 28t Rindfleisch ergeben für 10 000 
Personen (6000 Legionäre und 4000 Zivilperso-
nen1482) 32 Tagesrationen à 100 g. Da bislang keine 
Konservierungsöfen in Vindonissa gefunden wurden, 
muss angenommen werden, dass dieses Fleisch oft 
frisch konsumiert wurde. Auch wenn aufgrund der 
Hornzapfen nicht gesagt werden kann, in welchen 
Zeiträumen die einzelnen Schlachtungen stattge-
funden haben, repräsentieren sie dennoch eine sehr 

gros se Fleischmenge. Diese dürfte folglich nicht nur 
für die Zivilsiedlungen, sondern auch für das Lager 
von Vindonissa bestimmt gewesen sein.

Schweinefleisch hatte zwar mengenmässig eine 
kleinere Bedeutung, dafür leisteten sich die Bewoh-
ner qualitätsvolle Stücke von oft jungen und selbst 
geschlachteten Tieren. Am wichtigsten scheint 
Schweinefleisch in beiden Parzellen während der ers-
ten Bauphase gewesen zu sein, also der Zeit der XIII. 
Legion. Insgesamt eher unwichtig war hingegen das 
Fleisch von Schafen und Ziegen. In Parzelle 8 war die 
Vorliebe dafür etwas grösser als in Parzelle 12, was 
wohl mit der handwerklichen Nutzung der Häute in 
Parzelle 8 zu erklären ist. So verarbeiteten die Gerber 
vielleicht auch des Öfteren Häute von lebend in die 
Parzelle gebrachten und selbst geschlachteten Tie-
ren. Andererseits scheint auch der Unterbruch der 
Gerbereitätigkeit in den Phasen III.2 und III.3 (XXI. 
Legion) nicht zu einem Rückgang des Schaf-/Zie-
genfleischkonsums geführt zu haben. Erhöhte An-
teile von kleinen Wiederkäuern sind an und für sich 
typisch für militärische Komplexe des 1. Jh. n. Chr. 
in unserer Region1483. In dieser Hinsicht ist festzu-
stellen, dass die Ernährung in den Parzellen 8 und 12 
nicht militärtypisch, sondern eher sozial niedriger 
stehend oder einheimisch geprägt war. Dies zeigt 
sich auch beim Hühneranteil, der mit gesamthaft 
2 % nur leicht über demjenigen von Oberwinterthur 
(1,2 %) liegt1484.

Jagd und Fischerei spielten in diesem Quartier in 
den ersten beiden Bauphasen kaum eine Rolle. So 
wird der Speiseplan erst ab Phase III.3 (Parzelle 8) 
bzw. III.4 (Parzelle 12), vermutlich zeitgleich mit 
dem Legionswechsel im Lager, in nennenswertem 
Umfang durch Wildbret und Fisch bereichert. Ge-
wisse Tierarten wie Rothirsch, Wildschwein, Feld-
hase, Rebhuhn und Fische dürften kulinarisch ge-
nutzt worden sein und zeigen zusammen mit dem 
etwas erhöhten Haushuhnanteil ein erweitertes und 
verbessertes Nahrungsspektrum an. Bei den anderen 
Arten, dem Mönchsgeier und einem Rabenvogel, ist 
ein anderer Hintergrund zu überlegen, angesichts der 
intensiven handwerklichen Aktivitäten in Parzelle 12 
vielleicht die Nutzung der Federn. Es ist fraglich, ob 
diese Wildtiere von den Parzellenbewohnern selbst 
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in der Umgebung von Vindonissa gejagt worden sind. 
Da die Wildtieranteile in militärischem Kontext 
durchschnittlich höher sind als in zivilen Siedlungen, 
ist es plausibler, dass es sich dabei um die Jagdbeute 
von Militärpersonen handelt. Diese verkauften das 
Fleisch an die Bewohner der Zivilsiedlung oder ver-
teilten es an ihre in der Zivilsiedlung lebenden Fami-
lienangehörigen.

Die Ernährung in den canabae dürfte somit alles in 
allem nicht von hoher Qualität gewesen sein, wenn 
auch einzelne Hinweise auf einen gewissen Luxus, 
wie z. B. die Mittelmeermakrele, vorhanden sind. 
Dies gilt insbesondere mit Blick auf das benachbarte 
Legionslager, wo deutlich mehr Schweinefleisch, 
Schaf/Ziege und Wild konsumiert wurden1485. 

4 . 8 . 2  T I E R E  U N D  H A N D W E R K
In beiden untersuchten Parzellen haben die archäo - 

zoologischen Untersuchungen Handwerkszweige 
nachgewiesen, welche tierische Rohmaterialien ver-
arbeiteten. In Parzelle 12 sind dies die Gerberei und 
die Hornmanufaktur, in Parzelle 8 nur die Gerberei. 
Trotz der grossen Rolle, die Leder für das römische 
Militär im Allgemeinen spielte, und der besonde-
ren Bedeutung, die ihm – bedingt durch die guten 
Erhaltungsbedingungen im Schutthügel – für den 
Fundplatz Vindonissa zukommt1486, war bislang nur 
wenig über seine lokale Herstellung bekannt1487. Es 
war also nicht möglich, die Bedeutung, den Um-
fang und die Organisation des Gerbereigewerbes 
abzuschätzen. Mit den hier vorgelegten archäozoo-
logischen Untersuchungen ändert sich das Bild nun 
deutlich: Die Parzellen 8 und vor allem 12 haben sich 
in einer Intensität auf die Verarbeitung von Häuten 
und Hörner bestimmter Tierarten spezialisiert, wie 
dies bislang erst von Augusta Raurica und dem vicus 
von Vitudurum-Oberwinterthur bekannt war. Dort 
hatten sich die meisten Gerbereien, wie auch Par-
zelle 8, auf die Verarbeitung von Schaf- und Ziegen-
häuten spezialisiert, diejenige von Rinderhäuten war 
bislang nur für die Gerberei von Augst-insula 15/16 
belegt1488. Dickes Rindsleder eignet sich für Objekte, 
bei denen eine besondere Stabilität gefragt ist, z. B. 
bei den Sandalensohlen1489, wie sie bei der Legion zu 
Tausenden zum Einsatz kamen und quasi die Basis 
der römischen Macht bildeten. Möglicherweise ar-
beiteten der Gerber in Parzelle 12 und der mögliche 
Nagelschmied in Parzelle 101490 für die Produktion 
von Sandalen zusammen. In Parzelle 8 könnte man 
sowohl feineres Leder z. B. für Sandalenriemen, Ta-
schen oder Schildüberzüge als auch Felle hergestellt 
haben. Letztere konnten zwar für verschiedene zivile 
Zwecke wie z. B. als Teppiche genutzt werden1491, im 
militärischen Kontext ist allerdings nicht viel darü-
ber bekannt. Natürlich könnten die Felle auch den 
Legionären als Sitz- oder Schlafunterlage gedient ha-

ben1492. Felle gehörten aber allgemein nicht zu den 
üblichen Kleidungsstücken eines Soldaten, sondern 
wurden eher von einfachen Leuten und den einhei-
mischen Bevölkerungsgruppen getragen1493. Ob es 
sich dabei um Lammfelle oder um die Felle anderer 
Tierarten handelte, wird in der Literatur nicht erör-
tert, wohl weil sie sich in der bildlichen Darstellung 
meist nicht unterscheiden lassen. Immerhin deuten 
vier in Parzelle 12, Phase III.4 gefundene, zusam-
mengehörende Fussknochen eines Damhirsches da-
rauf, dass auch das Fell anderer Tierarten verarbeitet 
wurde. Auf welchem Wege und zu welchem Zweck 
der Damhirsch nach Vindonissa gelangte, ist unklar. 
Es handelt sich nicht um den ersten Nachweis einer 
exotischen Tierart in Vindonissa, fanden sich doch 
zwei Kamelknochen (Camelus dromedarius) im Am-
phitheater1494. Bei diesen dürfte es sich aufgrund des 
Fundorts um die Überreste von Tierschauen und 
-kämpfen handeln. Vielleicht wurde auch der Dam-
hirsch aus diesem Grunde nach Vindonissa gebracht. 
In die Parzelle 12 gelangte aber wahrscheinlich nur 
das abgezogene Fell zur Weiterverarbeitung.

In römischer Zeit wurden verschiedene Gerbme-
thoden praktiziert1495. Nur die Methode der vegeta-
bilen bzw. Rotgerberei erfordert ein umfangreiches 
Equipment mit Gerberbottichen und lässt sich da-
durch im Befund nachweisen, so auch in den Parzel-
len 8 und 12. Bei einer Weissgerberei wären Ansamm-
lungen von Alaunamphoren zu erwarten1496, was bei 
den hier vorgestellten Beispielen nicht der Fall ist1497. 
Die Fettgerberei wäre zeitlich aufwendiger und daher 
nur für die heimische Lederherstellung geeignet1498.

Aus den gerbereitypischen Tierknochenabfällen 
geht zunächst nicht hervor, mit welcher Methode ge-
gerbt worden ist. Eine ähnliche Fundzusammenset-
zung wie in den Gruben G8.28 und G8.29 wurde im 
vicus von Studen-Petinesca angetroffen. Dort gehen 
die Bearbeiterinnen davon aus, dass die unechte Fett-
gerberei zur Anwendung kam. Diese sei für Lamm-
felle am besten geeignet und würde ein weiches und 
dehnbares Leder ergeben1499. Daher ist auch für 
Parzelle 8 die Anwendung der Fettgerberei gut vor-
stellbar, auch weil sich die vegetabile Gerberei kaum 
für die Herstellung von Fellen eignet. Für die vegeta-
bile Gerberei müssten die Häute nämlich zwingend 
zuerst geäschert und gebeizt werden1500, was den 
Haaren schaden würde. Als Fettkomponente könnte 
wie in Petinesca Klauenöl verwendet worden sein, 
das gewonnen wurde, indem man die reichlich vor-
handenen Metapodien aufschlug und auskochte1501. 
Die starke Fragmentierung der Metapodien fiel auch 
beim Material aus Parzelle 8 schon bei der Fundauf-
nahme auf und würde somit eine Erklärung finden. 
Auch sind Schädelknochen von Rindern in Phase 
III.1 relativ häufig ▶ 306, sodass an eine Verwendung 
von Hirn zu denken ist. Bei der Fettgerberei stellt 
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1502 Ottiger/Reeb 1991, 80.  1503 Amrein u. a. 2012, 127 f.  
1504 Van Driel-Murray 2001, 61, tab. 1.  1505 Von dieser Tätig-
keit stammt das sprichwörtliche «seine Felle davonschwimmen se-
hen», was passieren konnte, wenn man am Fluss nicht gut auf seine 
Ware aufpasste.  1506 Béal 2000, 21.  1507 Amrein u. a. 2012, 121.  
1508 Chardron-Picault/Rodet-Belarbi 2000, pl. 4.  1509 Hüster 
Plogmann u. a. 2007, 90 – 92.  1510 So finden sich keine oder nur 
wenige unter 6 Monate alte Kälber in städtischen Siedlungen (Peters 
1998, 67, Tab. 9). Fötale Rinderknochen erwähnt Peters gar nicht.  
1511 Deschler-Erb/Groot 2015.  1512 Der leichte Rückgang liess 
sich bei der Untersuchung Breuer u. a. 1999 aufgrund der Zusammen-
fassung der Daten zu relativ groben Zeiteinheiten nicht nachweisen.  
1513 Peters 1998, 47 – 59.  1514 So z. B. Peters 1998, 47 – 59, Breuer 
u. a. 1999, 220.  1515 V. a. Pucher 2010 und 2013, Pucher/Schmitz-
berger 2001, aber auch Forstenpointner u. a. 2012. Sie rechnen damit, 
dass in römischer Zeit die einheimisch-alpine und die römische Im-
portrasse nebeneinander existierten, ohne dass Vermischungen statt-
gefunden hätten. Der Grund dafür war die gute Anpassung der ein-
heimischen Tiere an lokale Topografie und Klima. Es hätte sich dabei 
auch um gute Milchkühe gehandelt. Eine Vermischung mit römischen 
Tieren hätte wenig Sinn gemacht und wäre sogar kontraproduktiv ge-
wesen. Diese zwar logischen Ausführungen sind allerdings auch mit 
den metrischen Untersuchungen von Forstenpointner u. a. 2012 nicht 
belegt.  

sich weiter die Frage, wo die eingefetteten Häute an-
schliessend getrocknet wurden – hierfür ist ein über-
durchschnittlich warmer und trockener Raum von-
nöten1502. Dazu würde sich die jeweils im Gebäude 
vorhandene Schmiede gut anbieten – ein weiterer 
Hinweis für die enge Zusammenarbeit zwischen den 
einzelnen Handwerkszweigen.

Bei der Herstellung von Ziegenleder während 
der Phase III.5 in Parzelle 8 sowie des Rindsleders 
in allen Phasen auf Parzelle 12 dürfte hingegen die 
Rotgerberei betrieben worden sein. Diese umfasst 
folgende Schritte1503:

Reinmachen und Enthaaren: Dazu wurden die 
Häute gewaschen und dann in gelöschtem Kalk, Urin 
oder Exkrementen eingelegt. Wahrscheinlich wur-
den bei diesem Schritt die noch in der Haut stecken-
den Schädel-, Fuss- und Schwanzknochen losgelöst, 
welche somit als Abfall anfielen. Hörner scheinen 
speziell behandelt worden zu sein (siehe S. 352).

Garmachen: Die Häute wurden dann in Bottiche 
mit Gerbsäure (Rinden, Eicheln usw.) eingelegt. Bei 
den relativ dicken Rinderhäuten dauerte der Gerb-
prozess etwa 9 bis 18 Monate, bei Ziegenhäuten we-
niger lange1504. 

Fertigstellen: Auswaschen, Weichklopfen, evtl. 
Färben.

Das Enthaaren und Garmachen erfolgte wahr-
scheinlich in Fass- bzw. Mehrfachfassgruben, wel-
che in Parzelle 12 für die Phasen III.2 bis III.4 an 
wechselnden Stellen nachgewiesen sind (vgl. Kap. 
IV.7.5 und VII.5.2.3). Aufgrund der längeren Dauer 
des eigentlichen Gerbprozesses (Garmachen) dürfte 
man die einfachen Fassgruben für das Enthaaren, die 
Mehrfachfassgruben für das Garmachen genutzt ha-
ben. Für das Waschen der Häute vor und nach dem 
Gerben, das sehr viel Wasser benötigte, begab man 
sich mit Vorteil an ein Fliessgewässer, im Falle der Zi-
vilsiedlung West wahrscheinlich an die Aare1505.

Zwischen den Phasen III.3 und III.4 ist ein Wechsel 
der Arbeitsmethoden in der Gerberei von Parzelle 12 
festzustellen: Gelangten zunächst die Schwanzwirbel 
mit den Häuten in die Gerberei, so trennte man die 
Schwänze später wahrscheinlich schon in der Metz-
gerei ab. Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, 
dass hier nun neue Handwerker mit anderen Metho-
den tätig waren.

Antike schriftliche Quellen deuten an, dass bei 
der Schlachtung Haut und Hörner gleichzeitig vom 
Tierkörper getrennt und verarbeitet wurden1506. Es 
ist also kein Zufall, dass Gerberei- und Hornzapfen-
abfälle zusammen in Parzelle 12 vorkommen; aller-
dings gibt es auch Beispiele für die Unabhängigkeit 
beider Gewerbe1507. 

Die an den Hornzapfen von Parzelle 12 zu beob-
achtenden Auflösungsspuren geben Hinweise darü-
ber, wie in der Werkstatt gearbeitet wurde. Bekannt-

lich erhält sich das aus Keratin bestehende Horn in 
einem sauren Milieu gut; dies ist z. B. auch bei den 
Moorleichen Nordeuropas der Fall, bei welchen sich 
das Skelett aufgelöst hat, Haare und Fingernägel aber 
erhalten sind. Daher wäre es denkbar, dass man das 
noch auf dem Hornzapfen sitzende Horn in Urin 
tauchte und so den Ablösungsprozess beschleunigte, 
ohne das Horn zu gefährden. Das Frontale und die 
Hornbasis wären durch die noch darüber verlau-
fende, behaarte Haut geschützt gewesen. Die meisten 
Hornzapfen mit solchen Spuren stammen aus Grube 
G12.29 (11n), bei der aufgrund weiterer Untersu-
chungsresultate mit Abfällen einer Hornverarbeitung 
zu rechnen ist. Dies heisst allerdings nicht, dass der 
Ablösungsprozess auch in dieser Grube durchgeführt 
wurde. Man scheint Grube G12.29 vielmehr sekun-
där zur Entsorgung der Hornzapfen genutzt zu haben 
(vgl. S. 131 und 356). Vereinzelte Hornzapfen mit 
Zersetzungs- bzw. Auflösungsspuren stammen aus 
Grube G12.25 (2n), G12.12 (1n) sowie der Brand-
schuttschicht Phase III.4 (1n). Die Hypothese einer 
Ablösung des Hornes durch Säure wird durch die Be-
obachtung unterstützt, dass die Hornzapfen keiner-
lei querverlaufenden Sägespuren aufweisen, wie dies 
z. B. bei Hornzapfen aus dem Keller Insula 31 von Au-
gusta Raurica oder aus Autun-Saint-Lazare der Fall 
ist. In Autun fand sich zusätzlich eine Feuerstelle, wo 
die Hörner erhitzt und abgelöst werden konnten1508. 
Die Ablösung der Hornscheide vom Hornzapfen mit 
Säure, wie sie in Parzelle 12 vermutet wird, konnte 
bislang nur noch in Petinesca-Vorderberg nachge-
wiesen werden1509. Die Hintergründe dieser techni-
schen Spezialität sind vorläufig unklar. Da es sich bei 
Petinesca um eine zivile Ansiedlung handelt, scheint 
ein explizit militärischer Hintergrund wegzufallen; 
allerdings kann ein niedergelassener Veteran auch 
nicht ausgeschlossen werden.

In Parzelle 12 wurden folglich Hornscheiden für 
eine weitere Verarbeitung präpariert. Wo diese dann 
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stattfand, muss offenbleiben. Die Hornschnitzer-
werkstatt könnte eventuell durch Werkzeuge wie 
Säge, Feile oder Messer nachgewiesen werden, aller-
dings dürfte die Unterscheidung zu einer holzverar-
beitenden Werkstatt schwierig sein. Da sich Horn im 
Boden in der Regel nicht erhält, kann nur vermutet 
werden, was aus dem in Parzelle 12 gewonnenen 
Horn hergestellt wurde. Neben den üblichen Alltags-
objekten wie Messergriffen, Löffeln oder Nadeln wä-
ren auch Teile militärischer Ausrüstungsgegenstände 
wie Schwertgriffe oder Reflexbögen denkbar. Durch 
die in den Gerbereien und bei der Hornverarbeitung 
verwendeten Harnstoffe und Fäkalien, welche indi-
rekt auch durch den hohen Anteil an mineralisierten 
botanischen Resten in der ganzen Parzelle 12 belegt 
sind (vgl. Kap. V.5.3), muss ein unbeschreiblicher 
Gestank geherrscht haben – nicht nur in diesen Par-
zellen, sondern wahrscheinlich im ganzen Quartier. 
Trotzdem lebten hier Mensch und Tier auf relativ 
engem Raum zusammen. Dies lässt sich nicht nur 
anhand der Befunde sowie archäologischen Funde, 
sondern auch anhand der Knochenabfälle nach-
weisen. Unter diesen fanden sich wenige perinatale 
menschliche Knochen (vgl. S. 369), wie sie immer 
wieder in Siedlungszusammenhang vorkommen. 

4 . 8 . 3  Z U R  H E R K U N F T  D E R  T I E R E
Neben dem handwerklichen Gewerbe betrieb man 

in beiden Parzellen auch Selbstversorgung mit Le-
bensmitteln. Durch fötale Knochen ist die Haltung 
von Schweinen und Schaf/Ziegen nachgewiesen, 
letztere möglicherweise nicht nur zur Fleisch-, son-
dern auch zur Milchproduktion. Vermutlich wurde 
auch Geflügel gezüchtet. Tierhaltung und Haus-
schlachtungen dürften in den Hinterhofbereichen 
stattgefunden haben, also in der gleichen Zone, wo 
auch gegerbt wurde. In diesen relativ kleinen Area-
len dürften daher oft recht chaotische und auch nicht 
sehr hygienische Zustände geherrscht haben.

Die Haltung von Grossvieh ist hingegen für beide 
Parzellen auszuschliessen, wie dies überhaupt die 
Regel war im römischen Wirtschaftssystem, bei dem 
die Rindviehzucht auf den Villen stattfand1510. Die 
meisten in den canabae von Vindonissa gefundenen 
Rinderknochen, darunter auffallend viele von Kas-
traten, dürften von Zugtieren stammen, welche bei 
Truppenverschiebungen Material transportierten 
oder das bezogene Lager mit allen möglichen Gütern 
versorgten. Woher kamen diese Rinder? Die beson-
ders grossen Tiere in Parzelle 12, dürften in die Zeit 
der XXI. Legion gehören, welche aus Vetera/Nieder-
germanien nach Vindonissa verlegt wurde. Direkte 
metrische Vergleiche mit Rindern dieses Gebietes 
zeigen aber, dass diese deutlich kleiner gewachsen 
waren als die gleichzeitig in der Nordschweiz leben-
den Tiere1511. Ebenso würde man ab Phase III.4 ei-

gentlich eher grössere Individuen erwarten, da diese 
Phase wahrscheinlich in die Zeit am Übergang zur 
XI. Legion fällt, welche zuletzt in Burnum/Dalma-
tien stationiert war, einem früh romanisierten Ge-
biet. Folglich wurden Zugtiere von den Legionen 
nicht über weite Strecken mitgenommen, sondern 
stammten mehrheitlich aus dem regionalen Bestand 
und wurden für den kleinräumigen, lokalen Trans-
port genutzt.

Wie könnte es sonst zu dem aufgrund metrischer 
Analysen an Langknochen und Hornzapfen vermute-
ten Grössenrückgang zwischen Phase III.3 und III.4 
von Parzelle 12 gekommen sein? 

Ein wichtiger Faktor ist sicher die gewerbliche Nut-
zung der Rinderhaut und -hörner. Zu diesem Zwecke 
wurden Materialien besonders grosser Individuen 
bevorzugt und wahrscheinlich gezielt eingehandelt. 
Bis Phase III.3 scheinen solche Tiere in den canabae 
noch verfügbar gewesen zu sein. Möglicherweise 
handelte es bei ihnen um Lasttiere, die in weiter ent-
fernten Gebieten gezüchtet worden waren, also in 
stärker romanisierten Gebieten wie Italien. Ab Phase 
III.4 stammten die Tiere vielleicht nur noch aus der 
regionalen Villenlandschaft, die in dieser Zeit nun 
einigermassen etabliert war, aber eben doch noch 
durchschnittlich kleinere Rinder hervorbrachte1512. 
Die nacheinander in Vindonissa stationierten Legio-
nen hätten somit unterschiedliche Versorgungsstra-
tegien gehabt. In Anfangszeiten hätte man eher auf 
Import gesetzt bis sich die lokalen Gegebenheiten 
den römischen Bedürfnissen einigermassen ange-
passt hatten.

Die hier präsentierten Resultate und die auf ih-
nen basierenden Hypothesen lassen vermuten, dass 
die Entwicklung und Vermischung von lokalen ein-
heimischen und importierten römischen Rindern 
noch komplexer ist, als bislang in der Forschungs-
welt diskutiert. Noch relativ klar ist, dass die Grös-
senentwicklung der Rinder in den verschiedenen 
Regionen des Römischen Reiches nicht synchron 
verlief1513. Der Lehrmeinung, dass Vermischungen 
zwischen einheimischen und importierten Tieren 
sowie verbesserte Fütterung zur allmählichen durch-
schnittlichen Grössenzunahme der Rinderpopula-
tion führte1514, wird hauptsächlich von der öster-
reichisch–alpinen Forschung widersprochen. Hier 
dürfte aber eine regionale Besonderheit vorliegen1515. 
In militärisch geprägten Grenzgebieten scheinen nun 
aber Truppenverschiebungen und wechselnde Ver-
sorgungsstrategien auch unterschiedliche Rekrutie-
rungsregionen der Zugtiere zur Folge haben. Je nach 
Entwicklungsstand dieser Regionen kann dies – fein-
chronologisch betrachtet – zu leichten Abweichun-
gen von den allgemeinen Entwicklungstendenzen 
führen. 
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1516 Vgl. Kap. VI.4.2. und VI.5.2  1517 Deschler-Erb/Akeret 
2010, Abb. 9.  1518 Ginella u. a. 1999, 18 f., Abb. 11.  1519 Desch-
ler-Erb/Akeret 2010, 26 – 27, Abb. 9.  1520 Morel 1994, 400 f., 
405 f.  1521 Morel 1994, 408 f.  1522 Ginella u. a. 2011, 163 – 165.  
1523 Ginella u. a. 2011, 167 – 171.  1524 Breuer 2007, Abb. 170.  
1525 Schibler/Furger 1988, 17 – 23.  

4 . 8 .4  A U S S A G E N  Z U R  G E S C H I C H T E  D E R  C A N A B A E  U N D 
B E Z I E H U N G E N  Z U M  L E G I O N S L A G E R  V O N  V I N D O N I S S A

Auf die unterschiedlichen Tierartenanteile in den 
canabae und im Legionslager wurde bereits mehrfach 
hingewiesen. In diesem Kapitel sollen nun, immer 
unter Vorbehalt des noch lückenhaften Forschungs-
standes, einige chronologische Veränderungen in 
den canabae am Beispiel von Parzelle 8 und 12 zu-
sammenfassend beleuchtet und mögliche Zusam-
menhänge mit den Vorgängen im Legionslager von 
Vindonissa aufgezeigt werden.

Wie wir bereits wissen, wurden in Parzelle 8 wäh-
rend der Phasen III.1, III.4 und III.5 Schaf- bzw. Zie-
genhäute gegerbt. In den anderen beiden Phasen fehlt 
ein entsprechender Hinweis. Die Nachfrage nach Zie-
genleder und Lammfellen scheint also in den Phasen 
III.2 und III.3 weniger stark gewesen zu sein als vor-
her und nachher. In Parzelle 12 dagegen wurde zwar 
ohne Unterbruch Rindsleder gegerbt. Nach Phase 
III.3 finden aber verschiedene  Änderungen statt, und 
zwar bei der Grösse der verarbeiteten Tiere, bei der 
Hornschnitzerei und bei der Gerbtechnik. Bei den 
Tierknochenabfällen beider Parzellen sind folglich 
deutliche Veränderungen zwischen der Phase III.3 
und III.4 festzustellen. Dies könnte entsprechend 
der Datierung dieser Phasen1516 als Reaktion auf den 
Legionswechsel im Lager gedeutet werden ▶ 341.

Auch bei den Speisegewohnheiten zeigen sich Pa-
rallelen zwischen canabae und Lager: In der ersten 
Bauphase beider Parzellen ist der Anteil der Schwei-
neknochen noch relativ hoch und geht dann zurück. 
Die gleiche Entwicklung ist im Lagerinnern beim 
Wechsel von der XIII. zur XXI. Legion festzustel-
len1517. Umgekehrt nimmt in beiden Parzellen der 
Konsum von Schaf-/Ziegenfleisch von der ersten zur 
zweiten Bauphase zu. Dieses Resultat aus den cana-
bae deckt sich einerseits mit der Erkenntnis aus der 
Grabung Windisch-Königsfelden Feuerwehrmagazin 
(V.76.3)1518, andererseits auch mit der allgemeinen 
Tendenz im Lager1519. Ein Einfluss des Personal-
wechsels im Lager auf die Zivilsiedlung ist zu diesem 
Zeitpunkt daher gut möglich. Es stellt sich jedoch die 
Frage, ob die Zivilbevölkerung, etwa aufgrund der-
selben Herkunft, tatsächlich die gleichen Vorlieben 

wie die Truppen hatte. Möglich wäre auch, dass die 
Fleischproduzenten hauptsächlich auf die Bedürf-
nisse des Militärs Rücksicht nahmen und die Leute 
in den canabae gezwungen waren, ihre Ernährung 
teilweise dem Markt anzupassen. 

Auch zwischen den Phasen III.3 und III.4 sind 
Änderungen bei den Esssitten feststellbar, allerdings 
nur für Parzelle 12. Hier konnte eine Verbesserung 
der Fleischqualität (mehr Hühnerknochen) und eine 
grössere Artendiversität (Wildtiere und Exoten) fest-
gestellt werden.

Die Veränderungen betreffen folglich verschie-
denste Bereiche wie Ernährungssitten der Parzellen-
bewohner, die hier praktizierten Gewerbe sowie auch 
die nach Vindonissa gelangten Transporttiere. Sie las-
sen also einerseits auf Bewohnerwechsel schliessen, 
andererseits auf veränderte Versorgungsstrategien 
des gesamten Platzes. Naheliegender Grund dafür 
dürften Legionswechsel gewesen sein, bei denen 
nicht nur die Truppen, sondern auch die dazugehöri-
gen Handwerker den Ort verliessen. Bemerkenswer-
terweise liessen sich die neuen Handwerker wieder 
an der gleichen Stelle wie ihre Vorgänger nieder. Dies 
spricht für eine zentrale Organisation dieser Aktion 
und wahrscheinlich auch für die Interpretation der 
Siedlung als canabae legionis.

4 . 8 . 5  V E R G L E I C H  M I T  A N D E R E N  L A G E R D Ö R F E R N  U N D 
Z I V I L S I E D L U N G E N

Die beiden hier behandelten Parzellen sind, was 
die Tierartenanteile betrifft, aus mehreren Gründen 
nur schwer mit anderen Fundplätzen in der Region 
vergleichbar. Zum einen unterscheiden sich die bei-
den Parzellen bereits untereinander sehr stark. Zum 
anderen sind sie in extremer Weise von handwerkli-
chen Tätigkeiten geprägt.

Aus der näheren Region sind keine weiteren ca-
nabae bekannt und diejenigen anderer Gebiete des 
Römischen Reiches sind kaum archäozoologisch 
erforscht. Immerhin ist es möglich, das Verhältnis 
zwischen Lagerdorf und Lager mit der Situation klei-

341 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Schema zu den wichtigsten Entwicklungen aus archäozoologischer Sicht. 
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nerer Militärlager der näheren Umgebung zu verglei-
chen. Diesbezüglich bietet sich der Kastellvicus von 
Tenedo -Zurzach, AG an, da er zeitlich und räumlich 
nahe bei Vindonissa liegt. Wie in Vindonissa stand der 
Kastellvicus von Zurzach in einer engen Beziehung 
zum Lager und versorgte die Truppen mit diversen 
handwerklichen Erzeugnissen. Die archäozoolo-
gisch nachgewiesenen Tätigkeiten beschränken sich 
jedoch auf eine Geweihschnitzerei und eine durch 
viele Hackspuren bei den Rinderknochen vermutete 
Leimsiederei1520. Ähnlich wie in Vindonissa unter-
scheiden sich auch in Zurzach die Tierartenanteile 
im Kastellvicus deutlich von denjenigen im Lager: So 
dominiert dort klar das Rind, während im militäri-
schen Bereich Schweine und Schaf-/Ziegenknochen 
häufiger sind. Allerdings kann diese Differenz laut 
dem Autor auch darauf zurückzuführen sein, dass in 
den Kastellen mehr Knochen aus Gruben stammen, 
wodurch sich dort kleine Knochen besser erhalten 
hätten1521. Das Bild wiederholt sich jedoch im etwas 
weiter entfernten Oedenburg/Biesheim-Kunheim 
(F). Auch hier sind die Zeugnisse für die Rindfleisch-
verarbeitung in der Zivilsiedlung eindeutig häufiger 
als in den benachbarten militärischen Arealen, wo 
Schweine- und Schaf-/Ziegenfleisch klar beliebter 
waren1522. Doch dürfte in der Zivilsiedlung ein Teil 
des Rindfleisches gewerbemässig konserviert und 
ohne die Knochen ins Lager geliefert worden sein, 
wo es schliesslich vom Militär konsumiert wurde1523.

Die beiden Vergleichsstationen sind also mit den 
canabae von Vindonissa insofern vergleichbar, als 
dass im zivilen Bereich der Anteil an Rinderknochen 
höher ist als in den militärischen Arealen. Jedoch 
ist diese Differenz – wie auch in Vindonissa – nicht 
unbedingt auf unterschiedliche Speisegewohnheiten 
zurückzuführen, sondern kann verschiedene Ursa-
chen haben. Insbesondere intensive handwerkliche 
Tätigkeiten wie das Gerben oder die industrielle 
Fleischverarbeitung produzieren in Lagerdörfern 
grosse Mengen an Knochenabfällen, welche nicht 
mit dem Konsum vor Ort zusammenhängen müssen. 
Allgemeingültige Aussagen zum Essverhalten und 
dem damit verbundenen sozialen Status der Bewoh-
ner in den Lagerdörfern sind somit kaum möglich.

Für einen Vergleich der Speisegewohnheiten in  
canabae in reinen Zivilsiedlungen bieten sich die 
Phasen III.2 und III.3 in Parzelle 8 an, da sie nur 
wenig mit Handwerksabfällen durchsetzt sind. Die 
Anteile der wichtigsten Tierarten in beiden Phasen 
bewegen sich etwa im Mittelfeld der Fundkomplexe 
aus der 1. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. in Augusta Rau-
rica1524. Die anschliessende steigende Tendenz des 
Schaf-/Ziegenanteils auf Kosten der Rinder kann 
jedoch dort nicht festgestellt werden. Im Gegenteil 
sinkt dort insgesamt die Bedeutung der kleinen Wie-
derkäuer zugunsten von Schwein und Rind1525.

4 . 9  FA Z I T

Die bereits in der Befundauswertung erkannte bzw. 
vermutete Bedeutung des Handwerks in den canabae 
wird durch die spezielle Zusammensetzung der Tier-
knochen klar bestätigt. Der gemeinsame Nenner der 
beiden Parzellen ist – neben der archäologisch nach-
gewiesenen Metallverarbeitung – die Gerberei. Als 
weiteres Gewerbe konnte anhand der Hornzapfen 
eine Hornmanufaktur erkannt werden. Gleichzeitig 
wird aber auch die Spezialisierung der Parzellen auf 
gewisse Tätigkeiten, nämlich die Verarbeitung von 
Häuten einer einzigen Tierart pro Parzelle deutlich. 
Der Bezug zum Legionslager ist insbesondere bei der 
Produktion von Rinds- und Ziegenleder (Schuhsoh-
len, Zelte) eindeutig vorhanden. Bei den anderen 
Erzeugnissen (Lammfelle, Horngeräte) ist dieser 
Zusammenhang ebenfalls zu vermuten, wenn auch 
ihre militärische Verwendung unklar und die Aus-
richtung der Hersteller auf den zivilen Markt nicht 
auszuschliessen ist.

Durch den hohen Anteil an Handwerksabfäl-
len unter den Tierknochen wird die Untersuchung 
der Speisegewohnheiten in den Parzellen stark er-
schwert. Klar ersichtlich ist der Unterschied zu den 
Ernährungssitten innerhalb des Legionslagers. Es 
scheint ausserdem, dass der Anteil an konsumiertem 
Schweine- und Schaf-/Ziegenfleisch in den canabae 
etwas grösser ist, als wir es von anderen Zivilsiedlun-
gen in der Region gewohnt sind. Dies könnte durch-
aus auf die starke, marktbestimmende Präsenz des 
Militärs zurückzuführen sein. Einschneidende Ver-
änderungen im Lager, wie die Legionswechsel, zeich-
nen sich möglicherweise auch im Fleischangebot in 
den canabae ab.

Die archäozoologische Untersuchung von zwei 
Streifenhausparzellen in den canabae von Vindonissa 
ermöglicht also eine genauere Betrachtung der Le-
bensweise der Menschen ausserhalb des Legionsla-
gers. Bei allen Ergebnissen gilt es jedoch festzuhalten, 
dass erst ein kleiner Teil der Parzellen ausgewertet 
wurde und künftige Forschungen nötig sind, um prä-
zise Aussagen tätigen zu können. Da es sich hierbei 
zudem um die erste grössere Auswertung in diesem 
Siedlungstyp handelt, ist eine Einordnung der Re-
sultate schwierig. Grundsätzlich widersprechen sie 
nicht dem, was wir bereits aus den Lagerdörfern von 
kleineren Kastellen kennen. Neu ist allerdings die 
ausgesprochen starke Überprägung des archäozoolo-
gischen Fundmaterials durch das Handwerk. Dies ist 
ohne Zweifel auf die grössere Dimension des Legi-
onslagers zurückzuführen, die nach einer intensiven 
und effizienten Produktion in den Werkstätten ver-
langte.
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1526 Akeret 2013, Baerlocher u. a. 2013, Deschler-Erb/Akeret 2010.  
1527 Den Schlämmerinnen Livia Burckhardt, Nathalie Niklaus und 
Maya Schärer sei an dieser Stelle herzlich gedankt.  1528 Jacomet 
2007, Tolar u. a. 2010.  1529 Vgl. Kap. VII.5.2.6.  

5  P F L A N Z E N F U N D E  AU S  D E M  
H A N D W E R K E R Q U A R T I E R  I N  D E R  Z I V I L 
S I E D LU N G  W E S T  D E S  L E G I O N S L AG E R S 
V I N D O N I S S A

Örni Akeret

5 .1  M E T H O D E N

Während der Ausgrabungen Windisch «Vi-
sion Mitte» 2006 – 2009 in der Zivilsiedlung West 
des Legionslagers Vindonissa wurden systematisch 
Proben für archäobotanische Analysen entnommen. 
Die Auswahl der letztlich untersuchten Kontexte 
folgte der archäologischen Bearbeitung und kon-
zentrierte sich im Sinne einer Pilotuntersuchung 
auf Parzelle 12. Während der Ausgrabungen wurden 
ausschliesslich Trockenbodenverhältnisse angetrof-
fen. Entsprechend wurden Fundzusammenhänge 
in Gruben und aus Brandschichten ausgewählt, die 
am ehesten archäobotanische Resultate versprachen. 
Daneben wurden einzelne Proben gezielt ausgewählt, 
bei welchen man sich Antworten auf die Entstehung 
des betreffenden Sediments erhoffte. Neben neun 
Proben aus Parzelle 12 wurden eine aus Parzelle 8 
und zwei aus Parzelle 20 analysiert. Es handelt sich 
hier um die erste Untersuchung von Pflanzenmate-
rial aus den Zivilsiedlungen von Vindonissa, bishe-
rige Publikationen betrafen das Militärlager oder 
Nekropolen1526.

Die Proben wurden teils von Mitarbeitenden der 
Kantonsarchäologie Aargau, teils von Hilfsassisten-
tinnen an der Integrativen Prähistorischen und Na-
turwissenschaftlichen Archäologie der Universität 
Basel (IPNA) aufbereitet1527. Dabei wurde nach der 
Methode der Halbflotation verfahren1528. Es wurden 
Siebe mit den Maschenweiten 4,0, 1,0 und 0,35 mm 
verwendet. Das Auslesen und die Bestimmung der 
Funde erfolgten unter einem Binokular mit bis zu 
40-facher Vergrösserung. Von Proben, bei welchen 
in den organischen Fraktionen mineralisierte Reste 
gefunden wurden, wurden auch die anorganischen 
Fraktionen untersucht. Einzelne voluminöse Frakti-
onen wurden mit einem Probenteiler in Stichproben 
aufgetrennt. Für Detailbestimmungen wurden die 
Vergleichssammlung rezenter Diasporen am IPNA 
sowie die dort vorhandene Literatur genutzt. Die 
Bestimmungsergebnisse sind in der Datenbank Ar-
boDat gespeichert. Aus den Schlämmproben wurden 
auch sämtliche Kleintierreste ausgelesen, sie stehen 
für eine allfällige Bearbeitung zur Verfügung.

5 . 2  R E S U LTAT E  U N D  D I S K U S S I O N

Die Pflanzenfunde aus den 12 untersuchten Proben 
sind in ▶ 342 tabellarisch dargestellt. Die Resultate 
werden im Folgenden erst probenweise besprochen, 
daran anschliessend in der Gesamtschau.

5 . 2 .1  V E R F Ü L L U N G  I N  G R U B E  G 8.7,  P R O B E 
V.0 0 6. 2 / 1227

Parzelle 8; Phase III.2; Sch177; Verfüllung Werk-
grube einer Schmiede

Die Probe enthält eine mittelgrosse Konzentration 
von Pflanzenresten (26,4 Reste/Liter). Mit einer Aus-
nahme sind sämtliche Funde mineralisiert erhalten. 
Das Spektrum wird dominiert von Grünlandpflan-
zen (über 60 %), daneben sind auch Ruderalpflanzen 
zahlreich (über 30 %). Lediglich ein Kulturpflanzen-
rest wurde gefunden: ein Früchtchen von Koriander 
(Coriandrum sativum). Insgesamt dürfte der grösste 
Teil der Reste aus Tiermist stammen. Hinweise auf 
das Vorhandensein von Mist ergaben auch die mikro-
morphologischen Untersuchungen, bei denen mög-
liche Reste von Koprolithen beobachtet wurden1529.

5 . 2 . 2  U N T E R E  V E R F Ü L L U N G  I N  G R U B E  G12. 29,  P R O B E 
V.0 0 6. 2 / 2250

Parzelle 12; Phase III.3; Sch113; Verfüllung mit vie-
len grossen Tierknochen, Latrine im Hinterhof

Diese Grubenverfüllung lieferte die zweithöchste 
Konzentration von Samen und Früchten aller hier 
untersuchten Proben (88,3 Reste/Liter). Von den 
insgesamt 309 bestimmten Resten sind die meis-
ten (93 %) mineralisiert erhalten. Die meisten der 
Funde können zu den Nutzpflanzen gezählt werden: 
95 % sind essbar, davon über 80 % Kulturpflanzen. 
Im Fundspektrum fallen 19 Körner der Rispenhirse 
(Panicum miliaceum) auf, zudem mehrere Obstarten: 
Feige (Ficus carica), Kulturapfel (Malus domestica), 
Zwetschge/Pflaume (Prunus domestica/insititia), 
Weintraube (Vitis vinifera), Erdbeere (Fragaria spec.). 
Eine weitere Besonderheit der Probe sind 12 Samen 
von Schlafmohn (Papaver somniferum). Zu dieser Art 
gehören wohl auch die 44 nicht näher bestimmbaren 
Mohnsamen (Papaver spec.). Die vorwiegend mine-
ralisierte Erhaltung und der Anteil Nahrungspflan-
zen lassen eine Interpretation der Grubeneinfüllung 
als Latrinensediment wahrscheinlich erscheinen.
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5 . 2 . 3  U N T E R S T E  V E R F Ü L L U N G  D E R  G R U B E  G12.17, 
P R O B E  V.0 0 6. 2 / 16 67

Parzelle 12; Phase III.2; Sch86; Verfüllung Keller-
grube innerhalb des Hauses. Tpq 41 n. Chr.

In der ersten von zwei Proben aus demselben 
Fundkomplex wurden 65 Pflanzenreste bestimmt. 
Die Konzentration ist mit 21,7 Resten pro Liter als 
mittelgross zu bezeichnen, wenn man sie den  an - 
deren  Proben der Fundstelle gegenüberstellt. Etwa 
drei Viertel der Funde liegen verkohlt erhalten vor. 
Das Ensemble besteht zu fast 60 % aus Kulturpflan - 
zen, nimmt man dazu noch Haselnuss (Corylus avel-
lana) und Schlehe (Prunus spinosa), so kommt man 
auf 75 % essbare Pflanzen. Das Fundspektrum ist 
 relativ breit, keine der Taxa dominiert. Es könnte 
sich somit um die Überbleibsel verschiedener Pro-
zesse handeln, die sich hier im Verlauf der Zeit ak-
kumuliert haben, wobei häusliche Aktivitäten domi-
nieren. Dies zeigt sich auch bei den mineralisierten 
Resten: Hier finden sich sowohl Nahrungs- als auch 
Wildpflanzen, es gibt also eine Latrinen- und Mist-
Komponente.

5 . 2 .4  U N T E R S T E  V E R F Ü L L U N G  D E R  G R U B E  G12.17, 
P R O B E  V.0 0 6. 2 / 1674

Parzelle 12; Phase III.2; Sch86; Verfüllung Keller-
grube innerhalb des Hauses. Tpq 41 n. Chr.

Obwohl die Probe aus demselben Kontext stammt 
wie die oben besprochene, unterscheidet sie sich 
in wesentlichen Punkten. Die Einfüllung der Kel-
lergrube war somit nicht homogen. 86 % der Reste 
sind mineralisiert, davon zählen über 90 % zu den 
Wildpflanzen. Darunter machen Grünlandpflanzen 
den allergrössten Teil aus. Die Konzentration ist mit 
16,9 Resten pro Liter etwas niedriger als in Probe 
V.006.2/1667. Es scheint sich grösstenteils um Über-
reste von Tierdung zu handeln.

5 . 2 . 5  B R A N D S C H U T T S C H I C H T  E I N G E S U N K E N  I N 
G R U B E  G12.11,  P R O B E  V.0 0 6. 2 / 1550

Parzelle 12; Phase III.5; Sch98; Brandschuttschicht 
von Gebäude 12.3 (Brand Ende Phase III.4)

Von den zwölf untersuchten Proben ist dies die-
jenige mit der grössten Fundmenge (386 Samen 
und Früchte) und der grössten Konzentration (96,5 
Reste pro Liter). Etwa drei Viertel der Reste sind ver-
kohlt, ein Viertel mineralisiert erhalten. Das Ensem-
ble beinhaltet eine beachtliche Diversität; sowohl 
Nutzpflanzen als auch Wildpflanzen diverser Le-
bensräume sind vertreten. In keiner anderen Probe 
sind Sammelpflanzen so gut vertreten (19 %); dieser 
Anteil geht fast ausschliesslich auf das Konto der Ha-
selnuss (Corylus avellana). Während Kulturpflanzen 
v. a. verkohlt sind, liegen Grünlandpflanzen sowohl 
in verkohlter wie auch in mineralisierter Form vor. 
Gesamthaft handelt es sich um ein Gemisch ver-

schiedener Aktivitäten. Sowohl Haushalt als auch 
Viehhaltung haben ihre Spuren hinterlassen; Latri-
nensediment scheint hingegen zu fehlen.

5 . 2 . 6  B R A N D S C H I C H T  E I N G E S U N K E N  I N  G R U B E  G12.7, 
P R O B E  V.0 0 6. 2 / 38 6

Parzelle 12; Phase III.4; Sch40; Brandschicht in Ge-
bäude 12.3

Punkto Pflanzenrestkonzentration befindet sich 
diese Probe im Mittelfeld (25,4 Reste pro Liter). Es 
sind nur verkohlte Reste erhalten. Zum allergröss-
ten Teil handelt es sich bei den Funden um Getreide, 
die häufigste Art ist der Emmer (Triticum dicoccon), 
der in Form von Körnern und Drusch vorliegt. Zwei 
Früchtchen der Kornblume (Centaurea cyanus) wur-
den ebenfalls gefunden, dieses ehemals häufige Acker- 
unkraut wurde zusammen mit dem Getreide geern-
tet. Es dürfte sich bei den botanischen Überresten 
um Abfall aus dem Haushalt handeln.

5 . 2 . 7  V E R F Ü L L U N G  I N  G12.10,  P R O B E  V.0 0 6. 2 /639
Parzelle 12; Phase III.4; Sch61; Kellergrube im Hin-

terhof
Mit 209 Pflanzenresten und einer Funddichte 

von 17,4 Resten pro Liter liegt die Probe im durch-
schnittlichen Bereich. Der überwiegende Teil der 
Sämereien ist mineralisiert erhalten. Etwa die Hälfte 
der Funde zählt zu den Grünlandpflanzen. Relativ 
häufig sind auch Kulturpflanzen mit ca. 30 %. Auf-
fallend sind verschiedene Gewürze: Dill (Anethum 
graveolens), Sellerie (Apium graveolens), Koriander 
(Coriandrum sativum) und Fenchel (Foeniculum vul-
gare). Besonders rare Funde sind ein Same von Gar-
tenkresse (Lepidium sativum) sowie zwei Nadeln und 
eine Knospe des Gemeinen Wacholders (Juniperus 
communis). Insgesamt scheint es sich beim Sediment 
um ein Gemisch von Mist und Latrinenmaterial zu 
handeln.

5 . 2 . 8  B R A N D S C H I C H T  I N  FA S S  W E S T  D E R  G R U B E 
G12. 23,  P R O B E  V.0 0 6. 2 / 1554

Parzelle 12; Phase III.4; Sch40; Dreifach-Fassgrube 
G12.23; innerhalb des Gebäudes

Die Probe aus der westlichsten Fassgrube war mit 
nur vier Funden sehr arm, die Konzentration beträgt 
niedrige 4 Stück pro Liter. Die Reste sind alle ver-
kohlt und zählen alle zu den Kulturpflanzen: zwei 
Getreidekörner, ein Ackerbohnensame (Vicia faba) 
und ein Walnussschalenfragment (Juglans regia).

5 . 2 . 9  B R A N D S C H I C H T  I N  FA S S  M I T T E  D E R  G R U B E 
G12. 23,  P R O B E  V.0 0 6. 2 / 1558

Parzelle 12; Phase III.4; Sch40; Dreifach-Fassgrube 
G12.23; innerhalb des Gebäudes 

Von den drei Proben aus der Fassgrube ist diese mit 
22 Funden die reichhaltigste, was angesichts eines 
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Parzelle 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20

Phase III.2 III.1–3 III.2 III.2 III.5 III.3 III.4 III.4 III.4 III.4 III.2 III.4

Befund I Sch177 Sch113 Sch86 Sch86 Sch98 Sch40 Sch61 Sch40 Sch40 Sch40 Sch521 Gn20.17

Befund II in G8.7 in G12.29 in G12.17 in G12.17 in G12.11 in G12.7 in G12.10 Fass West Fass Mitte Fass Ost

Befund III Verfüllung Verfüllung  
Latrine

Brandschuttschicht Brandschuttschicht Brandschuttschicht Brandschicht Verfüllung Brandschicht 
in Fassgrube

Brandschicht  
in Fassgrube

Brandschicht  
in Fassgrube

Planie Verfüllung

Probennummer Total V.006.2/1227 V.006.2/2250 V.006.2/1667 V.006.2/1674 V.006.2/1550 V.006.2/386 V.006.2/639 V.006.2/1554 V.006.2/1558 V.006.2/2525 V.008.3/1843 V.008.3/1842

Probenvolumen 
(Liter)

50,3 5,5 3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 12,0 1,0 0,5 4,0 4,8 5,0

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Resttyp Erhaltung

Kulturpflanzen: Getreide Cerealia Getreide Korn verkohlt 56 . . 4 . 3 46 1 1 . 1 . .

Cerealia Getreide Korn mineralisiert 1 . 1 . . . . . . . . . .

Hordeum distichon/vulgare Gerste Korn verkohlt 3 . . 2 . . . . . . . 1 .

Hordeum distichon/vulgare Spelzgerste Spelzgerste Korn verkohlt 14 . . . . 6 2 2 1 . . . 3

Hordeum distichon/vulgare Spelzgerste Spelzgerste Korn mineralisiert 1 . 1 . . . . . . . . . .

Hordeum vulgare Spelzgerste Spelzgerste mehrzeilig Korn verkohlt 1 . . 1 . . . . . . . . .

Panicum miliaceum Rispenhirse Korn verkohlt 1 . . . . . . . . . . . 1

Panicum miliaceum Rispenhirse Korn mineralisiert 19 . 19 . . . . . . . . . .

Secale cereale Roggen Korn verkohlt 1 . 1 . . . . . . . . . .

Setaria italica Kolbenhirse Korn verkohlt 1 . 1 . . . . . . . . . .

Triticum dicoccon Emmer Korn verkohlt 18 . . . . 1 17 . . . . . .

Triticum dicoccon Emmer Hüllspelzbasis verkohlt 22 . . 2 . . 8 . . . . . 12

Triticum dicoccon/spelta Emmer/Dinkel Korn verkohlt 3 . . 1 . 2 . . . . . . .

Triticum dicoccon/spelta Emmer/Dinkel Hüllspelzbasis verkohlt 27 . . 4 . 21 . . . . . . 2

Triticum monococcum Einkorn Korn verkohlt 5 . . . . 1 4 . . . . . .

Triticum monococcum Einkorn Hüllspelzbasis verkohlt 8 . . . . 4 4 . . . . . .

Triticum dicoccon/monococcum Emmer/Einkorn Korn verkohlt 1 . . . . . 1 . . . . . .

Triticum dicoccon/monococcum Emmer/Einkorn Hüllspelzbasis verkohlt 6 . . . . . 4 . . . 2 . .

Triticum spec. Weizen Korn verkohlt 2 . . . 2 . . . . . . . .

Triticum spelta Dinkel Hüllspelzbasis verkohlt 28 . . 7 1 2 . 17 . . . . 1

Triticum spelta Dinkel Hüllspelzbasis mineralisiert 1 . . . . 1 . . . . . . .

Kulturpflanzen: Hülsenfrüchte Lens culinaris Linse Same/Frucht verkohlt 4 . . 3 . 1 . . . . . . .

Lens culinaris Linse Same/Frucht mineralisiert 7 . 7 . . . . . . . . . .

Pisum sativum Erbse Same/Frucht mineralisiert 1 . . . . . . 1 . . . . .

Vicia faba Ackerbohne Same/Frucht verkohlt 4 . . 2 . 1 . . 1 . . . .

Kulturpflanzen: Öl und 
Faserpflanzen

Linum usitatissimum Lein, Flachs Same/Frucht mineralisiert 3 . 3 . . . . . . . . . .

Papaver somniferum Schlafmohn Same/Frucht verkohlt 4 . 4 . . . . . . . . . .

Papaver somniferum Schlafmohn Same/Frucht mineralisiert 8 . 8 . . . . . . . . . .

Kulturpflanzen: Gemüse und 
Gewürze

Anethum graveolens Dill Same/Frucht mineralisiert 15 . 5 . . . . 10 . . . . .

Apium graveolens Sellerie Same/Frucht mineralisiert 49 . 37 4 . . . 8 . . . . .

Coriandrum sativum Koriander Same/Frucht mineralisiert 14 1 2 . . . . 11 . . . . .

Foeniculum vulgare Fenchel Same/Frucht mineralisiert 1 . . . . . . 1 . . . . .

Lepidium sativum Gartenkresse Same/Frucht mineralisiert 1 . . . . . . 1 . . . . .

Kulturpflanzen: Obst und Nüsse Ficus carica Feige Same/Frucht verkohlt 1 . . . . . . . . . 1 . .

Ficus carica Feige Same/Frucht mineralisiert 15 . 15 . . . . . . . . . .

Juglans regia Walnuss Same/Frucht verkohlt 4 . . 1 . 2 . . 1 . . . .

Malus domestica Kulturapfel Same/Frucht mineralisiert 3 . 3 . . . . . . . . . .

Malus/Pyrus Kulturapfel/Kulturbirne Same/Frucht mineralisiert 27 . 26 . . 1 . . . . . . .

Prunus domestica/insititia Zwetschge/Pflaume Same/Frucht mineralisiert 7 . 7 . . . . . . . . . .

Vitis vinifera Weintraube Same/Frucht mineralisiert 3 . 3 . . . . . . . . . .

342 (1/2) WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Pflanzenfunde aus dem Handwerkerquartier in der Zivilsiedlung West des Legionslagers Vindonissa.
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Parzelle 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20

Phase III.2 III.1–3 III.2 III.2 III.5 III.3 III.4 III.4 III.4 III.4 III.2 III.4

Befund I Sch177 Sch113 Sch86 Sch86 Sch98 Sch40 Sch61 Sch40 Sch40 Sch40 Sch521 Gn20.17

Befund II in G8.7 in G12.29 in G12.17 in G12.17 in G12.11 in G12.7 in G12.10 Fass West Fass Mitte Fass Ost

Befund III Verfüllung Verfüllung  
Latrine

Brandschuttschicht Brandschuttschicht Brandschuttschicht Brandschicht Verfüllung Brandschicht 
in Fassgrube

Brandschicht  
in Fassgrube

Brandschicht  
in Fassgrube

Planie Verfüllung

Probennummer Total V.006.2/1227 V.006.2/2250 V.006.2/1667 V.006.2/1674 V.006.2/1550 V.006.2/386 V.006.2/639 V.006.2/1554 V.006.2/1558 V.006.2/2525 V.008.3/1843 V.008.3/1842

Probenvolumen 
(Liter)

50,3 5,5 3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 12,0 1,0 0,5 4,0 4,8 5,0

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Resttyp Erhaltung

Kulturpflanzen: Getreide Cerealia Getreide Korn verkohlt 56 . . 4 . 3 46 1 1 . 1 . .

Cerealia Getreide Korn mineralisiert 1 . 1 . . . . . . . . . .

Hordeum distichon/vulgare Gerste Korn verkohlt 3 . . 2 . . . . . . . 1 .

Hordeum distichon/vulgare Spelzgerste Spelzgerste Korn verkohlt 14 . . . . 6 2 2 1 . . . 3

Hordeum distichon/vulgare Spelzgerste Spelzgerste Korn mineralisiert 1 . 1 . . . . . . . . . .

Hordeum vulgare Spelzgerste Spelzgerste mehrzeilig Korn verkohlt 1 . . 1 . . . . . . . . .

Panicum miliaceum Rispenhirse Korn verkohlt 1 . . . . . . . . . . . 1

Panicum miliaceum Rispenhirse Korn mineralisiert 19 . 19 . . . . . . . . . .

Secale cereale Roggen Korn verkohlt 1 . 1 . . . . . . . . . .

Setaria italica Kolbenhirse Korn verkohlt 1 . 1 . . . . . . . . . .

Triticum dicoccon Emmer Korn verkohlt 18 . . . . 1 17 . . . . . .

Triticum dicoccon Emmer Hüllspelzbasis verkohlt 22 . . 2 . . 8 . . . . . 12

Triticum dicoccon/spelta Emmer/Dinkel Korn verkohlt 3 . . 1 . 2 . . . . . . .

Triticum dicoccon/spelta Emmer/Dinkel Hüllspelzbasis verkohlt 27 . . 4 . 21 . . . . . . 2

Triticum monococcum Einkorn Korn verkohlt 5 . . . . 1 4 . . . . . .

Triticum monococcum Einkorn Hüllspelzbasis verkohlt 8 . . . . 4 4 . . . . . .

Triticum dicoccon/monococcum Emmer/Einkorn Korn verkohlt 1 . . . . . 1 . . . . . .

Triticum dicoccon/monococcum Emmer/Einkorn Hüllspelzbasis verkohlt 6 . . . . . 4 . . . 2 . .

Triticum spec. Weizen Korn verkohlt 2 . . . 2 . . . . . . . .

Triticum spelta Dinkel Hüllspelzbasis verkohlt 28 . . 7 1 2 . 17 . . . . 1

Triticum spelta Dinkel Hüllspelzbasis mineralisiert 1 . . . . 1 . . . . . . .

Kulturpflanzen: Hülsenfrüchte Lens culinaris Linse Same/Frucht verkohlt 4 . . 3 . 1 . . . . . . .

Lens culinaris Linse Same/Frucht mineralisiert 7 . 7 . . . . . . . . . .

Pisum sativum Erbse Same/Frucht mineralisiert 1 . . . . . . 1 . . . . .

Vicia faba Ackerbohne Same/Frucht verkohlt 4 . . 2 . 1 . . 1 . . . .

Kulturpflanzen: Öl und 
Faserpflanzen

Linum usitatissimum Lein, Flachs Same/Frucht mineralisiert 3 . 3 . . . . . . . . . .

Papaver somniferum Schlafmohn Same/Frucht verkohlt 4 . 4 . . . . . . . . . .

Papaver somniferum Schlafmohn Same/Frucht mineralisiert 8 . 8 . . . . . . . . . .

Kulturpflanzen: Gemüse und 
Gewürze

Anethum graveolens Dill Same/Frucht mineralisiert 15 . 5 . . . . 10 . . . . .

Apium graveolens Sellerie Same/Frucht mineralisiert 49 . 37 4 . . . 8 . . . . .

Coriandrum sativum Koriander Same/Frucht mineralisiert 14 1 2 . . . . 11 . . . . .

Foeniculum vulgare Fenchel Same/Frucht mineralisiert 1 . . . . . . 1 . . . . .

Lepidium sativum Gartenkresse Same/Frucht mineralisiert 1 . . . . . . 1 . . . . .

Kulturpflanzen: Obst und Nüsse Ficus carica Feige Same/Frucht verkohlt 1 . . . . . . . . . 1 . .

Ficus carica Feige Same/Frucht mineralisiert 15 . 15 . . . . . . . . . .

Juglans regia Walnuss Same/Frucht verkohlt 4 . . 1 . 2 . . 1 . . . .

Malus domestica Kulturapfel Same/Frucht mineralisiert 3 . 3 . . . . . . . . . .

Malus/Pyrus Kulturapfel/Kulturbirne Same/Frucht mineralisiert 27 . 26 . . 1 . . . . . . .

Prunus domestica/insititia Zwetschge/Pflaume Same/Frucht mineralisiert 7 . 7 . . . . . . . . . .

Vitis vinifera Weintraube Same/Frucht mineralisiert 3 . 3 . . . . . . . . . .
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Parzelle 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20

Phase III.2 III.1–3 III.2 III.2 III.5 III.3 III.4 III.4 III.4 III.4 III.2 III.4

Befund I Sch177 Sch113 Sch86 Sch86 Sch98 Sch40 Sch61 Sch40 Sch40 Sch40 Sch521 Gn20.17

Befund II in G8.7 in G12.29 in G12.17 in G12.17 in G12.11 in G12.7 in G12.10 Fass West Fass Mitte Fass Ost

Befund III Verfüllung Verfüllung  
Latrine

Brandschuttschicht Brandschuttschicht Brandschuttschicht Brandschicht Verfüllung Brandschicht 
in Fassgrube

Brandschicht  
in Fassgrube

Brandschicht  
in Fassgrube

Planie Verfüllung

Probennummer Total V.006.2/1227 V.006.2/2250 V.006.2/1667 V.006.2/1674 V.006.2/1550 V.006.2/386 V.006.2/639 V.006.2/1554 V.006.2/1558 V.006.2/2525 V.008.3/1843 V.008.3/1842

Probenvolumen 
(Liter)

50,3 5,5 3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 12,0 1,0 0,5 4,0 4,8 5,0

Ufer und Moore Eleocharis palustris aggr. Sumpfbinse Same/Frucht verkohlt 4 . . . . 4 . . . . . . .

ohne Zuordnung Apiaceae Doldengewächse Same/Frucht mineralisiert 24 2 7 . . 1 . 14 . . . . .

Asteraceae Korbblütler Same/Frucht verkohlt 2 . . . . . . . . 2 . . .

Asteraceae Korbblütler Same/Frucht mineralisiert 23 . . 1 . 9 . 13 . . . . .

Brassica/Sinapis Kohl/Senf Same/Frucht mineralisiert 4 . . . . . . 4 . . . . .

Brassicaceae Kreuzblütler Same/Frucht verkohlt 1 . . . . 1 . . . . . . .

Brassicaceae Kreuzblütler Same/Frucht mineralisiert 7 . 1 . . 4 . 2 . . . . .

Bromus spec. Trespe Same/Frucht verkohlt 3 . . . 1 . . . . 1 1 . .

Carex spec. Segge Same/Frucht verkohlt 5 . . . 1 4 . . . . . . .

Carex spec. Segge Same/Frucht mineralisiert 2 1 . . 1 . . . . . . . .

Carex/Rumex Segge/Ampfer Same/Frucht mineralisiert 27 . . . . 17 . 10 . . . . .

Cirsium/Carduus Kratzdistel/Distel Same/Frucht mineralisiert 1 . . . . . . 1 . . . . .

Fabaceae Schmetterlingsblütler Same/Frucht mineralisiert 1 . . . . . . 1 . . . . .

Galium spec. Labkraut Same/Frucht verkohlt 4 . 4 . . . . . . . . . .

Lamiaceae Lippenblütler Same/Frucht mineralisiert 1 1 . . . . . . . . . . .

Papaver spec. Mohn Same/Frucht mineralisiert 44 . 44 . . . . . . . . . .

Poa spec. Rispengras Same/Frucht verkohlt 2 . . . . . . . . 2 . . .

Poa spec. Rispengras Same/Frucht mineralisiert 28 . 4 . 24 . . . . . . . .

Poaceae Süssgräser Same/Frucht verkohlt 71 . 4 . . 64 . . . 1 2 . .

Poaceae Süssgräser Same/Frucht mineralisiert 72 40 . 4 . 28 . . . . . . .

Poaceae Süssgräser Halmnodium mineralisiert 1 . 1 . . . . . . . . . .

Polygonaceae Knöterichgewächse Same/Frucht mineralisiert 3 3 . . . . . . . . . . .

Polygonum spec. Knöterich Same/Frucht verkohlt 1 . . . . . . . . . 1 . .

Polygonum spec. Knöterich Same/Frucht mineralisiert 17 17 . . . . . . . . . . .

Prunus spec. Steinobst Same/Frucht mineralisiert 23 . 23 . . . . . . . . . .

Ranunculus cf.  repens wahrscheinlich  
Kriechender Hahnenfuss

Same/Frucht verkohlt 2 . . . . . . . . 1 1 . .

Ranunculus cf.  repens wahrscheinlich  
Kriechender Hahnenfuss

Same/Frucht mineralisiert 16 10 . . . 1 . 5 . . . . .

Rosaceae Rosengewächse Same/Frucht mineralisiert 37 . 37 . . . . . . . . . .

Rubiaceae Krappgewächse Same/Frucht mineralisiert 7 . . . . 4 . 3 . . . . .

Rumex spec. Ampfer Same/Frucht verkohlt 7 . 1 . . 1 . . . 1 . 4 .

Rumex spec. Ampfer Same/Frucht mineralisiert 14 8 4 . 1 . . . . . . 1 .

Trifoliae Kleeartige Schmetterlings blütler Same/Frucht verkohlt 82 . 5 . . 65 . . . 6 1 1 4

Viciae Wickenartige Schmetterlings
blütler

Same/Frucht verkohlt 7 . 1 4 . . . 1 . . 1 . .

Viciae Wickenartige Schmetterlings
blütler

Same/Frucht mineralisiert 3 . . 3 . . . . . . . . .

Total 1364 145 309 65 59 386 89 209 4 22 27 7 42

Konzentration (Reste/Liter) 27,1 26,4 88,3 21,7 16,9 96,5 25,4 17,4 4,0 44,0 6,8 1,5 8,4

Indeterminata unbestimmte Reste amorphes Objekt verkohlt 14 1 . . . 2 . . 10 . . 1 .

342 (2/2) WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Pflanzenfunde aus dem Handwerkerquartier in der Zivilsiedlung West des Legionslagers Vindonissa.
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Parzelle 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 20 20

Phase III.2 III.1–3 III.2 III.2 III.5 III.3 III.4 III.4 III.4 III.4 III.2 III.4

Befund I Sch177 Sch113 Sch86 Sch86 Sch98 Sch40 Sch61 Sch40 Sch40 Sch40 Sch521 Gn20.17

Befund II in G8.7 in G12.29 in G12.17 in G12.17 in G12.11 in G12.7 in G12.10 Fass West Fass Mitte Fass Ost

Befund III Verfüllung Verfüllung  
Latrine

Brandschuttschicht Brandschuttschicht Brandschuttschicht Brandschicht Verfüllung Brandschicht 
in Fassgrube

Brandschicht  
in Fassgrube

Brandschicht  
in Fassgrube

Planie Verfüllung

Probennummer Total V.006.2/1227 V.006.2/2250 V.006.2/1667 V.006.2/1674 V.006.2/1550 V.006.2/386 V.006.2/639 V.006.2/1554 V.006.2/1558 V.006.2/2525 V.008.3/1843 V.008.3/1842

Probenvolumen 
(Liter)

50,3 5,5 3,5 3,0 3,5 4,0 3,5 12,0 1,0 0,5 4,0 4,8 5,0

Ufer und Moore Eleocharis palustris aggr. Sumpfbinse Same/Frucht verkohlt 4 . . . . 4 . . . . . . .

ohne Zuordnung Apiaceae Doldengewächse Same/Frucht mineralisiert 24 2 7 . . 1 . 14 . . . . .

Asteraceae Korbblütler Same/Frucht verkohlt 2 . . . . . . . . 2 . . .

Asteraceae Korbblütler Same/Frucht mineralisiert 23 . . 1 . 9 . 13 . . . . .

Brassica/Sinapis Kohl/Senf Same/Frucht mineralisiert 4 . . . . . . 4 . . . . .

Brassicaceae Kreuzblütler Same/Frucht verkohlt 1 . . . . 1 . . . . . . .

Brassicaceae Kreuzblütler Same/Frucht mineralisiert 7 . 1 . . 4 . 2 . . . . .

Bromus spec. Trespe Same/Frucht verkohlt 3 . . . 1 . . . . 1 1 . .

Carex spec. Segge Same/Frucht verkohlt 5 . . . 1 4 . . . . . . .

Carex spec. Segge Same/Frucht mineralisiert 2 1 . . 1 . . . . . . . .

Carex/Rumex Segge/Ampfer Same/Frucht mineralisiert 27 . . . . 17 . 10 . . . . .

Cirsium/Carduus Kratzdistel/Distel Same/Frucht mineralisiert 1 . . . . . . 1 . . . . .

Fabaceae Schmetterlingsblütler Same/Frucht mineralisiert 1 . . . . . . 1 . . . . .

Galium spec. Labkraut Same/Frucht verkohlt 4 . 4 . . . . . . . . . .

Lamiaceae Lippenblütler Same/Frucht mineralisiert 1 1 . . . . . . . . . . .

Papaver spec. Mohn Same/Frucht mineralisiert 44 . 44 . . . . . . . . . .

Poa spec. Rispengras Same/Frucht verkohlt 2 . . . . . . . . 2 . . .

Poa spec. Rispengras Same/Frucht mineralisiert 28 . 4 . 24 . . . . . . . .

Poaceae Süssgräser Same/Frucht verkohlt 71 . 4 . . 64 . . . 1 2 . .

Poaceae Süssgräser Same/Frucht mineralisiert 72 40 . 4 . 28 . . . . . . .

Poaceae Süssgräser Halmnodium mineralisiert 1 . 1 . . . . . . . . . .

Polygonaceae Knöterichgewächse Same/Frucht mineralisiert 3 3 . . . . . . . . . . .

Polygonum spec. Knöterich Same/Frucht verkohlt 1 . . . . . . . . . 1 . .

Polygonum spec. Knöterich Same/Frucht mineralisiert 17 17 . . . . . . . . . . .

Prunus spec. Steinobst Same/Frucht mineralisiert 23 . 23 . . . . . . . . . .

Ranunculus cf.  repens wahrscheinlich  
Kriechender Hahnenfuss

Same/Frucht verkohlt 2 . . . . . . . . 1 1 . .

Ranunculus cf.  repens wahrscheinlich  
Kriechender Hahnenfuss

Same/Frucht mineralisiert 16 10 . . . 1 . 5 . . . . .

Rosaceae Rosengewächse Same/Frucht mineralisiert 37 . 37 . . . . . . . . . .

Rubiaceae Krappgewächse Same/Frucht mineralisiert 7 . . . . 4 . 3 . . . . .

Rumex spec. Ampfer Same/Frucht verkohlt 7 . 1 . . 1 . . . 1 . 4 .

Rumex spec. Ampfer Same/Frucht mineralisiert 14 8 4 . 1 . . . . . . 1 .

Trifoliae Kleeartige Schmetterlings blütler Same/Frucht verkohlt 82 . 5 . . 65 . . . 6 1 1 4

Viciae Wickenartige Schmetterlings
blütler

Same/Frucht verkohlt 7 . 1 4 . . . 1 . . 1 . .

Viciae Wickenartige Schmetterlings
blütler

Same/Frucht mineralisiert 3 . . 3 . . . . . . . . .

Total 1364 145 309 65 59 386 89 209 4 22 27 7 42

Konzentration (Reste/Liter) 27,1 26,4 88,3 21,7 16,9 96,5 25,4 17,4 4,0 44,0 6,8 1,5 8,4

Indeterminata unbestimmte Reste amorphes Objekt verkohlt 14 1 . . . 2 . . 10 . . 1 .
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1530 Akeret 2013.  1531 Jacomet 2003, 183 – 198.  1532 Car-
ruthers 2000; Green 1979; Jacomet 2003, 178 – 181.  1533 Carruthers 
2000.  1534 Jacomet/Mermod 2002, 158 – 159.  1535 Akeret 2013.  
1536 Meylan Krause/Schucany 2002, 232.  1537 Jacomet 2009.  
1538 Hanelt 2001, 1276 – 1280; 1299 – 1305.  1539 Hanelt 2001, 
1429 – 1432.  

geringen Probenvolumens eine Konzentration von  
44 Resten pro Liter ergibt. Sämtliches Pflanzenmate-
rial ist verkohlt erhalten. Viele Reste lassen sich nicht 
auf die Art bestimmen und sind somit nicht genau in 
die Kategorien des Ökologie-Diagramms einzuord-
nen. Kulturpflanzen sind nicht vorhanden. Soweit 
eine Zuordnung möglich ist, handelt es sich um Un-
kräuter oder Grünlandpflanzen. Vielleicht wurde die 
Vegetation des Hinterhofs abgebrannt, entweder aus 
Versehen oder um den Platz freizuhalten. Es darf aus-
geschlossen werden, dass es sich um den ursprüngli-
chen Fassinhalt handelt.

5 . 2 .1 0  B R A N D S C H U T T S C H I C H T  I N  FA S S  O S T  D E R  G R U B E 
G12. 23,  P R O B E  V.0 0 6. 2 / 2525

Parzelle 12; Phase III.4; Sch40; Dreifach-Fassgrube 
G12.23; innerhalb des Gebäudes

Das Auslesen des Sediments aus der dritten Fass-
grube ergab eine relativ geringe Konzentration von 
Sämereien (6,8 Reste pro Liter), die ausschliesslich 
verkohlt vorliegen. Unter den bestimmten Taxa fin-
den sich sowohl Kultur- als auch Wildpflanzen, Letz-
tere lassen sich unterschiedlichen Lebensräumen zu-
ordnen. Keine der Gruppen dominiert, daher scheint 
es wahrscheinlich, dass wir es mit einem Ensemble 
zu tun haben, das als Resultat verschiedener Aktivi-
täten hier abgelagert wurde – manchmal wird ein sol-
ches Spektrum auch als «Hintergrundrauschen» be-
zeichnet. Zum ursprünglichen Fassinhalt sind keine 
Aussagen möglich.

5 . 2 .1 1  P L A N I E  S C H521,  P R O B E  V.0 0 8. 3/ 18 43
Parzelle20; Phase III.2; Abbruchschutt Gebäude 

20.1; innerhalb eines Gebäudes
Die Probe lieferte die niedrigste Makrorestkon-

zentration aller untersuchten Proben (1,5 Reste pro 
Liter). Von insgesamt sieben Resten ist einer mine-
ralisiert, die übrigen sind verkohlt. Ein Gerstenkorn 
(Hordeum distichon/vulgare) ist der einzige Kultur-
pflanzenrest, die übrigen Funde lassen sich keiner 
Nutzung oder ökologischen Gruppe zuordnen. Die-
ses Material war in erster Linie untersucht worden, 
um festzustellen, ob die hier festgestellte Phosphat-
verschmutzung römisch oder neuzeitlich zu datieren 
ist. Die geringe Menge mineralisierten Materials legt 
nahe, dass es sich eher um ein neueres Ereignis han-
delt.

5 . 2 .1 2  V E R F Ü L L U N G  G R Ä B C H E N  G N20.17,  P R O B E 
V.0 0 8. 3/ 18 42

Parzelle 20; Phase III.4; Funktion des Gräbchens un-
bekannt; innerhalb eines Gebäudes 

Auch die zweite Probe aus Parzelle 20 ergab nur 
eine geringe Konzentration: die 37 verkohlten und 5 
mineralisierten Samen und Früchte ergeben zusam-
men eine Konzentration von 8,4 Resten pro Liter. 

Das Spektrum teilt sich etwa zur Hälfte in Kultur- 
und Wildpflanzen. Am zahlreichsten mit 50 % sind 
verkohlte Getreidekörner und Dreschreste. Somit 
kann Haushaltabfall als Hauptkomponente dieser 
Makrorestvergesellschaftung ausgemacht werden.

5 . 3  G E S A M T B E T R A C H T U N G

Insgesamt konnten aus den zwölf untersuchten Pro-
ben 1364 Pflanzenreste aus 87 Taxa bestimmt wer-
den; davon waren 781 (57 %) mineralisiert und 583 
(43 %) verkohlt erhalten ▶ 342. Verkohlte Reste ka-
men in allen Proben vor, mineralisierte in deren acht. 
Die durchschnittliche Konzentration betrug 27,1 
Reste pro Liter, wobei sich die Werte der einzelnen 
Proben zwischen 1,5 und 96,5 bewegen ▶ 343.

Die Tatsache, dass über die Hälfte der Reste mi-
neralisiert erhalten ist, ist bemerkenswert – in den 
meisten Untersuchungen von Mineralbodenfund-
stellen dominieren verkohlte Sämereien. Der Anteil 
mineralisierter Reste schwankt aber erheblich zwi-
schen den einzelnen Proben ▶ 343. Am höchsten ist er 
in der Verfüllung von Werkgrube G8.7 aus Parzelle 
8 mit 99 % (Probe V.006.2/1227), aber auch in Par-
zelle 12 existieren Strukturen mit sehr hohen Antei-
len: Verfüllung Grube G12.29 (Probe V.006.2/2250) 
enthielt 93 %, Verfüllung Grube G12.10 (Probe 
V.006.2/639) 90 % und Verfüllung Grube G12.17 
(Probe V.006.2/1674) 86 %. Die beiden erstgenann-
ten Gruben befinden sich im Hinterhofbereich, bei 
der dritten handelt es sich um eine Kellergrube im 
Haus selbst. In den anderen untersuchten Proben 
kommen überwiegend oder ausschliesslich verkohlte 
Pflanzenreste vor.

Relativ viel mineralisierte Pflanzenreste fanden 
sich auch bei den methodisch identisch untersuch-
ten Erdproben aus dem südlichen Rand des Mili-
tärlagers von Vindonissa (Windisch-Spillmannwiese 
2003 – 2006, V.003.1). Dort lag der Gesamtanteil 
der mineralisierten Funde bei 46 %1530, wobei der 
hohe Wert durch eine einzelne Struktur zustande 
kommt. Die meisten der mineralisierten Reste 
stammen aus Latrine 1 in Bau 3 – ohne diese läge 
der Anteil bei lediglich 6 %. Bei den umfangreichen 
archäobotanischen Untersuchungen in Windisch-
Breite 1996 – 1998 (V.96.8, V.97.1, V.98.1)1531 waren 
verkohlte und mineralisierte Reste insgesamt fast 
gleich häufig, wobei in den vorlagerzeitlichen Struk-
turen fast nur verkohlte Reste vorkommen, in den 
lagerzeitlichen hingegen mineralisierte dominieren. 
Mineralisierte Reste sind somit in römerzeitlichen 
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Trockenbodensedimenten regelmässig anzutreffen, 
wobei ihr Anteil in unterschiedlichen Strukturen 
deutlich schwanken kann und der Gesamtanteil von 
den ausgewählten Schichten und Strukturen abhängt.

Mineralisierte Pflanzenreste bestehen hauptsäch-
lich aus Calciumphosphat1532. Die ursprüngliche 
Pflanzenmaterie löst sich auf, und der entstehende 
Hohlraum wird durch das Mineral ausgefüllt. Der In-
nenabdruck hat oft eine bernsteinartige Farbe, ist al-
lerdings meist nicht vollständig, was die Bestimmung 
dieser Objekte im Vergleich mit verkohlten oder 
feucht erhaltenen Pflanzenresten schwierig macht. 
Voraussetzung für die Entstehung mineralisierter 
Reste sind Kontexte, wo lösliches Phosphat in grös-
serer Konzentration vorhanden ist. Dies ist meist an 
Stellen der Fall, wo sich Fäkalien ansammeln, meis-
tens handelt es sich dabei um Latrinen. Sie kommen 
aber auch bei Anhäufungen von Tiermist vor1533.

Der Bereich von Parzelle 12 darf also als stark mit 
Fäkalien belastet bezeichnet werden, und es zeichnet 
sich ab, dass dies ein Charakteristikum sowohl des 
Legionslagers als auch der Zivilsiedlung von Vindo-
nissa war. Dabei haben wir es sowohl mit mensch-
lichen als auch mit tierischen Exkrementen zu tun. 
Von überwiegend menschlichen Fäkalien darf ausge-
gangen werden, wenn es sich bei den mineralisierten 
Resten um Nahrungspflanzen handelt. Sind es dage-
gen Grünland- oder andere Wildpflanzen, kann ange-
nommen werden, dass es sich um Tierdung handelt.

In Anbetracht der eher geringen Anzahl untersuch-
ter Proben darf von einem relativ breiten Pflanzen-
spektrum gesprochen werden, und das vorgefundene 
Spektrum trägt typisch römerzeitliche Züge. Bei den 
Getreiden sind Gerste (Hordeum distichon/vulgare), 

Dinkel (Triticum spelta) und Rispenhirse (Panicum 
miliaceum) am zahlreichsten, in Übereinstimmung 
mit den Verhältnissen in den meisten anderen zeit-
gleichen Fundstellen1534. Vergleichsweise reichlich 
sind Funde von Emmer (Triticum dicoccon), hingegen 
fehlen Hafer (Avena sativa), Nacktweizen (Triticum 
aestivum/durum/turgidum) und Einkorn (T. mono-
coccum). Im Militärlager sind Letztere vorhanden1535, 
und es darf angenommen werden, dass sie bei einer 
grösseren untersuchten Probenmenge auch in der 
Zivilsiedlung West gefunden worden wären. Das Ge-
treide wurde in der Römerzeit nebst dem Backen von 
Brot vor allem auch zur Herstellung von Brei (puls) 
verwendet1536. Auch Bier wurde hergestellt, wie bei-
spielsweise für Zürich gezeigt werden konnte1537. In 
Vindonissa fehlt der Nachweis für das Brauen noch, 
was aber wohl an der eher schlechten Erhaltung lie-
gen dürfte – angekeimte Körner, welche auf Mälzen 
hinweisen, lassen sich nur bei guter Erhaltung er-
kennen, da der Keimling leicht abbricht. Getreide, 
insbesondere die Spelzweizenarten, wurden meist 
in bespelzter Form eingekauft und erst vor der Nah-
rungszubereitung fertig gereinigt. Um diesen Prozess 
zu erleichtern, wurden sie vorher geröstet. Dass dies 
auch in der Zivilsiedlung West nicht anders war, zeigt 
der Umstand, dass bei Einkorn, Emmer und Dinkel 
Spelzen jeweils häufiger gefunden wurden als Körner.

Die drei typischen Hülsenfruchtarten der Epo-
che – Linse (Lens culinaris), Erbse (Pisum sativum) 
und Ackerbohne (Vicia faba) – sind alle vertreten. 
Mineralisierung begünstigt besonders die Erhaltung 
von Obst, Gemüse und Gewürzen. Obstkerne und 
Gewürzsamen überstehen eine Darmpassage oft un-
zerkaut und unverdaut. Bei überwiegend verkohlter 
Erhaltung sind sie hingegen unterrepräsentiert, da sie 
– im Gegensatz zum Getreide – roh verzehrt werden 
können und bei der Zubereitung weniger oft dem 
Feuer ausgesetzt sind. Typisch römische Gewürze 
aus der Zivilsiedlung West sind Dill (Anethum gra-
veolens), Sellerie (Apium graveolens), Koriander (Co-
riandrum sativum) und Fenchel (Foeniculum vulgare). 
Bei Sellerie und Fenchel ist zu bedenken, dass es von 
beiden Arten Kulturvarietäten gibt, bei welchen die 
Samen genutzt werden – von diesen beiden werden 
in der mitteleuropäischen Küche heute eher Blatt- 
oder Sprossvarietäten verwendet1538.

Als Besonderheit fand sich in der Probe aus der 
Verfüllung der Grube G12.10 (V.006.2/639) ein 
Same der Gartenkresse (Lepidium sativum) ▶ 344. Es 
handelt sich um den ersten Fund aus dem Gebiet 
der heutigen Schweiz und um einen der wenigen 
archäobotanischen Nachweise überhaupt. Die Art 
stammt ursprünglich aus Südwestasien und Nord-
ostafrika, ihr Verbreitungsgebiet reicht westlich bis 
Anatolien, östlich bis Nordwestindien und südlich 
bis Äthiopien1539. Es wird vermutet, dass die Art im 
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Konzentration mineralisier te Reste (Stück /Liter)
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343 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Konzentrationen mineralisierter und ver
kohlter Pflanzenreste.
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1540 Nesbitt 2003.  1541 Van der Veen 2001.  1542 Nesbitt 2003.  
1543 Hondelmann 2002, 77.  1544 Pümpin 2013.  1545 Knör-
zer 2007, 182 – 183.  1546 Zwei Samen aus Schacht MR 6/MR 32 
(Ammann u. a. im Druck), dazu weitere Samen aus Schacht MR 
17 (noch unpublizierte Bestimmungen Ö. Akeret).  1547 Arndt/
Wiethold 2001.  1548 Kreuz 2005 u. a.  1549 Welten/Sutter 1982.  
1550 Oberdorfer 2001.  

Nahen Osten domestiziert wurde, obwohl von dort 
keine  archäobotanischen Nachweise vorliegen1540. 
Während heutzutage bei uns nur die Keimlinge als 
Salatpflanze gegessen werden, werden in anderen Re-
gionen die Blätter konsumiert, und in Äthiopien wird 
aus den Samen ein Öl für den menschlichen Verzehr 
gewonnen. Möglicherweise wurde die Pflanze häufi-
ger angebaut, als es die wenigen archäobotanischen 
Funde vermuten lassen, aber wie andere Pflanzen mit 
stark ölhaltigen Samen ist sie bei Ausgrabungen mit 
Mineralbodenerhaltung stark unterrepräsentiert, da 
die Samen bei Hitzeeinwirkung schnell verbrennen 
und nur unter günstigsten Verhältnissen (vollstän-
diger Sauerstoffabschluss, eher niedrige Tempera-
tur) verkohlt erhalten bleiben. Bessere Chancen, 
die Pflanze zu finden, kann man bei Feuchtboden-
verhältnissen erwarten oder bei Bedingungen, die 
zur Entstehung mineralisierter Reste führen. In 
 Wüstengebieten, wo Trockenerhaltung möglich ist, 
ist die Auffindwahrscheinlichkeit ebenfalls erhöht, 
wie die Funde vom Mons Claudianus1541 oder aus 
dem Grab des Tutanchamun1542 in Ägypten zeigen. 
Die Pflanze wird in antiken Schriftquellen mehrfach 
erwähnt, so bei Theophrast, Columella oder Pli-
nius1543. Plinius nennt sie zwar auch als Salatpflanze, 
ordnet sie aber in erster Linie den Heilpflanzen zu, 
besonders gegen Darmparasiten. Letztere dürften 
auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Vin-
donissa geplagt haben, so wie dies beispielsweise für 
den römischen vicus von Kempraten gezeigt werden 
konnte1544. Aus Mitteleuropa liegen bisher nur sehr 
wenige Funde vor: darunter allerdings die erstaun-
liche Menge von 615 verkohlten Samen aus einer 
Grube des 1. Jh. aus der Insula 36 in Xanten1545. Mi-
neralisierte Samen tauchten kürzlich in mit Latrinen-
sediment verfüllten römerzeitlichen Schächten aus 

Augusta Raurica auf1546. Deutlich später datieren die 
Samen aus einem spätmittelalterlichen Brunnen in 
Göttingen1547.

Nebst Gewürzen und Gemüsen sind Obstarten Er-
kennungsmerkmale eines typischen römerzeitlichen 
Nutzpflanzenspektrums1548. In der Zivilsiedlung 
West finden sich davon Feige (Ficus carica), Walnuss 
(Juglans regia), Apfel (Malus domestica), Zwetschge 
oder Pflaume (Prunus domestica/insititia) und Wein-
traube (Vitis vinifera). Bei der Feige ist die Frage wei-
terhin offen, ob sie lokal angebaut wurde – was nach 
heutigen Beobachtungen klimatisch durchaus mög-
lich ist – oder ob getrocknete Feigen aus dem Mittel-
meergebiet importiert wurden.

Das Sammeln von Wildobst scheint in der Römer-
zeit gegenüber anderen Epochen eher unwichtig ge-
wesen zu sein, immerhin finden sich im Fundgut aber 
Reste von Haselnüssen (Corylus avellana), Erdbeere 
(Fragaria spec.), Schlehe (Prunus spinosa) und Ho-
lunder (Sambucus spec.). Ebenfalls hier aufgelistet 
werden die Funde des Gemeinen Wacholders (Juni-
perus communis), obwohl nur Nadeln und Knospen 
gefunden wurden ▶ 345. Beim Sammeln der Beeren 
landen nach den Erfahrungen des Schreibenden die 
spitzen Nadeln oft zwischen den Beeren. Wegen ihres 
angenehmen Aromas und ihrer die Verdauung för-
dernden Eigenschaften dürften die Wacholderbeeren 
(streng botanisch handelt es sich um beerenförmige 
Zapfen) auch in der Römerzeit beliebt gewesen sein. 
Möglicherweise wurden die Zweige damals auch 
zum Aromatisieren beim Räuchern benutzt. Wachol-

345 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Mineralisierte Knospe 
des Gemeinen Wacholders (Juniperus communis).

344 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Mineralisierter Same 
der Gartenkresse (Lepidium sativum).
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der kommt heute noch in der Gegend um Windisch 
vor1549, er dürfte aber in der Römerzeit noch wesent-
lich häufiger gewesen sein. Als Bewohner von exten-
sivem Weideland und lichten, beweideten Wäldern 
ist er durch die Intensivierung der Landwirtschaft 
und das Verbot der Waldweide in vielen Gegenden 
stark zurückgegangen.

Gesamthaft ist das Nutzpflanzenspektrum durch-
aus mit jenem im Legionslager vergleichbar, es lässt 
sich daraus kein geringerer Lebensstandard ablesen. 
Offenbar stand die ganze Palette der damals verfüg-
baren pflanzlichen Nahrungsmittel auch den Bewoh-
nern des vicus zur Verfügung. Einzig das Fehlen von 
Exoten könnte angeführt werden, diese sind aber 
auch im Lager eine Ausnahme.

Diejenigen Wildpflanzen, die nicht zu Nahrungs-
zwecken gesammelt wurden, lassen sich nach ihren 
heutigen ökologischen Eigenschaften grob in Un-
kräuter und Grünlandpflanzen einteilen. Charakte-
ristische Vertreter des Grünlandes, also von Wiesen 
und Weiden, sind das Gemeine Kammgras (Cynosu-
rus cristatus), die Margerite (Leucanthemum vulgare 
aggr.) oder die Kleine Braunelle (Prunella vulgaris). 
Es ist vorstellbar, dass sich kleine grünlandartige 
Flecken von Vegetation auch in den Hinterhöfen der 
Streifenhäuser fanden. Andererseits könnten die Sä-
mereien auch aus dem Dung von Tieren stammen, 
die ausserhalb der Siedlung weideten und in der Zi-
vilsiedlung eingestallt waren. Schliesslich existiert 
auch die Möglichkeit, dass Heu eingebracht wurde, 
entweder als Tierfutter oder für andere Zwecke, wie 
Isolationsmaterial oder Bettunterlage. Der Kümmel 
(Carum carvi) ist eine einheimische Wiesenpflanze 
und wird deshalb hier auch in dieser Gruppe auf-
geführt. Denkbar ist allerdings auch, dass er als Ge-
würz gesammelt, oder sogar zu diesem Zweck an-
gebaut wurde. Das vorliegende Material lässt beide 
Interpretationen zu, da in der betreffenden Probe 
(V.006.2/639) sowohl mehrere Gewürzarten als 
auch verschiedene Grünlandpflanzen bestimmt wur-
den.

Auch die Unkräuter dürften über verschiedene 
Wege angekommen sein. Typische Ackerunkräuter 
wie die Kornrade (Agrostemma githago), die Korn-
blume (Centaurea cyanus), der Breitsame (Orlaya 
grandiflora) oder der gezähnte Ackersalat (Valeria-
nella dentata) waren damals häufige Beimischungen 
in der Getreideernte und gelangten so in die Sied-
lungen. Die Vegetation der Hinterhöfe wird durch 
die Vertreter der kurzlebigen und ausdauernden 
Ruderalfluren repräsentiert. Dies sind Pflanzen, die 
an regelmässig auftretende Störungen angepasst sind, 
weil sie beispielsweise Tritt relativ unbeschadet über-
stehen, wie der Breitwegerich (Plantago major s.l.), 
oder weil sie ihren Lebenszyklus in sehr kurzer Zeit 
durchlaufen, wie die Bluthirse (Digitaria sanguinalis). 

Diese Arten besiedeln nährstoffreiche Böden, ebenso 
wie der Weisse Gänsefuss (Chenopodium album) oder 
der Pfirsichblättrige Knöterich (Polygonum persica-
ria)1550 und sind somit ein weiterer Hinweis auf die 
mit Fäkalien belasteten Böden.

Lassen sich innerhalb Parzelle 12 anhand der 
Pflanzenfunde Muster erkennen, die auf eine räum-
liche Verteilung von Aktivitäten hinweisen? Von den 
neun Proben aus Parzelle 12 stammen drei aus dem 
Hinterhof und sechs sicher oder wahrscheinlich aus 
dem Haus. Die Grafik ▶ 346 zeigt, in welchen Struk-
turen wie viel und welche Art von Pflanzenmaterial 
deponiert wurde. Die Grösse der Kreisdiagramme 
stellt die Makrorestkonzentration dar. Die braune 
Farbe zeigt den Anteil an Nutzpflanzen, wozu auch 
das Wildobst gerechnet wurde – grün steht für die 
übrigen Wildpflanzen. Der dunklere Farbton zeigt 
verkohlte Reste, die übrigen sind mineralisiert er-
halten. Problematisch bei diesem Vergleich ist, dass 
nicht alle Proben aus derselben Phase stammen und 
sich Aktivitätszentren im Verlauf der Zeit verscho-
ben haben könnten. Zudem fassen wir mit den Auf-
füllsedimenten nur die Tätigkeiten, die nach Aufgabe 
der untersuchten Gruben, also während ihrer Auffül-
lung, in ihrer Umgebung passiert sind. Auch ist die 
Probenzahl für eine verlässliche Aussage zur räumli-
chen Verteilung eher gering. Wenn man diese Punkte 
berücksichtigt, lässt sich Folgendes festhalten: zwei 
von den drei Gruben im Hinterhof weisen die höchs-
ten Makrorestkonzentrationen auf. Entsorgt wurde 
demnach bevorzugt im Hinterhof und eher weniger 
in den Keller- oder Fassgruben im Haus. Beim Abfall, 
der so in den Hinterhof gelangte, findet man insge-
samt einen höheren Anteil mineralisierter Reste als 
im Haus. Dabei handelt es sich teils um typisches 
Latrinensediment (Verfüllung Sch113 in Grube 
G12.29), aber auch um Gemische von tierischen und 
menschlichen Fäkalien (Verfüllung Sch61 in Grube 
G12.10) oder auch ein Gemisch von Haushaltsab-
fall, Tiermist und Latrinenabfall (Verfüllung Sch98 
in Grube G12.11). Innerhalb des Hauses fand sich in 
Verfüllung Sch40 in Grube G12.7 fast reiner Haus-
haltabfall. Hingegen wurde die Kellergrube G12.17 
mit Verschiedenerlei aufgefüllt, man entsorgte hier 
Haushaltsabfall, Latrinenmaterial und auch Tiermist. 
Der letzte Punkt könnte darauf hinweisen, dass im 
Haus selbst zeitweise Tiere eingestallt waren. Die 
drei Fässer innerhalb der Grube G12.23 enthielten 
ausschliesslich verkohlte Reste, teilweise von Nutz-
pflanzen, aber auch von Wildarten. Ein Vergleich der 
drei Gruben untereinander ist allerdings problema-
tisch, weil in zwei Fällen die Funddichte äusserst ge-
ring ist.

Der Hinterhofbereich könnte neben handwerk-
lichen Tätigkeiten und dem Entsorgen von Abfall 
auch Platz für Aktivitäten der Selbstversorgung ge-
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1551 Pümpin 2013.  1552 Hall/Kenward 2003. | Hall/Kenward 
2011.  1553 Pflanzengallen sind Anomalien im Pflanzenwachstum, die 
durch Einwirkung tierischer oder pflanzlicher Parasiten entstehen und 
den Nährboden für diese abgeben.  1554 Klee 2007.  1555 Kreuz/
Stika 2009.  1556 Körber-Grohne/Rösch 1988.  1557 Vandorpe 
2013.  1558 Jacomet/Wagner 1994.  1559 Fünfschilling u. a. 1985. | 
Jacquat 1986.  1560 Vandorpe/Jacomet 2011.  

boten haben, wobei sich ein Nachweis dafür nicht 
erbringen lässt. Möglicherweise wurden ein paar 
Schweine eingepfercht oder es wurde ein kleiner Ge-
müsegarten unterhalten. Falls beides stattfand, war 
eine Abgrenzung mit einem Zaun unabdingbar. Falls 
ein Gärtchen existierte, standen dafür nur wenige 
Quadratmeter bis maximal eine oder zwei Aren zur 
Verfügung. Von den gefundenen Arten kommen für 
einen Anbau in kleinem Massstab die verschiedenen 
Hülsenfrüchte oder die Gewürz- bzw. Gemüsearten 
Dill, Sellerie, Koriander, Fenchel oder Gartenkresse 
infrage. Vielleicht stand auch ein Zwetschgenbäum-
chen oder ein Weinstock nahe beim Haus. Man kann 
annehmen, dass so ein Gemüsegarten mit Tiermist 
und den Fäkalien der Hausbewohnerinnen und -be-
wohner gedüngt wurde. Ein derartiges Verhalten 
wiederum ist die Hauptursache für eine Ansteckung 
mit Spul- und Peitschenwürmern, welche in der Rö-
merzeit viele Menschen plagten1551.

Eine Frage, die aus archäologischer und archäo-
zoologischer Sicht besonders interessierte, war, ob es 
im Pflanzenspektrum Hinweise auf die in Parzelle 12 
ausgeübten handwerklichen Aktivitäten gibt, insbe-
sondere auf Gerberei. Auf diese Tätigkeit deuten die 
Ergebnisse der Archäozoologie sowie mehrere Fass-
gruben – darunter die bereits mehrfach erwähnte 
Dreifach-Fassgrube G12.23 – hin, (vgl. Kap. V.4.8.2. 
und VI.4.1.). Mit dem Nachweis möglicher Gerberei 
haben sich Allan Hall und Harry Kenward auseinan-
dergesetzt1552. Sie definierten bioarchäologische In-
dikatorgruppen, über welche der Nachweis der Ger-
berei beziehungsweise der damit verbundenen Akti-
vitäten gelingen kann. Insekten sind besonders gute 
Indikatoren, allerdings sind diese in der Regel nur un-
ter Feuchtbodenbedingungen erhalten. Botanische 
Hinweise könnten epizoochor bzw. endozoochor 
verbreitete Pflanzen liefern, also solche Arten, die am 
Fell von Tieren haften bleiben, oder Diasporen, die 
eine Darmpassage überstehen. Diese Arten zeigen 
aber nur die Präsenz von Tieren an, unabhängig da-
von, ob ihre Häute für die Gerberei verwendet wur-
den oder nicht. Für vegetabile Gerberei wurde oft 
Eichenrinde verwendet, grundsätzlich können aber 
viele verschiedene tanninhaltige Pflanzenteile (bei-
spielsweise Gallen1553) verwendet werden. Das Vor-
handensein erheblicher Mengen von Rinde könnte 
als Hinweis auf Gerberei gedeutet werden. In den un-
tersuchten Strukturen in der Zivilsiedlung West von 
Vindonissa fanden sich allerdings keine der genann-
ten Überreste. Dies kann aber daran liegen, dass sie 

nicht durch Verkohlung oder Mineralisierung erhal-
ten blieben – ausgeschlossen werden kann Gerberei 
aus botanischer Sicht nicht. Der (archäobotanische) 
Nachweis für Gerberei ist allgemein schwierig zu er-
bringen. Die oben genannte Arbeit listet zwar eine 
Reihe von Fundstellen mit Hinweisen auf Gerberei 
aus verschiedenen europäischen Ländern auf, diese 
sind allerdings alle nachrömisch (Frühmittelalter bis 
Neuzeit), für die Römerzeit fehlen bisher eindeutige 
Belege.

Die vorliegende Studie zeichnet sich durch den 
Umstand aus, dass erstmals aus einer römischen Zi-
vilsiedlung mit Trockenbodenerhaltung systema-
tisch Bodenproben entnommen wurden. Bisherige 
Untersuchungen konzentrierten sich fast immer auf 
einzelne Strukturen, wie Brunnen mit Feuchtboden-
erhaltung, beispielsweise Petinesca-Vorderberg1554, 
Groß-Gerau, «Auf Esch»1555 oder Mainhardt1556, 
oder auf Latrinen, wie zum Beispiel Kempraten-
Fluhstrasse1557 oder Tenedo-Zurzach1558. Einzig 
in Oberwinterthur1559 und in Oedenburg1560 hat 
man in Zivilsiedlungen auch andere Strukturen 
und Schichten beprobt, dort herrschen allerdings 
Feuchtbodenverhältnisse. In Oberwinterthur lassen 
sich Parallelen erkennen, auch dort findet sich ein 
Gemisch von Speiseabfällen und Fäkalien, ausserdem 
44 % Grünlandpflanzen, was auf Tierfutter oder 
Tierdung hinweist.

Die archäobotanische Untersuchung in der 
Zivilsiedlung West des Legionslagers Vindonissa 
konnte entgegen den Erwartungen wenig zur 
Funktion der analysierten Strukturen beitragen, 
hingegen eröffnete sie Einblicke ins Abfallverhalten 
und in das herrschende Milieu in der Zivilsiedlung. 
Offensichtlich war der Ort stark mit tierischen 
und menschlichen Fäkalien belastet. Der Gestank, 
der dort geherrscht haben muss, wurde durch 
Handwerksbetriebe, besonders durch Gerbereien, 
noch verstärkt. Aus heutiger Sicht scheint es sich um 
einen wenig anziehenden Ort gehandelt zu haben, 
aber offensichtlich überwogen die Vorteile wie 
Verdienstmöglichkeiten und Sicherheit, welche die 
Nähe zum Militärlager bot.
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1561 FK V.006.2/90. | Vgl. Kap. IV.7.5.6.  1562 FK V.006.2/1850. | 
Vgl. Kap. IV.7.3.4.  1563 FK V.006.2/599. | Vgl. Kap. IV.7.5.5.  
1564 Balthazard/Dervieux 1921, 38. | Olivier/Pineau 1960, 142. | 
Fazekas/Kósa 1978, 264. | Scheuer u. a. 1980, 260.  1565 Beurteilun-
gen des Geschlechts sind bei Neugeborenen und Kindern mit metri-
schen und morphologischen Methoden der physischen Anthropolo-
gie nicht möglich (Lassen u. a. 2000, 5).  1566 nach Fazekas/Kósa 
1978.  1567 nach Scheuer u. a. 1980.  1568 nach Fazekas/Kósa 1978.  
1569 Jorch/Hübler 2010, 9.  1570 nach Balthazard/Dervieux 1921.  
1571 nach Olivier/Pineau 1960.  1572 nach Fazekas/Kósa 1978.  
1573 Edenhofer 2004, 88.  

6  E X T R A  LO C O S  S E P U LT U R A E  –  
A N T H R O P O LO G I S C H E  U N T E R S U C H U N G 
D E R  M E N S C H L I C H E N  Ü B E R R E S T E  AU S 
PA R Z E L L E  8 U N D  12

Simon Kramis

Während der Ausgrabungskampagnen von Windisch 
«Vision Mitte» 2006 – 2009 konnten keine Hin-
weise auf innerhalb des Siedlungsperimeters befind-
liche Gräber oder deponierte menschliche Überreste 
festgestellt werden. Erst im Zuge archäozoologischer 
Analysen der Tierknochenfunde wurden einzelne 
menschliche Skelettelemente sowie ein relativ voll-
ständiges, perinatales Skelett isoliert. Entsprechend 
sind nur vage Aussagen zu den Umständen der Nie-
derlegungen möglich.

Im Rahmen der anthropologischen Untersuchung 
sollen demografische Parameter – also Sterbealter, 
biologisches Geschlecht und Körperlängen – abge-
schätzt und diskutiert werden. Abschliessend folgen 
einige Gedanken zu Ursache und Entstehung ent-
sprechender Befunde.

6 .1  M AT E R I A L  U N D  M E T H O D E N  D E R 
A N T H R O P O L O G I S C H E N  U N T E R S U C H U N G

Ein distales Diaphysenfragment eines Femur rechts 
(Oberschenkelknochen) und das – vermutlich – di-
stale Diaphysenfragment einer Tibia indet. (Schien-
beinknochen) eines Neugeborenen fanden sich im 
Geröllfundament der Mauer M2, welches in das 
letzte Viertel des 1. Jh. datiert ▶ 991561. Ein relativ 
vollständiges, durch 32 Skelettelemente repräsen-
tiertes Skelett eines weiteren Neugeborenen stammt 
aus einem anhand von Keilsteinen als Pfostenloch 
Pf8.15 identifizierten Befund auf Parzelle 81562. Das 
Pfostenloch gehört zu einem Streifenhaus, welches in 
Phase III.3 errichtet wurde ▶ 41.

Schliesslich stammt das Diaphysenfragment eines 
Humerus links mit teilweise erhaltenem distalem 
Gelenkende (Oberarmknochen) eines Erwachsenen 
aus der Einfüllung Sch61 der Grube G12.10, die sich 
im Hinterhof eines Streifenhauses befand ▶ 961563. 
Der Verfüllungsvorgang wird in Phase III.4 angesetzt.

Auf die anatomische Auslage und Rekonstruktion 
fragmentierter Skelettelemente folgte deren Eintrag 
in ein Schema ▶ 347. Anschliessend wurden Skelet-
telemente und Skelett osteometrisch und morpho-
gnostisch untersucht. Die Abschätzung des physio-
logischen Sterbealters respektive der Körperlänge 
erfolgte für die perinatalen Überreste auf osteome-
trischer Basis1564. Hierzu wurde die Diaphysen-
länge (in Millimeter) intakter Langknochen mittels 

Schieblehre abgenommen. Die Abschätzung des 
biologischen Geschlechts ist bei Neugeborenen un-
zulässig1565. Bei Jugendlichen (und jungen Erwach-
senen bis ca. 30 Jahre) eignet sich zur Sterbealters-
schätzung bis zur Vollendung der Skelettreife unter 
anderem die Beurteilung der Verschlussstadien der 
Epi- und Apophysen.

347 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Skelettschema zu den beiden perina
talen Individuen. Einzelknochen nicht eingetragen: Humerus adult, Femur, Tibia perinatal. 
O. M.
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6 . 2  E R G E B N I S S E  D E R  A N T H R O P O L O G I S C H E N 
U N T E R S U C H U N G

Die in situ-Fundpositionen sowohl des Skeletts als 
auch jene der Einzelknochen sind aufgrund der erst 
nachträglich erfolgten Identifikation nicht rekonst-
ruierbar.

6 . 2 .1  E R WA C H S E N E N R E S T  A U S  G R U B E  G12.10
Die Oberfläche des Humerus weist stellenweise 

kleine schwarze Punkte auf. Es liegen teilweise stark 
verrundete Bruchstellen am Abschluss der Diaphyse 
vor. Die Bruchstelle der Diaphyse selbst erscheint da-
gegen hell und spröde und muss daher jüngeren Da-
tums sein. Aufgrund der fehlenden bzw. unvollstän-
digen Gelenkenden ist eine Sterbealtersschätzung 
problematisch. Anhand der erkennbar verwachse-
nen distalen Gelenkfläche (> ca. 18 Jahre) sowie der 
Oberfläche wird ein adultes Alter vermutet (25 – 40 
Jahre). Beurteilungen des Geschlechts anhand ein-
zeln vorliegender Skelettelemente sind ebenfalls 
problematisch. Aufgrund der recht grazilen Morpho-
logie könnte allenfalls von einem eher weiblichen 
Geschlecht ausgegangen werden. An der Oberfläche 
befinden sich mehrheitlich feine, quer zur Diaphyse 
verlaufende Spuren. Es liegen keine erkennbaren 
Spuren von Gewalteinwirkung vor.

6 . 2 . 2  P E R I N ATA L E  S K E L E T T E L E M E N T E  A U S 
G E R Ö L L F U N D A M E N T  M 2

Die Oberflächenerhaltung des Femur ist mässig 
und weist stellenweise schwarze Punkte auf. Bei 
der Tibia ist die Oberflächenerhaltung schlecht und 
weist ebenfalls schwarze Punkte auf. Die Bruchkan-
ten beider Skelettelemente sind teilweise verrundet. 
Anhand eines identisch dimensionierten Vergleichs-
stücks für den Femur kann von einer Körperlänge von 
ca. 54 cm ausgegangen werden1566. Diese Dimension 
entspricht dem Sterbealter eines Neugeborenen bis 

eines Säuglings. Unter anderem aufgrund der mässi-
gen bis schlechten Erhaltung der perinatalen Skelett- 
elemente kann eine Zusammengehörigkeit weder 
mit Sicherheit nachgewiesen noch ausgeschlossen 
werden. Hinsichtlich Pathologien oder traumatischer 
Einwirkungen fanden sich an beiden Skelettelemen-
ten keine Veränderungen.

6 . 2 . 3  P E R I N ATA L E S  S K E L E T T  
A U S  P F O S T E N L O C H  P F8.15

Die Knochenoberflächen sind insgesamt mässig 
bis gut erhalten. Vereinzelt konnten insbesondere an 
den Langknochen erodierte Stellen festgestellt wer-
den. Die Repräsentanz (Vollständigkeit) des Skeletts 
ist mittelmässig. Dem Skelett fehlen Teile des Schä-
dels, Unterkiefer, Clavicula und Scapula rechts, Be-
cken, Radius, Femur und Fibula links, jedoch insbe-
sondere Wirbel (Bögen und Gelenkkörper) und die 
Autopodien (Hand- und Fussknochen). Insgesamt 
gibt es überwiegend neue Bruchkanten mit scharfen 
Bruchflächen. Es sind kaum verrundete Skelettele-
mente vorhanden.

Anhand aller Langknochen ergibt sich ein ge-
schätztes, mittleres Sterbealter von 37,6 Schwanger-
schaftswochen (SSW)1567 bzw. 9,5 – 10 Lunarmo-
naten (LM) ▶ 3481568. Die maximalen Spannen des 
geschätzten Sterbealters betragen 35 bis 40 SSW re-
spektive 9,5 bis 10 LM. Ausschliesslich anhand des 
Femur ergibt sich ein geschätztes Sterbealter von 
36 – 40 (Durchschnitt 38) SSW bzw. 10 LM. Damit 
liegt nach moderner Definition ein geburtsreifes 
Neugeborenes vor. Termingerechte Geburten erfol-
gen zwischen der 37. und 41. SSW1569.

Die Rekonstruktion der gemittelten Körperlänge 
ergibt für das Neugeborene wahlweise 49,5 cm1570, 
48,5 cm1571 sowie 50,6 cm1572. Der Durchschnitt die-
ser gemittelten Körperlängen ergibt 49,9 cm. Ein ter-
mingerechtes Neugeborenes misst zwischen 48 und 
54 cm1573.

Schieb-
lehre

Balthazard/
Dervieux 
1921

Olivier/Capliez 1960 Fazekas/Kosa 1978 Scheuer et al.1980

Skelett-
element

Lateralität Roh- 
masse

Körper-
länge

Körper-
länge

Körper-
länge

Körper-
länge

Körper-
länge

Gestations-
alter

Gestati-
onsalter

Gestati-
onsalter

Gestati-
onsalter

mm cm cm min. cm max. cm Ø cm LM SSW min. SSW max. SSW Ø

Clavicula sin. 43 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.

Humerus dext. 63 49,0 47,8 51,4 49,576 49,8 9.5–10 35,2118 39,8718 37,5418

Radius dext. 50 k.A. 49,3 53,0 51,150 50,9 9.5–10 34,67 39,25 36,96

Ulna dext. 57 k.A. 44,1 47,3 45,691 49,1 9–10 34,5312 38,9312 36,7312

Femur dext. 75 50,0 54,5 58,1 56,320 52,8 9.5–10 36,2508 40,4108 38,3308

Tibia dext. 63 49,5 48,2 52,0 50,107 50,5 9.5–10 35,8565 40,0965 37,9765

Tibia sin. 63 49,5 48,2 52,0 50,107 50,5 9.5–10 35,8565 40,0965 37,9765

348 Diaphysenlängenmasse mit der Schiebelehre abgenommen an den messbaren  Knochen des Skeletts FK V.006.2 / 1850 und darauf basierende Abschät
zungen von Körperlänge und Sterbealter / Gestationsalter. Die Zahlen in Rot korrigiert nach Kramis (unpubliziert).
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1574 Kramis/Trancik 2014, 7.  1575 Schultz 1994, 108 f.  1576 Mit 
Diaphysenlängenmassen kann nicht zwischen Abort bzw. Totgeburt 
oder Lebendgeburt sowie später Frühgeburt unterschieden noch 
können die Umstände des Schwangerschaftsverlaufs und Geburts-
vorgangs rekonstruiert werden. Einen Nachweis für eine um min-
destens einige Tage überlebte Geburt können sog. Neonatallinien an 
den Zahnkeimen anzeigen (Schwartz u. a. 2010, 3). Mittels verglei-
chender Isotopenanalyse kann anhand der Stickstoffwerte (δ 15N) 
ein sogenanntes Stillsignal nachgewiesen werden. Dieses gilt als mög-
licher Hinweis darauf, dass ein Neugeborenes während eines gewis-
sen Zeitraums mit Muttermilch gestillt wurde, bevor es starb (Lösch 
u. a. 2013, 128).  1577 Lewis 2004, 93.  1578 Koneman 1997, 92.  
1579 McClure/Goldenberg 2009, 6, 17.  1580 Kaufmann/Furger 
1988, 178.  1581 Ulrich-Bochsler/Mundschin 2002, 270, Anm. 1109.  
1582 Übersichten vgl. Langenegger/Rychener 1999, 492 f.; Meyer 
2011, 159 f.; Ulrich-Bochsler/Zwahlen 2011, 162 f.  1583 Eine ver-
gleichbare Situation ist aus der Villa rustica in Biberist bekannt. Ein 
Ziegelfragment, welches möglicherweise einem Porticuspfosten als 
Fuss gedient hatte, bedeckte dort ein Neugeborenes. Aufgrund der 
Verortung auf der Mittelachse der Villa zog der Bearbeiter ein Bauop-
fer in Betracht (Kaufmann 2006, 685).  1584 Trumm/Huber 2004, 
400 f.; Trumm/Fellmann Brogli 2008, 102 – 119; Trumm/Flück 2013, 
150 – 158.  1585 Kramis in Vorb.  1586 Marquardt 1879, 332 – 333.  
1587 Dionysius 20, 16 nach Cary 1950, 429.  1588 Beilke-Voigt 
2007, 180 – 185. | Fischer 2013, 27 f. | Wahl 2007, 111; 125.  1589 Kra-
mis 2013.  1590 Wigger 2011, 261.  1591 Kaufmann 1988, 178 – 188.  
1592 Tafel X des XII-Tafelgesetzes besagt: «Einen Toten darf man in 
der Stadt weder begraben noch verbrennen.» (nach Düll 1959, 56 – 57; 
Flach 2004, 146). Ebenfalls im XII-Tafelgesetz vermerkt ist der Min-
destabstand von 60 Fuss (ca. 20 m) zu privaten Häusern (Cicero, de 
legibus II, 61 nach Keyes 1970, 448 f.).  

Am Ossa frontalia interna (Innenseite des Stirn-
beins) finden sich geflechtartig verlaufende, einge-
tiefte Oberflächenveränderungen ▶ 349. Weitere pa-
thologische oder traumatische Befunde waren nicht 
festzustellen.

6 . 3  D I S K U S S I O N  D E R  E R G E B N I S S E

Eine erst im Anschluss an die Ausgrabung erfolgte 
Identifizierung menschlicher Überreste aus römer-
zeitlichen Fundstellen ist nicht ungewöhnlich1574. 
Mechanische Belastung und Verlagerung können zu 
Fragmentierung und einer Verrundung der Bruch-
kanten und Erosion der Oberfläche an den Knochen-
fragmenten führen.

Beim Humerusfragment ist dementsprechend von 
einer begrenzten Exposition auszugehen. Vermutlich 
stellt die helle Bruchstelle ein Grabungsartefakt dar. 
Augenscheinlich handelt es sich bei den Oberflä-
chenspuren am ehesten um Sedimentkratzer. Diese 
Beobachtungen decken sich mit dem archäologi-
schen Befund, welcher eine relativ schnelle Verfül-
lung der Grube suggeriert.

Die wesentlich schlechter erhaltenen perinatalen 
Langknochenfragmente widerspiegeln hingegen 
eine mechanische Beanspruchung durch Umlage-
rungsprozesse und die vorgefundene Endlagerung in 
grobem Geröll. Als Ursache der schwarzen Punkte ist 
ein Befall mit Algen oder Pilzen denkbar. Knochen 
können sowohl infolge eines feuchten Bodenmilieus, 
aber auch bei hygroskopisch unsachgemässer Aufbe-
wahrung nach der Ausgrabung vermehrt Spuren von 
Algen- oder Pilzwachstum aufweisen1575.

Für das perinatale Skelett ist wiederum von einer 
begrenzten Exposition auszugehen. Lokale Erosions-
spuren könnten auf den Kontakt mit den Keilsteinen 
innerhalb des Pfostenlochs zurückgehen. Erhaltung 
(insbesondere die kaum vorhandene Verrundung 
und fehlende Verbissspuren) und Repräsentanz spre-
chen für eine primäre Vergrabung noch im anatomi-
schen Verband. Der Leichnam dürfte demzufolge 
nicht zuvor an anderer Stelle vergraben oder gar für 
längere Zeit an der Oberfläche gelegen haben.

In Bezug auf die Sterbealtersschätzungen liegen 
mit den perinatalen Einzelknochen Überreste von 
einem (oder zwei) Neugeborenen oder Säuglingen 
vor, während das Skelett von einem eher kleinen 
Neugeborenen stammt. Es kann sich bei den Über-
resten sowohl um Tod- als auch um Lebendgebur-
ten gehandelt haben, die nach Stunden oder Tagen 
verstarben1576. Diaphysenlängenmasse bzw. darauf 
basierend berechnete Körperlängen korrelieren zu-
dem nur bedingt mit dem tatsächlichen Lebensalter, 
da sie von zahlreichen weiteren Faktoren beeinflusst 
werden. Aussagen zur tatsächlichen Geburtsreife 
sind damit nicht möglich.

Die beschriebenen Oberflächenveränderungen an 
der Schädelinnenseite werden in der paläopatholo-
gischen Fachliteratur allgemein als Manifestationen 
von entzündlich-hämorrhagischen Prozessen bzw. 
Hirnhauterkrankungen (Meningitis) angesehen1577. 
Eine Ansteckung ist bereits im fetalen Entwicklungs-
stadium in utero (in der Gebärmutter) sowie beim 
Geburtsvorgang selbst möglich1578. Verschiedene 
angeborene Infektionen stehen in Zusammenhang 
mit dem Absterben von Feten bzw. dem Auftreten 
von Totgeburten1579.

349 WindischBachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Stirnbein links mit ge
flechtartig verlaufenden, eingetieften Oberflächenveränderungen.

349 WindischBachthalen 2006–2007 (V.006.2). Stirnbein links mit geflechtartig verlau
fenden, eingetieften Oberflächenveränderungen.
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6 .4  S C H L U S S F O L G E R U N G E N

Archäologische und anthropologische Befundaus-
wertungen vermögen erfahrungsgemäss nur teilweise 
zur Rekonstruktion von Vorgängen beizutragen, wel-
che zu finalen Auffindungssituationen menschlicher 
Überreste geführt haben. Ausschlaggebend erscheint 
die Frage nach dem Vorhandensein bzw. der Art der 
Intention und der Umstände solcher Deponierungen 
bzw. Niederlegungen. Deutungen werden zusätzlich  
oft dadurch erschwert, dass menschliche Skelettele-
mente nicht in situ, sondern erst im Rahmen anschlies-
sender archäobiologischer, vorwiegend archäo zoo- 
logischer Untersuchungen als solche erkannt wer-
den1580. Damit gehen auch oft wichtige Begleitinfor-
mationen zum ursprünglichen Befund verloren1581.

Bei den perinatalen Überresten erleichtern die 
Häufigkeit der Nachweise und das Vorhandensein 
schriftlich überlieferter Formen der Totenbehand-
lung1582 die Interpretation wesentlich. So sprechen 
Datierung und Auffindungsort der einzelnen Ske-
lettelemente aus MR2 am ehesten für das Vorliegen 
einer (oder zweier) Säuglingsbestattung/-en entlang 
der hölzernen Wand einer früheren Bauphase, wel-
che beim späteren Anlegen des Mauerfundamentes 
gestört bzw. umgelagert wurden. Denkbar ist auch, 
dass es sich um eine von einer anderen Stelle in-
nerhalb der Siedlung verlagerte Bestattung handelt. 
Auch das vermutlich ungestörte Skelett eines kleinen 
Neugeborenen in Pfostenloch Pf8.15 ist als Grablege 
anzusprechen. Die Verortung in einem Pfostenloch 
in der von der Strasse abgewandten Gebäudeecke er-
scheint als bewusste Ortswahl1583. Hinsichtlich der 
Hinterbliebenen kann spekuliert werden, dass diese 
Zutritt zum Areal gehabt und in dessen Umfeld ge-
wohnt und gearbeitet haben.

Aus dem Legionslager Windisch sind – neben dem 
vorliegenden Fund aus der Zivilsiedlung – weitere 
vier Nachweise von Feten und Neonaten bekannt1584. 
Diese fanden sich im Kopfbau eines mit Vorbehalten 
als Mannschaftsbaracke angesprochenen Gebäudes 
in unmittelbarer Nähe des südlichen Lagertores. Die 
Funde datieren zumindest teilweise in das letzte Drit-
tel des 1. Jh. n. Chr. Aus einem im 3. Jh. n. Chr. ver-
füllten, gemauerten Schacht in einem Hinterhofareal 
der nachlagerzeitlichen Zivilsiedlung stammt weiter 
ein zu früh geborenes Kind1585.

Im Falle des adulten Humerus kommen folgende 
Szenarien in Betracht: 1) Es handelt sich um den 
Überrest einer gestörten bzw. verlagerten vorrö-
mischen Bestattung. 2) Es handelt sich um ein ver-
schlepptes Skelettelement einer römerzeitlichen 
Körperbestattung ausserhalb des Siedlungsgeländes. 
3) Es handelt sich um den Überrest oder das ver-
schleppte Skelettelement eines extra locos sepulturae 
vergrabenen Leichnams.

Letztlich lässt sich über Herkunft, Verlagerungs-
mechanismus und vor allem Ursache und Absicht der 
Verursacher kaum Sicheres sagen. Das Vorhanden-
sein vorrömischer Überreste ist aufgrund fehlender 
Radiokarbondatierung zwar nicht auszuschliessen, 
jedoch wenig wahrscheinlich. Denkbar wäre hinge-
gen die Verschleppung einer zeitgenössischen Grab-
lege extra muros. Auf der benachbarten Strassenseite 
befand sich nämlich ein Brandgräberfeld, das etwa 
40 – 50 Jahre zuvor aufgegeben wurde. Ursprung wäre 
dann eine abseits liegende Inhumation ohne oberir-
dische Kennzeichnung. Auch bestehen in Windisch 
derzeit keine Hinweise auf Massen- oder Armengrä-
ber (puticuli), wie diese aus Rom bezeugt sind1586. 
Die epigraphisch bezeugte Praxis, Leichname Hin-
gerichteter auf Feldern zu verstreuen, könnte das 
gelegentliche Auftreten separater Skelettelemente 
innerhalb von Siedlungsarealen erklären1587. Ein 
Transport an den Auffindungsort durch Carnivoren 
oder Aasfresser ist aufgrund fehlender Bissspuren 
weniger wahrscheinlich als menschliche Aktivitäten. 
Ob die Einfüllung des Oberarmknochens von den 
Verursachern überhaupt wahrgenommen wurde und 
wenn, dann «kultisch» oder unrituell erfolgte, lässt 
sich nicht entscheiden.

Funde menschlicher Skelettelemente von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen ausserhalb von Grä-
berfeldern sind während römischer Zeit zumindest 
im provinzialrömischen Raum nicht ungewöhnlich, 
wobei diese häufig als Überreste kriegerischer Ausei-
nandersetzungen, kultischer Praktiken oder als pro-
fan genutzte Werkzeuge gedeutet werden1588. Der 
Nachweis von Gewalteinwirkungen am Skelett ist da-
bei nicht unproblematisch1589. In der Zivilsiedlung 
des Legionslagers Windisch fanden sich die Über-
reste eines etwa 35-jährigen Mannes in Hockerstel-
lung und ohne Kopf. Das beigabenlose Körpergrab 
stammt aus dem 3./4. Jh. n. Chr.1590. Aus der nahe 
gelegenen Koloniestadt Augusta Raurica stammen 
aus den ersten drei nachchristlichen Jahrhunderten 
zahlreiche Funde isolierter menschlicher Skelett-
elemente. Humerusfragmente sind dabei aus dem 
Tempelbezirk Sichelen 2, Steinler Insula 30, dem 
Südquartier «Kurzenbettli» sowie aus Kaiseraugst 
«Auf der Wacht» bekannt1591.

6 . 5  E P I G R A P H I S C H E S  Z U R 
N E U G E B O R E N E N B E S TAT T U N G

Schriftquellen zum Totenbrauchtum erhellen den 
scheinbaren Widerspruch solcher Befunde zum Ver-
bot der Siedlungsbestattung im Zwölftafelgesetz zu-
mindest teilweise1592. Die kurzen Absätze stammen 
vor allem von Plinius d. Ä., Juvenal und Fulgentius. 
Die Hinweise machen eine Abhängigkeit des Bestat-
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1593 Paulsen 2010, 430, Tab. 10.5.  1594 nach Helm 1898 zit. nach 
Fellmann 1993, 13.  1595 Beilke-Voigt 2010, 130.  1596 Kramis/
Trancik 2014. | Trancik 2014. | Berger 1993.  1597 Cueni 1997. | Lan-
genegger 1995. | Langenegger/Rychener 1999. | Langenegger/Käch 
2013. | Kaufmann 2002. | Etter 1991.  1598 Eine Überprüfung des 
Fundkomplexes, aus dem die Skelettreste des Neugeborenen stamm-
ten, ergab hinsichtlich einer Grabkonstruktion keine Amphorenfrag-
mente, jedoch konnte das allfällige Vorhandensein von Ziegelfragmen-
ten nicht ausgeschlossen werden.  1599 Kramis/Trancik 2014, 17 f.  
1600 Trumm/Fellmann Brogli 2008, 109. Für das Skelett aus dem 
Pfostenloch ergab die Überprüfung des FKs keine als Beigaben infrage 
kommenden Objekte.  1601 Meyer 2011, 166.  1602 Trumm/Huber 
2014, 16 – 21 | Trancik 2014, 49 f.  1603 Pfäffli u. a. 2004, 119 f.; 122; 
126; 132; 134; 136 f.  1604 Kramar/Blanc 2005, 7 – 61.  1605 Ma-
ckensen 1978, 145.  

tungsritus und -ortes vom Sterbealter wahrscheinlich. 
Nach Plinius konnten verstorbene Neugeborene und 
Säuglinge vor Durchbruch des ersten Zahnes unver-
brannt beigesetzt werden. Gleiches galt nach Juvenal 
hinsichtlich der «für den Scheiterhaufen zu kleinen» 
Neugeborenen. Fulgentius nennt ein Sterbealter von 
unter 40 Tagen als Kriterium für eine Bestattung im 
Bereich des Traufdaches. Erste Zähne (meist der 
1. Schneidezahn) brechen durchschnittlich zwischen 
dem 6. und 8. Monat durch1593. Demnach konnte ein 
Kind bis zum Alter von maximal einem Jahr abwei-
chend vom vorherrschenden Ritus der Kremation 
(bis ins 3. Jh. n. Chr.) körperbestattet werden. Erst 
die aus dem 6. Jh. n. Chr. stammende Quelle von Ful-
gentius erwähnt implizit die Siedlung als Grabort1594.

Inwieweit diese Beschreibungen tatsächlich zutref-
fen, für welchen Zeitraum sie gültig waren und ob sie 
auch für die Provinzen galten, können letztlich nur 
auf ausreichender anthropologischer und archäologi-
scher Datengrundlage basierende Vergleiche jeweils 
innerhalb und zwischen Siedlungen und Gräberfel-
dern beantworten. Diese zeigen, dass im Vergleich zu 
Gräberfeldern innerhalb von Siedlungen vergrabene 
und deponierte Feten, Neugeborene und Säuglinge 
tatsächlich tendenziell geringfügig jünger bzw. klei-
ner waren.

Im Hinblick auf Plinius und Juvenal kommt der 
Sachverhalt des fehlenden Zahndurchbruchs bzw. 
der zu geringen Körperlänge mit den vorliegenden 
Fällen zur Deckung. Entsprechendes gilt für auch für 
die Alterszäsur (40 Tage) nach Fulgentius.

6 . 6  N E U G E B O R E N E  U N D  S Ä U G L I N G E 
I N  R Ö M E R Z E I T L I C H E N  S I E D L U N G E N  U N D 
G R Ä B E R FE L D E R N

Gräber und Deponierungen von Feten, Neugebore-
nen und Säuglingen sind aus zahlreichen römerzeit-
lichen Siedlungstypen, unter anderem aus der heuti-
gen Schweiz, Deutschland, Frankreich, England und 
Italien bekannt. Ihre Präsenz innerhalb von Sied-
lungsperimetern muss inzwischen als eine von meh-
reren regulären Bestattungsformen für diese Alters-
gruppe betrachtet werden. Neben natürlichen To-
desursachen werden auch Infantizid im Rahmen von 
Geburtenkontrolle, Eugenik oder Bauopfer in Form 
aktiver und passiver Tötungsarten diskutiert1595.

Für das Gebiet der heutigen Schweiz sind bislang 
über 230 Nachweise fetaler, termingeborener und 
übertragener Kinder aus Siedlungskontexten be-
kannt geworden1596. Anthropologisch untersucht 
und publiziert wurde davon erst etwa die Hälfte, 
wobei lediglich bei 35 Individuen die für Vergleiche 
des geschätzten Sterbealters notwendigen osteomet-
rischen Masse angegeben worden sind1597. Entspre-

chend einer vereinheitlichten Nachberechnung ▶ 350 
der Sterbealter nach der Methode Scheuer u. a. star-
ben diese Kinder alle zwischen minimal 31,7 (Trien-
gen, Murhubel LU) und maximal 43,1 SSW (Nef-
tenbach ZH). Damit rangiert das Skelett aus dem 
Pfostenloch Pf8.15 am unteren Ende der aus römer-
zeitlichen Siedlungen der heutigen Schweiz bekannt 
gewordenen Altersspannen ▶ 351.

Hinsichtlich einer Rekonstruktion der (finalen) 
Totenbehandlung solcher Siedlungsbestattungen 
und -deponierungen scheinen über eine Eingrabung 
hinausgehende Massnahmen die Ausnahme darge-
stellt zu haben. Bevorzugte Ausrichtungen sind nicht 
bekannt. Die Leichname wurden gleichermassen in 
Rücken- und Seitenlage bestattet. In Fällen vorhan-
dener, weiterer Ausstattung ergibt sich ein gewisses 
Repertoire. So wurden einige Kinder auf, unter oder 
zwischen Hohlziegel (imbrex) gebettet, von Leisten-
ziegeln (tegula), Steinen oder Schindeln bedeckt, in 
Holz-, Schindel- oder Ziegelkistchen gelegt1598. Als 
Beigaben sind Münzen, Gefässe (oft Krüge) und 
Schmuckelemente (u. a. Glasperlen) sowie Fleisch-
stücke bzw. Speisen bekannt1599. Oft ist ein gesicher-
ter Bezug der Artefakte zu solchen Grablegen jedoch 
nicht mehr möglich1600. Auch das Vorhandensein 
und der Anteil organischer Beigaben bleiben weit-
gehend unbekannt. Eine Ausnahme bildet Tasgetium 
(Eschenz TG), wo sich – dank Feuchtbodenerhal-
tung – die einem Neugeborenen offenbar ins Grab ge-
legten Blumen (evtl. ein Strauss?) erhalten haben1601. 
In den Siedlungsperimetern finden sich Nachweise 
sowohl innerhalb wie ausserhalb von Gebäuden, 
manchmal auch in Verfüllungen von Schächten (u. a. 
von Brunnen). In Gebäuden sind Verortungen im Be-
reich des Eingangs, der Herdstelle, entlang von Mau-
ern, in Mauerecken, meistens aber ohne konkreten 
Bezug bekannt. Die Totenbehandlung fetal, neonatal 
oder im ganz jungen Säuglingsalter verstorbener Kin-
der in den Siedlungsperimetern umfasste also mehr-
heitlich nicht mehr als eine einfache Erdgrube ohne 
Beigaben, innner- oder ausserhalb von Gebäuden.

Feten, Neugeborene und Säuglinge wurden aber 
auch zeitgleich auf regulären Gräberfeldern extra 
muros bestattet. Zwischen rund 130 Brandbestat-
tungen wurden 20 inhumierte Neugeborene auf ei-



373 vor den toren von vindonissa  V  AUSGEWÄHLTE FUNDGRUPPEN  6   E X T R A  L O C O S  S E P U L T U R A E

nem Gräberfeld aus dem 1. Jh. n. Chr. entlang der 
Ausfallstrasse von Vindonissa nach Augusta Raurica 
gefunden1602. Auch in Augusta Raurica fanden sich 
auf dem sogenannten Nordwestgräberfeld («Sägerei 
Ruder») entlang der Ausfallstrasse nach Basel Kör-
perbestattungen von Frühgeburten und Neugebore-
nen aus der Zeit des 1. Jh. n. Chr.1603. Weitere Belege 
stammen unter anderem aus Gräberfeldern bei Aven-

ticum («Sur Fourches» und «A la Montagne») und 
datieren in das 1. bzw. 1. bis 3. Jh. n. Chr.1604. Im aus-
gedehnten Gräberfeld von Cambodunum (Kempten, 
D) aus dem 1. bzw. 4. Jh. n. Chr., welches 300 Brand- 
und rund 100 Körperbestattungen aufweist, fanden 
sich über 30 Neugeborene und Säuglinge bis zu ei-
nem Alter von 6 Monaten1605. Verschiedene vorläu-
fige Untersuchungen haben gezeigt, dass auf Gräber-

350 Vergleichssiedlungen in der heutigen Schweiz mit Abschätzungen der Gestationswochen (nach Scheuer et al. 1980).

Fundstelle n 
Skelett-

elemente

SSW min SSW max SSW 0 Quelle

Triengen, Murhubel 3 31,7 36,1 33,9 Cueni 1997

Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 6 34,0 38,4 36,2

WindischSpillmannwiese 2003–2006 (V.003.1) 2 34,1 38,5 36,3 Trumm/Flück 2013

WindischRömerblick 2002 (V.002.11) 5 34,6 38,9 36,7 Kramis in Vorb.

WindischSpillmannwiese 2003–2006 (V.003.1) 2 34,6 39,0 36,8 Trumm/Flück 2013

Dietikon (Gutshof ) 3 34,7 39,1 36,9 Langenegger 1995

Triengen, Murhubel 5 35,2 39,6 37,4 Cueni 1997

Dietikon (Gutshof ) 1 35,4 39,6 37,5 Langenegger 1995

Dietikon (Gutshof ) 1 35,4 39,7 37,6 Langenegger 1995

Neftenbach, Steinmöri 1 35,6 39,8 37,7 Langenegger/Rychener 1999

Neftenbach, Steinmöri 1 35,6 39,9 37,8 Langenegger/Rychener 1999

Dietikon (Gutshof ) 4 35,6 40,0 37,8 Langenegger 1995

RiomCadra 3 35,7 40,1 37,9 Kaufmann 2002

Dietikon (Gutshof ) 1 35,9 40,0 38,0 Langenegger 1995

Dietikon (Gutshof ) 2 35,8 40,3 38,1 Langenegger 1995

Dietikon (Gutshof ) 1 36,3 40,4 38,3 Langenegger 1995

Dietikon (Gutshof ) 1 36,3 40,4 38,3 Langenegger 1995

Dietikon (Gutshof ) 2 36,5 40,7 38,6 Langenegger 1995

Neftenbach, Steinmöri 2 36,7 40,9 38,8 Langenegger/Rychener 1999

Dietikon (Gutshof ) 4 36,6 41,0 38,8 Langenegger 1995

Neftenbach, Steinmöri 5 36,7 41,1 38,9 Langenegger/Rychener 1999

Dietikon (Gutshof ) 1 36,6 41,2 38,9 Langenegger 1995

Dietikon (Gutshof ) 1 36,6 41,2 38,9 Langenegger 1995

Neftenbach, Steinmöri 1 36,9 41,1 39,0 Langenegger/Rychener 1999

RiomCadra 5 36,9 41,3 39,1 Kaufmann 2002

WindischSpillmannwiese 2003–2006 (V.003.1) 3 37,1 41,5 39,3 Trumm/Flück 2013

Dietikon (Gutshof ) 1 37,0 41,7 39,4 Langenegger 1995

Oberwinterthur, Unteres Bühl 4 37,4 41,8 39,6 Etter 1991

Dietikon (Gutshof ) 3 37,6 41,8 39,7 Langeneger 1995

Neftenbach, Steinmöri 2 37,6 41,8 39,7 Langenegger/Rychener 1999

Dietikon (Gutshof ) 3 37,7 42,1 39,9 Langenegger 1995

Dietikon (Gutshof ) 2 37,7 42,1 39,9 Langenegger 1995

Dietikon (Gutshof ) 1 37,9 42,1 40,0 Langenegger 1995

RiomCadra 5 38,0 42,4 40,2 Kaufmann 2002

Neftenbach, Steinmöri 3 38,4 42,7 40,6 Langenegger/Rychener 1999

RiomCadra 2 38,5 42,7 40,6 Kaufmann 2002

Neftenbach, Steinmöri 2 38,9 43,1 41,0 Langenegger/Rychener 1999



374 vor den toren von vindonissa  V  AUSGEWÄHLTE FUNDGRUPPEN  6   E X T R A  L O C O S  S E P U L T U R A E

feldern tendenziell höhere Anteile geringfügig älterer 
Säuglinge körperbestattet wurden als innerhalb von 
Siedlungen1606.

Auf zahlreichen weiteren Brandgräberfeldern des 
1. und 2. Jh. n. Chr. scheinen Neugeborene ganz dezi-
diert körperbestattet worden zu sein. Erst anthropo-
logisch eindeutig ältere Kinder (ab ca. 2 Jahren) wur-
den kremiert. Diese Belege scheinen die Aussagen 
der schriftlichen Quellen zunächst vollumfänglich zu 
bestätigen. 

Auch auf Gräberfeldern gilt im Wesentlichen das 
für Siedlungen bereits erwähnte Repertoire an Aus-
gestaltungen der Gräber. Es fällt dabei auf, dass ins-
gesamt höheren Anteilen der verstorbenen Kinder 
dieser zusätzliche Aufwand entgegengebracht wor-
den ist.

Demnach konnten Feten, Neugeborene und Säug-
linge während römischer Zeit sowohl in Italien als 
auch in den Provinzen mit unterschiedlichem Auf-
wand innerhalb von Siedlungen extra locos sepulturae 
und auf Gräberfeldern extra muros vergraben werden. 
Deponierungen oder aus heutiger Perspektive als 
«Entsorgungen» anzusprechende Befunde fanden 
sich ausschliesslich innerhalb von Siedlungen1607.

Vorerst ohne Erklärung bleiben die vergleichsweise 
raren Nachweise kremierter Neugeborener und Säug-
linge unterhalb eines Alters von etwa 12 Monaten. Bei 
Säuglingen jenseits von 6 Monaten ist dabei natürlich 
an einen bereits erfolgten Zahndurchbruch zu den-
ken. In dieser Hinsicht gibt neben anderen die Nek-
ropole von Schwabmünchen (D) Rätsel auf. Von 218 
Brand- und 33 Körpergräbern des 1. bis 3. Jh. n. Chr. 
bildeten nämlich beinahe 40 Kremationen von neu-
geborenen Kindern1608. Umgekehrt existieren auf 
Brandgräberfeldern auch Körperbestattungen von 
Säuglingen, bei denen ein Durchbruch der ersten 
Milchzähne längst erfolgt sein musste1609.

6 . 7  Z U S A M M E N FA S S U N G

Mit den neonatalen Überresten aus dem Geröllfun-
dament der Mauer MR2 und dem Pfostenloch Pf8.15 
konnten in den Parzellen nördlich der Ausfallstra-
sse ein an ungeklärter Ursache verstorbenes und ein 
vermutlich an Hirnhautentzündung verstorbenes, 
kleines Neugeborenes nachgewiesen werden. Trotz 
fehlender Dokumentation infolge der nachträglichen 
Identifizierung der Knochen ist von ursprünglich 
einfachen, wohl beigabenlosen Erdgräbern auszu-
gehen. Mit einem geschätzten mittleren Sterbealter 
von rund 37,6 SSW erfüllte das Neugeborene aus 
dem Pfostenloch sämtliche aus schriftlichen Quellen 
überlieferten Kriterien für eine Inhumation sowie 
die Bestattung innerhalb des Siedlungsperimeters.

Das Oberarmfragment eines noch jungen, mög-
licherweise weiblichen Individuums dürfte durch 
menschliche Bauaktivität von unbekanntem Ur-
sprung in die Verfüllung der Grube G.12.10 gelangt 
sein. Im Gegensatz zu den Neugeborenen müssen 
Ursache und Intention dieser Deponierung offen-
bleiben.

1606 z. B. Hölschen 1999, 43 f. | Ulrich-Bochsler/Zwahlen 2011, 165 | 
Trancik 2014, 49 f.  1607 Anzuführen wären etwa die acht Neugebo-
renen aus dem verfüllten Schacht und Gewölbe eines unterirdischen 
Brunnenhauses in Augusta Raurica (BL/AG) (Kramis 2011) sowie die 
etwa 100 Neugeborenen aus einem Abwasserschacht eines Badehauses 
in Ashkelon (Israel) (Smith/Kahila 1992).  1608 Ebner 1997, 16 – 17; 
84 – 158; 167 – 175 (Katalog).  1609 So aus Vagnari (I) (Small/Small 
2007, 174 – 175).  1610 Die enge Verbindung zwischen porticus und 
Gebäude konnte z. B. in Oberwinterthur-Unteres Bühl mehrfach be-
legt werden. Vgl. Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 108 bes. Anm. 177 mit 
weiterführender Literatur.  
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351 Verteilung der Gestationswochen (nach Scheuer et al. 1980) von 
innerhalb römerzeitlicher Siedlungen der heutigen Schweiz vergrabenen 
Neugeborenen (n = 36). Angabe in Prozent (yAchse) und Gestations
wochen (xAchse). Die Datengrundlage für diese Abbildung ist ▶ 350.  
SSW gelten jeweils als Spannen, also 36 SSW=36,036,99 etc.
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1  DAT I E R U N G S G R U N D L AG E N

In diesem Abschnitt werden die relativen und abso
luten Datierungsgrundlagen der in den Kapiteln 2 – 7 
dargelegten chronologischen Einordnung der Bauge
schichte des Quartieres gezeigt. Als Erstes sollen die 
relativchronologischen Verknüpfungen aufgezeigt 
werden, welche zur Gliederung der relativen Abfolge 
der Phasen – insbesondere bezüglich der Verknüp
fung über die Störung NZ4 hinweg – für das gesamte 
Quartier herangezogen wurden. Als zweiter Punkt 
werden kurz die relativchronologischen Bezüge der 
Strassenabfolge zu den einzelnen Phasen aufgezeigt 
sowie die Datierung der Fundmünzen aus den Stras
senkoffern vorgestellt. Schliesslich werden als Ab
schluss die verwendeten absolutchronologischen 
Datierungsmethoden dargelegt.

1 .1  R E L AT I V C H R O N O L O G I S C H E 
V E R K N Ü P FU N G E N  Z W I S C H E N  D E N  PA R Z E L L E N 
S O W I E  V E R B I N D U N G  D E R  B E R E I C H E  Ö S T L I C H 
U N D  W E S T L I C H  D E R  L E I T U N G E N  N Z 4

Wie bereits erwähnt, stellte für eine übergreifende 
relativchronologische Verknüpfung die massive 
Störung durch die als NZ4 bezeichneten Leitungen 
ein erhebliches Problem dar, da sie jegliche direkten 
Schichtanschlüsse zerstörte. Im östlich davon liegen
den Bereich – den Parzellen 8, 10 und 12 – durch
schnitten zudem die Geröllfundamente der Phase 
III.5 alle Schichtanschlüsse auf den Parzellengrenzen. 
Im westlichen Bereich – den Parzellen 16, 18, 20 und 
22 – war hingegen nur aufgrund des Profilsteges zwi
schen den Grabungen WindischAlte Zürcherstrasse 
Nord 2008 – 2009 (V.008.2) und WindischBachtha
len 2008 – 2009 (V.008.3) bei ca. Achse 176, der 
genau auf der Parzellengrenze 18/20 liegt, eine Lü
cke von 1,2 m zu verzeichnen, während ansonsten 
zumindest im vorderen Bereich der Parzellen auf 
Schichtanschlüsse über die Parzellengrenzen hinweg 
zurückgegriffen werden konnte.

Entsprechend musste die relativchronologische 
Verknüpfung der Phasen im östlichen Bereich weit
gehend über die durchlaufenden Schichten der porti-
cus ▶  Beilage 3 erfolgen, welche wiederum gut mit den 
Befundabfolgen innerhalb der einzelnen Parzellen 
korrespondierten1610. Im westlichen Bereich konn

VI 
 BAULICHE ENTWICKLUNG DES QUARTIERS
 IM ÜBERBLICK UND DATIERUNG
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1611 Dieser Brand ist vermutlich auch südlich der Strasse nachge-
wiesen. Vgl. Schucany 2011, 60.  1612 Die Auswertungen konnten als 
studentische Arbeiten an S. Jeanloz und L. Barbieri vergeben werden. 
Der Verfasser dankt ihnen für ihren überdurchschnittlichen Einsatz. 
Die Arbeit von S. Jeanloz zum Ensemble aus G12.10 wurde im Hin-
blick auf die Publikation überarbeitet und als Kap. V.3.3. integriert. Die 
Arbeit von L. Barbieri ist in der Bibliothek der KA Aargau einsehbar.  
1613 Insbesondere Schälchen Drag. 35/36 sowie sogenannte Militär-
kochtöpfe der 11. Legion fehlen. Allerdings kann dies auch an der rela-
tiv kleinen Menge der begutachteten Funde aus den fraglichen Schich-
ten liegen.  1614 Es handelt sich um die Münzen Mü527, Mü533, Mü534 
und Mü539.   1615 Der Abnutzungsgrad ist aufgrund der Korrosion nur 
auf dem Avers zu beurteilen. Vergleiche für halbierte neronische Prä-
gungen und Überlegungen zu dieser Praxis, die zu diesem Zeitpunkt 
nur noch in geringem Umfang auftritt, vgl. Peter 2001, 75 f.  1616 Vgl. 
Kap. IV.2.  1617 Vgl. Ausführungen in den Kap. VI.3.2, VI.4.2 und 
VI.5.2.  1618 Auch die Münzen können hier aufgrund der Lücke in 
der Aesprägung, welche etwa von 42 – 62/64 n. Chr. dauerte, nicht 
weiterhelfen. Vgl. Peter 2001, 74.  1619 Vgl. Kap. VI.6.  1620 Zumal 
zum Zeitpunkt des Beginns der Auswertung ein Grossteil des (kera-
mischen) Fundmaterials weder inventarisiert noch registriert war. 
Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Arbeit sind die Fundkomplexe 
aller betroffenen Grabungen zumindest registriert. Dies beinhaltet 
über eine Angabe der vertretenen Gattungen (ohne Quantifizierung) 
hinaus allerdings keine Angaben. Auf eine Inventarisierung musste 
die KAAG aus Kapazitätsgründen verzichten. Insgesamt konnten im 
Laufe der vorliegenden Arbeit über 6600 Fundkomplexe mit den Be-
funden verknüpft werden, sodass für eine zukünftige Fundauswertung 
die Grundlagen vorhanden sind.  1621 Dabei wurden nur Fundkom-
plexe ausgewählt, welche als Qualität 1 eingestuft wurden. Vgl. auch 
Kap. IV.1.1.  1622 Dies lehnt sich an das Vorgehen bei Pauli-Gabi u. a. 
2002, Bd. 1, 62 an. | Von derselben Parzelle wurde auch das archäozoo-
logische Fundmaterial bearbeitet. Vgl. Kap. V.4.  1623 Die Fundtabel-
len der einzelnen Fundkomplexe finden sich in der Befunddatenbank, 
welche in der Kantonsarchäologie eingesehen werden kann. Auf eine 
konsequente Datierung aller Hinterhofbefunde musste aus Zeitgrün-
den verzichtet werden.  1624 Vgl. Protocole Beuvray 1998.  1625 Sie 
entspricht der bei Protocole Beuvray 1998 mit «NMI*» (Nombre 
minimum d’individu *) bezeichneten Zahl, welche der Zählung der 
Mindestindividuen (Randscherben, diagnostische Wandscherben, 
Bodenscherben und Henkel) ohne Passscherbensuche entspricht. Vgl. 
VIII–IX, Tab. II.  1626 Bei den Amphoren wurde auf dieses Vorgehen 
verzichtet, da eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Amphoren 
im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht möglich war.  1627 Die 
Bestimmungen basieren auf Vorarbeiten von M. Bolliger, Archäologi-
scher Dienst Bern. In die Stempelliste wurden auch die von E. Martin 
und S. Jeanloz bearbeiteten TS-Stempel aufgenommen. Vgl. Kap. IX.4.  
1628 Wichtigste Publikationen zur Keramik von Vindonissa: Schutt-
hügel: Ettlinger/Simonett 1952. | Legionslager: Meyer-Freuler 1989; 
Meyer-Freuler 1998; Hagendorn u. a. 2003; Benguerel u. a. 2010; 
Meyer-Freuler 2013. | Zivilsiedlung: Wyss 2005b; Wyss 2006, aller-
dings unstratifiziert.  1629 Grundlagen liefert Schucany u. a. 1999. 
Zusammenstellungen von Referenzensembles z. B. in Schucany 1996, 
398 – 406; Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 62 – 70; Furger/Deschler-Erb 
1992, 104 – 125; Düerkop/Eschbaumer 2007, 31 – 33, Anhang A; Polak 
2000, Appendix D; Lawrence in Vorb.  

ten zusätzlich zu den Verbindungen in der porticus 
eindeutige Schichtbezüge über die Parzellengrenzen 
hinweg hergestellt werden ▶ Beilage 10. Als Resultat er
gaben sich auf beiden Seiten der Störung NZ4 eigen
ständige, in sich weitgehend stimmige Abfolgen von 
fünf relativchronologischen Phasen.

Bei der Verknüpfung dieser Phasenabfolge über die 
Störung NZ4 hinweg wurde einerseits in allen Par
zellen für den Übergang von Phase III.4 zu III.5 ein 
Brand nachgewiesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
es sich dabei um einen eigentlichen Quartierbrand 
handelt, ist gross1611. Um die Gleichzeitigkeit dieser 
Brandschuttschicht beidseits der Störung zu über
prüfen, wurden zwei Keramikensembles, welche die 
Brandschuttschichten datieren sollten, ausgewählt 
und im Detail analysiert1612. Im östlichen Bereich 
wurde dafür der Keramikkomplex aus Grube G12.10 
ausgewählt. Die erste darüberziehende Deckschicht 
Sch65 ist als Brandschuttschicht anzusprechen. Das 
Ensemble aus der Verfüllung Sch61 sowie der Brand
schuttschicht Sch65 kann dabei in spätneronisch
frühflavische Zeit datiert werden. Im westlichen 
Bereich wurden die Fundkomplexe aus den über 
der Materialentnahmegrube G22.19 abgesunkenen 
Schichten ausgewertet, welche neben einer Brand
schuttschicht auch ältere Straten umfasste. Dadurch 
sollte gleichzeitig ein Einblick in die chronologische 
Entwicklung der Parzelle 22 gewonnen werden. Zwar 
zeigen sich im Ensemble der Parzelle 22 ähnliche 
Tendenzen wie in demjenigen aus Grube G12.10, 
allerdings fehlten hier die charakteristischen Funde, 
die eine sichere Datierung in (früh)flavische Zeit er
lauben würden1613.

Umgekehrt präsentiert sich die Situation beim 
Vergleich der Münzen, welche der Phase III.4 zu
zuweisen sind. Östlich von NZ4 handelt es sich bei 
den jüngsten Münzen aus dieser Phase um Stücke, 
die unter Claudius geprägt wurden1614. Die beiden 
Münzen Mü527 und Mü533 zeigen zudem deutliche Zirku
lationsspuren, während dies bei den beiden anderen 
aufgrund ihrer Korrosion nicht zu beurteilen ist. Sie 
ergeben dementsprechend nicht viel mehr als einen 
tpq von 41 n. Chr., wobei unklar ist, wie viel später 
die Münzen in den Boden gelangten.

Im Bereich der Parzellen 16, 18, 20 und 22 stellen 
hingegen zwei unter Nero sowie eine unter Vespasian 
emittierte Münze die jüngsten Münzen dar. Der in 
den Jahren 66/67 n. Chr. geprägte Dupondius Mü570 
lag auf dem in Phase III.4 in Parzelle 16 als  Gehniveau 
genutzten Kiesboden Sch351. Er zeigt leichte bis 
mittlere Abnutzungsspuren, sodass er wohl erst nach 
einer gewissen Zeit in bzw. auf den Boden Sch351 ge
langte. Aus der Brandschuttschicht Sch531 stammen 
die Münzen Mü566 und Mü573. Erstere ist ein um 65 n. Chr. 
geprägter As des Nero, während die zweite die unter 
Vespasian 71 n. Chr. geprägten Sesterzen imitiert. Der 

As zeigt nur leichte Umlaufspuren, wurde allerdings 
halbiert1615. Demnach kann der Brand der Phase 
III.4 westlich von NZ4 frühestens 66/67 n. Chr. er
folgt sein, während die Aufräum arbeiten nicht vor 
71 n. Chr. erfolgt sein können.

Ein Zusammenzug der Datierungshinweise der 
Keramik und der Numismatik liefert demnach deut
liche Belege, dass die Brandschuttschichten beid 
seits der Störung NZ4 in frühflavische Zeit datieren 
und es sich entsprechend um dasselbe Ereignis han
delt.
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Eine zweite mögliche Verbindung der beiden Are
ale stellen die grossflächigen Planien Sch5 östlich 
bzw. Sch294 westlich von NZ4 dar. Sie bestehen aus 
umgelagertem BHorizont und dienen jeweils als 
Bauplanien für die Häuser 12.2, 14.2 und 16.2. Planie 
Sch5 kann über weite Teile der Parzellen 12 und 14 
beobachtet werden, während sich Sch294 auf die öst
liche Hälfte von Parzelle 16 beschränkt. Trotz  eines 
deutlichen Niveauunterschiedes von 30 cm – der 
allerdings gut mit der Geländestufe im Bereich von 
Parzelle 14 erklärt werden kann1616 – dürfte es sich 
dabei um dieselbe Planie handeln. Dem nach dürfte 
auch der Übergang von Phase III.1 zu III.2 auf bei
den Seiten der Störung NZ4 zeitgleich erfolgen.

Für die Übergänge von Phase III.2 zu III.3 und spä
ter zu Phase III.4 ist dies nicht zu belegen, entspre
chende stratigrafische Hinweise fehlen. Zudem be
legt die eindeutig verschobene Bauphase III.3/4 bei 
Gebäude 8.4 die Existenz zeitlicher Diskrepanzen. 
Da sich diese Bauphasen aufgrund der Datierung 
auf nur rund 30 Jahre zwischen 40 und 70 n. Chr. er
strecken1617, ist eine feinchronologische Gliederung 
mithilfe der zur Verfügung stehenden absolutchro
nologischen Mittel nicht möglich1618. Aufgrund des 
quartierweiten Brandes ist hingegen der Phasenüber
gang von Phase III.4 wiederum absolut gleichzeitig. 
Die Frage, ob der Neubau aller Bauten der Phase 
III.5 zeitgleich erfolgte, ist aufgrund der nur spärlich 
erhaltenen Befunde schwierig zu beantworten1619. 
Eine Bauabfolge ist zumindest für die Parzellen 8, 10, 
12 nachweisbar, da Mauer M15 zu den Mauern M3 
und M16 Stossfugen aufweist. Aussagen darüber, 
wie gross der zeitliche Abstand zwischen der Errich
tung der verschiedenen Gebäude ist, sind allerdings 
mangels in situ erhaltener Schichten nicht möglich. 
Dasselbe gilt auch für den Auflassungszeitpunkt der 
Gebäude.

1 . 2  A N G E WA N D T E  M E T H O D I K  FÜ R  D I E 
A B S O L U T E  D AT I E R U N G

Der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt auf 
der Auswertung und Darlegung der Baubefunde 
der Parzellen 4 – 22. Daneben sollten die Befunde 
aber auch absolutchronologisch eingeordnet wer
den. Eine umfassende Auswertung des keramischen 
Fundmaterials, welche über den Vergleich mit gut 
datierten Referenzensembles für jede Parzelle eine 
Datierung der einzelnen Phasen erlaubt hätte, war 
nicht möglich1620. Eine entsprechende Vorlage wäre 
eine eigenständige Forschungsarbeit von vergleich
barem Umfang gewesen, wozu weder die personellen 
noch die finanziellen Mittel zur Verfügung standen. 
Um das gesteckte Ziel trotzdem erreichen zu können, 
wurden zwei Wege eingeschlagen: Einerseits wurde 

bei Parzelle 12, die zu Beginn der Arbeit im Sinne 
einer Testparzelle untersucht wurde, eine repräsen
tative Auswahl des stratigrafisch sicher zuweisbaren 
keramischen Fundmaterials1621 gesichtet und be
stimmt1622. Dabei wurden die Fundkomplexe aus der 
porticus nach Begutachtung einer Stichprobe ausge
schlossen, da sie meist nur eine sehr geringe Anzahl 
an verwertbaren Scherben lieferten. Andererseits 
wurden vereinzelt weitere Fundkomplexe durchgese
hen, um auch stratigrafisch nicht verknüpfte Befunde, 
insbesondere im Hinterhof der Parzellen, einordnen 
zu können1623.

Eine detaillierte Aufnahme der gesamten Keramik 
inklusive Katalog und Tafeln wurde in Anbetracht der 
Fokussierung der Fragestellung auf eine Datierung 
als nicht zielführend erachtet. Entsprechend wurden 
in Anlehnung an Vorschläge insbesondere der fran
zösischsprachigen Keramikforschung zur Quantifi
zierung der Keramik die Randscherben sowie in ge
wissen Fällen diagnostische Scherben ausgezählt1624. 
Da die Keramik nur teilweise inventarisiert ist, war 
eine umfassende Passscherbensuche und damit die 
Berechnung einer gesicherten Mindestindividuen
zahl (MIZ) nicht möglich. Die hier angegebenen 
MIZZahlen (als RSMIZ bezeichnet) sind deshalb 
mit einer gewissen Vorsicht zu behandeln1625. Da 
das Verfahren aber innerhalb der Arbeit konsequent 
angewandt wurde, ist ein Vergleich der vorgeleg
ten Komplexe statthaft. In einzelnen Fällen waren 
wichtige Typen nur durch diagnostische Scherben 
vertreten. Diese wurden ebenfalls erfasst, fliessen 
aber nicht in die RSMIZ ein, sondern wurden sepa
rat gezählt1626. Die daraus resultierende erweiterte 
Mindestindividuenzahl wird in den Tabellen mit der 
Abkürzung EMIZ bezeichnet. Insgesamt wurden 402 
Fundkomplexe durchgesehen, davon enthielten 256 
FK Randscherben bzw. diagnostische Scherben. Da 
aus Phase III.5 nur wenig stratifiziertes Fundmaterial 
zur Verfügung stand und zur Präzisierung des Be
siedlungsabbruches ein Überblick über die jüngsten 
Funde erreicht werden sollte, wurden zudem 49 der 
58 Fundkomplexe aus den Deckschichten Sch70 und 
Sch131 im Bereich der Grabung WindischBachtha
len 2006 – 2007 (V.006.2) durchgesehen. Von diesen 
konnten in 43 Komplexen Rand und diagnostische 
Scherben aufgenommen werden. Zudem wurden alle 
Töpferstempel aus den bearbeiteten Fundkomplexen 
der Parzelle 12 aufgenommen1627.

Die Typochronologie der römischen Keramik ist 
für das 1. Jh. n. Chr., insbesondere auch in Vindo-
nissa, gut abgesichert1628. Zum Vergleich und zur ab
solutchronologischen Einordnung steht ein breites 
Spektrum an gut datierten Referenzensembles zur 
Verfügung, die verschiedentlich zusammengestellt 
wurden1629. Entsprechend wird hier auf eine entspre
chende Präsentation verzichtet. Auf dieser Grund
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lage basiert die Zusammenstellung der wichtigsten 
Keramiktypen und ihrer Datierung in ▶ 352. Für die 
Untersuchungen zum Verhältnis einzelner sich ab
lösender Keramikformen sowie zum Verhältnis von 
Keramikgattungen zueinander wurden die Werte der 
EMIZ verwendet.

Als zweite Datierungsschiene werden die Mün
zen herangezogen1630. Einerseits liefern die Münzen 
einen tpq für die Befunde, aus denen sie stammen. 
Andererseits kann die Gesamtheit der stratifizierten 
Münzen pro Phase herangezogen werden und der 
prozentuale Anteil der einzelnen Prägeherren bzw. 
bestimmter Münztypen mit stratifizierten bzw. fund
komplexdatierten Münzensembles der näheren Um

gebung verglichen werden. Herangezogen werden 
dazu folgende Komplexe:
 – Die befundbezogenen Münzen aus dem Legions

lager Vindonissa, aufgeteilt in die beiden Holzbaupe
rioden ältere und jüngere HP sowie die Steinbaupe
rioden SP1 und SP21631. Bei den Münzkurven der 
älteren HP sowie der SP1 ist aufgrund der kleinen 
Anzahl von 24 bzw. 30 Stücken bei der Interpretation 
allerdings Vorsicht geboten.
 – Das Münzensemble aus den in tiberischclaudi

scher Zeit belegten Kastellen von Tenedo1632.
 – Die befundbezogenen Münzen aus dem tiberi

schen Camp B und dem claudischneronischen 
Camp A von Argentovaria1633.
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1630 Zum Vorgehen bei der Bearbeitung der Münzen vgl. Kap. V.1.1.  
1631 Es wurden die stratifizierten Münzen aus folgenden Publikatio-
nen aufgenommen: Meyer-Freuler 1989; Meyer-Freuler 1998; Hagen-
dorn u. a. 2003; Flück 2007; Benguerel u. a. 2010 und Doppler 2013. 
Die Münzbestimmungen erfolgten durch H. Doppler.  1632 Zwar 
stammen aus dem Kastellareal auch zwei Münzen des Nero, die Bear-
beiter sehen sie aber als Spuren einer spärlichen Nachnutzung im Kas-
tellareal, da alle weiteren Funde ein Nutzungsende des Kastellareals in 
claudischer Zeit nahelegen (Hänggi u. a. 1994, 350 f., 422 f.). Für die 
Münzkurve wurden die 68 eindeutig aus den Kastellen stammenden 
Münzen verwendet (S. 361). Gemäss Münzliste (S. 363 – 367) stam-
men insgesamt 98 Münzen aus dem Kastellareal, die Unterschiede 
der Prozentwerte zur verwendeten Liste (der stratifizierten Münzen?) 
sind unbedeutend. Die Münzen wurden von H. Doppler bestimmt.  
1633 Verwendet wurden die in Tab. 15 jeweils für Camp A und Camp 
B angegebenen Stückzahlen (Popovitch 2009, 247).  1634 Aufge-
nommen wurden die in Deschler-Erb u. a. 1991 und Fischer 2008 
publizierten stratifizierten Münzen. Dazu wurden mithilfe der Daten-
bank «Münzen online» des IFS (<https://www.fundmuenzen.ch/
dienstleistungen/datenbanken/muenzen.php> [Stand: 8.06.2017]) 
die stratifizierten Münzen der Grabung 1974.003 herausgesucht, ba-
sierend auf den Angaben bei Fischer 2008. Zur Datierung der Lager 
in der Unterstadt zuletzt Grezet 2014, 58 bes. Anm. 13.  1635 Peter 
2001, 121 f. Abb. 65. Eine Ergänzung dieser Resultate mit neueren Fun-
den ist im Detail leider noch nicht erfolgt, damals festgestellte Trends 
scheinen sich aber auch bei den nach 1972 gefundenen Münzen zu be-
stätigen. Freundliche Mitteilung M. Peter, Römerstadt Augusta Rau-
rica.  1636 Auf Vergleiche mit dem ebenfalls nach Phasen vorgelegten 
Komplex aus Oberwinterthur-Unteres Bühl (Brem 2009) musste ver-
zichtet werden, da die Nominale nicht angegeben sind, sodass keine 
sicheren Kurven des Aesumlaufs erstellt werden konnten.  1637 Der 
für diese Fragestellung sehr interessante Vergleich mit der Münzkurve 
der Bereiche der Grabungen Windisch «Vision Mitte» 2006 – 2009 
südlich der Strasse ist leider nicht möglich, da diese Münzen noch 
in Bearbeitung sind.  1638 Nicht auszuschliessen ist auch, dass der 
Stras senkies erst nachträglich, infolge der Setzungsprozesse in der 
Grubenverfüllung, über diese zu liegen kam.  

 – Die befundbezogenen Münzen aus den (tiberisch)
claudischen Militärlagern in der Unterstadt von Au-
gusta Raurica1634.
 – Die Fundmünzen aus fundkomplexdatierten En

sembles des 1. Jh. n. Chr. aus Augusta Raurica, aufge
teilt in vier Zeitstufen1635.

Um einen Vergleich mit den Münzkurven aus 
Augusta Raurica zu ermöglichen, die sich auf den 
Aesumlauf beziehen, wurden die Denare und die 
unbestimmbaren Münzen bei den Kurven der hier 
vorgelegten Ensembles ausgeschlossen, sodass die 
nZahlen der Kurven teilweise nicht mit der Gesamt
zahl der pro Phase gefundenen Münzen bzw. den in 
den Publikationen angegebenen Gesamtzahlen über
einstimmen1636.

Mithilfe der Gesamtmünzkurve soll schliesslich 
das Ende der Nutzung des Geländes als Siedlungs
areal erfasst werden. Zwar ist aufgrund der mit Si
cherheit bis in die heutige Zeit ununterbrochenen 
Nutzung der Strasse sowie der fortgesetzten Sied
lungsnutzung im Bereich südlich der Strasse mit 
einem geringen, aber kontinuierlichen Münznieder
schlag auch nach Auflassung der Siedlung zu rechnen. 
Dieser dürfte aber nur einen marginalen Einfluss auf 
die Gesamtkurve haben1637.

1 . 3  D AT I E R U N G  D E R  S T R A S S E N  S 2 –  S 8

1 . 3 .1  R E L AT I V C H R O N O L O G I S C H E  V E R K N Ü P F U N G E N 
M I T  D E N  B A U P H A S E N  N Ö R D L I C H  D E R  S T R A S S E

Eine stratigrafische Verknüpfung der einzelnen 
Strassenphasen mit den Bauphasen der Überbauung 
ist nur punktuell möglich. Entweder waren nämlich 
die direkten Schichtanschlüsse durch die Steinbau
befunde bzw. Kanal K1 und K2 durchschnitten (Par
zelle 12 bzw. Parzelle 16, 18, 20 und 22) oder die 
dokumentierten Profile verliefen exakt über die wohl 
in Horizont I gehörenden Materialentnahmegruben 
G8.32, G8.33, G10.1, G18.2 und G22.1, sodass diese 
teilweise massiven Senkungen eine Beurteilung er
schwerten.

Einzelne punktuelle Verknüpfungen waren trotz
dem möglich. So zieht die Strasse S2 ganz knapp 
über die obere Verfüllung der Grube G8.32 ▶ 52 
hinweg, sodass sie jünger als die Anlage der Grube 
sein muss1638. Strasse S3 ist nicht eindeutig mit Be
funden der Überbauung zu korrelieren, dürfte aber 
am ehesten in Phase III.1 angelegt worden sein, wie 
Profil ▶ Beilage 7 nahelegt. Eine eindeutige stratigrafi
sche Verknüpfung besteht erst zwischen Strasse S4 
und den Portikusböden Sch300/314/323 der Phase 
III.2 aufgrund des Abtiefungsniveaus von Kanal K2 
▶ Beilage 13, wobei sich dieser Bezug auf den westli
chen Bereich beschränkt. Da die Anlage der Strasse 
S5 noch mit Kanal K2 rechnet und die nachfolgende 
Strasse S6 auf den Portikusboden Sch307 der Phase 
III.4 ▶ Beilage 12 Bezug nimmt, muss S5 gleichzei
tig bzw. während Phase III.3 angelegt worden sein. 
Bei Kanal K1 präsentiert sich die Situation weniger 
eindeutig, indem dieser zwar klar mit Strasse S6 in 
Verbindung zu bringen ist, eine Verknüpfung mit 
Schichten der Phase III.4 kann allerdings nicht ein
deutig hergestellt werden (vgl. Kap. IV.4.5.). Auf
grund der oben erwähnten Korrelation zwischen 
Sch307 und Strasse S6 kann der Komplex Strasse S6 
/ Kanal K1 aber klar mit Phase III.4 in Beziehung 
gesetzt werden. Dass Strasse S7 gleichzeitig wie der 
Portikusboden Sch128 der Phase III.5 datiert, kann 
schliesslich im Profil ▶ Beilage 7 beobachtet werden, 
wobei dies im 5 m weiter östlich liegenden Profil ▶ Bei-
lage 6 nicht ganz eindeutig ist. Möglicherweise ist dies 
mit der bereits erwähnten späteren Errichtung von 
Gebäude 10.3 zu erklären. Wie Profil ▶ Beilage 6 zeigt, 
nimmt Strasse S8 eindeutig Bezug auf den Übergang 
zwischen Fundament und Aufgehendem der Mauer 
M18, sodass sie noch vor Auflassung der Überbauung 
angelegt wurde.

1 . 3 . 2  A B S O L U T E  D AT I E R U N G  D E R  S T R A S S E N
Für die absolute Datierung der Strassen kann 

 einerseits das Keramikensemble aus Grube G8.32 
herangezogen werden, welches als tpq für den Bau 
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1639 FK V.007.3/456.  1640 So bereits Schucany 2011, 51.  
1641 Luginbühl 2001, 212.  1642 Vgl. Kap. IV.5.  1643 In dieselbe 
Zeit datiert der Bau der ältesten Strasse der Grabung Windisch-Dorf-
zentrum 2011 – 2012 (V.011.1), vgl. Flück 2012, 58 – 61. | Zur Frage 
der Bedeutung des Militärs im Bau der römischen Reichsstrassen vgl. 
Rathmann 2003, 31 – 41.  1644 Die Strasse wurde in zwei Feldern 
vollständig gegraben. In weiteren vier Feldern wurde der nördliche 
Randbereich von Hand gegraben (Grabung Windisch-Bachthalen 
2007 – 2009 [V.007.3]). In den Grabungen Windisch-Alte Zür-
cherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2) und Windisch-Bachthalen 
2008 – 2009 (V.008.3) wurde die Strasse teilweise randlich erfasst. Der 
grösste Teil der Strasse musste aus Zeitgründen maschinell abgebaut 
werden. Vgl. Schucany 2011, 50 f.  1645 Vgl. Kap. VI.3.2.2, VI.4.2.3, 
VI.5.2.2. und VI.6.2.2.  1646 Dies konnte auch in Augusta Raurica 
beobachtet werden, allerdings u. a. aufgrund der kontinuierlich weiter-
laufenden Siedlungsentwicklung weniger deutlich (Peter 2001, 121 f. 
Abb. 65).  1647 Nicht auszuschliessen ist, dass eine Auswertung des 
weiteren Fundmaterials zusätzliche Informationen bringen könnte. 
Eine vergleichbare Untersuchung einer Strasse im Rahmen der Aus-
grabung Windisch-Spillmannwiese 2003 – 2006 (V.003.1) lieferte 
gemäss der Auswertung allerdings «trotz des Einsatzes des Metall-
detektors fast keine datierenden Objekte» (Trumm/Flück 2013, 75).  
1648 Baerlocher u. a. 2012.  1649 Vgl. Fellmann Brogli u. a. 2012, 
Abb. 5.  1650 Da J. Baerlocher die Datierung des Siedlungsanfanges 
als taq für die Datierung seiner Gräber anführt, ist bei der Anwen-
dung dieses Datierungsargumentes Vorsicht geboten (Baerlocher u. a. 
2012, 32 f.).  1651 Berke 2000, 34 f.; Hensen 2011, 167.  1652 Baer-
locher 2011, 13 – 16.  1653 Schucany 2011, 64 – 66.  1654 Ähnlich 
hatte sich auch bereits S. Wyss zum Siedlungsbeginn im Westquartier 
geäussert, allerdings anhand von weitgehend unstratifiziertem Fund-
material. Vgl. Wyss 2005b, 57.  1655 Vgl. Kap. IV.6.2 und ▶ 376 Spalte 
Windisch-Steinacker.  1656 Dass zwischen der Verfüllung einzelner 
Materialentnahmegruben und der Überbauung einige Zeit verstrich, 
zeigt etwa der Befund bei Grube G22.19 mit Humus(?)bildung an 
der OK ihrer Verfüllung. Vgl. Kap. IV.6.2.  1657 Trumm/Flück 2013, 
230 f.  1658 Zuletzt ausführlich Benguerel u. a. 2010, 184 – 188. | Vgl. 
auch Kap. VIII.1.1.  

von Strasse S2 gelten kann. Zudem wurden alle ein
deutig einer Strasse bzw. deren Kieskofferungen zu
weisbaren Münzen eruiert und bestimmt.

Da Strasse S2 über die Verfüllung von Grube G8.32 
zieht, liefert das Keramikensemble aus dieser als Ma
terialentnahmegrube anzusprechenden Grube einen 
tpq für die Anlage dieser Strasse. Der wenig umfang
reiche Fundkomplex1639 weist in spätaugusteische 
bis tiberische Zeit1640. Dies belegt insbesondere ein 
zweizeiliger Stempel des TSIProduzenten villo Ste32 , 
der in tiberische Zeit datiert1641. Daneben fehlt mit 
Ausnahme einer kleinen Wandscherbe die Terra Si
gillata völlig. Ausserdem sind als weitere datierende 
Elemente zwei TSITeller Drack 2 und zwei Schüs
seln Drack 21 in roter Ausführung mit dem frühen 
Randprofil A zu nennen. Das kleine Ensemble wird 
durch folgende chronologisch weniger empfindliche 
Stücke ergänzt, die aber gut zur vorgeschlagenen 
Datierung passen: einen orangetonigen Krug mit 
horizontal abgestrichenem Lippenrand und direkt 
unter der Lippe ansetzendem Henkel, einen Schul
terbecher sowie drei graue Töpfe, welche alle der 
Gebrauchskeramik zuzuweisen sind. Offen bleibt die 
Frage nach der Herkunft dieses Materials, zumal zu 
diesem Zeitpunkt das Areal südlich der Strasse wohl 
noch als Bestattungsplatz genutzt wurde1642. Zu den
ken ist einerseits an entsorgten Siedlungsabfall aus 
den weiter westlich zu vermutenden canabae legionis 
des Lagers der XIII. Legion, andererseits ist auch 
eine Herkunft aus dem Umfeld des Gräberfeldes 
bzw. von Handlungen im Grabkontext in Betracht zu 
ziehen. Die Datierung der Strasse S2 in spätauguste
ische Zeit ist demnach eindeutig mit der Ankunft der 
XIII. Legion im Jahre 14/15 n. Chr. in Verbindung zu 
bringen. Sie dürfte nach/bei ihrer Ankunft als Erstes 

die Strassen in der näheren und wohl auch weiteren 
Umgebung erbaut/erneuert haben1643.

Die Zusammenstellung der Fundmünzen aus 
den Kieskoffern und Nutzungsschichten der einzel
nen Strassen liefert das in ▶ 353 dargestellte Ergeb
nis. Die geringe Anzahl der Münzen ist auf den aus 
Zeitgründen nur partiell erfolgten Handabtrag der 
Strassenschichten zurückzuführen1644. Die Anzahl 
der Münzen erlaubt keine statistischen Auswertun
gen, sodass sie einzig als termini post quos gewertet 
werden können. So stützt Münze Mü222 – ein unter 
Augustus in den Jahren 16 bis 6 v. Chr. geprägter As – 
die Aussage der Keramik aus G8.32. Wie zu erwarten, 
werden die tpq bei den höherliegenden Strassen jün
ger. So stammt die erste Münze des Gaius Mü501 aus 
der Nutzungsschicht der Strasse S5; die erste unter 
Claudius geprägte Münze Mü541 liefert die Nutzungs
schicht der Strasse S7. Die ersten Prägungen des 
Nero – die Münzen Mü561 und Mü572 – stammen schliess
lich aus S8, wobei eine aus dem Kieskoffer stammt 
und die andere im Randbereich der Strasse gefunden 
wurde. Erst aus Schichten der neuzeitlichen Stras
sen S9 ff. kann schliesslich eine Prägung des Domi
tian Mü592 sowie eine noch nicht näher bestimmte 
Münze des 4. Jh. n. Chr. Mü700 beigebracht wer
den. Die durch die Münzen gegebenen termini post  
quos der Strassen sind demnach durchgehend  älter 
als die Datierungen, welche sich aufgrund des Kera
mikensembles aus Grube G8.32 bzw. der relativ bzw. 

Münzherr S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Total

Republik 1 1 5 3 3 0 3 16

Augustus 1 0 6 9 2 1 1 20

Tiberius 0 0 0 1 2 1 0 4

Gaius 0 0 1 0 0 0 0 1

Claudius 0 0 0 0 1 0 0 1

Nero 0 0 0 0 0 2 1 3

Vespasian 0 0 0 0 0 0 0 0

Titus 0 0 0 0 0 0 0 0

Domitianus 0 0 0 0 0 0 1 1

4. Jh. 0 0 0 0 0 0 1 1

Total bestimmbar 2 1 12 13 8 4 7 46

römisch, indet. 0 0 3 3 2 7 1 16

Total 2 1 15 16 10 11 8 63

353 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Fundmünzen aus den einzelnen Strassen-
schichten S2 bis S9 ff. Aufgetragen nach Prägeherr. Aus Strasse S3 wurden keine Münzen 
geborgen. Die jüngsten Münzen sind jeweils grau hinterlegt. 
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absolutchronologischen Datierungen der Bauphasen 
der Überbauung ergeben1645. Dies lässt sich mit den 
Münzensembles der Bauphasen III.1 – 5 allerdings gut 
erklären: dort dominieren ebenfalls die älteren Prä
gungen (Republik bis Augustus bzw. Tiberius). Vom 
anfänglichen Anteil von über 80/90 % am Ensemble 
der Phase III.1 sinkt der Anteil der älteren Prägungen 
auf immer noch 50/60 % in Phase III.51646. Entspre
chend ist die beobachtete Retardierung der Datie
rung bei der sehr kleinen Zahl der aus den Strassen
koffern stammenden Münzen gut zu erklären.

Demnach können die Strassen aus sich heraus 
kaum datiert werden1647; vielmehr muss aufgrund 
der stratigrafischen Verknüpfung auf die im Folgen
den ausgeführte Datierung der Bauphasen zurückge
griffen werden.

2  D I E  A N FÄ N G E  D E R  S I E D LU N G S - 
N U T Z U N G  –  D E R  Ü B E R G A N G  
V O N  H O R I Z O N T  I I  Z U  H O R I Z O N T  I I I

Die als Horizont I und II bezeichneten Zeitab
schnitte beidseits der Strasse nach Augusta Raurica 
bieten einen tpq für den Beginn der Siedlungsnut
zung des Areals. Einschränkend ist allerdings zu be
merken, dass sich die bis heute vollständig ausgewer
teten Befunde bzw. Befundgruppen auf den Bereich 
zwischen den beiden Strassen nach Augusta Raurica 
bzw. Aventicum beschränken. Damit sind einerseits 
die von J. Baerlocher bearbeiteten und publizierten 
Brandgräber der Nekropole Alte Zürcherstrasse ge
meint1648. Sie werden vom Bearbeiter ins 1. Drittel 
des 1. Jh. n. Chr. datiert und dürften von Angehöri
gen der XIII. Legion angelegt worden sein. Obwohl 
auf der nördlichen Seite der Strasse keine Gräber 
nachgewiesen sind und diese entsprechend wohl erst 
in grösserer Entfernung vom Legionslager auf dieser 
Strassenseite einsetzten1649, ist eine Nutzung des Ge
ländes als Siedlungsareal auszuschliessen. Dies grün
det auf der römischen Gepflogenheit, ausserhalb der 
Siedlung zu bestatten1650. J. Baerlocher sieht die Auf
lassung und Überbauung der Gräber am ehesten im 
Kontext des Legionswechsels von der XIII. zur XXI. 
Legion. Zum einen sind in diesem Kontext grossflä
chige Umgestaltungen im Legionslager, aber auch 
in den zugehörigen canabae einfach erklärbar. Zum 
anderen wäre eine Aufhebung der Gräber – ein reli
giöser Akt, der nur durch Priester erfolgen konnte1651 

– im Kontext des Legionswechsels und des damit ver
bundenen Wegfalls der Grabpflege durch den Weg
zug der Erben der Bestatteten naheliegend1652.

Andererseits ist ein von C. Schucany als Markie
rungsgraben interpretierter Befund zu nennen1653. 

Er schneidet die Strukturen der Grabanlagen und 
rechnet mit der zweiten römischen Strasse S3, auf 
die auch die ältesten Holzbauten der Überbauung 
nördlich der Strasse Bezug nehmen. Das Fundma
terial datiert nach C. Schucany in das zweite Viertel 
des 1. Jh. n. Chr., die jüngsten Münzen sind zwei von 
Gaius geprägte Asse mit leichten bis deutlichen Um
laufspuren. Daraus ergibt sich ein tpq von 37 n. Chr., 
wobei aufgrund der Abnutzung mit einem etwas 
späteren Verfüllungszeitpunkt zu rechnen ist. C. 
Schucany sieht die grundlegende Umgestaltung des 
Geländes vom Begräbnisplatz zur Siedlungsnutzung 
entsprechend ebenfalls im Kontext des Wechsels von 
der XIII. zur XXI. Legion1654.

Nördlich der Strasse waren mit Ausnahme der 
Materialentnahmegruben, die stratigrafisch nicht 
genauer als zu den Horizonten I bzw. II zugeordnet 
werden können, keine Befunde aus der Zeit unmit
telbar vor der Überbauung festzustellen ▶ Beilage 2. 
Von weiteren nicht näher definierbaren Aktivitäten 
zeugen einzig die Staketenlöcher, welche sich erst im 
anstehenden Boden abzeichneten. Da sie annähernd 
fundleer sind, können sie nicht datiert werden. Zu
dem bleibt unklar, ob sie von Aktivitäten während 
der Horizonte I und II stammen oder im Kontext 
der Bauaktivitäten der Phase III.1 zu sehen sind1655. 
Entsprechend könnten in einer zukünftigen Fund
auswertung allenfalls die Funde aus den Grubenver
füllungen der Materialentnahmegruben einen tpq für 
die Überbauung liefern. Da allerdings unklar ist, wie 
viel Zeit zwischen Anlage, Verfüllung und nachfol
gender Überbauung der Materialentnahmegruben 
verstrich, kann dieser tpq wenig zu einer exakten Da
tierung des Siedlungsbeginns beitragen1656.

Die bisher publizierten Ergebnisse deuten dem
nach auf einen Zusammenhang zwischen dem Le
gionswechsel von der XIII. zur XXI. Legion und 
dem Nutzungswechsel im untersuchten Areal hin. 
Wie die jüngst publizierte Auswertung zur Grabung 
WindischSpillmannwiese 2003 – 2006 (V.003.1) 
allerdings zeigt, dürfte die XXI. Legion bei ihrem 
Einzug ins Lager die Bauten der XIII. Legion anfäng
lich weiter genutzt und erst später in Stein erneuert 
haben1657. Entsprechend sind zu Beginn der Statio
nierungszeit der XXI. Legion kaum Umgestaltungen 
zu erwarten, die derart massive Auswirkungen auf 
den Bereich der canabae hätten, wie sie am Übergang 
von Horizont II zu Horizont III zu beobachten sind. 
Vielmehr ist – wie in Kap. VIII.1.1.1 noch weiter aus
geführt werden wird – der Übergang von der älteren 
zur jüngeren HP des Legionslagers, und damit das 4. 
Jahrzehnt des 1. Jh. n. Chr., als Zeitpunkt für diesen 
Übergang in Betracht zu ziehen. Die im Zuge dieser 
Umbauten erfolgenden Verschiebungen der Lager
grenzen könnten viel eher auch zu Umwälzungen im 
Bereich der Lagervorstädte geführt haben1658.
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1659 Zusammenfassende Überlegungen zur Parzellierung vgl. 
Kap. VII.1.  1660 Ähnlich in Iuliomagus auf Parzelle VI, Phasen 1 und 
2. Vgl. Homberger 2013, 66 f.  1661 Pauli-Gabi u. a. 2002, 76 – 77. Für 
übergreifende Überlegungen Vgl. Kap. VII.1.  1662 Parzellen 12, 18 
und 22.  1663 Für die Dreifachfassgrube wäre, analog zur Situation 
in Phase III.3 – 4 auf Parzelle 12, auch an eine Verwendung als Ger-
bergrube zu denken. Eine Analyse des archäobiologischen Fundma-
terials, welches diese These allenfalls stützen könnte, steht noch aus.  
1664 Zur Frage der Interpretation der Bautechnik mit Pfostengräb-
chen als Bautechnik militärischen Ursprungs vgl. zusammenfassend 
Sieler 2009, 142 – 144 mit Verweis auf ältere Literatur.  1665 Vgl. 
ausführliche Überlegungen dazu in Kap. VII.3.  1666 Beispiele zu-
sammengestellt bei Hagendorn/Pauli-Gabi 2005, Anm. 76 und 77, 
dort auch Verweis auf vergleichbare Phänomene im frühneuzeitlichen 
Amerika, S. 111 und Anm. 78. | Vergleichbare Aussagen und weitere 
Beispiele bei Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 102 und Anm. 137. | Seit-
her sind weitere Beispiele dazugekommen: Augusta Raurica: Schwarz 
2004, 315 f.; Straumann 2011, 32 – 46; Augusta Vindelicum: Tremmel 
2012, 97 – 99; Eisenberg: Bernhard u. a. 2007, Häuser 3, 5 – 9; Iulioma-
gus: Homberger 2013, 84; Tasgetium (Eschenz TG): Benguerel u. a. 
2014, 182; Walheim: Kortüm/Lauber 2004, 446.  1667 Hagendorn/
Pauli-Gabi 2005, 112 f.  1668 Hagendorn/Pauli-Gabi 2005, 104. Ver-
gleiche auch Kap. VII.4.1.  1669 Vgl. Kap. IV.7.9.2.  

3  D I E  E R S T E N  G E B ÄU D E  U N D  I H R E 
DAT I E R U N G 

3 .1  D I E  E R S T E N  G E B Ä U D E , I H R E  B A U W E I S E 
U N D  N U T Z U N G

Bereits der ersten Überbauung ▶ Beilage 17 liegt die 
für die gesamte Zeit der Siedlungsnutzung gültige 
Parzellierung zugrunde1659. Allerdings sind einzelne 
Parzellen nicht oder nicht vollständig überbaut. So 
wurde auf Parzelle 10 mit Sicherheit noch kein Ge
bäude errichtet; auf Parzelle 16 dürfte erst ein kleines, 
wohl nur aus einem Raum bestehendes Gebäude für 
eine Schmiede gestanden haben1660. Daneben wur
den offenbar mehrere Gruben angelegt. Die exakte 
Ausdehnung des auf Parzelle 14 errichteten Gebäu
des ist nicht zu eruieren, während das Gebäude auf 
Parzelle 20 nur zwei Drittel der Parzellenbreite nutzt.

Die gesamte Breite der Parzellen wird hingegen 
von den Gebäuden auf Parzellen 8, 12, 18 und zumin
dest im vorderen Drittel auch auf Parzelle 22 ausge
nutzt. Die in ihrer Länge zu beurteilenden Gebäude 
auf Parzelle 8 und 18 erreichen Längen von 23,4 bzw. 
24,6 m; das Gebäude 22.1 erstreckt sich sogar über 
28,7 m. Die beiden Gebäude auf Parzelle 12 und 20 
dürften etwas kürzer sein. Bei Gebäude 16.1 beträgt 
die Länge nur wenige Meter ▶ 354. Einzig Gebäude 
18.1 ist mit Sicherheit mit einer porticus ausgestattet. 
Dass eine solche aber von Beginn der Siedlungsnut
zung an vorgesehen war, belegt die Lage der Gebäu
defronten, welche bereits auf derselben Flucht wie 
die der nachfolgenden Gebäude angelegt wurden. 
Dies ist ein Hinweis auf die auch in anderen römi
schen Siedlungen nachweisbare übergeordnete Pla
nung, welche schon zu Beginn der Siedlungsnutzung 
die Gliederung der Siedlungsfläche bestimmte1661. 
So geht etwa auch Th. PauliGabi davon aus, dass für 
das von ihm untersuchte Westquartier in Vitudurum 
von Beginn der Besiedlung weg Baulinien festgelegt 
worden waren.

Die Gebäude wurden in unterschiedlichen Bau
techniken errichtet: Während auf Parzelle 8, 14, 16 
und wohl auch Parzelle 18 reine Pfostenbauten stan
den, wurden die Gebäude 12.1a bzw. 12.1b und 20.1 
in einer Mischbauweise aus Pfosten und Ständerbau 
errichtet. Bei Gebäude 22.1 wurde zumindest der 
rückwärtige Gebäudeflügel in Pfostengräbchen er
richtet. Soweit die Innengliederung beurteilt werden 
konnte, ist meist eine Gliederung in einen kürzeren 
Frontbereich, der etwa einen Viertel bis einen Drit
tel des Gebäudes umfasst, und einen hinteren Teil 
erkennbar. Weitere Unterteilungen sind möglich, so 
ist der Frontbereich in drei Fällen in einen schma
leren und einen breiteren Raum aufgeteilt1662. Bei 
Gebäude 18.1 war auch im hinteren Teil ein schma

ler Raum – wohl ein Erschliessungskorridor für Be
reich E – entlang der Ostwand vorhanden. Die In
nenwände sind meist ebenfalls in Pfostenbautechnik 
errichtet. Eine Ausnahme stellt der Befund bei Ge
bäude 12.1b dar. Als Unterlage für die Innenwände 
dienten offenbar die bis zu 0,5 m breiten Geröllset
zungen Fu12.2 und Fu12.3.

Im Inneren der Gebäude kann im Frontbereich 
der Parzellen 8, 12 und 14 je eine Feuerstelle, Fs8.6, 
Fs12.1 und Fs14.1, beobachtet werden. Für die Par
zellen 12 und 14 sind ausserdem im hinteren Bereich 
ebenfalls Feuerstellen nachgewiesen. Neben den zur 
Schmiede auf Parzelle 8 gehörenden Werkgruben 
G8.5 und G8.6 konnten in Parzelle 14 mit Grube 
G14.1, in Parzelle 18 mit Grube G18.9 und in Parzelle 
22 mit den vermutlich in diese Phase gehörenden 
Gruben G22.15 und G22.17 Grubenbefunde festge
stellt werden. Insbesondere die Gruben in Parzelle 18 
und 22 sind von ihrer Konstruktionsweise her – ver
mutlich mit eingelassenen Fässern – am ehesten als 
Vorratsgruben anzusprechen1663.

Die mit 0,4 – 0,6 m Durchmesser recht mächtigen 
Pfosten der Westwand von Gebäude 8.1 belegen – in 
Anbetracht des langrechteckigen Grundrisses – eine 
Giebelständigkeit für dieses Gebäude. Bei allen an
deren Gebäuden ist dies nicht mit Sicherheit zu beur
teilen. Da aber einzig auf der Parzellengrenze 12/14 
eine gemeinsame Wand nicht ausgeschlossen werden 
kann, könnten auch alle anderen Gebäude giebel
ständig gewesen sein. Die in der Folge notwendigen 
Traufgassen zwischen unmittelbar benachbarten Ge
bäuden – den Parzellen 12/14 sowie 18/20 – sind 
nur im Falle der Traufgasse T zwischen Parzelle 18 
und 20 einigermassen eindeutig nachweisbar. Diese 
scheint in der Folge für die gesamte Dauer der Über
bauung Bestand gehabt zu haben. Für die Parzellen
grenze 12/14 ist sie aufgrund der Befunde weder 
eindeutig zu belegen noch auszuschliessen. Für das 
kleine Gebäude auf Parzelle 16 ist wohl von einem 
Pultdach auszugehen.



383 vor den toren von vindonissa  VI  BAULICHE ENT WICKLUNG UND DATIERUNG  3   D I E  E R S T E N  G E B Ä U D E

Gebäude 22.1 unterscheidet sich schliesslich deut
lich von den Gebäudegrundrissen in dieser, aber 
auch in allen nachfolgenden Phasen. Zusammen mit 
der Tatsache, dass es sich um einen Pfostengraben
bau1664 handelt – den einzigen Fall eines ganzen Ge
bäudeteils im untersuchten Quartier –, sind als Er
bauer militärische Bauleute denkbar. Seine Funktion 
wie auch der Gesamtgrundriss legen eine Ansprache 
als mansio oder hospitium nahe. Sollte die These der 
Beteiligung des Militärs am Bau des Gebäudes kor
rekt sein, ist eine Verbindung des Gebäudes zum cur-
sus publicus denkbar1665.

Insgesamt kann die Phase III.1 als Pionierphase 
bezeichnet werden. Erste Gebäude wurden errichtet, 
und zwar meist in Pfostenbauweise. Dies entspricht 
der Befundsituation in anderen römischen Siedlun
gen – Lousonna, Augusta Raurica, Vitudurum, Lopo-
dunum, Walheim, Eisenberg (D), Augusta Vindeli-
cum (Augsburg, D) und Iuliomagus –, wo Gebäude 
in den frühesten Phasen, unabhängig von der abso
luten Datierung des Siedlungsbeginns, ebenfalls in 
Pfostenbauweise errichtet wurden1666. Die von A. 
Hagendorn und Th. PauliGabi aufgestellte These, 
dass der Pfostenbau im Kontext von Pionierphasen 
die bevorzugte Bautechnik ist, scheint sich damit zu 
bestätigen1667. Er ermöglicht schnelles, unkompli
ziertes Bauen. Darin fügt sich auch Gebäude 22.1 gut 
ein, handelt es sich doch bei den Pfostengräbchen 

gemäss den Überlegungen von A. Hagendorn um 
die militärische Variante dieser Pionierbauweise1668. 
Die Schmiede auf Parzelle 16 könnte schliesslich ein 
Teil der Bauinstallation für die umliegenden Bauten 
sein; darin wären Werkzeuge geschärft sowie Bau
eisen hergestellt worden. Ebenfalls Teil der Bauin
stallation könnte der Pfostenbefund aus den Pfosten 
Pf20.17 – Pf20.21 sein, falls es sich tatsächlich um die 
Überreste eines Sägebocks handelt. Allerdings ist 
auch ein Zusammenhang mit einem holzverarbei
tenden Gewerbe auf Parzelle 20 denkbar, zumal eine 
Ansprache als Installation für die Herstellung von 
Teucheln neben weiteren Interpretationen denkbar 
ist1669. Die Schmiede in Gebäude 8.1 dürfte hingegen 
eher Zeugnis eines im Gebäude ansässigen Hand
werkers sein, der bzw. vielleicht dessen Nachfahre/
Nachfolger auch in den darauffolgenden Phasen dort 
tätig blieb.

In den Hinterhöfen dürften einzelne der zurzeit 
nicht näher als in Horizont III datierbaren Gruben 
bereits in dieser Phase angelegt worden sein. Mit 
Sicherheit ist dies nur für die Gruben G8.28, G12.6, 
G12.8, G14.9 und G14.10 zu belegen. Aus prakti
schen Überlegungen ist aber bereits für diese Phase 
zwingend mit Latrinen in den Hinterhöfen zu rech
nen. Als Abgrenzung zwischen den Parzellen 12 und 
14 ist Gräbchen Gn12.9 zu interpretieren, während 
Gräbchen Gn12.10 mit seinem Verlauf in der Fallli

Gebäudebreiten, Gebäudelängen in m, Breitenlängenverhältnisse Fläche der Grundrisse (in m2)

Parzellen-
breite

Breite 
Ph. III.1

Länge  
Ph. III.1

Verhältnis 
B:L

Breite 
Ph. III.2

Länge  
Ph. III.2

Verhältnis 
B:L

Breite 
Ph. III.3

Länge 
Ph. III.3

Verhält-
nis B:L

Breite    
Ph. III.4

Länge     
Ph. III.4

Verhält-
nis B:L

Breite     
Ph. III.5

Länge  
Ph. III.5

Verhält-
nis B:L

Ph. III.1  Ph. III.2 Ph. III.3 Ph. III.4 Ph. III.5 

Parzelle 3? -

Parzelle 4 8,3?

Parzelle 5 10,7

Parzelle 6 7,7?

Parzelle 7 6,3

Parzelle 8 7,9? 7,9? 23,4 1:3 7,9? 22,7 1:2, 8 7,9? 22,4 1:2, 8 7,9? <24 1:3 7,9? 17,3 1:2,2 185 179 177 <190 137

Parzelle 9 11,3

Parzelle 10 9,2 - - - 8,6 15 1:1,7 8,6 15 1:1,7 8,3 ≈ 17 1:2,1 9,1 16,9 1:1,9 - 129 129 141 154

Parzelle 11 9

Parzelle 12 9, 8 9,3 12,6 –19 1:1,3–1:2 10 21 1:2,1 10 23, 8 1:2,1 10 23, 8 1:2,4 9,6 24,4 1:2,6 117–177 210 238 238 234

Parzelle 13 7,2

Parzelle 14 11,6 - <13,3 - 11,6 12,4 –16,6 1:1,1–1:1,4 11,6 17,6 1:1,5 11,6 17,6 1:1,5 - - <154 14 4 –193 20 4 20 4 -

Parzelle 15 7, 8

Parzelle 16 10,6 <4 <6,2 2:3 10,6 14,5 1:1,4 11,4 <16 <1:1,4 11,4 <19 <1:1,7 11,4 <14,2 <1:1,3 <24 154 <182 <182 <162

Parzelle 17 6,9

Parzelle 18 10,7 9, 8 24,6 1:2,5 10,7 <19,5 <1:1,8 <9,7 <19 <1:1,8 10,7 <10,4 <1:1 10,7 - - 241 <209 <190 <111 -

Parzelle 19 10,3

Parzelle 20 11,1 7,1 <16,4 1:2,3 11 <16,4 <1:1,5 11 <16,4 <1:1,5 11 <16,4 <1:1,5 - - - <116 <180 <180 <180 -

Parzelle 21 7,4

Parzelle 22 11,4 <7,5 <19,6 –28,7 1:2,4 –1:3, 8 11,4 <17,4 <1:1,5 11,4 <16,4 <1:1,4 11,4 <24 <1:2,1 11,4 <14,6 <1:1,3 <156 <198 <187 <274 <166

Parzelle 24 (10,6)

Parzelle 26 (10,6)

Parzelle 28 (10,6)

Parzelle 30 (10,6)

Durchschnitt sichere Parzellenbreiten nördlich der Strasse 10,629

Durchschnitt aller gesicherten Parzellenbreiten 9,456

354 Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008. Zusammenstellung der Gebäudelängen und -breiten, des daraus resultierenden Verhältnisses sowie der ungefähren Grundrissflächen. 
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1670 So etwa im römischen Kastellvicus von Groß-Gerau (Wenzel 
2009, 184, bes. Anm. 703).  1671 Diese Gruppe umfasst die italischen 
TS-Formen, insbesondere des sogenannten Service II. Vgl. Schucany 
1996, 68 f.  1672 Die Produktion dieses Töpfers datiert in die Zeit 
zwischen 10 v. und 30 n. Chr. (Oxé u. a. 2000, Ateius, Nr. 267 – 271; 
Genin 2007, 525).  1673 Wobei in den Keramikensembles von C. 
Schucany in Aquae Helveticae kein Gefäss des Typs Drag. 11 vertreten 
ist.  1674 Oxé u. a. 2000, Nr. 267 – 271. Für eine ausführliche Darstel-
lung des sogenannten Ateius-Problems mit umfassender älterer Lite-
ratur vgl. Rudnick 1995, 83 – 86.  1675 Oxé u. a. 2000, 267.22; 270.6 
(und weitere). Aufgrund einer Autopsie schliesst S. Reuter zumindest 
Pisa als Herstellungsort aus. Freundliche Mitteilung S. Reuter, KAAG.  
1676 Auch im claudischen Ensemble der 7. Hp der Ausgrabung Win-
disch-Breite 1996 – 98 (V.96.8) sind Kelche Drag. 11 noch vertreten 
(Meyer-Freuler 2003, 348 f.).  1677 Vindonissa: Meyer-Freuler 2013, 
Abb. 295; Meyer-Freuler 2003, 346; Meyer-Freuler 1998, Abb. 32. | 
Aquae Helveticae: Schucany 1996, Abb. 48.  1678 Zu dieser Gruppe 
gehören die frühen Hofheim-Formen Hofheim 1, 5, 8, 9 sowie Drag. 
15, 17, 24, 29 und 30. Vgl. Schucany 1996, 68 f.  1679 Das jeweils frü-
heste Auftreten dieser Formen für Vindonissa zusammengestellt bei 
Wyss 2005a.  1680 So z. B. in Bauphase 4 der Grabung Windisch-
Königsfelden (Feuerwehrmagazin) 1976 (V.76.3), vgl. Meyer-Freuler 
1998, Abb. 32.   1681 Schucany 1996, 95.  1682 Schucany 1996, 94 
und Abb. 79.  1683 Zur Problematik der Typologie der Schüsseln 
Drack 20/21 ausführlich Trumm 2002, 66 – 70 und Jauch 1997, 45 – 50 
mit Verweisen auf ältere Literatur. Als definitorisches Kriterium wird 
in der vorliegenden Arbeit die Präsenz bzw. Absenz einer Profilierung 
der Randlippe herangezogen, zumal sich die Auswertung praktisch 
ausschliesslich auf Randscherben beschränkt. Die Schüsseln Drack 21 
mit profiliertem Rand werden zudem in drei Untergruppen (21A, 21B 
und 21C) aufgegliedert, welche sich an den Ausführungen bei Schu-
cany 1996, 118 orientieren.  1684 Mit 169 Randscherben liefern sie 
annähernd die dreifache Menge der eben besprochenen nutzungszeit-
lichen Befunde.  1685 Etwas irritierend ist, dass die als Vorbild für die 
Drack 19 geltende Schüssel Hofheim 12 hingegen noch nicht im Fund-
material vertreten ist. Dies konnte C. Schucany in Aquae Helveticae al-
lerdings ebenfalls konstatieren (vgl. Schucany 1996, 97).  1686 Zu-
sammenfassend zur TS-Entwicklung im 1. Jh. n. Chr. und den sich 
ablösenden Services vgl. z. B. Meyer-Freuler 2013, 340 – 342 mit Ver-
weisen zu weiterer Literatur. | Düerkop/Eschbaumer 2007, Tab. 4.  

nie des Hanges zudem als Drainagegräbchen gedient 
haben dürfte. Abgrenzungen von Hinterhöfen, ins
besondere auf Parzellengrenzen, aber auch an ihrer 
Rückseite wurden in Siedlungen mit vergleichbaren 
Siedlungsstrukturen verschiedentlich beobachtet, sei 
dies in Form von Gräbchen oder von Pfostenreihen 
von Zäunen1670. Eine Abgrenzung zu Parzelle 10 ist 
noch nicht notwendig, da diese noch nicht überbaut 
ist, wie auch das Übergreifen der Grube G8.29 über 
die Verlängerung der Wandflucht von Gebäude 8.1 
zeigt. Bei den Parzellen 14 – 22 hingegen ist ihr Feh
len möglicherweise mit der schlechten Erhaltung im 
Bereich der Hinterhöfe zu erklären, zumal im Bereich 
der Parzellen 8 und 10 auch in den späteren Phasen 
Grenzgräbchen nachzuweisen sind (vgl. S. 422).

Das Ende der Phase wird im Bereich der Parzellen 
12 und 14 möglicherweise durch einen (Teil)Brand 
ausgelöst. Auf diesen Parzellen können vereinzelt 
Hinweise auf einen Brand festgestellt werden, eine 
flächendeckende Brand(schutt)schicht fehlt aber. 
Ansonsten scheint der Beginn der nächsten Phase am 
ehesten mit der Erneuerung der Strasse S4 und der 
Anlage von Kanal K2 zusammenzugehen.

3 . 2  D AT I E R U N G  D E R  P H A S E  I I I .1

3 . 2 .1  K E R A M I K
Neben den Funden aus den Böden, Nutzungs

schichten und Strukturen der Phase III.1 ist auch das 
Material aus den zu Phase III.2 zählenden Abbruch
schuttplanien des Gebäudes 12.1 zu betrachten. Von 
Letzteren wurden das Fundmaterial der Planien 
Sch46, Sch48 und des Brandschuttes Sch111 sowie 
die Funde aus der Planie Sch5/109 im Sinne einer 
repräsentativen Auswahl aufgenommen. Die RSMIZ 
beträgt 233, die EMIZ umfasst 287 Stücke ▶ 355.

Davon entfallen 64 Randscherben auf die Befunde 
der Nutzungszeit der Phase im engeren Sinne. Unter 
der Terra Sigillata fallen zwei italische Stücke auf: 
einerseits ein Schälchen Consp. 17/22 und anderer
seits ein Bodenfragment eines Kelches Drag. 11 mit 
einem Stempel des Ateius Ste1. Das Schälchen stellt 
einen Vertreter der tiberischclaudischen Typen
gruppe A nach C. Schucany dar1671. Der Kelch Drag. 
11 ist aufgrund des Stempels sogar augusteisch bis 
frühtiberisch zu datieren1672 und demnach ebenfalls 
zur Typengruppe A zu zählen1673. Nicht ganz ein
deutig zu identifizieren ist sein Produktionsort. Mit 
dem Namen Ateius gestempelte Stücke sind aus den 
Produktionsabfällen von Arezzo, Pisa, Lyon sowie 
unter den frühen südgallischen Produkten von La 
Graufesenque bekannt1674. Stempelvergleiche legen 
als Produktionsort Lyon nahe, Arezzo und La Grau
fesenque können aber nicht eindeutig ausgeschlos
sen werden1675. Die Form wird im Allgemeinen zur 

italischen Sigillata gezählt, auch wenn sie in Südgal
lien hergestellt wurde. Bei einem so herausragenden 
Stück ist eine längere Lebensdauer und damit ein 
Verlust erst in claudischer Zeit gut vorstellbar1676. 
Zudem ist denkbar, dass auch vereinzelt ältere Kera
mik aus den Horizonten I und II in dieses Ensemble 
gelangte, umfassen doch die zu Phase III.1 gezähl
ten Schichten die ersten Kulturschichten auf dem 
anstehenden Boden. Der Anteil der zu Beginn des 
1. Jh. n. Chr. den Markt dominierenden italischen Si
gillata schwindet im Laufe des zweiten Viertels des 
1. Jh. n. Chr. in Vindonissa wie auch in Aquae Helveti-
cae deutlich, vereinzelt tritt sie aber bis in neronische 
Zeit auf1677.

Mit Ausnahme der Schälchenform Drag. 27 und 
der Tellerform Drag. 18/31, welche zur Typengruppe 
C zu zählen und mit 2 bzw. 4 Randscherben vertreten 
sind, gehören alle weiteren auftretenden TSFormen 
zur Typengruppe B nach Schucany1678. Sie stammen 
alle aus südgallischen Werkstätten. Die Formen Drag. 
15/17, 24 und 29 tauchen in Vindonissa erstmals  
in tiberischer Zeit auf1679. Dazu gesellen sich auch 
zwei Randscherben von Schälchen der Form Drag. 
27. Diese Form erreicht Vindonissa nicht vor dem  
3. Jahrzehnt n. Chr. und ist bereits in claudischen 
Komplexen des Legionslagers häufiger als die 
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Schäl chen Drag. 24, welche sie um die Mitte des 
1. Jh. n. Chr. ablöst1680. 

Unter der TSImitation sind 4 Randscherben von 
Tellern Drack 2, 2 Exemplare der Tellerform Drack 
5 sowie 2 Randscherben der Schälchenform Drack 
9/10 vertreten. Letztere gehört zur Typengruppe 
B, während die anderen Formen der Gruppe A der 
TSImitation nach Schucany angehören1681. Diese 
Formen sind in Aquae Helveticae in den tiberisch bis 
neronisch datierenden Holzbauphasen am häufigs
ten vertreten und tauchen in späteren Komplexen 
deutlich seltener auf1682.

Die zahlenmässige Aufteilung der Randformen der 
Schüsseln Drack 211683, von denen je fünf der ältesten 
und der mittleren Randform (A und B)  angehören, 
unter denen aber auch bereits ein Ver treter der Rand
form C auftritt, spricht ebenfalls für eine Datierung 
in die Zeit vor der Mitte des 1. Jh. n. Chr. Zusammen

fassend, kann demnach festgehalten werden, dass die 
Keramik der Nutzungsschichten eine Datierung in 
spättiberischclaudische Zeit nahelegt.

Werden auch die umfangreichen Fundkomplexe1684 
aus den Abbruchschuttplanien dieser Phase berück
sichtigt, verändert sich das Bild dahingehend, dass 
die im vorherigen Material fehlenden Typen der 
spättiberischclaudischen Zeit, insbesondere erste 
Exemplare der Form Drag. 18/31 oder der Schüssel 
mit Kragenrand Drack 19, nun mit mehreren Indi
viduen vertreten sind1685. Das Verhältnis der Teller 
Drag. 15/17 und Drag. 18/31 sowie der Schälchen 
Drag. 24 zu Drag. 27 fällt aber weiterhin im Verhält
nis 2:1 zugunsten der älteren Formen aus1686, was 
einer Datierung in fortgeschrittener claudischer Zeit 
eher widerspricht. Auch das Zahlenverhältnis bei den 
Randformen der Knickschüsseln mit Überzug Drack 
21 fällt mit 15 (Form A) bzw. 11 (Form B) zugunsten 

Form RSMIZ 
Nutzung

EMIZ  
Nutzung

RSMIZ 
Abbruch

EMIZ 
Abbruch

Total MIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

Total EMIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

TS, italisch/
frühsüdgallisch

Drag. 11 0 1 0 0 0 1

Consp. 17/22 1 1 1 1 2 2

Total 3

TS, südgallisch Drag. 15/17 2 2 8 8 10 10

Drag. 18/31 0 0 4 4 4 4

Drag. 24 4 4 7 8 11 12

Drag. 27 2 3 3 5 5 8

Drag. 29 2 2 4 7 6 9

Drag. 30 0 0 0 2 0 2

Hofheim 8 0 0 2 2 2 2

Hofheim 9 0 0 0 1 0 1

Teller indet. 0 0 1 1 1 1

Total 49

TS-Imitation Drack 2 rot 4 4 3 4 7 8

Drack 3 rot 0 0 2 3 2 3

Drack 3 TN 0 1 1 2 1 3

Drack 4 rot 1 1 1 1 2 2

Drack 4 TN 1 1 0 0 1 1

Drack 5 rot 1 1 1 1 2 2

Drack 6 rot 0 0 1 1 1 1

Drack 8 rot 2 3 0 0 2 3

Drack 9/10 rot 2 4 4 4 6 8

Drack 11/12 rot 0 0 1 1 1 1

Drack 11/12 TN 0 0 1 1 1 1

Drack 13 TN 0 0 1 1 1 1

Drack 18 rot 0 0 1 1 1 1

Drack 19 rot 0 0 1 1 1 1

Drack 19 TN 0 0 2 2 2 2

Total 38

Drack 20–22 Drack 20 rot 0 0 1 1 1 1

Drack 20 TN 1 2 5 6 6 8

Drack 21A rot 2 5 12 14 14 19

Drack 21A TN 1 1 0 0 1 1

Drack 21B rot 4 5 7 7 11 12

Drack 21B TN 0 0 1 1 1 1

Drack 21C rot 1 1 1 1 2 2

Drack 22 rot 1 1 1 1 2 2

Drack 22 TN 1 1 2 2 3 3

Total 49

Form RSMIZ 
Nutzung

EMIZ  
Nutzung

RSMIZ 
Abbruch

EMIZ 
Abbruch

Total MIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

Total EMIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

Dünnwandige 
Feinkeramik

Vindonissa 223 ff. 1 2 2 5 3 7

Becher mit rötlichem 
Überzug

1 1 1 1 2 2

Total 2 3 3 6 5 9

Bemalte Keramik Tonne 0 1 2 6 2 7

Gebrauchskeramik, 
oxidierend 
gebrannt

Schulterbecher/töpfe 1 1 1 2 2 3

Tonnen 1 1 0 0 1 1

Gurtbecher 0 0 1 1 1 1

Krüge 6 6 7 7 13 13

Deckel 0 0 2 2 2 2

Total 27

Gebrauchskeramik, 
reduzierend 
gebrannt

Schulterbecher/-töpfe 8 8 32 33 40 41

Töpfe 2 2 9 9 11 11

Tonne 0 0 3 3 3 3

Schüsseln 3 3 0 0 3 3

Teller mit einge- 
 schnürtem Rand,  
ohne Überzug

0 0 2 2 2 2

Teller, übrige 0 0 2 2 2 2

Krüge 0 0 1 1 1 1

Total 63

Grobkeramik Pomp. rot. Platte, 
importiert

0 2 1 4 1 6

Töpfe, handgeformt 5 5 9 9 14 14

Kochtopf, scheibenge -
dreht, «Typ Rauriker»

1 1 0 0 1 1

Napf/Deckel, 
handgeformt

0 0 2 2 2 2

Tripode 0 0 1 2 1 2

Dolien 1 2 4 6 5 8

Total 33

Amphoren Dressel 2–4 0 0 3 3 3 3

Dressel 8–10 1 1 1 1 2 2

Dressel 20,  
Randform A

0 0 1 1 1 1

Dressel 28 0 0 1 1 1 1

Total 7

Glas AR 2.2 /Isings 3 0 0 1 1 1 1

Glas indet 0 1 0 0 0 1

Total 2

Total 64 81 169 199 233 287

355 Windisch-Zivilsiedlung West 2006–2008 Parzelle 12. Phase III.1. Quantitative Übersicht über die Keramik in Mindestindividuenzahl (MIZ) und erweiterter MIZ (EMIZ).
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1687 Schucany 1996, 168.  1688 Schucany u. a. 1999, 34.  1689 Ge-
nin 2007, 523; Hartley/Dickinson 2008a, Apronius.  1690 Hart-
ley/Dickinson 2009, Licinus; Mees 2011, 114. | Mit einer Datierung 
zwischen 50 und 100/110 hingegen etwas jünger bei Genin 2007, 
215.  1691 Die Lesung basiert auf dem Vergleich mit dem wohl 
stempelgleichen Ste29 des Sabinus in Phase III.2. Vgl. Kap. IX.4. | Zur 
Datierung vgl. Luginbühl 2001, 226 f.  1692 Martin-Kilcher 1987, 
53 f.  1693 Martin-Kilcher 1994, 360.  1694 Martin-Kilcher 1994, 
356 – 358.  1695 Rütti 1991, 29, bes. Anm. 30 mit weiterführender 
Literatur. Dies zeigt sich auch an ihrem stetigen Auftreten in allen 
Phasen der untersuchten Parzelle 12. Ihr häufiges Auftreten könnte 
allerdings auch bis zu einem gewissen Grad durch die gute Erkenn-
barkeit auch kleiner Fragmente begünstigt werden.  1696 Hinweise 
zu diesen Stücken verdanke ich: S. Ammann, Römerstadt Augusta 
Raurica; Ch. Meyer-Freuler, Luzern; G. Rasbach, RGK Frankfurt, und 
J. Schissl, München.  1697 Ettlinger/Simonett 1952, 17, Taf. 4,59.  
1698 Castella/Meylan Krause 1994, 36. Dort wird allerdings nur die 
Form mit direkt in den Rand übergehender Schulter als Gurtbecher 
angesprochen (AV92).  1699 Zwahlen 1995, 81 Abb.72, Taf. 45.3.  
1700 Petinesca: Zwahlen 2002, 168; Aventicum: Castella/Meylan 
Krause 1994, 36.  1701 Aufgrund von Funden dieser Becher in einem 
Töpfereibetrieb ist eine Produktion der Stücke in Aventicum denkbar, 
zumal Becher mit vergleichbarer Schulter in Nordgallien offenbar feh-
len. Vgl. Castella 1995, 128.  1702 Deru 1996, 114 f. Fig. 48.P291 – 3.  
1703 Meyer-Freuler 2013, 345.  1704 Zur Ware des Fronto, den von 
diesem hergestellten Gurtbechern sowie Bezügen seines Produkti-
onsprogrammes zur gallo-belgischen Keramik vgl. Schmid 2003, bes. 
105 – 108 Abb. 52.33. | Das hier diskutierte Stück ist eindeutig nicht zur 
Ware des Fronto zu zählen. Ich danke D. Schmid, Römerstadt Augusta 
Raurica für die Diskussionen.  1705 Deru 1996, 99 – 105.   

der beiden älteren Formen aus, während von Form 
C nur noch ein weiteres Exemplar hinzukommt. 
Schliesslich ist auch das Verhältnis zwischen Terra 
Sigillata und TSImitation mit 58 zu 42 % ähnlich 
wie in der claudischen Holzbauphase I.3 in Aquae 
Helveticae ▶ 3561687. Ebenso gut ins Bild passt, dass der 
überwiegende Teil der TSImitation (79 %) in roter 
Technik hergestellt ist ▶ 3571688. Gut ins Ensemble fü
gen sich zudem die Töpferstempel des Apronius Ste3 
und des Licinius Ste12 auf einem Schälchen Drag. 27 
bzw. einer Tasse Hofheim 9 ein. Ersterer produzierte 
zwischen 15/20 und 40/45 n. Chr.1689, während 
Letzterer zwischen 35/40 und 60/70 n. Chr. zu da
tieren ist1690. Sollte die Lesung des nur fragmenta
risch erhaltenen Stempels auf einem Teller Drack 4 
als Stempel des Sabinus Ste30 richtig sein, ist auch dies 
aufgrund dessen Produktionszeit zwischen 20 und 
50 n. Chr. stimmig1691.

Im Material sind verschiedene Amphorentypen 
vertreten. Die chronologisch einigermassen eng zu 
fassenden Typen passen zur 1. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. 

So finden sich eine Randscherbe einer Ölamphore 
Dressel 20 mit Randprofil A nach S. MartinKil
cher1692 und ein Bodenfragment einer flachbodigen 
Amphore Gaul. 2 im Repertoire1693. Ob es sich bei 
der Randscherbe der Amphore Dressel 28 um einen 
frühen Import aus der Tarraconensis handelt, werden 
vertiefte Auswertungen zeigen müssen1694. Die wei
teren Typen sind langlebiger, widersprechen der vor
geschlagenen Datierung aber zumindest nicht.

Die übrige Keramik, darunter grautonige Schulter
becher bzw. töpfe, welche mit 39 Randscherben am 
häufigsten im Material auftreten, ist chronologisch 
wenig aussagekräftig, sodass sie hier nicht weiter 
behandelt wird. Ebenso wie das einzige bestimm
bare Glas, die Randscherbe einer Rippenschale AR 
2.2/Isings 3, des Klassikers unter den Gläsern des 
1. Jh. n. Chr.1695.

Erwähnenswert sind hingegen zwei weitere Stü
cke1696: zum einen ein Gurtbecher mit braunem 
Überzug auf der Aussenseite, die zudem mit Rillen, 
einer ratterblechähnlichen Kerbstichverzierung so
wie Wellen und Strichbündeln verziert ist. Letz
tere sind mittels eines mehrzinkigen Instruments 
angebracht. Der Ton ist hellorange, recht fein und 
klingend hart gebrannt. In Ton, Überzug und Verzie
rungstechnik gut vergleichbar ist ein weiterer Topf 
mit schräg nach innen abgestrichenem Rand und ver
mutlich tiefliegendem grösstem Bauchdurchmesser 
▶ 358. Der Gurtbecher sowie zwei Wandscherben des 
Topfes stammen aus Abbruchschutt Sch48 im Be
reich über der Materialentnahmegrube G12.21. Die 
(nicht anpassende) Randscherbe des Topfes wurde 

356 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Die Verhältnisse zwischen 
Terra Sigillata (TS) und TS-Imitation (TSI) in den verschiedenen Phasen.
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357 Darstellung der Anteile der in oxidierender (rot) bzw. reduzierender Technik (TN) her-
gestellten TS-Imitation in den einzelnen Phasen.
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vermutlich sekundär in die Verfüllung der unmittel
bar benachbarten, aber erst in Phase III.2 angelegten 
Grube G12.22 verlagert.

Ein formal ähnliches Stück stammt aus dem Schutt
hügel von Vindonissa1697. Allerdings besitzt der hier 
diskutierte Gurtbecher eine deutlich breitere Schul
terpartie. Gute Vergleiche können aus Aventicum1698 
mit dem Typ AV75 und aus Petinesca1699 beigebracht 
werden ▶ 359. Beide werden in die Zeit zwischen 40 
und 70 n. Chr. datiert1700 und als Import angespro
chen1701. X. Deru klassiert sie als Typ P29. Aller
dings geht auch bei diesen Beispielen die Schulter 
unmittelbar in den Rand über. Deru datiert den 
Produktionsbeginn in augusteische Zeit, während 
die jüngsten Vertreter wohl unter Domitian herge
stellt wurden1702. Das Ursprungsgebiet des Gurtbe

chers scheint in der Gallia Belgica zu liegen, er wurde 
aber auch ausserhalb imitiert, sodass er als regional 
übergreifende bzw. übernommene Form angesehen 
werden kann1703. So stellte etwa der in augusteischer 
Zeit tätige Töpfer Fronto in Augusta Raurica eben
falls Gurtbecher her, allerdings in oranger Qualität 
ohne Überzug1704.

Der Topf mit schräg nach innen abgestrichenem 
Rand ▶ 358,2 lässt sich am ehesten an die Typen 1 – 12 
nach Deru anschliessen, wobei er mit dem eher 
steilen oberen Teil und dem tiefliegenden grössten 
Bauchdurchmesser keiner der Formen eindeutig zu
gewiesen werden kann1705. Erneut kann aber auch 
ein guter Vergleich aus Aventicum angeführt werden: 
In der Randgestaltung sowie dem feinen Wulst unter 
dem Rand ist der Topf mit der Becherform AV92/3 

1 2

3 4

358 Vertreter der sog. Gurtbecher sowie Topf bzw. Tonne 
mit Schrägrand der gallo-belgischen Ware aus Vindonissa. 
Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008: 1 Gurtbecher 
(V.006.2 / 1979.11), 2 Topf mit Schrägrand (V.006.2 / 1910.12; 
V.006.2 / 1979.30) (Zeichnungen J. Savary); Schutthügel: 3 
Gurtbecher, 4 Schrägrandtonne (Ettlinger / Simonett 1952, 
Taf. 4 und 6). M. 1:3. 

1

2 3

359 Annähernd vollständiger Gurtbecher aus Petinesca /  
Studen (BE). 3: M. 1:2.



388 vor den toren von vindonissa  VI  BAULICHE ENT WICKLUNG UND DATIERUNG  3   D I E  E R S T E N  G E B Ä U D E

1706 Gute Vergleiche finden sich in Petinesca (Zwahlen 2002, Taf. 
15,12 – 13; 28,14; 57.13) und Aventicum (Castella/Meylan Krause 
1994, 40, AV92/3).  1707 Ausführliche Überlegungen zur Präsenz 
gallo-belgischer Keramik in Vindonissa sowie Hinweise auf weiter-
führende Literatur zur gallo-belgischen Keramik und der mit der 
Abgrenzung dieses Begriffs verbundenen Problematik siehe Meyer-
Freuler 2013, 344 – 346, bes. Anm. 1648.  1708 Meyer-Freuler 2003, 
Taf. 12,205; Meyer-Freuler 2013, Abb. 299,10 – 17.  1709 Mouquin 
2013. Der Verfasser dankt E. Mouquin, Université de Lausanne, und 
R. Zwahlen, Archäologischer Dienst Bern, für eine Begutachtung der 
Stücke. Eine naturwissenschaftliche Analyse steht aus.  

gleichzusetzen1706. Seine Datierung entspricht der 
Laufzeit des oben besprochenen Gurtbechers.

Aufgrund der Formen, der Tonqualität und des 
Überzugs können beide Stücke zu der in Nordgallien 
als «gallobelgische Ware» bezeichneten Keramik 
gezählt werden1707. In Vindonissa wird der Import 
von gallobelgischer Keramik ab spätaugusteischer 
bis in flavische Zeit angenommen1708. Jüngst wurde 
von E. Mouquin die gallobelgische Keramik aus der 
Region um Aventicum zusammengestellt. Dabei wur
den makroskopisch drei Qualitäten unterschieden, 
wobei die Stücke aus Vindonissa zu Qualität 2 – fei
ner, hartgebrannter beigeoranger Ton mit brauner 
Engobe – zu zählen sind. Sie sind als lokale Produkte 
aus der Region um Petinesca anzusprechen1709. 

Die besten Übereinstimmungen in Bezug auf die 
chronologisch relevanten Stücke zeigt das gesamte 
Ensemble mit den Keramikensembles der spätti
berisch bis claudisch datierenden 6. und 7. Hp der 
Grabung WindischBreite 1996 – 98 (V.96.8, V.97.1, 
V.98.1) und der Bauphase 4 der Grabung Windisch
Feuerwehrmagazin 1976 (V.76.3). Neben dem be
reits erwähnten Fehlen der Schüssel Hofheim 12 fällt 

360 Vergleich der prozentualen Anteile 
der wichtigsten Keramikgattungen in 
spättiberisch-frühclaudischen Komplexen 
des Lagers und der Zivilsiedlung von 
Vindonissa. 

Gebrauchskeramik, rot- und grautonigTS, italisch/frühsüdgallisch Drack 20–22
GrobkeramikTS, südgallisch Feinkeramik
AmphorenTS-Imitation Bemalte Keramik

Windisch Zivilsiedlung West
 2006–2008  Phase III.1

(n=285)

Windisch-Königsfelden 1976 
(Feuerwehrmagazin) Bauphase 4 

(n=492)

Windisch-Breite 
1996–1998, 6. Hp. 

(n=202)

Windisch-Breite 
1996–1998, 7. Hp.

 (n=377)

ausserdem auf, dass die dünnwandige Feinkeramik 
(Vind. 223 – 238) in den canabae deutlich seltener 
auftritt, während Schüsseln der Form Drack 20 – 22 
im Lager geringer vertreten sind ▶ 360.

Insgesamt kann aufgrund der Keramik eine Datie
rung der Phase III.1 in spättiberischfrühclaudische 
Zeit angenommen werden.

3 . 2 . 2  M Ü N Z E N
Insgesamt wurden 58 Münzen aus den Schichten 

dieser Phase geborgen, wovon 49 bestimmbar sind. 
Davon stammt gut die Hälfte aus der Prägestätte 
in Lugdunum (Lyon, F), und zusammen mit den in 
Rom sowie Nemausus (Nîmes, F) geprägten Stücken 
können 35 Münzen – also 71 % – Augustus als Präge



389 vor den toren von vindonissa  VI  BAULICHE ENT WICKLUNG UND DATIERUNG  3   D I E  E R S T E N  G E B Ä U D E

herr zugewiesen werden. Termini post quos aus bau 
und nutzungszeitlichen Befunden können nur von 
den drei Münzen Mü483, Mü508 und Mü512 abgeleitet wer
den. Die ersten beiden wurden unter Gaius geprägt, 
während Letztere eine Imitation der von Gaius für 
Agrippa in den Jahren 37 – 41 n. Chr. geprägten Asse 
darstellt. Münze Mü483, ein in den Jahren 37/38 n. Chr. 
von Gaius für Germanicus geprägter As, stammt aus 
Kiesboden Sch297 in Parzelle 16, sodass dieser nicht 
vor 37 n. Chr. angelegt worden sein kann, die leichten 
bis mittleren Abnutzungsspuren sprechen sogar für 
einen etwas späteren Verlust zeitpunkt. Nicht ausge

schlossen ist allerdings auch, dass die Münze in den 
Boden eingetreten wurde. Da die Münze Mü508 – eben
falls ein As, allerdings der für Agrippa in den Jahren 
von 37 bis 41 n. Chr. geprägten Serie – aus Nutzungs
schicht Sch298 stammt, bringt sie keine zusätzlichen 
Erkenntnisse. Im Gegensatz dazu wurde Münze Mü512 
im Balkengräbchen Gn22.17 gefunden, sodass das 
Gebäude 22.1 wohl ebenfalls frühestens 37 n. Chr. 
errichtet wurde. Nicht ausgeschlossen ist bei diesem 
Stück allerdings, dass es erst mit der Verfüllung des 
Balkengräbchens beim Abbruch des Gebäudes an 
seinen Fundort gelangte.

362 Vergleich der Münzkurve von Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 Phase III.1 mit den Münzkurven von Augusta Raurica für die Zeit 30 – 50 und 
50 – 75 n. Chr., dem Legionslager Vindonissa in der Zeit der XXI. Legion (SP1) sowie dem jüngeren Militärlager Camp A in Argentovaria.
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361 Vergleich der Münzkurve von Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 Phase III.1 mit den Münzkurven von Augusta Raurica für die Zeit 10 v. Chr. –  
30 n. Chr., dem Legionslager Vindonissa in der Zeit der XIII. Legion (ältere und jüngere HP) sowie den Militärlagern in Tenedo, der Unterstadt von Augusta 
Raurica und dem älteren Camp B in Argentovaria.
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1710 Dieselben Schlüsse zieht M. Peter aus der Untersuchung der 
fundkomplexdatierten Münze von Augusta Raurica (Peter 2001, 121). | 
 Die Untersuchungen von F. Kemmers zeigen ausserdem, dass sich 
die Zusammensetzung des Münzumlaufs innerhalb einer Region 
zwischen Siedlungen kaum unterscheidet (Kemmers 2006, 211).  
1711 Zur Datierung der jüngeren HP zuletzt Trumm/Flück 2013, 
227 – 229 mit Verweis auf ältere Literatur.  1712 Zu diskutieren ist al-
lenfalls die von Wigg 1997, 284 – 287 und H. Doppler in Benguerel u. a. 
2010, 128 geäusserte Ansicht, dass die Republik-Asse bereits in den 
Jahren 25 – 40 n. Chr. in grösseren Mengen in den Münzumlauf gelang-
ten. Dem widersprechen allerdings die anderen Kurven.  1713 Vgl. 
Kap. VI.2.  1714 So etwa auch Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 113. Da 
die Feuerstellen nicht archäobotanisch beprobt wurden, ist eine Über-
prüfung dieser These nicht möglich.  1715 Nicht ausgeschlossen 
wäre auch ein Zugang von der Westseite. Ausführliche Diskussion in 
Kap. VII.2.3.  1716 Zur Konstruktionsweise dieser Keller sowie wei-
terer Überlegungen vgl. Kap. VII.2.3.1.  1717 Gesichert: Mü112, Mü215, 
Mü393; wahrscheinlich: Mü75, Mü214, Mü382, Mü464 und Mü466.  1718 Mü108, 
Mü224, Mü228, Mü239, Mü340, Mü399, Mü405, Mü465 und Mü634.  1719 Mü198,  
Mü272 und Mü609.  1720 Überlegungen zur Interpretation solcher Front-
räume mit einer grösseren Anzahl an Fundmünzen vgl. Kap. VI.5.1.  
1721 Davon waren zum Zeitpunkt der Ausgrabung allerdings nur 
10,64 m3 erhalten, in denen sich die 20 Münzen fanden.   

Die jüngsten Münzen aus den Abbruchschichten 
wurden unter Tiberius geprägt Mü392 und Mü419, sodass 
diese keinen Beitrag zu einer genaueren Datierung 
des Phasenendes leisten können.

Der Vergleich von tiberischclaudischen ▶ 361 bzw. 
claudischneronischen Münzensembles ▶ 362 zeigt 
deutlich, dass diese sich in der Anzahl der auftreten
den Prägungen aus Lugdunum bzw. der Republik
Asse unterscheiden. Während im vorclaudischen 
Umlauf die unter Augustus geprägten Asse und 
Dupondien der beiden Altarserien aus Lugdunum 
(Lyon, F)  teilweise über 50 % ausmachen, sinkt die
ser Anteil in den jüngeren Komplexen deutlich ab. 
Kompensiert wird er in spättiberischfrühclaudischer 
Zeit durch Asse der Republik und in späterer Zeit 
durch die Prägungen des Claudius bzw. seiner Nach
folger1710. 

Betrachtet man den Verlauf der Münzkurven der 
tiberischfrühclaudisch datierenden Komplexe ▶ 361, 
zeigt sich, dass die Werte der RepublikAsse bei den 
eher frühen Komplexen – dem ältesten Ensemble 
aus Augusta Raurica, aus dem Kastell von Zurzach 
sowie der älteren HP von Vindonissa – deutlich nied
riger ausfallen. Bereits etwas höhere Werte für die 
RepublikAsse zeigen die Kurven des Camp B von 
Argentovaria, des Lagers in der Unterstadt von Au-
gusta Raurica und der jüngeren HP des Legionslagers 
von Vindonissa. Für Letztere ist dies wohl auf den 
Umstand zurückzuführen, dass diese Kurve einen 
 spättiberischclaudischen Münzumlauf widerspie
gelt1711 und entsprechend der Einfluss des claudi
schen Münzumlaufs stärker ausfällt. So stammen 13 
der 40 RepublikAsse aus der 7. und letzten Holzbau
periode der Grabung WindischBreite 1996 – 1998 
(V.96.8, V.97.1, V.98.1), während die ebenfalls noch 
zur jüngeren HP zu zählenden 5. und 6. Hp zusam
men nur deren vier lieferten. Für die beiden anderen 
Fundorte ist keine so eindeutige Erklärung zu fin
den1712.

In Abbildung ▶ 362 sind vier claudischneronisch 
datierende Ensembles mit der Münzkurve der Phase 
III.1 von Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 
abgebildet. Hier zeigen sich deutlich geringere An
teile der in Lugdunum geprägten Asse, während die 
RepublikAsse stärker vertreten sind. Am deutlichs
ten zeigt sich dies in der Kurve aus Augusta Raurica 
für die Zeit von 30 – 50 n. Chr. Etwas aus dem Rah
men fällt dabei allerdings die Münzkurve der XXI. 
Legion in Vindonissa, in welcher trotz der claudisch
neronischen Datierung rund 30 % der Münzen zu 
den Prägungen aus Lugdunum zu zählen sind und nur 
gerade ein RepublikAs vertreten ist. Ob dies mit der 
eher geringen Zahl von 30 Münzen zu erklären ist 
oder ob andere Einflüsse dafür verantwortlich sind, 
müssen zukünftige numismatische Auswertungen 
zeigen.

Entsprechend gleicht die Münzkurve der Phase 
III.1 von Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 
mit über 50 % in Lugdunum geprägten Münzen ge
genüber etwa 10 % RepublikAssen deutlich den in 
▶ 361 zusammengestellten älteren Ensembles. Das En
semble ist demnach eher durch den vorclaudischen 
Umlauf geprägt. Demzufolge ist mit einem Beginn 
der Phase noch im 3. Jahrzehnt und einem Ende 
deutlich vor Mitte des 1. Jh. n. Chr. zu rechnen.

Der aufgrund der einzelnen Münzen gegebene 
mögliche tpq für den spätestmöglichen Beginn nach 
37 n. Chr. sowie das Ende der Phase wohl noch zu 
Beginn des 5. Jahrzehnts – da Prägungen des Clau
dius fehlen – wird demnach durch den Vergleich der 
Münzkurven gestützt. Die Argumente der Keramik 
und der Münzen legen zusammenfassend eine Datie
rung der Phase in spättiberischfrühclaudische Zeit 
nahe. Dies stützt den oben vermuteten Siedlungsbe
ginn noch im 4. Jahrzehnt des 1. Jh. n. Chr., gleichzei
tig mit den Umbaumassnahmen im Lagerbereich von 
den sogenannt «schrägen» zu den geraden Holzbau
ten1713.
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4  D I E  P H A S E N  I I I .2  U N D  I I I .3  
U N D  I H R E  DAT I E R U N G

4 .1  B A U L I C H E  E N T W I C K L U N G  D E R 
Ü B E R B A U U N G  U N D  V E R Ä N D E R U N G E N  
I N  D E R  N U T Z U N G S W E I S E

4 .1 .1  D I E  B A U P H A S E  I I I . 2
Am Übergang von Phase III.1 zu Phase III.2 wird 

im Bereich der Parzelle 22 kurzfristig eine Schmiede 
eingerichtet, von welcher Grube G22.5 und die mit 
Schmiedeabfall verfüllte Grube G22.3 zeugen. Ver
mutlich ist die Schmiede im Kontext der Bauarbeiten 
zu sehen. Im Zuge dieser Neubauten wird auf allen 
Parzellen ein Gebäude errichtet ▶ Beilage 18. Mit Aus
nahme der wohl weiterhin bestehenden rund 0,8 m 
breiten Traufgasse T zwischen den Parzellen 18 und 
20 sowie einer etwa 0,5 m breiten, aber nicht ganz 
gesicherten Lücke zwischen den Parzellen 14 und 16 
wird nun bei allen Parzellen die volle Breite genutzt. 
Entsprechend ist auf den weiteren Parzellengrenzen 
mit gemeinsam genutzten Wänden (parietes commu-
nes) zu rechnen. Im Bereich der Parzellen 8, 10, 12 
und 14 ist dies wegen der Störung durch die Mau
ern der Phase III.5 nicht zu belegen. Ebenfalls nicht 
ganz eindeutig ist der Befund für die Parzellengrenze 
16/18. Mit Sicherheit zu belegen ist eine paries com-
munis demnach nur für die beiden Gebäude 20.2 und 
22.2.

Die Gebäude zeigen – soweit erhalten – unter
schiedliche Einteilungen des Innenraumes. Die in 
der vorherigen Phase beobachtete Gliederung in 
einen Front und einen hinteren Bereich ist etwa in 
den Parzellen 8, 10 und 12 zu belegen und für die 
Gebäude 14.2 und 18.2 zu vermuten. Für Gebäude 
12.1 ist im hinteren Bereich wohl mit zwei angebau
ten Räumen D und E zu rechnen. Die frontseitigen 
Räume sind meist mit einer Feuerstelle ausgestattet, 
ebenso die hinteren Bereiche. Erstere könnten im 
Kontext von Handwerk gesehen werden, so etwa die 
sehr grosse Feuerstelle Fs8.3 oder die als Esse ange
sprochenen Befunde Fs18.7 und Fs22.2. Dazu gesel
len sich Werkgruben wie die Gruben G8.7, G10.8, 
G10.9, G18.5 – G18.7 und G22.6. Die Feuerstellen im 
hinteren Bereich dienten wohl eher der Nahrungszu
bereitung und der Heizung1714. Letzteres ist nament
lich im Falle des Gebäudes 20.2 zu vermuten, wo in 
jedem der fünf Räume eine Feuerstelle vorhanden ist. 
Feuerstelle Fs20.8 dürfte schliesslich der Überrest ei
nes Ofens sein. Zu seiner genaueren Konstruktions
weise sind keine Aussagen möglich. 

In zwei Fällen sind die Gebäude mit einem Holz
keller ausgestattet. Der Keller G20.11 auf Parzelle 20 
liegt im rückwärtigen Teil des Gebäudes und ist wohl 
nur etwas weniger als zur Hälfte erhalten. Da ein 

Zugang auf der Südseite fehlt, erfolgte dieser wohl 
über die von der Strasse abgewandte Nordseite1715. 
Der Keller G22.4 im Frontbereich der Parzelle 22 
ist durch einen neuzeitlichen Keller stark beein
trächtigt; das Befundbild zeigt aber eindeutig einen 
Zugang von Norden her sowie einen Beschickungs
schacht, der sich bis in die porticus erstreckt1716.

Auffällig ist die hohe Zahl von 20 Münzen, welche 
in der Nutzungsschicht sowie der untersten Verfül
lung des Kellers gefunden wurden ▶ 363. Eindeutig aus 
der Nutzungsschicht Sch576 stammen drei Münzen, 
fünf weitere können aufgrund ihrer absoluten Höhe 
mit grosser Wahrscheinlichkeit derselben zugewie
sen werden1717. Die jüngste Münze Mü393 ist ein von 
Tiberius für Drusus in den Jahren 22 bis 23 n. Chr. 
geprägter As. Aus den unteren Verfüllungen (Sch577 
und Sch578), welche vorwiegend aus umgelagertem 
BHorizont und wenig Kulturschichtresten bestehen, 
stammen neun weitere Münzen1718 und auch in der 
deutlich mit Brandschutt angereicherten, obersten 
erhaltenen Verfüllung Sch579 lagen drei Münzen1719. 
Für diese Münzen aus den Verfüllungen stellen zwei 
Asse des Tiberius Mü399, Mü405, welche zwischen 22 
und 30 n. Chr. geprägt wurden, die jüngsten Exem
plare dar.

Für die Herkunft dieser Münzen können verschie
dene Szenarien herangezogen werden. Einerseits ist 
an eine verstreute Münzbörse zu denken. Die Vertei
lung der einzelnen Münzen sowohl direkt auf dem 
Boden des Kellers als auch in dessen Verfüllschichten 
mit einem Höhenunterschied von bis zu 0,5 m spricht 
allerdings dagegen, das gesamte Ensemble als Börse 
zu interpretieren. Es sei denn, diese wäre im Raum 
über dem Keller gelagert gewesen und beim Brand 
in diesen hinuntergefallen bzw. bei den Abbruchar
beiten in der Verfüllung des Kellers G22.4 verteilt 
worden. Dies scheint wenig plausibel, da ein Holz
boden als Abdeckung des Kellers und Gehniveau im 
Frontraum anzunehmen ist und eine daraufliegende 
Börse bei einem Brand wohl integral in den unteren 
Raum verstürzt wäre, anstatt über die gesamte Verfül
lung zu streuen. Wahrscheinlicher scheint hingegen, 
dass die Münzen einerseits aus dem darüberliegen
den Raum durch die Spalten zwischen den Bohlen 
des zu postulierenden Holzbodens über dem Keller 
hinunterfielen und ausserdem beim Abbruch der 
Brandruine weitere – in diesem Frontraum ausser
halb des darunterliegenden Kellers – verloren gegan
gene Münzen in die Verfüllung gelangten1720. Zudem 
könnten zusätzliche Münzen zusammen mit älteren 
Schichten der Phasen II.1 – III.1 bei der Verfüllung 
des Kellers in diesen gelangt sein. Das notwendige 
Volumen bei einer vollständigen Verfüllung am Ende 
von Phase III.2 beträgt gut 38 m3, ohne Kellerhals 
und Beschickungsschacht1721. Dafür spricht auch das 
eher retardierte Spektrum des Ensembles: Obwohl 
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1722 Vgl. Kap. VI.4.2.  1723 Rechteckig: G12.17 und vielleicht 
G18.8. Doppelfassgruben: G8.9 und G16.13.  1724 Für dieses Hand-
werk war Urin ebenfalls ein notwendiger Rohstoff. Vgl. Kap. V.4.8.2. 
Anhand des archäozoologischen Fundmaterials wäre gegebenen-
falls der positive Nachweis der Gerberei möglich.  1725 Die Nach-
weise beschränken sich allerdings auf die Verfüllung der Gruben 
G8.26 – G8.29 und somit auf die Phasen III.1, III.4 sowie III.5. Es ist 
dabei eine Verarbeitung von (Schaf- und) Ziegenleder zu belegen. Vgl. 
Kap. V.4.5. Ausführliche Erläuterungen zur Gerberei vgl. Kap. V.4.8.2.  
1726 Grube G8 in Gebäude A (Hagendorn u. a. 2003, 81 – 91). Zur 
unterschiedlichen Nutzung von Fassgruben vgl. auch Kap. VII.5.2.3.  
1727 Zur Nutzung rechteckiger, verschalter Gruben vgl. z. B. Hagen-
dorn u. a. 2003, 136 – 138.  1728 Zur Frage der Trauf- bzw. Giebelstän-
digkeit bei Streifenhäusern vgl. ausführlich Kap. VII.2.1.  1729 Zur 
Frage der Dachhaut vgl. z. B. Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 159 f.; Czysz 
2003, 99 f.; Berti Rossi / May Castella 2005, 175.  1730 In Londinium 
(Hill/Rowsome 2011, 422 f.) wird aufgrund archäobotanischer Unter-
suchungen vermutet, dass Binsen (Juncus spp bzw. Eleocharis palust-
ris) als Dachdeckung verwendet wurden. | Zwar ist in den Auen von 
Aare und Reuss mit Schilfbeständen zu rechnen. Diese dürften aber 
für das Decken einer grösseren Anzahl Gebäude nicht ausgereicht ha-
ben. Die oben genannten Binsenvarietäten sind schliesslich eher klein-
wüchsig, sodass unsicher ist, ob sie tatsächlich als Dachdeckungsma-
terial verwendet werden konnten. Freundliche Auskunft Ö. Akeret, 
Universität Basel.  

die Phase claudisch zu datieren ist1722 enthält das En
semble keine einzige unter Gaius oder Claudius ge
prägte Münze. Einzig die beiden RepublikAsse Mü75 

und Mü112 sind allenfalls dem claudischen Münzumlauf 
zuzurechnen.

Im östlichen Bereich, den Parzellen 8, 10, 12 und 
14, ist aufgrund der Sockelmauern der Phase III.5 der 
grösste Teil der Wandfundamente zerstört, sodass 
nur die Frontwände sowie bei Parzelle 8 die Rück
wand erhalten sind. Während die Häuser 10.1a und 
12.2 als Ständerbauten errichtet wurden, dürften die 
Gebäude auf den Parzellen 8 und 14 in einer Misch
bauweise aus Pfosten und Ständerbau gebaut wor
den sein. Bei den östlichen Parzellen sind hingegen 
mit Ausnahme von Parzelle 18 die Grundrisse weit
gehend fassbar. Die verwendete Bautechnik ist auch 
hier in zwei Fällen der Ständerbau, während auf Par
zelle 16 ein Gebäude in Pfostenbauweise errichtet 
wurde.

Für die Parzellen 18 und 20 sind eindeutige Pfos
tenspuren der Portikuskonstruktionen nachzuwei
sen, bei allen anderen Parzellen fehlen diese Befunde 

wegen jüngerer Störungen oder der Lage ausserhalb 
der Grabungsflächen. Sie sind aufgrund der Porti
kusböden sowie der Stufe Gn10.2 auf der Parzellen
grenze 8/10 ▶ 36 allerdings anzunehmen.
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Während der Frontbereich der Gebäude weiter
hin vorwiegend dem Handwerk diente, wie je eine 
Schmiede in den Parzellen 8, 10, 16, 18 und 22 zeigen, 
wurden im mittleren Bereich der Gebäude neben 
den Feuerstellen in Einzelfällen rechteckig verschalte 
(Keller?)Gruben sowie Doppelfassgruben ange
legt1723. Auf Parzelle 12 befanden sich zudem im an
gebauten Raum E je eine einfache und eine doppelte 
Fassgrube. Diese deuten eine erste Verschiebung des 
gewerblich genutzten Bereichs in den hinteren Teil 
des Gebäudes an.

Die Funktion dieser Gruben ist nur in Einzelfällen 
mit einiger Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Auf 
Parzelle 12 ist durch die archäozoologische Auswer
tung die Gerberei von Rindsleder nachgewiesen. Ent
sprechend könnten die Fassgruben als Gerbergruben 
gedient haben. Dass dies auch für die Doppelfass
grube auf Parzelle 16 sowie die Mehrfachfassgruben 
im Hinterhofbereich der Parzelle 20 zu vermuten ist, 
legen die in dieser Phase bei Parzelle 20 und der fol
genden Phase bei Parzelle 16 im Bereich der porticus 
nachgewiesenen Fassgruben G20.2 bzw. G16.9 nahe. 
Diese könnten der Sammlung von Urin gedient ha
ben, was als Indiz für eine Gerberei auf diesen Parzel
len zu werten ist. Für Parzelle 16 ist aufgrund eines 
möglichen Beckens im Frontbereich auch eine Inter
pretation als Tuchwalkerei denkbar1724.

Obwohl für Parzelle 8 durch archäozoologische 
Untersuchungen die Gerberei ebenfalls belegt ist1725, 
ist für die Doppelfassgrube G8.9 aufgrund ihrer 
Lage im Mittelteil des Gebäudes eine Ansprache als 
 Gerbergrube eher auszuschliessen. Vielmehr könnte 
es sich um eine Vorratsgrube gehandelt haben,  
wie dies auch für einen vergleichbaren Befund (G8) 
der Grabung WindischBreite 1996 – 98 (V.96.8, 
V.97.1, V.98.1) vorgeschlagen wurde. Diese Doppel
fassgrube G8 liegt ebenfalls im mittleren Bereich 
eines Streifenhauses, allerdings wohl an einer Innen
wand1726. Die beiden rechteckigen Gruben G12.17 
und G18.8 dürften ebenfalls als Vorratsgruben ge
dient haben1727.

4 .1 . 2  D I E  B A U P H A S E  I I I . 3
Der Übergang zu Phase III.3 wird insbesondere 

durch Erneuerungen im Bereich der porticus sowie 
durch Um und Neubauten von Gebäuden definiert 
▶ Beilage 19. Zudem sind für die Parzellen 18 bis 22 
eindeutige Spuren eines Brandes zu verzeichnen, die 
zumindest für die beiden Parzellen 18 und 20 eine 
vollständige Zerstörung des Gebäudes nahelegen. 
Ob Gebäude 22.2 ebenfalls vollständig abbrannte, 
kann nicht mit Sicherheit entschieden werden. Der 
relativ stark beeinträchtigte Befund im Holzkeller 
G22.4 scheint aber eher gegen einen Vollbrand auf 
Parzelle 22 zu sprechen, da die primäre Verfüllung 
des Kellers nicht aus Brandschutt besteht, wie dies 

bei einer Brandzerstörung des darüber errichteten 
Gebäudes zu erwarten wäre.

Im Unterschied zur vorhergehenden Phase wur
den annähernd alle Gebäude in Ständerbautechnik 
errichtet, wobei die Schwellbalken in einfache Gräb
chen verlegt wurden. Zudem sind für alle Parzellen, 
welche später nicht durch Steinbauten überbaut wur
den, Spuren der Portikuskonstruktion nachweisbar. 
Die verwendete Konstruktionstechnik ist allerdings 
unterschiedlich: Für die Parzellen 18 und 20 scheint 
eine Pfostenkonstruktion mit dazwischen einge
spannten Schwellriegeln verwendet worden zu sein, 
während bei den Parzellen 16 und 20 die Balkengräb
chen Gn16.3 bzw. Gn22.4 auf Ständerbautechnik 
hindeuten. Bei Letzterem stellt sich die Frage, ob die 
Wahl dieser Technik auf ein Mezzaningeschoss über 
der porticus hinweist.

Die erwähnten parietes communes legen zumindest 
für die Parzellen 14/16/18 und 20/22 eine Traufstän
digkeit nahe, da damit das Problem des Dachwassers 
auf den Parzellengrenzen und in den Gebäudetrenn
wänden am besten zu lösen ist. Eindeutige Hinweise 
für diese Interpretation sind allerdings nicht beizu
bringen1728. Alle Gebäude dürften vorwiegend mit 
organischen Materialien gedeckt gewesen sein, wie 
das Fehlen von grösseren Mengen an Ziegeln in den 
abschliessenden Planieschichten zeigt. Am ehesten 
ist dabei von Holzschindeln auszugehen, infrage 
kommt aber auch Stroh1729. Schilf oder Binsen sind 
aufgrund der geringen Verfügbarkeit in der unmittel
baren Umgebung von Vindonissa eher auszuschlies
sen1730.

Die Nutzungsweise der Gebäude verändert sich 
nur geringfügig. Ein leichter Trend zur Verschiebung 
der gewerblichen Nutzungen in den hinteren Teil der 
Gebäude ist allerdings zu beobachten. So kann für 
das nur leicht umgebaute Gebäude 10.1b eine Nut
zung des Frontraumes als Schmiede belegt werden. 
Auf Parzelle 8 scheint die Schmiede im Neubau 8.3 
im hinteren Teil eingerichtet worden zu sein. Auf den 
Parzellen 12 und 16 sind wohl weiterhin Gerber bzw. 
Tuchwalker ansässig, was die Erneuerung der Fass
gruben nahelegt. Die auf Parzelle 12 bereits in Phase 
III.2 im hinteren Bereich des Gebäudes angelegte 
Doppelfassgrube G12.25 wird durch die Dreifach
fassgrube G12.23 und die Fassgrube G12.26 durch 
Grube G12.27 ersetzt. In der Gebäudefront verbleibt 
die Werkstatt auf Parzelle 16. Die Doppelfassgrube 
G16.13 wird durch die leicht nach Norden ver
schobene Grube G16.12 ersetzt. Diese Erneuerung 
spricht nicht nur für eine Kontinuität des ausgeübten 
Handwerks, sondern auch für etablierte Arbeitsab
läufe, wie dies für einen professionellen Handwerks
betrieb zu erwarten ist. Auf Parzelle 20 schliesslich 
wird wie bereits in Phase III.1 eine aus vier relativ 
grossen Pfosten Pf20.22 – Pf20.24 bestehende Instal
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1731 Vgl. Kap IV.7.9.2 und IV.7.9.4. Eine gesichertere Interpreta-
tion kann hier vielleicht eine zukünftige Durchsicht der noch nicht 
restaurierten Metallfunde bringen.  1732 Der Grossteil der Hinter-
hofgruben ist mangels Schichtanschlüssen und Fundauswertung nur 
allgemein dem Horizont III zuzuweisen.  1733 Vgl. Kap. VII.5.2.4.  
1734 Vgl. Kap. V.5.2.  1735 Jacomet 2003, 197.  1736 Vgl. 
Kap. V.4.3.2.  1737 Eine Interpretation als horrea ist aufgrund des 
Befundbilds der Pfosten auszuschliessen.  1738 Walheim: Kortüm/
Lauber 2004, Abb. 70, Gebäude 8, Bef. 7253 – 7257; Groß-Gerau: 
Wenzel 2009, 174 – 175; Lopodunum: Kaiser/Sommer 1994, 121; 
Heldenbergen: Czysz 2003, 100.  1739 Vitudurum: Jauch/Zollinger 
2003, 2. Vorwiegend Holzbauten, teilweise Steinbauten, keine Anga-
ben von Dimensionen. | Tasgetium: Benguerel u. a. 2011, 76 Abb. 77. 
Vorwiegend Steinbauten, Nachweis grösstenteils nur aufgrund geo-
physikalischer Prospektion. | Kempraten: Ackermann 2013, 57 – 62, 
SB3 – S8, wohl erhaltungsbedingt sind ausschliesslich Steinbauten 
nachgewiesen.  1740 Auf Parzelle 8 nur für Phase III.3, für Par-
zelle 12 hingegen für die Phasen III.1 – 4 eindeutig nachweisbar. Vgl. 
Kap. V.4.5.  1741 Überlegungen zu ähnlichen Problemen vgl. Pauli-
Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 104 f.  1742 Hagendorn u. a. 2003, 343; Schu-
cany 1996, 72 Abb. 55.463.  1743 Dazu kommen fünf unlesbare bzw. 
aufgrund ihrer Fragmentierung nicht identifizierbare Stempel: Ste23, 
Ste24, Ste25, Ste26 und Ste28.  1744 Polak 2000, Lupus; Genin 2007, 
551. | Hartley/Dickinson 2009, Lupus ii setzt den Produktionsbe-
ginn etwas früher um 45 an, dessen Ende dafür bereits um 65 n. Chr.   
1745 Ausführlich zu den einzelnen Stempeln, vgl. Kap. IX.4.   

lation erstellt, welche vielleicht der Herstellung von 
Brettern oder Teucheln diente1731.

Die Nutzung der Hinterhöfe unterscheidet sich 
schliesslich kaum von der vorhergehenden Phase. Es 
können Gruben mit rechteckigen und runden Ver
schalungen festgestellt werden1732. Erstere dürften 
wohl Kellergruben sein, für Letztere kommt – zu
mindest für die tieferen Gruben – eine Interpreta
tion als Latrine infrage1733. Stellvertretend für diese 
tiefen Gruben sei hier Grube G12.29 vorgestellt. Ihr 
Durchmesser beträgt rund 2 m, die Tiefe 3 m. Nach 
dem Schnitt durch die Grube zeichnete sich eine 
runde Verschalung mit einem Durchmesser von 
0,8 m ab. Ob es sich dabei um zwei übereinanderge
stellte Fässer oder eine Faschine aus Flechtwerk han
delte, ist nicht zu entscheiden. Die Botanikprobe aus 
der unteren Verfüllung Sch113 enthielt eine grosse 
Zahl mineralisierter Pflanzenfunde, davon 80 % Kul
turpflanzen1734. Entsprechend ist die Primärfunktion 
der Grube als Latrine gesichert1735. Sekundär wurde 
sie als Abfallgrube genutzt, wie grosse Mengen an 
Tierknochen aus dem Gerbereibetrieb auf der Par
zelle in der oberen Verfüllung Sch114 nahelegen1736. 
Einzelne Gruben – z. B. Grube G8.22 –, welche keine 
erkennbare Verschalung oder einen flachen Quer
schnitt aufweisen, könnten zudem kurzfristig ange
legt worden sein und als Materialentnahmegruben, 
Werkgruben oder reine Abfallgruben interpretiert 
werden. Denkbar ist auch eine (spurlose) Entfernung 
der Verschalung bei der Auflassung. Dass tiefere 
Gruben, wie etwa Grube G12.10, längere Zeit ohne 
Überdachung oder Auskleidung offen gestanden 
haben könnten, ist im wenig standfesten Kies des C
Horizontes undenkbar.

Schliesslich sind auf den Parzellen 8, 10 und 14 
kleine Gebäude im Hinterhof nachweisbar. Eine 
eindeutige Zuweisung zu einer der Holzbauphasen 
ist dabei meist nicht möglich. Der Pfostenbau D auf 
Parzelle 8 kann zudem als einziger in seiner genauen 
Dimension bestimmt werden. Die beiden Abschnitte 
des Baus sind je rund 9 m2 gross1737. Die Grundflä
che des offenbar auf einem Schwellenkranz stehen
den Gebäudes E in Parzelle 14, welches Bezug auf die 
Latrine G14.12 nimmt, erreicht ebenfalls mindestens 
20,5 m2. Freistehende Bauten in vergleichbarer Posi
tion sind z. B. in den Kastellvici von Walheim, Groß
Gerau, Lopodunum und Heldenbergen1738, aber auch 
in den umliegenden Zivilvici wie etwa Vitudurum, 
Tasgetium und Kempraten nachgewiesen1739. Die 
deutlichen Unterschiede bei den Nutzflächen, wel
che von 8 bis 33 m2 reichen, legen nahe, dass sie un
terschiedlichen Funktionen dienten. Sie werden als 
Schuppen, Werkstätten oder Tierställe interpretiert. 
Letztere Interpretation ist auch für den hier disku
tierten Pfostenbau D anzunehmen, belegt doch die 
Untersuchung der Tierknochen sowohl für Parzellen 

8 als auch 12 die Haltung und Zucht von Schweinen 
und Schafen/Ziegen1740. Gestützt wird diese These 
zumindest für Pfostenbau D auch durch den viel
leicht als Abzugsgraben für die Jauche zu interpretie
renden Graben Gn8.11.

Das Ende der Phase wird nur in Parzelle 10 durch 
einen möglichen (Teil)Brand markiert, bei allen an
deren Parzellen dürfte der Umbau aus anderen Grün
den erfolgt sein, für die Parzellen 12 und 14 erfolgte 
ausserdem kein vollständiger Neubau des Gebäudes. 
In den meisten Fällen ist der Phasenübergang stra
tigrafisch mit einer Erneuerung der porticus (Porti
kusboden Sch25/Sch307) in Verbindung zu bringen, 
in deren Zuge der Kanal K2 im westlichen Teil der 
Überbauung endgültig aufgegeben wurde. Der Bau 
eines Kanals K1 im östlichen Teil der Überbauung 
legt nahe, dass diese Veränderung in einem Zug mit 
der als Strasse S6 bezeichneten Trassenerneuerung 
erfolgte. Dass diese Umbauten allerdings nicht zwin
gend bei allen Parzellen absolut gleichzeitig erfolgten, 
zeigt Gebäude 8.4, welches stratigrafisch eindeutig 
älter ist als der Portikusboden Sch25 ▶ Beilage 5 und 
entsprechend der Phase III.3/4 zugewiesen wird. 
Wie die Bauleute das Problem der gemeinsamen 
Wand zwischen Haus 8.4 und dem offensichtlich spä
ter errichteten Gebäude 10.2 lösten, ist aufgrund der 
vollständigen Zerstörung des relevanten Bereichs 
durch Mauer M1 nicht zu entscheiden1741. Der Ab
stand – nur etwa 20 cm zwischen Gräbchen Gn8.6 
und Balkenlager Gn10.9 – spricht allerdings eher für 
eine getrennte Wand.
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4 . 2 .1  K E R A M I K  D E R  P H A S E  I I I . 2
Die Funde aus den Nutzungsschichten und den 

Abbruchschuttplanien von Phase III.2 ▶ 364 unter
scheiden sich in der Zusammensetzung nur wenig 
von den Funden der Phase III.1, es lassen sich aber 
doch einige charakteristische Trends erkennen.

Die italische TS ist nur noch mit einem Teller 
Consp. 18 vertreten. Bei der südgallischen TS tritt neu 
die Schüssel Hofheim 12 auf, welche Vindonissa erst 
kurz vor der Mitte des 1. Jh. n. Chr. erreicht und auch 
in Aquae Helveticae etwa ab dieser Zeit auftaucht1742. 
Während das Verhältnis bei den Tellern (Typ Drag. 
15/17 bzw. 18/31) mit 10 zu 6 klar zugunsten der äl
teren Form Drag. 15/17 ausfällt, hat bei den Schäl
chen die chronologisch jüngere Form Drag. 27 mit 11 
gegenüber 3 der Form Drag. 24 die Überhand. Unter 

den neun lesbaren TSStempeln ist nur einer eindeu
tig der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. zuzuweisen1743. Es 
handelt sich dabei um einen von Lupus gestempelten 
Teller Drag. 18/31 Ste14. Dieser Töpfer produzierte in 
der Zeit zwischen 50 und 75/100 in La Graufesen
que1744. Bezeichnenderweise stammt dieser jüngste 
Stempel aus der Abbruchschuttplanie Sch92. Die 
weiteren vertretenen Töpfer produzierten in tibe
risch bis neronischer Zeit. Es sind dies die durch je 
einen Stempel belegten Scotinus Ste20, Licinus Ste13, 
Vapuso Ste22, Acutus Ste4, Quintus Ste19, Scottius Ste21, 
Cacabio Ste10 sowie vermutlich Primus Ste181745. Dabei 
fällt auf, dass unter den gestempelten Tellern die äl
tere Form Drag. 15/17 nicht vertreten ist, während 
vier der Stempel auf Tellern der Form Drag. 18/31 
angebracht sind.

Die TSImitation ist in deutlich geringerer Anzahl 
vertreten: Das Verhältnis der TS zur TSI, welches in 

Form RSMIZ 
Nutzung

EMIZ  
Nutzung

RSMIZ 
Abbruch

EMIZ 
Abbruch

Total MIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

Total EMIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

TS, italisch/
frühsüdgallisch

Consp. 18 0 0 1 1 1 1

 TS, südgallisch Drag. 15/17 3 8 7 7 10 15

Drag. 18/31 3 4 3 5 6 9

Drag. 24 3 5 0 1 3 6

Drag. 27 6 9 4 4 10 13

Drag. 29 2 5 4 6 6 11

Drag. 30 0 1 0 1 0 2

Hofheim 8 3 3 2 2 5 5

Hofheim 9 1 1 0 0 1 1

Hofheim 12 2 2 2 2 4 4

Teller indet 1 2 2 2 3 4

Total 70

TS-Imitation Drack 2 rot 2 2 3 3 5 5

Drack 2 TN 1 1 0 0 1 1

Drack 3 rot 3 3 1 1 4 4

Drack 3 TN 1 1 1 1 2 2

Drack 4 rot 1 2 0 0 1 2

Drack 9/10 rot 1 1 0 0 1 1

Drack 11/12 rot 2 4 0 0 2 4

Drack 19 rot 0 0 2 2 2 2

Drack 19 TN 1 1 0 0 1 1

Luginbühl 56 1 1 0 0 1 1

TS Imitation indet. 1 1 1 1 2 2

Total 25

Drack 20-22 Drack 20 rot 1 1 0 0 1 1

Drack 20 TN 10 11 4 4 14 15

Drack 21A rot 4 8 1 2 5 10

Drack 21B rot 3 3 4 4 7 7

Drack 21C rot 0 0 1 1 1 1

Drack 21A TN 1 1 0 1 1 2

Drack 21B TN 0 0 1 1 1 1

Drack 22 TN 2 2 0 0 2 2

Total 39

Feinkeramik Vindonissa 223 ff. 3 5 0 0 3 5

Vindonissa 230 0 0 1 1 1 1

Vindonissa 266 1 1 0 0 1 1

Becher mit rötlichem 
Überzug

0 1 0 0 0 1

Total 4 7 1 1 5 8

Form RSMIZ 
Nutzung

EMIZ  
Nutzung

RSMIZ 
Abbruch

EMIZ 
Abbruch

Total MIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

Total EMIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

Bemalte Keramik Tonne 1 2 0 0 1 2

Gebrauchskeramik,  
oxidierend 
gebrannt

Schulterbecher/-töpfe 5 5 2 2 7 7

Tonnen 1 1 0 0 1 1

Flaschen 1 1 0 0 1 1

Schüssel ohne 
Überzug

0 0 1 1 1 1

Krüge 3 3 2 2 5 5

Deckel 1 1 0 0 1 1

Total 16

Gebrauchskeramik,  
reduzierend 
gebrannt

Schulterbecher/-töpfe 13 13 7 7 20 20

Töpfe 6 6 6 6 12 12

Vindonissa 70 0 0 0 1 0 1

Schüsseln 3 3 1 1 4 4

Vindonissa 49 6 6 3 3 9 9

Krüge 2 2 0 0 2 2

Deckel 0 0 1 1 1 1

Total 49

Grobkeramik Pomp. rot. Platte, 
importiert

2 3 1 2 3 5

Töpfe, handgeformt 6 7 11 11 17 18

Kochtopf, scheibenge- 
dreht, «Typ Rauriker»

0 0 1 1 1 1

Napf/Deckel, 
handgeformt

0 0 3 3 3 3

Tripode 0 1 0 2 0 3

Dolien 4 6 1 2 5 8

Reibschüsseln mit 
Kragenrand

4 4 1 1 5 5

Total 43

Amphoren Dressel 2–4 1 1 0 1 1 2

Dressel 8–10 1 1 1 1 2 2

Dressel 20,  
Randform A

1 1 0 0 1 1

Gauloise 2 1 1 0 0 1 1

Fischamphoren 1 1 1 1 2 2

Total 8

Glas AR 2.2/ Isings 3 0 0 1 2 1 2

AR 34/Isings 12 1 1 0 0 1 1

Glas indet 1 2 2 2 3 4

Total 7

Total 268

364 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Phase III.2. Quantitative Übersicht über die Keramik in Mindestindividuenzahl (MIZ) und erweiterter MIZ (EMIZ).



396 vor den toren von vindonissa  VI  BAULICHE ENT WICKLUNG UND DATIERUNG  4   D I E  P H A S E N  I I I . 2  U N D  I I I . 3

1746 Ottaway 2004, 137 f.  1747 Ottaway 2004, 226 f., 245.  
1748 Schucany 1996, 132 – 134. Sie reiht die grauen Drack 20 alle-
rings, im Gegensatz zu den helltonigen, unter die graue Feinkeramik 
keltischer Tradition ein. | Ackermann 2013, 109.  1749 Schucany u. a. 
1999, 39. | Beispiele bei Ackermann 2013, 109; Homberger 2013, 116; 
Jauch/Zollinger 2003, 12 Abb. 18.  1750 Zu dieser Bezeichnung vgl. 
Schucany 2012a. | Ihre häufigste Entsprechung findet diese Töpfe in 
der Nordwestschweiz. Vgl. z. B. Furger/Deschler-Erb 1992, Abb. 65.
11/73 – 74.13/77 – 78.15/90 – 91.16/112. | Sie sind aber in Einzelstü-
cken auch immer wieder im Fundmaterial von Vindonissa anzutreffen: 
z. B. Benguerel u. a. 2010, Taf. 8.Ke162; Taf. 43.Ke653; Meyer-Freuler 
1998, Taf. 8.125; Hagendorn u. a. 2003, Taf. 39.Ke641; Taf. 40.Ke668. 
| Ebenfalls vertreten sind sie in Aquae Helveticae: Schucany 1996, 
Abb.133.1158.  1751 Reliefschüsseln der Form Drag. 37 erreichen die 
Germania Superior wohl ab spätneronischer Zeit (Mees 1995, 147). | 
Da die Randhöhe des Exemplars nur gerade 1,8 cm beträgt, könnte es 
sich um ein frühes Exemplar handeln. Zur Entwicklung der Randhöhe 
bei Schüsseln Drag. 37 vgl. Furger/Deschler-Erb 1992, 64 f.  1752 FK 
V.006.2/2302 stammt aus dem Abbau eines Profilsteges. Da bei die-
sem keine Zwischendokumentationen angelegt wurden, können von 
oben eindringende Störungen wie etwa ein Pfostenloch nicht ausge-
schlossen werden.  1753 Meyer-Freuler 2013, 341 Abb. 295.  1754 In 
Vindonissa nur vereinzelt in den Schichten der SP1, Ch. Meyer-Freuler 
zählt sie eindeutig zur (früh-)flavischen Keramik. Vgl. Meyer-Freuler 
2013, 351. | In Aquae Helveticae treten sie ab flavischer Zeit auf (Schu-
cany 1996, 78). | Th. Pauli-Gabi datiert ihr erstes Auftreten in Vitu-
durum in die 60er-Jahre des 1. Jh. n. Chr. Vgl. Pauli-Gabi u. a. 2002, 
Bd. 1, 65.  1755 Vgl. v. a. Schucany 1996, 161, Tab. 27; Zwahlen 1995, 
71 Abb. 64; Zwahlen 2002, 161 – 163 Abb. 130 – 133.  1756 Vgl. die 
Literaturangaben zur Form Drack 21 in Anm. 1683.  1757 Martin-
Kilcher 1987, 54, Beilage 1.  1758 Kemmers 2006, 90 mit Verweisen 
auf ältere Literatur.  1759 Werz 2001/2009, Teil II, 612.  1760 Werz 
2001/2009, Teil I, 83.  

Phase III.1 noch 58 zu 42 % betrug, reduziert sich in 
Phase III.2 auf ein Verhältnis von 74 zu 26 % ▶ 356. 
Ausserdem verarmt das Formenspektrum: Es fehlen 
Teller der Form Drack 5 und Schälchen der Formen 
Drack 8, 13 und 18. Auch das Schälchen Drack 9 ist 
nur noch mit einer Randscherbe vertreten, im Ver
gleich zu deren sechs in der vorhergehenden Phase. 
Neu kommt einzig die durch eine Randscherbe ver
tretene Form Luginbühl 56 dazu, die in tiberisch
claudische Zeit datiert1746. Ein Teller Drack 3 in roter 
Technik trägt einen Stempel des Sabinus Ste29. Dieser 
ist vollständig erhalten und deshalb – obwohl Lug
inbühl keinen Stempel mit vergleichbarem Formular 
auflistet – eindeutig dem ab tiberischer Zeit in Vindo-
nissa sowie spätestens in claudischer Zeit in Lausanne 
ansässigen Produzenten Sabinus zuzuweisen1747. Die 
TSImitation ist zu über 80 % in roter Technik herge
stellt, in schwarzer Technik (TN) sind nur einzelne 
Tellerformen sowie die Kragenrandschüssel Drack 19 
vertreten ▶ 357.

Bei den engobierten Schüsseln in einheimischer 
Tradition Drack 20 – 22 fällt im Vergleich zur vorhe
rigen Phase eine deutlich grössere Anzahl der Form 
Drack 20 auf. Wie dies auch an anderen Fundstellen 
– so etwa in Aquae Helveticae oder Kempraten1748 – 
zu beobachten ist, sind praktisch alle reduzierend ge
brannt. Ausserdem tritt nun die Randausprägung B 
bei der Form Drack 21 am häufigsten auf. Besonders 
hinzuweisen ist auf einige wenige Schüsseln Drack 
21, welche zur reduzierend gebrannten Ware (TN) 
zu zählen sind. Vergleiche dazu finden sich vor allem 
in der Ostschweiz1749.

Bei der Gebrauchskeramik ist weiterhin der 
Schulterbecher/topf die häufigste Form, allerdings 
nun dicht gefolgt von den grobkeramischen Töpfen. 
Unter diesen fällt ein «Rauriker»Kochtopf auf1750.

Das Spektrum der Amphoren unterscheidet sich 
von der vorhergehenden Phase im Fehlen der Wein
amphoren Dressel 28, hingegen tritt erstmals eine 
Weinamphore Gaul. 2 auf.

Insgesamt schliesst das keramische Material aber 
tendenziell an die vorhergehende Phase an, ist also 
etwas jünger und demnach claudisch zu datieren.

4 . 2 . 2  K E R A M I K  D E R  P H A S E  I I I . 3
Das Ensemble aus den Nutzungsschichten der 

Phase III.3 ▶ 365 ist – unter Vorbehalt der deutlich 
kleineren RSMIZ – in seiner Zusammensetzung sehr 
ähnlich zum vorhergehenden Ensemble. Einzelne 
Unterschiede sind festzustellen, diese dürften aber 
eher auf die kleinere RSMIZ/EMIZ zurückzuführen 
sein. So fehlen die Schälchenformen Hofheim 8 und 
9; in der darauffolgenden Phase sind sie aber wieder 
vertreten. Das chronologisch bedeutsame Verhältnis 
der TSFormen bei den Tellern und den Schälchen 
deckt sich mit der vorherigen Phase: während die 

älteren Teller Drag.15/17 häufiger sind, ist bei den 
Schälchen die jüngere Form Drag. 27 zahlreicher. 
Das endgültige Verschwinden italischer Sigillata ist 
hingegen chronologisch zu deuten, zumal diese auch 
in den späteren Phasen nicht mehr auftritt. Etwas aus 
dem Rahmen fällt eine einzelne Randscherbe einer 
Drag. 37 aus Gräbchen Gn12.17. Obwohl nicht aus
zuschliessen ist, dass es sich um einen frühen Ver
treter dieses Typs handelt1751, ist auch ein Eintrag 
von weiter oben nicht gänzlich ausgeschlossen1752. 
Gleichzeitig fehlt der Teller Drag. 22/23 noch, wel
cher in Vindonissa bereits in Komplexen der SP1 ver
treten ist1753, ebenso wie die erst ab (früh)flavischer 
Zeit auftretenden Schälchen Drag. 35/361754.

Leicht reduziert hat sich auch das Spektrum der 
Formen bei der TSImitation. Entgegen dem übli
chen Trend der Zunahme der TSImitation im Ver
hältnis zur Terra Sigillata fällt dieses hier mit 84 zu 
16 % deutlich zugunsten der TS aus ▶ 356. Obwohl 
dies vielleicht etwas von der kleinen Anzahl beein
flusst wird, gilt es festzuhalten, dass dies auch in der 
folgenden Phase III.4 – mit einer EMIZ von 359 sta
tistisch deutlich besser abgesichert – zu beobachten 
ist. Demnach stellt sich die Frage, ob dies als chro
nologisches Indiz zu werten ist oder ob andere Ein
flüsse für diesen Befund verantwortlich sind, wie ein 
spezifisches Abfallverhalten oder eine andere Versor
gung der Siedlung mit Keramik als in den umliegen
den Zivilsiedlungen1755. Die Schüsseln Drack 20 – 22 
sind weiterhin sehr stark vertreten und machen 20 % 
der RSMIZ aus. Bei den Randformen der Schüsseln 



397 vor den toren von vindonissa  VI  BAULICHE ENT WICKLUNG UND DATIERUNG  4   D I E  P H A S E N  I I I . 2  U N D  I I I . 3

21 (EMIZ) auf 105 Exemplare. Hinzuweisen ist 
schliesslich auf die erstmals vertretene Randform 
B der Olivenölamphore Dressel 20, welche für die 
spättiberischclaudische Zeit charakteristisch ist1757. 

Das Ensemble zeigt demnach mit dem Fehlen 
italischer Sigillata sowie der erstmals vertretenen 
Randform B der Amphore Dressel 20 leicht jüngere 
Tendenzen als das vorhergehende, insgesamt kann es 
aber einem claudischen, allenfalls frühneronischen 
Spektrum zugeordnet werden.

4 . 2 . 3  M Ü N Z E N  D E R  P H A S E N  I I I . 2  U N D  I I I . 3
Aus den Schichten der Phase III.2 stammen 52 

Münzen, aus den zugehörigen Abbruchschuttschich
ten 26 weitere. Davon konnten 9 nicht näher be
stimmt werden, sodass für die Auswertung 69 Mün
zen zur Verfügung standen.

Die jüngsten Münzen sind vier der Zeit des Kaisers 
Claudius zuweisbare Stücke: zwei Asse, ein Dupon
dius und ein Sesterz, wobei es sich bei einem der 
Asse Mü537 um eine Imitation handelt. Sie stammen 
aus der Verfüllung Sch86 der Grube G12.17 Mü542, aus 
der Verfüllung Sch413 der Grube G16.23 Mü546, aus 
der Brandschicht Sch551 Mü537 auf Parzelle 20 sowie 
aus der Abbruchschuttplanie Sch524 auf Parzelle 22 
Mü535. Die offizielle Prägung unter Claudius scheint 
sich auf den Beginn seiner Regierungszeit von 41 
bis 43 n. Chr. zu beschränken1758. Die vorliegenden 
Stücke liefern demnach alle einen tpq von 41 n. Chr. 
Aufgrund der durchwegs mittelmäs sigen bis starken 
Abnutzung ist zudem davon auszugehen, dass sie 
längere Zeit zirkulierten. Eine genaue Angabe zu 
ihrer Umlaufzeit ist allerdings nicht möglich. Eine 
leichte Verschiebung des tpq nach oben erlaubt ein
zig die Münze Mü542, da sie auf der Vorderseite einen 
Gegenstempel TIAV trägt. Dieser wird von U. Werz 
als TI(iberius) AV(gustus) aufgelöst und der Regie
rungszeit des Claudius zugewiesen1759. Gegenstem
pel werden in claudischer Zeit erst nach 43 n. Chr. 
angebracht1760, sodass dieses Jahr als tpq für die Ver
füllung der Grube G12.17 und damit das Ende der 
Phase III.2 gelten kann.

Zu erwähnen ist schliesslich noch die Münze Mü584 
– ein unter Titus geprägter Dupondius. Er wurde auf
grund seiner stratigrafischen Lage der Planie Sch524 
zugewiesen. Die Schichtverhältnisse sind dort we
gen der Senkungen über Keller G20.11 und Grube 
G20.13 allerdings schwierig zu interpretieren. Zu
dem sind in unmittelbarer Nähe eindeutige Wurzel
spuren nachgewiesen, sodass eine sekundäre Verlage
rung der Münze in ältere Schichten wahrscheinlicher 
erscheint als eine Datierung der Schicht Sch524 in 
flavische Zeit.

Aus den Schichten der Phase III.3 stammen 48 
Münzen, aus den Abbruchschuttschichten deren 15. 
Wiederum 9 Münzen sind nicht näher bestimmbar, 

Drack 21 dominiert hingegen wieder eher die ältere 
Form 21A. Demnach dürfte in einer zukünftigen Ke
ramikauswertung der Frage nachzugehen sein, ob 
die insbesondere von C. Schucany vorgeschlagene 
formale Entwicklung der Ränder der Schüsseln 
Drack 21 stichhaltig ist oder eher die in jüngster Zeit 
geäusserten Ansätze einer generellen Vielfältigkeit 
der Randformen zutreffen1756. Allein in dieser Par
zelle summiert sich die Anzahl der Schüsseln Drack 

365 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Phase III.3. 
Quantitative Übersicht über die Keramik in Mindestindividuenzahl (MIZ) 
und erweiterter MIZ (EMIZ).

Form RSMIZ 
Nutzung

EMIZ  
Nutzung

TS, südgallisch Drag. 15/17 2 5

Drag. 18/31 1 2

Drag. 24 3 3

Drag. 27 4 4

Drag. 29 2 6

Drag. 30 1 3

Drag. 37 1 1

Hofheim 12 2 2

Total 26

TS-Imitation Drack 2 rot 1 1

Drack 3 rot 1 1

Drack 9/10 rot 1 1

Drack 11/12 rot 1 1

Drack 11/12 TN 1 1

Total 5

Drack 20-22 Drack 20 rot 1 1

Drack 20 TN 7 8

Drack 21A rot 5 7

Drack 21B rot 1 2

Drack 21A TN 1 1

Drack 21B TN 1 1

Drack 22 TN 1 1

Total 21

Feinkeramik Vindonissa 223 ff. 3 4

Becher mit rötlichem Überzug 1 1

Gebrauchskeramik, oxidierend 
gebrannt

Töpfe 1 1

Teller, eingschnürter Rand mit 
Überzug

1 1

Krüge 4 4

Total 6

Gebrauchskeramik, 
reduzierend gebrannt

Schulterbecher/-töpfe 5 5

Töpfe 1 1

Tonnen 1 1

Vindonissa 70 0 1

Schüsseln 1 1

Teller, übrige 1 1

Vindonissa 49 2 2

Krüge 1 1

Total 13

Grobkeramik Pomp. rot. Platte, importiert 2 2

Töpfe, handgeformt 3 3

Dolien 4 5

Reibschüssel mit Kragenrand 5 5

Total 15

Amphoren Dressel 2–4 1 3

Dressel 8–10 4 4

Dressel 20, Randform B 3 3

Total 10

Glas AR 2.2/Isings 3 0 1

Total 102
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1761 Kemmers 2006, 92 mit Verweis auf die relevante Literatur.  
1762 In beiden Phasen wurden je drei Denare und ein As – dessen 
Münzstätte nicht zu bestimmen war – ausgeschlossen. 1763 Flück 
2012, 63 und Anm. 22.  1764 Hänggi 2003, 454.  1765 Vitudurum: 
Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 160. | Aquae Helveticae: Schucany 1996, 
60. | Westschweiz: z. B. Lousonna: Vereinzelt treten sie bereits clau-
disch auf, eine vollständige Ziegelbedachung ist aber erst in flavischer 
Zeit zu belegen (Berti Rossi / May Castella 2005, 175 f.). | Zur Zie-
gelproduktion durch die Legionen von Vindonissa vgl. zuletzt Schaer 
2005.  

sodass insgesamt 54 Münzen für die Auswertung zur 
Verfügung standen.

Die jüngste Münze Mü559 stellt dabei eine zeitgenös
sische Fälschung eines unter Nero geprägten Denars 
dar. Er wurde auf der Oberfläche des Lehmbodens 
Sch596 um Feuerstelle Fs22.7 gefunden. Die Vor
bilder dieser Münze wurden in der Zeit zwischen 
Dezember 60 und 64 n. Chr. – dem Jahr der bedeu
tenden Münzreform Neros1761 – geprägt. Demnach 
kann auch der hier diskutierte subaerate Denar frü
hestens Anfang 61 hergestellt und eine unbestimmte 
Zeit später in den Boden gelangt sein. Eine Beurtei
lung der Abnutzung ist aufgrund der starken Kor
rosion der Münze leider nicht möglich, sodass ein 
absoluter tpq von Anfang 61 n. Chr. bestehen bleibt 
und Gebäude 22.3 frühestens zu diesem Zeitpunkt 
aufgegeben worden sein kann. Alle weiteren Mün
zen wurden unter Claudius und seinen Vorgängern 
geprägt und liefern als Einzelmünzen keine zusätzli
chen datierungsrelevanten Informationen.

Entsprechend wird wiederum auf den Vergleich 
der AesMünzkurven1762 zurückgegriffen ▶ 366. Die 
in Kap. VI.3.2.2 erwähnten Unterschiede zwischen 
dem vorclaudischen und dem claudischen Münzum
lauf zeichnen sich auch im hier diskutierten Material 
ab: Im stratigrafisch älteren Ensemble III.2 fällt der 
Ausschlag der LugdunumSerien noch stärker aus 
als im jüngeren aus Phase III.3. Mit über 50 % bzw. 
42 % stellen sie allerdings weiterhin das Gros des sich 
im Umlauf befindlichen Kleingeldes. Der Anteil der 
RepublikAsse nimmt im Gegensatz dazu von Phase 

III.2 zu Phase III.3 und vor allem im Vergleich mit 
der vorhergehenden Phase III.1 deutlich zu ▶ 362 
und 366. Eine deutliche Zunahme zeigt sich in Phase 
III.3 bei den Prägungen des Tiberius, und auch die 
Münzen des Gaius sind leicht häufiger vertreten. Al
lerdings sind die Münzen des Claudius in Phase III.2 
häufiger als in Phase III.3.

Damit lassen sich die beiden Kurven eher mit den 
Kurven aus Augusta Raurica für die Zeit von 30 bis 
50 n. Chr. und dem Camp B in Argentovaria sowie 
der gut abgesicherten Kurve aus der jüngeren HP 
des Legionslagers von Vindonissa vergleichen. Inte
ressant ist, dass die Kurve von Augusta Raurica für 
die Zeit von 50 bis 75 n. Chr. den höchsten Anteil 
an Prägungen des Claudius zeigt, während das wohl 
gleichzeitige Ensemble der Phase III.3 den kleinsten 
Anteil dieser Münzen aufweist. Wiederum eher aus 
dem Rahmen fällt die Kurve der SP1 aus dem Le
gionslager von Vindonissa. Sie zeigt deutliche Aus
schläge bei den Prägungen der LugdunumSerien 
sowie derjenigen des Tiberius und des Nero. Dies ist 
wie bereits erwähnt wohl mit der geringen Zahl der 
Münzen zu erklären.
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366 Vergleich der Münzkurve von Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 Phase III.2 und III.3 mit den Münzkurven von Augusta Raurica für die Zeit  
30 – 50 und 50 – 75 n. Chr., dem Legionslager Vindonissa in der Zeit der jüngeren HP, der XXI. Legion (SP1) und der XI. Legion (SP2) sowie dem jüngeren 
Militärlager Camp A in Argentovaria.



399 vor den toren von vindonissa  VI  BAULICHE ENT WICKLUNG UND DATIERUNG  5   D I E  P H A S E  I I I . 4

Aufgrund der oben genannten Auffälligkeiten 
und Vergleiche ist davon auszugehen, dass die Phase 
III.2 direkt an Phase III.1 anschliesst und III.3 trotz 
des unter Nero geprägten Denars wohl kurz nach 
61 n. Chr. endete.

Zusammengenommen sprechen die Datierungsar
gumente der Keramik und der Münzen für eine 
Einordnung der Phasen III.2 und III.3 in claudisch 
neronische Zeit, wobei das Ende der Phase III.3  
wohl kurz nach 61 n. Chr. anzusetzen ist. Aussagen 
zur Dauer der einzelnen Phasen sind dabei nicht 
möglich.

5  D I E  P H A S E  I I I .4  U N D  
I H R E  DAT I E R U N G

5 .1  V O R  D E M  G R O S S E N  B R A N D  –  
D I E  H O L Z B A U T E N  D E R  P H A S E  I I I . 4

Wie in Kap. VI.4.1.2 erwähnt, erfolgte der Übergang 
von Phase III.3 zu Phase III.4 nicht in allen acht Par
zellen gleichzeitig; die Gebäude auf den Parzellen 12 
und 14 werden nur umgebaut und nicht vollständig 
neu errichtet. Als deutliche, alle Parzellen betref
fende Zäsur ist mit Sicherheit die Erneuerung der 
Strasse (S6) und die damit verbundene Aufgabe von 
Kanal K2 im West sowie die Anlage von Kanal K1 
im Ostbereich des Auswertungsperimeters zu be
zeichnen. Abgesehen von den Gebäuden 10.2 und 8.4 
rechnen alle Neu bzw. Umbauten auf den Parzellen 
12 – 22 ▶ Beilage 20 mit dem neu eingebrachten Porti
kusboden Sch25/Sch307.

Auf den Parzellen 8, 10, 12 und 14 ist der Portikus
boden als einmaliger Eintrag der Kiesschicht Sch25 
zu fassen. Darauf bildete sich eine Nutzungsschicht 
Sch26/Sch127, welche allerdings nur im Bereich der 
Parzelle 12 deutlich zu differenzieren ist. Westlich 
davon geht sie ohne scharfe Grenze in eine gegen 
Parzelle 8 hin an Mächtigkeit zunehmenden Planie 
Sch130 über. Hinweise auf eine Erneuerung geben 
Spuren eines durch den Brand am Ende der Phase 
III.4 verkohlten Bretterbodens in Parzelle 12 sowie 
der nur in Resten fassbare Kiesboden Sch136. Der 
Portikusboden Sch307 setzt sich hingegen aus meh
reren Kiesschichten zusammen, zwischen denen 
auch vereinzelt Nutzungsschichten auszumachen 
sind. Grossflächige Erneuerungen konnten aller
dings nicht herausgearbeitet werden, sodass es sich 
wohl um mehrere, zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
in Phase III.4 erfolgten Reparaturen des Kiesbodens 
handeln muss. Dabei ist nicht zu entscheiden, ob 
diese Ausbesserungen parzellenbezogen erfolgten 

– im Gegensatz zum parzellenübergreifenden Ein

bringen des ersten Kieskoffers des Schichtpaketes 
Sch307.

Die Gebäude sind nun alle in Ständerbautechnik 
errichtet; die Schwellbalken sind teils in Balkengräb
chen, teils auf aus Geröllen und Kalkbruchsteinen 
bestehenden Balkenlagern verlegt. Besonders gut 
erkennbar sind Letztere auf Parzelle 10 ▶ 66. Das
selbe gilt auch für die Portikuskonstruktion, soweit 
sie erhalten war. Für die Parzellen 16, 18 und 20 sind 
durchgehende Balkengräbchen, z. T. mit Geröllen 
als Balkenlager, zu fassen. In diesen dürften Schwell
balken gelegen haben. Möglicherweise kann diese 
massivere Bauweise als Beleg für eine Zweigeschos
sigkeit der Gebäude angeführt werden. Entspre
chend könnte Gräbchen Gn18.13 als Überrest eines 
Treppenaufganges in ein zweites Geschoss gedient 
haben.

Erstmals ist zumindest für die Parzellen 8 und 10 
von einer Dachdeckung aus Ziegeln auszugehen. 
Dies zeigen grössere Mengen an Ziegeln in den Auf
lassungsschichten sowie den Strukturen, die an den 
Beginn der Phase III.5 zu setzen sind. Ausserdem 
werden ab Phase III.5 auch vermehrt Ziegel in Fun
damenten, Balkenlagern oder als Bestandteil von 
Feuerstellen sekundär verbaut. Alle anderen Dächer 
dürften weiterhin mit den bereits erwähnten organi
schen Materialien gedeckt gewesen sein.

Das Einsetzen der Ziegelbedachung in dieser 
Phase ist für Vindonissa als eher spät zu taxieren. Wie 
der Nachweis von Dachziegeln im Kieskoffer der ers
ten Strasse in der Grabung WindischDorfzentrum 
2011 – 2012 (V.0011.1) zeigt, ist nach neuesten Er
kenntnissen bereits in frühtiberischer Zeit mit zie
gelgedeckten Dächern in Vindonissa zu rechnen1763. 
In grösserem Umfang ist allerdings erst für die Spät
zeit der XIII. Legion bzw. mit der Ankunft der XXI. 
Legion kurz vor Mitte des 1. Jh. n. Chr. mit einer um
fangreichen Ziegelproduktion bzw. ziegelgedeckten 
Dachflächen zu rechnen1764. In den umliegenden Zi
vilsiedlungen treten die ersten Ziegel in sekundärer 
Verwendung bzw. im Abbruchschutt von Gebäuden 
ab Mitte des 1. Jh. n. Chr. auf1765, sodass ab dieser 
Zeit zumindest für einen Teil der Dachlandschaft mit 
Ziegeln als Deckungsmaterial zu rechnen ist.

Für die Frage der Trauf oder Giebelständigkeit 
ergeben sich keine neuen Hinweise im Vergleich zu 
den vorhergehenden Phasen. Die einzige gesicherte 
Traufgasse, jene zwischen den Parzellen 18 und 20, 
scheint weiterzubestehen, möglicherweise wird sie 
aber zur porticus hin mit einer Wand abgeschlossen, 
wie dies Balkenlager Gn18.7 suggeriert.

Die Gebäude sind, soweit rekonstruierbar, im Ver
gleich zu den vorhergehenden Phasen länger gewor
den. Dies trifft zumindest für die Parzellen 10, 12 und 
14 zu, wo die rückwärtigen Abschlüsse der Gebäude 
einigermassen gesichert sind. Für die weiteren Par
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zellen, vor allem in der Westhälfte des Auswertungs
perimeters, fehlen die Nordwände der Gebäude. Ein
zig auf Parzelle 22 kann aufgrund des Mörtelbodens 
Mb22.1 eine Mindestlänge des Gebäudes 22.4 von 
24 m angenommen werden.

Bezüglich der Inneneinteilung der Gebäude gibt 
es kaum Unterschiede zu den vorhergehenden Bau
ten. Die Vielgestaltigkeit der Grundrisse bleibt erhal
ten1766. Erwähnenswert ist, dass Gruben innerhalb 
der Gebäude weitgehend fehlen. Einzige Ausnahmen 
bilden die Werkgruben im Frontbereich der Parzelle 
10 und dem rückwärtigen Bereich der Parzellen 8 
und 12.

Auf unterschiedliche Nutzungen der Fronträume 
deutet zudem die Verteilung der Fundmünzen in den 
drei Parzellen 8, 10 und 12 hin ▶ 3671767. Während in 
den Räumen A und B der Parzelle 10 eine bzw. zwei 
Münzen gefunden wurden, liegen aus Raum A der 
Parzelle 8 14 Münzen und aus den Räumen A und 
B der Parzelle 12 17 Stück vor. Im Falle der Parzelle 
8 stammen 13 Münzen aus der Nutzungsschicht/

Brandschicht Sch199 und eine aus der Brandschutt
planie Sch200. Auf Parzelle 12 stammen sie hingegen 
aus Planie Sch12, die sowohl die Nutzungsschicht als 
auch den stark überprägten Brandschutt dieser Phase 
umfasst1768. Für den Frontraum A von Gebäude 10.2 
ist demnach auch in Anbetracht der Werkgruben 
G10.14 und G10.13 weiterhin eine Nutzung als Werk
statt anzunehmen, in deren Kontext kaum Münzen 
verloren gingen1769. Für die Fronträume der Par
zellen 8 und 12 ist ein Holzboden anzunehmen1770, 
durch dessen Spalten verlorene Münzen vielleicht 
häufiger verschwanden. Zudem könnten die Räume 
für Handel oder Gastgewerbe genutzt worden sein. 
Tätigkeiten also, die einen erhöhten Geldumlauf in 
diesen Räumen zur Folge hatten, wodurch die Wahr
scheinlichkeit des Verlusts von Münzen stieg.

Ein weiteres Indiz für Handelsaktivitäten sind zu
dem drei Gewichte aus Parzelle 8 ▶ 368.

Sie sind alle von doppelkonischer Form. Die bei
den kleineren weisen Gewichtsmarkierungen auf der 
Ober und Unterseite auf. Diese – ein Punkt auf dem 
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401 vor den toren von vindonissa  VI  BAULICHE ENT WICKLUNG UND DATIERUNG  5   D I E  P H A S E  I I I . 4

1766 Vgl. Kap. VII.2.3.  1767 Der Vergleich mit den westlich an-
schliessenden Parzellen ist wegen der deutlich weniger guten Er-
haltungsbedingungen für die Schichten dieser Phase nicht sinnvoll.  
1768 Die beiden Ensembles stellen zwei für numismatische Auswer-
tungen interessante Komplexe dar, um Fragen zum Geldumlauf in 
neronisch-frühflavischer Zeit zu untersuchen.  1769 Einschränkend 
ist allerdings festzuhalten, dass in der vorhergehenden Phase III.3 in 
Raum A von Gebäude 10.1b, der als Metallwerkstatt genutzt wurde, 
immerhin sieben Münzen gefunden wurden.  1770 Nachgewiesen 
ist er aufgrund von verkohlten Hölzern allerdings nur in Parzelle 8. 
Vgl. Kap. IV.7.3.6.  1771 CIL XI 6727,2. | Vgl. auch Pink 1938, 22.  
1772 Eine Unze beträgt ca. 27,28 g. (Mutz 1983, 7). Die fehlenden 2 g 
beim kleineren Gewicht können durchaus auf den Verlust durch Kor-
rosion und Restaurierung zurückzuführen sein. So wog das grössere 
Bleigewicht im Zustand vor der Restaurierung 163 g, nach der Restau-
rierung nur noch 159,4 g. Freundlicher Hinweis U. Lang, Restaurator 
KAAG.   1773 Zur Terminologie vgl. Franken 1993, 71.   1774 Fran-
ken 1993, 85. Die annähernde Übereinstimmung mit 6 Unzen kann 
demnach zufällig sein.  1775 Die umfangreiche Zusammenstellung 
von römischen Schnellwaagen bei Franken 1993 enthält keine An-
gaben zu den Laufgewichten oder der Tragfähigkeit. In der grundle-
genden Zusammenstellung von Paret 1939 sind solche mit kleineren 
Laufgewichten (2 – 3 Unzen) mit einer Traglast von wenigen Pfund 
aufgeführt.  1776 Interessant wäre hier eine ausführliche Analyse des 
Fundmaterials aus den zugehörigen Schichten Sch12 und Sch15. Vgl. 
in diesem Zusammenhang Ammann/Schwarz 2011, 377 – 394 oder Pe-
tit 2010.  

Bronzegewicht und drei Punkte auf dem Bleigewicht 
– entsprechen den Zahlzeichen auf einem Waagbal
ken, der vermutlich aus Chiusi stammt1771: ein einfa
cher Punkt für eine Unze, drei Punkte für drei Unzen, 
ein S für einen Semis (= sechs Unzen). Die Gewichte 
der beiden kleineren Stücke entsprechen mit 25,1 
bzw. 81 g gut den zu erwartenden Werten für eine 
bzw. drei Unzen1772. Sie wurden vermutlich mit einer 
Balkenwaage verwendet, sodass eine Angabe des Ge
wichtes auf den Stücken notwendig war. Das grössere 
Bleigewicht (159,4 g) zeigt auf seiner Oberseite Reste 
einer eingegossenen, aber abgebrochenen Aufhän
gung aus Eisen, sodass es wohl zu einer Schnellwaage 
gehörte1773. Da bei diesen Waagen die Wägeskala auf 
dem Skalenarm angebracht war, bestand weder eine 
Notwendigkeit, auf dem Gewicht eine Massangabe 
anzubringen, noch war eine Eichung des Gewichts 
auf ein Vielfaches der Unze nötig1774. Ob es sich 
dabei um das Laufgewicht oder ein Gegengewicht 
handelt, ist nicht zu entscheiden. Aufgrund des eher 
geringen Gewichts von rund sechs Unzen dürfte die 
Tragfähigkeit der Waage, zu der es gehörte – sollte es 
sich um das Laufgewicht handeln –, auf eine Traglast 
von einigen Pfund ausgelegt gewesen sein1775.

Das einzige mit Sicherheit stratifizierte Exemplar 
Pb118 stammt aus einer Planie der Phase III.5, während 
Bm118 einen Streufund aus Parzelle 8 darstellt und Pb119 
aus einem Fundkomplex stammt, der sowohl den 
Brandschutt Sch200 als auch den Reduktionshori
zont Sch131 umfasst, sodass eine Verlagerung aus be
nachbarten Parzellen nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden kann.

Diese Fundkontexte erlauben demnach keine 
direkte Verknüpfung der Gewichte mit den ange
nommenen Handelsaktivitäten in Phase III.4; da 

die Kontexte aber alle jünger sind, bleibt ein Zu
sammenhang zumindest denkbar. Darstellungen auf 
römischen Reliefs zeigen allerdings, dass Waagen 
auch von (Metall)Handwerkern verwendet wurden 
▶ 369. Demnach könnten die Gewichte also auch im 
Zusammenhang mit dem auf Parzelle 8 betriebenen 
Metallhandwerk stehen.

Für den Raum A in Parzelle 12 belegen der auf 
dem Lehmboden angetroffene vollständig erhaltene 
Unterlieger sowie Bruchstücke eines Läufers einer 
Handmühle in Verbindung mit der Feuerstelle Fs12.4 
und dem möglichen Backofen Fs12.7 eine Nutzung 
zur Nahrungszubereitung. Aufgrund der grossen An
zahl Münzen ist ein Verkauf dieses Essens denkbar, 
aber mangels eindeutiger Belege, etwa Graffiti auf 
Keramikgefässen, nicht zu beweisen1776.

Dass Räume mit einer überdurchschnittlichen An
zahl an Fundmünzen ganz unterschiedlich interpre

Bm117 Kupferlegierung, doppelkonisch. Kleinster Dm: 14 mm; grösster Dm: 20 mm; H: 11 mm. 
Gewicht: 25,1 g (= 1 Unze [?]). Auf der Ober- und Unterseite ein Punkt. V.006.2/1279.21.

 Befund: Streufund Feld 35/45.
Pb118 Blei, doppelkonisch, etwas gestaucht. Kleinster Dm: 20 mm; grösster Dm: 25 mm; H: 19 mm. 

Gewicht: 81 g (= 3 Unzen). Auf der Ober- und Unterseite drei Punkte. V.006.2/1946.35.
 Befund: Phase III.5, Planie Sch214.
Pb119 Blei, doppelkonisch. Kleinster Dm: 30 mm; grösster Dm: 33 mm; H: 17 mm. Gewicht: 159,4 g 

(= 1 Semis [?]). Reste einer Metallbefestigung auf der Oberseite. Gewicht einer Laufwaage? 
V.006.2/1804.6.

 Befund: Horizont IV, Reduktionshorizont Sch131, Bereich Parzelle 8.

Bm117

Bm118

Bm119

368 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Drei Gewichte aus dem Bereich der 
 Parzelle 8. Zwei bestehen aus Blei, eines aus einer Kupferlegierung. Auf den beiden 
 kleineren Exemplaren sind Zahlzeichen zu erkennen, während das grössere Bleigewicht  
die Reste einer eisernen Aufhängung aufweist und demnach von einer Schnellwaage 
stammt. Ansicht: ca. M. 1:1; Aufsichten M. 1:2. 

Bm117 Kupferlegierung, doppelkonisch. Kleinster Dm: 14 mm; grösster Dm: 20 mm; H: 11 mm. 
Gewicht: 25,1 g (= 1 Unze [?]). Auf der Ober- und Unterseite ein Punkt. V.006.2/1279.21.

 Befund: Streufund Feld 35/45.
Pb118 Blei, doppelkonisch, etwas gestaucht. Kleinster Dm: 20 mm; grösster Dm: 25 mm; H: 19 mm. 

Gewicht: 81 g (= 3 Unzen). Auf der Ober- und Unterseite drei Punkte. V.006.2/1946.35.
 Befund: Phase III.5, Planie Sch214.
Pb119 Blei, doppelkonisch. Kleinster Dm: 30 mm; grösster Dm: 33 mm; H: 17 mm. Gewicht: 159,4 g 

(= 1 Semis [?]). Reste einer Metallbefestigung auf der Oberseite. Gewicht einer Laufwaage? 
V.006.2/1804.6.

 Befund: Horizont IV, Reduktionshorizont Sch131, Bereich Parzelle 8.
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1777 Die Auswahl der Befunde erhebt keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit und ist qualitativ zu verstehen (d. h., es wurde keine Berech-
nung wie etwa Münzen pro m² erstellt). | Die räumliche Verteilung der 
Fundmünzen wird in Befundvorlagen selten thematisiert. Wie z. B. in 
Sieler 2009, 67 – 71; Kortüm/Lauber 2004, 551 – 613; Pauli-Gabi u. a. 
2002; Hill/Rowsome 2011, 518 – 520 festzustellen ist. | In Einzelfäl-
len wird eine grafische Darstellung der Münzverteilung vorgelegt. So 
z. B. in Doppler 2013, Abb. 282; 284; 287 und 289.  1778 Da es sich 
ausschliesslich um Münzen der augusteisch-tiberischen Zeit handelt, 
könnten, neben Münzen der Phase III.2, dem Verfüllungszeitpunkt 
des Kellers, mit dem zur Verfüllung benutzten Material auch Münzen 
der Phase III.1 in den Keller gelangt sein.  1779 Trumm/Flück 2013, 
83 – 89 Abb. 437. Münzen ausgezählt nach Abb. 284.  1780 Schucany 
1996, 39. Für diese überdurchschnittlich grosse Anzahl stellt sich aller-
dings auch die Frage eines nicht erkannten Hort- bzw. Börsenfundes.  
1781 Koller/Doswald 1996, 83, 194.  1782 Ammann/Schwarz 2011, 
377.  1783 Schwarz 2004, 118 f. und Rütti 2004, 172 – 179.  1784 Petit 
2010, 162, 182 – 187. Allerdings stammen diese 25 Münzen aus einer 
Gesamtfläche von 300 m2, im Gegensatz zu den anderen aufgezählten 
Räumen, welche maximal 70 m2 erreichen.  1785 Frey-Kupper 1999, 
72 – 76.  1786 Kemmers 2006, 141 – 144, bes. Fig. 4.6. | Zu prüfen wäre 
hier allerdings, wie stark dieses Bild von der Schichterhaltung abhän-
gig ist. So fällt etwa auf, dass über 60  % der Münzen aus Gruben stam-
men, während im hier vorgelegten Komplex nur gerade 10  % der sicher 
stratifizierten Münzen aus den Ver- bzw. Hinterfüllungen von Gruben 
stammen.  1787 Für Parzelle 12 sprechen die stark überprägte Planie 
Sch12 und Grube G12.1 allerdings für eine Durchsuchung des Brand-
schuttes. Vgl. Kap.IV.7.5.6.  1788 Zum Beispiel Walheim: in 3 von 20 
Häusern (Kortüm/Lauber 2004, 449. | Vitudurum: 2 von ca. 70 Häu-
sern (Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 160). | Aquae Helveticae: auf drei 
Parzellen, jeweils der bzw. die rückwärtigen Räume. Koller/Doswald 
1996, Abb. 27 und 28; Schucany 1996, 58. | In den (teils früh) gegrabe-
nen Kastellvici am Limes sind die Bodenniveaus kaum erhalten, sodass 
eine Beurteilung der in den Gebäuden angelegten Böden nur selten 
möglich war. Vgl. z. B. Moneta 2010, 129; Wenzel 2009, 168; Czysz 
2003, 98.  1789 Berti Rossi / May Castella 2005, 183 f.  1790 Alberti 
2009, 104 – 108 Fig. 54 und 55.  1791 Schucany 2011, Abb. 35. | Weiter 
östlich, in Richtung Legionslager, wurde im Rahmen von Leitungsgra-
bungen ebenfalls eine ausgedehnte Brandschicht aus der 2. Hälfte des 
1. Jh. n. Chr. festgestellt. Grabung Windisch-Hauptgebäude Königsfel-
den 1998 – 1999 (V.98.13). Vgl. unpublizierte Grabungsdokumenta-
tion im Archiv der KAAG. Freundlicher Hinweis J. Trumm, KAAG. 
| Zur Frage der Gleichzeitigkeit von Bränden über einzelne Quartiere 
hinweg oder innerhalb von Siedlungen vgl. auch Schucany 2005, 57.  
1792 Die Datierung der Strukturen müsste allerdings noch unabhän-
gig anhand des Fundmaterials geprüft werden, da ihre Zuweisung in 
diese Phase derzeit aufgrund ihrer Brandzerstörung erfolgt. Ansons-
ten würde hier ein Zirkelschluss vorliegen.  1793 Vgl. stellvertretend 
Hauser 2011.  1794 Vgl. Lander 2015, 14.  1795 Für die ausführliche 
Besprechung dieses Ensembles vgl. Kap. V.3.3.  1796 Vgl. ausführlich 
in Kap. IV.7.5.6 und VI.6.1.  1797 Schucany 1996, 68.  1798 Düer-
kop/Eschbaumer 2007, 122.  1799 Vindonissa: Meyer-Freuler 2013, 
353 – 356. | Aquae Helveticae: Koller/Doswald 1996, 103 f.   1800 Dass 
diese Verhältnisse nicht überall im Gleichschritt erfolgen müssen, zei-
gen Überlegungen bei Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 64 f. | In diesem 
Sinne auch Düerkop/Eschbaumer 2007, 55, 75.  

tiert werden, zeigt die folgende Auswahl von Befun
den1777:
 – In der Nutzungsschicht und der unteren Verfüllung 

von Keller G22.4 auf Parzelle 22 wurden 20 Münzen 
gefunden. Die Befundsituation erlaubt keine eindeu
tige Funktionsansprache, weder des Kellers noch des 
ehemals darüberliegenden Raumes1778. Im direkt 
danebenliegenden Raum A war eine metallverarbei
tende Werkstatt eingerichtet.
 – Die Räume R1 bzw. R2 in dem in frühflavischer 

Zeit niedergelegten Bau 2 der Bauphase SP1 der 
Grabung WindischSpillmannwiese 2003 – 2006 
(V.003.1) lieferten 15 respektive 20 Münzen. Sie wer
den als Wohnräume interpretiert, möglicherweise 
für Auxiliare oder Immunes sowie vielleicht als Ställe 
für Pferde1779.
 – C. Schucany schlägt für den Frontraum J eines 

Streifenhauses auf Parzelle II der Grabung Baden Rö
merstrasse 1977/78 in Aquae Helveticae, in dem 53 
Münzen (davon stammen allerdings nur 8 mit ab
soluter Sicherheit aus der eigentlichen Benutzungs
schicht) sowie überdurchschnittlich viele Spielsteine 
und Glasfragmente gefunden wurden, eine Nutzung 
als «Spielsalon» vor1780.
 – Für die Grabung BadenABB 1988 stellt H. Dopp

ler ebenfalls eine Konzentration in den strassenseiti
gen Räumen der Streifenhäuser fest, welche als Werk
stätten/Verkaufsläden angesprochen werden1781.
 – 17 Münzen lieferte das durch einen Brand zerstörte 

Obergeschoss der Taberna in der Insula 5/9 in Au-
gusta Raurica (Fundensemble der Phase 9 – 11). Trotz 
einer umfassenden Auswertung von Funden und Be
funden ist keine eindeutige Funktionsansprache für 
den Raum möglich1782.
 – 12 Münzen konnten aus einem nicht vollständig 

ergrabenen Frontraum eines durch einen Brand zer
störten Holzgebäudes der Südwestecke der Insula 2 

in Augusta Raurica geborgen werden. Er wird (auch) 
als Küche interpretiert1783.
 – In dem durch einen Brand zerstörten Gebäude auf 

Parzelle 5 in BliesbruckRheinheim, das als Gasthaus 
oder Versammlungsort interpretiert wird, wurden 
aus den der Strasse zugewandten Räumlichkeiten 25 
Münzen geborgen1784.
 – In einem durch einen Brand zerstörten Raum mit 

gewerblicher Nutzung in der Insula 56 in Aventicum 
wurden 23 Münzen gefunden, wovon 12 allerdings 
zu einer möglichen Börse gehören1785.
 – F. Kemmers untersuchte im Rahmen ihrer Ge

samtauswertung der Münzfunde aus den canabae 
369 Römische Kupferschmiede bei der Arbeit (Umzeichnung eines Stein-
reliefs im Museo Nazionale, Neapel). Im Hintergrund hängt eine Waage.  
Sie diente vielleicht dazu, die geleistete Arbeit, welche nach Gewicht 
 gezahlt wurde, zu wiegen.
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legionis von Noviomagus Batavorum auch deren Ver
teilung. Ihre eher grobe, aber zielführende Heran
gehensweise über die Funddichte der Münzen pro 
100 m2 zeigt u. a. hohe Münzkonzentrationen entlang 
der Strassen und damit in den Fronträumen der Ge
bäude1786.

Die aufgeführten Beispiele zeigen, dass für Räume 
mit einer grossen Anzahl Fundmünzen eine breite 
Palette an Interpretationen infrage kommt. Nicht un
gewöhnlich scheint die Konzentration in den Front
räumen von Streifenhäusern zu sein.

Für eine gesicherte Interpretation der Räume in 
den Parzellen 8 und 12 ist entsprechend eine Vor
lage der vollständigen Fundinventare notwendig. 
Dies wäre umso lohnenswerter, handelt es sich doch 
bei den hier diskutierten Fundensembles der Par
zellen 8, 10 und 12 um geschlossene Ensembles aus 
Brand(schutt)schichten1787.

Bemerkenswert ist der bereits erwähnte Mörtel
boden Mb22.1, mit welchem wohl ein rückwärtiger 
Raum des Streifenhauses 22.4 ausgestattet war. Er 
ist neben dem möglichen Mörtelboden in Gebäude 
16.5 sowie dem Mörtelboden in Gebäude 10.3 (beide 
Phase III.5) der älteste Mörtelboden in den rund 
36 nachgewiesenen Gebäuden. Mit Mörtelböden 
ausgestattete Räume sind in Streifenhäusern zwar 
relativ selten, treten aber mit einer gewissen Stetig
keit auf1788. Etwas häufiger scheinen sie in Lausanne
Chavannes zu sein. In Gebäude B sind dort bereits 
im tiberischclaudisch datierenden Bauzustand 4 
drei Räume mit Mörtelböden ausgestattet1789. Dies 
könnte an der zentraleren Lage dieser Gebäude im 
Vergleich mit den hier bearbeiteten liegen, aber auch 
mit den als Vergleich angeführten Fundstellen.

Beispielhaft sei auf zwei von G. Alberti präsen
tierte Beispiele verwiesen. Im Westquartier von 
Bliesbruck sind am Ende des 2. Jh. n. Chr. praktisch 
in allen Parzellen in den rückwärtigen, angebauten 
Räumen Mörtelböden zu beobachten. In Mâlain 
trifft dies, in etwas geringerem Umfang, ebenfalls zu. 
In einigen Fällen sind aber auch grössere, der Strasse 
zugewandte Räume mit Mörtelböden ausgestattet. 
Insgesamt sind Mörtelböden vor allem in repräsenta
tiveren Räumen zu erwarten, sie können aber in ge
ringerem Umfang auch in Werkhallen bzw. Räumen, 
die als Werkstatt dienten, auftreten1790.

Das Ende der Phase III.4 markiert ein quartierwei
ter Brand, der wohl auch auf der Südseite der Strasse 
wütete1791. Da in jeder Parzelle Zeugnisse des Bran
des nachweisbar waren und möglicherweise sogar das 
Hinterhofgebäude I auf Parzelle 16 und der Holzkel
ler G10.7 auf Parzelle 101792 – beide liegen rund 20 m 
von den Gebäuden entfernt – vom Brand betroffen 
waren, muss es sich um einen verheerenden Brand 
gehandelt haben, der zur vollständigen Zerstörung 
des gesamten Quartiers führte. Die daraus resultie

renden menschlichen Schicksale sind nicht zu rekon
struieren, Berichte zu vergleichbaren Grossbränden 
in Mittelalter und Neuzeit lassen sie aber erahnen1793. 
So könnte die Auflassung der Parzelle 14 vielleicht 
damit begründet werden. Wie schnell die Aufräum
arbeiten in Angriff genommen wurden, kann nicht 
festgestellt werden, dass sie aber nicht unmittelbar 
nach dem Brand erfolgten, zeigen schwache Anzei
chen von Bodenbildung in Planie Sch121794.

5 . 2  D AT I E R U N G  D E R  P H A S E  I I I .4

5 . 2 .1  D I E  K E R A M I K  D E R  P H A S E  I I I .4
Für diese Phase gründen die Aussagen auf einer 

deutlich breiteren statistischen Basis als bei der 
unmittelbar vorangehenden. Die EMIZ der aufge
nommenen Keramik beträgt 359 Stück ▶ 370. Eine 
entscheidende Rolle für die Datierung dieser Phase 
spielt das Keramikensemble aus Grube G12.10. Über 
deren Verfüllung zieht eindeutig die Brandschutt
schicht, welche die Phase abschliesst, sodass das 
Ensemble aus dieser Grube als tpq für den Brand 
am Ende von Phase III.4 gelten kann1795. Einschrän
kend gilt allerdings festzuhalten, dass praktisch alle 
jüngeren Elemente im Gesamtensemble der Phase 
III.4 aus Grube G12.10 stammen. Da es sich bei der 
über Grube G12.10 verlaufenden Schicht Sch67 aber 
eindeutig um eine Brandschuttplanie handelt und für 
die nachfolgende Phase III.5 keine Hinweise auf ei
nen Brand vorliegen, muss diese am Ende der Phase 
III.4 entstanden sein. Zudem liegt über der Grube 
der mögliche Mörtelmischplatz Sch69, was wiede
rum gut zu den ersten Sockelmauern in Phase III.5 
passt1796.

Im Formenrepertoire tauchen im Vergleich zu den 
vorhergehenden Phasen mehrere neue Typen auf. So 
sind von den späten HofheimTypen erstmals die 
Tellerformen Drag. 16 und 23 und das Schälchen 
Drag. 22 vertreten (Gruppe C nach C. Schucany1797). 
Aus der genannten Grube G12.10 stammen zudem 
zwei der erst ab frühflavischer Zeit auftretenden 
Schälchen Drag. 35/36 sowie ein Exemplar der frü
hen Ausprägung der Kragenrandschüssel Curle 11. 
Diese Form löst in flavischer Zeit die Schüssel Typ 
Hofheim 12 ab1798. In Vindonissa und dem benach
barten Aquae Helveticae treten sie in Komplexen auf, 
die nach der Ankunft der 11. Legion datieren1799. 
Interessant ist, dass das Verhältnis der Tellerformen 
weiterhin im Verhältnis 1 zu 4 zugunsten der älteren 
Form Drag. 15/17 ausfällt, während bei den Schäl
chen die jüngere Form Drag. 27 doppelt so häufig 
ist wie die ältere Form Drag. 241800. Bei den relief
verzierten Stücken ist ebenfalls weiterhin die ältere 
Form Drag. 29 mit zehn Exemplaren dominant. Die 
jüngere Form Drag. 37 ist erst mit zwei Wandscher
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1801 Für einen der beiden Stempel wäre auch eine Zuweisung zu Cel-
sus denkbar (vgl. z. B. Düerkop/Eschbaumer 2007, 160 f.). Von die-
sem sind bis heute allerdings keine Produkte aus Vindonissa bekannt, 
sodass die Wahrscheinlichkeit für Bassus spricht.  1802 Düerkop/
Eschbaumer 2007, 148 f., bes. Anm. 495.  1803 Zur stilistischen Da-
tierung der Schüsseln Drag. 29 vgl. Kap. V.3.3.2.  1804 Vgl. zur Frage 
der Langlebigkeit von Reliefschüsseln z. B. Schucany/Winet 2014, 
Abb. 502, allerdings für das 2. und 3. Jh. n. Chr.  1805 Vgl. allgemein 
Schucany u. a. 1999, 35. | In Aquae Helveticae (Grabung 1977) ist das 
Verhältnis ca. 1:2 (rot:TN) (ausgezählt nach Schucany 1996). In den 
benachbarten Grabungen Baden-Du Parc (B.87.2) und Baden-ABB 
(B.88.3) ist das Verhältnis hingegen ca. 1:20 (ausgezählt nach Kol-
ler/Doswald 1996). | In Kempraten, in der Ausgrabung Fluhstrasse 
6 – 10, beträgt das Verhältnis ebenfalls ca. 1:20 zugunsten der schwar-
zen Stücke (Ackermann 2013, 107).   1806 Flück u. a. 2013, 547 mit 
weiterführenden Verweisen.  1807 Luginbühl 2001, 127.  1808 Vgl. 
Kap. VI.3.2.1 und VI.4.2.1. | Zur Datierung vgl. Luginbühl 2001, 226 f.  
1809 Vindonissa: Meyer-Freuler 2013, 351, 356 f. | Aquae Helveticae: 
Schucany 1996, 121.  1810 Zur «Keramik der XI. Legion» vgl. Meyer-
Freuler 2013, 367 – 378 mit Verweisen auf ältere Literatur.  1811 Zum 
sogenannten Militärkochtopf vgl. Ettlinger 1998, 40 und 45, Taf. 2,3. | 
Zur Datierung vgl. zuletzt Meyer-Freuler 2013, 351.  1812 Diese eher 
grosse Anzahl an nicht näher bestimmbaren Münzen ist direkt durch 
den Börsenfund in Grube G14.22 beeinflusst, da von den dazugehö-
renden 29 Münzen aufgrund der Einsedimentierung im phosphathal-
tigen Milieu des Latrinensedimentes Sch287 nur 3 bestimmbar waren.  
1813 Vgl. Kap. V.3.4.6. Stratigrafisch ist eine Verknüpfung mit dieser 
Phase nicht möglich.  

ben vertreten. Zudem stammen nur noch je eine bzw. 
zwei Randscherben der in Fundplätzen flavischer 
Zeitstellung nicht mehr vertretenen Schälchen Hof
heim 8 und 9 aus dieser Phase. Die beiden gestempel
ten Gefässe – ein Schälchen Drag. 27 und ein Teller 

Form RSMIZ 
Nutzung

EMIZ  
Nutzung

RSMIZ 
Abbruch

EMIZ 
Abbruch

Total MIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

Total EMIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

TS, südgallisch Drag. 15/17 8 12 6 7 14 19

Drag. 16 1 1 0 0 1 1

Drag. 18/31 2 3 2 2 4 5

Drag. 22 4 4 0 0 4 4

Drag. 23 1 2 0 0 1 2

Drag. 24 3 3 4 4 7 7

Drag. 27 12 12 2 4 14 16

Drag. 29 7 7 2 3 9 10

Drag. 30 1 1 0 1 1 2

Drag. 35/36 2 2 0 0 2 2

Drag. 37 0 1 0 0 0 1

Hofheim 5 1 1 0 0 1 1

Hofheim 8 0 0 1 1 1 1

Hofheim 9 2 2 0 0 2 2

Hofheim 12 2 2 2 2 4 4

Curle 11 1 1 1 1 1 1

Teller, indet. 2 2 3 3 5 5

Total 83

TS-Imitat ion Drack 2 TN 1 1 0 0 1 1

Drack 3 rot 1 1 0 0 2 2

Drack 4 rot 1 1 1 1 2 2

Drack 4 TN 1 1 1 1 2 2

Drack 9/10 rot 1 1 2 2 3 3

Drack 11/12 rot 1 1 0 0 1 1

Drack 11/12 TN 1 1 0 0 1 1

Drack 19 rot 3 3 0 0 3 3

Drack 19 TN 2 2 1 1 3 3

TS Imitation, indet. 1 1 2 2 3 3

Total 21

Drack 20 –22 Drack 20 TN 3 7 3 3 6 10

Drack 21A rot 21 21 3 3 24 24

Drack 21B rot 5 5 2 2 7 7

Drack 21C rot 2 2 0 0 2 2

Drack 21A TN 0 1 0 1 0 2

Drack 21C TN 0 0 1 1 1 1

Drack 22 rot 1 1 0 0 1 1

Drack 22 TN 0 0 1 1 1 1

Total 48

Feinkeramik Vindonissa 223 ff. 1 2 0 1 1 3

Vindonissa 383 1 2 0 0 1 2

Total 5

Bemalte Keramik Tonne 1 5 0 2 1 7

Glanz ton Becher, schwarz 0 0 1 1 1 1

Gebrauchskeramik, 
oxidierend 
gebrannt

Schulterbecher/-töpfe 8 8 3 3 11 11

Töpfe 1 1 1 1 2 2

Schüssel ohne 
Überzug

3 3 0 0 3 3

Schüssel mit 
Horizontalrand

0 0 1 1 1 1

Teller eingebogenem 
Rand

1 1 0 0 1 1

Teller mit einfachem 
Rand

1 1 1 1 2 2

Teller mit einge- 
schnürtem Rand und 
Überzug

1 1 1 1 2 2

Krüge 14 14 3 3 17 17

Deckel 3 3 1 1 4 4

indet. 1 1 1 1 2 2

Total 45

Form RSMIZ 
Nutzung

EMIZ  
Nutzung

RSMIZ 
Abbruch

EMIZ 
Abbruch

Total MIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

Total EMIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

Gebrauchskeramik, 
reduzierend 
gebrannt

Schulterbecher/töpfe 28 28 20 20 48 48

Töpfe 11 11 4 4 15 15

Tonnen 1 1 0 0 1 1

Vindonissa 70 1 2 0 0 1 2

Schüssel mit 
Horizontalrand

1 1 0 0 1 1

Schüssel Hofheim 97A 1 1 0 0 1 1

Schüsseln 1 1 0 0 1 1

Teller mit 
eingebogenem Rand

1 1 0 0 1 1

Teller, übrige 1 1 0 0 1 1

Vindonissa 49 1 1 0 0 1 1

Deckel 3 3 1 1 4 4

indet. 1 1 1 1 2 2

Total 78

Grobkeramik Pomp. rot. Platte, 
importiert

1 2 1 2 2 4

Töpfe, handgeformt 14 14 3 3 17 17

Kochtöpfe, 11. Leg. 2 2 0 0 2 2

Tripode 1 2 0 0 1 2

Dolien 13 16 2 2 15 18

Reibschüsseln mit 
Steilrand

1 1 0 0 1 1

Reibschüsseln mit 
Kragenrand

7 7 2 2 9 9

Total 53

Amphoren Dressel 2– 4 5 5 0 0 5 5

Dressel 20,  
Randform A

3 3 0 0 3 3

Gauloise 2 1 1 0 0 1 1

Haltern 70 1 1 0 0 1 1

Fischamphoren 0 0 1 1 1 1

Total 11

Glas AR 2.2/Isings 3 1 3 0 1 1 4

AR 34/Isings 12 1 1 0 0 1 1

AR 33/Isings 31 0 1 0 0 0 1

AR 156/Isings 50 0 1 0 0 0 1

indet. 0 0 1 1 1 1

Total 8

Total 360

370 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Phase III.4. Quantitative 
 Übersicht über die Keramik in Mindestindividuenzahl (MIZ) und erweiterter MIZ (EMIZ).
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Drag. 18/31 – weisen beide je einen nur fragmenta
risch erhaltenen Stempel des Bassus Ste8 und Ste9 auf1801. 
Die damit bezeugte officina des Bassus gehört zu den 
produktivsten Werkstätten der vorflavischen Zeit 
und setzt in spättiberischer Zeit ein1802. 

Das TSEnsemble setzt sich demnach einerseits 
aus älteren Stücken, den Formen Hofheim 8 und 9 
sowie Exemplaren der Reliefschüsseln Drag. 29, zu
sammen, die stilistische Merkmale der claudisch
neronischen Zeit zeigen. Andererseits sind aber 
auch jüngere Elemente vertreten wie die Schälchen 
Drag. 35/36 sowie Reliefschüsseln Drag. 29, welche 
aufgrund der Zusammensetzung der Punzen eher in 
spätneronischflavische Zeit verweisen1803. Gerade 
für Reliefschüsseln ist mit einer längeren Gebrauchs
zeit zu rechnen, sodass die älteren Drag. 29 das Bild 
nicht weiter stören1804.

Die TSImitation ist im Vergleich mit der Terra 
Sigillata nur noch im Verhältnis 1 zu 4,5 im Ensem
ble vertreten ▶ 356. Dies entspricht der in den umlie
genden Siedlungen sowie dem Legionslager zu beob
achtenden Abnahme des Anteils der TSImitation im 
Vergleich zur TS. Am häufigsten ist dabei die Schüssel 
Drack 19 mit sechs Exemplaren vertreten, wobei die 
Stücke in oxidierender Technik (rot) gleich häufig 
sind wie diejenigen in reduzierender Technik (TN). 
Dasselbe trifft auch auf die Gesamtheit der in allen 
Phasen erfassten Schüsseln Drack 19 zu. Dies steht in 
starkem Gegensatz zu anderen Fundstellen, wo die 
oxidierend gebrannten Schüsseln Drack 19 klar in 
der Minderheit sind1805. Ob es sich hierbei um einen 
Zufallsbefund handelt oder ob sich vielleicht Unter
schiede in der Vorliebe oder der Belieferungssitua
tion der einzelnen Siedlungen manifestieren, wäre in 
einer vertieften Auswertung der Keramik zu prüfen. 
Allenfalls kann es sich auch um ein chronologisch 
bedingtes Phänomen handeln, da der Anteil der in 
reduzierender Technik hergestellten TSImitation 
über die Zeit generell zunimmt.

Ebenfalls noch mit drei Stücken vertreten sind 
Schälchen vom Typ Drack 9/10, welche in tiberischer 
bis claudischneronischer Zeit auftreten1806. Alle 
drei stammen allerdings aus den Brandschuttplanien, 
welche mindestens teilweise auch den Aushub für die 
Steinfundamente umfassten, sodass mit einem Ein
trag von älterem Material zu rechnen ist. Von dem in 
claudischneronischer Zeit recht häufigen Tellertyp 
Drack 4 sind drei Exemplare vorhanden1807. Alle wei
teren Formen sind nur mit einem oder zwei Exempla
ren vertreten und tragen wegen ihrer langen Laufzeit 
wenig zu einer präziseren Datierung bei. Eine Boden
scherbe, die keiner Form mit Sicherheit zuweisbar ist, 
trägt ausserdem einen Stempel des Sabinus Ste31. Des
sen Produkte waren demnach bei den Bewohnern 
dieser Parzelle recht beliebt, denn es handelt sich um 
den dritten Nachweis dieses Produzenten. Er produ

zierte in der Zeit zwischen 20 und 50 n. Chr.1808. Ins
gesamt fällt auf, dass das Verhältnis der Technik der 
Oberflächenbehandlung mit 65 zu 35 % weiterhin 
zugunsten oxidierender Techniken ausfällt ▶ 357. Ob 
dies auf die Präsenz von älterem Material oder auf die 
eher kleine statistische Basis von nur 20 Exemplaren 
zurückzuführen ist, bleibt offen.

Mit 48 Exemplaren – davon 36 des Typs Drack 21 
– sind die Schüsseln Drack 20 – 22 wie bereits in den 
vorhergehenden Phasen verhältnismässig häufig. Bei 
der Form Drack 21 dominiert mit 24 von 36 Stücken 
die Randform A. Davon stammen 21 aus den Nut
zungsschichten, sodass eine Herkunft der Exemplare 
aus älteren Schichten ausgeschlossen ist. Erstmals 
vertreten ist auch ein Glanztonbecher in reduzieren
der Technik. Insbesondere Becher dieser Keramik
gattung treten im benachbarten Legionslager und in 
Aquae Helveticae bereits kurz nach 70 n. Chr. auf1809.

Aufgrund ihrer chronologischen Bedeutung er
wähnenswert sind unter der Grobkeramik schliess
lich die beiden Kochtöpfe der sogenannten Ware 
der XI. Legion1810. Diese scheibengedrehten Töpfe 
aus rotorangem, feinsandigem Ton sind mit ihrem 
abgesetzten Hals und ihrem kurzen Horizontalrand 
unverkennbar und erscheinen – ohne typologische 
Vorläufer – in frühflavischer Zeit im Formenreper
toire des Legionslagers sowie der engeren Region um 
Vindonissa1811.

Zusammenfassend, ist festzuhalten, dass der 
Grossteil der Keramik in claudischneronische Zeit 
verweist. Insbesondere die Funde aus der Verfüllung 
der Grube G12.10 zeigen aber bereits den Übergang 
in die (früh)flavische Zeit an, sodass eine Datierung 
der Phase in die Zeit zwischen 60 und 80 n. Chr. na
heliegend ist.

5 . 2 . 2  D A S  M Ü N Z E N S E M B L E  D E R  P H A S E  I I I .4
Insgesamt werden den Nutzungsschichten und 

den (Brandschutt)Planien dieser Phase 139 Mün
zen zugewiesen, wovon allerdings nur 99 bestimm
bar waren1812. Die jüngsten Prägungen stellen je eine 
Münze des Vespasian und eine Gussimitation einer 
Münze desselben Kaisers dar. Erstere Mü583 stammt 
aus dem Börsenfund in der Verfüllung Sch287 der 
Grube G14.22. Diese kann nur aufgrund der Da
tierung der Keramik dieser Phase zugewiesen wer
den1813. Letztere Münze Mü573 hingegen stammt aus 
der Brandschuttplanie Sch531 und imitiert die im 
Jahre 71 n. Chr. geprägten Sesterzen des Vespasian. 
Ihr Abnutzungsgrad (A 0/0) ist aufgrund starker 
Korrosion nicht zu beurteilen. Sie liefert demnach 
einen nicht genauer fassbaren tpq für die Aufräumar
beiten nach dem Brandereignis von 71 n. Chr.

Noch etwas jünger ist die aus der Geröllrollierung 
Sch144 stammende Münze des Domitian Mü587. Sie 
könnte mit ihrem Prägejahr 81/82 n. Chr. zwar als 
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tpq für den Brand am Ende der Phase III.4 angeführt 
werden. Sie zeigt allerdings deutliche Abnutzungs
spuren und gelangte kaum unmittelbar nach ihrer 
Prägung in den Boden. Zudem stammt sie aus dem 
Hinterhofbereich der Parzelle 10, dessen Befesti
gung Sch144 auch noch in Phase III.5 weiter genutzt 
wurde, sodass diese Münze wohl erst in dieser Phase 
verloren ging. Da sie im Vergleich zum Gesamtmünz
spiegel dieser Phase eher einen Ausreisser darstellt, 
wird sie der Phase III.5 zugewiesen.

Für den Brand im engeren Sinne liefert demnach 
der bereits in Kap. VI.1.1 erwähnte, nur leicht bis 
mittel abgegriffene Dupondius des Nero Mü570 aus 
dem Jahre 66 – 67 n. Chr. den tpq. Er lag auf Kiesbo
den Sch351 auf und ist damit die jüngste Münze aus 
einer Nutzungsschicht der Phase III.4. Zwar liefert 
der Nachweis von Bodenbildung an der OK von Pla
nie Sch121814 Hinweise, dass zwischen dem Brand 
und den Aufräumarbeiten einige Zeit vergangen ist, 
eine genauere Bestimmung dieser Zeitspanne ist aber 
nicht möglich. Entsprechend ist der Zeitpunkt für 
den Brand zwischen 66 und dem Beginn der 70er
Jahre n. Chr. anzusetzen. C. Schucany warf in ihrem 
Vorbericht die Frage auf, ob der hier diskutierte 
Brand im Zusammenhang mit dem Legionswechsel 
von der XXI. zur XI. Legion bzw. den Kriegswirren 
im Jahre 69 n. Chr. zu sehen sei1815. Dies ist letztlich 
nicht zu klären, allerdings fehlen zumindest für eine 
Verknüpfung mit den Kriegswirren, abgesehen von 
der zeitlichen Koinzidenz, weitere Argumente, wie 
etwa Berichte über eine Brandschatzung der canabae 

im Zuge der Kriegswirren, eine Neuparzellierung 
oder Militaria1816 aus den Brand(schutt)schich
ten1817. Eine Interpretation als Schadfeuer, wie sie in 
Siedlungen mit Holzarchitektur immer wieder zu be
obachten sind, scheint deshalb wahrscheinlicher1818.

Die Frage schliesslich, ob es sich bei der relativen 
Gleichzeitigkeit des Brandes und des Legionswech
sels um eine Koinzidenz oder eine Korrelation han
delt, ist nicht mit Sicherheit zu klären. Grundsätzlich 
scheint ein vorsätzliches Abbrennen eines ganzen 
Quartiers im Sinne eines «heissen Abbruchs» aber 
aus den im Folgenden aufgeführten Gründen wenig 
wahrscheinlich. Einerseits stellt dies einen immen

371 Vergleich der Münzkurve von Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 Phase III.4 mit den Münzkurven von Augusta Raurica für die Zeit 30 – 50, 
50 – 75 und 75 – 100 n. Chr., dem Legionslager Vindonissa in der Zeit der XXI. Legion (SP1) und der XI. Legion (SP2) sowie dem jüngeren Militärlager Camp A 
in Argentovaria.
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1814 Vgl. Kap. IV.7.5.6 und VI.5.1.  1815 Schucany 2011, 63.  
1816 Eine Durchsicht der Funde hinsichtlich dieser Fundgattung 
war aus verschiedenen bereits andernorts angeführten Gründen nicht 
möglich. Allerdings stellt sich die Frage der Relevanz, da in der Zivil-
siedlung ausserhalb des Legionslagers sowieso mit einer erhöhten Prä-
senz von Militaria zu rechnen ist.  1817 Zur Frage der Verknüpfung 
von Brandereignissen mit kriegerischen Zerstörungen vgl. Schucany 
2005, 56 – 58. | Zum Vierkaiserjahr und allenfalls damit zu verknüp-
fenden archäologischen Befunden vgl. zuletzt Schucany 2015, bes. 
55 f.  1818 Vgl. z. B. Vitudurum: Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 19 – 21; 
Lopodunum: Kaiser/Sommer 1994, Abb. 227 und 234; Lousonna: 
Berti Rossi / May Castella 2005, 72, 125; Augusta Vindelicum: Trem-
mel 2012, Abb. 45.   1819 So wurden in Brigantium etwa Reste der 
Holzbauten des frühkaiserzeitlichen Militärlagers als Substruktion der 
späteren Hauptstrasse der zivilen Siedlung verwendet. Vgl. Oberho-
fer 2015, 97 – 99.  1820 Vgl. Hauser 2011.  1821 Die grosse Anzahl 
flavischer Fundmünzen kann allerdings auch durch den gleichzeitigen 
Bauboom in Augusta Raurica beeinflusst sein (vgl. Peter 2001, 92). 
Freundlicher Hinweis P.-A. Schwarz, Universität Basel.  1822 Vgl. 
Kap. VI.5.1.  1823 Dies könnte vielleicht auch die etwas kleinere 
Zahl von 54 Münzen der Phase III.3 erklären ▶ 376.  1824 Weder im 
Planum noch im Profil ist ein eindeutiger Eingriff auszumachen. Al-
lerdings sind im entsprechenden Bereich bei Achse 178.3 des Profils 
▶ Beilage 10 auch keine eindeutigen Schichten erkennbar, sodass dies 
nicht auszuschliessen ist.  
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sen Verschleiss an wertvollen Resourcen dar1819, 
 andererseits sind Siedlungsbrände in vormoderner 
Zeit sehr gefürchtet1820, sodass das absichtliche Ab
brennen ganzer Siedlungsteile wenig wahrscheinlich 
ist.

Wird die Zusammensetzung der Aeskurve wiede
rum mit den entsprechenden Münzkurven umlie
gender Siedlungen ▶ 371 bzw. Militärlager verglichen, 
können folgende Punkte festgehalten werden:

Der Anteil von 26 % der RepublikAsse deckt sich 
mit der Kurve des spättiberischclaudischen Münz
umlaufs in Augusta Raurica (30 – 50 n. Chr.). Die 
Prägungen aus Lugdunum sind hingegen deutlich zu
rückgegangen und decken sich mit deren Anteil am 
Münzumlauf der Steinbauperiode SP2 des Legions
lagers. Einen recht hohen Anteil zeigen ausserdem 
die Emissionen des Tiberius und des Gaius mit je 
rund 17 %, damit nähert sich die Kurve am ehesten 
derjenigen von Augusta Raurica «30 – 50 n. Chr.» an. 
Die Münzen des Nero und des Vespasian wiederum 
sind nur in sehr kleiner Zahl vertreten. Im Unter
schied dazu fallen diese Ausschläge in den beiden 
Ensembles aus Augusta Raurica für die Zeit 50 – 75 
bzw. 75 – 100 n. Chr. deutlich höher aus1821.

Auch wenn das Bild uneinheitlich ist und sich so
wohl Ähnlichkeiten mit den früheren, claudischen 
Kurven als auch den jüngeren, flavischen Kurven 
abzeichnen, scheint das Ensemble der Phase III.4 
insgesamt eher einem vorneronischen Münzumlauf 
zu entsprechen. Dafür spricht insbesondere der ge
ringe Anteil der Prägungen des Nero und des Vespa
sian, was wiederum dagegen spricht, dass Phase III.4 
weit in flavische Zeit hinein fortdauerte. Die Prägung 
des Vespasian spricht aber gegen eine rein neroni
sche Datierung der Phase. Eine Erklärung für dieses 
uneinheitliche Bild liefern möglicherweise die bei
den im Befundteil bereits besprochenen Ensembles 
aus den Fronträumen der Gebäude 8.4 und 12.31822. 
Diese 29 Münzen machen knapp einen Drittel des 
Münzensembles aus und weisen jeweils als Schluss
münzen Prägungen des Gaius auf. Beide Gebäude 
werden zudem bereits zu Beginn bzw. während der 
Phase III.3 errichtet. Dadurch könnten Münzen, die 
während der Phase III.3 verloren gegangen sind, in 
das Ensemble der Phase III.4 gelangt sein1823. Dies 
würde allerdings bedeuten, dass während der Nut
zung der Gebäude in Phase III.4 nur noch wenige 
Münzen in das fragliche Ensemble gelangen konnten, 
was in gewisser Weise den Überlegungen zur Nut
zung dieser Räume widerspricht. Eine befriedigende 
Erklärung gibt es demnach nicht.

Insgesamt deuten die Münzen auf eine Datierung 
der Phase III.4 in neronische Zeit hin. Ihr brandbe
dingtes Ende dürfte kurz vor oder nach dem Macht
antritt des Vespasian erfolgen, die Aufräumarbeiten 
begannen aber mit Sicherheit erst nach 71 n. Chr.

Zu erwähnen bleibt ein Denar des Severus Alex
ander Mü695. Er wurde aufgrund seiner Einmessung 
Gräbchen Gn18.4 zugewiesen, fällt aber so stark aus 
dem Datierungsrahmen, dass einzig ein Eindringen 
von weiter oben1824 oder ein Herausfallen aus dem 
Profil während der Grabung infrage kommt, zumal er 
unmittelbar vor dem Profil auf Achse 804 gefunden 
wurde. Der Fundort der Münze befindet sich zudem 
nahe der Strasse nach Augusta Raurica und ist dem
nach als Verlustfund im Kontext derselben – nach 
Aufgabe der Siedlung – zu werten. Entsprechend 
wird er als Streufund behandelt.

Zusammenfassend, kann festgehalten werden, dass 
Keramik und Münzen auf einen Beginn der Phase in 
neronischer Zeit und ein Ende um das Jahr 70 n. Chr. 
hindeuten. Die Präsenz von sogenannten Militär
kochtöpfen der XI. Legion legt nahe, dass sich der 
Grossbrand – welcher das Ende der Phase markiert 
– wohl erst zu Beginn der 70erJahre ereignete. Letzt
lich ist aber nicht ganz ausgeschlossen, dass sich der 
Brand vor 70 n. Chr. ereignete und die Aufräumar
beiten, datiert durch den durch Münze Mü573 gege
benen tpq von 71 n. Chr. erst nach Ankunft der XI. 
Legion erfolgten.

6  D I E  « S T E I N B AU P H A S E »  I I I .5  
U N D  I H R E  DAT I E R U N G

6 .1  E R S T E  S T E I N B A U T E N  U N D  L E T Z T E 
H O L Z B A U T E N  –  N E U B A U T E N  N A C H  D E M 
G R O S S E N  B R A N D  I N  P H A S E  I I I . 5

Eindeutige Hinweise auf Aufräumarbeiten nach dem 
grossen Brand sind vor allem auf Parzelle 12 zu fassen. 
So konzentrieren sich die eindeutigen Brandschutt
planien Sch39, Sch60 und Sch98 in der rückwärtigen 
Hälfte der Parzelle, während Planie Sch12 im Front
bereich zwar Anteile von Brandschutt enthält, aber 
einen durchwühlten Eindruck macht. Im Frontraum 
ist mit Grube G12.1 in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Feuerstelle Fs12.4 auch ein Eingriff zu erken
nen, welcher vielleicht von einem «Metallsucher» 
auf der Suche nach der Eisenkette des Herdgalgens 
stammt. Auf Parzelle 10 und 14 scheint die Brand
schuttschicht ebenfalls gestört bzw. zum Teil entfernt 
worden zu sein, der Befund ist aber nicht eindeutig. 

In Parzelle 8 ist zumindest für den Frontbereich 
eine ungestörte Brandschicht anzunehmen, wie der 
massive Ziegelversturz in Brandschutt Sch200 zeigt. 
Für die Bereiche westlich der Parzelle 14 sind zwar 
zum Teil Brandschuttschichten zu fassen, diese sind 
aber entweder schon stark durch Bioturbation ver
ändert (z. B. Sch350) oder eingesunken in ältere 
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1825 Vgl. Lander 2015, 13 f.  1826 Die Distanz zwischen den Spurril-
len auf den Strassen erreicht etwa 1,4 m. Die Wagen dürften demnach 
nur unwesentlich breiter gewesen sein. Vgl. Kap. IV.4.  1827 Zur Lage 
der Flussanlegestellen des Legionslagers vgl. Pauli-Gabi 2002; Trumm 
2011b, 5 f. | M. Baumann zählt die Brugger Engnis in seinem Werk zur 
Flussschifffahrt in der frühen Neuzeit allerdings bei den natürlichen 
Hindernissen, welche «besondere lokale Kenntnisse bei der Durch-
fahrt erforderten», nicht auf, sodass fraglich ist, ob tatsächlich ein 
Umladen der Waren stattfand (vgl. Baumann 2014, 9 – 15).  1828 Die 
Säulenbasen an der via praetoria des benachbarten Legionslagers sind 
rund 20 bis 25 cm hoch (vgl. Trumm/Flück 2013, 288 Abb. 250 und 
251).  1829 Kaiser/Sommer 1994, 350. | Vgl. auch Kap. VII.2.2.  
1830 Vgl. die Rekonstruktion der Häuser 2 – 7 in Bliesbruck bei An-
dré 2007.  1831 Vgl. hier Anm. 409 und 436.  1832 Mb10.1 hat sich 
nur dank seines Einsinkens in Grube G10.2 erhalten. In den beiden 
anderen Parzellen lagen im fraglichen Bereich keine älteren Gru-
ben.  1833 Für Überlegungen zur Dachlandschaft vgl. Kap. VII.2.1.  
1834 Vgl. hier Anm. 435.  

Gruben erhalten, sodass keine Aussagen zu den Auf
räumarbeiten und Bauvorbereitungen zu Beginn der 
Phase III.5 gemacht werden können.

Die mikromorphologischen Untersuchungen an 
Planie Sch12 zeigen in ihrem oberen Bereich eine 
schwache Humusbildung1825. Demnach wäre diese 
eine gewisse Zeit brachgelegen, bevor Gebäude 12.4 
errichtet wurde. Allerdings handelt es sich um die 
oberste erhaltene Schicht der Stratigrafie ▶ Beilage 7. 
Entsprechend ist auch denkbar, dass diese Planie im 
Verlauf der vergangenen 2000 Jahre nach dem Ende 
der Siedlungsaktivitäten in den Bereich der Humus
bildung gelangte und diese Spuren nachrömisch zu 
datieren sind. Aufgrund der geringen Ausprägung 
der Humusbildung und der angeführten Problematik 
ihrer Datierung ist ein länger dauernder Siedlungs
unterbruch abzulehnen.

Die Überbauung zerfällt in dieser Phase in zwei 
deutlich zu unterscheidende Bereiche ▶ Beilage 21. Ge
trennt werden sie durch die nach dem Brand nicht 
mehr überbaute Parzelle 14. Auf ihr wird, zumin
dest in ihrer östlichen Hälfte, der Kieskoffer Sch128 
eingebracht. Diesem dienten eine Stein und eine 
darüber eingebrachte Ziegelkofferung (Sch248 und 
Sch249) als Unterbau. Aufgrund der Störung durch 
NZ4 ist die Breite dieser Nebenstrasse, welche sich 
wenigstens bis zum rückwärtigen Ende von Gebäude 
12.4 erstreckte, nicht mehr zu fassen. Sie betrug aber 
mindestens 4,8 m, sodass Wagen problemlos darauf 
fahren konnten1826. Die recht aufwendige Kofferung 
legt nahe, dass die Strasse für schwere Transporte 
ausgelegt war. Zu Beginn könnte sie zur Anlieferung 
des Baumaterials für die Sockelmauern der Parzellen 
8, 10 und 12 gedient haben, zumal im Hinterhof der 
Parzelle 12 mit dem möglichen Mörtelmischplatz 
Sch69 Spuren einer Bauinstallation erfasst wurden. 
Da unklar ist, wie weit sich die Strasse in Richtung 
Norden fortsetzt, ist zudem auch denkbar, dass sie 
sich bis zum Ufer der Aare erstreckte, wo sich viel
leicht eine Flussanlegestelle befand. Denkbar ist 
auch, dass für den Transport durch die Brugger Eng
nis entladene Boote dort mit den auf dem Landweg 
transportierten Waren wieder beladen wurden1827.

Östlich dieser Seitenstrasse wurden auf allen durch 
die Grabung erfassten Parzellen Sockelmauern für den 
Neubau der Gebäude errichtet. Diese übernahmen 
als Ausgangspunkt die Westecke der vorherigen 
Gebäude auf Parzelle 12, wichen in der Fortsetzung 
aber um rund 3° nach Norden ab. Auch auf den 
Parzellen 4 bzw. 6 dürften Steinbauten gestanden 
haben, wie die als mögliche Parzellentrennmauer 
interpretierte Mauerraubgrube G4.2 und die Mauer 
M24 nahelegen. Vor der Frontwand aus den Mauern 
M3, M15 und M16 wurden für die Portikusstützen 
gemauerte Fundamente erstellt. Auf Parzellen 8 
und 12 handelt es sich um Punktfundamente. Die 

Ausgestaltung der porticus von Parzelle 8 ist nicht mit 
Sicherheit zu rekonstruieren, da nur zwei zugehörige 
Punktfundamente M19 und M20 erfasst wurden. Bei 
Parzelle 12 erfolgt eine Gliederung der porticus mit 
vier Stützen, die nachträglich infolge instabilen Bau
grundes über einer Grube der Horizonte I oder II um 
eine zentrale Stütze ergänzt werden musste. 

Bei Parzelle 10 wurde hingegen ein durchgehen
des Fundament M18 angelegt, welches im Mittelteil 
bis auf das Anstehende Sch1 fundamentiert wurde. 
Darauf ist wohl eine vollständig beraubte Mauer 
aus ein bis zwei Steinlagen zu rekonstruieren. Vier 
grössere, nicht mehr in situ liegende Steinplatten 
(Pf10.9 – Pf10.12) dürften darauf platziert gewesen 
sein. Ob sie als Unterlagssteine für Portikusstützen 
dienten oder ob es sich um Bruchstücke von Ab
deckplatten auf der Mauer handelt, ist nicht mehr zu 
entscheiden. Drei der Steinplatten lagen in unmittel
barer Nähe zum tiefer fundamentierten Bereich der 
Mauer M18, während die vierte neben Punktfunda
ment M13 in Grube G10.1 einsank.

Welches Material für die Portikussäulen verwendet 
wurde, ist nicht zu entscheiden. Neben Säulen aus 
Holz kommen einerseits steinerne (Zwerg)Säulen 
infrage, wie sie südlich der Strasse sekundär verbaut 

372 Windisch-Alte Zürcherstrasse Süd 2008 – 2009 (V.008.4). Parzelle 3, südlich der  
Strasse. Zwergsäule aus Muschelsandstein, abgeschrotet und sekundär als Balkenlager  
verwendet.
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▶ 372 sowie als Halbfabrikat gefunden wurden. Deren 
Länge von 1,2 m würde zusammen mit der Höhe der 
Portikussockel eine lichte Höhe von 1,7 m ergeben. 
Dazu wären allerdings noch Säulenbasis1828 und Ka
pitell sowie die Stockschwelle, auf welcher das Mez
zaningeschoss aufliegt, zu zählen, sodass insgesamt 
wohl die in der Literatur angenommene Höhe von 
mindestens 2,5 m für die porticus erreicht würde1829. 
Denkbar sind aber auch vollständig gemauerte und 
verputzte Säulen bzw. für die mittleren Stützen ge
mauerte Pfeiler. Die aufwendigen Punktfundamente 
legen zumindest für die Parzellen 8 und 12 ein (Mez
zanin)Geschoss über der porticus nahe1830. Dafür 
spricht auch das Vorspringen von Mauer M5 über die 
Flucht der Mauern M3 und M15, was als Lisene oder 
Stützpfeiler der Mauer M5 zusätzliche Stabilität gab. 
Ob die tiefere Fundation im Mittelteil der Mauer M18 
ebenfalls für ein Mezzaningeschoss angelegt wurde, 
ist unsicher. Die deutlichen Unterschiede in der 
Ausgestaltung der Portikusfundation sprechen aber 
eher für eine unterschiedliche Belastung der Por
tikusstützen und damit gegen ein  Mezzaningeschoss.

Ein ausgeprägtes Gehniveau war in der porticus 
der Parzellen 8, 10 und 12 nur zum Teil zu fassen. Im 
westlichen Bereich der Parzelle 10 und wohl der ge
samten Parzelle 12 setzte sich der Kieskoffer der Sei
tenstrasse Sch128 nahtlos in die porticus hinein fort. 
Ganz am östlichen Rand war mit Kiesboden Sch136 
erneut ein Gehniveau zu fassen. Dazwischen konnte 
hingegen nur eine vage Schichtgrenze zwischen der 
Planie Sch130 und der Deckschicht Sch131 festge
stellt werden. Hinweise auf ein Holztrottoir fehlten 
allerdings ebenfalls.

Die Sockelmauern für die Gebäude 8.5, 10.3 und 
12.4 wurden auf teilweise sorgfältig gesetzten Geröll
fundamenten ▶ 53 errichtet. An den wenigen nicht 
durch Beraubung gestörten aufgehenden Mauerstü
cken war ein Zweischalenmauerwerk aus zugehau
enen Kalkbruchsteinen mit maximal drei Lagen er
halten. Gegen eine Rekonstruktion der Gebäude als 
reine Steinbauten sprechen die nur in geringer Zahl 
in der Deckschicht Sch131 vorhandenen Kalkbruch
steine. Dies könnte zwar auf intensiven Steinraub 
zurückzuführen sein, ist doch der grössere Teil der 
Mauern nur noch aufgrund der Geröllfundamente 
nachweisbar. Unbrauchbare Steine müssten aber 
trotzdem in deutlich grösserer Anzahl zu beobachten 
sein, wie dies etwa in der Mauerraubgrube G12.18 
oder der Versturzschicht Sch79 der Fall ist. Dies 
spricht dafür, dass das Aufgehende über den Sockel
mauern in Holz oder Lehmarchitektur errichtet 
worden ist. Ob es sich dabei um Fachwerkkonstruk
tionen oder um Stampflehm bzw. Lehmziegelwände 
handelte, ist nicht zu entscheiden1831, da die zugehö
rigen Abbruchschichten vollumfänglich in der Deck
schicht Sch131 aufgegangen sind.

Eine Innenwand ist nur für das Gebäude 8.5 mit 
Fundament M17 sicher nachzuweisen. Sie trennt 
einen rund 4,7 m tiefen Raum im hinteren Bereich 
ab, dessen Breite wegen der Grabungsgrenze unklar 
bleibt. Der Mörtelboden Mb10.1 belegt einen Raum 
B an der rückwärtigen Wand des Gebäudes 10.3. Ob 
in den beiden anderen Gebäuden ebenfalls Mörtel
böden existierten, ist unklar1832. Mauer M4 ist auf
grund der tiefen Fundamentierung im Bereich der 
Grube G12.7 schliesslich nicht als Binnenmauer, 
sondern vielmehr als Rückwand des Gebäudes zu 
interpretieren, auf welcher die Last des Dachstuhles 
auflag. Dies legt zusammen mit den massiven Punkt
fundamenten der Portikus für alle drei Bauten auf 
Sockelmauern ein traufständiges Dach nahe1833. Be
reich B stammt hingegen von einem Anbau, der viel
leicht auch erst etwas später an Haus 12.4 angebaut 
wurde und vermutlich mit einem eigenständigen 
Pultdach ausgestattet war. Eindeutige Baufugen sind 
in den Geröllfundamenten nicht auszumachen.

Für Gebäude 10.3 ist zudem je ein Eingang in di
rekter Nachbarschaft zu den Parzellengrenzen wahr
scheinlich. Darauf deutet die selektive Beraubung 
der Mauer M15 an ihrem West und Ostende hin, 
wo möglicherweise die Türschwellen entfernt wur
den. Diese waren in der Regel aus einem besseren 
Steinmaterial hergestellt und wurden deswegen oft 
geraubt und wiederverwendet1834. Als einziger wei
terer Hinweis auf die Gestaltung der Böden ist Gräb
chen Gn10.11 zu werten, welches entlang der Mauer 
M1 läuft und Überrest eines Unterzuges für einen 
Holzboden ist.

Wie Stossfugen der Mauer M15 mit den Mauern 
M1 und M5 belegen, wurde die Parzelle 10 nach dem 
Brand möglicherweise erst später neu bebaut. Wie 
viel später dies erfolgte, ist allerdings nicht zu be
stimmen. Die Gebäude erreichen Längen um 17 m, 

373 Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 2008 – 2009 (V.008.2). Blick in eine geschnittene 
und ausgenommene Grube (Schacht) mit trocken gesetzter Verschalung aus Geröllen. Der 
Befund liegt im Hinterhofbereich einer der Parzellen südlich der Strasse nach Augusta 
Raurica.
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1835 Da die genaue Lage der Westwand unklar bleibt, ist dies aller-
dings vorsichtig zu bewerten.  1836 Vgl. z. B. Augusta Raurica: Strau-
mann 2011, 65 – 101, Bauzustand D, bes. Abb. 64, 79 und 86. Dort auch 
weiterführende Überlegungen und Literaturhinweise zu diesem Ge-
bäudetyp S. 152 – 154.   1837 In der französischen Literatur sind sie als 
«puits» (Brunnen) bekannt (vgl. Petit 1988). Dies zeigt exemplarisch 
die Problematik auf, da es sich funktional nicht um Brunnen handelt. 
Ob sie einer anderen Funktion dienten als die mit Holz oder Flecht-
werk verschalten Gruben in den Hinterhöfen der Streifenhäuser, wird 
in der Forschung kontrovers diskutiert, so etwa an einem runden 
Tisch in Frick mit dem Titel «Kontinuität und Wandel – Die römische 
Siedlungskammer Fricktal» am 20.9.2014. Vgl. zudem Ammann u. a. 
im Druck  1838 Nachweis von sogenannten Schächten in Vindonissa: 
u. a. Weiss/Holliger 1979/1980 46 f.; Meyer-Freuler 1998, 96 – 106; 
Trumm 2010b, 50 f., bes. Abb. 9. | Beispiele aus umliegenden Sied-
lungen: Vitudurum: Hedinger u. a. 2001, 156 – 158; Aquae Helveticae: 
Schucany 1996, 47 f., 277 – 280; Koller/Doswald 1996, 81; Frick: Baer-
locher 2015, 73 – 74; Laufenburg: Tortoli 2014, 15 – 17; Augusta Rau-
rica: beispielhaft: Ammann u. a. im Druck | Sie sind aber auch in weiter 
entfernt liegenden Siedlungen zu beobachten: z. B. Bliesbruck: Petit 
1988, 83 – 116, 198 – 199, die damalige Interpretation als Kultschächte 
ist allerdings überholt (mündliche Mitteilung J. P. Petit an C. Schu-
cany, Bern).  1839 Wyss 2005b, 60 f.; Schucany 2011, 62 f. Abb. 21. | 
Ein weiterer Schacht könnte auf Parzelle 24 gelegen haben, wie eine 
Fundmeldung aus dem Jahre 1926 nahelegt. Vgl. Frölich 1926/1927, 8. 
Eine exakte Lokalisierung des Befundes ist nicht mehr möglich.  

für Parzelle 12 beträgt sie inklusive des Anbaus sogar 
24,4 m.

Mit Ausnahme des bereits erwähnten Mörtelbo
dens, des Kiesbodens Sch128 in der porticus sowie 
eines kleinen Ausschnitts eingesunkener Böden/
Nutzungsschichten über den Gruben G12.10 und 
G12.16 sind für diese Phase weder Gehniveaus noch 
zugehörige Nutzungsschichten erhalten.

Im Bereich westlich der Parzelle 14 wurden weiter
hin reine Holzbauten errichtet, wobei für Gebäude 
16.5 aufgrund der Geröllschicht Sch348 ebenfalls 
ein Mörtelboden zu vermuten ist, dessen Mörtelbett 
sich allerdings vollständig aufgelöst hat. Aufgrund 
der neuzeitlichen Kappungen sind die Befunde al
lerdings nur noch im Bereich der porticus sowie der 
Gebäudefront erhalten. Grossflächige Gehniveaus 
oder Nutzungsschichten innerhalb der Gebäude sind 
nicht erhalten. In der porticus kann für den Bereich 
von Parzelle 16 bis 20 eine Erneuerung des Portikus
bodens durch die Kiesschüttung Sch309 beobachtet 
werden. Auf Parzelle 22 ist er praktisch vollständig 
erodiert und hat sich nur eingesunken in Keller G22.4 
erhalten. Auf die Portikuskonstruktion weisen in den 
Parzellen 16, 18 und 20 Pfosten und Gräbchen hin. 
Die Befunde lassen aber keine Rekonstruktion zu. So 
ist etwa fraglich, ob die drei Pfosten Pf16.6, Pf18.12 
und Pf18.13 aufgrund der unregelmässigen Abstände 
tatsächlich als Portikusstützen anzusprechen sind. 

Wandverputzfragmente in Gräbchen Gn16.11 legen 
für Parzelle 16 hingegen eine zumindest partiell ge
schlossene porticus nahe.

Innengliederungen sind kaum zu fassen. Wäh
rend für Parzelle 16 zwei diffuse Grenzen auszuma
chen sind, die allerdings keine klare Gliederung er
möglichen, ist zumindest für Parzelle 22 aufgrund 
der vier grossen Gerölle – Pf22.23 – Pf22.25 und  
Pf22.42 – eine Gliederung in drei Bereiche zu bele

374 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Auswertungsperimeter mit Parzellierung, Befunden, Grabungsgrenzen und den Befunden der Grabung Windisch-Cardinal 
1989 (V.89.3). Die nördliche rote Linie gibt den Abstand von Schacht «Grube 1» in der Grabung V.89.3 zur Strasse an. Einzig im Bereich der Parzelle 18 wurde dieser Bereich 
im Auswertungsperimeter erreicht. Ca. M. 1:1000.
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gen. Im Frontbereich wurde das Gebäude durch diese 
ungefähr im Verhältnis 1 zu 2 geteilt1835. Das Geröll 
Pf22.42 dürfte eine weitere Raumtrennung von Be
reich B gegen die Rückseite des Gebäudes belegen. 
Exakte Gebäudelängen sind hingegen für alle vier 
Parzellen nicht zu rekonstruieren. Der Befund eines 
Mörtelbodens auf Parzelle 16 sowie die Gerölle auf 
Parzelle 22 erinnern an Befunde von Gebäuden, die 
als Werkhallen angesprochen werden. Die geringe 
Erhaltung liefert aber weder neue Erkenntnisse noch 
ist eine gesicherte Zuweisung zu diesem Gebäudetyp 
möglich1836.

Zur Nutzung der Hinterhöfe sind ebenfalls kaum 
Aussagen möglich, da in diesen keine Befunde ein
deutig in diese Phase einzuordnen sind. Es fällt aber 
auf, dass auf keiner der Parzellen eine in Trocken
mauertechnik verschalte Grube nachzuweisen war 
▶ 373. In der Fachliteratur werden sie als Schächte be
zeichnet1837. Gruben dieser Bauart sind in Vindonissa 
und den umliegenden Siedlungen mit einer grossen 
Stetigkeit anzutreffen und werden anhand ihrer Ver
füllungen – die allerdings nur den Auflassungszeit
punkt dokumentieren – meist in das 2./3. Jh. n. Chr. 
datiert1838. In der Zivilsiedlung West sind sie südlich 
der Strasse sowie auf Parzelle 26 im bereits 1989 er
grabenen Areal «Cardinal» ebenfalls vertreten1839. 
Gerade die Lage von Grube 1 im Areal Cardinal 
zeigt allerdings, dass ihr Fehlen im Befundbestand 
der Parzellen 4 – 22 möglicherweise auch mit dem 
Ausschnitt der Grabung zu erklären ist. So beträgt 
die Distanz zwischen Grube 1 und der Strasse 46 m; 
dieser Bereich der Hinterhöfe wird nur in Parzelle 
18 erreicht ▶ 374. Dementsprechend könnten solche 
Schächte auch ausserhalb der nördlichen Grabungs
grenze gelegen haben.

6 . 2  D AT I E R U N G  D E R  P H A S E  I I I . 5

6 . 2 .1  D I E  K E R A M I K  D E R  P H A S E  I I I . 5
Aufgrund der oben beschriebenen geringen 

Schichterhaltung fällt die Anzahl der aufgenomme
nen Randscherben ▶ 375 aus den Schichten und Be
funden dieser Phase mit einer EMIZ von 107 deut
lich kleiner aus als die Ensembles der vorhergehen
den Phasen. Deswegen sind insbesondere die pro
zentualen Vergleiche der vertretenen Formen bzw. 
der Gattungen nur bedingt aussagekräftig.

Beim Formenrepertoire fällt auf, dass sich die Zu
sammensetzung, abgesehen von der geringeren Zahl 
der vertretenen Formen, kaum vom vorhergehenden 
Ensemble unterscheidet. Das eingeschränkte Spekt
rum ist aber gut mit der kleinen EMIZ von 31 Stü
cken zu erklären. Die für die Datierung wichtigen 
Typen sind hingegen vertreten. Während das Ver
hältnis zwischen den Tellern Drag. 15/17 und 18/31 

nun ausgeglichen ausfällt, überwiegt im Gegensatz 
zur vorhergehenden Phase die ältere Schälchenform 
Drag. 24. Auch die in frühflavischer Zeit aufkommen
den Reliefschüsseln Drag. 37 und die Schälchenform 
Drag. 35/36 sind je nur mit einem Exemplar vertre
ten. Deutlich häufiger – mit 9 Exemplaren – kommen 
hingegen die (älteren) Schüsseln Drag. 29 vor. Dazu 
gesellen sich noch je drei Exemplare des Schälchens 
Hofheim 9 bzw. der Kragenrandschüssel Hofheim 12. 
Die Keramik stammt ausschliesslich aus Südgallien. 
Der einzige in dieser Phase registrierte TSStempel 

375 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzelle 12. Phase III.5. Quantitative 
 Übersicht über die Keramik in Mindestindividuenzahl (MIZ) und erweiterter MIZ (EMIZ).

Form RSMIZ 
Nutzung

EMIZ  
Nutzung

RSMIZ 
Abbruch

EMIZ 
Abbruch

Total MIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

Total EMIZ 
Nutzung + 
Abbruch 

TS, südgallisch Drag. 15/17 1 3 0 2 1 5

Drag. 18/31 2 4 0 0 2 4

Drag. 24 2 3 0 1 2 4

Drag. 27 1 1 0 0 1 1

Drag. 29 8 9 0 0 8 9

Drag. 35/36 1 1 0 0 1 1

Drag. 37 0 1 0 0 0 1

Hofheim 9 2 3 0 0 2 3

Hofheim  12 3 3 0 0 3 3

Total 31

TS-Imitat ion Drack 2 rot 5 5 0 0 5 5

Drack 8 rot 1 1 0 0 1 1

Drack 9/10 TN 1 1 0 0 1 1

Drack 14/15 TN 1 1 0 0 1 1

Drack 19 rot 2 2 0 0 2 2

Luginbühl 56 1 1 0 0 1 1

indet. 2 2 0 0 2 2

Total 13

Drack 20 –22 Drack 20 TN 0 2 0 0 0 2

Drack 21A rot 2 7 0 0 2 7

Drack 21B rot 3 3 0 0 3 3

Total 12

Feinkeramik  Vindonissa 223 ff. 2 4 0 0 2 4

Becher 287/8 1 1 0 0 1 1

Total 5

Bemalte Keramik Tonne 0 1 0 0 0 1

Gebrauchskeramik, 
oxidierend 
gebrannt

Schulterbecher/-töpfe 1 1 0 0 1 1

Krüge 5 5 0 0 5 5

Total 6

Gebrauchskeramik, 
reduzierend 
gebrannt

Schulterbecher/-töpfe 15 16 1 1 16 17

Töpfe 2 2 0 0 2 2

Tonne 0 1 0 0 0 1

Schüsseln 2 2 0 0 2 2

Teller mit 
eingebogenem Rand

0 0 1 1 1 1

Krüge 1 1 0 0 1 1

Total 24

Grobkeramik Pomp. rot. Platte, 
importiert

0 1 0 0 0 1

Töpfe, handgeformt 3 4 2 2 5 6

Kochtöpfe, 11. Leg. 1 1 0 0 1 1

Tripoden 1 2 0 0 1 2

Dolien 0 2 0 0 0 2

Total 12

Amphoren Dressel 20,  
Randform B

1 1 0 0 1 1

Glas AR 2.2/Isings 3 0 1 0 0 0 1

Total 106
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ist ein nur fragmentarisch erhaltener Stempel des 
Oclatus Ste15 auf einem Schälchen Drag. 24. Seine 
Produktionszeit fällt noch in tiberischclaudische 
Zeit, weshalb davon auszugehen ist, dass es sich um 
ein Altstück handelt1840.

Die TSImitation ist nur mit einer EMIZ von 13 
Stücken vertreten, welche 6 Gefässformen reprä
sentieren. Mit Abstand am zahlreichsten sind Teller 
der Form Drack 2 in roter Technik. Dies überrascht 
etwas, lieferte die vorherige Phase doch nur gerade 
ein Exemplar dieses Typs, der vor allem in spätaugus
teischer bis neronischer Zeit hergestellt wurde1841. 
Allerdings sind auch in der flavisch datierten ersten 
Steinbauphase SP I.1 von Aquae Helveticae noch 
sieben Exemplare dieses Typs vertreten. Mit zwei 
Stücken ist zudem die Kragenrandschüssel Drack 19 
vertreten, ebenfalls in der für diese Form eher selten 
nachgewiesenen roten Technik. Erstmals ist auch ein 
Exemplar der Schälchenform Drack 14/15 vorhan
den, welche die barbotineverzierten Schälchen Drag. 
35/36 imitieren und deren Produktionsbeginn in 
(früh)flavischer Zeit anzusetzen ist1842.

Bei den Schüsseln Drack 20 – 22 ist weiterhin die 
Knickwandschüssel Drack 21 mit sieben von zwölf 
Exemplaren am häufigsten vertreten, wobei wiede
rum die Randform 21A am häufigsten ist. Hingewie
sen sei schliesslich noch auf einen weiteren Vertre
ter des Kochtopfes der «Keramik der XI. Legion» 
sowie eine Randscherbe einer Amphore Dressel 20, 
welche das ab claudischer Zeit auftretende Randpro
fil B aufweist1843.

Insgesamt handelt es sich um ein flavisches Kera
mikensemble, das aber auch noch Formen enthält 
die typisch für die claudischneronische Zeit sind. 
Ein Unterschied zur vorhergehenden Phase III.4 ist 

kaum feststellbar. Am ehesten ist dies darauf zurück
zuführen, dass 36 der 68 einbezogenen Fundkom
plexe aus den Mauerfundamenten stammen, welche 
naturgemäss nur Fundmaterial des unmittelbaren 
Beginns der Phase sowie älteres Material enthalten.

6 . 2 . 2  D A S  M Ü N Z E N S E M B L E  D E R  P H A S E  I I I . 5
Wie bei der Keramik macht sich auch bei den 

Münzen die geringe Schichterhaltung bemerkbar, so
dass nur 25 Exemplare mit Sicherheit einer Schicht 
der Phase III.5 zuweisbar sind. Zudem können fünf 
Münzen nicht näher bestimmt werden, sodass nur 20 
Münzen für eine Münzkurve übrig bleiben. Entspre
chend können die Münzen nur in Bezug auf den tpq 
betrachtet werden, da die verfügbare Basis als zu un
sicher für eine entsprechende Untersuchung erachtet 
wird1844. Es sei aber darauf hingewiesen, dass 55 % 
der Münzen aus der Zeit der Republik bis zur Herr
schaft des Tiberius stammen. Es ist demnach mit 
einem nicht unerheblichen Eintrag älterer Münzen 

– am ehesten durch Umlagerung älterer Schichten – 
zu rechnen. Immerhin vier Münzen wurden aber in 
flavischer bis trajanischer Zeit geprägt ▶ 376.

Die beiden jüngsten Münzen Mü596 und Mü598 stam
men aus der Hinterhofschicht Sch214. Zusammen 
mit zwei weiteren Münzen Mü569 und Mü659, welche auf 
derselben absoluten Höhe lagen, dürften sie ein Geh
niveau in diesem ansonsten nur schlecht differenzier
baren Schichtpaket anzeigen1845. Während Münze 
Mü659 nicht näher als in das 1. Jh. n. Chr. datiert wer
den kann, wurden die Münze Mü569 unter Nero, die 
beiden jüngsten Mü596 und Mü598 unter Trajan geprägt. 
Mü598 wurde im Jahre 100 emittiert. Bei Mü596 handelt 
es sich hingegen um eine zeitgenössische Fälschung, 
deren Vorbild in den Jahren 106/107 n. Chr. geprägt 

W indis c h Zivilsiedlung West 2006–2008 Legions lager V indonis s a

Keltische Münzen
Republik, Asse
Republik, Denare
Übergangszeit
Nemausus
Lugdunum
Augustus, Rom
Augustus, übrige
Tiberius (auch für Divus Augustus)
Caligula (auch für Agrippa)
Claudius
Nero
Vespasian
Titus
Domitian
Nerva
Traian
Total bestimmbar
Unbestimmbar
Total pro Phase
Gesamttotal bestimmbar
Gesamttotal

Münzherr

0
5
0
0
1

26
6
2
6
3
0
0
0
0
0
0
0

49
9

58

0%
10%
0%
0%
2%

53%
12%
4%

12%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
16%

 Phase III.1 

0
10
0
0
0

27
13
2
8
5
4
0
0
0
0
0
0

69
9

78

0%
14%
0%
0%
0%

39%
19%
3%

12%
7%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
12%

 Phase III.2 

1
8
1
1
1

15
6
2

11
6
1
1
0
0
0
0
0

54
9

63

2%
15%
2%
2%
2%

28%
11%
4%

20%
11%
2%
2%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
14%

Phase III.3 

1
26
2
0
1

16
10
1

16
16
6
2
2
0
0
0
0

99
40

139

1%
26%
2%
0%
1%

16%
10%
1%

16%
16%
6%
2%
2%
0%
0%
0%
0%

100%
29%

 Phase III.4 

0
4
0
1
1
3
0
0
2
1
2
1
1
0
2
0
2

20
5

25

0%
20%
0%
5%
5%

15%
0%
0%

10%
5%

10%
5%
5%
0%

10%
0%

10%
100%
20%

291
363

Phase III.5 

0
2
2
0
2
11
6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
24

0%
8%
8%
0%
8%

46%
25%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

XIII. Legion/
ältere HP

1%
19%
1%
0%
3%

35%
18%
0%

18%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%

2
40
3
0
7

73
38
0

37
6
0
0
0
0
0
0
0

206

XIII. Legion/
jüngere HP

0
1
2
0
0

10
2
0
6
1
2
4
2
0
0
0
0

30

0%
3%
7%
0%
0%

33%
7%
0%

20%
3%
7%

13%
7%
0%
0%
0%
0%

100%

XXI. Legion/
SP1

0
16
3
0
2

20
17
0

19
11
11
8
4
1
9
3
2

124

0%
13%
2%
0%
2%

16%
14%
0%

15%
9%
9%
6%
3%
1%
7%
2%
2%

100%

XI. Legion/
SP2

0
2
0
0
0
0
5
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0

11
3

14

0%
18%
0%
0%
0%
0%

45%
0%

18%
18%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
21%

Windisch-
Steinacker 
Phase II.2

376 Stratifizierte Fundmünzen aus den Phasen III.1  –  III.5 sowie Vergleichskomplexe stratifizierter Münzen aus Vindonissa. In der Spalte Windisch-Steinacker Phase II.2 
ist der von C. Schucany zusammengestellte Münzkomplex aus dem Markierungsgraben aus Horizont II (vgl. Kap. VI.2). Jüngste Münzen jeweils grau hinterlegt.
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1840 Hartley/Dickinson 2010, Oclatus.  1841 Luginbühl 2001, 126.  
1842 Luginbühl 2001, 128 f., 133.  1843 Martin-Kilcher 1987, 54.  
1844 Zumal je ein Denar sowie ein Quinar unter den Funden sind, 
sodass für den Vergleich des Aesumlaufs nur 18 Münzen zur Verfü-
gung stehen.  1845 Vgl. Kap. IV.7.3.7.  1846 Trumm/Flück 2013, 24 f.  
1847 Vgl. die Definition von Kemmers 2006, 133 f. für Hortfunde, zu 
denen sie auch Börsen zählt.  1848 Vgl. ausführlich in Kap. IV.8.1.  
1849 Es handelt sich um die Fundkomplexe FK V.006.2/50, 275, 289, 
558, 619, 702, 741, 1196, 1271 und 1854.  1850 Eine detaillierte Ana-
lyse der Keramik, auch aller anderen Parzellen, bleibt der zukünftigen 
Fundauswertung vorbehalten.  1851 Vgl. z. B. Flück u. a. 2013, 797.  
1852 Zwei Prägungen Constantin des I. Mü697 und Mü698 sowie zwei 
nicht näher bestimmbare Aes 3 Mü699 und Mü700.  

wurde, sodass zumindest diese Münze erst nach dem 
Abzug der XI. Legion nach Vindonissa gelangte1846. 
Die beiden Münzen aus der Zeit Trajans zeigen je
weils nur leichte Zirkulationsspuren. Entsprechend 
dürften sie nicht lange nach ihrer Prägung in den 
Boden gelangt sein. Drei dieser Münzen – Mü659, Mü596 

und Mü569 – stammen schliesslich aus einer Fläche 
von nur gerade 0,5 m2 in einem Abstand von knapp 
einem Meter hinter M23, sodass sie als Börse anzu
sprechen sind1847. Sie können als Beleg dafür gelten, 
dass Parzelle 8 mindestens bis nach Mitte des ersten 
Jahrzehnts des 2. Jh. n. Chr. genutzt wurde.

Da nur vereinzelt ungestörte Abbruchschichten 
vorhanden sind und die jüngste Münze Mü495 aus die
sen ein unter Gaius geprägter Dupondius aus den 
Jahren 37 – 41 n. Chr. ist, sind aufgrund der stratifi
zierten Münzen keine Aussagen zum Abbruch der 
Gebäude der Phase III.5 und damit dem Ende der 
Siedlungsnutzung im Bereich nördlich der Strasse 
möglich. Dafür muss die Münzkurve aller im ausge
werteten Gebiet gefundenen Münzen herangezogen 
werden.

Zusammenfassend, sprechen die Argumente der 
Keramik und der Münzen dafür, dass Phase III.5 
direkt an Phase III.4 anschliesst und demnach um 
70/80 n. Chr. beginnt. Das Ende dieser Phase ist mit 
dem stratifizierten Material nicht zu eruieren, sodass 
das Ende nur gemeinsam mit dem Siedlungsabbruch 
auf dem untersuchten Gelände zu bestimmen ist.

7  DA S  E N D E  D E R  N U T Z U N G  
D E S  G E L Ä N D E S  A L S  S I E D LU N G S A R E A L

Die Frage des Endes der Phase III.5 und damit des 
Endes der Siedlungsnutzung ist nicht einfach zu be
antworten, wie dies bereits verschiedentlich ange
klungen ist.

Problematisch ist, dass dafür kaum ungestörte 
Kontexte zur Verfügung stehen, da der Grossteil der 
Befunde durch Bioturbation und nachantike Aktivi
täten (Pflug, Neubauten usw.) zerstört bzw. gestört 
ist. Entsprechend der mit zunehmender Distanz von 
der Strasse abnehmenden Schichterhaltung, sind 
nur in unmittelbarer Nähe zur Strasse in geringem 
Umfang Abbruchschichten der Phase III.5 erhalten 
geblieben. Aus diesen wurden nur gerade sieben Ke
ramikscherben (EMIZ) aufgenommen. Hinweise auf 
jüngere bauliche Aktivitäten nach Phase III.5 konn
ten nirgends erfasst werden. Eine Weiternutzung der 
Fundamente der Phase III.5 ist allerdings nicht a pri-
ori auszuschliessen. Entsprechend muss das Ende der 
Siedlungsnutzung mithilfe des Fundmaterials und 
der Münzen bestimmt werden.

Differenzierbare Schichten der darauffolgenden 
Phase IV.1 sind einzig in den Mauerraubgräben/
gruben zu fassen1848. Diese können derzeit absolut
chronologisch nicht datiert werden, da einerseits 
keine der Strukturen Münzfunde lieferte und ande
rerseits aus den durchgesehenen Fundkomplexen1849 
kein Fundmaterial stammt, welches zwingend jünger 
als Anfang des 2. Jh. n. Chr. zu datieren ist1850. Das 
Fehlen von Münzen des 4. Jh. n. Chr. in den Mauer
raubgruben G8.17, G8.20 und G12.18 – in den Mau
erraubgräben im Lagerbereich sind diese mit gro
sser Stetigkeit vertreten1851 – könnte als Hinweis zu 
werten sein, dass die Beraubung der Mauern bereits 
im Verlauf des 2. oder 3. Jh. n. Chr. erfolgte. Aller
dings sind im gesamten Münzspektrum nur gerade 
vier Münzen des 4. Jh. n. Chr. vertreten1852 – davon 
stammt eine aus der Strasse, welche nachweislich bis 
im Jahre 2006 kontinuierlich genutzt wurde – sodass 
fraglich ist, ob das Fehlen dieser Münzen tatsächlich 
als Argument für eine frühe Beraubung der Mauern 
angeführt werden kann. Denkbar ist auch eine spät 
oder nachantike Beraubung und Wiederverfüllung 
der Raubgruben mit umgebendem Material, in dem 
im Gegensatz zum Gelände des Legionslagers keine 
spätantiken Münzen vorhanden waren, sodass diese 
auch nicht in die Mauerraubgruben gelangen konn
ten.
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7.1  D AT I E R U N G  D E S  E N D E S  D E R  P H A S E  I I I . 5 
U N D  D E R  S I E D L U N G S A K T I V I TÄT E N 

7.1 .1  D I E  K E R A M I K  A U S  D E N  S C H I C H T E N  N A C H  D E R 
Z E I T  D E R  S I E D L U N G S A K T I V I TÄT E N

Mangels gut stratifizierter Funde zur Enddatie
rung der Phase III.5 wird auf die Keramik aus den 
Deckschichten Sch131 und Sch70 zurückgegriffen 

▶ 3771853. Insbesondere im hinteren Bereich der Par
zellen dürften auch einige Schichten der Phasen 
III.1 – 4 darin aufgegangen sein, sodass eine Analyse 
der Anteile verschiedener Services wenig Sinn ergibt. 
Vielmehr ist ausschlaggebend, welches die jüngsten 
vertretenen Keramikformen sind. So fällt bei der 
TS auf, dass im Vergleich zu den beiden vorherigen 
Phasen nur die beiden Formen Drag. 33 und Déche

Form RSMIZ EMIZ  

TS, südgallisch Drag. 15/17 9 13

Drag. 18/31 15 15

Drag. 22 2 2

Drag. 24 4 4

Drag. 27 9 17

Drag. 29 11 16

Drag. 30 0 3

Drag. 35/36 10 10

Drag. 37 4 8

Hofheim 8 1 1

Hofheim 9 1 1

Hofheim 12 3 5

Drag. 33 1 1

Dechelette 67 1 1

Total 97

TS-Imitation Drack 2 rot 6 6

Drack 3 rot 2 3

Drack 3 TN 3 3

Drack 4 rot 2 2

Drack 9/10 rot 4 4

Drack 11/12 rot 1 1

Drack 13 rot 1 1

Drack 14/15 TN 1 1

Drack 16 rot 1 1

Drack 18 rot 2 2

Drack 19 rot 5 5

Drack 19 TN 7 7

Luginbühl 56 2 2

Total 38

Drack 20–22 Drack 20 TN 4 4

Drack 21A rot 4 5

Drack 21B rot 5 5

Drack 21C rot 4 4

Drack 21A TN 1 1

Drack 22 rot 1 1

Drack 22 TN 1 1

Total 21

Feinkeramik Vindonissa 223 ff. 0 1

Glasierte Keramik Vindonissa 192 1 1

Glanz ton Becher, rot 1 2

Gebrauchskeramik, 
oxidierend gebrannt

Schulterbecher/töpfe 4 4

Töpfe 5 5

Flasche 1 1

Schüssel ohne Überzug 3 3

Flavische Schüssel mit Überzug 2 2

Schüssel mit Horizontalrand 3 3

Becher Vindonissa 290 2 2

Becher ähnl. Vindonissa 300 1 1

Honigtöpfe 1 1

Teller mit eingebogenem Rand 1 1

Teller mit eingschnür tem Rand 
und Über zug

2 2

Krüge 28 28

Deckel 6 6

indet. 1 1

Total 60

Form RSMIZ EMIZ  

Gebrauchskeramik, 
reduzierend gebrannt

Schulterbecher/-töpfe 50 50

Töpfe 13 13

Tonnen 1 1

Schüssel mit Hor izontalrand 5 5

Schüsseln 1 1

Teller mit eingebogenem Rand 1 1

Teller mit eingebogenem Rand 
und Über zug

1 1

Teller, übr ige 1 1

Krüge 10 10

Deckel 4 4

indet. 1 1

Total 88

Grobkeramik Pomp. rot. Plat te, impor t ier t 3 3

Töpfe, handgeformt 7 7

Kochtopf, Typ «Raur iker » 2 2

Kochtopf mit Hor izontalrand 3 3

Kochtöpfe 11. Legion 5 5

Napf/Deckel, handgeformt 7 7

Dolien 3 3

Reibschüsseln mit Stei lrand 1 1

Reibschüsseln mit eingezogenem 
Rand

1 1

Reibschüsseln mit Kragenrand 13 13

Total 45

Amphoren Dressel 2– 4 3 3

Dressel 8–10 3 3

Dressel 20, Randform A 1 1

Dressel 20, Randform B 1 1

Dressel 20, Randform C 2 2

Weinamphoren 1 1

Total 11

Ziegels tempel Ziegels tempel, Legio X XI 22 22

Ziegels tempel, Legio XI 1 1

Total 23

Glas AR 2.2/Isings 3 0 1

AR 156/Isings 50 0 1

indet. 1 2

Total 4

Total 391

377 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Bereich Parzellen 8 – 12. 
Deckschichten Sch70 und Sch131. Quantitative Übersicht über die Keramik 
in Mindestindividuenzahl (MIZ) und erweiterter MIZ (EMIZ).
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1853 Die Durchsicht des Fundmaterials aus Sch131 beschränkte 
sich auf eine repräsentative Auswahl der Fundkomplexe der Grabung 
Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2) (vgl. Kap. VI.1.2). Auf-
grund der Lage im Bereich östlich der Geländestufe liegt eine deutlich 
bessere Schichterhaltung und damit Fundüberlieferung vor als west-
lich der Geländestufe in den Parzellen 14 – 22.  1854 Schucany 1996, 
78; Düerkop/Eschbaumer 2007, 88.  1855 vgl. Meyer-Freuler 2013, 
Abb. 298 sowie Flück u. a. 2013, 690.  1856 Pauli-Gabi u. a. 2002, 
Bd. 1, 65 f. Abb. 37; Schucany 1996, Abb. 66.  1857 Hanel 2010, 19.  
1858 In allen durchgesehenen Fundkomplexen konnte einzig eine 
in Parzelle 8 in Grube G8.28 gefundene Randscherbe als mögliche 
frühe Produktion aus Lezoux identifiziert werden. Vgl. Anm. 352.  
1859 Polak 2000, 171 – 173, A85 – A86; Hartley/Dickinson 2008a, 
Ardacus ii 12a–h; Mees 1995, 70.  1860 Polak 2000, 287.  1861 Hart-
ley/Dickinson 2011a, 74.  1862 Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 66 – 68.  
1863 Luginbühl 2001, 131.  1864 Exemplarisch etwa bei Schucany 
1996, 94, 410, Tab. 10b.  1865 Martin-Kilcher 1987, 54 – 56, Bei-
lage 1,2.  1866 Schucany u. a. 1999, 31.  1867 Wyss 2005b, 65 Abb. 3. 
Es handelt sich um unstratifiziertes Material, sodass unklar ist, ob die 
Funde aus den Grubenverfüllungen oder den eingesunkenen Deck-
schichten stammen.  1868 Schucany 2011, 61.  

lette 67 neu auftreten. Erstere ist eine sehr langlebige 
Form, die sich aus dem italischen Typ Consp. 7 ent
wickelte und bis ins 4. Jh. n. Chr. auftreten kann1854. 
In Vindonissa tritt sie im 1. Jh. n. Chr., allerdings sehr 
selten und frühestens ab der claudischen Steinbaupe
riode SP1, auf1855. In OberwinterthurUnteres Bühl 
erscheinen erste Exemplare in eindeutig flavischen 
Zusammenhängen, während sie in Aquae Helveticae 
sogar erst in der ins 1. Drittel des 2. Jh. n. Chr. datie
renden Phase SP I.4 auftreten1856. Die reliefverzier
ten Becher Déchelette 67 sind noch seltener und 
treten in flavischen Komplexen erstmals auf1857. Die 
flavischen Formen sind nun aber mit zehn Schälchen 
Drag. 35/36 und acht Schüsseln Drag. 37 deutlich 
häufiger vertreten als in den stratifizierten Komple
xen. Soweit dies zu beurteilen war, handelt es sich 
bei der gesamten TS um Produkte aus Südgallien1858. 
Im Material sind drei TSStempel vertreten. Wäh
rend einer unlesbar ist Ste27, ist der ältere der beiden 
Ste6 auf einer Schüssel Drag. 29 als ARD(…)CI zu 
lesen. Es handelt sich demnach um ein Produkt des 
in claudischneronischer Zeit in La Graufesenque tä
tigen Töpfers Ardacus1859. Der letzte Stempel ist als 
PATRICIVS Ste17 zu lesen. Stempelgleiche Exemplare 
können aus Vechten1860 sowie weiteren Fundor
ten1861 beigebracht werden. Es dürfte sich bei diesem 
gemäss M. Polak um einen der frühesten von Patri
cius verwendeten Stempel handeln. Demnach dürfte 
der Teller Drag. 15/17 mit diesem Stempel zu Beginn 
der Produktionszeit von Patricius, also in spätneroni
scher bis flavischer Zeit, hergestellt worden sein. Die 
in Komplexen der 1. Hälfte des 2. Jh. n. Chr. auftre
tenden TSTypen Drag. 42, Drag. 46 und Curle 15 
fehlen hingegen1862.

Die TSImitation zeigt ein breites Spektrum an 
Formen, das sich aber nur in der Anzahl an vertre
tenen Typen von den vorhergehenden Ensembles 
unterscheidet. Darunter finden sich auch Altstücke 
der Formen Drack 9/10, welche um die Mitte des 
1. Jh. n. Chr. auslaufen1863. Das flavische Schälchen 
Drack 14/15 ist hingegen nur gerade mit einem Ex

emplar vertreten. Erwähnenswert ist das Verhältnis 
zwischen oxidierender und reduzierender Technik, 
welches sich mit 55 zu 45 % im Vergleich zu den älte
ren Phasen nun deutlich zur reduzierenden Technik 
hin verschoben hat ▶ 357. Dies entspricht dem an an
deren Fundorten feststellbaren Trend1864.

Bei der Gebrauchs und Grobkeramik sei auf fünf 
sogenannte Kochtöpfe der XI. Legion hingewiesen 
sowie auf die erstmals auftretende Randform C bei 
den Ölamphoren Dressel 20, welche ab claudischne
ronischer Zeit auftritt. Allerdings fehlen die ab Ende 
des 1. Jh. n. Chr. auftretenden Randformen D–F1865.

Zusammenfassend, legt das Keramikmaterial ein 
Ende der Siedlungstätigkeit im frühen 2. Jh. n. Chr. 
nahe. Charakteristische Formen, die in trajanisch 
bis hadrianisch datierenden Ensembles auftreten, 
fehlen. Die ab der Jahrhundertwende vom 1. zum 
2. Jh. n. Chr. importierte mittelgallische TS1866 ist 
nur mit vereinzelten Exemplaren präsent. Dass diese 
Aussage nicht für alle Parzellen nördlich der Strasse 
gilt, zeigen die von S. Wyss erarbeiteten Resultate der 
Grabung WindischCardinal (V.89.3), insbesondere 
für die Parzelle 26. In deren Hinterhofgruben 1, 2, 4, 
5, 6 und 46 sind zahlreiche mittel und sogar ostgal
lische Fabrikate vertreten. Darunter auch ein Stem
pel des TSProduzenten Cibisus aus Mittelbronn, 
der «in den Jahrzehnten um 200 als Leitfossil» 
gilt1867. Entsprechend ist zumindest für diese Par
zelle eine Fortdauer der Nutzung bis gegen Ende des 
2. Jh. n. Chr. wahrscheinlich. Nicht ausgeschlossen 
ist aber auch eine Deponierung von Haushaltabfall 
durch die Bewohner der Parzellen südlich der Stras se, 
welche aufgrund der Datierung der Steinkellerver
füllungen nachweislich bis ins frühe 3. Jh. n. Chr. 
bewohnt waren1868. Für gesicherte Aussagen zum 
Nutzungsende einzelner Parzellen, aber auch des 
gesamten Quartiers nördlich der Strasse, muss dem
nach die Auswertung des gesamten Keramikmateri
als abgewartet werden. Zumindest eine Annäherung 
an eine Datierung erlaubt jedoch die im folgenden 
Kapitel diskutierte Gesamtmünzkurve.

7.1 . 2  D I E  M Ü N Z E N  A U S  D E N  S C H I C H T E N  N A C H  D E M 
E N D E  D E R  S I E D L U N G S A K T I V I TÄT E N

Im Folgenden soll mit der Gesamtkurve aller im 
ausgewerteten Bereich gefundenen und bestimm
baren Münzen das Ende der Siedlungsaktivitäten 
bestimmt werden ▶ 378. Da Phase III.4 in frühfla
vische Zeit zu setzen ist und die letzte Phase III.5 
direkt daran anschliesst, stellt sich die Frage, wie 
weit ins 2. Jh. n. Chr. die Siedlungsnutzung fortdau
ert. Betrachtet man die vertretenen Münzen alleine 
aufgrund ihres Prägezeitpunktes, sind für die Zeit 
nach dem Ende des 1. Jh. n. Chr. neben der bereits 
erwähnten Münze Mü598 des Trajan nur gerade vier 
weitere Münzen vertreten. Es handelt sich einerseits 
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1869 Peter 2001, 91 f.  1870 In der Spätantike genutzte Bereiche 
zeichnen sich u. a. durch eine sehr grosse Anzahl Münzen aus. Vgl. 
etwa die 258 spätantiken Münzen in den Ausgrabungen Windisch-
Spillmannwiese 2003 – 2006 (V.003.1) (Doppler 2013, 324 – 326 
Abb. 279).  

um zwei unter Antoninus Pius geprägte Asse Mü691 

und Mü692 – einer für die vergöttlichte Faustina I. und 
einer für Faustina II. Andererseits sind je ein Denar 
des Septimius Severus Mü693 und des Severus Alexan
der Mü695 zu nennen. Allerdings wurden diese beiden 
Denare nur gerade 5 bzw. 6 m nördlich der Strasse S8 
gefunden, sodass zumindest für diese ein Verlust im 
Kontext der Strasse denkbar ist.

Mü695 wurde in der Zeit von 222 bis 235 n. Chr. 
geprägt und zeigt nur geringe Abnutzungsspuren. 
Damit stellt sie die Schlussmünze dar, womit nach 
traditioneller Lesart die Besiedlung in stark vermin
dertem Umfang bis zu Beginn des 3. Jh. n. Chr. wei
tergelaufen sein müsste. 

Diese auf der Schlussmünze basierende Datierung 
ist allerdings aufgrund der im Folgenden dargeleg
ten quellenkritischen Überlegungen zu relativieren. 
Neben der bereits erwähnten Möglichkeit, dass ein
zelne Münzen als Verluste im Kontext der Strassen 
S8 bis S9 zu werten sind, könnten auch die zumin
dest bis ins frühe 3. Jh. n. Chr. genutzten Parzellen 
südlich dieser Strasse für einzelne jüngere Münz
funde nördlich der Strasse verantwortlich sein. Ent
sprechend wäre die geringe Zahl der Münzen des 2. 
und 3. Jh. n. Chr. auch ohne Siedlungsaktivitäten zu 
erklären. Allerdings ist für das 2. Jh. n. Chr. im regi
onalen Münzumlauf auch ein massiver Einbruch bei 
der Münzversorgung zu beobachten. Dieser wird im 
Allgemeinen mit dem Abzug der XI. Legion aus Vin-
donissa in Verbindung gebracht, welche bis dahin für 
einen stetigen Zufluss an neuem Geld verantwortlich 
war1869. Da dies für alle umliegenden Siedlungen 
gilt, eröffnet ein Vergleich mit Münzkurven anderer 
Siedlungsteile von Vindonissa bzw. von umliegenden 

Siedlungen die Möglichkeit, die Frage der Weiternut
zung vertieft abzuklären.

Im hier präsentierten Ensemble sind nur gerade 
vier Münzen der Spätantike enthalten – wovon eine 
aus den Strassen S9 ff. stammt. Demnach ist eine 
intensive Nutzung des Geländes in der Spätantike 
auszuschliessen1870. Entsprechend wurde bei den 
Vergleichsensembles auf eine Aufnahme der Münzen 
des 4. Jh. (nach Diocletian) verzichtet, da diese das 
Bild (der Prozentwerte) zu stark verzerren würden. 
Ausserdem war die sogenannte «Übergangszeit» 
von der Republik zum Kaiserreich nicht bei allen 
gewählten Fundorten separat ausgewiesen. Entspre
chend wurden für diesen Vergleich die Republikprä
gungen und die Münzen der Übergangszeit zusam
mengefasst. Da sich die Betrachtung zudem auf die 
Kurvenbereiche ab Trajan beschränkt, ist dies nicht 
weiter störend.

Von den folgenden Siedlungen bzw. Siedlungstei
len ▶ 379 – die eindeutig über das Ende des 1. Jh. hi
naus weiterliefen – wurden Münzkurven zusammen
gestellt:
 – WindischSpillmannwiese 2003 – 2006 (V.003.1): 

Die 610 bestimmbaren Münzen stammen aus der 
Grossgrabung, welche innerhalb des Legionslagers 
in unmittelbarer Nachbarschaft zum Südtor des 
Lagers in den Jahren 2003 bis 2006 durchgeführt 
wurde. Das Areal wurde während der gesamten Be
legung des Lagers, aber auch in der Nachlagerzeit 
genutzt. Allerdings muss für die Nachlagerzeit von 
 einer «eher diskreten Siedlungsaktivität» gespro
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Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (n=583)

378 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Münzkurve aller bestimmbaren Münzen aus den Parzellen 8 – 22.
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379 Gegenüberstellung der Anteile der Münzen in verschiedenen Grabungen und Zivilsiedlungen in Vindonissa und seinem Umfeld, aufgelistet nach Prägeherrn. Prägungen von Familien-
mitgliedern sowie Mitregenten wurden unter den tatsächlichen Prägeherren subsumiert. Wenn von einem Prägeherrn keine Münzen vorhanden sind, wird dies mit einem Strich angegeben. 
Werte unter 0,05 werden als 0,0 % angegeben.

Münzherr Augusta Raurica 
(n=4776)

Lenzburg (ohne 
Theater) (n=187)

Windisch Zivil- 
siedlung West 
2006–2008 (n=581)

 Windisch-
Spillmannwiese
(n=610)

Aquae Helveticae 
(n=536)

Tenedo  (n=300) Vitudurum- 
Unteres Bühl 
(n=467)

Iuliomagus 
(n=205)

Keltisch 0,82  % 0,5  % 0,3  % 3,6  % 0,8  % 1,7  % - -

Republik + Übergangszeit 9,15  % 3,7  % 23,8  % 14,1  % 14,5  % 7,0  % 9,0  % 2,6  %

Augustus (27 v. Chr.–14 n. Chr.) 20,0  % 8,0  % 41,8  % 50,3  % 23,1  % 46,0  % 32,5  % 8,8  %

Tiberius (14–37 n. Chr. 8,5  % 10,2  % 13,9  % 7,2  % 21,3  % 12,7  % 19,5  % 2,6  %

Gaius (37–41 n. Chr.) 4,1  % 2,1  % 9,1  % 5,1  % 7,2  % 8,3  % 3,9  % 2,1  %

Claudius (41–54 n. Chr.) 6,2  % 5,3  % 4,0  % 2,6  % 7,4  % 2,3  % 7,5  % 5,2  %

Nero (54–68 n. Chr.) 2,4  % 3,7  % 2,4  % 2,5  % 3,1  % 2,0  % 5,1 % 7,8 %

Galba/Otho/Vitellius (68–69  n. Chr.) 0,3 % 1,6 % - - 0,2 % 0,3 % 0,4 % 1,0 %

Vespasian (69–79 n. Chr.) 4,9 % 5,3 % 1,9 % 1,8 % 3,9 % 1,0 % 3,4 % 11,4 %

Titus (79–81 n. Chr.) 1,2 % 0,5 % 0,2 % 0,3 % 1,4 % - 1,3 % 1,0 %

Domitian (81–96 n. Chr.) 4,4 % 7,5 % 1,2 % 2,1 % 7,0 % 2,0 % 5,1 % 10,4 %

Nerva (96–98 n. Chr.) 1,2 % 2,7 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % 0,3 % 0,6 % 3,6 %

Traian (98–117 n. Chr.) 6,3 % 6,4 % 0,5 % 1,0 % 3,1 % 0,3 % 2,8 % 12,4 %

Hadrian (117–138 n. Chr.) 7,1 % 6,4 % - 0,7 % 1,7 % 2,0 % 2,6 % 11,4 %

Antoninus Pius (138–161 n. Chr.) 6,1 % 7,5 % 0,3 % 1,0 % 1,6 % 1,7 % 1,9 % 6,7 %

Marcus Aurelius (161–180 n. Chr.) 4,6 % 8,0 % - 0,5 % 1,4 % 1,7 % 1,1 % 4,7 %

Commodus (180–192 n. Chr.) 2,4 % 2,1 % - 0,3 % - 0,7 % 0,4 % 2,6 %

Septimius Severus (193–211 n. Chr.) 1,8 % 2,7 % 0,2 % - 0,4 % 0,7 % 0,2 % 1,0 %

Caracalla (211–217 n. Chr.) 0,4 % 0,5 % - 0,7 % - - - 1,0 %

Elagabal (218–222 n. Chr.) 0,6 % 3,7 % - 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % -

Severus Alexander (222–235 n. Chr.) 1,4 % 5,9 % 0,2 % 0,3 % 0,6 % 2,0 % - 0,5 %

Maximinus Thrax (235–238  n. Chr.) 0,1 % 0,5 % - - - 1,3 % - -

Gordian III (238–244 n. Chr.) 0,6 % 1,6 % - 0,2 % - 0,3 % - 1,0 %

Philippus I Arabs (244–249 n. Chr.) 0,2 % 0,5 % - 0,3 % - 0,3 % - -

Traianus Decius (249–251 n. Chr.) 0,1 % - - - 0,2 % - - -

Trebonianus Gallus (251–253 n. Chr.) 0,1 % 0,5 % - - - 0,3 % - -

Valerian (253–260 n. Chr.) 0,5 % - - - - 0,3 % - -

Gallien (253–268 n. Chr.) 1,3 % - - 0,7 % 0,2 % 0,7 % 0,9 % -

Postumus (260–269 n. Chr.) 0,6 % - - - - - - -

Victorinus (269–271 n. Chr.) 0,3 % - - 0,3 % - - - 0,5 %

Tetrici (271–274 n. Chr.) 1,1 % - - 0,3 % - 0,3 % 0,2 % -

Claudius Gothicus (268–270 n. Chr.) 1,0 % 1,1 % - 2,6 % - 1,3 % 1,1 % 1,6 %

Quintillus (270 n. Chr.) 0,0 % - - - - - - -

Aurelian (270–275 n. Chr.) 0,2 % - - - - 1,0 % 0,2 % -

Tacitus (275–276 n. Chr.) 0,0 % - - - - - - -

Probus (276–282 n. Chr.) 0,0 % - - - - 0,3 % - -

Carus (282–283 n. Chr.) 0,0 % - - - - 0,3 % - -

Numerian (283–284 n. Chr.) 0,0 % - - - - - - -

Diocletian (284–305 n. Chr.) 0,0 % 1,1 % - - - 0,3 % - -

Total bestimmbar 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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1871 Zur Nutzung des Geländes vgl. Trumm 2010b; Trumm/Flück 
2013, 227 – 250, bes. 246. | Münzen aufgenommen nach Doppler 2013, 
1090 – 1110.  1872 Für eine kurze Charakterisierung der Siedlung vgl. 
Kap. V.2.2.2.  1873 Peter 2001, 28 f., Tab. 5.  1874 Zur Siedlungsent-
wicklung vgl. Niffeler 1988, 179 – 187. | Münzen aufgenommen nach 
Niffeler 1988, 179 – 187, 207 und Doppler 1966, 77 – 80.  1875 Dopp-
ler 1966, 75. | Entsprechend ist auch das – im Vergleich zu den um-
liegenden Zivilsiedlungen – relativ späte Gründungsdatum infrage 
zu stellen.  1876 Für eine kurze Charakterisierung der Siedlung vgl. 
Kap. V.2.2.2.  1877 Doppler 1987, 7 f. Aufgenommen wurden die 
Spalten 6 und 8 – 14.  1878 Doppler 1996, 194 – 201; Schucany 1996, 
282 – 287.  1879 Für eine kurze Charakterisierung der Siedlung vgl. 
Kap. V.2.2.2.  1880 Brem 1995.  1881 Für eine kurze Charakteri-
sierung der Siedlung vgl. Kap. V.2.2.2. Ausführlich zum Westquartier 
vgl. Pauli-Gabi u. a. 2002.  1882 Soweit dies aufgrund der Publika-
tionslage zu beurteilen ist. Die ausführliche Publikation der Münz-
funde steht noch aus.  1883 Eine Ausnahme bildet der Einsatz des 
Metalldetektors. Dessen Auswirkungen sind allerdings vor allem bei 
spätantiken Münzen aufgrund ihrer geringen Grösse sowie bei massi-
vem Maschineneinsatz spürbar.  1884 Brem 2009, 87 f., List 1, Wes-
tern Quarter.  1885 Für eine kurze Charakterisierung der Siedlung 
vgl. Kap. V.2.2.2.  1886 Deschler-Erb/Wyprächtiger 2010, 64 – 72.  
1887 Trumm 2002, 33 – 35, 203, 342 f.; Homberger 2013, 152.  
1888 Zur Übervertretung jüngerer Funde in Lesefundkomplexen 
vgl. Trumm 2002, 28 mit Verweis auf ältere Literatur. | Zur Frage der 
Anfangsdatierung von Lenzburg vgl. Anm. 1874.  1889 Ausführlich 
hierzu Peter 2001, 126, 129 f.  1890 Vgl. Peter 2001, 18 – 23 mit grund-
legenden quellenkritischen Überlegungen.  

chen werden. Zwischen dem Abzug der Legion und 
der Nachnutzung ist hingegen kein Hiatus zu bele
gen1871.
 – Augusta Raurica1872: Verwendet wurden die 4776 

von M. Peter vorgelegten Einzelfunde aus Augst und 
Kaiseraugst der Jahre 1949 – 1972. Es handelt sich da
bei um Verlustmünzen1873.
 – Lenzburg: Kleinstädtische Zivilsiedlung 13 km 

südlich von Vindonissa. Die Siedlung scheint erst im 
2. Viertel des 1. Jh. n. Chr. gegründet worden zu sein 
und hat wohl bis in die zweite Hälfte des 3. Jh. n. Chr. 
bestanden. Die Münzkurve mit 187 Münzen setzt 
sich aus den Funden in der «Vicuszone» aus den 
Grabungsjahren 1933/34, 1950, 1963/64 und 1984 
zusammen1874. Allerdings ist die Münzreihe mit ei
ner gewissen Unsicherheit zumindest für die Anzahl 
der frühen Münzen behaftet, da bei den Ausgrabun
gen 1963/64 «aus zeitlichen und finanziellen Grün
den nicht durchwegs bis zum gewachsenen Boden 
gegraben wurde. Die Schichten, die das Material aus 
der Gründungszeit hätte liefern können, blieben also 
teilweise unberührt» 1875.
 – Aquae Helveticae1876: Verwendet wurden die 

von H. Doppler vorgelegten Münzenfunde aus Ba
den1877. Ausgeschlossen wurden die älteren Ensem
bles/Sammlungen, da ihre Herkunft aus Baden nicht 
vollumfänglich gesichert ist. Zudem wurde auf die 
Funde aus dem «Heissen Stein» verzichtet. Sie sind 
nicht als Einzelfunde im engeren Sinne anzuspre
chen, sodass sie die Kurve für einen Vergleich mit 
einer reinen Verlustmünzenkurve verzerren wür
den. Dazu wurden die Fundmünzen der Grabungen 
Römerstras se 1977, Baden Du Parc 1987/88 (B.87.2) 

und ABB 1988 (B.88.3) aufgenommen1878. Insge
samt umfasst die Münzkurve 516 Münzen.
 – Tenedo1879: Aufgenommen wurden die von H. 

Brem zusammengestellten, bis 1995 publizierten 
Münzfunde1880. Die Münzkurve umfasst 300 Mün
zen. 198 davon stammen aus Grabungen der 2. Hälfte 
des 20. Jh. und werden als Verlustmünzen klassiert. 
Die weiteren sind Fundmünzen unterschiedlicher 
Provenienz (Sammlungen und Altgrabungen).
 – OberwinterthurUnteres Bühl: Im vollständig er

grabenen Westquartier an der Peripherie des vicus 
Vitudurum setzt die Besiedlung um 7/9 n. Chr. ein 
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Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (n=581) Augusta Raurica  (n=4776) Lenzburg (ohne Theater) (n=187) Windisch-Spillmannwiese 2003–2006 (n=610)

380 Münzkurven (in Prozentanteilen) von der Herrschaft des Traian bis Ende 3. Jh. n. Chr. der Grabungen Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 und 
Windisch-Spillmannwiese V.003.1. sowie der Siedlungen Augusta Raurica und Lenzburg.
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und dürfte ununterbrochen bis mindestens ins 
3./4. Jh. n. Chr. fortgedauert haben1881. Aufgenom
men wurden die 467 aus dieser Grabung stam
menden Münzen. Es handelt sich um eine reine 
Verlustmünzenkurve1882, welche in Bezug auf die 
Befundsituation und die Grabungstechnik gut mit 
dem Ensemble von Windisch Zivilsiedlung West 
2006 – 2008 vergleichbar ist1883. Die Bestimmungen 
erfolgten durch H. Brem, B. Hediger und H.M. von 
Kaenel1884.
 – Iuliomagus1885: Aufgenommen wurden die 193 

bis Ende 2008 bekannten und von K. Wyprächtiger 
publizierten Münzfunde1886. Diese umfassen neben 
Altfunden namentlich die Funde aus den Thermen 
(1975 – 77) und aus den jüngeren Ausgrabungen zwi
schen 1985 und 2000, sodass die Münzkurve nicht 
als reine Verlustmünzenkurve zu betrachten ist. Aus
geschlossen wurden zudem der Hortfund aus fünf 
aurei und eine Börse, welche sechs Münzen des Ves
pasian umfasst.

Für den Vergleich wurden die Kurven auf den 
Ausschnitt der trajanischen Zeit bis zum Ende des 
3. Jh. n. Chr. ▶ 380 und 381 eingeschränkt. Dadurch sind 
die Unterschiede klarer erkennbar, da die teilweise 
hohen Werte der augusteischen Prägungen (bis zu 
50 %) wegfallen.

Deutlich aus dem Rahmen fallen die Münzkur
ven der Siedlungen Lenzburg und Iuliomagus. So 
zeigt Iuliomagus einen sehr viel höheren Peak bei 
den trajanischen und hadrianischen Prägungen als 
alle anderen Münzkurven, gleicht sich danach aber 
weitgehend an alle anderen an. Lenzburg hingegen 
weist sehr hohe Anteile bei den Prägungen von Tra

jan bis Antoninus Pius auf und zeigt einen weiteren 
Ausschlag bei denjenigen des Severus Alexander. Bei 
Iuliomagus passt dies gut zu der postulierten Grün
dung dieser Siedlung in spätneronischfrühflavischer 
Zeit1887, da in dieser Siedlung der vorclaudische und 
der claudische Münzumlauf vollständig fehlten. Bei 
vergleichbarer Interpretation müsste man demnach 
für Lenzburg eine noch spätere Siedlungsgründung 
als frühflavisch annehmen. Dem widerspricht die Ke
ramikdatierung, sodass es wahrscheinlicher scheint, 
eine Verzerrung der Kurve durch die Herkunft der 
Münzen aus Altgrabungen und Lesefunden anzuneh
men. Insbesondere bei Letzteren ist mit einer Über
vertretung von jüngeren Münzen zu rechnen1888.

Alle anderen Vergleichskurven dagegen sind weit
gehend gleichläufig und zeigen einen geringen, aber 
mehr oder weniger kontinuierlichen Anfall von Ver
lustmünzen über das gesamte 2. und 3. Jh. n. Chr. 
Einzelne Ausschläge widerspiegeln etwa die bekann
ten erhöhten Ausprägungen unter Severus Alexan
der sowie die Zunahme der Fundmünzen – es han
delt sich fast ausschliesslich um Antoniniane – ab 
260 n. Chr.1889. Hinzuweisen ist zudem darauf, dass 
Augusta Raurica etwas höhere Werte liefert als die 
Komplexe aus den kleinstädtischen Zivilsiedlungen. 
Ob dies als Zeugnis eines umfangreicheren Geldum
laufs in dieser «Grossstadt» zu werten ist, ob die 
Versorgung mit neuem Geld in Augusta Raurica bes
ser funktionierte oder ob allenfalls Verzerrungen auf
grund der derzeit verfügbaren Stichprobe vorliegen, 
kann hier nicht abschliessend geklärt werden1890.

Davon unterscheidet sich die Kurve von Windisch 
Zivilsiedlung West 2006 – 2008 deutlich ▶ 381. Sie 

Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (n=581) Aquae Helveticae (n=536) Tenedo (n=300) Vitudurum-Unteres Bühl (n=467) Iuliomagus (n=205)
Tr

ai
an

 (9
8–

11
7 

n.
 C

hr
.)

Ha
dr

ia
n 

(1
17

–1
38

 n
. C

hr
.)

An
to

ni
nu

s P
iu

s (
13

8–
16

1 
n.

 C
hr

.)
M

ar
cu

s A
ur

el
iu

s (
16

1–
18

0 
n.

 C
hr

.)
Co

m
m

od
us

 (1
80

–1
92

 n
. C

hr
.)

Se
pt

im
iu

s S
ev

er
us

 (1
93

–2
11

 n
. C

hr
.)

Ca
ra

ca
lla

 (2
11

–2
17

 n
. C

hr
.)

El
ag

ab
al

 (2
18

–2
22

 n
. C

hr
.)

Se
ve

ru
s A

le
xa

nd
er

 (2
22

–2
35

 n
. C

hr
.)

M
ax

im
in

us
 Th

ra
x (

23
5–

23
8 

 n
. C

hr
.)

Go
rd

ia
n 

III
 (2

38
–2

44
 n

. C
hr

.)

Ph
ili

pp
us

 I 
Ar

ab
s (

24
4–

24
9 

n.
 C

hr
.)

Tr
ai

an
us

 D
ec

iu
s (

24
9–

25
1 

n.
 C

hr
.)

Tr
eb

on
ia

nu
s G

al
lu

s (
25

1–
25

3 
n.

 C
hr

.)
Va

le
ria

n 
(2

53
–2

60
 n

. C
hr

.)
Ga

lli
en

 (2
53

–2
68

 n
. C

hr
.)

Po
st

um
us

 (2
60

–2
69

 n
. C

hr
.)

Vi
ct

or
in

us
 (2

69
–2

71
 n

. C
hr

.)
Te

tri
ci  

(2
71

–2
74

 n
. C

hr
.)

Cl
au

di
us

 G
ot

hi
cu

s (
26

8–
27

0 
n.

 C
hr

.)
Qu

in
til

lu
s (

27
0 

n.
 C

hr
.)

Au
re

lia
n 

(2
70

–2
75

 n
. C

hr
.)

Ta
cit

us
 (2

75
–2

76
 n

. C
hr

.)
Pr

ob
us

 (2
76

–2
82

 n
. C

hr
.)

Ca
ru

s (
28

2–
28

3 
n.

 C
hr

.)
Nu

m
er

ia
n 

(2
83

–2
84

 n
. C

hr
.)

Di
oc

le
tia

n 
(2

84
–3

05
 n

. C
hr

.)0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

381 Münzkurven (in Prozentanteilen) von der Herrschaft des Traian bis Ende 3. Jh. n. Chr. der Grabungen Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008, 
Oberwinterthur-Unteres Bühl sowie der Siedlungen Aquae Helveticae, Tenedo und Iuliomagus. 
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1891 Vgl. Kap. V.2.1.2.  1892 Sommer 1988.  1893 Beispielhaft 
seien nur die in der näheren Umgebung von Vindonissa publizierten 
Befunde zusammengetragen: Petinesca: Zwahlen 1995, Zwahlen 2002; 
Lenzburg: Niffeler 1988; Aquae Helveticae: Schucany 1996, Koller/
Doswald 1996; Kempraten: Ackermann 2013; Vitudurum: Pauli-Gabi 
u. a. 2002; Iuliomagus: Homberger 2013; Tasgetium: Benguerel u. a. 
2014. | Wichtige, weiter entfernt liegende Fundorte: Lousonna: Berti 
Rossi / May Castella 2005; Bliesbruck: Petit/Santoro 2007; Lopodu-
num: Kaiser/Sommer 1994; Walheim: Kortüm/Lauber 2004; Groß-
Gerau: Wenzel 2009. Saalburg: Moneta 2010. | Eine ausführliche 
Zusammenstellung zu Forschungsgeschichte und Publikationen mit 
Schwerpunkt auf Architektur liefert auch Alberti 2009.  1894 Petit/
Magnin 1994; Gogräfe/Kell 2002; Cribellier/Ferdière 2012; Hei-
sing 2013.  1895 Jüngste umfassende Darstellung mit älterer Litera-
tur: Doneus u. a. 2013. Ausserdem auch Jung 2009.  1896 Vgl. u. a. 
die in Anm. 1893 aufgezählten Publikationen.  1897 Zum Beispiel 
Lousonna: Berti Rossi / May Castella 2005, 211; Vitudurum: Pauli-
Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 73 – 90; Iuliomagus: Homberger 2013, 78 – 81.  
1898 Zugmantel und weitere Beispiele: Sommer 1988, 583 mit Anm. 
587 und 588. | Lopodunum: Kaiser/Sommer 1994, 309. | Aquae Helveti-
cae: Schucany 1996, 50 f. sieht kriegsbedingte Zerstörungen als Grund 
für die Parzellenverschiebungen, während Koller/Doswald 1996, 82 f. 
dies eher als Neustrukturierung interpretieren möchten. | Petinesca: 
Zwahlen 2002, 181; mit einzelnen Verschiebungen, allerdings erfolgt 
in einer späteren Phase ein Rückgriff auf die alte Parzellierung. | Cam-
bodunum: Sieler 2009, Abb. 56.  1899 Piganiol 1962. | Gleiche Beob-
achtungen für Oberwinterthur-Unteres Bühl bei Pauli-Gabi u. a. 2002, 
Bd. 1, 83.  1900 So Kaiser/Sommer 1994, 312 f. mit Verweis auf die 
Kataster von Orange, insbesondere Piganiol 1962, 323 – 336. | Ähnlich 
Czysz 2013, 318, der ausgehend vom Römischen Recht den Begriff der 
Vermessung per striga einbringt. Dabei erscheint «eine Seite der von 
der Front her vermessenen Parzelle bevorrechtigt».  

zeigt einzig bei Antonius Pius einen kleinen Aus
schlag. Die beiden weiteren Ausschläge des frühen 
3. Jh. n. Chr. sind, wie bereits begründet, als Einfluss 
der Strasse zu werten. Demnach ist aufgrund der 
Münzkurve ein Weiterlaufen der Besiedlung über die 
Mitte des 2. Jh. n. Chr. abzulehnen, und auch in der 
1. Hälfte des 2. Jh. n. Chr. ist mit einer deutlich redu
zierten Siedlungsaktivität zu rechnen, da ansonsten 
wenigstens einzelne unter Hadrian geprägte Münzen 
zu erwarten wären.

Unter dem Vorbehalt, dass nur die Keramik aus 
den Deckschichten im Bereich der Parzellen 8, 10 
und 12 durchgesehen wurde, ist sowohl aufgrund der 
Resultate der Keramikdatierung als auch aufgrund 
der Auswertung der Verlustmünzen mit einem dras
tischen Rückgang der Siedlungsaktivität ab dem 1. 
Viertel des 2. Jh. n. Chr. zu rechnen. Dafür sprechen 
auch die Datierungen der Fibeln, da bei praktisch al
len vertretenen Fibeltypen die Herstellungszeit vor 
Beginn des 2. Jh. n. Chr. endet1891. Von den Fibeln, 
welche der Phase III.5 oder jüngeren Schichten zuge
wiesen werden können, ist einzig die langovale Fibel 
Fi184 vom Typ Riha 7.11 auch noch ins 2. Jh. n. Chr. 
datierbar. Das endgültige Ende der Siedlungsaktivi
täten für die Parzellen 4 – 22 auf der Nordseite der 
Strasse nach Augusta Raurica ist um die Mitte des 
2. Jh. n. Chr. anzusetzen.
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Seit dem Erscheinen der grundlegenden Arbeit von 
C. S. Sommer1892 über die römischen Kastellvici in 
Raetien und Obergermanien wurden zahlreiche Ar-
beiten zu kleinstädtischen Zivilsiedlungen und Kas-
tellvici publiziert1893. Darüber hinaus wurden auch 
mehrere wissenschaftliche Kolloquien zu diesem 
Thema abgehalten1894. Dementsprechend gibt es 
eine grosse Fülle an verfügbarer Literatur zu Fragen 
der Parzellierung, zu den für diese Siedlungen typi-
schen Streifenhäusern sowie Untersuchungen zur 
Parzellennutzung. Darin sind oft auch ausführliche 
Zusammenstellungen der Forschungsgeschichte die-
ser Themen sowie der Begriffsdefinitionen zu finden, 
sodass im Folgenden jeweils auf die entsprechende 
Literatur verwiesen wird. Nur selten wurden bisher 
hingegen die bei Legionslagern gelegenen Zivilsied-
lungen thematisiert1895. Entsprechend stützen sich 
die folgenden Ausführungen fast ausschliesslich auf 
die Literatur zu Kastellvici und Zivilsiedlungen. Da-
bei wird einerseits die Parzellierung des Geländes 
näher beleuchtet. Andererseits werden die Nutzung 
dieser Parzellen durch die darauf errichteten Ge-
bäude, deren Bautechnik und die Nutzung der Hin-
terhöfe thematisiert.

1  PA R Z E L L I E R U N G 

Wie in Kap. IV.6.3 ausgeführt, waren die Bereiche 
beidseits der Strasse in langrechteckige Parzellen 
aufgeteilt, deren Schmalseite sich zur Strasse hin 
orientierte ▶ Beilage 24. Vergleichbare Parzellierun-
gen konnten in den vergangenen Jahren in praktisch 
allen ausgewerteten römischen Siedlungen erfasst 
werden1896. In vielen Fällen war dabei eine über die 
gesamte Siedlungsdauer bestehen bleibende Parzel-
lierung feststellbar1897. Teils sind Veränderungen 
infolge Neustrukturierungen sowie das Zusammen-
legen bzw. Teilen von Parzellen zu beobachten1898.

Diese Konstanz der Parzellengrenzen gilt auch für 
das hier ausgewertete Areal. Deutliche Verschiebun-
gen der Parzellengrenzen sind in diesem während 
rund drei bis vier Generationen genutzten Gelände 
nicht zu beobachten. Dass sie auch nach dem Gross-
brand am Ende der Phase III.4 unverändert blieben, 
legt eine Verschriftlichung der Vermessung nahe, wie 
sie etwa die Kataster von Orange belegen1899. Dabei 
wird meist von einer Vermessung in fronte ausgegan-
gen, bei der die strassenseitige Parzellenbreite mass-
geblich war, da danach möglicherweise auch die Be-
steuerung erfolgte1900. Diese These wird durch den 
Befund in Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 
gestützt. Die strassenseitigen Parzellenbreiten sind 
während der gesamten Siedlungszeit konstant, wäh-
rend im Hinterhofbereich leichte Verschiebungen 
auftreten. Die Orientierung der Parzellengrenzgräb-

VII 
 PARZELLIERUNG, BAUTYPOLOGIE
 UND PARZELLENNUTZUNG
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chen Gn8.1 und Gn10.1 der Holzbauphasen weicht 
von den Mittelachsen der Mauern M1 und M5/M8 
ab1901. Ausserdem greift die Doppelfassgrube G8.28 
in Phase III.1 noch auf die unbebaute Parzelle 10, 
während die annähernd in derselben Flucht liegende 
Grube G10.7 in Phase III.4 aufgrund des Verlaufs des 
Gräbchens Gn8.1 klar zu Parzelle 10 zu zählen ist. 
Die in der Mitte von Mauer M1 rekonstruierte Par-
zellengrenze der Phase III.5 schliesslich verläuft wie-
derum mittig durch Grube G10.7. Ob bei den Gru-
ben G18.12 und G18.13 sowie G18.10 und G18.29, 
welche im Grenzbereich der Parzellen 16/18 bzw. 
18/20 liegen, eine ähnliche Situation vorliegt, ist un-
sicher, da im hinteren Bereich dieser Parzellen keine 
Grenzen erkennbar sind.

Der Befund der Gruben G18.20 und G18.29, wel-
che im Bereich der Traufgasse T sowie teilweise auf 
Parzelle 18 liegen, legt zudem nahe, dass die Trauf-
gassen rechtlich zu den Parzellen auf ihrer zentrums-
nahen Seite gehörten1902. Befunde von Doppelpfos-
ten auf den Parzellengrenzen in der porticus – wie 
dies etwa C. S. Sommer für Lopodunum nachweisen 
kann1903 – waren hingegen in der Zivilsiedlung West 
2006–2008 nicht zu beobachten.

Die Parzellenbreiten bewegen sich zwischen 
7,2 und 11,4 m, womit sie dem Befundbild in den 
Nordwestprovinzen entsprechen. So variieren die 
96 Parzellen im Kastellvicus der Saalburg zwischen 
5,5 und 17 m, wobei die Mehrheit der Parzellen zwi-
schen 8 und 11,5 m breit ist1904. Einheitliche Breiten 
sind weder hier noch dort zu beobachten. Ob dieses 
Fehlen eines militärischen Normmasses allerdings 
tatsächlich gegen eine Vermessung durch das Mili-
tär spricht, sei dahingestellt1905. Vielmehr scheitert 
die Klärung der Frage nach der Vermessung an der 
meist fragmentarischen Erhaltung der Befunde. So 
wäre eine Klärung an den Holzbauten der ersten Bau-
phasen nötig. Diese sind oft durch jüngere Eingriffe 
besonders stark beeinträchtigt, wie dies im hier un-
tersuchten Beispiel insbesondere für die Parzellen 8, 
10 und 12 zutrifft. Dazu kommen Unsicherheiten be-
züglich der genauen Lage der Parzellengrenzen: Sind 
sie mittig unter einer paries communis zu rekonstruie-
ren oder an einer Kante der Wand? Gehören Trauf-
gassen – wie diejenige zwischen der Parzelle 18 und 
20 – zu einer der beiden Parzellen, im konkreten Fall 
zu Parzelle 18, wie die Position der Hinterhofgruben 
nahelegt?1906 Aufgrund dieser Unsicherheiten wird 
auf eine Rekonstruktion der zugrundeliegenden rö-
mischen Vermessung verzichtet, auch wenn mit Si-
cherheit von einer solchen auszugehen ist1907.

Insgesamt ist aufgrund der Konstanz der Parzellen-
grenzen auch nach einem quartierweiten Brand von 
einer in einer Art Grundbuch schriftlich festgehalte-
nen Vermessung auszugehen. Dass eine Vermessung 
wohl von Anfang an für das gesamte Quartier vorge-

nommen wurde, ist durch die Freifläche A auf Par-
zelle 10 in der ersten Phase III.1 belegt1908.

Die Parzellen nördlich der Strasse dürften sich über 
eine Länge von mindestens 55 m erstreckt haben, 
wie die nördlichste durch die Auswertung erfasste 
Kellergrube G18.19 belegt. Auf Parzelle 26 liegt die 
nördlichste Grube sogar 67 m von der Portikusfront 
entfernt. Ob damit tatsächlich das Parzellenende er-
reicht wurde, muss aufgrund der Grabungsgrenzen 
offenbleiben. Rückwärtige Abschlüsse waren keine 
zu erkennen. Einzig Gräbchen Gn12.10 könnte da-
für infrage kommen, sein Verlauf in Fallrichtung des 
Geländes spricht aber eher für eine Interpretation 
als Drainagegräbchen (vgl. Kap. IV.7.5.2.). Für die 
Parzellen südlich der Strasse S1 – S8 können Parzel-
lenlängen zwischen 22 und 54 m festgestellt werden. 
Da südlich der Strasse nach Aventicum allerdings nur 
disparate Nutzungen zu fassen sind1909, ist nicht aus-
zuschliessen, dass die Parzellen über die Strasse hi-
nausgriffen, wie dies eine eindeutig rechteckige Kel-
lergrube südlich der Strasse in der Verlängerung von 
Parzelle 7 nahelegt. An anderen Fundorten sind ver-
gleichbare, aber auch leicht grössere Parzellenlängen 
bis ca. 70 m bekannt1910. Insbesondere die verschie-
dentlich vorgeschlagenen Raumnutzungsmodelle 
▶ 382 postulieren im hintersten Bereich der Parzellen 
eine Gartennutzung – eine Nutzung also, die im ar-

1901 Verschiebungen der seitlichen Parzellengrenzen bei gleichblei-
bender Frontbreite stellt auch Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 82 fest.  
1902 Ähnliches beobachtet C. S. Sommer in Lopodunum, vgl. Kaiser/
Sommer 1994, 390 f. mit Verweis auf weitere Beispiele sowie die recht-
liche Situation.  1903 Kaiser/Sommer 1994, 390 – 392.  1904 Mo-
neta 2010, 121 f. Grafik 3.  1905 Moneta 2010, 122.  1906 Vgl. die 
Überlegungen bei Homberger 2013, 81. Ähnlich auch Kortüm/Lau-
ber 2004, 440 – 442. | Werden die Masse in römische Fuss umge-
rechnet, wird dies aufgrund der verschiedenen bekannten römischen 
Fussmasse, welche um rund 3,6 cm differieren, weitgehend beliebig.  
1907 Ausführlich zu einer solchen Vermessung und der Verwendung 
römischer Masseinheiten etwa Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 89 – 92 
Abb. 65.  1908 Ebenso die gegenüberliegende Parzelle 5, vgl. Schu-
cany 2011, 59.  1909 Die Töpferöfen sind von diesen Parzellen durch 
einen alten Bachlauf getrennt. Ihre Zugehörigkeit ist unwahrschein-
lich. Vgl. Schucany 2011, 68 – 73, bes. 72 f.  1910 Moneta 2010, 122; 
Kortüm/Lauber 2004, 443.  1911 Kortüm/Lauber 2004, Abb. 190; 
Czysz 2013, Abb. 41.  1912 Zum Beispiel Moneta 2010, 121 f., Taf. 83.  
1913 Dies schliesst die Anlage von breiteren Parzellen etwa für Kom-
plexbauten nicht aus. Vgl. Ackermann 2013, passim. | Dies legt auch 
das jüngst für die Unterstadt von Augusta Raurica publizierte Vermes-
sungsraster nahe, welches ebenfalls für die Anlage von Streifenhäu-
sern ausgelegt ist, vgl. Cox 2014, bes. Abb. 3.  1914 Vgl. Kap. VII.3.  
1915 Oelmann 1923, 83 – 87.  1916 von Petrikovits 1981, 167.  
1917 Vgl. hier Anm. 1893. | Weitere Befunde von Streifenhäusern: 
Augusta Raurica: z. B. Schatzmann 2003; Vindonissa: Hagendorn u. a. 
2003.  1918 Bereits 1995 publizierte G. Ditmar-Trauth eine beeindru-
ckende Sammlung von Streifenhausbefunden (Ditmar-Trauth 1995).   
1919 Grundlegend zu Definition und Begriffsgeschichte: Sommer 
1988, 505, 569 – 580. Ausführlicher Katalog und Diskussion auch bei 
Ditmar-Trauth 1995. Zuletzt, mit Verweis auf weitere Literatur: Czysz 
2013, 316. | Für die französischsprachige Forschung zu diesem Thema 
vgl. Lanthemann 2007, 11 f sowie Alberti 2009, 20 – 27.  1920 Kaiser/
Sommer 1994, 371 – 379; Alberti 2009, 190 – 240. | Kortüm/Lauber 
2004, 457 – 462; Lanthemann 2007, 76 – 82.  1921 Es handelt sich da-
bei um die Typen der Hallenbauten sowie Gebäude mit Innenhof, die 
als Komplexbauten oder als Untertyp des Streifenhauses gelten kön-
nen. Vgl. die in Anm. 1920 angeführte Literatur.  
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chäologischen Befund nur schwer nachzuweisen 
ist1911. Dementsprechend ist die tatsächlich genutzte 
Länge der Parzellen meist schwer zu eruieren, wenn 
sie nicht durch eindeutige Befunde wie Gräbchen 
oder Strassenverläufe angegeben wird1912.

Die Verbreitung dieser Parzellierung sowohl in 
kleinstädtischen Zivilsiedlungen als auch in Kastell-
vici und canabae legt schliesslich nahe, dass diese 
nicht an militärische oder zivile Strukturen gebun-
den ist, sondern mit der Bautypologie in Verbindung 
zu bringen ist: eine Parzellierung für die Überbauung 
mit Streifenhäusern, dem bevorzugten Gebäudetyp 
in diesen Siedlungen1913.

2  S T R E I F E N H ÄU S E R

2 .1  D E FI N I T I O N, FU N K T I O N  U N D 
D A C H L A N D S C H A F T

Die meisten Gebäude auf den Parzellen 4 – 22 in Win-
disch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 sind als Strei-
fenhäuser anzusprechen. Einzige Ausnahmen bilden 
das kleine Gebäude in Phase III.1 auf Parzelle 16 so-
wie der ungewöhnliche Grundriss von Gebäude 22.1, 
der in einem eigenen Abschnitt behandelt wird1914. 
Insgesamt wurden sukzessive 34 Streifenhäuser ▶ 383 
auf den acht Parzellen errichtet, nur in wenigen Fäl-
len (Gebäude 10.1, 12.1, 12.3 und 14.3) konnten Um-
bauten festgestellt werden.

F. Oelmann präsentierte 1923 in seinem zusam-
menfassenden Artikel «Gallorömische Strassensied-
lungen und Kleinhausbauten» erstmals den Typus 
des langgestreckten Handwerkergebäudes, das mit 
der Schmalseite auf die Strasse ausgerichtet ist1915. Er 
bezeichnete diesen Gebäudetyp als canabae bzw. ta-
bernae. Noch 1981 stellt H. von Petrikovits fest, dass 
die Erforschung der «weniger anspruchsvollen Häu-
ser der Legionscanabae […] aber erst in ihren Anfän-
gen [steht], weil man bisher Häuser ohne Mosaiken, 
gemalter Putz und sonstiger Schmuck allzu wenig be-
achtet hat»1916. Die unzähligen in den letzten Jahr-
zehnten publizierten Befunde von einzelnen Strei-
fenhäusern, Häusergruppen oder ganzen Siedlun-
gen1917 ermöglichen nun aber zusammenfasssende 
Untersuchungen zur inneren Organisation und Nut-
zung dieses Gebäudetyps1918. Er wird heute in der 
Fachliteratur als Streifenhaus, strip house, maison en 
bande oder maison-longue bezeichnet1919. Die von 
verschiedenen Forschern vorgeschlagenen Typolo-
gien für die (klein-)städtischen (Wohn-)Häuser sind 
nicht in Einklang zu bringen. H. Kaiser / C. S. Som-
mer und G. Alberti erstellten Typologien, in denen 
Streifenhäuser einen Typ darstellen, während sich 
K. Kortüm / J. Lauber und F. Lanthemann auf den 
Typ des Streifenhauses konzentrieren und diesen in 
Untertypen aufgliedern1920. Dadurch werden eigen-
ständige Haustypen der ersten beiden Typologien in 
den beiden anderen Klassierungen als Untertypen 
geführt1921. Grundsätzlich sind sich aber alle darin 
einig, dass Gebäude mit langrechteckigem Grundriss 
und einem durchgehenden Dach als eigenständiger 
Typ zu sehen sind. Ob und wie dieser – wie insbeson-
dere von F. Lanthemann versucht – sinnvoll weiter 
aufzugliedern ist, werden vertiefte Analysen klären 
müssen. Vielversprechend erscheint dabei der von 
F. Lanthemann verfolgte Ansatz, der die funktionale 
Interpretation der Räume einbezieht.

Zusammenfassend, können Streifenhäuser als 
langgestreckte Gebäude betrachtet werden, deren 
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382 Idealisiertes Nutzungsschema 
einer Streifenhausparzelle aufgrund 
der beobachteten Befunde (nach 
 Lauber / Kortüm 2004, Abb. 190).
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Phase III.1

Phase III.2

Phase III.3

Phase III.4

Phase III.5

Geb. 22.1 Geb. 20.1 Geb. 18.1

Geb. 8.5Geb. 10.3

Geb. 12.1b Geb. 8.1

Geb. 12.4

Geb. 8.2Geb. 10.1a

Geb. 10.1b Geb. 8.3

Geb. 12.2Geb. 14.2Geb. 16.2Geb. 18.2Geb. 20.2Geb. 22.2

Geb. 12.1a

Geb. 12.3aGeb. 14.3aGeb. 16.3Geb. 18.3Geb. 20.3Geb. 22.3

Geb. 8.4Geb. 10.2Geb. 12.3bGeb. 14.3bGeb. 16.4Geb. 18.4Geb. 20.4Geb. 22.4

Geb. 16.5Geb. 18.5Geb. 20.5Geb. 22.5

?

Holz-/Fachwerkwände /ergänzt 

Sockelmauern /ergänzt 

Hölzerne Kellerwände /ergänzt 

Durchbrüche (z.T. vermutet)

Mörtelboden

Strasse

Feuerstellen

Porticuspfosten /ergänzt

383 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Synoptische Darstellung aller Gebäudegrundrisse nach Phasen. M. 1:1000.

Erschliessung von der Strasse her erfolgte. Die Glie-
derung des Grundrisses kann dabei sehr unterschied-
lich sein und bietet vielfältige Nutzungsmöglichkei-
ten für Handwerk und Wohnen1922. Weitgehend un-
bestritten ist auch seine Herleitung aus mediterranen 
Wohnhäusern, wie sie bereits aus hellenistischer Zeit, 
den frühen römischen Kolonien oder Pompeji be-
kannt sind1923.

Umstritten ist hingegen die Rekonstruktion der 
Dächer. H. Kaiser / C. S. Sommer gehen von durch-
gehenden Dächern aus. Zudem sahen sie ursprüng-
lich die Giebelständigkeit als Definitionskriterium 
an; C. S. Sommer rückte allerdings unter dem Ein-
druck der Befunde von Petinesca und Vitudurum 
davon ab1924. G. Ditmar-Trauth rekonstruierte hin-
gegen bewegtere Dachlandschaften mit Pultdächern, 
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1922 Vgl. die umfassende Zusammenstellung von Grundrissen bei 
Kortüm/Lauber 2004, Abb. 191A–C. | Weitere Grundrisse auch bei 
Sieler 2009, Abb. 58.  1923 So bereits Sommer 1988, 576 – 578. Zu-
sammenfassend etwa bei Lanthemann 2007, 17 – 23 oder Homberger 
2013, 82. | Anders Ditmar-Trauth 1995, 16 – 20, der die Ansicht vertritt, 
dass «keltische Hausformen (…) für die Entstehung des gallorömi-
schen Hauses [= Streifenhaus, Anm. des Verfassers] mitverantwort-
lich gewesen sein müssen». Dies dürfte allerdings nur in sehr be-
grenztem Masse der Fall gewesen sein.  1924 Kaiser/Sommer 1994, 
351; Sommer 1997a, 45.  1925 Ditmar-Trauth 1995, 74 – 78. | Vgl. 
auch Bernhard u. a. 2007, Haus 7, Abb. 66 und 71, sowie Weber 2000, 
Abb. 96 und 97.  1926 Czysz 2013, 324 f.; Kienzle 2011, 278 Abb. 4.  
1927 Vorgeschlagen bei Kaiser/Sommer 1994, 352 Abb. 258. Mit 
guter Begründung abgelehnt von Kienzle 2011, 278.  1928 Freund-
liche Auskunft Christian Maise, Baumeister der contubernia des Le-
gionärspfades Vindonissa.  1929 Vgl. ausführliche Überlegungen in 
Kap. VI.5.1.  1930 Bliesbruck: Petit/Santoro 2007, 72. | Lousonna: 
Berti Rossi / May Castella 2005, 223 – 254, bes. Fig. 216, 224, 229, 
231. | Londinium: Hill/Rowsome 2011, Fig. 369, 370, 371. | Vindonissa: 
Flück 2013a, Abb. 3.  1931 Beispielhaft, allerdings wegen Altgrabun-
gen mit nur begrenzt aussagekräftigen Befunden: Moneta 2010, 130.  
1932 Zum Beispiel ein Modell der Saalburg (Baatz/Beckmann 1982, 
Abb. 65) oder der Töpfervicus von Schwabmünchen (erneut abge-
druckt in Czysz 2013, Abb. 46). Aktuell auch die Rekonstruktion von 
Güglingen als Titelblattillustration von Heising 2013.  

die sich um Innenhöfe im hinteren Teil der Gebäude 
gruppieren, sowie traufständig überdachte vordere 
Gebäudeteile1925. Deutliche Unterschiede zeigen 
sich darüber hinaus auch in der Frage der Trauf- bzw. 
Giebelständigkeit der Bauten. Während W. Czysz 
sich grundsätzlich – unter Verweis auf unverhältnis-
mässig grosse Dachflächen – gegen eine Traufstän-
digkeit ausspricht, hat sich P. Kienzle bei der Rekon-
struktion von Streifenhäusern im Massstab 1:1 der 
Colonia Ulpia Traiana für traufständige Dächer ent-
schieden1926. Er führt als Argument bei einer paries 
communis die Problematik des Wassers an, welches 
bei einer giebelständigen Rekonstruktion von den 
Wänden auf der Parzellengrenze ferngehalten werden 
müsste ▶ 384. Eine wirksame Abdichtung, etwa mit 
Bleiplatten, scheint dabei langfristig infolge thermi-
scher Spannungen nicht praktikabel zu sein1927. 

Für die Gebäude der Parzellen 4 – 22 in Windisch 
Zivilsiedlung West 2006 – 2008 können beide Dach-
formen belegt werden. Als giebelständig ist mit Si-
cherheit Gebäude 8.1 zu rekonstruieren, dessen kräf-
tige, seitliche Pfosten die Dachlast getragen haben 
(vgl. Kap. IV.7.3.2.). Für alle weiteren Holzbauten, 
welche keine gemeinsame Wand mit einem benach-
barten Gebäude hatten, ist eine Giebelständigkeit 
ebenfalls denkbar. Eindeutige Hinweise darauf sind 

den Befunden nicht zu entnehmen. Mit Sicherheit 
traufständig waren hingegen die Gebäude 8.5, 10.3 
und 12.4 mit Sockelmauern der Phase III.5. Darauf 
deuten die massiv fundierten Punktfundamente der 
porticus sowie der Befund bei Mauer M4 hin, deren 
Fundament auch im Bereich der Grube G12.7 bis auf 
das Anstehende hinunterreicht. Beide Befunde er-
geben nur dann Sinn, wenn diese Fundamente auch 
die Dachlast aufnehmen sollten. Der Umstand, dass 
es sich bei Mauer M4 nicht um die hinterste Mauer 
des Grundrisses handelt, legt zudem nahe, dass der 
hintere Raum B mittels eines Pultdaches gedeckt war. 
Dieses dürfte, wie auch die Pultdächer der porticus 
bei den giebelständigen Gebäuden, unabhängig vom 
Dachstuhl des Hauptdaches ausgeführt worden sein.

Insgesamt wird für die Gebäude auf den Parzel-
len 4 – 22 angenommen, dass für diejenigen, welche 
beidseitig eine Traufgasse oder eine un- bzw. nur 
teilweise bebaute Parzelle aufwiesen, giebelständige 
Dächer zu rekonstruieren sind. Gebäude mit einer 
gemeinsamen Wand besassen hingegen auch ein (ge-
meinsames) traufständiges Dach. Nicht ausgeschlos-
sen sind dabei unterschiedliche Höhen der Giebel. 
Dass solche Niveauunterschiede im Wassermanage-
ment unproblematisch bzw. nur mit geringem Un-
terhalt verbunden sind, zeigen die Erfahrungen bei 
den rekonstruierten Contubernia des Legionärspfads 
in Windisch1928. Eindeutige Hinweise auf Installa-
tionen zum Abführen des Dachwassers sind nur in 
Einzelfällen (z. B. Gräbchen Gn10.4 oder Gn8.16) zu 
beobachten. Die Dächer dürften in den ersten Pha-
sen mit Brettschindeln gedeckt gewesen sein. Erst ab 
Phase III.4 treten in den (Schutt-)Planien Ziegel in 
genügend grosser Zahl auf, dass eine Ziegeldeckung 
zumindest für einen Teil der Dachlandschaft wahr-
scheinlich ist1929.

Betrachtet man die in den letzten Jahrzehnten vor-
geschlagenen Rekonstruktionen ganzer Siedlungen 
oder Streifenhausquartiere (z. B. Bliesbruck, Lou-
sonna, Londinium, Lagermodell von Vindonissa1930) 
sowie die Resultate von Auswertungen1931, ist als 
Lösung des Problems der Giebel- bzw. Traufständig-
keit eine Abkehr von dogmatischen Positionen am 
zielführendsten. Eine lebendige Dachlandschaft mit 
trauf- und giebelständigen Gebäuden widerspricht 
zwar unseren von den uniformen Rekonstruktions-
zeichnungen1932 geprägten Sehgewohnheiten, sie 
entspricht aber wohl eher der antiken Realität.

2 . 2  P O R T I C U S

Ein wichtiges Element der Siedlungen mit Streifen-
häusern sind die den Gebäuden vorgelagerten ge-
deckten Gehwege. Sie bilden die Verbindung zwi-
schen Haus und Strasse und stellen damit einen Ort 

384 Schematische Darstellung des Problems der Wasserführung bei  
einer paries communis und giebelständiger Konstruktionsweise.
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1933 ▶ Beilage 3 und 9.  1934 Czysz 2013, 322 – 324 Abb. 40.  
1935 Scagliarini Corlàita 2007. | Wohl daran sowie an hochmittelal-
terliche Beispiele angelehnt die Rekonstruktionsvorschläge bei André 
2007, 135 und Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, Abb. 102.  1936 Aufgrund 
der postulierten Errichtung noch in flavischer Zeit scheint eine Ver-
wendung von Spolien, die vom Abbruch von Steinbauten stammen 
müssten, wenig wahrscheinlich. Gesicherte Aussagen, insbesondere 
zur Datierung, sind allerdings erst nach einer detaillierten Auswertung 
möglich.  1937 Weitere Säulenteile sind mit 0,6 und 0,8 m deutlich 
kürzer (Grezet 2008, Plan 134; Cornelissen 2008, Pläne 36, 75 und 
245).  1938 Kaiser/Sommer 1994, 350. | Th. Hufschmid geht bei ei-
ner repräsentativen domus in Augusta Raurica aufgrund von erhalte-
nen Säulen von einer Portikushöhe von rund 3 m aus. Vgl. Hufschmid 
1996, 63 f. | Zudem datiert die Holzbauphase, in denen die Säulen-
trommeln verbaut sind, vermutlich älter oder allenfalls gleichzeitig 
wie die Steinbaubefunde nördlich der Strasse, sodass eine Zugehörig-
keit dieser Säulen ausgeschlossen ist. Eine Verwendung gleichartiger 
Säulen wäre aber denkbar.   1939 Diesbezügliche Indizien wurden 
allerdings in keiner der Grabungen im näheren Umkreis festgestellt.  
1940 Vgl. Überlegungen in Kap. IV.7.5.6.  1941 Vgl. z. B. Abbildun-
gen in Sommer 2007.  1942 Berthelot u. a. 1993, Fig. 30. Der Vorbe-
richt erlaubt allerdings keine gesicherte Aussage, ob es sich dabei nicht 
um zwei sich überlagernde Phasen handelt.  1943 Bei den als «mögli-
cherweise» bezeichneten Gebäuden ist aufgrund unsicherer Befund-
situation unklar, ob weitere Unterteilungen aufgrund einer leichten 
Bauweise bzw. jüngerer Kappungen nicht erkannt wurden.  

der Kommunikation im urbanen Raum dar. Auch 
für die hier ausgewerteten Parzellen sind zumindest 
ab der Phase III.2 bei allen Gebäuden porticus anzu-
nehmen, auch wenn konkrete (Bau-)Befunde wegen 
jüngerer Störungen nicht immer nachweisbar sind. 
Die Breite der porticus dürfte bereits im Rahmen der 
Parzellierung festgelegt worden sein, wie die weitge-
hende Konstanz der Lage der Gebäudefronten über 
alle fünf Bauphasen hinweg zeigt. Zudem sind als 
klarer Beleg auch die Kiesböden zu werten, welche 
vor den Gebäuden auf einer Breite von 2,2 bis 3 m 
im gesamten Verlauf der Überbauung anzutreffen 
sind. Im Gegensatz zur Situation in anderen Sied-
lungen nehmen diese Kiesböden keinen Bezug auf 
die Parzellengrenzen, sondern wurden offenbar par-
zellenübergreifend und nach Bedarf eingebracht1933. 
In einzelnen Fällen (Parzelle 10, Phasen III.4 und 
III.5 sowie Parzelle 22, Phase III.3) sind hölzerne 
Antritte wahrscheinlich, wie sie W. Czysz systema-
tisch rekonstruierte1934. Gedeckt war die porticus 
mit einem Pultdach, das in die Frontwand eingesetzt 
und auf Pfosten, Ständern oder Punktfundamenten 
abgestützt wurde. Bei den traufständigen Steinbau-
ten ist zumindest für die Gebäude 8.5 und 12.4 von 
einem Mezzaningeschoss auszugehen, welches bis 
an die Portikusfront hinausgezogen wurde, sodass 
das traufständige Dach wohl bis zur Portikusfront 
gezogen wurde. Entsprechende Vergleiche sind aus 
Herculaneum bekannt1935.

Die Gliederung und Gestaltung der Fassaden 
erfolgte individuell. Wo dies im Befund nachvoll-
ziehbar war, konnten vier oder fünf Portikusstützen 
nachgewiesen werden. Die Abstände sind meist re-
gelmässig oder zumindest achsensymmetrisch. Die 
Portikusstützen auf den Parzellengrenzen scheinen 
zudem teilweise von beiden angrenzenden Parzellen 
gemeinsam genutzt worden zu sein. Mit Sicherheit 
zu belegen ist dies im Falle von Pfosten Pf18.44 auf 
der Parzellengrenze 16/18. Vermutlich verhält sich 
dies auch bei den Punktfundamenten M13 und M19 
so. Allerdings fällt auf, dass die Steinplatte Pf10.12, 
deren Funktion als Unterlage für eine Portikusstütze 
nicht ganz ausgeschlossen werden kann, direkt neben 
Punktfundament M13 lag. Alle weiteren relevanten 
Bereiche der Parzellengrenzen sind entweder neu-
zeitlich oder durch die Punktfundamente der Phase 
III.5 gestört.

Für die Holzbauten sind hölzerne Portikusstützen 
anzunehmen. Für die auf Sockelmauern errichte-
ten Gebäude auf Parzellen 8, 10 und 12 sind hinge-
gen auch steinerne (Zwerg-)Säulen oder gemauerte 
Pfeiler denkbar. Steinerne (Zwerg-)Säulen sind aus 
den Grabungen Windisch-Bachthalen 2007 – 2009 
(V.007.3) und Windisch-Alte Zürcherstrasse Süd 
2008 – 2009 (V.008.4) mehrfach belegt, allerdings 
nur südlich der Strasse nach Augusta Raurica. Dort 

wurde auch ein Halbfabrikat einer Säule gefunden, 
sodass deren Herstellung vor Ort wahrscheinlich 
scheint. Alle entdeckten Säulen wurden allerdings in 
Holzbauten der Phasen III.4 oder III.5 als Balkenla-
ger sekundär verbaut, sodass sie kaum von den Bau-
ten nördlich der Strasse stammen können. Ob Säu-
len dieser Art tatsächlich für Gebäude in der direkten 
Umgebung verwendet wurden oder für repräsentati-
vere Gebäude im Legionslager oder der Zivilsiedlung 
Ost von einem hier ansässigen Steinmetz hergestellt 
wurden, ist nicht zu entscheiden1936. 

Die Längen der vollständigen Säulen und des 
Halbfabrikats betragen 1,2 m1937. Unter Einbezug 
von Säulenbase, Kapitell und Stockschwelle für das 
Obergeschoss sowie des Portikussockels würde für 
die porticus wohl eine Höhe erreicht, welche den in 
der Literatur angenommenen Werten von 2,5 m oder 
mehr entspricht1938. Reste von halbrunden oder 
runden (Bau-)Ziegeln, die allenfalls als Hinweis 
auf gemauerte Pfeiler oder Säulen gewertet werden 
könnten, sind aus den Grabungen Windisch «Vi-
sion Mitte» 2006 – 2009 nur vereinzelt dokumen-
tiert. Zudem könnten solche Bauziegel auch von 
einem hypocaustum stammen1939. Insgesamt ist des-
halb nicht mit Sicherheit zu entscheiden, worauf sich 
die porticus tatsächlich abgestützt haben, sodass die 
in den Abbildungen ▶ 76 und 103 vorgeschlagenen Re-
konstruktionen hypothetisch bleiben.

Auffällig ist schliesslich die Gestaltung der Gebäu-
defront des Gebäudes 12.4. Mit den beiden Punktfun-
damenten in der Verlängerung der Parzellengrenze 
und einer zentralen Dreiergruppe von Punktfunda-
menten sticht es unter allen nachweisbaren Befun-
den von Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 
hervor. Die ursprüngliche Intention des Baumeisters 
dürfte eine symmetrisch gegliederte Fassade mit vier 
Punktfundamenten gewesen sein ▶ 3851940. Zu einem 
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unbekannten späteren Zeitpunkt machten die Set-
zungen in Grube G12.2 allerdings den Einbau vom 
Fundament M11 notwendig. Wenn der Abbruch von 
Punktfundament M10 nicht bereits zu diesem Zeit-
punkt erfolgte, entstand so eine Fassade mit  einer 
zentralen Gruppe von drei Säulen. Bei praktisch 
 allen bekannten porticus in anderen römischen Sied-
lungen sind die drei bis fünf Portikusstützen in regel-
mässigen Abständen gesetzt1941. Der einzige bisher 
bekannte Vergleich einer ähnlichen Gestaltung ist 
aus Reims beim Conservatoire Nationale in der rue 
Gambetta bekannt ▶ 3861942. Allerdings handelt es 
sich dort um eine Ecksituation. Demnach dürfte die 
Fassade von Gebäude 12.4 in Windisch Zivilsiedlung 
West 2006 – 2008 nach der Reparatur einen eher un-
gewöhnlichen Anblick geboten haben.

Während die Fassadengestaltung offensichtlich 
individuell erfolgte und keiner klaren Bauordnung 
unterworfen war, blieb die Breite der porticus über 
die gesamte Nutzungszeit weitgehend konstant und 

muss dementsprechend von Anfang an bei der Ver-
messung des Geländes eingeplant worden sein. Zu-
dem ist bei den Kieskofferungen kein Bezug zu den 
Parzellengrenzen festzustellen, sodass bis zu einem 
gewissen Masse von einer parzellenübergreifenden 
Zusammenarbeit der Bewohner bei der Erneuerung 
der Portikusböden auszugehen ist.

2 . 3  R A U M S T R U K T U R  U N D  N U T Z U N G  D E R 
S T R E I FE N H Ä U S E R

Obwohl ein grosser Teil der 36 im Rahmen der Aus-
wertung erkannten Hausgrundrisse insbesondere in 
Bezug auf den hinteren Abschluss unvollständig ist, 
liefert die ansehnliche Anzahl doch eine Grundlage, 
um einige Überlegungen zur Raumstruktur anzustel-
len ▶ 383. Die Vielfalt möglicher Innengliederungen 
kann dabei auf drei grundsätzliche Konzepte zurück-
geführt werden. Eher selten sind einfache hallen-
artige Bauten (Gruppe 1) wie Gebäude 20.1 sowie 
möglicherweise die Gebäude 8.5, 12.4 und 16.51943. 
Da fast alle einen rückwärtigen Anbau aufweisen, 
könnte es sich auch um zweigeteilte Gebäude han-
deln. Allerdings umfasst der Frontraum den grössten 
Teil der Fläche, sodass eine Abgrenzung von der fol-
genden Gruppe gerechtfertigt ist.

Diese Gruppe 2 umfasst die grösste Anzahl der 
Gebäude. Sie weisen ein bis zwei quer zur Gebäude-
achse verlaufende Gliederungen auf. Zusätzlich wer-
den die hinteren Räume dieser Gebäude meist über 
einen entlang der Seite führenden schmalen Raum 

351

350

Niveau
m ü. M.

Weg
Sch128

M13M12M10M14

386 Reims (Marne, F), Conservatoire nationale rue Gambetta, GA 91. Portikusgestaltung mit einer zentralen Dreiergruppe bei der Parzelle an der Strassenecke. 

385 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Parzellen 12. Phase III.5. Rekonstruktions-
vorschlag für die ursprüngliche Frontansicht des Gebäudes 12.4 vor den infolge Senkungen 
über G12.2 notwendig gewordenen Reparaturen vgl. ▶ 103. Ca. M. 1:150.
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1944 Ebenfalls denkbar ist diese Disposition für die Gebäude 
8.1 – 8.4. Da die Ostseite der Gebäude ausserhalb der Grabungsfläche 
liegt, ist dies aber nicht zu entscheiden.   1945 Ähnliche Grundrisse 
sind etwa von Oberwinterthur-Unteres Bühl Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 
1, Abb. 97.SH I 2 – 3 und 4 – 5 bekannt, allerdings nur mit einem Raum.  
1946 Diese sind aufgrund eindeutiger Strukturen sowie namentlich 
durch den Nachweis von Hammerschlag einfach zu identifizieren.  
1947 Der Nachweis basiert auf den archäozoologischen Resultaten 
(vgl. Kap. V.4.5 und V.4.8.2) zusammen mit den vorhandenen Fassgru-
ben.  1948 Da die Tierknochen dieser Parzelle noch nicht ausgewer-
tet sind, ist eine gesicherte Interpretation als Gerberei noch nicht mög-
lich. Die (Gruben-)Befunde lassen auch eine Interpretation als Walke-
rei zu. | Weitere Werkstätten könnten vielleicht durch eine Analyse des 
Fundmaterials identifiziert werden. Vgl. z. B. Koller/Doswald 1996, 
160 – 185.  1949 Vgl. Kap. VI.5.1.  1950 Vgl. z. B. Lanthemann 2007, 
65 – 67 und Homberger 2013, 82.  1951 Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 
Abb. 86. | Diese könnten in Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 
allerdings auch den zahlreichen Störungen zum Opfer gefallen sein.  
1952 Vgl. Kap. V.5.2.3 und V.5.2.4.  1953 Räume aus gleichzeiti-
gen Phasen mit bemaltem Wandverputz, darunter auch figürliche 
Elemente, sind südlich der Strasse bekannt. Vgl. Trumm 2009a, 133 
Abb. 14.  1954 Vgl. die Rekonstruktionszeichnung eines allerdings 
deutlich kleineren Kellers in Augusta Raurica bei Schaub/Fünfschil-
ling 2011, Abb. 19.  1955 Da die Lage der Rückwand des Gebäudes 
unklar ist, bleibt dies offen.  1956 Kortüm/Lauber 2004, Abb. 191A–
C.  1957 Wenzel 2009, Abb.47, Befund 345/373.  1958 Moneta 
2010, 134, Taf. 84.  1959 Vgl. Laur-Belart 1935, 82 und Grube IV in 
der unpublizierten Grabungsdokumentation Brugg-Cardinal 1931 
(Bru.31.1) im Archiv der KAAG.  1960 Zwei bzw. drei, wenn Grube 
IV von Parzelle 32 mitgezählt wird.  1961 Sommer 1999a.  1962 Für 
den Saalburgvicus listet C. Moneta für 96 Parzellen nur 9 Holz- und 23 
Steinkeller auf. Vgl. Moneta 2010, 118, 132 – 137.   1963 Vgl. hier Anm. 
735.  1964 Grundlegend: Hagendorn/Pauli-Gabi 2005. Ausführlich 
diskutiert bei Sieler 2009, 140 – 144, bes. 143 f., bes. Anm. 682 – 685 
mit weiterer Literatur.  1965 Mit Ausnahme eines Befundes in der Zi-
vilsiedlung Süd mit ähnlicher Zeitstellung (vgl. Flück 2013b, 72 – 76, 
bes. Abb. 7) sind in den Zivilsiedlungen zu Vindonissa bis heute keine 
weiteren in dieser Technik errichteten Gebäude bekannt geworden. 
Allerdings liegt dies auch daran, dass mit Ausnahme der erwähnten 
Grabung sowie der Grabungen Windisch «Vision Mitte» 2006 – 2009 
(Schucany 2012) und derjenigen im Bereich des campus (Wigger 
2010) kaum grossflächig erfasste Holzbauten ausserhalb des Lagers 
bekannt sind, vgl. z. B. Hartmann u. a. 1978.  1966 Ausführlich zu 
Mannschaftsbaracken zuletzt Trumm/Flück 2013, 251 – 277. Die um-
fangreiche Zusammenstellung von Grundrissen in Abb. 219 zeigt, dass 
alle Baracken mind. 30 m lang sind.  

(Korridor) erschlossen, wie dies bei den Gebäuden 
10.1, 10.2, 12.1 – 12.3, 14.3, 18.1 und 20.2 – 20.4 der 
Fall ist1944. Bei einer Variante dieses Schemas erfolgt 
die Erschliessung über einen mittigen Korridor wie 
etwa bei den Gebäuden 14.3b, 18.3 und 18.4. 

Nur einmal – bei Gebäude 16.3 (Gruppe 3) – tritt 
ein Grundriss mit zwei kleinen Räumen auf einer 
Seite auf, während der Rest des Gebäudes aus einem 
Raum zu bestehen scheint1945. Für alle Parzellen ist 
festzuhalten, dass ein einmal gewählter Grundriss oft 
in den nachfolgenden Phasen ähnlich weitergeführt 
wird. Vereinzelt ist dabei auch ein Seitenwechsel des 
Erschliessungskorridors zu beobachten (so etwa bei 
den Gebäuden 12.1 – 12.3 oder 10.1 und 10.2).

Eine eindeutige funktionale Ansprache einzelner 
Räume ist nur bei den als Werkstätten identifizierba-
ren Räumen möglich. Diese konzentrieren sich auf 
die Front- bzw. rückwärtigen Räume. Zu den nach-
gewiesenen Werkstätten zählen Schmieden1946 (z. B. 
Fronträume A der Parzellen 8 und 10 in Phase III.1 
bzw. III.2), eine Gerberei1947 (Raum D bzw. E der 
Phasen III.2 – 4 auf Parzelle 12) und eine Walkerei/
Gerberei (Raum B der Gebäude 16.2 und 16.3)1948. 
Die Fronträume A der Gebäude 8.4 und 12.3 könn-
ten aufgrund der erhöhten Anzahl an Münzen dem 
Handel/Verkauf (d. h. als taberna) gedient haben1949.

Die mittleren, meist grössten Räume der Gebäude 
werden in der Literatur als Küchen und Wohnräume 
angesprochen1950. Mangels Untersuchungen von 
Fundmaterial oder archäobotanischen Proben aus 
den Feuerstellen ist dies in Windisch Zivilsiedlung 
West 2006 – 2008 zwar nicht eindeutig zu belegen, 
eine vergleichbare Nutzung ist aber anzunehmen, 
auch wenn diese Räume weniger systematisch mit 
einer Feuerstelle ausgestattet sind, als dies etwa in 
Oberwinterthur-Unteres Bühl der Fall ist1951. Vage 
Hinweise auf eine gemischte Nutzung, die eventuell 
sogar die Präsenz von Kleinvieh in diesem Gebäude-
teil einschloss, liefern die archäobotanischen Unter-
suchungen der Verfüllung von Grube G12.171952.

Die Nutzung der rückwärtigen Räume konnte nur 
selten bestimmt werden, da die Befunde oft neuzeit-
lichen Eingriffen zum Opfer fielen. Neben der bereits 
genannten Nutzung als Werkstatt ist für die beiden 
mit Mörtelböden ausgerüsteten Räume (Raum B in 
Gebäude 10.3 und Bereich C in Gebäude 22.4) eine 
repräsentative Funktion anzunehmen. Hinweise auf 
bemalten Wandverputz, der ebenfalls oft als Argu-
ment für eine solche Funktion beigezogen wird, sind 
nicht vorhanden1953.

Als Lagerräumlichkeiten anzusprechen sind wohl 
die beiden Holzkeller G20.11 und G22.4 sowie 
einzelne mit Holz oder Fässern verschalte Gruben 
(G8.9, G12.17, G16.14?, G18.8?, G18.9 und G22.20). 
Im Folgenden wird die Bauweise und Funktion der 
Holzkeller näher betrachtet.

2 . 3 .1  H O L Z K E L L E R
Während Holzkeller G20.11 mit 0,8 m erhaltener 

Tiefe – rekonstruierbar sind maximal 1,5 m – wohl 
eher als Halbkeller zu interpretieren ist, war Keller 
G22.4 mit 2,4 m Tiefe mit Sicherheit vollständig 
eingetieft. Bei Letzterem sind auch ein Kellerhals im 
Gebäudeinneren und ein Beschickungsschacht oder 
Kellerfenster zur porticus hin erhalten. Bei Keller 
G20.11 ist der Kellerhals entweder dem neuzeitli-
chen Keller NZ16 zum Opfer gefallen, oder der Zu-
gang erfolgte über eine Leiter1954. Er lag – im Gegen-
satz zu dem unter der Gebäudefront positionierten 
Keller G22.4 – zentral oder im hinteren Drittel des 
Gebäudes1955. Ein Zugang mit einem Kellerhals kann 
nur von Norden oder Westen erfolgt sein. Keller mit 
einem nicht in der Längsachse der Streifenhäuser 
liegenden Zugang sind eher selten: Betrachtet man 
etwa die umfangreiche Zusammenstellung von Strei-
fenhausgrundrissen bei J. Lauber / K. Kortüm1956, 
fällt auf, dass alle Zugänge in der Flucht der Längs-
achse der Gebäude angelegt sind und nur in zwei Fäl-
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len quer zur Gebäudeachse verlaufen. Holzkeller in 
Groß-Gerau1957 oder im Kastellvicus der Saalburg1958 
zeigen aber auch, dass Zugänge, die nicht in der 
Flucht der längsten Gebäudeachse liegen, nicht gänz-
lich ausgeschlossen sind. Aufgrund deren Seltenheit 
ist für Keller G20.11 aber am ehesten ein Kellerhals 
an der Nordseite des Kellers zu postulieren.

Weitere Unterschiede finden sich in der Konst-
ruktionsweise der beiden Keller. Bei Keller G20.11 
sind keine Hinweise auf die Konstruktionsweise der 
Wände zu beobachten, seine Decke ruhte offenbar 
auf mindestens zwei Stützpfeilern in der Mitte des 
Kellers. Bei Keller G22.4 haben sich hingegen deut-
liche Spuren der Verschalung mit Brettern erhalten, 
welche hinter insgesamt zwölf Pfosten geklemmt 
wurden, die in regelmässigen Abständen entlang der 
Wände gesetzt waren. Ein weiterer Holzkeller mit 
seitlichen Bänken und einer ähnlichen Verschalung 
wurde bereits 1931 westlich von Parzelle 30 aus-
gegraben. Seine Nordgrenze deckt sich annähernd 
mit der nördlichen Bebauungsgrenze der Parzellen 
weiter westlich, sodass er als rückwärtiger Keller im 
Streifenhaus auf der postulierten Parzelle 32 zu inter-
pretieren ist ▶ Beilage 24. Was in den Kellern gelagert 
wurde, bleibt offen1959.

Insgesamt fügen sich die beobachteten Nutzun-
gen gut in das bekannte Bild der Streifenhäuser ein: 
ein multifunktionaler Gebäudetyp, der für Handel, 
Handwerk und Wohnen genutzt wurde. Auffällig ist 
die eher geringe Anzahl begehbarer Keller1960, kön-
nen diese doch in den Streifenhäusern der Kastellvici 
am Limes regelmässig beobachtet werden.

Generell gelten diese südlich des Rheins als selte-
ner1961. Ob dies allerdings tatsächlich an einer gerin-
geren Stetigkeit dieser Befunde in den kleinstädti-
schen Siedlungen des schweizerischen Mittellandes 
liegt oder eher mit den dokumentierten randlichen 
Siedlungsbereichen sowie naturräumlichen Bedin-
gungen zu erklären ist, wäre näher zu untersuchen. 
So sind in Aquae Helveticae bei 13 fast vollständig 
ergrabenen Parzellen im Westabschnitt der Römer-
strasse deren 7 mit steinernen Kellern ausgestattet. 
In den grossflächig gegrabenen Bereichen von Tas-
getium und Vitudurum ist hingegen aufgrund eines 
hohen Grundwasserspiegels die Anlage von Kellern 
ausgeschlossen. Andererseits dürfte der Eindruck am 
Limes aufgrund von Altgrabungen, welche Steinbau-
befunde stärker betonen, täuschen1962.

3  G E B ÄU D E  2 2.1  –  
M AG A Z I N G E B ÄU D E,  M A N S I O  O D E R  
H O S P I T I U M  A M  S I E D LU N G S R A N D ?

Der Grundriss von Gebäude 22.1 unterscheidet sich 
stark von allen anderen ▶ 383, sodass dieser Befund 
hier ausführlich diskutiert werden soll. Das etwa 
28,7 m lange Gebäude zerfällt in zwei Flügel. Der 
eine liegt parallel zur Strasse und war mindestens 
8 m breit und ca. 12,4 m lang. Vermutlich erstreckte 
er sich über die gesamte Breite der Parzelle 22 und 
erreichte Abmessungen von 11,5 × 12,4 m. Er war 

– soweit dies zu beurteilen ist – in mindestens drei 
lange, schmale Räume gegliedert. Der zweite, nördli-
che Flügel erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung ent-
lang der Parzellengrenze 20/22 und weist eine klein-
teilige Gliederung mit kleinen rechteckigen Räumen 
von 2 bis 3,6 m Seitenlänge auf. Dieser Gebäudeteil 
wird zumindest teilweise auf seiner Westseite von ei-
ner Pfostenreihe begleitet, die als porticus mit einer 
Breite von 1,5 m anzusprechen ist1963. Die porticus 
legt nahe, dass diese Räume von Norden her zugäng-
lich waren. Denkbar ist auch eine Erschliessung über 
einen Gang in der Verlängerung von Raum F; da-
durch würden die Raumflächen allerdings auf weni-
ger als 10 m2 schrumpfen, sodass diese Variante eher 
unwahrscheinlich ist.

Sollten die beiden Fassgruben G22.15 und G22.17 
sowie die mögliche Werkgrube G22.12 tatsächlich 
in Phase III.1 gehören, dürften die Räume E, F, G, 
I, K, L und M unterschiedlich genutzt worden sein. 
Feuerstellen fehlen, sodass die Räumlichkeiten auf-
grund der Fassgruben am ehesten als Lagerräume 
zu interpretieren sind. Dafür spricht auch die Lage 
dieser Raumreihe im hinteren Bereich der Parzelle. 
Nicht ganz auszuschliessen ist, dass das Gebäude auf 
Parzelle 22 symmetrisch zu ergänzen wäre ▶ 387. Al-
lerdings müsste der Hof dann mindestens 7 m breit 
sein, da ansonsten die Pfostengräbchen noch erfasst 
worden wären. In diesem Falle würde das potenzielle 
Gebäude zudem auf Parzelle 24 übergreifen.

Auffällig ist zudem, dass der nördliche Trakt in 
Pfostengräbchen errichtet wurde; eine Bauweise, die 
zwar nicht exklusiv, aber doch mehrheitlich im mili-
tärischen Kontext Verwendung fand1964. Bemerkens-
wert ist dabei, dass dies das einzige Gebäude unter 
den 36 erfassten Häusern darstellt, welches zu einem 
guten Teil in dieser Technik errichtet wurde1965.

Der naheliegendste Vergleich des Grundrisses – 
insbesondere unter dem Eindruck der Bautechnik – 
wären die Kasernen der Legionäre und Hilfstruppen 
im benachbarten Lager. Dagegen sprechen die einfa-
che Raumreihe im rückwärtigen Gebäudeflügel, die 
geringe Länge des Gebäudes von weniger als 30 m 
und seine eindeutige Lage in den canabae1966.
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Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008, 
Geb. 22.1 und 20.1

WindischZivilsiedlung West 2006–2008, 
Geb. 22.1,  gespiegelt und ergänzt

Aquincum/Budapest (H), Building No. 1, 

Verulamium/St. Albans (Gb)Arae-Flaviae/Rottweil (D)

Herberge beim Hafentor, CUT/Xanten (D) Carnuntum/Petronell (A) Calleva Atrebatum/Silchester (GB)

Vetoniana-Pfünz

Windisch-Friedhoferweiterung 
1967 

N

Neumarkt (Egna)-Kahn Riom GR Biedermannsdorf, A Immurium-Mossham, A

mutatio Vanesia, Saint-Jean-Poutge (F)Saalburg (D)
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Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008, 
Geb. 22.1 und 20.1

WindischZivilsiedlung West 2006–2008, 
Geb. 22.1,  gespiegelt und ergänzt

Aquincum/Budapest (H), Building No. 1, 

Verulamium/St. Albans (Gb)Arae-Flaviae/Rottweil (D)

Herberge beim Hafentor, CUT/Xanten (D) Carnuntum/Petronell (A) Calleva Atrebatum/Silchester (GB)

Vetoniana-Pfünz

Windisch-Friedhoferweiterung 
1967 

N

Neumarkt (Egna)-Kahn Riom GR Biedermannsdorf, A Immurium-Mossham, A

mutatio Vanesia, Saint-Jean-Poutge (F)Saalburg (D)

387 Grundriss von Gebäude 22.1,  
ergänzt mit Gebäude 20.1, bzw.  
Spiegelung des Gebäudes im Vergleich 
mit Grundrissen verschiedener als 
mansio gedeuteter Gebäudekomplexe. 
M. 1:1000.
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1967 Zum Beispiel Gebäude F in Walheim, allerdings bestehend 
aus zwei Flügeln, die entlang eines schmalen Hofes angelegt waren, 
vgl. Kortüm/Lauber 2004, 411 – 413 Abb. 184. | Zum Gebäudetyp 
vgl. Kemkes 1996/2012, 228 – 237 mit älterer Literatur.  1968 Klee 
1986, 19 – 26. | Kastellzeitlich datiert es hingegen gemäss Sommer 
1997b, 514, allerdings mit einer Nachnutzung in der frühen Nachkas-
tellzeit.  1969 Einzig Bau F1 in Walheim zeigt mit 30 m eine ähnli-
che Länge. Die Dimensionen der Kammern sind dort mit 3,5 x 3,5 m 
ebenfalls weitgehend identisch. Gruben waren in den Kammern aber 
nicht zu beobachten. Vgl. Kortüm/Lauber 2004, 105 – 108 Abb. 38.  
1970 Láng 2014, 100 f. Fig. 3.  1971 Der von O. Láng (Láng 2014, 
Fig. 5) neben anderen herangezogene Vergleich aus Vindolanda (Bar-
don Mill, GB) wird heute allerdings nicht mehr als mansio, sondern als 
Wohnhaus des Kommandanten, die daneben abgebildete Raumreihe 
als Teil eines contubernium interpretiert. Vgl. Birley 2009, 135 f. Fig. 79, 
colour pl. 17.  1972 Lüdin 1967, 46 – 48, Abb. 3. Der in der Legende 
angegebene Massstab (1:500) ist allerdings aufgrund der Massanga-
ben im Text und des Massstabs in der Abbildung auf den Wert 1:400 
zu korrigieren. | Die Ansicht R. Laur-Belarts, zitiert nach Schwarz/
Bellettati 2009, Anm. 104.  1973 So erstmals Ettlinger 1972, 18. Diese 
Interpretation wurde in der Folge von der Forschung übernommen, so 
zuletzt Schwarz/Bellettati 2009, 88 bes. Anm. 104 mit Verweis auf die 
ältere Literatur, sowie Trumm 2011b, 5.  1974 So Schwarz/Bellettati 
2009, 88. Ins letzte Viertel des 1. Jh. setzt sie hingegen Hartmann 1986, 
84.  1975 Aus Zeitmangel wurde 1967 auf die Untersuchung der la-
gerzeitlichen Holzbauten verzichtet, vgl. Lüdin 1967, 46.  1976 Jenny 
1896, 16 – 18, Taf. | Gemäss den neuen Grabungen 2009/10 und 2012 
ist auch der nach Jenny nicht unterteilte südliche Flügel unterteilt. 
Zudem konnte ein Vorgänger in Holzbauweise nachgewiesen werden, 
welcher vergleichbare Abmessungen aufwies. Kopf 2014, 188 Abb. 6, 
sowie freundliche Mitteilung K. Oberhofer, Innsbruck.  1977 Grund-
legend: Bender 1975. Seinem Ausgangspunkt – dem Gebäudekomplex 
in Augst-Kurzenbettli – wurde allerdings zuletzt der Status als mansio 
abgesprochen, vgl. Fünfschilling 2006, 273 – 277. | Für Grossbritan-
nien: Black 1995. | Weitere Überlegungen, meist ausgehend von kon-
kreten Befunden: Seitz 1999, 115; Sommer 2003, 164 – 166; Moneta 
2010, 89 – 92, 101 – 103.   1978 Kolb 2000.  1979 Käch/Winet 2015, 
99 – 111; Groh u. a. 2013, 173 – 184, bes. Abb. 93.  1980 Zumindest für 
offizielle mansiones, mutationes oder stabulae. Zur Problematik dieser 
Begriffe vgl. Groh u. a. 2013, 174 – 182. | Zur Abgrenzung der verschie-
denen Strassenkategorien in römischer Zeit vgl. Kolb 2000, 206 – 210.  
1981 Zusammengestellt bei Käch/Winet 2015, 102 – 106.  1982 Als 
Teilstrecke der Verbindung zwischen den Bündner Alpenpässen und 
dem Hoch- bzw. Oberrhein ist diese Verbindung fraglos eine via pu-
blica.   

Mit einer spiegelbildlichen Ergänzung würde sich 
das Gebäude an die aus Militärlagern gut bekann-
ten «Magazine vom Hoftypus» anlehnen, deren 
kleine Räume als Lagerräume oder Verkaufsräume 
gedeutet werden1967. Dass diese auch in zivilem Kon-
text auftreten können, zeigt M. Klee ausgehend von 
Gebäude J in Arae Flaviae auf1968. Sie rekonstruiert 
dieses allerdings als dreischiffiges Gebäude im Sinne 
einer Markthalle oder Basilika. Im Gegensatz zu Ge-
bäude 22.1 sind diese Bauten mit Längen im Bereich 
von 40 – 50 m zudem deutlich länger1969.

Sowohl mit einer spiegelbildlichen Ergänzung als 
auch mit dem erfassten Grundriss alleine erinnert 
der zweiflüglige Grundriss an Bauten, welche als 
mansio oder allgemein als Rasthäuser im weiteren 
Sinne angesprochen werden. Für diese Interpretation 
wären die Gruben in den kleinen Räumen – deren 
Datierung in Phase III.1 auch nicht ganz gesichert 
ist – allerdings den jüngeren Phasen zuzuweisen, da 
die kleinen Räume dann als einfache Unterkünfte zu 
interpretieren sind. Ein passender Vergleich stammt 
aus Aquincum: Das östlich des Forums gelegene Ge-
bäude «Building No. I» wird aufgrund der neusten 
Untersuchungen von O. Láng in drei Einheiten ge-
gliedert1970. Der mittlere und der westliche Flügel 
werden von ihr in Phase 4 als Einheit gewertet und 
aufgrund von Grundrissvergleichen als mansio oder 
Rasthaus im weiteren Sinne interpretiert1971. Als Da-
tierungsrahmen gibt sie Anfang des 2. Jh. bis 3. Vier-
tel des 2. Jh. n. Chr. an. Wenn das Gebäude auf Par-
zelle 20 dazugenommen wird, ergeben sich deutliche 
Gemeinsamkeiten der beiden Grundrisse ▶ 387.

Insbesondere für die gespiegelte Variante bieten 
sich zwei weitere Gebäude als Vergleich an: Zum ei-
nen das auf dem Windischer Sporn direkt vor dem 
Osttor des Legionslagers im Jahr 1967 freigelegte Ge-
bäude mit drei um einen Innenhof gruppierten Flü-
geln. Der Ausgräber O. Lüdin sowie R. Laur-Belart 
sahen es als militärischen Bau an1972. In der Folge 
wurde hingegen meist eine Ansprache als mansio in 
Erwägung gezogen1973. Eine exakte Datierung ist 
mangels Auswertung des Befundes nicht möglich, 
dürfte aber kaiserzeitlich sein1974. Allerdings war es 
mit einer Abmessung von rund 20 × 45 m deutlich 
grösser als Gebäude 22.1. Unklar ist schliesslich, in-
wiefern Vorgängerbauten in Holz anzunehmen sind, 
wie dies für die im Folgenden besprochene Parallele 
in Brigantium der Fall ist1975.

Der zweite vergleichbare Grundriss ist das Ge-
bäude A in Brigantium, dessen Steinbauphase, aber 
offenbar auch dessen Vorgänger in Holz ebenfalls ei-
nen ähnlichen Grundriss aufzuweisen scheinen. Ins-
gesamt ist das Gebäude mit seiner Abmessung von 
rund 40 × 40 m allerdings deutlich grösser1976.

Die Ansprache bestimmter Gebäudegrundrisse 
als mansio, stationes/mutationes oder vergleichbare 

Anlagen – im weitesten Sinne Rasthäuser – wurde in 
der provinzialrömischen Forschung wiederholt ver-
sucht1977. Vonseiten der epigraphischen und histori-
schen Quellen setzte sich zuletzt A. Kolb in ihren Un-
tersuchungen zum cursus publicus umfassend damit 
auseinander1978. Zusammenstellungen von konkre-
ten Gebäuden sowie die Diskussion ihrer Interpre-
tation – allerdings mit Fokus auf Anlagen ausserhalb 
von Siedlungen – erfolgten jüngst durch D. Käch / I. 
Winet und S. Groh1979. In der Zusammenschau der 
in diesen Arbeiten zusammengetragenen Kriterien 
können Gebäudekomplexe, welche im Kontext des 
cursus publicus oder des Gaststättenwesens im weite-
ren Sinne zu sehen sind, als mehrflüglige Anlagen mit 
teils kleinräumiger Gliederung sowie teils grösseren, 
repräsentativ ausgestatteten Räumlichkeiten gesehen 
werden. Meist ist zudem ein Bad Teil des Komplexes 
oder zumindest in unmittelbarer Nähe gelegen. Als 
mit Abstand wichtigstes Argument wird schliesslich 
eine Lage in direkter Nachbarschaft zu einer via pu-
blica angesehen1980. Dabei wird meist erwartet, dass 
ein befahrbarer Innenhof von dieser Strasse her zu-
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gänglich ist. Im Fundmaterial werden Objekte aus 
dem Bereich des Transportwesens oder eine Über-
vertretung des Ausschank- bzw. Kochgeschirrs als 
Argumente genannt1981.

Neben einer gewissen Ähnlichkeit der Grundrisse 
▶ 387 fällt auf, dass Gebäude 22.1 zu den kleinsten als 
mansio angesprochenen Gebäuden gehören würde, 
insbesondere im Vergleich zu den sehr grossen Ge-

bäudekomplexen in Calleva Atrebatum (Silchester, 
GB) oder Carnuntum, die Ausdehnungen von 60 m 
und mehr erreichen. Mit seiner Lage an der Ausfall-
strasse nach Augusta Raurica erfüllt es aber zumin-
dest das Kriterium der Strassenanbindung an eine 
via publica eindeutig1982. Die Frage der Befahrbarkeit 
des Innenhofs ist hingegen nicht abschliessend zu 
klären, und diejenige nach der Nähe zu einem Bad 

Reg. VI, Ins. 9, 1/14

Reg. I, Ins. 11, 16

Reg. I, Ins. 2, 24

Reg. VII, Ins. 12, 34/5

Reg. I

0 10 30 m20

Reg. VI

388 Pompeji / I. Herbergen. Gebäude-
grundrisse von hospitia. M. 1:1000.
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1983 Zum Begriff hospitium vgl. Pirson 1999, 21, bes. Anm. 98. 
1984 Fünfschilling 2006, 274, bes. Anm. 1204.  1985 Beispiele zusam - 
mengestellt bei Packer 1978.  1986 Packer 1978, 43.  1987 Freund-
liche Mitteilung J. Baerlocher, Universität Basel.  1988 Sommer 
1988, 579. Er bezieht sich dabei auf Bender 1975 und äussert sich 
nicht weiter zu diesem Gebäudetyp. In seiner Arbeit zum Südforum 
von Lopodunum behandelt er nur die bauliche Ausgestaltung von 
mansiones (Sommer 2003, 165).  1989 Zur mansio auf dem Windi-
scher Sporn vgl. Lüdin 1967 sowie die angeführte Literatur in Anm. 
1973.  1990 Vgl. z. B. Parzelle 22, Bearbeitung der Funde aus G22.19 
durch L. Barbieri. Unpublizierte Arbeit im Archiv der KAAG. | Poly-
chrome und auch figürliche Wandmalereien sind hingegen südlich der 
Strasse in den Parzellen 3 und 13 nachgewiesen. Vgl. Schucany 2011, 
60; 62; Abb. 17; Flück/Schucany 2008.   1991 Vgl. die zusammen-
getragenen Beispiele in Anm. 1666.  1992 Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 
1, 102 mit Anm. 140.  1993 Allerdings ist bis heute unklar, wo die 
canabae der tiberischen Zeit zu suchen sind. Vgl. Trumm 2011b, 8 und 
Kap. VIII.3.1.  1994 Straumann 2011, 32 – 46.  1995 Tremmel 2012, 
97 – 99.  1996 Vergleichbare Schlüsse ziehen Tremmel 2012, 106, und 
Kaiser/Sommer 1994, 321; weniger deutlich, aber ähnlich auch Pauli-
Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 102 f.  1997 Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 103.  

ist abschlägig zu beantworten. Eine Beurteilung des 
Fundmaterials wird erst eine Fundauswertung erlau-
ben.

Aufgrund der geringen Grösse des Gesamtgebäu-
des ist schliesslich auch eine Interpretation als Her-
berge/hospitium zu diskutieren. Dieser vielschichtige 
Begriff umfasst einerseits die Bedeutung der Gast-
freundschaft im Allgemeinen sowie in juristischen 
Belangen etwa auch Verträge zwischen Rom und be-
freundeten Nachbarn1983. Andererseits wird er auch 
zur Bezeichnung von Herbergen genutzt, wie dies die 
aufgrund von Inschriften an den Hausfassaden nach-
gewiesenen hospitia in Pompeji belegen1984. Auch 
diese zeichnen sich durch eine grössere Anzahl klei-
ner Räume aus und weisen oft Gärten/Innenhöfe auf, 
wodurch sie sich nur wenig von normalen Wohnhäu-
sern unterscheiden. Neben Übernachtungsmöglich-
keiten boten sie – zumindest in Pompeji – auch Ver-
pflegung sowie mehrere Essräume an1985. Allerdings 
lässt sich aufgrund der grossen Variationsbreite der 
hospitia in Pompeji kein eindeutiger Gebäudetyp he-
rauskristallisieren1986.

Einige der Grundrisse in ▶ 388 (z. B. Reg. VII, Ins. 
12, 34/5) stellen stabulae dar, die sich aber, wie der 
Grundriss zeigt, nur durch die Präsenz von Ställen 
(Räume 10A–C) von den hospitia unterscheiden. 
Wie einige der Beispiele zeigen, liegen sie in unmit-
telbarer Nähe von Stadttoren. Ein Gebäude mit ver-
gleichbar kleinen Räumen in Baden, das von J. Baer-
locher ebenfalls als hospitium angesprochen wird, 
wies in jedem Raum eine Feuerstelle auf1987. 

Zu diesen Gebäuden zeigt Gebäude 22.1 ebenfalls 
deutliche Ähnlichkeiten in Bezug auf Grösse und In-
nengliederung. Ob in den Räumen des Nordflügels 
Feuerstellen zu rekonstruieren wären, ist nicht sicher, 
da die Räume nur etwa zur Hälfte erhalten sind und 
kaum Nutzungsschichten zu beobachten waren.

Insgesamt ist aufgrund der Unsicherheiten bei der 
Rekonstruktion des Grundrisses sowie der fehlen-
den Auswertung des Fundmaterials nicht abschlie-
ssend zu klären, welcher Nutzung das Gebäude 22.1 
diente. Die Grundrissvergleiche deuten am ehesten 
auf eine Ansprache als hospitium hin. Die Bauweise 
in Pfostengräbchen und damit die mögliche Betei-
ligung des Militärs an der Errichtung des Gebäudes 
legen nahe, dass das Gebäude unter dessen Kontrolle 
stand. Denkbar wäre demnach ein Bezug zum cursus 
publicus. Darauf deutet auch die von C. S. Sommer 
geäusserte Ansicht hin, dass Rasthäuser in Kastellvici 
unter militärischer Aufsicht standen1988.

In Phase III.2 wird auf Parzelle 22 ein neues Ge-
bäude errichtet, welches mit einem Holzkeller G22.4 
ausgestattet und wohl, soweit sein Grundriss zu 
rekonstruieren ist, als einfaches Streifenhaus anzu-
sprechen ist. Da ein solches vermutlich die Funktion 
des Vorgängergebäudes nicht übernehmen konnte, 

ist von einer Nutzungsänderung auszugehen. Mög-
licherweise ging dies mit einem Besitzer/Pächter-
Wechsel einher. Interessant ist dabei, dass gerade auf 
dieser Parzelle am Phasenübergang zu Phase III.2 
eine Schmiede eingerichtet wurde und die Parzelle 
vielleicht erst etwas später als die anderen Parzellen 
neu überbaut wurde. Ob hingegen eine Ablösung 
des als hospitium angesprochenen Gebäudes 22.1 
durch die sogenannten mansio östlich des Lagers 
zu postulieren wäre, ist beim derzeitigen Stand der 
Kenntnisse zur mansio– insbesondere aufgrund der 
Unklarheit über ein allfälliger Vorgängerbau aus Holz 
– nicht zu klären1989.
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4  B AU T E C H N I K 

Da sich keine Hölzer erhalten haben, sind in Bezug 
auf die Holzbautechnik kaum Aussagen und Über-
legungen möglich. Die Interpretation der Befunde 
zeigt aber, dass Gebäude in Pfostenbautechnik, ei-
ner Mischung aus Pfosten- und Ständerbau sowie 
in reiner Ständerbautechnik errichtet wurden ▶ 389. 
In einem Fall ist auch ein Flügel eines Gebäudes in 
Pfostengräbchen gesetzt ▶ 390.

Für die Ständerbauten auf einem Schwellbalken-
kranz sind zudem zwei unterschiedliche Varianten zu 
beobachten: direkt in Gräbchen verlegte Schwellbal-
ken sowie die Verlegung auf einer Unterlage aus Ge-
röllen, Kalkbruchsteinen oder Ziegeln. Die Gefache 
der in Fachwerktechnik errichteten Wände dürften 
zu einem grossen Teil mit lehmverstrichenem Flecht-
werk ausgefacht gewesen sein, wie die Planien aus 
Fachwerklehm und die in den Brandschuttschichten 
nachweisbaren sogenannten Hüttenlehmbrocken 
mit Rutenabdrücken belegen. Denkbar sind auch 
Ausfachungen mit Holzbrettern, die wiederum mit 
Lehm verstrichen gewesen sein könnten. Schliesslich 
sind Gebäude mit Sockelmauern zu beobachten, auf 
denen entweder Wände aus Stampflehm bzw. Lehm-
ziegeln oder ebenfalls Ständerbauten in Fachwerk-
technik errichtet wurden. Verputzfragmente in den 
Fachwerkschuttplanien zeigen, dass die Wände zu-
mindest zum Teil verputzt waren ▶ 125 und 182. In Ein-
zelfällen sind darauf auch einfache Wandmalereien 
festzustellen1990.

Wie ▶ Beilage 16 zeigt, ist ein Übergang von den 
Pfostenbauten über die Mischbauweise zu den Stän-
derbauten zu beobachten. Erst in der jüngsten Phase 

– in flavischer Zeit – treten Sockelmauern auf. Wie 
in Kap. VI.3.1. dargelegt, ist dieses Phänomen in 
verschiedensten römischen Siedlungen nördlich der 
Alpen zu beobachten1991. Die unterschiedliche Da-
tierung des Beginns dieser Siedlungen – von augus-
teischer bis in trajanisch-hadrianische Zeit – zeigt 
deutlich, dass es sich nicht um eine evolutionistische 
Entwicklung der Bautechnik handelt, sondern dass 
jeweils eine an die Situation angepasste Bautechnik 
verwendet wurde: Für die Gründungsphase wurde 
vorwiegend der schnell ausführbare Pfostenbau ge-

wählt, während später die mit grösserem Aufwand 
verbundenen Ständerbauten auf Schwellbalken und 
Sockelmauern errichtet wurden1992.

Entsprechend wurde auf Parzelle 10 das erst in 
Phase III.2 errichtete erste Gebäude direkt auf 
Schwellbalken erstellt, da offenbar die nötige Zeit 
dafür vorhanden war. Hingegen sind die ersten Ge-
bäude ansonsten in Pfostenbautechnik ausgeführt, 
obwohl das Quartier mit Sicherheit nicht als grün-
dungszeitliches Quartier von Vindonissa anzuspre-
chen ist1993. Die Beobachtung, dass die Pfostenbau-
weise jeweils für die ersten Bauten eines Quartieres 
verwendet wurden, unabhängig von dessen zeitlicher 
Positionierung in der Siedlungsgenese, gilt auch für 
Beispiele aus Augusta Raurica1994 und Augusta Vin-
delicum1995.

Entscheidender für die Wahl der Bautechnik dürf-
ten zudem der Baugrund, die Verfügbarkeit von Roh-
stoffen sowie die ökonomischen Möglichkeiten des 
Bauherrn gewesen sein1996. Ein grosser Einfluss ist 
im hier untersuchten Quartier dem Baugrund zuzu-
weisen. Die Kiesabbaugruben der Horizonte I und II 
und deren teilweise stark organisch durchsetzte Ver-
füllungen führten zu erheblichen statischen Proble-
men, wie dies exemplarisch im Frontbereich der Par-
zellen 16 (über Grube G16.2) und 20 (über Grube 
G20.1) zu beobachten ist. Diesen Problemen wurde 
offenbar mit der stabileren Konstruktionsweise der 
Ständerbauten auf Schwellbalken entgegengewirkt. 
Diese reagieren insbesondere auf Zugkräfte besser 
und verteilen die Last auf eine grössere Fläche1997. 
Im Falle der Steinbauten wurde für eine offensicht-
lich tragende Mauer im Bereich der Materialent-
nahmegrube G12.7 bis auf den anstehenden Boden 
fundiert ▶ 106. Weshalb dies im Falle der Mauer M23 
über Grube G8.11 unterlassen wurde, bleibt unklar.

Pfostenbau Gemischtbau Ständerbau

389 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Aufgrund der Befunde 
nachgewiesene Holzbautechniken im Gerüstbau.

390 Rekonstruktionszeichnung der Modulbauweise, welche sich im archäologischen 
Befund als Pfostengräbchen abzeichnet.
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1998 Im Gegensatz zu Oberwinterthur-Unteres Bühl, wo die Bo-
denfeuchtigkeit eine aufwendige Pfählung der Steinfundamente not-
wendig gemacht hätte. Vgl. Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 103. | Dass 
dies aber nicht unbedingt ein Hindernis war, zeigen die Befunde in 
Tasgetium, wo trotz ähnlicher Baugrundbeschaffenheit zahlreiche 
Bauten mit Sockelmauern bzw. Steingebäude nachzuweisen sind. Vgl. 
Benguerel u. a. 2011, 79 – 81 und Benguerel u. a. 2014, 78 – 80, 93 – 96, 
145 – 147, 155 – 158.  1999 Zum Zeitpunkt des Legionswechsels, der 
frühesten Steinbauten und damit des Beginns der Steinbauphase SP1 
vgl. Trumm/Flück 2013, 229 – 231. | Überlegungen zum Baumateri-
albedarf für ein Legionslager sowie zu den verwendeten Bausteinen 
siehe Trumm/Flück 2013, 287 – 289.  2000 Eine genaue geologische 
Bestimmung der für die Sockelmauern in Windisch Zivilsiedlung 
West 2006 – 2008 verwendeten Bausteine erfolgte nicht. Solche Be-
stimmungen liegen in Vindonissa bisher erst für das Baumaterial des 
Amphitheaters (Quervain 1969/70) und für einzelne Mauern im 
Legionslager (Trumm/Flück 2013, 287 – 289) vor. Diese zeigen eine 
überwiegend lokale bis regionale Herkunft an.  2001 Ausführliche 
Überlegungen dazu bei Federhofer 2007, 112 – 115, und Trumm 2001, 
114 f.  2002 Schucany 1996, 171 – 174, 208.  2003 Niffeler 1988, 179.  
2004 Homberger 2013, 58 – 66.  2005 Vgl. Ausführungen zu den Ma-
terialentnahmegruben in Kap. VII.5.2.1.  2006 Sie bezieht dabei auch 
die Gebäudegrundrisse ein. Vgl. Schucany 1996, 191, 196, 206 – 208, 
218 – 220.  2007 Vgl. hier Anm. 1964.  2008 Allerdings ist unsicher, 
ob es sich dabei um eine Bautradition handelt oder eher um eine 
Notmassnahme mangels Kalkmörtel, vgl. Trumm/Flück 2013, 318 f.  
2009 Tremmel 2012, 99.  2010 Vgl. Kap. V.4.5. | Dass in den Hinter-
höfen Tiere gehalten wurden, konnte etwa auch in Groß-Gerau nach-
gewiesen werden (Deschler-Erb 2009b, 297).  2011 Vgl. Kreuz/Stika 
2009; Czysz 2013, 330; Kortüm/Lauber 2004, 455 f. Abb. 190. | Für 
die hier untersuchten Parzellen liegen keine Indizien vor, vgl. Kap. V.5.  
2012 Für Vergleiche zu solchen Kleinbauten in Kastellvici und vici 
vgl. hier Anm. 1738 und 1739.  2013 Die Haltung von (Klein-)Vieh 
ist durch die archäozoologischen Untersuchungen nachgewiesen. Vgl. 
Kap. V:4.5. | Aufgrund von weitgehend fehlenden Nutzungsschichten 
in diesen Bereichen dürfte auch eine Fundauswertung hier kaum zu-
sätzliche Informationen erbringen.   2014 Dazu kommen vier Hitze-
steingruben und fünf unbestimmbare Gruben aus Horizont 0, fünf als 
Mauerraubgruben anzusprechende Befunde aus Horizont IV sowie 
eine Kadaverentsorgungsgrube und sechs nicht näher definierbare 
Gruben der Horizonte IV–VI. Sie werden hier nicht weiter diskutiert.  
2015 Vgl. Kap. IX.6.  2016 Für ihre Flächenberechnung wurden 
die amorphen Gruben als oval angenommen. Eine stichprobenartige 
Überprüfung mit einem Flächenmesstool von telegraphics <http://te-
legraphics.com.au/sw/product/patharea> im Programm Adobe Illus-
trator (CS6) erbrachte nur geringfügige Abweichungen, sodass auf ein 
Abgreifen aller 185 exakten Werte verzichtet wurde.  2017 Hänggi u. a. 
1994, 54 – 64; Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 163 f.  2018 Zur Frage, ob 
Bottiche oder Fässer eingelassen waren, vgl. hier Anm. 358.  2019 Zur 
Problematik der funktionalen Interpretation vgl. Kap. VII.5.2.3.  

Auffällig ist schliesslich, dass nur auf drei Parzellen 
– den Parzellen 8, 10 und 12 – um 70/80 n. Chr. die 
Neubauten nach dem Quartierbrand auf Sockelmau-
ern errichtet wurden. Ausschlaggebend dafür war 
mit Sicherheit nicht der Baugrund1998, da dieser eine 
Errichtung von Steinbauten in den anderen Parzellen 
nicht per se verunmöglichte. Vielmehr könnten dafür 
ökonomische Gründe verantwortlich sein. Zwar ist 
spätestens ab der Ankunft der XXI. Legion und dem 
Beginn des flächendeckenden Ausbaus des Legions-
lagers in Stein in den Jahren nach 47 n. Chr. von gut 
organisierten Steinbrüchen in der näheren Umge-
bung auszugehen1999. Allerdings stellt sich die Frage, 
ob für den zivilen Bedarf Steine aus denselben Stein-
brüchen genutzt werden durften oder ob dafür eine 
separate Infrastruktur aufgebaut werden musste2000. 
Denkbar wäre, dass die Legion auch für den zivilen 
Gebrauch Steine brach und verkaufte, wie dies für 
die Baukeramik aufgrund der Verbreitung der Ziegel 
mit Legionsstempeln in den umliegenden Zivilsied-
lungen sowie insbesondere den Gutshöfen angenom-
men wird2001. Da in den unmittelbar benachbarten 
Siedlungen Aquae Helveticae2002 und Lenzburg2003 
erste Steinbauten gleichzeitig bzw. bereits einige 
Jahre früher auftreten, dürfte die Verfügbarkeit von 
Bausteinen kein Problem dargestellt haben. Nichts-
destotrotz ist davon auszugehen, dass der Finanz-
bedarf für ein Gebäude mit Sockelmauern deutlich 
höher lag als für ein reines Holzgebäude. Solche 
sozio-ökonomischen Unterschiede sind etwa auch 
in Iuliomagus festzustellen, wo zwischen zwei Bauten 
mit Sockelmauern während der gesamten Besied-
lungszeit von mindestens 100 Jahren ein Gebäude in 
Holzbautechnik bestehen blieb2004.

Dass die Sockelmauern in Windisch Zivilsiedlung 
West 2006 – 2008 durchaus unter ökonomischen Ge-
sichtspunkten errichtet wurden, zeigen auch Detail-
beobachtungen. In den Fundamenten sind praktisch 
ausschliesslich Gerölle verbaut, welche an Aare oder 
Reuss zusammengelesen werden konnten oder als 
Nebenprodukt beim Kiesabbau anfielen2005. Dazwi-
schen wurden teilweise Schichten von Ziegelbruch 
eingefügt ▶ 78, das Punktfundament M20 besteht 
sogar vollständig aus geschütteten Ziegeln ▶ 52; diese 
dürften als Recyclingmaterial aus dem Brandschutt 
Sch200 der Bauten der Phase III.4 auf Parzelle 8 und 
eventuell 10 herausgelesen worden sein. Die Beschaf-
fung dieser Rohmaterialien benötigt kein Fachwissen, 
sodass der Arbeitsaufwand deutlich geringer war als 
derjenige für die gebrochenen Handquader aus Kalk, 
welche für das aufgehende Mauerwerk verwendet 
wurden. Dieses war zudem im Gegensatz zum Fun-
dament vermörtelt, was einen weiteren Kostenfaktor 
darstellt. Demnach wurde für das nicht sichtbare 
Fundament deutlich einfacher zu beschaffendes Ma-
terial verwendet als für das Aufgehende. Dies dürfte 

zumdem neben den ökonomischen auch handfeste 
bautechnische Gründe gehabt haben: Das aus Geröl-
len gesetzte Fundament drainierte allfällige eindrin-
gende Feuchtigkeit und hielt so die Sockelmauern 
trocken. Dass an der Errichtung durchaus Fachleute 
beteiligt waren, zeigt hingegen die teilweise akkurate 
Setzung der Gerölle in den Fundamenten ▶ 53 sowie 
die erwähnte tiefere Fundamentierung im Bereich 
der Grube G12.7 ▶ 106.

4 .1  D E R  E I N FL U S S  D E S  M I L I TÄ R S  
A U F  D I E  B A U T E C H N I K

Abschliessend stellt sich die Frage, inwiefern die un-
mittelbare Nähe des Legionslagers einen Einfluss auf 
die Bautechnik ausgeübt hat. Dass dies der Fall sein 
könnte, nimmt etwa C. Schucany für Aquae Helveti-
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cae an. Sie vermutet, dass an der Anwendung unter-
schiedlicher Bautechniken der Romanisierungsgrad 
der Bevölkerung abzulesen wäre2006. Den einzigen 
konkreten Hinweis stellt das Gebäude 22.1 dar, wel-
ches in Pfostengräbchen errichtet wurde. Wie bereits 
erwähnt, ist diese Bautechnik zwar mehrheitlich 
aus militärischem Kontext bekannt, kann allerdings 
nicht als exklusiv militärisch gelten2007.

Denkbar wäre ausserdem ein Techniktransfer der 
«Fundamente mit fettem Lehm als Bindemittel» ge-
wesen, welche im Legionslager zu Beginn der Statio-
nierung der XI. Legion – also zeitnah zur Errichtung 
der Steinbauten auf den Parzellen 8, 10 und 12 – an 
verschiedenen Gebäuden zu beobachten sind2008. 
Die Sockelmauern der genannten Parzellen zeigten 
aber keine vergleichbare Bauweise. Vielmehr sind die 
Geröllfundamente sehr sauber und trocken gesetzt. 
Alle weiteren Gebäudegrundrisse sowie ihre Bau-
technik zeigten keine speziellen Bezüge zum Legi-
onslager. Derselbe Befund – also kein deutlicher Ein-
fluss der Militärarchitektur auf die zivile Bauweise 

– ist auch in Augusta Vindelicum festzustellen2009.

5  H I N T E R H O F N U T Z U N G

Wie verschiedene Befunde zur Befestigung des Bo-
dens zeigen – u. a. Sch144, Sch260, Sch398 oder 
Sch653 –, wurden die Hinterhöfe mit Sicherheit ge-
nutzt. Sie dienten als Arbeitsbereich, zur Lagerung, 
als Entsorgungsort und zur Haltung von Tieren2010. 
Meist wird auch davon ausgegangen, dass zudem 
Gärten zur Selbstversorgung im Hinterhofbereich 
angelegt wurden2011. Konkrete Befunde, die mit 
diesen Aktivitäten zu verknüpfen sind, stellen die 
Kleinbauten sowie diverse Gruben dar. Im Abschnitt 
zu den Gruben werden auch die Materialentnahme-
gruben behandelt, welche zum grössten Teil vor der 
Siedlungsnutzung angelegt wurden.

5 .1  K L E I N B A U T E N

Auf vier Parzellen konnten in den Hinterhöfen klei-
nere Bauten nachgewiesen werden2012. Davon sind 
drei in Pfostenbautechnik errichtet (Parzellen 8, 10 
und 14), während die beiden anderen wohl als Stän-
derbauten auf Schwellbalken anzusprechen sind. 
Balkengräbchen konnten aber nur für Gebäude E auf 
Parzelle 14 nachgewiesen werden. Von Gebäude I auf 
Parzelle 18 zeugt hingegen nur eine Brandschutt- und 
Ziegelplanie über den Gruben G18.24 und G18.25, 
Spuren der Wände sind nicht nachzuweisen, sodass es 
sich am ehesten um eine Schwellbalkenkonstruktion 
handelt, welche direkt auf dem anstehenden Boden 

auflag. Einzig Pfostenbau D auf Parzelle 8 ist in seiner 
Grundfläche von 18 m2 sicher zu bestimmen. Bei den 
anderen Bauten sind zumindest Seitenlängen von ca. 
3 bis 4 m messbar, sodass sie wohl ebenfalls Grund-
flächen im Bereich zwischen 10 und 20 m2 aufwiesen. 
Gebäude D könnte aufgrund des möglicherweise als 
Jauchegraben anzusprechenden Grabens Gn8.11 als 
Stall gedient haben, während Gebäude E wohl im 
Zusammenhang mit Grube G14.12 als Latrinenhäus-
chen (vgl. S. 441) zu rekonstruieren ist. Als weitere 
Interpretationen sind Schuppen zur trockenen Lage-
rung von Holz, Werkzeug oder Wagen denkbar. Dies-
bezügliche Hinweise fehlen aber2013.

5 . 2  G R U B E N  –  M AT E R I A L G E W I N N U N G , 
N U T Z U N G  U N D  E N T S O R G U N G

Von den Befunden aus den Horizonten I bis III sind 
205 als Gruben anzusprechen2014. Von diesen sind 
185 in ihren Dimensionen so weit bestimmbar, dass 
sie tabellarisch verglichen werden können2015. Die 
Grundfläche wurde aufgrund der Ausdehnung an 
der dokumentierten Oberkante der Gruben gemes-
sen. Sie stellt insbesondere bei den amorphen Gru-
ben einen Näherungswert dar2016. Für die Volumina 
wurden die Grundflächen mit der erhaltenen Tiefe 
multipliziert. Um der meist konischen Grubenform 
Rechnung zu tragen, wurde das Resultat mit ⅔ multi-
pliziert. Es handelt sich demnach ebenfalls um einen 
Näherungswert, der aber über alle Gruben hinweg 
vergleichbar ist. Ihre Gliederung basiert auf morpho-
logischen bzw. konstruktiven Kriterien und ist ange-
lehnt an die beiden Typologien von R. Hänggi und 
Th. Pauli-Gabi2017. Im Sinne einer qualitativen Heran-
gehensweise wurde dabei versucht, bereits während 
der Befundaufnahme eine funktionale Ansprache der 
Gruben vorzunehmen. Dementsprechend wurden 
die Gruben als Materialentnahmegruben, Kellergru-
ben, Latrinen und Werkgruben angesprochen.

Eine Ausnahme bilden die Fassgruben. Diese um-
fassen Strukturen, in welchen sich ein bis drei runde 
Negative abzeichneten. Diese dürften von eingelas-
senen (halbierten) Fässern stammen2018. Da sie sich 
gut von den anderen Grubenbefunden abgrenzen 
liessen, werden sie als eigenständige Befundgruppe 
angesprochen. Da sie offensichtlich unterschiedli-
chen Zwecken dienten, wurden sie auch nicht einer 
der funktionalen Gruppen zugewiesen2019.

Eine grössere Zahl an Gruben war schliesslich – 
teilweise aufgrund starker Störung oder diffuser Be-
fundlage, in einzelnen Fällen auch aufgrund unklarer 
Dokumentation – weder einem Funktions- noch 
einem Konstruktionstyp zuweisbar. Dementspre-
chend wurden sie zu einer eigenständigen Gruppe 
«Gruben indet.» zusammengefasst. Die Funktion ei-
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2020 Zu Verbreitung und Interpretation von Gruben im Hinterhof-
bereich von Streifenhäusern vgl. auch Wenzel 2009, 178 – 179, bes. 
Anm. 662 mit älterer Literatur.  2021 Brunnen sind in Streifenhäu-
sern oder deren Hinterhöfen in zahlreichen Fällen nachgewiesen. Vgl. 
allgemein: Czysz 2003, 328 – 329. Beispiele: Eisenberg: Bernhard u. a. 
2007, 149 f.; Groß-Gerau: Wenzel 2009, 177 f.; Heldenbergen: Czysz 
2013, 328 f.; Saalburg: Moneta 2010, 111 – 115; Walheim: Kortüm/Lau-
ber 2004, 450 – 452; Lousonna: Berti Rossi / May Castella 2005, 203 f.; 
Petinesca: Zwahlen u. a. 2007; Iuliomagus: Homberger 2013, 45 f.; 
Vitudurum: Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 163 f. | Keine Brunnen sind 
bis heute aus Aquae Helveticae (Schucany 1996, passim; Koller/Dos-
wald 1996, bes. 81 und Anm. 201) bekannt.   2022 Bei Bohrungen 
zur Abklärung des Baugrundes für die Neubauten der Fachhochschule 
wurde das Grundwasser in der Tiefe von 331 m ü. M., also rund 20 m 
unter dem römischen Gehniveau erreicht. Vgl. Grundwasserkarte des 
Kantons Aargau <http://www.ag.ch/de/dfr/geoportal/online_kar-
ten_agis/online_karten.jsp> [Stand: 8.06.2017]. | Zu den maximalen 
Grubentiefen vgl. Kap. IX.6.  2023 Allerdings können auch Holzkäs-
ten mittels Nut- und Federkonstruktion dicht gebaut werden, wie ein 
Brunnenbecken aus Tasgetium belegt (vgl. Benguerel u. a. 2012, 21 
Abb. 12).  2024 Dass die Fässer in ihrer Zweitverwendung noch dicht 
waren, legt die Verwendung als Werkgruben für Gerbereien/Walke-
reien nahe. Vgl. Kap. VII.5.2.3.  2025 Zur Frage der Bewohnerzahl ei-
nes Streifenhauses vgl. den Beitrag von W.-R. Teegen in Cordie/König 
2013, 109 – 114 mit Verweisen auf weitere Literatur. Er veranschlagt 
durchschnittlich 5 – 10 Personen pro Haus. | Zur Frage des täglichen 
Wasserbedarfs pro Person vgl. Tuttahs 1998, 56, Tab. 7. Er rechnet für 
Milet mit einem Wasserbedarf von 36 l pro Tag und Person bei Eigen-
versorgung. Allerdings beruhen seine Angaben auf Schätzungen abge-
leitet, vom modernen Wasserverbrauch, sodass es sich eher um eine 
Grössenordnung denn einen gesicherten Wert handelt.  2026 Vgl. 
Kap. VII.5.2.3.  2027 Zuletzt zur römischen Wasserleitung von Vin-
donissa: Flück 2012, 69 – 74; Trumm 2013a, 103 – 105. | Als mögliche 
Zuleitung kommt dafür eine allerdings nicht sicher römisch datierte 
Leitung infrage, welche von der Nordwest-Ecke des campus in Rich-
tung der in den Fluren Steinacker und Bachthalen liegenden Quartie-
ren läuft. Da sich gemäss den neuesten Grabungen (V.009.18) aller-
dings keine Fortsetzung unter dem campus in Richtung der römischen 
Wasserleitung(en) findet, handelt es sich dabei wohl eher um eine 
Abwasserleitung des Dachwassers des campus. Vgl. unpublizierte Gra-
bungsdokumentationen zu Windisch-Technikumsareal 1962 – 1965 
(V.62.1) und Windisch-Forum 2009 – 2011 (V.009.18) im Archiv der 
KAAG.   2028 Vgl. Kap. IV.2.  2029 Unterhalb von Geländestufen 
oder direkt bei Geländekanten ist der B-Horizont – infolge der Ero-
sion in diesen Bereichen – meist nur noch sehr geringmächtig ausge-
prägt, sodass der C-Horizont leichter erreicht werden kann. Freundli-
che Auskunft D. Brönnimann, Universität Basel.  2030 Diese Katego-
rie fasst die Kategorien Erdkeller und Kastengruben nach Czysz 2003, 
103 – 106 zusammen. | Zur Frage der Nutzung solcher Keller als Lager-
raum vgl. Wenzel 2009, 178 f.  2031 Wie man sich die Nutzung sol-
cher – auch relativ tiefer – Kellergruben vorstellen könnte, zeigt Czysz 
2003, 103 Abb. 63.  2032 Vgl. Kap. IV.7.4.5 und IV.7.6.5. | Vgl. auch 
die Ausführungen zu Grube G12.29 in Kap. VII.5.2.4, welche zur Vor-
sicht bei solchen Interpretationen mahnen.  2033 Vgl. Kap. VII.5.2.4; 
ähnlich äussert sich auch Wenzel 2009, 179.  2034 So etwa Grube 
G12.10, in der Haushaltabfall entsorgt wurde (vgl. Kap. V.3.3), oder 
Grube G12.17, in welcher neben Haushaltabfall auch Tierdung verfüllt 
wurde (vgl. Kap. V.5.2).  2035 So z. B. in Tasgetium: Benguerel u. a. 
2012, 30 – 44) oder Vitudurum: Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 1, 164. | Um - 
fassende Zusammenstellung von Fassfunden bei Tamerl 2010, An-
hang 1. Darunter sehr viele Funde aus Brunnen.  2036 Dazu kom-
men die beiden Gruben G18.9 und G20.25, in welche von den Ab-
messungen her gut drei Fässer passen würden, bei denen die Lage der 
Profilschnitte aber keine diesbezügliche Aussage erlaubt.  2037 Vgl. 
Ausführungen in den Kap. IV.7.4.4, IV.7.8.2 und IV.7.9.7 zu den Gru-
ben G10.5, G18.9 oder G20.25.  2038 Anders offenbar in Vitudurum 
(Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 2, 20 f.; Hedinger u. a. 2001, 186) und in 
Einzelfällen in Tasgetium (Benguerel u. a. 2012, 38 Abb. 39, Fassstand-
ort 14; 42, Fassstandort 1, wo die Fässer mit Lehm hinterfüllt wurden.  

niger dieser Gruben könnte möglicherweise anhand 
der Funde und insbesondere der archäobotanischen 
Proben geklärt werden2020.

Eine Ansprache von Grubenbefunden als Brunnen 
ist für Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 aus-
zuschliessen2021. Diese müssten zur Erreichung des 
Grundwassers Tiefen von gut 20 m aufweisen – die 
tiefsten erfassten Gruben erreichen jedoch nur Tie-
fen von etwas mehr als 3 m2022. Eine Nutzung von 
Gruben als Zisternen zur Lagerung von Brauchwas-
ser ist – mit Ausnahme der Fassgruben – auszuschlie-
ssen, da keine der Gruben mit einem Lehmmantel 
versehen war2023. Für Fassgruben wäre eine zusätz-
liche Abdichtung nicht notwendig, sodass eine La-
gerung von Wasser darin denkbar ist2024. Bei einem 
Fassungsvermögen dieser wohl halbierten Fässer von 
rund 570 l könnte der durchschnittliche Bedarf eines 
Haushaltes mit sieben bis acht Personen während 
etwas mehr als zwei Tagen gedeckt worden sein2025. 
Während Zuleitungen in keinem Fall nachzuweisen 
sind, könnten allenfalls die beiden einfachen Fass-
gruben G16.9 und G20.2, welche direkt vor der Por-
tikusfront positioniert sind, als Dachwassersammler 
gedient haben2026.

Demnach standen den Bewohnerinnen und Be-
wohnern dieses Viertels einfach zugängliche Wasser-
quellen zur Verfügung, die ein Wassermanagement 
mit Zisternen oder den Bau von tiefen Brunnen nicht 
notwendig machten. Konkrete Befunde zur Wasser-
versorgung fanden sich allerdings in keiner der aus-
gewerteten Grabungen. Zu denken ist neben einer 
Anbindung an die Wasserleitung, welche das Legi-
onslager versorgte2027, am ehesten an die Aare. Diese 
führt knapp 400 m nördlich der Gebäude vorbei. Da 
die Bachläufe in der Senke östlich von Parzelle 4 nur 
periodisch Wasser führten, kommen sie als verlässli-
che Wasserquelle nicht infrage2028.

Im Folgenden werden die einzelnen Grubentypen 
kurz charakterisiert und ihre Funktionsansprache(n) 
und die möglichen Nutzungen diskutiert. 

5 . 2 .1  M AT E R I A L E N T N A H M E G R U B E N
Als Materialentnahmegruben werden Gruben an-

gesprochen, die primär zum Zweck der Gewinnung 
von Kies angelegt wurden. Typische Vertreter dieser 
Gruppe sind die Gruben G12.7 oder G22.19. Das ge-
wonnene Material – sandiger Kies des C-Horizontes 
oder verlehmter Kies des B-Horizontes – wurde für 
den Bau der Strassen S1 bis S8 sowie für Planien 
(z. B. Sch5) oder Kiesböden in der porticus oder dem 
Gebäudeinneren verwendet. 

Diese Gruben charakterisieren sich durch eine 
runde bis amorphe Form, und weisen oft Durchmes-
ser von über 2 m auf. Wenn sie bis in den C-Horizont 
eingreifen, besteht die unterste Verfüllung meist aus 
Gerölllinsen und Resten des B-Horizontes. Die bei 

der Kiesgewinnung anfallenden Gerölle wurden of-
fenbar wieder in den Gruben entsorgt. Meist wurden 
die Materialentnahmegruben sekundär zur Entsor-
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gung von Abfall genutzt. Der Grossteil dieser Gru-
ben wurde während der Horizonte I und II angelegt 
und auch wieder verfüllt. In der Zeit der Siedlungs-
nutzung wurden nur in Ausnahmefällen, und dann 
ausschliesslich im Hinterhofbereich, derartige Gru-
ben erstellt.

Wie die Kartierung ▶ Beilage 23 der einzelnen Gru-
bentypen zeigt, reihen sich die Materialentnahme-
gruben einerseits entlang der Strasse auf, anderer-
seits scheinen sie sich im Bereich der Geländestufe 
auf den späteren Parzellen 12, 14 und 16 zu konzen-
trieren. Dies dürfte damit zu erklären sein, dass der 
C-Horizont direkt nach einer Geländekante weniger 
tief liegt und dort einfacher zu erreichen ist2029.

5 . 2 . 2  K E L L E R G R U B E N
Als Kellergruben werden Befunde klassiert, bei de-

nen im Profilschnitt eine eindeutige Verschalung der 
Grube erkennbar war. Diese Auskleidungen waren 
aus Holz und haben sich nicht erhalten. Sie manifes-
tieren sich in deutlichen Schichtgrenzen zwischen 
Hinterfüllungen, die vorwiegend aus umgelagertem 
Anstehendem bestehen, und ehemals stark organisch 
durchsetzten, lehmigen Verfüllungen (vgl. z. B. ▶ 89). 
Dabei kann zwischen Gruben mit einer runden oder 
einer rechteckigen Verschalung unterschieden wer-
den. In einigen Fällen ist deren Form nicht zu be-
stimmen. Das beim Aushub der Grube anfallende 
Material wurde einerseits zur Hinterfüllung genutzt, 
andererseits dürfte es auch als Planie- bzw. Baumate-
rial, etwa zum Ausgleich von sich bildenden Senken 
über älteren, benachbarten Gruben, verwendet wor-
den sein.

Aufgrund der Verschalungen ist anzunehmen, 
dass die Gruben für eine konkrete, längere Nutzung, 
am ehesten als Lagerraum, angelegt wurden2030. 
Wie auch während der Grabung bei tiefgreifenden 
Schnitten festzustellen war, erlaubt der wenig stand-
feste Kies des C-Horizontes zwar kurzzeitig – einige 
Tage bis wenige Wochen – offenstehende Gruben; 
dementsprechend können annähernd senkrechte 
Grubenwände ohne Hinweise auf eine Hinterfüllung 
nicht zwingend als Beleg für eine Verschalung und 
damit eine längerfristige Nutzung angeführt werden. 
Umgekehrt benötigen aber längerfristig genutzte 
Gruben zwingend eine Auskleidung.

Nicht auszuschliessen ist, dass unter den als Kel-
lergruben interpretierten Strukturen auch einzelne 
als Werkgruben oder Latrinen genutzte Befunde 
subsummiert wurden. Letzteres wäre insbesondere 
für die Gruben G10.7, G12.6, G14.19 und G22.30 mit 
Tiefen von mehr als 2 m in Betracht zu ziehen2031. In 
zwei Fällen, den Gruben G10.7 und G14.19, deuten 
die Verfüllungen – in einem Fall ausschliesslich Zie-
gel, im anderen Fall sehr viele Knochen und ein brau-
ner, sandiger Lehm – allerdings nicht auf eine Nut-

zung als Latrinen hin2032. Dies zeigt deutlich, dass 
eine funktionale Ansprache alleine aufgrund mor-
phologischer Kriterien nicht möglich ist, sondern 
dass weitere Aspekte zu berücksichtigen sind2033.

In einer sekundären Nutzung dienten die Gruben 
meist der Abfallentsorgung, wie die grossen Mengen 
an Funden in den Grubenverfüllungen zeigen2034. 
Wie die Verteilung der Kellergruben zeigt ▶ Beilage 23, 
findet sich ein grosser Teil dieser Gruben im Hinter-
hofbereich der Parzellen. Einzelne liegen aber auch 
im Bereich von Gebäuden. Dabei fällt auf, dass im 
Bereich der Parzelle 16 relativ viele Kellergruben 
innerhalb des überbauten Bereiches liegen. Ob dies 
mit den in den frühen Phasen offenbar eher kürze-
ren Gebäuden oder einem bestimmten, auf dieser 
Parzelle ausgeübten Handwerk zusammenhängt, ist 
beim derzeitigen Auswertungsstand nicht zu ent-
scheiden. Eindeutig mit rechteckigen Verschalungen 
ausgestattet waren etwa die Gruben G8.14, G12.17 
oder G12.12. Runde Auskleidungen, die aufgrund 
der Grösse eher nicht von Fässern stammen, sind z. B. 
in den Gruben G14.19 oder G20.29 zu beobachten.

5 . 2 . 3  FA S S G R U B E N
Diese Gruben stellen eigentlich Spezialfälle der 

Kellergruben mit runden Verschalungen dar; ihre 
Verschalungen weisen einen Durchmesser von 0,7 
bis 0,9 m auf. Obwohl sich im vorliegenden Fall 
keine Reste von Fässern erhalten haben, erfolgt die 
Bezeichnung aufgrund von Vergleichsbefunden mit 
erhaltenen Fässern. Diese blieben durch Verkohlung 
oder Feuchtbodenbedingungen erhalten2035. In Win-
disch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 wurden neben 
Gruben, in welche ein Fass gesetzt worden war, auch 
mehrere Gruben mit zwei ▶ 145 sowie eine mit drei 
Fässern ▶ 95 erfasst2036. Wie Beispiele der hier vor-
gelegten Untersuchung zeigen, bedingt der Nach-
weis von Fassgruben eine ausreichend sorgfältige 
Grabungstechnik, insbesondere muss der Verlauf 
der Profilschnitte in der längsten Achse der Grube 
erfolgen2037. In allen Fällen wurden die Fässer mit 
dem Aushubmaterial direkt wieder hinterfüllt. Eine 
Abdichtung der Fässer mit Lehm war entweder für 
die vorgesehene Anwendung nicht nötig, oder – was 
wahrscheinlicher erscheint – überhaupt nicht not-
wendig, da die Fässer dicht waren2038. Gleicher-
massen war auch immer eine unterste Einfüllung 
vorhanden, sodass die Fässer nicht direkt auf dem 
ausgehobenen Grubenboden aufsassen. Dies diente 
der horizontalen Positionierung der Fässer. Die auf-
grund von Kappungen meist nicht mehr ganz er-
haltenen Fassnegative weisen Tiefen von 0,2 bis ca. 
1,2 m auf. Dies legt nahe, dass halbierte oder zumin-
dest gekürzte Fässer verwendet wurden. Vollständige 
römische Fässer mit einem vergleichbaren Durch-
messer um 0,9 m erreichen Längen zwischen 1,4 und 
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2039 Vgl. ganz erhaltene Fässer in Anhang Tabelle 1 bei Tamerl 2010, 
87 – 124.  2040 Für Fässer in Latrinen vgl. Bouet 2009, 106 – 110, Typ 
5.  2041 Vgl. die nachstehend angeführten Beispiele.  2042 Hagen-
dorn u. a. 2003, 53 – 71.  2043 Clerici 1983, 21.  2044 Vgl. Zusam-
menstellung bei Benguerel u. a. 2012, 40 – 42, bes. Anm. 98 und 99.  
2045 Interpretationsvorschlag in Benguerel u. a. 2012, 41, Anm. 106. 
Zum praktischen/«ergonomischen» Arbeiten sollten diese allerdings 
nicht eingetieft sein, da sich der Schmied ansonsten bücken müsste, 
um das Werkstück einzutauchen. Es ist deshalb zu vermuten, dass 
solche Fässer direkt auf dem Werkstattboden standen.  2046 Mög-
licherweise bringt die Fundauswertung hier eine Klärung.  2047 Vgl. 
Kap. V.4.5.2. und V.4.8.2. | Ausführungen zu Gerberei in römischer 
Zeit in Verbindung mit einem Werkstattgebäude mit zwei Dreifach-
fassgruben bei Hedinger u. a. 2001, 210 – 213.  2048 Die archäobota-
nischen Proben aus Grube G12.23 haben keine Indizien für die Gerbe-
rei geliefert. Vgl. Kap. V.5.3.  2049 Zum Beispiel im benachbarten Le-
gionslager (Trumm/Flück 2013, 85 f. mit Verweis auf weitere Befunde 
in Vindonissa in Anm. 192 und 193). | Weitere Beispiele: Bradley 2002, 
24; Brissaud 2003; Bouet 2009, 75 – 78. | Jüngst aufgrund quellenkriti-
scher Überlegungen sowie Bedenken bezüglich der Qualitätskontrolle 
beim gewonnenen Rohstoff durch M. Flohr dezidiert abgelehnt (Wil-
son/Flohr 2011, 151 – 153). Die Qualitätskontrolle dürfte allerdings für 
die Walker – welche den Urin auch zur Reinigung von Kleidern benö-
tigten – sowie für die Färber von grösserer Bedeutung gewesen sein 
als für die Gerber, welche den Urin zum Enthaaren der Felle verwen-
deten. Diese wurden erst danach gewaschen und gegerbt.  2050 Vgl. 
Wilson/Flohr 2011, 149 – 151 mit ausführlicher Diskussion der einzel-
nen Anwendungsmöglichkeiten und Verweis auf die antiken Quellen.  
2051 Mangels Holzerhaltung ist ein direkter Nachweis eines hohen 
Phosphatgehaltes ohne naturwissenschaftliche Untersuchungen nicht 
möglich. Sollten zukünftige archäozoologische Auswertungen der Par-
zellen 16 und 20 Gerberei nachweisen, könnte dies die vorgeschlagene 
Interpretation stützen.  2052 Hagendorn u. a. 2003, 70 f.  2053 Ta-
merl 2010, 18 – 20. | Zum Salztransport in Fässern, allerdings in der 
frühen Neuzeit, vgl. Baumann 2014, 22.  2054 FK V.008.2/1865. Ob 
es sich dabei allerdings um einen menschlichen oder tierischen Ko-
prolithen handelt, ist nicht geklärt.  2055 Zur Mineralisierung vgl. 
Kap. V.5.3.  2056 Bekannte Vergleichsbeispiele sprechen für eine Fa-
schine. Vgl. Bouet 2009, 106 – 109, Typ 4 mit Abb. 85. | Klärung könnte 
hier eine Holzartbestimmung der Proben der mineralisierten Hölzer 
bringen. | Fässer sind aufgrund der senkrecht verlaufenden Schicht-
grenzen der Verschalung auszuschliessen.  2057 FK V.006.2/2250.  
2058 Vgl. Kap. V.5.2.2.  2059 Vgl. Kap. VII.5.2.4.  2060 Vgl. Colu-
mella, de re rustica 2.14.  2061 Bouet 2009, 26 – 33.  2062 Vgl. z. B. 
Usk Manning 1981, 149 – 154, Fig. 57, 58, wo aufgrund von Pfosten-
stellungen Fachwerkbauten ergänzt wurden.  2063 Jauch 1997, 14 f., 
Abb. 11, 12 und 14; Galloway 2014.  2064 Mündliche Mitteilung  
V. Jauch, Kantonsarchäologie Zürich.  2065 Dies ist zumindest für 
Parzelle 16 sehr wahrscheinlich, da ihr Bereich nördlich Achse 823 
vollständig neuzeitlichen Bautätigkeiten zum Opfer gefallen ist. Für 
Parzelle 8 besteht zudem die Möglichkeit, dass die Latrine auf der au-
sserhalb der Grabung liegenden Osthälfte der Parzelle angelegt wurde.  
2066 Siehe Kap. V.3.4.2.  2067 Siehe Kap. V.3.4.3.  

2,1 m2039. In Fassgruben wurden, im Gegensatz zu 
Brunnen oder Latrinen2040, auch an anderen Fund-
orten vorwiegend halbierte Fässer verwendet2041.

Aus der Literatur sind unterschiedliche Nutzun-
gen der Einzel- und Mehrfachfassgruben bekannt. 
Aus Vindonissa liegt aus der Zivilsiedlung der Vor-
lagerzeit der eindeutige Beleg für eine Verwendung 
als Vorratsgruben zur Lagerung von verderblichen 
Gütern in der natürlichen Kühle des Bodens vor2042. 
In Vitudurum ist hingegen durch den Nachweis von 
Tierhaaren, Borsten, Leder- oder Hautresten in ei-
ner Fassverfüllung eine Verwendung als Werkgruben 
einer Gerberei belegt2043. Ausserdem wurden Fass-
gruben auch zum Kalkmischen oder als Werkgruben 
in Walkereien eingesetzt2044. Ebenfalls denkbar wäre 
eine Verwendung als Tauchbecken in Schmieden2045.

Für die hier vorgelegten Gruben ist ein Gross-
teil dieser unterschiedlichen Verwendungen wahr-
scheinlich:
 – Die Fassgruben G22.17 und G22.25, die Doppel-

fassgrube G8.9 und die mögliche Dreifachfassgrube 
G18.9 könnten aufgrund ihrer Lage unmittelbar vor 
Gebäudewänden sowie der Position innerhalb der 
Gebäude als Vorratsgruben gedeutet werden. Am 
wahrscheinlichsten scheint diese Interpretation auch 
für die Grube G12.24 und für die Fassgruben auf Par-
zelle 22. Allerdings sind dort keine eindeutigen Indi-
zien vorhanden2046.
 – Die beiden Ensembles, bestehend aus einer Dop-

pelfassgrube und einer Fassgrube in Phase III.2 
bzw. einer Dreifachfassgrube und einer Fassgrube 
in Phase III.3 – 4 im hinteren Gebäudebereich der 
Parzelle 12, werden aufgrund der archäozoologisch 
belegten Verarbeitung von Rinderhäuten auf die-
ser Parzelle als Gerbergruben interpretiert2047. Die 
Ablösung der Doppel- durch eine Dreifachfass-
grube spricht für eine Vergrösserung des Betriebes 
im Laufe der Zeit2048. Ähnlich dürften die diversen 
Fass- und Mehrfachfassgruben auf den Parzellen 16 
und 20 zu interpretieren sein. Allerdings wurden die 
Knochen der entsprechenden Parzellen noch nicht 
ausgewertet, sodass einzig die im Folgenden disku-
tierten Fassgruben G16.9 und G20.2 als Indizien für 
Gerbereien auf den Parzellen 16 und 20 angeführt 
werden können.
 – Die beiden im Bereich der Vorplätze der Parzellen 

16 und 20 platzierten Fassgruben G16.9 und G20.2 
könnten als Urinsammelstellen verwendet worden 
sein, wie dies für Amphoren in vergleichbarer Posi-
tion verschiedentlich postuliert wird2049. Urin war in 
der Antike ein begehrter Rohstoff, wie die folgenden 
aus der antiken Literatur bekannten Anwendungen 
zeigen: als Düngemittel insbesondere für Granatäp-
fel; in der Veterinärmedizin zur Wundbehandlung 
bei Vieh und zur Bekämpfung von Krankheiten bei 
Bienenstöcken und Vögeln; als Chemikalie in der 

Gerberei, Walkerei und Färberei2050. Während die 
beiden ersten Verwendungen in einer handwerklich 
geprägten Siedlung wie den canabae keine Bedeutung 
hatten, dürfte die Gewinnung dieses Rohstoffes für 
Gerber, Walker und Färber von grosser Bedeutung 
gewesen sein. Ob die beiden Fassgruben tatsächlich 
zum Sammeln dieses Rohstoffs dienten, bleibt man-
gels eindeutiger Belege allerdings offen2051. Denkbar 
wäre auch eine Verwendung als Dachwassersammler.

Insgesamt sind in den Fassgruben 39 Fasshälften 
verbaut worden. Wie A. Hagendorn bereits für die 
Vorlagerzeit aufzeigt, stellt die Verfügbarkeit von Fäs-
sern in Vindonissa kein Problem dar. Dies trifft für die 
Lagerzeit mit rund 6000 Konsumenten erst recht zu, 
waren doch Grosskunden die bevorzugten Abneh-
mer für Lieferungen mit grossvolumigen Gebinden. 
Dazu zählen Fässer mit Fassungsvermögen von 800 l 
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und mehr2052. Welche Waren darin konkret transpor-
tiert wurden – infrage kommen u. a. Wein, Bier, posca 
(Wein-Essig-Gemisch), Mittelmeermakrelen, Oliven 
oder Salz2053 –, muss allerdings offenbleiben.

Wie die Kartierung zeigt ▶ Beilage 23, wurden Fass-
gruben an unterschiedlichen Standorten angelegt. 
Sie sind sowohl im überbauten Bereich als auch im 
Hinterhof und sogar im Bereich des Vorplatzes anzu-
treffen, was sich gut mit den oben dargelegten viel-
seitigen Nutzungsmöglichkeiten dieser Grubenform 
erklären lässt.

5 . 2 .4  L AT R I N E N
Hannes Flück / Erik Martin

Als Latrinen werden hier Gruben mit einer Tiefe 
von mehr als 2 m im Hinterhofbereich bezeichnet, 
deren Verfüllung auf der Grabung als «latrinös» be-
schrieben wurde. In einem Fall, der mittleren Verfül-
lung Sch289 von Grube G14.22, wurde zudem ein 
Koprolith nachgewiesen2054. Alle Gruben zeigten 
zudem Spuren einer runden Verschalung. Von die-
ser blieben infolge Mineralisierung durch die stark 
phosphathaltigen Verfüllungen oft Holzreste erhal-
ten ▶ 1742055. Die Laufrichtung der erhaltenen Fasern 
erlaubt keine Entscheidung, ob es sich um Verklei-
dungen aus Brettern oder aus (geflochtenen) Faschi-
nen handelte2056. Dass für eine Ansprache als Latri-
nen die Auswertung der archäobiologischen Proben 
unabdingbar ist, zeigt exemplarisch Grube G12.29: 
Während die Verfüllung Sch113 auf der Grabung 
als «wenig phosphathaltig» beschrieben wurde, 
zeigt die Zusammensetzung der archäobotanischen 
Probe2057 mit einem Anteil von 93 % mineralisierten 
Resten, davon 95 % essbaren Pflanzen, dass es sich 
eindeutig um Latrinensediment handelt2058. In ein-
zelnen Fällen war der Boden der Gruben innerhalb 
der Verschalung deutlich gerundet, sodass ein wie-
derholtes Ausschöpfen der Latrinen wahrscheinlich 
ist. Wie der Urin2059 war auch das feste Latrinensedi-
ment (stercus) ein begehrter Rohstoff, insbesondere 
in der Landwirtschaft2060. Die als Latrinen identifi-
zierten Gruben reihen sich gut in die von A. Bouet 
zusammengestellten «einfachen Gruben mit Ver-
schalung» ein2061. Zumindest für die Latrine G14.12 
ist durch die unmittelbar benachbarten Gräbchen 
Gn14.12 und Gn14.13 über der Grube mit einiger 
Wahrscheinlichkeit ein Toilettenhäuschen zu rekon-
struieren2062. Wie Funde von Sitzbrettern mit den 
von Steinsitzen bekannten, charakteristischen ovalen 
Aussparungen aus Tasgetium und jüngst Vindolanda 
zeigen, ist zudem von hölzernen Sitzkonstruktionen 
über den Latrinengruben auszugehen2063.

Latrinen finden sich ausschliesslich im Hinterhof-
bereich der Parzellen ▶ Beilage 23 und lehnen sich oft, 
aber nicht immer, an die Parzellengrenzen an. Wie  
V. Jauch in Vitudurum feststellen konnte, verschieben 

sich die Latrinen im Laufe der Zeit auf der Parzelle 
immer weiter nach hinten und halten damit wohl 
einen mehr oder weniger konstanten Abstand zur 
Gebäuderückwand ein, da parallel dazu auch die Ge-
bäudelängen zunehmen2064. Dass sich in Windisch 
Zivilsiedlung West 2006 – 2008 auf den Parzellen 
mit mehreren Latrinen (z. B. Parzelle 14, 18 und 20) 
ebenfalls vergleichbare zeitliche und räumliche Ab-
folgen nachweisen lassen, legen zumindest die Da-
tierungen der Gruben G14.12 und G14.22 nahe (vgl. 
Kap. V.3.4.6). Ob diese Beobachtung in Vindonissa 
allgemeine Gültigkeit besitzt, müssen die Auswer-
tungen der Funde aus den restlichen Gruben klären. 
Ausserdem stellt sich die Frage, ob das Fehlen von 
Latrinen auf einzelnen Parzellen – namentlich den 
Parzellen 8, 10, 16 und 22 – mit einer gemeinsamen 
Nutzung der an die Parzellengrenzen angelehnten 
Latrinen, nicht erkannten (kleineren) Latrinen oder 
aber neuzeitlichen Störungen2065 zu erklären ist.

Im Folgenden soll Grube G14.22 als Beispiel einer 
Latrine der untersuchten Parzellen von Windisch 
Zivilsiedlung West 2006 – 2008 genauer vorgestellt 
werden. Mit einer Tiefe von 2,2 m und einem Durch-
messer von 0,6 m entspricht sie den oben angeführ-
ten baulichen Merkmalen einer Latrine ▶ 126. Zudem 
weisen erhaltene Holzreste auf eine Verschalung aus 
Fässern oder Rutengeflecht hin.

Die unterste Verfüllung Sch287 ist aufgrund ihrer 
braungrauen Färbung und ihrer lehmigen Zusam-
mensetzung als Latrinenverfüllung anzusprechen. 
Die Grube besitzt einen konkaven Boden, was auf 
wiederholtes Ausschöpfen hindeuten könnte. Die ge-
ringe Ausdehnung von Sch287 lässt somit vermuten, 
dass es sich hierbei um einen eigentlichen Bodensatz 
handelt. Die in grosser Zahl vorhandene grossfrag-
mentierte Keramik2066 legt nahe, dass sie wohl direkt 
in der Latrine G14.22 entsorgt wurde. Als Beispiel 
sei hier die komplett erhaltene Schüssel Drag. 29 Ke111 
oder der Krug Ke114 erwähnt. Bei Letzterem könnte es 
sich um ein zur Versäuberung benutztes Gefäss han-
deln, das nach seinem letzten Gebrauch in die Lat-
rine geworfen wurde.

Die Keramikfragmente weisen Phosphatablage-
rungen auf, die für einen direkten Kontakt mit Kot 
und Urin sprechen. Die starke Korrosion der aus der 
Sch287 geborgenen Münzen2067 einer Münzbörse 
lässt sich ebenfalls mit dem Liegen in Latrinensedi-
ment erklären.

Die auf Sch287 folgende Sch288 weist eine ähnli-
che Färbung mit phosphathaltigen Einschlüssen auf 
und ist durch den Fund eines Koprolithen eindeutig 
als Latrinensediment zu interpretieren. Die Kera-
mikfragmente weisen eine stärkere Fragmentierung 
und Verrollung als in Schicht Sch287 auf und spre-
chen für eine teilweise Verfüllung mit zusammenge-
kehrtem Müll. 
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2068 Siehe Kap. V.3.4.5.  2069 Die als Gerbergruben und Urinsam-
melstellen angesprochenen Fassgruben wurden bereits besprochen, 
vgl. Kap. VII.5.2.3.  2070 Ob die mit 2,1 m2 Oberfläche relativ grosse 
Grube G22.3 tatsächlich eine Werkgrube ist, kann nicht abschliessend 
geklärt werden. Die Funde von Schlacken und Hammerschlag spre-
chen dafür.  2071 Vgl. Grabungsdokumentation der Grabung Win-
disch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2) im Archiv der KAAG. | Ver-
gleichsbefunde bei Benguerel u. a. 2014, 38, und Pauli-Gabi u. a. 2002, 
Bd. 2, 45 – 47.  2072 Vgl. Kap. VII.5.2.6.  2073 Vgl. Kap. IV.7.3.3.  
2074 Vgl. Kap. IV.7.3.3.  2075 Dies wäre ohne Unterstützung und 
Zusammenarbeit mit Institutionen und Mitarbeitenden der Universi-
tät Basel und der Kantonsarchäologie Aargau nicht möglich gewesen. 
Deshalb möchte ich mich bei folgenden Personen und Institutionen 
herzlich bedanken: Dem Team der Geoarchäologie, insbesondere 
dipl. phil. Ch. Pümpin und PD Dr. Ph. Rentzel, für die engagierte Be-
treuung und zahlreichen Hilfestellungen und dipl. geol. M. Guélat für 
seine sehr hilfreichen Inputs und Ratschläge. Ausserdem dem Zent-
rum für Mikroskopie der Universität Basel, besonders E. Bieler, für die 
Durchführung der Rasterelektronenmikroskopie, der KAAG für die 
Genehmigung der Untersuchung der Mikromorphologieprobe M8 
und lic. phil. J. Fuchs Käch für das Heraussuchen der Probe und wei-
teren Fundmaterials, dann der Vindonissa-Professur der Universität 
Basel für die Finanzierung der Dünnschliffherstellung. Ein besonderer 
Dank gilt Dr. H. Flück für die sehr enge und angenehme Zusammen-
arbeit und zahlreichen Diskussionen.  2076 U. a. bei Rychener 1988, 
53; Janke/Jauch 2001, 121 – 127, und Zwahlen 1995, 96.  2077 Aus-
führungen zu Methodik und Vorgehen bei geoarchäologischen Unter-
suchungen sind u. a. bei Rentzel 2013, 65 zu finden.  2078 Rentzel 
1998.  2079 R. Fornaro und A. Bärtschi aus Eriswil (BE) sei für die 
Beprobung des Abschreckbeckens und für die zahlreichen Erklärun-
gen zum modernen Schmiedehandwerk gedankt.  2080 Ausführun-
gen zu Methodik und Vorgehen bei der Rasterelektronenmikroskopie 
finden sich hier: https://nanoimaging.unibas.ch/fileadmin/zmb/re-
daktion/home/PDF/ManElektronenmikroskopD.pdf. Die Analyse 
wurde am Swiss Nanoscience Institute durch E. Bieler an den für die 
Dünnschliffproduktion hergestellten Blöckchen durchgeführt. Diese 
mussten dafür zu kleineren (max. 3 cm x 3 cm) Proben zugeschnitten 
werden.  2081 Die stark bioturbierte Sch107 besteht vorwiegend aus 
Al-Material mit wenig Bt-Material. In der Schicht finden sich verein-
zelt Hinweise auf anthropogene Einflüsse, hauptsächlich in Form von 
Mikroholzkohlen. Die im Feld getroffene Annahme, dass es sich bei 
Sch107 um ein vorrömisches Kolluvium handeln könnte, scheint so-
mit plausibel.  2082 Also Bodenhorizonte eines Luvisols aus Aare-
Reuss-Schottern.  2083 Solche «staubigen Einschwemmungen» 
weisen auf infiltriertes Wasser hin, welches die Siltfraktion an den Rän-
dern der Porenräume ablagert. Treten diese «staubigen Einschwem-
mungen» über eine grosse Fläche auf, so deutet dies auf Witterungs-
exposition (Meteorwasser) hin, und der untersuchte Bereich kann mit 
grosser Wahrscheinlichkeit als ein Aussenbereich interpretiert wer-
den.  2084 Freundliche Mitteilung Ph. Rentzel.  

Der oberste Teil der Verfüllung Sch289 ist nur 
schwer optisch von der Deckschicht Sch90 zu tren-
nen. Die stärkere Fragmentierung der Keramik und 
fehlende weitere Latrinenanzeichen sprechen dafür, 
dass es sich dabei um eine Verfüllung handelt, die 
am Ende der Nutzung der Latrine zum Verschliessen 
der Grube eingebracht wurde. Dafür spricht auch die 
grosse Menge an Knochen in Sch289.

Aus Grube G14.22 wurden bisher keine Schlämm-
proben ausgewertet, die Tierknochen wurden jedoch 
einer Bestimmung und einer Tierartenanalyse un-
terzogen2068, wobei in allen Verfüllungen ein hoher 
Anteil an Knochen des fleischreichen Stylopodiums 
und somit die Entsorgung von Speiseresten nachzu-
weisen ist.

Bei Grube G14.22 handelt es sich zweifelsohne 
um eine Latrine, die in ihrer Nutzungszeit mehrmals 
ausgeschöpft wurde, wovon Schicht Sch287 als zu-
rückgebliebener Bodensatz zeugt. Nach ihrer letzten 
Benutzung, woraus die Verfüllung Sch288 resultierte, 
wurde die Latrine nicht mehr ausgeschöpft und mit 
Abfall (Sch289 und Sch290) verfüllt.

5 . 2 . 5  W E R K G R U B E N
Dieser Gruppe werden Gruben zugewiesen, die 

eindeutig mit einem Handwerk zu verbinden sind. 
Dementsprechend beschränkt sich diese Gruppe auf 
Gruben, welche im Kontext des Metallhandwerks zu 
sehen sind (vgl. z. B. ▶ 163), da andere Handwerke 
nur sehr schwer einzig aufgrund des Befundes nach-
zuweisen sind2069. Die Gruben weisen kleine Ober-
flächen um 0,5 m2 und geringe Tiefen von maximal 
40 cm auf2070. Sie sind als Ambossstandorte und Ar-
beitsgruben anzusprechen.

Besonders hervorzuheben ist Grube G8.7. Diese 
wurde aufgrund von Vergleichsbefunden von der 
Ausgräberin R. Gubler als Abschreckgrube ange-
sprochen2071. Wie die Resultate der mikromorpho-
logischen Untersuchung zeigen2072, sind die feinse-
dimentierten Ablagerungen der Nutzungsschicht 
Sch176 allerdings nicht in stehendem Wasser ent-
standen, sodass die Grube vielmehr als Arbeitsgrube 

– möglicherweise zum Sitzen oder Hineinknien für 
den Blasebalgbetätiger – anzusprechen ist2073.

Werkgruben treten ausschliesslich im Frontbe-
reich der Gebäude ▶ Beilage 23 auf, was wohl auf die 
enge Definition zurückzuführen ist. Deutlich zeigt 
sich aber, dass sie meist in Gruppen angelegt wurden. 
Sortiert man die in Kap. IX.6 zusammengestellten 
Gruben nach ihrer absoluten Tiefe, konzentrieren 
sich die Werkgruben wie zu erwarten bei den nied-
rigsten Werten. Am anderen Ende der Skala liegen 
hingegen die Latrinen. Vergleichbare Tiefen errei-
chen nur einige der Materialentnahmegruben, ein-
zelne Kellergruben und einige der «Gruben indet.». 
Für diese tiefen Kellergruben und «Gruben indet.» 

ist eine Ansprache als Latrinen nicht ausgeschlossen, 
allerdings zeigen sie keine Hinweise auf eine entspre-
chende Nutzung. Um dies mit Sicherheit beurteilen 
zu können, ist eine vollständige archäo(bio)logische 
Auswertung aller oder zumindest weiterer exemplari-
scher Gruben notwendig.

5 . 2 . 6  G E O A R C H Ä O L O G I S C H E  U N T E R S U C H U N G  A N 
W E R K G R U B E  G 8.7 I N  D E R  S C H M I E D E W E R K S TAT T  A U F 
PA R Z E L L E  8
Sarah Lo Russo

Im Rahmen einer Seminararbeit am IPNA (Uni-
versität Basel) wurde die in einer Schmiedewerkstatt 
der Parzelle 82074 angelegte Grube G8.7 genauer un-
tersucht2075. Auf der Ausgrabung wurde der in Kap. 
IV.7.3.3 vorgestellte Befund als sogenanntes Tauchbe-
cken bzw. Abschreckgrube angesprochen. Allerdings 
vermerkte Regula Gubler bereits in der Grabungs-



443 vor den toren von vindonissa  VII  PAR ZELLIERUNG, BAUT YPOLOGIE UND PAR ZELLENNUTZUNG  5   H I N T E R H O F N U T Z U N G

dokumentation, dass die Konstruktionsweise der 
Grube G8.7 keinesfalls wasserdicht war. Andererseits 
stützten mehrere gut vergleichbare und ebenfalls als 
Abschreckbecken publizierte Befunde die Interpreta-
tion der Grube G8.7 als Abschreckbecken2076. Die im 
Rahmen der geoarchäologischen Untersuchung2077 
formulierten Fragestellungen bezogen sich in erster 
Linie auf die Konstruktionsweise der Grube G8.7, 
die Entstehung und Ablagerungsbedingung der vor-
römischen Sch107 und der Nutzungsschicht Sch176 
sowie die Charakterisierung der Grubenverfüllung 
Sch177. Aus archäologischer Sicht interessierten 
besonders die Frage nach der Funktion der Grube 
G8.7 und Hinweise darauf, welche Produkte in der 
Schmiede hergestellt wurden. In der vorliegenden 
mikromorphologischen Untersuchung soll das Bil-
dungsmilieu der archäologischen Schichten Sch176 
genauer beschrieben und die Befundinterpretation 
als Abschreckbecken kritisch geprüft werden. Da 
vergleichbare, mikromorphologisch untersuchte 
Befunde fehlen, ja generell geoarchäologische Un-
tersuchungen aus Schmieden oder aus Werkgruben 
im unmittelbaren Umfeld von Schmieden sehr sel-
ten sind2078, wurde zusätzlich ein Abschreckbecken 
einer modern genutzten Schmiede2079 beprobt und 
mit dem untersuchten, archäologischen Befund ver-
glichen.

Um detailliertere Hinweise auf die Produktion 
der Schmiede und die Nutzung der untersuchten 
Werkgrube zu erhalten, wurden nebst der mikromor-
phologischen Probe M8 auch ausgewähltes archäo-
logisches Fundmaterial gesichtet und einzelne Mi-
kroschichten mittels Rasterelektronenmikroskopie 
untersucht2080. 

KO N S T R U K T I O N  D E R  G R U B E
Es stellte sich die Frage, ob die Grube während ih-

rer Nutzung verschalt oder gar abgedichtet war.
Obwohl im archäologischen Befund Hinweise 

auf eine Verschalung der Grube dokumentiert wer-
den konnten (Kap. IV.7.3.3.), fehlen entsprechende 
Indizien in den mikromorphologisch untersuchten 
Schichten. Schwierigkeiten bereitet dabei die Tat-
sache, dass die Grubensohle nicht genau lokalisiert 
werden kann, da die Entstehung der heterogenen 
Schicht Sch713 unklar ist. Diese Schicht liegt über 
dem vorrömischen Kolluvium Sch1072081 und be-
steht aus Material der Al-, Bt- und C-Horizonte2082 
sowie einigen wenigen anthropogenen Zeigern wie 
etwa Metallresten, Aschen, Knochen und Quarz-
körnern mit Hitzeeinwirkung. Bemerkenswert sind 
zudem Sedimentbrocken («Lehmbrocken») mit 
massivem Gefüge, die auf eine Begehung des Sedi-
ments hinweisen. Diese befinden sich aber nicht in 
situ, sondern sind verlagert. Die Entstehung dieser 
Schicht Sch713 ist auf zwei Arten denkbar:

Einerseits könnte es sich um eine ältere Planierung 
oder ein Kolluvium mit grösserem anthropogenem 
Input handeln, angeschnitten, jedoch nicht durch-
schlagen durch die Grube 8.7. In diesem Fall dürfte 
Sch713 der als «verschmutztes Anstehendes» ange-
sprochenen Sch1 entsprechen und wäre ausserhalb 
der Grube G8.7 auch vorhanden. Dafür sprechen 
die Eisen- und Manganausfällungen sowie die «stau-
bigen Einschwemmungen»2083, welche in dieser 
Schicht häufiger als in der Sch107 oder den Nutzungs- 
oder Verfüllschichten der Grube G8.7 vorkommen.

Andererseits könnte sie während des Aushebens 
der Grube entstanden sein, indem an den Schuhen 
anhaftendes Material sowie Reste des Aushubes auf 
der Grubensohle eingebracht und abgelagert wur-
den. So könnten die in Sch713 vorkommenden Me-
tallreste und Holzkohlen aus der durchschlagenden 
Nutzungsschicht Sch174 der in der Vorgängerphase 
hier betriebenen Schmiede stammen. Die «staubi-
gen Einschwemmungen», die in den darüberliegen-
den Nutzungsschichten fehlen, könnten möglicher-
weise auf ein kurzfristiges Offenliegen während des 
(Um-)Baus zu Gebäude 8.2 zurückzuführen sein2084. 
In diesem Fall wäre Sch713 ausserhalb der Grube 
G8.7 nicht vorhanden gewesen.

Ohne eine Vergleichsprobe der Stratigrafie ausser-
halb der Grube lässt sich Sch713 nicht mit Sicherheit 
als UK der Grubennutzungsschichten oder als OK 
der Grubensohle ansprechen. Sowohl an der UK als 
auch an der OK der Sch713 fehlten in der Probe Hin-
weise auf eine Verschalung des Grubenbodens.

N U T Z U N G  D E R  G R U B E
C H A R A K T E R I S I E R U N G  D E R  N U T Z U N G S S C H I C H T E N :  Anhand 

der mikromorphologischen Untersuchung lassen 
sich die während der Ausgrabung als Nutzungs-
schichten Sch176 gedeuteten Ablagerungen grob in 
vier Schichttypen unterteilen: die unterste Schicht 
(Sch176a), die mehrfach vorkommenden, alternie-
renden Schichttypen (Sch176b–i) «hell» (kalkar-
mer Sand) und «dunkel» (sehr grosser Anteil an 
Holzkohle und Hammerschlag) sowie die jüngste 
Schicht (Sch176j), die Merkmale des dunklen und 
hellen Schichttyps aufweist ▶ 391.

Bei Schicht Sch176a handelt es sich um eine sehr 
heterogene Schicht, die aus chaotisch liegenden 
Komponenten der beiden Schichttypen «hell» und 
«dunkel» besteht ▶ 392. In Sch176a finden sich au-
sserdem verlagerte und kompaktierte (begangene) 
Sedimentbrocken, wie sie bereits in Sch713 beob-
achtet werden konnten. Sch176a unterscheidet sich 
von den darüberliegenden Nutzungsschichten aus-
serdem durch eine grössere Porosität und durch die 
Präsenz von Kies.

Den Schichten Sch176b–i gemeinsam sind die sehr 
deutliche Einregelung der Komponenten und ihre 
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geringe Porosität. Ihre Grenzen sind deutlich, ihre 
Ausdehnung ist hingegen sehr unterschiedlich. Ei-
nige Bändchen lassen sich über mehrere Zentimeter 
beobachten, andere wiederum sind nur sehr lokal 
ausgeprägt. 

Die Matrix der «dunklen» Nutzungsschichten 
(Sch176c, Sch176e, Sch176g, Sch176i) besteht gröss-
tenteils aus Quarzsand und Silt. Im Gegensatz zu 
den «hellen» Nutzungsschichten ist das Sediment 
jedoch sehr kalkhaltig. Dieser Schichttyp fällt ganz 
besonders wegen seines sehr grossen Anteils an klein 
fragmentiertem, waagrecht eingeregeltem Hammer-
schlag und Holzkohlen auf ▶ 393. Metallreste, Schla-
cken, Keramik, verbrannte Knochen und andere Ar-
tefakte kommen in den «dunklen» Nutzungsschich-
ten häufiger vor als in den «hellen».

Die hellen Nutzungsschichten (Sch176b, Sch176d, 
Sch176f und Sch176h) bestehen hauptsächlich aus 

Quarzsand und Silt mit geringerem Kalkanteil und 
enthalten nur wenig Hammerschlag und Holzkohle, 
was sie bezeichnenderweise heller erscheinen lässt. Je 
nach Mächtigkeit der Schichten kommen aber auch 
Wandverputz, Hammerschlacke, Hammerschlag 
und Metallfragmente stellenweise relativ häufig vor. 
Sch176h fällt zudem durch einen grösseren Anteil an 
Kies und mehrere Sandsteinfragmente auf.

Mit Sch176j wird die Abfolge mit einem Sedi-
ment abgeschlossen, das sich nicht sicher einem der 
Schichttypen «hell» oder «dunkel» zuordnen lässt. 
Diese Schicht beinhaltet Merkmale beider Schicht-
typen. Die Komponenten sind weiterhin eingeregelt, 
allerdings fehlt eine deutliche Häufung von Ham-
merschlag und Holzkohlen, wie dies für den Schicht-
typ «dunkel» typisch ist. Gegenüber dem «hellen» 
Schichttyp unterscheidet sich Sch176j wiederum 
durch eine kalkhaltigere Matrix. Ferner konnte in 
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Beiger Lehm, Al-, Bt- und C-Material, 30% Porosität, stark bioturbiert, Eierschale, komprimierte Lehmbrocken (Al-Material), 
Wandverputz.

Graue, heterogene Schicht, 25–30% Porosität, sehr viele Mikroholzkohle,
viel Hammerschlag, Metallreste, Holzkohle (teilweise mit Ascherhomboedern), Phosphatausfällungen, Komponenten sind 
eingeregelt, allerdings weisen sie unterschiedliche Einregelungsrichtungen auf.

Beiger, kalkhaltiger, sandiger Lehm, 20–30% Porosität, bioturbiert, Kanal-und Kammergefüge, «staubige Einschwemmungen»,  
keine Einregelung der Komponenten, deutlich weniger Mikroholzkohle, dafür grössere Holzkohlefragmente, einiger 
Hammerschlag, eine Eierschale, grössere Metallreste und darum herum verwitterte Aschen und Phosphate, Knochen, Holz, 
Keramik, silikatische Schlacken von Phytolithen (?), organische Reste, Brandkalk, Koprolithenreste. Brocken begangenen 
Al-Materials. Phosphat- und Eisenausfällungen. 
Grauer, kalkhaltiger, siltiger Lehm, komprimierte, porenlose, kalkfreie Lehmbrocken.
15–20% Porosität, leicht bioturbiert, wenige «staubige Einschwemmungen», 
deutliche Einregelung der Komponenten (= Metallreste, Holzkohlen (teilweise mit Ascherhomboedern), verwitterte Aschen, 
Hammerschlag und verhältnismässig viel Hammerschlacke, Brandkalk, Knochen).

Graubeiger, kalkhaltiger siltig, sandiger Lehm, tonige Brocken, porenlose, kalkfreie Lehmbrocken. Etwa 10% Porosität, meist 
kleinere Poren mit unterschiedlichen Formen und Orientierungen. Mehrere Feinschichtungen, generell weniger Holzkohle und 
Hammerschlag als in Variante Sch176c, e, g, i, Metallreste, verbrannte Keramikfragmente, verbrannter Lehm. 

Beigegrauer, leicht kalkhaltiger, siltiger, sandiger Lehm mit tonigen Bereichen. 15–20% Porosität, ovale, teils waagrecht 
liegende Porenräume. Komponenten (= Holzkohle [teilweise mit Ascherhomboedern], Metallreste, Wandverputz, Hammerschlag 
und -schlacken, Knochen (verbrannt und unverbrannt), Mörtelbrocken sind weniger deutlich eingeregelt als bei Sch176c, e, g, i 
oder Sch176b, d. Phosphatausfällungen. Im unteren Bereich der Schicht vermehrt Feinkies. Korrodiertes Sediment.

Dunkelgrauer, kalkhaltiger Silt, wenig Fein- bis Mittelsand, Bt-Material (Ton, verwitterte Komponenten),10% Porosität, kleine 
ovale Poren, sehr viele feine, deutlich eingeregelte Komponenten, (= Mikroholzkohle, Hammerschlag, Hammerschlacken (selten), 
Metallreste, Knochensplitter (verbrannt und unverbrannt), Brandkalk, kleine Keramikfragmente, Holz, vergangenes, organisches 
Material, Holzasche mit Rhomboedern, Glasschlacken aus Phytolithen),
einige Phosphat-, Eisen- und Manganausfällungen.
Gräulich beiger, horizontal eingeregelter Quarzsand und kalkarmer Silt (Al-Material), kaum Porenräume, gleiche Komponente 
(Holzkohle, Metalle, Hammerschlag etc. pp.) wie in Sch176c, e, g, i aber die Komponenten sind deutlich weniger häu�g. 

Gräulich beige, sandige Schicht, wenig Grobsand bis Feinkies, 30% Porosität, stark bioturbiert, keine Einregelung der 
Komponenten, wenige «staubige Einschwemmungen», viel Mikroholzkohle, Kalksand, tonige In�ltrationen, Holz, verlagertes, 
begangenes Sediment, Eisen- und Manganausfällungen.
 

Gräulich beiger, leicht siltiger, sandiger Lehm, wenig Grobsand und Feinkies, einiges Kies, 30% Porosität, längliche Porenräume, 
Kammergefüge, leichtes Krümelgefüge, bioturbiert, vermehrt «staubige Einschwemmungen», einige Mikroholzkohlen, Asche, 
Metalle, vereinzelt Knochen, Quarzkorn mit Hitzeeinwirkung (über 800°C), kompakte Zonen. Im unteren Bereich Tendenz zur 
waagrechten Einregelung erahnbar. 

Beiger, siltiger Lehm, vereinzelt Grobsand und Feinkies, 20–30% Porosität, Porosität nimmt gegen oben zu, längliche Poren- 
räume, im untern Bereich schwach polyedrisches Gefüge, Kammer/Kanalgefüge, keine Anzeichen für Verdichtung, 
starke Bioturbation (teilweise rezent): verfüllte Regenwurmgänge, Wurzeln, einige «staubige Einschwemmungen», vereinzelt 
Mikroholzkohle, Eisen- und Manganausfällungen.
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Brocken verlager- 
ter Nutzungs- 
schichten, 
Grubenverfüllung

Heterogene 
Grubenverfüllung

Nutzungsschicht

Nutzungsschicht

Nutzungsschicht

Nutzungsschicht

Nutzungsschicht

Nutzungsschicht

Planie oder 
«verschmutztes 
Anstehendes» 
oder Gruben- 
aushub
vorrömisches 
Kolluvium

Interpretation Mikromorphologischer SchichtbeschriebAnschli� Dünnschli�e Schicht

391 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Die geoarchäologisch untersuchte Probe M8: Auf dem Anschliff sind mit Weiss die Positionen der Dünnschliffe eingezeichnet und mit Rot 
die «archäologischen Befundgrenzen». Auf den Dünnschliffen sind mit Rot die mikromorphologisch erkannten Schichtgrenzen eingezeichnet. Die Nutzungsschichten Sch176a-j lassen sich 
grob in hellere Schichttypen (orange-rötliche Kästchen), dunklere Schichttypen (grüne Kästchen) und Mischtypen (braune Kästchen) unterteilen. Schichten, die sich in ihrer Zusammen-
setzung und Genese nicht unterscheiden, sind gemeinsam beschrieben und interpretiert worden.
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2085 Jones 2001, 14.  2086 Allerdings kann nicht restlos ausge-
schlossen werden, dass bei den Untersuchungen durch die Poren der 
Hammerschlacken hindurch das dahinterliegende, silikathaltige Sedi-
ment (Quarzsand) mitgemessen worden war. Um dies auszuschlies-
sen, wäre eine grössere Anzahl Messungen notwendig gewesen.  

dieser Schicht Sch176j mittels Rasterelektronenmi-
kroskopie reines Zinn nachgewiesen werden ▶ 394. 
Da dieses Element in dieser Region nicht natürlich 
vorkommt, könnte das Vorhandensein des Zinns auf 
Buntmetallverarbeitung oder das Verzinnen von Ob-
jekten im Umfeld der Grube hindeuten.

In den Schichten Sch176a–j finden sich nebst 
dem häufigen, plattenförmigen Hammerschlag so-
genannte Hammerschlacken ▶ 395. Diese Hammer-
schlacken werden oftmals auch als «runder Ham-
merschlag» bezeichnet. Sie entstehen beim ersten 
Ausschmieden der Lupe oder beim Feuerschweis-
sen2085. Hammerschlacken und Hammerschlag sind 
zwar beide magnetisch, Hammerschlacken sind je-
doch rund und poröser als Hammerschlag. Bei den 
Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikro-
skop konnte die chemische Zusammensetzung von 
Hammerschlag und Hammerschlacken ermittelt 
werden ▶ 396. Hammerschlag besteht ausschliesslich 
aus Eisen und Sauerstoff, während in den Hammer-
schlacken nebst Eisenoxiden auch Silikat enthalten 
ist. Es ist also wahrscheinlich, dass die runde, poröse 
Gestalt der Hammerschlacken durch eine andere 
chemische Zusammensetzung entsteht2086.

E N T S T E H U N G  D E R  N U T Z U N G S S C H I C H T E N : Die Schicht 
Sch176a unterscheidet sich unter anderem anhand 
der fehlenden Einregelung der Komponenten und 
der Porosität deutlich von den darüberliegenden 
Nutzungsschichten Sch176b–j, wenn auch das regel-
mässige Vorhandensein von Holzkohlen und Ham-
merschlag als gewichtige Gemeinsamkeit angeführt 
werden muss. Sch176a enthält aber auch Komponen-

ten (bspw. verlagertes, begangenes Sediment), die 
in Sch713 vorkommen. Ein solches Gemisch könnte 
bspw. beim Reinigen bzw. erneuten Ausheben der 
Grube G8.7 entstanden sein. Dieses postulierte Rei-
nigen wurde vermutlich nach einer längeren Nutzung 
der Grube notwendig, während deren die Bildung 
der Nutzungsschichten «hell» und «dunkel» zu ei-
ner Sedimentakkumulation und damit der allmähli-
chen Verfüllung der Grube führte. Dabei blieben auf 
der Grubensohle neben Resten der entfernten Nut-
zungsschichten auch Reste der Grubenwandung bzw. 
der damaligen Grubensohle und des umliegenden 
Sediments zurück, die dann die heterogene Schicht 
Sch176a bildeten ▶ 392. Diese lockere, heterogene 
und völlig unsortierte Schicht wurde anschliessend 
erneut durch Nutzungsschichten überdeckt.

Die feinlaminierten Nutzungsschichten Sch176b–j 
unterscheiden sich zwar in ihrer Zusammensetzung, 
jedoch kaum in ihrer Porosität und der Einregelung 
der Komponenten, sodass sie mit grosser Wahr-
scheinlichkeit unter denselben Bedingungen abgela-
gert worden sind. 

Die feinschichtige Bänderung, die deutliche Einre-
gelung und die Kleinteiligkeit der Komponenten lies-
sen makroskopisch eine Ablagerung in stehendem 
Wasser vermuten. Der Befund wurde daher als Ab-
schreckbecken interpretiert. Bei der Untersuchung 
der Dünnschliffe fällt aber auf, dass eine Sortierung 
nach Korngrössen (sogenannte fining upwards cyc-
les, z. B. als Folge von Dekantation), die für im Was-
ser abgelagerte Schichten typisch ist, nicht deutlich 
ausgeprägt ist. In den Nutzungsschichten sind «stau-
bige Einschwemmungen» sehr selten, und Austrock-
nungskrusten fehlen vollständig, sodass eine Ablage-
rung der Schichten im Wasser ausgeschlossen wer-
den kann ▶ 391.

392 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Ausschnitt aus der Schicht Sch176a. 
Chaotische Orientierung der Komponenten (u. a. Hammerschlag und Holzkohle), die ein-
geregelt in den Nutzungsschichten Sch176b-j häufig zu finden sind (ppl).

393 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Deutliche Einregelung der kleinfrag-
mentierten Komponenten (Hammerschlag u. a.) sowie stark ausgepresste Bodenbrocken 
(mit Pfeilen markiert) belegen eine regelmässige Begehung (Sch176b, ppl). 
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2087 Beim Eingiessen der modernen Vergleichsprobe konnte beob-
achtet werden, dass der Hammerschlag durch die Flüssigkeit aufge-
wirbelt wurde und sich nur langsam wieder setzte. Dies führte auch 
dazu, dass ein Teil des Hammerschlags in subhorizontaler Lage fixiert 
wurde. Unklar ist, ob eine horizontale Einregelung aller Komponen-
ten der Vergleichsprobe stattgefunden hätte, wenn die Aushärtung 
des Kunstharzes weniger schnell erfolgt wäre (Freundliche Mitteilung 
M. Lutz).   2088 Freundliche Anmerkung Ph. Rentzel.  2089 Dass 
«Trampling» in geschützten Bereichen zur Bildung von feinen 
Schichten führen kann, zeigen beispielsweise Analysen von Nut-
zungsschichten eines Lehmbodens aus Zug (Ismail-Meyer 2012, 146) 
oder von Gehhorizonten in Grubenhäusern (Wegener 2009, Fig. 6).  
2090 Rentzel 1998, 5.  2091 Für die äusserst hilfreichen Hinweise 
und Anmerkungen zu diesem Thema sei M. Guélat herzlich gedankt.  
2092 Zu den mikroskopisch nachweisbaren Merkmalen für «tramp-
ling» siehe Rentzel/Narten 2000 und Miller 2017.  2093 Jones 2001, 
14.  2094 Gemeinsam mit H. Flück wurden die unrestaurierten Eisen-
funde anhand der Röntgenbilder beurteilt sowie Buntmetallfunde und 
Objekte aus Stein im Original begutachtet.  2095 Inventarnummern 
V.006.2/1993.17, V.006.2/2144.1, V.006.2/2144.2, V.006.2/2144.3.  
2096 Schucany 2006, 133, insbesondere Anm. 265.  2097 Senn-
Luder 1997, Abb. 13.2.  2098 Haberbosch 1938, 61.  2099 Quervain 
1969, 213.

Dies bestätigt auch der Vergleich mit der Probe 
aus einem modernen Abschreckbecken. Die Zusam-
mensetzung der Vergleichsprobe fiel durch einen 
sehr hohen Anteil relativ grossen Hammerschlages 
sowie grösserer Fragmente von Steinkohle auf. Ein 
wesentlicher Unterschied zwischen der modernen 
Vergleichsprobe und dem archäologischen Befund 
stellt ausserdem die Porosität dar. Die Probe aus 
dem modernen Tauchbecken ist nur ansatzweise 
geschichtet2087, während die Nutzungsschichten 
Sch176 aus dem archäologischen Befund deutlich 
geschichtet sind. Schwierig zu beurteilen ist, ob die-
ser Unterschied der Setzung der Schichten über eine 
Zeitspanne von rund 2000 Jahren geschuldet ist2088. 
Wahrscheinlicher scheint jedoch, dass die Fragmen-
tierung und die Einregelung der Komponenten in 

396 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Hammerschlacke (rund) unter dem 
Rasterelektronenmikroskop.

394 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Nachweis von reinem Zinn (Sn) mittels 
Rasterelektronenmikroskopie: Das Zinn ist heller als die Elemente in seiner Umgebung.

395 Windisch -Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Hammerschlag (schwarz, länglich)  
und Hammerschlacken (schwarz, porös und rund) im Dünnschliff (ppl).

397 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Begangener Hammerschlag in  
Sch176c (ppl).
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Schicht Sch176 durch Begehung (Trampling) ent-
standen sind2089.

Als weiterer Vergleich wurde eine mikromorpholo-
gisch untersuchte Grubenverfüllung aus einer römi-
schen Schmiede im heutigen Basel (Bäumleingasse 
14, 1992/20) herangezogen. Die Grube wurde zur 
Entsorgung von Abfall aus dem Schmiedebetrieb 
sowie gelegentlich als Latrine genutzt2090. In den 
Sedimenten finden sich viele Komponenten, die 
auch in den Nutzungsschichten der Grube G8.7 be-
obachtet werden konnten. Konkret handelt es sich 
um Eisenreste, Hammerschlag, Hammerschlacken, 
Knochen, aber auch Wandverputz und Koprolithen. 
In der Schmiedegrube auf dem Münsterhügel konnte 
jedoch keine horizontale Einregelung der Kompo-
nenten festgestellt werden. Der dort beobachtete 
Hammerschlag ist deutlich grossteiliger, ja meist 
unfragmentiert vorhanden. Die auffällig kleine Grö-
sse der Komponenten und ihre häufige Fragmentie-
rung in den Schichten Sch176c, Sch176e, Sch176g 
und Sch176i sind demnach gewichtige Argumente 
für eine regelmässige Begehung derselben ▶ 393 und 
3972091. Eine besonders markante Reduktion der Po-
ren und ausgepresste Bodenbrocken belegen zudem 
Trampling2092 in den Schichten Sch176b, Sch176d, 
Sch176f, Sch176h ▶ 393.

E I N  B L I C K  Ü B E R  D E N  G R U B E N R A N D :  Beide Schichtty-
pen «hell» und «dunkel» wurden offenbar durch 
Begehung überprägt: Gewisse Tätigkeiten wurden 
also in dieser Grube sitzend, kniend oder stehend 
ausgeführt. Die Unterschiede zwischen den Schich-
ten entstanden einzig durch unterschiedliche Materi-
aleinträge in die Grube. Möglicherweise manifestie-
ren sich in den Ablagerungen dieser Werkgrube zwei 
zyklische Arbeitsschritte, die beide ein Begehen der 
hier untersuchten Grube erforderten.

Eine Hypothese zur Ablagerung der «hellen» 
Nutzungsschichten mit viel Quarzsand ist, dass die-
ser Quarzsand als Flussmittel beim Feuerschweissen 
verwendet wurde. Ein Indiz dafür könnten die beob-
achteten Hammerschlacken sein, die u. a. beim Feu-
erschweissen entstehen können2093. Gegen diese Hy-
pothese spricht jedoch, dass die Hammerschlacken 
in den «hellen» Schichten nicht vermehrt vorkom-
men und dass an den Quarzkörnern keine hitzebe-
dingten Schmelzsäume beobachtet werden können.

Zur Ablagerung der «dunklen» Nutzungsschicht 
dürften nicht genauer bestimmbare Schmiedearbei-
ten geführt haben, da der Eintrag an Hammerschlag 
und Holzkohlen in der Nähe von Esse und Amboss 
grundsätzlich gross ist. Informationen zur Art der 
Produktion der Schmiede konnten die mikrosko-
pischen Untersuchungen nur sehr bedingt liefern, 
sodass zur Beantwortung dieser Fragestellung das 
archäologische Fundmaterial und die Schmiede-
schlacken analysiert werden müssten. Der vorgege-

bene zeitliche Rahmen erlaubte keine vollständige 
Sichtung, geschweige denn die komplette Bearbei-
tung des archäologischen Fundmaterials aus der 
Schmiede. Deshalb wurde lediglich das bereits in-
ventarisierte Fundmaterial auf allfällige Produkti-
onsabfälle durchsucht2094. Berücksichtigt wurden 
die Fundkomplexe aus dem Frontraum A des Hauses 
8.2 der Parzelle 8. Das metallene Fundmaterial liess 
keine Rückschlüsse auf die Produktion der Schmiede 
zu, da keine Halbfabrikate oder Werkstücke im ge-
sichteten Fundmaterial vertreten waren.

Die in der Verfüllung der Grube G8.7 entsorgten 
Mühlsteinfragmente2095 wurden aus zwei Gründen 
begutachtet: Mühlsteine sind auch aus anderen römi-
schen Schmieden bekannt und werden als Amboss-
standorte2096 oder Teil des Hitzeschilds der Esse2097 
interpretiert. Ist eine solche Umnutzung auch für die 
Mühlsteinfragmente aus Grube G8.7 nachweisbar? 
Oder könnte der in den Schichten Sch176b, Sch176d, 
Sch176f und Sch176h vorkommende Quarzsand al-
lenfalls von dem als Schleifstein genutzten Mühlstein 
stammen?

Bei der Begutachtung konnten die neun Mühl-
steinfragmente aus der Grubenverfüllung Sch177 
zu einem einzigen, nahezu vollständigen Unterleger 
aus Muschelsandstein zusammengesetzt werden 
▶ 398. Die Komponenten des Muschelsandsteins sind 
schlecht gerundet und können als Quelle für den 
stark verrundeten Quarzsand in den helleren Nut-
zungsschichten ausgeschlossen werden. Sowohl der 
Durchmesser2098 von 45 cm als auch das Rohmate-
rial2099 des Unterlegers sind mit den Halbfabrikaten 
und Abbaunegativen aus dem römischen Steinbruch 
in Würenlos identisch. Der in Würenlos gebrochene 
Mühlstein wurde demnach ins nahe gelegene Vin-
donissa transportiert. Der Unterleger wurde in der 
Schmiede jedoch nicht in seiner Ursprungsform 
verwendet: sondern so umgearbeitet, dass in seiner 
Standfläche (?) eine Vertiefung entstand. Ein Teil 
des Randes wurde wahrscheinlich bewusst entfernt 
und zudem eine ovale Öffnung von 6,5 cm bis 10 cm 
Länge ausgearbeitet. Der Stein weist auf der neuen, 
vertieft eingearbeiteten Fläche deutliche Brand-
schwärzungen auf ▶ 398. Die deutliche Rötung des 
Sandsteines im Bereich der ovalen Öffnung deutet 
auf eine starke Hitzeeinwirkung in diesem Bereich 
hin. Für eine wiederholte Einwirkung von grosser 
Hitze spricht auch die Zersplitterung des Sandsteines 
in mehrere Bruchstücke. Aufgrund dieser Beobach-
tungen wird für den Mühlstein eine sekundäre Nut-
zung als Esse angenommen. Die sekundär eingetiefte 
Oberfläche des Mühlsteins muss nach wenigen Nut-
zungen durch eine dünne holzkohle- und aschehal-
tige Schicht vor der zerstörerischen Hitze geschützt 
worden sein, sodass ein wiederholter Gebrauch des 
umgearbeiteten Unterlegers als Esse möglich war. 
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Die deutliche Hitzerötung im Bereich der ovalen 
Öffnung lässt vermuten, dass in diesem Bereich die 
Sauerstoffzufuhr (Düse) installiert war, wodurch die 
Temperatur in diesem Bereich am höchsten war. 

A U F L A S S U N G  D E R  G R U B E
Mit der archäologischen Schicht Sch177 findet ein 

abrupter Schichtwechsel statt, der im Feld ebenso 
deutlich erkennbar war wie im Anschliff ▶ 391. Diese 
Schicht wird im Folgenden in drei Teile gegliedert 
(Sch177a–c).

Im Dünnschliff fällt als Erstes auf, dass Sch177a 
deutlich stärker bioturbiert und dadurch poröser ist 
als die darunterliegenden Schichten. Sch177a ist he-
terogen und ihre Komponenten sind nicht eingere-
gelt. Zu dem aus den Nutzungsschichten Sch176 be-
kannten Fundspektrum kommen nun noch Eierscha-
len sowie vermehrt Mörtel, silikathaltige Schlacken, 
zersetzte organische Reste, Keramik, verwitterte 

Aschen und mögliche Reste von Koprolithen hinzu.
Auf Schicht Sch177a folgt Sch177b, die sehr stark 

an die Schichten Sch176b–j erinnert. Die Kompo-
nenten von Sch177b wirken zwar ebenfalls einge-
regelt, weisen aber unterschiedliche Ausrichtungen 
auf. Diese Tatsache lässt vermuten, dass es sich da-
bei um verlagertes Material aus der Sch176 handelt. 
Demnach ist Sch177b korrekterweise als eine Kom-
ponente der Sch177a zu sehen. Die Sch177a selbst ist 
als heterogene Grubenverfüllung zu interpretieren.

Die gute Erhaltung der fragilen Komponenten lässt 
vermuten, dass die abgelagerte Schicht Sch177 durch 
die Grubenstruktur vor mechanischen Belastungen 
weitestgehend geschützt war. Ein weiterer wesentli-
cher Unterschied von Sch 177 zu den darunterliegen-
den Nutzungsschichten Sch176 sind die nun wieder 
auftretenden «staubigen Einschwemmungen».

Diese «staubigen Einschwemmungen» und die 
gegen oben hin stark zunehmende Bioturbation, die 

398 Windisch-Bachthalen 2006 – 2007 (V.006.2). Mühlstein aus der Grubenverfüllung Sch177a. Zeichnung sowie Fotografie der Unterseite.  
Die Umarbeitungen und Hitzeeinwirkungen am Stein lassen eine sekundäre Nutzung als Esse vermuten. M. 1:6. 
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in Schicht Sch177c gar in einem ausgeprägten Krü-
melgefüge resultiert, deuten auf eine fehlende Über-
dachung und einen Oberflächenbewuchs während 
der Ablagerung von Sch177 hin. Dies lässt vermuten, 
dass zeitgleich mit dem Verfüllen der Grube G8.7 
auch die Auflassung des Gebäudes 8.2 erfolgte. Ein 
weiteres Argument für die gleichzeitige Auflassung 
der Grube und des gesamten Schmiedebetriebs ist, 
dass der als Esse zweitverwendete Mühlstein eben-
falls in der Grubenverfüllung Sch177 entsorgt wurde. 

S Y N T H E S E
Das archäologische Fundmaterial aus den Nut-

zungsschichten der Grube G8.7 enthält zwar rund 70 
Metallobjekte aus Buntmetall und Eisen, es konnten 
jedoch keine sicheren Halbfabrikate ausgemacht wer-
den. Ebensowenig überwiegt im Fundmaterial eine 
Objektart, die als Produktionsausschuss interpretiert 
werden könnte. Der in grosser Menge vorkommende 
Hammerschlag und die Hammerschlacken belegen 
jedoch eindeutig die Präsenz von eisenverarbeiten-
dem Schmiedehandwerk im Haus 8.2. Dafür spricht 
auch der zu einer Esse umgearbeitete Mühlstein aus 
Verfüllung Sch177. Dass in dem Raum nicht nur Ei-
sen, sondern sehr wahrscheinlich auch Buntmetall 
verarbeitet wurde, belegt der Nachweis von reinem 
Zinn durch die Untersuchungen mittels Rasterelek-
tronenmikroskopie. Dank der mikromorphologi-
schen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass 
es sich bei der hier untersuchten Grube G8.7 nicht 
wie anfänglich vermutet um ein Abschreckbecken 
handelte, sondern dass die feinen Schichtungen 
durch «Trampling» in einem geschützten, also 
überdachten Bereich entstanden sind. Bei der Grube 
dürfte es sich also um eine Werkgrube handeln, in 
der gewisse Tätigkeiten stehend, sitzend oder kniend 
ausgeführt wurden. Worum es sich bei diesen Ar-
beiten handelte, konnte nicht eindeutig geklärt wer-
den. Fest steht, dass dabei dünne Nutzungsschichten 
entstanden sind, die sich in ihrer Zusammensetzung 
leicht unterscheiden. Möglicherweise deuten diese 
unterschiedlichen Ablagerungen auf alternierende 
Arbeitsschritte in der Schmiede hin, wobei es sich 
bei der Ablagerung der «dunklen» Schichten um 
Schmiedetätigkeiten handeln dürfte, während die 
Ursache für die Ablagerung der «helleren», quarz-
reichen und etwas sterileren Schichten unklar bleibt.

Die regelmässige Akkumulation dieser Nutzungs-
schichten führte dazu, dass die Grube wohl (mehr-
mals) von diesen Ablagerungen gereinigt worden 
war. Dafür spricht die Sch176a, die sich aus verlager-
tem Material zusammensetzt, wie es in den in situ 
befindlichen Nutzungsschichten Sch176b–j einge-
regelt beobachtet werden kann. Nach letztmaligem 
Gebrauch wurde die Grube gezielt verfüllt, wobei 
einerseits mit den Nutzungsschichten Sch176b–j 

vergleichbare Schichtbrocken, andererseits aber auch 
weitere Bestandteile (Abfälle) wie Eierschalen oder 
die Fragmente des umgearbeiteten Mühlsteines darin 
entsorgt wurden. Direkte Hinweise auf den Abbruch 
des Hauses 8.2, wie beispielsweise Fachwerklehm, 
konnten in den beprobten Schichten nicht gefunden 
werden. Die im Dünnschliff beobachteten «staubi-
gen Einschwemmungen» und Bioturbationen in der 
Grubenverfüllung lassen allerdings vermuten, dass 
zeitgleich mit der Aufgabe der Grube auch das Ge-
bäude und somit wohl auch die Schmiedetätigkeit 
aufgegeben wurde, sodass die untersuchte Fläche für 
eine gewisse Zeit der Witterung ausgesetzt und dem-
nach nicht überbaut war.
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Im Rahmen dieser Synthese werden die bauliche 
Entwicklung der Häuserzeile nördlich der Strasse 
sowie die verschiedenen Resultate zur Nutzung und 
zu den Bewohnern dieser Gebäude zusammenfas-
send dargestellt ▶ Beilage 16. Soweit möglich werden 
diese Resultate mit der gut bekannten historischen 
Entwicklung des Legionslagers in Beziehung gesetzt. 
Insbesondere gilt es der Frage nach parallelen Ent-
wicklungen nachzugehen, welche als Indiz für eine 
enge Verbindung von Zivilsiedlung und Legionslager 
zu werten wären und damit die eingangs postulierte 
Interpretation als canabae stützen könnten. In einem 
zweiten Schritt werden die einzelnen Siedlungsteile 
der Zivilsiedlung von Vindonissa kurz charakterisiert 
und untereinander verglichen. Abschliessend folgen 
Überlegungen zu der zu Beginn der Arbeit aufgewor-
fenen Frage nach dem Status der Siedlung (canabae 
oder vicus) sowie eine Einordnung dieser Resultate 
in den aktuellen Forschungsstand zu den canabae bei 
Legionslagern und zur Siedlungskammer um Vindo-
nissa.

1  DA S  Q U A R T I E R  A N  D E R  S T R A S S E 
N AC H  AU G U S TA  R AU R I C A  –  
E N T S T E H U N G , S T R U K T U R  U N D  
B E W O H N E R

Hannes Flück / Örni Akeret / Sabine Deschler-Erb / 
Roman Schmidig2100

1 .1  D I E  S I E D L U N G S E N T W I C K L U N G  D E S 
Q U A R T I E R S  I M  Ü B E R G E O R D N E T E N  K O N T E X T  D E S 
S I E D L U N G S K O M P L E X E S  V I N D O N I S S A

1 .1 .1  H O R I Z O N T  I  U N D  I I
Bestimmend für die Entstehung des Quartieres ist 

die aus den Strassen S2 – S9 ff. bestehende Strasse ▶ 17. 
Sie führt vom Westtor des Legionslagers in Richtung 
Engnis bzw. der mit Sicherheit bereits damals exis-
tierenden Aarebrücke im heutigen Städtchen Brugg. 
Strasse und Brücke dürften bereits in der Spätlatène-
zeit existiert haben2101. Der exakte Strassenverlauf 
zwischen Lagertor und Hangkante des Windischer 
Plateaus ist trotz punktueller archäologischer Auf-
schlüsse nicht endgültig gesichert, ebenso wenig 
wie die Konstruktionsweise der Überquerung des 
wohl periodisch wasserführenden Bachlaufes in der 
Senke am Fusse des Plateaus. Unmittelbar nach die-
ser Querung teilt sich die Strasse in Richtung Aven-
ticum bzw. Augusta Raurica. Für Letztere entspricht 
der Strassenverlauf mit Sicherheit dem über Jahr-

VIII 
 SYNTHESE

2100 Die in der Dissertation eingereichte Synthese wurde im Rah-
men einer interdisziplinären Sitzung diskutiert und überarbeitet.  
2101 Zur Strasse vgl. Kap. IV.4.  
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2102 Vgl. Kap. VI.2 und Anm. 1651.  2103 Ein ähnlicher Vorgang 
ist in Carnuntum zu konstatieren, wo Teile der sogenannten Grä-
berstrasse (S32) für die Errichtung eines Hilfstruppenlagers aufge-
lassen wurden. Vgl. Doneus u. a. 2013, 131, 218.   2104 Flück 2012, 
66 f.  2105 Flück 2013b, 76.  2106 Vgl. Kap. IV.4.  2107 Zur Datie-
rung der Phase III.1 vgl. Kap. VI.3.2. | Veränderungen in der Zivil-
siedlung Süd: vgl. Anm. 2104 und 2105.  2108 Benguerel u. a. 2010, 
184 – 187.  2109 Zur Neuvermessung im Kontext des Überganges von 
der älteren HP zur jüngeren HP vgl. Hagendorn u. a. 2003, 170 – 172 
und Benguerel u. a. 2010, 184 f. | Ausführliche Überlegungen zur Ver-
messung in und um ein Legionslager bei Doneus u. a. 2013, 192 – 215. 
Beim derzeitigen Stand der Aufarbeitung sind vergleichbar exakte 
und weitreichende Überlegungen zum Vermessungssystem von Vin-
donissa noch nicht möglich.  2110 So in allen älteren Publikationen 
vorgeschlagen: Wyss 2005b, 57; Baerlocher 2011, 13 – 16; Schucany 
2011, 64 – 66; Baerlocher u. a. 2012, 32 f.  2111 Hagendorn u. a. 2003, 
160 f., 170 – 172, 458 – 462, 466 f., 519 Nr. 224 – 226. | Ausführlich dis-
kutiert mit Verweisen auf einen weiteren, allerdings nicht ganz gesi-
cherten Münzfund des Claudius in Schichten der jüngeren HP in der 
Grabung Windisch-Dorfschulhaus (V.86.3/V.87.3) bei Trumm/Flück 
2013, 230.  2112 Trumm/Flück 2013, 230 f.  2113 Schucany 2011, 
54.  2114 Vgl. Kap. IV.6.2.  2115 Zur Menge und der Verwendung des 
gewonnenen Materials vgl. Schucany 2011, 54.  2116 Schucany 2011, 
64 – 66.  2117 Schucany 2011, 60.  2118 Vgl. Kap. VII.3.  2119 Vgl. 
Kap. VI.3.1.  2120 Vgl. Kap. VI.3.2.  2121 Pauli-Gabi u. a. 2002, Bd. 
1, 95 f.  2122 Nicht ganz ausgeschlossen ist, dass auf den Parzellen 18 
und 20 allenfalls vorhandene Holzkeller den neuzeitlichen Kellern des 
Kohlenhofs (NZ16) zum Opfer gefallen sind.  

hunderte bis Ende des 20. Jh. tradierten Verlauf ▶ 18. 
Die Strasse wird in römischer Zeit siebenmal erneu-
ert. Die Breite der Strasse schwankt dabei zwischen 
4,65 und 8 m. Bei Strasse S5 war zur Stabilisierung 
der seitlichen Grenze je ein Flechtwerkzaun nach-
zuweisen ▶ 21. Die Anlage der römischen Strasse S7 
erfolgte wohl gleichzeitig mit der Anlage der Bauten 
mit Sockel mauern auf den Parzellen 8 – 12. Sie wurde 
in der Folge noch einmal erneuert (S8) und scheint 
danach bis zum Bau der ersten neuzeitlichen Stras - 
se um die Mitte des 18. Jh. kontinuierlich und ohne 
erkennbare umfassende Erneuerung weiter genutzt 
worden zu sein.

Entlang dieser Strasse entsteht spätestens in 
spätaugusteischer Zeit ein Gräberfeld, das sich al-
lerdings innerhalb der Ausgrabungen Windisch «Vi-
sion Mitte» 2006 – 2009 auf den Bereich südlich der 
Strasse beschränkt. Das Gräberfeld dürfte im unter-
suchten Areal im 4. Jahrzehnt n. Chr. aufgehoben 
und sukzessive überbaut worden sein. Aufgrund der 
damit verbundenen sakralrechtlichen Veränderun-
gen2102 ist dies als Indiz für einen durch den Legi-
onskommandanten gesteuerten Vorgang zu werten, 
der wohl mit grossräumigen Umstrukturierungen in 
Verbindung zu bringen ist2103. Ausserhalb des Lagers 
sind für eine solche grossräumige Umwälzung wei-
tere Indizien zu erkennen: So ändert sich die Orien-
tierung der Strasse in der Grabung Windisch-Dorf-
zentrum 2011 – 2012 (V.011.1) um rund 15 – 20°2104, 
und für das Gelände südlich des Legionslagers (Win-
disch-Areal «Linde» 2013 [V.013.2]) sind die Neu-
anlage einer Strasse sowie ein Funktionswechsel und 
eine Änderung der Orientierung der Gebäude fest-
zustellen2105. Der Verlauf der Strasse S2/S3 und der 
Strasse nach Aventicum – zumindest im Bereich der 
Grabungen Windisch «Vision Mitte» 2006 – 2009 – 
blieb hingegen weitgehend unverändert2106.

Alle diese Baumassnahmen und Veränderungen 
datieren in spättiberisch-frühclaudische Zeit2107. Da-
mit können sie, sowohl aufgrund der Datierung als 
auch im Hinblick auf den übergeordneten Kontext, 
als Folge von Veränderungen im Siedlungszentrum 
gesehen werden. In diesem Zeitrahmen erfolgen 
nämlich die Nord- und Westerweiterungen des Le-
gionslagers2108, welche neben einer Neuvermessung 
des Lagerinneren offensichtlich auch zu grösseren 
Neustrukturierungen und wohl auch zu einer Neu-
vermessung des Areals um das Lager herum führ-
ten2109.

Nicht ganz auszuschliessen ist eine Verknüpfung 
dieser Vorgänge mit dem Wechsel von der XIII. zur 
XXI. Legion um 45. n. Chr. und einem Siedlungsbe-
ginn «erst nach Abzug der XIII. Legion»2110. In die-
sem Fall wären aber im Münzniederschlag der Phase 
III.1 zumindest einzelne Prägungen des Claudius zu 
erwarten. So stammen aus der 7. und letzten Holz-

bauperiode der Grabung Windisch-Breite 1996 – 98 
(V.96.8, V.97.1, V.98.1) – welche noch in die Zeit der 
XIII. Legion datiert wird – drei abgegriffene Münzen 
des Claudius2111. Zudem übernahm die XXI. Legion 
bei ihrem Einzug offenbar die Bauten der XIII. Le-
gion und ersetzte sie erst nach und nach, und zwar 
innerhalb der bestehenden Umwehrung des La-
gers2112. Entsprechend sind Auswirkungen auf das 
grossräumige Gefüge um das Legionslager herum 
kaum schlüssig zu erklären, weswegen diese Hypo-
these abzulehnen ist.

Vor, nach und möglicherweise auch während der 
Nutzung des Geländes als Gräberfeld wurde aus-
serdem beidseits der Strasse in grossen amorphen 
Gruben Kies abgebaut ▶ Beilage 2. Dass sich diese Ak-
tivitäten über eine längere Zeit erstreckten, belegt 
die unterschiedliche stratigrafische Einordnung ein-
zelner Gruben: Während einige Gruben (z. B. G10.1, 
G18.3 und G20.1) von der augusteisch-tiberischen 
Strasse S2 oder der tiberischen Strasse S3 überdeckt 
wurden, schneiden andere den spättiberisch-früh-
claudischen Markierungsgraben der Phase II.2 im 
Bereich zwischen den beiden Strassen2113. Hinweise 
auf Humus(?)bildungen an der OK der Verfüllung 
von Grube G22.19 belegen zudem, dass zwischen 
der Verfüllung der Grube und den ersten Baumass-
nahmen einige Zeit verstrichen ist2114. Mit diesen 
Materialentnahmegruben wurden wohl hauptsäch-
lich die sandigen Kiese des C-Horizontes abgebaut. 
Ein grosser Teil davon dürfte direkt für den Bau der 
Strassen S2 und S3 sowie der Strasse nach Aventicum 
verwendet worden sein2115.
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1 .1 . 2  H O R I Z O N T  I I I
Wohl unmittelbar nach der Auflassung des Gräber-

feldes erfolgt in spättiberisch-frühclaudischer Zeit 
die Überbauung des Geländes. Bereits zu Beginn 
von Horizont III ist eine vollständige Parzellierung 
des Geländes anzunehmen. Darauf deuten ein Mar-
kierungsgraben im Dreieck zwischen den beiden 
Strassen nach Augusta Raurica bzw. Aventicum2116, 
die unbebaute Parzelle 10 und die nur zum Teil über-
baute Parzelle 20 hin. Ob diese Parzellierung tatsäch-
lich das gesamte Quartier südlich der Strasse umfasst, 
dessen westlicher Bereich anfänglich möglicher-
weise als Platz genutzt wurde, muss eine zukünftige 
detaillierte Auswertung klären2117.

Im Folgenden soll die bauliche Entwicklung des 
Quartiers während der einzelnen Phasen zusammen-
fassend beschrieben und in Beziehung zur Entwick-
lung des Legionslagers gesetzt werden.

P H A S E  I I I . 1
Nach der Vermessung und Parzellierung des Gelän-

des werden auf allen Parzellen nördlich der Strasse – 
mit Ausnahme von Parzelle 10 – Gebäude errichtet 
▶ Beilage 17. Auf den Parzellen 8, 12, 18 und 20 han-
delt es sich um Streifenhäuser, wobei das Gebäude 
auf Parzelle 20 möglicherweise nicht die gesamte 
Parzellenbreite ausnutzt. Auf Parzelle 16 wird eine 
kleine, wohl nur einräumige Schmiede errichtet ▶ 137, 
während das Gebäude auf Parzelle 14 nicht genau zu 
charakterisieren ist. Obwohl nur das Gebäude auf 
Parzelle 18 mit Sicherheit mit einer porticus ausge-
stattet ist, respektieren alle Gebäude, mit Ausnahme 
der kleinen Schmiede auf Parzelle 16, bereits in die-
ser Phase den Bereich der porticus. Demzufolge muss 
dieser Bereich von Beginn an Teil der Parzellierung 
gewesen sein.

Die Gebäude sind in Pfosten- und, in zwei Fällen, 
in Mischbauweise errichtet. Ausserdem dürften alle 
mit giebelständigen Dächern ausgestattet gewesen 
sein. Die Existenz einer Traufgasse auf den Parzel-
lengrenzen 12/14 bzw. 18/20 ist allerdings nur für 
Letztere mit einiger Wahrscheinlichkeit zu belegen. 
Deutlich aus dem Rahmen fällt Gebäude 22.1 ▶ 387, 
von welchem zwei Flügel erfasst werden konnten. 
Der Grundriss ähnelt den Bauten, die als mansio oder 
hospitium angesprochen werden. Die Errichtung 
der Wände des hinteren Flügels in Pfostengräbchen 
könnte zudem auf eine Beteiligung des Militärs am 
Bau dieses Gebäudes hinweisen, sodass es im Kon-
text des cursus publicus gestanden haben mag2118.

Die Nutzung der Hinterhöfe ist für alle Parzellen 
anzunehmen, kann aber in dieser Phase nur für die 
Parzellen 8, 12 und 14 dank einiger Gruben nachge-
wiesen werden. Nachweisbar sind zudem bei Parzelle 
12 Grenzgräbchen zu Parzelle 14 und möglicherweise 
auch Parzelle 10. Das Fehlen solcher Befunde für die 

anderen Parzellen dürfte eher auf die Erhaltungsbe-
dingungen zurückzuführen sein.

Die lückenhafte Überbauung und die vorwiegend 
in Pfostenbauweise errichteten Gebäude charakteri-
sieren diese Phase als Pionierphase, wie sie zu Beginn 
vieler römischer Siedlungen nachweisbar ist2119. Zu-
mindest auf Parzellen 12 und 14 macht wohl ein Teil-
brand der Gebäude einen Neubau notwendig.

Aufgrund der Keramik- und Münzdatierung ist 
der Beginn dieser Phase in das 4. Jahrzehnt des 
1. Jh. n. Chr. zu setzen. Ein Ende noch vor dem Regie-
rungsantritt von Kaiser Claudius ist zwar aufgrund 
des Fehlens entsprechender Münzen im Münzspie-
gel wahrscheinlich, mit den verfügbaren absoluten 
Datierungsmitteln allerdings nicht sicher zu belegen. 
Der durch die jüngsten Münzen gegebene tpq von 
37 n. Chr. widerspricht dieser Annahme jedenfalls 
nicht2120.

Dass eine so kurze Dauer einer Phase nichts Aus-
sergewöhnliches ist, zeigt die Auswertung des West-
quartiers von Vitudurum. Dort präsentiert sich der 
Bauablauf dank einer Vielzahl dendrochronologi-
scher Daten als dynamischer Prozess, in welchem 
kaum ein Jahr ohne kleinere oder grössere Baumass-
nahme blieb2121. Demnach erfolgt der Übergang zu 
Phase III.2 wohl noch vor dem Abzug der XIII. bzw. 
der Stationierung der XXI. Legion.

P H A S E  I I I . 2
Am Übergang zu Phase III.2 wird auf Parzelle 22 

eine Schmiede eingerichtet, die vielleicht jene auf 
Parzelle 16 ablöst ▶ 207. Sie war allerdings nur zu Be-
ginn der Phase in Betrieb und dürfte im Kontext der 
Baumassnahmen zu sehen sein.

Phase III.2 zeichnet sich durch eine Verdichtung 
innerhalb des Siedlungsperimeters aus, indem alle 
Parzellen mit Streifenhäusern überbaut wurden 
▶ Beilage 18. So auch Parzelle 22, auf der zuvor mögli-
cherweise ein hospitium bzw. eine mansio stand.

Einzelne Gebäude (Gebäude 20.2 und 22.2 sowie 
vielleicht 12.2) wurden auf Schwellbalken errichtet, 
während das Gebäude auf Parzelle 16 noch in Pfos-
tenbautechnik ausgeführt wurde. Alle anderen Strei-
fenhäuser wurden in einer Mischbauweise aus Pfos-
ten- und Schwellbalkenkonstruktion errichtet. Be-
merkenswert sind die beiden in dieser Phase angeleg-
ten Holzkeller auf den Parzellen 20 und 22. Während 
Keller G20.11 am hinteren Ende des Gebäudes lag, 
befand sich Keller G22.4 in der Gebäudefront. Für 
diesen sind auch ein Beschickungsschacht, welcher 
in die porticus hinausgreift, sowie ein Kellerhals auf 
der strassenabgewandten Seite nachzuweisen. Beide 
Holzkeller sind durch neuzeitliche Eingriffe teilweise 
zerstört worden. Sie stellen die einzigen erfassten 
grösseren Keller während der Siedlungsnutzung auf 
dieser Strassenseite dar2122.
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2123 Vgl. Kap. V.5.2.  2124 Ähnlich argumentierten auch Pauli-Gabi 
u. a. 2002, Bd. 1, 102 f.  2125 Vgl. Kap. VII.2.1.  2126 Clerici 1983, 21. |  
Ausführliche Überlegungen dazu auch in Kap. VII.5.2.3.  2127 Vgl. 
Kap. V.3.4.  2128 Vgl. Kap. V.4.3.2. | Ob diese Aussage tatsäch-
lich für alle weiteren entsprechend interpretierten Gruben gilt (vgl. 
Kap. VII.5.2.4), werden zukünftige archäo(bio)logische Untersuchun-
gen zeigen.  2129 Vgl. Kap. V.4.5.2.  2130 Tacitus, historiae IV, 68 
und 70.  2131 Schucany 2015; Trumm/Flück 2013, 233 f.  2132 Vgl. 
Kap. III.2.1.  2133 Trumm/Flück 2013, 234.  2134 Vgl. Kap. V.4.8.2.  

Aufgrund der parietes communes der Gebäude 
16.2/18.2 bzw. 20.2/22.2 ist davon auszugehen, dass 
zumindest diese vier Gebäude traufständig waren. 
Bei den anderen Gebäuden ist dies nicht zu ent-
scheiden. Aufgrund der Portikusböden, welche von 
Parzelle 8 bis Parzelle 22 nachzuweisen waren, ist 
ab dieser Phase von einer durchgehend ausgebauten 
porticus auszugehen, auch wenn nur für die Parzellen 
18 und 20 konkrete Befunde vorhanden sind. Vor der 
porticus verlief im Bereich der Parzellen 16, 18, 20 
und 22 ein holzverschalter Kanal K2 ▶ 20. In welche 
Richtung er das Wasser ableitete, ist nicht mehr eru-
ierbar.

Grössere Gruben – rechteckige Gruben ebenso 
wie Fassgruben – in den mittleren und hinteren Be-
reichen der Streifenhäuser belegen eine vielfältige 
Nutzung der Gebäude. Wie der archäozoologische 
Nachweis von Gerberei zumindest für Parzelle 12 na-
helegt, dienten die Fassgruben auf Parzellen 12 und 
16 eher handwerklichen Zwecken. Hingegen dürften 
die Gruben im mittleren Bereich, wie etwa die recht-
eckige Grube G12.17 ▶ 89 oder die Doppelfassgrube 
G8.9, wohl der Vorratshaltung gedient haben. Die 
archäobotanische Untersuchung konnte für Grube 
G12.17 allerdings ausschliesslich die sekundäre Nut-
zung als Abfallgrube für unterschiedlichste Abfälle 
(Haushaltsabfall, Latrinenmaterial und auch Tier-
mist) nachweisen2123.

Die Gebäude auf den Parzellen 18, 20 und teil-
weise wohl auch dasjenige auf Parzelle 22 fielen ei-
nem Brand zum Opfer und wurden anschliessend 
abgebrochen. Dabei wurden auch beide Holzkeller 
aufgegeben. Wie die mit einem Gegenstempel des 
Claudius versehene Münze Mü542 belegt, erfolgte der 
Brand nach 43 n. Chr. Eine Gleichzeitigkeit mit dem 
Wechsel von der XIII. zur XXI. Legion und damit 
verbunden vielleicht ein Abzug eines Teils der Be-
wohner der Parzellen 4 bis 22 – sowie in der Folge 
umfassende Neu- bzw. Umbauten – wären denkbar.

Dafür spricht etwa, dass bei den Parzellen 20 und 
22 aufgrund der Aufgabe der Holzkeller offenbar ein 
grundlegender Nutzungswechsel stattgefunden hat. 
Für Parzelle 18 ist ebenfalls ein eindeutiger Wechsel 
im Bauplan des Frontbereiches des Gebäudes ▶ 383 zu 
beobachten, was für einen Nutzungswechsel und da-
mit einen Besitzerwechsel sprechen könnte.

Andere Befunde deuten hingegen eine Kontinui-
tät bei den Bewohnern an. So ist für Parzelle 12 auch 
in Phase III.3 das Gerberhandwerk nachzuweisen. 
Ebenso ist auf Parzelle 16 ein Ersatz der Doppel-
fassgrube G16.13 durch Grube G16.12 unmittelbar 
neben ersterer zu beobachten, sodass auch hier mit 
einer Nutzungskontinuität zu rechnen ist. Dasselbe 
gilt für das auf Parzelle 10 nachgewiesene Metall-
handwerk. Auch für Parzelle 8 ist dies anzunehmen, 
allerdings wird dort wohl die Werkstatt vom Fron-

traum in den hinterhofseitigen Teil des Gebäudes 
verlegt. Zudem ist nicht jeder Besitzer- bzw. Pächter-
wechsel zwingend mit einem Wegzug des vormaligen 
infolge des Legionswechsels zu erklären. Vielmehr 
könnten dafür auch ökonomische oder demografi-
sche Gründe – Verarmung bzw. Krankheit oder Tod 

– verantwortlich gewesen sein.
Insgesamt reichen die Indizien nicht aus, um den 

Phasenwechsel mit Sicherheit mit dem Legionswech-
sel um 45. n. Chr. in Verbindung zu bringen. Zudem 
machte zumindest für die Parzellen 18, 20 und 22 ein 
Brand Neubauten notwendig. Deswegen sind Neu-
bauten als Grund für die den Phasenwechsel mar-
kierenden Umbaumassnahmen wahrscheinlicher als 
ein Zusammenhang mit dem Wechsel der Legionen. 
Insgesamt ist eine Datierung in die Zeit zwischen ca. 
45 und 55 n. Chr. anzunehmen.

P H A S E  I I I . 3
Diese Phase ▶ Beilage 19 unterscheidet sich von der 

vorhergehenden darin, dass nun mit Ausnahme von 
Gebäude 8.3 alle Streifenhäuser auf Schwellbalken 
in Ständerbautechnik errichtet wurden ▶ Beilage 16. 
Gebäude 8.3 wurde, vielleicht wegen der geringe-
ren Stabilität der Mischbauweise, bereits vor Ende 
der Phase III.3 durch einen neuen Ständerbau auf 
Schwellbalken ersetzt.

Erstmals wurden auch bei einzelnen Portikuskon-
struktionen Schwellbalken verwendet, wie dies die 
Balkengräbchen Gn16.3 und Gn22.4 auf den Par-
zellen 16 bzw. 22 nahelegen. Ob dies als Beleg für 
eine durch Wandscheiben vollständig oder allenfalls 
teilweise geschlossene porticus gewertet werden darf 
oder einen Hinweis auf ein Mezzaningeschoss bei 
diesen Gebäuden darstellt, kann nicht entschieden 
werden. Wegen des teilweise instabilen Baugrun-
des ist auch denkbar, dass diese Bautechnik gewählt 
wurde, weil sie besser auf Belastungen durch hori-
zontale Zugkräfte reagiert.

Der instabile Baugrund resultiert einerseits aus 
Senkungsprozessen über den teilweise mit organi-
schem Material verfüllten Materialentnahmegruben 
der Horizonte I und II ▶ Beilage 2 und andererseits aus 
den kontinuierlichen Erneuerungen der Gebäude auf 
denselben Fluchten. Dazu kommt die Ausplanierung 
des Bauschuttes bei Erneuerungen vor Ort2124. Bei-
spielhaft ist dies im Bereich der Portikusfront von 
Parzelle 20 zu fassen, wo wegen Senkungen über Ma-
terialentnahmegrube G20.1 einerseits der Kiesbo-
den Sch316 mehrfach erneuert werden musste und 
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andererseits der Portikuspfosten Pf20.2 auffällig tief 
fundamentiert ist ▶ 189.

Zusätzlich zu den in Phase III.2 erwähnten parietes 
communes ist nun auch für die Wand auf der Parzel-
lengrenze 14/16 eine geteilte Nutzung anzunehmen. 
Entsprechend sind alle Gebäude westlich Parzelle 12 
mit traufständigen Dächern zu rekonstruieren. Für 
die Parzellen 8, 10 und 12 ist dies wegen der Störung 
durch die Sockelmauern der Phase III.5 nicht zu ent-
scheiden2125.

Für Parzelle 12 ist eine Vergrösserung der Gerbe-
reiwerkstätte anzunehmen, wird doch die Doppel-
fassgrube G12.25 durch Grube G12.23 ersetzt ▶ 86 
und 91, in die drei Fässer eingelassen waren. Obwohl 
Letztere durch den Brand am Ende der Phase III.4 
zerstört wurden, lieferten weder die archäologischen 
noch die archäobotanischen Fundauswertungen 
zusätzliche Hinweise auf eine allfällige Nutzung als 
Gerbereibottiche. Entsprechend erfolgt die Interpre-
tation aufgrund der archäozoologisch nachgewiese-
nen Abfälle sowie der vergleichbaren, als Gerberbot-
tiche identifizierten Befunde in Vitudurum2126.

Dass die in mehreren Hinterhöfen nachgewiesenen 
bis zu 3 m tiefen Gruben (vgl. z. B. ▶ 120) mit runden 
Verschalungen von ca. 0,8 bis 1 m Durchmesser am 
ehesten als Latrinen anzusprechen sind, zeigten die 
Untersuchung der Keramikensembles aus den Gru-
ben G14.12 und G14.222127 sowie die archäobiologi-
schen Resultate der Grube G12.29 im Hinterhof der 
Parzelle 12. In der untersten Verfüllschicht Sch113 
konnte nämlich eine hohe Konzentration von mi-
neralisierten botanischen Resten festgestellt werden. 
Dabei handelt es sich mehrheitlich um Kulturpflan-
zen wie Rispenhirse, Feige, Kulturapfel, Zwetschge/
Pflaume, Weintraube und Erdbeere. Nach der Auf-
lassung wurde diese Latrine als Abfallgrube für die 
Werkabfälle der Gerberei und Hornverarbeitung ge-
nutzt und eine grosse Menge Knochen – vorwiegend 
von Rindern – darin entsorgt2128.

Die in einzelnen Hinterhöfen (Parzellen 8, 10 und 
14) nachgewiesenen Pfostenbauten können inner-
halb von Horizont III nicht genauer datiert werden. 
Sie sind als Überreste von Remisen oder Ställen zur 
Haltung von Schafen, Ziegen oder Schweinen zu in-
terpretieren. Deren Zucht, und damit die Haltung 
vor Ort, ist durch fötale Knochen archäozoologisch 
nachgewiesen. Auch die Haltung von Geflügel ist an-
zunehmen2129.

Die Phase lässt sich nur allgemein in spätclau-
disch-neronische Zeit datieren, schliesst aber mit Si-
cherheit unmittelbar an Phase III.2 an. Die jüngste 
Münze Mü559, eine Imitation eines Denars des Nero, 
zeigt, dass das Ende frühestens 61 n. Chr. anzuset-
zen ist. Entsprechend ist sie mit der Steinbauperiode 
SP1 im Lager zu parallelisieren und damit der Stati-
onierungszeit der XXI. Legion. Ob das Ende dieser 

Phase mit dem Wechsel der Legionen im Lager um 
69/71 n. Chr. zusammenhängt, ist unklar. Bekannt-
lich war die XXI. Legion am Italienfeldzug des Aulus 
Caecina Alienius zur Unterstützung des Vitellius be-
teiligt. Ob währenddessen Teile der Legion im Legi-
onslager verblieben, ist derzeit unklar. Für wie lange 
die Legion nach dem Sieg Vespasians noch nach Vin-
donissa zurückkehrte, bevor sie kurz darauf an den 
Niederrhein in den Kampf gegen die Bataver zog2130, 
ist ebenso Gegenstand der aktuellen Forschungsdis-
kussion2131. Ohne neue (in)schriftliche Quellen wird 
diese Frage allerdings kaum abschliessend zu klären 
sein.

Dieselbe Frage stellt sich auch für den dem Le-
gionsgefolge zuzurechnenden Teil der Bewohner 
der canabae. Abgesehen vom Tross im engeren 
Sinne, den calones, Marketendern und vielleicht den 
lixae2132, dürfte der grössere Teil der Bewohner nicht 
mit der Legion nach Italien gezogen sein. Dies trifft 
in besonderem Masse auf die lokalen Zuzüger zu, 
dürfte aber vermutlich auch für das Legionsgefolge 
gelten. Auch nach ihrer Rückkehr bzw. ihrem Weiter-
zug an den Niederrhein ist unklar, ob die Endgültig-
keit dieses Abzuges den Soldaten, ihren Angehörigen 
und dem Tross bekannt war. Spätestens als die XXI. 
Legion nach der Niederschlagung des Bataver-Auf-
standes das Lager von Bonna bezog und mit dessen 
Wiederaufbau begann2133, dürfte aber auch für die 
letzten Mitglieder des Legionsgefolges der Moment 
des Nach- bzw. Wegzuges gekommen sein.

Als mögliches Indiz für eine Gleichzeitigkeit des 
Phasenwechsels von Phase III.3 zu III.4 mit dem 
Legionswechsel und dem damit verbundenen Wech-
sel der Bevölkerung sind die deutlichsten Verände-
rungen in den archäozoologische Daten für diesen 
Zeitpunkt zu fassen: Neben einer allgemeinen Ver-
besserung der Fleischqualität, einer grösseren Arten-
diversität und einem Rückgang der Hornnutzung in 
Phase III.4 ist auch eine Veränderung der Gerbtech-
nik festzustellen. Während in den ersten Phasen die 
Rinderhäute noch mitsamt den Schwänzen angelie-
fert wurden, war dies in den späteren Phasen nicht 
mehr der Fall2134.

Hingegen deuten die Baubefunde keinen grundle-
genden Wechsel zwischen der Phase III.3 und III.4 
an, zumal die Gebäudegrundrisse kaum Veränderun-
gen zeigen. Auch sind auf den Parzellen 12 und 14 
keine Neu-, sondern nur Umbauten zu beobachten, 
und auf Parzelle 8 erfolgte der Neubau sogar noch vor 
der Erneuerung des Gehniveaus in der porticus durch 
Kiesboden Sch25, welcher ansonsten den Übergang 
zwischen den beiden Phasen markiert. Hingegen 
werden am Phasenübergang die Strasse S6 sowie der 
seitliche Kanal – K2 bzw. neu K1 – für das Dach- bzw. 
Strassenabwasser erneuert; der neue Kanal K1 wird 
nur noch im Bereich der Parzellen 8 – 14 angelegt.
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2135 Vgl. Kap. VII.2.1.  2136 Vgl. Kap. VI.5.1.  2137 Vgl. Kap. V.3.3.  
2138 Schucany 2011, 60, Abb. 3, Brand in Phase 4.  2139 Vgl. z. B. 
Hochuli u. a. 1998; Holdermann 2009; Hauser 2011.  2140 Vgl. Dis-
kussion in Kap. VI.5.2.2.  2141 Vgl. Kap. VI.6.1.  2142 Vgl. Kap. VI.6.1.  
2143 Vgl. Kap. VII.2.3.  2144 Vgl. Kap. VI.6.2.  2145 Trumm/Flück 
2013, 235 f. Abb. 212 und 213.  2146 K. Strobel plädiert für die Zeit 
von 82 bis 89/90 n. Chr. sogar für eine vollständige Verlegung der 
XI. Legion nach Arae Flaviae. Vgl. Strobel 2010, 78, 107.  2147 Vgl. 
Kap. VI.7. | Zur Datierung des Abzuges der XI. Legion vgl. Trumm/
Flück 2013, 240 – 245.  2148 Trumm/Flück 2013, 240 f.  2149 Peter 
2001, 91 f.  2150 Wyss 2005b, 65 Abb. 3.  2151 Überlegungen zur 
Einwohnerzahl von Vindonissa vgl. Kap. VIII.3.2.  

Aufgrund dieser sich widersprechenden Indizien 
scheint eine Verknüpfung des Phasenwechsels mit 
dem Legionswechsel zwar denkbar, aber letztlich 
nicht eindeutig. Eher dagegen sprechen insbeson-
dere chronologische Indizien. Diese legen eine unge-
fähre Datierung der Phase III.3 in die Zeit zwischen 
50 und 65 n. Chr. nahe.

P H A S E  I I I . 4
Diese Phase kann als Konsolidierungsphase cha-

rakterisiert werden ▶ Beilage 20. Die Unterschiede in 
den Grundrissen der Gebäude zur vorhergehenden 
Phase sind nur gering ▶ 383, in zwei Fällen – Parzellen 
12 und 14 – ist nur von Umbauten auszugehen. Soweit 
erkennbar ist zudem eine Verlängerung der Gebäude 
festzustellen ▶ 354. In einem rückseitigen Raum von 
Gebäude 22.4 ist zudem auch erstmals ein Mörtel-
boden nachweisbar. Bei verschiedenen Gebäuden ist 
schliesslich von Ziegeldächern auszugehen, während 
zuvor die Dachflächen wohl vorwiegend mit Brett-
schindeln oder Stroh gedeckt waren2135.

Umfassend erneuert wird hingegen der Bereich zur 
Strasse hin: Kanal K2 wurde wohl bereits im Laufe 
der letzten Phase aufgegeben; mit Sicherheit wurde 
er durch den Unterbau der Strasse S6 endgültig ver-
füllt. Mit der Erneuerung der Strasse wurde nur noch 
im östlichen Teil vor den Parzellen 8, 10 und 12 Ka-
nal K1 angelegt.

Zusammen mit diesen Baumassnahmen wurde 
auch auf der gesamten untersuchten Länge ein neuer 
Portikusboden Sch25/Sch307 eingebracht (vgl. z. B. 
▶ 48). Sch307 im Bereich der Parzellen 16 – 22 wurde 
mehrfach erneuert und besteht dementsprechend 
aus einem Paket von Kiesschichten und feinen Nut-
zungsschichten; vielleicht ist dies auf Probleme bei 
der Ableitung des Wassers zurückzuführen, da in 
dieser Phase ein Kanal fehlte, der das Dach- und 
Strassenwasser abgeleitet hätte. Im Bereich von 
Kiesboden Sch25 bildete sich hingegen direkt die 
Nutzungsschicht Sch26/Sch107, welche fliessend in 
Planie Sch130 übergeht. Erst darauf wurde erneut ein 
Kiesboden eingebracht, der in der folgenden Phase 
weiterhin als Gehniveau diente.

Die Portikuskonstruktionen waren, soweit sie er-
fasst wurden, ebenfalls meist in Ständerbautechnik 
errichtet. Dies belegt einerseits eine bauliche Einheit 
von Streifenhaus und porticus. Zudem könnte es als 
Hinweis auf Mezzaningeschosse über den porticus 
gedeutet werden. Nicht auszuschliessen ist aber auch, 
dass diese Bautechnik wegen des instabilen Baugrun-
des gewählt wurde.

Während in den Phasen III.1 – 3 die Fronträume 
vorwiegend der Ausübung von Handwerk dienten 
– nachzuweisen waren mehreren Schmieden und 
Gerbereien, dazu kommt eine mögliche holzverar-
beitende Werkstatt –, scheinen in den Fronträumen 

nun vermehrt Handelsaktivitäten ausgeübt worden 
zu sein. So ist der Frontraum A des Gebäudes 12.3 
durch die Präsenz einer Handmühle, einer Feuer-
stelle Fs12.4 und eines Backofens Fs12.7 sowie zahl-
reicher Münzen vielleicht als taberna cauponia zu in-
terpretieren2136.

Am Ende dieser Phase sind auf allen Parzellen 
Brand(schutt)schichten, verkohlte Hölzer oder zu-
mindest Planien mit erhöhtem Brandschuttanteil 
nachweisbar. Diese zeigen, dass ein quartierweiter 
Brand das Ende dieser Phase markierte. Den tpq für 
die Brandkatastrophe liefert eine Münze des Nero 
Mü570 aus den Jahren 66/67 n. Chr. Dass der Brand 
wohl erst in frühflavische Zeit zu setzen ist, legt  
ein Keramikkomplex nahe, der aus der von dieser 
Brandschuttschicht überdeckten Grube G12.102137 
stammt. Anzeichen von Bodenbildung an der OK 
der Planie Sch12 sowie die Gussimitation eines 
71 n. Chr. geprägten Sesterzen des Vespasian Mü573  
aus der Brandschuttplanie Sch531 belegen, dass die 
Aufräumarbeiten und Vorbereitungen für die Phase 
III.5 wohl nicht unmittelbar nach dem Brand in An-
griff genommen wurden und frühestens zu Beginn 
der 70er-Jahre des 1. Jh. n. Chr. erfolgten. Mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit betraf das Feuer auch die 
Gebäude südlich der Strasse, wie eine Brand(schutt)
schicht in vergleichbarer stratigrafischer Lage nahe-
legt2138. Der Brand ist als eines der nicht seltenen 
Schadfeuer anzusprechen, welche Siedlungen, die 
vorwiegend aus Holzgebäuden bestehen, seit dem 
Neolithikum bis in die moderne Zeit bedrohten bzw. 
zerstörten2139. 

Im übergeordneten Kontext ist diese Phase mit der 
Endzeit der Stationierung der XXI. bzw. der Anfangs-
zeit derjenigen der XI. Legion zu parallelisieren. Sie 
schliesst unmittelbar an Phase III.3 an, dürfte also 
frühestens um 60 n. Chr. begonnen haben, während 
sich der Quartierbrand möglicherweise erst nach 
Ankunft der XI. Legion ereignete. Dass der Brand al-
lenfalls in Verbindung mit den Wirren des Vierkaiser-
jahres 69 n. Chr. zu bringen wäre, ist nicht gänzlich 
auszuschliessen, aber eher abzulehnen. Dafür fehlen 
Hinweise wie eine Änderung der Parzellierung oder 
Waffenfunde in der Brandschicht. Auch eine Korrela-
tion zwischen dem Brand und dem Wechsel der Legi-
onen, allenfalls im Sinne eines «heissen Abbruchs» 
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im Zuge einer Erneuerung nach einem (kurzen) 
Siedlungsunterbruch scheint wenig wahrscheinlich. 
Die mit einem Brand verbundene Ressourcenver-
schwendung und die generelle Angst vor Bränden in 
Siedlungen sprechen dagegen2140.

P H A S E  I I I . 5
Nach dem Brand sind Aufräumarbeiten wie die 

Suche nach Metall im Brandschutt zu fassen. Trotz 
Hinweisen auf einen Siedlungsunterbruch dürfte 
dieser nicht lange gedauert haben2141. Im Anschluss 
wurden fast alle Parzellen erneut überbaut ▶ Beilage 21. 
Einzig auf Parzelle 14 wurde neu eine Nebenstrasse 
Sch128 angelegt. Östlich davon wurden die Gebäude 
neu auf Sockelmauern errichtet, während westlich 
davon weiterhin vollständig mit Holz gebaut wurde. 
Auf den Sockelmauern sind aber weiterhin Gebäude 
in Holz-, Holz-Lehm- oder reiner Lehmarchitektur 
zu rekonstruieren. Eine Innengliederung ist – mit 
Ausnahme der Zweiteilungen in einen vorderen und 
einen hinteren Bereich der Parzellen 8 bzw. 12 – bei 
den Steinbauten nicht erhalten. In diesen beiden Par-
zellen wurden auch für die porticus steinerne Punkt-
fundamente erstellt. Diese sind derart massiv, dass 
für die Gebäude 8.5 und 12.4 mit Sicherheit von ei-
nem Mezzaningeschoss über der porticus auszugehen 
ist. Die Fundamente und die parietes communes be-
legen ausserdem eine Traufständigkeit des gesamten 
Gebäudeblocks auf den Parzellen 8, 10 und 122142.

Die Grundrisse der Holzgebäude auf den Parzellen 
16 – 22 sind hingegen nur teilweise erhalten, sodass 
kaum Aussagen möglich sind. Zumindest für Parzelle 
16 und wohl auch für Parzelle 22 ist eine Ansprache 
als sogenannte Werkhallen – erstere mit einem Mör-
telboden – wahrscheinlich2143.

Hinweise auf die Nutzung der Gebäude dieser 
Phase, und damit auf deren Bewohner, fehlen weit-
gehend. Einzig der Mörtelboden im rückwärtigen 
Bereich von Haus 10.3 legt nahe, dass der zugehö-
rige Raum vielleicht der Repräsentation diente. Die 
Unterschiede in der Bautechnik könnten auf Unter-
schiede in den ökonomischen Möglichkeiten der 
Pächter/Besitzer der Parzellen östlich bzw. westlich 
der ehemaligen Parzelle 14 zurückgehen. In den Hin-
terhofbereichen sind keine der ergrabenen Struktu-
ren eindeutig dieser Phase zuzuschlagen.

Im übergeordneten Siedlungskontext fällt diese 
Phase in die Stationierungszeit der XI. Legion. Auf-
grund der geringen Anzahl der stratifizierten Ke-
ramik und Münzen sind eindeutige Aussagen zum 
Ende dieser Phase schwierig2144. Berücksichtigt man 
auch die Keramik aus den Deckschichten Sch131 
und Sch70 im Bereich der Parzellen 8, 10 und 12 so-
wie die Gesamtmünzkurve, zeichnet sich aber deut-
lich ab, dass das Ende der Siedlungsaktivitäten in das 
1. Viertel des 2. Jh. n. Chr. fällt.

Wie die zuletzt von J. Trumm und M. Flück an-
schaulich dargestellte Abfolge der Militärpräsenz für 
das letzte Viertel des 1. Jh. n. Chr. im südwestlichen 
Teil der Provinz Germania Superior zeigt, ist zudem 
nicht mehr für diese gesamte Zeit mit der Anwesen-
heit einer vollständigen Legion sowie Hilfstruppen 
in Vindonissa zu rechnen2145. Zumindest zeitweise 
scheint ein Teil der Legionäre und Auxiliare (auch) 
in Arae Flaviae stationiert gewesen zu sein2146. Ob 
dies Auswirkungen auf das Legionsgefolge und da-
mit die untersuchten Parzellen hatte, ist anhand der 
Befunde – auch aufgrund mangelnder Erhaltung von 
Nutzungs- bzw. Abbruchschichten dieser Phase – 
nicht zu entscheiden. Im Rahmen einer umfassenden 
Auswertung des Fundmaterials wird zu prüfen sein, 
inwiefern und insbesondere ab welchem Zeitpunkt 
der Rückgang der Siedlungsaktivitäten einsetzte.

D A S  E N D E  D E R  S I E D LU N G
Das weitgehende Ausdünnen der Siedlungsakti-

vitäten nördlich der Strasse erfolgte spätestens im 
1. Viertel des 2. Jh. n. Chr., sodass eine Gleichzeitig-
keit mit dem Abzug der XI. Legion aus dem Lager 
denkbar ist2147. Allerdings fällt auf, dass die jüngste 
stratifizierte Münze Mü596 – eine kaum zirkulierte 
zeitgenössische Fälschung eines 106/107 n. Chr. 
geprägten Denar des Trajan – nicht für eine Auflas-
sung unmittelbar um 101 n. Chr. spricht, wie dies die 
jüngsten stratifizierten Münzen für das Lager nahe-
legen2148. Gerade weil mit dem Abzug der Legion 
auch die Versorgung mit neuen Münzen weitgehend 
aussetzte und damit der Münzniederschlag allgemein 
ausdünnte2149, ist die Präsenz dieser Münze eher aus-
sergewöhnlich.

Es ist also davon auszugehen, dass die Siedlungs-
aktivitäten nicht unmittelbar mit dem Abzug der 
Legion endeten. Dafür spricht auch die mittel- und 
ostgallische Sigillata – darunter ein Stück mit einem 
in das ausgehende 2. Jh. n. Chr. datierenden Stempel 
des Cibisus –, welche in den Gruben auf Parzelle 26 
zum Vorschein kam2150.

Diese Weiternutzung ist einerseits damit zu erklä-
ren, dass – wie bereits mehrfach festgehalten – nicht 
die gesamte Bevölkerung der canabae von Vindonissa 
zum Legionsgefolge zu zählen ist. Entsprechend ver-
blieben Bevölkerungsteile auch nach dem Abzug der 
Legion in Vindonissa2151. Andererseits stellt sich auch 
die Frage, inwiefern der Tross und das Legionsgefolge 
überhaupt um 101 n. Chr. mit der Legion mitgezogen 
sind. Zu diesem Abzug und dem Weg der Legion 
an die untere Donau hat sich J. Trumm ausführlich 
Gedanken gemacht. Dabei kommt er zum Schluss, 
dass die Legion vermutlich nicht als geschlossene 
Einheit verschoben wurde, sondern in verschiedenen 
Vexillationen und von mehreren Standorten in der 
Germania Superior aus an den Bestimmungsort ge-
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2152 Fragen zum Tross behandelt er dabei nicht, verwendet den Be-
griff aber für die Marschordnung der Legion. Trumm 2008b; Trumm/
Flück 2013, 242 – 244. | Ausführlich zu den beiden Dakerfeldzü-
gen des Trajan vgl. Strobel 2010, 236 – 301.  2153 Fellmann 2000.  
2154 Trumm/Flück 2013, 240 f.; Trumm 2010b, 50.  2155 Vgl. 
Trumm/Flück 2013, 245 – 248 f.; Trumm 2010b, 50 f. bes. Abb. 9; 
Hartmann 1986, 110 – 116.  2156 Zur Bevölkerungsreduktion nach 
dem Abzug der Legion vgl. Kap. VIII.3.2.  2157 Vgl. Kap. IV.7.4.6.  
2158 Schucany 2011, 61.  2159 Hartmann 1986, 110 – 116; Trumm 
2011b, 17 Abb. 4.  2160 Vgl. Kap. IV.7.3, IV.7.5, IV.7.7, IV.7.8 sowie 
V.4.8.  2161 Vgl. Kap. V.4.8.2.  2162 Vgl. Kap. IV.7.4.3, ▶ 60 sowie fol-
genden Abschnitt zum Schusterhandwerk.  2163 Vgl. Kap. VIII.3.2.  
2164 Vgl. dazu die Modellrechnungen nur für das Legionslager bei 
Deschler-Erb/Akeret 2010, 29 f., Abb. 10 sowie Kap. V.4.8.1.  2165 Vgl. 
zur Versorgung der Gerber mit Häuten van Driel-Murray 2001, 63.  
2166 Vgl. Kap. V.4.5.1.  2167 Vgl. Kap. VII.2.2.  2168 Van Driel-
Murray 2001, 63.  2169 Ausführliche Überlegungen zur Produktion 
und Typochronologie römischer Schuhnägel bei Volken 2011. Das un-
gefähre Gewicht der dort in das 1. Jh. n. Chr. datierten Nägel beträgt 
zwischen 1 und 3 g, sodass für die Schätzung des Eisenbedarfs 2 g/
Nagel angenommen werden.  2170 Vgl. Kap. V.4.8.2.  2171 Schucany 
2011, 68 – 71.  2172 Czysz 2000, 63 – 66; Heising 2000, 97 f. Abb. 4.  
2173 Schmid 2008, 83 – 89 mit Anm. 148 und 150 – 152.  2174 So be-
reits Schucany 2011, 71 mit Anm. 92.  2175 Heising 2000, 98 f. Abb. 5.  
2176 Heising 2007, 221 – 224. | Zur Frage der Leugenzone in Mogon-
tiacum vgl. Kap. VIII.4.1.  

langte. Als neues Standlager diente ihr nach mehre-
ren Zwischenstationen wohl ab 106 n. Chr. – nach 
Abschluss der Dakerkriege Trajans – Durostorum2152. 
Dort verblieb sie bis in die Spätantike2153. Aufgrund 
der Befunde im Lagerareal erfolgte ein planmässiger 
Abbruch der Innenbauten, sodass anzunehmen ist, 
dass dem Kommandanten und wohl auch den Legio-
nären die Endgültigkeit des Abzuges bewusst war2154.

Wann aber das Legionsgefolge nachreiste, ist nicht 
zu entscheiden. Dass – wie bereits beim Abzug der 
XXI. Legion skizziert – die calones, die Marketender 
und vielleicht die lixae mit den unterschiedlichen Ve-
xillationen mitzogen, ist vorstellbar. Hingegen warte-
ten die Angehörigen der Legionäre sowie die vor al-
lem wirtschaftlich abhängigen Personen wie etwa die 
negotiatores, mercatores und Handwerker vielleicht 
ab, bis das (End-)Ziel der Legion feststand. Gut dazu 
passen würde die bereits genannte, zeitgenössische 
Fälschung Mü596, deren Vorlage von 106/107 n. Chr. 
stammt und damit annähernd gleichzeitig datiert 
wie die angenommene Ankunft der XI. Legion in ih-
rem neuen castra hiberna in Durostorum. Eine derar-
tige, unmittelbare Verknüpfung der archäologischen 
Funde und Befunde mit den historischen Ereignissen 
ist im Endeffekt allerdings nicht möglich, da die Be-
wohner der canabae – im Gegensatz zu einer Legion 
– kein einheitliches Gebilde darstellen. Vielmehr 
handelt es sich um eine sehr heterogen zusammen-
gesetzte Bevölkerung mit unterschiedlich starken 
Bindungen zur Legion und individuellen Interessen, 
sodass sie entsprechend differenziert auf die sich 
verändernde Situation reagieren musste und konnte. 
Die Auflassung des untersuchten Siedlungsbereiches 
könnte entsprechend auch im Zuge einer Siedlungs-
konzentration – wie sie sich in der Übernahme des 
Lagerareals durch die Zivilbevölkerung ab der Mitte 
des 2. Jh. n. Chr. abzeichnet2155 – erfolgt sein und da-
mit Bevölkerungsverschiebungen innerhalb der Sied-
lung abbilden. Und schliesslich ist auch mit einem 
teilweisen Wegzug der lokalen Bevölkerung in um-
liegende Zentren zu rechnen, da mit dem Abzug der 
Legion für einen grossen Teil der unterschiedlichen 
Dienstleister die Existenzgrundlage wegbrach2156.

H O R I ZO N T  I V
Die stark durch Bioturbation und spätere Eingriffe 

überprägten Schichten von Horizont IV erlauben 
nur vereinzelt Rückschlüsse auf Aktivitäten nach 
Aufgabe dieses Bereichs der Siedlung ▶ Beilage 22. Für 
die Mauern sind eindeutige Beraubungen ▶ 77 der be-
hauenen Kalkbruchsteine zu beobachten. Während 
für Mauer M18 eine Beraubung bald nach Aufgabe 
der Siedlung wahrscheinlich ist2157, sind die weiteren 
Mauerraubgruben nicht näher zu datieren.

Dass der Siedlungsabbruch auf den Parzellen 
4 – 22 nicht mit dem Ende der Siedlungsnutzung in 

der Zivilsiedlung West und erst recht nicht in ganz 
Vindonissa gleichzusetzen ist, wurde schon mehrfach 
erwähnt. So dürfte Parzelle 26 aufgrund der zahlrei-
chen mittel- und ostgallischen Sigillata bis ans Ende 
des 2. Jh. n. Chr. weiter genutzt worden sein, und zu-
mindest auch die mit Steinkellern ausgestatteten Par-
zellen südlich der Strasse dürften bis ins beginnende 
3. Jh. n. Chr. bewohnt gewesen sein2158. Daneben ist 
spätestens ab Mitte des 2. Jh. n. Chr. eine Konzent-
ration der stark reduzierten Siedlungsaktivitäten auf 
die Bereiche beidseits der ehemaligen via principalis 
des Legionslagers zu erkennen2159.

1 . 2  D I E  Ö K O N O M I S C H E  G R U N D L A G E  D E S 
Q U A R T I E R S  U N D  S E I N E  B E W O H N E R

Die Bewohner der untersuchten Parzellen sind an-
hand der Befunde nur bedingt zu fassen, und auch 
die ausgewerteten Fibeln erlaubten nur allgemeine 
Rückschlüsse auf die Zusammensetzung der Einwoh-
ner des Quartieres. Hingegen sind in einigen Fällen 
Aussagen zum Handwerk und damit zur ökonomi-
schen Grundlage möglich. Die archäobiologischen 
Untersuchungen erlauben ausserdem Aussagen zur 
Ernährung der Bewohner und zum Sozialstatus. Al-
lerdings beschränken sich diese auf die für die Aus-
wertung ausgewählten Parzellen 8 und 12, sodass die 
Resultate mit einer gewissen Vorsicht in Bezug auf 
ihre Repräsentativität zu behandeln sind.

1 . 2 .1  H A N D W E R K E R  F Ü R  D I E  L E G I O N?
Mit Sicherheit kann ein Teil der Bewohner als 

Handwerker und Handwerkerinnen angesprochen 
werden. So können auf den Parzellen 8 und 12 dank 
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der archäozoologischen Untersuchungen eindeutig 
Gerbereien nachgewiesen werden ▶ 399. Aufgrund 
der Konzentration von Fassgruben auf den Parzellen 
16 und 20 ist auch bei diesen Parzellen von einer Nut-
zung durch Gerbereien auszugehen2160. Für Parzelle 
12 ist durch einschlägige Werkabfälle im Knochen-
material ausserdem eine Hornmanufaktur belegt2161.

Anhand von Werkgruben, Hammerschlag und 
Schlacken waren in den Parzellen 8, 10, 16, 18 und 
22 während einer oder mehrerer Bauphasen metall-
verarbeitende Werkstätten – in den meisten Fällen 
Schmieden – nachzuweisen (vgl. z. B. ▶ 163). Neben 
der Interpretation als kurzzeitige Einrichtungen zur 
Herstellung von Baueisen – so etwa für die Schmie-
den der Phase III.1 auf Parzelle 16 oder zu Beginn der 
Phase III.2 auf Parzelle 22 – ist bisher einzig die Her-
stellung von Schuhnägeln zu postulieren2162. Ohne 
eine detaillierte Auswertung der Metallfunde und 
der Schlacken ist die vollständige Produktpalette der 
Schmieden allerdings nicht zu klären. Schliesslich 
kann für Parzelle 20 zumindest in Phase III.1 und 
III.3 eine holzverarbeitende Werkstatt vermutet wer-
den.

Weiter ist anzunehmen, dass die Tiere, deren 
Häute verarbeitet wurden, auch vor Ort geschlach-
tet wurden, zumal bei einer Anzahl zwischen 
8650 und 11 800 Einwohnern2163 ▶ 403 von einem 
beträchtlichen Fleischbedarf auszugehen ist2164. 
Daneben besteht aber auch die Möglichkeit, dass 
getrocknete und/oder gesalzene Häute aus dem 
Umland von Vindonissa angeliefert wurden2165. Kon-
krete Hinweise auf das Metzgerhandwerk waren im 
Befund des ausgewerteten Bereiches nicht festzu-
stellen. Die Auswertung der Tierknochen hat nur für 
Parzelle 8 einige wenige entsprechende Hinweise für 
das Schlachten von Rindern vor Ort erbracht2166.

Denkbar ist ausserdem die Präsenz eines Steinmet-
zes, allerdings wohl eher auf der gegenüberliegenden 
Strassenseite2167. Ebenfalls naheliegend wäre eine 
Schusterei, welche das vor Ort gegerbte Leder zu 
caligae für die Legionäre verarbeitete. Ein Legionär 
hatte Anrecht auf drei Paar caligae pro Jahr, sodass für 
das benachbarte Legionslager ein Bedarf von 18’000 
Paar Schuhen pro Jahr zu veranschlagen ist2168. Die 
dafür benötigten Schuhnägel könnten in den oben 
genannten Schmieden hergestellt worden sein. Bei 
einer Anzahl von ca. 100 – 160 Nägeln/Schuh im 
1. Jh. n. Chr. würde dies 3,6 bis 5,7 Mio. Nägeln pro 
Jahr entsprechen, was einem Verbrauch von 7,2 bis 
11,4 t Eisen entsprechen würde2169. Für die Herstel-
lung dieser Schuhe wären zudem 1500 gegerbte Rin-
derhäute benötigt worden2170.

Die ins 1. Jh. n. Chr. datierenden Töpferöfen im 
Gelände südlich der Strasse nach Aventicum bele-
gen ausserdem die Produktion von Geschirr, insbe-
sondere Gebrauchskeramik sowie TS-Imitation und 
möglicherweise Reibschüsseln2171. Die Töpferöfen 
weisen offenbar keinen direkten Bezug zu den rund 
50 m entfernt gelegenen Streifenhausparzellen zwi-
schen den beiden Strassen auf. Dies legt eine andere 
Organisationsform nahe, als dies in den Töpfereien 
der vici2172 oder etwa in Augusta Raurica2173 zu beob-
achten ist, wo sich die Töpferöfen auf einzelne Strei-
fenhausparzellen bezogen2174.

Vielmehr können aufgrund der Lage am Siedlungs-
rand und der Befundsituation mit einer Werkhalle 
die Töpfereien von Mainz-Bettelpfad als Vergleich 
herangezogen werden. Diese sieht A. Heising zwar 
eindeutig als Werkstätten mit einer manufakturähn-
lichen Produktion, möchte daraus aber – trotz einer 
auffälligen Gleichzeitigkeit der Laufzeit der Töpfe-
reien mit dem Stationierungszeitraum der Legionen 
IV. Macedonica und XVI. Gallica in Mogontiacum – 
keine direkte Kontrolle durch die Legion ableiten2175. 
Töpfereien dieses Organisationstyps (Typ IV) 
konnte A. Heising allerdings nur ausserhalb des von 
ihm für Mogontiacum rekonstruierten Leugenkreises 
fassen2176. Entsprechend muss auch für die hier dis-
kutierten Töpfereien der Bezug zum Legionslager of-

399 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Ausschnitt der Rekonstruktionszeichnung 
zur Streifenhausüberbauung im Bereich der Zivilsiedlung West. In einer nicht überbauten 
Parzelle auf der Südseite der Strasse nach Augusta Raurica ist Rindsleder nach dem Wässern 
zum Trocknen aufgehängt. Im Hintergrund sind die Gebäudefronten der Parzellen 10 und 12 
der Phase III.4 erkennbar.
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2177 Amrein u. a. 2012, A1.0216 – 218; A1.03.04 – 05; A1.05.27 – 30; 
A1.08.2 mit der weiterführenden Literatur.  2178 In diesen wurde 
neben den Ziegeln auch Gebrauchskeramik hergestellt. Vgl. Schaer 
2005. Die in diesem Vorbericht diskutierten Grabungen werden der-
zeit (2017) von S. Jeanloz als Masterarbeit ausgewertet.  2179 Vgl. 
Kap. VI.7.  2180 Amrein u. a. 2012, 127 – 135.  2181 Zur Frage der 
Handwerksbetriebe in/bei den Legionslagern vgl. Hanel 2006. | Für 
Vindonissa siehe etwa Speidel 1996, 72.  2182 Ginella u. a. 1999, 19, 
25. | Auch in Augusta Raurica liegen die Gerbereien nicht am Sied-
lungsrand, vgl. Amrein u. a. 2012, 127 – 135. | Desgleichen konnte O. 
Lang Gewerbe wie Gerberei, Leim- und Hornmanufaktur in Aquincum 
in unmittelbarer Forumsnähe nachweisen, vgl. Láng 2009, 281 – 283.  
2183 Innerhalb des Lagers konnte an verschiedenen Stellen Metall-
verarbeitung nachgewiesen werden. Vgl. z. B. Meyer-Freuler 1998, 
27 – 29 mit einer eindeutigen Schmiedewerkstätte; Trumm/Flück 
2013, 83, 579, 581, 593, allerdings nur in geringem Umfang und nur 
vage als «Metallverarbeitung» angesprochen. | Inschriftlich ist aus-
serdem für Vindonissa auf einem Schreibtäfelchen sowie auf einer 
tabula ansatae mit einer Weihung für Mars (CIL XIII 11504) ein 
Schwertschmied (gladiarius) belegt (Speidel 1996, 72, 164 – 167 Nr. 
34).  2184 Vgl. Kap. VI.5.1.  2185 Vgl. Kap. IV.7.5.5.  2186 Vgl. 
Kap. V.4.5.2.  2187 Vgl. in diesem Zusammenhang etwa Ammann/
Schwarz 2011, bes. 394 – 397 mit Verweisen auf ältere Literatur. | Seit-
her neu erschienen: Petit 2010.  2188 Vgl. Kap. VII.2.3.  2189 Vgl. 
Kap. V.5.3.  2190 Zur sekundären Nutzung eines Mühlsteinunter-
liegers als Esse vgl. Kap. VII.5.2.6.  2191 Vgl. Kap. V.4.8.1 und V.5.3.  
2192 Vgl. Kap. V.6.4.  2193 Vgl. Kap. V.4.3.2 und V.5.3.  2194 Vgl. 
Kap. VII.5.2.3.  2195 Dieser Tierverbiss könnte zudem auch von 
Hunden stammen. Eine Unterscheidung ist nur schwer möglich.  

fenbleiben, wobei es mit Sicherheit als Absatzmarkt 
für die produzierte Ware diente.

Eine Auswertung der Töpfereibefunde der Gra-
bungen Windisch «Vision Mitte» 2006 – 2009, ins-
besondere in Bezug auf deren genaue Laufzeit, unter 
Einbezug der weiteren bekannten Töpferöfen von 
Vindonissa2177 sowie der Legionsziegeleien in Hun-
zenschwil2178, könnte möglicherweise diese Frage 
beantworten.

Insgesamt ist also davon auszugehen, dass ein guter 
Teil der Bewohner der untersuchten Gebäude sein 
Auskommen im Handwerk fand. Wobei anzumer-
ken ist, dass sich Handel und weitere ökonomische 
Aktivitäten kaum im Befund nachweisen lassen. Auf-
grund der ökonomischen Bedeutung des Handwerks 
und der beobachteten Auflassung des Quartiers re-
lativ kurz nach Abzug der Legion2179 ist damit zu 
rechnen, dass die Produktion zwar nicht ausschliess-
lich, aber wohl zu einem grossen Teil für das Militär 
bestimmt war. Dafür spricht etwa die Spezialisierung 
auf die Verarbeitung von Rindsleder. Diese konnte 
bisher in der näheren Umgebung einzig noch in Au-
gusta Raurica nachgewiesen werden2180.

Einschränkend gilt allerdings festzuhalten, dass 
ein Teil der Produktion von Verbrauchsgütern nach-
weislich auch von Angehörigen der Legion und im 
Lager selber hergestellt wurden2181. Für die oben 
besprochenen Handwerkszweige ist für die Gerberei 
eine Lage ausserhalb des Lagers aufgrund der starken 
Geruchsemmissionen zwar naheliegend, allerdings 
konnten auch innerhalb des Lagers (archäozoolo-
gische) Hinweise zumindest für eine Verarbeitung 
von Schaf- bzw. Ziegenleder beigebracht werden2182. 
Bei den Metallverarbeitungswerkstätten könnte eine 
Verlegung ausserhalb des Lagers wegen der Feuerge-
fährlichkeit erfolgt sein2183. Für eine Auslagerung der 
Schuhproduktion in die canabae würden allenfalls 
kürzere Transportwege zwischen den beteiligten 
Handwerkszweigen sprechen.

Weitere Handwerke sind anzunehmen, allerdings 
fehlt derzeit der positive Nachweis durch Funde oder 
Befunde.

1 . 2 . 2  H A N D E L  U N D  V E R K A U F
Daneben ist für die Parzellen 8 und 12 in den Pha-

sen III.3 und III.4 eine Ansprache der Fronträume als 
Orte des Handels allgemein bzw. des Verkaufs von 
Esswaren wahrscheinlich. Entsprechend sind ein-
zelne Bewohner als Wirte oder Händler (negotiatores 
oder mercatores) im weiteren Sinne anzusprechen. 
Denkbar ist auch, dass in diesen Fronträumlichkeiten 
die Produkte des im (Hinter-)Haus tätigen Handwer-
kers – z. B. des Schusters, Gerbers oder Metallhand-
werkers – feilgeboten wurden. Neben der grösseren 
Anzahl der Fundmünzen könnte dafür in Parzelle 8 
die Präsenz von drei Metallgewichten sprechen2184, 

während in Parzelle 12 die möglichen Überreste ei-
nes Backofens sowie die Präsenz einer Handmühle 
für die Verarbeitung und Zubereitung von Esswaren 
sprechen2185. Die Lage der «Küche» mit Backofen 
Fs12.7 und Feuerstelle Fs12.3 im Frontbereich des 
Streifenhauses sowie die Tatsache, dass nur in zwei 
weiteren Gebäuden mögliche Backöfen nachzuwei-
sen waren, sprechen dafür, dass es sich um eine Gar-
küche (taberna cauponia) handeln könnte. Auch die 
archäozoologische Auswertung konstatiert bereits 
für die Phasen III.1 – 3 in diesem Frontbereich ver-
hältnismässig viele Tierknochen. Ausserdem zeich-
net sich ein erhöhter Anteil an Schweineknochen 
ab, was ebenfalls die Zubereitung von Esswaren na-
helegt2186. Für eine gesicherte Aussage wäre eine de-
taillierte Auswertung des entsprechenden Keramik-
ensembles notwendig2187.

1 . 2 . 3  L E B E N  N E B E N  D E M  A R B E I T E N  –  W O H N E N , 
E S S E N  U N D  E N T S O R G E N

Neben Handwerk und Handel, die – wie die Be-
funde zeigen – vorwiegend in den frontseitigen und 
rückwärtigen Räumen stattfanden, dienten die Häu-
ser auch als Wohnräume. Dafür wurde wohl haupt-
sächlich der Mittelteil des Gebäudes genutzt, wie 
dies von den meisten Autoren angenommen wird2188. 
Dazu kommen als mögliche zusätzliche Nutzflächen 
Mezzaningeschosse bzw. eingezogene Zwischen-
decken im Dachstuhl, der insbesondere bei einer 
traufständigen Rekonstruktion der Häuser genügend 
Raum dafür bietet. Der Nachweis für Letztere ist 
nicht zu erbringen. Für Mezzaningeschosse, welche 
über die porticus bis zu deren Front hinausziehen 
sprechen hingegen die massiven Fundamente für die 



461 vor den toren von vindonissa  VIII  SYNTHESE  1   D A S  Q U A R T I E R  –  E N T S T E H U N G ,  S T R U K T U R  U N D  B E W O H N E R

porticus der Phase III.5 auf den Parzellen 8 und 12 
sowie – weniger eindeutig – die auf Schwellbalken 
errichteten Portikusstützen bei einigen der Holzge-
bäude.

Als Hinweis auf die Nahrungszubereitung sind ei-
nerseits die Feuerstellen im Mittelteil zu werten, die 
wohl eher nicht dem Handwerk dienten. Der Nach-
weis von Druschresten in den archäobotanischen 
Untersuchungen zeigt, dass das Getreide für die 
Zubereitung von puls oder Brot in bespelzter Form 
gekauft und wohl mit Handmühlen entspelzt und 
gemahlen wurde2189. Ganze Mühlsteine, aber auch 
Bruchstücke davon, waren verschiedentlich in se-
kundärer Verwendung nachzuweisen z. B. ▶ 37, 66, 114 
und 1542190. Die im Brandschutt Sch12 der Phase III.4 
auf Parzelle 12 gefundenen (Bruch-)Stücke können 
zu einer vollständigen Handmühle ergänzt werden. 
Ob diese wohl in Raum A genutzte Handmühle al-
lerdings nur der privaten Herstellung von Nahrung 
diente oder in einer taberna cauponia verwendet 
wurde, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden.

Die archäobiologischen Untersuchungen zu Par-
zelle 12 zeigen in Bezug auf die Speiseabfälle die für 
die römische Zeit übliche Zusammensetzung der Er-
nährung. Insgesamt deuten sie eher auf einen durch-
schnittlichen sozialen Status hin, wie dies in Streifen-
häusern zu erwarten ist. Ein leichter Qualitätsanstieg 
ist auf Parzelle 12 allerdings für Phase III.4 zu ver-
zeichnen. Dies passt gut zum ökonomischen Erfolg, 
der sich an der Vergrösserung der Gerberei in dieser 
Phase und dem Neubau des Gebäudes auf Sockel-
mauern nach dem Grossbrand ablesen lässt. Zumin-
dest ein Teil der benötigten Nahrungsmittel wurde 
vor Ort produziert. Einerseits mit der nachgewiese-
nen Haltung von Kleinvieh wie Schwein und Schaf/
Ziege, andererseits ist im Hinterhof Gartenbau sowie 
der Anbau von Obst anzunehmen2191.

Der Fund eines Teilskelettes eines Neugeborenen 
aus Parzelle 8 sowie von zwei Neonatenknochen aus 
Parzelle 12 zeigt, dass auch in den canabae, wie in 
vielen anderen römischen Zivilsiedlungen, die Neu-
geborenen nicht auf den Friedhöfen, sondern inner-
halb der Gebäude bestattet wurden2192. Da die Grab-
legung in beiden Fällen im Befund nicht erkannt 
wurde und die Knochen auf Parzelle 12 sogar sekun-
där verlagert sind, können keine konkreten Überle-
gungen dazu angestellt werden. Hingegen belegen 
sie, dass die Streifenhäuser als Wohnsitz der familia 
genutzt wurden und nicht nur als Werkstätten dien-
ten. Nicht auszuschliessen ist, dass es sich dabei um 
Familienangehörige eines Legionärs handelte.

Allfällige weitere Resultate aus der Verteilung der 
Funde müssen zukünftige Untersuchungen erbrin-
gen. Für Gebäude, welche nicht durch einen Brand 
abgegangen sind, ist allerdings vor deren Abbruch 
mit einer planmässigen Räumung und damit nur ge-

ringen Aussagemöglichkeiten in Bezug auf die räum-
liche Verteilung von (Fund-)Objekten zu rechnen. 
Wie die Ergebnisse von verschiedenen bereits durch-
geführten Auswertungen beispielsweise bei Grube 
G12.29 zeigen, erfolgte ein Grossteil der Abfallent-
sorgung in den Hinterhofgruben2193.

In Bezug auf die Infrastruktur für die Wasserver-
sorgung liefern die Befunde keine Hinweise. Sod-
brunnen können ausgeschlossen werden, da der 
Grundwasserspiegel in etwa 20 m Tiefe liegt und 
keiner der römischen Befunde über 3,5 m tief in den 
Boden eingreift. Spuren von (hölzernen) Wasserlei-
tungen – wie Befunde oder Teuchelringe – wurden 
nicht beobachtet. Neben einer Versorgung durch die 
Wasserleitung, welche auch das Lager versorgte, ist 
am ehesten an die knapp 400 m entfernt fliessende 
Aare als Quelle v. a. für Brauchwasser zu denken2194.

Die Präsenz von Tierdung in Grube G12.17 sowie 
die in praktisch allen Botanikproben im Gebäudebe-
reich vertretenen mineralisierten Samen und Früchte 
legen nahe, dass in Parzelle 12 regelhaft phosphat-
haltige Substanzen in den Boden gelangten. Dafür 
sind drei mögliche Quellen auszumachen: Einerseits 
kommt die Gerberei infrage, da zur Entfernung der 
Haare vom Fell Exkremente und Urin verwendet 
wurden. Andererseits sind menschliche Fäkalien als 
Quelle denkbar. Schliesslich könnte es auch ein wei-
terer Hinweis auf die bereits erwähnte Haltung von 
Kleinvieh sein, das zusammen mit den Menschen 
unter demselben Dach lebte. Diese Tiere könnten 
aber auch in den Kleingebäuden in den Hinterhöfen 
der Parzellen gehalten worden sein. Dafür, dass die 
Schweine nicht völlig frei gehalten wurden, könnte 
schliesslich der nur in geringem Masse zu beobach-
tende Tierverbiss an den Tierknochen angeführt 
werden2195. Mit der Zeit zeigt sich aber eine gewisse 
Zunahme dieser Spuren an den Knochen, sodass von 
einer kontinuierlich zunehmenden «Vermüllung» 
des Hinterhofes auszugehen ist.

1 . 2 .4  A N G E H Ö R I G E  D E S  L E G I O N S G E F O L G E S  O D E R 
L O K A L E  B E V Ö L K E R U N G

Zu Beginn der Arbeit wurde dargelegt, dass beim 
derzeitigen Forschungsstand die Gesamtheit der Zi-
vilsiedlungen unmittelbar um das Legionslager von 
Vindonissa als canabae angesprochen werden muss. 
Demnach müsste es sich bei einem Grossteil der Be-
wohner um Angehörige des Trosses und des Legions-
gefolges handeln. Im Folgenden sollen die verschie-
denen Indizien abschliessend gewürdigt werden.

Aus den Befunden sind kaum Hinweise auf die 
Zusammensetzung der Bevölkerung zu ziehen. Die 
angewandte Bautechnik und die Typologie der Ge-
bäude entsprechen dem aus den umliegenden Zi-
vilsiedlungen bekannten Bild. Einzig Gebäude 22.1, 
welches zu einem grossen Teil in Pfostengräbchen 
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2196 Vgl. Kap. VII.3.  2197 Vgl. Kap. V.4.8.4 und VIII.1.1.  
2198 Trumm/Flück 2013, 240 – 244.  2199 Vgl. Kap. V.2.2.8.  
2200 Vgl. Kap. V.4.8.2 und VIII.1.2.1.  2201 Vgl. Kap. III.1.2.3.  
2202 Vgl. z. B. für die Provinzen Raetia (Czysz 2013) oder Britan-
nia (Sommer 2006).  2203 Vgl. Schucany 2011, 68 – 73.  2204 Vgl. 
Lawrence im Druck.  2205 Vgl. Windisch-Hauptgebäude Königsfel-
den 1998 – 1999 (V.98.13), Windisch-Königsfelden (Geophysik) 2010 
(V.010.13) und Windisch-Königsfelden (Geophysik) 2011 (V.011.13). 
Unpublizierte Grabungsdokumentationen im Archiv der KAAG. | 
Kurze Vorberichte in Maier 1998b, 104; Maier 1999, 76; Trumm 
2010a, 86 – 88, Abb. 10, sowie Trumm 2011a, 90 f., Abb. 14.   2206 Vgl. 
Kap. VI.7. | Zum Zeitpunkt des Aussetzens der Siedlungsaktivitä-
ten im südlich der Strasse gelegenen Areal vgl. Schucany 2011, 64.  
2207 Lawrence im Druck.  2208 Trumm 2013b, 55.  2209 Matter/
Auf der Mauer 2011, 42.  2210 So scheinen auch in den canabae von 
Carnuntum die Streifenhäuser die bevorzugte Bauform an der Periphe-
rie der Siedlung gewesen zu sein. Vgl. Doneus u. a. 2013, 80.  2211 Lü-
din 1967, 46 – 48. Zuletzt ausführlich zum Bad vgl. Schwarz/Bellettati 
2009.  2212 Das Bad ist frühestens nach der Ankunft der XXI. Legion 
errichtet worden und wurde spätestens um 300/320 n. Chr. abgebro-
chen. Die mansio lässt sich zurzeit lediglich allgemein in die Kaiserzeit 
datieren. Schwarz/Bellettati 2009, 87 – 94. | O. Lüdin erwähnt holz-
bauzeitliche (?) Schichten unter dem Steinbau, die aus Zeitgründen 
aber nicht untersucht werden konnten (Lüdin 1967, 46).  2213 Hin-
termann 2000, 19; Lüdin 1961/62, 50. Ausführlich dazu Lawrence im 
Druck.  2214 Maier 1993, 61 f.  2215 So bereits Ettlinger 1978, 18 – 21 
mit Verweisen auf die ältere Literatur. Ihr folgend: Hintermann 2000, 
17 – 18 und Trumm 2011b, 5.  2216 Ettlinger 1978, 17 f.  2217 Auf eine 
Fähre in Unterwindisch verweist bereits Heuberger 1914, 175 unter 
Verweis auf S. Koprio «Windisch zur Zeit des Mittelalters 400 – 1528, 
unter Berücksichtigung der Geschichte des Eigenamtes», Brugg 1911 
(non vidi).  2218 So Hintermann 2000, 17.  

errichtet wurde, belegt eine gewisse Nähe zum Mili-
tär. Dies könnte mit seiner Deutung als mansio oder 
hospitium in Zusammenhang stehen2196. Während 
der Beginn der Siedlungsnutzung mit dem Wechsel 
zur jüngeren HP 2 im Legionslager in Verbindung 
zu bringen ist, sind alle weiteren Phasenübergänge 
nur bedingt mit der chronologischen Entwicklung 
des Lagers zu parallelisieren. Nach Aussage der ar-
chäozoologischen Untersuchungen zeigen sich beim 
Übergang von Phase III.3 zu III.4 markante Verän-
derungen, welche im Kontext des Wechsels von der 
XXI. zur XI. Legion zu sehen sein könnten2197. Auf-
grund der Datierung könnte hingegen der Übergang 
von Phase III.4 zu III.5 mit dem eben genannten 
Legionswechsel gleichzusetzen sein. In beiden Fäl-
len kann diese Verknüpfung aber letztlich nicht mit 
endgültiger Sicherheit erfolgen. Die Auflassung wohl 
aller untersuchten Parzellen bald nach dem Abzug 
der XI. Legion könnte hingegen dafür sprechen, dass 
deren Bewohner – namentlich auch die Handwerker, 
welche sich auf Güter zur Versorgung der Legion 
spezialisiert hatten – mit dieser mitgezogen sind. Als 
Grund für die Auflassung wäre aber auch die Kon-
zentration der Siedlung im Bereich des vormaligen 
Legionslagers infolge des Bevölkerungseinbruchs 
denkbar, welche allerdings nach derzeitigem Stand 
der Forschung erst ab der Mitte des 2. Jh. n. Chr. ein-
setzt2198.

Als repräsentative Fundgruppe wurden die Fibeln 
analysiert. Das Gesamtbild des Ensembles fügt sich 
weitgehend in die zum Vergleich herangezogenen 
Spektren der umliegenden Zivilsiedlungen sowie in 
das Gesamtspektrum des südlichen Teils der Germa-
nia Superior ein ▶ 236 und 252. Im Vergleich deutlich 
häufiger vertreten sind allerdings die Aucissafibeln. 
Ob dies aber auf die Herkunft der Bewohner aus dem 
ursprünglichen Verbreitungsgebiet der Aucissafibeln 
im Mittelmeerraum zurückzuführen oder mit der 
hohen Verfügbarkeit dieses Fibeltyps in Vindonissa 
zu erklären ist – im Lagerareal sind 37% der Fibeln 
diesem Typ zuzuweisen –, kann nicht entschieden 
werden. Nur leicht übervertreten sind die Knick- 
und Augenfibeln – Fibeltypen, die vorwiegend am 
Niederrhein verbreitet sind, dem vormaligen Stati-
onierungsgebiet der XXI. Legion. Schliesslich schei-
nen auch die kräftig profilierten Fibeln Riha 2.9/3.1 
leicht häufiger zu sein. Dies könnte auf das vorherige 
Stationierungsgebiet der XI. Legion in Burnum ver-
weisen oder auf die unmittelbare Nachbarschaft zur 
Provinz Raetia zurückzuführen sein, wo dieser Fibel-
typ sehr häufig auftritt2199.

Das auf Parzelle 12 produzierte Rindsleder wurde 
wegen seiner grösseren Dicke im Vergleich zu ande-
ren Lederarten in römischer Zeit vor allem zur Her-
stellung von Schuhsohlen verwendet, an denen das 
Legionslager einen grossen Bedarf hatte2200. Ent-

sprechend ist der Handwerksbetrieb auf Parzelle 12 
als Zulieferer des Legionslagers zu werten. Die ar-
chäozoologische Auswertung von Parzelle 8 durch 
R. Schmidig zeigt hingegen eher die Produktion von 
Lammfellen, deren Hauptabnehmer nicht notwen-
digerweise die Soldaten waren. Dementsprechend 
kann vom Befund auf Parzelle 12 nicht auf die Ge-
samtheit der Zivilsiedlung West geschlossen werden. 
Allerdings deutet die Kontinuität der Gerbereiwerk-
statt auf Parzelle 12, trotz eines möglichen Wechsels 
der Bewohner von Phase III.3 zu III.4, auf eine über-
geordnete Planung hin, wie sie für die canabae legio-
nis angenommen wird.

Zusammenfassend, können einige Indizien beige-
bracht werden, die dafür sprechen, dass die Bewoh-
ner der Parzellen 4 bis 22 wohl zumindest teilweise 
Angehörige des Trosses bzw. des Legionsgefolges 
waren und die untersuchten Parzellen deswegen mit 
grosser Wahrscheinlichkeit als Teil der canabae legi-
onis zu identifizieren sind. Für ein abschliessendes 
Fazit wäre allerdings eine Auswertung des südlich 
der Strasse nach Augusta Raurica liegenden Areals 
notwendig.
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2  V E R G L E I C H  D E R  R E S U LTAT E  
M I T  D E N  A N D E R E N  S I E D LU N G S T E I L E N 
D E R  C A N A B A E  V O N  V I N D O N I S S A

Hannes Flück

Im vorherigen Kapitel wurde das nördlich der Strasse 
nach Augusta Raurica liegende Quartier zusammen-
fassend dargestellt. Ziel des folgenden Abschnittes ist 
es, dieses Resultat – ergänzt um die weiteren Kennt-
nisse zur Zivilsiedlung West – mit den beiden ande-
ren forschungsgeschichtlich unterschiedenen Teilen 
der canabae zu vergleichen2201. Dazu werden die wei-
teren Kenntnisse zur Zivilsiedlung West sowie dieje-
nigen zu den Zivilsiedlungen Ost und Süd – soweit 
dies beim derzeitigen Auswertungsstand möglich ist 

– zusammengetragen, um diese miteinander verglei-
chen zu können.

2 .1  Z I V I L S I E D L U N G  W E S T

Die im vorherigen Kapitel besprochenen Parzellen 
bilden zusammen mit dem südlich der Strasse nach 
Augusta Raurica liegenden Areal ein klassisches Strei-
fenhausquartier, wie sie gut aus kleinstädtischen Zi-
vilsiedlungen und Kastellvici bekannt sind2202. Dazu 
kommen am Fuss des Windischer Plateaus südlich 
dieses Quartiers ein Töpfereibezirk2203 sowie im 
Übergangsbereich zur Zivilsiedlung Süd die Gross-
bauten campus und Amphitheater. An der Ausfall-
strasse nach Westen, in Richtung Aventicum, liegt 
zudem ein gallorömischer Tempelbezirk2204. Das 
unmittelbar der Lagerumwehrung vorgelagerte Ge-
lände ist bis heute – aufgrund seiner Lage im Bereich 
des denkmalgeschützten Parks der Klinik Königs-
felden – nur durch punktuelle Aufschlüsse aus Lei-
tungsgräben sowie geophysikalischen Prospektionen 
bekannt2205. Letztere legen nahe, dass in diesem Be-
reich keine Steinbauten zu erwarten sind. Die spär-
lichen Kenntnisse der Befunde belegen aber eine 
teilweise Überbauung mit Holzbauten, wobei Aus-
dehnung, Bautypologie der Gebäude und Datierung 
dieser Überbauung nicht zu erschliessen sind.

Der dank der Grabungen Windisch «Vision Mitte» 
2006 – 2009 gut bekannte Bereich der Zivilsiedlung 
West wird durch die Verzweigung der Strassen nach 
Augusta Raurica und Aventicum gegliedert ▶ Beilage 24. 
Während die Parzellen nördlich der Strasse nach 
Augusta Raurica – möglicherweise mit Ausnahme 
der Parzelle 26 – offenbar bald nach Abzug der XI. 
Legion aufgegeben wurden, dürften zumindest die 
mit Steinkellern ausgestatteten Parzellen zwischen 
den beiden Strassen bis in das frühe 3. Jh. n. Chr. 
genutzt worden sein2206. Eine längere Benutzung 

zeichnet sich auch – wenig überraschend – beim 
Tempelbezirk ab, welcher bis in die Spätantike auf-
gesucht wurde2207. Die Grossbauten erfahren eben-
falls unterschiedliche Schicksale. Während der cam-
pus offensichtlich bereits zu Beginn des 2. Jh. n. Chr. 
abgerissen wurde2208, wird das Amphitheater wahr-
scheinlich weiter genutzt2209.

Einschränkend ist schliesslich mit Blick auf die 
Lage der verschiedenen Grabungen festzuhalten, 
dass neben den Grossbauten vor allem die periphe-
ren Bereiche dieses Siedlungsteiles bekannt sind, 
sodass unklar ist, wie repräsentativ die bekannten 
Daten sind und ob dadurch die Siedlungsgenese und 
der Gesamtcharakter adäquat abgebildet werden2210.

2 . 2  Z I V I L S I E D L U N G  O S T

Dieser Siedlungsteil zerfällt topografisch in zwei 
Terrassen ▶ 400. Auf dem direkt vor dem Osttor des 
Legionslagers liegenden sogenannten Windischer 
Sporn konnten bisher ein Badekomplex sowie ein 
als mansio gedeutetes Gebäude mit Innenhof nach-
gewiesen werden2211. Von beiden sind nur Stein-
bauphasen bekannt, die in die römische Kaiserzeit 
datiert werden können2212. Unterhalb des Sporns, 
im Hangbereich, liegt ein Kultort mit Weihungen an 
Apollo und die Nymphen. Sie datieren sicher später 
als das 1. Jh. n. Chr.2213. Daneben wurden in diesem 
Bereich die Überreste eines öffentlichen Gebäudes 
erfasst, dessen genaue Funktion – macellum, Forum 
(?) – bisher unbestimmt ist2214.

Rund 25 m tiefer liegt die Niederterrasse, auf wel-
cher sich das heutige Unterwindisch ausdehnt. In 
dessen Bereich sind vor allem repräsentative Stein-
baubefunde bekannt, welche bis heute nicht im 
Detail ausgewertet sind. Sie weisen aber eindeutig 
gehobene Ausstattungsdetails wie hypokaustierte 
Räume, Mosaikböden, Stuck oder Wandmalereien 
auf. Sie sind am ehesten als zur Reuss hin orientierte 
Wohngebäude für finanzkräftige Einwohner anzu-
sprechen2215. Holzbaubefunde konnten darunter 
nicht nachgewiesen werden. E. Ettlinger datiert den 
Siedlungsbeginn mit guten Gründen in die Mitte des 
1. Jh. n. Chr.2216. Ältere Funde werden zwar erwähnt, 
aber nicht im Kontext einer Besiedlung, sondern nur 
als Spuren einer Begehung zu einer Fährverbindung 
gesehen2217. Als Ende der örtlichen Siedlungsaktivi-
täten wird das frühe 2. Jh. n. Chr. angenommen. Die 
relativ späte Anfangsdatierung könnte allerdings 
auch durch die damals übliche Gleichsetzung von 
Steinbauten mit der Zeit der XXI. Legion bedingt 
sein2218.

Ob für das 1. Jh. n. Chr. tatsächlich eine Fährver-
bindung in Unterwindisch anzunehmen ist, bleibt of-
fen, da diese Annahme vor allem auf dem Verlauf der 
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2219 Ausführlich dazu Baumann 1983, 300 – 306: Die Fähre in Un-
terwindisch wird 1273 erstmals urkundlich erwähnt. 1528 wurde sie, 
wohl wegen der Einrichtung einer Seilfähre, weiter südlich an den heu-
tigen Standort der Brücke über die Reuss verlegt. | In der neuesten Re-
konstruktion (Trumm 2015, Abb. 7 und Beilage 2) wird an der entspre-
chenden Stelle eine Holzbrücke postuliert.  2220 So zuletzt Trumm 
2015, Abb. 7.   2221 Stellvertretend Hartmann 1986, 95.  2222 Ent-
sprechend musste auch für die Bahnlinie, welche den Fluss heute an 
der entsprechenden Stelle überquert, ein rund 7 m hoher Damm auf-
geschüttet werden sowie auf der Gebenstorfer Seite ein Einschnitt ins 
Gelände vorgenommen werden.  2223 Baumann 1983, 300; Flück 
2013a, 49.   2224 Im neuen Lagermodell (Stand 2010) wurde an 
der entsprechenden Stelle eine Brücke eingesetzt. Vgl. Flück/Trumm 
2013, 59 – 62. Abgebildet bei Flück 2013a, 46 Abb. 3. | J. Trumm äu-
ssert sich vorsichtiger und vermutet für die gesamte römische Zeit 
zumindest eine Fähre Trumm 2011b, 11, Abb. 3, 4 und 5; zuletzt re-
konstruierte er eine Brücke in Unterwindisch, vgl. Anm. 2219. | All - 
gemein zur Frage von Fähren und Brücken in römischer Zeit vgl. 
Kappesser 2012, 52 – 59 mit weiterführender Literatur.  2225 Zum 
(Fluss-)Hafen vgl. Kap. III.1.2.3 und Anm. 133.  2226 Zur Interpreta-
tion von Gebäuden als mansiones vgl. Kap. VII.3 mit weiterführender 
Literatur in den Anm. 1977 bis 1979.  2227 Allerdings beschränken 
sich die Publikationen auf kurze Vorberichte, teilweise sind lediglich 
Pläne vorgelegt. Zusammengestellt bei Hintermann 2000, 19 – 22.   
2228 Flück 2013b, 72 – 76 sowie Abb. 7.  2229 Trumm 2011a, 86 f.  

modernen Strasse sowie der hochmittelalterlichen 
Lage der Fähre fusst2219. Der Verlauf der römischen 
Strasse in Unterwindisch ist hingegen bis heute 
nicht geklärt. Neben der Annahme, dass sie unter der 
modernen Dorf- und Ländestrasse liegt, also nach 
rechts in Richtung eines möglichen Reussübergan-
ges abbog2220, wird zudem in der älteren Literatur2221 
meist eine Fortsetzung der Strasse durch die Niede-
rungen des Schachen zu einem Reussübergang im 
Bereich des Zusammenflusses von Aare und Reuss 
vorgeschlagen. Als Beleg dafür gelten die Funde von 
Gräbern und Grabsteinen auf dem rechten Reussufer 
in Turgi/Vogelsang. Neben der aufwendigen und 
deshalb wenig wahrscheinlichen Routenführung 
durch die Reuss- und Aareauen spricht auch die 
Topografie des Reussufers beim postulierten Über-
gangsort dagegen: Nahe der Reussmündung handelt 
es sich beim Ostufer um einen zwar auslaufenden, 
aber doch relativ steilen Prallhang, der für die Anlage 
einer Flussüberquerung wenig günstig ist2222. Nach 
aktueller Auffassung ist der Flussübergang in Rich-
tung Aquae Helveticae und Turicum (Zürich, ZH) 
über die Reuss vielmehr im heutigen Fahrguet zu 
suchen, wo seit dem Spätmittelalter eine Fähre nach-
weisbar ist2223. Für die römische Zeit ist dort – wie 
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auch heute – eine Brücke zu vermuten, allerdings 
fehlen bis dato archäologische Belege2224.

Demnach ist die Strasse aus dem Osttor des Legi-
onslagers als Sackgasse oder bestenfalls als Verbin-
dungsstrasse zu einer Personenfähre in Unterwin-
disch zu werten. Ausserdem könnte sie der Erschlies-
sung der vermuteten Anlegestelle am Reussufer ge-
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dient haben2225. Inwiefern mit dieser aber Handel 
und Gewerbe verbunden waren und nicht einfach 
Güter für den Bedarf des Legionslagers angelandet 
und direkt in dieses verschoben wurden, ist beim der-
zeitigen Stand der Kenntnisse der Quartierstruktur 
in der Zivilsiedlung Ost nicht zu entscheiden. Offen 
bleibt unter diesen Umständen auch die Frage nach 
der Interpretation der sogenannten mansio direkt vor 
dem Osttor des Lagers, welche demnach nicht an ei-
ner Durchgangsstrasse liegen würde2226.

2 . 3  Z I V I L S I E D L U N G  S Ü D

Von den drei Siedlungsteilen scheint die Flächen-
ausdehnung der Zivilsiedlung Süd am geringsten 
auszufallen ▶ 401. So beschränken sich die erfassten 
Steinbaubefunde auf die Bereiche östlich der Ver-
längerung der via praetoria. Sie zeichnen ein Bild 
einer dichten (Streifenhaus-)Bebauung entlang der 
Strasse. Diese ist als Verbindung in Richtung der 
postulierten Brücke im Fahrguet (vgl. Abschnitt 
«Zivilsiedlung Ost») zu werten und ist demnach 
wohl Teil der überregionalen Strassenverbindung 
durch das heutige schweizerische Mittelland. Soweit 

bekannt, gehören diese Gebäude in die 2. Hälfte des 
1. Jh. n. Chr.2227. Dass weiter westlich wenigstens 
teilweise mit Holzbauten zu rechnen ist, zeigen die 
Resultate der Grabung Windisch-Areal «Linde» 
2013 (V.013.2). Dort konnte, allerdings nur für die 
spättiberisch-frühclaudische Zeit, eine «streifen-
hausartige» Bebauung festgestellt werden, welche 
auf die direkt südlich des Legionslagers in West-Ost-
Richtung verlaufende Strasse Bezug nahm2228. Diese 
Strasse ist als Verbindungsstück zwischen der eben 
genannten Strasse sowie den Ausfallstrassen nach 
Augusta Raurica bzw. Aventicum in der Zivilsiedlung 
West zu werten. Dieser Ausschnitt von Holzbaube-
funden erlaubt allerdings kaum Rückschlüsse auf 
die Gesamtsituation der Zivilsiedlung Süd in der 
1. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. Weitere Holzbaubefunde 
sind nicht bekannt. Hingegen kann für die frühe 
Kaiserzeit zumindest die südliche Grenze der Sied-
lungsausdehnung aufgrund eines Bestattungsplatzes 
am Fuss der Oberburg – weniger als 80 m südlich der 
Lagerfront – festgestellt werden2229.

Direkt vor dem Lager, östlich der Fortsetzung der 
via praetoria, wurde erst nach Aufgabe des Lagers 
ein gallorömischer Vierecktempel errichtet, der viel-
leicht zu einem grösseren sakralen Bezirk gehört, wie 
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2230 Zum gallorömischen Tempel vgl. Wiedemer 1968, 73 Abb. 10; 
Lawrence im Druck. | Zum Grundriss von 1912 vgl. Heuberger 1913, 
288 – 290 Abb. 4 und 5.   2231 Gesicherte Aussagen sind ohne um-
fassende Befundauswertung allerdings nicht möglich.  2232 Flück 
2013b, 84 – 86.  2233 Vgl. Kap. III.1.2.3.  2234 Doneus u. a. 2013, 
75 – 80.  2235 Doneus u. a. 2013, 148.  2236 Ähnlich bereits Sommer 
2001, 46 f. | Gut untersucht ist bis heute vor allem Carnuntum. Vgl. 
Doneus u. a. 2013.  2237 Sommer 2006, 97 – 103.  2238 Diverse Bei-
träge bei Heising 2013.  2239 Argentorate: Kuhnle 2010, 44 f. | Bonna: 
Ulbert 2013, 30, Abb. 23 und 24.  2240 Vgl. Hintermann 2000, 
17 – 22 mit Verweisen auf die ältere Literatur; ebenso Trumm 2011b, 
4 – 6.   2241 Vgl. die in Anm. 2240 angeführte Literatur.  2242 Dies 
lassen insbesondere die Befunde in der Grabung Windisch-Areal Areal 
«Linde» (V.13.2) vermuten. Vgl. Flück 2013b, 72 – 76.  2243 Som-
mer 1988, 488 – 500; Sommer 1997a, 41.  2244 So bereits Hinter-
mann 2000, 22 f.; Trumm 2011b, 7 f.  2245 So auch Trumm 2011b, 
4. | Zur Norderweiterung vgl. Benguerel u. a. 2010, 186. | Allerdings 
scheinen die in den Grabungen Windisch-Hauptgebäude Königs-
felden 1998 – 1999 (V.98.13) erfassten Holzbauten – im Bereich des 
Parks – ebenfalls erst in der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. errichtet worden 
zu sein. Vgl. Pauli-Gabi 2006, 93 – 95.  2246 Vgl. Trumm 2011b, 19, 
Abb. 3.  2247 Bossart u. a. 2006, 72 – 80.  2248 Trumm 2011b, 19 f.  
2249 Bossart u. a. 2006, 96 – 100.  

ein im Jahre 1912 in unmittelbarer Nachbarschaft 
freigelegter Grundriss nahelegt2230.

Insgesamt scheint sich – beim derzeitigen Stand 
der Kenntnisse – die Besiedlung beidseits der Strasse 
in der Verlängerung der via praetoria zu konzentrie-
ren. Dabei dürfte es sich vor allem um Streifenhäuser 
handeln, ein Grundriss könnte aber auch als Kom-
plexbau anzusprechen sein2231. Ob die Besiedlung 
nach Auflassung des Legionslagers in diesem Bereich 
abbrach, ist derzeit nicht zu entscheiden. Den ein-
zigen, gesichert in die Nachlagerzeit zu datierenden 
Befund stellt ein aus Spolien der Lagermauer gesetz-
ter Kanal dar2232.

2 .4  V E R G L E I C H E N D E  Ü B E R L E G U N G E N

Die Siedlungsteile Zivilsiedlung West und Ost unter-
scheiden sich deutlich in den vertretenen Gebäuden. 
Während die Forschung bis vor Kurzem darin das 
wichtigste Argument für eine Interpretation dieser 
Siedlungsteile als vicus resp. canabae sah2233, ist dies 
wohl eher mit deren Lage im Siedlungsgefüge von 
Vindonissa zu erklären. Während sich die Zivilsied-
lung West an der wichtigen Durchgangsstrasse nach 
Augusta Raurica bzw. Aventicum entwickelte, liegt 
die Zivilsiedlung Ost, wie oben diskutiert, wohl eher 
an einer verkehrsgeografischen «Sackgasse». Es ist 
darum wenig verwunderlich, dass an der als belebte 
Handelsachse zu rekonstruierenden Strasse, in Rich-
tung der wichtigen Siedlungszentren des Mittellan-
des bzw. am Hochrhein sowie weiter nach Gallien, 
eher die als klassische Handels- und Handwerker-
häuser anzusprechenden Streifenhäuser errichtet 
wurden, während auf der Niederterrasse östlich des 
Lagers eher repräsentative Bauten für eine gehobe-
nere Bevölkerungsschicht sowie öffentliche Gebäude 
standen. Einschränkend ist allerdings anzumerken, 
dass die Grundrisse in Unterwindisch nur in Aus-
schnitten bekannt sind und insbesondere nur Stein-
bauphasen erfasst wurden, sodass offenbleiben muss, 
wie die Situation in der 1. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. 
aussah und ob auf der Nordseite der Strasse in der 
Zivilsiedlung Ost nicht ebenfalls mit Streifenhäusern 
zu rechnen wäre.

Die Grundrisse der Zivilsiedlung Süd hingegen 
deuten ebenfalls auf eine Streifenhausbebauung hin, 
was gut mit der Lage an derselben Durchgangsstrasse 
wie die Zivilsiedlung West zu erklären ist.

Dass in den canabae durchaus unterschiedliche 
Haustypen – von einfachen Streifenhäusern bis hin 
zu aufwendiger Domusarchitektur – vertreten sein 
können und sich dabei auch unterschiedliche Quar-
tiere herausbilden, hat Ch. Gugl jüngst am Beispiel 
der canabae von Carnuntum dargelegt. Da sich des-
sen Auswertung ausschliesslich auf Grundrisse aus 

Altgrabungen und Luftbildinterpretationen stützt, 
sind detaillierte Ansprachen einzelner Bauten zwar 
problematisch, eine Auswertung von fassbaren Ge-
bäudebreiten zeigt aber deutliche Unterschiede bei 
deren Verteilung: So konzentrieren sich die breite-
ren Gebäude – Ch. Gugl vermutet darin Komplex-
bauten – näher beim Lager, während an der Periphe-
rie vorwiegend schmalere Grundrisse dominieren. 
Bei Letzteren dürfte es sich um Streifenhäuser han-
deln2234.

Zu bedenken ist bei diesem Vergleich mit Car-
nuntum allerdings, dass die Entwicklung der dorti-
gen canabae knapp vier Jahrhunderte dauerte – im 
Gegensatz zu den vergleichsweise «kurzlebigen» ca-
nabae von Vindonissa, welche weniger als 100 Jahre 
existierten. Gleichzeitig fehlt der Untersuchung von 
Ch. Gugl aufgrund der angewandten Methodik und 
der verfügbaren Datengrundlage die zeitliche Tiefe, 
sodass die Frage nach der Siedlungsgenese nicht be-
antwortet werden kann und wohl «nur die Endphase 
eines Erschließungsprozesses zu erkennen [ist], der 
mehrere Generationen gedauert haben mag»2235. 
Dies ist sicher mit ein Grund, weshalb die Ausdeh-
nung der canabae von Vindonissa mit maximal 45 ha 
weit unter der von Carnuntum mit 120 ha liegt.

Das Gesamtbild zeigt eine sich entlang der Stras-
senachsen entwickelnde Siedlung. Damit entspricht 
sie dem Siedlungsbild, wie es sowohl für die nur in 
begrenztem Masse bekannten canabae legionis2236, 
die sehr viel besser bekannten Kastellvici2237, aber 
auch die kleinstädtischen Zivilsiedlungen2238 cha-
rakteristisch ist. Sie unterscheidet sich damit deut-
lich von den in einem orthogonalen Raster angeleg-
ten städtischen Ansiedlungen wie Augusta Raurica, 
Aventicum oder Forum Claudii Vallensium. Dies als 
weiteren Beleg für eine Ansprache als canabae legio-
nis zu werten, würde allerdings zu weit führen, zumal 
die als «vicus» angesprochenen Siedlungsteile bei 
Argentorate und Bonna ebenfalls ein vergleichbares 
«kleinstädtisches» Siedlungsmuster zeigen2239.
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3  D I E  C A N A B A E  L E G I O N I S  D E R  
X I I I .  L E G I O N  U N D  Ü B E R L E G U N G E N  Z U R 
B E V Ö L K E R U N G S Z A H L  D E R  C A N A B A E 
U N D  D E S  N AC H L AG E R Z E I T L I C H E N  
V I N D O N I S S A

Hannes Flück

Dieser Abschnitt behandelt vor allem die Frage der 
frühen canabae sowie das Fortleben der Siedlung Vin - 
donissa nach Abzug der XI. Legion. Da in dem hier 
vorgelegten Areal keine zugehörigen Befunde ent-
deckt wurden, gilt es, deren Fehlen zu bewerten und 
in den übergeordneten Kontext zu setzen.

3 .1  D E R  B E G I N N  D E R  C A N A B A E  L E G I O N I S  B Z W. 
D I E  C A N A B A E  L E G I O N I S  D E R  X I I I.  L E G I O N

Die Besiedlung des untersuchten Areals setzt mit Si-
cherheit bereits im 4. Jahrzehnt des 1. Jh. n. Chr. ein, 
sodass es sich beim untersuchten Quartier um einen 
Teil der (späten) canabae legionis der XIII. Legion 
handeln dürfte. In der Folge ist für die Zeit der XXI. 
und der XI. Legion in diesem Teil der Zivilsiedlung 
West eine Besiedlung nachzuweisen. Der Stand der 
Auswertung in den Zivilsiedlungen Süd und Ost ist 
zwar derzeit noch wenig fortgeschritten, der Beginn 
dieser Siedlungen scheint aber ebenfalls frühestens 
in die Endphase der Stationierung der XIII. Legion 
zu fallen2240. Zwar wird deren Beginn in der Litera-
tur mit «Mitte 1. Jh. n. Chr.» angegeben2241, die in 
Kap. VIII.1.1.1 ausgeführten Überlegungen zur Sied-
lungsgenese der canabae legen aber nahe, dass deren 
Beginn wohl ebenfalls in die jüngere Holzbauphase 
zurückdatiert werden kann2242. So wie C. S. Sommer 
für die Kastellvici einen gleichzeitigen Beginn mit 
den Lagern annimmt2243, ist dies auch für Legions-
lager und ihre canabae anzunehmen. Demnach stellt 
sich die Frage nach der Lage der canabae der älteren 
Holzbauphase, des sogenannten «schrägen» La-
gers2244. Entsprechend datierte Befunde fehlen bis 
heute vollständig, sodass vor allem der noch weitge-
hend unerforschte Park der Klinik Königsfelden so-
wie das Areal nördlich des Lagers vor dessen Norder-
weiterung als Standort infrage kommen. Konkrete 
Hinweise darauf fehlen aber bisher2245.

3 . 2  D I E  E I N W O H N E R Z A H L  V O N  V I N D O N I S S A  –  
V O N  D E N  FL O R I E R E N D E N  C A N A B A E  Z U  E I N E R 
G E I S T E R S TA D T  I N  D E R  N A C H L A G E R Z E I T

Nachdem die Zivilsiedlung gegen das Ende des 
1. Jh. n. Chr. wohl ihre grösste Ausdehnung er-

reicht hatte, dürfte es mit dem Abzug der Legion 
um 101 n. Chr. in der Zivilsiedlung zu einem mas-
siven Bevölkerungsschwund gekommen sein2246. J. 
Trumm nimmt für die grösste Ausdehnung eine Flä-
che von 45 ha an. Daraus leitet er – basierend auf der 
jüngst für die Bevölkerungszahl von Augusta Raurica 
angewandten Schätzmethode2247 – eine Bevölke-
rung von 6750 – 18 000 Personen ab. Mit Verweis 
auf eine «wenig verdichtete[n] Siedlungsstruktur» 
entscheidet er sich für rund 7000 Einwohner in der 
Zivilsiedlung2248. Schätzungen zur Siedlungsfläche 
und Bevölkerungszahl im 2. und 3. Jh. n. Chr. stellt 
er nicht an. Die Schätzwerte, welche mit den für Au-
gusta Raurica angewandten Werten von 150 – 200 
Personen/ha errechnet wurden, fallen aufgrund der 
im Folgenden dargelegten Überlegungen zu hoch aus.

Das Autorenkollektiv wendet zur Überprüfung 
seines Resultats für Augusta Raurica nämlich eine 
zweite Berechnungsweise an, mit der es zu weitge-
hend deckungsgleichen Resultaten kommt. Diese 
beruht auf der Anzahl der Hauseinheiten (HH) so-
wie einer Annahme der darin lebenden Personen 
(5 – 8). Als durchschnittliche Grundfläche der Haus-
einheiten werden 200 m2 angenommen, und sodann 
die überbaute Fläche durch diese geteilt2249. Ein 
vergleichbares Vorgehen für Vindonissa – zumal die 
im Areal Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008 
durchschnittlich nachgewiesenen Gebäudeflächen 

Phase III.1  Phase III.2 Phase III.3 Phase III.4 Phase III.5 0 (min.)

Parzelle 8 185 179 177 <190 137 174

Parzelle 10 - 129 129 141 154 138

Parzelle 12 117–177 210 238 238 234 213

Parzelle 14 <154 144–193 204 204 - 183

Parzelle 16 <24 154 <182 <182 <162 141

Parzelle 18 241 <209 <190 <111 - 188

Parzelle 20 <116 <180 <180 <180 - 164

Parzelle 22 <156 <198 <187 <274 <166 196

Durchschnittliche Gebäudefläche, min. 175

402 Windisch Zivilsiedlung West 2006 – 2008. Ermittelte Gebäudeflächen der auf den 
Parzellen 8 – 22 festgestellten Gebäude. In einem Grossteil der Fälle sowie beim Durch-
schnittswert handelt es sich um Minimalwerte.

Siedlungsfl.  
(in ha)

Haushalte 
(HH)

nach Bossart et al. 
2006, 103

nach Wendt 2009, 
208

150–200 P/ha 70–140 P/ha

5–8 P/HH 5–10 P/HH

min. max. min. max.

Zivilsiedlung  (1. Jh.) 45 6750 9000 3150 6300

Lager und Zivilsiedlung 1. Jh. 12250 14500 8650 11800

Zivilsiedlung (2.–3. Jh.) 15 2250 3000 1050 2100

Zivilsiedlung (1. Jh.) 640 3200 5120 3200 6400

Zivilsiedlung (2.–3. Jh) 220 1100 1760 1100 2200

403 Vindonissa. Gegenüberstellung der mithilfe unterschiedlicher Methoden berechne-
ten Einwohnerzahl der Zivilsiedlung in der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr., der Gesamtsiedlung 
in derselben Zeit sowie der Zivilsiedlung im 2. Jh. n. Chr.
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2250 Vgl. Kap. VIII.2.  2251 Wendt/Zimmermann 2009, 206 – 209.  
2252 Vgl. Kap. VII.1.  2253 Trumm 2011b, Abb. 4.  2254 Berech-
nungsgrundlage: Siedlungsausdehnung über eine Längendistanz von 
1,06 km. Siedlungsbreite durchschnittlich 0,15 km.  2255 Trumm 
2011b, 20. | Die genaue Grösse einer Legion der Kaiserzeit ist umstrit-
ten. Vgl. z. B. Roth 2000, 708 f. bes. Anm. 12 mit einer Zusammen-
stellung der in der älteren Literatur vorgeschlagenen Zahlen. Sie be-
wegen sich zwischen 4800 und 6000. | Wendt/Zimmermann 2009, 
210 f. rechnet sogar mit 6300 Mann.   2256 Zeitgenössische Berichte 
lassen den Schluss zu, dass im 16./17. Jh. bis zu 50 % eines Heeres auf 
das Heeresgefolge entfielen. Parker 1972, 288 f.  2257 Bossart u. a. 
2006, 103.  2258 Wendt/Zimmermann 2009, Tab. 6.   2259 Padnani 
2013; Marchand/Meffre 2005 – 2010.  2260 Trumm/Flück 2013, 
240 – 244.  2261 Zuletzt dazu Trumm/Flück 2013, 247 – 249; Trumm 
2010b, 50 – 52.  2262 Vgl. Kap. III.1.1.  2263 Vgl. Kap. VIII.1.2 und 
VIII.2.  2264 Piso 1991; Piso 2003; Doneus u. a. 2013.  2265 Vgl. 
Kap. III.1.2.4 und VIII.4.2.  2266 Vicani: CIL XIII 5194 und 5195; ci-
ves: CIL XIII 5221 und 11518.  2267 CIL XIII 5967.  2268 Mit un-
terschiedlichen Schreibweisen: IscM V 135; IscM V 141; CIL III 6166; 
CIL III 3505.  

der Streifenhäuser mit rund 175 m2 nur geringfügig 
darunter liegen ▶ 402 – würde bei 45 ha Siedlungs-
fläche der (sehr hohen) Anzahl von 2250 Haus-
einheiten und damit einer Bevölkerungszahl von 
11 250 – 18 000 Personen entsprechen ▶ 403.

Während die für eine dicht besiedelte Koloniestadt 
berechtigt ist, muss für die canabae – welche in ihrem 
Siedlungsbild viel mehr den vici gleichen2250 – auf an-
dere Grundlagen zurückgegriffen werden, wie dies K. 
P. Wendt in seinem Aufsatz zur Bevölkerungsdichte 
in den germanischen Provinzen im 2. Jh. n. Chr. 
darlegt. Er berechnet aufgrund des gut bekannten 
Siedlungsplanes des vicus von Güglingen-Steinäcker 
eine Hausdichte von 14 Häusern/ha, was bei einer 
Annahme von 5 – 10 Personen für jedes Haus in ei-
ner Spanne von 70 – 140 Personen/ha resultiert. Er 
geht dabei von Parzellengrössen um 700 m2 aus2251. 
Eindeutige Parzellengrössen konnten in Windisch 
Zivilsiedlung West 2006 – 2008 zwar nicht eruiert 
werden2252, Schätzungen aufgrund der Lage der Hin-
terhofgruben ergeben aber ebenfalls Werte zwischen 
616 und 770 m2. Für die legionslagerzeitliche Sied-
lung ist aufgrund dieses Wertes mit einer Zahl zwi-
schen 3150 und 6300 Bewohnern zu rechnen, was 
deutlich unter der von J. Trumm vorgeschlagenen 
Zahl liegt. Zusammen mit der Legion hätten somit 
in der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. zwischen 8650 und 
11 800 Personen in Vindonissa gelebt ▶ 403.

Insgesamt ist für die Nachlagerzeit von einer deut-
lichen Reduktion der Siedlungsfläche auszugehen. 
Im Areal nördlich der Strasse nach Augusta Raurica 
ist derzeit nur bei einer von 15 Parzellen eine Besied-
lung bis ans Ende des 2. Jh. n. Chr. mit Sicherheit 
zu belegen. Für die Parzellen südlich der Strasse ist 
zumindest für die mit Steinkellern ausgestatteten 
Gebäude (Parzellen 7, 11, 15, 17) eine Weiternut-
zung bis in das frühe 3. Jh. n. Chr. anzunehmen. 
Dies würde eine Reduktion der Besiedlung um den 
Faktor 6 bedeuten, was allerdings zu relativieren ist, 
da neben der Bevölkerungsreduktion auch mit ei-
ner Verlagerung und Konzentration der Besiedlung 

404 Detroit (USA), 1991. Leerstellen in der Stadtlandschaft zeugen vom durch einen wirtschaftlichen Niedergang bedingten massiven Bevölkerungsrück-
gang um über 50 %, den die Stadt verkraften musste.
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im ehemaligen Lagerareal zu rechnen ist. Sollte die 
von J. Trumm vorgeschlagene Siedlungsausdehnung 
für das 2. Jh. n. Chr. zutreffen2253, ist von einer Sied-
lungsfläche von rund 15 ha auszugehen2254.

Die Datengrundlage zur Berechnung der Grösse 
der Zivilbevölkerung ist für das 2. Jh. n. Chr. entspre-
chend vage; die Siedlungsausdehnung beruht über 
weite Teile auf Vermutungen. So mahnen die Resul-
tate aus den Grabungen Windisch Zivilsiedlung West 
2006 – 2008 zur Vorsicht in Bezug auf die Annahme, 
dass innerhalb dieser Siedlungsausdehnung tatsäch-
lich eine vergleichbare Aufsiedlung zu erwarten sei 
wie in der 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. Mit Sicherheit 
abzuziehen sind die rund 5500 Legionäre2255 sowie 
die nicht näher bestimmbare Zahl der Trossangehö-
rigen und des Legionsgefolges2256. Die Schätzung 
aufgrund der vorgeschlagenen Siedlungsausdehnung 
von ca. 15 ha würde nach den oben referierten Über-
legungen zwischen 1050 und 2100 Personen betra-
gen. Aufgrund der grossen Unsicherheit bezüglich 
der Siedlungsausdehnung und -dichte dürfte wohl 
eher die niedrigere Zahl zutreffen ▶ 403. Auch wenn 
die Zahlen für das 2. und 3. Jh. n. Chr. nur bedingt 
belastbar sind, zeigen sie doch eindrücklich das Aus-
mass des Bevölkerungsrückgangs.

Während Vindonissa im 1. Jh. n. Chr. eine ähnliche 
Grösse wie Augusta Raurica2257, Augusta Vindelicum 
oder Cambodunum2258 hatte, ist es im 2. Jh. n. Chr. 
wohl eher mit den unmittelbar benachbarten Zivil-
siedlungen zu vergleichen. Interessant ist dabei die 
Frage, wie man sich die Siedlung vorzustellen hat, 
wenn die Bevölkerungszahl in so kurzer Zeit um zwei 
Drittel abnimmt und grosse Teile des Siedlungsareals 
wüst fallen. Eine Vorstellung davon könnten Berichte 
und Bilder aus Detroit geben, das innerhalb der letz-
ten 50 Jahre über die Hälfte seiner Bewohner verloren 
hat, sodass ganze Strassenzüge zerfallen oder rückge-
baut werden ▶ 4042259. Zwar dürften in Vindonissa die 
vorwiegend in Holz- und Lehmbauweise errichteten 
Gebäude schneller verschwunden sein, andererseits 
vollzog sich der Bevölkerungsrückgang wohl in sehr 
viel kürzerer Zeit als in Detroit.

Im ausgewerteten Areal erlauben die stark durch 
Bioturbation und Verwitterung überprägten obers-
ten Schichten (Sch131 und Sch70) leider keine Aus-
sagen zu diesen Vorgängen. Für das Lager ist hinge-
gen nachgewiesen, dass die Innenbebauung systema-
tisch niedergelegt, das Abbruchmaterial ausplaniert 
und der Lagergraben damit verfüllt wurde. Hingegen 
blieb die Wehrmauer bis Mitte des 2. Jh. n. Chr. ste-
hen2260. Ob mit den nicht mehr benötigten Gebäu-
den in den canabae ähnlich verfahren wurde oder ob 
diese zerfielen und die Bewohner von Vindonissa für 
einige Jahre oder wenige Jahrzehnte in einer eigentli-
chen «Geisterstadt» lebten, ist nicht zu entscheiden. 
Eine grundsätzliche Neugestaltung der Zivilsiedlung 

von Vindonissa ist auf jeden Fall nicht unmittelbar 
nach Abzug der Legion zu beobachten, sondern 
erst Mitte des 2. Jh. n. Chr. – nach dem Abbruch der 
Lagermauer –, als die Bereiche des Lagers von der 
Zivilsiedlung übernommern werden konnten und 
sich eine Konzentration der Siedlung entlang der 
ehemaligen via principalis des Lagers abzuzeichnen 
scheint2261.

4  D E R  R E C H T L I C H E  S TAT U S  D E R  Z I -
V I L S I E D LU N G  U N D  I H R E  S T E L LU N G  I N 
D E R  R E G I O N A L E N  S I E D LU N G S K A M M E R

Hannes Flück

Zum Abschluss werden die oben referierten Überle-
gungen und Indizien bezüglich des Rechtsstatus der 
Zivilsiedlung von Vindonissa bewertet und in den 
Kontext des eingangs skizzierten Forschungsstan-
des gesetzt2262. In einem zweiten Abschnitt wird der 
Blick ausgeweitet und die Siedlungskammer um Vin-
donissa in die Überlegungen mit einbezogen.

4 .1  C A N A B A E  O D E R  V I C U S  –  D E R  S TAT U S  D E R 
Z I V I L S I E D L U N G  V O N  V I N D O N I S S A

Zumindest für den ausgewerteten Teil der Zivilsied-
lung deutet ein Grossteil der Indizien darauf hin, 
dass es sich um den Wohnort des Legionsgefolges 
inklusive des Trosses und damit um einen Teil der 
canabae handelt2263. Dies erlaubt zwar nicht, den tat-
sächlichen rechtlichen Status der gesamten Zivilsied-
lung zu eruieren, stützt aber die zu Beginn der Arbeit 
formulierte Hypothese.

Wie in Kap. III.1.1 ausgeführt, kann aufgrund 
der von I. Piso formulierten und durch die Arbeit 
von Ch. Gugl untermauerten These zu einer intra-
leugam-Zone bei den kaiserzeitlichen Legionslagern 
zudem davon ausgegangen werden, dass die gesamte 
Zivilsiedlung aufgrund ihrer umittelbaren Lage um 
das Lager als canabae anzusprechen ist ▶ 4052264. 
Namhafte Siedlungszentren ausserhalb der Leugen-
zone sind bis heute nicht bekannt2265. Dem wider-
spricht in gewisser Weise der epigraphische Befund, 
durch welchen zwar vicani vindonissense und cives ro-
mani2266, nicht aber canabas legionis, canabenses oder 
Ähnliches belegt sind, wie dies etwa für Argentorate 
oder Mogontiacum der Fall ist2267.

Die cives romani können aufgrund ihrer epigraphi-
schen Nennung an anderen Legionsstandorten – mit 
der Formulierung cives romani consistentes ad canabas  
legionis2268 – zwanglos zu den Bewohnern der cana-
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bae gezählt werden. Die vicani hingegen wurden 
bisher als zwingender Beleg für die Existenz eines 
«vicus» gesehen, der klar von den canabae abzugren-
zen sei2269. Die Datierung der Inschrift, welche die 
Wiederherstellung des Jupitertempels durch einen 
Asclepiades nennt, ist umstritten, sodass sie auch zur 
nachlagerzeitlichen Siedlung gehören könnte, die 
mit grosser Wahrscheinlichkeit den Rechtstatus ei-

nes vicus besass2270. Hingegen datiert die sogenannte 
«arcum»-Inschrift aufgrund der erhaltenen Kaiserti-
tulatur eindeutig 79 n. Chr. und damit sicher in die 
Lagerzeit2271. Somit fällt die Möglichkeit einer all-
gemeinen Zuweisung der vicani zum nachlagerzeitli-
chen Vindonissa weg.

Folglich ist als Erstes der Begriff vicus näher zu be-
leuchten. Während er in der deutschsprachigen pro-
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405 Vindonissa. Vereinfachte Skizze der Leugenzone um das Legionslager von Vindonissa, gemessen ab der groma entlang der Strassenachsen. Bei einer Messung  
ab den Toren kommen die «Leugengrenzen» von der porta principalis dextra aus ca. 350 m, von der porta praetoria aus ca. 100 m weiter entfernt zu liegen. M. 1:25000.
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2269 Vgl. Kap. III.1.2.4. Zuletzt auch Frei-Stolba 2013, Anm. 69, 
102.  2270 Für eine Datierung in das 1. Jh. n. Chr.: Bohn 1926, 27; 
Lieb 1998, 64. Für eine Datierung ins 2. oder frühe 3. Jh. n. Chr.: 
Howald/Meyer o. J., 284; Ettlinger 1978, 22 f.; Hartmann 2009, 51 f.; 
Trumm 2011b.  2271 Frei-Stolba 1976, 9.  2272 Frei-Stolba 2013, 
44.  2273 Zur Problematik vgl. u. a. Bérard 1992; Tarpin 1999; Tar-
pin 2002; Leveau 2012; Tarpin 2012. | Die französischsprachige For-
schung verwendet den Begriff «agglomérations secondaires», vgl. 
Leveau 2012, 169 f.  2274 Nach Leveau 2012, 166.  2275 Ettlinger 
1978, 21 – 23.  2276 Ettlinger 1978, 22.  2277 Vgl. dazu das eingangs 
als Motto angeführte Zitat von C. Catling.  2278 CIL XIII 5967.  
2279 Kuhnle 2010, 45.  2280 Piso 1991, 155. | Eine gegensätzliche 
Ansicht vertritt hingegen Vittinghoff [1971] 1994, 306.  2281 CIL 
VIII 2604 und 2605.  2282 Doneus u. a. 2013, 189 f. | Ähnlich bereits 
Bérard 1992, 67 – 72. | Daneben ist nur noch aus einem weiteren Legi-
onsstandort die Nennung von vicani bekannt, nämlich aus Durostorum 
(AE 1974, 570 = AE 1977, 764 = AE 2005, 1320). Diese datiert ins 
frühe 3. Jh. n. Chr., weshalb sie nicht in die Überlegungen einbezogen 
wird. Vgl. Gerov 1977, 302 – 306.  

vinzialrömischen Forschung vor allem als Bezeich-
nung für eine «[kleinstädtische] Siedlung mit eige-
ner bescheidener Verwaltung»2272 verwendet wird, 
ist für die Antike eine deutlich breitere Bedeutung 
des Begriffs zu konstatieren2273. Gemäss Sextus Pom-
peius Festus wird er auch für die Bezeichnung eines 
Quartiers innerhalb einer grösseren Siedlung sowie 
ein Mietshaus mit mehreren Wohnungen verwendet. 
Dabei werden nur die Bewohner dieser Mietshäuser 
nicht als vicani bezeichnet2274. Entsprechend wäre 
denkbar, dass – wie dies E. Ettlinger ähnlich formu-
liert hat2275 – ein Teil der canabae als vicus bezeichnet 
wurde bzw. sich die Einwohner dieses Siedlungsteils 
als vicani bezeichnet haben.

Verwaltungsrechtlich dürfte aber ein solches Quar-
tier ebenfalls dem Legionskommandanten unter-
standen haben. Mangels eindeutiger Belege muss 
aber offenbleiben, ob die Vermutung von E. Ettlin-

ger zutrifft, dass dieser Siedlungsteil der vicani mit 
der Zivilsiedlung Ost zu identifizieren ist2276. Da die 
Stifter der «arcum»-Inschrift aber offenbar über die 
ökonomischen Möglichkeiten verfügten, für Kaiser 
Titus einen Ehrenbogen zu stiften, möchte man sie 
tatsächlich eher in den gehobenen Wohnbauten am 
Reussufer wohnen sehen als in den einfachen Strei-
fenhäusern der Zivilsiedlungen Süd und West2277. 
Allerdings gilt es zu bedenken, dass in der Antike 
neben topografischen Grenzen auch andere, aus 
heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbare Grenzen 
zwischen einzelnen Quartieren (vici) vorstellbar sind. 
Beim fragmentarischen Kenntnisstand zu den einzel-
nen Siedlungsteilen muss dies letztlich offenbleiben.

Für diese Argumentation kann einerseits eine In-
schrift aus Argentorate und andererseits die Situation 
in Mogontiacum herangezogen werden. Aus dem 
Strassburger Ortsteil Koenigshoffen stammt eine In-
schrift, welche dem genio vici canabarum et vicanorum 
canabensium geweiht wurde2278. G. Kuhnle möchte 
die Inschrift als Beleg dafür werten, dass auch das 
Siedlungszentrum in Koenigshoffen unter der Admi-
nistration des Legionslagers stand2279. I. Piso hinge-
gen sieht darin, wie auch in der nachfolgend disku-
tierten Situation in Mogontiacum, vielmehr den Beleg 
dafür, dass die canabae aus mehreren vici bestehen 
können2280. Als weiteren Beleg führt er ausserdem 
zwei genio-vici-Nennungen aus Lambaesis an2281. Da 
sie – wie Ch. Gugl aufzeigt – aus dem Bereich der 
canabae stammen, dürften sie als Synonym für einen 
genius canabarum aufzufassen sein2282.

406 Mogontiacum / Mainz. Das Legions-
lager (I), seine Zivilsiedlungen (II-IV, VI), 
die Gräberfelder (I.A-IV.C, VI.A) sowie das 
Lager Mainz-Weisenau (V) mit dem zuge-
hörigen Kastellvicus (V.3). Eingetragen ist 
zudem die angenommene Leugenzone.
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2283 Jung 2009, 42.  2284 Es handelt sich um die Inschriften CIL 
XIII 6722 und 6723. Datierung und weiterführende Literatur bei Jung 
2009, 51 – 53 und Anm. 303 und 306.  2285 Jung 2009, 46.  2286 I. 
Piso sieht ausserhalb der Leugenzone «keinen wichtigen Vicus […]; 
Weisenau entstand wahrscheinlich in irgendeiner Verbindung mit 
dem dortigen alten Lager.» Vgl. Piso 1991, 145. | Ch. Gugl konsta-
tiert «keine nennenswerte Zivilsiedlungen extra leugam.» Vgl. Do-
neus u. a. 2013, 177 f.  2287 Heising 2007, 221; Heising 2012, 165.  
2288 Jung 2009, 43, 49, bes. S. 44, allerdings mit starken Vorbehalten 
gegen die Leugenzone.  2289 Piso 1991, 155; Doneus u. a. 2013, 189 f.  
2290 Jung 2009, 44 f.  2291 Heising 2012, 163, Abb. 5.  2292 Zum 
praetorium von Aquincum vgl. Németh 2008. | Zu jenem von Carnun-
tum vgl. Doneus u. a. 2013, 85 f. und zur Position der praetoria in den 
canabae S. 179 – 181.  2293 Vgl. Jung 2009, 50 mit der älteren Literatur 
in Anm. 278 | Heising 2012, 164 Anm. 49.  2294 Eine unterschiedli-
che Entwicklung der Lagervorstädte in den einzelnen Provinzen ver-
mutet auch Ch. Gugl, vgl. Doneus u. a. 2013, 219.  2295 Für Mogontia-
cum vgl. die Überlegungen dazu bei Jung 2009, 50 f.  2296 Ausführ-
lich zum aktuellen Forschungsstand der Frage der Munizipialisierung 
der Zivilsiedlungen bei Legionslagern äussern sich Doneus u. a. 2013, 
186 – 192.  2297 Bei denen allerdings ebenfalls noch erheblicher 
Forschungsbedarf besteht.  2298 Vgl. Kap. III.1.2.4.  2299 Vgl. hier 
Anm. 147 und 148.  2300 Trumm 2011b, 6.  2301 Hintermann 1998, 
55, 62; Hintermann 2000, 23 f.  2302 Zur Gründung von Vindonissa: 
Hagendorn u. a. 2003, 464 f.; Benguerel u. a. 2010, 181 – 183; Trumm 
2010b, 43 – 46. | Einen aktuellen Überblick zu den Laufzeiten prak-
tisch aller römischen Legionslager liefert Bishop 2012, 42 – 128. Vindo-
nissa allerdings mit (veraltetem) Anfangsdatum 10 n. Chr. (ebd. 113).  
2303 Vgl. die Pläne bei Doneus u. a. 2013, 103 – 116.  

Das reichhaltige epigraphische Material aus Mo-
gontiacum liefert ca. elf Belege für die Existenz von 
nicht weniger als zehn verschiedenen vici2283. Davon 
sind allerdings nur deren zwei sicher in die zweite 
Hälfte des 1. Jh. n. Chr. zu datieren, alle anderen sind 
jünger2284. Dazu kommen drei epigraphische Belege 
für die canabae, darunter die Mainzer Jupitersäule, 
welche in neronische Zeit datiert2285. Ähnlich wie 
in Vindonissa sind auf drei Seiten des Mainzer La-
gers (I.1) Zivilsiedlungen (II.1, III.1) zu erkennen. 
Deutlich abgesetzt hingegen, liegen der «Dimesser 
Ort» (VI.1), Mainz-Weisenau (V.3) und Mainz-
Kastel (IV.1) ▶ 4062286. Als mögliche Siedlungen extra 
leugam werden Mainz-Weisenau2287 und der Dimes-
ser Ort2288 in Betracht gezogen. Sowohl I. Piso als 
auch Ch. Gugl sehen in keiner dieser Siedlungen ei-
nen möglichen «vicus», sondern vertreten das oben 
skizzierte Modell der canabae mit mehreren vici2289.

Patrick Jung hingegen skizziert als gleichberech-
tigte These eine «Klein-canabae-Lösung», bei der 
nur die unmittelbar vor der südöstlichen Lagerecke 
liegenden Siedlungsbereiche als canabae anzuspre-
chen wären2290. A. Heising hingegen bezeichnet die 
Gesamtheit der unmittelbar um das Lager gelege-
nen Siedlung (II.1 und III.1) als canabae2291. Führt 
man sich vor Augen, dass Mogontiacum wie Carnun-
tum oder Aquincum als Provinzhauptstadt fungierte, 
könnte die Lage des praetoriums, welches an beiden 
anderen Orten in den canabae liegt, ein weiteres In-
diz zur Identifikation der canabae liefern2292. Zwar ist 
seine Lage nicht gesichert, die jüngsten Vorschläge 
deuten aber eher auf eine Lage zwischen Lager und 
Rhein hin, was ebenfalls für die «Gross-canabae-Lö-
sung» sprechen würde2293.

Zusammenfassend scheint der epigraphische Be-
fund für alle drei Legionsstandorte der Germania 
Superior eine Gliederung der canabae in vici nahezu-
legen2294. Auffällig ist auch, dass bei keinem dieser 
Lager zu einem späteren Zeitpunkt einer der Sied-
lungskerne zu einem municipium oder einer colonia 
erhoben wurde2295. Zumindest für Vindonissa ist dies 
mit dem Ende des Lagers und dem damit verbunde-
nen wirtschaftlichen Niedergang während der Regie-
rungszeit von Kaiser Trajan zu erklären, da die Muni-
zipialisierung von Zivilsiedlungen bei Legionslagern 
frühestens zu Beginn des 2. Jh. n. Chr. einsetzte2296.

Um die Identifikation der Zivilsiedlung von Vindo-
nissa als canabae auf eine gesicherte Basis zu stellen, 
sind einerseits weitere Auswertungen in der Zivil-
siedung West, insbesondere aber auch in der Zivil-
siedlung Ost nötig. Dies würde vergleichende Stu-
dien mit den canabae an anderen Legionsstandorten 
ermöglichen2297.

Eine eindeutige Klärung des Rechtsstatus wird 
aber wohl nur anhand von aussagekräftigen epigra-
phischen Neufunden möglich sein.

Als weitere Gemeinsamkeit zwischen Mogontia-
cum und Vindonissa fällt die unmittelbare Nähe von 
Thermalquellen auf. So liegt Aquae Mattiacorum von 
Mogontiacum – ähnlich wie Aquae Helveticae von 
Vindonissa – nur knapp 10 km entfernt. Dass dies ein 
Grund für die vergleichbare Siedlungsentwicklung 
an den beiden Orten war, ist denkbar. Diese Frage 
soll im Sinne eines Ausblicks mit Anregungen für 
weiterführende Forschungen im Folgenden beleuch-
tet werden.

4 . 2  (K ) E I N E  B I P O L A R E  E N T W I C K L U N G  I N 
V I N D O N I S S A  U N D  D I E  S I E D L U N G S K A M M E R 
A M  Z U S A M M E N FL U S S  V O N  A A R E , R E U S S  U N D 
L I M M AT 

Wie im aktuellen Forschungsstand2298 dargelegt, ist 
im Fall von Vindonissa bis heute kein nennenswer-
tes Siedlungszentrum ausserhalb der Leugenzone zu 
fassen. Vage Hinweise aufgrund alter Fundmeldun-
gen könnten allenfalls für die Existenz von Siedlun-
gen in der «Schindellegi» oder in Turgi/Vogelsang 
sprechen ▶ 62299. Während die Reste in der «Schin-
dellegi» auch als Überreste einer Schiffsanlegestelle 
oberhalb der Brugger Engnis gedeutet werden2300, 
kann für Turgi/Vogelsang eine Ansprache als villa 
rustica nicht a priori ausgeschlossen werden. Auffäl-
lig ist für diese Fundstelle allerdings die unmittelbare 
Nachbarschaft zum Gräberfeld Gebenstorf-Vogel-
sang, welches aufgrund der Grabsteine für Legionäre 
der XI. Legion und für einen Arzt der XXI. Legion 
eindeutig mit dem Legionslager in Verbindung zu 
bringen ist2301.
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Dass der älteren Forschung eine etwas entfernt lie-
gende Zivilsiedlung entgangen wäre, ist nicht ganz 
auszuschliessen: Da der Fundort Vindonissa seit über 
hundert Jahren im Fokus der lokalen (und der regio-
nalen/überregionalen) Forschung stand, könnte um 
diesen ein «blinder Ring» entstanden sein. Eine Fo-
kussierung auf das Areal des Legionslagers ist für die 
Zeit ab den 1920ern bis in die frühen 1970er-Jahre 
zu beobachten. Gleichzeitig endete das «Sichtfeld» 
der Altertumsforscher und -forscherinnen, die sich 
nicht mit Vindonissa befassten, nicht erst an der La-
germauer, sondern bereits weit ausserhalb. Anderer-
seits ist es wenig wahrscheinlich, dass in den letzten 
30 Jahren intensiver Bautätigkeit und gleichzeitig 
stark verbesserter Situation der Kantonsarchäologie 

Aargau eine römische Zivilsiedlung mit Steinbaube-
funden im näheren Umfeld des Legionslagers nicht 
erfasst worden sein könnte.

Insgesamt ist demnach davon auszugehen, dass 
in Vindonissa keine bipolare Siedlungsentwicklung 
erfolgte. Dafür sollen im Folgenden zwei mögliche 
Erklärungen diskutiert werden, welche einerseits auf 
chronologischen und andererseits auf Überlegungen 
zur Siedlungskammer fussen.

Einerseits gilt es zu bedenken, dass Vindonissa mit 
seiner Gründung um 14 n. Chr. zu den frühen festen 
castra hiberna gehört2302. Damit wäre eine bipolare 
Entwicklung – wie sie an zahlreichen der im Verlaufe 
des 1. Jh. n. Chr. gegründeten Legionslagerstandorte 
nachzuvollziehen ist – eigentlich zu erwarten2303. Im 
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407 Die Grossregion um Vindonissa mit den grösseren Siedlungen sowie den Villen. 1 Olten; 2 Frick; 3 Sursee; 4 Laufenburg; 5 Lenzburg; 6 Vindonissa / Windisch; 7 Tenedo / Zurzach;  
8 Aquae Helveticae  /  Baden; 9 Lunnern; 10 Turicum / Zürich; 11 Vitudurum / Oberwinterthur; 12 Lindomagus / Kempraten; 13 Tasgetium / Eschenz.
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2304 Doneus u. a. 2013, 187 – 189. Ch. Gugl schränkt allerdings ein, 
dass die Datengrundlage für die im 2. Jh. n. Chr. gegründeten Lagers-
tandorte derzeit ungenügend ist.  2305 Doneus u. a. 2013, 147 – 150; 
Gugl u. a. 2015, 19 – 21, 159. Allerdings sind aufgrund der verfügbaren 
Daten weiterhin nur sehr begrenzte Aussagen zu Siedlungsgenese und 
Entwicklung für das 1. Jh. n. Chr. möglich.  2306 Schucany/Ebnöther 
1998, 75.  2307 Vgl. dazu Schucany/Ebnöther 1998; Schucany 2013. 
| Die villae rusticae werden für die folgenden Überlegungen allerdings 
nicht mit einbezogen.  2308 Ähnlich Ulbert 2013 für das Rheinland.  
2309 So bereits Schucany/Ebnöther 1998.  2310 Nach Frick der 
weiter unten genannte Bözberg, nach Zurzach der Zurzacherberg.  
2311 Sowie weitere Juraübergänge. Vgl. dazu Baerlocher 2015, 60 
und Abb. 1. | Matter/Schwarz 2016, 5 – 6; Abb. 14.  2312 Vgl. Hänggi 
u. a. 1994.  2313 Auch Schucany/Ebnöther nehmen für diesen Ort 
eine vorlegionslagerzeitliche Siedlungstradition an. Vgl. Schucany/
Ebnöther 1998, 75.  2314 Zum Theater von Bern-Engehalbinsel vgl. 
Lawrence 2010.  2315 Vgl. Niffeler 1988, passim. | Zur Frage der An-
fangsdatierung, welche nach derzeitigem Forschungsstand mit «Mitte 
1. Jh. n. Chr.» angegeben wird, vgl. Kap. VI.7.2 und insb. Anm. 1875.  
2316 Bereits Mommsen 1873, 305 lehnt eine Ansprache von Aquae 
Helveticae als Zivilsiedlung zu Vindonissa ab.  2317 Schaer 2015 und 
Schaer in Vorb.

Gegensatz dazu scheint diese Entwicklung für Lager, 
die erst unter Mark Aurel oder Commodus gegrün-
det wurden, eher nicht mehr zu erfolgen und für spä-
tere mit Sicherheit auszubleiben2304.

Denkbar wäre nun, dass die bipolare Entwicklung 
in Vindonissa zwar in Ansätzen vorhanden war und 
eine der räumlich abgesetzten Fundstellen entspre-
chend zu interpretieren wäre. Der Abzug der Legion 
101 n. Chr. hätte diese Entwicklung aber im Keim er-
stickt und zu einer Konzentration der Siedlung auf ei-
nen Siedlungskern geführt. Dagegen spricht, dass 90 
Jahre – dies entspricht gut vier Generationen – genü-
gend Zeit darstellen, um eine Siedlungsentwicklung 
zu erlauben, wie sie beispielsweise in Carnuntum 
im Endausbau zu erkennen ist2305. So vergrösserten 
etwa die gleichzeitig bzw. leicht früher gegründeten 
vici von Petinesca, Salodurum (Solothurn SO), Aquae 
Helveticae und Vitudurum bereits innerhalb der ers-
ten Generation ihren Siedlungsperimeter um ein 
Mehrfaches2306.

Das Fehlen eines eigenständigen «vicus» ist wohl 
eher mit der Situation in der Siedlungskammer um 
Vindonissa2307 zu erklären. Betrachtet man eine Karte 
der Nordschweiz in römischer Zeit ▶ 407 mit den grö-
sseren Siedlungen, fällt auf, dass die vici oft in einem 
Abstand von rund 30 km zueinander liegen, was in 
etwa einer römischen Tagesreise entspricht2308.

Direkt um Vindonissa finden sich hingegen meh-
rere Siedlungen in deutlich geringerer Distanz: 
Aquae Helveticae und Lenzburg sind 9 bzw. 13 km 
entfernt, Tenedo und Frick je rund 15 km2309. Letz-
teres entspricht einer Fussmarschdistanz von rund 
3 – 4 Stunden. Aquae Helveticae und Lenzburg dürf-
ten sogar in rund 2 Stunden erreichbar gewesen sein, 
da auf den Strecken keine grösseren Hindernisse 
liegen, während auf den beiden anderen Verkehrs-
achsen Passübergänge zu überwinden sind2310. Die 
Positionen von Frick bzw. Zurzach ergeben sich aus 
ihrer Lage an verkehrsgeografisch wichtigen Punk-
ten: Frick als Knotenpunkt verschiedener kleinerer 
Verkehrsachsen und Etappenhalt vor dem bedeuten-
den Juraübergang über den Bözberg2311, Tenedo als 
Brückenstandort am Rhein und Kastellvicus2312.

Für die beiden anderen Orte sind hingegen andere 
Gründe ausschlaggebend. Während für Aquae Hel-
veticae die Thermalquellen der Hauptgrund für die 
Siedlungsgründung sein dürften, ist für Lenzburg aus 
heutiger Sicht kein offensichtlicher Grund erkennbar. 
Denkbar wäre eine vorrömische Siedlungstradition 
allenfalls aufgrund numinoser Qualitäten dieses Or-
tes2313. So fällt auf, dass Lenzburg neben Bern-Enge-
halbinsel2314 der einzige vicus der civitas Helvetiorum 
mit einem Theater östlich von Aventicum ist. Ebenso 
weisen die vici in der Provinz Raetia auf dem Gebiet 
der heutigen Schweiz keine vergleichbare Infrastruk-
tur auf. Ob es sich bei den nur aufgrund von Luft-

bildern erkannten Grundrissen südlich des Theaters 
wie vermutet um die Überreste eines grösseren sak-
ralen Bezirks handelt, muss die zukünftige Forschung 
klären, ebenso wie die Frage der Anfangsdatierung 
der Siedlung2315.

Entsprechend wäre denkbar, dass bei der Anlage 
des Legionslagers die beiden vici Aquae Helveticae 
und Lenzburg bereits bestanden oder gegründet 
wurden. Ihre Lage wurde durch die Thermalquellen 
und vielleicht vorrömische Traditionen bestimmt. 
Entsprechend bestand für eine weitere Zivilsiedlung 
extra leugam kein Bedarf, und auch die notwendigen 
ökonomischen Grundlagen und die dafür nötige Be-
völkerung waren wohl nicht verfügbar. Für die Per-
sonen, welche wie an anderen Legionsstandorten 
zwar die Nähe des Legionslagers suchten, aber sich 
nicht in den canabae niederlassen wollten, lagen die 
beiden Siedlungen Lenzburg und Aquae Helveticae 
genügend nahe. Dies bedeutet aber nicht, dass in den 
inschriftlich genannten vicani vindonissenses Bewoh-
ner von Lenzburg oder Aquae Helveticae zu vermuten 
sind2316. Vielmehr könnten diese Siedlungen in ihrer 
ökonomischen Funktion und in siedlungsgeografi-
schem Sinne an die Stelle der an anderen Legions-
standorten nachgewiesenen Siedlung extra leugam 
getreten sein.

Für Vindonissa ist demnach keine bipolare Sied-
lungsentwicklung nachzuweisen. Möglicherweise ist 
dies mit den beiden in unmittelbarer Nähe liegenden 
Siedlungen Aquae Helveticae und Lenzburg zu erklä-
ren. In der Folge entstand in der an anderen Legi-
onsstandorten zu beobachtenden Distanz von etwa 
2 – 2,5 km keine weitere Siedlung. Diese These wird 
im Zuge der derzeit laufenden Forschungen in Aquae 
Helveticae2317 zu prüfen sein. Wünschenswert wären 
zudem neue Forschungen zu Lenzburg. Vor allem 
der Einsatz geophysikalischer Methoden könnte für 
diesen in weiten Teilen unüberbauten vicus einen we-
sentlichen Wissenszuwachs zumindest in Bezug auf 
die Siedlungsstruktur bringen.
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IX 
ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN 

Die vollständige Liste der Münzenbestimmung mit allen Details 
kann auf edoc, dem Dokumentenserver der Universität Basel ab-
gerufen werden (DOI: 10.19218/3906897134). Zudem wird der 
Münzkatalog ab 2019 in der Datenbank «Münzen online» des 

IFS (https://www.fundmuenzen.ch) zugänglich sein. Im Fol-
genden wird eine nach Prägeherren geordnete Konkoranzliste 
zwischen den im Buch verwendeten Katalognummern sowie 
den Inventarnummern abgedruckt.

Laufnr. Inv. Nr.

Kelten

Mü1 V.006.2/882.1

Mü2 V.006.2/1756.1

Republik

Mü3 V.007.3/203.1

Mü4 V.008.3/487.1

Mü5 V.006.2/787.1

Mü6 V.008.3/956.1

Mü7 V.007.3/241.1

Mü8 V.008.2/1133.1

Mü9 V.008.3/1203.1

Mü10 V.008.3/2136.1

Mü11 V.007.3/1265.1

Mü12 V.006.2/1711.1

Mü13 V.006.2/95.1

Mü14 V.008.3/1226.1

Mü15 V.008.3/1992.1

Mü16 V.008.2/2089.1

Mü17 V.007.3/423.1

Mü18 V.006.2/785.1

Mü19 V.008.2/681.1

Mü20 V.008.3/2369.1

Laufnr. Inv. Nr.

Mü21 V.006.2/5.1

Mü22 V.007.3/1866.1

Mü23 V.008.3/485.1

Mü24 V.007.3/525.1

Mü25 V.006.2/1830.1

Mü26 V.006.2/183.1

Mü27 V.007.3/1862.1

Mü28 V.008.2/693.1

Mü29 V.006.2/65.1

Mü30 V.006.2/1706.1

Mü31 V.006.2/1708.1

Mü32 V.008.3/2140.2

Mü33 V.006.2/1703.1

Mü34 V.006.2/269.1

Mü35 V.006.2/1994.1

Mü36 V.006.2/403.1

Mü37 V.006.2/1953.1

Mü38 V.006.2/197.1

Mü39 V.006.2/2445.1

Mü40 V.008.2/2955.1

Mü41 V.008.3/169.1

Mü42 V.007.3/694.1

Laufnr. Inv. Nr.

Mü43 V.008.3/1223.1

Mü44 V.008.2/1122.1

Mü45 V.008.3/7.1

Mü46 V.006.2/2246.1

Mü47 V.008.3/2471.1

Mü48 V.008.3/9.1

Mü49 V.006.2/1270.1

Mü50 V.006.2/1142.1

Mü51 V.008.3/488.1

Mü52 V.008.3/540.1

Mü53 V.008.2/1581.1

Mü54 V.008.3/486.1

Mü55 V.006.2/1746.1

Mü56 V.006.2/1837.1

Mü57 V.006.2/77.1

Mü58 V.008.3/205.1

Mü59 V.006.2/198.1

Mü60 V.008.2/2600.1

Mü61 V.006.2/147.1

Mü62 V.008.3/1928.1

Mü63 V.008.2/2374.1

Mü64 V.008.2/2368.1

Laufnr. Inv. Nr.

Mü65 V.008.2/2771.1

Mü66 V.008.2/1134.1

Mü67 V.008.3/321.1

Mü68 V.008.3/2137.1

Mü69 V.008.3/203.19

Mü70 V.006.2/458.1

Mü71 V.008.3/25.1

Mü72 V.008.3/347.1

Mü73 V.007.3/587.1

Mü74 V.006.2/2301.1

Mü75 V.008.3/108.1

Mü76 V.008.3/1215.1

Mü77 V.006.2/733.1

Mü78 V.006.2/1348.1

Mü79 V.006.2/1606.1

Mü80 V.008.3/2464.1

Mü81 V.008.2/644.1

Mü82 V.006.2/27.1

Mü83 V.007.3/1110.1

Mü84 V.008.2/2181.1

Mü85 V.008.3/211.1

Mü86 V.006.2/1714.1

Laufnr. Inv. Nr.

Mü87 V.006.2/231.1

Mü88 V.006.2/157.1

Mü89 V.008.3/8.1

Mü90 V.008.2/2182.1

Mü91 V.007.3/449.1

Mü92 V.006.2/479.1

Mü93 V.006.2/1034.1

Mü94 V.006.2/78.1

Mü95 V.008.3/23.1

Mü96 V.008.2/2532.1

Mü97 V.008.2/2475.1

Mü98 V.008.3/544.1

Mü99 V.006.2/1308.1

Mü100 V.008.3/272.1

Mü101 V.006.2/52.1

Mü102 V.006.2/457.1

Mü103 V.008.2/1979.1

Mü104 V.008.3/1751.1

Mü105 V.006.2/578.1

Mü106 V.008.2/3271.1

Mü107 V.006.2/1609.1

Mü108 V.008.3/268.1

Laufnr. Inv. Nr.

Mü109 V.006.2/110.1

Mü110 V.008.3/366.1

Mü111 V.006.2/67.1

Mü112 V.008.3/262.1

Mü113 V.008.2/1398.1

Mü114 V.008.2/2769.1

Mü115 V.006.2/1804.1

Mü116 V.008.3/1677.1

Mü117 V.008.2/2968.1

Mü118 V.007.3/767.1

Mü119 V.006.2/534.1

Mü120 V.006.2/2036.1

Mü121 V.008.2/1401.1

Mü122 V.008.3/1852.1

Mü123 V.008.3/170.1

Mü124 V.008.2/1046.1

Mü125 V.007.3/988.1

Mü126 V.008.3/988.1

Mü127 V.008.3/665.1

Mü128 V.008.3/1627.1

Mü129 V.007.3/1858.1

Mü130 V.008.2/2242.1

1  K O N K O R DA N Z L I S T E  Z W I S C H E N  M Ü N Z -  U N D  I N V E N TA R N U M M E R N
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476 vor den toren von vindonissa  IX  ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN  K O N K O R D A N Z L I S T E  D E R  M Ü N Z E N

Laufnr. Inv. Nr.

Mü131 V.008.2/2178.1

Mü132 V.006.2/158.1

Mü133 V.006.2/83.3

Mü134 V.008.2/1008.1

Mü135 V.006.2/51.1

Mü136 V.007.3/1346.1

Mü137 V.008.2/2791.1

Mü138 V.008.3/259.1

Mü139 V.006.2/1833.1

Mü140 V.008.3/819.1

Augustus  
(27 v. Chr. – 14 n. Chr.)

Mü141 V.008.3/19.1

Mü142 V.008.2/2956.1

Mü143 V.008.3/300.1

Mü144 V.006.2/1137.1

Mü145 V.006.2/455.1

Mü146 V.006.2/2422.1

Mü147 V.008.3/158.1

Mü148 V.008.2/2102.1

Mü149 V.008.2/1127.1

Mü150 V.006.2/1772.1

Mü151 V.008.2/2476.1

Mü152 V.007.3/1872.1

Mü153 V.006.2/1689.1

Mü154 V.007.3/323.1

Mü155 V.008.2/883.1

Mü156 V.008.3/46.1

Mü157 V.006.2/4.100

Mü158 V.007.3/906.1

Mü159 V.006.2/643.1

Mü160 V.008.2/2305.1

Mü161 V.008.2/2965.1

Mü162 V.008.2/1174.1

Mü163 V.008.3/1330.1

Mü164 V.008.2/2731.1

Mü165 V.006.2/58.1

Mü166 V.006.2/1650.1

Mü167 V.006.2/1310.1

Mü168 V.006.2/796.1

Mü169 V.008.3/1231.1

Mü170 V.008.2/2706.1

Mü171 V.008.2/882.1

Mü172 V.008.2/3454.1

Mü173 V.008.3/714.1

Mü174 V.006.2/838.1

Mü175 V.007.3/526.1

Mü176 V.006.2/1027.1

Mü177 V.008.2/2472.1

Mü178 V.008.2/1931.1

Mü179 V.006.2/518.1

Mü180 V.006.2/1032.1

Mü181 V.008.3/550.1

Laufnr. Inv. Nr.

Mü182 V.008.3/206.1

Mü183 V.008.3/338.1

Mü184 V.008.2/2964.1

Mü185 V.008.3/269.1

Mü186 V.006.2/1686.1

Mü187 V.006.2/1834.1

Mü188 V.006.2/43.1

Mü189 V.008.2/1243.1

Mü190 V.008.3/551.1

Mü191 V.008.3/1218.1

Mü192 V.007.3/1345.1

Mü193 V.006.2/837.1

Mü194 V.006.2/524.1

Mü195 V.006.2/2245.1

Mü196 V.008.3/542.1

Mü197 V.008.2/1128.1

Mü198 V.008.3/104.1

Mü199 V.006.2/234.1

Mü200 V.006.2/80.1

Mü201 V.008.2/1400.1

Mü202 V.006.2/60.1

Mü203 V.006.2/124.1

Mü204 V.006.2/1311.1

Mü205 V.008.3/490.1

Mü206 V.008.3/5.1

Mü207 V.006.2/690.1

Mü208 V.007.3/325.1

Mü209 V.006.2/1617.1

Mü210 V.008.2/1166.1

Mü211 V.008.3/553.1

Mü212 V.007.3/586.1

Mü213 V.008.2/2300.1

Mü214 V.008.3/105.1

Mü215 V.008.3/263.1

Mü216 V.008.3/538.1

Mü217 V.008.3/2162.1

Mü218 V.006.2/1577.1

Mü219 V.008.3/1391.1

Mü220 V.008.3/2133.1

Mü221 V.008.3/1794.1

Mü222 V.008.2/3298.1

Mü223 V.008.3/10.1

Mü224 V.008.3/154.1

Mü225 V.006.2/1704.1

Mü226 V.006.2/563.1

Mü227 V.008.3/1392.1

Mü228 V.008.3/156.1

Mü229 V.008.3/1744.1

Mü230 V.006.2/1716.1

Mü231 V.007.3/585.1

Mü232 V.007.3/551.1

Mü233 V.008.2/2135.1

Mü234 V.006.2/182.1

Laufnr. Inv. Nr.

Mü235 V.008.3/168.1

Mü236 V.008.2/1980.1

Mü237 V.008.3/22.1

Mü238 V.006.2/864.1

Mü239 V.008.3/265.1

Mü240 V.007.3/1937.1

Mü241 V.008.3/1200.1

Mü242 V.008.2/2013.1

Mü243 V.008.2/2558.1

Mü244 V.006.2/5.2

Mü245 V.008.2/2772.1

Mü246 V.006.2/277.1

Mü247 V.008.2/2888.1

Mü248 V.008.3/232.1

Mü249 V.008.2/1252.1

Mü250 V.008.3/1332.1

Mü251 V.006.2/445.1

Mü252 V.006.2/97.1

Mü253 V.006.2/535.1

Mü254 V.008.2/2535.1

Mü255 V.008.2/2183.1

Mü256 V.006.2/2136.1

Mü257 V.008.2/1877.1

Mü258 V.006.2/647.1

Mü259 V.008.2/1126.1

Mü260 V.006.2/456.1

Mü261 V.008.2/760.1

Mü262 V.008.3/1996.1

Mü263 V.008.2/2774.1

Mü264 V.008.2/2978.1

Mü265 V.006.2/890.1

Mü266 V.008.2/2773.1

Mü267 V.006.2/649.1

Mü268 V.008.3/1232.1

Mü269 V.008.2/2974.1

Mü270 V.008.3/1386.1

Mü271 V.008.3/1477.1

Mü272 V.008.3/53.1

Mü273 V.008.2/2976.1

Mü274 V.006.2/1503.1

Mü275 V.008.2/1555.1

Mü276 V.007.3/990.1

Mü277 V.006.2/2416.1

Mü278 V.008.2/2966.1

Mü279 V.008.3/322.1

Mü280 V.008.3/1389.1

Mü281 V.008.2/2103.1

Mü282 V.008.2/2633.1

Mü283 V.006.2/1702.1

Mü284 V.006.2/2410.1

Mü285 V.006.2/1579.1

Mü286 V.006.2/2241.1

Mü287 V.006.2/1705.1

Laufnr. Inv. Nr.

Mü288 V.008.3/261.1

Mü289 V.006.2/971.1

Mü290 V.006.2/523.1

Mü291 V.006.2/2349.1

Mü292 V.006.2/1084.1

Mü293 V.008.3/516.1

Mü294 V.006.2/863.1

Mü295 V.006.2/1165.1

Mü296 V.007.3/422.1

Mü297 V.008.2/1982.1

Mü298 V.006.2/675.1

Mü299 V.007.3/1650.1

Mü300 V.008.2/2602.1

Mü301 V.008.3/2142.1

Mü302 V.006.2/1460.1

Mü303 V.008.2/2560.1

Mü304 V.008.3/1671.1

Mü305 V.008.3/1227.1

Mü306 V.006.2/155.1

Mü307 V.006.2/100.1

Mü308 V.008.3/1228.1

Mü309 V.008.3/2141.1

Mü310 V.008.2/1715.1

Mü311 V.008.3/293.1

Mü312 V.006.2/1173.1

Mü313 V.006.2/45.1

Mü314 V.008.2/1475.1

Mü315 V.008.3/612.1

Mü316 V.006.2/52.33

Mü317 V.008.2/1124.1

Mü318 V.008.2/737.1

Mü319 V.008.3/547.1

Mü320 V.008.2/1590.1

Mü321 V.006.2/1581.1

Mü322 V.008.3/1743.1

Mü323 V.008.2/2999.1

Mü324 V.008.2/2301.1

Mü325 V.006.2/1715.1

Mü326 V.006.2/1713.1

Mü327 V.008.2/2101.1

Mü328 V.008.2/1474.1

Mü329 V.007.3/557.1

Mü330 V.007.3/935.1

Mü331 V.008.2/2100.1

Mü332 V.008.2/1247.1

Mü333 V.008.2/2970.1

Mü334 V.006.2/1619.1

Mü335 V.008.3/1192.1

Mü336 V.007.3/1347.1

Mü337 V.006.2/1029.1

Mü338 V.008.3/1197.1

Mü339 V.008.3/1761.1

Mü340 V.008.3/157.1

Laufnr. Inv. Nr.

Mü341 V.008.2/2190.1

Mü342 V.008.2/1675.1

Mü343 V.007.3/1923.1

Mü344 V.008.2/1244.1

Mü345 V.008.3/1194.1

Mü346 V.008.2/2599.1

Mü347 V.008.2/1246.1

Mü348 V.008.2/2971.1

Mü349 V.006.2/279.1

Mü350 V.008.3/15.1

Mü351 V.007.3/985.1

Mü352 V.008.2/1587.25

Mü353 V.008.2/3273.1

Mü354 V.008.3/1196.1

Mü355 V.006.2/1677.1

Mü356 V.008.3/2138.1

Mü357 V.008.3/817.1

Mü358 V.008.3/1676.1

Mü359 V.008.2/2559.1

Mü360 V.008.3/824.1

Mü361 V.008.3/545.1

Mü362 V.008.2/2534.1

Mü363 V.008.3/3.1

Mü364 V.008.3/1799.3

Mü365 V.008.3/1198.1

Mü366 V.008.2/1587.15

Mü367 V.008.3/1224.1

Mü368 V.008.2/1310.1

Mü369 V.008.3/826.1

Mü370 V.008.3/1217.1

Mü371 V.007.3/993.1

Mü372 V.007.3/214.1

Mü373 V.008.3/1214.1

Mü374 V.006.2/431.1

Mü375 V.008.2/748.1

Mü376 V.006.2/484.1

Mü377 V.008.3/820.1

Mü378 V.006.2/1133.1

Mü379 V.008.2/784.1

Mü380 V.008.3/1202.1

Mü381 V.008.3/1850.1

Mü382 V.008.3/106.1

Tiberius (14 – 37 n. Chr.)

Mü383 V.006.2/1026.1

Mü384 V.008.2/1940.1

Mü385 V.006.2/1035.1

Mü386 V.008.2/2601.1

Mü387 V.006.2/597.1

Mü388 V.006.2/2134.1

Mü389 V.006.2/70.1

Mü390 V.006.2/86.1

Mü391 V.008.2/1125.1

Mü392 V.006.2/758.1

Laufnr. Inv. Nr.

Mü393 V.008.3/264.1

Mü394 V.008.2/730.1

Mü395 V.006.2/888.1

Mü396 V.008.3/613.1

Mü397 V.008.2/1820.1

Mü398 V.006.2/76.1

Mü399 V.008.3/266.1

Mü400 V.006.2/1651.1

Mü401 V.006.2/156.1

Mü402 V.006.2/75.1

Mü403 V.008.2/2967.1

Mü404 V.006.2/196.1

Mü405 V.008.3/153.1

Mü406 V.008.3/167.1

Mü407 V.006.2/866.1

Mü408 V.008.3/549.1

Mü409 V.008.2/2180.1

Mü410 V.006.2/137.1

Mü411 V.008.3/1399.1

Mü412 V.007.3/1348.1

Mü413 V.008.2/1890.1

Mü414 V.008.3/257.1

Mü415 V.008.2/1123.1

Mü416 V.006.2/2240.1

Mü417 V.007.3/357.1

Mü418 V.006.2/693.1

Mü419 V.006.2/1668.1

Mü420 V.006.2/686.1

Mü421 V.006.2/268.1

Mü422 V.008.3/1216.1

Mü423 V.006.2/644.1

Mü424 V.008.2/2770.1

Mü425 V.008.3/1759.1

Mü426 V.008.3/1387.1

Mü427 V.006.2/2242.1

Mü428 V.008.3/1760.1

Mü429 V.008.3/21.1

Mü430 V.006.2/330.1

Mü431 V.006.2/861.1

Mü432 V.008.2/2299.1

Mü433 V.006.2/2243.1

Mü434 V.008.3/258.1

Mü435 V.006.2/889.1

Mü436 V.008.3/1331.1

Mü437 V.008.3/1628.1

Mü438 V.008.2/2241.1

Mü439 V.008.3/16.1

Mü440 V.006.2/439.1

Mü441 V.006.2/1337.1

Mü442 V.008.3/1409.1

Mü443 V.008.2/692.1

Mü444 V.006.2/824.1

Mü445 V.006.2/1295.1
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Laufnr. Inv. Nr.

Mü446 V.008.3/1204.1

Mü447 V.008.3/305.1

Mü448 V.008.2/2977.1

Mü449 V.006.2/1685.1

Mü450 V.006.2/270.1

Mü451 V.008.3/1849.1

Mü452 V.008.3/1894.1

Mü453 V.006.2/153.1

Mü454 V.008.2/1100.1

Mü455 V.006.2/29.1

Mü456 V.006.2/695.1

Mü457 V.008.3/213.1

Mü458 V.008.3/818.1

Mü459 V.006.2/865.1

Mü460 V.006.2/1015.1

Mü461 V.008.2/3493.1

Mü462 V.007.3/321.1

Mü463 V.008.3/537.1

Augustus oder Tiberius

Mü464 V.008.3/109.1

Mü465 V.008.3/155.1

Mü466 V.008.3/107.1

Mü467 V.006.2/79.1

Mü468 V.006.2/539.1

Gaius (37– 41 n. Chr.)

Mü469 V.008.2/785.1

Mü470 V.006.2/68.1

Mü471 V.008.3/611.1

Mü472 V.008.2/880.1

Mü473 V.006.2/756.1

Mü474 V.006.2/1688.1

Mü475 V.008.3/1891.1

Mü476 V.008.3/615.1

Mü477 V.006.2/1771.1

Mü478 V.006.2/1066.1

Mü479 V.006.2/691.1

Mü480 V.006.2/1801.1

Mü481 V.008.3/1626.1

Mü482 V.006.2/1033.1

Mü483 V.008.2/1129.1

Mü484 V.006.2/689.1

Mü485 V.008.2/1226.1

Mü486 V.006.2/1583.1

Mü487 V.008.3/1546.1

Mü488 V.008.3/1474.1

Mü489 V.006.2/44.1

Mü490 V.006.2/862.1

Mü491 V.006.2/692.1

Mü492 V.008.3/1219.1

Mü493 V.006.2/694.1

Mü494 V.008.3/1892.1

Mü495 V.006.2/232.1

Mü496 V.008.2/1978.1

Laufnr. Inv. Nr.

Mü497 V.006.2/1709.1

Mü498 V.007.3/202.1

Mü499 V.006.2/1781.1

Mü500 V.006.2/134.1

Mü501 V.008.3/159.1

Mü502 V.008.3/1796.1

Mü503 V.008.3/816.1

Mü504 V.008.3/1657.1

Mü505 V.006.2/786.1

Mü506 V.006.2/743.1

Mü507 V.006.2/521.1

Mü508 V.008.3/1242.1

Mü509 V.008.3/881.1

Mü510 V.008.3/614.1

Mü511 V.008.2/2369.1

Mü512 V.008.3/1388.1

Mü513 V.006.2/81.1

Mü514 V.006.2/485.1

Mü515 V.008.2/645.1

Mü516 V.006.2/1680.1

Mü517 V.008.3/2134.1

Mü518 V.008.3/1526.1

Mü519 V.006.2/1712.1

Mü520 V.008.3/1623.1

Mü521 V.008.3/142.1

Augustus bis Gaius

Mü522 V.008.3/714.2

Tiberius bis Gaius

Mü523 V.006.2/1707.1

Claudius (41– 54 n. Chr.)

Mü524 V.008.3/202.1

Mü525 V.006.2/339.1

Mü526 V.006.2/697.1

Mü527 V.006.2/860.1

Mü528 V.006.2/486.1

Mü529 V.006.2/1832.1

Mü530 V.008.3/14.1

Mü531 V.008.2/2711.1

Mü532 V.008.2/881.1

Mü533 V.006.2/874.1

Mü534 V.006.2/696.1

Mü535 V.008.3/1209.1

Mü536 V.008.3/546.1

Mü537 V.008.3/595.1

Mü538 V.008.3/270.1

Mü539 V.006.2/970.1

Mü540 V.008.3/1890.1

Mü541 V.007.3/322.1

Mü542 V.006.2/1710.1

Mü543 V.006.2/1691.1

Mü544 V.008.2/3272.1

Mü545 V.008.3/1930.1

Mü546 V.008.2/2213.1

Laufnr. Inv. Nr.

Augustus bis Claudius

Mü547 V.006.2/1011.1

Mü548 V.008.2/2035.1

Mü549 V.008.2/1245.1

Mü550 V.008.3/1525.1

Mü551 V.008.2/1587.28

Mü552 V.006.2/2054.1

Mü553 V.007.3/1425.1

Mü554 V.008.2/2084.1

Mü555 V.008.3/102.1

Mü556 V.008.2/2366.1

Gaius bis Claudius

Mü557 V.006.2/440.1

Mü558 V.008.3/1625.1

Nero (54 – 68 n. Chr.)

Mü559 V.008.3/1994.1

Mü560 V.008.2/1744.1

Mü561 V.007.3/374.1

Mü562 V.007.3/1461.1

Mü563 V.008.3/1199.1

Mü564 V.008.2/1930.1

Mü565 V.008.3/17.1

Mü566 V.008.3/1208.1

Mü567 V.008.2/1932.1

Mü568 V.008.3/541.1

Mü569 V.006.2/829.1

Mü570 V.008.2/2302.1

Mü571 V.008.3/1410.1

Mü572 V.007.3/1406.1

Vespasianus 
(69 – 79 n. Chr.)

Mü573 V.008.3/1893.1

Mü574 V.008.2/1131.1

Mü575 V.008.2/1961.1

Mü576 V.006.2/744.1

Mü577 V.008.2/2179.1

Mü578 V.008.3/11.1

Mü579 V.008.3/1731.1

Mü580 V.007.3/202.2

Mü581 V.008.3/489.1

Mü582 V.008.2/1744.2

Mü583 V.008.2/1444.1

Titus (79 – 81 n. Chr.)

Mü584 V.008.3/825.1

Nero bis Titus

Mü585 V.008.3/324.1

Domitianus  
(81– 96 n. Chr.)

Mü586 V.008.3/2368.1

Mü587 V.006.2/2196.4

Mü588 V.006.2/4.1

Mü589 V.008.2/1130.1

Mü590 V.006.2/1690.1

Laufnr. Inv. Nr.

Mü591 V.006.2/827.1

Mü592 V.007.3/65.1

Claudius bis Domitianus

Mü593 V.008.2/1587.19

Vespasianus bis 
Domitianus

Mü594 V.008.2/1587.18

Nerva (96 – 98 n. Chr.)

Mü595 V.008.2/1399.1

Traian (98 –117 n. Chr.)

Mü596 V.006.2/828.1

Mü597 V.008.3/1475.1

Mü598 V.006.2/823.1

Römisch, Ende 1. Jh. 
v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr.

Mü599 V.008.2/1587.17

Mü600 V.008.3/1230.1

Mü601 V.008.3/6.1

Mü602 V.006.2/2296.1

Mü603 V.006.2/1687.1

Mü604 V.008.3/1929.1

Mü605 V.006.2/347.1

Mü606 V.008.2/1587.16

Mü607 V.007.3/1351.1

Mü608 V.006.2/1621.3

Mü609 V.008.3/103.1

Mü610 V.006.2/1805.1

Mü611 V.008.2/2972.1

Mü612 V.007.3/1936.11

Mü613 V.006.2/533.1

Mü614 V.008.2/1587.24

Mü615 V.008.3/1795.1

Mü616 V.007.3/693.1

Mü617 V.008.2/2961.1

Mü618 V.008.2/2958.1

Mü619 V.008.2/2533.1

Mü620 V.008.2/2712.1

Mü621 V.006.2/96.1

Mü622 V.007.3/597.1

Mü623 V.008.2/2090.1

Mü624 V.008.3/1390.1

Mü625 V.007.3/1350.1

Mü626 V.006.2/430.1

Mü627 V.008.3/1741.1

Mü628 V.008.2/1587.27

Mü629 V.007.3/382.1

Mü630 V.007.3/550.1

Mü631 V.008.2/1587.6

Mü632 V.008.2/2440.1

Mü633 V.007.3/1431.1

Mü634 V.008.3/267.1

Mü635 V.008.3/204.1

Mü636 V.008.2/2420.2

Laufnr. Inv. Nr.

Mü637 V.006.2/126.5

Mü638 V.008.2/2136.1

Mü639 V.006.2/577.1

Mü640 V.008.2/1587.10

Mü641 V.008.2/1587.8

Mü642 V.006.2/159.1

Mü643 V.006.2/1717.1

Mü644 V.008.2/1587.11

Mü645 V.008.3/209.1

Mü646 V.008.2/1587.3

Mü647 V.008.2/1587.13

Mü648 V.006.2/19.1

Mü649 V.008.3/2.28

Mü650 V.006.2/839.1

Mü651 V.008.3/24.1

Mü652 V.008.3/1995.1

Mü653 V.008.2/2973.1

Mü654 V.006.2/2244.1

Mü655 V.008.2/1587.12

Mü656 V.008.2/1587.21

Mü657 V.007.3/68.1

Mü658 V.008.2/802.1

Mü659 V.006.2/825.1

Mü660 V.008.2/1587.20

Mü661 V.006.2/2427.1

Mü662 V.008.3/1207.1

Mü663 V.008.2/1587.2

Mü664 V.006.2/1752.13

Mü665 V.008.2/1587.26

Mü666 V.008.2/1587.4

Mü667 V.008.2/1587.23

Mü668 V.008.3/1243.1

Mü669 V.006.2/916.1

Mü670 V.008.2/1587.7

Mü671 V.007.3/1349.1

Mü672 V.008.2/736.1

Mü673 V.008.3/1742.1

Mü674 V.008.2/1587.5

Mü675 V.008.2/1587.22

Mü676 V.007.3/1870.1

Mü677 V.006.2/26.1

Mü678 V.006.2/538.1

Mü679 V.007.3/769.1

Mü680 V.008.2/1587.9

Mü681 V.008.2/1587.14

Mü682 V.008.2/1587.1

Mü683 V.008.3/260.1

Mü684 V.008.2/1132.1

Mü685 V.008.2/2582.1

Mü686 V.007.3/1939.1

Mü687 V.007.3/1579.4

Mü688 V.006.2/1279.18

Laufnr. Inv. Nr.

Mü689 V.006.2/1669.1

Mü690 V.008.2/2384.1

Antoninus Pius  
(138 –161 n. Chr.)

Mü691 V.008.3/13.1

Mü692 V.006.2/676.1

Septimius Severus 
(193 – 211 n. Chr.)

Mü693 V.008.2/2957.1

Römisch, Ende 1. Jh. 
v. Chr. bis 2. Jh. n. Chr.

Mü694 V.007.3/766.1

Severus Alexander 
(222 – 235 n. Chr.)

Mü695 V.008.2/1402.1

Antoninian nach 260

Mü696 V.008.2/2171.1

Constantinus I.  
(307– 337 n. Chr.)

Mü697 V.008.3/1998.1

Mü698 V.008.2/729.1

4. Jh. n. Chr., Aes 3

Mü699 V.006.2/2305.1

Mü700 V.007.3/110.1

Römisch, unbestimmbar

Mü701 V.006.2/1177.1

Mü702 V.007.3/1405.1

Mü703 V.008.3/2438.1

Mü704 V.006.2/472.1

Mü705 V.006.2/233.1

Mü706 V.006.2/2130.1

Mü707 V.007.3/1649.1

Mü708 V.008.3/277.1

Mü709 V.006.2/2295.1

Mü710 V.008.3/539.1

Mü711 V.007.3/1109.1

Mü712 V.008.2/1116.1

Mü713 V.006.2/1600.1

Mü714 V.006.2/1576.1

Mü715 V.008.3/271.1

Mü716 V.008.3/323.1

Mü717 V.008.2/745.1

Mü718 V.006.2/1752.14

Mittelalter / Neuzeit

Mü719 V.008.2/1694.1

Mü720 V.008.2/2598.1

Mü721 V.008.2/652.1

Mü722 V.008.3/1615.1

Mü723 V.008.3/12.1

Mü724 V.008.3/4.1

Mü725 V.008.2/1844.1

Mü726 V.008.3/548.1

Mü727 V.008.3/1476.1

Mü728 V.008.2/735.11

Mü729 V.008.2/735.12
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478 vor den toren von vindonissa  IX  ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN  D A T E N G R U N D L A G E  Z U  D E N  F I B E L N

Herkunft Zweck Nuits-Saint- 
Georges 
 (n=280)

Colonia Julia 
Equestris 
(n=29)

Orbe 
 (n=34)

Lousonna 
(n=251)

Aventicum, 
1. Jh. n. Chr. 
(n=201)

Aventicum, 
Total 
(n=824)

Marsens 
(n=45)

Forum 
Claudii 
Vallensium 
(n=193)

Petinesca 
 (n=59)

Biberist 
 (n=42)

Argentovaria  (?), 
Tempelbezirk 
(n=57)

Argentovaria  (?), 
campus 
(n=116)

Basel, 
Münsterhü-
gel  
(n=88)

Augusta 
Raurica,  
1. Jh. n. Chr. 
(n=460)

Augusta 
Raurica, 
Total 
(n=2739)

Vindonissa, 
Zivilsiedlung 
West 2006–8 
(n=183)

Vindonissa,  
castra 
(n=176)

Tenedo, vicus 
(n=72)

Aquae 
Helveticae 
(n=156)

Iuliomagus 
(n=72)

Brigobannis 
(n=156)

Arae Flaviae, 
Komplex M, 
zivil 
(n=127)

Arae Flaviae, 
 Total  
(n=213)

Neftenbach 
(n=32)

Vitudurum, 
Unteres Bühl 
(n=275)

Vitudurum, 
Total 
(n=315)

Regional-
spektrum, 
südliche 
Germania 
Sup., zivil 
(n=5375)

Brigantium 
 (n=150)

Cambodu-
num, 
Siedlung 
(n=298)

Aislingen, 
vermischt 
(n=76)

Submunto-
rium 
(n=396)

Virunum 
(n=157 )

Vindobona  
(n=112)

Regional- 
spektrum, 
Raetia/Nori-
cum/Panno-
nia Sup., 
zivil 
(n=1189)

Pompeji  
(n=132)

Geminiacum 
 (n=240)

Colonia Ulpia 
Traiana 
(n=1113)

Vetera I, 
castra 
 (n=108)

Salona 
 (n=234)

Riha Typ Deschler-Erb/
Wyprächtiger 2010, 
 mit Ergänzungen

Pommeret/  
Fauduet 
1985

Freundliche 
Mitteilung  
V. Rey-Vodoz

Demierre 
 2016

Corvi 1991 | 
Corvi 1999

Mazur 1998 | 
 Mazur 2011

Mazur 1998 | 
Mazur 2011

Demierre 
 in Vorb.

Rey-Vodoz 
1986

nach Desch - 
ler-Erb / Wy- 
prächtiger 
2010

Deschler-Erb 
2006

Schucany/ 
Schwarz 2011

Reddé 2009 Deschler-Erb 
2011

Riha 1979 | Riha 1994 * Hänggi u. a. 
1994

Schucany 
1996 |  
Koller 1996 | 
Flück in Vorb.

Deschler-
Erb/ 
Wyprächtiger 
2010

Rieckhoff-
Pauli 1975

Lauber 2013 Lauber 2013 | 
Planck 1975

Rychener 
1999

Rychener 1984 | Rychener 
1986 | Rychener 1988 | 
Rey-Vodoz 1998| Corvi 2001

nach Desch - 
ler-Erb / Wy- 
prächtiger 
2010

nach Desch - 
ler-Erb / Wy- 
prächtiger 
2010

Kainrath 
2008

Ortisi/Pröttel 
2002

Gugl 1995 Schmid 2010 Castiglione 
Morelli del 
Franco 1990

** Boelicke 
2002

Boelicke 
2002

Marin 2002

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

1.1 Westliche Provinzen Kleidung (Frau) 6 2 1 3 2 1 9 1 1 2 9 5 2 0,4 11 0,4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 0,3 1 0,3 33 0,6 1 1 1 1 2 0,2 3 2 4 0,4

1.2 Helvetischer Raum 
(Osten)

Kleidung (Frau) 1 0,4 1 1 1 0,04 2 0,04 2 1 2 0,2

1.3 Westliche Provinzen Kleidung 1 1 4 7 1 0,04 5 0,1

1.4 Westliche Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 21 8 2 6 11 4 7 3 25 3 13 7 3 7 4 7 3 3 6 7 37 8 127 4,6 10 5 3 2 4 6 5 3 3 4 5 3 1 1 2 1 1 3 12 4 15 4,8 234 4,4 9 6 23 8 9 12 7 2 1 1 49 4,1 1 1 1 0,4 3 0,3

1.5 Westliche Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 1 0,4 1 0,1 1 0,04 1 3 4 0,1 1 0,3 1 0,1 5 2,1 3 0,3

1.6 Rheinische Provinzen, 
Alpen, Donauraum

Mantel (Mann/Militär) 3 1 1 0,4 4 2 2 4 1 1 1 0,2 78 2,8 6 3 1 1 1 1 3 2 7 6 7 3 1 3 98 1,8 2 1 1 1 3 3 6 0,5 1 1 24 10,0 326 29,3 13 12

1.7 Rheinische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 1 0,4 2 0,1 7 3 10 0,2 67 27,9 136 12,2 1 1

1.8 Freies Germanien Mantel (Mann?/Militär?) 1 3 1 1 1 1 1 0,2 2 0,1 1 0,4 1 0,3 5 0,1 1 1 1 0,1 2 0,2

1.11 Westliche Provinzen Kleidung (Frau?) 3 1 5 2 16 2 1 2 6 3 1 2 1 0,2 6 0,2 1 1 1 1 1 0,5 5 2 5 1,6 33 0,6 1 1 8 3 2 3 1 1 12 1 5 2,1

1.12 Westliche Provinzen Kleidung 1 0,04 1 0,02

1.13 Westliche Provinzen Kleidung 2 1 1 0,2 1 0,04 3 0,1 2 0,8 5 0,4

1.14 Westliche Provinzen Mantel 2 0,3 1 1 3 0,1

1.15 Mitteleuropa Kleidung 4 1 1 1 4 0,1 1 1 1 1 2 0,2

1.16 Gallien Mantel 1 1 1 0,1

1.17 Oberitalien Kleidung (Frau) 1 0,1 3 2 1 1 2 0,04 2 1 2 0,2 5 4

2.1 Gallische Provinzen Kleidung 1 0,1 1 2 1 0,2 1 0,04 3 0,1 1 0,4

2.2 Gallische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 16 6 4 14 1 3 20 8 6 3 13 2 1 2 18 9 1 2 1 2 3 3 19 22 25 5,4 77 2,8 3 2 6 3 3 2 1 1 6 4 1 1 1 0,5 4 1 7 2,2 171 3,2 3 2 1 0,3 1 1 5 0,4 9 3,8 58 5,2 4 4 1 0,4

2.3 Rheinische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 1 0,4 2 1 2 0,3 4 3 3 0,7 24 0,9 4 2 6 3 2 3 4 3 1 1 1 1 1 0,5 3 1 4 1,3 39 0,7 4 3 14 5 3 4 29 7 50 4,2 1 1 2 0,8 54 4,9 5 5

2.4 Freies Germanien Mantel (Mann?/Militär?) 1 0,2 3 0,1 1 0,3 4 0,1 3 1 3 0,3

2.5 Rheinische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 2 0,1 2 1 2 0,04 7 2,9 18 1,6 4 4

2.6 Rheinische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 1 1 2 2 1 0,2 6 0,2 2 1 2 1 3 2 1 0,4 1 0,3 10 0,2 7 5 4 1 2 1 13 1,1 7 2,9 49 4,4 3 3

2.7 Rheinische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 1 0,4 1 0,2 12 0,4 1 1 5 3 2 3 1 1 3 2 4 2 3 1 3 1,0 23 0,4 5 2 3 4 5 1 13 1,1 27 2,4 7 6 1 0,4

2.8 Rheinische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 4 0,1 1 0,4 1 0,3 5 0,1 10 0,9 2 2

2.9 Rätien-Noricum Kleidung (Frau) 1 0,4 3 0,4 2 2 4 0,9 43 1,6 2 1 5 3 2 3 2 1 5 7 9 6 10 8 19 9 1 3 10 4 10 3,2 95 1,8 10 7 50 17 5 7 69 17 22 14 41 37 197 16,6 1 0,1 14 6

2.10 Rätien-Noricum Kleidung (Frau) 1 1 1 1 8 0,3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1,0 13 0,2 5 3 21 7 3 4 12 3 17 11 2 2 60 5,0 1 0,4

2.11 Rätien-Noricum Kleidung (Frau) 1 0,4 2 0,3 1 0,04 2 1 1 0,4 1 0,3 5 0,1 2 1 6 2 1 0,3 15 10 1 1 25 2,1

2.12 Rätien Kleidung (Frau) 2 1 1 0,2 2 0,1 1 1 1 0,4 1 0,3 3 0,1 2 1 1 1 4 1 7 0,6

2.13 Alpine Provinzen Kleidung (Frau) 1 0,4 6 3 1 1 1 0,4 1 0,3 2 0,04 1 1 1 0,1 1 0,1

2.14 Gallischer Raum Kleidung 1 0,4 2 1 3 2 3 0,1 5 0,4 1 1

2.15 Gallien Kleidung 3 1 3 0,1

2.16 Gallischer Raum Kleidung (Frau) 2 1 2 0,04

2.17 Freies Germanien Kleidung 1 0,5 1 0,1 1 0,02

3.1 Noricum/
Pannonien+Freies 
Germanien

Kleidung (Frau) 8 0,3 3 2 3 2 3 1 2 1 2 0,6 16 0,3 8 5 1 1 20 5 44 28 10 9 83 7 1 0,1

3.2 Freies 
Germanien+Noricum

Mantel 1 0,04 1 0,02 1 1 1 0,1

3.3 Noricum/Pannonien Mantel 1 0,04 1 0,02

3.4 Noricum/Pannonien Mantel 2 0,1 2 0,04 2 1 9 8 11 0,9 2 0,2 1 0,4

3.5 Britannien+rheinische 
Provinzen

Kleidung (Frau?) 1 0,04 1 0,4 1 0,3 2 0,04 2 1 2 0,2 1 0,4 3 0,3

3.7 Freies Germanien Mantel 3 0,1 1 1 3 0,1 4 0,4

3.8 Freies Germanien Mantel (Mann?/Militär?) 9 0,3 9 0,2 1 0,3 1 0,1 4 0,4

3.12 Nordwestprovinzen+
Noricum/Pannonien

Mantel (Mann?/Militär?) 1 1 4 0,1 3 2 4 2 8 0,1 3 2 1 0,3 11 3 18 11 25 22 58 4,9 1 1 2 0,8 4 2

3.13 Limeszone Mantel (Mann/Militär) 3 0,1 1 0,5 4 0,1 11 1

3.14 Limeszone+Rätien Kleidung (Frau) 3 2 3 0,1 1 1 1 1 1 0,5 4 0,1 1 1 1 0,1 6 0,5

3.15 Noricum/
Pannonien+Freies 
Germanien

Kleidung (Frau) 1 0,1 3 0,1 4 0,1 3 0,3

3.16 Rheinland Kleidung (Frau) 1 0,04 1 0,02 4 1 4 0,3 1 0,1

3.17 Nordwestprovinzen Kleidung (Frau) 2 0,1 2 0,04 1 0,1

3.18 Nordwestprovinzen/
Limesgebiet

Kleidung (Mann?) 3 0,1 3 0,1 1 0,3 1 0,1 3 0,3 2 1

3.19 Imperium/Limesgebiet Kleidung (Mann?) 2 0,1 2 0,04 1 0,3 1 0,3 2 1 4 0,3 4 0,4

3.20 Limeszone Kleidung 3 0,1 3 0,1

3.21 Rheinische 
Provinzen+Noricum/
Pannonien

Kleidung (Frau) 1 0,04 1 0,02 1 0,3 11 7 3 3 15 1,3

3.22 Rätien Kleidung (Mann)

3.23 Rheinische 
Provinzen+Rätien

Kleidung (Mann?/
Militär?)

1 0,1 1 0,02 1 0,3 1 0,1

3.24 Limeszone Kleidung (Mann?/
Militär?)

3 0,3

3.25 Pannonia, Dalmatia, 
Moesia, Dacia

Kleidung 1 1 1 0,1 16 7

4.1 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Kleidung (Frau?) 1 0,4 4 2 5 2 11 1 3 2 1 2 1 2 4 5 16 3,5 47 1,7 1 1 2 1 1 1 8 3 8 2,5 78 1,5 2 0,8

4.2 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Kleidung (Frau?) 22 8 1 3 11 4 12 6 32 4 3 2 4 7 1 2 1 2 9 8 4 5 46 10 163 6 15 8 4 2 9 13 4 3 1 3 18 7 21 6,7 274 5,1 6 4 7 2 1 1 2 1 16 1,3 2 0,8 3 0,3 1 1

4.3 Westliche Provinzen Kleidung (Mann?) 4 1 6 2 6 3 17 2 2 5 1 1 11 2,4 34 1,2 4 2 2 1 1 1 2 1 1 0,5 8 3 12 3,8 79 1,5 1 0,3 1 0,1 1 0,4 2 0,2

4.4 Westliche Provinzen Kleidung (Frau) 15 5 20 8 10 5 18 2 6 3 7 12 1 2 3 3 3 3 26 5,7 87 3,2 6 3 11 6 5 3 14 5 15 4,8 171 3,2 1 1 3 1 1 1 5 0,4 6 2,5 5 0,4 2 2 1 0,4

4.5 Westliche Provinzen Kleidung (Frau) 8 3 1 3 1 3 7 3 5 2 17 2 31 16 1 1 4 5 8 1,7 42 1,5 4 2 1 1 6 2 6 1,9 86 1,6 1 1 2 1 1 1 1 1 5 0,4 1 0,4 8 0,7 1 1

4.6 Westliche Provinzen Kleidung (Frau) 2 1 3 0,4 1 1 2 0,1 1 1 6 0,1 3 2 3 0,3 1 0,4

4.7 Westliche Provinzen Kleidung (Frau) 4 1 1 3 6 2 3 1 8 1 10 5 1 2 1 2 2 4 4 3 4 5 15 3,3 42 1,5 10 5 1 1 6 8 2 1 1 3 5 2 6 1,9 84 1,6 1 1 9 3 4 5 1 0,3 15 1,3 6 0,5

4.8 Westliche Provinzen Kleidung (Frau?) 1 0,4 2 7 5 2 3 1 9 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 6 1,3 31 1,1 7 4 1 1 1 1 6 2 6 1,9 61 1,1 3 2 2 1 1 1 6 0,5 3 0,3

4.9 Nordgallien+rheinische 
Provinzen

Mantel 1 0,04 1 0,02

4.10 Imperium/Limesgebiet Mantel (Mann?/Militär?) 2 0,1 2 0,04 1 1 1 0,1 2 0,2

4.11 Limesgebiet Mantel (Mann?/Militär?) 2 0,1 1 0,5 3 0,1 6 2 6 4 1 1 13 1,1 3 0,3

2  DAT E N G R U N D L AG E  Z U R  V E R G L E I C H E N D E N  A N A LY S E  D E R  F I B E L N
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479 vor den toren von vindonissa  IX  ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN  D A T E N G R U N D L A G E  Z U  D E N  F I B E L N

Herkunft Zweck Nuits-Saint- 
Georges 
 (n=280)

Colonia Julia 
Equestris 
(n=29)

Orbe 
 (n=34)

Lousonna 
(n=251)

Aventicum, 
1. Jh. n. Chr. 
(n=201)

Aventicum, 
Total 
(n=824)

Marsens 
(n=45)

Forum 
Claudii 
Vallensium 
(n=193)

Petinesca 
 (n=59)

Biberist 
 (n=42)

Argentovaria  (?), 
Tempelbezirk 
(n=57)

Argentovaria  (?), 
campus 
(n=116)

Basel, 
Münsterhü-
gel  
(n=88)

Augusta 
Raurica,  
1. Jh. n. Chr. 
(n=460)

Augusta 
Raurica, 
Total 
(n=2739)

Vindonissa, 
Zivilsiedlung 
West 2006–8 
(n=183)

Vindonissa,  
castra 
(n=176)

Tenedo, vicus 
(n=72)

Aquae 
Helveticae 
(n=156)

Iuliomagus 
(n=72)

Brigobannis 
(n=156)

Arae Flaviae, 
Komplex M, 
zivil 
(n=127)

Arae Flaviae, 
 Total  
(n=213)

Neftenbach 
(n=32)

Vitudurum, 
Unteres Bühl 
(n=275)

Vitudurum, 
Total 
(n=315)

Regional-
spektrum, 
südliche 
Germania 
Sup., zivil 
(n=5375)

Brigantium 
 (n=150)

Cambodu-
num, 
Siedlung 
(n=298)

Aislingen, 
vermischt 
(n=76)

Submunto-
rium 
(n=396)

Virunum 
(n=157 )

Vindobona  
(n=112)

Regional- 
spektrum, 
Raetia/Nori-
cum/Panno-
nia Sup., 
zivil 
(n=1189)

Pompeji  
(n=132)

Geminiacum 
 (n=240)

Colonia Ulpia 
Traiana 
(n=1113)

Vetera I, 
castra 
 (n=108)

Salona 
 (n=234)

Riha Typ Deschler-Erb/
Wyprächtiger 2010, 
 mit Ergänzungen

Pommeret/  
Fauduet 
1985

Freundliche 
Mitteilung  
V. Rey-Vodoz

Demierre 
 2016

Corvi 1991 | 
Corvi 1999

Mazur 1998 | 
 Mazur 2011

Mazur 1998 | 
Mazur 2011

Demierre 
 in Vorb.

Rey-Vodoz 
1986

nach Desch - 
ler-Erb / Wy- 
prächtiger 
2010

Deschler-Erb 
2006

Schucany/ 
Schwarz 2011

Reddé 2009 Deschler-Erb 
2011

Riha 1979 | Riha 1994 * Hänggi u. a. 
1994

Schucany 
1996 |  
Koller 1996 | 
Flück in Vorb.

Deschler-
Erb/ 
Wyprächtiger 
2010

Rieckhoff-
Pauli 1975

Lauber 2013 Lauber 2013 | 
Planck 1975

Rychener 
1999

Rychener 1984 | Rychener 
1986 | Rychener 1988 | 
Rey-Vodoz 1998| Corvi 2001

nach Desch - 
ler-Erb / Wy- 
prächtiger 
2010

nach Desch - 
ler-Erb / Wy- 
prächtiger 
2010

Kainrath 
2008

Ortisi/Pröttel 
2002

Gugl 1995 Schmid 2010 Castiglione 
Morelli del 
Franco 1990

** Boelicke 
2002

Boelicke 
2002

Marin 2002

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

1.1 Westliche Provinzen Kleidung (Frau) 6 2 1 3 2 1 9 1 1 2 9 5 2 0,4 11 0,4 1 1 1 1 1 1 3 2 1 0,3 1 0,3 33 0,6 1 1 1 1 2 0,2 3 2 4 0,4

1.2 Helvetischer Raum 
(Osten)

Kleidung (Frau) 1 0,4 1 1 1 0,04 2 0,04 2 1 2 0,2

1.3 Westliche Provinzen Kleidung 1 1 4 7 1 0,04 5 0,1

1.4 Westliche Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 21 8 2 6 11 4 7 3 25 3 13 7 3 7 4 7 3 3 6 7 37 8 127 4,6 10 5 3 2 4 6 5 3 3 4 5 3 1 1 2 1 1 3 12 4 15 4,8 234 4,4 9 6 23 8 9 12 7 2 1 1 49 4,1 1 1 1 0,4 3 0,3

1.5 Westliche Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 1 0,4 1 0,1 1 0,04 1 3 4 0,1 1 0,3 1 0,1 5 2,1 3 0,3

1.6 Rheinische Provinzen, 
Alpen, Donauraum

Mantel (Mann/Militär) 3 1 1 0,4 4 2 2 4 1 1 1 0,2 78 2,8 6 3 1 1 1 1 3 2 7 6 7 3 1 3 98 1,8 2 1 1 1 3 3 6 0,5 1 1 24 10,0 326 29,3 13 12

1.7 Rheinische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 1 0,4 2 0,1 7 3 10 0,2 67 27,9 136 12,2 1 1

1.8 Freies Germanien Mantel (Mann?/Militär?) 1 3 1 1 1 1 1 0,2 2 0,1 1 0,4 1 0,3 5 0,1 1 1 1 0,1 2 0,2

1.11 Westliche Provinzen Kleidung (Frau?) 3 1 5 2 16 2 1 2 6 3 1 2 1 0,2 6 0,2 1 1 1 1 1 0,5 5 2 5 1,6 33 0,6 1 1 8 3 2 3 1 1 12 1 5 2,1

1.12 Westliche Provinzen Kleidung 1 0,04 1 0,02

1.13 Westliche Provinzen Kleidung 2 1 1 0,2 1 0,04 3 0,1 2 0,8 5 0,4

1.14 Westliche Provinzen Mantel 2 0,3 1 1 3 0,1

1.15 Mitteleuropa Kleidung 4 1 1 1 4 0,1 1 1 1 1 2 0,2

1.16 Gallien Mantel 1 1 1 0,1

1.17 Oberitalien Kleidung (Frau) 1 0,1 3 2 1 1 2 0,04 2 1 2 0,2 5 4

2.1 Gallische Provinzen Kleidung 1 0,1 1 2 1 0,2 1 0,04 3 0,1 1 0,4

2.2 Gallische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 16 6 4 14 1 3 20 8 6 3 13 2 1 2 18 9 1 2 1 2 3 3 19 22 25 5,4 77 2,8 3 2 6 3 3 2 1 1 6 4 1 1 1 0,5 4 1 7 2,2 171 3,2 3 2 1 0,3 1 1 5 0,4 9 3,8 58 5,2 4 4 1 0,4

2.3 Rheinische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 1 0,4 2 1 2 0,3 4 3 3 0,7 24 0,9 4 2 6 3 2 3 4 3 1 1 1 1 1 0,5 3 1 4 1,3 39 0,7 4 3 14 5 3 4 29 7 50 4,2 1 1 2 0,8 54 4,9 5 5

2.4 Freies Germanien Mantel (Mann?/Militär?) 1 0,2 3 0,1 1 0,3 4 0,1 3 1 3 0,3

2.5 Rheinische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 2 0,1 2 1 2 0,04 7 2,9 18 1,6 4 4

2.6 Rheinische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 1 1 2 2 1 0,2 6 0,2 2 1 2 1 3 2 1 0,4 1 0,3 10 0,2 7 5 4 1 2 1 13 1,1 7 2,9 49 4,4 3 3

2.7 Rheinische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 1 0,4 1 0,2 12 0,4 1 1 5 3 2 3 1 1 3 2 4 2 3 1 3 1,0 23 0,4 5 2 3 4 5 1 13 1,1 27 2,4 7 6 1 0,4

2.8 Rheinische Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 4 0,1 1 0,4 1 0,3 5 0,1 10 0,9 2 2

2.9 Rätien-Noricum Kleidung (Frau) 1 0,4 3 0,4 2 2 4 0,9 43 1,6 2 1 5 3 2 3 2 1 5 7 9 6 10 8 19 9 1 3 10 4 10 3,2 95 1,8 10 7 50 17 5 7 69 17 22 14 41 37 197 16,6 1 0,1 14 6

2.10 Rätien-Noricum Kleidung (Frau) 1 1 1 1 8 0,3 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1,0 13 0,2 5 3 21 7 3 4 12 3 17 11 2 2 60 5,0 1 0,4

2.11 Rätien-Noricum Kleidung (Frau) 1 0,4 2 0,3 1 0,04 2 1 1 0,4 1 0,3 5 0,1 2 1 6 2 1 0,3 15 10 1 1 25 2,1

2.12 Rätien Kleidung (Frau) 2 1 1 0,2 2 0,1 1 1 1 0,4 1 0,3 3 0,1 2 1 1 1 4 1 7 0,6

2.13 Alpine Provinzen Kleidung (Frau) 1 0,4 6 3 1 1 1 0,4 1 0,3 2 0,04 1 1 1 0,1 1 0,1

2.14 Gallischer Raum Kleidung 1 0,4 2 1 3 2 3 0,1 5 0,4 1 1

2.15 Gallien Kleidung 3 1 3 0,1

2.16 Gallischer Raum Kleidung (Frau) 2 1 2 0,04

2.17 Freies Germanien Kleidung 1 0,5 1 0,1 1 0,02

3.1 Noricum/
Pannonien+Freies 
Germanien

Kleidung (Frau) 8 0,3 3 2 3 2 3 1 2 1 2 0,6 16 0,3 8 5 1 1 20 5 44 28 10 9 83 7 1 0,1

3.2 Freies 
Germanien+Noricum

Mantel 1 0,04 1 0,02 1 1 1 0,1

3.3 Noricum/Pannonien Mantel 1 0,04 1 0,02

3.4 Noricum/Pannonien Mantel 2 0,1 2 0,04 2 1 9 8 11 0,9 2 0,2 1 0,4

3.5 Britannien+rheinische 
Provinzen

Kleidung (Frau?) 1 0,04 1 0,4 1 0,3 2 0,04 2 1 2 0,2 1 0,4 3 0,3

3.7 Freies Germanien Mantel 3 0,1 1 1 3 0,1 4 0,4

3.8 Freies Germanien Mantel (Mann?/Militär?) 9 0,3 9 0,2 1 0,3 1 0,1 4 0,4

3.12 Nordwestprovinzen+
Noricum/Pannonien

Mantel (Mann?/Militär?) 1 1 4 0,1 3 2 4 2 8 0,1 3 2 1 0,3 11 3 18 11 25 22 58 4,9 1 1 2 0,8 4 2

3.13 Limeszone Mantel (Mann/Militär) 3 0,1 1 0,5 4 0,1 11 1

3.14 Limeszone+Rätien Kleidung (Frau) 3 2 3 0,1 1 1 1 1 1 0,5 4 0,1 1 1 1 0,1 6 0,5

3.15 Noricum/
Pannonien+Freies 
Germanien

Kleidung (Frau) 1 0,1 3 0,1 4 0,1 3 0,3

3.16 Rheinland Kleidung (Frau) 1 0,04 1 0,02 4 1 4 0,3 1 0,1

3.17 Nordwestprovinzen Kleidung (Frau) 2 0,1 2 0,04 1 0,1

3.18 Nordwestprovinzen/
Limesgebiet

Kleidung (Mann?) 3 0,1 3 0,1 1 0,3 1 0,1 3 0,3 2 1

3.19 Imperium/Limesgebiet Kleidung (Mann?) 2 0,1 2 0,04 1 0,3 1 0,3 2 1 4 0,3 4 0,4

3.20 Limeszone Kleidung 3 0,1 3 0,1

3.21 Rheinische 
Provinzen+Noricum/
Pannonien

Kleidung (Frau) 1 0,04 1 0,02 1 0,3 11 7 3 3 15 1,3

3.22 Rätien Kleidung (Mann)

3.23 Rheinische 
Provinzen+Rätien

Kleidung (Mann?/
Militär?)

1 0,1 1 0,02 1 0,3 1 0,1

3.24 Limeszone Kleidung (Mann?/
Militär?)

3 0,3

3.25 Pannonia, Dalmatia, 
Moesia, Dacia

Kleidung 1 1 1 0,1 16 7

4.1 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Kleidung (Frau?) 1 0,4 4 2 5 2 11 1 3 2 1 2 1 2 4 5 16 3,5 47 1,7 1 1 2 1 1 1 8 3 8 2,5 78 1,5 2 0,8

4.2 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Kleidung (Frau?) 22 8 1 3 11 4 12 6 32 4 3 2 4 7 1 2 1 2 9 8 4 5 46 10 163 6 15 8 4 2 9 13 4 3 1 3 18 7 21 6,7 274 5,1 6 4 7 2 1 1 2 1 16 1,3 2 0,8 3 0,3 1 1

4.3 Westliche Provinzen Kleidung (Mann?) 4 1 6 2 6 3 17 2 2 5 1 1 11 2,4 34 1,2 4 2 2 1 1 1 2 1 1 0,5 8 3 12 3,8 79 1,5 1 0,3 1 0,1 1 0,4 2 0,2

4.4 Westliche Provinzen Kleidung (Frau) 15 5 20 8 10 5 18 2 6 3 7 12 1 2 3 3 3 3 26 5,7 87 3,2 6 3 11 6 5 3 14 5 15 4,8 171 3,2 1 1 3 1 1 1 5 0,4 6 2,5 5 0,4 2 2 1 0,4

4.5 Westliche Provinzen Kleidung (Frau) 8 3 1 3 1 3 7 3 5 2 17 2 31 16 1 1 4 5 8 1,7 42 1,5 4 2 1 1 6 2 6 1,9 86 1,6 1 1 2 1 1 1 1 1 5 0,4 1 0,4 8 0,7 1 1

4.6 Westliche Provinzen Kleidung (Frau) 2 1 3 0,4 1 1 2 0,1 1 1 6 0,1 3 2 3 0,3 1 0,4

4.7 Westliche Provinzen Kleidung (Frau) 4 1 1 3 6 2 3 1 8 1 10 5 1 2 1 2 2 4 4 3 4 5 15 3,3 42 1,5 10 5 1 1 6 8 2 1 1 3 5 2 6 1,9 84 1,6 1 1 9 3 4 5 1 0,3 15 1,3 6 0,5

4.8 Westliche Provinzen Kleidung (Frau?) 1 0,4 2 7 5 2 3 1 9 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 6 1,3 31 1,1 7 4 1 1 1 1 6 2 6 1,9 61 1,1 3 2 2 1 1 1 6 0,5 3 0,3

4.9 Nordgallien+rheinische 
Provinzen

Mantel 1 0,04 1 0,02

4.10 Imperium/Limesgebiet Mantel (Mann?/Militär?) 2 0,1 2 0,04 1 1 1 0,1 2 0,2

4.11 Limesgebiet Mantel (Mann?/Militär?) 2 0,1 1 0,5 3 0,1 6 2 6 4 1 1 13 1,1 3 0,3

GPV_Flueck S475-504 IX-Katalog.indd   479 24.09.17   12:52



480 vor den toren von vindonissa  IX  ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN  D A T E N G R U N D L A G E  Z U  D E N  F I B E L N

Herkunft Zweck Nuits-Saint- 
Georges 
 (n=280)

Colonia Julia 
Equestris 
(n=29)

Orbe 
 (n=34)

Lousonna 
(n=251)

Aventicum, 
1. Jh. n. Chr. 
(n=201)

Aventicum, 
Total 
(n=824)

Marsens 
(n=45)

Forum 
Claudii 
Vallensium 
(n=193)

Petinesca 
 (n=59)

Biberist 
 (n=42)

Argentovaria  (?), 
Tempelbezirk 
(n=57)

Argentovaria  (?), 
campus 
(n=116)

Basel, 
Münsterhü-
gel  
(n=88)

Augusta 
Raurica,  
1. Jh. n. Chr. 
(n=460)

Augusta 
Raurica, 
Total 
(n=2739)

Vindonissa, 
Zivilsiedlung 
West 2006–8 
(n=183)

Vindonissa,  
castra 
(n=176)

Tenedo, vicus 
(n=72)

Aquae 
Helveticae 
(n=156)

Iuliomagus 
(n=72)

Brigobannis 
(n=156)

Arae Flaviae, 
Komplex M, 
zivil 
(n=127)

Arae Flaviae, 
 Total  
(n=213)

Neftenbach 
(n=32)

Vitudurum, 
Unteres Bühl 
(n=275)

Vitudurum, 
Total 
(n=315)

Regional-
spektrum, 
südliche 
Germania 
Sup., zivil 
(n=5375)

Brigantium 
 (n=150)

Cambodu-
num, 
Siedlung 
(n=298)

Aislingen, 
vermischt 
(n=76)

Submunto-
rium 
(n=396)

Virunum 
(n=157 )

Vindobona  
(n=112)

Regional- 
spektrum, 
Raetia/Nori-
cum/Panno-
nia Sup., 
zivil 
(n=1189)

Pompeji  
(n=132)

Geminiacum 
 (n=240)

Colonia Ulpia 
Traiana 
(n=1113)

Vetera I, 
castra 
 (n=108)

Salona 
 (n=234)

Riha Typ Deschler-Erb/
Wyprächtiger 2010, 
 mit Ergänzungen

Pommeret/  
Fauduet 
1985

Freundliche 
Mitteilung  
V. Rey-Vodoz

Demierre 
 2016

Corvi 1991 | 
Corvi 1999

Mazur 1998 | 
 Mazur 2011

Mazur 1998 | 
Mazur 2011

Demierre 
 in Vorb.

Rey-Vodoz 
1986

nach Desch - 
ler-Erb / Wy- 
prächtiger 
2010

Deschler-Erb 
2006

Schucany/ 
Schwarz 2011

Reddé 2009 Deschler-Erb 
2011

Riha 1979 | Riha 1994 * Hänggi u. a. 
1994

Schucany 
1996 |  
Koller 1996 | 
Flück in Vorb.

Deschler-
Erb/ 
Wyprächtiger 
2010

Rieckhoff-
Pauli 1975

Lauber 2013 Lauber 2013 | 
Planck 1975

Rychener 
1999

Rychener 1984 | Rychener 
1986 | Rychener 1988 | 
Rey-Vodoz 1998| Corvi 2001

nach Desch - 
ler-Erb / Wy- 
prächtiger 
2010

nach Desch - 
ler-Erb / Wy- 
prächtiger 
2010

Kainrath 
2008

Ortisi/Pröttel 
2002

Gugl 1995 Schmid 2010 Castiglione 
Morelli del 
Franco 1990

** Boelicke 
2002

Boelicke 
2002

Marin 2002

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

4.12 Brittanien Kleidung 1 1

5.1 Westliche Provinzen/
Oberitalien

Mantel (Mann?/Militär?) 4 1 1 3 1 3 7 3 4 2 6 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 0,2 4 0,1 1 1 2 1 1 1 1 0,5 1 0,4 2 0,6 31 0,6 1 1 1 0,1 4 3 2 0,8 5 0,4 3 1

5.2 Imperium/Oberitalien Mantel (Mann?/Militär?) 9 3 4 14 2 6 17 7 11 5 38 5 9 5 3 5 4 10 6 11 23 20 7 8 53 11,5 219 8 34 19 65 37 13 18 16 10 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 15 5 18 5,7 361 6,7 7 5 11 4 6 8 10 3 2 1 36 3 108 82 3 1,3 144 12,9 60 56 71 30

5.3 Westliche Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 1 0,4 1 0,4 1 0,5 4 1 1 2 1 1 2 0,4 17 0,6 3 2 2 1 2 3 1 0,3 27 0,5 1 0,3 1 1 1 1 3 0,3 4 1,7 5 0,4 2 1

5.4 Westliche Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 2 1 4 1 2 3 2 2 1 1 7 1,5 23 0,8 4 2 5 3 3 4 3 2 3 4 2 1 4 1,3 45 0,8 2 1 1 0,3 1 0 1 1 5 0,4 2 2 2 0,8 4 0,4 4 2

5.5 Westliche Provinzen Mantel 1 0,4 3 9 3 1 4 2 15 2 2 4 2 3 2 0,4 20 0,7 2 1 1 1 3 4 1 1 1 0,5 1 3 53 1,0 1 1 1 0,1 1 0,4 4 0,4

5.6 Ostgallien, rheinische 
Provinzen, Schweiz

Mantel 1 3 5 2 6 3 18 2 3 7 3 2 1 2 3 5 2 2 3 0,7 76 2,8 1 1 1 1 4 6 7 4 9 6 8 6 10 5 1 3 7 3 7 2,2 145 2,7 1 1 6 2 1 1 21 5 29 2,4 3 1,3 9 0,8 4 2

5.7 Westliche Provinzen Kleidung 11 4 3 10 15 6 21 10 52 7 6 3 4 7 1 2 9 16 17 15 10 11 47 10,2 161 5,9 9 5 2 1 5 7 7 4 5 3 1 1 2 1 4 13 17 6 18 5,7 307 5,7 8 5 19 6 5 7 20 5 52 4,4 11 4,6 18 1,6 2 2 1 0,4

5.8 Nordgallien Kleidung (Frau?) 1 0,4 3 1 5 1 1 2 2 2 4 0,9 15 0,5 5 3 1 1 3 2 2 1 1 0,4 1 0,3 29 0,5 1 1 1 0,1 1 0,1

5.9 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien, England

Kleidung (Frau?) 8 3 7 3 2 1 14 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 9 2 33 1,2 3 2 2 3 4 3 7 4 1 3 4 1 6 1,9 87 1,6 1 1 5 2 3 4 2 1 11 0,9 11 4,6 6 0,5

5.10 Gallische Provinzen Kleidung (Frau?) 1 0,4 1 3 1 3 1 0,4 3 1 13 2 1 2 1 2 1 2 1 1 6 1,3 74 2,7 3 2 1 1 3 2 1 1 5 3 12 9 18 8 9 3 10 3,2 133 2,5 3 2 4 1 4 1 11 0,9 7 2,9 3 0,3 2 1

5.11 Gallische Provinzen Kleidung (Frau) 2 0,1 2 0,04 3 0,3

5.12 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien, England

Kleidung (Frau?) 39 14 4 14 2 6 23 9 15 7 77 10 7 16 11 6 8 14 2 5 4 7 4 3 5 6 33 7,2 228 8,3 10 5 9 5 2 3 21 13 15 21 33 21 13 10 14 7 3 9 26 9 28 8,9 515 9,6 10 7 23 8 4 5 25 6 1 1 63 5,3 1 1 18 7,5 25 2,2 7 3

5.13 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Kleidung (Frau?) 5 2 7 3 5 2 31 4 5 11 4 7 2 5 3 3 1 1 10 2,2 86 3,1 2 1 1 1 9 6 6 8 7 4 4 3 12 6 3 9 14 5 14 4,4 192 3,6 2 1 13 4 15 1,3 3 1,3 1 0,1 2 1

5.14 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Kleidung (Frau?) 6 2 3 1 8 4 18 2 1 2 3 5 2 2 11 2,4 40 1,5 1 1 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 9 3 10 3,2 89 1,7 2 1 2 3 4 0,3

5.15 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Kleidung (Frau?) 5 2 1 3 5 2 2 1 18 2 1 2 2 1 3 5 1 2 3 5 4 3 14 3 128 4,7 4 2 1 1 3 2 9 13 8 5 13 10 19 9 6 2 6 1,9 210 3,9 4 3 1 1 8 2 13 1,1 4 1,7 7 0,6 2 1

5.16 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Kleidung (Frau?) 6 2 1 3 5 2 16 2 2 4 2 2 37 1,4 1 1 4 3 1 1 5 3 1 1 1 0,5 1 0,4 2 0,6 77 1,4 1 1 2 1 9 2 12 1,0 3 1,3 1 0,1 2 1

5.17 Imperium Kleidung 10 4 5 15 5 2 3 1 27 4 6 13 6 3 2 4 1 1 2 2 3 0,7 95 3,5 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 12 9 12 6 9 3 9 2,9 181 3,4 11 7 3 1 13 3 4 4 31 2,6 4 1,7 13 1,2

5.18 Gallische Provinzen Kleidung 1 0,1 2 0,1 3 0,1

7.1 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien

Schmuck (Frau) 1 3 1 0,5 2 0,3 4 0,1 7 0,1 5 2,1 6 0,5

7.2 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 6 2 9 4 6 3 19 3 3 2 3 5 1 2 1 2 6 5 4 0,9 51 1,9 4 2 2 1 3 4 1 1 2 1 2 1 5 2 5 1,6 103 1,9 9 3 5 7 19 5 33 2,8 11 1,0

7.3 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 1 0,4 1 2 2 0,4 10 0,4 1 1 12 0,2 2 3 1 0 3 0,3

7.4 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 13 5 1 3 3 1 4 2 9 1 1 2 5 4 7 1,5 25 0,9 5 3 5 3 2 3 5 3 1 1 2 1 3 1 4 1,3 65 1,2 1 0,3 2 3 5 1 8 0,7 6 0,5 1 0,4

7.5 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 1 3 3 1 1 0,5 1 0,1 3 3 1 1 4 0,9 21 0,8 1 1 1 1 2 3 2 1 31 0,6 1 1 2 1 1 1 4 1 8 0,7 4 0,4 1 1

7.6 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Schmuck (Frau) 1 0,4 1 0,1 5 1,1 10 0,4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 0,6 19 0,4 1 1 6 2 1 0,3 8 0,7 1 1 1 0,4 1 0,1

7.7 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien, England

Schmuck (Frau) 2 1 2 1 1 0,5 3 0,4 1 2 1 0,2 11 0,4 1 1 20 0,4 1 1 3 1 4 1 8 0,7 1 0,1

7.8 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien, England

Schmuck (Frau) 1 0,4 2 1 1 0,5 2 0,3 2 0,4 13 0,5 3 2 2 1 1 0,4 2 0,6 22 0,4 1 1 1 0,3 4 1 6 0,5 3 0,3

7.9 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 1 0,4 1 0,2 1 0,04 2 0,04

7.10 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 1 0,4 4 2 11 1 1 2 5 1,1 14 0,5 5 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 33 0,6 1 1 4 1 2 3 2 1 9 0,8 1 0,4 2 0,2 1 0,4

7.11 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien, England

Schmuck (Frau) 5 2 1 3 3 1 1 0,5 4 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 6 5 10 5 4 13 6 2 6 1,9 63 1,2 1 1 2 1 17 4 2 2 22 1,9 3 1,3 5 0,4 1 0,4

7.12 Imperium? Schmuck (Frau) 1 3 4 0,1 5 0,1

7.13 Westliche Provinzen/
Imperium

Schmuck (Frau) 1 3 6 1 12 0,4 2 1 6 4 2 2 5 2 2 0,6 34 0,6 3 2 2 1 1 1 6 0,5 1 0,1

7.14 Imperium Schmuck (Frau) 1 0,4 4 1 1 1 1 2 17 0,6 1 1 2 2 2 1 1 0,4 1 0,3 27 0,5 1 0,3 1 1 2 0,2 2 0,8 1 0,1

7.15 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien

Schmuck (Frau) 1 0,4 2 0,3 1 0,04 4 0,1 1 0,1

7.16 Imperium Schmuck (Frau) 17 6 5 15 2 1 16 2 6 13 5 3 3 5 3 7 2 4 2 0,4 75 2,7 3 2 2 1 5 7 6 4 3 2 13 6 2 6 2 1 3 1 158 2,9 1 1 1 0,1 2 0,8 6 0,5 3 1

7.17 Imperium Schmuck (Frau) 1 0,4 1 0,4 3 0,4 1 1 2 5 13 0,5 1 1 1 1 1 0,5 3 9 1 0,4 2 0,6 27 0,5 1 1 8 2 9 0,8

7.18 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 2 1 2 0,3 1 1 26 0,9 1 1 2 1 6 5 6 3 38 0,7 1 1 1 0,1 2 0,2 1 0,4

7.19 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien

Schmuck (Frau) 1 0,1 4 0,1 1 1 1 0,5 7 0,1

7.20 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien

Schmuck (Frau) 2 1 1 0,1 1 2 1 1 1 2 6 0,2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 17 0,3 4 1 4 0,3

7.21 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien

Schmuck (Frau) 1 3 1 0,5 10 1 1 2 1 1 2 0,4 15 0,5 1 1 4 3 1 1 1 0,5 3 1 3 1,0 36 0,7 1 1 5 2 2 1 8 0,7 4 0,4

7.22 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 5 2 3 1 4 2 18 2 1 2 1 2 1 2 2 0,4 21 0,8 1 1 2 1 2 1 3 1,0 55 1,0 1 1 5 2 8 2 1 1 15 1,3 1 0,4 5 0,4 3 1

7.23 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Schmuck (Frau) 2 1 6 3 14 2 2 4 1 1 2 5 1 1 1 0,2 16 0,6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0,5 2 1 2 0,6 41 0,8 1 0,3 2 1 3 0,3 2 2 1 0,4

7.24 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Schmuck (Frau) 2 0,1 1 1 1 0,5 1 0,4 1 0,3 4 0,1

7.25 Imperium, mehrheitlich 
nordwestl. Provinzen

Schmuck (Frau) 6 2 1 3 2 6 4 2 1 0,5 10 1 1 2 3 2 3 7 4 7 1 0,2 51 1,9 1 1 5 3 2 3 4 3 3 2 10 5 3 1 3 1 106 2 5 3 6 2 3 2 3 3 17 1,4 9 0,8 3 1

7.26 Gallien? Schmuck (Frau) 2 0,3 1 2 1 1 3 0,1

8.1 Imperium Mantel 1 0,4 1 3 2 6 9 4 6 3 35 5 2 4 1 1 1 2 5 12 7 1,5 91 3,3 4 2 2 3 6 4 2 3 10 6 3 2 8 4 2 6 2 1 2 0,6 179 3,3 2 1 6 2 3 4 8 2 1 1 20 1,7 1 0,4 13 1,2 1 1 12 5

8.2 Imperium Mantel 1 0,4 5 1 1 1 1 1 1 0,2 19 0,7 1 1 1 1 3 2 3 1 3 1 32 0,6 1 1 1 0,1 1 0,4 3 0,3 3 1

9.1 Alpenraum Mantel 1 0,4 3 0,4 5 3 1 0,04 5 0,1 2 2

Bogenfibel,  
2 Nadeln

Dalmatia ? Mantel 5 2

Kniefibeln, div. Pannonien ? Mantel (Mann?/Militär?) 51 22

Jobst 29A Pannonia, Dalmatia, 
Moesia, Dacia

Mantel 2 1 1 1 3 0,3 9 4

Mit beissendem 
Tierkopf

Rätien/Noricum/
Pannonien

Kleidung 2 1 2 0,2

Einknotenfibel 
(Gugl 9/10)

Noricum/Pannonien Kleidung 3 2 3 0,3

Jobst 10A Noricum/Pannonien Mantel 1 1 1 0,1

Anzahl Typen 46 17 19 48 43 65 19 42 23 24 23 33 25 52 97 43 44 24 42 25 30 31 41 18 53 56 107 51 45 30 49 23 20 83 13 43 72 16 32

Total der aufgenommenen Fibeln 9059

* Meyer-Freuler 1989 | Meyer-Freuler 1998 | Huber 2003 | Flück 2009 | Lawrence 2009 | Benguerel/Engeler-Ohnemus 2010 | Engeler-Ohnemus 2013
** Brulet 1987 | Brulet/Demante 1993 | Brulet/Demanet 1997 | Brulet/Dewert/Vilvorder 2001 | Brulet/Dewert/ Vilvorder 2008

GPV_Flueck S475-504 IX-Katalog.indd   480 24.09.17   12:52



481 vor den toren von vindonissa  IX  ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN  D A T E N G R U N D L A G E  Z U  D E N  F I B E L N

Herkunft Zweck Nuits-Saint- 
Georges 
 (n=280)

Colonia Julia 
Equestris 
(n=29)

Orbe 
 (n=34)

Lousonna 
(n=251)

Aventicum, 
1. Jh. n. Chr. 
(n=201)

Aventicum, 
Total 
(n=824)

Marsens 
(n=45)

Forum 
Claudii 
Vallensium 
(n=193)

Petinesca 
 (n=59)

Biberist 
 (n=42)

Argentovaria  (?), 
Tempelbezirk 
(n=57)

Argentovaria  (?), 
campus 
(n=116)

Basel, 
Münsterhü-
gel  
(n=88)

Augusta 
Raurica,  
1. Jh. n. Chr. 
(n=460)

Augusta 
Raurica, 
Total 
(n=2739)

Vindonissa, 
Zivilsiedlung 
West 2006–8 
(n=183)

Vindonissa,  
castra 
(n=176)

Tenedo, vicus 
(n=72)

Aquae 
Helveticae 
(n=156)

Iuliomagus 
(n=72)

Brigobannis 
(n=156)

Arae Flaviae, 
Komplex M, 
zivil 
(n=127)

Arae Flaviae, 
 Total  
(n=213)

Neftenbach 
(n=32)

Vitudurum, 
Unteres Bühl 
(n=275)

Vitudurum, 
Total 
(n=315)

Regional-
spektrum, 
südliche 
Germania 
Sup., zivil 
(n=5375)

Brigantium 
 (n=150)

Cambodu-
num, 
Siedlung 
(n=298)

Aislingen, 
vermischt 
(n=76)

Submunto-
rium 
(n=396)

Virunum 
(n=157 )

Vindobona  
(n=112)

Regional- 
spektrum, 
Raetia/Nori-
cum/Panno-
nia Sup., 
zivil 
(n=1189)

Pompeji  
(n=132)

Geminiacum 
 (n=240)

Colonia Ulpia 
Traiana 
(n=1113)

Vetera I, 
castra 
 (n=108)

Salona 
 (n=234)

Riha Typ Deschler-Erb/
Wyprächtiger 2010, 
 mit Ergänzungen

Pommeret/  
Fauduet 
1985

Freundliche 
Mitteilung  
V. Rey-Vodoz

Demierre 
 2016

Corvi 1991 | 
Corvi 1999

Mazur 1998 | 
 Mazur 2011

Mazur 1998 | 
Mazur 2011

Demierre 
 in Vorb.

Rey-Vodoz 
1986

nach Desch - 
ler-Erb / Wy- 
prächtiger 
2010

Deschler-Erb 
2006

Schucany/ 
Schwarz 2011

Reddé 2009 Deschler-Erb 
2011

Riha 1979 | Riha 1994 * Hänggi u. a. 
1994

Schucany 
1996 |  
Koller 1996 | 
Flück in Vorb.

Deschler-
Erb/ 
Wyprächtiger 
2010

Rieckhoff-
Pauli 1975

Lauber 2013 Lauber 2013 | 
Planck 1975

Rychener 
1999

Rychener 1984 | Rychener 
1986 | Rychener 1988 | 
Rey-Vodoz 1998| Corvi 2001

nach Desch - 
ler-Erb / Wy- 
prächtiger 
2010

nach Desch - 
ler-Erb / Wy- 
prächtiger 
2010

Kainrath 
2008

Ortisi/Pröttel 
2002

Gugl 1995 Schmid 2010 Castiglione 
Morelli del 
Franco 1990

** Boelicke 
2002

Boelicke 
2002

Marin 2002

n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n % n %

4.12 Brittanien Kleidung 1 1

5.1 Westliche Provinzen/
Oberitalien

Mantel (Mann?/Militär?) 4 1 1 3 1 3 7 3 4 2 6 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 0,2 4 0,1 1 1 2 1 1 1 1 0,5 1 0,4 2 0,6 31 0,6 1 1 1 0,1 4 3 2 0,8 5 0,4 3 1

5.2 Imperium/Oberitalien Mantel (Mann?/Militär?) 9 3 4 14 2 6 17 7 11 5 38 5 9 5 3 5 4 10 6 11 23 20 7 8 53 11,5 219 8 34 19 65 37 13 18 16 10 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 15 5 18 5,7 361 6,7 7 5 11 4 6 8 10 3 2 1 36 3 108 82 3 1,3 144 12,9 60 56 71 30

5.3 Westliche Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 1 0,4 1 0,4 1 0,5 4 1 1 2 1 1 2 0,4 17 0,6 3 2 2 1 2 3 1 0,3 27 0,5 1 0,3 1 1 1 1 3 0,3 4 1,7 5 0,4 2 1

5.4 Westliche Provinzen Mantel (Mann?/Militär?) 2 1 4 1 2 3 2 2 1 1 7 1,5 23 0,8 4 2 5 3 3 4 3 2 3 4 2 1 4 1,3 45 0,8 2 1 1 0,3 1 0 1 1 5 0,4 2 2 2 0,8 4 0,4 4 2

5.5 Westliche Provinzen Mantel 1 0,4 3 9 3 1 4 2 15 2 2 4 2 3 2 0,4 20 0,7 2 1 1 1 3 4 1 1 1 0,5 1 3 53 1,0 1 1 1 0,1 1 0,4 4 0,4

5.6 Ostgallien, rheinische 
Provinzen, Schweiz

Mantel 1 3 5 2 6 3 18 2 3 7 3 2 1 2 3 5 2 2 3 0,7 76 2,8 1 1 1 1 4 6 7 4 9 6 8 6 10 5 1 3 7 3 7 2,2 145 2,7 1 1 6 2 1 1 21 5 29 2,4 3 1,3 9 0,8 4 2

5.7 Westliche Provinzen Kleidung 11 4 3 10 15 6 21 10 52 7 6 3 4 7 1 2 9 16 17 15 10 11 47 10,2 161 5,9 9 5 2 1 5 7 7 4 5 3 1 1 2 1 4 13 17 6 18 5,7 307 5,7 8 5 19 6 5 7 20 5 52 4,4 11 4,6 18 1,6 2 2 1 0,4

5.8 Nordgallien Kleidung (Frau?) 1 0,4 3 1 5 1 1 2 2 2 4 0,9 15 0,5 5 3 1 1 3 2 2 1 1 0,4 1 0,3 29 0,5 1 1 1 0,1 1 0,1

5.9 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien, England

Kleidung (Frau?) 8 3 7 3 2 1 14 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 9 2 33 1,2 3 2 2 3 4 3 7 4 1 3 4 1 6 1,9 87 1,6 1 1 5 2 3 4 2 1 11 0,9 11 4,6 6 0,5

5.10 Gallische Provinzen Kleidung (Frau?) 1 0,4 1 3 1 3 1 0,4 3 1 13 2 1 2 1 2 1 2 1 1 6 1,3 74 2,7 3 2 1 1 3 2 1 1 5 3 12 9 18 8 9 3 10 3,2 133 2,5 3 2 4 1 4 1 11 0,9 7 2,9 3 0,3 2 1

5.11 Gallische Provinzen Kleidung (Frau) 2 0,1 2 0,04 3 0,3

5.12 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien, England

Kleidung (Frau?) 39 14 4 14 2 6 23 9 15 7 77 10 7 16 11 6 8 14 2 5 4 7 4 3 5 6 33 7,2 228 8,3 10 5 9 5 2 3 21 13 15 21 33 21 13 10 14 7 3 9 26 9 28 8,9 515 9,6 10 7 23 8 4 5 25 6 1 1 63 5,3 1 1 18 7,5 25 2,2 7 3

5.13 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Kleidung (Frau?) 5 2 7 3 5 2 31 4 5 11 4 7 2 5 3 3 1 1 10 2,2 86 3,1 2 1 1 1 9 6 6 8 7 4 4 3 12 6 3 9 14 5 14 4,4 192 3,6 2 1 13 4 15 1,3 3 1,3 1 0,1 2 1

5.14 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Kleidung (Frau?) 6 2 3 1 8 4 18 2 1 2 3 5 2 2 11 2,4 40 1,5 1 1 3 2 2 3 2 1 2 3 2 1 9 3 10 3,2 89 1,7 2 1 2 3 4 0,3

5.15 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Kleidung (Frau?) 5 2 1 3 5 2 2 1 18 2 1 2 2 1 3 5 1 2 3 5 4 3 14 3 128 4,7 4 2 1 1 3 2 9 13 8 5 13 10 19 9 6 2 6 1,9 210 3,9 4 3 1 1 8 2 13 1,1 4 1,7 7 0,6 2 1

5.16 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Kleidung (Frau?) 6 2 1 3 5 2 16 2 2 4 2 2 37 1,4 1 1 4 3 1 1 5 3 1 1 1 0,5 1 0,4 2 0,6 77 1,4 1 1 2 1 9 2 12 1,0 3 1,3 1 0,1 2 1

5.17 Imperium Kleidung 10 4 5 15 5 2 3 1 27 4 6 13 6 3 2 4 1 1 2 2 3 0,7 95 3,5 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 12 9 12 6 9 3 9 2,9 181 3,4 11 7 3 1 13 3 4 4 31 2,6 4 1,7 13 1,2

5.18 Gallische Provinzen Kleidung 1 0,1 2 0,1 3 0,1

7.1 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien

Schmuck (Frau) 1 3 1 0,5 2 0,3 4 0,1 7 0,1 5 2,1 6 0,5

7.2 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 6 2 9 4 6 3 19 3 3 2 3 5 1 2 1 2 6 5 4 0,9 51 1,9 4 2 2 1 3 4 1 1 2 1 2 1 5 2 5 1,6 103 1,9 9 3 5 7 19 5 33 2,8 11 1,0

7.3 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 1 0,4 1 2 2 0,4 10 0,4 1 1 12 0,2 2 3 1 0 3 0,3

7.4 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 13 5 1 3 3 1 4 2 9 1 1 2 5 4 7 1,5 25 0,9 5 3 5 3 2 3 5 3 1 1 2 1 3 1 4 1,3 65 1,2 1 0,3 2 3 5 1 8 0,7 6 0,5 1 0,4

7.5 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 1 3 3 1 1 0,5 1 0,1 3 3 1 1 4 0,9 21 0,8 1 1 1 1 2 3 2 1 31 0,6 1 1 2 1 1 1 4 1 8 0,7 4 0,4 1 1

7.6 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Schmuck (Frau) 1 0,4 1 0,1 5 1,1 10 0,4 2 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 0,6 19 0,4 1 1 6 2 1 0,3 8 0,7 1 1 1 0,4 1 0,1

7.7 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien, England

Schmuck (Frau) 2 1 2 1 1 0,5 3 0,4 1 2 1 0,2 11 0,4 1 1 20 0,4 1 1 3 1 4 1 8 0,7 1 0,1

7.8 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien, England

Schmuck (Frau) 1 0,4 2 1 1 0,5 2 0,3 2 0,4 13 0,5 3 2 2 1 1 0,4 2 0,6 22 0,4 1 1 1 0,3 4 1 6 0,5 3 0,3

7.9 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 1 0,4 1 0,2 1 0,04 2 0,04

7.10 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 1 0,4 4 2 11 1 1 2 5 1,1 14 0,5 5 3 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 33 0,6 1 1 4 1 2 3 2 1 9 0,8 1 0,4 2 0,2 1 0,4

7.11 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien, England

Schmuck (Frau) 5 2 1 3 3 1 1 0,5 4 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 6 5 10 5 4 13 6 2 6 1,9 63 1,2 1 1 2 1 17 4 2 2 22 1,9 3 1,3 5 0,4 1 0,4

7.12 Imperium? Schmuck (Frau) 1 3 4 0,1 5 0,1

7.13 Westliche Provinzen/
Imperium

Schmuck (Frau) 1 3 6 1 12 0,4 2 1 6 4 2 2 5 2 2 0,6 34 0,6 3 2 2 1 1 1 6 0,5 1 0,1

7.14 Imperium Schmuck (Frau) 1 0,4 4 1 1 1 1 2 17 0,6 1 1 2 2 2 1 1 0,4 1 0,3 27 0,5 1 0,3 1 1 2 0,2 2 0,8 1 0,1

7.15 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien

Schmuck (Frau) 1 0,4 2 0,3 1 0,04 4 0,1 1 0,1

7.16 Imperium Schmuck (Frau) 17 6 5 15 2 1 16 2 6 13 5 3 3 5 3 7 2 4 2 0,4 75 2,7 3 2 2 1 5 7 6 4 3 2 13 6 2 6 2 1 3 1 158 2,9 1 1 1 0,1 2 0,8 6 0,5 3 1

7.17 Imperium Schmuck (Frau) 1 0,4 1 0,4 3 0,4 1 1 2 5 13 0,5 1 1 1 1 1 0,5 3 9 1 0,4 2 0,6 27 0,5 1 1 8 2 9 0,8

7.18 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 2 1 2 0,3 1 1 26 0,9 1 1 2 1 6 5 6 3 38 0,7 1 1 1 0,1 2 0,2 1 0,4

7.19 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien

Schmuck (Frau) 1 0,1 4 0,1 1 1 1 0,5 7 0,1

7.20 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien

Schmuck (Frau) 2 1 1 0,1 1 2 1 1 1 2 6 0,2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 17 0,3 4 1 4 0,3

7.21 Rheinische Provinzen, 
Nordgallien

Schmuck (Frau) 1 3 1 0,5 10 1 1 2 1 1 2 0,4 15 0,5 1 1 4 3 1 1 1 0,5 3 1 3 1,0 36 0,7 1 1 5 2 2 1 8 0,7 4 0,4

7.22 Westliche Provinzen Schmuck (Frau) 5 2 3 1 4 2 18 2 1 2 1 2 1 2 2 0,4 21 0,8 1 1 2 1 2 1 3 1,0 55 1,0 1 1 5 2 8 2 1 1 15 1,3 1 0,4 5 0,4 3 1

7.23 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Schmuck (Frau) 2 1 6 3 14 2 2 4 1 1 2 5 1 1 1 0,2 16 0,6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0,5 2 1 2 0,6 41 0,8 1 0,3 2 1 3 0,3 2 2 1 0,4

7.24 Ostgallien, Mittelland, 
NordwestCH

Schmuck (Frau) 2 0,1 1 1 1 0,5 1 0,4 1 0,3 4 0,1

7.25 Imperium, mehrheitlich 
nordwestl. Provinzen

Schmuck (Frau) 6 2 1 3 2 6 4 2 1 0,5 10 1 1 2 3 2 3 7 4 7 1 0,2 51 1,9 1 1 5 3 2 3 4 3 3 2 10 5 3 1 3 1 106 2 5 3 6 2 3 2 3 3 17 1,4 9 0,8 3 1

7.26 Gallien? Schmuck (Frau) 2 0,3 1 2 1 1 3 0,1

8.1 Imperium Mantel 1 0,4 1 3 2 6 9 4 6 3 35 5 2 4 1 1 1 2 5 12 7 1,5 91 3,3 4 2 2 3 6 4 2 3 10 6 3 2 8 4 2 6 2 1 2 0,6 179 3,3 2 1 6 2 3 4 8 2 1 1 20 1,7 1 0,4 13 1,2 1 1 12 5

8.2 Imperium Mantel 1 0,4 5 1 1 1 1 1 1 0,2 19 0,7 1 1 1 1 3 2 3 1 3 1 32 0,6 1 1 1 0,1 1 0,4 3 0,3 3 1

9.1 Alpenraum Mantel 1 0,4 3 0,4 5 3 1 0,04 5 0,1 2 2

Bogenfibel,  
2 Nadeln

Dalmatia ? Mantel 5 2

Kniefibeln, div. Pannonien ? Mantel (Mann?/Militär?) 51 22

Jobst 29A Pannonia, Dalmatia, 
Moesia, Dacia

Mantel 2 1 1 1 3 0,3 9 4

Mit beissendem 
Tierkopf

Rätien/Noricum/
Pannonien

Kleidung 2 1 2 0,2

Einknotenfibel 
(Gugl 9/10)

Noricum/Pannonien Kleidung 3 2 3 0,3

Jobst 10A Noricum/Pannonien Mantel 1 1 1 0,1

Anzahl Typen 46 17 19 48 43 65 19 42 23 24 23 33 25 52 97 43 44 24 42 25 30 31 41 18 53 56 107 51 45 30 49 23 20 83 13 43 72 16 32

Total der aufgenommenen Fibeln 9059
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Grube G12.10: Verfüllungen Sch64, Sch65 und Sch67

Terra Sigillata
> Ke1 1 RS Schälchen Drag. 24, Riffelung am Rand, oxidierend 
gebrannt. V.006.2/272.27.
> Ke2 1 RS Schälchen Hofheim 9, oxidierend gebrannt. 
V.006.2/272.18.
> Ke3 3 RS Schälchen Drag. 27, oxidierend gebrannt, Stempel 
fragmentiert: O(F?)[---]SI. Stempelnr. Ste9. V.006.2/600.15 und 
V.006.2/603.11.
> Ke4 7 RS Teller Drag. 15, oxidierend gebrannt. 
V.006.2/600.21–24, V.006.2/603.16.43 und V.006.2/634.2.
> Ke5 1 RS Teller Drag. 18, oxidierend gebrannt. 
V.006.2/272.33.
> Ke6 2 RS / 1 WS Schale Drag. 22, Graffito auf Unterseite [..]
AV, oxidierend gebrannt. V.006.2/272.31.
> Ke7 2 RS Schale Drag. 23, oxidierend gebrannt. 
V.006.2/603.10.
> Ke8 1 RS Teller Drag. 35/36, oxidierend gebrannt. Ange-
schliffene Bruchkante. V.006.2/600.20.
> Ke9 1 RS Teller Curle 11, oxidierend gebrannt. 
V.006.2/600.40.41.
— 1 WS Schüssel Drag. 30, oxidierend gebrannt, mit 
Brandspuren. V.006.2/272.49.
> Ke10 2 RS / 7 WS Drag. 29, oxidierend gebrannt. 
V.006.2/272.51.53 und V.006.2/603.12.47.49.
> Ke11 1 RS / 1 WS Schüssel Drag. 29, oxidierend gebrannt. 
V.006.2/272.23.55. 
> Ke12 1 RS / 1 WS Schüssel Drag. 29, oxidierend gebrannt. 
V.006.2/590.7 und V.006.2/603.7.
> Ke13 1 WS Schüssel Drag. 29, oxidierend gebrannt. 
V.006.2/600.45. 
> Ke14 2 WS Drag. 29, oxidierend gebrannt. V.006.2/618.7. 

Terra Sigillata-Imitation
> Ke15 1 RS Teller Drack 4, roter Überzug. V.006.2/603.62.
> Ke16 2 RS Schüssel Drack 19, grau mit schwarzem Überzug. 
V.006.2/603.23.
— 1 WS Teller Drack 6 (Variante), rot mit niedrigem, 
schräg profiliertem Rand. V.006.2/272.63.

Drack 20–21
> Ke17 2 RS Schüssel Drack 20, grau mit schwarzem Überzug an 
der Aussenseite. V.006.2/272.159.
>Ke18 2 RS Schüssel Drack 21, hellroter Überzug. 
V.006.2/603.22.

Feinkeramik
> Ke19 1 RS / 2 BS Becher, oxidierend gebrannt mit orangem 
Überzug und Griessbewurf. V.006.2/272.88.89.
> Ke20 4 RS / 2BS Becher Vind. 238, oxidierend gebrannt, mit 
rotbraunem Glanztonüberzug und Griessbewurf. V.006.2/272.83.

3 F U N D K ATA LO G  Z U  D E N  G R U B E N  G 12.10,  G 14.12  
U N D  G 14.22

Simon Jeanloz / Erik Martin

Die Tafeln 1–3 zeigen nach Fundgattung gegliedert 
eine Auswahl der Keramikgefässe und Kleinfunde 
aus der Verfüllung der Grube G12.10. Alle Zeichnun-
gen und Fotografien stammen von S. Jeanloz. Die Ta-
feln 4–6 zeigen eine Auswahl der Keramikgefässe aus 
den Verfüllungen der Gruben G14.12 und G14.22. 
Diese Zeichnungen stammen von E. Martin. Unsi-
chere Gefässdurchmesser und ergänzte Teile wurden 
mit einer gestrichelten Linie vermerkt. Bei den In-
ventarnummern wurden jeweils die dazugehörigen 
Passscherben mitnotiert. Die Vergleiche zu den ein-
zelnen Katalognummern wurden wenn möglich aus 
Vindonissa selbst oder der näheren Umgebung ge-
wählt. 
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Tafel 1 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Phase III.4: Grube G12.10, Verfüllungen Sch64, Sch65 und Sch67: Ke1–Ke20: Keramik. M. 1:3.
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Gebrauchskeramik, oxidierend gebrannt 
> Ke21 1 BS bemalt, rot, weisse und rote Hintergrundbemalung, 
darüber dunkle Streifen. V.006.2/600.66.
> Ke22 1 RS bauchige Schale, rot mit Goldglimmerüberzug und 
Russspuren. V.006.2/603.27.
> Ke23 2 RS bauchige Schale Vind. 385, aussen hellrot, fleckig 
geflammt. V.006.2/560.4. 28. 
> Ke24 1 RS Schultertopf, beige. V.006.2/600.40.
> Ke25 1 RS Krug, braun mit leicht unterschnittenem, getrepp-
tem Kragenrand, geglättet, doppelhenklig (Vierstab). 
V.006.2/272.105.
> Ke26 3 RS Krug, beige, einhenklig mit Wulstrand. 
V.006.2/600.26. 
> Ke27 1 RS Krug, ziegelrot mit getrepptem Kragenrand. 
V.006.2/600.27.
> Ke28 1 RS Krug, orange mit gerilltem Kragenrand. 
V.006.2/600.28.
> Ke29 2 BS / 7 WS grosse Schüssel Vind. 120, beige-orange, 
fein gemagert, ausladend mit Griffhenkeln, geglättet. 
V.006.2/272.249.

Gebrauchskeramik, reduzierend gebrannt 
> Ke30 1 RS Topf, dunkelgrau mit gekehltem Trichterrand und 
schwarzem Glimmerüberzug. Kammstrichdekor V.006.2/272.160 
und V.006.2/599.
> Ke31 1 RS Becher, grau mit Steilrand und Stempelverzierung. 
V.006.2/600.34.
> Ke32 1 WS Topf, grau, mit schwarzem Überzug und Rädchen-
dekor. V.006.2/272.175.
> Ke33 1 RS / 3 WS Schultertopf Vind. 98, grau mit dunklem 
Überzug, abgesetztem Hals und Barbotinedekor. V.006.2/272.164.
> Ke34 1 BS Topf, grau, aussen mit Schlickbewurf. 
V.006.2/600.115.

Kochkeramik
> Ke35 1 RS Militärkochtopf mit kurzem Hals, rötlich-braun 
mit Russspuren. V.006.2/600.37.
> Ke36 2 RS Militärkochtopf, ziegelrot mit Steilrand und Knick 
im Schulterbereich. Russspuren. V.006.2/603.21.
> Ke37 1 RS / 1 WS Kochtopf, grau, handgeformt mit gekehl-
tem Horizontalrand und Kammstrichdekor. Russspuren. 
V.006.2/600.38. 
> Ke38 1 BS / 3 WS Kochtopf, grau, handgemacht, flachbodig, 
mit Kammstrichdekor. V.006.2/272.228–231.
> Ke39 1 RS Backteller, grau, handgemacht, mit Steilrand, ge-
glättet. V.006.2/603.37. 
> Ke40 1 RS / 2 WS Backteller, grau mit eingebogenem Rand. 
V.006.2/272.226.
> Ke41 1 RS / 4 WS Deckel zu Militärkochtopf, ziegelrot, körnig, 
reduzierend gebrannt. Russspuren an Knauf und Rand. 
V.006.2/618.4.
> Ke42 1 RS Deckel, rot, scheibengedreht mit Russspuren. 
V.006.2/600.36.

Reibschüsseln
> Ke43 1 RS Reibschüssel Vind. 561, rotbräunlich, sehr dick-
wandig mit Steilrand. V.006.2/272.240.
> Ke4 4 2 RS Reibschüssel Vind. 567, rot mit Kragenrand und 
Randleiste. V.006.2/272.39 und V.006.2/600.129.
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Tafel 2 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Phase III.4. Grube G12.10, Verfüllungen Sch64, Sch65 und Sch67: Ke21–Ke44: Keramik. M. 1:3.
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Vorrats- und Transportgefässe
> Ke45 1 RS Dolium, grau, mit dunklem, mattem Überzug und 
Horizontalrand, geglättet. V.006.2/272.207.
> Ke46 1 RS Amphore Dressel 9, ockerfarben, mit körniger Ma-
trix, Henkel zweistabig mit kräftiger Mittelkehlung. 
V.006.2/272.248.
> Ke47 1 RS Amphore Gauloise 2/3, rötlich-beige, mit Wulst-
rand. V.006.2/603.40.
> Ke48 1 RS Amphore Gauloise 4, beige mit rötlichem Kern, 
sehr fein gemagert. V.006.2/603.41.
> Ke49 1 RS Amphore Dressel 20, rot bis hellrosa mit Glimmer. 
Profilgruppe C. V.006.2/272.245.
> Ke50 1 WS Fischsauce(?), beige-gelblich. Graffito: Massanga-
be M (odii) I S(extarii)[..]. V.006.2/272.20.
> Ke51 1 WS Fischsauce(?), beige-gelblich mit Graffito auf dem 
Schulteransatz: Rest eines Namens ACI[..]. V.006.2/272.19.
> Ke52 2 WS Amphore Camulodunum 189, rot mit grob gerill-
ter Oberfläche. V.006.2/603.138.

Weitere keramische Erzeugnisse
Bk 53 Ziegelfragm. mit Stempel der XXI. Legion, Jahn Typ 4b. 
V.006.2/600.143.
> Ke54 Kopffragment Terracotta, rechte Seite eines vermutlich 
sitzenden Hundes, tongrundig, aus gallischer Produktion, poliert. 
V.006.2/272.102.
— 2 WS Bildlampe, beige, oxidierend gebrannt, beidseitig 
mit braunem Überzug. V.006.2/634.2.

— 1 WS Bildlampe, beige, oxidierend gebrannt, beidseitig 
mit braunem Überzug. V.006.2/600.72.

Stein, Glas, Buntmetall
> Al55 1 WS/BS Alabastron, gut sichtbare Marmorierung, 
Oberfläche poliert. V.006.2/600.41.
> Gl56 1 WS Rippenschale Isings 3, blaugrün/naturfarben. 
V.006.2/272.323.
> Gl57 1 WS Rippenschale Isings 3, blaugrün/naturfarben. 
V.006.2/600.153.
> Gl58 Henkel mit aufgelegtem Faden, blaugrün/naturfarben. 
V.006.2/272.325. 
> Gl59 1 WS Knospenbecher, blaugrün/naturfarben mit Nop-
pen. V.006.2/600.156.
> Gl60 1 BS bauchiges Töpfchen? Grünlich-klar, mit einge-
schnürtem Fuss. V.006/619.3.
> Bm61 Klappdeckel eines Bronzekruges, blattförmig, kantig, 
mit zylindrischem Griffzapfen und intakter Scharnieröse. 
V.006.2/272.5. 
> Bm62 Bronzener Nietknopf, in der Mitte durchbrochen, mit 
mehreren konzentrischen Kreisrippen. V.006.2/272.3.
> Bm63 Bronzene Haarnadel mit rundem Kopf, Spitze abgebro-
chen. V.006.2/600.1.
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Tafel 3 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Bauphase III.4. Grube G12.10, Verfüllungen Sch64, Sch65 und Sch67: Ke45–Ke52: Keramik M. 1:3. Bk53, Te54: Keramik M. 1:2. Al55: 
Alabaster M. 1:2. Gl56–Gl60: Glas M. 1:2. Bm61–Bm63: Kupferlegierung. M. 1:2.
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Grube G14.12

Obere Verfüllung: Sch78a 

Terra Sigillata
> Ke64 1 RS / 1 WS Teller Drag. 18/31, oxidierend gebrannt. 
V.008.2/1860.1.4.
> Ke65 1 RS Teller Drag. 18/31, oxidierend gebrannt, Rand ab-
geplatzt. V.008.2/1860.2.
> Ke66 1 RS Drag. 27, oxidierend gebrannt. V.008.2/1860.3.

Drack 20–22
> Ke67 1 RS Schüssel Drack 21, oxidierend gebrannt, aussen ro-
ter Überzug. V.008.2/1860.6.
Gebrauchskeramik, oxidierend gebrannt
> Ke68 1 WS indet. geflammt. V.008.2/1860.7. Nicht abgebildet.
> Ke69 1 RS Krug mit einfachem, nahezu senkrechtem Rand, 
orange. V.008.2/1860.8.

Vorrats- und Transportgefässe
> Ke70 1 RS Weinamphore Gauloise 3/4, beige. V.008.2/1860.36.

Untere Verfüllung: Sch78c 

Terra Sigillata
> Ke71 1 RS Teller Drag. 15/17, oxidierend gebrannt. 
V.008.2/1861.2.
> Ke72 1 RS Schüssel Drag. 30, oxidierend gebrannt. 
V.008.2/1861.3.
> Ke73 1 RS Schüssel Drag. 30, oxidierend gebrannt. 
V.008.2/1861.4.
> Ke74 1 BS Teller Drag. 15/17, oxidierend gebrannt, Stempel 
[C?]EX.A[L?...]. Stempel Ste11. V.008.2/1861.5. 
> Ke75 1 BS Teller Drag. 18/31, oxidierend gebrannt, Stempel 
OFBASS(I?). Stempel Ste7. V.008.2/1861.6.
> Ke76 1 WS Schüssel Drag. 29, oxidierend gebrannt. 
V.008.2/1861.7. Nicht abgebildet.

Feinkeramik
> Ke77 3 RS / 3 WS Becher mit Trichterrand Vind. 238, beige, 
aussen brauner Überzug und Bemalung, innen brauner Überzug 
und Griessbewurf. V.008.2/1861.13.

Gebrauchskeramik, oxidierend gebrannt
> Ke78 1 RS / 22 WS / 1 BS Krug mit gerilltem Kragenrand, 
orange, Boden mit Brandspuren. V.008.2/1861.14.

Gebrauchskeramik, reduzierend gebrannt
> Ke79 1 RS Schüssel mit Deckelfalzrand und Knickwand, 
schwarz. V.008.2/1861.42.

Kochkeramik
> Ke80 1 RS Topf mit Trichterrand und Kammstrich, grau. 
V.008.2/1861.41.
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Tafel 4 Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 2008–2009 (V.008.2). Grube G14.12. Verfüllung Sch78a und Sch78c: Ke64–Ke80: Keramik. M. 1: 3.
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Grube G14.22

Obere Verfüllung: Sch289 

Terra Sigillata
> Ke81 1 RS Teller Drag. 18/31, oxidierend gebrannt. 
V.008.2/1427.3.
> Ke82 1 RS Teller Drag. 18/31, oxidierend gebrannt. 
V.008.2/1630.1.

Terra Sigillata Imitation
> Ke83 1 BS Drack2a, orange, beidseitig roter Überzug, Riefel-
band. V.008.2/1427.7. Nicht abgebildet.

Gebrauchskeramik, oxidierend gebrannt
> Ke84 1 WS bemalt, rot und weiss, orange, mit Glimmer. 
V.008.2/1630.5. Nicht abgebildet.
> Ke85 1 WS bemalt, rot und weiss, orange, mit Glimmer. 
V.008.2/1630.6. Nicht abgebildet.
> Ke86 1 RS Deckel mit geradem Profil und rundem Rand, oran-
ge. V.008.2/1427.8.
> Ke87 1 RS Deckel mit geradem Profil und rundem Rand, oran-
ge. V.008.2/1630.8.
> Ke88 1 RS Deckel mit geradem Profil und rundem Rand, oran-
ge. V.008.2/1630.9.

Gebrauchskeramik, reduzierend gebrannt
> Ke89 2 RS / 2 WS Schultertopf mit Schulterwulst und Schul-
terrille Vindonissa 92, grau. V.008.2/1630.35.36.39.40.
> Ke90 1 RS Topf mit verdicktem Schrägrand, grau, sehr hart 
gebrannt. V.008.2/1630.37.
> Ke91 1 RS Topf mit verdicktem Schrägrand, grau, hart ge-
brannt. V.008.2/1427.23.

Kochkeramik
> Ke92 1 RS Topf mit Deckelaufsatz, orange, teilweise grobe 
Magerung, mit Glimmer. V.008.2/1427.9.

Vorrats- und Transportgefässe
> Ke93 4 BS Dolium Vind. 88, grau. V.008.2/1427.34–36.62.
> Ke94 1 RS Weinamphore Gauloise 3/4, beige. V.008.2/1427.38.
> Ke95 1 RS Weinamphore Gauloise 4, beige. V.008.2/1630.63.

Mittlere Verfüllung: Sch288 

Terra Sigillata
> Ke96 1 RS Teller Drag. 18/31, oxidierend gebrannt. 
V.008.2/1426.3.
> Ke97 1 RS Schale Hofheim 9, oxidierend gebrannt. 
V.008.2/1629.3.
> Ke98 1 RS Schale Drag. 27, oxidierend gebrannt. 
V.008.2/1629.2.
> Ke99 1 RS Schale Drag. 22/23, oxidierend gebrannt. 
V.008.2/1629.4.
> Ke100 1 BS Schale Drag. 22/23, oxidierend gebrannt. 
V.008.2/1629.8.

Drack 20–22
> Ke101 1 WS Schüssel Drack 21, orange, aussen roter Überzug, 
Riefelbandverzierung. V.008.2/1426.5.

Feinkeramik
> Ke102 1 RS Schale Vind. 223, beige, beidseitig brauner Über-
zug, aussen Griessbewurf. V.008.2/1629.10.

Gebrauchskeramik, oxidierend gebrannt
> Ke103 1 RS Becher mit Wulstrand, orange. V.008.2/1426.6.
> Ke104 1 RS Krug mit getrepptem Kragenrand, oxidierend ge-
brannt. V.008.2/1426.7.
Gebrauchskeramik, reduzierend gebrannt
> Ke105 1 RS Becher, grau. V.008.2/1629.26.
> Ke106 1 RS Schultertopf Vind. 92, Schulterrille, grau, mit 
Glimmer. V.008.2/1426.21.
> Ke107 1 RS Topf mit verdicktem Schrägrand, grau. 
V.008.2/1426.22.
> Ke108 1 RS Krug mit nahezu geradem Rand und Wulstlippe, 
grau, Henkel zerbrochen. V.008.2/1629.25.

Vorrats- und Transportgefässe
> Ke109 1 RS Dolium mit Horizontalrand Vind. 88, reduzierend 
gebrannt, Rand abgeplatzt. V.008.2/1629.41.
> Ke110 1 RS Olivenölamphore Dressel 20, beige. 
V.008.2/1426.36.
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Tafel 5 Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 2008–2009 (V.008.2). Grube G14.22. Sch289: Ke81–Ke95: Keramik; Sch288: Ke96–Ke109: Keramik. M. 1: 3.
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Untere Verfüllung: Sch287 

Terra Sigillata
> Ke111 4 RS / 4 WS / 2 BS Schüssel Drag. 29, oxidierend ge-
brannt, komplette Schüssel erhalten, Stempel OFPASSIE(N?), 
Stempelnr. Ste16 , Phosphatausfällungen. V.008.2/1631.1.
> Ke112 1 RS Teller Drag. 18/31, oxidierend gebrannt, Stempel 
ALBINI. Stempelnr. Ste2 . V.008.2/1631.2.

Terra Sigillata-Imitation
> Ke113 1 BS Teller Drack 3, grau, beidseitig schwarzer Überzug, 
Standring abgebrochen, Radius nicht bestimmbar. V.008.2/1631.3.

Gebrauchskeramik, oxidierend gebrannt
> Ke114 1 RS/19 WS/2 HE Krug mit getrepptem Kragenrand, 
orange, Gefäss grossteils erhalten, Spuren von Phosphatausfällun-
gen. V.008.2/1631.4.
> Ke115 1 RS Krug mit gerilltem Kragenrand, beige. 
V.008.2/1631.5.

Reibschüsseln
> Ke116 1 RS Reibschüssel mit Kragenrand und Randleiste, hell-
orange. V.008.2/1631.41.

Tafel 6 Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 2008–2009 (V.008.2). Grube G14.22. Sch287: Ke111– Ke116: Keramik. M. 1: 3.
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Tafel 6 Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord 2008–2009 (V.008.2). Grube G14.22. Sch287: Ke111– Ke116: Keramik. M. 1: 3.

4  T Ö P F E R S T E M P E L  AU F  T E R R A  S I G I L L ATA  U N D  T S - I M I TAT I O N

Matthias Bolliger / Hannes Flück

Vorbemerkungen zum Katalog der Töpferstempel

Der Katalog umfasst alle Stempel aus den aufgenommenen Ke-
ramikensembles der Parzelle 12 und 14. Auf die Graffiti wird nur 
hingewiesen. Zur Bestimmung wurden hauptsächlich folgende 
Werke herangezogen: Drack 1945, Genin 2007, Luginbühl 2001, 
NOTS 1–9 und Polak 2000. In Einzelfällen wurden auch weitere 
Publikationen konsultiert. Auf eine extensive Suche nach Ver-
gleichen wurde verzichtet. Wenn nicht anders angegeben, sind 
die Jahresangaben als n. Chr. zu verstehen.
Alle Stempel waren zentral angebracht. Bei allen gestempelten 
Gefässen der TS-Imitation handelt es sich um Fabrikate in roter 
Technik. Die Stempel sind im Massstab 1:1 abgebildet. Die Fo-
tos stammen von Erika Schaffner und Béla A. Polyvás. Da sie 
nicht unter einheitlichem Licht erstellt wurden, ist ein Vergleich 
der verschiedenen Tonfarben nicht möglich.

Katalog der Töpferstempel

Frühsüdgallisch

Ste1 Lesung: ATEI
 Name: Ateius
 Form: Drag. 11/ Consp. R1, 2, 5 und 9.  
 V.006.2/1352.1
 Referenz: OCK, 267.22; 270.6; u. a.; Genin 2007,  
 525 Nr. 44.1–3 (~); Hartley/Dickinson 2008a,  
 Ateius 1e (~)
 Herkunft: (Arrezzo)/La Graufesenque?
 Datierung: 10 v.–30 n. Chr.
 Befund: Sch19; Phase III.1
 Bemerkung: Die Zuweisung zu einem Produktions - 
 ort ist nicht möglich (Pisa ist wohl auszu - 
 schliessen. Freundliche Mitteilung S. Reuter)
Südgallisch

Ste2 Lesung: ALBINI
 Name: Albinus
 Form: Drag. 18/31. V.008.2/1631.2; Kat. Nr.  
 >Ke112
 Referenz: Polak 2000, 162 A32 (+); Genin 2007,  
 520 Nr. 17.2 (+); Hartley/Dickinson 2008a,  
 Albinus iii 9a (+)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 60–80 (Genin 2007); 30–65 (NOTS 1)
 Befund: Sch287; Phase III.4

Ste3 Lesung: APRON(I?)
 Name: Apronius
 Form: Drag. 27. V.006.2/365.18
 Referenz: Genin 2007, 523 Nr. 34 (~);  
 Hartley/Dickinson 2008a, Apronius 6– a (~)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 15–40 (Genin 2007); 20–45 (NOTS 1)
 Befund: Sch48; Phase III.1

Ste4 Lesung: ACVT(I?)[---]
 Name: Acutus
 Form: Drag. 18/31. V.006.2/2197.1
 Referenz: Polak 2000, Acutus (-); Genin 2007, 519  
 Nr. 9.11–12; 9.16–18 (~); Hartley/Dickinson  
 2008a, Acutus i 25g–r (~)
 Herkunft: La Graufesenque/Montans
 Datierung: 20–50
 Befund: Sch94; Phase III.2

Signaturen:
(+) stempelgleich
(~) nicht stempelgleich, aber gleiches Formular
(-) nicht stempelgleich, aber wohl gleicher Töpfer
(X?) wahrscheinliche Ergänzung
[-] Anzahl fehlender Buchstaben erkennbar
[---] Anzahl fehlender Buchstaben nicht erkennbar

Ste5 Lesung: T.AVDACI
 Name: T. Audacius
 Form: Drag. 24. V.006.2/146.5
 Referenz: Genin 2007, 525 Nr. 51.2 (~); Polak  
 2000, T. Audacius (-); Hartley/Dickinson 2008a,  
 T. Audacius 4b (+)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 15/10 v.–40/50 n. Chr. (Genin 2007);  
 35–70 (Polak 2000); 25–45 (NOTS 1)
 Befund: Sch56; Phase III.2–5

Ste6 Lesung: ARD[--]CI
 Name: Ardacus
 Form: Drag. 29. V.006.2/907.11
 Referenz: Polak 2000, A85–A86 (~); Hartley/ 
 Dickinson 2008a, Ardacus ii 12a–h (~); Mees  
 1995, 70
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 35–70 (Polak 2000); 30–65 (NOTS 1);  
 45–65 (Mees 1995)
 Befund: Sch131; Phase IV.1

Ste7 Lesung: OFBASS[I?]
 Name: Bassus
 Form: Drag. 18/31. V.008.2/1861.6;  
 Kat. Nr. >Ke75
 Referenz: Polak 2000, B10–B14 (~); Genin 2007,  
 527 Nr. 64.17; 64.19-20 (~); Hartley/Dickinson  
 2008b, Bassus ii 4a (ii) (+)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 45–75 (Polak 2000); 15–70/80  
 (Genin 2007); 45–70 (NOTS 2)
 Befund: Sch78c; Phase III.2

Ste8 Lesung: [---]ASSI
 Name: Bassus
 Form: Drag. 18/31. V.006.2/240.3
 Referenz: Polak 2000, B5–B14; B29–B38 (~);  
 Genin 2007, 527 Nr. 63.9; 63.13 (~); Hartley/ 
 Dickinson 2008b, Bassus ii 4a–c, h, j, 15e–g, j, l,  
 m, r (~)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 45–75 (Polak 2000); 15–70/80  
 (Genin 2007); 45–70 (NOTS 2)
 Befund: Sch67; Phase III.4
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Ste9 Lesung: O(F?)[---]SI
 Name: Bassus
 Form: Drag. 27. V.006.2/600.15; V.006.2/603.2;  
 Kat. Nr. >Ke3.
 Referenz: Polak 2000, Bassus i, 177–183 (-);  
 Genin 2007, 527 (~); Hartley/Dickinson 2008b,  
 Bassus ii (~)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 45–75 (Polak 2000); 15–70/80  
 (Genin 2007); 45–70 (NOTS 2)
 Befund: Sch61; Phase III.4
 Bemerkung: Nicht gänzlich auszuschliessen ist  
 auch Celsus. Aus der näheren Umgebung sind aber  
 keine Stempel von ihm bekannt, zudem ist er eher 
 später tätig.

Ste10 Lesung: CACABIOF
 Name: Cacabio
 Form: grosse Drag. 18. V.006.2/2351.5
 Referenz: Polak 2000, C5 (+); Genin 2007,  
 530 Nr. 79.1 (+); Hartley/Dickinson 2008b,  
 Cacabio (+)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 45–70 (Polak 2000); 40/50–70/80  
 (Genin 2007); 40–60 (NOTS 2)
 Befund: Sch92; Phase III.2

Ste11 Lesung: [C?]EX.A[L?---]
 Name: C. Ex– Albinus
 Form: Drag. 15/17. V.008.2/1861.5;  
 Kat. Nr. >Ke74
 Referenz: Hartley/Dickinson 2008c, C. Ex–  
 Albinus 1a (~)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 55–70
 Befund: Sch78c; Phase III.2

Ste12 Lesung: LICNVS
 Name: Licinus
 Form: Hofheim 9. V.006.2/365.25
 Referenz: Genin 2007, 549 Nr. 238.3 (-);  
 Hartley/Dickinson 2009, Licinus 49c (+)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 50–100/110 (Genin 2000); 35–65  
 (NOTS 5)
 Befund: Sch48; Phase III.1

Ste13 Lesung: LICINI
 Name: Licinus
 Form: Drag. 27. V.006.2/2192.2
 Referenz: Hartley/Dickinson 2009, Licinus 39a  
 (~); Genin 2007, 550 Nr. 238.7 (~)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 50–100/110 (Genin 2000); 35–65  
 (NOTS 5)
 Befund: Sch86; Phase III.2

Ste14 Lesung: LVPIMA
 Name: Lupus
 Form: Drag. 18/31. V.006.2/1780.9
 Referenz: Hartley/Dickinson 2009,  
 Lupus ii 3b (~); Polak 2000, L37 (+);  
 Genin 2007, 551 Nr. 246.4 (+)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 50–75 (Polak 2000); 50–100/110  
 (Genin 2007); 40–65 (NOTS 5)
 Befund: Sch92; Phase III.2
 Bemerkung: MA in Ligatur, Graffito auf  
 Unterseite

Ste15 Lesung: OC[---]
 Name: Oclatus
 Form: Drag. 24. V.006.2/1167.1
 Referenz: Polak 2000, O1 (~); Genin 2007,  
 558 Nr. 302 (~); Hartley/Dickinson 2010,  
 Oclatus (-)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 30–55 (Polak 2000); 15–45 (NOTS 6)
 Befund: Mb10.1; Phase III.5

Ste16 Lesung: OFPASSIE[N?]
 Name: Passienus
 Form: Drag. 29. V.008.2/1631.1.; Kat. Nr. >Ke111
 Referenz: Hartley/Dickinson 2011a,  
 Passienus 42b (~); Polak 2000, P6 (~)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 65–80 (Polak 2000); 50–75? (NOTS 7)
 Befund: Sch287; Phase III.4

Ste17 Lesung: PATRICI
 Name: Patricius
 Form: Drag. 15/17. V.006.2/1974.9
 Referenz: Hartley/Dickinson 2011a, Patricius i 
  13b (+); Polak 2000, P31 (+)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 65–85 (Polak 2000); 65–90 (NOTS 7)
 Befund: Sch131; Phase IV.1

Ste18 Lesung: [---]PRIM[---]
 Name: wohl Primus
 Form: Drag. 29. V.006.2/1910.2
 Referenz: Polak 2000, P98(~); Genin 2007,  
 562/563 Nr. 332 (~); Hartley/Dickinson 2011a,  
 Primus iii (~)
 Herkunft: La Graufesenque/Le Rozier
 Datierung: 20–80 (Polak 2000); 15–70  
 (Genin 2007); 40–80 (NOTS 7)
 Befund: Sch90; Phase III.2

Ste19 Lesung: QVIN
 Name: Quintus
 Form: Hofheim 8. V.006.2/2197.3
 Referenz: Polak 2000, Q11; Q12 (+);  
 Genin 2007, 565 Nr. 342 (~); Hartley/Dickinson  
 2011a, 8d (+)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 40–70 (Polak 2000); 50–65 (NOTS 7)
 Befund: Sch94; Phase III.2

Ste20 Lesung: SC.OTN
 Name: Scot(i)nus
 Form: Drag. 24. V.006.2/1735.2
 Referenz: Polak 2000, S39 (+); Hartley/Dickinson 
  2011b, Scotnus 7a (+); 
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 20–40
 Befund: Sch80; Phase III.2
 Bemerkung: Punkt in O, etwas schwächer als  
 erster Punkt in C.

Ste21 Lesung: SCOTTI.OF
 Name: Scottius
 Form: Drag. 18?. V.006.2/807.1
 Referenz: Polak 2000, Scottius (-); Genin 2007,  
 569/70 Nr. 378 (~); Hartley/Dickinson 2011b,  
 Scottius i 11b (~)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 10/5 v.–60/70 n. Chr. (Genin 2007);  
 20–70 (Polak 2000); 20–45 (NOTS 8)
 Befund: Sch58; Phase III.2
 Bemerkung: Graffito auf Unterseite
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Ste22 Lesung: [---]A.PVSO
 Name: Vapuso
 Form: Drag. 24?. V.006.2/1907.1
 Referenz: Genin 2007, 576 Nr. 429.1 (~);  
 Hartley/Dickinson 2012, Vapuso 6a (~)
 Herkunft: La Graufesenque
 Datierung: 30/40–70
 Befund: Sch88; Phase III.2

Ste23 Lesung: illit
 Name: –
 Form: Drag. 27. V.006.2/355.4
 Referenz: –
 Herkunft: südgallisch
 Datierung: –
 Befund: Sch51; Phase III.2

Ste24 Lesung: N?[---]
 Name: –
 Form: indet. V.006.2/1780.9
 Referenz: –
 Herkunft: südgallisch
 Datierung: –
 Befund: Sch92; Phase III.2
 Bemerkung: sek. verbrannt

Ste25 Lesung: [---]IO
 Name: –
 Form: Drag. 29. V.006.2/1982.1
 Referenz: –
 Herkunft: südgallisch
 Datierung: –
 Befund: Sch92; Phase III.2

Ste26 Lesung: [---]IS
 Name: –
 Form: Schälchen. V.006.2/1977.1
 Referenz: –
 Herkunft: südgallisch
 Datierung: –
 Befund: Sch92; Phase III.2

Ste27 Lesung: [---]C[---]
 Name: –
 Form: Drag. 27. V.006.2/84.6
 Referenz: –
 Herkunft: südgallisch
 Datierung: –
 Befund: Sch131; Phase IV.1

Ste28 Lesung: –
 Name: –
 Form: Drag. 24. V.006.2/1951.2
 Referenz: –
 Herkunft: –
 Datierung: –
 Befund: Sch90; Phase III.2
TS-Imitation

Ste29 Lesung:   ABIИV
 Name: Sabinus
 Form: Drack 3. V.006.2/2197.5
 Referenz: Luginbühl 2001, Sabinus
 Herkunft: Lousonna/Vindonissa/Aventicum?
 Datierung: claudisch
 Befund: Sch94; Phase III.2

S

Ste30 Lesung: [---]NV
 Name: Sabinus
 Form: Drack 4. V.006.2/365.61
 Referenz: Luginbühl 2001, Sabinus
 Herkunft: Lousonna/Vindonissa/Aventicum?
 Datierung: claudisch
 Befund: Sch48; Phase III.1
 Bemerkung: Sehr ähnlich Ste29.

Ste31 Lesung:   ABIN
 Name: Sabinus
 Form: indet. V.006.2/621.4
 Referenz: Luginbühl 2001, Sabinus (~)
 Herkunft: Lousonna/Vindonissa/Aventicum?
 Datierung: claudisch
 Befund: Sch65; Phase III.4

Ste32 Lesung: VILLO | FECIT
 Name: Villo
 Form: Drack 9/10. V.007.3/456.14
 Referenz: Luginbühl 2001, Villo VII (~)
 Herkunft: Vindonissa?
 Datierung: tiberisch
 Befund: Sch237. Horizont I

Ste33 Lesung: VI [---] | l [---]
 Name: Villo
 Form: indet. V.007.3/2299.3
 Referenz: Luginbühl 2001, Villo (~)
 Herkunft: Vindonissa?
 Datierung: spätaugusteisch bis frühtiberisch
 Befund: Sch239. Horizont II

Ste34 Lesung: [---]O? | [---]T?
 Name: –
 Form: Grosse Drack 2?. V.006.2/1979.29
 Referenz: –
 Herkunft: regional
 Datierung: –
 Befund: Sch48; Phase III.1
 Bemerkung: Stempel zweizeilig, es kommen Villo,  
 Vepotalamus, Vegetus und Licatus infrage.

S
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496 vor den toren von vindonissa  IX  ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN  T A B E L L E N  Z U  D E N  A R C H Ä O Z O O L O G I S C H E N  U N T E R S U C H U N G E N

Phase III.1 Phase III.2 Phase III.3 Phase III.4 Phase III.5 keiner Phase zuweisbar G8.26/27 Total

n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n n% g g% DGW

Bos taurus 258 6426,7 24,9 208 3807,1 18,3 232 4333 18,7 389 10882,7 28,0 603 13220,8 21,9 30 1027 34,2 45 739,8 16,4 1765 36,1 40437,1 69,7 22,9

Ovis aries 24 167 7,0 4 44,7 11,2 7 52,9 7,6 8 109,6 13,7 7 64,4 9,2 50 1,0 438,6 0,8 8,8

Capra hircus 2 23,9 12,0 1 18,7 18,7 8 103,1 12,9 5 48,1 9,6 16 0,3 193,8 0,3 12,1

Ovis aries/Capra hircus 286 1119,5 3,9 89 368,4 4,1 160 730,5 4,6 317 1630,7 5,1 555 2636,3 4,8 7 17,8 2,5 160 563,7 3,5 1574 32,2 7066,9 12,2 4,5

Sus domesticus 295 1998,5 6,8 184 1063,4 5,8 251 1638,2 6,5 283 2205,2 7,8 277 2226,4 8,0 12 96,1 8,0 30 140,2 4,7 1332 27,3 9368 16,1 7,0

Canis familiaris 1 1 1,0 22 5,6 0,3 4 1,8 0,5 4 13,7 3,4 31 0,6 22,1 0,0 0,7

Equidae 1 11,6 11,6 3 257,9 86,0 2 32,9 16,5 6 0,1 302,4 0,5 50,4

Gallus gallus 10 5,6 0,6 5 4,1 0,8 20 18,9 0,9 12 13,9 1,2 7 9 1,3 1 0,6 0,6 3 2,6 0,9 58 1,2 54,7 0,1 0,9

Anser sp. 1 0,6 0,6 1 1,2 1,2 2 0,0 1,8 0,0 0,9

Total Haustiere 876 9742,2 11,1 514 5305,5 10,3 675 6776,5 10,0 1017 15132,4 14,9 1459 18292,9 12,5 50 1141,5 22,8 243 1494,4 6,1 4834 98,9 57885,4 99,8 12,0

Cervus elaphus 2 46,9 23,5 2 0,0 46,9 0,1 23,5

Capreolus capreolus 1 48 48,0 1 0,0 48 0,1 48,0

Lepus europaeus 1 2,9 2,9 1 0,0 2,9 0,0 2,9

Muridae 6 0 0,0 8 0 0,0 3 0 0,0 17 0,3 0 0,0 0,0

Rodentia 2 0 0,0 3 0 0,0 5 0,1 0 0,0 0,0

Turdidae 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0

Passeriformes 4 1 0,3 5 0,9 0,2 1 0,3 0,3 1 0,2 0,2 11 0,2 2,4 0,0 0,2

Esox lucius 1 0,4 0,4 1 0,0 0,4 0,0 0,4

Scomber japonicus 1 0,3 0,3 1 0,0 0,3 0,0 0,3

Cyprinidae 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0

Pisces 7 0 0,0 2 0 0,0 1 0,5 0,5 10 0,2 0,5 0,0 0,1

Total Wildtiere 6 0 0,0 25 47,9 1,9 16 52,2 3,3 3 1,1 0,4 1 0,2 0,2 51 1,0 101,4 0,2 2,0

Sus dom./scrofa 1 41,5 41,5 1 0,0 41,5 0,1 41,5

Total Haus-/Wildtiere 876 9742,2 11,1 520 5305,5 10,2 700 6824,4 9,7 1033 15184,6 14,7 1463 18335,5 12,5 50 1141,5 22,8 244 1494,6 6,1 4886 100 58028,3 100 11,9

indet. 1 0,4 0,4 2 0,8 0,4 17 2,7 0,2 20 3,9 0,2

indet. < Hase 12 1,2 0,1 12 1,2 0,1

indet. Gr. Hase 1 0,4 0,4 1 0,6 0,6 1 0,3 0,3 3 1,3 0,4

indet. Gr. Rind/Pferd 63 202,1 3,2 66 224,7 3,4 85 265 3,1 116 447,2 3,9 114 473,4 4,2 9 37,5 4,2 19 49,6 2,6 472 1699,5 3,6

indet. Gr. Schaf 162 75 0,5 122 84,2 0,7 100 78,9 0,8 138 109,3 0,8 178 177,8 1,0 5 3,8 0,8 162 149,3 0,9 867 678,3 0,8

indet. Gr. Schwein 127 130,8 1,0 95 115,1 1,2 85 125,3 1,5 65 96,6 1,5 88 167,5 1,9 4 8 2,0 36 46,7 1,3 500 690 1,4

Total indet. 353 408,3 1,2 284 424,4 1,5 282 470,4 1,7 322 654,5 2,0 398 821,7 2,1 18 49,3 2,7 217 245,6 1,1 1874 3074,2 1,6

Total Tierknochen 1229 10150,5 8,3 804 5729,9 7,1 982 7294,8 7,4 1355 15839,1 11,7 1861 19157,2 10,3 68 1190,8 17,5 461 1740,2 3,8 6760 61102,5 9,0

Homo sapiens 32 35,6 1,1 32 35,6 1,1

Gesamttotal 1261 10186,1 8,1 804 5729,9 7,1 982 7294,8 7,4 1355 15839,1 11,7 1861 19157,2 10,3 68 1190,8 17,5 461 1740,2 3,8 6792 61138,1 9,0

Tab. 1 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Tierartentabelle (n und g) der Phasen III.1 – III.5. 

5  TA B E L L E N  Z U  D E N  A R C H ÄO Z O O LO G I S C H E N  U N T E R S U C H U N G E N

Roman Schmidig / Sabine Deschler-Erb

GPV_Flueck S475-504 IX-Katalog.indd   496 24.09.17   12:52



497 vor den toren von vindonissa  IX  ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN  T A B E L L E N  Z U  D E N  A R C H Ä O Z O O L O G I S C H E N  U N T E R S U C H U N G E N

Phase III.1 Phase III.2 Phase III.3 Phase III.4 Phase III.5 keiner Phase zuweisbar G8.26/27 Total

n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n n% g g% DGW

Bos taurus 258 6426,7 24,9 208 3807,1 18,3 232 4333 18,7 389 10882,7 28,0 603 13220,8 21,9 30 1027 34,2 45 739,8 16,4 1765 36,1 40437,1 69,7 22,9

Ovis aries 24 167 7,0 4 44,7 11,2 7 52,9 7,6 8 109,6 13,7 7 64,4 9,2 50 1,0 438,6 0,8 8,8

Capra hircus 2 23,9 12,0 1 18,7 18,7 8 103,1 12,9 5 48,1 9,6 16 0,3 193,8 0,3 12,1

Ovis aries/Capra hircus 286 1119,5 3,9 89 368,4 4,1 160 730,5 4,6 317 1630,7 5,1 555 2636,3 4,8 7 17,8 2,5 160 563,7 3,5 1574 32,2 7066,9 12,2 4,5

Sus domesticus 295 1998,5 6,8 184 1063,4 5,8 251 1638,2 6,5 283 2205,2 7,8 277 2226,4 8,0 12 96,1 8,0 30 140,2 4,7 1332 27,3 9368 16,1 7,0

Canis familiaris 1 1 1,0 22 5,6 0,3 4 1,8 0,5 4 13,7 3,4 31 0,6 22,1 0,0 0,7

Equidae 1 11,6 11,6 3 257,9 86,0 2 32,9 16,5 6 0,1 302,4 0,5 50,4

Gallus gallus 10 5,6 0,6 5 4,1 0,8 20 18,9 0,9 12 13,9 1,2 7 9 1,3 1 0,6 0,6 3 2,6 0,9 58 1,2 54,7 0,1 0,9

Anser sp. 1 0,6 0,6 1 1,2 1,2 2 0,0 1,8 0,0 0,9

Total Haustiere 876 9742,2 11,1 514 5305,5 10,3 675 6776,5 10,0 1017 15132,4 14,9 1459 18292,9 12,5 50 1141,5 22,8 243 1494,4 6,1 4834 98,9 57885,4 99,8 12,0

Cervus elaphus 2 46,9 23,5 2 0,0 46,9 0,1 23,5

Capreolus capreolus 1 48 48,0 1 0,0 48 0,1 48,0

Lepus europaeus 1 2,9 2,9 1 0,0 2,9 0,0 2,9

Muridae 6 0 0,0 8 0 0,0 3 0 0,0 17 0,3 0 0,0 0,0

Rodentia 2 0 0,0 3 0 0,0 5 0,1 0 0,0 0,0

Turdidae 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0

Passeriformes 4 1 0,3 5 0,9 0,2 1 0,3 0,3 1 0,2 0,2 11 0,2 2,4 0,0 0,2

Esox lucius 1 0,4 0,4 1 0,0 0,4 0,0 0,4

Scomber japonicus 1 0,3 0,3 1 0,0 0,3 0,0 0,3

Cyprinidae 1 0 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0

Pisces 7 0 0,0 2 0 0,0 1 0,5 0,5 10 0,2 0,5 0,0 0,1

Total Wildtiere 6 0 0,0 25 47,9 1,9 16 52,2 3,3 3 1,1 0,4 1 0,2 0,2 51 1,0 101,4 0,2 2,0

Sus dom./scrofa 1 41,5 41,5 1 0,0 41,5 0,1 41,5

Total Haus-/Wildtiere 876 9742,2 11,1 520 5305,5 10,2 700 6824,4 9,7 1033 15184,6 14,7 1463 18335,5 12,5 50 1141,5 22,8 244 1494,6 6,1 4886 100 58028,3 100 11,9

indet. 1 0,4 0,4 2 0,8 0,4 17 2,7 0,2 20 3,9 0,2

indet. < Hase 12 1,2 0,1 12 1,2 0,1

indet. Gr. Hase 1 0,4 0,4 1 0,6 0,6 1 0,3 0,3 3 1,3 0,4

indet. Gr. Rind/Pferd 63 202,1 3,2 66 224,7 3,4 85 265 3,1 116 447,2 3,9 114 473,4 4,2 9 37,5 4,2 19 49,6 2,6 472 1699,5 3,6

indet. Gr. Schaf 162 75 0,5 122 84,2 0,7 100 78,9 0,8 138 109,3 0,8 178 177,8 1,0 5 3,8 0,8 162 149,3 0,9 867 678,3 0,8

indet. Gr. Schwein 127 130,8 1,0 95 115,1 1,2 85 125,3 1,5 65 96,6 1,5 88 167,5 1,9 4 8 2,0 36 46,7 1,3 500 690 1,4

Total indet. 353 408,3 1,2 284 424,4 1,5 282 470,4 1,7 322 654,5 2,0 398 821,7 2,1 18 49,3 2,7 217 245,6 1,1 1874 3074,2 1,6

Total Tierknochen 1229 10150,5 8,3 804 5729,9 7,1 982 7294,8 7,4 1355 15839,1 11,7 1861 19157,2 10,3 68 1190,8 17,5 461 1740,2 3,8 6760 61102,5 9,0

Homo sapiens 32 35,6 1,1 32 35,6 1,1

Gesamttotal 1261 10186,1 8,1 804 5729,9 7,1 982 7294,8 7,4 1355 15839,1 11,7 1861 19157,2 10,3 68 1190,8 17,5 461 1740,2 3,8 6792 61138,1 9,0
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498 vor den toren von vindonissa  IX  ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN  T A B E L L E N  Z U  D E N  A R C H Ä O Z O O L O G I S C H E N  U N T E R S U C H U N G E N

Phase III.1 Phase III.2 Phase III.3 Phase III.4 Phase III.3–4 Phase III.5 Total

n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n n% g g% DGW

Bos taurus 859 16390,9 19,1 615 14806,3 24,1 457 16738,9 36,6 1382 23198,9 16,8 27 739,4 44,0 235 3878,1 16,5 3575 56,4 75752,5 80,3 21,2

Ovis aries 17 250,8 14,8 6 125,7 21,0 5 42,2 8,4 9 103,5 11,5 1 10,1 10,1 38 0,6 532,3 0,6 14,0

Capra hircus 1 18,2 18,2 2 119,6 59,8 1 6 6,0 4 0,1 143,8 0,2 36,0

Ovis aries/Capra hircus 128 791 6,2 144 725,4 5,0 40 239,6 6,0 272 1165,5 4,3 3 3,2 0,7 52 310,2 6,0 639 10,1 3234,9 3,4 5,1

Sus domesticus 695 4207,4 6,1 364 2827,9 7,8 95 945,23 9,9 657 4718,9 7,2 24 262,2 36,5 102 723 7,1 1937 30,5 13684,6 14,5 7,1

Canis familiaris 1 10,6 10,6 2 13,9 7,0 1 23,5 23,5 1 4,7 4,7 5 0,1 52,7 0,1 10,5

Equidae 1 56,4 56,4 1 82 82,0 2 84 42,0 3 163,5 54,5 2 85,3 42,7 9 0,1 471,2 0,5 52,4

Gallus gallus 26 35 1,3 18 24,2 1,3 3 1,7 0,6 57 76 1,3 2 0,8 0,6 3 4,7 1,6 109 1,7 142,4 0,2 1,3

Total Haustiere 1728 21760,3 12,6 1150 18605,4 16,2 602 18051,6 30,0 2383 29569,4 12,4 56 1005,6 81,0 397 5022,1 12,7 6316 99,6 94014,4 99,7 14,9

Cervus elaphus 1 31,1 31,1 1 5,2 5,2 2 173,1 86,6 4 0,1 209,4 0,2 52,4

Sus scrofa 1 20,5 20,5 1 38 38,0 2 0,0 58,5 0,1 29,3

Lepus europaeus 10 21,7 2,2 10 0,2 21,7 0,0 2,2

Tetrao urogallus 1 1,5 1,5 1 0,0 1,5 0,0 1,5

Aegypius monachus 2 7,6 3,8 2 0,0 7,6 0,0 3,8

Corvidae 1 0,4 0,4 1 0,0 0,4 0,0 0,4

Perdix perdix 1 0,4 0,4 1 0,0 0,4 0,0 0,4

Salmo salar 1 0,5 0,5 1 0,0 0,5 0,0 0,5

Pisces 2 0,4 0,2 2 0,0 0,4 0,0 0,2

Amphibia 1 0,1 0,1 1 0,0 0,1 0,0 0,1

Total Wildtiere 3 33,1 11,0 0 0 0,0 0 0 0,0 19 56,3 3,0 0 0 0,0 3 211,1 70,4 25 0,4 300,5 0,3 12,0

Dama dama 4 103,3 25,8 4 0,1 103,3 0,1 25,8

Exotica 4 103,3 25,8 0,0 0,0

Total Haus- und Wildtiere 1731 21793,4 12,6 1150 18605,4 16,2 602 18051,6 30,0 2406 29729 1,2 56 1005,6 24,4 400 5233,2 13,1 6341 100,0 94314,9 100,0 14,9

Cervide/Bovide groß 1 7,1 7,1 1 8,9 8,9 2 16 8,0

Sus dom./Sus scrofa 4 48,5 12,1 1 20,6 20,6 1 15,4 15,4 6 84,5 14,1

Galliformes 1 0,9 0,9 1 0,9 0,9

Anas f dom./Anas plat. 1 0,6 0,6 1 0,6 0,6

Columbidae 1 0,3 0,3 1 0,2 0,2 1 0,6 0,6 3 1,1 0,4

Anser sp. 1 1,2 1,2 1 7,6 7,6 2 8,8 4,4

Aves 7 2,2 0,3 2 0,7 0,4 7 3,2 0,5 2 0,3 0,7 2 1,1 0,6 20 7,5 0,4

Total Grossgruppen 14 59,3 4,2 4 9,8 2,5 2 21,2 10,6 11 27,7 2,5 2 0,3 0,1 2 1,1 0,6 35 119,4 3,4

indet. Gr. Rind/Pferd 208 529,6 2,5 148 415 2,8 48 130,9 2,7 406 1066,5 2,6 3 15,2 5,8 74 208,5 2,8 887 2365,7 2,7

indet. Gr. Schwein 103 145,7 1,4 46 74,9 1,6 17 32,6 1,9 108 159,8 1,5 5 6,6 4,5 31 39,5 1,3 310 459,1 1,5

indet. Gr. Schaf 57 68 1,2 144 97,9 0,7 14 21 1,5 103 121,6 1,2 19 19,6 1,0 337 328,1 1,0

indet. Gr. Hase 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2

indet. 149 36,4 0,2 106 39,4 0,4 67 14,2 0,2 275 102 0,4 26 10 0,4 623 202 0,3

Total Unbestimmbare 517 779,7 1,5 444 627,2 1,4 146 198,7 1,4 893 1450,1 1,6 8 21,8 13,4 150 277,6 1,9 2158 3355,1 1,6

Homo sapiens 2 5 2,5 2 5 2,5

Gesamtergebnis 2262 22632,4 10,0 1598 19242,4 12,0 750 18271,5 24,4 3310 31206,8 9,4 66 1027,7 109,0 554 5516,9 10,0 8540 97897,7 11,5

Tab. 5 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Tierartentabelle (n und g) der Phasen III.1 – III.5. 
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499 vor den toren von vindonissa  IX  ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN  T A B E L L E N  Z U  D E N  A R C H Ä O Z O O L O G I S C H E N  U N T E R S U C H U N G E N

Phase III.1 Phase III.2 Phase III.3 Phase III.4 Phase III.3–4 Phase III.5 Total

n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n g DGW n n% g g% DGW

Bos taurus 859 16390,9 19,1 615 14806,3 24,1 457 16738,9 36,6 1382 23198,9 16,8 27 739,4 44,0 235 3878,1 16,5 3575 56,4 75752,5 80,3 21,2

Ovis aries 17 250,8 14,8 6 125,7 21,0 5 42,2 8,4 9 103,5 11,5 1 10,1 10,1 38 0,6 532,3 0,6 14,0

Capra hircus 1 18,2 18,2 2 119,6 59,8 1 6 6,0 4 0,1 143,8 0,2 36,0

Ovis aries/Capra hircus 128 791 6,2 144 725,4 5,0 40 239,6 6,0 272 1165,5 4,3 3 3,2 0,7 52 310,2 6,0 639 10,1 3234,9 3,4 5,1

Sus domesticus 695 4207,4 6,1 364 2827,9 7,8 95 945,23 9,9 657 4718,9 7,2 24 262,2 36,5 102 723 7,1 1937 30,5 13684,6 14,5 7,1

Canis familiaris 1 10,6 10,6 2 13,9 7,0 1 23,5 23,5 1 4,7 4,7 5 0,1 52,7 0,1 10,5

Equidae 1 56,4 56,4 1 82 82,0 2 84 42,0 3 163,5 54,5 2 85,3 42,7 9 0,1 471,2 0,5 52,4

Gallus gallus 26 35 1,3 18 24,2 1,3 3 1,7 0,6 57 76 1,3 2 0,8 0,6 3 4,7 1,6 109 1,7 142,4 0,2 1,3

Total Haustiere 1728 21760,3 12,6 1150 18605,4 16,2 602 18051,6 30,0 2383 29569,4 12,4 56 1005,6 81,0 397 5022,1 12,7 6316 99,6 94014,4 99,7 14,9

Cervus elaphus 1 31,1 31,1 1 5,2 5,2 2 173,1 86,6 4 0,1 209,4 0,2 52,4

Sus scrofa 1 20,5 20,5 1 38 38,0 2 0,0 58,5 0,1 29,3

Lepus europaeus 10 21,7 2,2 10 0,2 21,7 0,0 2,2

Tetrao urogallus 1 1,5 1,5 1 0,0 1,5 0,0 1,5

Aegypius monachus 2 7,6 3,8 2 0,0 7,6 0,0 3,8

Corvidae 1 0,4 0,4 1 0,0 0,4 0,0 0,4

Perdix perdix 1 0,4 0,4 1 0,0 0,4 0,0 0,4

Salmo salar 1 0,5 0,5 1 0,0 0,5 0,0 0,5

Pisces 2 0,4 0,2 2 0,0 0,4 0,0 0,2

Amphibia 1 0,1 0,1 1 0,0 0,1 0,0 0,1

Total Wildtiere 3 33,1 11,0 0 0 0,0 0 0 0,0 19 56,3 3,0 0 0 0,0 3 211,1 70,4 25 0,4 300,5 0,3 12,0

Dama dama 4 103,3 25,8 4 0,1 103,3 0,1 25,8

Exotica 4 103,3 25,8 0,0 0,0

Total Haus- und Wildtiere 1731 21793,4 12,6 1150 18605,4 16,2 602 18051,6 30,0 2406 29729 1,2 56 1005,6 24,4 400 5233,2 13,1 6341 100,0 94314,9 100,0 14,9

Cervide/Bovide groß 1 7,1 7,1 1 8,9 8,9 2 16 8,0

Sus dom./Sus scrofa 4 48,5 12,1 1 20,6 20,6 1 15,4 15,4 6 84,5 14,1

Galliformes 1 0,9 0,9 1 0,9 0,9

Anas f dom./Anas plat. 1 0,6 0,6 1 0,6 0,6

Columbidae 1 0,3 0,3 1 0,2 0,2 1 0,6 0,6 3 1,1 0,4

Anser sp. 1 1,2 1,2 1 7,6 7,6 2 8,8 4,4

Aves 7 2,2 0,3 2 0,7 0,4 7 3,2 0,5 2 0,3 0,7 2 1,1 0,6 20 7,5 0,4

Total Grossgruppen 14 59,3 4,2 4 9,8 2,5 2 21,2 10,6 11 27,7 2,5 2 0,3 0,1 2 1,1 0,6 35 119,4 3,4

indet. Gr. Rind/Pferd 208 529,6 2,5 148 415 2,8 48 130,9 2,7 406 1066,5 2,6 3 15,2 5,8 74 208,5 2,8 887 2365,7 2,7

indet. Gr. Schwein 103 145,7 1,4 46 74,9 1,6 17 32,6 1,9 108 159,8 1,5 5 6,6 4,5 31 39,5 1,3 310 459,1 1,5

indet. Gr. Schaf 57 68 1,2 144 97,9 0,7 14 21 1,5 103 121,6 1,2 19 19,6 1,0 337 328,1 1,0

indet. Gr. Hase 1 0,2 0,2 1 0,2 0,2

indet. 149 36,4 0,2 106 39,4 0,4 67 14,2 0,2 275 102 0,4 26 10 0,4 623 202 0,3

Total Unbestimmbare 517 779,7 1,5 444 627,2 1,4 146 198,7 1,4 893 1450,1 1,6 8 21,8 13,4 150 277,6 1,9 2158 3355,1 1,6

Homo sapiens 2 5 2,5 2 5 2,5

Gesamtergebnis 2262 22632,4 10,0 1598 19242,4 12,0 750 18271,5 24,4 3310 31206,8 9,4 66 1027,7 109,0 554 5516,9 10,0 8540 97897,7 11,5

Die im Folgenden mit ihren Legenden spezifizierten Tabellen, 
welche die Datengrundlage für die archäozoologischen Auswer-
tungen in Kap. V.4 bilden, können auf edoc, dem Dokumenten-
server der Universität Basel (DOI: 10.19218/3906897135) abge-
rufen werden.

Tab. 2 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Tierartenverteilung (n und g) 
in den verschiedenen Befundzonen.

Tab. 3 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Tierartenverteilung in 
ausgewählten Gruben. G8.29 nach Joray/Portmann 2014.

Tab. 4 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Tierartentabelle Phasen 
III.1-III.5 im Haus (n und g).

Tab. 6 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Bestimmbare Tierarten 
G12.29 und restliche Phase III.3.

Tab. 7 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Fundzahlen und -anteile (n) 
in den verschiedenen Phasen, Befundzonen und Befundkategorien.

Tab. 8 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Fundanteile (n% und g%) 
in den verschiedenen Befundtypen.

Tab. 9 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Erhaltung der Knochen in 
den verschiedenen Befundkategorien.

Tab. 10 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Oberflächenerhaltung (n%) 
der Knochenfragmente in den verschiedenen Befundtypen.

Tab. 11 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Oberflächenerhaltung (n%) 
der Knochenfragmente in den verschiedenen Phasen.

Tab. 12 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Anteil (n%) der Knochen 
mit verrundeten Bruchkanten in den verschiedenen Phasen.

Tab. 13 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Anteil (n%) der Knochen 
mit Verbissspuren in den verschiedenen Befundtypen.

Tab. 14 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Zusammengehörende 
Skelettteile.

Tab. 15 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Skelettteilspektrum (g%) des 
Hausrindes in den verschiedenen Phasen.

Tab. 16 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Skelettteilspektrum (g%) der 
Schafe/Ziegen in den verschiedenen Phasen.

Tab. 17 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Skelettteilspektrum (g%) des 
Hausschweines in den verschiedenen Phasen.

Tab. 18 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Skelettteilspektrum (g%) 
des Hausrindes in den verschiedenen Phasen.

Tab. 19 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Skelettteilspektrum (g%) 
des Hausschweines in den verschiedenen Phasen.

Tab. 20 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Skelettteilspektrum (g%) 
der Schafe/Ziegen in den verschiedenen Phasen.

Tab. 21 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Altersverteilung Rind.
Tab. 22 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Altersverteilung Schaf/Ziege.
Tab. 23 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Altersverteilung Schwein.
Tab. 24 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Geschlechtsbestimmungen 

Hausschwein.
Tab. 25 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Widerristhöhen.
Tab. 26 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 8. Masstabellen (Masse nach 

von den Driesch 1976).
Tab. 27 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Masstabellen (Masse nach 

von den Driesch 1976).
Tab. 28 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Hornzapfen mit Torsion in 

G12.29.
Tab. 29 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Hornzapfen mit Grooving in 

G12.29.
Tab. 30 Windisch-Bachthalen 2006–2007 (V.006.2). Parzelle 12. Pathologien Hausrind.
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500 vor den toren von vindonissa  IX  ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN  L I S T E  D E R  G R U B E N  I N  D E N  P A R Z E L L E N  8 – 2 2

6 L I S T E  D E R  G R U B E N  I N  D E N  PA R Z E L L E N  8 – 22

Die Liste ist nach der auf den Grabungen erfassten Erhaltungstiefe der Gruben sortiert.

Befund- 
bezeichnung

Horizont Phase Interpretation der Grube Form Länge (m) Breite (m) Tiefe (m) Fläche an  
OK in m2

Volumen (Fläche × 
Tiefe) × 2/3)

G16.22 II 1 Grube indet. rechteckig 1,6 1,5 0,1 2,40 0,16

G10.13 III 4 Grube indet. rechteckig 0,7 0,5 0,2 0,35 0,05

G14.23 III 1-4 Grube indet. amorph 1,8 1,4 0,2 1,98 0,26

G20.17 III 1-5 Grube indet. oval 1,1 1,3 0,2 1,07 0,14

G22.12 III 1 Grube indet. oval 0,4 0,8 0,2 0,24 0,03

G22.21 III 1-5 Grube indet. rechteckig 1,1 0,6 0,2 0,66 0,09

G8.7 III 2 Werkgrube rechteckig 0,7 0,8 0,2 0,6 0,1

G10.8 III 2-3 Werkgrube rechteckig 0,5 0,6 0,2 0,3 0,0

G22.5 III 1/2 Werkgrube rechteckig 0,8 0,8 0,2 0,6 0,1

G12.1 III 4 Grube indet. oval 0,5 0,6 0,3 0,24 0,04

G18.1 III 1 Grube indet. oval 0,8 0,8 0,3 0,44 0,07

G22.22 III 1? Grube indet. oval 1,4 1,2 0,3 1,32 0,22

G10.10 III 2-3 Werkgrube oval 0,8 0,5 0,3 0,3 0,1

G18.5 III 2 Werkgrube oval 0,7 0,5 0,3 0,3 0,0

G22.7 III 4 Amphorengrube rund 0,8 0,8 0,3 0,50 0,10

G8.2 III 1 Grube indet. rund 0,7 0,7 0,3 0,38 0,08

G8.21 III 1 Grube indet. rechteckig 2,2 2,0 0,3 4,40 0,88

G8.22 III 2-3? Grube indet. oval 1,5 1,3 0,3 1,53 0,31

G12.9 III 2-5 Grube indet. langrechteckig 3,4 1,0 0,3 3,40 0,68

G20.22 III 1-5 Grube indet. oval 1,4 0,9 0,3 0,99 0,20

G22.18 III 1? Grube indet. oval 0,8 0,7 0,3 0,44 0,09

G8.6 III 1 Werkgrube oval 0,3 0,7 0,3 0,2 0,0

G10.14 III 4 Werkgrube amorph 1,1 0,9 0,3 0,7 0,1

G16.4 III 1 Werkgrube rechteckig 0,6 0,7 0,3 0,4 0,1

G16.5 III 1 Werkgrube rechteckig 1,4 0,6 0,3 0,8 0,2

G22.3 III 1/2 Werkgrube rechteckig 2,0 1,2 0,3 2,4 0,5

G8.15 II 1 Grube indet. amorph 1,0 0,8 0,4 0,63 0,15

G8.12 III 3 Amphorengrube langrechteckig 1,1 0,5 0,4 0,55 0,15

G12.13 III 5 Grube indet. oval 0,8 1,3 0,4 0,82 0,22

G14.1 III 1 Grube indet. oval 1,6 1,1 0,4 1,38 0,37

G14.16 III 1-4 Grube indet. rund 1,6 1,6 0,4 2,01 0,54

G16.17 III 1 Grube indet. amorph 1,5 0,9 0,4 1,06 0,28

G16.3 III 1 Grube indet. oval 1,3 1,0 0,4 1,02 0,27

G18.29 II-III 1-2? Grube indet. amorph 1,0 1,0 0,4 0,79 0,21

G20.20 II-III 1-5 Grube indet. oval 2,0 1,4 0,4 2,20 0,59

G8.4 II 1 Materialentnahmegrube amorph 1,8 1,8 0,4 2,54 0,68

G8.26 III? 1-3 Materialentnahmegrube oval 1,8 1,3 0,4 1,84 0,49

G8.27 III? 1-3 Materialentnahmegrube rund 1,6 1,2 0,4 1,51 0,40

G8.30 II 1 Materialentnahmegrube rechteckig 1,6 1,0 0,4 1,60 0,43

G8.5 III 1 Werkgrube rechteckig 0,8 0,9 0,4 0,7 0,2

G10.9 III 2-3 Werkgrube rechteckig 0,5 0,7 0,4 0,3 0,1

G18.6 III 2 Werkgrube oval 1,1 0,8 0,4 0,7 0,2

G18.7 III 2 Werkgrube rechteckig 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1

G22.6 III 2 Werkgrube rechteckig 0,2 0,6 0,4 0,1 0,0

G12.5 III 3-4 Fassgrube rund 0,9 0,9 0,5 0,57 0,26

G20.10 II-III 1 Grube indet. amorph 2,3 2,4 0,5 4,34 1,30

G8.16 III 2 Grube indet. oval 1,4 0,6 0,5 0,66 0,20

G22.11 III 1 Fassgrube oval 0,7 0,8 0,5 0,41 0,20

G8.32 I Grube indet. rechteckig 0,9 0,7 0,5 0,63 0,21

G14.24 III 1-4 Grube indet. amorph 1,6 1,6 0,5 2,01 0,67

G16.7 III 3 Grube indet. oval 1,0 0,6 0,5 0,47 0,16

G16.32 III 1-5 Grube indet. rund 1,6 1,2 0,5 1,51 0,50

G18.11 III 2 Grube indet. rechteckig 2,5 0,8 0,5 2,00 0,67
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501 vor den toren von vindonissa  IX  ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN  L I S T E  D E R  G R U B E N  I N  D E N  P A R Z E L L E N  8 – 2 2

Befund- 
bezeichnung

Horizont Phase Interpretation der Grube Form Länge (m) Breite (m) Tiefe (m) Fläche an  
OK in m2

Volumen (Fläche × 
Tiefe) × 2/3)

G18.15 III 1? Grube indet. oval 1,9 0,9 0,5 1,34 0,45

G20.14 III 3 Grube indet. oval 1,4 1,0 0,5 1,10 0,37

G18.17 II-III 1-5 Materialentnahmegrube rund 1,3 1,3 0,5 1,33 0,44

G8.31 II 1 Materialentnahmegrube oval 1,7 1,0 0,5 1,34 0,45

G8.13 III 2 Grube indet. oval 2,3 1,9 0,6 3,43 1,26

G10.12 III 1 Materialentnahmegrube oval 2,1 1,3 0,6 2,14 0,79

G18.9 III 1 Grube indet. rechteckig 3,0 1,0 0,6 3,00 1,20

G20.16 III 1-5 Grube indet. oval 1,5 1,1 0,6 1,30 0,52

G16.28 III 1-2 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 2,3 1,4 0,6 3,22 1,29

G20.25 III 1-5 Kellergrube (rechteckig) langrechteckig 1,3 2,4 0,6 3,00 1,20

G22.10 III 2 Amphorengrube rund 0,7 0,7 0,7 0,38 0,17

G18.24 III 2? Doppelfassgrube rechteckig 2,1 0,9 0,7 1,89 0,82

G14.20 III 1-2? Grube indet. amorph 0,9 0,9 0,7 0,64 0,28

G12.23 III 3-4 Dreifachfassgrube rechteckig 3,3 1,2 0,7 3,90 1,82

G20.2 III 2 Fassgrube rund 0,9 0,9 0,7 0,64 0,45

G16.6 III 1 Grube indet. oval 2,0 1,1 0,7 1,73 0,81

G20.29 III 1-4 Kellergrube (rund) oval 2,2 1,9 0,7 3,28 1,53

G16.13 III 2 Doppelfassgrube oval 2,5 1,3 0,8 2,55 1,28

G18.18 III 3 Kellergrube (Form der 
Ausfachung indet.)

oval 1,5 1,2 0,8 1,41 0,71

G20.23 III 1-5 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 1,0 1,0 0,8 1,00 0,50

G12.25 III 2 Doppelfassgrube langrechteckig 3,0 1,4 0,8 4,20 2,24

G16.12 III 3 Doppelfassgrube oval 2,4 1,5 0,8 2,83 1,51

G22.17 III 2-5 Fassgrube oval 1,5 1,0 0,8 1,18 0,63

G14.3 II 1 Grube indet. amorph 1,4 1,3 0,8 1,43 0,76

G16.31 III 4-5 Grube indet. rechteckig 3,0 3,0 0,8 9,00 4,80

G22.26 III 1-5 Grube indet. rechteckig 1,4 1,4 0,8 1,96 1,05

G10.5 III 2-3 Kellergrube (Form der 
Ausfachung indet.)

oval 2,1 1,4 0,8 2,31 1,23

G18.13 III 4 Kellergrube (Form der 
Ausfachung indet.)

oval 2,5 2,1 0,8 4,12 2,20

G18.19 III 4 Kellergrube (Form der 
Ausfachung indet.)

rund 1,7 1,7 0,8 2,14 1,14

G16.11 III 1 Kellergrube (rechteckig) amorph 3,0 3,4 0,8 8,01 4,27

G18.26 III 1-5 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 1,8 1,5 0,8 2,70 1,44

G20.30 III 4 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 2,0 1,1 0,8 2,20 1,17

G10.6 III? 2-3 Materialentnahmegrube oval 3,8 2,7 0,8 8,06 4,30

G14.7 II 1 Materialentnahmegrube oval 2,0 1,6 0,8 2,51 1,37

G8.28 III 1 Doppelfassgrube rechteckig 1,5 0,9 0,9 1,35 0,77

G20.18 III 1-5 Grube indet. rund 2,0 2,0 0,9 3,14 1,78

G12.8 III 1 Fassgrube rund 2,3 2,3 0,9 4,15 3,74

G16.9 III 3 Fassgrube rund 1,2 1,2 0,9 1,13 1,02

G18.14 III 1-5 Fassgrube rund 2,1 2,1 0,9 3,46 2,08

G16.10 III 4-5 Grube indet. amorph 1,0 0,5 0,9 0,39 0,24

G22.31 III 1-5 Grube indet. oval 3,2 1,1 0,9 2,76 1,66

G22.32 III 1-5 Grube indet. rund 2,3 2,3 0,9 3,98 2,39

G18.10 III 3 Kellergrube (Form der 
Ausfachung indet.)

oval 2,0 1,2 0,9 1,88 1,13

G18.20 III 1-5 Kellergrube (Form der 
Ausfachung indet.)

oval 1,4 2,2 0,9 2,42 1,45

G14.8 II 1 Materialentnahmegrube amorph 5,0 2,6 0,9 10,21 6,13

G14.6 II 1 Materialentnahmegrube oval 2,0 1,3 1,0 2,04 1,29

G12.26 III 2 Fassgrube rund 1,1 1,1 1,0 0,95 0,95

G12.27 III 3-4 Fassgrube rund 1,0 1,0 1,0 0,79 0,79

G16.29 III 3 Fassgrube oval 2,1 1,4 1,0 2,31 2,31

G22.15 III 1? Fassgrube rund 1,0 1,0 1,0 0,79 0,52

G12.22 III 2 Grube indet. rund 1,2 1,2 1,0 1,13 0,75

G14.9 III 1 Grube indet. amorph 1,2 1,2 1,0 1,13 0,75
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502 vor den toren von vindonissa  IX  ANHÄNGE, KATALOG UND TAFELN  L I S T E  D E R  G R U B E N  I N  D E N  P A R Z E L L E N  8 – 2 2

Befund- 
bezeichnung

Horizont Phase Interpretation der Grube Form Länge (m) Breite (m) Tiefe (m) Fläche an  
OK in m2

Volumen (Fläche × 
Tiefe) × 2/3)

G14.21 III 1-2? Grube indet. amorph 0,9 0,9 1,0 0,64 0,42

G16.33 III 1-5 Grube indet. oval 2,5 1,7 1,0 3,34 2,23

G18.4 III 1 Grube indet. oval 1,3 1,2 1,0 1,23 0,82

G22.23 III 2? Grube indet. rechteckig 2,7 2,6 1,0 7,02 4,68

G22.20 III 2 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 2,0 1,8 1,0 3,60 2,40

G22.29 III 1-5 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 1,7 1,7 1,0 2,89 1,93

G12.14 II 1 Materialentnahmegrube rechteckig 1,2 1,7 1,0 2,04 1,36

G14.13 II 1 Materialentnahmegrube amorph 4,5 5,6 1,0 19,79 13,46

G16.1 II 1 Materialentnahmegrube rund 2,1 2,1 1,0 3,46 2,31

G20.26 II 1 Materialentnahmegrube amorph 2,2 2,1 1,0 3,63 2,42

G12.24 II 1 Materialentnahmegrube amorph 2,7 1,7 1,1 3,60 2,52

G16.24 III 3 Doppelfassgrube oval 2,3 1,0 1,1 1,81 1,32

G16.21 III 1-2 Kellergrube (Form der 
Ausfachung indet.)

oval 2,6 2,0 1,1 4,08 2,99

G12.12 III 3-4 Kellergrube (rechteckig) oval 2,6 2,4 1,1 4,90 3,59

G16.23 III 1-2 Kellergrube (rechteckig) oval 4,4 3,3 1,1 11,40 8,36

G20.13 II 1 Materialentnahmegrube amorph 2,4 2,4 1,1 4,52 3,32

G20.19 II-III 1-5 Grube indet. rechteckig 2,0 1,7 1,2 3,40 2,61

G22.9 II 1 Materialentnahmegrube oval 4,6 2,1 1,2 7,59 5,82

G14.18 III 1-4 Grube indet. amorph 3,0 3,6 1,2 8,48 6,79

G18.25 III 3 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 2,5 2,0 1,2 5,00 4,00

G16.19 II 1 Materialentnahmegrube amorph 2,5 1,5 1,2 2,95 2,36

G20.1 I Materialentnahmegrube rund 2,0 2,0 1,2 3,14 2,60

G16.30 III 2 Doppelfassgrube oval 2,2 2,0 1,3 3,46 2,99

G22.24 III 2? Fassgrube oval 1,4 0,8 1,3 0,88 1,14

G12.30 III 3-4 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 2,0 0,8 1,3 1,60 1,39

G8.23 III 1? Kellergrube (rund) rund 2,0 2,0 1,3 3,14 2,72

G8.24 II 1 Materialentnahmegrube amorph 2,6 1,8 1,3 3,68 3,19

G18.22 III 1-5 Grube indet. amorph 2,1 2,4 1,4 3,96 3,56

G18.12 III 3 Kellergrube (rechteckig) rund 2,2 2,2 1,4 3,80 3,42

G14.15 III 1-4 Kellergrube (rund) oval 1,6 2,2 1,4 2,76 2,49

G8.9 III 2 Doppelfassgrube rechteckig 1,9 0,8 1,4 1,52 1,42

G16.15 II-III - Grube indet. oval 1,6 1,3 1,4 1,63 1,52

G10.2 II 1 Materialentnahmegrube oval 2,7 1,3 1,4 2,76 2,57

G12.21 II 1 Materialentnahmegrube amorph 2,1 1,5 1,4 2,47 2,31

G18.2 I Materialentnahmegrube amorph 2,5 1,7 1,4 3,34 3,12

G18.3 II 1 Materialentnahmegrube amorph 5,5 3,8 1,4 16,41 15,32

G20.21 III 1-5 Doppelfassgrube oval 2,4 1,8 1,5 3,39 3,28

G20.4 II 1 Materialentnahmegrube oval 2,6 1,8 1,5 3,57 3,45

G22.16 III 2-5? Grube indet. langrechteckig 3,2 1,1 1,5 3,52 3,52

G12.10 III 3-4 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 2,1 1,8 1,5 3,78 3,78

G16.14 III 1 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 2,6 2,0 1,5 5,20 5,20

G22.1 I Materialentnahmegrube oval 2,3 2,0 1,6 3,61 3,73

G8.29 III 3/4 Kellergrube (rund) rund 1,5 1,5 1,6 1,77 1,84

G8.33 I Grube indet. rund 0,9 0,9 1,6 0,57 0,60

G18.8 III 2 Kellergrube (Form der 
Ausfachung indet.)

rechteckig 2,9 2,6 1,6 7,54 8,04

G12.17 III 2 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 2,1 1,6 1,6 3,36 3,58

G8.14 III 3 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 0,9 1,9 1,6 1,71 1,82

G16.8 I Materialentnahmegrube rund 2,3 2,3 1,6 4,15 4,43

G18.16 II 1 Materialentnahmegrube amorph 3,3 2,0 1,6 5,18 5,53

G20.5 II 1 Materialentnahmegrube oval 3,9 4,7 1,6 14,40 15,36

G14.14 III 1 Kellergrube (rund) oval 2,2 1,6 1,6 2,76 3,02

G16.20 III 2 Kellergrube (rund) oval 2,5 2,3 1,7 4,52 4,97

G10.1 I Materialentnahmegrube oval 2,0 1,8 1,7 2,83 3,20

G10.4 II 1 Materialentnahmegrube rechteckig 4,2 2,8 1,7 11,76 13,33
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Befund- 
bezeichnung

Horizont Phase Interpretation der Grube Form Länge (m) Breite (m) Tiefe (m) Fläche an  
OK in m2

Volumen (Fläche × 
Tiefe) × 2/3)

G12.15 II 1 Materialentnahmegrube rund 2,0 2,0 1,7 3,14 3,56

G20.9 II 1 Materialentnahmegrube amorph 2,6 3,2 1,7 6,53 7,41

G22.19 II 1 Materialentnahmegrube oval 3,5 2,5 1,7 6,87 7,56

G8.11 II 1 Materialentnahmegrube oval 2,4 1,1 1,8 2,07 2,46

G20.12 II 1 Materialentnahmegrube oval 1,6 1,7 1,8 2,14 2,49

G16.18 III 3 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 2,5 0,9 1,8 2,25 2,70

G8.10 III? 1 Materialentnahmegrube 
oder Kellergrube?

oval 2,3 1,7 1,8 3,07 3,69

G22.8 II 1 Materialentnahmegrube oval 3,0 3,2 1,8 7,54 9,05

G12.28 II 1 Materialentnahmegrube rechteckig 3,2 1,5 1,9 4,80 6,08

G22.25 II 1 Materialentnahmegrube oval 2,9 2,8 1,9 6,38 8,08

G14.12 III 2 Latrine rund 1,5 1,5 2,1 1,77 2,47

G12.7 II 1 Materialentnahmegrube amorph 4,7 2,5 2,1 9,23 12,92

G10.7 III 4 Kellergrube (rechteckig) rechteckig 2,5 2,5 2,3 6,25 9,58

G22.30 III 1-5 Kellergrube (rund) oval 2,4 1,3 2,3 2,45 3,76

G18.28 III 1-5 Latrine oval 2,0 1,0 2,3 1,57 2,41

G20.28 III 2-5 Latrine oval 2,7 1,5 2,3 3,18 4,88

G14.19 III 1-4 Kellergrube (rund) oval 3,5 2,9 2,5 7,97 13,29

G18.23 III 1-5 Latrine oval 2,9 2,2 2,5 5,01 8,35

G20.31 III 1-4 Latrine oval 2,6 2,2 2,5 4,49 7,49

G12.6 III 1 Kellergrube (Form der 
Ausfachung indet.)

oval 2,4 2,4 2,6 4,52 7,84

G14.22 III 3-4 Latrine rechteckig 1,5 1,5 2,7 2,25 4,05

G18.21 III 1-5 Latrine oval 3,6 2,0 2,9 5,65 10,93

G14.17 II 1 Materialentnahmegrube oval 4,2 3,5 2,9 11,55 22,32

G12.29 III 3? Latrine oval 2,1 1,9 3,0 3,13 6,27

G16.2 II 1 Materialentnahmegrube rund 3,3 3,2 3,0 8,29 16,59
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Grundsätzlich gelten die Zitierrichtlinien und Abkürzungen der Römisch-Ger-
manischen Kommission (vgl. Ber. RGK 71, 1990, 973 – 998; 73, 1992, 477 – 540). 
Modifiziert nach den Vorgaben der Publikationsreihe «Veröffentlichungen der 
Gesellschaft Pro Vindonissa».

Zusätzlich werden folgende Abkürzungen für Zeitschriften und Reihen verwendet:
AE Année Epigraphique
AKB Archäologisches Korrespondenzblatt
AS Archäologie der Schweiz
ASA Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde
AZ Aargauer Zeitung
BPA Bulletin de l’Association Pro Aventico
CAR Cahiers d‘Archéologie Romande
DNP Der neue Pauly
HA Helvetica Archaeologica
IKARUS Innsbrucker Klassisch-Archäologische Universitätsschriften
JbAK Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst
JbAS Jahrbuch Archäologie Schweiz
Jber. GPV Jahresberichte der Gesellschaft Pro Vindonissa
JbVorarlbMus Jahrbuch des Voralberger Landesmuseumsvereins
JbRGZM Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
JbSGUF Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und  

Frühgeschichte
MAGZ Mittheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich
RGK Römisch-Germanische Kommision des Deutschen  

Archäologischen Instituts
SNR Schweizerische Numismatische Rundschau
Veröff. GPV Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa
ZAK  Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte
ZPE Zeitschrift für Papyrologie und Epigrafik

Weitere Abkürzungen und Siglen:
Almgren Fibel-Typ nach Almgren 1923
AR Glas-Typ nach Rütti 1991
AV Keramik-Typ nach Castella/Meylan Krause 1994
Böhme Fibel-Typ nach Böhme 1972
CIL Corpus Inscriptionum Latinorum (Berolini 1863 –  )
Consp. Keramik-Typ nach Ettlinger u. a. 1990
Dr. Amphorentyp nach H. Dressel 
Drag. Keramik-Typ nach Dragendorff 1895
Drack Keramik-Typ nach Drack 1945
EDH Epigraphische Datenbank Heidelberg
EDCS Epigraphik-Datenbank Clauss/Slaby
Ettlinger Fibel-Typ nach Ettlinger 1973
Gaul. Amphorentyp nach Laubenheimer 1985
GPV Gesellschaft Pro Vindonissa
HM Inschriften behandelt in Howald/Meyer o. J.
IScM Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae  

(Bucurešti 1980 –  )
IFS Inventar Fundmünzen der Schweiz
KAAG Kantonsarchäologie Aargau
Leifeld Fibel-Typ nach Leifeld 2007
lupa F. und O. Harl, www.lupa.at
MIR Moneta Imperii Romani (Woytek 2010)
NOTS 1 – 9 Sigillata-Stempel nach Hartley/Dickinson 2008 – 2012,  

Bände 1 – 9
OCK Italische Sigillata-Stempel nach Oxé u. a. 2000
Vind./Vindonissa Keramik-Typ nach Ettlinger/Simonett 1952

Sonstige Abkürzungen:
Abb. Abbildung
Anm. Anmerkung = Fussnote
bzw.  beziehungsweise
BS Bodenscherbe
Dm Durchmesser
DGW Durchschnittsgewicht
FK Fundkomplex
Fig. Figure
H Höhe
ha Hektare
HK Holzkohle
Hp Holzbauperioden (Grabung Windisch-Breite 1996 – 98  

[V.96.8, V.97.1, V.98.1])
d. h. das heisst
indet. unbestimmbar/unbestimmt
Inv. Nr. Inventarnummer
Jh. n. Chr. Jahrhundert nach Christus
Kap. Kapitel
sek. sekundär
taq terminus ante quem
tpq terminus post quem
TS Terra Sigillata
TS-Imitation, 
TSI Terra Sigillata-Imitation
M. Massstab
max. maximal
mind. mindestens
NZU Keinem in Phase III zu datierenden Befund zuweisbar (bei FK)
OK Oberkante
o. M. ohne Massstab
Pos. Position. Auf der Ausgrabung für Abbaueinheiten verwendete  

Bezeichnung.
RS Randscherbe
Rs. Rückseite
Taf. Tafel
u. a. unter anderem
UK Unterkante
Vs. Vorderseite
WS Wandscherbe
z. Z. zur Zeit
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Ackermann 2013: R. Ackermann, Der römische Vicus von Kempraten, Ra-
pperswil-Jona. Neubetrachtung anhand der Ausgrabungen Fluhstrasse 6 – 10 
(2005 – 2006).  Arch. Kt. St. Gallen 1 (St. Gallen 2013).
Akeret 2013: Ö. Akeret, Archäobotanik.  In: Trumm/Flück 2013, 486 – 493.
Albert/Fauduet 1976: R. Albert/I. Fauduet, Les Fibules d’Argentomagus 
(Deuxième Partie).  Rev. Arch. Centre XV, 59-60, 1976, 199 – 240. 
Alberti 2009: G. Alberti, La maison urbaine gallo-romaine en Gaule Belgique 
et dans les Germanies.  Thèse de doctorat (Strasbourg 2009). Online publiziert: 
<http://scd-theses.u-strasbg.fr/2067/>.
Allason-Jones 2013: L. Allason-Jones, Missing people, Missing Brooches.  In: 
Grabherr u. a. 2013, 24 – 32.
Almgren 1923: O. Almgren, Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten 
nachristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtigung der provinzialrömischen und sü-
drussischen Formen2.  Mannus-Bibl. 32 (Leipzig 1923).
Ammann 2002: S. Ammann, Basel, Rittergasse 16: Ein Beitrag zur Siedlungsge-
schichte im römischen vicus.  Materialh. Arch. Basel 17 (Basel 2002).
Ammann/Schwarz 2011: S. Ammann/P.-A. Schwarz, Eine Taberna in Augusta 
Raurica. Ein Verkaufsladen, Werk- und Wohnraum in Insula 5/9. Ergebnisse der 
Grabungen 1965 – 1967 und 2002.  Forsch. Augst 46 (Augst 2011).
Ammann u. a. im Druck: S. Ammann/P.-A. Schwarz (Projekt- und Schrift-
leitung)/Ö. Akeret/S. Deschler-Erb/J. Fankhauser/H. Hüster-Plog-
mann/T. Lander/S. Joray/S. Lo Russo/E. Martin/M. Peter/C. Pümpin/J. 
Savary/C. Schneider/J. Tanner/L. Wick, stercus ex latrinis – Die unappetit-
liche Nachnutzung einer fossa promptuaria sive nivalis in der Unterstadt von Au-
gusta Raurica (Kaiseraugst/AG) im Spiegel der archäo(bio)logischen Funde aus 
Schacht MR 6/MR 32.  JbAK (im Druck).
Amrein u. a. 2012: H. Amrein/E. Carlevaro/E. Deschler-Erb/S. De-
schler-Erb/A. Duvauchelle/L. Pernet, Das römerzeitliche Handwerk in 
der Schweiz. Bestandsaufnahme und erste Synthesen.  Monogr. Instrumentum 40 
(Montagnac 2012).
André 1998: J. André, Essen und Trinken im alten Rom  (Stuttgart 1998).
André 2007: P. André, Das Westviertel von Bliesbruck: Architekturfragen und 
Aufrisse.  In: Petit/Santoro 2007, 133 – 138.
Andreau 2001: J. Andreau, Negotiator.  In: C. Hubert/H. Schneider (Hrsg.), Der 
Neue Pauly: Enzyklopädie der Antike. Altertum. 10 (Stuttgart/Weimar 2001).
Armitage 1982: Ph. Armitage, A System for Ageing and Sexing the Horn Cores 
of Cattle from British Post-Medieval Sites (with Special Reference to Unimproved 
British Longhorn Cattle).  In: B. Wilson/C. Grigson/S. Payne (Hrsg.), Ageing 
and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites. BAR Brit. Ser. 109 (Oxford 
1982) 37-54.
Arndt/Wiethold 2001: B. Arndt/J. Wiethold, Pflaume, Pfeffer, Paradieskorn. 
 Arch. Niedersachsen 4, 2001, 35 – 39.
Aufderheide/Rodriguez-Martin 2005: A. C. Aufderheide/C. Rodriguez-
Martin, The Cambridge Encyclopedia of Human Palaeopathology  (Cambridge 
2005).
Baatz 1964: D. Baatz, Zur Frage augusteischer canabae legionis.  Germania 42, 
1964, 260 – 265.
Baatz/Beckmann 1982: D. Baatz/B. Beckmann, Die Römer in Hessen  (Stuttgart 
1982).
Baerlocher 2015: J. Baerlocher, Das römische Frick wiederentdeckt. Die Aus-
grabungen der Kantonsarchäologie Aargau 2013 – 2015,  Jber. GPV 2015, 59 – 87.
Baerlocher u. a. 2012: J. Baerlocher/Ö. Akeret/A. Cueni/S. Deschler-Erb, 
Prächtige Bestattung fern der Heimat – Interdisziplinäre Auswertung der frührömi-
schen Gräber der Grabung Windisch-«Vision Mitte» 2006 – 2009. Mit einer Ein-
leitung von Peter- A. Schwarz.  Jber. GPV 2012, 29 – 56.
Bakker 1985: L. Bakker, Ausgrabungen an der Kornhausgasse in der Provinz-
hauptstadt Augusta Vindelicum-Augsburg.  Stadt Augsburg, Schwaben. Arch. Jahr 
Bayern 1985, 101 – 104.
Balle 1999: G. Balle, Die Villa rustica von Bietigheim «Weilerlen» – ein Gestüt 
für Militärpferde?  In: Kemkes/Scheuerbrandt 1999, 81 – 83.

Balthazard/Dervieux 1921: V. Balthazard, O. Dervieux, Etudes anthropolo-
giques sur le fœtus humain.  Ann. Méd. Lég. 1, 1921, 37 – 42.
Bartosiewicz u. a. 1997: L. Bartosiewicz/ W. van Neer/ A. Lentacker, 
Draught cattle: Their Identification and History  (Tervuren 1997).
Baudot 1936: M. Baudot, Premier Rapport sur les fouilles de Cracouville-Le-
Vieil-Évreux.  Bull. Soc. Normande Etudes Prehist. 1934 – 35, 30, 1936, 68 – 95.
Baumann 1983: M. Baumann, Geschichte von Windisch vom Mittelalter zur Neu-
zeit  (Brugg 1983).
Baumann 2014: M. Baumann, «Rauhe Sitten sind nicht Sünde». Schiffer auf Aare, 
Reuss, Limmat und Rhein. Schwerarbeiter und Rebellen vorindustrieller Zeit.  Beitr. 
Aargauer Ges. 17 (Baden 2014).
Bayakara-Krumme/Hoff 2006: H. Bayakara-Krumme/A. Hoff, Die Lebensi-
tuation älterer Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland.  In: C. Tesch-Rö-
mer/H. Engstler/S. Wurm (Hrsg.), Altwerden in Deutschland. Sozialer Wandel 
und individuelle Entwicklung in der zweiten Lebenshälfte (Wiesbaden 2006) 
447 – 517.
Bayley/Butcher 2004: J. Bayley/S. Butcher, Roman brooches in Britain. A 
technological and typological study based on the Richborough Collection.  Reports 
Research Com. Soc. Antiqu. London 68 (London 2004).
Béal 2000: J.-C. Béal, Travailleurs et travail de la corne dans l’antiquité d’après les 
textes.  In: J.-C. Béal/J.-C. Goyon Lyon 2000, 11 – 27.
J.-C. Béal/J.-C. Goyon 2000: J.-C. Béal/J.-C. Goyon (Hrsg.), Des ivoires et des 
cornes dans les mondes anciens (Orient-Occident).  Coll. Inst. Arch. et Hist. Ant., 
Univ. Lumière-Lyon 2, Vol. 4 (Lyon 2000) 11 – 27.
Bechert 1989: T. Bechert, Die Römer in Asciburgium.  Duisbuger Forsch. 36 
(Duisburg 1989).
Beilke-Voigt 2007: I. Beilke-Voigt, Das «Opfer» im archäologischen Befund. 
Studien zu den sog. Bauopfern, kultischen Niederlegungen und Bestattungen in ur- 
und frühgeschichtlichen Siedlungen Norddeutschlands und Dänemarks.  Berliner 
arch. Forsch. 4 (Rahden 2007).
Beilke-Voigt 2010: I. Beilke-Voigt, Kaum gelebt und schon begraben. Zu den 
Siedlungsbestattungen von Kleinstkindern in vor- und römischer Zeit.  Mitteilun-
gen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien (MAGW) 140, 2010, 101 – 140.
Bender 1975: H. Bender, Archäologische Untersuchungen zur Ausgrabung 
Augst-Kurzenbettli. Ein Beitrag zur Erforschung der römischen Rasthäuser.  An-
tiqua 4 (Frauenfeld 1975).
Benguerel u. a. 2010: S. Benguerel/V. Engeler-Ohnemus/H. W. Doppler/
Ch. Meyer-Freuler/B. Stopp, Zum Lagerausbau im Nordwesten von Vindonissa. 
 Auswertung der Grabung Windisch-Zentralgebäude 2004, ergänzt durch die 
Grabungen Windisch-Königsfelden P3 1975 – 76 und Windisch-Königsfelden P2 
1989 – 94. Veröff. GPV 21 (Brugg 2010).
Benguerel u. a. 2011: S. Benguerel/H. Brem/B. Fatzer/M. Giger/B. Hart-
mann/U. Leuzinger/S. Meyer/E. Müller/M. Schnyder/W. H. Schoch/R. 
Schweichel/F. Steiner, TASGETIVM I. Das römische Eschenz.  Arch. Thurgau 
17 (Frauenfeld 2011).
Benguerel u. a. 2012: S. Benguerel/H. Brem/I. Ebneter/M. Ferrer/B. Hart-
mann/U. Leuzinger/Ch. Müller/A. Rast-Eicher/S. Rühling/R. Schwei-
chel/J. Spangenberg, TASGETIVM II. Die römischen Holzfunde.  Arch. 
Thurgau 18 (Frauenfeld 2012).
Benguerel u. a. 2014: S. Benguerel/H. Brem/M. Giger/U. Leuzinger/B. 
Pollmann/M. Schnyder/R. Schweichel/F. Steiner/S. Streit, TASGE-
TIVM III. Römische Baubefunde.  Arch. Thurgau 19 (Frauenfeld 2014).
Bérard 1992: F. Bérard, vikani, kanabenses, consistentes. Remarques sur l’orga-
nisation des agglomerations militaires romaine.  Epigrafia e ant. 12, 1992, 61 – 90.
Bérard 2000: F. Bérard, La légion XXIe Rapax.  In: Le Bohec 2000, 49 – 67.
Berger 1993: L. Berger, Säuglings- und Kinderbestattungen in römischen Siedlun-
gen der Schweiz – ein Vorbericht.  In: Struck 1993b, 319 – 328.
Berger 2012: L. Berger, Führer durch Augusta Raurica7  (Basel 2012).
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Berke 2000: S. Berke, Requies aeterna! Der Grabbau 12/1988 und die relative 
Chronologie innerhalb der römischen Gräberstrasse von Haltern.  In: Th. Mattern 
(Hrsg.), Munus. Festschrift für Hans Wiegartz (Münster 2000) 27 – 37.
Bernhard u. a. 2007: H. Bernhard/A. Braun/U. Himmelmann/Th. Kre-
ckel/H. Stickl, Der römische Vicus von Eisenberg. Ein Zentrum der Eisenverar-
beitung in der Nordpfalz.  Arch. Denkmäler Pfalz 1 (Speyer 2007).
Berthelot u. a. 1993: F. Berthelot/A. Balmelle/Ph. Rollet, Les fouilles ar-
chéologiques sur le site du conservatoire rue Gambetta à Reims (Marne).  Bull. Soc. 
Arch. Champenoise 87, 4, 1993, 19 – 68.
Berti Rossi/May Castella 2005: S. Berti Rossi/C. May Castella, La fouille de 
Vidy «Chavannes 11» 1989 – 1990. Trois siècles d’histoire à Lousonna. Archéologie, 
architecture et urbanisme.  Lousonna 8. CAR 102 (Lausanne 2005).
Beutler/Weber-Hiden 2014: F. Beutler/I. Weber-Hiden, «Latest News» aus 
der Vergangenheit – Carnuntiner Inschriften.  In: F. Humer (Hrsg.), Carnuntum. 
Wiedergeborene Stadt der Kaiser. Zaberns Bildbd. Arch. (Darmstadt 2014) 
114 – 120.
Bierbrauer 2004: V. Bierbrauer, Zur ethnischen Interpretation in der frühge-
schichtlichen Archäologie.  In: W. Pohl (Hrsg.), Die Suche nach den Ursprüngen. 
Von der Bedeutung des frühen Mittelalters. Forsch. Gesch. Mittelalters 8 (Wien 
2004) 45 – 84.
Birley 2009: R. Birley, Vindolanda. A Roman frontier fort on Hadrian‘s Wall 
 (Stroud 2009).
Bishop 2012: M. C. Bishop, Handbook to Roman Legionnary Fortresses  (Yorks-
hire 2012).
Bitterli-Dreher u. a. 2007: P. Bitterli-Dreher/H. R. Graf/H. Naef/P. Die-
bold/F. Matousek/H. Burger/Th. Pauli-Gabi, Geologischer Atlas der Schweiz 
1:25.000. Blatt Baden. Erläuterungen  (Bern 2007).
Black 1995: E. W. Black, Cursus Publicus. The infrastructure of government in 
Roman Britain.  BAR. British ser. 241 (Oxford 1995).
Bockius/Łuczkiewicz 2004: R. Bockius/P. Łuczkiewicz, Kelten und Germa-
nen im 2.–1. Jahrhundert vor Christus. Archäologische Bausteine zu einer histori-
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AU X PORTES DE V IN DONISSA — H A BITER ET TR AVA ILLER  
DA NS U N QUA RTI ER A RTISA NA L, DA NS LES CA NA BA E DU CA MP 
LÉGION NA IR E (W IN DISCH ZI V ILSI EDLU NG W EST 2006 – 2008). 
L’élaboration partielle de fouilles de grande envergure donne un aperçu détaillé de l’évolution et  
de la structure des canabae legionis de Vindonissa.
– Vers 30/40 apr. J.-C., à l’ouest du camp, une nécropole romaine est désaffectée et la zone 
 parcel lisée avant d’être rapidement bâtie.
– Vers 70 apr. J.-C., un violent incendie détruit la totalité du quartier.
– Peu  après 106 apr. J.-C., la zone est abandonnée, coïncidant presque avec l’arrivée de la  
XIe légion dans ses nouveaux quartiers, à Durostorum.
– Les habitants sont des artisans, volontiers forgerons ou tanneurs. L’essentiel de leur production 
est sans doute destiné au camp.
– La dualité que l’on observe là où s’installent les légions, avec les canabae legionis et le vicus,  
ne semble pas exister à Vindonissa. Globalement, l’habitat civil correspond à des canabae.

A LLE PORTE DI V IN DONISSA — A BITA R E E L AVOR A R E IN  
U N QUA RTI ER E A RTIGI A NA LE NELLE CA NA BA E DEL CA M PO 
LEGIONA R IO (W IN DISCH ZI V ILSI EDLU NG W EST 2006 – 2008). 
Per la prima volta l’analisi parziale di uno scavo su un’area vasta ha permesso di dare uno sguardo 
approfondito sullo sviluppo e sulla struttura delle canabae legionis di Vindonissa.
– Ad ovest dell’accampamento fu sospesa, intorno al 30/40 d. C., una necropoli romana, l’area fu 
suddivisa in nuove parcelle e rapidamente edificata.
– Verso il 70 d. C. un rogo distrusse l’intero quartiere.
– Poco dopo il 106 d. C. il quartiere fu abbandonato – quasi contemporaneamente all’arrivo de-
ll’XI legione nel suo nuovo accampamento a Durostorum.
– Gli abitanti erano artigiani – ad esempio fabbri e conciatori. Con molta probabilità la loro 
 produzione era destinata essenzialmente all’accampamento.
– La dualità insediativa composta da canabae legionis e da un vicus riscontrata in altri accampa-
menti legionari pare non sia esistita a Vindonissa – la totalità dell’insediamento civile va designata  
come canabae.

OUTSIDE TH E GATES OF V IN DONISSA — LI V ING A N D WOR K ING 
IN A QUA RTER FOR H A N DICR A FTS IN TH E CA NA BA E OF TH E 
 LEGIONA RY CA MP  
(W IN DISCH ZI V ILSI EDLU NG W EST 2006 – 2008).
For the first time a partial report of a large-scale excavation offers an in-depth view into the  
development and structure of the canabae legionis of Vindonissa.
– To the west of the camp, a roman cemetery was abolished, the terrain was reparcelled and rapidly 
overbuilt.
– A major fire around 70 AD destroyed the whole quarter.
– The quarter is abandoned just after 106 AD – almost simultaneously with the arrival of the  
XI legion in their new camp of Durostorum.
– The inhabitants are craftsmen – i. e. smiths and tanners. They probably produced for the camp.
– The dual settlement structure consisting of canabae legionis and vicus, known from other legion 
garrisons, does not seem to exist for Vindonissa – the whole civil settlement should be addressed as 
canabae.
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Die aufgrund der Datenaufnahmegrenze offensichtlich 
falschen Höhenlinien im Nordwestbereich wurden angepasst.

Römische Strasse (Rekonstruktion, zur Orientierung)
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Beilage 1   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.005.2, V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). Grabungsgrenzen, Grabungsareale, Feldernummern, moderne Störungen, nicht untersuchte Bereiche und Lage der Profillinien. M. 1: 200.
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Beilage 2   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.005.2, V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). Horizonte I und II sowie nicht näher datierbare Staketenlöcher. M 1:200.

Die aufgrund der Datenaufnahmegrenze offensichtlich 
falschen Höhenlinien im Nordwestbereich wurden angepasst.
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Römische Strasse (hell ergänzt)
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Beilage 3   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3).  S-Profil durch die portikus der  Parzellen 8, 10 und 12. Lokalisierung siehe Beilage 1. M.1: 40.

Beilage 4   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). N-Profil durch die Parzellen 8, 10 und 12. Lokalisierung siehe Beilage 1. M.1:40.
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Beilage 6   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). W-Profil durch Parzelle 10. Lokalisierung siehe Beilage 1. M.1:40.
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Beilage 5   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). O-Profil durch Parzelle 8. Lokalisierung siehe Beilage 1. M.1:40.

Beilage_3-14 CC.indd   2 15.09.17   10:34



351.00 m ü. M.

352.00 m ü. M.

351.00 m ü. M.

350.00 m ü. M. 350.00 m ü. M.

352.00 m ü. M.

Sch131

Sch79

Sch128

Sch248

Sch84Sch30

Sch131

Sch128

NZ9

Sch18

Sch18

Sch131
Sch131

Sch260Sch240

B-Horizont

Sch1
Sch258
Sch131

B-Horizont

Sch249
Sch248

Sch248 Sch253 Sch253

Sch252 Sch251 Sch241

Sch240

Sch5

Sch250 Sch250

Sch131
Sch131

Sch252

Sch253

Sch252
Gn14.6

Sch251

Sch251Sch252

Sch1 Sch1

Sch241

Sch1

Pf14.10

Gn14.7

Pf14.9

Pf14.8B-Horizont B-Horizont

G14.5

Fs14.6

G14.2

Sch259

Sch5Sch252

Sch265
Sch258

Sch250 Sch250

Gn14.9

Sch263 Sch262

Sch18

G14.7

G14.9

G14.8

Fu14.1 Sch18

Sch251

Sch241? Sch241?

827 828826 829 830825824823817 818 819816 820 821 822

 810 811 812809

813 814 815

808807

porticus Gebäude14.214.1,3

Hinterhof

Gebäude 14.3

Achse 209.05
Achse 206.10

Achse 203.80
Achse 821

Achse 206.4

Achse 208.50

 N-Profil 

Überschneidung 
durch Profilversatz.

Beilage 8   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). W-Profil durch Parzelle 14. Lokalisierung siehe Beilage 1. M.1:40.
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Beilage 7   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). O-Profil durch Parzelle 12. Lokalisierung siehe Beilage 1. M 1:40.
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Beilage 9   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). N-Profil durch die porticus der Parzellen 22–16 auf Achse 800 bzw. 804. Lokalisierung siehe Beilage 1. M 1:40. 

Ostprofil auf Achse B176

Beilage 10   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). N-Profil durch die Parzellen 22–16. Lokalisierung siehe Beilage 1. M 1:40. 
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Beilage 12   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). W-Profil durch Parzelle 18. Lokalisierung siehe Beilage 1. M.1:40.
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Beilage 11   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). O-Profil durch Parzelle 16. Lokalisierung siehe Beilage 1. M.1:40.
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Beilage 13   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). O-Profil durch Parzelle 20. Lokalisierung siehe Beilage 1. M.1:40.
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Beilage 14   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). W-Profil durch Parzelle 22. Lokalisierung siehe Beilage 1. M.1:40.
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Beilage 15/1. N-Profil auf ca. 817.40 durch Gruben G20.11 und G20.14. M. 1: 40.

Beilage 15   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). Profile durch die Gruben G20.11, G20.14 und G12.25 sowie W-Profil durch Parzelle 14. Lokalisierung siehe Beilage 1. M.1: 40. 
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Beilage 15/2. O-Profil auf ca. 170.80 durch Gruben G20.11, G20.13 und G20.14. M. 1: 40.

Beilage 15/3. W-Profil auf Achse 208/209 von 808 bis 817. M. 1:40. Beilage 15/4. O-Profil auf ca. 216 durch Grube  G12.25, M. 1: 40.
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Phasen
Datierung 
der PhasenStrasse

III.3/4

22 20 18 16 14 12 10 6 8

Brandereignisse

Pfostenbau

Pfostengräbchen

Mischbauweise Pfosten–/Ständerbau | vermutet

Ständerbau auf Schwellbalken in Balkengräbchen | vermutet

Ständerbau auf Schwellbalken mit Balkenlagern

«Steinbauten» auf Sockelmauern Geteilte Wände

paries communis | vermutet

Verhältnis der Wände unbekannt | unklar

GebäudeGeb.

Phasen
Parzellennr.

0.3
I.1

II.1–2

III.1

III.2

III.3

III.5

III.4

IV.1

VI

V

0.2
0.1

0.3
I.1

II.1–2

III.1

III.2

III.3

III.5

III.4

IV.1

VI

V

0.2
0.1

Parzellen-
breite

Materialentnahmegruben/Umgestaltung

Augusteisch–tiberische Gräber südlich der Strasse nach Augusta Raurica

Spätlatènezeitliche Strasse?

Hiatus

Prähistorische Besiedlungsspuren

Geologischer Untergrund

Mitte/Ende 2. Jh – Frühmittelalter

Frühmittelalter – Frühe Neuzeit

ca. 17. Jh. – 2008

ca. 30–45
n. Chr.

1. Drittel 1. Jh.
n. Chr.

Spätlatènezeit

Bronzezeit?

ca. 40–55
n. Chr.

ca. 50–65
n. Chr.

ca. 60–80
n. Chr.

ca. 75–110
n. Chr.

nach 110 n. Chr. 

Lagergründung
14/15 n. Chr.

Chronologie
Legionslager

Militärposten

Stationierung
XIII. Legion

Stationierung
XXI. Legion

Stationierung
XI. Legion

Au�assung
101 n. Chr.

um 71/72 n. Chr.

um  43 oder
45 n. Chr.

Beilage 16   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). Synoptische Darstellung der Phasengliederung, der baulichen Entwicklung der einzelnen Parzellen, der verwendeten Bautechniken und 
der Datierung der Phasen in der Zivilsiedlung West. Links zum Vergleich die Chronologie des Legionslagers (nach Trumm 2011).

tpq. 37 n. Chr.

tpq. 43 n. Chr.

tpq. 61 n. Chr.

tpq. 71 n. Chr.

tpq. 
106/107 n. Chr

Osten

S3

S4 / K2

S5 / K2

S6 / K1

S8

S9 �.

S1

S2

S7

Westen

129 m2214 m2

117–177 m2

129 m2

200,5 m2

200,5 m2

154 m2234 m2

141 m2

241 m2

238 m2

238 m2

Brand

Teil(?)-Brand

11,5 m 11,1 m 10,7 m 10,6–11,4 m 11,6 m 9,8 m 9,2  m 7,7 m ? 7,7 m ?

Geb. 22.1

Geb. 22.2

Geb. 22.3

Geb. 22.4

Geb. 20.1

Geb. 20.2

Geb. 20.3

Geb. 20.4

Geb. 20.5

Geb. 18.1

Geb. 18.2

Geb. 18.3

Geb. 18.4

Geb. 18.5

Geb. 14.1?

Geb. 14.2

Geb. 14.3a

Geb. 14.3b

Kiesweg

Geb. 16.1

Geb. 16.2

Geb. 16.3

Geb. 16.4

Geb. 16.5

Geb. 12.1a

Geb. 12.1b

Geb. 12.3a

Geb. 12.3b

Geb. 12.4

Geb. 8.1

Geb. 8.3

Geb. 8.4

Geb. 8.5

Geb. 10.1a

Geb. 10.1b

Geb. 10.2

Geb. 10.3

unbebaut

Steinbau ?

?

?

?

?

Geb. 8.2

Geb. 22.5

Geb. 12.2
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Römische Strasse (hell ergänzt)

Gruben  (hell ergänzt)

Beilage 17   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.005.2, V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). Plan der Bauphase III.1. M. 1:200.

Die aufgrund der Datenaufnahmegrenze offensichtlich 
falschen Höhenlinien im Nordwestbereich wurden angepasst.

Grabungsgrenzen
Feuerstellen  (hell ergänzt)
Mauern/Stein  (hell ergänzt)

Holzspuren  (hell ergänzt) 
Räume (ohne Rahmen und 
auslaufend: vermutete Grösse)
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Beilage 18   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.005.2, V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). Plan der Bauphase III.2. M. 1:200.

Strasse nach  Augusta Raurica

Römische Strasse (hell ergänzt)

Gruben  (hell ergänzt)

Die aufgrund der Datenaufnahmegrenze offensichtlich 
falschen Höhenlinien im Nordwestbereich wurden angepasst.

Grabungsgrenzen
Feuerstellen  (hell ergänzt)
Mauern/Stein  (hell ergänzt)

Holzspuren  (hell ergänzt) 
Räume (ohne Rahmen und 
auslaufend: vermutete Grösse)

Abwasserkanal (hell ergänzt)
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Beilage 19   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.005.2, V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). Plan der Bauphase III.3. M. 1:200.

Römische Strasse (hell ergänzt)

Gruben  (hell ergänzt)

Die aufgrund der Datenaufnahmegrenze offensichtlich 
falschen Höhenlinien im Nordwestbereich wurden angepasst.

Grabungsgrenzen
Feuerstellen  (hell ergänzt)
Mauern/Stein  (hell ergänzt)

Holzspuren  (hell ergänzt) 
Räume (ohne Rahmen und 
auslaufend: vermutete Grösse)

Abwasserkanal (hell ergänzt)

GPV Flück_Beilage_1_2_17-24 CC.indd   5 14.09.17   16:06
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Beilage 20   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.005.2, V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). Plan der Bauphase III.4. M. 1:200.

MörtelbodenRömische Strasse   (hell ergänzt)

Gruben   (hell ergänzt)

Die aufgrund der Datenaufnahmegrenze offensichtlich 
falschen Höhenlinien im Nordwestbereich wurden angepasst.

Grabungsgrenzen
Feuerstellen   (hell ergänzt)
Mauern/Stein   (hell ergänzt)

Holzspuren   (hell ergänzt) 
Räume (ohne Rahmen und 
auslaufend: vermutete Grösse)

Abwasserkanal   (hell ergänzt)

GPV Flück_Beilage_1_2_17-24 CC.indd   6 14.09.17   16:06
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Beilage 21   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.005.2, V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). Plan der Bauphase III.5. M. 1:200.

MörtelbodenRömische Strasse (hell ergänzt)

Gruben  (hell ergänzt)

Die aufgrund der Datenaufnahmegrenze offensichtlich 
falschen Höhenlinien im Nordwestbereich wurden angepasst.

Grabungsgrenzen
Feuerstellen  (hell ergänzt)
Mauern/Stein  (hell ergänzt)

Holzspuren  (hell ergänzt) 
Räume (ohne Rahmen und 
auslaufend: vermutete Grösse)

Abwasserkanal (hell ergänzt)
Ziegel
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S1

Römische Strasse   (hell ergänzt)

Gruben  (hell ergänzt)

Beilage 22   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.005.2, V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). Horizont IV. Befunde nach Ende der Siedlung, sowie Mauern der Phase III.5.   M. 1:200.

Die aufgrund der Datenaufnahmegrenze offensichtlich 
falschen Höhenlinien im Nordwestbereich wurden angepasst.

Grabungsgrenze der verschiedenen Grabungen
Mauern/Stein  (hell ergänzt)
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S1

Römische Strasse (hell ergänzt)

Gruben Horizont III  (hell ergänzt)
Gruben Horizont I und II

Beilage 23   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008 (V.005.2, V.006.2, V.007.3, V.008.2, V.008.3). Horizont I–III. Alle Grubenbefunde, Kartierung der Funktionsansprachen sowie Parzellierung.  M. 1: 200.

Die aufgrund der Datenaufnahmegrenze offensichtlich 
falschen Höhenlinien im Nordwestbereich wurden angepasst.

Grabungsgrenze der verschiedenen Grabungen

Strasse nach  Augusta Raurica

Holzkeller

Materialentnahmegrube
Kellergrube (Ausfachung rund)
Kellergrube (Ausfachung rechteckig)

Kellergrube (Ausfachungsform unklar)
Fassgrube (1-3 Fässer)

Latrine

Werkgrube Amphorengrube
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Parzellengrenzen wahrscheinlich/vermutet
Parzellengrenzen nach Wyss 2006 

658 350

Beilage 24   Windisch Zivilsiedlung West 2006–2008. Rekonstruktion der römischen Parzellierung beidseits der Strasse nach Augusta Raurica.

Römische Strasse   (hell ergänzt)

Gruben   (hell ergänzt)
Töpferöfen/Feuerstellen   (hell ergänzt)
Mauern/Stein   (hell ergänzt)

Holzspuren   (hell ergänzt) 
Gräben/Abwasserkanal   (hell ergänzt)

Plangrundlage: Gesamtplan Windisch “Vision Mitte” 2006–2009 (Windisch-Bachthalen [V.005.2, V.006.2, V.007.3, V.008.3], Windisch-Steinacker [V.006.1, V.007.2, V.009.16], 
Windisch-Alte Zürcherstrasse Nord [V.008.2], Windisch-Alte Zürcherstrasse Süd [V.008.4]); Ergänzt mit den Befundplänen der Grabungen Windisch- bzw. Brugg-Cardinal 
(Bru.31.1, V.89.3, V.005.3); Kataster 2006; Landeskoordinaten LV03.
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